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Grundsätze 
für die Ausgestaltung der VDE-Bestimmungen. 

Unterschieden werden: 
1. Vorschriften. Sie sind Bestimmungen, die mit Rücksicht 

auf Lebens- und Feuersgefahr aufgestellt sind und einge
halten werden müssen. 

2. Regeln. Sie sind entweder Angab e n , wie die zugehören
den Vorschriften mit den üblichen Mitteln im allgemeinen 
auszuführen sind, oder Angaben, die wie Vorschrif1ien zu 
erfüllen sind, wenn nicht im Einzelfalle besondere Gründe 
eine Abweichung rechtfertigen. 

3. Normen. Sie enthalten genaue Angaben in Bezug auf 
Aufbau, Form und Maße, ·werkstoffe, Gewichte, mechanische, 
elektrische oder magnetische Eigenschaften usw., die einge
halten werden sollen. 

4. Leitsätze. Sie sind Angaben, die nach Erprobung in Form 
von Normen, Regeln oder Vorschriften heransgegeben werden 
und deren Beachtung empfohlen wird. 

Änderungen 
gegenüber der 13. Auflage. 

A. Neue Bestimmungen. 
Folgende Bestimmungen sind erstmalig oder in völlig· neu be
arbeiteter Fassung in das Vorschriftenbuch aufgenommen: 

1. Leitsätze für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen in 
Unterkunftsräumen für Kraftwagen mit Verbrennungsmaschinen, 
gültig ab 1. Mai 1926. 

2. Vorschriften für elektrische Handgeräte mit Kleinstmotoren 
V.E.Hg.M./1927, gültig ab 1. Januar 1927. 

3. Vorschriften für elektrisches Spielzeug, gültig ab 1. Januar 1927. 
4. Vorschriften für elektrische Gas- und Feueranzünder, gültig ab 

1. Januar 1927. 
5. Vorschriften für elektrische Fanggeräte, gültig ab 1. Januar 1927. 
6. Regeln für die Bewertung und Prüfung von Handbohrmaschinen, 

gültig ab 1. Januar 1927. 
7. Regeln für die Bewertung und Prüfung von Schleif- und Polier

maschinen, gültig ab 1. .Januar 1927. 
8. Regeln für Spannungmessungen mit der Kugelfunkenstrecke in 

Luft, gültig ab 1. Juli 1926. 
9. Regeln für Elektrizitätzähler R.E.Z./1927, gültig ab 1. Januar 

1927. 



IV Änderungen gegenüber der 13. Auflage. 

10. Vorschriften für Isolierrohre, gültig ab 1. Juli 1926. 
11. Leitsätze für die Prüfung· von Hochspannungsisolatoren mit 

Spannungstößen, gültig ab 1. Juli 1926. 

B. Ungültig gewordene Bestimmungen. 

Ungültig geworden sind folgende, in der 13. Auflage noch 
enthaltene Bestimmungen: 

1. Regeln für die Bewertung und Prüfung von Handbohrmaschinen 
(vom I. Januar 19~3). 

2. Regeln für die Bewertung und Prüfung von Schleif- und Polier
maschinen (vom 1. Januar 1926). 

3. Regeln und Normen für Elektrizitätzähler (vom 1. Juli 1922). 

C. Änderungen an bestehenden Bestimmungen. 
An folgenden Be.stimmungen sind gegenüber dem 'V ortlaut in 
der 13. Auflage Andcrungcn in Kraft getreten: 

1. Vorschriften für die Enichtung und den Betrieb elektrischer Stark
stromanlagen nebst Ausführungsregeln (vom 1. Jnli 1924) betr. 
§ 48 der Errichtnngsvorschriften. 

2. Regeln für die Bewertung· und Prüfung von Steuergeräten, 
'Viderstandsgeräten und Bremslüftern für aussetzenden Betrieb 
R.A.B./1927 (vom 1. Januar 1927) betr. §~ 1 und 20. 

3. Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen (vom 1. Oktober 1923) 
betr. Abschnitt II D 2 "Holzgestänge". 

4. Vorschriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen (vom 
1. April1926) betr. Abschnitt AI4 "Kennfäden". 

5. Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von Installations
material (vom 1. Juli 1926) betr. §§ 38 und 49. 

6. Vorschriften fli.r die bruchsichere Führung von Hochspannung
leitungen über Postleitungen (vom 1. Juli 1924) betr. Ziffern 4, 
4a, 5 a, 22 und 38. 

D. Noeh gültige Bestimmungen, die in dieser Auflage nicht mehr 
enthalten sind. 

Folgende Bestimmungen sind noch g·ültig, aber in dieser Auf
lage nicht mehr enthalten, da an ihrer Stelle die bereits fest
liegenden neuen Ersatzbestimmungen aufgenommen sind: 

1. Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von Schaltappa
raten für Spannungen bis einschl. 750 V (vom 1. Juli 1915, noch 
gültig bis 30. Juni 1928). 
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1. Vorschriften für die Errichtung und den 
Betrieb elektrischer Starkstromanlagen nebst 

Ausführungsregeln 1 ). 

Gültig ab 1. Juli 1924 2). 

Nachstehende Fa.ssung enthält die Zusatzbestimmungen für 
Bergwerke unter Tage. 

Inhaltsübersicht. 
I. Errich tungsvorschriften. 

§ 1. Geltungsbereich. 

A. Erklärungen. 
§ 2. 

B. Allgemeine Schutzmaßnahmen. 

§ 3. 
§ 4. 
§ 5. 

Schutz gegen Berührung. Erdung und Nullung. 
Übertritt von Hochspannung. 
Isolationszustand. 

1) Erläuterungen hierzu von Dr. C. L. Weber können von der Verlagsbuch
handlung Julius Springer, Berlin, bezogen werden. 

') Obenstehende Fassung ist angenommen durch die außerordentliche Aus
schußsitzung am 30. 8. 1923. Veröffentlicht: ETZ 1923, S. 646, 671, 695 und 953; 
1924, S. 16. - Änderungen der§§ 7, 11, 22, 27, 40, 42, 43, 46,47 und 48 angenommen 
durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 1925, S. 394, 943, 1526 und 
1641. - Weitere Änderung des § 48 angenommen durch die Jahresversammlung 
1926. Veröffentlicht: ETZ 1926, S. 862. - Sonderdruck VDE 370. 

Vorher hat eine Anzahl anderer Fassungen der Erricb tungsvorschriften und 
der Betriebsvorschriften einzeln, sowie eine gemeinsame Fassung bestanden. Über 
die Entwickelung gibt nachstehende Tafel Aufschluß: 

Fassung: Beschlossen: Gültig ab: V eröffen tl. ETZ: 
E rr ichtun g s vors c h ri ft e n: 

1. Fassung der Niederspannungs- 5. 7. 95 
Vorschriften 23. 11. 95 1. 1. 96 96 s. 22 

2. Fassung der Niederspannungs-
Vorschr. m. Anhang f. feuchte 
Räume. 1. Fassung der Hoch- 3. 6. 98 
Spannungs-Vorschriften 26 6. 98 1. 7. 98 98 s. 489 u. 501 

1. Fassung der Mittelspannungs-
Vorschriften 9. 6. 99 1. 10. 99 99 s. 571 

Fortsetzung umstehend! 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 
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C. M a s c hin e n, T r a n s f o r m a t o r e n u n d A k k um u -

§ 
§ 
§ 

latoren. 
6. Elektrische MMchinen. 
7. Transformatoren. 
8. Akkumulatoren. 

D. Schalt- und Verteilung·sanlag·en 
9. § 

E. Apparate. 
Allgemeines. 
Schalter. 

§ 10. 
§ 11. 
§ 12. Anlasser und Widerstände. 

Fassung: Beschlossen: 
Erri c h t ungsvorsc hri f te n: 

1. Fassung d. Vorschr. f. Theater 
und Warenhäuser 

S. Fassung der Niederspannungs
Vorschriften einschl. feuchte 
Räume u. Warenhäuser 

2. Fassung d. Theatervorschriften 
1. Fassung d.Bergwerks-Vorschr. 

18. 6. 00 

27. 6. 01 
13, 6. 02 
13. 6. 02 

13. 6. 02 

4. Fassung der Niederspannungs
Vorschriften u. 2. Fassung der 
Hochspann.-Vorschr. einschl. 
der früheren Mittelspann. und 
feuchte Räume, Theater, sowie 
Bergwerke enthaltend 15.1:0:1 

Änderungen an d. vom 1. 1. 04 ab 
gültigen Fassung f. Niederspann. 
und Hochspannung 2!. 6. 04 
Weitere Änderungen an der vom 
1. 1. 04 ab gültigen Fassung für 
Niederspannung u. Hochspannung 
Neue Fassung, enthaltend 
Niederspannung u.Hocbspannung, 
zusammengearbeitet, jedoch ohne 
Bergwerke 
Zusatzbestimmungen f. Bergwerke 
zur v. 1. 1. 08 ab gtiltigen Fassung 

Betriebs vors chri ften: 

Erste Fassung 

Zweite Fassung 
Dritte Fassung 

5. 6. 05 

7. 6. 07 

3. 6. 09 

13. 6. 02 
15. 1. 03 

7. 6. 07 
3. 6. 09 

Errichtungs- und Betriehsvorschriften: 

Erste gemeinsame Fassung 26. 5. 14 

Zweite gemeinsame }"'assung 30. 8. 23 

1, Änderung der vom 1. 7. 24 
ab gültigen Fassung 

2, Änderung der vom 1. 7. 24 
ab gültigen Fassung 

8. 9. 25 

28. 6. 26 

Gültig ab: Veröffentl. ETZ: 

1. 7. 00 00 s. 665 

1.. 1. 03 01 s. 972 
1. 7. 02 02 s. 508 
1. 7. 02 02 S. 507 

1. 1. 04 03 s. 141 

1. 1. 05 04 S. 686 

1. 7. 0:\ 05 s. 719 

1. 1. 08 07 s. 882 

1. 1. 10 09 s. 479 

1. 3. 03 03 s. 154 

1. 1. 08 07 s. 908 
1. 1. 10 09 s. 481 

1. 7. 15 14 s. 478, 
510, 720 

1. 7. 24 23 s. 646, 671. 
695, 953; 24 s. 16 

1. 10. 25 25 s. 894, 943, 
1526, 1641 

1. 7. 26 26 s. 862 
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§ 13. Steckvorrichtungen. 
§ 14. Stromsicherungen (Schmelzsicherungen und Selbst

schalter). 
§ 15. Andere Apparate. 

F. Lampen und Zubehör. 

§ 16. Fassungen und Glühlampen. 
§ 17. Bogenlampen. 
§ 18. Beleuchtungskörper, Schnurpendel und Handleuchter. 

G. Beschaffenheit und Verlegung der Leitungen. 

§ 19. Beschaffenheit isolierter Leitungen. 
§ 20. Bemessung der Leitungen. 
§ 21. Allgemeines über Leitungsverlegung. 
§ 22. Freileitungen. 
§ 23. Installationen im Freien. 
§ 24. Leitungen in Gebäuden. 
§ 25. Isolier- und Befestigungskörper. 
§ 26. Rohre. 
§ 27. Kabel. 

H. Behandlung verschieden er Räume. 
§ 28. Elektrische Betriebsräume. 
§ 29. Abgeschlossene elektrische Betriebsräume. 
§ 30. Betriebstätten. 
§ 31. Feuchte, durchtränkte und ähnliche Räume. 
§ 32. .Akkumulatorenräume. 
§ 33. Betriebstätten und Lagerräume mit ätzenden Dünsten. 
§ 34. Feuergefährliche Betriebstätten und Lagerräume. 
§ 35. Explosionsgefährliche Betriebstätten und Lagerräume. 
§ 36. Schaufenster, Warenhäuser und ähnliche Räume, wenn 

darin leicht entzündliche Stoffe aufgestapelt sind. 

J. Provisorische Einrichtungen, Prüffelder und 

§ 37. 
La bora tori e n. 

K. T h e a t er u n d d i e s e n g 1 e i c h z u s t e 11 e n d e V e r
samml un gsräume. 

§ 38. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 39. Bestimmungen für das Bühnenhaus. 

L. Weitere Vorschriften für Bergwerke unter Tage. 

§ 40. Verlegung in Schächten. Elektrische Schachtsignal
a.n.l.agen. 

§ 41. Schlagwettergefährliche Grubenräume. 
1* 
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§ 42. Fahrleitungen und Zubehör elektrischer Streckenför-
derung. 

§ 43. Fahrzeuge elektrischer Streckenförderung. 
§ 44. Abteufbetrieb. 
§ 45. Schießbetrieb (im Anschluß an Starkstromanlagen). 
§ 46. Betriebe im Abbau. 

La. L e i t sät z e für Ba g g er mit z u g e h ö r e n den 
Ba h narrlagen im Tage bau. 

§ 47 . 

.M. Irrkrafttreten der Errichtungsvorschriften. 
§ 48. 

§ 1. 
§ 2. 
§ 3. 

§ 4. 
§ 5. 
§ 6. 

§ 7. 
§ 8. 
§ 9. 

§ 10. 
§ 11. 

§ 12. 
§ 13. 
§ 14. 

§ 15. 

II. Betriebsvorschriften. 
Erklärungen. 
Zustand der Anlagen. 
Warnungstafeln, Vorschriften und schematische Dar
stellungen. 
Allgemeine Pflichten der im Betriebe Beschäitigten. 
Bedienung elektrischer Anlagen. 
Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung des span
mmgfreien Zustandes. 
Maßnahmen bei Unterspannungsetzung der Anlage. 
Arbeiten unter Spannung. 
Arbeiten in der Nähe von Hochspannung führenden 
Teilen. 
Zusatzbestimmungen für Akkumulatorenräume. 
Zusat?;bestimmungen für Arbeiten in explosionsgefähr
lichen, durchtränkten und ähnlichen Räumen. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Kabeln. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Freileitungen. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten in Prüffeldern und 
Laboratorien. 
Irrkrafttreten der Betriebsvorschriften. 

I. Errichtungsvorschriften 1 ). 

§ 1. 
Geltungsbereich. 

Die hierunter stehenden Bestimmungen gelten für elek
trische Starkstromanlagen oder Teile solcher, mit Ausnahme 

1) Bei der Errichtung elektrischer Starkstromanlagen sind, soweit die 
Anlagen oder einzelne Teile unter Spannung stehen, auch die Betriebsvorschriften 
zu beachten. 
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von im Erdboden verlegten Leitungsnetzen, elektrischen 
Straßenbahnen und straßenbahnähnlichen Kleinbahnen, Fahr
zeugen über Tage und elektrochemischen Betriebsapparaten. 
I I. Im Gegensatz zu den mit Buchstaben bezeichneten 

Absätzen, die grundsätzliche Vorschriften darstellen, 
enthalten die mit Ziffern versehenen Absätze Ausfüh
rungsregeln. Letztere geben an, wie die Vorschriften 
mit den üblichen Mitteln im allgemeinen zur Ausführung 
gebracht werden sollen, wenn nicht im Einzelfall beson
dere Gründe eine Abweichung rechtfertigen. 

Die zwischen ~ II stehenden Zusätze gelten nur für elek
trische Starkstromanlagen in Bergwerken unter Tage, abge
kürzt : in B. u. T. 

A. Erklärungen. 

§ 2. 
a) Niederspannungsanlagen. Anlagen mit effek

tiven Gebrauchspa=ungen bis 250 V zwischen beliebigen 
Leitern sind ohne weiteres als Niederspannungsanlagen zu 
behandeln; Mehrleiteranlagen mit Spannungen bis 250 V 
zwischen Nulleiter und einem beliebigen Außenleiter nur 
dann, wenn der Nulleiter geerdet ist. Bei Akkumulatoren 
ist die Entla.desnannungo maßgebend. 

Alle übrigen Starkstromanlagen gelten als Hochspannungs
anlagen. 

b) Feuersichere, wärmesichere und feuch
tigkeitsichere Gegenstände. 

Feuersicher ist ein Gegenstand, der entweder nicht 
entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von 
selbst weiterbrennt. 

Wärme s ich er ist ein Gegenstand, der bei der höch
sten betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine den 
Gebrauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

Feuchtigkeitsicher ist ein Gegenstand, der sich 
im Gebrauch durch Feuchtigkeitaufnahme nicht so verän
dert, daß er für die Benutzung ungeeignet wird. 

c) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle ober
irdischen Leitungen außerhalb von Gebäuden, difl weder eine 
metallene Schutzhülle noch eine Schutzverkleidung haben, 
einschließlich der zugehörenden Hausanschlußleitungen. 

d) Als Leitungen oder Installation im Freien gelten 
Fahrleitungen und im Freien befindliche Teile von Anlagen. 
Übersteigt die Entfernung der Leitungstützpunkte 20 m, so 
sind die Vorschriften für Freileitungen (§ 22) anzuwenden. 

e) Elektrische Betriebsräume. Als elektrische Be
triebsräume gelten Räume, die wesentlich zum Betrieb elek-
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trischer Maschinen oder Apparate dienen und in der Regel 
nur unterwiesenem Personal zugänglich sind. 

f) Abgeschlossene elektrische Betriebsräume. 
Als abgeschlossene elektrische Betriebsräume werden solche 
Räume bezeichnet, die nur zeitweise durch unterwiesenes 
Personal betreten, im übrigen aber unter Verschluß gehalten 
werden, der nur durch beauftragte Personen geöffnet wer
den darf. 

g) Betriebstätten. Als Betriebstätten werden die 
Räume bezeichnet, die im Gegensatz zu elektrischen Be
triebsräumen auch anderen als elektrischen Betriebsarbeiten 
dienen und nichtunterwiesenem Personal regelmäßig zu
gänglich sind. 

h) Feuchte, durchtränkte und ähnliche 
Räume. Als solche gelten Betriebs- oder Lagerräume ge
werblicher und landwirtschaftlieber Anlagen, in denen 
erfahrungsgemäß durch Feuchtigkeit oder Verunreinigungen 
(besonders chemischer Natur) die dauernde Erhaltung nor
maler Isolation erschwert oder der elektrische Widerstand 
des Körpers der darin beschäftigten Personen erheblich 
vermindert wird. 

Heiße Räume sind als durchtränkte zu betrachten, 
wenn die darin beschäftigten Personen ähnlichen Einwir
kungen ausgesetzt sind. 

i) Feuergefährliche Betriebstätten und Lager
räume. Als feuergefährliche Betriebstätten und Lagerräume 
gelten Räume, in denen leicht entzündliche Gegenstände 
hergestellt, verarbeitet oder angehäuft werden, sowie solche, 
in denen sich betriebsmäßig entzündliche Gemische von 
Gasen, Dä!Ilpfen, Staub oder Fasern bilden können. 

k) Explosionsgefährliche Betriebstätten und 
Lagerräume. Als explosionsgefährlich gelten Räume, in 
denen explosible Stoffe hergestellt, verarbeitet oder aufge
speichert werden oder leicht explosible Gase, Dämpfe oder 
Gemische solcher mit Luft erfahrungsgemäß sich ansam
meln. 

I 1) Schlagwettergefährliche Grubenräume. Als 
schlagwettergefährliche Grubenräume gelten Räume, die von 

~ I der zuständigen Bergbehörde als solche bezeichnet werden; 
alle anderen gelten als nicht schlagwettergefährlich. 

m) Betriebsarten. Bei Dauerbetrieb ist die Betrieb
zeit so lang, daß die dem Beharrungzustand entsprechende 
Endtemperatur erreicht wird. Die der Dauerleistung ent
sprechende Stromstärke wird als "Dauerstromstärke" be
zeichnet. 
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Bei aussetzendem Betrieb wechseln Einschaltzeiten 
und stromlose Pausen über die gesamte Spieldauer, die 
höchstens 10 min beträgt, ab. Das Verhältnis von Einschalt
dauer zur Spieldauer wird "relative Einschaltdauer" ge
nannt. Die aussetzende Stromstärke, die zum Bewegen der 
Vollast nach Eintritt der vollen Geschwindigkeit erforder
lich ist, wird als ,;Vollaststromstärke" bezeichnet. 

Bei kurzzeitigem Betrieb ist die Betriebzeit kürzer 
als die zum Erreichen der Beharrungstemperatur erforder
liche Zeit und die Betriebspause lang genug, um die Ab
kühlung auf die Temperatur des Kühlmittels zu ermöglichen. 

B. Allgemeine Schutzmaßnahmen. 

§ 3. 
Schutz gegen Berührung. Erdung und Nullung. 

a) Die unter Spannung gegen Erde stehenden, nicht mit 
Isolierstoff bedeckten Teile müssen im Handbereich gegen 
zufällige Berührung geschützt sein. Bei Spannungen bis 
40 V gegen Erde ist dieser Schutz im allgemeinen entbehr
lich (Weitere Ausnahmen siehe § 28a). 

I Für Fahrleitungen von Bahnen in Bergwerken unter I 
~ Tage gelten besondere Vorschriften (siehe § 42). 

1. Abdeckungen, Schutzgitter und dergleichen sollen der zu er
wartenden Beanspruchung entsprechend mechanisch widerstands
fähig sein und zuverlässig befestigt werden. -1 In B. u. T. sollen alle Schutzverkleidungen so angebracht sein, I 

A daß sie nur mit Hilfe von Werkzeugen entfernt werden können. 

b) Bei Hochspannung müssen sowohl die blanken als auch 
die mit Isolierstoff bedeckten, unter Spannung gegen Erde stehen
den Teile durch ihre Lage, Anordnung oder besondere Schutz· 
porkehrungen der Berührung entzogen sein (Ausnahmen siehe 
§§Be, Sc, 2Sb und 29a). 

c) Bei Hochspannung müssen alle nicht spannungführenden 
Metallteile, die Spannung annehmen können, miteinander gut 
leitend Perbunden und geerdet werden, wenn nicht durch andere 
Mittel eine gefährliche Spannung Permieden oder unschädlich ge
macht wird (siehe auch §§ 6b, Sa, Sb und Sc). 

d) In Niederspannungsanlagen sind dort, wo eine be
sondere Gefahr besteht, nicht zum Betriebstromkreis, jedoch 
zur elektrischen Einrichtung gehörende metallene Bestand
teile der elektrischen Einrichtungen, die den Betriebstrom
kreisen am nächsten liegen oder mit ihnen in Berührung 
kommen können, zu erden. Ist ein geerdeter Nulleiter prak
tisch erreichbar, so muß dieser hierzu verwendet werden. 
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Besondere Gefahren liegen in solchen Räumen vor, in 
denen der Körperwiderstand durch Feuchtigkeit, Wärme, 
chemische Einflüsse und andere Ursachen wesentlich herab
gesetzt ist, sowie wenn der Benutzer der Anlage mit Metall
teilen in Berührung kommt, die irrfolge eines Fehlers 
Schluß mit einem Stromleiter bekommen können. Gefahr
erhöhend wirkt eine großflächige Berührung, wie sie z. B. 
durch Umfassen herbeigeführt wird. 

2. Als Erdung gilt eine gutleitende Verbindung mit der Erde. 
Sie soll so ausgeführt werden, daß in der Umgebung des geerdeten 
Gegenstandes (Standort von Personen) ein den örtlichen Verhält
nissen entsprechendes, tunliehst ungefährliches, allmählich verlaufen
des Potentialgefälle erzielt wird. Als der Erdung gleichwertig gilt 
die Verbindung mit dem geerdeten Nulleiter (siehe § r 4 f). 

3· Die Erdungen sollen nach den "Leitsätze für Erdungen und 
Nullung in Niederspannungsanlagen" bzw. nach den ,.LeitsätJe für 
Schutserdungen in Hochspannungsanlagen" ausgeführt werden. 

In B. u. T. sind mehrere verschiedene Erdungen, z. B. in der I 
Wasserseige, im Schachtsumpf, an den Tübbings und über Tage, 
gleichzeitig anzuwenden und miteinander gut leitend zu verbinden. 
Die der zufälligen Berührung ausgesetzten, für gewöhnlich nicht 
spannungführenden Teile der Anlage sind, soweit sie in dem gleichen 
Raum liegen, untereiminder und mit der Erdzuleitung, als welche 
die Bewehrung eines Kabels, u. zw. Bleimantel und Eisenbewehrung, 
benutzt werden kann, zu verbinden. Außerdem sind alle sonstigen, 
der zufälligen Berührung ausgesetzten Metallteile, wie Rohrleitungen, 
Gleise usw., tunliehst oft an die Erdzuleitung anzuschließen. 

4· Erdzuleitungen sollen für die zu erwartende Erdschlußstrom
stärke bemessen werden mit der Maßgabe, daß Querschnitte über 
so mm2 für Kupfer, über roo mm2 für verzinktes oder verbleites 
Eisen nicht verwendet zu werden brauchen, und mit der Maßgabe, 
daß in elektrischen Betriebsräumen Kupferquerschnitte unter r6 mm2 

nicht verwendet werden sollen. Für Anschlußleitungen an die 
Haupterdungsleitung von weniger als 5 m Länge genügt in jedem 
Falle ein Kupferquerschnitt von r6 mm2• In anderen Räumen 
soll der Kupferquerschnitt 4 mm2 nicht unterschreiten. 

s. Die Erdzuleitungen sollen möglichst sichtbar und geschützt 
gegen mechanische und chemische Zerstörungen verlegt und ihre 
Anschlußstellen der Nachprüfung zugänglich sein. 

Es empfiehlt sich, den Nulleiter in seinem ganzen Verlauf fabri
kationsmäßig zu kennzeichnen. 

e) Schutzverkleidungen aus Pappe oder ähnlichen wenig 
~ widerstandsfähigen Stoffen dürfen in B. u. T. nicht ange

wendet werden. Holz ist unter Umtänden zulässig. 

§4. 

Übertritt von Hochspannung. 

a) Maßnahmen müssen getroffen werden, die bestimmt sind, 
dem Auftreten unzulässig hoher Spannungen in Verbrauchstrom
kreisen vorzubeugen. 



Errichtungsvorschriften für Starkstromanlagen. 9 

§ 5. 

Isolations zustand. 

a) Jede Starkstromanlage muß einen angemessenen Iso
lationszustand haben. 

I. Isolationsprüfungen sollen tunliehst mit der Betriebspannung, 
mindestens aber mit roo V ausgeführt werden. 

2. Bei Isolationsprüfungen durch Gleichstrom gegen Erde soll. 
wenn tunlich, der negative Po! der Stromquelle an die zu prüfende 
Leitung gelegt werden. Bei Isolationsprüfungen mit Wechselstrom 
ist die Kapazität zu berücksichtigen. 

3. Wenn bei diesen Prüfungen nicht nur die Isolation zwischen 
den Leitungen und Erde, sondern auch die Isolation je zweier 
Leitungen gegeneinander geprüft wird, so sollen alle Glühlampen, 
Bogenlampen, Motoren oder andere Strom verbrauchende Apparate 
von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen alle vorhandenen Be
leuchtungskörper angeschlossen, alle Sicherungen eingesetzt und 
alle Schaiter geschlossen sein. Reihenstromkreise sollen jedoch nur 
an einer einzigen Stelle geöffnet werden, die tunliehst nahe der 
Mitte zu wählen ist. Dabei sollen die Isolationswiderstände den 
Bedingungen der Regel 4 genügen. 

4. Der Isolationszustand einer Niederspannungsanlage, mit Aus· 
nahme der Teile unter 5, gilt als angemessen, wenn der Strom
verlust auf jeder Teilstrecke zwischen zwei Sicherungen oder hinter 
der letzten Sicherung bei der Betriebspannung ein Milliampere nicht 
überschreitet. Der Isolationswert einer derartigen Leitungstrecke 
sowie jeder Verteilungstafel sollte hiernach wenigstens betragen: 
rooo Q multipliziert mit der Betriebspannung in V (z. B. 220 ooo Q 

für 220 V Betriebspannung). Fiir Maschinen, Akkumulatoren und 
Transformatoren wird auf Grund dieser Vorschriften ein bestimmter 
Isolationswiderstand nicht gefordert. 

5· Freileitungen und die Teile von Anlagen, die in feuch· 
ten und durchtränkten Räumen, z. B. in Brauereien, Färbereien, 
Gerbereien usw., oder im Freien verlegt sind, brauchen der Regel 4 
nicht zu genügen. Wo eine größere Anlage feuchte Teile enthält, 
sollen sie bei der Isolationsprüfung abgeschaltet sein und die 
trockenen Teile sollen der Regel 4 genügen. 

I In B. u. T. gilt dieses auch für Räume, in denen Tropfwasser auf-
~ tritt, und für durchtränkte Grubenräume ; vorausgesetzt ist hierbei. 

I daß sich die elektrischen Einrichtungen sonst in bester Ordnung 
befinden. 

6. Lackierung und Emaillierung von Metallteilen gilt nicht als 
Isolierung im Sinne des Berührungschutzes. 

Als Isolierstofte für Hochspannung gelten faserige oder poröse Stoffe, 
die mit geeigneter Isotiermasse getränkt sind, ferner feste feuchtigkeit
sicken I solierstotfe. 

Werkstoffe, wie Holz und Fiber, sollen nur unter 01 und nur mit ge
eigneter IsoHermasse getränkt als Isolierstoff angewendet werden 
(Ausnahme siehe § rzl ). Die nicht polierten Flächen von Stein
platten sind durch einen geeigneten Anstrich gegen Feuchtigkeit 
zu schützen. -1 In B. u. T. sollen Steinplatten (Marmor, Schiefer und dergleichen) I 

A nur unter 01 Anwendung finden. 
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C. Maschinen, Transformatoren und Akkumulatoren. 
§ 6. 

Elektrische Maschinen. 
a) Elektrische Maschinen sind so aufzustellen, daß 

etwa im Betriebe der elektrischen Einrichtung auftretende 
Feuererscheinungen keine Entzündung von brennbaren Stoffen 
der Umgebung hervorrufen können. 

b) Bei Hochspannung müssen die Körper elektrischer 
Maschinen entweder geerdet und, soweit der Fußboden in ihrer 
Nähe leitend ist, mit diesem leitend verbunden sein oder sie 
müssen gut isoliert aufgestellt und in diesem Falle mit einem gut 
isolierenden Bedienungsgange umgeben sein. 

c) Die spannungführenden Teile der Maschinen und die 
zugehörenden Verbindungsleitungen unterliegen nur den Vor
schriften über Berührungschutz nach § 3 a. Bei Hochspan
nung müssen auch die mit Isolierstoff bedeckten Teile gegen zu
fällige Berührung geschützt sein. 

Soweit dieser Schutz nicht schon durch die Bauart der 
Maschine selbst erzielt wird, muß er bei der Aufstellung 
durch Lage, Anordnung oder besondere Schutzvorkehrungen 
erreicht werden. 

Verschläge 'für luftgekühlte Motoren müssen so be
schaffen und bemessen sein, daß ihre Entzündung aus
geschlossen und die Kühlung der Motoren nicht behindert ist. 

d) Die äußeren spannungführenden Teile der Maschinen 
müssen auf feuersicheren Unterlagen befestigt sein. 

e) Elektrische Maschinen müssen ein Leistungschild 
besitzen, auf dem die in den §§ 80 und 81 der "Regeln für 
die Bewertung und Prüfung elektrischer Maschinen (R.E.M.; 
1923)" geforderten Angaben vermerkt sind. 

§ 7. 
Transformatoren. 

a) Bei Hochspannung müssen Transformatoren entweder in 
geerdete Metallgehäuse eingeschlossen oder in besonderen Schutz
verschlägen untergebracht sein. Ausgenommen von dieser Vor
schrift sind Transformatoren in abgeschlossenen elektrischen Be
trie"Qsräumen (siehe § 29) und solche, die nur mit besonderen 
Hilfsmitteln zugänglich sind. 

Verschläge für selbstgekühlte Transformatoren müssen 
so beschaffen und bemessen sein, daß ihre Entzündung 
ausgeschlossen und die Kühlung der Transformatoren nicht 
behindert ist. 

I b) Oltransformatoren über 20 kVA müssen in B. u. T. in I 
~ feuersicheren Räumen aufgestellt werden. Bei Oltransfor-
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matoren unter 50 kVA können jedoch Erleichterungen zuge
laseen werden. 

~ c) Die Transformatorenräume sind in B. u. T. mit 01-
fanggruben oder gleichwertigen Vorrichtungen zur Aufnahme 
de:l auslaufenden Oles auszustatten. 

d) An Hochspannungtransformatoren, deren Körper nicht 
betriebsmäßig geerdet ist, müssen Vorrichtungen angt;bracht sein, 
die gestatten, die Erdung des Körpers gefahrlos vorzunehmen 
oder die Transformatoren allseitig abzuschalten. 

e) Die spannungführenden Teile der Transformatoren 
und die zugehörenden Verbindungsleitungen unterliegen nur 
den Vorschriften über Berührungschutz nach § 3 a. 

f) Die äußeren spannungführenden Teile der TTans
formatoren müssen auf feuersicheren Unterlagen befestigt 
sein. 

g) Transformatoren müssen ein Leistungschild besitzen, 
auf dem die in den §§ 63-65 der "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von Transformatoren (R.E.T./1923)" gefor
derten Angaben vermerkt sind. 

§ 8. 

Akkumulatoren (siehe auch§ 32). 

a) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell, dieses 
ist gegen Erde durch feuchtigkeitsichere Unterlagen zu 
isolieren. 

b) Bei Hochspannung müssen die Batterien mit einem iso
lierenden Bedienungsgange umgeben sein. 

c) Die Batterien müssen so angeordnet sein, daß bei der 
Bedienung eine zufällige gleichzeitige Berührung von Punkten, 
zwischen denen eine Spannung von mehr als 250 V herrscht, 
nicht erfolgen kann. Im übrigen gilt bei Hochspannung der 
isolierende Bedienungsgang als ausreichender Schutz bei zu
fälliger Berührung unter Spannung stehender Teile. 

I. Bei Batterien, die zooo V oder mehr gegen Erde aufweisen, 
empfiehlt es sich, abschallbare Gruppen von ni&ht über soo V ru bilden. 

d) Zelluloid darf bei Akkumulatorenbatterien für mehr 
als 16 V Spannung außerhalb des Elektrolyten und als 
Baustoff für Gefäße nicht verwendet werden. 

D. Schalt- und Verteilungsanlagen. 

§ 9. 
a) Schalt- und Verteilungstafeln, Schaltgerüste und 

Schaltkasten müssen aus feuersicherem Isolierstoff oder 
aus Metall bestehen. Holz ist als Umrahmung, Schutzhülle 
und Schutzgeländer zulässig. 
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b) Bei Schalttafeln und Schaltgerüsten, die betriebsmäßig 
auf der Rückseite zugänglich sind, müssen die Gänge bin
reichend breit und hoch sein und von Gegenständen frei
gehalten werden, die die freie Bewegung stören. 

r. Die Entfernung zwischen ungeschützten, Spannung gegen Erde 
führenden Teilen der Schaltanlage und der gegenüberliegenden Wand 
soll bei Niederspannung etwa I m, bei Hochspannung etwa I,5 m 
betragen. Sind beiderseits ungeschützte, Spannung gegen Erde 
führende Teile in erreichbarer Höhe angebracht, so sollen sie in 
der Horizontalen etwa 2 m voneinander entfernt sein. 

In Gängen sollen Hochspannung füMende Teile besonde's geschützl 
sein, wenn sie wenigt' als z,5 m hoch liegen. 

In B. u. T. genügt für Schaltgänge, in denen die spannung
führenden Teile der einzelnen Schaltzellen durch Schutztüren be
sonders abgeschlossen sind, eine freie Breite, die den dort auszu
führenden Arbeiten entspricht; doch soll sie nicht geringer als I m 

~ sein. In Gängen, die nur Kabelendverschlüsse, Sammelschienen 
und Leitungsverbindungen unter Schutz gegen zufällige Berührung 
enthalten, die also nicht betriebsmäßig, sondern nur zur Nach
prüfung betreten werden, kann die freie Breite bis auf o,6 m 
verringert werden. 
c) Schalt- und Verteilungstafeln, -gerüste und -kasten 

mit unzugänglicher Rückseite müssen so beschaffen sein, daß 
nach ihrer betriebsmäßigen Befestigung an der Wand die Lei
tungen derarl angelegt und angeschlossen werden können, 
daß die Zuverlässigkeit der Leitungsanschlußstellen von vorn 
geprüft werden kann. Die Klemmstellen der Zu- und Ab
leitungen dürfen nicht auf der Rückseite der Tafeln oder Ge
rüste liegen. 

2. Verteilungstafeln sollen durch eine Umrahmung oder ähnliche 
Mittel so geschützt sein, daß Fremdkörper nicht an die Rückseite 
der Tafel gelangen können. 

3- Der Mindestabstand spannungführender, rückseitig angeord
neter Teile von der Wand soll bei Schalt- und Verteilungstafeln 
und -gerüsten nach c) I5 mm betragen. 

Werden hinter diesen metall~ne oder metallumkleidete Rohre oder 
Rohrdrähte geführt, so gilt der gleiche Mindestabstand zwischen den 
genannten spannungführendenTeilen und den Rohren oder Rohrdrähten. 
d) In jeder Verteilungsanlage sind für die einzelnen 

Stromkreise Bezeichnungen anzubringen, die näheren Auf
schluß über die Zugehörigkeit der angeschlossenen Leitun
gen mit ihren Schaltern, Sicherungen, Meßgeräten usw. geben. 

4- Nachträglich zu der Schaltanlage hinzukommende Apparate 
sollen entweder auf die bestehenden Unterlagen und Umrahmungen 
oder auf ordnungsmäßig gebaute und installierte Zusatztafeln 
oder -gerüste gesetzt werden. 

5· Bei Schaltanlagen, die für verschiedene Stromarten und Span
nungen bestimmt sind, sollen die Einrichtungen für jede Stromart 
und Spannung entweder auf getrennten und entsprechend -be
zeichneten Feldern angeordnet oder deutlich gekennzeichnet sein. 

6. Bei Schaltanlagen, die von der Rückseite betriebsmäßig zu
gänglich sind, soll die Polarität oder Phase von Leitungschienen 
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und dergleichen kenntlich gemacht sein. Die Bedeutung der be· 
nutzten Farben und Zeichen soll bekanntgegeben werden. 

e) In jeder Verteilungschaltanlage müssen die Zuführungs
~ leitungen durch Schalter, Trennschalter oder Sicherung, bei 

Spannunge:n von über 500 V durch Leistungschalter, abtrennbar 
sein (vgl. § 21i). 

E. Apparate. 

§ 10. 

Allgemeines. 

a) Die äußeren spannungführenden Teile und, soweit 
sie betriebsmäßig zugänglich sind, auch die inneren müssen 
auf feuer-, wärme- und feuchtigkeitsiebereu Körpern an
gebracht sein. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen müssen mecha
nisch widerstandsfähig und wärmesicher sein. Solche aus 
Isolierstoff, die im Gebrauch mit einem Lichtbogen in Be
rührung kommen können, müssen auch feuersicher sein 
(Ausnahme siehe § 15b). Sie müssen zuverlässig befestigt 
werden und so ausgebildet sein, daß die Schutzumhüllun
gen der Leitungen in diese Schutzverkleidungen eingeführt 
werden können. 

b) Die Apparate sind so zu bemessen, daß sie durch 
den stärksten normal vorkommenden Betriebstrom keine für 
den Betrieb oder die Umgebung gefährliche Temperatur an
nehmen können. 

c) Die Apparate müssen so gebaut oder angebracht 
sein, daß einer Verletzung von Personen durch Splitter, Funken, 
geschmolzenes Material oder Stromübergänge bei ordnungs
mäßigem Gebrauch vorgebeugt wird (siehe auch § 3). 

d) Die Apparate müssen so gebaut und angebracht sein, 
daß für die anzuschließenden Drähte (auch an den Ein
führungstellen) eine genügende Isolation gegen benachbarte 
Gebäudeteile, Leitungen und dergleichen erzielt wird. 

I. Bei dem Bau der Apparate soll bereits darauf geachtet wer
den, daß die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der zu
fälligen Berührung entzogen werden können (Ausnahme siehe § I5 b ). 

2. Griffe, Handräder und dergleichen können aus Isolierstoff oder 
Metall bestehen. Im letzten Falle ist § 3d zu b~rück>ichtigen. 
Bei Spannungen bis 1000 V sind metallene Griffe, Handräder und 
dergleichen, die mit einer haltbaren IsoHerschicht vollständig über
zogen sind, auch ohne Erdung zulässig. 

Bei Spannungen über zooo V sollen isolierende Griffe (entweder gan& 
aus Isolierstoff oder nur damit überzogen) so eingerichtet sein, da{J 
sich zwischen der bedienenden Person und den spannungführenden 
Teilen eine geerdete Stelle befindet. Gans aus Isolie-staO bestehende 
Schaltstangen sind von dieser Bestimrn#ng ausgenommen. 
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e) Ortsfeste Appara.te müssen für Anschluß der Leitungs
drähte durch Verschraubung oder gleichwertige Mittel ein
gerichtet sein (siehe auch § 21ll). 

f) Metallteile, für die eine Erdung in Frage kommen 
kann, müssen mit einem Erdungsanschluß versehen sein. 

g) Alle Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen 
metallenes Muttergewinde haben. 

h) Bei ortsveränderlichen oder beweglichen Apparaten 
müssen die Anschluß- und Verbindungstellen von Zug ent
lastet sein. 

i) Bei ortsveränderlichen Stromverbrauchern bis 250 V 
und bis zu einer Nennaufnahme von 2000 W bei höchstens 
20 A da.rf der Stecker auch zum In- und Außerbetriebsetzen 
dienen; in allen anderen ]'ällen müssen besondere Schalter 
vorgesehen werden. 

k) Der Verwendungsbereich (Stromstärke, Spannung, 
Stromart usw.) muß, soweit es für die Benutzung not
wendig ist, auf den Apparaten angegeben sein. 

1) Alle Apparate müssen am Hauptteil ein Ursprung
zeichen tragen. 

§ 11. 

Schalter. 

a) Alle Schalter, die zur Stromunterbrechung dienen, 
müssen so gebaut sein, daß beim ordnungsmäßigen Öffnen 
unter normalem Betriebstrom kein Lichtbogen bestehen 
bleibt (Ausnahme siehe § 28 d). Sie müssen mindestens 
für 250 V gebaut sein. 

Schalterahdeckungen mit offenen Schlitzen sind nicht 
zulässig. 

1. Schalter für Niederspannung bis 5 kW sollen in der Regel 
Momentschalter sein. 

2. Ausschalter sollen in der Regel nur an den Verbrauchs
apparaten selbst oder in festverlegten Leitungen angebracht werden. 

Am Ende beweglicher Leitungen sind Schalter nur zulässig, wenn 
die Anschlußstellen der Leitungen an beiden Enden von Zug ent
lastet sind und die Leitungen nicht mit leicht entzündlichen Gegen
ständen in Berührung kommen können. 

b) Nennstromstärke und Nennspannung sind auf dem 
Hauptteil des Schalters zu vermerken. 

c) Der Berührung zugängliche Gehäuse und Griffe 
müssen, wenn sie nicht geerdet sind, aus nichtleitendem 
Baustoff bestehen oder mit einer haltbaren IsoHerschicht 
ausgekleidet oder umkleidet sein. 

d) Griffdorne für Hebelschalter, Achsen von Dosen- und 
Drehschaltern und diesen gleichwertige Betätigungsteile dür
fen nicht spannungführend sein. 
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Griffe für Hebelschalter müssen so stark und mit dem 
Schalter so zuverlässig verbunden sein, daß sie den auf
tretenden mechanischen Beanspruchungen dauernd stand
halten und sich bei Betätigung des Schalters nicht lockern. 

e) Ausschalter für Stromverbraucher müssen, wenn sie 
geöffnet werden, alle Pole ihres Stromkreises, die unter 
Spannung gegen Erde stehen, abschalten. Ausschalter für 
Niederspannung, die kleinere Glühlampengruppen bedienen, 
unterliegen dieser Vorschrift nicht. 

Trennschalter sind so anzubringen, daß sie nicht durch 
das Gewicht der Schaltmesser von selbst einschalten können. 

3· Als kleinere Glühlampengruppen gelten solche, die nach 
§ 141 mit 6 A gesichert sind. 

f) An Hochspannungschaltern muß die Schaltstellung er
kennbar sein. 

Kriechströme über die Isolatoren müssen bei Spannungen über 
1500 V durch eine geerdete Stelle abgeleitet werden. 

Hochspannungsölschalter in großen Schaltanlagen sind so ein
zubauen, daß zwischen ihnen und der Stelle, Pon der aus sie be· 
dient werden, eine Schutzwand besteht. 

I ln B. u. T. sind Ölschalter mit Vorkontakten ( Schutzschalter) I 
~ Perboten. Die durch diese Schalter bedienten Motoren usw. müssen 

dem stufenlosen Einschalten standhalten. 
4. Als große Schaltalllagen gelten solche. deren Sammelschienen mehf 

als IO ooo k W abgeben. Die Schutzwand soll die Btdienenden gegen 
Flammen und brennendes Ol schützen. 

g) Vor gekapselten H ochspannungschaltern, die nicht aus· 
schließlich als Trennschalter dienen, müssen bei Spannungen 
über 1500 V erkennbare Trennstellen ()orgesehen sein. 

~ 1 In B. u. T. gilt diese Vorschrift bereits ()On 500 V ab. 1 
5. Unter Umständen kann eine gemeinsame Trennstelle für mehrere 

eingekapselte Schalter genügen. Bei parallel geschalteten K abel11 uttd 
Ringletlungen soLlen nicht nur vor. sondern auch hinter eingekapselten 
Schaltern erkennbare Trennstellen vorgesehen werden. 

h) Nulleiter und betriebsmäßig geerdete Leitungen dürfen 
entweder gar nicht oder nur zwangläufig zusammen mit 
den übrigen zugehörenden Leitungen abtrennbar sein (Aus
nahme siehe § 28e). 

§ 12. 

Anlasser und Widerstände. 

a) Anlasser und Widerstände, an denen Stromunter
brechungen vorkommen, müssen so gebaut sein, daß bei 
ordnungsmäßiger Bedienung kein Lichtbogen bestehen bleibt 
(vgl. "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Anlassern 
und Steuergeräten [R.E.A./1925]", § 47 a). 

b) Die Anbringung besonderer Ausschalter (siehe § 11 e) 
ist bei Anlassern und Widerständen nur dann notwendig, wenn 
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der Anlasser nicht selbst den Stromverbraucher allpolig ab
schaltet. 

r. In eingekapselten Steuerschaltern ist bis rooo V Holz, das 
durch geeignete Behandlung feuchtigkeitsicher und wärmesicher 
gemacht ist, auch außerhalb eines Olbades zulässig, abgesehen von 
Räumen mit ätzenden Dünsten (siehe § 33l). 

2. Die stromführenden Teile von Anlassern und Widerständen sollen 
mit einer Schutzverkleidung aus feuersicherem Stoff versehen sein 
(Ausnahmen siehe § z8l und 39h). Diese Apparate sollen auf feuer
sicherer Unterlage und zwar freistehend oder an feuersicheren Wänden 
und von entzündlichen Stoffen genügend entfernt angebracht werden. 

c) Bei Apparaten mit Handbetrieb darf die Achse der 
Betätigungsvorrichtung nicht spannungführend sein. 

d) Kontaktbahn und Anschlußstellen müssen mit einer 
widerstandsfähigen, zuverlässig befestigten und abnehmbaren 
Abdeckung versehen sein; sie darf keine Öffnung enthalten, 
die eine unmittelbare Berührung spannungführender Teile 
zuläßt (Ausnahmen siehe §§ 28 und 29). 

§ 13. 

Steckvorrichtungen. 

a) Nennstromstärke und Nennspannung müssen auf Dose 
und Stecker verzeichnet sein. 

Stecker dürfen nicht in Dosen für höhere Neunstrom
stärke und Nennspannung passen. 

An den Steckvorrichtungen müssen die Anschlußstellen 
der ortsveränderlichen oder beweglichen Leitungen von Zug 
entlastet sein .. 

Die Kontakte in Steckdosen müssen der unmittelbaren 
Berührung entzogen sein. 

b) Soweit nach § 14 Sicherungen an der Steckvorrich
tung erforderlich sind, dürfen sie nicht im beweglichen Teil 
angebracht werden. 

r. Wenn an ortsveränderlichen Stromverbrauchern eine Steck· 
vorrichtung ang~bracht wird, so soll die Dose mit der Leitung 
und der Stecker mit dem Stromverbraucher verbunden sein. 

c) Der Berührung zugängliche Teile der Dosen und 
Steckerkörper müssen, wenn sie nicht für Erdung eingerichtet 
sind, aus Isolierstoff bestehen. 

Erdverbindungen der Stecker müssen hergestellt sein, 
bevor sich die Polkontakte berühren. 

d) Bei Hochspannung müssen Steckvorrichtungen so gebaut 
sein, daß das Einstecken und Ausziehen des Steckers unter Span· 
nung verhindert wird. 

Bei Zwischenkupplungen ortsveränderlicher Leitungen genügt 
es, wenn ihre Betätigung durch Unberufene verhindert ist. 
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§ 14. 

Stromsicherungen (Schmelzsicherungen und 
Selbstschal ter). 

a) Schmelzsicherungen und Selbstschalter sind so zu be
messen oder einzustellen, daß die von ihnen geschützten 
Leitungen keine gefährliche Erwärmung annehmen können; 
sie müssen so eingerichtet oder angeord:o.et sein, daß ein 
etwa auftretender Lichtbogen keine Gefahr bringt. 

Geflickte Sicherungstöpsel sind verboten. 
r. Die Stärke der Schmelzsicherung soll der Betriebstromstärke 

der zu schützenden Leitungen und der Stromverbraucher tunliehst 
augepaßt werden. Sie soll jedoch nicht größer sein, als nach der 
Belastungstafel und den übrigen Regeln des § 20 für die betreffende 
Leitung zulässig ist. 

2. Bei Schmelzsicherungen sollen weiche, plastische Metalle und 
Legierungen nicht unmittelbar den Kontakt vermitteln, sondern 
die Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen sollen mit Kontaktstücken 
aus Kupfer oder gleichgeeignetem Metall zuverlässig verbunden sein. 

3· Schmelzsicherungen, die nicht spannunglos gemacht werden 
können, sollen so gebaut oder angeordnet sein, daß sie auch unter 
Spannung, gegebenenfalls mit geeigneten Hilfsmitteln, von unter
wiesenem Personal ungefährlich ausgewechselt werden können. 

b) Schmelzsicherungen für niedere Stromstärken müssen 
in Anlagen mit Batriebspannungen bis 500 V so beschaffen 
sein, daß die fahrlässige oder irrtümliche Verwendung von 
Einsätzen für zu hohe Stromstärken durch ihre Bauart -aus
geschlossen ist (Ausnahme siehe § 28 h). Für niedere Strom
stärken dürfen nur Sicherungen mit geschlossenem Schmelz
einsatz verwendet werden. 

4· Als niedere Stromstärken gelten hier solche bis 6o A, doch 
soll für Stromstärken unter 6 A die Unverwechselbarkeit der Schmelz
einsätze nicht gefordert werden. 

c) Nennstromstärke und Nennspannung sind sichtbar 
und haltbar auf dem Hauptteil der Sicherung sowie auf dem 
Schmelzeinsatz zu verzeichnen. 

d) Leitungen sind durch Schmelzsicherungen oder 
Selbstschalter zu schützen (Ausnahmen siehe f und g). 

s. Bei Niederspannung sollen die Sicherungen an einer den Be
rufenen leicht zugänglichen Stelle angebracht werden; es empfiehlt 
sich, solche tunliehst auf besonderer gemeinsamer Unterlage zu
sammenzubauen. 

e) Sicherungen sind an allen Stellen anzubringen, wo 
sich der Querschnitt der Leitungen nach der Verbrauch
stelle hin vermindert, jedoch sind da, wo davorliegende 
Sicherungen auch den schwächeren Querschnitt schützen, 
weitere Sicherungen nicht erforderlich. 

Sicherungen müssen stets nahe an der Stelle liegen, wo 
das zu schützende Leitungstück beginnt. Dieses ist bei 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 2 
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Schraubstöpselsicherungen stets mit den Gewindeteilen zu 
verbinden. 

6. Bei Abzweigungen kann das Anschlußleitungstück von der 
Hauptleitung zur Sicherung, wenn seine einfache Länge nicht mehr 
als etwa I m beträgt, von geringerem Querschnitt sein als die 
Hauptleitung wenn es von entzündlichen Gegenständen feuersicher 
getrennt und nicht aus Mehrfachleitungen hergestellt ist. 

7. In Gebäuden können bei Niederspannung mehrere Verteilungs· 
Ieitungen eine gemeinsame Sicherung von höchstens 6 A Nennstrom
stärke ohne Rücksicht auf die verwendeten Leitungsquerschnitte 
erhalten. Stromkreise, in denen nur hochkerzige Glühlampen (mit 
Edison-Lampensockel4o (Goliathsockel]) von einer Leitung gleichen 
Querschnittes in Parallelschaltung abgezweigt werden, können eine 
dem Querschnitt entsprechende gemeinsame Sicherung, höchstens 
aber eine solche von 15 A erhalten. 

f) Betriebsmäßig geerdete Leitungen dürfen im allge
meinen keine Sicherung enthalten. 

8. Die Nulleiter von Mehrleiter- oder Mehrphasensystemen sollen 
keine Sicherungen enthalten. Ausgenommen hiervon sind isolierte 
Leitungen, die von einem Nulleiter abzweigen und Teile eines 
Zweileitersystemes sind; diese dürfen Sicherungen enthalten, dann 
aber nicht zur Schutzerdung benutzt werden. Sie dürfen nicht 
schlechter isoliert sein als die Außenleiter. Wird ein solches System 
nur einpolig gesichert, so sind die Abzweigungen vom Nulleiter 
zu kennzeichnen. 

g) Die Vorschriften über das Anbringen von Sicherungen 
beziehen sich nicht auf Freileitungen, Kabel im Erdboden, 
Leitungen an Schaltanlagen, ferner in elektrischen Betriebs
räumen nicht auf die Verbindungsleitungen zwischen Ma
schinen, Transformatoren, Akkumulatoren, Schaltanlagen 
und dergleichen, sowie auf Fälle, in denen durch das Wirken 
einer etwa angebrachten Sicherung Gefahren im Betriebe 
der betreffenden Einrichtungen hervorgerufen werden könn
ten (siehe auch § 201). 

g. Abzweigungen von Freileitungen nach Verbrauchstellen (Haus· 
anschlüsse) sollen, wenn nicht schon an der Abzweigstelle Sicherungen 
angebracht sind, nach Eintritt in das Gebäude in der Nähe der 
Einführung gesichert werden. 

§ 15. 

Andere Apparate. 

a) Bei ortsfesten Meßgeräten fil.r Hochspannung müssen die 
Gehäuse entweder gegen die Betriebspannung sicher isolieren oder 
sie müssen geerdet sein oder es müssen die Meßgeräte Pan Schutz
kaslen umgeben oder hinter Glasplatten derart angebracht sein, 
daß auch ihre Gehäuse gegen zufällige Berührung geschützt sind 
(siehe§ 3). Die an Meßwandler angeschlossenen Meßgeräte unter
liegen dieser Vorschrift nicht, wenn der Sekundärstromkreis gegen 
den Obertritt Pan Hochspannung gemäß § 4 geschützt ist. 
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b) Bei ortsveränderlichen Meßgeräten (auch Meßwand
lern) kann von den Forderungen der §§ lOa, 101, 10.a und 
10 f abgesehen werden. 

c) Handapparate für den Hausgebrauch sind nur für 
Betriebspannungen bis 250 V zulässig. Elektrisch betriebene 
Werkzeuge müssen den Regeln für die Bewertung und Prü
fung derartiger Maschinen entsprechen. 

I. Handapparate sollen besonders sorgfältig ausgeführt und ihre 
Isolierung soll derart bemessen sein, daß auch bei rauher Behand
lung Stromübergänge vermieden werden. Die Bedienungsgriffe der 
Handapparate mit Ausnahme der von Betriebswerkzeugen sollen 
möglichst nicht aus Metall bestehen und im übrigen so gestaltet sein, 
daß eine Berührung benachbarter Metallteile erschwert ist. 

d) Über den Anschluß ortsveränderlicher Apparate siehe 
§§ 10 h und 21 n. 

F. Lampen nnd Zubehör. 

§ 16. 
Fassungen und Glühlampen. 

a) Jede Fassung ist mit der Nennspannung zu be
zeichnen. 

Bei Fassungen verwendete IsoHerstoffe müssen wärme-, 
feuer- und feuchtigkeitsicher sein. 

Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 
Fassungen müssen durch feuersichere Umhüllung, die jedoch 
nicht unter Spannung gegen Erde stehen darf, vor Berüh
rung geschützt sein. 

In Anlagen, die mit geerdetem Nulleiter arbeiten, muß 
bei ortsfesten Lampen das Gewinde der Fassungen mit dem 
Nulleiter verbunden werden. 

In Stromkreisen, die mit mehr als 250 V betrieben werden, 
müssen die äußeren Teile der Fassungen aus Isolierstof} bestehen 
und alle spannungführenden Teile der Berührung entziehen. 
Fassungen für Edison-Lampensockel 14 (Mignonsockel) sind in 
solchen Stromkreisen nicht zulässig. 

b) Schaltfassungen sind nur für normale Gewinde und 
für Lampen bis 250V zulässig, der Schalter muß in der Ver
bindung zum Mittelkontakt liegen; für Fassungen für Edison
Lampensockel 14 und 40 (Mignon- und Goliathsockel) sind 
sie unzulässig. 

Schaltfassungen müssen im Inneren so gebaut sein, daß 
eine Berührung zwischen den beweglichen Teilen des Schal
ters und den Zuleitungsdrähten ausgeschlossen ist. Hand
haben zur Bedienung der Schaltfassungen dürfen nicht aus 
Metall bestehen. Die Schaltachse muß von den spannung
führenden Teilen und von dem Metallgehäuse isoliert sein. 

2* 
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In B. u. T. sind Schaltfassungen unzulässig. I 
c) Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 

Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. 
Dieser Schutz gegen zufälliges Berühren muß auch wäh
rend des Einschraubens der Lampen wirksam sein. 

d) Glühlampen in der Nähe von entzündlichen Stoffen 
müssen mit Vorrichtungen versehen sein, die die Berührung 
der Lampen mit solchen Stoffen verhindern. 

e) In Hochspannungstromkreisen sind zugängliche Glüh
lampen und Fassungen nur für Gleichstrom und nur für Bet.rieb
spannungen bis 1000 V gestattet. 

In B. u. T. sind Glühlampen und Glühlampenfassungen in 
Hochspannungstromkreisen nur zulässig, wenn sie im Anschluß an 
vorhandene Gleichslrom-Bahn- oder- Kraftanlagen betrieben werden. 
Es müssen jedoch in diesem Falle die unter f) geforderten isolierlen 
Fassungen und außerdem Schutzkörbe angewendet werden. 

f) In B. u. T. dürfen Glühlampen in erreichbarer Höhe, 
bei denen die Fassungen äußere Metallteile aufweisen, nur 
mit starken Überglocken, die die Fassung umschließen, ver
wendet werden. Die Überglocke ist nicht erforderlich, wenn 
die äußeren Teile der Fassung aus Isolierstoff bestehen und I 
alle stromführenden Teile der Berührung entzogen sind. 

§ 17. 
Bogenlampen. 

a) An Örtlichkeiten, wo von Bogenlampen herabfallende 
glühende Kohleteilchen gefahrbringend wirken können, muß 
dieses durch geeignete Vorrichtungen verhindert werden. Bei 
Bogenlampen mit verminderter Luftzufuhr oder bei solchen 
mit doppelter Glocke sind keine besonderen Vorrichtungen 
hierfür erforderlich. 

b) Bei Bogenlampen sind die Laternen (Gehänge, Arma
turen) gegen die spannungführenden Teile zu isolieren und 
bei Verwendung von Tragseilen auch diese gegen die La.ternen. 

I. Die Einführungsöffnungen für die Leitungen an Lampen und 
Laternen sollen so beschaffen sein, daß die Isotierhüllen nicht ver
letzt werden. Bei Lampen und Laternen für Außenbeleuchtung 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sich in ihnen kein Wasser an
sammeln kann. 

c) Werden die Zuleitungen als Träger der Bogenlampe 
verwendet, so müssen die Anschlußstellen von Zug entlastet 
sein; die Leitung.en dürfen nicht verdrillt werden. 

Bei Hochspannung dürfen die Zuleitungen nicht als Auf
hängevorrichtung dienen. 

d) Bei Hochspannung muß die Lampe tmtweder gegen das 
Aufzugseil und, wenn sie an einem Metallträger angebracht ist, 
auch gegen diesen doppelt isoliert sein oder Seil und Träger sind 
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zu erden. Bei Spannungen über 1000 V müssen beide Vor
schriften gleichzeitig befolgt werden. 

e) Bei Hochspannung müssen Bogenlampen während des Be
triebes unzugänglich und pon AbschaltPorrichtungen abhängig sein, die 
gestatten, sie zum Zweck der Bedienung spannunglos zu machen. 

I f) In B. u. T. sind Bogenlampen in Hochspannungkreisen I 
~ unzulässig. 

§ 18. 
Beleuchtungskörper, Schnurpendel und 

Handleuchter. 

~I 

a) In und an Beleuchtungskörpern müssen die Leitun
gen mit einer IsoHerhülle gemäß § 19 versehen sein. Fas
sungsadern dürfen nicht als Zuleitungen zu ortsveränder
lichen Beleuchtungskörpern verwendet werden. 

Wird die Leitung an der Außenseite des Beleuchtungs
körpers geführt, so muß sie so befestigt sein, daß sie sich nicht 
verschieben und durch scha.rfe Kanten nicht verletzt werden 
kann. Bei Hochspannung dürfen die Leitungen von zugänglichen 
Beleuchtungskörpern nur geschützt geführt werden. 

I. Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohlräume von 
Beleuchtungskörpern sollen so beschaffen sein, daß die einzu· 
führenden Drähte sicher ohne Verletzung der Isolierung durch· 
gezogen werden können; die engsten für zwei Drähte bestimmten 
Rohre sollen bei Niederspannung wenigstens 6 mm, bei Hoch· 
spannung wenigstens IZ mm im Lichten haben. 

~I InB. u. T. sollen Rohre an Beleuchtungskörpern fürNiederspa;;.uung,, 
die für zwei Drähte bestimmt sind, mindestens x I mm lichte Weite haben. 

2. Bei Niederspannung sollen Abzweigstellen in Beleuchtungs· 
körpern tunliehst zusammengefaßt werden. 

J. Bei Hochspannung sollen Abzweig- und VMbindungstellen in 
BeleuchtungsUnpern nicht angeordnet werden. 

4· Beleuchtungskörper sollen so angebracht werden, daß die Zu
führungsdrähte nicht durch Bewegen des Körpers verletzt werden 
können; Fassungen sollen an den Beleuchtungskörpern zuverlässig 
befestigt sein. 
b) Bei Hochspannung sind zugängliche Beleuchtungskörper 

nur bei Gleichstrom und nur bis 1000 V gestattet. Ihre Metall-
körper müssen geerdet sein. 

Für B. u. T. siehe § 16, e. 
c) Werden die Zuleitungen als 

körpers verwendet (Schnurpendel), 
stellen von Zug entlastet sein. 

Träger des Beleuchtungs-
so müssen die Anschluß-

~ I In B. u. T. sind Schnurpendel unzulässig. 
d) Bei Hochspannung sind Schnurpendel unzulässig. 
e) Körper und Griff der Handlampen (Handleuch

ter) müssen aus feuer-, wärme- und feuchtigkeitsicherem 
Isolierstoff von großer Schlag- und Bruchfestigkeit bestehen. 
Die spannungführenden Teile müssen auch während des 
Einsetzens der Lampe, mithin auch ohne Schutzglas, durch 

I 
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ausreichend mechanisch widerstandsfähige und sicher be
festigte Verkleidungen gegen zufällige Berührung ge
schützt sein. 

Sie müssen Einrichtungen besitzen, mit deren Hilfe die 
Anschlußstellen der Leitung von Zug entlastet und deren 
Umhüllungen gegen Abstreifen gesichert werden können. 
Die Einführungsöffnung muß die Verwendung von Werkstatt
schnüren und Gummischlauchleitungen (siehe § 19 III) ge
statten und mit Einrichtungen zum Schutz der Leitungen 
gegen Verletzung versehen sein. 

Metallene Griffauskleidungen sind verboten. 
Jeder Handleuchter muß mit Schutzkorb oder -glas ver

sehen sein. Schutzkorb, Schirm, Aufhängevorrichtung aus 
Metall oder dergleichen müssen auf dem IsoHerkörper be
festigt sein. Schalter an Handleuchtern sind nur für Nieder
spannungsanlagen zulässig; sie müssen den Vorschriften für 
Dosenschalter entsprechen und so in den Körper oder Griff 
eingebaut werden, daß sie bei Gebrauch des Leuchters nicht 
unmittelbar mechanisch beschädigt werden können. Alle 
Metallteile des Schalters müssen auch bei Bruch der Hand
habungsteile der zufälligen Berührung entzogen bleiben. 

Handleuchter für feuchte und durchtränkte Räume so
wie solche zur Beleuchtung in Kesseln müssen mit einem 
sicher befestigten Überglas und Schutzkorb versehen sein 
und dürfen keine Schalter besitzen. An der Eintrittstelle 
müssen die Leitungen durch besondere Mittel gegen das 
Eindringen von Feuchtigkeit und gegen Verletzung ge
schützt sein. 

f) Maschinenleuchter ohne Griffe. Zur ortsver
änderlichen Aufhängung an Maschinen und sonstigen Ar
beitsgeräten und zum gelegentlichen Ableuchten von Hand 
müssen Körper, Schirm, Schutzkorb und Schalter den Be
stimmungen für Handleuchter entsprechen. Die gleichen 
Bestimmungen gelten in Bezug auf Berührungschutz span
nungführender Teile, Bemessung der Einführungsbohrung 
und hinsichtlich der Einrichtungen für Zugentlastung der 
Leitungsanschlüsse sowie des Schutzes der Leitungen an der 
Einführungstelle. 

g) Ortsveränderliche Werktischleuchter. Span
nungführende Teile der Fassung und der Lampe, und zwar 
die Teile der letztgenannten, auch während diese eingesetzt 
wird, müssen durch sicher befestigte, besonders widerstands
fähige Schutzkörper gegen zufällige Berührung geschützt sein. 

Zur Entlastung der Kontaktstellen und zum Schutz der 
Leitungsumhüllung gegen Abstreifen und Beschädigung an 
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der Einführungstelle sind geeignete Vorrichtungen vorzu
sehen. Die Einführungsöffnung muß in dauerhafter Weise 
mit Isolierstoff ausgekleidet sein. Die spannungführenden 
Teile' der Fassung müssen gegen die übrigen Metallteile be
sonders sicher isoliert sein. Das Gehäuse der Fassung muß 
aus Isolierstoff bestehen. 

Fassungen an Werktischleuchtern, die zum gelegent
lichen Ableuchten aus dem Halter entfernt werden, müssen 
den Bedingungen für Maschinenleuchter entsprechen. 

h) Faßausleuchter brauchen diesen Anforderungen 
nicht zu genügen, wenn sie geerdet oder mit Spannungen 
unter 50 V betrieben werden. 

i) Bei Hochspannung sind Handleuchter nicht zulässig (Aus· 
nahme siehe§ 28kj. 

s. In feuchten und durchtränkten Räumen (vgl. § 2), sowie in 
Kesseln und ähnlichen Räumen mit gutleitenden Bauteilen empfiehlt 
es sich, die Spannung für Handleuchter bei Wechselstrom durch 
besondere Volltransformatoren auf eine Spannung unter 4o V herab· 
zusetzen. 

G. BeschatJenheit und Verlegung der Leitungen. 
§ 19. 

Beschaffenheit isolierter Leitungen. 
a) Isolierte Leitungen müssen den "Vorschriften für iso

lierte Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen. 
I. Leitungen. die nur durch eine Umhüllung gegen chemische 

Einflüsse geschützt sind, sollen den "Normen für umhüllte Leitungen 
in Starkstromanlagen" entsprechen. Sie gelten nicht als isolierte 
Leitungen. Man unterscheidet folgende Arten: 

Wetterfeste Leitungen. 
N ulleiterdräh te. 
Nulleiter für Verlegung im Erdboden. 
2. Man unterscheidet folgende Arten von isolierten Leitungen: 

I. Leitungen für feste Verlegung. 
Gummiaderleitungen für Spannungen bis 750 V. 
Spezialgummiaderleitungen für alle Spannungen. 
Rohrdrähte für Niederspannungsanlagen zur erkennbaren Ver· 

legung, die es ermöglicht, den Leitungsverlauf ohne Aufreißen 
der Wände zu verfolgen. 

Panzeradern nur zur festen Verlegung für Spannungen bis 1000 V. 

II. Leitungen für Beleuchtungskörper. 
Fassungsadern zur Installation nur in und an Beleuchtungs• 

körpern in Niederspannungsanlagen. 
~ !In B. u. T. ist Fassungsader unzulässig. I 

Pendelschnüre zur Installation von Schnurzugpendeln in Nieder· 
spannungsanlagen. 

~ !In B. u. T. ist Pendelschnur unzulässig. 

III. Leitungen zum Anschluß ortsveränderlicher 
Stromverbraucher. 

Gummiaderschnüre (Zimmerschnüre) für geringe mechanische Bean
spruchung in trockenen Wohnräumen in Niederspann>mgsanlagen. 
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Leichte Anschlußleitungen für geringe mechanische Beanspruchung 
in Werkstätten in Niederspannungsanlagen. 

Werkstattschnüre für mittlere mechanische Beanspruchung in 
Werkstätten und Wirtschaftsräumen in Niederspannungs. 
anlagen. 

Gummischlauchleitungen: 
Leichte Ausführung zum Anschluß von Tischlampen und leichten 

Zimmergeräten für geringe mechanische Beanspruchungen in 
Niederspannungsanlagen. 

Mittlere Ausführung zum Anschluß von Küchengeräten usw. 
fiir mittlere mechanische Beanspruchungen in Niederspan
nungsanlagen. 

Starke Ausführung für besonders hohe mechanische Anforde 
rungen für Spannungen bis 750 V. 

Spezialschnüre für raube Betriebe in Gewerbe, Industrie und 
Landwirtschaft in Niederspannungsanlagen. 

Hochspannungschnüre für Spannungen bis rooo V. 
Leitungstrossen, geeignet zur Führung über Leitrollen und 

Trommeln (ausgenommen Pflugleitungen). 

Gummi-Bleikabel. 
Papier-Bleikabel. 

IV. Bleikabel. 

Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel bis 750 V. 
Verseilte Mehrleiter-Bleikabel. 

§ 20. 

Bemessung der Leitungen. 
a) Elektrische Leitungen sind so zu bemessen, daß sie bei 

den vorliegenden Betriebsverhältnissen genügende mechanische 
Festigkeit haben und keine unzulässigen Erwärmungen an
nehmen können (vgl. § 2m). 

r. Bei Dauerbetrieb dürfen isolierte Leitungen und Schnüre aus 
Leitungskupfer mit den in der nachstehenden Tafel, Spalte 2, ver
zeichneten Stromstärken belastet werden. 

Blanke Kupferleitungen für Dauerbelastung bis so mm2 unter
liegen gleichfalls den Regeln der Tafel (Spalte 2 und 3). Auf 
blanke Kuvferleitungen über so mm2 , sowie auf Fahrleitungen, 
ferner auf isolierte Leitungen jeden Querschnittes für aussetzende 
Betriebe finden die Bestimmungen der Spalten 2 und 3 keine An· 
wendung; solche Leitungen sind in jedem Falle so zu bemessen, daß 
sie durch den stärksten normal vorkommenden Betriebstrom keine 
für den Betrieb oder die Umgebung gefährliche Temperatur annehmen. 
Bei Aufzügen innerhalb von Gebäuden sind die Leitungen so zu ver
legen, daß im Falle ihrer Erhitzung keine Feuersgefahr für die Um
gebung entsteht. 

Für die Belastung von Kabeln gelten die in den .,Vorschriften für 
isolierte Leitungen in Starkstromanlagen" auf Kabel bezüglichen 
Bestimmungen. 

:z. Bei aussetzendem Betrieb ist die Erhöhung der Belastung 
der Leitungen von ro mm2 aufwärts auf die Werte des Vollast· 
stromesfür aussetzenden Betrieb der Spalte 4o die etwa 40°/0 höher 
als die Werte der Spalte :z sind, zulässig, falls die relative Einschalt
dauer 4o 0J0 und die Spieldauer ro min nicht überschreiten. Bedingt 
die häutige Beschleunigung größerer Massen bei Bemessung des Motors 
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einen Zuschlag zur Beharrungsleistung, so ist dementsprechend auch 
der Leitungsquerschnitt reichlicher als für den Vollaststrom im 
Beharrungzustande zu bemessen. 

Bei aussetzenden Motorbetrieben darf die Nennstromstärke der 
Sicherungen höchstens das 1,5-fache der Werte der Spalte 4 betragen. 

Der Auslösestrom der Selbstschalter ohne Verzögerung darf bei aus
setzenden Motorbetrieben höchstens das 3-fache der Werte von Spalte4 
betragen. Bei Selbstschaltern mit Verzögerung muß die Auslösung bei 
höchstens 1,6-fachem Vollaststrom beginnen und die Verzögerungsvor
richtung bei dem 1,1-fachen Wert des Vollast~tromes zurückgehen. 

4 

Dauerbetrieb Aussetzender 
Betrieb 

--------------- -- ---------
Querschnitt Höchste Nennstromstärke Höchstzulässige 

dauernd zulässige für entsprechende Vollast-
Stromstärke Abschmelzsicherung stromstärke 

in mm-: in A in A in A 

o,s 7,5 6 7.5 
0,75 9 6 9 

li 6 li 

1,5 14 10 14 
2,5 20 15 20 
4 25 20 25 
6 31 25 31 

10 43 35 6o 
r6 75 6o 105 
25 100 So 140 
35 125 100 175 
50 r6o 125 225 
70 200 r6o 280 
95 240 200 335 

120 280 225 400 
ISO 325 260 460 
r85 380 300 530 
240 450 ;!SO 630 
300 525 430 730 
400 640 500 900 
500 760 6oo 
625 88o 700 
8oo I050 sso 

1000 1250 1000 

3· Bei kurzzeitigem Betrieb gelten die unter 2 genannten 
Regeln für aussetzenden Betrieb, jedoch sind Belastungen nach 
Spalte 4 nur zulässig, wenn die Dauer einer Einschaltung 4 rnin 
nicht überschreitet, anderenfalls gilt Spalte 2. 

4· Der geringstzulässige Querschnitt für Kupferleitungen beträgt : 
für Leitungen an und in Beleuchtungskörpern, nicht 

aber für Anschlußleitungen an solche (siebe § r8 a) • o,5 mm2 
für Pendelschnüre, runde Zimmerschnüre und leichte 

Gummischlauchleitungen . • . . . • • . . o,75 " 
für isolierte Leitungen und für umb üllte Leitungen 

bei Verlegung in Rohr, sowie für ortsveränderliche 
Leitungen mit Ausnahme der Pendelschnüre usw. I 
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für isolierte Leitungen in Gebäuden und im Freien, 
bei denen der Abstand der Befestigungspunkte 
mehr als I m beträgt • . . . . . • . • 4 mm 2 

für blanke Leitungen bei Verlegung in Rohr . 1,5 
für blanke Leitungen in Gebäuden und im Freien 

(vgl. auch § 3, Regel 4) 4 
für Freileitungen mit Spannweiten bis zu 35m und 

Niederspannung . . . . . . . . . . • . . . . 6 
für Freileitungen in allen anderen Fällen . . . . . Io 

I In B. u. T. beträgt der geringstzulässige Querschnitt 
~ für Kupferleitungen an und in Beleuchtungskörpern I 

für isolierte Leitungen bei Verlegung auf Isotierkörpern 2,5 

5· Bei Verwendung von Leitern aus Kupfer von geringerer 
Leitfähigkeit oder anderen Metallen, z. B. auch bei Verwen
dung der Metallhülle von Leitungen als Rückleitung, sollen die 
Querschnitte so gewählt werden, daß sowohl Festigkeit wie Er
wärmung durch den Strom den im vorigen für Leitungskupfer ge
gebenen Querschnitten entsprechen. 

§ 21. 

Allgemeines über Leitungsverlegung. 

a) Festverlegte Leitungen müssen durch ihre Lage oder 
durch besondere Verkleidung vor mechanischerBeschädigung 
geschützt sein; soweit sie unter Spannung gegen Erde stehen, 
ist im Handbereich stets eine besondere Verkleidung zum 
Schutz gegen mechanische Beschädigung erforderlich (Aus
nahmen siehe§§ Sc, 28g und 30a). 

I. Bei bewehrten Bleikabeln und metallumhüllten Leitungen gilt 
die Metallhülle als Schutzverkleidung. 

Mechanisch widerstandsfähige Rohre (siehe § 26) gelten als Schutz
verkleidung. 

Panzerader soll gegen chemische und nach den örtlichen Ver· 
hältnissen auch gegen mechanische Angriffe geschützt werden. 

~~ In B. u. T. sollen metallene Schutzverkleidungen geerdet werden. I 
b) Bei Hochspannung' müssen Schutzverkleidungen aus Metall 

geerdet, solche aus I salierstoff feuersicher sein. 
c) Ortsveränderliche Leitungen und bewegliche Leitun

gen, die von festverlegten abgezweigt sind, bedürfen, wenn 
sie rauher Behandlung ausgesetzt sind, eines besonderen 
Schutzes. 

In B. u. T. bedürfen ortsveränderliche Leitungen und 
bewegliche Leitungen stets eines besonderen Schutzes; be
steht der Schutz aus Metallbewehrung, so muß er geerdet 
sein. 

2. In Betriebstätten sollen ungeschützte Schnüre nicht ver
wendet werden. Besteht der Schutz aus Metallbewehrung, so em
pfiehlt es sich, ihn zu erden. 

d) Geerdete Leitungen können unmittelbar an Gebäuden 
befestigt oder in die Erde verlegt werden, jedoch ist eine 
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Beschädigung der Leitungen durch die Befestigungsmittel 
oder äußere Einwirkung zu verhüten. 

3· Strecken einer geerdeten Betriebsleitung sollen nicht durch 
Erde allein ersetzt werden. 

e) Ungeerdete blanke Leitungen dürfen nur auf zuver
lässigen IsoHerkörpern verlegt werden. 

~ I In B. u. T. sind sie nur als Fahrleitung und in ·abge-~ 
schlossenen elektrischen Betriebsräumen zulässig. 

f) Ungeerdete blanke Leitungen müssen, wenn sie nicht 
unausschaltbare gleichpolige Parallelzweige bilden, in einem 
der Spannweite, Drahtstärke und Spannung angemessenen Ab
stand voneinander und von Gebäudeteilen, Eisenkonstruk
tionen und dergleichen entfernt sein. 

4- Ungeerdete blanke Leitungen sollen, wenn sie nicht unaus
schaltbare Parallelzweige sind, in der Regel bei Spannweiten von 
mehr als 6 m etwa 20 cm, bei Spannweiten von 4-6 m etwa 
15 cm, bei Spannweiten von 2-4m etwa Io cm und bei kleineren 
Spannweiten etwa 5 cm voneinander, in allen Fällen aber etwa 5 cm 
von der Wand oder von Gebäudeteilen entfernt sein (siehe § 31 1). 

5. Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, Maschinen 
und Schalttafeln und auf Schalttafeln, ferner bei Zellenschalter· 
Ieitungen und bei parallel geführten Speise-, Steig· und Verteilungs
leitungen können starke Kupferschienen sowie starke Kupferdrähte 
in kleineren Abständen voneinander verlegt werden. 

Kleinere Abstände zwischen den Leitungen sind nur zulässig, 
wenn sie durch geeignete IsoHerkörper gewährleistet sind, die nicht 
mehr als I m voneinander entfernt sind. 

6. Bei blanken Hochspannungleitungen sollen als Abstände der Lei
tungen gegen andere Leitungen, gegen dfc Wand, Gebäudeteile und gegen 
die eigenen Schutwerkleidungen folgende Maße eingehaUen '/litt den: 

Bdriebspannung Mindestabstand 
in V in cm 

bis 750 4 
3000 IO 

5000 

6ooo IO 

IOOOO 12,5 

15000 

25000 r8 
35000 24 

$0000 35 
6oooo 47 

IOOOOO 

7. Hochspannungleilungen smd längs der Außenseite von Gebäuden 
magliehst su vermeiden, Ist dieses nicht möglich, so sollen die gleichen 
Abstände wie in Regel 6 eingehalten werden, ;edoch bei einem Mindest
abstand von zo cm. Hierbei sind etwaige Schwingungen der gespannten 
Leitungen zu berücksichtigen (siehe auch .$ 211 b) . A usgmommen hier
I/an sind bewehrte Kabel. 
g) Isolierte Leitungen ohne metallene Schutzhülle dürfen 

entweder offen auf geeigneten IsoHerkörpern oder in Rohren 
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verlegt werden. Die feste Verlegung von ungeschützten 
Mehrfachleitungen ist unzulässig. 

8. Leitungen sollen in der Regel so verlegt werden, daß sie aus
gewechselt werden können (siehe § 26i). Rohrdrähte sollen nicht 
eingemauert oder eingeputzt werden. 

g. Isolierte offen verlegte Leitungen sollen bei Niederspannung 
im Freien mindestens 2 cm, in Gebäuden mindestens r cm von der 
Wand entfernt gehalten werden. 

~ I In B. u. T. soll der Abstand mindestens 2 cm von Stößen, Firsten I 
und dergleichen betragen. 

10. Isolierte Leitungen mit metallener Schutzhülle (Rohrdrähte, 
Panzerader usw.) können im Freien an maschinellen Aufbauten und 
Apparaten, die ständiger Uberwachung unterstehen (wie Krane, 
Schiebebühnen usw.), unmittelbar auf Wänden, Maschinenteilen 
und dergleichen mit Schellen befestigt werden. 

Gegen chemische und atmosphärische Angriffe soll die Schutz 
hülle gesichert sein. 

n. Bei Einrichtungen, an denen ein Zusammenlegen von Lei· 
tungen in größerer Zahl unvermeidlich ist (z. B. Regelvorrich
tungen, Schaltanlagen), dürfen isolierte Leitungen so verlegt wer
den, daß sie sich berühren, wenn eine Lagenveränderung aus
geschlossen ist. 

I2. Bei Hochspannung über rooo V sollen auf Glocken, Rollen u.•w. 
verlegte isolierte Leitungen mit den für blanke Leitungen gejorde1ten 
Mindestabständen verlegt werden, wenn ihre IsoZierhülle nicht gegen 
Verwitterung geschützt ist. Bei Spannungen unter rooo V gelten 2 cm 
als ausreichender Abstand. 

h) Bei Leitungen oder Kabeln für Ein- und Mehrphasen
strom, die eisenumhüllt oder durch Eisenrohre geschützt 
sind, müssen sämtliche zu einem Stromkreise gehörende Lei
tungen in der gleichen Eisenhülle enthalten sein, wenn bei 
Einzelverlegung eine bedenkliche Erwärmung der Eisen
hüllen zu befürchten ist (siehe § 26 c). 

i) Die Verbindung von Leitungen untereinander, sowie 
die Abzweigung von Leitungen dürfen nur durch Lötung, 
Verschraubung oder gleichwertige Mittel bewirkt werden. 

I In B. u. T. müssen an Schaltstellen die ankommenden I 
Leitungen abtrennbar sein, bei Spannungen über 500 V durch 
Leistungschalter ( vgl. § 9 e ). 

Die zu den Stromverbrauchern führenden Abzweigun
gen von Hauptleitungen müssen unter Spannung abtrenn
bar sein. 

Innerhalb von Glühlampenstromkreisen, die mit 6 A ge
sichert sind, bedarf es keiner weiteren Trennstellen. 

13. Die VerbindWlg der Leitungen mit den Apparaten, Maschinen, 
Sammelschienen und Stromverbrauchern soll durch Schrauben oder 
gleichwertige Mittel ausgeführt werden. 

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 mm' und Einzeldrähte bis zu 
r6 mm~ Kupferquerschnitt können mit angebogenen Osen an den 
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Apparaten befestigt werden. Drahtseile über 6 mm2, sowie Drähte 
über 16 mm2 Kupferquerschnitt sollen mit Kabelschuhen oder 
gleichwertigen Verbindungsmitteln versehen sein. Bei Schnüren 
und Drahtseilen jeder Art sollen die einzelnen Drähte jedes Leiters, 
wenn sie nicht Kabelschuhe oder gleichwertige Verbindungsmittel 
erhalten, an den Enden miteinander verlötet sein. 

14. Verbindungen von Schnüren untereinander oder zwischen 
Schnüren und anderen Leitungen sollen nicht durch Ver!ötung, 
sondern durch Verschraubung auf isolierender Unterlage oder durch 
gleichwertige Vorrichtungen hergestellt sein. An und in Beleuch
tungskörpern sind bei Niederspannung auch für Schnüre Lötungen 
zulässig. 

k) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von isolierten 
Leitungen ist die Verbindungstelle in einer der übrigen 
Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu isolieren. Wo 
die Metallbewehrunge.ri und metallenen Schutzverkleidun
gen geerdet werden müssen, sind sie an den Verbindung
stellen gut leitend zu verbinden. 

1) Ortsveränderliche Leitungen dürfen an festverlegte 
nur mit lösbaren Verbindungen angeschlossen werden. 

m) Jede ortsveränderliche Leitung muß ihren eigenen 
Stecker erhalten. 

n) Jede ortsveränderliche Leitung muß an den Anschluß
stellen ihrer beiden Enden von Zug entlastet und in ihrer 
Umhüllung sicher gefaßt sein. 

o) Kreuzungen stromführender Leitungen unter sich und 
mit Metallteilen sind so auszuführen, daß Berührung aus-· 
geschlossen ist. 

p) Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Gefährdung 
von Fernmeldeleitungen durch Starkstromleitungen zu ver
hindern. 

15. Bezüglich der Sicherung vorhandener Fernsprech- und Tele
graphenleitungen wird auf das Gesetz über das Telegraphenwesen 
des Deutschen Reiches vom 6. April 1892 und auf das Telegraphen
wegegesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen. 

§ 22. 

Freileitungen. 

a) Ungeerdete Freileitungen dürfen nur auf Porzellan
glocken oder gleichwertigen Isoliervorrichtungen verlegt 
werden. 

b) Freileitungen, sowie Apparate an Freileitungen sind 
so anzubringen, daß sie ohne besondere Hilfsmittel weder 
vom Erdboden noch von Dächern, Ausbauten, Fenstern und 
anderen von Menschen betretenen Stätten aus zugänglich 
sind; wenn diese Stätten selbst nur durch besondere Hilfs-
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mittel zugänglich sind, genügt es, bei Niederspannung die 
Leitungstrecken mit wetterfester Umhüllung auszuführen 
oder besondere Schutzwehren mit Warnungschild anzuordnen. 
Bei Wegübergängen müssen die Leitungen einen angemes
senen Abstand vom Erdboden oder einen geeigneten Schutz 
gegen Berührung erhalten. 

I. Es empfiehlt sich, solche Strecken von Freileitungen, die unter 
Umständen der Gefahr einer Berührung ausgesetzt sind, neben der 
Anwendung der gemäß b) verlangten Maßnahmen abschaltbar zu 
machen. 

z. Als wetterfest umhüllte Leitung gilt die in den ,.Normen 
für umhüllte Leitungen in Starkstromanlagen" festgelegte Ausführung. 

J. Ungeschützte Freileitungen für Hochspannung sollen in tler 
Regel mit ihren tiefsten Punkten mindesten 6 m von der Erde und 
bei befahrenen Wegübergängen mindestens, 7 m von der Fahrbahn ent
fernt sein. 
t::) Träger und Schutzperkleidungen Pon Freileitungen, die 

mehr als 750 V gegen Erde führen, müssen durch einen roten 
Blitzpfeil sichtbar gekennzeichnet sein. 

d) Leitungen, Schutznetze und ihre Träger müssen ge
nügend widerstandsfähig (auch gegen Winddruck und 
Schneelast) sein. 

Die Ausführung und Bemessung von Freileitungen muß 
nach den "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" er
folgen. 

4· Freileitungen können mit größeren Stromstärken belastet 
werden, als der Tafel in § 20! entspricht, wenn dadurch ihre 
Festigkeit nicht merklich leidet. 
e) Bei Freileitungen für Hochspannung müssen blanke 

Leitungen Perwendet werden; wo ätzende Dünste zu befürchten 
sind, ist ein schützender Anstrich gestaUet. 

f) Bei Freileitungen für Hochspannung müssen Eisenmaste 
und Eisenbetonmaste mit Stützenisolatoren geerdet werden. 

Werden dagegen Kettenisolatoren mit mehreren Gliedern 
"erwendet, so wird unter der Voraussetzung die Erdung der Maste 
nicht gefordert, daß durch erhöhte Gliederzahl ein der nachstehenden 
Zahlentafel entsprechender Sicherheitsgrad gewährleistet ist und Vor
kehrungen getroffen sind, die das Auftreten Pon Dauererdschlüssen 
an den Masten unmöglich oder unwahrscheinlich machen, z. B. um· 
gekehrte Tannenform, selbsttätige Erdschlußabschaltung u. dgl. 

verkettete 
BetriebBpannung 

in kV 

50 
60 
80 

100 

Zahlentafel. 

MindestiLberBchlagspannung der Kette unter 
Regen (nach den Leitsätzen filr die Prüfung 

von Kettenisolatortn) 
in kV 

130 
150 
190 
230 
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Ferner müssen bei der Führung von Leitungen an Wänden 
und solchen Holzmasten, die sich an "er kehrsreichen Stellen be
finden, Isolatorstützen und Träger geerdet werden. 

Drahtzäune und metallene Gitter dürfen nicht mit Masten 
und anderen Trägern von Hochspannungleitungen in Berührung 
gebracht werden. 

g) In die Betätigungsgestänge "on Schaltern an Holzmasten 
sind Isolatoren einzuschalten, wenn eine zuverlässige Erdung des 
Schalters nicht gewährleistet werden kann. In diesem Falle ist 
nicht das Gestell selbst, sondern das Betätigungsgestänge unterhalb 
der Isolatoren zu erden. 

Ankerdrähte an Holzmasten sind, wenn irgend angängig, zu 
vermeiden. Kann "on ihrer Verwendung nicht abgesehen werden, 
so sollen sie nicht unmittelbar amEisender Tra"ersen oder Stützen. 
sondern am Holz in möglichst großer Entfernung von den Eisen
teilen angreifen. Sie sind außerdem über Reichhöhe mit Abspann
isolatoren für die "olle Betriebspannung zu "ersehen und unter
halb dieser Isolatoren zu erden. 

h) Bei parallel verlaufenden oder sich kreuzenden Frei
leitungen, die an getrenntem oder gemeinsamem Gestänge 
geführt sind, sind die Drähte so zu führen oder es sind 
Vorkehrungen zu treffen, daß eine Berührung der beiden 
A.rten von Leitungen miteinander verhütet oder ungefähr
lich gemacht wird (siehe auch § 4a). 

i) Fernmelde-Freileitungen, die an einem Freileitungsgestänge 
für Hochspannung geführt sind, müssen so eingerichtet sein, 
daß gefährliche Spannungen in ihnen nicht auftreten können, oder 
sie sind wie Hochspannungleitungen zu behandeln. Fernsprech
stellen müssen so eingerichtet sein, daß auch bei Berührung 
zwischen den beiderseitigen Leitungen eine Gefahr für die Spre
chenden ausgeschlossen ist. 

S· Fernmelde-Freileitungen sollen entweder auf besonderem Ge
stänge oder bei gemeinsamem Gestänge in angemessenem Abstand 
unterhalb der Starkstromleitungen verlegt werden. 

k) Wenn eine Hochspannungleitung über Ortschaften, bewohnte 
Grundstücke und gewerbliche Anlagen geführt wird, oder wenn sie 
sich einem verkehrsreichen Fahrweg so weit nähert, daß die Vorüber
gehenden durch Drahtbrüche gefährdet werden können, so müsst;n 
Vorrichtungen angebracht werden, die das Herabfallen der Lei
tungen verhindern oder herabgefallene Teile selbst spannunglos 
machen, oder es müssen innerhalb der Strecke alle Teile der 
Leitungsanlage mit entsprechend erhöhter Sicherheit ausgeführt 
werden. 

6. Schutsnetse für Hochspannungleitun,gen sind möglichst su ver
meiden. Ist dieses nicht möglich, so sollen sie so gestaltet oder ange
bracht sein, daß sie auch bei starkem Winde mit den Hochspan
nungleitungen nichl in Berührung kommen können und einen ge
brochenen Draht mit Sicherheit abfangen. 

Sie sollen, wenn sie nichl geerdet werden können, der höchsten vor· 
kommenden Spannung entsprechend isoliert <ein. 
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l) Hochspannung-Freileitungen zur Versorgung ausgedehnter 
gewerblicher Anlagen, größerer Anstalten, Gehöfte und dergleichen 
müssen während des Betriebes streckenweise spannunglos gemacht 
werden können. 

7• Dieses soll auch bei Ortschaften den örtlichen Verhältnissen ent· 
sprechend beachtet werden. 

§ 23. 

Installationen im Freien. 

a) Im :Freien verlegte Leitungen müssen abschaltbar sein. 

b) Im Freien ist die feste Verlegung von ungeschützten 
Mehrfachleitungen unzulässig (vgl. § 21 g). 

c) Träger und Schutzverkleidungen von Hochspannung· 
Ieitungen im Freien, die mehr als 750 V gegen Erde führen, müssen 
durch einen roten Blitzpfeil sichtbar gekennzeichnet sein. 

r. Bei im Freien offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen 
Berührung besonders zu beachten. 

2. Ungeschützte Niederspannungleitungen im Freien sollen so 
verlegt werden, daß sie ohne besondere Hilfsmittel nicht berührt 
werden können; sie sollen jedoch mindestens 2 1/ 2 m vom Erd· 
boden entfernt sein. 

3. Ungeschützte Hochspannungleitungen im Freien sollen i11 du 
Regel mit ihren tiefsten Punkten mindestens 6 m von der Erde ent
t•rnt sein. 

4· Wenn bei Fahrleitungen die in Regel :2 und 3 genannten 
Maße nicht eingehalten werden können oder die Fahrleitungen lose 
auf Stützpunkten ruhen müssen, so sollen den Betriebsverhältnissen 
entsprechend Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. 

5. Apparate sollen tunliehst nicht im Freien untergebracht 
werden; läßt sich dieses nicht vermeiden, so soll für besonders gute 
Isolierung, zuverlässigen Schutz gegen Berührung und gegen schäd· 
liehe Witterungseinflüsse Sorge getragen werden. 

§ 24. 

Leitungen in Gebäuden. 

a) Innerhalb von Gebäuden müssen alle gegen Erde 
unter Spannung stehenden Leitungen mit einer Isolierhülle 
im Sinne des § 19 versehen sein. 

Nur in Räumen, in denen erfahrungsgemäß die IsoHer
hülle durch chemische Einflüsse rascher Zerstörung aus
gesetzt ist, ferner für Kontaktleitungen und dergleichen 
dürfen blanke spannungführende Leitungen Verwendung fin
den, wenn sie vor Berührung hinreichend geschützt sind. 

b) Bei Hochspannung sind ungeerdete blanke Leitungen außer
halb elektrischer Betriebs- und Akkumulatorenräume nur als Kon
taktleitungen gestattet. Sie müssen an geeigneter Stelle mit Schalter 
allpolig abschaltbar sein. Für Fahrleitungen gilt § 23i. 
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c) Bei Abzweigstellen muß den auftretenden Zugkräften 
durch geeignete Anordnungen Rechnung getragen werden. 

d) Durch Wände, Decken und Fußböden sind die Lei
tungen so zu führen, daß sie gegen Feuchtigkeit, mecha
nische und chemische Beschädigung, sowie Oberflächenlei
tung ausreichend geschützt sind. 

I. Die Durchführungen soiJen entweder der in den betreffenden 
Räumen gewählten Verlegungsart entsprechen oder es sollen halt
bare isolierende Rohre verwendet werden, und zwar für jede 
einzeln verlegte Leitung und für jede Mehrfachleitung je ein Rohr. 

In feuchten Räumen sollen entweder Porzellan- oder gleich
wertige Rohre verwendet werden, deren Gestalt keine merkliche 
Obedlächenleitung zuläßt oder die Leitungen sollen frei duxch 
genügend weite Kanäle geführt werden. 

über Fußböden sollen die Rohre mindestens IO cm vorstehen; 
sie sollen gegen mechanische Beschädigung sorgfältig geschützt 
sein. Bei Hochspannung sollen du Rohre au{Jerdem an Decken und 
Wandflächen mindestens 5 cm vorstehen. 

§ 25. 

Isolier- und Befestigungskörper. 

a) Holzleisten sind unzulässig. 
b) Krampen sind nur zur Befestigung von betriebsmäßig 

geerdeten Leitungen zulässig, wenn dafür gesorgt ist, daß der 
Leiter weder mechanisch noch chemisch durch die Art der 
Befestigung beschädigt wird. 

c) IsoHerglocken müssen so angebracht werden, daß 
sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann. 

d) IsoHerkörper müssen so angebracht werden, daß sie 
die Leitungen in angemessenem Abstand voneinander, von 
Gebäudeteilen, Eisenkonstruktionen und dergleichen entfernt 
halten. 

I. Bei Führung von Leitungen auf gewöhnlichen Rollen längs 
der Wand soll auf höchstens I m eine Befestigungstelle kommen. 
Bei Führung an der Decke können den örtlichen Verhältnissen 
entsprechend ausnahmsweise größere Abstände gewählt werden. 

~ I In B. u. T. sind gewöhnliche Rollen unzulässig. 1 
2. Mehrfachleitungen sollen nicht so befestigt werden, daß ihre 

Einzelleiter aufeinander gepreßt sind. 

§ 26. 

Rohre. 

a) Rohre und Zubehörteile (Dosen, Muffen, Winkel
stücke usw.) aus Papier müssen imprägniert sein und einen 
Metallüberzug haben. 

I. Dosen soiJen entweder feste Stutzen oder hinreichende Wand· 
stärke zur Aufnahme der Rohre habeu.. 

Vorschriflenlmch. 14. Aufl. 3 
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2. Rohrähnliche Winkel-, T-, Kreuzstücke und dergleichen sollen 
als Teile des Rohrsystemes in gleicher Weise ausgekleidet sein wie 
die Rohre selbst. Scharfe Kanten im Inneren sind auf alle Fälle 
zu vermeiden. 
b) Rohre aus Metall oder mit Metallüberzug müssen bei Hoch

spannung in solcher Stärke verwendet werden, daß sie auch den 
zu erwartenden mechanischen und chemischen Angriffen wider· 
stehen. 

Bei Hochspannung sind die Stoßstellen metallener Rohre 
metallisch zu verbinden und die Rohre zu erden. 

I In B. u. T. gelten beide Absätze auch für Nieder-~ 
~ spannung. 

c) In ein und dasselbe Rohr dürfen nur Leitungen verlegt 
werden, die zu dem gleichen Stromkreise gehören (siehe 
§§ 21h und 28i). 

d) Drahtverbindungen und Abzweigungen innerhalb der 
Rohrsysteme sind nur in Dosen, Abzweigka.sten, T • und 
Kreuzstücken und nur durch Verschraubung auf isolierender 
Unterlage zulässig. 

3· Rohre sollen so verlegt werden, daß sich in ihnen kein Wasser 
ansammeln kann. 

4. Bei Rohrverlegung sollen im allgemeinen die lichte Weite, 
sowie die Anzahl und der Halbmesser der Krümmungen so gewählt 
sein, daß man die Drähte einziehen und entfernen kann. Von 
der Auswechselbarkeit der Leitungen kann abgesehen werden, wenn 
die Rohre offen verlegt und jederzeit zugän-glich sind. Die Rohre 
sollen an den freien Enden mit entsprechenden Armaturen, z. B. 
Tüllen, versehen sein, so daß die Isolierung der Leitungen durch 
vorstehende Teile und scharfe Kanten nicht verletzt werden kann. 

5· Unter Putz verlegte Rohre, die für mehr als einen Draht be
stimmt sind, sollen mindestens II mm lichte Weite haben. 

§ 27. 
KabeL 

a) Blanke und asphaltierte Bleikabel dürfen nur so ver
legt werden, daß sie gegen mechanische und chemische Be
schädigungen geschützt sind (siehe auch § 21 h). 

I. Bleikabel jeder Art, mit Ausnahme von Gummi-Bleikabein bis 
750 V, dürfen nur mit Endverschlüssen, Muffen oder gleichwertigen 
Vorkehrungen, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindem 
und gleichzeitig einen guten elektrischen Anschluß gestatten, ver· 
wendet werden. 

2. Die Entfernung der Befestigungstellen der Kabel soll in B. 
u. T. 3 m nicht übersteigen, außer in Bohrlöchern u!ld Schächten. 
Fiir Schächte siehe § 40. 

3· In B. u. T. ist die Bewehrung von Kabeln nach Möglichkeit zu 
erden. An Muffen und ähnlichen Stellen sind die Bewehrungen leitend 
zu verbinden. 

b) Es ist darauf zu achten, daß an den Befestigungstellen 
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der Bleima.ntel nicht eingedrückt oder verletzt wird; Rohr
haken sind unzulässig. 

Bei freiliegenden Kabeln ist eine brennbare Umhüllung 
verboten. 

I 4· Bei der Verlegung von Kabeln in Förderstrecken u. T. ist I 
~ darauf zu achten, daß sie einer Beschädigung durch entgleisende 

Fahrzeuge entzogen sind. . 

c) Prüfdrähte sind wie die zugehörenden Kabeladern zu 
behandeln. 

Bei Hochspannung sind sie so anzuschließen, daß sie nur zur 
Kontrolle der zugehörenden Kabeladern dienen. 

H. Behandlung verschiedener Räume. 

Für die in den §§ 28 bis 36 behandelten Räume 
treten die allgemeinen Vorschriften insoweit außer Kraft, 
als die folgenden Sonderbestimmungen Abweichungen ent
halten. 

§ 28. 
Elektrische Betriebsräume. 

a) Entgegen § 3a kann in Niederspannungsanlagen von 
dem Schutz gegen zufällige Berührung blanker, unter Span
nung gegen Erde stehender Teile insoweit abgesehen wer
den, als dieser Schutz nach den örtlichen Verhältnissen 
entbehrlich oder der Bedienung und Beaufsichtigung hin
derlich ist. 

b) Entgegen.~ 3 b kann bei Hochspannung die SchutzPorrichtung 
insoweit auf einen Schutz gegen zufällige Berührung beschränkt 
werden, als ein erhöhter Schutz nach den örtlichen Verhältnissen 
entbehrlich oder der Bedienung und Beaufsichtigung hinderlich ist 

c) Bei Hochspannung sind auch solche blanke Leitungen ge
stattet, die nicht Kontaktleitungen sind (siehe § 24b). Sie müssen 
jedoch nach § 3b der Berührung entzogen sein. 

In B. u. T. fällt diese Erleichterung fort. Auch bei 
Niederspannung sind blanke Leitungen nur in abgeschlosse

~ nen elektrischen Betriebsräumen (siehe § 21 e) oder als Fahr
leitungen (siehe § 42) zulässig. 

d) Schalter mit Ausnahme von Ölschaltern brauchen 
der Bestimmung in § lla, Absatz 1 nur bei der Stromstärke 
zu genügen, für deren Unterbrechung sie bestimmt sind. Auf 
solchen Schaltern ist außer der Betriebspannung und Be
triebstromstärke auch die zulässige Ausschaltstromstärke 
zu vermerken. 

e) Entgegen § 11 h können Nulleiter und betriebsmäßig 
geerdete Leitungen auch einzeln abtrennbar gemacht werden. 

f) Entgegen § 12b sind auch bei nicht allpolig abschal
tenden Anlassern besondere Ausschalter nicht notwendig. 

3* 
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~I In B. u. T. fällt diese Erleichterung fort. 
I. Entgegen § 12! sind Schutzverkleidungen für Anlasser und 

Widerstände nicht unbedingt erforderlich. 

g) Die in § 21 a geforderte Schutzverkleidung ist bei 
Niederspannung und bei isolierten Hochspannungleitungen 
unter 1000 V nur insoweit erforderlich, als die Leitungen 
mechanischer Beschädigung ausgesetzt sind. 

h) Aus besonderen Betriebsrücksichten kann entgegen 
§ 14 b von der Unverwechselbarkeit der Schmelzeinsätze 
abgesehen werden. 

i) Bei Schalt- und Signalanlagen ist es entgegen § 26 c 
gestattet, Leitungen verschiedener Stromkreise in einem 
Rohr zu verlegen. 

k) Entgegen § 18i sind Handleuchter bei Gleichstrom bis 
I 000 V zulässig. 

~ 1 In B. u. T. fällt diese Erleichterung fort. I 
l) :Maschinen mit Führerb.egleitung. Bei Hebe

zeugen und verwandten Transportmaschinen müssen die 
Fahrleitungen am Zugang zur :Maschine gegen zufällige Be
rührung geschützt sein. 

Die Fahrleitungen müssen durch Schalter absahalt
bar sein. 

Die fest verlegten isolierten Leitungen müssen im und 
am Führerstand gegen Beschädigung geschützt sein. 

Handleuchter sind bei Wechselstrom nur für Nieder
spannung zulässig. 

Im übrigen gelten die Führerstände als elektrische Be
triebsräume. 

§ 29. 

Abgeschlossene elektrische Betriebsräume. 

a) In solchen Räumen gelten die Bestimmungen für 
elektrische Betriebsräume mit der Maßgabe, daß bei Hoch
spannung ein Schutz der unter Spannung stehenden Teile nur 
gegen zufällige Berührung durchgeführt werden muß. 

~I Für B. u. T. siehe § 28c. I 
I. Als Hdfsmittel gegen zufälliges Beruhren spannungfuhrender Teile 

kommen in Betracht: Trennwände zwischen den Feldern der SchaltaK· 
Iage, Trennwände zwischen den einzelnen Phasen, Schut:rgitur, feste 
und zuverlässig befestigte Geländer, selbsUätige AusschaU· oder V er
riegelungsvorrichtungen. 

11. Der V erschlu{J det Räume soU so eingerichttt sein, dafJ dn' Zu·· 
tritt nur den berufonen Personen möglich ut. 

b) Bei Hochspannung dürfen entgegen§ 7a Transformatoren 
ohne geerdetes Metallgehäuse und ohne besonderen Schutzperschlag 
aufgestellt werden, wenn ihr Körper geerdet ist. 
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§ 30. 

Betriebstätten. 

a) Entgegen § 21a dürfen bei Niederspannung die im 
Handbereich liegenden Zuführungsleitungen zu Maschinen un
geschützt verlegt werden, wenn sie einer Beschädigung nicht 
ausgesetzt sind. 

b) BeiHochspannung müssen ausgedehnte Verteilungsleilungen 
während des Betriebes für Notfälle ganz oder streckenweise span
nunglos gemacht werden können. 

§ 3L 

Feuchte, durch tränkte und ähnliche Räume. 

a) Die nicht geerdeten, nach diesen Räumen führenden 
Leitungen müssen allpolig abschaltbar sein. 

b) Für Spannungen über 1000 V sind nur Kabel zulässig. 

In B. u. T. sind in Räumen, in denen Tropfwasser 
auftritt, für Niederspannung nur Kabel und in Rohren nach 
§ 26 b verlegte Gummiaderleitungen zulässig. 

Für Hochspannung sind nur Kabel gestattet. 

c) Festverlegte Mehrfachleitungen sind nicht zulässig. 
d) Ortsveränderliche Leitungen müssen durch eine 

schmiegsame Umhüllung gegen Beschädigung besonders ge
schützt sein. 

1. Bei offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen Berührung 
(siehe § 3) besonders zu beachten. 

2. Offen verlegte ungeerdete blanke Leitungen sollen in einem 
Abstand von mindestens 5 cm voneinander und 5 cm von der Wand 
auf zuverlässigen Isolierkörpem verlegt werden (siebe § 21 .!), Sie 
können mit einem der Natur des Raumes entsprechenden haltbaren 
Anstrieb versehen sein. 

Schutzrohre sollen gegen mechanische und chemische Angriffe 
binreichend widerstandsfähig sein. 

3· Motoren und Apparate sollen tunliebst nicht in solchen Räumen 
untergebracht werden; läßt sich dieses nicht vermeiden, so soll für 
besonders gute Isolierung, guten Schutz gegen Berührung und gegen 
die obwaltenden schädlichen Einflüsse Sorge getragen werden; die 
nicht spannungfübrenden, der Berührung zugänglichen Metallteile 
sollen gut geerdet werden. 

e) Stromverbraucher müssen so eingerichtet sein, daß 
sie zum Zweck der Bedienung spannunglos gemacht wer
den können. 

f) Für Beleuchtung ist nur Niederspannung zulässig. 
Fassungen müssen aus Isolierstoff bestehen. Schaltfassun
gen sind verboten. 
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§ 32. 
Akkumulatorenräume (siehe auch § 8). 

a) Akkumulatorenräume gelten als abgeschlossene elek
trische Betriebsräume. 

b) Zur Beleuchtung dürfen nur elektrische Lampen ver
wendet werden, deren Leuchtkörper luftdicht abgeschlos
sen ist. 

c) Für geeignete Lüftung ist zu sorgen. 

§ 33. 
Betriebstätten und Lagerräume mit ätzenden 

Dünsten. 

a) Alle Teile der elektrischen Einrichtungen müssen je 
nach Art der auftretenden Dünste gegen chemische Be
schädigung tunliehst geschützt sein. 

b) Fassungen müssen aus Isolierstoff bestehen. Schalt
fassungen sind verboten. 

Für Handleuchter sind nur Leitungen mit besonderer, 
gegen die chemischen Einflüsse schützender Hülle gestattet. 

c) Die Verwendung von Spannungen über 1000 V ist für 
Licht- und Motorenbetrieb unzulässig. 

I. Entgegen § 12! ist Holz auch bei Steuerschaltern nicht zulässig 

§ 34. 
Feuergefährliche Betriebstätten und Lagerräume. 

a) Die Umgebung von elektrischen Maschinen, Trans
formatoren, Widerständen usw. muß von entzündlichen Stof
fen freigehalten werden können. 

b) Sicherungen, Schalte'r und ähnliche Apparate, in denen 
betriebsmäßig Stromunterbrechung stattfindet, sind in feuer
sicher abschließenden Schutzverkleidungen unterzubringen. 

c) Blanke Leitungen sind nicht zulässig. Isolierte Lei
tungen müssen in Rohren nach § 26 oder als Kabel verlegt 
werden. 

I. Auf Schutz gegen mechanische Beschädigung ist besonders 
zu achten. 

I d) In B. u. T. ist nur Gleichstrom bis 500 V und Nieder-, 
~ spannung-Wechselstrom zulässig. 

§ 35. 
Explosionsgefährliche Betriebstätten und 

Lagerräume. 

a) Elektrische Maschinen, Transformatoren und Wider
stände, desgleichen Ausschalter, Sicherungen, Steckvorrich-
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tungen und ähnliche Apparate, in denen betriebsmäßig 
Stromunterbrechung stattfindet, dürfen nur insoweit ver
wendet werden, als für die besonderen Verhältnisse explo
sionssichere Bauarten bestehen. 

b) Festverlegte Leitungen sinir nur in geschlossenen 
Rohren oder als Kabel zulässig. 

c) Zur Beleuchtung sind nur Glühlampen zulässig, deren 
Leuchtkörper luftdicht abgeschlossen ist. Sie müssen mit 
starken Überglocken, die auch die Fassung dicht einschlie
ßen, versehen sein. 

d) Behördliche Vorschriften über explosionsgefährliche 
Betriebe bleiben durch vorstehende Bestimmungen unberührt. 

§ 36. 

Schaufenster, Warenhäuser und ähnliche 
Räume, wenn darin leicht entzündliche Stoffe 

aufgestapelt sind. 

a) Festverlegte Leitungen müssen bis in die Lampen
träger oder in die Anschlußdosen vollständig durch Rohre 
geschützt oder als Rohrdraht ausgeführt sein. 

b) Auf den Schutz entzündlicher Gegenstände gegen 
die Berührung mit Lampen ist im Sinne des § 16 d beson
derer Wert zu legen. 

c) Beleuchtungskörper und andere Stromverbraucher, 
die ihren Standort wechseln, sind nur mittels biegsamer 
Leitungen anzuschließen, die zum Schutz gegen mechanische 
Beschädigung mit einem Überzug aus widerstandsfähigem 
Stoff (siehe § 19 III) versehen sind. 

d) Alle Schalter, Anschlußdosen und Sicherungen müssen 
mit widerstandsfähigen Schutzkasten umgeben und an 
Plätzen fest angebracht sein, wo eine Berührung mit leicht 
entzündlichen Stoffen ausgeschlossen ist. 

e) Die Verwendung von Stromverbrauchern für Hochspannung 
ist in Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe aufgestapelt 
sind, nicht zulässig. 

J. Provisorische Einrichtnngen, Prüffelder und Laboratorien. 

§ 37. 

a) Für festverlegte Leitungen sind Abweichungen von 
den Bestimmungen über Stützpunkte der Leitungen und der
gleichen zulässig, doch ist dafür zu sorgen, daß die Vor
schriften hinsichtlich mechanischer Festigkeit, zufälliger 
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gefahrbringender Berührung, Feuersicherheit und Erdung 
für den ordnungsmäßigen Gebrauch erfüllt sind. 

b) Provisorische Einrichtungen sind durch War
nungstafeln zu kennzeichnen und durch Schutzgeländer, 
Schutzverschläge oder dergleichen gegen den Zutritt Unbe
rufener abzugrenzen. Bei Hochspannung sind sie nötigenfalls 
unter Verschluß zu halten. Den örtlichen Verhältnissen ist 
dabei Rechnung zu tragen. 

Die beweglichen und ortsveränderlichen Einrichtungen 
sowie die Beleuchtungskörper, Apparate, Meßgeräte usw. 
müssen den allgemeinen Vorschriften genügen. 

Bei Schalt- und Verteilungstafeln ist Holz als Baustoff, 
nicht aber als Isolierstoff zulässig. 

c) Ständige Prüffelder und Laboratorien sind 
mit festen Abgrenzungen und entsprechenden Warnungs
tafeln zu versehen. Fliegende Prüfstände sind durch eine 
auffallende Absperrung (Schranken, Seile oder dergleichen) 
kenntlich zu machen. Unbefugten ist das Betreten der Prüf
felder und Prüfstände streng zu verbieten. 

I. In ständigen Prüffelde1"n und Laboratorien für Hochspannung 
über zooo V sollen die Stände, in denen unter Spannung gearbeitet 
wird, gegm die Nachbarschaft abgegren81 werden, wenn dort gleichseitig 
Aufstellungs-, Vorbereitungsarbe•ten und dergleichen vorgenommen werden. 

a. Ständige Prüftelder und LabOratorien für sehr hohe Spannungen 
sollen in abgeschlossenen Räumen untergebracht werden, deren unbe· 
!ugtes Betreten durch geeignete Einrichtungen verhinde•t oder ungefähr· 
lieh gemachl wird. 

J. Wenn in Prüffeldern, Laboratorien und dergle.chen an den 
provisorischen Leitungen, an den Apparaten usw. der Schul: gegen 
rufällige Berührung Hochspannung führender Teile sich nicht durch· 
führen lä{Jt, sollen die Gänge hinreichend breit und der Bedienungs· 
raum genügend groß sein. 

d) Versuchschaltungen in Prüffeldern und Laboratorien, 
die während des Gebrauches unter sachkundiger Leitung 
stehen, unterliegen den allgemeinen Vorschriften nicht. 

K. Theater und diesen gleichzustellende Versammlungsrllume. 

Für diese Räume gelten außer den normalen Vorschriften 
noch die folgenden Sonderbestimmungen: 

§ 38. 

Allgemeine Bestimmungen. 
a) Für Theaterinstallationen dorf Hochspannung nicht {)er

wendet werden. 
b) Die elektrischen Leitungsanlagen sind von der Haupt

schalttafel ab in Gruppen zu unterteilen. Mehrleiteranlagen 
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sind bei der Hausbeleuchtung, soweit tunlich, bereits von 
den Hauptverteilungstellen ah in Zweileiterzweige (bei Sy
stemen mit Nulleiter bestehend aus Außen- und Nulleiter) 
zu unterteilen. 

Für die Bühnenbeleuchtung gilt das in § 39, Regel 5 
Gesagte. 

c) In Räumen, die mehr als drei Lampen enthalten, 
sowie in allen Fluren, Treppenhäusern und Ausgängen 
sind die Lampen an mindestens zwei getrennt gesicherte 
Zweigleitungen anzuschließen. Von dieser Bestimmung kann 
abgesehen werden, wenn die Notlampen eine genügende All
gemeinbeleuchtung gewähren. 

d) Falls eine elektrische Notbeleuchtung eingerichtet 
wird, müssen ihre Lampen an eine oder mehrere räumlich 
und elektrisch von der Hauptanlage unabhängige Stromquellen 
angeschlossen werden. 

e) Die Schalter und Sicherungen sind tunliehst gruppen
weise zu vereinigen und dürfen dem Publikum nicht zugäng
lich sein. 

§ 39. 
Bestimmungen für das Bühnenhaus. 

Für Installationen des Bühnenhauses (Bühne, Unter-
. maschinerien, Arbeitsgalerien und Schnürböden, auch Gar
deroben und andere Nebenräume im Bühnenhause) gelten 
außer den vorerwähnten allgemeinen noch die folgenden Zu
satzbestimmungen: 

a) Schalttafeln und Bühnenregulatoren sind so anzu
ordnen, daß eine unbeabsichtigte Berührung durch Unbefugte 
ausgeschlossen ist. 

Auf die Endausschalter an Bühnenregulatoren findet die 
Vorschrift des § 11e keine Anwendung, wenn die vom Re
gulator bedienten Stromkreise an zentraler Stelle allpolig 
ausgeschaltet werden können. 

Die Widerstände von Bühnenregulatoren sind bei Drei
leiteranlagen in die Außenleiter zu legen. 

b) Bei Beleuchtungskörpern mit Farbenwechsel muß der 
Querschnitt der gemeinschaftlichen Rückleitung der höchst
möglichen Betriebstromstärke angepaßt sein. 

c) Betriebsmäßig stromführende blanke Leitungen sind 
in den Untermaschinerien, auf der Bühne, den Arbeits
galerien und dem Schnürboden nicht zulässig. Flugdrähte 
und dergleichen dürfen weder zur Stromführung noch als 
Erdzuleitung benutzt werden. 
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d) Feste Leitungen müssen in der Weise verlegt werden, 
daß sie in erster Linie gegen die zu erwartenden mechanl
scben Beschädigungen geschützt sind. 

e) Mehrfachleitungen zum Anschluß beweglicher Bühnen
beleuchtungskörper müssen biegsame Kupferseelen haben 
und durch starke schmiegsame nichtmetallene Schutz
hüllen gegen mechanische Beschädigung geschützt sein. 

I. Die Kupferseele der Gummiaderlitzen soll aus einzelnen Drähten 
von nicht über 0,2 mm Durchmesser bestehen. 

2. Die Befestigung der biegsamen Leitungen soll so sein, daß 
auch bei rauher Behandlung an der Anschlußstelle ein Bruch nicht 
zu befürchten ist. 

3. Die Anschlußstücke sind mit der Schutzumhüllung so zu 
verbinden, daß die Kupferseelen an der Anschlußstelle von Zug ent
lastet sind. Steckkontakte müssen innerhalb widerstandsfähiger, 
nicht stromführender Hüllen liegen und so angeordnet sein, daß 
zufällige Berührung der stromführenden Teile, wenn sie nicht ge
erdet sind, verhindert wird. 

f) Für vorübergehend gebrauchte Szenerie-Installationen 
kann von der Erfüllung der allgemeinen Vorschriften für die 
Verlegung von Leitungen ausnahmsweise abgesehen werden, 
wenn isolierte Leitungen verwendet werden, die Verlegungs
art jegliche Verletzung der Is·olierung ausschließt und diese 
Installation während des Gebrauches unter besonderer Auf
sicht steht. In diesem Fa.lle sind Drahtschellen für Einzel
leitungen zulässig und Durchführungstüllen entbehrlich. 

g) Die Sicherungen der Anschlußleitungen für Bühnen
beleuchtungskörper (Oberlichter, Kulissen, Rampen, Hori
zont-, Spielflächen-, Versatz- und Scheinwerferbeleuchtung) 
sind im fest verlegten Teil der Leitung anzubringen; in 
diesem Falle genügt für jeden Körper je eine Sicherung für 
alle Lampen einer Farbe. Der Querschnitt ortsveränderlichm 
Leitungen ist der Nennstromstärke der Sicherungen des größ
ten Versatzstromkreises anzupassen. Soweit dieses nicht 
tunlieh ist, sind besondere Zwischensicherungen anzuordnen; 
für ordnungsmäßige Verkleidung dieser Sicherungen ist zu 
sorgen. In den Beleuchtungskörpern selbst sind Sicherun
gen nicht zulässig. 

h) Bei Regelwiderständen, die an besonderen, nur dem 
Bedienungspersonal zugänglichen feuersicheren Stellen an
gebracht sind, ist eine Schutzverkleidung aus feuersicherem 
Stoff entbehrlich. 

4· Die Stufenschalter für den Bühnenregulator sollen unmittel
bar bei den Regelwiderständen selbst angebracht sein, können 
aber durch tJbertragung betätigt werden. 
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i) Die fest angebrachten Glühlampen auf der Bühne, 
sowie alle Glühlampen in Arbeitsräum.en, Werkstätten, 
Garderoben, Treppen und Korridoren müssen mit Schutz
körben oder -gläsern versehen sein, die nicht an der Fas
sung, sondern an den Lampenträgern befestigt sind. 

k) Für Bühnenbeleuchtungskörper und deren Anschlüsse 
(Oberlichter, Kulissen, Rampen, ;Effekt- und Versatzbeleuch
tungen) gelten folgende Bestimmungen: 

Die Beleuchtungskörper sind mit einem Schutzgitter für 
die Glühlampen zu versehen. 

Innerhalb der Beleuchtungskörper sind blanke Leiter dann 
zulässig, wenn sie gegen zufällige Berührung geschützt sind. 

Hängende Beleuchtungskörper sind, a.uch wenn sie ge
erdet werden, gegen ihre Tragseile zu isolieren. 

Bühnenscheinwerfer, Projektionsapparate, Blitzlampen 
und dergleichen sind mit einer Vorrichtung zu versehen, 
die das Herausfallen glühender Kohleteilchen oder der
gleichen verhindert. 

5. Die Spannung zwischen irgend zwei Leitern eines Beleuch
tungskörpers soll 250 V nicht überschreiten. Bei Horizont- und 
Spielflächenbeleuchtungen gelten die einzelnen Laternen als Be
leuchtungskörper. 

Für Horizont- und Spielflächenbeleuchtungen sollen Abzweige in 
Mehrleitersystemen tunliehst nicht mehr als 66oo W bei no V oder 
88oo W bei 220 V führen. 

6. Holz soll nur bei vorübergehend gebrauchten Bühnenbeleuch· 
tungskörpem und nur als Baustoff zulässig sein. 

L. Weitere Vorschriften für Bergwerke unter Tage. 

Außer den in §§ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, I 
25, 26, 27, 28, 29, 31 und 34 gegebenen Zusätzen gilt für 
B. u. T. noch folgendes: 

§ 40. 
Verlegung in Schächten. 

a) In Schächten und einfallenden Strecken von mehr 
als 45 • Neigung dürfen nur bewehrte Kabel, bei denen die 

~ Bewehrung aus verzinkten oder verbleiten Eisen- oder Stahl
drähten besteht, oder die auf andere Weise von Zug ent
lastet sind, verwendet werden. In trockenen, feuersicheren 
Nebenschächten sind auch isolierte Leitungen bei Nieder
spannung zulässig. 

I. Der Abstand der Befestigungstellen der Kabel soll in der Regel 
nicht ~ehr als 6 m betragen. 

2. Die Befestigung der Kabel soll mit breiten Schellen erfolgen, 
die so beschaffen sind, daß sie die Kabel weder mechanisch noch 
chemisch gefährden. Werden eiserne Schellen benutzt, so sollen 
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die Kabel an der Schellstelle mit Asphaltpappe oder dergleichen 
umwickelt werden. 

b) Ist die Leitung chemischen Einflüssen durch Tropf
wasser, Grubenwetter oder dergleichen ausgesetzt, so muß 
sie mit einem Bleimantel oder einem anderen Schutzmittel, 
z. B. Anstrich, versehen sein. 

Elektrische Schachtsignalanlagen. 

c) Die Schachtsignalanlage jeder Förderung muß durch 
eine gesonderte Stromquelle gespeist werden, an die keine 
anderen Stromverbraucher angeschlossen werden dürfen. 

Signalleitungen mehrerer Förderungen dürfen nicht in 
einem gemeinsamen Kabel verlegt werden. 

Der Anschluß von Schachtsignalanlagen an Starkstrom
netze ist nur gestattet, wenn hierbei keine unmittelbare 
elektrische Verbindung zwischen Signalanlage und Netz, wie 

~ z. B. durch Einankerumformer oder Spartransformatoren, her
gestellt wird. 

Eine Ausnahme ist bei Stapelschächten zulässig. 
d) Eine Vorrichtung, die das Ausbleiben der Betrieb

spannung dem Fördermaschinisten selbsttätig anzeigt, ist 
anzubringen. 

e) Offen verlegte Leitungen dürfen in Schachtsignal
aulagen nicht verwendet werden. 

§ 41. 

~ Schlagwettergefährliche Grubenräume. 

a) Die nach schlagwettergefährlichen Grubenräumen füh
renden Leitungen müssen von schlagwetternichtgefährlichen 
Räumen oder von über Tage aus allpolig abschaltbar sein. 

b) In schlagwettergefährlichen Grubenräumen dürfen 
nur schlagwettersichere :Maschinen, Transformatoren, Ak
kumulatorenkasten und Apparate verwendet werden. Sie 
gelten als schlagwettersicher, wenn sie den diesbezüglichen 
Vorschriften des VDE entsprechen. 

c) Es sind nur Glühlampen zulässig, deren Leuchtkörper 
~ luftdicht abgeschlossen ist. 

I. Glühlampen sollen eine starke Oberglocke und einen Schutzkorb 
aus starkem Drahtgeflecht besitzen. 

d) Blanke Leitungen sind nur als Erdzuleitungen zu
lässig. 

e) Isolierte Leitungen dürfen nur als Kabel oder in 
widerstandsfähigen geerdeten Eisen- oder Stahlrohren fest
verlegt werden. 
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f) Biegsame Leitungen zum Anschluß ortsbeweglicher 
Stromverbraucher sind nur mit besonders starker Schutz
hülle zulässig. 

§ 42. 
Fahrleitungen und Zubehör elektrischer 

S tre ckenförderung. 

~ a) Für elektrische Streckenförderung u. T. ist Gleich-
strom zu verwenden. Die Fahrleitungen müssen in ange
messener Höhe über Schienenoberkante liegen; soweit dieses 
nicht möglich ist, sind Schutzvorrichtungen zu treffen, die 
ein zufälliges Berühren der Fahrleitung verhindern. 

Erweiterungen bestehender Wechselstrombahnen sind 
nur zulässig, wenn für die Fahrleitung eine Mindesthöhe 
von 2,2 m über Schienenoberkante dauernd eingehalten wird. 

1. Als angemessene Höhe gilt im allgemeinen bei Gleichstrom
Niederspannung 1,8 m, bei Gleichstrom-Hochspannung a,z m. 

~ 2. Als nonnale mittlere Betriebspannung sollen bei Streckenfördernng 
uo, 550 und 750 V gelten. Diesen Werten sollen Erzeugerspan
nnngen von 250, 650 nnd 850 V entsprechen. 

3. Als Nonnalquerschnitte für Fahrleitungen aus Kupfer werden 
festgelegt so, 65, So nnd 100 mm2 (Profile siehe DIN VDE .... ). 

b) Bei Fahrleitungsanlagen sind auf den Lokomotiven 
Kurzschließer anzubringen, damit bei dem herzustellenden 
Kurzschluß entweder die Strecken durch Herausfallen der 
Überstrom-Selbstschalter spannunglos werden oder der 
Spannungsabfall der Fahrleitung bis zur Kurzschlußstelle 
so groß wird, daß die dort vorhandene Spannung für Men-

~ sehen keine Gefahr mehr bildet. 
c) An Abzweigstellen sind sowohl in der Haupt- wie 

auch in der Nebenstrecke Streckentrennschalter vorzusehen. 
Die Streckentrennung ist so auszuführen, daß eine Über
brückung durch die Strombügel der Lokomotive ausge
schlossen ist. In unverzweigten Fahrleitungen sind die 
Streckentrennschalter etwa alle 1000 m einzubauen. 

Die jeweilige Schaltstellung muß von außen erkennbar 
sein. Diese Gehäuse dürfen nur mit einem Sonderschlüssel 
geöffnet werden können. 

4· Bei Fahrleitungsanlagen, die von mehreren voneinander nnab
hängigen Speiseleitungen gespeist werden, ist in jede Speiseleitnng 
ein Oberstrom-Selbstschalter einzubauen. 

d) .An Rangier-, Kreuzung- und Zugangstellen sind War
nungstafeln anzubringen, die auf die mit Berührung der 
Fahrleitung verbundene Gefahr hinweisen. 

5. Diese Warnungstafeln sollen beleuchtet sein. 

e) Fahrleitungen, die nicht auf Porzellan-Doppelglocken· 
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isolatoren oder gleichwertigen Isolatoren verlegt sind, 
müssen gegen Erde doppelt isoliert sein. 

f) Aufhänge- oder Abspanndrähte jeder Art müssen 
gegen spannungführende Leitungen doppelt isoliert sein, 
z. B. durch Porzellan-Doppelglockenisolatoren. Als Quer
verbindungen, die zum Spannungsausgleich zwischen den 
Fahrleitungen dienen, dürfen blanke Leitungen nicht ver-

~ wendet werden. 
g) Speiseleitungen, die Betriebspannungen gegen Erde 

führen, müssen von der Stromquelle und an den Speise
punkten von den Fahrleitungen abschaltbar sein. Wenn 
durch Streckenschalter dafür gesorgt ist, daß mit der 
Speiseleitung gleichzeitig der zugehörende Teil der Fahr
leitung spannungfrei wird, ist die Abschaltbarkeit am 
Speisepunkt nicht erforderlich. 

h) Wenn die Gleise als Rückleitung dienen, müssen die 
Stöße aller Schienen gutleitend verbunden und in Abstän-

~ den von höchstens 100 m gutleitende Querverbindungen 
zwischen den Schienen eingebaut werden. Die Schienen
stöße sind derart zu überbrücken, daß der Widerstand in 
der Überbrückung nicht größer als der Widerstand einer 
Schienenlänge ist. 

6. Diese Forderung wird in gesondertem Maße durch Schweißung 
der Schienen untereinander oder durch Anschweißung der Überbrückung 
an die Schienen erzielt. Für sonstige Schienenverbinder muß ge
fordert werden, daß sie dauernd fest anliegen und die verwendeten 
Metallteile keinen zersetzenden Einflüssen unterliegen. Die Strom
rückleitung wird durch möglichst lange Schienen begünstigt. 

~ i) Bei Bahnanlagen müssen die in den Förderstrecken 
liegenden Rohre, Kabelbewehrungen und Signalleitungen an 
allen Abzweigungen zu Seitenstrecken und an den End
punkten der Förderstrecken, mindestens aber alle 250 m 
mit den Schienen gut leitend verbunden werden, wenn nicht 
in anderer Weise die schädigenden Wirkungen einer Strom
überleitung aus der Fahrleitung in diese Teile verhindert 
werden. 

§ 43. 

Fahrzeuge elektrischer Streckenförderung. 

~ a) Bei Fahrschaltern und Stromabnehmern ist Holz als 
Isolierstoff zulässig. 

r. Bei Verwendung von Bügeln soll die nutzbare Schleifbreite 
300 mm betragen. Bei Abweichungen der Fahrleitung von der nor
malen Höhe um ± roo mm muß der Bügel noch einwandfrei ar
beiten und sich bei Fahrtrichtungswechsel noch selbsttätig ~legen. 

b) Zwischen den Stromabnehmern und den übrigen elek-
trischen Einrichtungen des Fahrzeuges ist entweder eine 
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sichtbare Trennstelle derart anzuordnen, daß sie die Be
leuchtung nicht unterbricht, oder es müssen die Strom
abnehmer eine Vorrichtung haben, die sie im abgezogenen 
Zustand festhalten kann. 

c) Jedes Fahrzeug muß eine Hauptabschmelzsicherung 
oder einen selbsttätigen Ausschalter für die Elektromotoren 
haben (siehe auch § 42 b). 

~ d) Akkumulatorenzellen elektrischer Fahrzeuge können 

~ 

auf Holz aufgestellt werden, wobei einmalige Isolierung 
durch feuchtigkeitsichere Zwischenlagen ausreicht. 

e) Der Querschnitt aller Fahrstromleitungen ist nach 
der Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung oder 
stärker zu bemessen. 

Drähte für Bremsstrom sind mindestens von gleicher 
Stärke wie die Fahrstromleitungen zu wählen. 

Der Querschnitt aller übrigen Leitungen ist nach § 20 
zu bemessen. 

z. Für Fahrstromleitungen aus Leitungskupfer gilt folgende 
Zahlentafel: 

Querschnitt Nennstromstärke Querschnitt Nennstromstärke 

in mm2 
der Sicherung 

in mm1 
der Sicherung 

in A. in A. 

4 25 35 125 
6 35 50 z6o 

10 6o 70 200 

16 8o 95 225 

25 100 120 z6o 

~ 3· Isolierte Leitungen in Fahrzeugen sollen so geführt werden, 
daß ihre Isolierung nicht durch die Wärme benachbarter Wider
stände gefährdet werden kann. 

4· Nebeneinander verlaufende isolierte Fahrstromleitungen sollen 
entweder zu Mehrfachleitungen mit einer gemeinsamen Schutz
hülle zusammengeiaßt werden derart, . daß ein Verschieben und 
Reiben der Einzelleitungen vermieden wird, oder sie sind ge
trennt zu verlegen und dort, wo sie Wände durchsetzen, durch 
Isoliermittel so zu schützen, daß sie sich an diesen Stellen nicht 
durchscheuem können. 

f) Die Handhaben der Fahrschalter sind in der Weise 
abnehmbar anzubringen, daß das Abnehmen nur erfolgen 

~ kann, wenn der Fahrstrom ausgeschaltet ist. 
g) Erdzuleitungen und vom Fahrstrom unabhängigeBrems

stromleitungen in Fahrzeugen dürfen keine Sicherungen 
enthalten und dürfen nur im Fahrschalter abschaltbar sein. 

h) Die unter Spannung stehenden Teile von Fassungen, 
Schaltern, Sicherungen und dergleichen müssen mit einer 
Schutzverkleidung aus Isolierstoff versehen sein. Pappe 
gilt nicht als :J:solierstoff (siehe § 3). 
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S· Die Beförderung der Belegschaft in offenen Förderwage!l ist 
nur in Strecken zulässig, bei denen folgende besonderen Einrich
tungen getroffen sind: 

An den Ein- und Aussteigstellen für die Belegschaft soll der Fahr
draht während der Zeit des Ein- und Aussteigens durch einen 
Schalter spannunglos gemacht werden. Mit dem Schalter sind rote 
und grüne Signallampen derart zu verbinden, daß bei geschlossenem 
Schalter und spannungführendem Fahrdraht die roten und bei 
geöffnetem Schalter und spannunglosem Fahrdraht die grünen 
Lampen aufleuchten. An den Ein· und Aussteigstellen sind so viel 
farbige Lampen zu verteilen, daß von jeder Stelle des Zuges aus 
mindestens eine Lampe gesehen werden kann. 

§ 44. 
A bteufbetrieb. 

a) Für den Abtaufbetrieb sind nur Leitungen zulässig, 
die den "Vorschriften für isolierte Leitungen in Starkstrom· 
anlagen (Abteufleitungen)" entsprechen. Die Metallbewah
rung ist zu erden. 

~ b) Beim Abtaufbetrieb müssen alle nicht unter Span-
nung stehenden Metallteile elektrischer Maschinen und 
Apparate geerdet sein. 

c) Vor jeder Abtaufleitung und vor jedem Haspel müssen 
allpolig entweder Schalter und Sicherungen oder einstell
bare selbsttätige Schalter eingebaut werden. 

d) Steckvorrichtungen sind nur mit von Hand lösbarer 
Sperrung zu verwenden. 

§ 45. 
Schießbetrieb (im Anschluß an Starkstromanlagen). 

~ a) Es darf nur Niederspannung für die Schießleitung 
verwendet werden. 

b) Der Anschluß der Schießleitung an eine Starkstrom
leitung darf nur mittels eines allpolig unter Verschluß 
befindlichen Schalters erfolgen. Zur Erhöhung der Sicher
heit ist stets noch eine zweite, ebenfalls unter Verschluß 
befindliche Unterbrechungstelle zwischen Schalter und 
Schießleitung anzuordnen; entweder der Schalter oder die 
Unterbrechungstelle muß so eingerichtet sein, daß ein 
Verharren im eingeschalteten Zustand ausgeschlossen ist. 

~ Für die erwähnten Apparate ist die Verwendung von 
nicht feuchtigkeitsicherem Baustoff, wie Marmor, Schiefer 
u. dgl., als Isolierstoff unzulässig. 

1. Es empfiehlt sich, eine Vorrichtung anzubringen, die das Vor· 
bandensein von Spannung in der ortsfesten Hauptleitung erkennen 
läßt. 

~- Empfohlen wird die Verwendung einer Kurzschlußvorrichtung 
in der Nähe des ZUnderanschlusses, die eine Lösun5 des Kurz
schlusses von gesicherter Stellung aus ermöglicht. 
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c) Die Schießleitung muß den "Vorschriften für isolierte 
Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen. 

Für die letzten 80 m kann Gummiaderleitung ohne be
sonderen Schutz oder in trockenen Grubenräumen isoliert 
verlegte blanke Leitung verwendet werden. Trockenes Holz 
ist für die Isolierung zulässig. 

d) Im Abteufbetrieb ist bis auf die letzten 80 m (vgl. c) 
als Schießleitung nur Leitungstrosse zulässig. Die Schieß

~ Ieitung oder alle neben ihr verlegten Starkstromleitungen 
müssen bewehrt sein. Die Bewehrung muß geerdet sein. 

e) Anderen Zwecken dienende Leitungen dürfen nicht 
als Schießleitung benutzt werden. Abweichungen können 
bei besonderen örtlichen Verhältnissen zugestanden werden, 
doch müssen die Forderungen unter b) erfüllt sein. Die 
Schießleitung darf nicht mit anderen Leitungen zu einer 
Mehrfachleitung vereinigt sein. 

§ 46. 

Ortsve ränderliehe Betriebs e inr ich t ungen. 

a) Auf ausreichenden Schutz ortsveränderlicher Lei
tungen gegen Beschädigung ist ganz besonders zu achten. 

I. Tragbare Elektromotoren (z. B. solche für Bohrmaschinen) 
sollen bei Wechselstrom mit höchstens 70 V Spannung gegen Erde 
(I25 V verkettet) und bei Gleichstrom nur bei Niederspannung an
geschlossen werden. In trockenen Grubenräumen ist auch Wechsel
strom bis 220 V verkettet zulässig. 

Für den Bohrbetrieb sind besondere Transformatoren kleinerer 
Leistung zu empfehlen, die gruppenweise den Betrieb vor Ort von 
dem gesamten übrigen Betrieb elektrisch trennen. 

2. In ortsveränderlichen Betriebseinrichtungen sollen alle nicht 
unter Spannung gegen Erde stehenden Metallteile elektrischer 
Maschinen und Apparate nach Möglichkeit geerdet sein. 

La. Leitsätze fiir Bagger mit zugehörenden Bahnanlagen 
im Tagebau. 

§ 47. 

1. Die Mindesthöhe der Fahrleitungen soll bei Bagger
strecken 2,8 m, auf freier Fahrstrecke 3,0 m betragen. 
Im übrigen bestimmt sich die Höhe nach den Bahn
vorschriften des VDE (siehe Ziffer 6). 

2. Gleise und eiserne Fahrleitungsträger sind zu erden. 
3. Die Fahrleitung ist vor jeder Bagger- und Kippstrecke 

abschaltbar einzurichten. 
4. Es gelten sinngemäß die Bestimmungen des § 42 b, c, d, 

e, f mit Ausnahme der Bestimmungen über die Querver
bindungen, ferner g und h sowie die Bestimmungen des 
Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 4 
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§ 43 a bis h. Bei Spannungen über 500 V kann von den 
Forderungen des § 42 b abgesehen werden. 

5. In Betrieben, in denen Dampflokomotiven zusammen mit 
elektrisch betriebenen Baggern verwendet werden, sind 
die Baggerschleifleitungen so weit außerhalb des Loko
motivprofiles zu legen, daß bei neben diesem liegenden 
Leitungen der wagerechte .Abstand zwischen dem Loko
motivprofil und der zunächst liegenden Schleifleitung 
wenigstens 1 m und bei oberhalb liegenden Leitungen der 
senkrechte .Abstand wenigstens 0,5 m beträgt (siehe 
Ziffer 6). 

6. Für weitere Verwendung vorhandener Bagger, auch an 
anderen Betriebsorten, sind hinsichtlich der Fahrdraht
höhe und Fahrdrahtanordnung .Ausnahmen zulässig. 

M. lnkrafttreten der Errichtungsvorschriften. 

§ 48. 

Diese Vorschriften gelten für Anlagen und Erweite
rungen, soweit ihre Ausführung nach dem 1. Juli 1924 be
ginnt. 

Für Apparate nach den §§ 10, 11, 13 bis 16 und 18 wird 
mit Rücksicht auf die Verarbeitung vorhandener Werkstoff
vorräte und die Räumung von Lagervorräten eine Übergangs
frist bis zum 1. Januar 1926 eingeräumt. Bis zum 1. Juli 1926 
dürfen noch Fassungen in den Handel gebracht werden, die 
den Vorschriften des § 16 c nicht entsprechen. Für fertige 
auf Lager befindliche Beleuchtungskörper, ausgenommen 
Handleuchter, wird eine weitel'e Frist bis zum 1. Oktober 
1926 ~ingerä.umt. 

Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält sich vor, 
die Vorschriften den Fortschritten und Bedürfnissen der 
Technik entsprechend abzuändern. 

II. Betriebsvorschriften 1). 

§ 1. 

Erklärungen. 

a) Niederspannungsanlagen. Anlagen mit effek
tiven Gehrauchspannungen bis 250 V zwischen beliebigen 
Leitern sind ohne weiteres als Niederspannungsanlagen zu 
behandeln; Mehrleiteranlagen mit Spannungen bis 250 V 
zwischen Nulleiter und einem beliebigen Außenleiter nur 

1) Diese Betriebsvorschriften sind auch bei der Errichtung und Veränderung 
von elektrischen Starkstromanlagen zu beachten, soweit dabei die Anlagen oder 
einzelne Teile unter Spannung stehen. 
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dann, wenn der Nulleiter geerdet ist. Bei Akkumulatoren 
ist die Entladespannung maßgebend. 

Alle übrigen Starkstromanlagen gelten als Hochspannungs
anlagen. 
I I. Im Gegensatz zu den mit Buchstaben bezeichneten 

Absätzen, die grundsätzliche Vorschriften darstellen, 
enthalten die mit Ziffern versehenen Absätze Ausfüh
rungsregeln. Letztere geben an, wie die Vorschriften 
mit den üblichen Mitteln im allgemeinen zur Ausführung 
gebracht werden sollen, wenn nicht im Einzelfall beson
dere Gründe eine Abweichung rechtfertigen. 

2. Weitere Erklärungen siehe unter § 2 der Errichtungsvor
schriften. 

§ 2. 
Zustand der Anlagen. 

a) Die elektrischen Anlagen sind den Errichtungsvor
schriften entsprechend in ordnungsmäßigem Zustande zu 
erhalten. Hervortretende l\Iängel sind in angemessener Frist 
zu beseitigen. In Anlagen, die vor dem 1. Juli 1924 errich
tet sind, müssen erhebliche Mißstände, die das Leben oder 
die Gesundheit von Personen gefährden, beseitigt werden. 
Jede Änderung einer solchen Anlage ist, soweit es die tech
nischen und Betriebsverhältnisse gestatten, den geltenden 
Vorschriften gemäß auszuführen. 

b) Leicht entzündliche Gegenstände dürfen nicht in ge
fährlicher Nähe ungekapselter elektrischer Maschinen und 
Apparate, sowie offen verlegter spannungführender Leitungen 
gelagert werden. 

c) Schutzvorrichtungen und Schutzmittel jeder Art 
müssen in brauchbarem Zustand erhalten werden. 

I. Für gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Betrieb
stätten ist eine laufende t1berwachung durch einen Sachverständigen 
zu empfehlen. 

2. Als Schutzmittel gelten gegen die herrschende Spannung iso
lierende, einen sicheren Stand bietende Unterlagen, Erdungen, Ab
deckungen, Gummischuhe, Werk2euge mit Schutzisolierung, Schutz· 
brillen und ähnliche Hilfsmittel. 

Gummöhandschuhe sind als Schu/11 gegen Hochspannung un/luver
llissig, daher in H achspannungsanlagen verboten. 

3· Der Zugang zu Maschinen, Schalt- und Verteilungsanlagen 
soll so weit freigehalten werden, als es ihre Bedienung erfordert. 

4. Maschinen und Apparate sollen in gutem Zustand erhalten und 
in angemessenen Zwischenräumen gereinigt werden. 

§ 3. 
Warnungstafeln, Vorschriften und schematische 

Darstellungen. 
a) In Hochspannungbetrieben müssen Tafeln, die CJor unnötiger 

Berührung CJon Teilen der elektrischen Anlage warnen, an geeigneten 
Stellen, insbesondere bei elektrischen Betriebsräumen und abgeschlos-

4* 



52 Betriebsvorschriften für Starkstromanlagen. 

senen elektrischen Betriebsräumen an den Zugängen angebracht sein. 
Warnungstafeln für Hochspannung sind mit Blitzpfeil zu f.!ersehen. 
Bei Niederspa.nnung sind Warnungstafeln nur an gefähr
lichen Stellen erforderlich. 

b) In jedem elektrischen Betriebe sind diese Betriebs
vorschriften und eine "Anleitung zur ersten Hilfeleistung 
bei Unfällen im elektrischen Betriebe" anzubringen. Für 
einzelne Teilbetriebe genügen gegebenenfalls zweckentspre
chende Auszüge aus den Betriebsvorschriften. 

c) In jedem elektrischen Betriebe muß eine schematische 
Darstellung der elektrischen Anlage, entsprechend dem An
hang zu den Errichtungs- und Betriebsvorschriften, vor
handen sein. 

I. Es empfiehlt sich, an wichtigen Schaltstellen und in Trans
formatorenstationen, insbesondere bei Hochspannung, ein Teilschema, 
aus dem die Abschaltbarkeit hervorgeht, anzubringen. 

z. Das kleinste Format für Warnungstafeln soll 15 X 10 cm sein. 
3· Warnungstafeln, Betriebsvorschriften und schematische Dar

stellungen sollen in leserlichem Zustand erhalten werden. 
4· Wesentliche Änderungen und Erweiterungen der Anlage sollen 

in der schematischen Darstellung nachgetragen werden unter Be
rücksichtigung der Regel 2 des Anhanges. 

§ 4. 

Allgemeine Pflichten der im Betriebe 
Beschäftigten. 

Jeder im Betriebe Beschäftigte hat: 
a) von den durch Anschlag bekanntgegebenen, sow1e 

von den zur Einsichtnahme bereitliegenden, ihn be
treffenden Betriebsvorschriften Kenntnis zu nehmen 
und ihnen nachzukommen; 

b) bei Vorkommnissen, die eine Gefahr für Personen 
oder für die Anlagen zur Folge haben können, ge
eignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahr ein
zuschränken oder zu beseitigen. Dem Vorgesetzten 
ist baldmöglichst Anzeige zu erstatten. 

I. Arbeiten im Hochspannungbetriebe sollen Huf' mil besonderer 
Vorsicht unter sorgfältiger Beachtung der Betriebsvorschriften und unter 
Benutzung der gebotenen Schutzmittel ausgeführl werden. Die mit den 
Arbeiten Betrauten sollen sorgfältig untem!iesen werden, insbesondere 
dahin, daß sie nichts unternehmen oder berühren dürfen, ohne sich 
über die dabei vorhandene Gefahr Rechenschaft zu geben und die ge
botenen Gegenmaßregeln anzuwenden. 

2. Bei Unfällen von Personen ist nach der "Anleitung zur ersten 
Hilfeleistung bei Unfällen im elektrischen Betriebe" zu verfahren. 

3. Bei Brandgefahr sind nach Möglichkeit die "Leitsätze für die Be
kämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe" 
zu befolgen. 
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§ 5. 
Bedienung elektrischer Anlagen. 

a) Jede unnötige Berührung von Leitungen, sowie un
geschützter Teile von Maschinen, Apparaten und Lampen 
ist verboten. 

b) Die Bedienung von Schaltern, das Auswechseln von 
Sicherungen und die betriebsmäßige Bedienung von Ma
schinen, Akkumulatoren, Apparaten, Lampen ist nur den 
damit beauftragten Personen gestattet, wo erforderlich, unter 
Benutzung von Schutzmitteln. 

1. Sicherungen und Unterbrechungstücke bei Hochspannung sollen, 
wenn die Apparate nicht so gebaut oder angeordnet sind, da{J man 
sie ohne weiteres gefahrlos handhaben kann, nur unter Benutzung 
isolierender oder anderer geeigneter SchutzmiUel betätigt werden. 

c) Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
dürfen nur durch damit beauftragte und mit den Ar
beiten vertraute Personen oder unter deren Aufsicht durch 
Hilfsarbeiter ausgeführt werden. Die Arbeiten sind, wenn 
möglich in spannungfreiem Zustande, das heißt nach all
poliger Abschaltung der Stromzuführungen, unter Berück
sichtigung der in §§ 6 und 7 und, wenn unter Spannung ge
arbeitet werden muß, unter Berücksichtigung der in §§ 8 
und 9 gegebenen Sonderbestimmungen vorzunehmen. 

d) Die Schlüssel zu den abgeschlossenen elektrischen 
Betriebsräumen sind von den dazu Berufenen unter sicherer 
Verwahrung zu halten. 

e) Abgeschlossene elektrische Betriebsräume, di.e den 
Anforderungen des § 29 der Errichtungsvorschriften nicht 
entsprechen, dürfen nur betreten werden, nachdem alle 
Teile spannunglos gemacht sind. 

2. Es ist besonders darauf zu achten, daß der spannungfreie Zu
stand nicht immer durch Herausnahme von Schaltern und der
gleichen allein gewährleistet ist, da noch Verbindungen durch Meß
schaltungen, Ring- und Doppelleitungen usw. bestehen können, oder 
eine Rücktransfonnierung, Induktion, Kapazität usw. vorhanden 
sein kann. 

§ 6. 

Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung des 
spannungfreien Zustandes. 

a) Ist die Abschaltung des Teiles der Anlage, an dem 
gearbeitet werden soll, und der in unmittelbarer Nähe der 
Arbeitstelle befindlichen Teile nicht unbedingt sicherge
stellt, so muß zwischen Schalt- und Arbeitstelle eine Kurz
schließung und Erdung, an der Arbeitstelle außerdem eine 
Kurzschließung und behelfsmäßige Verbindung mit der Erde 
zur Ableitung von Induktionsströmen vorgenommen werden. 
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Bei Hochspannung muß zwischen Arbeit- und Trennstelle 
Erdung und Kurzschließung vorgenommen werden, nachdem sich 
der Arbeitende überzeugt hat, daß dieses ohne Gefahr geschehen 
kann. 

Für die Dauer der Arbeit ist an der Schaltstelle ein Schild 
oder dergleichen anzubringen mit dem Hinweise, daß an dem zu
gehörenden Teil der elektrischen Anlage gearbeitet wird. 

1. Auch bei Niederspannung empfiehlt es sich, bei Schaltern, 
Trennstücken und dergleichen, die einen Arbeitspunkt spannungfrei 
machen sollen, für die Dauer der Arbeit ein Schild oder dergleichen 
anzubringen mit dem Hinweise, daß an dem zugehörenden Teil 
der elektrischen Anlage gearbeitet wird. 

2. Zur Erdung und Kurzschließung sollen Leitungen unter 10 mm2 

nicht verwendet werden. 
3· Erdungen und Kurzschließungen sollen auch bei Nieder

spannung erst vorgeno=en werden, wenn es ohne Gefahr ge· 
schehen kann. 

4· Zum Nachweise, daß die Arbeitstelle spannungfrei ist, können 
dienen: Spannungprüfungen, Kennzeichnung der beiderseitigen 
Leitungsenden, Einsicht in schematische Übersichts- oder Leitungs
netzpläne mit oder ohne Angabe der erforderlichen Reibenfolge der 
Schaltungen, die e,{ltweder an den Schaltstellen vorhanden sein oder 
dem Schaltenden D:fitgegeben werden können, wenn er nicht durch 
mündliche Anwehung oder in anderer Weise über die Anlage genau 
unterrichtet ist. 
b) Die Vereinbarung eines Zeitpunktes, zu dem eine An

lage spannungfrei gemacht werden soll, genügt nicht, es sei 
denn, daß es sich um regelmäßige Betriebspausen handelt. 

§ 7. 
Maßnahmen bei Unterspannungsatzung der 

Anlage. 
a) Waren zur Vornahme von Arbeiten Betriebsmittel 

spannungfrei, so darf die Einschaltung erst dann erfolgen, 
wenn das Personal von der beabsichtigten Einschaltung 
verständigt worden ist. 

b) Vor der Einschaltung sind alle Schaltungen und 
Verbindungen ordnungsgemäß herzustellen und keine Ver
bindungen zu belassen, durch die ein Obertreten der Span
nung in außer Betrieb befindliche Teile herbeigeführt wer
den kann. 

c) Die Vereinbarung von Zeitpunkten, zwischen denen 
die Anlage spannungfrei sein oder bleiben soll, genügt nicht, 
es sei denn, daß es sich um regelmäßige Betriebspausen 
handelt. 

1. Die Verständigung mit der Arbeitstelle durch Fernsprecher 
ist zulässig, jedoch nur mit Rückmeldung durch den mit der Lei
tung der Arbeiten Beauftragten. 

2. Bei Aufhebung von Kurzschließungen soll die Erdverbindung 
zuletzt beseitigt werden. 
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§ 8. 
Arbeiten unter Spannung. 

a) Arbeiten unter Spannung sind nur durch besonders 
damit beauftragte und mit der Gefahr vertraute Personen 
auszuführen. Zweckentsprechende Schutzmittel sind bereit
zustellen und zu benutzen; sie sind vor Gebrauch nachzu
sehen (siehe §2c und 2!). 

b) Arbeiten unter Spannung sind nur gestattet, wenn 
es aus Betriebsrücksichten nicht zulässig ist, die Teile der 
Anlage, an denen selbst oder in deren unmittelbarer Nähe 
gearbeitet werden soll, spannungfrei zu machen, oder wenn 
die geforderte Erdung und Kurzschließung an der Arbeit
stelle nicht vorgenommen werden kann. 

c) Arbeiten müssen unter den für Arbeiten unter Span
nung vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln auch dann aus
geführt werden, wenn zwar ein Abschalten, Erden und Kurz
schließen erfolgt ist, aber noch Unsicherheit darüber be
steht, ob die Teile, an denen gearbeitet werden soll, wirk
lich mit den abgeschalteten oder geerdeten und kurzgeschlos
senen Teilen übereinstimmen. 

d) Bei Hochspannung dürfen Arbeiten unter Spannung nur 
in Notfällen und nur in Gegenwart einer geeigneten und unter
wiesenen Person, sowie unter Beachtung geeigneter V orsichtsmaß
nahmen ausgeführt werden (Ausnahmen siehe§§ lOa,ll a und 14c). 

§ 9. 
Arbeiten in der Nähe von Hochspannung 

führenden Teilen. 
a) Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspannung 

führenden Teilen hat der Arbeitende darauf zu achten, daß 
er keinen Körperteil oder Gegenstand mit der Hochspan
nung in Berührung bringt. Da bei Arbeiten in Reichnähe 
von Hochspannung führenden Teilen die Aufmerksamkeit 
des Arbeitenden von der gefährlichen Stelle abgelenkt wird, 
so iet die Gefahrzone durch Schranken abzusperren oder es 
sind die gefährlichen Teile durch Isolierstaffe der zufälligen 
Berührung zu entziehen. 

Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspannung ist 
für einen festen Standpunkt Sorge zu tragen. 

§ 10. 
Zusatzbestimmungen für Akkumulatorenräume. 

a) An Akkumulatoren sind entgegen § 8d Arbeiten unter 
Spannung bei Beobachtung der geeigneten Vorsichtsmaßnahmen ge
stattet. Eine Aufsichtsperson ist nur bei Spannungen über 750 V 
erforderlich. 
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b) Akkumulatorenräume müssen während der Ladung 
gelüftet werden. 

c) Offene Flammen und glühende Körper dürfen während 
der Überladung nicht benutzt werden. 

I. Die Gebäudeteile und Betriebsmittel einschließlich der Lei
tungen, sowie die isolierenden Bedienungsgänge sollen vor schädlicher 
Einwirkung der Säure nach Möglichkeit geschützt werden. 

2. Die Akkumulatorenwärter sollen zur Reinlichkeit angehalten 
und auf die Gefahren, die Säure und Bleisalze mit sich bringen 
können, aufmerksam gemacht werden. Für ausreichende Wasch
einrichtungen und Waschmittel soll Sorge getragen werden. 

3. Essen, Trinken und Rauchen ist in Akkumulatorenräumen 
zu vermeiden. 

§ 11. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten in explo

sionsgefährlichen, durchtränkten und 
ähnlichen Räumen. 

a) In explosionsgefährlichen, durchtränkten und ähn
lichen Räumen sind Arbeiten unter Spannung (siehe § 8) 
verboten. 

§ 12. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Kabeln. 
a) Arbeiten an Hochspannungkabeln, bei denen spannung· 

führende Teile freigelegt oder berührt werden können, dürfen im 
allgemeinen nur im spannungfreien Zustande vorgenommen werden. 
Solange der spannungfreie Zustand nicht einwandfret festgestellt 
und geBichert ist, sind dte Schutzmaßregeln zu treffen, unter denen 
diese Arbeiten gefahrlos ausgeführt werden können. 

I. Bei Arbeiten an Kabeln und Garniturteilen, insbesondere beim 
Schneiden von Kabeln und Offneu von Kabelmuffen, sollen sich 
die Arbeitenden über die Lage der einzelnen Kabel zunächst ver
gewissern und alsdann geeignete Schutzvorrichtungen anwenden. 

Hochspannungkabel sollen tiM Beginn der Arbeiten mtladen werden. 

§ 13. 
Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Freileitungen. 

a) Arbeiten an Freileitungen einschließlich Bedienung 
von Sicherungen und Trennstücken sollen möglichst, be
sonders bei Hochspannung, nur in spannungfreiem Zustande 
geschehen unter Berücksichtigung der in §§ 6 und 7 und, 
wenn unter Spannung gearbeitet werden muß, unter Berück
sichtigung der in §§ 8 und 9 gegebenen Bestimmungen. 

b) Arbeiten an den Hochspannung führenden Leitungen selbst 
sind verboten. Bei Arbeiten an spannungfreien Hochspannung
leitungen sind die Leitungen an der Arbeitstelle kurzzuschließen 
und nach Möglichkeit zu erden. 

c) Arbeiten an Niederspannung- und Fernmeldeleitungen 
in gefährlicher Nähe von Hochspannungleitungen sind nur 
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gestattet, wenn die Hochspannungleitungen geerdet und 
kurzgeschlossen oder sonstige ausreichende Schutzmaßregeln 
getroffen sind. 

Hierbei ist nicht nur auf die Gefahr einer Berührung 
der Leitungen, sondern auch auf die durch Induktion in 
der Niederspannung- oder Fernmeldeleitung möglichen 
Spannungen Rücksicht zu nehmen (siehe auch § 22i der Er
richtungs vors chriften). 

I. Die Bedienung von Sicherungen und Trennstücken in nicht 
spannungfreien Freileitungen soll, wenn erforderlich, durch iso
lierende Werkzeuge oder Schaltstangen erfolgen. 

2. Arbeiten auf Masten, Dächern usw. sollen nur durch schwindel
freie Personen, die mit festsitzendem Schuhwerk und mit Sicher
heitsgürtel ausgerüstet sind, vorgenommen werden. 

§ 14. 

Zusatzbestimmungen für Arbeiten in 
Prüffeldern und Laboratorien. 

a) Ständige Prüffelder und fliegende Prüfstände sind 
abzugrenzen, ihr Betreten durch Unbefugte ist zu verbieten. 

b) Mit Hochspannungsarbeiten in solchen Räumen dürfen 
nur Personen betraut werden, die ausreichendes Verständnis für 
die bei den Parzunehmenden Arbeiten auftretenden Gefahren besitzen 
und sich ihrer Verantwortung bewußt sind. 

c) Die Bestimmungen des § 8d finden auf Arbeiten in Prüf
feldern und Laboratorien keine Anwendung. 

§ 15. 

Inkrafttreten der Betriebsvorschriftea 

Diese Vorschriften gelten vom 1. Juli 1924 ab. 
Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält sich 

vor, sie den Fortschritten und Bedürfnissen der Technik 
entsprechend abzuändern. 

Anhang 
zu den 

Vorschriften für die Errichtung und denBetrieb 
elektrischer Starkstrom-Anlagen nebst 

A usführungsregeln. 

Schematische Darstellungen. 

a) Für jede Starkstrom-Anlage muß bei Fertigstellung 
eine schematische Darstellung angefertigt werden: sie kann 
aus mehreren Teilen bestebea 
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b) Die Darstellungen müssen enthalten: 
I. Stromarten mtd Spannm~gen, 

II. Anzahl, Art und Stromstärke der Stromerzeuger, Trans
formatoren und Akkumula.toren, 

IIL Art der Abschaltm~g und Sicherung der einzelnen Teile 
der Anlage, 

IV. Angabe der Leitungsquerschnitte, 
V. die notwendigE'n Angaben über Stromverbraucher. 

1. Für die schematischen Darstellungen und etwa anzu
fertigende Pläne sollen die in den Normblättern DIN VDE 
710-717 festgelegten Schal tz e i eben und Schaltbilder 
verwendet werden. Die S c h a l t z e i c h e n sind die kürzere 
Darstellung, die in Schaltplänen zur Verwendung gelangen 
müssen. Für eingehendere Darstellungen dienen die Schalt· 
b i 1 der, wenn eine größere übersich tlichkeit der Pläne er
forderlich ist. Das Muster eines Schaltplanes zeigt das Norm
blatt DIN VDE 719. 

Außerdem ist das Normblatt DIN VDE 705 "Kennfarben 
für blanke Leitungen in Starkstrom-Schaltanlagen" zu beachten. 

2. In den schematischen Darstellungen sollen die Angaben 
über Stromverbraucher so weit eingetragen werden, als sie 
zur sicherheitstechnischen Beurteilung der einzelnen Teile 
der Anlage erforderlich sind. Im allgemeinen wird es ge
uügen, wenn die schematischen Darstellungen bis zu den 
letzten Verteilungsicherungen durchgeführt und die Quer
schnitte der einzelnen Abzweigleitungen sowie die Zahl und 
die Art der an diese angeschlossenen Stromverbraucher an
gegeben werden; bei Glühlicht-Stromkreisen genügt im all
gemeinen die angenäherte Angabe der LampenzahL 

3. Mehrpolige Leitungen und Apparate können im all
gemeinen einpolig g·ezeichnet . werden ; in diesem Falle ist 
die Pol- oder Leiterzahl durch eine entsprechende Zahl von 
senkrecht zum Hauptleitungzug angeordneten Querstrichen 
kenntlich zu machen. 

4. Wenn in den schematischen Darstellungen oder Plänen 
auf die Eigenart einzelner Räume hingewiesen werden soll, 
genügt die Eintragung der Nummer des für die Räume ;maß
gebenden Paragraphen der Errichtungsvorschriften, z. B. "§ 35" 
bedeutet "Explosionsgefährlicher Raum". 

Eine Zusammenstellung der Normblätter für Bildzeichen, 
Kennfarben, Schaltzeichen und Schaltbilder ist durch den 
Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW 19, Beuthstr. 8, als DIN
Taschenbuch 2 herausgegeben und sowohl durch den ge
nannten Verlag, wie auch durch die Geschäftstelle des 
VDE und den Verlag Julius Springer zu beziehen. 
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2. Vorschriften für die Ausführungv. Schlagwetter
Schutzvorrichtungen an elektrischen Maschinen, 

Transformatoren und Apparaten. 
Gültig ab 1. Januar 1926 1). 

§ 1. 

Alle Maschinen, Transformatoren und Apparate, die 
in schlagwettergefährdeten Grubenräumen verwendet wer
den sollen, müssen den bestehenden Vorschriften, Regeln 
und Normen 2) des VDE entsprechen, sofern nicht nach
stehend Ausnahmen festgelegt sind. 

§ 2. 

Alle Teile von elektrischen Maschinen und Apparaten, 
an denen betriebsmäßig Funken auftreten können, sind 
schlagwettersicher einzukapseln. Als schlagwettersichere 
Kapselung gelten: 

a) Geschlossene Kapselung. 

Sie besteht in einem allseitig geschlossenen Gehäuse, 
das folgenden Anforderungen entspricht: 

1. Alle Teile der Kapselung sind bei Maschinen und 
Apparaten mit einem größeren Luftinhalt als 11 für einen 
Überdruck von 8 at, bei kleinerem Luftinhalt für einen 
Überdruck von 3 at zu bemessen. Unterteilungen des ge
kapselten Raumes, die durch enge Offnungen verbunden 
sind und deshalb zu höherem Überdruck Anlaß geben könn
ten, sind zu vermeiden. 

1) Angenommen durch den Vorstand im Oktober 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 1281 und 1669. - Semderdruck VDE 370. 

2) Neben den Errichtungsvorschriften kommen besonders in Betracht: "Regeln 
für die Bewertung und Prüfung von elektrischen Maschinen (R.E.M./1923)"; "Re
geln für die Bewertung und Prüfung von Transformatoren (R E.T./1923)"; "Leit
sätze für die Konstruktion und Prüfung von Wechselstrom-Hochspannungsappa
raten von einschließlich 1500 V Nennspannung aufwärts"; "Regeln für die Kon
struktion, Prüfung und Verwendung von Schaltgeräten bis 500 V Wechselspannung 
und 3000 V Gleichspannung (R.E.S./1928)"; "Vorschriften für isolierte Leitungen 
in Starkstromanlagen/1926"; ,.Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von 
Instaiiationsmaterial/ 1927". 
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2. Die Stoßstellen zusammengepaßter Kapsel- und Ge
häuseteile sowie die Auflageflächen von Deckeln, Türen 
und Klappen sind als breite, glatt bearbeitete Flansche aus
zubilden. Dichtungen sind tunliehst zu vermeiden; falls sie 
angewendet werden, müssen sie derart ausgeführt werden, 
daß sie durch den Explosionsdruck nicht herausgedrückt 
werden können. Dichtungen aus Gummi, Asbest und ähn
lichen, wenig haltbaren Stoffen sind unzulässig. Die Schrau
ben und Niete zum Verschließen solcher Deckel usw. dürfen 
nicht durch die Gehäusewandung hindurchgeführt werden, 
sondern müssen in Sacklöchern enden. Die Verschraubungen 
der Deckel sind so zu sichern, daß sie sich im Betriebe 
nicht lockern und nur mit besonderen Hilfsmitteln gelöst 
werden können. 

3. Wellen und Betätigungsachsen sind an den Durch
führungen durch die Kapselung in entsprechend langen Me
tallführungen zu verlegen, die mit dem Gehäuse fest ver
bunden sind. Die Leitungseinführungen müssen so abge
dichtet werden, daß sie dem Explosionsdruck sicher stand
halten. 

b) Plattenschutzkapselung. 

Sie besteht darin, daß an Gehäuseöffnungen Pakete von 
Metallplatten angeordnet werden, die durch Zwischenlagen 
in bestimmtem Abstande gehalten werden. 

Die Plattenschutzkapselung muß folgenden Anforderun
gen entsprechen: 

1. Die Metallplatten müssen mindestens 50 mm breit 
und 0,5 mm dick und durch geeignete Zwischenstücke so 
angeordnet sein, daß ihr Abstand (Schlitzweite) höchstens 
0,5 mm beträgt und auch nicht infolge Durchbiegung der 
Platten überschritten werden kann. Bleche aus rostenden 
Metallen sind unzulässig. 

2. Die Plattenpackungen sind gegen äußere Beschädi
gung zu schützen und so anzubringen, daß sie nur mit be
sonderen HilfsmiUeln abgenommen werden können. 

3. Die Bedingungen unter a 2 und a 3 sind zu erfüllen. 

c) Olkapselung. 

Sie besteht darin, daß der ganze Apparat, soweit an ihm 
betriebsmäßig Funkenbildung oder gefährliche Erhitzung 
durch elektrischen Strom möglich ist, in einen Behälter ein
gebaut wird, der mit harz- und säurefreiem Mineralöl gefüllt 
wird. 

Der Olstand ist so reichlich zu bemessen, daß das Auf-



Vorschriften für Schlagwetter-Schutzvorrichtungen. 61 

treten von Funken über den Ölspiegel hinaus ausgeschlossen 
ist. Die hierfür erforderliche Höhe des ölstaudes ist durch 
eine Marke festzulegen. Die ölstandhöhe muß von außen 
erkennbar sein. 

§ 3. 
Bei ortsveränderlichen Maschinen, Transformatoren und 

Apparaten ist ölkapselung unzulässig. 

§ 4. 

Solche Teile von Maschinen, Transformatoren und 
Apparaten, an denen nur in außergewöhnlichen Fällen Fun
ken oder gefährliche Erhitzungen auftreten können, erhal
ten eine erhöhte Sicherheit gegenüber normaler Ausführung, 
und zwar: 

1. durch einen besonderen mechanischen Schutz der un
ter Spannung stehenden Teile gegen Berühren sowie gegen 
Beschädigungen und Eindringen von Fremdkörpern, 

2. durch Herabsetzung der nach den oben aufgeführten 
Vorschriften, Regeln und Normen zulässigen Erwärmungs
grenze um 10 ° C. 

Asynchrone Drehstrommotoren erhalten einen gegen
über der genormten Ausführung um 40 bis 600fo erhöhten 
Luftspalt zwischen Ständer und Läufer (s. DIN VDE 2650 
und 2651). 

§ 5. 
Bei Drehstrommotoren mit Kurzschlußläufer sind die 

Stäbe und der Kurzschlußring durch Hartlötung oder ähn
liche sichere Mittel miteinander zu verbinden. 

§ 6. 

Flüssigkeitsanlasser sind verboten. 

§ 7. 

Bei Metallwiderständen kann von besonderen Schutz
vorrichtungen abgesehen werden, wenn gleichzeitig 

1. die elektrische Beanspruchung des Baustoffes so ge
ring ist, daß eine gefährliche Erwärmung ausgeschlossen ist; 

2. der Widerstandsbaustoff so fest ist, daß im gewöhn
lichen Betriebe ein Bruch nicht eintreten kann, und er so 
sicher befestigt ist, daß gegenseitiges Berühren ausgeschlos
sen ist; 

3. durch geeignete Abdeckung das Hineinfallen von 
Fremdkörpern und Eindringen von Tropfwasser verhindert 
wird: 
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4. alle Drahtverbindungen verlötet oder gesichert ver
schraubt sind. 

§ 8. 
Alle Schraubkontakte, die nicht durch Kapselungen ge

schützt sind, müssen so gesichert sein, daß eine Lockerung 
der Verschraubung und damit ein schlechter Kontakt nicht 
eintreten kann (z. B. Anschlußklemmen von Motoren, Wi
derständen usw.). 

§ 9. 
Steckkontakte müssen so gebaut sein, daß die Stecker 

fest in den Dosen sitzen, so daß im Ruhezustande keine 
Funken auftreten können. Sie müssen mit schlagwetter
sicheren Schaltern derart zusammengebaut und verriegelt 
sein, daß das Einsetzen und Herausnehmen des Steckers 
nur in spannunglosem Zustande möglich ist. 

§ 10. 
Sicherungskasten müssen mit schlagwettersicher gebau

ten Schaltern derart zusammengebaut und verriegelt sein, 
daß das Einsetzen und das Herausnehmen der Patronen nur 
in spannunglosem Zustande möglich ist. Schraubstöpsel
sicherungen dürfen nur in geschlossenen Gehäusen verwen
det werden, die nach § 2 a schlagwettersicher gebaut sein 
müssen, falls nicht die verwendeten Schraubstöpsel an sich 
schlagwettersicher sind. 

§ 11. 
Als biegsame Leitungen dürfen nur Gummischlauchlei

tungen starker Ausführung (NSH der "Vorschriften für iso
lierte Leitungen in Starkstromanlagen") verwendet werden. 

§ 12. 

Andere als die vorstehend angegebenen Bauarten von 
Maschinen, Transformatoren und Apparaten sind zulässig, 
sofern sie sich bei einer besonderen Prüfung auf einer be
hördlich anerkannten Schlagwetterversuchstrecke als schlag
weUersicher erwiesen haben. 
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3. Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft. 

A. Leitsätze für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen 
in der Landwirtschaft 1). 

Gültig ab 1. Januar 1926 2). 

§ 1. 

Allgemein es. 

a) Die Ausführung elektrischer Anlagen ist nur zuver
lässigen Unternehmern zu übertragen. Nur g e w i s s e n
hafte Arbeit unter Verwendung besten Materials 
ergibt störungsfreien Betrieb und Sicherheit gegen Brand
gefahr und Unfälle. 

b) Gut gebaute Anlagen ersparen häufige Repa
raturen; sie sind daher die billigsten im Betriebe, auch 
wenn sie bei der ersten Einrichtung höhere Kosten erfor
dern. 

c) Die Anlagen müssen den Vorschriften und Nor
men des VDE entsprechen. 

Es empfiehlt sich, darauf zu dringen, daß nur Installations
material verwendet wird, das mit dem Prüfzeichen des VDE 
versehen ist. 

d) Vor Inbetriebnahme ist die ordnungsmäßige Be
schaffenheit der Anlagen durch den Stromlieferer oder 
einen behördlich anerkannten Sachverständigen festzustellen. 

e) Im einzelnen sind bei der Errichtung di,e 
n a c h s t e h e n den P u n k t e b e s o n d e r s z u b e a c h t e n. 

§ 2. 

Leitungen im Freien und Leitungs
einführungen. 

a) Hauptleitungen sind tunliehst im Freien zu 
verlegen. Ihre Führung ist so einfach wie möglich zu ge
stalten. 

b) Über Fahrwegen und Wirtschaftshöfen sind die 
Leitungen in solcher Höhe zu verlegen, daß beim Ver-

l) Freileitungsnetze fallen nicht unter diese Bestimmungen. 
*) Angenommen durch den Vorstand im November 1925. Veröffentlicht: ETZ 

191!5, S. 1320 und 1748. - Sonderdrttek VDE 346. 
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kehr beladener Wagen die darauf befindlichen Personen 
nicht gefährdet werden. 

c) Einführungstellen der Leitungen in die Ge
bäude mittels Dachständer oder Mauerdurchführungen sind 
so zu wählen, daß die Leitung zwischen der Einführung und 
der Hausanschlußsicherung möglichst kurz wird. 

d) Dachständer-Einführungen dürfen nicht an sol
eben Teilen von Räumen münden, die zur Aufnahme leicht 
entzündlicher Stoffe bestimmt sind (z. B. Heu- und 
Strohlager). 

e) Die Dachständer und ihre Tragkonstruktionen 
müssen kräftig ausgeführt sein. Die Durchführung muß 
gegen das Dach sorgfältig abgedichtet sein. Schutzrohre 
für Leitungen müssen so gebaut und verlegt sein, daß kein 
Wasser eindringen und das Schwitzwasser ablaufen kann. 

f) Mauerdurchführungen sind so herzustellen, daß 
Wasser von außen nicht eindringen und das Schwitzwasser 
ablaufen kann. 

§ 3. 
Leitungen in Gebäuden. 

a) Als Leitungsbaustoff ist Kupfer zu verwenden. 
b) In ständig trockenen Räumen ist die Verle

gung in Rohr oder Rohrdraht die Regel. 
c) Sind die Räume zeitweilig feucht (z.B. Haus

und Wohnküchen), so müssen Rohre einen Schutzan
strich erhalten. 

d) Sind die Räume feucht (Stallungen, Molke
reien, Futterküchen us w.), so empfiehlt es sich, die 
Leitungen an der Außenseite der Gebäude zu verlegen und 
nur kurze Ableitungen zu den einzelnen Verbrauchstellen 
einzuführen. 

e) In feuchten Räumen ist außerhalb des Handbe
reiches offene Verlegung auf Porzellanglocken oder 
Mantelrollen von mindestens 65 mm Höhe, sonst Verlegung 
in gut abgedichteten Panzerrohren auf Abstandschellen oder 
Verlegung in Kabeln oder kabelähnlichen Leitungen (gegen 
chemische und mechanische Beschädigungen geschützt) zu
lässig. Rohre müssen einen dauerhaften Schutzanstrich 
erhalten, der in angemessenen Zeiträumen zu erneuern ist. 

f) Für spannungführende Leitungen, die innerhalb 
feuchter Betriebsräume offen verlegt werden, darf nur 
NGAW-Leitung nach den "Vorschriften für isolierte Leitun
gen in Starkstromanlagen" verwendet werden. Für geerdete 
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Leiter ist NL- Leitung nach den "Normen für umhüllte 
Leitungen in Starkstromanlagen" zu verwenden. 

g) Für Wand- und Deckendurch führ ungen in 
feuchten Räumen sind, soweit nicht offene Durchführung 
oder Verlegung in Kabeln oder kabelähnlichen Leitungen 
verwendet wird, nur fabrikations- oder werkstattmäßig her
gestellte Durchführungen zu verwenden. Durchfübrungen, 
die am Ort dyr Verwendung vergossen werden müssen, sind 
unzulässig. Die fabrikationsmäßig hergestellten Durchfüh
rungen müssen so ausgeführt sein, daß ein Niederschlag 
von Feuchtigkeit innerhalb der Durchführungen vollständig 
ausgeschlossen ist. Die Einführungstellen der Lei
tungen in die Durchführungen müssen abdichtbar sein. 

h) In Räumen mit leicht entzündlichem Inhalt (Heu
und Strohlager usw.) sollen Leitungen nur so weit ver
legt werden, als sie dort benötigt werden. Die Leitungen 
sind in Stahlpanzerrohren, als Kabel oder kabelähnliche 
Leitungen zu verlegen und so anzuordnen, daß sie möglichst 
kurz sind. Im allgemeinen soll das Dur c h führen von 
L e i t u n g e n d u r c h s o l c h e R ä u m e , wenn in ihnen 
selbst keine Stromverbraucher angeschlossen sind, vermie
den werden. 

§ 4. 
B i e g s a m e L e i t u n g e n. 

a) Biegsame Leitungen für bewegliche Stromver
braucher müssen, soweit sie nicht in Wohnräumen Verwen
dung finden, besonders kräftige und dauerhafte Schutz
hüllen besitzen, die nicht aus Metall bestehen dürfen. 

§ 5. 
Abschaltbarkei t. 

a) Die elektrische Anlage eines landwirtschaftlichen 
Betriebes muß im ganzen oder in ihren Teilen in allen 
unter Spannung gegen Erde stehenden Polen ab schaltbar 
sein. Zur Abschaltung können Schalter, Sicherungen, Selbst
schalter und Stecker dienen. 

§ 6. 
Sicherungen, Schalter, Steckvorrichtungen 

und Lampen. 

a) Schalter, Zähler und Sicherungen müssen 
leicht zugänglich angebracht und vor Beschädigungen ge
schützt sein. 

b) Sicherungen sind in Räumen mit leicht entzünd-
v orschriftenbuch. 14. Auf!. 5 
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lichem Inhalt (Heu- und i::ltrohlager usw.) verboten 
(über Zulassung von Sicherungen in Verbindung mit Motor
schaltern siehe § 7). 

c) Als S c h a l t er sind in S t a ll u n g e n u n d s o n s t i -
g e n feuchten Räumen Stangenschalter oder ähnliche 
Bauarten aus Isolierstoff zu verwenden. 

d) Steckvorrichtungen sind in Räumen mit leicht 
entzündlichem Inhalt (Heu- und Strohlager usw.) nur 
ausnahmsweise und nur in feuersicher gekapsel
ter Ausführung zulässig. 

e) Lampen in feuchten Räumen (Stallungen, Mol
kereien, Futterküchen usw.) sowie in Räumen mit 
leicht entzündlichem Inhalt (Heu- und Strohlager usw.) 
müssen Fassungen aus Isolierstoff haben und mit starken 
überglocken, die· auch die Fassungen abschließen, bei Ge
fahr der Beschädigung auch mit Schutzkörben versehen sein. 

§ 7. 
Motoren und Zubehör. 

a) In Räumen mit leicht entzündlichem Inhalt (Heu
und Strohlager usw.) ist das Aufstellen von Motoren mit 
ihren Anlassern, Schaltern und Sicherungen möglichst zu 
vermeiden 

oder die Motoren nebst Zubehör sind innerhalb dieser 
Räume in besondere feuersichere Kammern einzubauen, die 
ausreichend zu bemessen oder durch besondere Lüftung zu 
kühlen sind, 

oder die Motoren sind mit geschlossenen Anschluß
klemmen auszurüsten. Dabei ist die Umgebung der Moto
ren nebst Zubehör von entzündlichen Stoffen freizuhalten. 
Anlasser, Schalter und Sicherungen sind in diesem Fall nur 
in geschlossener Ausführung zulässig. 

b) In allen Fällen ist in Drehstromanlagen die Verwen
dung von Motoren mit Kurzschlußläufer zu empfehlen. 

c) Ortsveränderliche Motoren fallen ebenfalls unter die 
vorst,ehenden Bestimmungen, wenn sie nicht mit ihrem Zu
behör in Wagen oder dgl. eingebaut sind, die allseitig abge
schlossen werden können. § 6 c, Absatz 3 der Errichtungs
vorschriften ist hierbei zu beachten. 

Unter g es c h 1 o s s e n er Ausführung für die Anschluß
klemmen, Anlasser, Schalter und Sicherungen ist zu verstehen: 

Vollständige Abdeckung ohne ausgesprochene Öffnungen, 
die eine Berührung blanker, spannungführender Teile und das 
Eindringen von Fremdkörpern verhindert. Vollständiger Schutz 
gegen Staub, Feuchtigkeit oder Gasgehalt der Luft wird nicht 
erzielt. 
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§ 8. 

Erdung und Null ung. 

a) Bezüglich der Erdung und Nullung von metalle
nen Bestandteilen der Gebäude und metallenen Schutz
hüllen der elektrischen Einrichtungen sind die "Leitsätze 
für Erdungen und Nullung in Niederspannungsanlagen" zu 
beachten. 

B. Merkblatt für die Behandlung elektrischer Starkstrom· 
anlagen in der Landwirtschaft. 

Gültig ab 1. Januar 1926 1). 

Landwirte! Beachtet den Zustand Eurer elektrischen 
Anlagen und sorgt für ihre Instandhaltung. Ordnungsmäßig 
unterhaltene elektrische Anlagen sind unbedingt betrieb
und feuersicher. Vernachlässigte Anlagen führen zu Störun
gen, Unfällen und Bränden. Besonders ist zu beachten: 

1. Haltet die Anlage in allen ihren Teilen rein und i n 
gutem Zustande. 

· 2. Haltet die Schalter, Sicherungen und Motoren zu
gänglich. Verstellt den Zugang nicht durch Maschinen, 
Geräte oder sonstige Gegenstände. 

Sorgt dafür, daß die Einführungstellen von Lei
tungen in Gebäude von entzündlichen Stoffen freigehalten 
und der ständigen Beobachtung zugänglich bleiben. 

3. Vermeidet jede Berührung ungeschützter Teile 
von Leitungen, Maschinen, Schaltern, Sicherungen und Lam
pen sowie herabhängender gerissener Freileitungen. 

Vermeidet bei Ausästen von Bäumen und bei Bauarbei
ten die Berührung benachbarter Freileitungen. Errich
tet nicht Mieten in dEl,r Nähe solcher Leitungen. 

4. Vermeidet unter allen Umständen, Drahtzäune und 
metallene Gitter mit Masten und anderen Trägern von 
Hochspannungleitungen in Berührung zu bringen. 

5. Benutzt nicht die Schutzschränke und Schutzkasten 
zum Aufbewahren von Gegenständen. 

Benutzt nicht die Schaltergriffe, Isolatorenträger und 
Leitungen zum Aufhängen von Kleidungstücken oder Gerä
ten, wie Peitschen, Ketten, Stricke oder dgl. 

6. Verwendet nur die vorgeschriebenen Siche
rungen, haltet stets für alle Sicherungen einige Ersatz
stücke von der richtigen Sorte vo1Tätig. 

1) Angenommen durch den Vorstand im November 1925. Veröffentlicht: ETZ 

192ö, S. 1320 und 1748. - Sonderdruck VDE ö41i. 
5* 
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Laßt Euch durch einen Fachmann angeben, welche 
Sicherungen Ihr braucht. 

Niemals darf eine Sicherung d"urch Draht 
oder Metall teile überbrückt werden. Dieses be
deutet eine hohe Gefahr für die Anlage und ist strafbar. 

Geflickte, d. h. wiederhergestellte Sicherungen sind un
wirksam, schützen nicht vor Feuersgefahr und sind ver
boten. 

Beim mehrmaligen Durchbrennen der Sicherungen eines 
Stromkreises muß dieser durch Fachleute nachgeprüft 
werden. 

7. Sorgt dafür, daß alle Schutzkappen für Schalter, 
Sicherungen, Steckkontakte usw. stets in Ordnung und rich
tig befestigt sind. 

Ersetzt beschädigte oder fehlende Teile sofort. 
Laßt den Motor öfter reinigen, entfernt von ihm vor 

der Inbetriebsetzung Stroh, Heu, Häcksel, Staub usw. 

8. Prüft die Ans c h l u ß k ab e I .für bewegliche Anlagen 
vor jeder Benutzung daraufhin, ob Schutzhülle und Stecker 
noch in Ordnung sind. Führt sie bei Gebrauch über kleine 
Holzgabeln oder dgl. Bedeckt sie nicht mit Stroh oder dgl. 
Schützt sie vor dem Oberfahren und Betreten. 

Laßt beschädigte Kabel unverzüglich aus
bessern oder ersetzen. 

9. Obertragt die Bedienung Eurer gesamten elektrischen 
Anlagen einer bestimmt,en Person. Laßt diesen Bedienungs
mann durch Vermittelung des stromliefernden Elektrizitäts
werkes genau unterweisen; haltet ihn an, die gegebe
nen Bedienungsvorschriften genau zu befolgen; 
dieses gilt vor allem für die Leute, die bewegliche Anlagen 
zum Anschluß an Hochspannungleitungen bedienen, und 
besonders für das Anbringen der Erdzuleitungen und ähn
licher Schutzvorkehrungen. 

10. Laßt Arbeiten an und auf Gebäuden nur nach Ab
schaltung aller in der Nähe der Arbeitstelle befindlicher 
Leitungen ausführen. Entfernt die Sicherungen der be
treffenden Stromkreise und haltet sie unter Verschluß, da
mit kein Unberufener sie während der Arbeiten einsetzen 
kann. Für etwaige Unfälle, die durch Ni eh ta b
s c h a 1 t u n g v o n L e i t u n g e n e n t s t e h eon , s e i d I h r 

haftbar. 

11. Laßt neue Anlagen, Erweiterungen und Reparaturen 
nur von Installateuren ausführen, die vom Elektrizitätswerk 
zugelassen sind. Beachtet dabei die "Leitsätze für die Er-
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richtung elektrischer Starkstromanlagen in der Landwirt
schaft". 

12. Laßt Eure Anlagen in regelmäßigen Zeiträumen durch 
Sachverständige prüfen, die vom Elektrizitätswerk oder 
von Behörden anerkannt sind. Sorgt für sofortige Abstellung 
der dabei festgestellten Mängel. 

13. Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften 
und dadurch hervorgerufenen Unglücksfällen oder Brand
schäden kann der Besitzer durch die Berufsgenossenschaft 
b es traft oder von der Feuerversicherung seiner Entschädi
gung ver 1 u s t i g erklärt, auch kann er nach den Gesetzen 
bestraft und fi.ir weitere Schäden haftbar gemacht 
werden. 

C. Betriebsanweisung fiir die Bedienung elektrischer 
Starkstromanlagen für Hochspannung in der Landwirtschaft. 

Gültig ab 1. Januar 1926 1 ). 

I. Allgemeines. 

Die Bedienung betriebsmäßig hochspannungführender 
Teile, wie Masttransformatoren, Anschluß von beweglichen 
Transformatoren oder Anschluß von Hochspannungmotoren, 
darf nur von besonders ausgebildeten Personen 
vorgenommen werden, die sich im Besitze eines schriftlichen, 
vom Elektrizitätswerk anerkannten Ausweises befinden. 

An Transformator- und Motorwagen müssen die Vor
schriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker über 
"Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen im elektri
schen Betriebe" und diese Betriebsanweisung angeschlagen 
sein. 

I I. In betriebsetz u n g eines fahrbaren 
Transformators. 

1. Stelle den Transformatorwagen nach dem Anfahren 
so auf, daß die einzuhängenden Anschlußleitungen zum 
Mastschalter möglichst straff sind und keinesfalls auf dem 
Wagendach aufliegen. 

2. Bringe die Erdungen sehr gut an. Lege Wert auf gu
ten Zustand der Klemmverbindungen. 

3. Hänge bei offenem Mastschalter die Anschlußlei
tungen mittels Schaltstange ein. 

4. Schließe das Kabel zum Motorwagen im Transforma
torwagen an. 

1) Angenommen durch den Vorstand Im November 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 1320 und 1748. ~ Sonderdruck VDE 346. 
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5. ]'ühre das Kabel über kleine Holzgabeln. Lasse es 
nicht auf der Erde liegen. 

6. Friedige den Transformatorwagen ein und hänge die 
Warnungschilder an. 

7. Stelle den IsoHerschemel neben den Schaltermast und 
schließe vom Schemel aus den Mastschalter mittels Schalt
stange oder Winde. Einschalten ohne Benutzung des Sche
mels ist unter allen Umständen verboten. 

8. Lasse nach der Schließung durch eine vVinde die Kur
bel in der Winde stecken. 

III. A u ß e r b e t r i e b s e t z u n g e i n e s f a h r b a r e n 
Transformators. 

1. Setze den Motor außer Betrieb. 
2. öffne den Mastschalter unter Benutzung des Isolier

schemels mittels der Winde oder der Schaltstange. 
3. Hänge die Schaltstange aus dem Mastschalterhebel 

aus bzw. nimm die Kurbel aus der vVinde heraus. 
4. Hänge die Hochspannung-Anschlußleitung vom Mast

schalter nur mittels Schaltstange ab. Dann erst nimm den 
weiteren Abbau vor. 

5. Rolle das Kabel auf und überzeuge dich, daß Türen 
und Steckdosen am Transformator- und Motorwagen gut 
verschlossen sind. 
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4. Leitsätze für die Errichtung elektrischer Stark
stromanlagen in Unterkunftsräumen für Kraft

wagen mit Verbrennungsmaschinen. 
Gültig ab 1. Mai 1926 1). 

§ 1. 

Allgemeines. 

a) Die elektrischen Anlagen in Unterkunftsräumen für 
Kraftwagen haben den Errichtungsvorschriften für elek
trische Starkstromanlagen zu genügen. 

b) Die Unterkunftsräume sind bis zu einer Höhe von 
1,5 m über dem Fußboden als explosionsgefährliche Be
triebstätten und. Lagerräume gemäß § 35 der Errichtungs
vorschriften zu behandeln. 

c) Außerdem gilt folgendes: 

§ 2. 

Festverlegte Leitungen. 

a) Leitungen sollen nur soweit verlegt werden, als s1e 
für die Unterkunftsräume nötig sind. 

b) Festverlegte Leitungen sind nur in geschlossenen 
Rohren oder als Kabel oder kabelähnliche Leitungen zn
lässig. Unter 2,5 m Höhe ist nur Stahlpanzerrohr oder 
eisenbewehrtes Kabel zulässig. 

§ 3. 

B i e g s a m e L e i t u n g e n. 

a) Als Anschlußschnüre für Handleuchter, Heiz- und 
Kochgeräte sind mindestens NMH- oder NWK-Leitungen 
nach den "Vorschriften für isolierte Leitungen in Stark
stroman~agen" zu verwenden. 

§ 4. 

S cha 1 ter, Stec kvorri c h tu ngen, 
Sicherungen und Lampen. 

a) Schalter und Steckvorrichtungen dürfen nicht unter 
1,5 m über dem Fußboden angeordnet werden. 

1 ) Angenommen durch den Vorstand im April 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 116 und 5t5. - SQ11derdruck VDE 354. 
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b) Sicherungen dürfen innerhalb von Unterkunfts
räumen nicht angebracht werden. 

c) Feste Beleuchtungskörper dürfen nicht unter 1,5 m 
über dem ]'ußboden angeordnet werden. Der Leitung
schutz ist in den Beleuchtungskörper einzuführen. 

d) Lampen sollen mit starken überglocken, die auch 
die Fassungen abschließen, und, bei Gefahr der Beschädi
gung, mit Schutzkörben versehen sein. Schaltfassnngen 
sind verboten. 

§ 5. 

Handleu eh ter und Handgeräte. 

a) Handleuchter sollen mit einem sicher befestigten 
Überglas und Schutzkorb versehen sein; sie dürfen keinen 
Schalter haben. An der Eintrittstelle sollen die Leitungen 
durch besondere Mittel gegen das Eindringen von Feuchtig
keit und gegen Verletzung geschützt sein. 

b) Die Verwendung von Handgeräten (Bohrmaschinen 
u. dgl.) ist innerhalb der Unterkunftsräume verboten. 

§ 6. 

H e i z - u n d K o c h g e rät e. 

a) Bei ortsfesten Heizgeräten sollen die erwärmten 
Teile vom Fußboden einen Abstand von mindestens 10 cm 
haben. 

b) Ortsfeste Heizgeräte dürfen auch bei Wärmestau
ungen an keiner Stelle eine höhere Oberflächentemperatur 
als 1100 0 aufweisen (Anwendung von Reglern, Draht
gittern oder durchlochten Blechen in mindestens 10 cm 
Abstand vom Heizgerät). 

c) Alle Heizleiter sollen gasdicht eingeschlossen sein. 
Heizlampen sind unzulässig. 

d) Für Kochzwecke sind nur ortsfeste Heizplatten 
(nicht Glüh platten) zulässig; sie dürfen nicht tiefer als 
1,5 m über dem Fußboden angebracht werden. 

e) Für ortsveränderliche Heizgeräte, wie Kühler- und 
Motorbeheizung, gelten die Bestimmungen der Allsätze a 
bis c. 



5. Leitsätze für Schutzerdungen in 
Hochspannungsanlagen. 
Gültig ab 1. Januar 19241). 

I. Allgemeines. 
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Die Fassung der Leitsätze vom 1. Juli 1914 ("ETZ" 1913, 
S. 691 und 897; 1914, S. 604) entspricht nicht mehr dem 
heutigen Stand der Hochspannungtechnik: sie ist nicht 
ausführlich genug und kann verschieden gedeutet werden. 
Die wesentlich erweiterte Neufassung versucht' diese Unklar
heiten, die vielfach noch auf dem Gebiete der Schutzerdun
gen angetroffen werden, durch aus'führlichere Behandlung 
zu beseitigen. 

Bei der Vielseitigkeit der Gefahren und der Verschieden
artigkeit der Erdschlüsse lassen sich die Gefahrenmöglich
keiten und ihre Verhinderung nur schwer eng umschreiben. 
Für alle Möglichkeiten und jeden Einzelfall können keine 
gerraue Regeln, die mit Sicherheit Gefahren vorbeugen, auf
gestellt werden. Die Ansichten über die zu ergreifenden Maß
nahmen werden in einzelnen Punkten so lange verschieden 
bleiben, bis weitere Erfahrungen vorliegen, die die Leit
sätze, die vorläufig auf einer mittleren Linie gehalten wer
den mußten, schärfer zu begrenzen gestatten. 

Verschiedene Fälle, in denen eine zuverlässige Erdung 
unerläßlich ist, sind besonders hervorgehoben; andererseits 
wurde versucht, die Fälle zu erläutern, in denen unter be
sonderen Umständen eine weniger gute Erdung noch zuge
lassen oder durch besondere Vorkehrungen eine solche 
entbehrt werden kann. 

Die Wahl der Schutzvorrichtungen ist vom Gefährdungs
grad der Personen und dem Grad der Sicherheit, den die 
Schutzvorrichtung in dem gegebenen Fall bieten muß, ab
hängig. 

Der Gefährdungsgrad ist abhängig von: 
1. Häufigkeit der Störungen; 
2. Dauer der Störungen; 

1) Angenommen durch den Technischen Hauptausschuß auf Grund einer von 
der Jahresversammlung 1922 erteilten Vollmacht im November 1923. Veröffentlicht: 
ETZ 1923, S. 1063 und 1081. - Sonderdruck VDE .174. 
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3. Größe des Erdschlußstromes; 
4. Erdwiderstand; 
5. Spannungverteilung in der Umgebung der Störungstelle; 
6. Wahrscheinlichkeit, ob sich Menschen z. Z. der Störung 

an der Störungstelle befinden. 

Die Art der anzuwendenden Schutzvorrichtung wird von 
der Bewertung und dem Einfluß der einzelnen, für den Ge
fährdungsgrad entscheidenden Punkte abhängig sein. 

Der Sicherheitsgrad einer Erdung ist abhängig von: 

1. Größe ihres Erdwiderstandes; 
2. Art der Spannungverteilung; 
3. Sicherheit gegen Austrocknen; 
4. Zustand und Zuverlässigkeit der Zuleitungen; 
5. Zustand der Verbindungstellen. 

Den höchsten Grad von Sicherheit muß die Erdung in 
den Fällen besitzen, in denen der Bedienende Metallteile, 
die gefährliche Spannilll.g annehmen könnten, umfaßt. Ist 
dagegen die ·Wahrscheinlichkeit eines Durchschlages gleich
zeitig mit der Berührung von Metallgriffen, Eisenkonstruk
tionen oder dgl., z. B. wie bei Kettenisolatoren mit zwei 
oder mehreren Gliedern, außerordentlich ge:ring, so glaubte 
man, von Erdungen teilweise ganz absehen und sie durch 
besondere Isolation ersetzen zu können. 

Im allgemeinen könnte man als Regel aufstellen, daß 
Schutzerdungen unbedingt dann zu verlangen sind, wenn 
Dauererdschlüsse auftreten können, also z. B. in allen Fällen, 
in denen Stützenisolatoren, Stützer und Durchführungen 
verwendet werden. Schutzerdungen sind aber auch selbst 
bei Verwendung von Kettenisolatoren an Stellen zu fordern, 
an denen Menschen häufig verkehren (an verkehrsreichen 
Wegen), sofern nicht durch besondere Mittel ein Stehen
bleiben eines Lichtbogens, wenn auch nur für kurze Zeit, 
verhindert wird. 

In gedeckten Räumen ist das Auftreten gefährlicher 
Spannungen unwahrscheinlich, wenn der Fußboden aus Iso
lierstoff besteht. Ist der Boden dagegen feucht oder leitend, 
so können in besonderen Fällen Spannungen auftreten, die 
vor allem beim Übergang vom Boden zu Metallteilen bei 
unrichtig bemessener Erdung gefährlich werden können. 

Im Freien ist die Möglichkeit größer, daß bei unrich
tiger Bemessung der Erdung Gefahren auftreten, weil hier 
der Boden mehr oder weniger leitend ist. Dabei ist die Ge
fahr am größten, wenn nur die oberen Schichten feucht sind. 

Um Mastbrände zu vermeiden, hatte man früher die Er-
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dung der Stützen gefordert. Mit der Verbesserung der Iso
latoren treten aber bei ungeerdeten Stützen Mastbrände 
wesentlich seltener auf, so daß man neuerdings davon ab
sieht, mit Ausnahme von besonderen Fällen, eine Erdung 
der Stützen zu verlangen. Von der Erdung hat man auch 
abgesehen, weil allgemein das Bestreben besteht, die an 
sich gute Isolation der Holzmaste möglichst voll auszunutzen. 

Um das Abbrennen eines Mastes zu vermeiden, werden 
an Stellen, an denen das Abbrennen gefährlich werden 
könnte, die Isolatorstützen geerdet. 

Statt Stützenisolatoren mit Erdungen zu verwenden, 
könnte man Kettenisolatoren benutzen, deren Gliederzahl so 
bemessen ist, daß nach Ausfall eines Gliedes die Über
schlagspannung nicht niedriger wird als die Überschlag
spannung der unbeschädigten Stützenisolatoren der an
schließenden Strecken. Werden also Kettenisolatoren ver
wendet, die mindestens ein Glied mehr besitzen, als für die 
Betriebspannung erforderlich ist, so kann die Erdung im all
gemeinen unterbleiben. 

Über die Behandlung der Eisenbetonmaste bestehen 
noch Unstimmigkeiten, da ihre Konstruktion verschieden
artig ist und noch keine genügenden Erfahrungen vorliegen. 
Da unter Umständen die Eiseneinlagen die Querträger be
rühren können, so sollen Eisenbetonmaste zunächst wie 
Eisenmaste behandelt werden. 

Gegen die bei Einzelerdschlüssen an der Fehlerstelle 
auftretenden Gefahren bieten lichtbogenlöschende Vorrich
tungen insofern einen Schutz, als sie Höhe und Dauer eines 
Erdschlußstromes stark verringern, ihn dagegen an den 
Stellen stärker auftreten lassen, an denen die Löschvor
richtung geerdet ist. An dieser für den Stromübergang be
sti=ten Stelle ist die Erdung leicht zu überwachen. 

Bleibt ein Einzelerdschluß bestehen, so kann durch Auf
treten eines Erdschlusses an einer zweiten Phase Phasen
schluß entstehen, der bereits vor Auslösung der Selbst
schalter u n abwendbare Folgen haben kann. Die Leit
sätze für Schutzerdungen verlangen nur Maßnahmen 
gegen die Folgen von Einzelerdschlüssen. Nach Fest
stellung der Fehlerstelle sind die fehlerhaften Leitungen, 
sobald dieses der Betrieb irgend gestattet, abzuschalten. 
Hierbei ist besondere Rücksicht auf die Gefährd=g der 
Fernmeldeanlagen durch Induktionswirkung zu nehmen. 

Die Erdungen wmden früher oft nicht sorgsam genug 
hergestellt, obwohl gute Erdungen meistens durch Ober
flächenleitun~en, gegebenenfalls in Verbindung mit Rohr-
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erdern, wenn auch oft nur unter Überwindung örtlicher 
Schwierigkeiten, hergestellt werden können. Wie man aus den 
Werten im Anhang, Abschnitt B erkennt, die aus der alten 
Fassung der Leitsätze übernommen wurden, sind bierfür ge
gebenenfalls recht beträchtliche Kosten aufzuwenden. Nach 
den angegebenen Zahlen über die Größe des Widerstandes 
verschiedener Erder kann ungefähr bestimmt werden, welche 
Zusammenstellung von Erdern in den einzelnen Fällen zu 
verwenden ist. Von Fall zu Fall ist zu prüfen, ob die ge
wählte Anordnung ausreicht. Durch häufige Nachprüfungen 
sind Erfahrungen über die Brauchbarkeit der einzelnen Er
dungsarten bei verschiedenen Bodenarten zu sammeln. 
Unter scheinbar gleichen Verhältnissen können recht ver
schiedene Werte des Erdwiderstandes auftreten. 

Bei der Wahl und Bemessung der Erdung muß die Größe 
des Erdschlußstromes beachtet werden, damit nicht etwa 
auftretende Dauererdschlußströme das Erdreich an den Er
dern austrocknen. 

Der Zustand der Erdung soll zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit sorgfältiger, als bisher üblich, überwacht werden. 

Wenn auch die Schutzerdung in den weitaus meisten 
Fällen Gefahren und Unfälle verhüten wird, sofern sie den 
Leitsätzen gemäß ausgeführt ist, so können doch andere 
Maßnahmen sie gelegentlich wirksam unterstützen, z. T. 
auch ersetzen. Als Beispiel seien erhöhte Isolation des Be
triebstromkreises, isolierender Fußbodenbelag (Linoleum) in 
Reichweite der Schalt- und Regelapparate usw. genannt. 

Immer sollte berücksichtigt werden, daß die Erdung nur 
zum Schutz bei auftretenden Störungen dient und, daß er
höhte Sicherheit im Betriebstromkreis und gute Anordnung 
aller Teile der Anlage die Gefahren und die Häufigkeit der 
Störungen ganz wesentlich herabmindern können. 

Die Fortentwicklung brauchbarer Schutzvorkehrungen 
soll durch die Leitsätze nicht gehemmt werden. 

II. Zweck der Schutzerdung. 
Die Schutzerdung soll, soweit es möglich ist, verhüten, 

daß Menschen oder andere Lebewesen bei einer Berührung 
leitender Gegenstände, die nicht zum Betriebstromkreis ge
hören, aber in seinem Bereich liegen, dadurch beschädigt 
werden, daß diese Gegenstände infolge einer Störung oder 
Induktion gegeneinander oder gegen Erde eine gefährliche 
Spannung führen. 

Während sich Spannungen zwischen Metallteile n , 
also guten Leitern, am sichersten durch K tJ. rz schluß-
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verbind u ng verhindern lassen, soll die S eh u t zerdun g 
auch zwischen Leitern und Halbleitern, feuchtem 
Erdreich, feuchten Mauern u. dgl. bei Stromübergang unver
meidliche Spannungen auf eine erträgliche Grenze herab
setzen. 

Die Leitsätze gelten nicht für Anlagen, deren Nullpunkt 
unmittelbar geerdet ist. 

Bei Anlagen mit geerdetem Nullpunkt kann jeder Erdschluß 
zum Kurzschluß werden. Die auftretende Stromstärke ist ab
hängig von der Leistung und Spannung der Zentrale. Für diese 
meistens weit über dem Kapazitätstrom liegende Stromstärke 
kann die Schutzerdung aus wirtschaftlichen Gründen nicht her
gestellt werden. Die dann auftretenden Spannungen können also 
gegebenenfalls über die für die Schutzerdung zugelassenen 
Spannungwerte steigen. 

In besonderen Fällen (Bahnanlagen) beschränkt man die 
Gefahren durch doppelte Isolation und Verbindung der metalle
nen Teile mit dem geerdeten Pol. 

Diese Leitsätze sollen die in den §§ 3, 4, 10, 11 und 
13 der Enichtungsvorschriften niedergelegten allgemeinen 
Schutzmaßnahmen in Anlagen mit mehr als 250 V Spannung 
gegen Erde für die wichtigsten Fälle ergänzen. 

Besondere "Leitsätze für Erdungen und Nullung in Nieder
spannungsanlagen" siehe im anschließenden Abschnitt 6, S. 92 u. ff. 

III. Begrüfserklärungen. 

Erde im Sinne dieser Leitsätze ist ein mindestens 20 m 
von einem stromdurchflossenen Erder entfernter Ort der 
Erdoberfläche (in Bergwerken sinngemäß auch der Boden 
der Stollen) oder ein an dieser Stelle befindlicher stromloser 
Erder (Sonde). Für Messungen wird diesem Orte, der von 
Starkströmen aus Betriebstromkreisen unbeeinflußt sein muß, 
daß Potential Null zugeschrieben. Daher wird von ihm aus 
gemessen. 

Erder sind metallische Leiter, die mit dem Erdreich in 
unmittelbarer Berührung stehen und den Stromübergang an 
vorgeschriebener Stelle vermitteln. 

Erdzuleitung ist die zum Erder führende Leitung, 
soweit sie über der Erdoberfläche liegt. Dazu zählen auch 
die in größeren Betriebsräumen häufig verlegten Sammel
leitungen. Zuleitungen, die unisoliert in dem Erdreich liegen, 
sind Teile des Erders. 

Erden oder an Erde legen heißt mit einem Erder 
oder seiner Zuleitung metallisch leitend verbinden. 

Erdung im gegenständlichen Sinne bezeichnet die Ge
samtheit von Zuleitung und Erder. Die Erdung tritt erst 
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dann in Wirkung, wenn ein Strom den oder die Erder durch
fließt. 

Erdschluß entsteht, wenn ein betriebsmäßig gegen 
Erde isolierter Leiter mit Erde in leitende Verbindung tritt, 
wobei in der Regel die Spannung anderer Netzteile gegen 
Erde erhöht wird. 

a) Einzelerdschluß liegt vor, wenn eine Phase des 
Netzes Erdschluß hat. 

b) Doppel- oder Mehrfachschluß liegt vor bei gleich
zeitigem Erdschluß verschiedener Phasen, der an ver
schiedenen Stellen auftreten kann. 

c) Erdschlußstrom ist der an der Erdschlußstelle aus 
dem Betriebstromkreis austretende Strom. 
Bei Einzelerdschluß in Wechselstromanlagen fließt ein 

Erdschlußstrom, der im wesentlichen aus dem Ladestrom be
steht. Er ist von der Kapazität der gesunden Netzteile gegen 
Erde abhängig. Gegenüber diesem Ladestrom ist der unver
meidliche schwache Ableitungstrom, der in Gleichstroman
lagen allein als Erdschlußstrom in Betracht kommen könnte, 
sehr gering; er ist durch den Isola.tionszustand der gesunden 
Netzteile bestimmt. 

Erdungswiderstand ist der Gesamtwiderstand des 
Erdreiches zwischen 2 Erdern, wobei als zweiter Erder die 
Erdoberfläche unterhalb der gesunden Phasen zu denken ist, 
deren Widerstand für die Berechnung vernachlässigt werden 
kann, da er sich dem Wert Null stark nähert. 

Der Widerstand eines EinzelerderB kann direkt gemes
sen werden, wenn von einem Erder, der mit dem Erdreich in 
widerstandsloser Verbindung (großflächig) steht, gegen den zu 
untersuchenden Erder gemessen wird. 

Berührungspannung im Sinne dieser Leitsätze ist 
die Spannung zw1scnen zwei geerdeten !'unkten, die gleich
zeitig durch einen Menschen berührt werden können. Ge
fährliche Berührungspannungen treten in der Regel nicht 
auf, wenn die Erdung so bemessen ist, daß das Produkt aus 
ihrem Widerstand und der durch sie abzuleitenden Strom
stärke 125 V nicht überschreitet. 

Die an sich nicht ungefährliche Spannung von 125 V wurde 
zugelassen, da in der Regel nicht die volle an der Erdung auf
tretende Spannung durch den Berührenden überbrückt wird. In 
Fällen, in denen der Berührende in der Regel auf gut leitendem 
~oden steht. und das Schuhwerk durchtränkt ist, empfiehlt es 
swh, nur germgere Werte für die Berührungspannung zuzulassen. 
Unter besonders ungünstigen Umständen, z. B. in Stallungen, 
chemischen Betrieben usw., sollte man deshalb als Berührung
spannung höchstens 40 V annehmen. 
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IV. Schutzerdung in gedeckten Räumen. 
In gedeckten Räumen sind alle be tri e bsm äß i g keine 

Spann u n g f ü h renden l\1 e t a 11 teile, die in der Nähe 
von spannungführenden Teilen liegen oder mit diesen in 
Verbindung (durch Lichtbogenbildung) kommen können, 
metallisch leitend untereinander und mit der Erdzuleitung 
zu verbinden. 

Dazu gehören: 
a) Die betriebsmäßig nicht unter Spannung 

stehenden l\1 e t allteile von Maschinen, Transfor
matoren, Meßwandlern, Apparaten. 

Die Erdung von ortsveränderlichen Apparaten bietet oft be
sondere Schwierigkeiten, so daß dafür allgemeine Vorschriften 
nicht erlassen werden können; die erforderliche Sicherheit muß 
in solchen Fällen durch andere, dem Einzelfalle augepaßte Mittel 
(Isolierung, Schutzgitter u. dgl.) erstrebt werden. Apparate, die 
auf zuverlässig geerdeten Gestellen befestigt sind, brauchen 
nicht besonders geerdet zu werden, wenn sie mit den Gestellen 
gut leitend verbunden sind. 
b) Sekundärstromkreise von Meßwandlern un

mittelbar an den Klemmen der einzelnen ·vvandler, so
fern es die Schaltung erlaubt; 

Die sekundären Stromkreise von Meßwandlern sollen geerdet 
sein, um zu verhüten, daß sid durch Kriechströme oder Auf
ladung aus der Hochspannungwicklung auf eine hohe Spa.n
nung gegen Erde gebracht werden. Die Erdung soll in der 
Regel an einer Sekundärklemme eines jeden Meßwandlers vor
genommen werden; wenn jedoch durch Verbindung der Sekun
därkreise mehrerer Meßwandler schaltungstechnische Schwierig
keiten entstehen, genügt eine gemeinsame Erdung der verbun
denen Kreise. 

Um die Gefahr eines Durchschlages zwischen Primär- und 
Sekundärwicklung von Stromwandlern, die sofort zu einem Erd
schluß des Betriebstromkreises und meistens zum Verbrennen 
des Meßwandlers führt, möglichst einzuschränken, ist die Prüf
spannung nach den Leitsätzen für Hochspannungsapparate vor
geschrieben (Regeln für die Bewertung und Prüfung von Meß
wandlern, § 26). 

Von der grundsätzlichen Forderung der Erdung der Niedcr
spannungwicklungen von Starkstrom-Transformatoren, die nicht 
zu Beleuchtungzwecken dienen, kann in Erzeugeranlagen 
aus betriebstechnischen Gründen, z. B. bei Einankerumformern 
während der Anlaufzeit, abgesehen werden. In Verteilungstrom
kreisen von Niederspannungsanlagen müssen dagegen die Neutral
punkte von Drehstrom-Transformatoren entweder unmittelbar 
oder durch Zwischenschaltung von Durchschlagsicherungen ge
erdet werden (vgl. § 4 der Errichtungsvorschriften). 

c) Gerüste von Schaltanlagen, Durchführungs
flansche, Isolatorenträger, Kabelarmatu
ren; 

Die Wagen und Stecker ausfahrbarer Schaltanlagen sind mit 
besonderen Erdungskontakten zu versehen, die die Wagen be-
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reits sicher erden, bevor sich die Kontakte berühren, wenn nicht 
auf andere Weise, z. B. durch biegsame Leitungen, für eine 
dauernde Verbindung mit der Erdzuleitung gesorgt ist. 

Durchführungen ohne geerdete Flansche und Einführungs
fenster sollen entweder einzeln oder gemeinsam mit einem an 
die allgemeine Erdungsammelleitung angeschlossenen Metall
rahmen umgeben sein. 

d) betriebsmäßig mit den Händen anzufassende 
Metallteile, wie Ha.ndräder, Hebel, Kurbeln von 
Schaltern, Apparate, Schutzgitter, Schaltanlagen usw. 

Metallene Handgriffe der Schalter und Apparate brauchen 
nicht geerdet zu werden, wenn sich zwischen Betriebstromkreis 
und Handgriff bereits eine zuverlässige Erdung befindet. 

Schaltstangen und Schaltzangen, die ganz aus Isolierstoff 
bestehen, brauchen nach den Errichtungsvorschriften § 10 d 
nicht geerdet zu werden, wenn sie ausreichende und dauerhafte 
Isolation besitzen. Wird aber eine Erdung angebracht, z. B. in 
Anlagen mit höheren Spannungen, so ist dafür Sorge zu tragen, 
daß die Erdungslitze nicht mit spannungführenden Teilen in 
Berührung kommt. Sie ist deshalb möglichst kurz zu halten. 

In gemauerten und Holzstationen sollen Gebäudekonstruk
tionsteile, wie Türgriffe, Türrahmen, eiserne Treppen, Leitern 
u. dgl., möglichst nicht mit geerdeten Teilen der Station leitend 
verbunden werden. Schaltgriffe, die von außen bedient werden, 
sollen entweder mit isolierenden Zwischenstücken (für Nieder
spannung) versehen sein oder die Stationserdung ist wie bei 
eisernen Transformatorenstationen (siehe unter Abschnitt VII, 
Absatz 4) auszuführen. 

Schutzgitter u. dgl. sind besonders zu erden, wenn sie an 
sich nicht mit geerdeten Metallteilen in leitender Verbindung 
stehen. 

Ahnlieh wie bei :Meßwandlern besteht auch bei Erreger
wicklungen die Gefahr, daß sie hohe Spannungen annehmen, so 
daß z. B. die Kontaktbahn von Magnetreglern entweder geerdet 
oder aber auf irgendeine Weise der Berührung entzogen werden 
muß (bei Erdung wird bei einem Körperschluß des anderen 
Poles das Aggregat durch Kurzschluß außer Betrieb gesetzt). 

V. Schutzerdung im Freien. 
Es wird empfohlen, Hochspannung-Freileitungen mit 

einer Vor r ichtun g zur Unterdrückung oder Ein
schränkung des Erdschlußstromes auszurüsten, so
fern dieser etwa 5 A übersteigt. 

L e i t u n g e n a u f H o 1 z m a s t e n. 
Alle Maßnahmen, die den Widerstand der Holzmaste 

herabsetzen, sollen vermieden werden. Stützen, Gestänge, 
L y r e n oder s o n s t i g e M e t a ll t e i 1 e , d i e d i e l s o 1 a -
toren tragen, sollen nicht geerdet werden. 

Ankerdrähte sind, wenn irgend angängig, zu vermeiden. 
Kann von ihrer Verwendung nicht abgesehen werden, so sollen 
sie nicht direkt am Eisen der Traversen oder Stützen, sondern 
am Holz in möglichster Entfernung von den Eisenteilen an-
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greifen; sie sind außerdem mit Abspannisolatoren für die volle 
Betriebspannung zu versehen und selbst für die Betriebströme 
zu erden. 

Auffangspitzen mit am Mast heruntergeführter Erdzuleitung 
sind nicht zulässig. 

Stehen jedoch die Holzmaste an verkehrsreichen 
Wegen, so müssen die Isolatorenträger bei Verwendung von 
Stützenisolatoren geerdet werden. 

Eisenmaste im Zuge von Holzmastleitungen 
brauchen nicht geerdet zu werden, wenn sie mit Ketten aus 
mindestens zwei Kettenisolatoren ausgerüstet sind und die 
Überschlagspannung der Kette doppelt so hoch wie die der 
Stützenisolatoren der gleichen Leitungstrecke ist. 

Stehen jedoch diese Eisenmaste an verkehr s r e i c h e n 
Wegen, dann müssen sie geerdet werden, es sei denn, daß 
besondere Schutzmaßnahmen gegen einen Überschlag der 
Isolatoren und gegen das Herabfallen der Leitungen ge
troffen sind. 

Die Ei s e n k o n s t r u k t i o n s t e i l e der S trecken
schalte r auf Holzmasten sind im allgemeinen nur dann zu 
erden, wenn die Leitungsanlage mit einem Erdungseil ver
sehen ist. Die Erdung soll durch Anschluß an das Erdung
seil, aber nicht durch eine am Mast herabgeführte Erdzulei
tung erfolgen. In das Betätigungsgestänge sind in diesem 
Falle mechanisch zuverlässige Isolatoren, z. B. Porzellaneier, 
einzuschalten. Wenn eine Erdung durch Anschluß an ein 
Erdungseil nicht möglich ist, soll sie für den vollen Lade
strom bemessen und besonders sorgfältig ausgeführt werden. 

·werden die Konstruktionsteile des Streckenschalters 
nicht geerdet, dann müssen in das Betätigungsgestänge, 
wenn dieses aus Eisen hergestellt ist, Isolatoren für die 
volle Betriebspannung eingebaut werden oder das Ge
stänge muß aus Isolierstoff bestehen. Bei Verwendung eines 
eisernen Betätigungsgestänges ist dieses unterhalb der Iso
latoren durch Anschluß an einen Erder gegen Kriechströme 
über die Isolatoren zu schützen. 

Die vielen, an Mastschaltern vorgekommenen Unfälle zwin
gen dazu, diese Schalter möglichst sorgfältig zu isolieren. Des
halb sollen sie in der Regel auf Holzmasten angebracht werden. 
Die Isolation dieser Holzmaste darf dann möglichst nicht durch 
an den Masten heruntergeführte Erdzuleitungen überbrückt wer
den. Will man die Konstruktionsteile erden, so muß die Erdung 
unbedingt für den vollen Ladestrom vorgesehen werden, 'Näh
rend die Erdung des Betätigungsgestänges unterhalb der Isola
toren nur gegen Kriechströme zu erfolgen braucht. Zweckmäßig 
würde es sein, Teile des Betätigungsgestänges aus wetterbestän
digem Isolierstoff (gegebenenfalls imprägniertes Holz) herzu
stellen, und zwar mit Rücksicht darauf, daß es auch vorkommen 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 6 
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kann, daß zwei hintereinander geschaltete Isolatoren versagen 
und dieser Betriebzustand nicht beobachtet werden konnte. Die 
Durchschlagskanäle der Isolatoren sind oft, wenn nicht starke 
mechanische Zerstörungen (Absprengen) auftreten, so klein, daß 
sie vom Boden aus nicht bemerkbar werden. 

Das Personal muß sich wegen der bei Streckenschaltern 
besonders hohen Gefahr vor der Bedienung stets davon über
zeugen, ob noch die volle Isolation vorhanden ist, d. h. ob die 
Isolatoren äußerlich unbeschädigt sind. Bestehen Bedenken hier
gegen, so muß dafür gesorgt werden, daß Vorkehrungen zum 
Schutze des Bedienungspersonales getroffen werden. Als solche 
können Isolierschemel u. dgl. benutzt werden oder es ist dafür 
zu sorgen, daß sich der Bedienende auf eine metallene Unter
lage, z. B. Metallgewebe, stellt, die mit dem Gestänge leitend 
verbunden ist. Wird Metallgewebe verwendet, so muß der Be
dienende unbedingt, ehe er das Gestänge oder die Anschluß
teile berührt, mit beiden Füßen auf dem Metallgewebe stehen 
und die Verbindung zwischen Metallgewebe und Erdung herge
stellt haben. Während die Verbindung hergestellt wird, darf der 
Bedienende den Mast bzw. das Gestänge nicht berühren, d. h. 
sich nicht zwischen das Gestänge und die Zuleitung zum Metall· 
gewebe schalten. 

Die Isolatorstützen für Leitungen an Wänden 
(Mauerwerk) müssen geerdet werden. Bei Verwendung von 
Kettenisolatoren gilt sinngemäß das über Eisenmaste Gesagte. 

Leitungen auf Eisenmasten. 

Eisenmaste mit Stützenisolatoren in Neuan
lagen sind am besten unter Verwendung eines durchgehenden 
Erdungseiles zu erden, das entsprechend dem geforderten 
Erdungswiderstand an eine genügende Anzahl von Erdern 
anzuschließen ist. 

An Stelle der Einzelerdungen empfiehlt sich meistens die 
Verwendung eines Erdung- oder Blitzseiles, das die einzelnen 
Maste ober- oder unterhalb der Leitungen metallisch mitein
ander verbindet. Gegebenenfalls ist es dann nicht nötig, daß jeder 
Mast einen Erder erhält. Man wird die Erder an die Maste 
anschließen, die günstige Bodenverhältnisse darbieten. 

Bei Eisenmasten mit K etteni so la t ore n wird 
eine Erdung der Maste nicht gefordert, wenn Isolatoren
ketten mit einem oder mehreren Gliedern mehr, als für die 
Betriebspannung notwendig ist (siehe "Leitsätze für die 
Prüfung von Kettenisolatoren'' vom 17. Oktober 1922), ver
wendet werden und Vorkehrungen getroffen sind, die das 
Auftreten von Dauererdschlüssen an den Masten unmöglich 
oder unwahrscheinlich machen (z. B. selbsttätige Erdschluß
abschaltung, oberste Traverse der Maste am weitesten aus
ladend). 

Bisher war allgemein vorgeschrieben, daß Eisenmaste in 
Hochspannungsanlagen geerdet werden mußten. Bei diesen Er
dungen ist jedoch nicht immer die nötige Sorgfalt verwendet 
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worden, so daß in den s e 1 t e n e n Fällen, in denen die Erdung 
schützen sollte, diese gegebenenfalls nicht den erforderlichen 
Schutz gewährte. Dieses zeigte sich besonders bei Verwendung 
von Einzelerdungen. Da die Erdung bei nicht sachgemäßer, den 
Verhältnissen angepaßter Ausführung versagen kann, so hat man 
jetzt auch bei Eisenmasten eine Erhöhung des Sicherheitsgrades 
der Anlage als ausreichende Schutzmaßnahme zugelassen. Wird 
die Zahl der Isolatoren der Ketten so vergrößert, daß selbst 
nach Verletzung oder Zerstörung eines bzw. mehrerer Isolatoren 
ein überschlag nicht auftritt, und wird außerdem eine An
ordnung der Leitungen getroffen, die die Möglichkeit der Ent
stehung von Erdschlüssen wesentlich herabsetzt (wenn z. B. die 
Leitungen beim Bruch der Ketten nicht auf unterhalb vondiesen 
angebrachte Traversen fallen oder sonst beim Herabfallen mit 
den Masten in Berührung kommen können), oder wird das 
Stehenbleiben eines Erdschlusses auch nur für kurze Zeit un· 
möglich gemacht (selbsttätige Abschaltung bei Erdschluß), so 
kann auf die Erdung verzichtet werden. Die Erfahrung muß 
zeigen, ob die Maßnahmen, die als Ersatz für das Fortlassen der 
Erdung gefordert sind, in allen Fällen einen ausreichenden 
Schutz gewährleisten. 

Wie weit bei einem bestimmten Sich~rheitsgrad die Zahl 
der Isolatoren einer Kette vergrößert werden muß, um die ver
langte erhöhte Isolation (Sicherheit gegen Überschläge bei 
Schadhaftwerden eines Isolators) zu erreichen, hängt außer von 
der Art der Isolatoren auch von den klimatischen Verhältnissen 
ab (Luft, Verunreinigung). Wird bei sonst normalen Verhält,
nissen die notwendige Zahl der Isolatoren um je einen ver
größert, so kann die Isolation als erhöht gelten. 

An ver k e h r s r e i c h e n Wegen (gesicherte Auf
hängung) sind Eisenmaste entweder zu erden oder es ist 
eine über den Sicherheitsgrad der Strecke hinausgehend~ 

elektrische Sicherheit zu schaffen. 
Bei verkehrsreichen Wegen (erhöhte Sicherheit) können Ge· 

fahren für Vorübergehende entstehen, wenn zufällig an den Isola
torenketten ein Überschlag auftritt, während die Kreuzungstelle 
begangen wird. Daher muß entweder durch erhöhte elektrische 
Überschlagsfestigkeit der Ketten die Möglichkeit der Entstehung 
eines Überschlages an dieser Stelle wesentlich gemindert oder 
durch Erdung unschädlich gemacht werden. 

Einen vollkommenen Schutz gegen höhere Gewalt, direkten 
Blitzschlag u. dgl. bietet diese Anordnung nicht. 

Strecken s c h a 1 t er sind möglichst nicht auf Eisen
masten anzubringen. Ist dieses nicht zu vermeiden, so muß 
für die Isolatoren die nächst größere Type als bei Holz
masten gewählt werden. Die Erdung soll für den vollen 
Ladestrom ausgeführt und sorgfältig überwacht werden. 

Eisenbetonmaste sind wie Eisenmaste zu be
handeln. 

VI. Zuleitungen zu Erdern. 
Die Z ul e i t u n g e n zu dem oder den Erdern sind für 

die volle, bei Erdschluß zu erwartende Stromstärke zu be-
6* 
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messen mit der Maßgabe, daß hierfür Querschnitte über 
100 mm2 bei verzinktem und verbleitem Eisen oder über 
50 nn2 bei Kupfer nicht verwendet zu werden brauchen. 
Kupferquerschnitte unter 16 mm2 und Eisenquerschnitte 
unter 35 mm2 dürfen in Betriebsräumen nicht verwendet 
werden. In anderen Räumen darf der Kupferquerschnitt 
4 mm2 nicht unterschreiten 

Als Zuleitung zu den Erdern ·sollten Leitungen unter 16 mm2 
Kupfer und 35 mm2 Eisen nicht verwendet werden. Dann ist es 
nicht erforderlich, die früher vielfach vorgesehene doppelte Ver
legung von Zuleitungen zu Erdern auszuführen. 

Mit welcher Sicherheit dabei gerechnet ist, zeigen folgende 
Zahlen für wagerecht freigespannte Leitungen: 

Querschnitt für Kupfer Schmelzstrom nach 15 min. 
Draht 4mm 2 220 A 

6 " 330" 
" 10 430" 
" 16 " 610 " 

Seil 25 890 " 
35 1075 " 
50 1330 " 

Die Zuleitungen sollen so angebracht werden, daß sie 
möglichst vor mechanischen Zerstörungen und Durchrosten 
geschützt sind. 

Die Zuleitungen sind gegen mechanische und chemische 
Zerstörung g es c h ü t z t und möglichst sichtbar zu ver
legen. 

Um die Zuleitungen dem Auge nicht zu entziehen, empfiehlt 
es sich, diese nicht einzumauern. Gegen das Einmauern bestehen 
auch noch Bedenken wegen der bei Vorhandensein von Kalk 
im Mauerwerk hervorgerufenen chemischen Zersetzung. 

Besonders ist auch darauf zu achten, daß nicht durch Über
tritt von Gleichströmen elektrolytische Zerfressungen stattfinden 
können. 

Hintereinanderschaltung der zu erdenden Teile 
ist unzulässig. Die Zuleitungen sind parallel an eine oder 
mehrere Saffimelleitungen anzuschließen, die ihrerseits zu 
dem oder den Erdern führen. 

Hintereinander geschaltete Konstruktionsteile dürfen nicht 
Teile von Erdzuleitungen bilden, weil diese bei deren zeitweisem 
oder gänzlichem Abbau unterbrochen sein würden. 

Unterbrechungstellen in den Zuleitungen, z. B. 
Schalter, Sicherungen u. dgl., sind unzulässig. 

Zuleitungsanschlüsse sollen mit der Sammalleitung und mit 
den Erdern selbst dauernd gut metallisch verbunden sein; die 
Verbindungstellen sollen zweckmäßig verlötet, verschweißt oder 
vernietet werden. Auch Schraubverbindungen sind zulässig, wenn 
ein Lockern der Muttern verhindert ist. 

Die Verbindungstellen mit den Erdern sowie den zu er
denden Teilen sind um so sorgfältiger herzust-ellen, je größer 
der abzuleitende Erdstrom werden kann. Bei größeren Strom-
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stärken wird selbst ein verhältnismäßig geringer Übergangs
widerstand (Oxydbildung oder dgl.) den Wert einer guten Er
dung stark beeinträchtigen. Eine bedeutende Steigerung der 
Berührungspannung. kann durch Erhitzung und dadurch be
dingte weitere Verschlechterung der Verbindungstellen ein
treten. Aus diesem Grunde wird empfohlen, bei Erdungen für 
mehr als etwa 10 A die Anschlußstellen gut zu verzinnen und 
die fertige Verbindung durch Anstrich oder andere Schutzmittel 
gegen Oxydation zu schützen. 

Die Anschlußstellen sollen auch der Nachprüfung zugäng
lich sein. Sind sie nicht derartig zugänglich, daß sich nach 
Lösung der Verbindung mit Sicherheit feststellen läßt, ob die 
Berührungstellen einwandfrei sind, so kann die Prüfung durch 
Widerstandsmessungen erfolgen, jedoch möglichst mit Meß
strömen, die dem zu erwartenden Erdstrom etwa gleich sind. 

Bei Verbindungstellen innerhalb des Handbereiches, die 
nicht verschweißt, verlötet oder vernietet sind, ist eine zeit
weise Besichtigung zu empfehlen. 

Werden bei provisorischen Erdungen Erdungsketten ver
wendet, so sind sie nur mit größter Vorsicht zu benutzen. Als 
Zuleitungen zu Erdern selbst innerhalb des Handbereiches sind 
sie nicht zulässig. 

VII. Bemessung der Erdung. 
Die Bemessung der Erdung richtet sich nach der 

durch sie abzuleitenden Stromstärke. 
Ein Erder selbst ist als zuverlässig anzusehen, wenn er 

während zweier Stunden die nach Anhang, Abschnitt A ermit
telte Stromstärke zum Erdreich überleitet, ohne den Anfangs
widerstand zu überschreiten und damit die beginnende Austrock· 
nung des Erdreiches durch Erwärmung anzuzeigen. 

Die Erdunginder Erzeugerstelle muß ohne Rück
sicht auf die Ausschaltstromstärke für Selbstschalter die volle 
zu erwartende Erdschlußstromstärke des gesamten Ver
teilungsnetzes während zweier Stunden aufnehmen können. 

In Stationen, in denen Kabel mit Bleimantel angeschlossen 
sind, empfiehlt es sich, sämtliche Kabelarmaturen untereinander 
und ihre Erdung mit der Stationserdung zu verbinden. Dann 
braucht die Stationserdung nicht für die volle Erdschlußstrom
stärke bemessen zu sein, sondern nur für den Teil, der nicht 
auf das Kabelnetz entfällt. 

In Anlagen ohne lichtbogenlöschende Vor
richtungen genügt es, die Erdung an den Verbrauch
stellen für die nach der Erzeugerstelle in den unverzweigten 
Leitungstrecken liegende niedrigste Auslösestromstärke der 
Selbstschalter zu bemessen, wenn in jeder Phase ein Selbst
schalter vorhanden ist. 

Bei Auswechselung der Selbstschalter gegen solche höherer 
Stromstärke ist die Erdung dieser Stromstärke anzupassen. 

Die Erdung eiserner Transformatoren s ta
tionen, von Mastschaltern und Hochspannung-
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s c halt er n in Schalthäusern, die von außen bedient werden, 
ist für die volle Erdschlußstromstärke des Netzes auszu
führen. 

Werden bei n i c h t e i s e r n e n S t a t i o n e n die Schalter 
von innen bedient, so genügt eine Erdung für die durch die 
Selbstschalter in der Zuleitung begrenzte Stromstärke. 

In Anlagen mit lichtbogenlöschenden Vor
r i c h t u n g e n brauchen die Erdungen an den Verbrauch
stellen nur für den höchst auftretenden Reststrom bemessen 
zu werden. In Stationen, in denen die Löschvorrichtungen 
selbst angebracht sind, müssen jedoch die Erdungen für den 
vollen Strom der Löschvorrichtung bemessen werden. 

Bei Erdung des Nullpunktes in Niederspannungnetzen ist 
zu beachten, daß ein Überschlag zwischen Ober- und Unter
spannung im Transformator den Ladestrom des Hochspannung
netzes durch die Erdung des Niederspannungnetzes treibt. Sie 
muß daher mit mindestens der gleichen Sorgfalt wie bei der 
Schutzerdung des betreffenden Transformators hergestellt wer. 
den. Schutzerdungen für Hochspannungsapparate sollen von den 
Niederspannungserdungen getrennt verlegt werden. Zweckmäßig 
wird dann der Nulleiter nicht in der Station geerdet, sondern 
an einem der ersten Maste des Niederspannungnetzes. Gebäude
blitzableiter sollen mit der Schutzerdung des Hochspannung
netzes nicht verbunden werden. 

Erdungseile werden zweckmäßig mit der Hochspan
nungserdung der Station verbunden. 

Anhang. 

A. Feststellung der maßgebenden 
Erds chl ußs tromstärke. 

Die Erdschlußstromstärke von Einzelerd
s c h l ü s s e n eines nicht geerdeten oder über hohe nicht in
duktive Widerstände geerdeten Drehstrom-Freileitungsnetzes 
ist abhängig von der Kapazität der nicht geerdeten Phasen 
gegen Erde und von der Spannung. Sie kann mit genügender 
Annäherung berechnet werden nach der Faustformel: 

Erdschlußstrom: k V x km Leitungslänge 

300 
Unter Leitungslänge ist die Länge der mehrphasigen 

Einzelleitung zu verstehen. Parallel geschaltete Leitungen, 
z. B. 2 Leitungen aus je 3 Drähten oder Seilen beliebiger 
Querschnitte, zählen doppelt. 

Bei der Berechnung ist Rücksicht auf Erweiterung und 
gegebenenfalls auch auf Zusammenschluß mit Nachbar
leitungen zu nehmen. 
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B. Ausführung der Erder. 
Bei Ausführung der Erdungen ist darauf zu achten, daß 

die Erder, wenn sie nicht in Wasser eingelegt werden, ein
zuschlämmen bzw. fest in den Boden zu treiben sind, so 
daß die Berührung zwischen Material und Erde möglichst 
innig wird. Dazu gehört, daß das Erdreich in der nächsten 
Umgebung des Erders möglichst feinkörnig ist und dem 
Erder mit merklichem Druck anliegt. Grober Kies und Steine 
sind ebenso schlechte Vermittler des Stromüberganges wie 
fettige oder ölige Schichten, z. B. Farbanstriche; dagegen 
hindert Rost an Eisenteilen den Stromübergang ebenso
wenig wie uas Erdreich selbst. Innige Berührung kann durch 
fehlerhafte Einbettung bei Erdungsplatten und anderen Er
dern größerer Abmessungen verhindert werden, wenn sie 
z. B. bei nicht gewachsenem Boden in wagerechter Lage in 
den Boden gelegt werden. Bei wagerecht liegenden Platten 
kann das Erdreich absinken, die Platte selbst aber durch 
Steine usw. in ihrer Lage festgehalten werden, so daß Luft
räume unter ihr entstehen; deshalb sollen Platten, besonders 
in aufgeschüttetem Boden, stets senkrecht in das Erdreich 
gestellt und von beiden Seiten fest eingestampft und ein
geschlämmt sein. 

Als Erder werden empfohlen: 
a) Erdplatten, wenn der Grundwasserstand nicht zu tief 

ist (nicht tiefer als 2 bis 3 m) und keine zu großen Schwan
kungen aufweist. Die mindestens 1/2 m2 großen und min
destens 3 mm starken verzinkten eisernen Platten sollen 1 m 
unter Grundwasserspiegel liegen und mit Rücksicht auf die 
Zerstörungen mindestens 3 mm starke Zuleitungen erhalten. 
An Stelle der Erdplatten kann man auch Altmaterial mit 
starkem Querschnitt und genügender Oberfläche unverzinkt 
verwenden, da irrfolge der Stärke das Material nicht so 
leicht durchrostet und die Gewähr für einen lange dauernden 
guten Zustand bietet, z. B. also Kesselbleche, Eisenbahn
schienen u. dgl. 

I>Jatten von 1 m2 einseitiger Oberfläche haben unter 
normalen Verhältnissen (Ackerboden) einen Widerstand von 
ungefähr 20 bis 30 Q, in Sand und Kies ein Vielfaches davon. 

b) Bänder und Drähte sind mindestens 30 cm unter der 
Erdoberfläche zu verlegen. Dabei ist ein Mindestquerschnitt 
von 50 mm2, entsprechend 8 mm Durchmesser bei Drähten, 
zulässig. Bei Bändern darf die Stärke nicht unter 3 mm be
tragen. Eisen ist gut feuerverzinkt oder verbleit zu ver
wenden. Die Länge, die mindestens 10 m betragen soll, 
richtet sich nach der Bodenart und Bodenfeuchtigkeit. 
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Als Anhaltspunkt für den Widerstand 
flächenerder können die folgenden Werte 
(Ackerboden) dienen: 

Länge in m . 10 20 30 
Widerstand in Q 25 10 7 

derartiger Ober
bei Lehmboden 

50 100 
5 3 

Bei feuchtem Sandboden ist mit Werten zu rechnen, die 
mindestens doppelt so hoch sind. 

Sollten bei ungünstigsten Platzverhältnissen die Lei
tungen im Zickzack verlegt werden, so ist bei einem Min
destabstand der Windungen von ungefähr 1,5 m der Wider
stand der Zickzackleitung einer ausgestreckten Leitung glei
cher Länge fast gleichwertig. 

c) Als Rohrerder werden zweckmäßig ein- bis zweizöl
lige verzinkte Rohrstücke von 2 bis 3 m Länge verwendet. 
Ihr Widerstand beträgt bei feuchtem Lehmboden (Acker
boden) etwa 30 bis 50 Q. Bei schlechtem Boden (Sand und 
Kies) kann der Widerstand auf 200 Q und mehr steigen. 

Es empfiehlt sich, wenigstens zwei Rohre in einem Min
destabstand von 3m zu verwenden. Können die Rohre in das 
Grundwasser eingetrieben werden, so sind weitere Maß
nahmen nicht nötig. Anderenfalls empfiehlt es sich, das die 
Rohre umgebende Erdreich durch Salzlösung leitend zu 
machen und um die Rohre direkt unter der Erdoberfläche 
eine angemessene Menge Salz einzubetten. 

d) Bei ungünstigsten Bodenverhältnissen empfiehlt es sich, 
mehrere Erder, z. B. Ringleitungen aus Bandeisen, um den zu 
schützenden Raum mit angeschlossenen Rohrerdern in Ab
ständen von je 3 bis 10 m, ferner auch mit Ausläufern nach 
feuchten Stellen und dort angebrachten Rohrerdern zu ver
einigen. Bei Wasserläufen ist die Verlegung langgestreckter 
Leitungen im feuchten Ufer der Verwendung von Erdern im 
Wasser vorzuziehen. 

Gleise und ·Wasserleitungen dürfen nur dann als Erder 
benutzt werden, wenn durch Messung nachgewiesen ist, daß 
ihr Widerstand gegen Erde sehr gering ist. Vermieden wer
den soll, daß durch Gleise Spannungen von der Zentrale nach 
außen übertragen werden und hierdurch Personen oder Tiere, 
die mit dem Gleise in Berührung kommen, die Berührung
spannung überbrücken. 

Provisorische Erdungen können nicht als ausreichende 
Schutzvorrichtungen betrachtet werden. Daher ist die Er
dung der ausgeschalteten Strecke und die Kurzschlußver
bindung möglichst in der Nähe der Schaltstelle selbst vor
zunehmen. Provisorische Erdungen können nur zur Abfüh
rung von Induktionsladungen dienen. 
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0. Allgemeines über Messung von 
Erdungs wiuers tänden. 

Der Zustand der Erdungsanlage ist sowohl vor der In
betriebsetzung als auch zeitweise, d. h. einmal im Jahre, zu 
prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sind laufend aufzu
zeichnen. Dieses gilt besonders bei Erdungen an Stellen 
erhöhter Gefahr für das Bedienungspersonal, wie an Mast
schaltern auf Eisenmasten, eisernen Transformatorensta
tionen und von außen bedienten Stationsschaltern, wenn das 
Antriebsgestänge bzw. Handrad nicht isoliert ist. 

Der Widerstand des Erdreiches zwischen zwei Erdern 
läßt sich wie ein Elektrolytwiderstand in bekannter Weise 
bestimmen. Das Spannunggefälle an der Erdoberfläche, 
verursacht durch den Erdschlußstrom, ist in der Nähe der 
Erder am größten. Es nimmt mit wachsender Entfernung von 
den Erdern schnell ab und nähert sich bei genügendem Ab
stand derErder in zunehmendem Grade dem vVert Null. Hier 
kann man den Wirkungsbereich beider Erder durch Ein
setzen einer Sonde (stromloser oder bei der Messung strom
los gemachter Hilfserder) abgrenzen und durch Vergleich 
den Anteil jedes einzelnen Erders an dem Gesamtwiderstand 
bestimmen (Wichertsche Methode). Dieser so abgegrenzte 
Anteil des einzelnen Erders an dem Gesamtwiderstand des 
Erdstromkreises wird als vViderstand eines Einzelerders 
bezeichnet. 

Der gemessene Widerstand einer Erdung ist bei be
stimmter Oberfläche des Erders ausschließlich durch die 
Leitfähigkeit des Erdreiches bedingt. Der Erdungswiderstand 
ist praktisch rein Ohmscher Art. Das Telephon als Null
instrument bei Brückenmessungen läßt sich nicht vollständig 
zum Schweigen bringen und das Tonminimum ist um so 
schärfer, je größer der Meßstrom ist, mit dem die Wider
stände bestimmt werden. Daher empfiehlt es sich, die Strom
quellen kräftig genug zu wählen, um die Messung auch im 
freien Felde bei Störungen durch Wind und andere Ge
räusche bequem durchführen zu können, oder gegebenen
falls andere Nullinstrumente (Zeigerinstrumente) zu ver
wenden. 

Die Bestimmung des Widerstandes zwischen zwei Er
dern macht im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Jede für 
Elektrolytwiderstände bekannte Meßart kann Verwendung 
finden; bei der Bestimmung von Erdungswiderständen ein
zelner Erder sind indessen besondere Umstände zu beachten. 

Einfach gestalten sich die Meßarten, bei denen Sonden 
- also stromlose Hilfserder - verwendet werden. Man mißt 
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dann den Widerstand des Erdreiches vom Erder bis zu einer 
Fläche, die durch die Sonde und alle die Punkte geht, die 
gleiche Spannung mit ihr haben. Dieser so gemessene Anteil 
an dem Gesamtwiderstand (der theoretische Grenzwert) hängt 
von dem Orte der Sonde ab und wird bei zweckmäßiger Wahl 
etwa 80 bis 90 Ofo des Grenzwertes je nach Form und Aus
dehnung des Erders ergeben. Gedrängte Anordnung des Er
ders (einzelne Platten, Rohre u. dgl.) bedingt geringsten 
Sondenabstand. Für zusammengesetzte verzweigte Erder
formen wird man die Lage der Sonde mehrmals wechseln, 
um festzustellen, von welcher Stelle ab der Widerstand 
nicht merklich zunimmt. 

Im allgemeinen wird ein Sondenabstand von 10 m bei 
gedrängten Entern, deren größte wagerechte Erstreckung 
etwa 2 m nicht überschreitet, genügen. 

Bei gestreckten Erdern, z. B. Bändern, Eisenbahnschienen 
u. dgl., soll der Sondenabstand senkrecht zur größten Aus
dehnung in mindestens 10 m Abstand gemessen werden. 

Stromführende Hilfserder müssen das Doppelte des oben 
angegebenen Abstandes haben; ihr Widerstand soll von dem 
des Haupterders nicht allzu verschieden sein. 

Bei stark verzweigter Erderform gibt die Aufnahme der 
Linien gleicher Spannung an der Erdoberfläche ein gutes 
Bild der Widerstandsverteilung; sie dürfte aber nur in den 
seltensten Fällen in Betracht kommen und erfordert ent
sprechende Gewandtheit in der Ausführung. 

D. Meßweisen. 

Die bekannteste Meßart, nach der die Widerstände zwi
schen je drei stromführenden Erdern, dem Haupterder und 
zwei Hilfserdern, gemessen werden, ist umständlich auszu
führen. Sie ergibt nur dann brauchbare Werte, wenn die 
Hilfserder vom Haupterder nicht allzu verschieden sind. 
Die sogenannte Wiehertsehe Meßart verwendet nur einen 
Hilfserder (stromführend) und eine Sonde (bei der Messung 
stromlos), die nur geringe Abmessungen zu haben braucht. 

Die Bestimmung des Widerstandes aus Spannung und 
Strom kann nur in Betracht kommen, wenn ausreichende 
Energiequellen zur Verfügung stehen. Für die Spannung
messung müssen Instrumente mit hohem Widerstand benutzt 
werden. Der Hilfserder, der vom Spannungstrom durchflossen 
wird (am besten ein Rohr), ist soweit in den Boden einzu
treiben, daß die angezeigte Spannung nicht mehr merklich 
ansteigt. 
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E. B e wertun g der M e ß er g e b n i s s e. 

Das Ergebnis einer Widerstandsmessung an Einzelerdern 
ist von der Leitfähigkeit des Erdreiches in sehr hohem Maße 
abhängig, also zeitlich und örtlich außerordentlich verschie
den. Die Leitfähigkeit wiederum unterliegt den Einflüssen 
der Witterung umsomehr, je näher die Erdschichten der 
Oberfläche liegen. Auf tiefer liegende Schichten, von etwa 
1 man, hat die \Vitterung kaum noch Einfluß. Infolgedessen 
ist die Stromverteilung an der Erdoberfläche stark von der 
Witterung abhängig; aus einem gemessenen Widerstand läßt 
sich nicht ohne weiteres auf die Spannungverteilungen der 
Erdoberfläche schließen, die gerade für die Gefahren von 
ausschlaggebender Bedeutung sind. Außerdem verhält sich 
die Spannungverteilung an der Erdoberfläche verschieden, 
je nachdem ein Einzelerdschluß oder ein Phasenschluß durch 
das Erdreich vorliegt. Während bei dem letztgenannten die 
Spannungverteilung zwischen den beiden Erdschluß
stellen (Erdern) ungeändert bleibt, wenn auch die Leitfähig
keit des Erdbodens in weiten Grenzen schwankt, so ist beim 
Einzelerdschluß der kapazitive Spannungsabfall gegenüber 
dem Ohmsehen im Erdreich im allgemeinen so groß, daß der 
Erdschlußstrom als praktisch unverändert angesehen 
werden kann. Ist also der Erder so verlegt, daß auch lange 
andauernde trockene Witterung den Widerstand und damit 
das Produkt aus Erdschlußstromstärke und gemessenem 
Widerstand nicht über 125 V ansteigen läßt, so wird die 
Spannung in der Umgebung des Erders diese 125 V (höchst
zulässige Berührungspa.nnung) nicht übersteigen können, 
wie auch der Zustand der Erdoberfläche sei. 
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6. Leitsätze für Erdungen und Nullung in 
Niederspannungsanlagen. 

Gültig ab 1. Dezember 1924 1). 

I. Begriffserklärungen. 

Erde im Sinne dieser Leitsätze ist ein mindestens 20m 
von einem stromdurchflossenen Erder entfernter Ort der Erd
oberfläche (in Bergwerken sinngemäß auch der Boden der 
Stollen) oder ein an dieser Stelle befindlicher stromloser 
Erder (Sonde). Für Messungen wird diesem Orte, der von 
Starkströmen aus Betriebstromkreisen unbeeinflußt sein muß, 
das Potential Null zugeschrieben. Daher wird von ihm aus 
gemessen. 

Erder sind metallische Leiter, die mit dem Erdreich in 
unmittelbarer Berührung stehen und den Stromübergang an 
vorgeschriebener Stelle vermitteln. 

Erdungswiderstand ist das Verhältnis der Span
nung, gemessen zwischen der Erdzuleitung und der Erde 
(siehe oben) zu dem Strom, der durch den Erder in den 
Boden eintritt. 

Messungen können mit Schwachstrom oder Starkstrom 
vorgenommen werden. Messungen an Betriebserdungen sind 
möglichst mit Starkstrom auszuführen. 

Erdzuleitung ist die zum Erder führende Leitung, 
soweit sie über der Erdoberfläche liegt. Dazu zählen auch 
die in größeren Betriebsräumen häufig verlegten Sammel
leitungen. Zuleitungen, die unisoliert in dem Erdreich liegen, 
sind Teile des Erders. 

Erden oder an Erde legen heißt, mit einem Erder 
oder seiner Zuleitung metallisch leitend verbinden. 

Erdung im gegenständlichen Sinne bezeichnet die Ge
samtheit von Zuleitung und Erder. Man unterscheidet hier
bei : B e trieb s erd u n g e n, Schutz erd u n g e n und 
Stallerdungen (siehe unter Abschnitt III). 

1 ) Angenommen auf Grund einer Vollmacht der Jahresversammlung 1924 durch 
die Kommission fiirErdung am 11.0ktober 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, 8.1225.
Sonderdruck VDE 314. 
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1) Angenommen auf Grund einer Vollmacht der Jahresversammlung 1924 durch 
die Kommission für Erdung am 11. Oktober 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, S. 1225.
Sonderdruck VDE 314. 



94 Leitsätze für Erdungen in Niederspannungsanlagen. 

Man bezweckt durch die Nullung: 
1. Die Abschaltung der gefährlichen Leitung durch den ent

stehenden einphasigen Kurzschluß. Man braucht keine teuere 
Erdung anzubringen, sondern nur eine metallene Verbindung, 
die meistens kürzer als eine besondere Erdzuleitung sein wird. 

2. Die Erdung des betreffenden Konstruktionsteiles. Die 
Nulleiter müssen ebenso sorgfältig wie die Hauptleitung ver
legt werden, da die Unterbrechung des Nulleiters unter Um
ständen mit Gefahr verbunden ist. 

Im blank verlegten Nulleiter darf bei Durchgang eines 
Stromes, der mindestens gleich der Nennstromstäxke der 
Sicherung ist, nicht mehr als 40 V Spannungsabfall auf
treten. Nur in diesem Falle darf gemäß § 3a der Errich
tungsvorschriften der Nulleiter blank verlegt und zur Nul
lung verwendet werden. Ergeben sich, um diesen Bedin
gungen zu genügen, zu große Nulleiterquerschnitte, so können 
in den Außenleitern an geeigneter Stelle e n t s p r e c h end 
bemessene Sicherungen eingebaut werden, oder es ist ein 
isolierter Nulleiter mit einer gleichwertigen Isolation wie 
die des Außenleiters zu verwenden. 

Selbstverständlich sollen diese Sicherungen richtigbemessen 
sein; sie dürfen keinesfalls verstärkt werden. Würde man 
diesen Fehler begehen, so würden bei einem Schluß zwischen 
Außenleiter und Nulleiter am Ende des Netzes sämtliche am 
Nulleiter angeschlossenen Konstruktionsteile eine unzulässig 
hohe Spannung gegen Erde - etwa entsprechend dem wirklich 
im Nulleiter auftretenden Spannungsabfall- annehmen. Diese 
Spannung tritt dann in allen gesunden Teilen der Anlage auf; 
sie ist also besonders gefährlich. Selbstschalter sind deshalb an 
solchen Stellen sehr zu empfehlen. 

Falls nicht geerdet oder genullt wird, muß der Schutz 
durch andere gleichwertige Anordnungen hergestellt werden, 
wie: 

a) Isolierung der Umgebung innerhalb der Reichweite der 
Schalt- und Regelapparate, z. B. isolierender Fußboden
belag mit Linoleum oder ~gl. 

b) Abtrennende Vorrichtungen, die verhindern, daß zwi
schen der zu schützenden Berührungstelle und Erde eine 
unzulässige Berührungspannung (siehe unter Abschnitt V) 
auftreten kann (Schutzschalter). 

c) Verwendung von Apparaten aus Isolierstoff oder von 
ganz in Isolierstoff eingebetteten Apparaten (also keine 
Metallgriffe). 

d) Verwendung einer Spannung, die niedriger als die zuläs
sige Berührungspannung ist (Herabsetzung der Spannung 
durch Transformatoren mit getrennten Wicklungen). 

Immer sollte berücksichtigt werden, daß die Erdung nur 



Leitsätze für Erdungen in Niederspannungsanlagen. 95 

zum Schutz bei auftretenden Störungen dient, und daß er
höhte Sicherheit im Betriebstromkreis und gute Anordnung 
aller Teile der Anlage die Gefahren und die Häufigkeit der 
Störungen ganz wesentlich herabsetzen können. 

Nach den heutigen Erfahrungen erfüllt eine Schutzvor
kehrung ihren Zweck nur, wenn sie entweder überhaupt ver
hindert, daß gefährliche Berührungspannungen auftreten, 
oder wenn sie beim Auftreten gefährlicher Berührungspan
nungen die Fehlerstelle sofort selbsttätig von der Strom
quelle abtrennt. 

m. Erdungen bzw. Nullung werden angewendet: 
a) Um einen Teil des Betriebstromkreises möglichst auf 

Erdpotential zu bringen. Diese Erdungen werden 
Betriebserdungen genannt. Sie bilden durch die 
Erde einen Parallelstromkreis zu dem Nulleiter oder 
einem betriebsmäßig geerdeten Außenleiter und führen 
infolgedessen Ausgleichströme. 

Grundsätzlich soll an jedem Transformator eine der Hoch
spannungserdung gleichwertige Niederspannungserdung ange
bracht werden. Hierbei ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß 
unter Umständen der Erdschlußstrom längere Zeit fließen kann. 
Diese Erdung soll mit der Hochspannungserdung der Transfor
matorenstation nicht in Verbindung stehen, sondern mindestens 
20m von dieser entfernt verlegt werden. Wenn der Nulleiter 
eines Mehrphasennetzes nur in der Transformatorenstation ge
erdet wird, dann wird er an dieser Stelle, wenn am an
deren Ende des Netzes durch eine Störung eine Verbindung 
zwischen einer Phase und ihm hergestellt wird, solange das Erd
potential haben, wie seine Erdung stromlos ist. An der Störung
stelle wird dagegen der Nulleiter eine Spannung gegen Erde 
aufweisen gleich dem durch den Störungstrom im Nulleiter 
auftretenden Spannungsabfall. Diese Spannung kann durch An
bringung einer weiteren Betriebserdung am Ende des Null
leiters herabgesetzt werden. Weisen diese beiden Betriebs
erdungen den gleichen Übergangswiderstand auf, so wird die 
auftretende höchste Berührungspannung halbiert. Hierbei ist 
es ziemlich gleichgültig, welchen Übergangswiderstand jede der 
Erdungen hat, wenn diese nur einander gleich sind (siehe unter 
Abschnitt V). 

b) Um zu verhindern, daß metallene Teile der elektrischen 
Anlagen, die der Berührung zugänglich sind, bei Stö
rungen (Körperschluß) eine gefährliche Spannung an
nehmen (siehe §3d der Errichtungsvorschriften). Diese 
Erdungen werden Schutzerdungen genannt. Sie 
werden nur dann Strom zur Erde ableiten, wenn die 
Isolation des zu schützenden Anlageteiles gegen Erde 
oder gegen die spannungführende Leitung vermindert 
oder aufgehoben ist. 
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c) Um zu verhindern, daß in Gebäuden metallene Konstruk
tionsteile, die nicht zur elektrischen Einrichtung gehören, 
gegen die Umgebung (Erde) Spannungen annehmen 
können, die für Tiere gefährlich werden können. Diese 
Erdungen werden S t a 11 erd u n g e n genannt. Sie wer
den in solchen Fällen angewendet, in denen ein beson
derer Schutz für Tiere erwünscht ist. 

Stallerdungen können sinngemäß nur an solchen 
metallenen Konstruktionsteilen Verwendung finden, die 
weder Teile der elektrischen Anlage sind noch mit dieser 
in leitender Verbindung stehen, Cla sie in keinem Falle 
mit Betriebs- und Schutzerdungen, die ja für höhere 
Berührungspannungen bemessen sind, leitende, Verbin
dung haben dürfen. 

d) Als Überspannungschutz für die Ableitung von 
Überspannungen, die durch Gewitter in den Nieder
spannungnetzen auftreten können. Die betreffenden 
Schutzapparate sind zu erden und, wenn Nullung sonst 
im Netz angewendet wird, auch zu nullen. Die Erdungen 
sind nach den Bedingungen für Betriebserdungen auszu
führen (siehe unter Abschnitt V). 

IV. Zuleitungen zu Erdern. 

Die Zuleitungen zu dem oder den Erdern sind für die 
volle, bei Erdschluß zu erwartende Stromstärke mit der 
Maßgabe zu bemessen, daß hierfür im allgemeinen Quer
schnitte über 100 mm2 bei verzinktem und verbleitem Eisen 
oder über 50 mm2 bei Kupfer nicht erforderlich sind. Kupfer
querschnitte unter 16 mm2 und Eisenquerschnitte unter 
35 mm2 dürfen in elektrischen Betriebsräumen nicht verwen
det werden. In anderen Räumen darf der Kupferquerschnitt 
4 mm2 nicht unterschreiten. Bei beweglichen Leitungen ist 
es zulässig, bis auf den Querschnitt der Außenleiter herab
zugehen. 

Die Zuleitungen sind parallel an eine oder mehrere 
Sammelleitungen anzuschließen, die ihrerseits zu dem oder 
den Erdern führen. Unterbrechungstellen in den Zuleitun
gen, z. B. Schalter, Sicherungen u. dgl., sind unzuUissig. 

Der Widerstand ist bei der Berechnung der Erdung zu be
rücksichtigen. 

Hintereinandergeschaltete Konstruktionsteile dürfen nicht 
Teile von Erdzuleitungen bilden, wenn bei deren zeitweisem 
oder gänzlichem Abbau die Erdzuleitungen unterbrochen sein 
würden. 

Zuleitungsanschlüsse sollen mit der Sammelleitung und mit 
den Erdern selbst dauernd gut metallisch verbunden sein; die 
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Verbindungstellen sollen zweckmäßig verschweißt oder vernietet 
werden. Auch Schraubverbindungen sind zulässig, wenn ein 
Lockern der Muttern verhindert ist. 

Die Verbindungstellen an Erdern sowie an zu erdenden 
Teilen sind um so sorgfältiger herzustellen, je größer der abzu
leitende Erdschlußstrom werden kann. Bei größeren Strom
stärken wird selbst ein verhältnismäßig geringer Übergangs
widerstand (Oxydbildung oder dgl.) den Wert einer Erdung 
stark beeinträchtigen. Eine bedeutende Steigerung der Berüh
rungspannung kann durch Erhitzung und dadurch bedingte 
weitere Verschlechterung der Verbindungstellen eintreten. Aus 
diesem Grunde wird empfohlen, bei Erdungen für mehr als 
etwa 10 A die fertige Verbindung durch Anstrich oder andere 
Schutzmittel gegen Oxydation zu schützen. 

Die Anschlußstellen sollen auch der Nachprüfung zugäng
lich sein. Sind sie nicht derartig erreichbar, daß sich nach 
Lösung der Verbindung mit Sicherheit feststellen läßt, ob die 
Berührungstellen einwandfrei sind, so kann die Prüfung durch 
Widerstandsmessungen erfolgen. 

Behelfsmäßige Verbindungen mit den Erdungen sind nur 
mit größter Vorsicht anzuwenden. Die Verwendung von Ketten 
ist zu diesem Zweck unzulässig. 

Die Zuleitungen sind gegen mechanische und chemische 
Zerstörungen geschützt und möglichst sichtbar zu verlegen. 

Um die Zuleitungen dem Auge nicht zu entziehen, empfiehlt 
es sich, diese nicht einzumauern. Gegen das Einmauern be
stehen auch noch Bedenken wegen der bei Vorhandensein von 
Kalk im Mauerwerk hervorgerufenen chemischen Zersetzung. 
Besonders ist auch darauf zu achten, daß nicht durch Cbertritt 
von Gleichströmen elektrolytische Zerfressungen stattfinden 
können. 

V. Bemessung der Erdung. 

Die Voraussetzung für die richtige Bemessung einer Er
dung ist die Kenntnis der durch sie abzuleitenden Strom
stärke. 

In Anlagen mit geerdeten Nulleitern wird immer für die 
Bemessung der betreffenden Erdung mindestens die Nenn
stromstärke der nächsten vorgeschalteten Sicherung bzw. des 
Selbstschalters bestimmend sein. 

Wenn man durch Anbringen mehrerer Erdungen eine Sicher
heit gegen gefährliche Spannungen bei etwaigem Reißen des 
Nulleiters schaffen will, sind diese Erdungen so zu wählen, daß 
sie den vollen Betriebstrom ableiten können. 

In ausgedehnten überlandleitungen, besonders bei offenen 
Stichleitungen mit blank verlegtem Nulleiter, genügt auch eine 
entsprechend geringere Zahl von Erdungen, wenn durch be
sondere Einrichtungen, z. B. selbsttätige Schutzschalter, die Lei
tungen sofort abgeschaltet werden, sobald der geerdete Leiter 
eine unzulässige Spannung gegen Erde erhält. 

Als ungefährlich gilt eine Berührungspannung von etwa 
40 V für Menschen und eine solche von etwa 20 V für Vieh. 

Yorschriftenbuch. 14. Auf!. 7 
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VI. Prüfung der Erdungen. 

Der Zustand der Erdungsanlage ist sowohl vor Inbe
triebsetzung als auch in angemessenen Zeitabschnitten zu 
prüfen (Messung von Erdungswiderständen siehe "Leit
sätze für Schutzerdungen in Hochspannungsanlagen"). 

Vor Inbetriebsetzung der Anlage ist eine entsprechende 
Prüfung auf die beabsichtigte Wirkung der Schutzmaßnah
men vorzunehmen. Z. B. müßte eine zwischen den Außen
leiter und die genullten Konstruktionsteile geschaltete 
Prüflampe (große Kohlenfadenlampe) hell brennen. 

Überprüfungen der Erdungen nach Inbetriebnahme werden 
zweckmäßig mit der Überwachung der Anlagen verbunden. 



9'3 

7. Leitsätze für den Schutz elektrischer Anlagen 
gegen Oberspannungen. 

Gültig ab 1. Oktober 1925. 1) 

Überspannung ist jede Spannungserhebung, die den Be
stand oder Betrieb einer elektrischen Anlage gefährdet. 
überspannungen können eine Anlage durch ihren hohen 
Betrag oder durch ihr räumliches Spannunggefälle gefähr
den. Unter Höhe der Überspannung ist nicht die Differenz 
der Spannungserhebung gegen die Betriebspannung, sondern 
der Höchstwert der Überspannung bzw. ihr Effektivwert zu 
verstehen. Die Ursachen gefährlicher überspannungen sind 
zahlreich; im nachstehenden sind die wichtigsten heraus
gegriffen. 

I. Ursprung und Verlauf der Überspannungen. 

1. S c h a 1 t v o r g ä n g e. 

Jeder Schaltvorgang, sei es ein willkürlicher, wie das 
Einlegen eines Schalters, oder ein unbeabsichtigter, etwa ein 
Leitungsbruch oder ein Kurzschluß, beansprucht die Isola
tion der Anlage dadurch, daß plötzlich eine Spannung an
gelegt wird oder zusammenbricht. 

Die plötzlich angelegte Spannung erzeugt eine mit 
Lichtgeschwindigkeit längs der Leitung wandernde Lade
welle, deren Spannung durch Reflexion am Ende der Leitung 
erhöht werden kann. Das Spannunggefälle an der Front 
dieser W anderwelle ist steil, man nennt sie daher Sprung
welle. Die Sprllllgwelle beansprucht beim Auftreffen auf 
Maschinen und Transformatoren stark deren Isolation zwi
schen den Windungen. 

Wird eine reflektierte Wauderwelle an einer anderen 
Stelle der Leitung wieder reflektiert, so läuft sie so lange 
auf der Leitung zwischen den Reflexionspunkten hin und 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 1925, 
S. 472, 942 und 1526. - Sonderdruck VDB 323. 

7* 
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her, bis die in ihr aufgespeicherte Ladung in andere Netz
teile abgeflossen ist oder sich in Joulesehe Wärme umge
setzt hat. Derartig hin- und herlaufende Wanderwellen, die 
auch durch andere Schaltvorgänge erzeugt sein können, 
stellen einen Schwingungsvorgang (Wanderwellenschwin
gung) dar, dessen Wellenlänge annähernd gleich der vier
fachen Länge des durch die beiden Reflexionspunkte einge
grenzten Leitungstückes ist. 

·wenn sich am Ende der betrachteten Leitung schwin
gungsfähige Gebilde befinden - z. B. ein über eine Schutz
drosselspule, Auslösespule oder dgl. angeschlossenes Sam-, 
melschienensystem -·, deren Eigenschwingungzahl annähernd 
mit der Grundfrequenz der Wanderwellenschwingung über
einstimmt, so können Resonanzüberspannungen auftreten, 
die bei der geringen Dämpfung sehr hohe Werte erreichen. 

Beim Einschalten einer Leitung dringt in diese eine 
Ladewelle mit rechteckiger Stirn ein. Durch Reflexion am 
Ende der Leitung kann sie zu einer Überspannung gegen 
l!~rde oder die benachbarten Leitungen werden. Als Sprung
welle gefährdet sie Maschinen und Transformatoren in 
dieser Leitung. Außerdem zieht in die bereits unter Span
nung stehenden Leitungsteile eine Entladesprungwelle ein. 
Durch sie werden die bereits unter Spannung stehenden Ma
schinen oder Transformatoren gefährdet. In der Leitung, 
die den größeren Wellenwiderstand besitzt, ist die Schalt
welle am höchsten. Wird an ein Kabelnetz eine Freileitung 
angeschaltet, so tritt in dieser e~ne Sprungwelle von an
nähernd der vollen Höhe der Betriebspannung auf; sie kann 
durch Reflexion am offenen Ende vorübergehend auf etwa 
den doppelten Betrag ansteigen. Eine etwa entstehende 
''\"anderwellenschwingung ist eine Rechteckschwingung. 

Beim Abschalten leerlaufender Transformatoren und 
A~ynchronmotoren treten beträchtliche überspannungen auf. 
Die Erscheinung ist durch die starke Kühlung des Unter
brechungslichtbogens im Olschalter bedingt, die ein schnel
leres Absinken des Stromes bewirkt; die anormal starke zeit-

liche Änderung des Stromes (~) kann beträchtliche Über

spannungen erzeugen. Bei Transformatoren können sie zu 
einem überschlag an den Durchführungsklemmen führen. 
Bei Asynchronmotoren, die wegen des großen Luftspaltes 
eine wesentlich größere magnetische Energie enthalten, tre
ten überdies noch Lichtbogenschwingungen hinzu, da jede 
Wicklung ein schwingungsfähiges Gebilde darstellt. Die 
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hohe Frequenz dieser Schwingungen bedingt eine Gefähr
dung der Windungsisolation. 

Von jeher ist viel von Unterbrechungsüberspannungen 
gesprochen worden. Besonders schrieb man den Ölschaltern 
die unheilvolle Eigenschaft zu, den Strom nicht im Null
punkt, sondern vorzeitig und plötzlich zu unterbrechen, so 
daß sich die freiwerdende magnetische Energie restlos in 
elektrische Energie zu überspannungen von gewaltiger Höhe 
umsetzte. Diese Annahme schien auch häufig durch die 
Praxis bestätigt zu werden; tatsächlich kamen bei Kurz
schlüssen Überschläge über beträchtliche Entfernungen nach 
Erde oder den anderen Netzleitern hin vor. In vielen Fällen 
traten die Überschläge an den Kle=en der Ölschalter auf 
und schienen so mit aller Deutlichkeit auf diese als die 
Störenfriede hinzuweisen. Eine genauere Beobachtung zeigt 
jedoch, daß die erwähnten Überschläge vielfach nicht auf 
die gewöhnliche Unterbrechung zurückzuführen sind. Bei 
starken Kurzschlußströmen können schlechte Kontakte zu 
"spritzen" beginnen und so Überschläge hervorrufen; auch 
können ausgestoßene Bauchschwaden oder Metalldämpfe den 
Luftraum oder die Isolatorenfläche so gut leitend machen, 
daß bereits bei der normalen Betriebspannung Überschläge 
an den Isolatoren eingeleitet werden. Es handelt sich also 
hier nicht um Überspannungen, sondern um Folgen von 
überstromerscheinungen. 

Gefährliche übe.rspannungen können bei einem Aggregat 
aus Transformator und Generator auftreten, wenn bei voll
belastetem Generator auf der Hochspannungseite des 
Tmnsformators der Ölschalter fällt, so daß nun plötzlich 
der hocherregte Generator auf den leerlaufenden Transfor
mator arbeitet. Infolge des sehr flachen Verlaufes der Mag
netisierungscharakteristik neuzeitlicher Turbogeneratoren er
hält der Transformator, der schon bei der normalen Betrieb
spannung mit verhältnismäßig hoher Sättigung arbeitet, eine 
äußerst hohe Sättigung. Der stark anwachsende und stark 
verzerrte Magnetisierungstrom ändert die Form der Span
nungkurve von Grund aus ; sie bekommt zahlreiche Ober
wellen bis zu sehr hohen Frequenzen und die starken 
Spitzen beanspruchen die Isolation gegen Erde. überdies 
können die hohen Frequenzen Eigenschwingungen der Wick
lungsteile anstoßen, wodurch die Isolation zwischen den 
Windungen gefährdet wird. 

Beim Abschalten leerlaufender Leitungen, insbesondere 
von Kabeln, treten Rückzündungsüberspannungen auf. Der 
Strom wird bei seinem Durchgang durch Null unterbrochen, 
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während die Spannung gerade ihren Höchstwert erreicht; 
auf dem abgeschalteten Leitungsende bleibt also eine La
dWlg dieser Höhe liegen. Die Maschinenspannung nimmt 
weiterhin den ihr aufgezwungenen sinusförmigen Verlauf 
und eine Halbperiode später herrscht infolgedessen an den 
Schalterkontakten etwa die doppelte normale Scheitelspan
nung. Spätestens in diesem Zeitpunkt tritt eine Rückzün
dung des Unterbrechungslichtbogens ein; es spielt sich ein 
Einschaltvorgang ab, bei dem die Schaltspannung doppelt 
so groß als bei der normalen Einschaltung ist. Die von der 
Schaltstelle nach beiden Richtungen laufenden Sprung
wellen besitzen also die doppelte Höhe wie bei dem normalen 
Schaltvorgang. Bei Schaltern mit schlechter Kontaktbeschaf
fenheit oder zu geringer Schaltgeschwindigkeit kann sich die 
Rückzündung bei einer Abschaltung vielmals wiederholen. 

Bei einpoligem Schalten oder bei Leitungsbrüchen kann 
ein eigenartiger Schwingungskreis entstehen, in dem durch 
die Betriebspannung eine Überspannung erzeugt wird. Der 
Kreis wird gebildet aus der Erdkapazität der vom Netz ab
getrennten Leitung in Reihe mit der Erdkapazität des Netzes 
und der Induktivität des Transformators am Ende der Lei
tung. Ist dieser schwach oder gar nicht belastet, so ist 
seine Induktivität sehr groß und wegen der Eisensättigung 
überdies stark abhängig von der Stromstärke. Diese muß 
sich so einstellen, daß die Spannung an der Induktivität 
entweder gleich der Summe der von dem Netz gelieferten 
Spannung und der Kapazitätspannung oder bei sehr kleinen 
Kapazitäten, also kurzer Leitungslänge, gleich der Differenz 
der Kapazitätspannung und der Spannung aus dem Netz 
ist; im letztgenannten Falle kippen bei der Induktivität 
Spannung und Strom um 180° um und die Überspannung, 
die den gesamten betroffenen Netzteil samt den angeschlos
senen Betriebsmitteln gefährdet, ist besonders groß. Ihre 
größte Höhe - etwa das Dreifache der verketteten Netz
spannung - erreicht sie, wenn das am Netz hängende ge
brochene Leitungsende auf die Erde fällt. Der Strom an 
der Erdschlußstelle wächst stark an, von dem Transforma
tor gespeiste Glühlampen verbrennen, Motoren kehren in
folge des Umkippens des Spannungdreieckes ihre Drehrich
tung um. In einer 10 kV-Anlage bei einer Riebtleistung der 
Netztransformatoren von 10 bis 20 kVA kommt es bei Lei
tungslängen von 1 bis 4 km zu diesen Kippüberspannnngen. 
Bei Spannungwandlern genügen wegen ihrer großen Leerlauf
induktivität bereits Verbindungsleitungen vo.n einigen Me
tern Länge. 
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Bei ausgedehnten Netzen mit gToßer Erdkapazität kann 
bei einem Erdschluß der Fall eintreten, daß die Induktivität 
der erdgeschlossenen Phase mit der Erdkapazität des ge
samten Netzes einen Schwingungskreis bildet, dessen Eigen
frequenz der Netzfrequenz nahe ko=t. Die Resonanzspan
nungen können je nach dem Leitungsquerschnitt (25 bis 
95 mm2) den 1,5- bis 3-fachen Betrag der normalen verkette
ten Spannung und mehr erreichen. Sie sind gefährlich, da 
sie das ganze Netz in Mitleidenschaft ziehen und sehr 
starke Ströme erzeugen, die z. B. auch zu Schalterexplosionen 
führen können. In dieser Hinsicht ist der Anschluß von 
Freileitungstrecken an größere Kabelnetze wegen der gro
ßen Kapazität der Kabel besonders gefährlich. 

Generatoren ohne ausreichende Querfelddämpfung bil
den im einphasigen Kurzschluß in der offenen Phasenspan
nung starke Oberwellen der 3-, 5-, 7- usw. fachen Ordnung 
der Grundwelle aus, die in einem Netz großer Kapazität zu 
Resonanzüberspannungen führen können. 

Transformatoren mit Stern-Sternschaltung weisen selbst 
bei reiner Sinusform der verketteten Spannung in der Stern
spannung und damit vor allen in der Spannung des Stern
punktes gegen Erde dritte Harmonische auf, die bei Trans
formatoren mit gutem magnetischen Rückschluß (z. B. Man
teltransformatoren) für diese dritte Harmonische schädliche 
Beträge annehmen können. Infolge der eigentümlichen Form 
der Magnetisierungskurve des Eisens enthält bei zeitlich 
sinusförmig verlaufendem Kraftlinienfluß der zugehörende 
~Iagnetisierungstrom zahlreiche Oberwellen ungerader Ord
nung und besonders stark ausgeprägt die dritte Oberwelle. 
Da aber in einem Drehstromsyst,em alle durch 3 teilbaren 
Oberwellen in den drei Wicklungen gleiche Phasenlage be
sitzen, kann ein Strom 3-, 9-, 15- usw. facher :Frequenz ohne 
~ullpunktsverbindung nicht fließen. Er fehlt also am Ma
gnetisierungstrom und infolgedessen werden Oberv.:-ellen 3-, 
9-, 15-facher Frequenz in der Sternspannung des Transfor
mators sowie zwischen Nullpunkt und Erde erzwungen. 
Wenn nun bei einem derartigen Transformator der Stern
punkt der Hochspannungseite geerdet wird, so bildet die 
Induktivität jeder der drei Schenkel mit der Erdkapazität 
des zugehörenden Netzleiters des gesamten Netzes einen 
Schwingungskreis. Die drei Kreise liegen parallel an einer 
Spannung 3-, 9-, 15-facher Frequenz, die gleich der Null
punktspannung des Transformators ist. Unter Umständen 
konnen Kipperscheinungen auftreten, die besonders dadurch 
lästig sind, daß sie dem gesamten Netz die Überspannung 
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aufdrücken und an den Spannungmessern für die verkettete 
Spannung nicht wahrgenommen werden. Derartige Kipp
erscheinungen wurden z. B. in ausgedehnten :Freileitungs
netzen durch eine größere Zahl von Spannungwandlern mit 
geerdetem Sternpunkt hervorgebracht. Solche Fälle dürften 
wohl zu den Ausnahmen gehören, jedoch können im Stern
punkt geerdete Spannungwandler (Ableitung-Drosselspulen) 
kippen, wenn durch zufällige Schaltungen sämtliche von 
einer Station ausgehenden Leitungen abgetrennt werden, so 
daß der Transformator nur noch mit der kleinen Kapazität 
der Schaltanlage und der Leistungstransformatoren allein 
belastet ist. 

Zusatz- und Drehtransformatoren in Stern-Sternschal
tung werden bei Erdschlüssen, besonders wenn diese in zwei 
getrennt von den Sammelschienen ausgehenden Strängen an 
zwei verschiedenen Netzleitern gleichzeitig auftreten (Dop
pelerdschlüsse), von dem einphasig fließenden Fehlerstrom 
derart magnetisiert, daß sie zahlreiche Oberwellen ungerader 
Ordnung bis zu sehr hohen Frequenzen erregen. Dann kön
nen hohe örtliche überspannungen entstehen; bei Erdung 
des Nullpunktes der Erregerwicklung kann sogar die gesamte 
Anlage durch hohe überspannungen gefährdet werden. 

2. Aussetzender Erdschluß. 

Ein gefährlicher Überspannungserreger ist der Licht
bogenerdschluß. Wird ein an sich gesunder Isolator über
schlagen, so wird die Spannung des betreffenden Leiters 
gegen Erde Null und über den Lichtbogen fließt der Erd
schlußstrom des Netzes, der im wesentlichen voreilender 
Blindstrom ist. Ähnlich wie beim Abschalten eines leerlau
fenden Kabels erlischt der Lichtbogen zunächst wieder in 
dem Zeitpunkt, in dem der Strom durch Null geht, und auf 
dem gesamten Leitungsnetz bleibt eine Ladung liegen, die 
diesem bei Einphasennetzen eine Gleichspannung von der 
Höhe des normalen Scheitelwertes der Sternspannung erteilt. 
Da jedoch die ihr übergelagerte normale Sternspannung 
gegen Erde weiterhin ihren Sinusverlauf nimmt, herrscht 
eine Halbperiode später an der Erdschlußstelle eine Span
nung von dem doppelten Scheitelwert der Sternspannung. 
Spätestens in diesem Zeitpunkt erfolgt die Rückzündung. 
Die dadurch angeregte Eigenschwingung des Netzes mit der 
doppelten Amplitude der normalen Sternspannung führt 
rechnerisch bei Vernachlässigung der Kapazität zwischen 
den Netzleitern und der Verlustdämpfung zu einer Vervie["
fachung der Spannung an dem gesunden Leiter. Beim Er-
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reichen dieses Höchstwertes ist der Strom gerade Null und 
wiederum kann in diesem Zeitpunkt der Erdschlußlichtbogen 
erlöschen, wodurch das Netz nun eine Ladung mit der 
Amplitude der doppelten Sternspannung annimmt. Eine 
halbe Periode später stellt sich an dem kranken Leiter die 
dreifache Spannung gegen Erde ein und es erfolgt wiederum 
eine Rückzündung, als deren Folge sich das gesamte Netz 
an dem gesunden Leiter auf das Sechsfache, an dem kranken 
Leiter auf das Vierfache des Scheitelwertes der Sternspan
nung hinaufarbeitet. Bei Berücksichtigung der Kapazität 
zwischen den Leitern und der Verluste ergibt die Rechnung 
für Drehstromnetze hoher Spannung Höchstwerte der Span
nung an den gesunden Leitern von dem 4,5-fachen, an dem 
kranken Leiter von dem 4-fachen des Scheitelwertes der 
Sternspannung, entsprechend dem 2,6- bis 3-fachen des 
Scheitelwertes der verketteten Betriebspannung. Die schäd
lichste Wirkung übt der aussetzende Erdschluß jedoch durch 
c1 i e Sprungwellen aus, die Halbperiode für Halbperiode durch 
die Rückzündung ausgelöst werden. Sie haben ebenfalls an 
ihrer Stirn eine Höhe von dem 2,6-fachen des Scheitelwertes 
der verketteten Spannung und gefährden die Transformator
wicklungen durch ihr in jeder Halbperiode sich wiederho
lendes Aufprallen auf das äußerste. Der Erdschlußlicht
bogen nimmt wegen der hohen Zündspannung beträchtliche 
Länge an, brennt infolgedessen lange Zeit und führt zwi
schen den Netzleitern, wenn die gestörte Leitung nicht 
rechtzeitig abgetrennt wird, in der Regel zu einem Kurz
schluß. Die bei Gewittern beobachteten häufigen Abschal
tungen von Leitungstrecken sind fast in allen Fällen auf 
Lichtbogenerdschlüsse zurückzuführen. Diese haben also 
nicht nur die Beanspruchung der Anlage durch übetrspan
nungen, sondern auch noch die Beanspruchung der Trans
formatoren, Schalter und Maschinen durch Kurzschluß
ströme im Gefolge. Mit überspannungen infolge aussetzen
den Erdschlusses ist zu rechnen, sobald der Erdschlußstrom 
einen Betrag von etwa 5 A erreicht; bei kleineren Strom
stärken pflegt der Lichtbogen schnell zu erlöschen. 

3. Atmosphärische Störungen. 

Die durch atmosphärische Einflüsse in Hochspannungs
anlagen auftretenden überspannungen sind der Vorausbe
rechnung am wenigsten zugänglich. Die sanfteste und un
gefährlichste Form der atmosphärischen Überspannung ist 
die sich auf Freileitungen nur langsam ausbildende statische 
Ladung, die bei ausgezeichnetem Isolationszustand der An-
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la,ge zwar Spannungen von gefährlicher Höhe erzeugen 
würde, aber durch Ableitungsapparate mit verhältnismäßig 
hohem Widerstand sicher und gefahrlos abgeführt werden 
kann. 

Blitzschläge gefährden eine Anlage nicht nur durch 
direkten Einschlag, sondern bereits beim Niedergehen in 
der Nähe von Leitungen. Das starke elektrostatische Erdfeld 
bricht bei dem Blitzschlag plötzlich zusammen. Auf in der 
Nähe befindlichen Leitungen, die in erheblichem Abstand 
über dem Erdboden liegen, werden durch Influenz Ladungen 
frei; es tritt plötzlich eine hohe Spannung gegen Erde auf. 
Die auf der Leitung induzierte Ladung setzt sich nach bei
den Seiten hin in Form von Wauderwellen in Bewegung, die 
je die halbe Höhe der Spannung der ursprünglichen Ladung 
besitzen. Dabei ist die Stirn dieser Wellen so wenig steil, 
daß sie keine Sprungwellen darstellen. Dagegen kann die 
Spannung an Reflexionspunkten so erhöht (verdoppelt) wer
den, daß schwächer isolierte Teile, z. B. Durchführungen, 
überschlagen werden. 

Wird durch den Blitzschlag eine große Ladung frei, so 
kann die Spannung auf der Leitung soweit ansteigen, daß 
ein Isolator überschlagen wird. Von der Überschlagstelle 
ziehen dann zwei Sprungwellen mit steiler Front von der 
Höhe der Überschlagspannung des Isolators nach beiden 
Seiten in die Leitung und gefährden die Betriebsmittel. 

Da Leitungsende und Erdschlußstelle zwei Reflexions
punkte bilden, kann eine Wanderwellenschwingung ent
stehen, die eigenschwingungsfähige Gebilde anstößt, so daß 
hohe Resonanzspannungen entstehen. 

Ob der Vorgang der Blitzentladung selbst aperiodisch 
verläuft oder sich in Form einer Schwingung abspielt, ist 
hierbei unwesentlich 1). Die öfter beobachteten Isolator
überschläge in Schalträumen lassen sich hiermit zwanglos 
erklären. 

II. :Maßnahmen zur Verhütung von Überspannungschäden 
in Hochspannungsanlagen. 

Am wichtigsten sind die vorbeugenden Maßnahmen, die 
durch zweckmäßige Gestaltung der Anlagen das Entstehen 
von überspannungen von vornherein verhindern. 

Ein wirksamer Schutz liegt vor allem in angemessener 
Isolierung sämtlicher durch Spannung beanspruchter Teile 

') Theoretische Untersuchungen von Emde ergaben unter plausiblen An
nahmen eine Frequenz vori 2000 bis 8000 Hertz. 
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der Anlage; das Einhalten der neuen vom VDE festgelegten 
Prüfvorschriften bietet ausreichende Sicherheit gegen die 
überwiegende Mehrzahl der in sachgemäß errichteten An
lagen noch auftretenden überspannungen. Bei der Anord
nung ist zu beachten, daß die Isolation nicht durch äußere 
Einflüsse in unzuverlässiger Weise vorübergehend oder dau
ernd herabgesetzt wird. Solche örtlichen Verschlechterun
gen des Isolationszustandes führen auch zu Störungen, die 
vielfach irrtümlich überspannungen zugeschrieben werden 
oder diese erst hervorrufen. 

Erst wenn die vorauszusehende Beanspruchung der An
lage durch überspannungen diese Maßnahmen als nicht aus
reichend erscheinen läßt, kommt die Verwendung beson
derer Überspannungschutzeinrichtungen für die Ableitung, 
Begrenzung und Vernichtung unvermeidlicher überspannun
gen in Betracht. 

1. Bau und Schaltung von Generatoren und 
Transformatoren. 

a) Generatoren. 

Generatoren, die auf Netze großer Kapazität arbei
ten, sollen zur Bekämpfung der bei einphasigem Kurzschluß 
auftretenden überspannungen mit einer ausreichenden Quer
felddämpfung (z. B. mit Dämpferkäfigen) versehen sein. 

In Maschinen mit Walzenläufern genügen die aus Mes
sing oder Bronze hergestellten Nutenverschlußkeile. 

Die Amplituden der Oberwellen in der Spannungkurve 
von Generatoren, die auf ausgedehnte Netze arbeiten, sollen 
auch im Belastungzustande nach Möglichkeit 3o;o der Am
plitude der Grundwelle nicht überschreiten. 

b) Transformatoren. 

]'ür Transformatoren in Kraftwerken empfiehlt sich 
Drtieck-Sternschaltung. Sie sichert dem Transformator eine 
ungezwungene Magnetisierung und verhindert infolgedessen 
da:;; Auftreten von dreifachen Harmonischen. 

Bei Transformatoren in Stern-Sternschaltung bestehen 
wesentliche Unterschiede zwischen den Transformatoren 
ohne freien magnetischen Rückschluß (Kerntransformatoren 
mit nur drei Schenkeln) und solchen mit freiem magneti
schen Rückschluß (Manteltransformatoren, Vier- oder Fünf
schenkeltransformatoren sowie drei zu einem Dreiphasensatz 
zusammengeschaltete· Einphasentransformatoren). 

Transformatoren mit freiem magnetischen Rückschluß 
in Stern-Sternschaltung führen in den Sternspannungen be-
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träcbtliche Oberschwingungen 3ter, 9ter, 15ter usw. Ord
nung. Diese können bei höheren Spannungen von etwa 
50 kV ab auch bei ungeerdetem Sternpunkt die Wicklung 
infolge ihrer Erdkapazität durch Resonanzüberspannungen 
gefährden. 

Eine Tertiärwicklung in geschlossenem Dreieck macht 
sämtliche Formen in Stern-Sternschaltung der Dreieck-Stern
sohaltung gleichwertig. Durch Zickzackschaltung kann man 
zwar das Auftreten der dreifachen Oberwellen in ihrer Stern
spannung unterdrücken, nicht aber im magnetischen Fluß 
und infolgedessen auch nicht in der in Stern geschalteten 
anderen Wicklung. 

Was für Kraftwerktransformatoren gesagt ist, gilt in 
gleicher \;v-eise für Großtransformatoren in Unterwerken. 

Spartransformatoren eignen sich ebensowenig für den 
Anschluß von Generatoren wie für das Kuppeln von Hoch
spannungnetzen über 6 kV, wenn das Übersetzungsverhält
nis den Wert von 1,25 übersteigt, weil dann im Falle eines 
Erdschlusses der Unterspannungteil zu stark beansprucht 
wird. 

Hochgesättigte Transformatoren können mittelbar zur 
Am.bildung höherer Harmonischer in der Spannung führen. 
Bei sehr hoher Spannung ist es wegen der Resonanzgefahr 
geboten, mit mäßiger Kraftliniendichte im Eisen zu ar
beiten. 

Für die Erdung des Sternpunktes eignen sich 
alle Transformatoren, die irgendeine Dreieckwicklung be
sit.zen, sei es primär, sekundär oder tertiär. Fehlt diese 
Dreieckwicklung, so kann bei hohen Eisensättigungen die 
dritte Oberwelle in erheblicher Stärke auftreten. 

Die unmittelbare Erdung des Hochspannungsternpunktes 
von Transformatoren mit freiem magnetischen Rückschluß 
in Stern-Stern- oder Stern-Zickzackschaltung ohne Tertiär
wicklung ist zu vermeiden. Die dritte Oberwelle kann die 
Ur~ache von Kippüberspannungen werden. ·weiterhin kann 
die Erdung . des Sternpunktes derartiger Transformatoren 
zur Beeinflussung von Fernmeldeleitungen durch Oberwellen 
führen (siehe § 10 der "Leitsätze für Maßnahmen an Fern
melde- und an Drehstromanlagen im Hinblick auf gegensei
tige Näherungen"). Bei großen Transformatoren empfiehlt 
es sich, wegen ihrer geringen Dämpfung für Wauderwellen 
die Isolatoren der Nullpunktsdurchführungen (und ebenso 
die Stützer der Nullpunktsa=elschienen) für die ver
kettete Spannung zu bemessen. Der Anschluß geerdeter 
Spannungwandler zur Erdschlußüberwachung und von Er-



Leitsätze für den Schutz gegen Überspannungen. 109 

dungsdrosselspulen zur Ableitung statischer Ladungen ist 
zulässig. Sie sollen jedoch betriebsmäßig mit höchstens 
7000 Gauß gesättigt werden, weil dann unter dem Einfluß 
ihre.:; hohen Widerstandes Kippüberspannnngen im aUge
meinen n:.cht auftreten. 

c) Zusatztransformatoren. 

Zusatztransformatoren mit fester Wicklung sol
len möglichst mit einer in Dreieck geschalteten Erreger
wicklung oder einer Dreiecktertiärwicklung versehen sein. 
Bei Drehtransformatoren sind wegen des Luftspaltes solche 
Maßnahmen nicht erforderlich. 

2. Bau und Betrieb elektrischer Anlagen. 

Fehlschaltungen sollen durch übersichtliche Anordnung 
der Schaltanlage, selbsttätige Schalterverriegelungen und 
zuverlässige Überwachung möglichst verhindert werden. 

ZurVerhütung vonKippüberspannungen dürfen längere 
Leitungen nicht einpolig durch Trennschalter oder Siche
rungen abgetrennt werden. Aus dem gleichen Grunde ist 
auf das Vermeiden von Leitungsbrüchen irrfolge Abbrandes 
Bedacht zu nehmen. Bei Mehrkesselölschaltern ist beson
ders darauf zu achten, daß sie zuverlässig in allen Polen 
zugleich schalten. Das Schalten mit einpoligen Trennschal
tern ist nur bei kleinen Transformatoren und Spannung
wandlern bis etwa 20 kV zulässig, wenn diese Schalter in un
mittelbarer Nähe der kleinen Transformatoren oder Span
nungwandler angeordnet sind. Es empfiehlt sich aber, auch 
hierfür dreipolige Trennschalter zu verwenden. Abschmelz
sicherungen sollen bei Spannungen von mehr als 30 kV 
nicht verwendet werden. 

Um überspannungen atmosphärischer Herkunft nach 
Möglichkeit zu vermeiden, sind Freileitungen tunliehst 
in geringer Höhe über dem Erdboden zu führen, d. h. der für 
die Sicherheit gegen Berührung notwendige Mindestabstand 
der Leitung über dem Erdboden soll ohne Not nicht über
schritten werden. In gebirgigen Gegenden muß die Führung 
von Hochspannungleitungen über Bergrücken möglichst ver
mieden werden. 

Leitungsanlagen und Schaltstationen sollen 
so ausgeführt werden, daß die über die Leitung eilenden 
Wauderwellen in ihrer Bahn möglichst ungehemmt sind. 
Eine Verzweigung von Leitungen verringert die Spannung 
der Wauderwellen und zerteilt ihre Energie. Diese setzt sich 
in den Wirkwiderständen der Leitungsbahnen in Wärme um. 
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Dementsprechend sind die Sammelschienen in Schaltanla
gen so anzuordnen, daß auf einer Leitung ankommende 
Wauderwellen ungehindert von dieser Leitung über die Sam
melschienen zu den übrigen Leitungen übergehen können. 
Daher sind Induktivitäten im Zuge der Leitungen möglichst 
zu vermeiden. Sofern sich im Zuge der Leitung Auslösespu
len und Stromwandler nicht vermeiden lassen (z. B. in 
Schaltanlagen), sind sie durch induktionsfreie Widerstände 
oder, falls diese zu unzulässigen Übersetzungsfehlern führen 
würden, durch möglichst niedrig eingestellte Funkenstrecken 
oder durch Kondensatoren für die Wauderwellen zu über
brücken. Netzausläufer sind in der Regel durch Wander
wellen stärker als geschlossene Netze gefährdet. Im In
teresse des Überspannungschutzes sind daher grundsätz
lich geschlossene Netze anzustreben, deren Betrieb aller
dings einen zuverlässigen selektiv wirkenden übertrom
schutz voraussetzt. 

Bei der Planung von Freileitungsnetzen sind 
möglichst Orte zu meiden, an dene:n die Leitungen äußeren 
Einflüssen durch Baumzweige, Personen usw. besonders aus
gesetzt sind. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die Lei
tungen möglichst frei durch das Gelände, unbeschadet der 
ungünstigeren Zugänglichkeit bei Revisionen und Repara
turen, zu führen. Hierbei sind Geländeteile, die Neigung 
zu Raubreifbildung zeigen, tunliehst zu meiden. 

Auf eine zweckmäßige Anordnung der Querträger und 
auf hinreichenden Abstand der Leitung von geerdeten Teilen 
ist zu achten, um Erdschlüsse durch Vögel oder sonstige 
FrE;mdkörper möglichst zu vermeiden. Auf die Verwendung 
von Isolatoren mit hoher Durchschlagsicherheit und mecha
nischer Beständigkeit ist besonderer Wert zu legen. 

3. Besondere S eh u t zv orri c h t ungen in Hoch
spannungsanlage~ 

A. Einrichtungen, die das Entstehen von überspa.nnungen 
unterdrücken. 

a) Schutz s c h a 1 t er. Die bei betriebsmäßigem Schal
ten auftretenden Gefährdungen werden wirksam durch den 
Schutzschalter mit Vorkontaktwiderstand bekämpft, der den 
Stromstoß beim Einschalten und die überspa.nnungen beim 
Ein- und Ausschalten begrenzt. 

Der Widerstandsbaustoff darf kein labiles Verhalten in 
dem benutzten Strom- und Spannungbereich aufweisen. 

Die Wärmekapazität des Schutzwiderstandes muß so 
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groß sein, daß er die volle einzuschaltende Spannung an 
:;einen Enden mindestens 2 s lang aushalten kann, ohne 
dauernde Veränderungen zu erleiden. 

Bei Transformatoren ist ein Schutzwiderstand zu 
empfehlen: 

bei Drehstrom von 50 Perfs bei EinzelleistwJ.gen über 
2000 kVA, 

bei Einphasenstrom von 15 Perfs bei Einzelleistungen 
über 250 kVA. 

Der Schutzschalter soll die beim Einschalten auftreten
den Sättigungstöße, vor allem in ihrer Wirkung auf die Be
tätigung der Auslöser, und die überspannungen beim Ab
schalten des leerlaufenden Transformators verringern. 

Der Widerstand für jeden Pol soll sein: 

E' 
R-10 --D - JN I 

wobei E' die Spannung je Pol (Phasenspannung) und J N der 
Nennstrom des Transformators ist. 

Bei Freileitungen und Kabeln ist ein Schutz-
widerstand zu empfehlen: 

bei allen Freileitungen über 50 kV Nennspannung, 
bei allen Kabeln über 20 kV Nennspannung, 
bei Spannungen unter diesen Werten, falls die Ladelei

stung der geschalteten Leitung größer als ein Zehntel 
der kleinsten speisenden Kraftwerkleistung ist. 

Der Schutzwiderstand soll die Spannungwellen, die beim 
Einschalten und vor allem beim Ausschalten auftreten, in 
angemessenen Grenzen halten. 

Der Widerstand für jeden Pol soll sein: 

E' 
R=TzD, 

wobei E' die Spannung je Pol und J1 der Ladestrom der 
geschalteten Leitungen ist. 

Bei Asynchronmaschinen ist ein Schutzwiderstand 
zu empfehlen: 

bei Spannungen über 3 kV, falls die Leistung in kW zah
lenmäßig kleiner ist als 10 E2 bei Dreiphasen- und 6 E 2 

bei Einphasenmotoren, 

wobei E die Nennspannung in kV ist. 
Der Schutzwiderstand soll vor allem die Sprungwellen, 

die die Windungsisolation beim Einschalten beanspruchen, 
vermindern. 
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Der Ohmwert des Schutzwiderstandes für jeden Pol soll 
sein: EI 

R=4-··!J JN I 

wobei E 1 die 
Motors ist. 

Spannung je Pol und J N der Nennstrom des 

Im Gegensatz zu vorstehender Empfehlung sind bei 
Kurzschlußläufermaschinen mit synchroner 
Einschaltung und bei Leistungen über 200 kW für 
50 Perjs stets Schutzwiderstände zu verwenden; bei gerin
gerer Frequenz für eine proportional kleinere Grenz
leistung. 

Die Schutzwiderstände sollen die Stoßströme, die die 
Wicklung beim Einschalten mechanisch zerstören können, 
abschwächen. Da diese Ströme langsam abklingen, so muß 
der Widerstand ausreichend lange eingeschaltet bleiben. 

Als Wert des Schutzwiderstandes fiir jeden Pol wird 
empfohlen: 

EI 
R=02-- !J 

' ]N I 

wobei E 1 die Spannung je Pol und JN der Nennstrom 
des Motors ist. 

Der Läuferkreis von Asynchronmaschinenmuß 
(gemäß § 42 der R.E.A.) beim Abschalten für Motoren aller 
Leistungen und Spannungen stets geschlossen bleiben, da 
sonst durch das Abschalten des Magnetfeldes starke Über
spannungen in aer Ständerwicklung entstehen. 

Als Höchstwert des Widerstandes für den Läuferkreis 
beim Abschalten empfiehlt sich: 

R = 4 __!!__!J I 
häuf er 

wobei R der Widerstand für jeden Pol, E 1 die Läuferspan
nung je Pol und Jläufer der Läuferstrom bei Nenn
leistung ist. 

Der Schutzschalter im Ständer wird durch den geschlos
senen Läuferkreis nicht entbehrlich. 

Da sämtliche vorstehenden vViderstandswerte auf mitt
lere Verhältnisse zugeschnitten sind, können im Einzelfalle 
Abweichungen zwischen dem 0,5- und dem 2-fachen zuge
lassen werden. 

b) Nullpunktwiderstand. Der Widerstand liegt 
zwischen dem Sternpunkt des Transformators und Erde. Die 
Gesamtheit der im Netz eingebauten Nullpunktwiderstände 
soll bei Erdschluß eines Leiters die Phasenverschiebung des 
Erdschlußstromes gegen die aufgedrückte Spannung auf 
möglichst 45 o vermindern, so daß das Wiederzünden des 
Erdschlußlichtbogens erschwert und damit die Gefahren des 
aussetzenden · Erdschlusses vermieden werden. Der 'Vider-
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stand ist so zu bemessen, daß er seinen Strom mindestens 
1/ 2 h lang aufnehmen kann, es sei denn, daß er vorher selbst
tätig abgeschaltet wird. Der Nullpunktwiderstand führt 
ferner statische Ladungen von den Leitern zur Erde ab und 
verhindert bei Leitungsbruch das Auftreten von Kippüber
spannungen an den geschützten Transformatoren. 

c) Erds chl ußkompensi erung. Durch Verwendung 
einer Induktivität wird der kapazitive Erdschlußstrom des 
Netzes ganz oder teilweise durch induktiven Strom kompen
siert. Hierdurch wird der Erdschlußlichtbogen zum Ver
löschen gebracht und seine Neuzündung erschwert, so daß 
die gefährlichen überspannungen des aussetzenden Licht
bogens nicht auftreten oder unschädlich bleiben. Diese Ein
richtung muß den Erdschlußstrom mindestens 1j2 h lang 
aufnehmen können. 

d) Fangstangen gegen Blitzschlag sind Holzmaste 
mit kräftiger geerdeter Eisenspitze, die in geringem seit
lichen Abstande a von der Freileitung aufgestellt sind und 
diese an ihrem Aufstellungsorte in der Höhe um einen Be
trag h überragen. Ihre Anbringung empfiehlt sich bei 
Strecken,· die wiederholt vom Blitz getroffen wurden. In 
der Praxis haben sich folgende Werte für a und h bewährt: 

Seitlicher Abstand in m 
a 

5 
7 

10 

Überragende Höhe in m 
h 

8 
10 
15 

Es empfiehlt sich, an sehr gefährdeten Stellen diese Fang
stangen in Abständen von etwa 300m zu setzen. 

e) Erdseil e. Geerdete Seile werden oberhalb der Frei
leitung gezogen, um die Influenz atmosphärischer Entladnu
gen auf die Freileitung herabzusetzen. Ihre Schutzwirkung 
gegen überspannungen ist umstritten; in jedem Falle ver
bessern sie die Erdung der Maste. 

B. Einrichtungen, die entstandene überspannungen 
unschädlich machen. 

Die nachstehend unter a bis c aufgeführten Sehntzein
richtungen werden empfohlen für Anlagen, die nicht nach 
den R.E.B., R.E.M. und R.E.T. sprungwellensicher gebaut 
sind oder, wenn in besonderen Fällen die sprungwellen
sichere Bauart nicht ausreichend erscheint. 

a) Drosselspule ohne Eisenkern. Sie schützt 
gegen Sprungwellen durch das Zusammenwirken ihrer In-

Vorschriftenbnch. 14. Aufl. 8 
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duktivität mit der Erdkapazität des Transformators und der 
zwischen ihm und der Drossel liegenden Leiterteile. Je grö
ßer diese Induktivität und Kapazität sind, um so besser ist 
die Schutzwirkung. Die Induktivität der Drosselspule ohne 
Eisenkern muß mindestens die in der folgenden Tafel an
gegebenen Werte haben: 

Nennstrom 

A 

2 
4 
6 

10 
25 

3-15 

15 mH 
10 
10 
10 

5 

Nennspannung in kV 

35 

20 mH 
15 " 
15 
15 " 

5 
20 mH 
10 " 

30 mH 
I 15 " 

Die Isolation zwischen den Windungen der Drossel soll 
so bemessen sein, daß sie folgender Sprungwellenprobe 
standhält: 

Abb. 1. 

Die Drossel D für die Betriebspannung E ist über die 
Funkenstrecke F aus massiven Kupferkugeln von mindestens 
50 mm Durchmesser mit einem Kabel oder Kondensator 0 
in Reihe geschaltet (Abb. 1), deren Kapazität folgenderma
ßen zu bemessen ist: 

Priifkapazität 

Nennspannung in kV 

2,5 bis 6 
bis 15 

Uber 15 

Kapazität 0 mindestens I' F 

0,025 
0,01 
0,005 

Der Kugelabstand der Funkenstrecke wird für einen 
überschlag bei 3 E eingestellt, die Kapazität 0 wird, von 
der :r.weckmäßig durch eine weitere Drossel geschützten 
Stromquelle Q mit Wechselstrom normaler Frequenz auf 
1,8 E erregt. Die Funkenstrecke wird auf beliebige Weise 
gezündet (etwa durch vorübergehende Annäherung der Ku
geh1 oder Überbrückung des Luftzwischenraumes) und ein 
Funkenspiel von 10 s Dauer wird aufrecht erhalten. Die 
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Funkenstrecke ist dabei mit einem Luftstrom von etwa 
3 mjs Geschwindigkeit anzublasen. 

b) Zwischen k ab e l. Die Kabel werden, besonders 
bei heben Stromstärken, an Stelle der Drosseln angewendet. 
Sie verringern einfallende Sprungwellen; ihre '\rirkung hängt 
nicht von der Erdkapazität und Induktivität des geschützten 
Transformators ab. Die Zwischenkabel sollen 10 bis 50 m 
lang sein; ihre Armaturen sind für die doppelte Betrieb
spannung zu bemessen. 

c) K o n den s a t o r. Von einigen Sonderfällen abgesehen 
(T:nterbrechung-überspannungen, Oberschwingungen und Ver
stimmung örtlicher Schwingungskreise) bietet der Konden
sator Schutz gegen: 

1. Sprung- oder w·anderwellen und Wanderwelknschwin
gungen beliebiger Herkunft, 

2. atmosphärische überspannungen. 

Zu 1. Für den ausschließlichen Sprungwellenschutz von 
Transformatoren und Generatoren genügt eine Kapazität 
von 0,01 bis 0,02 IJo F je Leiter, in Verbindung mit Drossel
spulen von etwa 0,4 bis 0,1 mH je Leiter. Zweckmäßigste 
Schaltung: Leitung-Drosselspule-Kondensatorabzweig-ge
schützter Apparat. 

Zu 2. Der Gewitterüberspannungschutz erfordert größere 
Kapazitäten. Gute Erfahrungen sind mit folgenden Werten 
gemacht worden: 

Schutzkapazität je Leiter für jede Freileitung: 

0,06 bis 0,08 11F bei 10 kV 

0,04 " 0,06 " " 20 " 
0,03 " 0,04 " " 50 " 

Schaltungen des Gewitterüberspannungschutzes: 

a) Die Kondensatoren werden unmittelbar an die abgehen
den Freileitungen angeschlossen. 

ß) Die Kondensatoren werden zusammengeiaßt und an die 
Sammelschiene für die abgehenden Freileitungen ge
legt. Zwischen dieser und der Schiene der Transfor
matoren- oder Generatorenanschlüsse wird eine Dros
selspule mit 0,1 bis 1 roH angeordnet. 

Die Erdzuleitung der Kondensatoren soll möglichst kurz 
und ohne Knicke geführt sein. 

örtliche durch die Kondensatoren verursachte Schwin
gungen werden durch Widerstände unterdrückt, die in Reihe 

8* 
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mit den Kondensatoren liegen und je 1000 Q für 0,01 ~-tF be
tragen, d. h. z. B. bei 

1000 
0,05 ~~F = -- = 200 Q. 

5 
Zum Schalten von Kondensatorenbatterien dienen Trenn

schalter mit Vorkontakten, Schutzwiderständen und Erdungs
kontakten. 

d) überspann ungsablei ter mit Funken-
strecke. Sie führen überspannungen aller Art über einen 
Dämpfungswiderstand nach Erde ab. Aus theoretischen Er
w3gungen. würden sich für solche Widerstände je nach Lage 
des Falles Werte in der Größenordnung des 0,5- bis 2-fachen 
Wellenwiderstandes der angeschlossenen Leitung (Näheres 
sieh•~ Rüdenberg "Elektrische Schaltvorgänge", S. 360, 
373 und 376) ergeben. Je höher die Betriebspannung liegt, 
desto schwerer ist dieser Wert wegen der Höhe der beim An
sprechen auftretenden Stromstärken praktisch zu erreichen. 
Anzustreben ist, die Widerstände der theoretischen Forde
rung möglichst anzupassen und die Schwierigkeiten, die 
sich bei höheren Stromstärken ergeben, durch besondere 
Maßnahmen (z. B. Verkürzung der Einschaltdauer) zu über
winden. Bei Spannungen bis 15 k'V läßt sich diese Bedin
gung mit den normalen Hörnerableitern ohne Schwierigkei
ten erfüllen. 

Die Widerstände sollen bei Erdschluß der Anlage die 
volle Betriebspannung 2 min lang aushalten, ohne dauernde 
Veränderungen zu erleiden. Die Funkenstrecke ist so ein
zustellen, daß sie bei dem 1,5- bis 2-fachen der verketteten 
Spannung mit möglichst geringem Ladeverzug anspricht. 

Die Abieiter sind am besten unmittelbar bei der Ein
führungstelle der Leitung anzuordnen. Die Leitungsführung 
im Abieiterkreise soll möglichst kurz sein. 

lli. Maßnahmen zur Verhittung von Überspannungschäden 
in Niederspannungsanlagen. 

1. Vor b e u g ende Maßnahm e n. 

Ein großer Teil der Überspannungschäden in Nieder
spannungnetzen läßt sich auf überspannungen im Hoch
spannungnetz zurückführen. Hochspannungwanderwellen kön
nen sich über den Transformator auf das Niederspan
nungnetz übertragen. Die hierdurch entstehenden schäd
lichen Einwirkungen können durch einen geeigneten über
spannungscbutz auf der Hochspannungseite stark herabge
setzt werden. 
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Als weitere vorbeugende Maßnahme gegen Überspannnu
gen atmosphärischen Ursprunges ist zweckmäßige Leitungs
führung anzusehen. Dachständer sollen möglichst nicht auf 
dem First angebracht werden, sondern derart, daß sie vom 
Dach elektrostatisch abgeschirmt werden. Die Leitungen 
sollen nicht höher geführt werden, als aus anderen Gründen 
erforderlich ist. Stellen häufigen Blitzschlages [sogenannte 
Hauptentladung- und Einschlagstellen (siehe Erläuterungen 
und Ausführungsvorschläge zu "Leitsätze über den Schutz 
der Gebäude gegen den Blitz" vom 1. Juli 1901)] sind zu um
gehen. 

2. S eh u tzmaßnahme n. 

Gegen direkte Blitzentladungen mit großer Energie gibt 
es kein Schutzmittel. Induzierte überspannungen und sta
tische Aufladungen können durch richtig gebaute und einge
stellte Schutzapparate abgeführt werden. 

a) Verteilung der Schutzapparate. Jed·Bs Nie
derspannungnetz soll mindestens mit einem Überspan
nungschutz ausgerüstet sein, der in der Nähe der Trans
formatorenstation eingebaut wird. Bei größeren Netzen wer
den als Einbaustellen zweckmäßig gewählt: Zentral gelegene 
Punkte von längeren Ausläufern. Als ungefährer Anhalts
punkt für die Zahl der einzubauenden Schutzapparate kann 
angenommen werden, daß auf 2 bis 3 km Streckenlänge des 
Netzes mindestens ein Überspannungschutzapparat entfällt, 
in gewitterreichen Gegenden möglichst schon auf 1 km. 

b) Erdung. Jeder Schutz ist unmittelbar zu erden. Die 
Erdung und ihre Zuleitungen sind nach den "Leitsätze für 
Brdungen und Nullung in Niederspannungsanlagen" v~m 
1. Dezember 1924 auszuführen; im besonderen sollen die Zu
leitungen zum Erder möglichst geradlinig geführt werden, um 
Reflexionspunkte auszuschließen. Diese Erdungen sind ge
mäß III d der obengenannten Leitsätze zur Nullung des 
Ortsnetzes mit zu verwenden. 

Die Möglichkeit einer zuverlässigen Erdung wird in 
vielen Fällen mit maßgebend sein für die Auswahl der 
Stelle, an der ein Schutz eingebaut wird. 
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8. Vorschriften für elektrische Bahnen. 
Gültig ab 1. Januar 1926'). 

Inhaltsübersicht. 

I. Bau vorschriften. 
§ 1. Geltungsbereich. 

A. Erklärungen. 
§ 2. 

B. Allgemeine S eh u t zmaßnahmen. 

§ 3. Schutz gegen Berührung. Erdung. 
§ 4. übertritt von Hochspannung. 
§ 5. Isolationszustand. 

C. Maschinen, Transformatoren und 
Akkumulatoren. 

§ 6. Elektrische Maschinen. 
§ 7. Transformatoren. 
§ 8. Akkumulatoren. 

D. Schalt- und Verteilungsan lagen. 
§ \J. 

E. Apparate. 
§ 10. Allgemeines. 
§ 11. Schalter. 
§ 12. Anlasser und Widerstände. 
§ 13. Steckvorricbtungen. 
§ 14. Stromsieberungen (Schmelzsicherungen und 

scbalter). 
§ 15. Andere Apparate. 

Selbst-

1\ Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 239, 279, 321, 977 und 1526. - Sonderdruck VDE 330. 

Vorher haben drei andere Fassungen bestanden, von denen eine auch noch 
einer Änderung unterworfen wurde. Über die Entwicklung gibt nachstehende Tafel 
Aufschluß: 

Fassung: Beschlossen : Giiltig ab: Veröffentl. ETZ; 
Erste Fassung 18. 6. 00 1. 7. 00 00 s. 663 
Änd. d. ersten Fassung 28. 6. 01 1. 7. 01 01 s. 796 
Zweite Fassung 24. 6. 04 1. 1. 05 04 s. 684 
Dritte Fassung 25. 5. 06 1. 10. 06 06 s. 798 
Vierte Fassung 8. 9. 25 1. 1. 26 25 s. 239, 279, 321, 

977 u. 1626. 
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F. Lampen und Zubehör. 

§ 16. Fassungen und Glühlampen. 
§ 17. Bogenlampen. 
§ 18. Beleuchtungskörper, Schnurpendel und Handleuchter. 

G. Beschaffenheit und Verlegung der Leitungen. 

~ 19. Beschaffenheit isolierter Leitungen. 
§ 20. Bemessung der Leitungen. 
§ 21. Allgemeines über Leitungsverlegung. 
§ 22. Freileitungen. 
§ 23. Installationen im Freien. 
~ 24. Leitungen in Gebäuden. 
§ 25. Isolier- und Befestigungskörper. 
§ 26. Rohre. 
§ 27. Kabel. 

H. Behandlung verschiedener Räume. 

§ 28. Elektrische Betriebsräume. 
§ 29. Abgeschlossene elektrische Betriebsräume. 
§ 30. Betriebstätten. 
§ 31. Feuchte, durchtränkte und ähnliche Räume. 
§ 32. Akkumulatorenräume. 

J. Provis ori sehe Einrieb tungen, Prüffelder 
und Laboratorien. 

§ 33. 

K. Vorschriften für cl i e Strecke. 

§ 34. Fahrleitungen und am gleichen Tragwerk verlegte 
Speiseleitungen bis 1650 V. 

§ 35. Schienenrückleitungen. 

L. Fahrzeuge. 
§ 36. 

II. Betriebsvorschriften. 
§ 37. Zustand der Anlagen. 
§ 38. Warnungstafeln, Vorschriften und schematische Dar-

stellungen. 
§ 39. Allgemeine Pflichten der im Betriebe Beschäftigten. 
§ 40. Bedienung elektrischer Anlagen. 
§ 41. Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung des span

nungfreien Zustandes. 
§ 42. Maßnahmen bei Unterspannungsetzung der Anlage. 
§ 43. Arbeiten unter Spannung. 
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§ 44. Arbeiten in der Nähe von Hochspannung führenden 
Teilen. 

§ 45. Zusatzbestimmungen für Akkumulatorenräume. 
§ 46. Zusatzbestimmungen für Arbeiten in explosionsgefähr-

lichen, durchtränkten und ähnlichen Räumen. 
§ 47. Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Kabeln. 
§ 48. Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Freileitungen. 
§ 49. Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Fahr- und 

Speiseleitungen. 
§ 50. Zusatzbestimmungen für Arbeiten in Prüffeldern und 

Laboratorien. 

§ 51. 
III. lnkrafttreten dieser Vorschriften. 

I. Bauvorscbriften. 
§ 1. 

Geltungs b erei eh. 
Die hierunter stehenden Bestimmungen gelten für die 

elektrischen Starkstromanlagen, oder Teile solcher, von elek
trischen Bahnen mit einer Gebrauchspannung bis 1650 V 
an der Fahrleitung oder am Fahrzeuge gegen Erde mit Aus
nahme elektrischer Streckenförderungen u. T. Diese Bestim
mungen schließen die Stromerzeugung und zugehörende 
Energieübertragung ohne Begrenzung der Übertragungspan
nung ein. 

1. Im Gegensatz zu den mit Buchstaben bezeichneten Ab
sätzen, die grundsätzlich Vorschriften darstellen, enthal
ten die mit Ziffern versehenen Absätze Ausführungs r e
g e l n. Letztere geben an, wie die Vorschriften mit den üb
lichen Mitteln im allgemeinen zur Ausführung gebracht werden 
sollen, wenn nicht im Einzelfall besondere Gründe eine Abwei
chung rechtfertigen. 

A. Erklärungen. 

§ 2 .. 

a) Elektrische Bahnanlagen oder Teile solcher, deren effektive 
Gebrauchspannung zwischen irgendeiner Leitung und Erde 250 V 
überschreitet, sind als Hochspannungsanlagen zu betrachten. Bahn
anlagen unter 250 V gelten als Niederspannungsanlagen; bei 
Akkumulatoren ist die Entladespannung maßgebend. 

In den vorliegenden Vorschriften sind die allgemein auf 
Nieder- und Hochspannung bezüglichen Abschnitte durch 
normale Drucktypen, die nur Hochspannung betreffenden Ab
schnitte durch Kursivdruck gekennzeichnet. 
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b) Feuersichere, wärmesichere und feuch tig
kei tsich ere Gegenstände. 

Feuers i c h er ist ein Gegenstand, der entweder nicht 
entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von 
selbst weiterbrennt. 

Wärme sich er ist ein Gegenstand, der bei der höch
sten betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine den 
Gebrauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

F eu eh t igk e i t sicher ist ein Gegenstand, der sich 
im Gebrauch durch Feuchtigkeitaufnahme nicht so verän
dert, daß er für die Benutzung ungeeignet wird. 

c) Freileitungen. 

Als Freileitungen gelten alle oberirdischen Leitungen 
außerhalb von Gebäuden, die weder eine metallene Schutz
hülle noch eine Schutzverkleidung haben. Leitungen für 
Installation im Freien an Gebäuden, in Höfen, Gär
ten und dergleichen, bei denen die Entfernung der Stütz
punkte 20 m nicht überschreitet, sind nicht als Freileitun
gen anzusehen. 

Ferner gelten für die Fahrleitungen elektrischer Bah
nen, sowie für am gleichen Tragwerk verlegte Speiseleitun
gen weder die "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" 
noch die "Vorschriften für Installationen im Freien" (siehe 
§ 34). 

d) Elektrische Betriebsräume. 

Als elektrische Betriebsräume gelten Räume, die wesent
lich zum Betriebe elektrischer Maschinen oder Apparate die
nen und in der Regel nur unterwiesenem Personal zugänglich 
sind. 

Abgetrennte Führerstände, die Oberseite des Daches und 
die Unterseite des Fußbodens von Fahrzeugen sowie das 
Innere von Lokomotiven sind als elektrische Betriebsräume 
zu betrachten. 

e) Abgeschlossene elektrische Betriebs
räume. 

Als abgeschlossene elektrische Betriebsräume werden 
solche Räume bezeichnet, die nur 2leitweise durch unterwie
senes Personal betreten, im übrigen aber unter Verschluß 
gehalten werden, der nur durch beauftragte Personen ge
öffnet werden darf. 

f) Betriebs tätten. 

Als Betriebstätten werden die Räume bezeichnet, die im 
Gegensatz zu elektrischen Betriebsräumen auch anderen als 
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elektrischen Betriebsarbeiten dienen und nichtunterwiese
nem Personal regelmäßig zugänglich sind. 

g) Feuchte, durchtränkte und ähnliche 
Räume. 

Als solche gelten Betriebsräume, in denen erfahrungs
gemäß durch Feuchtigkeit oder Verunreinigungen (besonders 
chemischer Natur) die dauernde Erhaltung normaler Isola
tion erschwert oder der elektrische Widerstand des Körpers 
der darin beschäftigten Personen erheblich vermindert wird. 

h) Betriebsarten. Bei Dauerbetrieb ist die Be
triebzeit so lang, daß die dem Beharrungzustand entspre
chende Endtemperatur erreicht wird. Die der Dauerleistung 
entsprechende Stromstärke wird als "Dauerstromstärke" be
zeichnet. 

Bei aussetzendem Betrieb wechseln Einschaltzeiten 
und stromlose Pausen über die gesamte Spieldauer, die 
höchstens 10 min beträgt, ab. Das Verhältnis von Ein
schaltdauer zur Spieldauer wird "relative Einschaltdauer" 
genannt. Die aussetzende Stromstärke, die zum Bewegen 
der Vollast nach Eintritt der vollen Geschwindigkeit er
forderlich ist, wird als "Vollaststromstärke" bezeichnet. 

Bei kurzzeitigem Betrieb ist die Betriebzeit kürzer 
als die zum Erreichen der Beharrungstemperatur erforder
liche Zeit und die Betriebspause lang genug, um die Abküh
lung auf die Temperatur des Kühlmittels zu ermöglichen. 

B. Allgemeine Sebutzmaßnahmen. 

§ 3. 

Schutz gegen Berührung. Erdung. 

a) Die unter Spannung gegen Erde stehenden, nicht mit 
Isolierstoff bedeckten Teile müssen im Handbereich gegen 
zufällige Berührung geschützt sein. Bei Spannungen bis zu 
40 V gegen Erde ist dieser Schutz im allgemeinen entbehr
lich (weitere Ausnahmen siehe § 28a). 

1. Abdeckungen, Schutzgitter u. dgl. sollen der zu erwar
tenden Beanspruchung entsprechend mechanisch widerstands
f1thig sein und zuverlässig befestigt werden. 

b) Bei Hochspannung müssen sowohl die blanken als auch 
die mit Isolierstoff bedeckten Teile durch ihre Lage, Anordnung oder 
besondere SchutzPorkehrungen der Berührung entzogen sein (Aus
nahmen siehe §§ 6c, Sc, 28b und 29a). 

c) Bei Hochspannung müssen alle nicht spannungführenden 
Metallteile, die Spannung annehmen können, miteinander gut 
leitend Perbunden und geerdet werden, wenn nicht durch andere 
Mittel eine gefährliche Spannung Permieden oder unschädlich ge• 
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macht wird (siehe auch§§ 6b, 8a, 8b und 8c, Ausnahme siehe 
§ 36). 

2. Als Erdung gilt eine gutleitende Verbindung mit der 
Erde. Sie soll so ausgeführt werden, daß in der Umgebung des 
geerdeten Gegenstandes (Standort für Personen) ein den ört
lichen Verhältnissen entsprechendes, tunliebst ungefährliches, 
allmählich verlaufendes Potentialgefälle erzielt wird. Als der, 
Erdung gleichwertig gilt die Verbindung mit der Fahrschiene 
oder den Radsätzen der Fahrzeuge. 

Erdzuleitungen sollen für die zu erwartende Erdschluß
stromstärke bemessen werden. Die Erdzuleitungen sollen mög
lichst sichtbar und geschützt gegen mechanische und chemische 
Zerstörungen verlegt und ihre Anschlußstellen der Nachprü
fung zugänglich sein. 

3. Die Erdungen sollen nach den "Leitsätze für Erdun
gen und Nullung in Niederspannungsanlagen" bzw. nach den 
"Leitsätze für Schutztrdungen in Hochspannungsanlagen" ausge
führt werden. 

§ 4. 

übertritt von Hochspannung. 

a) Maßnahmen müssen getroffen werden, die bestimmt sind, 
dem Auftreten unzulässig hoher Spannungen in Verbrauchstrom
kreiBen 11orzubeugen. 

§ 5. 
Isolations zustand. 

a) Die Anlage muß einen angemessenen Isolationszu
stand haben. 

1. Isolationsprüfungen sollen mindestens mit der Betrieb
spannung ausgeführt werden. 

2. Wenn bei diesen Prüfungen nicht nur die Isolation zwi
schen den Leitungen und Erde, sondern auch die Isolation je 
zweier Leitungen gegeneinander geprüft wird, so sollen alle 
Stromverbraucher von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen 
alle Beleuchtungskörper angeschlossen, alle Sicherungen einge
setzt und alle Schalter geschlossen sein. 

3. Lackierung und Emaillierung von Metallteilen gilt nicht 
als Isolierung im Sinne des Berührungschutzes. 

Als Isolierstaffe für Hochspannung gelten faserige oder poröse Stoffe, 
die mit geeigneter IsoZiermasse getränkt sind, ferner feste feuchtigkeitsichere 
l solierstojje. 

C. Maschinen, Transformatoren und Akkumulatoren 
(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

§ 6. 
Elektrische Maschinen. 

a) Elektrische Maschinen sind so aufzustellen, daß etwa 
im Betriebe der elektrischen Einrichtung auftretende Feuer
erscheinungen keine Entzündung von brennbaren Stoffen 
der Umgebung hervorrufen können. 
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b) Bei Hochspannung müssen die Körper elektrischer Maschi
nen entweder geerdet und, soweit der Fußboden in ihrer Nähe 
leitend ist, mit diesem leitend Perbunden sein oder sie müssen gut 
isoliert aufgestellt und in diesem Falle mit einem gut isolierender. 
Bedienungsgange umgeben sein. 

c) Die spannungführenden Teile der Maschinen und 
die zugehörenden Verbindungsleitungen unterliegen nur den 
Vorschriften über Berührungschutz nach § aa. Bei Hochspan
nung müssen auch die mit Isolierstoft bedeckten Teile gegen zufällige 
Berührung geschützt sein. 

Soweit dieser Schutz nicht schon durch die Bauart der 
Maschine selbst erzielt wird, muß er bei der Aufstellung 
durch Lage, Anordnung oder besondere Schutzvorkehrungen 
erreicht werden. 

Verschläge für luftgekühlte Motoren müssen so be
schaffen und bemessen sein, daß ihre Entzündung ausge
schlossen und die Kühlung der Motoren nicht behindert ist. 

d) Die äußeren spannungführenden Teile der Maschinen 
müssen auf feuersicheren Unterlagen befestigt sein. 

e) Elektrische Maschinen müssen ein Leistungschild be
sitzen, auf dem die in den §§ 80 und 81 der "Regeln für 
die Bewertung und Prüfung elektrischer Maschinen (R. E. 
M./1923)'' geforderten Angaben vermerkt sind. 

§ 7. 

Transformatoren. 
a) Bei Hochspannung müssen Transformatoren entweder in 

geerdete Metallgehäuse eingeschlossen oder in besonderen Schutz
Perschlägen untergebracht sein. Ausgenommen Pon dieser Vor
schrift sind Transformatoren in abgeschlossenen elektrischen Be
triebsräumen (siehe§ 29) und solche, die nur mit besonderen Hilfs· 
mitteln zugänglich sind. 

Verschläge für selbstgekühlte Transformatoren müssen 
so beschaffen und bemessen sein, daß ihre Entzündung aus
geschlossen und die Kühlung der Transformatoren nicht be
hindert ist. 

b) An Hochspannungtransformatoren, deren Körper betriebs
mäßig nicht geerdet ist, müssen Vorrichtungen angebracht sein, die 
gestatten, die Erdung des Körpers gefahrlos porzunehmen oder die 
Transformatoren allseitig abzuschalten. 

c) Die spannungführenden Teile der Transformatoren 
und die zugehörenden Verbindungsleitungen unterliegen nur 
den Vorschriften über Berührungschutz nach § 3a. 

d) Die äußeren spannungführenden Teile der Transfor
matoren müssen auf feuersicheren Unterlagen befestigt sein. 
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e) Transformatoren müseen ein Leistungschild besitzen, 
auf dem die in den §§ 63-65 der "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von Transformatoren (R. E. T./1923)" geforder
ten Angaben vermerkt sind. 

§ 8. 

Akkumulatoren (siehe auch § 32). 

a) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell, dieses 
ist gegen Erde durch feuchtigkeitsichere Unterlagen zu iso
lieren. 

b) Bei Hochspannung müssen die Batterien mit einem ~so
Zierenden Bedienungsgange umgeben sein. 

c) Die Batterien müssen so angeordnet sein, daß bei der 
Bedienung eine zufällige gleichzeitige Berührung von Punk
ten, zwischen denen eine Spannung von mehr als 250 V 
herrscht, nicht erfolgen kann. Im übrigen gilt bei Hochspan· 
nung der isolierende Bedienungsgang als ausreichender Schutz 
bei zufälliger Berührung unter Spannung stehender Teile. 

I. Bei Batterien, die rooo v oder mehr gegen Erde aufweisen, empfiehlt 
es sich, abschaltbare &uppen von nicht über soo V zu bilden. 

d) Zelluloid darf bei Akkumulatorenbatterien für mehr 
als 16 V Spannung außerhalb des Elektrolyten und als Bau
stoff für Gefäße nicht verwendet werden. 

D. Schalt- und Verteilungsanlagen 
(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

§ 9. 
a) Schalt- und Verteilungstafeln, Schaltgerüste und 

Schaltkasten müssen aus feuersicherem Isolierstoff oder aus 
Metall bestehen. Holz ist als Umrahmung, Schutzhülle und 
Schutzgeländer zulässig. 

b) Bei Schalttafeln und SchaUgerüsten, die betriebs
mäßig auf der Rückseite zugänglich sind, müssen die Gänge 
hinreichend breit und hoch sein und von Gegenständen frei
gehalten werden, die die freie Bewegung stören. 

1. Die Entfernung zwischen ungeschützten, Spannung gegen 
Erde führenden Teilen der Schaltanlage und der gegenüberlie
genden Wand soll bei Niederspannung etwa 1m, bei Hoch
>Pannung etwa r,.5 m betragen. Sind beiderseits ungeschützte, 
Spannung gegen Erde führende Teile in erreichbarer Höhe an
gebracht, so sollen sie in der Wagerechten etwa 2 m vonein
ander entfernt sein. 

In Gängen sollen Hochspannung führende Teile besonders geschützt 
sein, wenn sie weniger als 2,5 m hoch liegen. 

c) Schalt- und Verteilungsta.feln, -gerüste und -kasten 



126 Bauvorschriften für elektrische Bahnen. 

mit unzugänglicher Rückseite müssen so beschaffen sein, 
daß nach ihrer betriebsmäßi5en Befestigung an der Wand 
die Leitungen derart angelegt und angeschlossen werden 
können, daß die Zuverlässigkeit der Leitungsanschlußstellen 
von vorn geprüft werden kann. Die Klemmstellen der Zu
und Ableitungen dürfen nicht auf der Rückseite der Tafeln 
oder Gerüste liegen. 

2. Verteilungstafeln sollen durch eine Umrahmung oder 
ähnliche Mittel so geschützt sein, daß Fremdkörper nicht an 
die Rückseite der Tafel gelangen können. 

3. Der Mindestabstand spannungführender, rückseitig an
geordneter Teile von der Wand soll bei Schalt- und Vertei
lungstafeln und -gerüsten nach c) 15 mm betragen. 

Werden hinter diesen metallene oder metallumkleidete 
Rohre oder Rohrdrähte geführt, so gilt der gleiche 11-Iindestab
stand zwischen den genannten spannungführenden Teilen und 
den Rohren oder Rohrdrähten. 

d) In jeder Verteilungsanlage sind für die einzelnen 
Stromkreise Bezeichnungen anzubringen, die näheren Auf
schluß über die Zugehörigkeit der angeschlossenen Leitun
gen mit ihren Schaltern, Sicherungen, Meßgeräten usw. 
geben. 

4. Nachträglich zu der Schaltanlage hinzukommende Appa
rate sollen entweder auf die bestehenden Unterlagen und Um
rahmungen oder auf o r d nun g s mäßig gebaute und isolierte 
Zusatztafeln oder -gerüste gesetzt werden. 

5. Bei Schaltanlagen, die für verschiedene Stromarten und 
Spannungen bestimmt sind, sollen die Einrichtungen für jede 
Stromart und Spannung entweder auf getrennten und entspre
chend bezeichneten Feldern angeordnet oder deutlich gekenn
zeichnet sein. 

6. Bei Schaltanlagen, die von der Rückseite betriebsmäßig 
zugänglich sind, soll die Polarität oder Phase von Leitungschie
nen und dergleichen kenntlich gemacht sein. Die Bedeutung 
der benutzten Farben und Zeichen soll bekanntgegeben werden. 

E. Apparate. 

§ 10. 
Allgemeines. 

a) Die äußeren spannungführenden Teile und, soweit 
sie betriebsmäßig zugänglich sind, auch die inneren müssen 
auf feuer-, wärme- und feuchtigkeitsicheren Körpern ange
bracht sein. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen müssen mecha
nisch widerstandsfähig und wärmesicher sein, sowie zuver
lässig befestigt werden. Solche aus Isolierstoff, die im Ge
brauch mit einem Lichtbogen in Berührung kommen kön
nen, müssen auch feuersicher sein (Ausnahme siehe § 15 b). 
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b) Die Apparate sind so zu bemessen, daß sie durch den 
stärksten normal vorkommenden Betriebstrom keine für 
den Betrieb oder die Umgebung gefährliche Temperatur an
nehmen können. 

c) Die Apparate müssen so gebaut oder angebracht 
sein, daß einer Verletzung von Personen durch Splitter, 
Funken, geschmolzenes Material oder Stromübergänge bei 
ordnungsmäßigem Gebrauch vorgebeugt wird (siehe auch 
§ 3). 

d) Die Apparate müssen so gebaut und angebracht sein, 
daß für die anzuschließenden Drähte (auch an den Ein
führungstellen) eine genügende Isolation gegen benachbarte 
Gebäudeteile, Leitungen und dergleichen erzielt wird. 

1. Bei dem Bau der Apparate soll bereits darauf geachtet 
werden, daß die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile 
der zufälligen Berührung entzogen werden können (Ausnahme 
siehe § 15 b ). 

2. Griffe, Handräder u. dgl. können aus Isolierstoff oder 
Metall bestehen. Bei Spannungen bis 1000 V sind metallene 
Griffe, Handräder u. dgl., die mit einer haltbaren IsoHerschicht 
vollständig überzogen sind, auch ohrie Erdung zulässig. 

Bei Spannungen über zooo V sollen isolierende Griffe (entweder ganz 
aus I solierstoft oder nur damit überzogen) so eingerichtet sein, daß sich zwi
schen der bedienenden Person und den spannungführenden Teilen eine 
geerdete Stelle befindet. Ganz aus I solierstoft bestehend• Schaltstangen sind 
von dieser Bestimmung ausgenommen. 

e) Ortsfeste Apparate müssen für Anschluß der Lei
tungsdrähte durch Verschraubung oder gleichwertige Mittel 
eingerichtet sein (siehe auch § 21 ll). 

f) Metallteile, für die eine Erdung in Frage kommen 
kann, müssen mit einem Erdungsanschluß versehen sein. 

g) Alle Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen 
metallenes Muttergewinde haben. 

h) Bei ortsveränderlichen oder beweglichen Apparaten 
müssen die Anschluß- und Verbindungstellen von Zug ent
lastet sein. 

i) Der Verwendungsbereich (Stromstärke, Spannung, 
Stromart usw.) muß, soweit es für die Benutzung notwendig 
ist, auf den Apparaten angegeben sein. 

k) Alle Apparate müssen am Hauptteil ein Ursprung
zeichen tragen. 

§ 11. 

Schalter. 

(Die *Vorschriften c, f, g und h gelten nicht für Fahrzeuge.) 

a) Alle Schalter, die zur Stromunterbrechung dienen, 
müssen so gebaut und angebracht sein, daß beim ordnungs-
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mäßigen öffnen unter normalem Betriebstrom kein Licht
bogen bestehen bleibt (Ausnahme siehe § 28 d). 

Schalterahdeckungen mit offenen Betätigungschlitzen 
sind nur in elektrischen Betriebsräumen zulässig. 

1. Schalter für Niederspannung bis 5 kW sollen in der Re
gel Momentschalter sein. 

2. Ausschalter sollen in der Regel nur an den Verbrauchs
apparaten selbst oder in festverlegten Leitungen angebracht 
werden. 

b) Nennstromstärke und Nennspannung sind auf dem 
Hauptteil des Schalters zu vermerken. 

*c) Der Berührung zugängliche Gehäuse und Griffe müs
sen, wenn sie nicht geerdet sind, aus nichtleitendem Bau
stoff bestehen oder mit einer haltbaren IsoHerschicht aus
gekleidet oder umkleidet sein. 

d) Griffdorne für Hebelschalter, Achsen von Dosen- und 
Drehschaltern und diesen gleichwertige Betätigungsteile 
dürfen nicht spannungführend sein. 

Griffe für Hebelschalter müssen so stark und mit dem 
Schalter so zuverlässig verbunden sein, daß sie den auftre
tenden mechanischen Beanspruchungen dauernd standhal
ten und sich bei Betätigung des Schalters nicht lockern. 

e) Ausschalter für Stromverbraucher müssen, wenn sie 
geöffnet werden, alle Pole ihres Stromkreises, die unter 
Spannung gegen Erde stehen, abschalten. Ausschalter für 
Niederspannung, die kleinere Glühlampengruppen bedienen, 
unterliegen dieser Vorschrift nicht. 

Trennschalter sind so anzubringen, daß sie nicht durch 
das Gewicht der Schaltmesser von selbst einschalten können. 

*f) An Hochspannungschaltern muß die Schaltstellung er
kennbar sein. 

Kriechströme über die Isolatoren müssen bei Spannzmgen über 
1500 V durch eine geerdete Stelle abgeleitet werden. 

Hochspannungsölschalter in großen Schaltanlagen sind so 
einzubauen, daß zwischen ihnen und der Stelle, ~Jon der aus sie 
bedient werden, eine Schutzwand besteht. 

3. Als große Schaltanlagen gelten solche, deren Sammelschienen mehr 
als zoooo kW abgeben. Die Schutzwand soll die Bedienenden gegen Flammen 
und brennendes Ol schützen. 

*g) Vor gekapselten Hochspannungschaltern, die nicht aus
schließlich als Trennschalter dienen, müssen bei Spannungen über 
1500 V erkennbare Trennstellen ~Jorgesehen sein. 

*h) Nulleiter und betriebsmäßig geerdete Leitungen dür
fen entweder gar nicht oder nur zwangläufig zusammen mit 
den übrigen zugehörenden Leitern abtrennbar sein. 
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§ 12. 

Anlasser und Widerstände. 

a) Anlasser und Widerstände, an denen Stromunter
brechungen vorkommen, müssen so gebaut sein, daß bei 
ordnungsmäßiger Bedienung kein Lichtbogen bestehen bleibt 
(vgl. "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Anlassern 
und Steuergeräten [R.E.A./1925]", § 47a). 

b) Die Anbringung besonderer Ausschalter (siehe § 11 e) 
ist bei Anlassern und Widerständen nur dann notwendig, 
wenn der Anlasser nicht selbst den Stromverbraucher all
polig abschaltet. 

1. In eingekapselten Steuerschaltern ist bis 1000 V Holz, 
das durch geeignete Behandlung feuchtigkeitsicher und wärme
sicher gemacht ist, auch außerhalb eines Olbades zulässig, ab
gesehen von Räumen mit ätzenden Dünsten. 

2. Die stromführenden Teile Yon Anlassern und Wider
ständen sollen mit einer Schutzverkleidung aus feuersicherem 
Stoff versehen sein (Ausnahme siehe § 28 .!). Diese Apparate 
sollen auf feuersicherer Unterlage, und zwar freistehend oder 
an feuersicheren Wänden und von entzündlichen Stoffen genü
gend entfernt, angebracht werden. 

c) Bei Apparaten mit Handbetrieb darf die Achse der 
Betätigungsvorrichtung nicht spannungführend sein. 

d) Kontaktbahn und Anschlußstellen müssen mit einer 
widerstandsfähigen, zuverlässig befestigten und abnehm
baren Abdeckung versehen sein; sie darf keine Offnung ent
halten, die eine unmittelbare Berührung spannungführen
der Teile zuläßt (Ausnahmen siehe §§ 28 und 29). 

§ 13. 

S t e ckvorrich t unge n 

(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

a) Nennstromstärke und Nennspannung müssen auf Dose 
und Stecker verzeichnet sein. 

Stecker dürfen nicht in Dosen für höhere Neunstrom
stärke und Nennspannung passen. 

An den Steckvorrichtungen müssen die Anschlußstellen 
oder ortsveränderlichen oder beweglichen Leitungen von 
Zug entlastet sein. 

Die Kontakte in Steckdosen müssen der unmittelbaren 
Berührung entzogen sein. 

b) Soweit nach § 14 Sicherungen an der Steckvorrich
tung erforderlich sind, dürfen sie nicht im Stecker ange
bracht werden. 

Vorschriften buch. 14. Aufl. 9 
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1. Wenn an ortsveränderlichen Stromverbrauchem eine 
Steckvorrichtung angebracht wird, so soll die Dose mit der 
Leitung und der Stecker mit dem Stromverbraucher verbunden 
sein. 

c) Der Beriihrung zugängliche Teile der Dosen und 
Steckerkörper müssen, wenn sie nicht für Erdung eingerich
tet sind, aus Isolierstoff bestehen. 

Erdverbindungen der Stecker müssen hergestellt sein, 
bevor sich die Polkontakte berühren. 

d) Bei Hochspannung müssen Steckvorrichtungen so gebaut 
sein, daß das Einstecken und Ausziehen des Steckers unter Span
nung Perhindert wird. 

Bei Zwischenkupplungen ortsPeränderlicher Leitungen genügt 
es, wenn ihre Betätigung durch Unberufene verhindert ist. 

§ 14. 

Stromsicherungen (S chmelzs ic her ungen und 
Sel bsts chalter). 

a) Die Stärke der Stromsicherung muß der Betrieb
stromstärke der zu schützenden Leitungen und der Strom
verbraucher angepaßt werden. Sie darf jedoch nicht größer 
sein, als nach § 20 zulässig ist. 

Geflickte Sicherungstöpsel sind verboten. 

1. Bei Schmelzsicherungen sollen weiche, plastische l\fetalle 
und Legierungen nicht unmittelbar den Kontakt vermitteln, 
sondern die Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen sollen mit 
Kontaktstücken aus Kupfer oder gleichgeeignetem Metall zu
verlässig verbunden sein. 

2. Schmelzsicherungen, die nicht spannunglos gemacht 
werden können, sollen so gebaut oder angeordnet sein, daß sie 
auch unter Spannung, gegebenenfalls mit geeigneten Hilfsmit
teln, von unterwiesenem Personal ungefährlich ausgewechselt 
werden können. 

b) Schmelzsicherungen für niedere Stromstärken müssen 
in Anlagen mit Betriebspannungen bis 500 V so beschaffen 
sein, daß die fahrlässige oder irrtümliche Verwendung von 
Einsätzen für zu hohe Stromstärken durch ihre Bauart aus
geschlossen ist (Ausnahme siehe § 28h). Für niedere Strom
stärken dürfen nur Sicherungen mit geschlossenem Schmelz
einsatz verwendet werden. 

3. Als niedere Stromstärken gelten hier solche bis 60 A, 
doch soll für Stromstärken unter 6 A die Unverwechselbarkeit 
der Sicherungen nicht gefordert werden. 

c) Nennstromstärke und Nennspannung sind sichtbar 
und haltbar auf dem Hauptteil der Sicherung sowie auf dem 
Schmelzeinsatz zu verzeichnen. 
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d) Leitungen sind durch Abschmelzsicherungen oder 
Selbstschalter zu schützen (Ausnahmen siehe f und g). 

4. Bei Niederspannung sollen die Sicherungen an einer den 
Berufenen leicht zugänglichen Stelle angebracht werden; es 
empfiehlt sich, solche tunliehst auf besonderer gemeinsamer 
Unterlage zusammenzubauen. 

e) Sicherungen sind an allen Stellen anzubringen, wo 
sich der Querschnitt der Leitungen nach der Verbrauchstelle 
hin vermindert, jedoch sind da, wo davorliegende Sicherun
gen auch den schwächeren Querschnitt schützen, weitere 
Sicherungen nicht erforderlich. 

Dieses gilt nicht für Bahnspeiseleitungen und Fahr
zeuge (siehe §§ 34 und 36). 

Sicherungen müssen stets nahe an der Stelle liegen, wo 
das zu schützende Leitungstück beginnt. Dieses ist bei 
Schraubstöpselsicherungen stets mit den Gewindeteilen zu 
verbinden. 

5. Bei Abzweigungen kann das Anschlußleitungstück von 
der Hauptleitung zur Sicherung, wenn seine einfache Länge 
nicht mehr als etwa 1 m beträgt, von geringerem Querschnitt 
sein als die Hauptleitung, wenn es von entzündlichen Gegen
ständen feuersicher getrennt und nicht als Mehrfachleitung 
hergestellt ist. 

f) Betriebsmäßig geerdete Leitungen dürfen im allge
meinen keine Sicherung enthalten. 

g) Die Vorschriften über das Anbringen von Sicherun
gen beziehen sich nicht auf Freileitungen, Leitungen an 
Schaltanlagen, ferner in elektrischen Betriebsräumen nicht 
auf die Verbindungsleitungen zwischen Maschinen, Trans
formatoren, Akkumulatoren, Schaltanlagen und dergleichen, 
sowie auch nicht auf alle Fälle, in denen durch das Wirken 
einer etwa angebrachten Sicherung Gefahren im Betriebe 
der betreffenden Einrichtungen hervorgerufen werden könn
ten (siehe auch § 20::!-). 

6. Abzweigungen von Freileitungen nach Verbrauchstellen 
(Hausanschlüsse) sollen, wenn nicht schon an der Abzweigstelle 
Sicherungen angebracht sind, nach Eintritt in das Gebäude in 
der Nähe der Einführung gesichert werden. 

§ 15. 

Andere Apparate. 

a) Bei ortsfesten Meßgeräten für Hochspannung müssen die 
Gehäuse entweder gegen die Betriebspannung sicher isolieren oder 
sie müssen geerdet sein oder es müssen die Meßgeräte Pon Schutz
kasten umgeben oder hinter Glasplatten derart angebracht sein, daß 
auch ihre Gehäuse gegen zufällige Berührung geschützt sind. Die 
an Meßwandler angeschlossenen Meßgeräte unterliegen dieser Vor-

9* 
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schrift nicht, wenn ihr Sekundärstromkreis gegen den Übertritt \>On 
Hochspannung gemäß § 4 geschützt ist. 

b) Bei ortsveränderlichen Meßgeräten (auch Meßwand
ler) kann von den Forderungen der §§ 10a, 10!, 101 und 
10 f abgesehen werden. 

c) Handapparate mit einer Aufnahme bis einschließlich 
0,3 kW sind für Betriebspannungen von mehr als 250 V nicht 
zulässig. Elektrisch betriebene Werkzeuge müssen den Re
geln für die Prüfung und Bewertung derartiger Maschinen 
entsprechen. 

1. Handapparate sollen besonders sorgfältig ausgeführt und 
ihre Isolierung soll derart bemessen sein, daß auch bei rauher 
Behandlung Stromübergänge vermieden werden. Die Bedie
nungsgriffe der Handapparate, mit Ausnahme der von Be
triP-bswerkzeugen, sollen möglichst nicht aus Metall oostehen 
und im übrigen so gestaltet werden, daß eine Berührung be
nachbarter Metallteile erschwert ist. 

F. Lampen und Zubehör. 

§ 16. 

Fassungen und Glühlampen. 

a) Jede Fassung ist mit der Nennspannung zu be
zeichnen. 

Bei Fassungen verwendete Isolierstaffe müssen wärme-, 
feuer- und feuchtigkeitsicher sein. 

Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 
Fassungen müssen durch feuersichere Umhüllung, die je
doch nicht unter Spannung gegen Erde stehen darf, vor Be
rührung geschützt sein. 

In Stromkreisen, die mit mehr als 250 V betrieben werden, 
müssen die äußeren Teile der Fassungen aus Isolierstoffen bestehen 
und alle spannungführenden Teile der Berührung entziehen. 
Fassungen für Edison-Lampensockel 14 (Jlfignonsockel) sind in 
solchen Stromkreisen nicht zulässig. 

b) Schaltfassungen sind für alle Spannungen über 250 V 
unzulässig. 

Schaltfassungen müssen im Inneren so gebaut sein, daß 
eine Berührung zwischen den beweglichen Teilen des SchuJ
ters und den Zuleitungsdrähten ausgeschlossen ist. Hand
haben zur Bedienung der Schaltfassungen dürfen nicht aus 
Metall bestehen. Die Schaltachse muß von den spannung
führenden Teilen und von dem Metallgehäuse isoliert sein. 

c) Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 
Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. 
Dieser Schutz gegen zufälliges Berühren muß auch während 
des Einschraubens der Lampen wirksam sein. 
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d) Glühlampen in der Nähe von entzündlichen Stoffen 
müssen mit Vorrichtungen versehen sein, die die Berührung 
der Lampen mit solchen Stoffen verhindern. 

e) In Hochspannungstromkreisen sind zugängliche Glühlampen 
und Fassungen nur für Gleichstrom und nur für Betriebspannungen 
bis 1000 V gestattet. 

§ 17. 

Bogenlampen. 

a) An Örtlichkeiten, wo von Bogenlampen herabfallende 
glühende Kohleteilchen gefahrbringend wirken können, muß 
dieses durch geeignete Vorrichtungen verhindert werden. 
Bei Bogenlampen mit verminderter Luftzufuhr oder bei 
solchen mit doppelter Glocke sind keine besonderen Vor
richtungen hierfür erforderlich. 

b) Bei Bogenlampen sind die Laternen (Gehänge, Arma
turen) gegen die spannungführenden Teile zu isolieren und 
bei Verwendung von Tragseilen auch diese gegen die La
ternen. 

1. Die Einführungsöffnungen für die Leitungen an Lampen und 
Laternen sollen so beschaffen sein, daß die Isolierhüllen nicht 
verletzt werden. Bei Lampen und Laternen für Außenbeleuch
tung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sich in ihnen kein 
vVasser ansammeln kann. 

c) Werden die Zuleitungen als Träger der Bogenlampe 
verwendet, so müssen die Anschlußstellen von Zug entlastet 
sein; die Leitungen dürfen nicht verdrillt werden. 

Bei Hochspannung dürfen die Zuleitungen nicht als Auf
hängePorrichtung dienen. 

d) Bei Hochspannung muß die Lampe entweder gegen das 
Aufzugseil und, wenn sie an einem Metallträger angebracht ist, auch 
gegen diesen doppelt isoliert sein oder Seil und Träger sind zu 
erden. Bei Spannungen über 1000 V müssen beide Vorschriften 
gleichzeitig befolgt werden. 

e) Bei Hochspannung müssen Bogenlampen während des 
Betriebes unzugänglich und pon Abschaltvorrichtungen abhängig 
sein, die gestatten, sie zum Zweck der Bedienung spannunglos zu 
machen 

§ 18. 

Beleuchtungskörper, Schnurpendel und 
Handleuchter. 

a) In und an Beleuchtungskörpern müssen die Leitungen 
mit einer IsoHerhülle gemäß § 19 versehen sein. Fassungs
adern dürfen nicht als Zuleitung zu ortsveränderlichen Be
leuchtungskörpern verwendet werden. 

Wird die Leitung an der Außenseite des Beleuchtungs-
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körpers geführt, so muß sie so befestigt sein, daß sie sich 
nicht verschieben und durch scha.rfe Kanten nicht verletzt 
werden ka.nn. Bei Hochspannung dürfen die Leitungen e>on zu
gänglichen Beleuchtungskörpern nur geschützt geführt werden. 

1. Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohlräume 
von Beleuchtungskörpern sollen so beschaffen sein, daß die 
einzuführenden Drähte sicher ohne Verletzung der Isolierung 
clurehgezogen werden können; die engsten fiir zwei Drähte be
stimmten Rohre sollen bei Niederspannung wenigstens 6 mm, 
bei Hochspannung ·wenigstens zz mm im Lichten haben. 

2. Bei Niederspannung sollen Abzweigstellen in Beleuch
tungskörpern tunliehst zusammengeiaßt werden. 

3. Bei Hochspannung sollen Abzweig- und Verbindungstellen in 
B eleuchtttngskörpern nicht angeordnet werden. 

4. Beleuchtungskörper sollen so angebracht werden, daß die 
Zuführungsdrähte nicht durch Bewegen des Körpers verletzt 
werden können; Fassungen sollen an den Beleuchtungskörpern 
zu ver lässig befestigt sein. 

b) Bei Hochspannung sind zugängliche Beleuchtungskörper 
nur bei Gleichstrom und nur bis 1000 V gestattet. Ihre Metallkörper 
müssen geerdet sein. 

c) Werden die Zuleitungen a.ls Träger des Beleuchtungs
körpers verwendet (Schnurpendel), so müssen die Anschluß
stellen von Zug entlastet sein. 

d) Bei Hochspannung sind Schnurpendel unzulässig. 
e) Körper und Griff der Handlampen (Handleuch

t er) müssen aus feuer-, wärme- und feuchtigkeitsicherem 
Isolierstoff von großer Schlag- und Bruchfestigkeit bestehen. 
Die spannungführenden Teile müssen auch während des Ein
setzens der Lampe, mithin auch ohne Schutzglas, durch aus
reichend mechanisch widerstandsfähige uncl sicher befestigte 
Verkleidungen gegen zufällige Berührung geschützt sein. 

Sie müssen Einrichtungen besitzen, mit deren Hilfe die 
Anschlußstellen der Leitungen von Zug entlastet und deren 
Umhüllungen gegen Abstreifen gesichert werden können. 
Die Einführungsöffnung muß die Verwendung von Werk
stoffschnüren und Gummischlauchleitungen (siehe § 19 III) 
gestatten und mit Einrichtungen zum Schutze der Leitungen 
gegen Verletzung versehen sein. 

Metallene Griffauskleidungen sind verboten. 
Jeder Handleuchter muß mit Schutzkorb oder -glas ver

sehen sein. Schutzkorb, Schirm, Aufhängevorrichtung aus 
Metall oder dergleichen müssen auf dem IsoHerkörper be
festigt sein. Schalter an Handleuchtern sind nur für Nieder
spannungsanlagen zulässig; sie müssen den Vorschriften 
für Dosenschalter entsprechen und so in den Körper oder 
Griff eingebaut werden, daß sie bei Gebrauch des Leuchters 
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nicht unmittelbar mechanisch beschädigt werden können. 
Alle Metallteile des Schalters müssen auch bei Bruch der 
Handhabungsteile der zufälligen Berührung entzogen bleiben. 

Handleuchter für feuchte und durchtränkte Räume sowie 
solche zur Beleuchtung in Kesseln müssen mit einem sicher 
befestigten Überglas und Schutzkorb versehen sein und dür
fen keine Schalter besitzen. An der Eintrittstelle müssen die 
Leitungen durch besondere Mittel gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit und gegen Verletzung geschützt sein. 

f) M a s c h i n e nIe u c h t er o h n e Griffe. Zur orts
veränderlichen Aufhängung an Maschinen und sonstigen Ar
beitsgeräten und zum gelegentlichen Ableuchten von Hand 
müssen Körper, Schirm, Schutzkorb und Schalter den Be
stimmungen für Handleuchter entsprechen. Die gleichen 
Bestimmungen gelten in Bezug auf Berührungschutz span
nungführender Teile, Bemessung der Einführungsbohrung 
und hinsichtlich der Einrichtungen für Zugentlastung der 
Leitungsanschlüsse sowie des Schutzes der Leitungen an 
der Einführungstelle. 

g) 0 r t s v e r ä n d e r l i c h e W e r k t i s c h I e u c h t e r. 
Spannungführende Teile der Fassung und der Lampe, und 
zwar die Teile der letztgenannten, auch während diese ein
gesetzt wird, müssen durch sicher befestigte, besonders 
widerstandsfähige Schutzkörper gegen zufällige Berührung 
geschützt sein. 

Zur Entlastung der Kontaktstellen und zum Schutz der 
Leitungsumhüllung gegen Abstreifen und Beschädigung an 
der Einführungstelle sind geeignete Vorrichtungen vorzu
sehen. Die Einführungsöffnung muß in dauerhafter Weise 
mit Isolierstoff ausgekleidet sein. Die spannungführenden 
Teile der Fassung müssen gegen die übrigen Metallteile 
besonders sicher isoliert sein. Das Gehäuse der Fassung 
muß aus Isolierstoff bestehen. 

Fassungen an Werktischleuchtern, die zum gelegent
lichen Ableuchten aus dem Halter entfernt werden, müssen 
deu Bedingungen für Maschinenleuchter entsprechen. 

h) Bei Hochspannung sind Handleuchter nicht zulässig (Aus
nahme siehe § 28k). 

G. Beschaffenheit und Verlegung der Leitung. 
§ 19. 

Beschaffenheit isolierter Leitungen. 

a) Isolierte Leitungen müssen den "Vorschriften für 
isolierte Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen. 
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1. Leitungen, die nur durch eine Umhüllung gegen che
mis.!he Einflüsse geschützt sind, sollen den "Normen für um
hüllte Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen. Sie gel
ten nicht als isolierte Leitungen. Man unterscheidet folgende 
Arten: 

Wetterfeste Leitungen. 
Nullei terdrähte. 
Nulleiter für Verlegung im Erdboden. 

2. Man unterscheidet folgende Arten von isolierten Lei
tungen: 

I. Leitungen für feste Ver 1 egung. 

Gummiaderleitungen für Spannungen bis 750 V. 
Spezialgummiaderleitungen für alle Spannungen. 
Rohrdrähte für Niederspannungsanlagen zur erkennbaren Ver

legung, die es ermöglicht, den Leitungsverlauf ohne Auf
reißen der Wände zu verfolgen. 

Panzeradern nur zur festen Verlegung für Spannungen bis 1000 V. 

II. Leitungen für Beleuchtungskörper. 

Fassungsadern zur Installation nur in und an Beleuchtungskör
pern in Niederspannungsanlagen. 

III. L e i tun g e n zum An s c h 1 u ß o r t s v er ä n d e r 1 i c h e r 
Stromverbraucher. 

Gummiaderschnüre (Zimmerschnüre) für geringe mechanische 
Beanspruchung in trockenen Wohnräumen in Niederspan
nungsanlagen. 

Leichte Anschlußleitungen für geringe mechanische Bean
spruchung in Werkstätten in Niederspannungsanlagen. 

Werkstattschnüre für mittlere mechanische Beanspruchung in 
Werkstätten und Wirtschaftsräumen in Niederspannungs
anlagen. 

Gummischlauchleitungen: 
Leichte Ausführung zum Anschluß von Tischlampen und 

leichten Zimmergeräten für geringe mechanische Bean
spruchungen in Niederspannungsanlagen. 

Mittlere Ausführung zum Anschluß von Küchengeräten usw. 
für mittlere mechanische Beanspruchungen in Niederspan
nungsanlagen. 

Starke Ausführung für besonders hohe mechanische Anfor
derungen für Spannungen bis 750 V. 

Spezialschnüre, für raube Betriebe in Gewerbe, Industrie und 
Landwirtschaft in Niederspannungsanlagen. 

Hochspannungschnüre für Spannungen bis 1000 V. 
Leitungstrossen, geeignet zur Führung über Leitrollen und 

Trommeln (ausgenommen Pflugleitungen). 

IV. BleikabeL 

Gummi-BleikabeL 
Papier-BleikabeL 

Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel bis 750 V. 
Verseilte Mehrleiter-BleikabeL 



Bauvorschriften für elektrische Bahnen. 137 

§ 20. 
Bemessung der Leitungen. 

a) Elektrische Leitungen sind so zu bemessen, daß sie 
bei den vorliegenden Betriebsverhältnissen genügende mecha
nische Festigkeit haben und keine unzulässigen Erwärmungen 
annehmen können (vgl. § 2h). 

1. Bei Dauer b e trieb dürfen isolierte Leitungen und 
Schnüre aus Leitungskupfer mit den in nachstehender Tafel, 
Spalte 2, verzeichneten Stromstärken belastet werden: 

1 -'---- 2 3 
----·-- ----~- -------- ---------------

Dauerbetrieb Aussetzende 
Betriebe 

Querschnitt 
Höchstzulässige ' Nennstrammstärke Höchstzulässige 

Dauerstromstärke I fürentsprecbendeAb· Vollstromstärke 
in mma schmelzsicherung 

in A : in A inA 

0,5 7,5 6 7,5 
0,75 

I 
9 6 9 

1 
I 

11 6 11 

~·t 14 10 14 
20 1-5 20 

4' 25 20 25 
6 31 25 35 

10 4'-l 35 60 
16 75 60 105 
25 100 80 140 
35 125 100 175 
50 160 125 225 
70 200 160 280 
95 240 200 335 

120 280 225 400 
150 325 260 460 
185 380 300 530 
240 450 350 630 
300 540 430 730 
400 640 500 900 
500 760 600 -
625 880 700 -
800 1050 850 -

1000 1250 1000 -

Blanke Kupferleitungen bis zu 50 =a unterliegen gleich
falls den Regeln der Tafel (Spalte 2 und 3). Auf blanke 
Kupferleitungen über 50 mm2, sowie auf Fahrleitungen, ferner 
auf isolierte Leitungen jeden Querschnittes für aussetzende 
Betriebe finden die Besti=ungen der Spalten 2. und 3 keine 
Anwendung; solche Leitungen sind in jedem Falle so zu be
messen, daß sie durch den stärksten normal vorkommenden Be
triebstrom keine für den Betrieb oder die Umgebung gefährliche 
Temperatur annehmen können. 

Für die Belastung von Kabeln gelten die in den "Vor-
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schriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen" auf Ka
bel bezüglichen Bestimmungen. 

2. Bei aussetzendem Betrieb ist die Erhöhung der 
Belastung der Leitungen von 10 mm• aufwärts auf die Werte 
des Vollaststromes für aussetzenden Betrieb der Spalte 4, die 
etwa 40•/o hö)ler als die Werte der Spalte 2 sind, zulässig, falls 
die relative Einschaltdauer 400fo und die Spieldauer 10 min 
nicht überschreiten. Bedingt die häufige Beschleunigung grö
ßerer Massen bei Bemessung des Motors einen Zuschlag zur 
Beharrungsleistung, so ist dementsprechend auch der Leitungs
querschnitt reichlicher als für den Vollaststrom im Beharrung
zustande zu bemessen. 

Bei aussetzenden Motorbetrieben darf die Nennstromstärke 
der Sicherungen höchstens das 1,5-fache der Werte der Spalte 4 
betragen. 

Der Auslösestrom der Selbstschalter ohne Verzögerung 
darf bei aussetzenden Motorbetrieben höchstens das 3-fache 
der Werte von Spalte 4 betragen. Bei Selbstschaltern mit Ver
zögerung muß die Auslösung bei höchstens 1,6-fachem Vollast
strom beginnen und die Verzögerungsvorrichtung bei dem 1,1-
fachen Wert des Vollaststromes zurückgehen. 

Diese Regel gilt nicht für Fahr- und Speiseleitungen (siehe 
34 o und Regel 3) sowie nicht für Leitungen in Fahrzeugen 
(siehe § 361 und o, Regeln 5 und 7). 

3. Bei kurzseitigern Betrieb gelten die unter 2 ge
nannten Regeln für aussetzenden Betrieb, jedoch sind Be
lastungen nach Spalte 4 nur zulässig, wenn die Dauer einer 
Einschaltung 4min nicht überschreitet, anderenfalls gilt Spalte 2. 

Diese Regel gilt nicht für Fahr- und Speiseleitungen (siehe 
§ 34 o und Regel3) sowie nicht für Leitungen in Fahrzeugen 
(siehe § 361 und o, Regel 5 'und 7). 

4. Der geringstzulässige Querschnitt für Kupferleitungen 
beträgt: 
für Leitungen an und in Beleuchtungskörpern, nicht 

aber für Anschlußleitungen an solche (siehe § 18 a) 0,5 mm2 
für Pendelschnüre, runde Zimmerschnüre und leichte 

Gummischlauchleitungen . 0, 7 5 
für isolierte Leitungen und für umhüllte Leitungen bei 

Verlegung in Rohr, sowie für ortsveränderliche 
Leitungen mit Ausnahme der Pendelschnüre usw. 1 

für isolierte Leitungen in Gebäuden und im Freien, 
bei denen der Abstand der Befestigungspunkte 
mehr als 1 m beträgt . . 4 

für blanke Leitungen bei Verlegung in Rohr. . 1,5 
für blanke Leitungen in Gebäuden und im Freien 

(vgl. auch § 3, Regel 4) . 4 
für Freileitungen mit Spannweiten bis zu 35 m und 

Niederspannung . . • . . . 6 
für Freileitungen in allen anderen Fällen . . 10 

" 

" 
,, 
" 5. Bei Verwendung von Leitern aus Kupfer von geringerer 

Leitfähigkeit oder anderen Metallen, z. B. auch bei Verwendung 
der Metallhülle von Leitungen als Rückleitung, sollen die Quer
schnitte so gewählt werd(ln, daß sowohl Festigkeit wie Er
wärmung durch den Strom den im vorigen für Leitungskupfer 
gegebenen Querschnitten entsprechen. 
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§ 21. 

Allgemeines über Leitungsverlegung. 

a): Festverlegte Leitungen müssen durch ihre Lage oder 
durch besondere Verkleidung vor mechanischer Beschädi
gung geschützt sein; soweit sie unter Spannung gegen Erde 
stehen, ist im Handbereich stets eine besondere Verkleidung 
zum Schutze gegen mechanische Beschädigung erforderlich 
(Ausnahmen siehe §§Sc, 28g und 30a). 

1. Bei bewehrten Bleikabeln und metallumhüllten Leitungen 
gilt die Metallhülle als Schutzverkleidung. 

Mechanisch widerstandsfähige Rohre (siehe § 26) gelten als 
Schutzverkleidung. 

Panzerader soll gegen chemische und nach den örtlichen 
Verhältnissen auch gegen mechanische Angriffe geschützt 
werden. 

b) Bei Hochspannung müssen SchutzCJerkleidungen aus Metall 
geerdet, solche aus Isolierstoff feuersicher sein. 

c) Ortsveränderliche Leitungen und bewegliche Lei
tungen, die von festverlegten abgezweigt sind, bedürfen, 
wenn sie rauher Behandlung ausgesetzt sind, eines beson
deren Schutzes. 

2. In Betriebstätten sollen ungeschützte Schnüre nicht ver
wendet werden. Besteht der Schutz aus Metallbewehrung, so 
empfiehlt es sich, ihn zu erden. 

d) Geerdete Leitungen können unmittelbar an Gebäuden 
befestigt oder in die Erde verlegt werden, jedoch ist eine 
Beschädigung der Leitungen durch die Befestigungsmittel 
oder äußere Einwirkung zu verhüten. 

3. Strecken einer geerdeten Betriebsleitung sollen nicht 
durch Erde allein ersetzt werden. 

e) Ungeerdete blanke Leitungen dürfen nur auf zuver
lässigen Isolierkörpern verlegt werden. 

f) Ungeerdete blanke Leitungen müssen, soweit sie nicht 
unausschaltbare gleichpolige Parallelzweige bilden, in einem 
der Spannweite, Drahtstärke und Spannung angemessenen 
Abstand voneinander und von Gebäudeteilen, Eisenkonstruk
tionen u. dgl. entfernt sein. 

4. Ungeerdete blanke Leitungen sollen, wenn sie nicht un
ausschaltbare Parallelzweige sind, in der Regel bei Spann
weiten von mehr als 6 m etwa 20 cm, bei Spannweiten von 
'1-6 m etwa 15 cm und bei kleineren Spannweiten etwa 10 cm 
voneinander, in allen Fälle-n aber etwa 5 cm von der Wand 
oder von Gebäudeteilen entfernt sein (siehe § 21 !). 

5. Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, Ma
schinen und Schalttafeln, ferner bei Zellenschalterleitungen und 
bei parallel geführten Speise-, Steig- und Verteilungsleitungen 
können starke Kupferschienen sowie starke Kupferdrähte in 
kleineren Abständen voneinander verlegt werden. 



140 Bauvorschriften für elektrische Bahnen. 

Kleinere Abstände zwischen den Leitungen sind nur zu
lässig, wenn sie durch geeignete Isolierkörper gewährleistet 
sind, die nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sind. 

6. Bei blanken Hochspannungleitungen sollen als Abstände der 
Leitungen gegen andere Leitungen, gegen die Wand, Gebäudeteile ftnd gegen 
die eigenen Schutzverkleidungen folgende Maße eingehalten werdm: 

Betriebspannung Mindestabstand 
inV incm 

bis 750 4 
3000 IO 
5000 
6ooo IO 

IOOOO 12,5 
15000 
35000 I8 
35000 34 
50000 35 
6oooo 47 

IOOOOO 
7. Hochspannungleit!tngen sind längs der Außenseite von Gebäuden 

magliehst zu vermeiden. Ist dieses nicht möglich, so sollen die gleichen Ab· 
stände wie in Regel 6 eingehalten werden, jedoch bei einem Mindestabstand 
von Io cm. Hierbei sind etwaige Schwingungen der gespannten Leitungen 
zu berücksichtigen (siehe auch § 22 b). Ausgenommen hiervon sind bewehrte 
Kabel. 

g) Isolierte Leitungen ohne metallene Schutzhülle dür
fen entweder offen auf geeigneten IsoHerkörpern oder in 
Rohren verlegt werden. Dieses gilt nicht für Fahrzeuge. 
Die feste Verlegung von ungeschützten Mehrfachleitungen 
ist unzulässig. 

8. Leitungen sollen in der Regel so verlegt werden, daß sie 
ausgewechselt werden können (siehe § 26:!). Rohrdrähte sollen 
nicht eingemauert oder eingeputzt werden. 

9. Isolierte offen verlegte Leitungen sollen bei Nieder
spannung im Freien mindestens 2 cm, in Gebäuden mindestens 
1 cm von der Wand entfernt gehalten werden. 

10. Isolierte Leitungen mit metallener Schutzhülle (Rohr
drähte, Panzerader usw.) können im Freien an maschinellen 
Aufbauten und Apparaten, die ständiger Überwachung unter
stehen (wie Krane, Schiebebühnen usw.) unmittelbar auf Wän
den, Maschinenteilen u. dgl. mit Schellen befestigt werden. 

Gegen chemische und atmosphärische Angriffe soll die 
Schutzhülle gesichert sein. 

11. Bei Einrichtungen, an denen ein Zusammenlegen von 
Leitungen in größerer Zahl unvermeidlich ist (z. B. Regelvor
richtungen, Schaltanlagen), dürfen isolierte Leitungen so ver
legt werden, daß sie sich berühren, wenn eine Lagenverände
rung ausgeschlossen ist. 

I2. Bei Hochspannung über zooo V sollen auf Glocken, Rollen usw. 
verlegte isolierte Leitungen mit den für blanke Leitungen geforderten M in
destabständen verlegt werden, wenn ihre I salierhülle nicht gegen Verwitterung 
geschützt ist. Bei Spannungen unter zooo V gelten 2 cm als ausreichender 
Abstand. 

h) Bei Leitungen oder Kabeln für Ein- und Mehrphasen-
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strom, die eisenumhüllt oder dmch Eisenrohre geschützt 
sind, müssen sämtliche zu einem Stromkreis gehörende Lei
tungen in der gleichen Eisenhülle enthalten sein, wenn bei 
Einzelverlegung eine bedenkliche Erwärmung der Eisen
hüllen zu befürchten ist (siehe § 26 c). 

i) Die Verbindung von Leitungen untereinander sowie 
die Abzweigung von Leitungen dürfen nur durch Lötung, 
Verschraubung oder gleichwertige Mittel bewirkt werden. 

13. Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten, :Ma
schinen, Sammelschienen und Stromverbrauchern soll durch 
Schrauben oder gleichwertige :Mittel ausgeführt werden. 

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 =2 und Einzeldrähte bis 
zu 16 mm2 Kupferquerschnitt können mit angebogenen Osen an 
den Apparaten befestigt werden. Drahtseile über 6 =2 sowie 
Drähte über 16 mm2 Kupferquerschnitt sollen mit Kabelschuhen 
oder gleichwertigen Verbindungsmitteln versehen sein. Bei 
Schnüren und Drahtseilen jeder Art sollen die einzelnen Drähte 
jedes Leiters, wenn sie nicht Kabelschuhe oder gleichwertige 
Verbindungsmittel erhalten, an den Enden miteinander ver-· 
lötet sein. 

14. Verbindungen von Schnüren untereinander oder zwi
schen Schnüren und anderen Leitungen sollen nicht durch Ver
lötung, sondern durch Verschraubung auf isolierender Unterlage 
oder durch gleichwertige Vorrichtungen hergestellt sein. An 
und in Beleuchtungskörpern sind bei Niederspannung auch für 
Schnüre Lötungen zulässig. 

k) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von isolierten 
Leitungen ist die Verbindungstelle in einer der übrigen 
Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu isolieren. Wo 
die Metallbewehrungen und metallenen Schutzverkleidungen 
geerdet werden müssen, sind sie an den Verbindungstellen 
gut leitend zu verbinden. 

l) Ortsveränderliche Leitungen dürfen an festverlegte 
nm mit lösbaren Verbindungen angeschlossen werden. 

m) Jede ortsveränderliche Leitung muß ihren eigenen 
Stecker erhalten. 

n) .Jede ortsveränderliche Leitung muß an den Anschluß
stellen ihrer beiden Enden von Zug entlastet und in ihrer 
Umhülltmg sicher gefaßt sein. 

o) Kreuzungen stromführender Leitungen unter sich Ulld 
mit Metallteilen sind so auszuführen, daß Berührung aus
geschlossen ist. 

p) Maßnahmen sind zu treffen, um die Gefährdung 
von Fernmeldeleitungen durch Starkstromleitungen zu ver
hindern. 

15. Bezüglich der Sichenmg vorhandener Fernsprech- und 
Telegraphenleitungen wird auf das Gesetz über das Telegraphen
wesen des Deutschen Reiches vom 6. April 1892 und auf das 
'l'elegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen. 
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§ 22. 

F r e il e i t u n g e n. 

a) Ungeerdete Freileitungen dürfen nur auf Porzellan
glocken oder gleichwertigen lsoliervorrichtungen verlegt 
werden. 

b) Freileitungen sowie Apparate an .Freileitungen sind 
so anzubringen, daß sie ohne besondere Hilfsmittel weder 
vom Erdboden noch von Dächern, Ausbauten, Fenstern und 
anderen von Menschen betretenen Stätten aus zugänglich 
sind; wenn diese Stätten selbst nur durch besondere Hilfs
mittel zugänglich sind, genügt es, bei Niederspannung die 
Leitungstrecken mit wetterfester Umhüllung auszuführen 
oder besondere Schutzwehren mit Warnungschild anzu
ordnen. Bei Wegübergängen müssen die Leitungen einen 
angemessenen Abstand vom Erdboden oder einen geeigneten 
Schutz gegen Berührung erhalten. 

1. Es empfiehlt sich solche Strecken von Freileitungen, die 
unter Umständen der Gefahr einer Berührung ausgesetzt sind, 
neben der Anwendung der gemäß b) verlangten Maßnahmen ab
schaltbar zu machen. 

2. Als wetterfest imprägnierte Leitung gilt die in den 
"Normen für umhüllte Leitungen in Starkstromanlagen" fest
gelegte . Ausführung. 

3. Ungeschützte Fretlettungen für Hochspannung sollen in der Regel 
mit ihren tiefsten Punkten mindestens 6 m von der Erde und bei befahrenen 
Wegübergängen mindestens 7 m von de1' Fahrbahn entfernt sein. 

c) Träger und SchutzPerkleidungen pon Freileitungen, die 
mehr als 750 V gegen Erde führen, müssen durch einen roten Blitz
pfeil sichtbar gekennzeichnet sein. 

d) Leitungen, Schutznetze und ihre Träger müssen ge
nügend widerstandsfähig (auch gegen Winddruck und 
Schneelast) sein. 

Die Ausführung und Bemessung von Freileitungen muß 
nach den "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" er
folgen. 

4. Freileitungen können mit größeren Stromstärken belastet 
werden, als der Tafel in § 20 l entspricht, wenn dadurch ihre 
Festigkeit nicht merklich leidet. 

e) Bei Freileitungen für Hochspannung müssen blanke Lei
tungen P:~rwendet werden; wo ätzende Dünste zu befürchten sind, 
ist ein schützender Anstrich gestattet. 

f) Bei Freileitungen für Hochspannung müssen Eisenmaste 
und Eisenbetonmaste mit Stützenisolatoren geerdet werden. 

Werden dagegen Kettenisolatoren mit mehreren Gliedern 
Perwendet, so wird unter der Voraussetzung die Erdung der 
Maste nicht gefordert, daß durch erhöhte Gliederzahl ein der nach
stehenden Zahlentafel entsprechender Sicherheitsgrad gewährleistet 



Bauvorschriften für elektrische Bahnen. 143 

ist und Vorkehrungen getroffen sind, die das Auftreten von Dauer
erdschlüssen an den Masten unmöglich oder unwahrscheinlich 
machen, z. B. umgekehrte Tannenform, selbsttätige Erdschluß
abschaltung u. dgl. 

Verkettete 
Betriebspannung 

in kV 

50 
60 
80 

100 

Zahlentafel. 

Mindestüberschlagspannung der Kette unter 
Regen (nach den Leitsätzen für die Prüfung 

von Kettenisolatoren) 
in kV 

130 
150 
190 
230 

Ferner müssen bei der Führung der Leitungen, an Wänden und 
solchen Holzmasten, die sich an verkehrsreichen Stellen befinden, 
Isolatorstützen und Träger geerdet werden. 

g) In die Betätigungsgestänge von Schaltern an Holzmasten 
sind Isolatoren einzuschalten, wenn eine zuverlässige Erdung des 
Schalters nicht gewährleistet werden kann. In diesem Falle ist nicht 
das Gestell selbst, sondern das Betätigungsgestänge unterhalb der 
Isolatoren zu erden. 

Ankerdrähte an Holzmasten sind, wenn irgend angängig, zu 
CJermeiden. Kann von ihrer Verwendung nicht abgesehen werden, 
so. sollen sie nicht unmittelbar am Eisen der TraPersen oder Stützen, 
sondern am Holz in möglichst großer Entfernung pon den Eisen
teilen angreifen. Sie sind außerdem über Reichhöhe mit Abspann
isolatoren für die Polle Betriebspannung zu Persehen und unterhalb 
dieser Isolatoren zu erden. 

h) Bei parallel verlaufenden oder sich kreuzenden Frei
leitungen, die an getrenntem oder gemeinsamem Gestänge 
geführt sind, sind die Drähte so zu führen oder es sind Vor
kehrungen zu treffen, daß eine Berührung der beiden Arten 
von Leitungen miteinander verhütet oder ungefährlich ge
macht wird (siehe auch s 4a). 

i) Fernmelde-Freileitungen, die an einem Freileitungsgestänge 
für Hochspannung geführt sind, müssen so eingerichtet sein, daß 
gefährliche Spannungen in ihnen nicht auftreten können, oder sie 
sind wie Hochspannungleitungen zu behandeln. Fernsprechstellen 
müssen so eingerichtet sein, daß auch bei Berührung zwischen den 
beiderseitigen Leitungen eine Gefahr für die Sprechenden ausge
schlossen ist. 

5. Fernmelde-Freileitungen sollen entweder auf besonderem 
Gestänge oder bei gemeinsamem Gestänge in angemessenem 
Abstand unterhalb der Starkstromleitungen verlegt werden. 

k) Wenn eine Hochspannungleitung über Ortschaften, be
wohnte Grundstücke und gewerbliche Anlagen geführt wird, oder 
wenn sie sich einem verkehrsreichen Fahrweg so weit nähert, daß die 
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Vorübergehenden durch Drahtbrüche gefährdet werden können, so 
müssen Vorrichtungen angebracht werden, die das Herabfallen der 
Leitungen verhindern oder herabgefallene Teile ~elbst spannung
los machen, oder es müssen innerhalb der fraglichen Strecke alle 
Teile der Leitungsanlage mit entsprechend erhöhter Sicherheit 
ausgeführt werden. 

6. Schutznetze für Hochspannungleitungen sind möglichst zu ver
meiden. Ist dieses nicht möglich, so sollen sie so gestaltet oder angebracht 
sein, daß sie auch bei starkem Winde m~t den Hochspannungleitungen 
nicht in Berührung kommen können und einen gebrochenen Draht mit 
Sicherheit abfangen. 

Sie sollen, wenn sie nicht geerdet werden können, der höchsten vorkom
menden Spannung entsprechend isoliert sein. 

l) Hochspannung-Freileitungen zur Versorgung ausgedehnter 
gewerblicher Anlagen, größerer Anstalten, Gehöfte u. dgl. müssen 
während des Betriebes streckenweise spannunglos gemacht werden 
können. 

7· Dieses soll auch bei Ortschaften den örtlichen Verhältnissen eni· 
sprechend beachtet werden. 

§ 23. 
Installationen im Freien. 

a) Im Freien verlegte Leitungen müssen abschaltbar sein. 
b) Im Freien ist die feste Verlegung von ungeschützten 

Mehrfachleitungen unzulässig (vgl. § 21 g). 

c) Träger und Schutzverkleidungen von Hochspannung
leitungen im Freien, die mehr als 760 V gegen Erde führen, müssen 
durch einen roten Blitzpfeil sichtbar gekennzeichnet sein. 

1. Bei im Freien offen verlegten Leitungen ist der Schutz 
gegen Berührung besonders zu beachten. 

2. Ungeschützte Niederspannungleitungen im Freien sollen 
so verlegt werden, daß sie ohne besondere Hilfsmittel nicht be
rührt werden können, sie sollen jedoch mindestens 21j2 m vom 
Erdboden entfernt sein. 

3. Uttgeschützte Hochspannungleitlmgen im Freten sollen in der Regel 
mit ihren tiefsten Punkten mindestens 6 m von der Erde entfernt sein. 

4. Wenn bei Fahrleitungen (ausgenommen solche für 
Straßenbahnen und Industriebahnen über Tage) die in Regel 2 
und 3 genannten Maße nicht eingehalten werden können oder 
diese Leitungen lose auf Stützpunkten ruhen müssen, so sollen 
den Betriebsverhältnissen entsprechend Vorsichtsmaßregeln ge
troffen werden. 

5. Apparate sollen tunliehst nicht im Freien untergebracht 
werden; läßt sich dieses nicht vermeiden, so soll für besonders 
gute Isolierung, zuverlässigen Schutz gegen Berührung und 
gegen schädliche Witterungseinflüsse Sorge getragen werden. 

§ 24. 
L e i t u n g e n i n G e b ä u d e n. 

a) Innerhalb von Gebäuden müssen alle unter Spannung 
gegen Erde stehenden Leitungen mit einer IsoHerhülle im 
Sinne des § 19 versehen sein. 
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Nur in Räumen, in denen erfahrungsgemäß die !salier
hülle durch chemische Einflüsse rascher Zerstörung aus
gesetzt ist, ferner für Kontaktleitungen u. dgl. dürfen blanke 
spannungführende Leitungen Verwendung finden, wenn sie 
vor Berührung hinreichend geschützt sind. 

b) Bei Hochspannung sind ungeerdete blanke Leitungen 
außerhalb elektrischer Betriebs- und Akkumulatorenräume nur als 
Kontaktleitungen gestattet. Sie müssen an geeigneter Stelle mit 
Schalter allpolig abschaltbar sein. Für Fahrleitungen (ausgenommen 
solche für Straßenbahnen undindustriebahnen über Tage) gilt§ 23±. 

c) Bei Abzweigstellen muß den auftretenden Zugkräften 
durch geeignete Anordnungen Rechnung getragen werden. 

d) Durch Wände, Decken und Fußböden sind die Lei
tungen so zu führen, daß sie gegen Feuchtigkeit, mechani
sche und chemische Beschädigung sowie Oberflächenleitung 
ausreichend geschützt sind. 

1. Die Durchführungen sollen entweder der in den be
treffenden Räumen gewählten Verlegungsart entsprechen oder 
es sollen haltbare isolierende Rohre verwendet werden, und 
zwar für jede einzeln verlegte Leitung und für jede Mehrfach
leitung je ein Rohr. 

In feuchten Räumen sollen entweder Porzellan- oder gleich
wertige Rohre verwendet werden, deren Gestalt keine merkliche 
Oberflächenleitung zuläßt, oder die Leitungen sollen frei durch 
genügend weite Kanäle geführt werden. 

über Fußböden sollen die Rohre mindestens 10 cm vor
stehen; sie sollen gegen mechanische Beschädigung sorgfältig 
geschützt sein. Bei Hochspannung sollen die Rohre außerdem an 
Decken und Wandflächen mzndestens 5 cm t•orstehen. 

§ 25. 
Isolier- und Befestigungskörper. 

a) Holzleisten sind unzulässig. 
b) Krampen sind nur zur Befestigung von betriebsmäßig 

geerdeten Leitungen zulässig, wenn dafür gesorgt ist, daß 
der Leiter weder mechanisch noch chemisch durch die Art 
der Befestigung beschädigt wird. 

c) IsoHerglocken müssen so angebracht werden, daß sich 
in ihnen kein Wasser ansammeln kann. 

d) IsoHerkörper müssen so angebracht werden, daß sie 
die Leitungen in angemessenem Abstand voneinander, von 
Gehäudeteilen, Eisenkonstruktionen u. dgl. entfernt halten. 

1. Bei Führung von Leitungen auf gewöhnlichen Rollen 
längs der Wand soll auf höchstens 1 m eine Befestigung
stelle kommen. Bei Führung an der Decke können den ört
lichen Verhältnissen entsprechend ausnahmsweise größere Ab
stände gewählt werden. 

Vorschriftenbuch. 14. Aull. 10 
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2. Mehrfachleitungen sollen nicht so befestigt werden, daß 
ihre Einzelleiter aufeinandergepreßt sind. 

§ 26. 

Rohre. 

a) Rohre und Zubehörteile (Dosen, Muffen, Winkel
stücke usw.) aus Papier müssen imprägniert sein und einen 
Metallüberzug haben. 

1. Dosen sollen entweder feste Stutzen oder hinreichende 
Wandstärke zur Aufnahme der Rohre haben. 

2. Rohrähnliche Winkel-, T-, Kreuzstücke u. dgl. sollen als 
Teile des Rohrsystemes in gleicher Weise ausgekleidet sein wie 
die Rohre selbst, scharfe Kanten im Inneren sind auf alle Fälle 
zu vermeiden. 

b) Rohre aus Metall oder mit Metallüberzug müssen bet 
Hochspannung in solcher Stärke Perwendet werden, daß sie auch den 
zu erwartenden mechanischen und chemischen Angriffen wider
stehen. 

Bei Hochspannung sind die Stoßstellen metallener Rohre 
metallisch zn Perbinden und die Rohre zu erden. 

c) In ein und dasselbe Rohr dürfen nur Leitungen ver
legt werden, die zu dem gleichen Stromkreise gehören (siehe 
§§ 21h und 28i). 

d) Drahtverbindungen und Abzweigungen innerhalb der 
Rohrsysteme sind nur in Dosen, Abzweigkasten, T- und 
Kreuzstücken und nur durch Verschraubung auf isolierender 
Unterlage zulässig. 

3. Rohre sollen so verlegt werden, daß sich in ihnen kein 
Wasser a.nsammel;n kann. 

4. Bei Rohrverlegung sollen im allgemeinen die lichte 
Weite, sowie die Anzahl und der Halbmesser der Krümmungen 
so gewählt sein, daß man, die Drähte einziehen und entfernen 
kann. Von der Auswechselbarkeit der Leitung;en kann ab
gesehen werden, wenn die Rohre offen verlegt und jederzeit 
zugänglich sind. Die Rohre sollen an den freien Enden mit 
entsprechenden Armaturen, z. B. Tüllen, versehen sein, so 
daß die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und 
scharfe Kanten nicht verletzt werden kann. 

5. Unter Putz verlegte Rohre, die für mehr als einen Draht 
bestimmt sind, sollen mindestens 11 = lichte Weite haben. 

§ 27. 

Kabel. 

a) Blanke und asphaltierte Bleikabel dürfen nur so ver
legt werden, daß sie gegen mechanische und chemische Be
schädigungen geschützt sind. 

1. Bleikabel jeder Art, mit Ausnahme von Gummi-Blei
kabeln bis 750 Y, dürfen nur mit Endverschlüssen, Muffen oder 
gleichwertigen Vorkehrungen, die das Eindringen von Feuchtig-
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keit verhindem und gleichzeitig einen guten elektrischen An
schluß gestatten, verwendet werden. 

b) Es ist darauf zu achten, daß an den Befestigung
stellen der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt wird; 
Rohrhaken sind unzulässig. 

Bei freiliegenden Kabeln ist eine brennbare Umhüllung 
verboten. 

c) Prüfdrähte sind wie die zugehörenden Kabeladern zu 
behandeln. 

Bei Hochspannung sind sie so anzuschließen, daß sie nur zur 
Kontrolle der zugehörenden Kabeladern dienen. 

H. Behandlung verschiedener Räume. 

Für die in den §§ 28-32 behandelten Räume treten die 
allgemeinen Vorschriften insoweit außer Kraft, als folgende 
Sonderbestimmungen Abweichungen enthalten. 

§ 28. 

Elekt ri sehe Betriebsräum e. 

a) Entgegen § 3a kann in Niederspannungsanlagen von 
dem Schutz gegen zufällige Berührung blanker, unter Span
nung gegen Erde stehender Teile insoweit abgesehen werden, 
als dieser Schutz nach den örtlichen Verhältnissen entbehr
lich oder der Bedienung und Beaufsichtigung hinderlich ist. 

b) Entgegen § 3b kann bei Hochspannung die Schutzrarrich
tung insoweit auf einen Schutz gegen zufällige Berührung beschränkt 
werden, als ein erhöhter Schutz nach den örtlichen Verhältnissen 
entbehrlich oder der Bedienung und Beaufsichtigung hinderlich ist. 

c) Bei Hochspannung sind auch solche blanke Leitungen ge
stattet, die nicht Kontaktleitungen sind (siehe § 24b). Sie müssen 
jedoch nach § 3 b der Berührung entzogen sein. 

d) Schalter, mit Ausnahme von Ölschaltern, brauchen 
der Bestimmung in § 11a, Abs:atz 1 nur bei der Stromstärke 
zu genügen, für deren Unterbrechung sie bestimmt sind. Auf 
solchen Schaltern ist außer der Betriebspannung und Be
triebstromstärke auch die zulässige Ausschaltstromstärke 
zu vermerken. 

e) Entgegen § llh können Nulleiter und betriebsmäßig 
geerdete Leitungen auch einzeln abtrennbar gemacht werden. 

f) Entgegen § 12 b sind auch bei nicht allpolig abschalt
baren Anlassern besondere Ausschalter nicht notwendig. 

1. Entgegen § 121 sind Schutzverkleidungen für Anlasser 
und Widerstände nicht unbedingt erforderlich. 

g) Die in § 21a geforderte Schutzverkleidung ist bei 
Niederspannung und bei isolierten Hochspannungleitungen 

10* 
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unter 1000 V nur insoweit erforderlich, als die Leitungen 
mechanischer Beschädigung ausgesetzt sind. 

h) Aus besonderen Betriebsrücksichten kann entgegen 
§ 14 b von der Unverwechselbarkeit der Schmelzeinsätze 
Abstand genommen werden. 

i) Bei Schalt- und Signalanlagen ist es entgegen § 26 c 
gestattet, Leitungen verschiedener Stromkreise in einem 
Rohr zu verlegen. 

k) Entgegen § 18i sind Handleuchter bei Gleichstrom bis 
1000 V zulässig. 

§ 29. 
Abgeschlossene elektrische Betriebsräume. 

a) In solchen Räumen gelten die Bestimmungen für 
elektrische Betriebsräume mit der Maßgabe, daß bei Hoch
spannung ein Schutz der unter Spannung stehenden Teile nur 
gegen zufällige Berührung durchgeführt werden muß. 

1. Als Hilfsmittel gegen zufälliges Berühren spannungführender Teile 
kommen in Betracht: Trennwände zwischen den Feldern der Schaltanlage, 
Trennwände zwischen den einzelnen Phasen, Schutzgitter, feste und zuver· 
lässig befestigte Geländer, selbsttätige Ausschalt· oder Verriegelungsvorrich
tungen. 

11. Der Verschluß der Räume soll so eingerichtet sein, daß der Zutritt 
nur den berufenen Personen möglich ist. 

b) Bei Hochspannung dürfen entgegen § 7a Transformatoren 
ohne geerdete Metallgehäuse und ohne besonderen Schutzperschlag 
aufgestellt werden, wenn ihr Körper geerdet ist. 

§ 30. 

Betriebs tätten. 
a) Entgegen § 21 a dürfen bei Niederspannung die im 

Handbereich liegenden Zuführungsleitungen zu Maschinen 
ungeschützt verlegt werden, wenn sie einer Beschädigung 
nicht ausgesetzt sind. 

b) Bei Hochspannung müssen ausgedehnte Verteilungslei
tungen während des Betriebes für Notfälle ganz oder streckenweise 
spannunglos gemacht werden können 

§ 31. 

F euch t e, durchtränkte und ähnliche R ä u m e. 
a) Die nicht geerdeten nach diesen Räumen führenden 

Leitungen müssen allpolig abschaltbar sein. 
b) Für Spannungen über 1000 V sind nur Kabel zulässig. 
c) Festverlegte Mehrfachleitungen sind nicht zulässig. 
d) Ortsveränderliche Leitungen müssen durch eine 

schmiegsame Umhüllung gegen Beschädigungen besonders 
geschützt sein. 
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1. Bei offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen Be
rührung (siehe § 3) besonders zu beachten. 

2. Offen verlegte ungeerdete blanke Leitungen sollen in 
eim·m Abstand von mindestens 5 cm voneinander und 5 cm 
von der Wand auf zuverlässigen IsoHerkörpern verlegt werden 
(siehe § 24!). Sie können mit einem der Natur des Raumes 
entsprechenden haltbaren Anstrich versehen sein. 

Schutzrohre sollen gegen mechanische und chemische An
griffe hinreichend widerstandsfähig sein. 

3. Motoren und Apparate sollen tunliehst nicht in solchen 
Räumen untergebracht werden; läßt sich dieses nicht ver
meiden, so soll für besonders gute Isolierung, guten Schutz 
gegen Berührung und gegen die obwaltenden schädlichen Ein
flüsse Sorge getragen werden; die nicht spannungführenden, 
der Berührung zugänglichen Metallteile sollen gut geerdet 
werden. 

e) Stromverbraucher müssen so eingerichtet sein, daß sie 
zum Zweck der Bedienung spannunglos gemacht werden 
können. 

f) Für Beleuchtung ist nur Niederspannung zulässig. 
Fassungen müssen aus Isolierstoff bestehen. Schaltfassungen 
sind verboten. 

§ 32. 

Akkumulatorenräume (siehe auch§ 8). 

a) Akkumulatorenräume gelten als abgeschlossene elek
trische Betriebsräume. 

b) Zur Beleuchtung dürfen nur elektrische Lampen ver
wendet werden, deren Leuchtkörper luftdicht abgeschlos
sen ist. 

c) Für geeignete Lüftung ist zu sorgen. 

J. Provisorische Einrichtungen, Prüffelder und Laboratorien. 

§ 33. 

a) Für festverlegte Leitungen sind Abweichungen von 
den Bestimmungen über Stützpunkte der Leitungen und dgl. 
zulässig, doch ist dafür zu sorgen, daß diP Vorschriften hin
sichtlich mechanischer Festigkeit, zufälliger gefahrbringen
der Berührung, Feuersicherheit und Erdung für den ord
nungsmäßigen Gebrauch erfüllt sind. 

b) Provisorische Einrichtungen sind durch Warnungs
tafeln zu kennzeichnen und durch Schutzgeländer, Schutz
verschläge oder dgl. gegen den Zutritt Unberufener abzu
grenzen. Bei Hochspannung sind sie nötigenfalls unter Ver
schluß zu halten. Den örtlichen Verhältnissen ist dabei 
Rechnung zu tragen. 

Die beweglichen und ortsveränderlichen Einrichtungen 
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sowie die Beleuchtungskörper, Apparate, Meßgeräte usw. 
müssen den allgemeinen Vorschriften genügen. 

Bei Schalt- und Verteilungstafeln ist Holz als Baustoff, 
nicht aber als Isolierstoff zulässig. 

c) Ständige Prüffelder und Laboratorien sind mit festen 
Abgrenzungen und entsprechenden ·Warnungstafeln zu ver
sehen. Fliegende Prüfstände sind durch eine auffallende Ab
sperrung (Schranken, Seile oder dgl.) kenntlich zu machen. 
Unbefugten ist das Betreten der Prüffelder und Prüfstände 
streng zu verbieten. 

I. In ständigen Prüffeldern und I.aboratorien für Hochspannung über 
rooo V sollen die Stände, in denen unter Spannung geaf'beitet wird, gegen 
die Nachbarschaft abgegrenzt werden, wenn dort gleichzeitig Aufstellungs·, 
Vorbereitungsarbeiten u. dgl. vorgenommen werden. 

:z. Ständige Prüffelder und Laboratorien für sehr hohe Spannungen 
sollen in abgeschlossenen Räumen untergebracht werden, deren unbefugtes 
Betreten durch geeignete Einrichtungen verhindert oder ungefährlich gemacht 
wird. 

3. Wenn in Prüffeldern, Laboratorien u. dgl. an den provisorischen 
Leitungen, an den Apparaten usw. der Schutz gegen zufälhge Berührung 
Hochspannung führender Teile sich nicht durchführen läßt, sollen di~ Gänge 
himeichend breit und der Bedienungsraum genügend groß sein. 

d) Versuchschaltungen in Prüffeldern und Laboratorien, 
die während des Gebrauches unter sachkundiger Leitung 
stehen, unterliegen den allgemeinen Vorschriften nicht. 

K. Vorschriften lür die Strecke. 

§ 34. 

Fahrleitungen und am gleichen Tragwerk 
verlegte Speiseleitungen bis 1650 V. 

a) Außer blanken Leitungen sind auch wetterfest umhüllte mit 
einem Querschnitt von mindestens 10 mm9 zulässig. 

b) Fahrleitungen und Speiseleitungen ( Verstärkungsleitungen 
usw.), die nicht auf Porzellanglocken verlegt sind, müssen gegen 
Erde doppelt isoliert sein. Holz ist als zweite Isolierung zulässig. 

c) Querdrähte jeder Art (Tragdrähte), die im Handbereich 
liegen, müssen gegenspannungführende Leitungendoppelt isoliert sein, 

d) Die Höhe der Leitungen über öffentlichen Straßen darf nicht 
unter 5 m betragen. Eine geringere Höhe ist bei Unterführungen 
zulässig, wenn geeignete Vorsichtsmaßregeln getroffen werden (z. B. 
Warnungstafeln). 

e) Wenn Fahrleitungen unter oder neben Eisen- oder Eisen· 
betanbauten verlegt sind, müssen Einrichtungen dagegen getroffen 
sein, daß ein entgleister oder gebrochener Stromabnehmer eine 
stromleitende Verbindung mit dem Bauwerk herstellt. 

f) Bei Bahnen auf besonderem Bahnkörper, der dem öffent
lichen Verkehr nicht freigegeben ist, können die Leitungen in be· 
liebiger Höhe verlegt werden, wenn bei der gewählten Verlegungsart 
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die Strecke pon unterwiesenem Personal ohne Gefahr begangen werden 
kann. An Haltestellen und Übergängen sind die Leitungen gegen 
zufällige Berührung zu schützen und TV arnungstafeln anzubringen. 

g) Als Baustoff für die Fahrleitung, soweit diese aus Draht 
besteht, ist Kupfer zu verwenden oder ein diesem entsprechender 
Baustoff. Dieser Baustoff muß den "Vorschriften für Starkstrom
Freileiwngen" entsprechen. 

h) Die Bauausführung der Leitungsanlagen hat sinngemäß 
nach den "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" zu erfolgen. 

i) Die Fahrleitungen und Speiseleitungen (Verstärkungs
leitungen usw.) sind in bebauten Straßen in Abschnitte zu teilen, 
die durch Ausschalter getrennt werden können. Die Länge der 
Abschnitte soll in stark bebauten Straßen ni,.ht über 1 km betragen. 

I. ] ede Leitung soll für Ihre mittlere Stromstärke (zeitlicher quadrati
scher Mittelwert) so bemessen werden, daß hierbei die in Spalte z der Tafel 
in § zo zugelassenen Stromwerte nicht überschritten werdm. 

k) Die Streckenausschalter müssen, soweit sie ohne besondere 
Hilfsmittel erreichbar sind, mit geschlossen zu haltenden Schutz· 
kasten versehen sein. Die Lage der Ausschalter muß leicht erkenn
bar gemacht werden. 

z. Die Kenntlichmachung der Ausschalt.er erfolgt zweckmäßig durch 
einen roten Mastring bzw. eme rote rechteckige Scheibe am Querdraht. 

I) In die Fahrleitungen und die Speiseleitungen sind in aus
reichender Anzahl Überspannungschutz-Vorrichtungen ein::ubauen, 
die auch bei wiederholten atmosphärischen Entladungen wirksam 
bleiben. Für gute Erdung ist Sorge zu tragen; hierbei dürfen eiserne 
Maste als Leiter benutzt werden; sie müssen aber mit den Fahr
schienen gut leitend verbunden werden. Gegen Berührung nicht 
geschüt::;te Überspannungschutz-Vorrichtungen dürfen nicht unter 
5 m Höhe angebracht werden. 

m) Entgegen § 22c ist die Kennzeichnung der Träger und 
Schutzverkleidungen von Freileitungen durch einen roten Blitz
pfeil nicht erforderlich. 

Notwendig ist der Blitzpfeil an Querdrähten, an denen die 
Außenleiter einer Dreileiteranlage zusammentreffen. 

n) Speiseleitungen müssen im Kraftwerk von der Stromquelle 
und an den Speisepunkten von der Fahrleitung abschaltbar sein. 

o) Die Hauptleitung muß durch Abschmelzsicherung oder 
Selbstschalter geschützt sein. Diese SchutzParrichtung muß so be
messen oder eingestellt werden, daß bei Kurzschluß der Stromkreis 
abgeschaltet, daß er jedoch bei den höchsten betriebsmäßig auf
tretenden Belastungen nicht unterbrochen wird. 

J. In diesen Stromkreisen soll die Nennstromstärke der Schmelz
sicherung höchstens das I,5· fache, die Auslösestromstärke des Selbstschalters 
höchstens das 3-jache der nach Spalte 4 der Tafel in § zo für die Haupt
leitung zugelassenen Stromwerte betragen. 

p) Bei Kreuzungen und Näherungen der Bahnanlagen durch 
fremde Starkstromleitungen gelten die "Bahnkreuzungs- Vorschriften 
für fremde Starkstromanlagen" ( B. K. V.j 1921) des Reichsverkehrs
ministeriums. 
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§ 35. 

S eh ie n en r ü c kl ei t ung en. 

a) Sofern die Schienen zur Rückleitung des Stromes dienen, 
müssen die Stöße gut leitend verbunden sein. 

b) Die "Vorschriften zum Schutze der Gas- und Wasserröhren 
gegen schädliche Einwirkungen der Ströme elektrischer Gleich
strombahnen, die die Schienen als Leiter benutzen" sind einzuhalten. 

L. Fahrzeuge. 

§ 36. 

a) Die elektrische Ausrüstung ist so anzuordnen, daß die For
derungen bezüglich Berührungschutz nach § 3a und b erfüllt werden. 

b) Die nicht spannungführenden Metallteile, die Spannung 
annehmen können, sind, soweit sie der zufälligen Berührung durch 
die Fahrgäste ausgesetzt sind, auch in abgeschlossenen Führer
ständen, gemäß § 3 c zu erden oder anderweitig zu schützen. Dagegen 
kann auf der Oberseite des Wagendaches, der Unterseite des Fuß
bodens und im Inneren von Lokomotiven die Erdung oder der Schutz 
solcher Metallteile entfallen, soweit die Isolation der spannung
führenden Teile dieses erfordert, mit Ausnahme der Körper der 
Maschinen und der Gehäuse der Transformatoren, die stets gemäß 
§ 3c zu erden oder zu schützen sind. 

c) Die elektrischen Maschinen und Transformatoren müssen 
ein Leistungschild besitzen, auf dem die in den § § 58 und 59 der 
"Regeln für die Bewertung und Prüfung von elektrischen Bahn
motoren und sonstigen Maschinen und Transformatoren auf Trieb
fahrzeugen ( R. E. B .f 1925 )" geforderten Angaben vermerkt sind. 

d) Die Zellen elektrischer Akkumulatoren müssen sowohl 
gegeneinander als auch gegen das Fahrzeug gut isoliert aufgestellt 
sein. 

e) Die Akkumulatorenbatterie ist so zu umkleiden, daß eine 
zufällige Berührung durch Unberufene verhindert ist. 

f) Besondere Schalt- und Verteilungstafeln müssen aus feuer
sicherem Baustoff bestehen, Holz ist als Umrahmung zulässig. 
Sicherungen und Schalter sind mit einer Bezeichnung zu versehen, 
aus der hervorgeht, zu welchen Stromkreisen sie gehören. 

g) Sämtliche Apparate und deren Anschlußstellen sind in 
kräftiger, stoß- und erschütterungsfester Ausführung herzustellen. 

h) Die Handhaben der Fahrschalter sind in der Weise abnehm
bar anzuordnen, daß das Abnehmen nur bei ausgeschaltetem Fahr
strom erfolgen kann. 

i) Die Stromzuführung zu dem Fahrschalter muß auf jedem 
Führerstand durch einen Schalter unterbrochen werden können. 
Ein Ausschalten der Beleuchtung darf hierbei nicht erfolgen. 

I. Sind andere Vorrichtungen vorgesehen, die den gleichen Zweck 
erreichen, so kann von dieser Vorschrift abgesehen werden. 

k) Bremsstromkreise dürfen weder mit Schmelzsicherungen 
noch mit Selbstschaltern gesichert sein. 
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z. Bei Fahrzeugen fü• Oberleitungsbetrieb soll hinter dem StromabJuh
mer ein Oberspannungschutz eingebaut werden. Die zugehörende Erdzu
let"tung t"st auf dem kürzesten Wege zu dem Wagenuntergestell zu führen. 

J. Stromkreise für Stromgewinnung gelten nicht als Bremsstromkreise 
im Sinne der Vorschrift k. 

l) Die Bemessung der Leitungsquerschnitte in den Fahrzeugen 
erfolgt im allgemeinen nach § 20. 

4· Der geringstzulässige Querschnitt ist I mm2 . 

5. ] ede Leitung des FahrstromkrMses soll für ihre mtttlere Stromstärke 
(zeitlicher quadratischer ,>filtelwerl) so bemessen werden, daß hierbei die in 
Spalte z der Tafel in § zo zttgelassenen Stromwerte nicht überschritten werden. 

m) Nebeneinander ~erlaufende isolierte Fahrstromleitungen 
müssen entweder zu Mehrfachleitungen mit einer gemeinsamen 
wasserdichten Schutzhülle zusammengelaßt wuden d,;rart, daß ein 
Verschieben und Reiben der Einzelleitungen Permieden wird (dabei 
ist die IsoZierhülle an den Austrittstellen Pon Leitungen gegen 
Wasser abzudichten), oder die Leitungen sind getrennt zu ()erlegen 
und, wenn sie Wände oder Fußböden durchsetzen, durch /salier
mittel so zu schützen, daß sie sich an diesen Stellen nicht durch
scheuern können. 

n) Bei Bahnen, bei denen die Fahrgäste auf der Strecke gefahr
los ins Freie gelangen können, dürfen in den Wagen isolierte Lei
tungen unmittelbar auf Holz perlegt und Hatzleisten zu deren V er
kleidung benutzt werden. 

6. Zweckmäßig ist die Einzelverlegung der Leitungen in Kabelschellen, 
die die getrennte Lage der Leitungen sichern. 

o) Die Hauptleitung des Fahrstromkreises muß durch Ab
schmelzsicherung oder Selbstschalter geschützt sein. Die Schutz
()orrichtung muß so bemessen oder eingestellt werden, daß bei Kurz
schluß der Stromkreis abgeschaltet, daß er jedoch bei den höchsten 
betriebsmäßig auftretenden Belastungen nicht unterbrochen wird. 

7 Im Fahrstromi>reis soll die Nennstromstärke der Schmelzsicherung 
höchstens das r,s- fache, die Auslösestromstärke des Selbstschalters höchstens 
das 3- fache der nach Spalte 4 der Tafel in § zo für die Hauptleitung zuge
lassenen Stromwerte betragen. 

p) Bremskuppelungen müssen durch geeignete Vorrichtungen 
so gesichert werden, daß, abgesehen ()On Zugtrennungen, ein Heraus
fallen der Kabel permieden wird. 

II. Betriebsvorschriften. 
§ 37. 

Zustand der Anlagen. 

a) Die elektrischen Anlagen sind den vorstehenden 
"Bauvorschriften" entsprechend in ordnungsmäßigem Zu
stande zu erhalten. Hervortretende Mängel sind in angemes
sener Frist zu beseitigen. In Anlagen, die vor dem 1. Januar 
1926 errichtet sind, müssen erhebliche Mißstände, die das 
Leben oder die Gesundheit von Personen gefährden, be-
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seitigt werden. Jede Änderung einer solchen Anlage ist, 
soweit es die technischen und Betriebsverhältnisse ge
statten, den geltenden Vorschriften gemäß auszuführen. 

b) Leicht entzündliche Gegenstände dürfen nicht in ge
fährlicher Nähe ungekapselter elektrischer Maschinen und 
Apparate sowie offen verlegter · spannungführender Lei
tungen gelagert werden. 

c) Schutzvorrichtungen und Schutzmittel jeder Art müs
sen in brauchbarem Zustande erhalten werden. 

1. Als Schutzmittel gelten gegen die herrschende Spannung 
isolierende, einen sicheren Stand bietende Unterlagen, Erdungen, 
Abdeckungen, Gummischuhe, Werkzeuge mit Schutzisolierung, 
Schutzbrillen und ähnliche Hilfsmittel. 

Gummihandschuhe sind als Schutz gegen Hochspannung unzuverlä.,sig, 
daher in H achspannungsanlagen verboten. 

2. Der Zugang zu Maschinen, Schalt- und Verteilungs
anlagen soll soweit freigehalten werden, als es ihre Bedienung 
erfordert. 

3. Maschinen und Apparate sollen in gutem Zustande er
halten und in angemessenen Zwischenräumen gereinigt werden. 

§ 38. 

Warnungstafeln, Vorschriften und 
schematische Darstellungen. 

a) In Hochspannungbetrieben müssen Tafeln, die Por un
nötiger Berührung Pon Teilen der elektrischen Anlage warnen, an 
geeigneten Stellen, insbesondere bei elektrischen Betriebsräumen und 
abgeschlossenen elektrischen Betriebsräumen an den Zugängen an
gebracht sein. Warnungstafeln für Hochspannung sind mit Blitz· 
pfeil zu versehen. Bei Niederspannung sind Warnungstafeln nur 
an gefährlichen Stellen erforderlich. 

b) In j~dem elektrischen Betriebe sind diese Betriebs
vorschriften und eine "Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei 
Unfällen im elektrischen Betriebe" anzubringen. Für ein
zelne Teilbetriebe genügen gegebenenfalls zweckentsprechende 
Auszüge aus den Betriebsvorschriften. 

c) In jedem elektrischen Betriebe muß eine schema
tische Darstellung der elektrischen Anlage vorhanden sein. 

1. Es empiehlt sich, an wichtigen Schaltstellen und in 
Transformatorenstationen, insbesondere bei Hochspannung, ein 
Teilschema, aus dem die Abschaltbarkeit hervorgeht, anzu
bringen. 

2. Das kleinste Format für Warnungstafeln soll 15 X 10 cm 
sein. 

3. Warnungsta.feln, Betriebsvorschriften und schematische 
Darstellungen sollen in leserlichem Zustande erhalten werden. 
Wesentliche Änderungen und Erweiterungen sollen in den 
schematischen Darstellungen nachgetragen werden. 
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4. Für die Anfertigung der schematischen Darstellungen 
sind die "Schaltzeichen und Schaltbilder für ßtarkstrom
anlagen" nach DIN VDE 710 bis 717 sowie das Muster eines 
Gesamtschaltplanes nach DIN VDE 719 zugrunde zu legen. 

"Kennfarben für blanke Leitungen in Starkstrom-Schalt
anlagen" sind nach DIN VDE 705 zu wählen. 

§ 39. 

Allgemeine Pflichten der im Betriebe 
Beschäftigten. 

Jeder im Betriebe Beschäftigte hat : 
a) Von den durch Anschlag bekanntgegebenen, sowie 

von den zur Einsichtnahme bereit liegenden, ihn betreffen
den Betriebsvorschriften Kenntnis zu nehmen und ihnen 
nachzukommen. 

b) Bei Vorkommnissen, die eine Gefahr für Personen 
oder für die Anlagen zur Folge haben können, geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um die Gefahr einzuschränken oder 
zu beseitigen. Dem Vorgesetzten ist baldmöglichst An
zeige zu erstatten. 

r. Arbeiten im Hochspannungbetriebe sollen nur mit besonderer Vor
sicht unter sorgfältiger Beachtung der Betriebsvorschriften und unter Be
nutzung der gebotenen Schutzmittel ausgeführt werden. Die mit den Arbeiten 
Betrauten sollen sorgfältig unterwiesen werden, insbesondere dahin, daß sie 
nichts unternehmenoder berühren dürfen, ohne sich über die dabei vorhandene 
Gefahr Rechenschaft zu geben und die gebotenen Gegenmaßregeln anzu
wenden. 

2. Bei Unfällen von Personen ist nach der "Anleitung zur 
ersten Hilfeleistung bei Unfällen im elektrischen Betriebe" zu 
verfahren. 

3. Bei Brandgefahr sind nach Möglichkeit die "Leitsätze 
zur Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in 
deren Nähe" zu befolgen. 

§ 40. 
B e d i e n u n g e l e k t r i s c h e r A n l a g e n. 

a) Jede unnötige Berührung von Leitungen, sowie un
geschützter Teile von Maschinen, Apparaten und Lampen 
ist verboten. 

b) Die Bedienung von Schaltern, das Auswechseln von 
Sicherungen und die betriebsmäßige Bedienung von :Ma
schinen, Akkumulatoren, .Apparaten, Lampen ist nur den 
damit beauftragten Personen gestattet, wenn erforderlich 
unter Benutzung von Schutzmitteln. 

I. Sicherungen und Unterbrechungstücke bei Hochspannung sollen, 
wenn die Apparate nicht so gebaut oder angeordnet sind, daß man sie ohne 
weiteres gefahrlos handhaben kann, nur unter Benutzung isolierender oder 
anderer geeigneter Schutzmittel betätigt werden. 
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c) Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
dürfen nur durch damit beauftragte und mit den Arbeiten 
vertraute Personen oder unter deren Aufsicht durch Hilfs
arbeiter ausgeführt werden. Die Arbeiten sind, wenn mög
lich, in spannungfreiem Zustande, d. h. nach allpoliger Ab
echaltung der Stromzuführungen, unter Berücksichtigung 
der in §§ 41 und 42 und, wenn unter Spannung gearbeitet 
werden muß, unter Berücksichtigung der in §§ 43 und 44 
gegebenen Sonderbestimmungen vorzunehmen. 

d) Die Schlüssel zu den abgeschlossenen elektrischen 
Betriebsräumen sind von den dazu Berufenen unter sicherer 
Verwahrung zu halten. 

e) Abgeschlossene elektrische Betriebsräume, die den 
Anforderungen des § 29 der Bauvorschriften nicht ent
sprechen, dürfen nur betreten werden, nachdem alle Teile 
spannunglos geill.acht sind. 

2. Besonders ist darauf zu achten, daß der spannungfreie 
Zustand nicht immer durch Herausnahme von Schaltern und 
dgl. allein gewährleistet ist, da noch Verbindungen durch 
Meßschaltungen, Ring- und Doppelleitungen usw. bestehen 
können oder eine Rücktransforrnierung, Induktion, Kapazität 
usw. vorhanden sein kann. 

§ 41. 

Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung 
des spannungfreien Zustandes. 

a) Ist die Abschaltung des Teiles der Anlage, an dem 
gearbeitet werden soll, und der in unmittelbarer Nähe der 
Arbeitstelle befindlichen Teile nicht unbedingt sicher
gestellt, so muß zwischen Schalt- und Arbeitstelle eine 
Kurzschließung und Erdung, an der Arbeitstelle außerdem 
eine Kurzschließung und behelfsmäßige Verbindung mit der 
Erde zur Ableitung von Induktionsströmen vorgenommen 
werden. 

Bei Hochspannung muß zwischen Arbeit- und Trennstelle 
Erdung und Kurzschließung vorgenommen werden, nachdem sich 
der Arbeitende überzeugt hat, daß dieses ohne Gefahr geschehen 
kann. 

Für die Dauer der Arbeit ist an der Schaltstelle ein Schild 
oder dgl. anzubringen mit dem Hinweise, daß an dem zugehörenden 
Teil der elektrischen Anlage gearbeitet wird. 

1. Auch bei Niederspannung empfiehlt es sich, bei Schal
tern, Trennstücken und dgl., die einen Arbeitspunkt spannung
frei machen sollen, für die Dauer der Arbeit ein Schild oder 
dgl. anzubringen mit dem Hinweise, daß an dem zugehörenden 
Teil der elektrischen Anlage gearbeitet wird. 

2. Zur Erdung und Kurzschließung sollen Leitungen un
ter 10 mm' nicht verwendet werden. 
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3. Erdungen und Kurzschließungen sollen auch bei Nieder
spannung erst vorgenommen werden, wenn es ohne Gefahr ge
schehen kann. 

4. Zum Nachweise, daß die Arbeitstelle spannungfrei ist, 
können dienen : Spannungprüfungen, Kennzeichnung der beider
seitigen Leitungsenden, Einsicht in schematische übersichts
oder Leitungsnetzpläne mit oder ohne Angabe der erforder
lichen Reihenfolge der Schaltungen, die entweder an den 
Schaltstellen vorhanden sein oder dem Schaltenden mitgegeben 
werden können, wenn er nicht durch mündliche Anweisung 
oder in anderer Weise über die Anlage genau unterrichtet ist. 

b) Die Vereinbarung eines Zeitpunktes, zu dem eine An
lage spannungfrei gemacht werden soll, genügt nicht, es 
sei denn, daß es sich um regelmäßige Betriebspausen 
handelt. 

§ 42. 

Maßnahmen bei Unterspannungsetzung 
der Anlage. 

a) Waren zur Vornahme von Arbeiten Betriebsmittel 
spannungfrei, so darf die Einschaltung er.st dann erfolgen, 
wenn das Personal von der beabsichtigten Einschaltung ver
ständigt worden ist. 

b) Vor der Einschaltung sind alle Schaltungen und Ver
bindungen ordnungsgemäß herzustellen und keine Verbin
dungen zu belassen, durch die ein übertreten der Spannung 
in außer Betrieb befindliche Teile herbeigeführt werden 
kann. 

c) Die Vereinbarung von Zeitpunkten, zwischen denen 
die Anlage spannungfrei sein oder bleiben soll, genügt nicht, 
es sei denn, daß es sich um regelmäßige Betriebspausen 
handelt. 

1. Die Verständigung mit der Arbeitstelle durch Fern
sprecher ist zulässig, jedoch nur mit Rückmeldung durch den 
mit der Leitung der Arbeiten Beauftragten. 

2. Bei Aufhebung von Kurzschließungen soll die Erdver
bindung zuletzt beseitigt werden. 

§ 43. 

Arbeiten unter Spannung. 

a) Arbeiten unter Spannung sind nur durch besonders 
damit beauftragte und mit der Gefahr vertraute Personen 
auszuführen. Zweckentsprechende Schutzmittel sind bereit
zustellen und zu benutzen; sie sind vor Gebrauch nach
zusehen (siehe §§ 37 c und 37 1). 

b) Arbeiten unter Spannung sind gestattet, wenn es aus 
Betriebsrücksichten nicht zulässig ist, die Teile der Anlage, 
an denen selbst oder in deren unmittelbarer Nähe gearbeitet 
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werden soll, spannungfrei zu machen oder, wenn die ge
forderte Erdung und Kurzschließung an der Arbeitstelle 
nicht vorgenommen werden kann. 

c) Arbeiten müssen unter den für Arbeiten unter Span
nung vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln auch dann aus
geführt werden, wenn zwar ein Abschalten, Erden und 
Kurzschließen erfolgt ist, aber noch Unsicherheit darüber 
besteht, ob die Teile, an denen gearbeitet werden soll, 
wirklich mit den abgeschalteten oder geerdeten und kurz
geschlossenen Teilen übereinstimmen. 

d) Bei Hochspannung dürfen Arbeiten unter Spannung nur in 
Notfällen und nur in Gegenwart einer geeigneten und unterwiesenen 
Person sowie unter Beachtung geeigneter Vorsichtsmaßnahmen aus• 
geführt werden (Ausnahmen siehe § § 45a, 46, 49 und 50c). 

§ 44. 

Arbeiten in der Nähe von Hochspannung 
führenden Teilen. 

a) Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspannung 
führenden Teilen hat der Arbeitende darauf zu achten, daß 
er keinen Körperteil oder Gegenstand mit der Hochspannung 
in Berührung bringt. Da bei Arbeiten in Reichnähe von 
Hochspannung führenden Teilen die Aufmerksamkeit des 
Arbeitenden von der gefährlichen Stelle abgelenkt wird, 
so ist die Gefahrzone durch Schranken abzusperren oder 
es sind die gefährlichen Teile durch Isolierstaffe der zu
fälligen Berührung zu entziehen. 

Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspannung ist 
für einen festen Standpunkt Sorge zu tragen. 

§ 45. 

Zusatzbestimmungen für Akk um ulat o renräum e. 
a) Bei Akkumulatoren sind entgegen § 43d Arbeiten unter 

Spannung bei Beobachtung der geeigneten Vorsichtsmaßnahmen 
gestattet. Eine Aufsichtsperson ist nur bei Spannungen über 750 V 
erforderlich. 

b) Akkumulatorenräume müssen während der Ladung 
gelüftet werden. 

c) Offene Flammen und glühende Körper dürfen während 
der Überladung nicht benutzt werden. 

1. Die Gebäudeteile und Betriebsmittel einschließlich der 
Leitungen sowie die isolierenden Bedienungsgänge sollen vor 
schädlicher Einwirkung der Säure nach Möglichkeit geschützt 
werden. 

2. Die. Akkumulatorenwärter sollen zur Reinlichkeit ange
halten und auf die Gefahren, die Säure und Bleisalze mit sich 
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bringen können, aufmerksam gernacht werden. Für ausrei
chende Wascheinrichtungen und Waschmittel soll Sorge ge
tragen werden. 

3. Essen, Trinken und Rauchen ist in Akkumulatorenräu
men zu vermeiden. 

§ 46. 

LI; usatzbe stimm ung e n 
für Arbeiten in explosionsgefährlichen, durch

tränkt e n und ä h n li c h e n R ä um e n. 

a) In explosionsgefährlichen, durchtränkten und ähn
lichen Räumen sind Arbeiten unter Spannung (siehe § 43) 
verboten. 

§ 47. 

Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Kabeln. 

a) Arbeiten an Hochspannungkabeln, bei denen spannung
führende Teile freigelegt oder berührt werden können, dürfen im 
allgemeinen nur im spannungfreien Zustande florgenommen werden. 
Solange der spannungfreie Zustand nicht einwandfrei festgestellt 
und gesichert ist, sind die Schutzmaßregeln zu treffen, unter denen 
diese Arbeiten gefahrlos ausgeführt werden können. 

1. Bei Arbeiten an Kabaln und Garniturteilen, insbeson
dere beim Schneiden von Kabeln und Offneu von Kabelmuffen, 
sollen sich die Arbeitenden über die Lage der einzelnen Kabel 
zunächst vergewissern und alsdann geeignete Schutzvorrich
tungen anwenden. 

Hochspannungkabel sollen vor Beginn der ArbFiten entladen werden. 

§ 48. 

Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Frei
leitungen. 

a) Arbeiten an Freileitungen einschließlich Bedienung 
von Sicherungen und Trennstücken sollen möglichst, beson
ders bei Hochspannung, nur in spannungfreiem Zustande 
geschehen unter Berücksichtigung der in §§ 41 und 42 und, 
wenn unter Spannung gearbeitet werden muß, unter Berück
sichtigung der in §§ 43 und 44 gegebenen Bestimmungen. 

b) Arbeiten an den Hochspannung führenden Leitungen selbst 
sind perboten. Bei Arbeiten an spannungfreien Hochspannung
leitungen sind die Leitungen an der Arbeitstelle kurzzuschließen 
und nach Möglichkeit zu erden. 

c) Arbeiten an Niederspannung- und Fernmeldeleitun
gen in gefährlicher Nähe von Hochspannungleitungen sind 
nur gestattet, wenn die Hochspannungleitungen geerdet 
und kurz geschlossen oder sonstige ausreichende Schutz
maßregeln getroffen sind. 
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Hierbei ist nicht nur auf die Gefahr einer Berührung 
der Leitungen, sondern auch auf die durch Induktion in 
der Niederspannung- oder Fernmeldeleitung möglichen 
Spannungen Rücksicht zu nehmen (siehe auch § 22i der Bau
vorschriften). 

1. Die Bedienung von Sicherungen und Trennstücken in 
nicht spannungfreien Freileitungen soll, wenn erforderlich, 
durch isolierende Werkzeuge oder Schaltstangen erfolgen. 

2. Arbeiten auf Masten, Dächern usw. sollen nur durch 
schwindelfreie Personen, die mit festsitzendem Schuhwerk und 
mit Sicherheitsgürtel ausgerüstet sind, vorgenommen werden. 

§ 49. 

Zusatzbestimmungen für Arbeiten an 
Fahr- und Speiseleitungen. 

a) Arbeiten an Fahr- und Speiseleitungen dürfen unter Span, 
nung ausgeführt werden, sofern die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
(siehe § 43) angewendet werden, 

§ 50. 

Zusatzbestimmungen für Arbeiten in Prüf
fe 1 der n und Laboratorien. 

a) Ständige Prüffelder und fliegende Prüfstände sind 
abzugrenzen, ihr Betreten durch Unbefugte ist zu verbieten, 

b) Mit Hochspannungsarbeiten in solchen Räumen dürfen nur 
Personen betraut werden, die ausreichendes Verständnis für die 
bei den Porzunehmenden Arbeiten auftretenden Gefahren besitzen 
und sich ihrer Verantwortung bewußt sind. 

c) Die Bestimmungen des § 43d finden auf Arbeiten in Prü( 
feldern und Laboratorien keine Anwendung. 

III. lokrafttreten dieser Vorschriften. 
§ 51. 

Diese Vorschriften gelten für Anlagen und Erweiterun
gen, soweit ihre Ausführung nach dem 1. Januar 1926 
beginnt, sowie für den Betrieb von Bahnanlagen vom 
1. Januar 1926 ab. 

Bis zum 1. Juli 1926 dürfen noch Fassungen in den 
Handel gebracht werden, die den Vorschriften des § 16c 
nicht entsprechen. 
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9. Vorschriften zum Schutze der Gas- und 
Wasserröhren gegen schädliche Einwirkungen 
der Ströme elektrischer Gleichstrombahnen, die 

die Schienen als Leiter benutzen 1). 
Gültig ab 1. J nli 1910 2). 

§1. 
Geltungsbereich. 

Die nachfolgenden Vorschriften regeln die Anlage von 
Gleichstrombahnen oder Gleichstrombahnstrecken, die die 
Schienen als Leiter benutzen. Die vorgeschriebenen oberen 
Grenzwerte für zulässige Spannungen gelten, soweit nichts 
anderes ausdrücklich gesagt ist, für die Planung der An
lage, wobei bezüglich des Widerstandes und der Strom
leitung nur die Schienen und zugehörenden Überbrückungs
leitungen in die Rechnung einzusetzen und der angenommene 
Widerstand der Schienen sowie der für seine Vermehrung 
durch die Stoßverbindungen angesetzte prozentuale Zuschlag 
anzugeben sind. Indessen dürfen sich diese Grenzwerte bei 
der rechnerischen sowohl wie bei der praktischen Nach
prüfung an den in Betrieb stehenden Anlagen nicht als 
überschritten erweisen. 

Von diesen Vorschriften bleiben Bahnen befreit, deren 
Gleise auf besonderem Bahnkörper isoliert verlegt sind. Als 
Beispiel wird die Verlegung auf Holzschwellen genannt, 
bei der im allgemeinen ein Luftzwischenraum zwischen 
den Gleisen und der eigentlichen Bettung gewährleistet ist. 
Erfüllt eine solche Bahn diese Bedingungen an einzelnen 
Stellen, z. B. Niveaukreuzungen, nicht, so finden die Vor
schriften sinngemäße Anwendung, falls nicht durch örtliche 
Maßnahmen eine gleichwertige Isolation dieser Stellen er
reicht ist. 

') Aufgestellt von der Vereinigten Erdstrom-Kommission des Deutschen 
Vereines von Gas- und Wasserfachmännern, des Verbandes Deutscher Elektro
techniker und des Vereins Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahnverwaltungen. 
Erläuterungen hierzu siehe ETZ 1911, S. 511. 

2) Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 1910, 
s. 491. 

Vorschriftenbuch. 14. Auft. 11 
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Ferner finden diese Vorschriften keine Anwendung auf 
Schienenstränge, die an jedem Punkte wenigstens 200 m 
von dem nächstgelegenen Punkte eines Rohrnetzes entfernt 
sind. 

§ 2. 

Schienenleitung. 
Alle zur Stromleitung benutzten Schienen sind als mög

lichst vollkommene und zuverlässige Leiter auszubilden und 
dauernd zu erhalten. 

Der Widerstand einer Gleisstrecke darf durch die Stoß
verbindungen höchstens um den der Planung zugrunde 
gelegten Zuschlag (vgl. § 1, Abs. 1), der jedoch nicht mehr 
als 20o;o betragen darf, größer sein als der ·widerstand eines 
ununterbrochenen Gleises von gleichem Querschnitt und 
gleicher spezifischer Leitfähigkeit. Die spezifische Leitfähig
keit der zur Verwendung gelangenden Schienen (vgl. § I, 
Abs. 1) ist vor der Verlegung festzustellen. 

Beim Entwurf der Stromleitungsanlage des Gleisnetzes 
darf bei der Verwendung von Schienen, die aus Haupt
und Nebenschienen zusammengesetzt sind, der volle Quer
schnitt beider Schienen nur dann in Rechnung gesetzt werden, 
wenn nicht nur die Stöße der Hauptschienen, sondern auch 
die Stöße der Nebenschienen und beide Schienen unter
einander dauernd gut leitend verbunden bleiben. 

Di:e Schienen zu beiden Seiten von Kreuzung- und 
Weichenstücken müssen durch besondere Überbrückungen 
in gut leitendem Zusammenhang stehen. Die Schienen eines 
Gleises sowie die mehrerer nebeneinander liegender Gleise 
müssen mindestens an jedem zehnten Stoße gut leitend 
verbunden sein. Diese Überbrückungs- und Querverbindungs
leitungen müssen wenigstens die Leitfähigkeit einer Kupfer
verbindung von 80 mm2 Querschnitt haben. 

An beweglichen Brücken oder Anlagen ähnlicher Art, 
die eine Unterbrechung der Gleise zur Folge haben, ist 
durch besondere isolierte Leitungen der gut leitende Zu
Sltmmenhang der Gleisanlage zu sichern. Hierbei darf der 
Spannungsabfall bei mittlerer Belastung (vgl. § 3, Abs. 2) 
5 Millivolt je Meter Entfernung zwischen den Unter
brechungstellen nicht überschreiten. 

Alle zur Stromführung dienenden, mit den Schienen ver
bundenen Leitungen sind gegen Erde zu isolieren. Ausge
nommr'' hiervon sind kurze Verbindungsleitungen, wie Stoß
und Querverbindungen, Überbrückungen an Weichen, Schiebe
bühnen usw., die, falls sie nicht tiefer als 25 cm in dem 
Boden verlegt werden, blank ausgeführt werden dürfen. 
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§ 3. 

Sehienenspannung. 
Hinsichtlich der Spannungverhältnisse im Schienen

gebiet ist zwischen dem "inneren verzweigten Schienennetz" 
und den "auslaufenden Strecken" zu unterscheiden. Bei 
Überlandbahnen werden die Verbindungstrecken der Ort
schaften als "auslaufende Strecken" behandelt. 

Im "inneren verzweigten Schienennetz" und innerhalb 
eines anschließenden Gürtels von 2 km Breite soll bei mitt
lerem fahrplanmäßigen Betrieb der Anlage die sich rech
nerisch ergebende Spannung zwischen zwei beliebigen 
Schienenpunkten 2,5 V nicht überschreiten. Unter den 
gleichen Bedingungen soll jenseits des Gürtels auf den 
"auslaufenden Strecken" das größte Spannunggefälle nicht 
mehr als 1 V je Kilometer betragen. Der Verkehr vereinzel
ter Nachtwagen scheidet bei der Feststellung des mittleren 
fahrplanmäßigen Betriebes aus. 

Ist in einer Ortschaft das Schienennetz unverzweigt, 
so soll die Spannung innerhalb des verzweigten Rohrnetzes 
2,5 V nicht überschreiten. 

Der Anschluß anderweitiger stromverbrauchender An
lagen an das Bahnnetz darf die Spannungen im Schienen
netze nicht über die vorgeschriebenen Grenzen steigern. 

Stehen verschiedene Bahnen miteinander in Verbindung 
- sei es durch das Schienennetz oder durch die Kraft
quelle -, so sind sie so anzulegen, daß sie zusammen 
diese Bedingungen erfüllen. 

Gleisanlagen in Ortschaften mit selbständigen Röhren
netzen sollen für sich den vorstehenden Bestimmungen 
dieses Paragraphen genügen. 

Abweichungen von diesen Vorschriften -und zwar nach 
beiden Richtungen - in Bezug auf Spannungverhältnisse 
im Schienennetz können durch besondere örtliche Verhältnisse 
oder durch erheblich abweichende Betriebsweise begründet 
sein. So kann z. B., wenn die Betriebsdauer - wie dieses 
bei Güterbahnen oft der Fall ist- nur einen kleinen Bruch
teil des Tages ausmacht, eine Überschreitung der angegebenen 
Spannunggrenzen zugelassen werden: bei Bahnen bis zu 
3 Stunden Betriebsdauer bis auf das Zweifache und bei 
Bahnen bis zu einer Stunde Betriebsdauer bis auf das Vier
fache. 

Wo das Schienennetz allein nicht genügt, die Rückleitung ohne 
Überschreitung der zulässigen Spannung im Netz zu bewirken, sind 
besondere Rückleitungen herzustellen. Bei der Wahl der Rück
leitungspunkte sind solche Stellen auszusuchen, die möglichst günstig, 

11* 
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das heißt entfernt von den Röhren und möglichst in Gebieten mit 
trockenem, schlecht leitenden Boden liegen. 

Zweckmäßig wird man bei Zweileiterbahnen abstufbare Wider
stände in die Rückleitungen einbauen, durch die das Potential an 
allen Rückleitungspunkten auch unter veränderten Betriebsverhält· 
nissen nach Möglichkeit gleichgehalten werden kann. Bei Dreileiter
hahnen empfiehlt es sich, zum gleichen Zweck die Speisebezirke der 
beiden Dreileiterseiten umschaltbar einzurichten. 

§ 4. 
Übergangswiderstand. 

Der Widerstand zwischen dem zur Stromleitung benutzten 
Schienennetz und ]~rde muß möglichst hoch gehalten werden. 
Wo dieses durch die Bodenverhältnisse oder durch die Anlage 
in der Fahrbahnfläche an und für sich nicht genügend ge
währleistet wird, ist eine Erhöhung des Widerstandes durch 
möglichst wirksame Isolation anzustreben. 

Die Gleise und die mit ihnen metallisch verbundenen 
Stromleitungen dürfen weder mit den Röhren noch mit son
stigen Metallmassen in der Erde metallisch verbunden sein. 

Außerdem ist darauf zu achten, daß der Abstand zwischen 
der nächst gelegenen Schiene und solchen Rohrnetzteilen 
(Wassertopf-Saugröhren, Hülsenröhren, Deckkasten, Spindel
stangen, Hydranten oder dergleichen), die in die Oberfläche 
eingebaut sind oder nahe an sie herantreten und mit den 
Röhrenleitungen in metallener Verbindung stehen, so groß 
wie möglich gehalten wird, wenn irgend möglich, wenig
stens 1m. 

Feststehende Motoren oder Licht- oder andere Anlagen, 
die aus einer Bahnleitung gespeist werden, die die Schienen 
als Stromleitung benutzt, sind mit dem Schienennetz oder 
mit dessen Stromleitungen durch isolierte Leitungen zu ver
binden. Ausgenommen hiervon sind kurze Anschlußleitungen 
bis zu 16 mm2 Querschnitt, die weniger als 25 cm tief in 
der Erde und mindestens 1 m von der nächsten Röhren
leitung entfernt liegen; diese dürfen blank hergestellt 
werden. 

Behufs Erhöhung des Widerstandes zwischen Schiene und Erde 
wird empfohlen, die Schiene auf möglichst schlecht leitender und 
gut entwässerter Unterbettung zu verlegen und diese gegen die 
Oberfläche der Fahrbahn in genügender Breite möglichst wasserdicht 
abzuschließen. 

Die Verwendung von Salz zur Beseitigung von Schnee und Eis 
sollte auf die unumgänglich notwendigen Fälle beschränkt bleiben. 

Wo sich durch die Schienenführung ein genügender Abstand 
zwischen den Schienen und den in die Oberfläche eingebauten 
Rohrnetzteilen nicht schaffen läßt, empfiehlt es sich, die Rohrnetz
teile umzulegen oder durch geeignete Isolierschichten (Hülsenrohre 
aus Steinzeug, Schächte aus Mauerwerk und dergleichen) den Strom
übergang zu hemmen. 
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§ 5. 
Stromdichte. 

Die vorstehenden Vorschriften sollen das Auftreten von 
Rohrzerstörungen nach Möglichkeit verhindern. Maßgebend 
für die elektrolytische Rohrzerstörung ist die Dichte des 
Stromes, der aus den Röhren austritt. 

Wo diese durch Bahnströme hervorgerufene Stromdichte 
den Mittelwert (vgl. § 3) von 0, 75 Milliampere je dcm2 
erreicht, ist die Röhrenleitung unbedingt als durch die Bahn 
gefährdet zu bezeichnen und es sind weitere Schutzmaß
nahmen zu treffen. 

Für Güterbahnen mit außergewöhnlich kurzer Betrieb
zeit sind hier, wie in § 3, Ausnahmen zulässig. 

Bei Richtungswechsel der aus den Röhren austretendem 
und in sie eintretenden Ströme sind, bis weitere Erfahrungen 
vorliegen, die letztgenannten bei der Bildung des Strom
dichtemittels für die Betriebzeit gleich Null zu setzen. 

§ 6. 
Überwachung. 

Um die Potentiale an den Schienenanschlußpunkten 
prüfen zu können, sind für jedes St.romabgabegebiet von 
diesen Punkten Prüfdrähte zu je einer Sammelstelle zu 
führen. 

Bei jeder größeren dauernden Betriebsverstärkung soll 
die Spannungverteilung im Schienennetz nachgeprüft werden. 

Die Schienenstoßverbindungen sind alljährlich einmal 
mittels eines geeigneten Schienenstoßprüfers nachzuprüfen 
und derart irrstand zu setzen, daß sie die Vorschriften 
der §§ 1 und 2 erfüllen. Insbesondere sollen Stoßverbindun
gen, deren Widerstand sich bei der Prüfung größer als der 
einer 10 m langen ununterbrochenen Schiene erweist, als
bald vorschriftsmäßig irrstand gesetzt werden. 
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10. Leitsätze betreffend Anfressungsgefährdung 
des blanken Nulleiters von Gleichstrom

Dreileiteranlagen. 

Gültig ab 1. Oktober 19231). 

1. Gefährdet ist der blank in die Erde gelegte Nulleiter 
durch unmittelbaren chemischen Angriff, durch Ele
mentebildung, durch Eigen- und durch Fremdströme. 

2. Angriffsfähige Boden sind insbesondere Schutt, Kohlen
schlacken, durchseuchter Boden in der Nähe undichter 
Aborte, Sulfate, Ätzkalke, frischer Zement, Moorboden. 
Angriffsfähig kann der Boden werden, wenn aus Ab
decksteinen, die wasserlösliche Bestandteile enthalten, 
diese ausgelaugt werden. Gefährdete Stellen sind 
ferner Einführungen durch feuchte Mauern und bei 
vorhandenen Gleichstrombahnen mit Stromrückleitung 
durch die Schienen eine große Annäherung an die Gleise 
im Anfressungsgebiete. 

3. Am widerstandsfähigsten haben sich verzinnte Kupfer· 
leiter erwiesen. In angriffsfähigem Boden kann, wenn 
nicht Elektrolyse durch austretende Ströme stattfindet 
und der Boden nicht kalkhaltig oder moorig ist, Ver
bleien des Kupferleiters Vorteile bringen. 

4. Reine Metalle sind legierten vorzuziehen. Schon ge
ringe Heimengungen fremder Metalle von wenigen Pro
zenten haben sich als schädlich erwiesen. 

5. Aluminiumdrähte, Zinkdrähte, Eisendrähte, auch ver
bleit, haben sich nicht so bewährt wie reine Kupfer
drähte. 

6. Dünne Drähte unterliegen der Anfressungsgefahr durch 
die Elektrolyse austretender Ströme in stärkerem Maße 
als dicke Drähte. Der Gesamtquerschnitt soll daher 
möglichst nicht unter 16 mm2 gewählt werden. Seile 

1 ) Angenommen durch die außerordentliche Altsschußsitzung am 30. August 
1923. Veröffentlicht: ETZ 1923, S. 345 und 953, 
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mit dünnen Einzelleitern sind mehr gefährdet als solche 
aus starken Drähten. 

7. Zu vermeiden ist die gleichzeitige Verwendung ver
schiedenartiger Drähte, wie Eisen- und Kupferdrähte. 

8. Sind verschiedenartige Drähte nicht zu umgehen, so 
sollen sie nicht in großer Nähe verlegt werden. 

9. Ebenso wie Kabel sind die blanken Nulleiter vorteilhaft 
in reinen Sand zu betten. Durch allseitiges Abdecken 
wird das Eindringen gefährdender Streuströme ver
mindert. 

10. An besonders gefährlichen Stellen ist Isolierung des 
Nulleiters zu empfehlen, falls nicht Kabel vorgezogen 
werden. 

11. IsoHerschichten auf dem Nulleiter müssen dauerhaft 
sein. Sie müssen das Eindringen von Feuchtigkeit ver
hindern, fest gegen chemische Angriffe der Boden
feuchtigkeit und gegen zufällige mechanische Ver
letzungen sein. Handelt es sich um kurze Strecken, so 
genügt Einbetten des blanken Leiters in Asphaltteer, 
wenn durch einen Träger, wie Juteumhüllung, für 
dauerndes Haften gesorgt ist. 

12. Lötstellen sind auf einer Strecke von mindestens 30 cm 
zu isolieren, wenn verschiedenartige Metalle verbunden 
sind. 

13. Lose Berührung des Nulleiters mit den Außenleiter
kabeln sowie bei Vorhandensein einer elektrischen Bahn 
auch lose Berührung mit Gas- und Wasserleitungen ist 
zu vermeiden. 

14. Durch Verbindung des blanken Nulleiters mit den 
Bleimänteln der Außenleiterkabel kann ein gefährdender 
Stromausgleich zwischen Nulleiter und Kabelbewehrung 
durch den Erdboden als Elektrolyten (bei Kabelfehlern) 
vermieden werden, dafür wird die Gefährdung des Blei
mantels verstärkt. 

15. Die Belastung zwischen dem Nulleiter und den Außen
leitern soll gut ausgeglichen sein, um dauernd in glei
oher Richtung fließende Ströme im Nulleiter zu ver
meiden. 

16. Zweileiterabzweige von dem Nulleiter und einem Außen
leiter sollen dort, wo der Nulleiter aus dem Erdboden 
heraustritt, isoliert sein. Werden solche ZweileiteT
abzweige im Erdboden weitergeführt, so ist der blanke 
Nulleiter durch austretende Ströme gefährdet, wenn 
der Spannungverlust in der blanken Leitung etwa mehr 
als 2 V beträgt. 
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17. Fremdströme, die bei ihrem Austritt aus dem Nulleiter 
diesen anfressen können, können von Fehlern der Außen
leiter herrühren, wobei insbesondere Fehler des nega
tiven Leiters oder von Streuströmen elektrischer Bahnen 
gefährdend wirken. 

18. Falls der Nulleiter nicht mit den Bleimänteln der 
Außenleiter elektrisch leitend verbunden ist, ist von 
diesen ein Abstand von mindestens 10 cm zu halten. 

19. Bei Verbindung des Nulleiters mit den Bleimänteln 
der Außenleiter sind die Bleimäntel an den Muffen und 
Kabelkasten fortlaufend leitend zu verbinden. Die Blei
mäntel sind gegen etwa auftretende Kurzschlußströme 
zu sichern. 

20. Der geringste Abstand des Nulleiters von stromführen
den Gleisen soll 1 m sein. Bei Kreuzungen mit den Glei
sen ist der Nulleiter zweckmäßig zu isolieren oder durch 
Isolierschichten, Abdeckungen zu trennen. 

21. Erdungen des Nulleiters sind zweckmäßig nur im An
fressungsgebiet, nicht im Einzugsgebiet vorzunehmen. 
Gegen Schäden durch Streuströme schützen solche 
Erdungen nur, wenn durch sie die Spannungen zwischen 
Gleisen und Nulleiter wesentlich herabgedrückt werden. 

22. Absaugen eingedrungener Fremdströme durch Zink
platten oder besondere Sauggeneratoren ist in den 
meisten Fällen unwirtschaftlich. 

23. U=ittelbares Verbinden des Nulleiters mit den Glei
sen oder dem negativen Pol des Generators vermehrt die 
Stärke des Fremdstromes im Nulleiter, wodurch ander
weitige Gefährdungen entstehen können. Das Eindringen 
von Fremdströmen in den Nulleiter wird verstärkt, 
wenn er an verschiedenen Stellen mit den Gleisen ver
bunden wird. Die Spannungschwankungen in den Gleisen 
können so in unzulässiger Weise auf das Lichtnetz über
tragen werden. 

Oberwachungsmaßnahmen. 

Starke Schäden äußern sich in Spannungsänderungen 
im Netz. Durch Messungen der Leitfähigkeit können unter 
Umständen beginnende Zerstörungen des Nulleiters ent
deckt werden. 

Bei Aufgrabungen ist der Nulleiter, insbesondere an ge
fährdeten Stellen, zu besichtigen. 

Zwischen Nulleiter einerseits und Kabelbewehrung oder 
stromführenden Gleisen andererseits sind die Spannungen 
zu messen unter Berücksichtigung der Richtung. 
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Bei Spannungen etwa über 1 V zwischen Gleis und 
Nulleiter sind Stromdichten zu messen. 

Bei Kabelfehlern, insbesondere Fehlern des negativen 
Leiters, ist der benachbarte Nulleiter zu untersuchen. 

Der von der Erzeugungstelle ausgehende Nulleiterstrom 
ist zeitweise nach Betriebschluß zu messen, um zu er
kennen, ob sich ein schädlicher Dauerstrom gleicher Rich
tung, etwa infolge Kabelfehlers, zeigt. Gleiche Messungen 
sind bei geerdetem Nulleiter in der Erdzuleitung zeitweise 
vorzunehmen. 



170 

11. Normen für Spannungen elektrischer 

Anlagen unter 100 V 1). 

Gültig ab 1. Oktober 1920 2). 

§ 1. 

Die in diesen Normen aufgeführten Spannungen sind 
Nennspannungen. Als Nennspannung, gemessen in V, gilt: 

a) bei Verwendung von Bleiakkumulatoren als Strom
erzeuger die doppelte Zellenzahl, 

b) in allen anderen Fällen die Spannung, für die der 
Stromverbraucher gebaut ist. 

§2. 

Nennspannungen sind festgelegt für die folgenden Fach-
gebiete: 

1. Beleuchtung, 

2. Elektromedizin, 

3. Fernmeldung, 

4. Motorenbetrieb. 

§3. 

Für die verschiedenen Fachgebiete und Stromarten 
gelten folgende Nennspannungen: 

1 ) Erläut~rungen hierzu siehe ETZ 1920, S. 443. 
•) Angenommen durch die Jahresversammlung 1920, Veröffentlicht: ETZ 1920, 

S. 443. - S. a. DIN VDE 1. 



Spannungen elektrischer Anlagen unter 100 V. 171 

Gleichstrom 

Nenn- I spannung 
in V 

Fachgebiete: 

1,5 Fernmeldung 
2 Beleuchtung Elektromedizin Fernmeldung 
2,5 Beleuchtung 

3,5 

6 

8 

12 

16 

24 

{.nur für 
Taschenlampen) 

Beleuchtung 
(nur für 

Taschenlampen) 
Beleuchtung 
Beleuchtung 
Beleuchtung 

Beleuchtung 
Beleuchtung 
Beleuchtung 

32 ßeleuchtuug 

Elektromedizin 
Elektromedizin 
Elektromedizin 

Elektromedizin 
Elektromedizin 

Fernmeldung 
Fernmeldung 

Fernmeldung 

Fernmeldung 

Motorenbetrieb 
Motorenbetrieb 

Motorenbetrieb(nur 
für Spielzeug

industrie) 
Motorenbetrieb 

Motorenbetrieb 

36 Fernmeldung 
40 

48 

60 

65 
80 

Nenn-~ spannung 
in V 

12 

36 

48 

75 

Beleuchtung (nur 
für Elektromobile 

u. Eisen bahn wagen) 

Beleuchtung 
Beleuchtung (nur 
für Elektromobile 
u.Eisenbahnwagen) 

Fernmeldung 
Fernmeldung 

Motorenbetrieb 

Motorenbetrieb 
Motorenbetrieb 

Wechselstrom 

Fachgebiete: 

..!. -;; .;, d Elektromedizin 
" ':< "' 00 c .", Klingeltransformatoren "" E-< " .... 
" .... z "' " ~ 
~ "' c 

"" .1l Elektromedizin 
~ 

.s " "' Klingeltransformatoren ·a " .", 

"' c 
"' 

c "' "' ~ "";::: bJl ... Elektromedizin 
c " s "' E " 

.. Elektromedizin Klingeltransformatoren 

"" ~ ~ " " " c "' Elektromedizin "' :o "" "" -;; -"1 " c 
ll'l ·;;; 

" Fernmeldung 
s iS c 

.... " Fernmeldung 
::: ~ .... "' 
"" ~ ~ Fernmeldung 



172 

12. Normen für Betriebspannungen elektrischer 
Anlagen über 100 V1). 

Gültig ab 1. November 1919 2). 

§1. 

Als Betriebspannung wird die Spannung bezeichnet, die 
in leitend zusammenhängenden Netzteilen an den Klemmen 
der Stromverbraucher im Mittel vorhanden ist. Als Strom
verbraucher gelten außer Lampen, Motoren usw. auch 
Primärwicklungen von Transformatoren. 

§ 2. 

Als Betriebspannung gelten folgende Werte: 

G 1 eic hstrom. 
V Verwendungsgebiet 

110 normal für alle Fälle. 
220 normal für alle Fälle. 
440 normal für alle Fälle. 
650 für Bahnen. 
750 für Bahnen. 

1100 für Bahnen. 
1 500 für Bahnen. 
2 200 für Bahnen. 
3 000 für Bahnen. 

D r e h s t r o m v o n 50 P e r I s. 
V Verwendungsgebiet 

125 bei ~euanlagen nur, wenn die Anwendung von 
220 V erhebliche Nachteile hat. 

220 normal für alle Fälle. 
380 normal für alle Fälle. 
500 bei Neuanlagen nur für solche industriellen Betriebe, 

bei denen die Anwendung von 380 V erhebliche 
Nachteile hat. 

1) Erläuterungen hierzu siehe ETZ 1919, S. 457. 
2) Angenommen durch die Jahresversammlung 1919. Veröffentlicht: ETZ 1919, 

S. 457. - S. a. DIN VDE 2. 
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V Verwendungsgebiet 

3 000 bei Neuanlagen nur für solche industriellen Betriebe, 
bei denen die Anwendung von 6000 V erhebliche 
Nachteile hat. 

5 000 bei Neuanlagen nur, wenn der Anschluß an ein 
bestehendes 5000 V -Netz wahrscheinlich ist. 

6000 normal für alle Fälle. 
10 000 bei Neuanlagen nur, wenn der Anschluß an ein 

bestehendes 10000 V-Netz wahrscheinlich ist. 
16000 normal für alle Fälle. 
25 000 bei Neuanlagen nur, wenn die Verwendung von 

35 000 V erhebliche Nachteile hat. 
35000 normal für alle Fälle. 
50 000 bei Neuanlagen nur, wenn die Verwendung von 

60000 V erhebliche Nachteile hat. 
60000 normal für alle Fälle. 

100000 normal für alle Fälle. 

Die fett gedruckten Spannungen werden in erster Linie 
empfohlen sowohl für Neuanlagen als auch für umfangreiche 
Erweiterungen. 

Einphasenstrom von 16 2/ 3 Perfs. 

Für Neuanlagen sollen nur fettgedruckte Werte aus der 
Drehstromtafel gewählt werden. 

§ 3. 

Wenn die Abweichungen von den Spannungwerten nach 
§ 2 nicht mehr betragen als + 1Qo;o auf der Erzeugerseite 
bzw. ± 5o;o auf der Verbraucherseite der Leitungsanlagen, 
kann normal gefertigtes elektrisches Material ohne weiteres 
verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind Maschinen, 
Transformatoren und Wicklungen bei Apparaten; für diese 
Gegenstände sollen in den betr. Sondervorschriften die nö
tigen Bestimmungen gegeben werden. 

Kleinspannungen für Starkstromanlagen. 

Die Jahresversammlung 1926 hat als K 1 eins p an
nungen für Starkstromanlagen 24 und 42 V fest
gesetzt (s. ETZ 1926, S. 658 und 862). 
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13. Normen für die Abstufung von Stromstärken 
bei Apparaten 1). 

Gültig ab 1. Januar 1912 2). 

2, 4, 6, 10, 25, 60, 100, 200, 350, 600, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000, 6000 A. 

') Ausschließlich Zähler. 
2) Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 1910, 

S. 323. Vorher bestand eine Fassung, die im Jahre 1895 beschlossen und in der 
ETZ 1895, S. 594 veröffentlicht war. Erläuterungen siehe ETZ 1910, S. 854. 
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14. Kupfernormen. 
Gültig ab 1. Juli 19141). 

§1. 

Leitungskupfer darf für 1 km Länge und 1 mm2 Quer
schnitt bei 200 C keinen höheren Widerstand haben als 
17,84 Q, 

Der Widerstand eines Leiters von 1 km Länge und 
1 mm2 Querschnitt wächst um 0,068 Q für 1° C Tempe
raturzunahme. 

§ 2. 

Kupferleitungen müssen aus Leitungskupfer hergestellt 
sein. Die wirksamen Querschnitte von Kupferleitungen sind 
grundsätzlich aus Widerstandsmessungen zu ermitteln, 
wobei für 1 mm2 ein kilometrischer Widerstand von 
17,84 Q (vgl. § 1) einzusetzen und für Litzen und Mehr
fachleiter die Länge des fertigen Kabels, also ohne Zu
schlag für Drall zn nehmen ist. 

§ 3. 

Bei der Untersuchung, ob eine Kupferleitung aus Lei
tungskupfer hergestellt ist, beziehungsweise ob diese den 
Bedingungen des § 1 entspricht, ist der Querschnitt durch 
Gewichts- und Längenbestimmung eines einfachen gerade 
gerichteten Leiterstückes zu ermitteln, wobei, falls eine be
sondere Ermittelung des spezifischen Gewichtes nicht vor
genommen wird, für dieses der Wert 8,89 einzusetzen ist. 

1) Angenommen dnrch die Jahresversammlung 1914. Veröffentlicht: ETZ 1914, 
s. 366. 

Vor obenstehender Fassung haben mehrere andere 
Über die Entwicklung gibt nachstehende Tafel Aufschluß: 

Fassung Beschlossen Gültig ab: 
Erste Fassung 18. 2. 96 1. 7. 96 
Erste Änderung 8. 6. 03 1. 7. 03 

Zweite Änderung 24. 6. 04 1. 7. 04 

Zweite Fassung 25. 5. 06 1. 1. 07 
Dritte Fassung 26. 5. 14 1. 7. 14 

Fassungen bestanden. 

V eröffen tl. ET Z 

96 s. 402 

03 s. 687 
04 s. 687 
06 s. 666 

14 s. 366 
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International ist folgendes vereinbart: 

I. Bei der Temperatur von 20° C beträgt der Widerstand eines 
Drahtes aus mustergültigem, geglühten Kupfer von einem Meter 
Länge und einem gleichmäßigen Querschnitt von einem Quadrat
millimeter 1/ 58 Q = o,ot724I ... Q. 

z. Bei der Temperatur von zoO C beträgt die Dichte des muster
gültigen geglühten Kupfers 8,89 g für das Kubikzentimeter. 

3. Bei der Temperatur von zo° C beträgt der Temperaturkoeffizient 
für den Widerstand, der zwischen zwei fest an dem Draht an
gebrachten, zur Spannungmessung bestimmten Ableitungen er· 
mittelt wird (also bei gleichbleibender Masse), o,oo393 = xjz54,45 ... 
für r° C. 

4· Es folgt aus I. und 2., daß bei der Temperatur von 20° C 
der Widerstand eines Drahtes aus mustergültigem, geglühten Kupfer 
von gleichmäßigem Querschnitt, von I m Länge und einer Masse 
von I g I/58 X 8,89 = o,I5328 ... Q beträgt. 
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15. Vorschriften für die Prüfung von Eisenblech. 

Gültig ab 1. .Tuli 19141). 

1. Für die Messung der Eisenverluste und der Magneti
sierbarkeit dient ein magnetischer Kreis, der nur Eisen der 
zu prüfenden Qualität enthält und den Ausführungsbestim
mungen gemäß zusammengesetzt ist. 

2. Die Probe soll 10 kg wiegen und mindestens 4 Tafeln 
entnommen sein. Der Eisenverlust soll bei 20 o C gemessen 
werden. 

3. Der Eisenverlust soll in W je Kilogramm, bezogen 
auf rein sinusförmigen Verlauf der induzierten Spannung, 
bei den Maximalwerten der magnetischen Induktion jBmax 

= 10000 cgs-Einheiten und mma.x = 15000 cgs-Einheiten an
gegeben werden. Diese Zahlen heißen Verlustziffern (Ab
gekürzte Bezeichnung: V10 und V15). 

4. Unter "Alterungskoeffizient" soll die prozentuale 
Änderung der Verlustziffer für jBmax = 10 000 cgs-Einheiten 
nach 600 Stunden erstmaliger Erwärmung auf 100 o C ver
standen werden. 

5. Zur Beurteilung der Magnetisierbarkeit soll die In
duktion m bei zwei verschiedenen Feldstärken im Eisen an
gegeben werden, und zwar bei zweien der Werte 25, 50, 100 
oder 300 A W je Zentimeter (Abgekürzte Bezeichnung: 
me/>) j850' mlOO> maoo)· 

6. Für das spezifische Gewicht des Eisens sollen die 
Werte nach folgender Tafel gelten : 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1914. Veröffentlicht: ETZ 1914, 
s. 512. 

Vorher haben schon andere Fassungen bestanden. Über die Entwicklung 
gibt nachstehende Tafel Aufschluß: 

Fassung: Beschlossen: Gti1tig ab: Veröffentl. ETZ 
Erste Fassung 28. 6. 01 1. 7. 01/02 01 s. 801 
Erste Änderung 8. 6. 03 1. 7. 03 03 s. 684 
Zweite Änderung 5. 6. 05 1. 7. 05 05 s. 720 
Zweite Fassung 26. 5. 10 1. 7. 10 10 s. 519 u. 740 
Dritte Fassung 26. 5. 14 1. 7. 14 14 s. 512. 

Vorschriften buch. 14. Anti. 12 
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V10 (garantierter Wert) 

Blechstärke: 0,35 mm Blechstärke: 0,5 mm 

über 2,60 
" 2,20 bis 2,60 
" 1,60 " 2,20 

1,60 und darunter 

über 3,00 
" 2,60 bis 3,00 
" 1,85 " 2,60 

1,85 und darunter 

Spez. 
Gewicht 

7,80 
7,75 
7,65 
7,55 

Diese Gewichte verstehen sich für ungeheizte Bleche. 
Für gebeizte, also zunderfreie Bleche erhöhen sich die Ge
wichte um 0,05. 

7. Als normale Blechstärken gelten 0,35 ; 0,5 und 1,0 mm; 
Abweichungen der Blechstärken dürfen an keiner Stelle 
± lQo;o der vorgeschriebenen überschreiten (dabei ist ge
meint, daß es sich um Abweichungen von meßbarer Aus
dehnung handelt, nicht um kleine Grübchen oder Wärzchen, 
wie sie bei der Fabrikation unvermeidlich sind). 

8. In Zweifelsfällen gilt die Untersuchung durch die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 

Ausführungsbestimmungen. 
a) Die zur Prüfung verwendeten Blechstreifen, 500 mm 

lang und 30 mm breit, sollen zur Hälfte parallel und zur 
Hälfte senkrecht zur Walzrichtung mit einem scharfen Werk
zeug gratfrei geschnitten werden und dürfen einer weiteren 
Behandlung nicht unterliegen. Für hinreichende Isolierung 
der Streifen gegeneinander durch Papierzwischenlagen ist 
Sorge zu tragen. 

b) Zur Feststellung der Verlustziffern wird ein Apparat 
nach Epstein benutzt, an dem zwischen Eisen und Erreger
wicklung gleichmäßig verteilte Hilfswicklungen angebracht 
sindl). 

c) Die Bestimmung der Magnetisierbarkeit wird nach 
dem Kommutierungsverfahren, ebenfalls in einem Apparat 
nach Epstein vorgenommen. 

d) Wird eine Untersuchung durch die Physikalisch
Technische Reichsanstalt nach diesen Vorschriften ge
wünscht, so ist dieses in dem Prüfungsantrag ausdrücklieb 
und zwar unter Hinzufügung der garantierten Verlustziffer 
V 10 anzugeben. 

1) Literatur: Epstein ETZ 1900, S. 303; 1911, S. 834,363, 1314; 1912, 8.1180; 
1913 8.147. Gumlich, Rose ETZ 1905, S. 403; Gumlich, Rogowski ETZ 
1911, S. 613; 1912, S. 262; 1913, S. 146; Gumlich, SteinhausETZ 1913, S. 1022; 
Rogowski, Steinbaus, Arch. für Elektrot. I. S. 141. Lonkhuyzen ETZ 
1911, 8.1131; 1912, S. 531. Goltze, Arch. für Elektrot. II 8.148. 
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16. Vorschriften für die Prüfung elektrischer 
Isolierstolle. 

Gültig ab 1. Oktober 1924 1). 

I. Allgemeines. 

Die Untersuchung elektrischer IsoHerstoffe erstreckt 
sich auf folgende Ermittlungen: 

A. Mechanische und Wärmepr[ifung. 

1. Biegefestigkeit. 
2. Schlagbiegefestigkeit. 
3. Kugeldruckhärte. 
4. Wärmebeständigkeit. 
5. Feuersicherheit. 

B. Elektris ehe Prüfung. 

1. Oberflächenwiderstand. 
2. Widerstand im Inneren. 
R Lichtbogensicherheit. 

Probenform. 

Für die Versuche sind 11'lachstäbe folgender Abmessun
gen anzuwenden: 

Dicke 
Breite 
ganze Länge 

a = 10 mm 
b = 15 " 
L = 120 " 

Für die Untersuchung eines IsoHerstoffes sind insgesamt: 

für A Mechanische und Wärmeprüfung: mindesten8 
30 N ormalstäbe, 

für B Elektrische Prüfung: 12 Normalstäbe 

erforder lieh. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ET7. 1922, 

S. 44f•; 1923, S. 577 11. 768; 1924, S. 96411. 1068. - Sonderdruck VDE 318. 

12* 
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IL V ersuchsausfiihrung. 

A. Mechanische und Wärmeprüfung. 

1. Biege .fest i g k e i t. 

a) 5 Versuche mit dem Isolierstoff im Anlieferung
zustand; 

ß) 5 Versuche nach 30tägiger Lagerung in Petroleum 
bei Zimmertemperatur. 

r , r•70 

7ZO 

II l? 
100 

Abb.l. 

Versuchsausführung bei Zimmerwärme nach Abb. 1. Die 
Kraft P greift in der Mitte zwischen den beiden Auflagern 
AA mit einer Druckfinne an, deren Abrundung r = 10 mm 
beträgt. Die Druckfinne ist so anzuordnen, daß sie sich 
freiwillig satt auf die Probe auflegt. Die Kanten der Auf
lager AA sind bei (! nach r = 1 mm zu brechen. Stütz
weite gleich 100 mm. 

Fiir stoßfreie Belastung und einwandfreie Kraftmessung 
ist Sorge zu tragen. Ferner ist darauf zu achten, daß die 
Probe auf den Widerlagern AA satt aufliegt. 

Die Belastung ist mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, 
und zwar um 250 kgfcm2 in 1 min, bis zum Bruch zu 
steigern. 

Für die Feststellung der Gesamtdurchbiegung ist Ab
lesung am Millimetermaßstab hinreichend. 

2. Schlagbiegefest i g k e i t. 

a) 5 Versuche bei Zimmerwärme, 

ß) 5 Versuche in Kälte bei etwa - 20° C. 

(Der Versuch ß nur bei Stoffen, die im Freien ver
wendet werden). 

Die Schlagbiegeversuche sind mit einem Normalpendel
schlagwerk auszuführen. 

Die Schlagfinne soll einen Schneidenwinkel von 45° be
sitzen; sie ist nach r = 3 mm abzurunden. 
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Die 
Die 

Winkel 

. .. 
r 

Stützweite beträgt 70 mm. 
Auflager AA müssen gemäß Abb. 2 nach einem 
von 15° hinterschnitten, die Aufla{Serkanten e 

r 

Abb 2. 

Aufriß. 

Grundriß. 
Abb. 3. 1\fartens-Probe zur Wärmebeständigkeitspriifung von Isolierstoffen. 

nach r = 3 mm abgerundet werden, damit die Proben un
behindert durch die Auflager gehen können. 

Die Ergebnisse sind in cmkgjcm2 anzugeben. 
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3. Kugeldruckhärte. 

5 Versuche bei Zimmerwärme. 
Eine Stahlkugel von 5 mm Durchmesser (D = 0,5 cm) 

wird mit einem konstanten Druck von 50 kg in die Probe 
stoßfrei eingedrückt. Gemessen wird die Eindrucktiefe h 
nach 10 und 60 s. Aus dieser wird der Härtegrad H in 
kgjcm2 nach der Formel berechnet: 

H=_!_-=Q 
n·h·D h" 

Die Eindrücke sollen in der Mitte der 15 mm breiten 
Proben liegen. 

4. Wärme beständigkei t. 

3 Versuche. 
Die Wärmebeständigkeit ist durch die Martensprobe mit 

einem Normalapparat festzustellen. 
Die in senkrechter Lage von der Grundplatte g (s. 

Abb. 3) festgehaltenen Proben werden durch angehängte 
Gewichtshebel h mit der konstanten Biegespannung 
o =50 kgjcm2 belastet und langsam erwärmt. Die Ge
schwindegkeit der Temperatursteigerung soll 50° C in 1 h 
betragen. Ermittelt wird der Wärmegrad Ag, bei dem der 
Hebel h um 6 mm auf 240 mm Länge absinkt bzw. die 
Probe bricht. 

5. F e u e r s i c h e r h e i t. 
3 Versuche. 

Ein wagerecht eingespannter Normalstab wird 1 min 
lang der Flamme eines mit Leuchtgas gespeisten Bunsen
brenners ausgesetzt. Die Brenneröffnung soll 9 mm, die 
Flammenhöhe bei senkrecht gestelltem Brenner 10 cm be
tragen. 

Der Brenner ist unter 45° zu neigen und der Stab 
so in die Flamme zu bringen, daß sich die untere 
15 mm breite Stabfläche 3 cm über der Brennerober
kante und seine Stirnfläche 1 cm in wagerechtem Ab
stand von der Brennerunterkante befindet (vgl. Abb. 4). 
Das Verhalten der Isolierstaffe ist nach folgenden drei 

Stufen zu beurteilen: 
0. Der Stab brennt nach dem Entfernen der Flamme 

länger als 1/4 min weiter. 
1. Der Stab brennt nach dem Entfernen der Flamme 

nicht länger als 1;~, min weiter. 
2. Der Stab entzündet sich nicht in der Flamme. 



Vorschriften für die Prüfung elektrischer Isolierstoffe. 183 

B. Elektrische Prüfung. 

1. 0 b er flächenwiderst an d. 

Der Oberflächenwiderstand wird gemessen auf einer 

Fläche von 10 X 1 cm bei 1000 V Gleichspannung : 

10m 

a) im Zustand der Einsendung, jedoch nach Abschleifen 
der Oberfläche; 

ß) nach 24stündiger Einwirkung von Wasser; 
y) nach 3wöchentlicher Einwirkung von 25prozentiger 

Schwefelsäure; 
1:>) nach 3wöchentlicher Einwirkung von Ammoniak

dampf. 

Prgbes/Jb 

''"' 

Abb.4. 

Bei den Versuchen ß bis 1:> wird die unter der Ein
wirkung der Flüssigkeiten und Gase etwa eintretende Ge

wichtsänderung in Prozenten ermittelt. 
Zur Messung des Oberflächenwiderstandes werden zwei 

gerade, 10 cm lange, mit Gummi und Stanniol gepolsterte 

Elektroden einander parallel in 1 cm Abstand auf die Platte 
gesetzt (Siehe den Normalapparat Abb. 5. Das Schaltschema 

zeigt Abb. 6). Die eine Elektrode wird über einen Schutz

widerstand von 10000 Q mit dem negativen Pol der Gleich
spannung von 1000 V verbunden, deren positiver Pol geerdet 
ist; die andere Elektrode wird mit einer Klemme des Gal
vanometernebenschlusses verbunden, dessen andere Klemme 
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an Erde liegt. Um Kriechströme von der Messung aus
zuschließen, ist die Zuleitung zum Nebenschluß und von da 
zum Galvanometer mit einer geerdeten Umhüllung zu ver

Ales.s/ng 

1/gr/"gvmmi 

Aless/~ 

I 

i 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

-l-

A-

Scnn/i'T" C-IJ 
S&hnilt A -B 

c 

60 

-·4-·--·- ~--~· --~~ 
L---~-----' ----------'-----4·--~ -J 

i\lß.ßc iu IIIIU 

Abh. ~. 

Abb 6. 

i 
0 

{rrle 

6alv 

sehen, z. B. als Panzerader auszuführen. Die Halteplatte 
der Elektroden ist zu erden, das Galvanometer und sein 
Nebenschluß sind auf geerdete Unterlagen zu stellen; 
die Empfindlichkeit des Galvanometers soll mindestens 
1 x 10-9 A für 1 mm Ausschlag bei 1 m Skalenabstand 
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betragen; durch den Nebenschluß ist die Empfindlichkeit 
stufenweise auf 1 / 10 , 1 / 100 , 1/ 1000 , 1/ 10000 und 1/ 100000 herabzu
setzen. Ein Kontakt des Nebenschlusses dient ferner zum 
Kurzschließen des Galvanometers; zur Eichung des Galvano
meterausschlages wird beim Nebenschluß lf10000 statt des 
Oberflächenapparates ein Drahtwiderstand von 1 MQ ein
geschaltet (Dieser wird aus 0,05 mm starkem Manganin
draht unifilar aufgewickelt und braucht nur auf 3o;o ab
geglichen zu sein). Der Schutzwiderstand besteht aus 
0,1 mm starkem Manganindraht, der unifilar auf ein Por
zellan- oder Glasrohr von etwa 6 cm Durchmesser und 
50 cm Länge aufgewickelt ist; der Schutzwiderstand ist eben
falls auf 3o;o genau abzugleichen. Ein statischer Spannung
messer mißt die Spannung hinter dem Schutzwiderstand. 

Gang der Messung. 

Bei geöffnetem Schalter zwischen Schutzwiderstand und 
Oberflächenapparat wird mit Hilfe des statischen Spannung
messers die Gleichspannung auf 1000 V eingestellt. Bei 
kurzgeschlossenem Galvanometer wird dann der Schalter 
zu dem Oberflächena,pparat geschlossen; sinkt dabei die 
Spannung des Spannungmessers. unter 500 V, so beträ."oi der 
Oberflächenwiderstand des IsoHerstoffes weniger als 10 000 Q; 
bleibt die Spannung über 800 V, so kann mit dem Galvano
meter gemessen werden. 

Die Ablesung des Galvanometerausschlages erfolgt 1 min 
nach dem Anlegen der Spannung. 

Die Vergleichzahlen stufen sich folgendermaßen ab: 

Oberllächenwiderstand 

nnter 1 / 100 MQ . 
1 bis 1/ 100 MQ . . . 
100 bis 1 MQ .. . 
10000 bis 100 MQ. 
1 Mill. bis 10000 MQ 
über 1 Mill. MQ • . . 

Vergleichzahlen 

0 
1 
2 
3 
4 

5 

Zu jeder Versuchsreihe sind drei Platten zu verwenden, 
an jeder Platte sind mindestens zwei Messungen vorzu
nehmen. Die zu dem Versuch ß verwendeten Platten können 
zu dem Versuch y weiter benutzt werden. 

Zu ß. Nach dem Herausnehmen aus dem Wasser werden 
die Platten mit einem Tuch abgerieben und senkrecht bei 
Zimmertemperatur in nicht bewegter Luft 2 h stehen ge
lassen, um die äußerlich anhaftende Feuchtigkeit zu ent
fernen. Danach wird die Messung vorgenommen. 
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Zu y. Nach dem Herausnehmen aus der Schwefelsäure 
werden die Platten etwa 1 min in fließendem Wasser ab
gespült, danach wie unter ß behandelt. 

Zu ll. Die Platten werden in großen Glasgefäßen auf
gehängt, auf deren Boden sich eine gesättigte wässerige 
Ammoniaklösung befindet, die Gefäße werden mit Glas
platten abgedeckt. Von drei zu drei Tagen wird etwas 
Ammoniak zugefüllt, um die Verluste an Ammoniakdampf 
zu decken. Nach dem Herausnehmen aus den Gefäßen 
werden die Platten nach Feststellung des Aussehens mit 
einem trockenen Tuch abgerieben und gemessen. 

2. Widerstand im Inneren. 
Zwei Löcher von 5 mm Durchmesser und 15 mm Mitten

abstand sind in die Platte auf etwa 2/3 der Plattenstärke tief 
zu bohren und mit Quecksilber zu füllen. Der Widerstand 
zwischen den beiden Quecksilberelektroden wird bei 1000 V 
Gleichspannung gemessen; ist dieser kleiner als der bei 
dem Versuch a ermittelte Oberflächenwiderstand, so ist die 
Platte bis in tiefere Schichten abzudrehen und unmittelbar 
nach dem Abdrehen auf ihren Oberflächenwiderstand zu 
messen. 

3. Lichtbogensicher h e i t. 
Die Platte wird wagerecht gelegt und zwei angespitzte 

Reinkohlen von 8 mm Durchmesser werden in einem Winkel 
von etwas mehr als einem rechten gegeneinander, etwa um 
60° gegen die Wagerechte geneigt, auf die Platte gesetzt. 
An die Kohlen wird eine Spannung von etwa 220 V unter 
Vorschalten eines Widerstandes von 20 Q gelegt. Nach 
Bildung des Lichtbogens zwischen den Kohlen werden diese 
mit einer Geschwindigkeit, die 1 mm in 1 s nicht über
schreiten soll, auseinander gezogen. Dann werden folgende 
vier Stufen der Sicherheit gegenüber dem Lichtbogen unter
schieden: 

0. Unter dem über 20 mm lang ausziehbaren Lichtbogen 
bildet sich eine leitende Brücke im Isolierstoff, die 
auch nach dem Erkalten leitend bleibt. 

1. Unter dem über 20 mm lang ausziehbaren Lichtbogen 
bildet sich eine leitende Brücke im Isolierstoff, die 
aber nach dem Erkalten ihre Leitfähigkeit verliert. 

2. Der Lichtbogen läßt sich weiter als 20 mm ausziehen, 
es bildet sich aber keine zusammenhängende leitende 
Brücke im Isolierstoff. 

3. Der Lichtbogen läßt sich nicht über seine normale 
Länge von etwa 20 mm ausziehen. 



Vorschriften für die Prüfung elektrischer Isolierstoffe. 187 

Erläuterungen zu den Vorschriften für die Prüfung 
elektrischer lsolierstoffe. 

Einleitung. 

Die Vorschriften erstrecken sich auf die Prüfung von 
Isolierstoffen in besonders hergestellten normalen Formen. 
Diese Prüfung dient zur Beurteilung des Stoffes an sich, 
sie ist eine Materialprüfung. Die Festlegung bestimmter 
Prüfverfahren gibt die Möglichkeit, wesentliche Eigen
schaften eines Isolierstoffes, obwohl sie nicht physikalische 
Konstanten sind, in reproduzierbarer Weise festzustellen 
und eindeutig anzugeben. Der Hersteller kann sich dadurch 
über die Güte seines Erzeugnisses und die Gleichmäßig
keit der Herstellung Rechenschaft geben; dem Konstrukteur 
bieten die Angaben der Eigenschaften Anhaltspunkte für 
die Auswahl des für seine Zwecke geeigneten Isolierstoffes. 

Die im Preßverfahren zu verarbeitenden Isolierstaffe 
ergeben aber in den fertigen Isolierteilen für die spezifischen 
Eigenschaften Zahlen, insbesondere Festigkeitswerte, die 
von denen, die an Normalstäben und -platten aus dem glei
chen Stoff festgestellt werden, je nach der Formgebung 
des betreffenden Stückes und dem Herstellungsdruck mehr 
oder weniger wesentlich abweichen; auch werden an ver
schiedenen Teilen des gleichen IsoHerstückes verschiedene 
Zahlen gefunden. Die Untersuchung eines IsoHerstoffes kann 
mithin nicht ohne weiteres dazu dienen, wie bei einem 
völlig homogenen Baustoffe zahlenmäßige Unterlagen für 
die Berechnung der zweckentsprechenden Formen und -Ab
messungen eines IsoHerteiles zu liefern oder Abnahmebedin
gungen für Isolierteile aufzustellen. Daher ist neben der 
Mater i a 1 prüfung an den Normalformen noch eine Prüfung 
des fertigen Isolierteiles in der Verwendungs form, die 
Stückprüf u n g, notwendig, um festzustellen, ob sich 
der gewählte Isolierstoff in dieser Form bewährt. An den 
Grundlagen zu den Vorschriften für die Stückprüfung 
arbeitet die vom VDE eingesetzte Untersuchungstelle für 
fertige Isolierteile in Nürnberg. 

Mit den vorliegenden Vorschriften für die Material
prüfung ist also nur ein Teil der Gesamtaufgabe erfüllt. Die 
Vorschriften enthalten nur die Versuche, die zur Oharak
terisierung des IsoHerstoffes unbedingt notwendig sind. Sie 
sind aus der sehr viel größeren Zahl der Versuchsreihen aus
gewählt, die zur Schaffung der Grundlagen von dem Ma
terialprüfungsamt und der Physikalisch-Technischen Reichs
anstalt angestellt waren (Passavant, "ETZ" 1912, S. 450). 
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Für manche Zwecke werden weitere Untersuchungen als die 
in den Vorschriften enthaltenen notwendig sein, z. B. bei 
Isolierstoffen, die für Spannungen über 750 V verwendet 
werden sollen, die Bestimmung der Durchschlagspannung. 
Empfohlen wird, sich in solchen Fällen nach den in dem 
genannten Aufsatz beschriebenen weitergehenden Versuchen 
zu richten. 

b 

0 

A bb. 7. Pendelschlagwerk. 

Allgemeines. 

Die Pro benform. 

Für die Abmessungen der Prüflinge war in erster Linie 
maßgebend, daß einige Isolierstaffe nicht in geringerer Dicke 
als 10 mm hergestellt werden konnten. Für die mechanische 
Untersuchung ist die Stabform die geeignetste ; für die 
elektrische Untersuchung war zuerst die Platte vorgesehen; 
da sich aber hierfür der Stab ebenfalls als geeigneter erwies, 
wurde dieser als Normalform für die gesamte Prüfung ge
wählt. Das Herausschneiden von Stäben aus einer Platte 
empfahl sich nicht, weil sieb einige Preßstoffe schlecht 
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schneiden lassen und zum Teil die Festigkeitseigenschaften 
von der Preßhaut abhängig sein können. 

Die Breite und die Länge des Stabes sind nun so ge
wählt, daß die Biegespannung in kg/cm2 nach A 1 zahlen
mäßig zehnmal so groß wie die Belastung in Kilogramm ist. 

Mechanische Prüfungen. 

Die mechanischen Prüfungen suchen möglichst die Be
anspruchungen zu erfassen, denen der Isolierstoff betriebs
mäßig ausgesetzt ist, nämlich Biegung, Schlag und Druck. 

Zu A 1. Biegefestigkeit: Die Biegespannung ob 

ist das Verhältnis des Biegemomentes M zum Widerstands
moment W. Wirkt in der Mitte des auf zwei Auflagern 
im Abstande l voneinander aufliegenden Probestabes die 

Kraft P, so ist das Biegemoment M = ~ l · 
Das Widerstandsmoment W des rechteckigen Stabes ist 

W = b ; 9
, worin b die Breite und h die Höhe (=Dicke) des 

Stabes in cm bedeuten; bei genauer Einhaltung der ge
wählten Abmessungen l = 10 cm, b = 1,5 cm, h = 1 cm ist 
0 b = 10 P (kg/cm2), 

Die ersten Vorschriften sahen stufenweise Belastung 
in Stufen von je etwa 150 kg/cm2 vor, die 2 min lang auf 
den Probestab "Wirken sollten. Diese Stufen sollten als 
Gütegrade für die Klasseneinteilung der Isolierstaffe dienen; 
sie erwiesen sich aber für die Bedürfnisse der Praxis als 
zu grob und deshalb wurden in der Ausgabe der Prüfvor
schriften vom April 1922 Belastungstufen in kleineren Ab
ständen eingeführt. Nachdem aber einmal die Gütegrade 
verlassen waren, hatte die schrittweise Steigerung der Be
lastung keinen rechten Zweck mehr; daher wurde dazu 
übergegangen, die Belastung g 1 e i t end bis zum Bruch zu 
steigern, wie es bei Festigkeitsuntersuchungen allgemein 
üblich ist. Die Versuchsausführung ist dabei bequemer, 
weniger zeitraubend und ergibt die gerraue Bruchlast. Um 
den Einfluß verschiedener Belastungsgeschwindigkeit auszu
schalten, ist eine bestimmte Geschwindigkeit, nämlich 
250 kg/cm2 in 1 min, festgesetzt worden, so daß ein Versuch 
mit einem Stoff mittlerer Festigkeit etwa 1 min dauert. 
Will man aus dem Biegeversuch einen Anhalt über die 
Nachwirkung gewinnen, so kann man den Versuch mit 
größerer oder kleinerer Geschwindigkeit wiederholen. Eine 
ausreichende Vorstellung über die Größe der Nachwirkung 
ergibt sich aber schon aus dem Versuch A 3, Kugeldruck-
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härte, bei dem die Eindrucktiefe nach zwei verschiedenen 
Belastungzeiten bestimmt wird. 

Von den c h e m i s c h e n Einflüssen, denen der Isolier
stoff im Betriebe ausgesetzt ist, sind die Einwirkungen 
von Mineralölen, Säuren und Laugen die häufigsten. 

Der Angriff von Mineralöl ist nur durch die mechanische 
Prüfung zu erfassen; der Angriff von Säuren und Laugen 
beeinflußt hingegen den elektrischen Oberflächenwiderstand 
des IsoHerstoffes sehr viel stärker als die mechanische 
Festigkeit, er wird daher durch die elektrische Prüfung 
B 1, r und b festgestellt. 

Zu A2. Schlagbiegefestigkeit: Die Prüfung auf 
Schlagbiegefestigkeit dient zur Beurteilung der Sprödigkeit 
von Isolierstoffen, d. h. ihres Verhaltens gegenüber stoß
weise auftretender Beanspruchung. 

Das bisher verwendete Pendelschlagwerk von 150 cmjkg 
Arbeitsinhalt war nach den festesten Isolierstoffen (Hart
papiere u. dgl.) bemessen worden. Jedoch hat sich als zweck
mäßig herausgestellt, die weniger festen Stoffe mit leich
teren Pendelschlagwerken zu prüfen, um die Unterschiede 
bei kleinen Schlagarbeiten besser erkennen zu können. 
Die Firma Louis Schopper, Leipzig, hat auf Anregung der 
Kommission für IsoHerstoffe des VDE das in Abb. 7 dar
gestellte Pendelschlagwerk gebaut, das mit zwei auswechsel
baren Pendeln von 10 und 40 cmjkg Arbeitsinhalt ver
sehen ist. 

Die Firma hat die Genehmigung zur Bekanntgabe nach
stehender Hauptabmessungen erteilt: 

Elevationswinkel . . . . . . . . . . I 
Gesamtgewicht der pendelnden Masse.

1 Abstand des Schwerpunktes von der 
Pendelachse . . . • . . . . . . . 

Fallhöhe des Schwerpunktes ' 
Abstand der Schneidemitte von der [ 

Pendelachse . . . . . . . . . . . i 

Pendel für 
10 cmfkg 

160° 
304 g 

169,2 mm 
328,3 " 

225 

Pendel für 
<lO cmjkg 

160° 
1020 g 

202 mm 
391,8 " 

225 

Das 10 cm/kg-Pendel wird bei gewöhnlichen gepreßten 
Isolierstoffen benutzt, das 40 cmjkg-Pendel bei Hartgummi. 
Der Apparat ist außer mit Auflagern für Normalstäbe auch 
noch mit Auflagern für 5 X 10 x 60 mm Stäbe eingerichtet. 
Das 150 cmjkg-Pendelschlagwerk wird nur noch für Stoffe 
höchster Festigkeit benutzt. 
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Für genau senkrechte Aufstellung des Apparates auf 
genügend. fester Unterlage ist Sorge zu tragen. 

Das Pendel, Abb. 7, fällt bei einer Auslösung der 
Klinke K aus einem Elevationswinkel von 160°. In der tief
sten Stellung trifft es auf die Probe und schwingt, nach
dem es die Probe durchschlagen hat, auf der anderen 
Seite durch. Die Größe der Durchschwingung (Steighöhe) 
wird in Winkelgraden an der Skala S mit Hilfe des Schlepp
zeigers Z abgelesen. Aus der Steighöhe ergibt sich der nach 
dem Bruch der Probe im Pendel noch vorhandene Arbeits
inhalt. Der Unterschied der St-eig- gegen die Fallhöhe unter 
Berücksichtigung des Gesamtarbeitsinhaltes des Pendels er
gibt die durch die Probe aufgenommene Schlagarbeit. Die 
Reibung des Pendels und des Schleppzeigers ist in den 
Teilungen der Skala für die Steighöhe bei dem 10/40 cmjkg
Pendelschlagwerk bereits berücksichtigt, so daß besondere 
Abzüge für den Leerlaufverlust nicht zu machen sind. 

Zweckmäßig ist es, von Zeit zu Zeit festzustellen, ob 
sich die Reibung des Kugellagers und Schleppzeigers etwa 
geändert hat. Bei guter Instandhaltung des Apparates treten 
allerdings kaum Änderungen auf. Da die Fallarbeit nicht 
den Winkelgraden, sondern den Fallhöhen proportional ist, 
trägt man sich zweckmäßig zur Bestimmung der von den 
Proben aufgenommenen Schlagarbeiten eine Kurve auf. 

Die Sprödigkeit ni=t im allgemeinen mit abnehmender 
Temperatur zu. Für Stoffe, die im Freien verwendet werden, 
ist daher noch der Schlagbiegeversuch bei Kälte· vor
geschrieben. Die Temperatur von etwa -20° läßt sich durch 
eine Viehsalzeismischung etwa im Verhältnis 1:2 bis 1: 1 
erreichen. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, 
daß die Proben auch tatsächlich diese Temperatur an
nehmen; dieses wird am zuverlässigsten erreicht, wenn man 
sie etwa 20 min lang in die Kältemischung selbst legt. 
Jede Probe wird unmittelbar vor dem Versuch aus der 
Kältemischung herausgenommen, dabei möglichst nicht in 
der Mitte mit den Händen· berührt, entweder gar nicht oder 
nur ganz oberflächlich von der anhaftenden Flüssigkeit be
freit und so schnell wie möglich geprüft. 

Zu A 3. Kugeldruckhärte: Zur Ermittlung der 
Widerstandsfähigkeit eines Stoffes gegen Druckbeanspruchung 
kann man verschiedene Verfahren anwenden. Die hier vor
gesehene Kugeldruckprobe dient nicht zur Bestimmung 
der eigentlichen Druckfestigkeit, sondern der Härte, und 
zwar nach dem sogenannten Eindruckverfahren. 

Nach den früheren Vorschriften wurde eine 5 mm-Kugel 
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aus glashartem Stahl 0,1 mm tief in die Probe eingedrückt 
und als Härtemaßstab die zur Erzeugung dieser Eindruck
tiefe erforderliche Kraft gewählt. Im Laufe der Zeit stellte 
sich heraus, daß dieses Verfahren für die Isolierstoffprüfung 
weniger geeignet ist, weil verschiedene Isolierstaffe starke 
Nachwirkung aufweisen, so daß man bei dem gleichen 
Stoff größere oder kleinere Kräfte zur Erzeugung einer 
bestimmten Eindrucktiefe erhält, je nachdem man die 
Kraft schnell oder langsam anwachsen läßt. Ein zuver
lässiger Maßstab für die Nachwirkung läßt sich aus dieser 
Ausführungsform der Kugeldruckhärteprobe aber nicht ge
winnen. Die neuen Vorschriften greifen deshalb auf die ur
sprüngliche Ausführungsform der Brinellschen Kugeldruck
probe zurück. Die Kugel (5 = Durchmesser) wird mit 
einer konstanten Belastung von 50 kg aufgedrückt;; der 
Härtemaßstab ist ein Wert in kgjcm2 als reziproker Wert 
der Eindrucktiefe h in cm (zu messen ist mindestens 
auf 1/ 100 mm genau) multipliziert mit einer Konstanten, 
deren Bestimmung sich aus der in den Prüfvorschriften 
mitgeteilten Formel ergibt. Hierbei kann bequem etwaige 
Nachwirkung beobachtet werden; für Isolierstaffe sind des
halb zwei Ablesungen festgesetzt worden, und zwar nach
dem die schnell, aber stoßfrei aufgebrachte Belastung von 
50 kg 10 und 60 s lang gewirkt hat. 

Zu A 4. Wärmeprüfung: Da viele Isolierteile im Be
triebe bei einer zum Teil weit über Zimmerwärme liegen
den 'Temperatur noch ausreichende Festigkeit aufweisen 
müssen, ist eine dahin gehende Prüfung erforderlich. Von 
den verschiedenen sich hierfür bietenden Möglichkeiten hat 
man. der Einfachheit der Versuchsausführung halber die 
Martensprobe in die Vorschriften aufgenommen. 

Die schematische Abb. 8 stellt die Beanspruchung des 
Probestabes beim Martens'schen Warmbiegeversuch dar. Das 
Gewicht G erzeugt am Hebelarm l das Moment M=G·l. 
Die Beanspruchung des Probestabes ist die gleiche wie bei 
einem auf B und 0 als festen Stützpunkten gelagerten, 
an den überragenden Enden A und D im Abstande a von 
den ·Stützpunkten mit den Kräften P belasteten Biege
balken. Das Biegemoment steigt von A bis B und von D 
bis 0 auf seinen Höchstwert M = G·l, der auf die ganze 
Länge b zwischen den Stützpunkten B und C konstant 
bleibt. Dem Moment G·l entspricht an der Probe das Mo
ment P·a, also M = G·l = P · a. Man wird zweckmäßig den 
Hebelarm a für die Kraft P nicht zu klein wählen, damit 
P nicht zu groß wird und so örtliche Eindrücke an 
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der Probe hervorruft. Die Länge b ist innerhalb weiter 
Grenzen gleichgültig. Bei zu großem b wird der Fehler nicht 
mehr vernachlässigbar, der durch Absinken des Belastungs
hebels H und seitliches Ausweichen der Probe eine Ände
rung des Momentes G ·l bedingt. Die Abmessungen des 
Normalstabes und des Normalapparates ergeben jedoch für 
b eine zweckmäßige Größe. Wählt man l nicht zu klein, so 
daß G nicht zu groß wird, so ist auch die durch das Ge
wicht G erzeugte, im Stabe senkrecht wirke.nde Druckkraft 
vernachlässigbar. Oben ist das wirksame Moment der Ein
fachheit halber als G·l angegeben; es ist selbstverständlich 
nötig, das durch das Eigengewicht des Hebels H erzeugte 
Moment mit zu berücksichtigen; das auf die Probe wirkende 
BiegemomentMist also M=G·l+H·l+P·a. 

---l 

Abb. 8. 

Bei der früher festgesetzten Geschwindigkeit der Tem
peratursteigerung von 125 bis 150 o C in 1 h tritt, wie 
Nachprüfungen ergeben haben, ein unzulässig großer Unter
schied zwischen der Wärme der Proben und der des um
gebenden Luftbades auf. Deshalb ist die Geschwindigkeit 
der Temperatursteigerung auf etwa 50° C in 1 h herabgesetzt, 
da hierbei die Wärme der Proben nur 5 bis 6° C hinter der 
des umgebenden Luftbades zurückbleibt. 

Bei der Anordnung der Heizquellen ist darauf zu achten, 
daß die Probestäbe auf die ganze Länge gleichmäßig er
wärmt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Außer
achtlassen dieser Forderung zu Unstimmigkeiten führt. 

Beim Einbau mehrerer Martens-Apparate in den Heiz
kasten sind dünne Trennwände zwischen den einzelnen Be
lastungsh ebeln und der federnden Auffangvorrichtung anzu-

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 13 
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bringen, damit bei Bruch einer Probe die Nachbarproben 
nicht gestört werden. Von einer Festlegung der Konstruk
tion des Wärmekastens und der Anzeigevorrichtung für das 
Absinken des Hebels ist abgesehen worden, damit etwa vor
handene Wärmeschränke benutzt werden können; jedoch ist 
darauf zu achten, daß die Erwärmung der Proben gleich
mäßig erfolgt und die Messung der Hebelstellung nicht 
durch Verschiebung des Nullpunktes beim Erwärmen un
genau wird. U:n das Belastungsgewicht bei den unvermeid
lichen Schwankungen des Widerstandsmomentes der ein
zelnen Proben schnell einstellen zu können, empfiehlt es 
sich, auf dem Hebel eine entsprechende Teilung anzu
bringen. 

Zu A 5. F e u er sich er h e i t: Die Prüfung ist der in 
den Errichtungsvorschriften gegebenen Definition der Feuer
sicherheit augepaßt worden. Die unter 45° geneigte, von 
der Probe seitlich etwas abgerückte Stellung des Brenners 
ist gewählt worden, um zu verhindern, daß bei Stoffen, die 
leicht erweichbare Bestandteile austropfen lassen, Ver
schmutzungen des Brenners vorkommen. 

Die Prüfung auf Frostbeständigkeit ist in den 
neuen Vorschriften in Fortfall gekommen, weil eine mangel
hafte Frostbeständigkeit nur durch Wassergehalt (bzw. 
Wasseraufnahme) bedingt ist und, weil die Feuchtigkeit
aufnahme durch die elektrische Prüfung in schärferer Weise 
erfaßt wird. 

Elektrische Prüfung. 

Zu B 1. Auf elektrische Festigkeit, also auf Durch
schlag, werden die isolierenden Baustoffe für Apparate und 
Installationsmaterial nicht in nennenswerter Weise bean
sprucht, verlangt wird nur, daß der Isolierstoff nicht merk
lich leitet. In völlig trockenem Zustande isoliert eine große 
Anzahl von Stoffen vortrefflich; viele von ihnen werden aber 
durch Zutritt von Feuchtigkeit merklich elektrolytisch lei
tend und somit unbrauchbar. Dieses macht sich naturgemäß 
zuerst und am stärksten an der Oberfläche des Isolier
stoffes bemerkbar; in elektrischer Hinsicht wird daher für 
den vorliegenden Zweck ein Isolierstoff durch einen Ober
flächenwiderstand unter verschiedenen Einflüssen geeignet 
gekennzeichnet. 

Mehrfach hat man einen nicht feuchtigkeitsicheren 
Isolierstoff durch einen wasserdichten Anstrich zu ver
bessern gesucht. Abgesehen davon, daß im Gebrauch diese 
dünne Haut leicht verletzt und ihre Schutzwirkung in Frage 



Vorschriften für die Prüfung elektrischer Isolierstoffe. 195 

gestellt wird, soll hier der Stoff selbst und nicht der 
etwaige Anstrich untersucht und gekennzeichnet werden ; 
daher ist vorgeschrieben, daß die Oberfläche der Platten 
vor der Prüfung abgeschliffen wird. 

Der mit dem vorgeschriebenen Normalapparat gemessene 
Widerstand ist nun nicht rein der Oberflächenwiderstand, 
sondern Anteil an ihm hat auch das Innere des Isolier
stoffes, da die elektrischen Feldlinien zwischen den beiden 
spannungführenden Scheiden nicht nur an der Oberfläche, 
sondern auch im Inneren verlaufen. Die Verhältnisse beim 
eingebauten Isolierstoff liegen aber in der Regel ganz 
ähnlich. Da der Apparat und die Proben in ihren Ab
messungen vorgeschrieben sind, sind die Meßergebnisse 
völlig eindeutig; die Bezeichnung des gemessenen Wider
standes als "Oberflächenwiderstand" ist lediglich eine Ab
kürzung, die den wesentlichsten Teil nennt. 

Die Probeplatte darf bei der Prüfung nicht auf eine ge
erdete Metallfläche gelegt werden, da hierdurch die elek
trische Feldverteilung eine andere wird und der gemessene 
Widerstandswert zu hoch ausfallen kann. 

Der Isolationswiderstand, namentlisl1 der Oberflächen
widerstand, hat nicht einen festen Wert wie etwa der Wider
stand eines Drahtes, sondern er nimmt im allgemeinen etwa 
umgekehrt proportional der Spannung ab. Daher mußte eine 
einheitliche Meßspannung vorgeschrieben werden, die nicht 
zu niedrig gewählt werden durfte, um einerseits nicht zu 
günstig erscheinende Widerstände bei geringwertigen Stoffen 
zu erhalten und andererseits die hochwertigstell Stoffe er
kennen zu können. Die Stromstärke ist durch den vorge
schalteten Schutzwiderstand von 10000 Q auf den Höchst
wert von 0,1 A begrenzt, die Gleichstromquelle braucht 
daher nur 100 W zu leisten. Am bequemsten hierfür ist eine 
kleine Dynamo; ihre Spannung kann mit der Erregung ge
regelt und durch deren Ausschalten auf wenige V herab
gesetzt werden, so daß die Prüflinge ohne Gefahr ausge
wechselt werden können. Man kann auch kleine Ak
kumulatoren von 0,1 A Entladestromstärke, in passenden 
Gruppen für die Ladung unterteilt, zu einer Batterie zu
sammensetzen; sie müssen in regelmäßigen Zeiträumen 
kräftig entladen und wieder aufgeladen werden, da die 
geringe Entladung beim Messen nicht genügt, das Ver
härten der positiven Platten zu verhindern. 

Ein anderer Weg ist, eine Wechselspannung herauf
zutransformieren' und mit einem Gleichrichter gleichzu
richten, doch ist darauf zu achten, daß ·die so erzeugte 

13* 
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Gleichspannung nicht zu stark pulsiert. Ein Dreiphasen
Gleichrichter ist in dieser Hinsicht wegen der besseren 
Überlappung der Spannunghalbwellen wesentlich günstiger 
als ein einphasiger. Auf alle Fälle werden aber besondere 
Mittel zur Begrenzung der Pulsationen anzuwenden sein; 
am vollkommensten gelingt dieses, wenn man mit dem 
Gleichrichter eine Kapazität 0 aufladet. Soll bei Dreh
strom von der Frequenz 50 Per/s die Pulsation der Gleich
spannung von 1000 V bei einer Stromentnahme von i A 
durch den Oberfläcbenmeßapparat nicht mehr als 50/o be
tragen, so muß: 0 in flF gleich 1,3x10-1 sein. Für 
i = 1 I 10 A würde sich hiernach 0 zu 13 flF ergeben; nun 
würde man sich aber wohl an manchen Stellen damit be
gnügen können, die Oberflächen widerstände, z. B. unter 1 .MQ 
(Grenze zwischen Vergleichzahl 1 und 2) mit geringerer 
Zuverlässigkeit zu messen; dann würde für i = 0,001 die 
Kapazität 0 = 0,13 flF sein müssen. Für 1000 V Gleich
spannung ist ein solcher Kondensator gut herstellbar. Bei 
Messungen von Widerständen über 10 MQ würden dann die 
Pulsationen unmerklich klein. 

Statt des Kondensators kann man auch einen Wider
stand (nicht eine Drosselspule) einschalten, der einen 
nicht zu geringen Strom, z. B. 0,5 bis 1 A, entnimmt und 
von dem man die Spannung zum Messen abzweigt ; mit 
einer Drosselspule vor dem Widerstand kann man die 
Pulsationen des Stromes durch den Widerstand schwächen. 
Der Betrieb der Anordnung verzehrt aber nicht unbeträcht
liche Energie. 

Beim Oberflächenwiderstand interessiert nicht die 
genaue Größe, sondern nur die Größenordnung. Ihre Stufen 
sind von 1 I 100 MQ ausgehend mit dem Faktor 100 fort
schreitend festgesetzt und mit Vergleichzahlen bezeichnet. 

Von chemischen Einflüssen macht sich der Angriff von 
Säuren und Alkali im Oberflächenwiderstand scharf bemerk
bar. Für die abgekürzte Prüfung sind die praktisch am 
häufigsten vorkommenden Einwirkungen dieser Art aus
gesucht: verdünnte Schwefelsäure, wie sie sich in Akku
mulatorenräumen durch das Gasen der Zellen beim Laden 
überall hin verbreitet, und Ammoniakdampf, der sich in 
Viehställen und dergk~ )hen entwickelt. Da sich der An
griff zeitlich nicht beschleunigen läßt, mußte die Dauer 
der Einwirkung auf 3 Wochen festgesetzt werden. 

Zu B 2: Bei Isolierstoffen, die Kunstharze enthalten, 
kommt es als Folge ungenügender Durchführung des Her
stellungsganges vor, daß sich im Inneren nachträglich 
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Wasser abspaltet, während die Oberfläche hervorragend 
isoliert. Um derartige Fehler zu erkennen, ist bei der Neu. 
bearbeitung der Vorschriften die Messung des Widerstandes 
im Inneren zugefügt. 

Zu B 3: Die Anordnung der Kohlen bei der Prüfung der 
Lichtbogensicherheit ist so gewählt, daß die vom Licht
bogen aufsteigenden Flammengase frei nach oben ent
weichen können. An einem Haltegestell ist ein IsoHerstück 
befestigt, das zwei, eine Gerade bildende, wagerechte Rund
eisenstäbe trägt; auf jedem gleitet ein Klotz, der eine 
um etwas mehr als 45° gegen den Stab geneigte Bohrung hat. 
In dieser wird der Kohlenstab festgeklemmt; die beiden 
Kohlen werden soweit durchgesteckt, daß ihre Ebene um 
etwa 60° gegen die wagerechte Ebene geneigt ist. Die 
Stromzuführungen werden mit Klemmschrauben an den 
Klötzen befestigt. Nach Zünden des Lichtbogens wird der 
eine Klotz mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf 
seinem Eisenstab entlanggeschoben, während der andere 
feststeht. 

Die Lichtbogensicherheit wird danach beurteilt, in wel
chem Maß der Isolierstoff durch die Einwirkung des Licht
bogens dauernd oder vorübergehend an der Stromleitung 
teilnimmt. Bei der Neubearbeitung der Vorschriften sind 
die vier charakteristisch verschiedenen Fälle in ihrer Reihen
folge umgestellt und mit 0, 1, 2, 3 als Stufen der Licht
bogensicherheit bezeichnet. Die Gründe für das verschiedene 
Verhalten sind folgende: 

0. Der Isolierstoff verkohlt und diese Kohle leitet auch 
nach dem Erkalten den Strom, so daß sie wieder zum 
Glühen kommt. 

1. Am Isolierstoff bilden sich sogenannte Leiter II. Klasse 
(wie z. B. der Stift der Nernstlampe), die in glühendem 
Zustande gut, in kaltem jedoch nicht leiten. 

2. Aus dem Isolierstoff entwickeln sich brennbare Gase, 
die ein Auseinanderziehen des Lichtbogens über die 
natürliche Länge von 22 mm gestatten, der Isolierstoff 
selbst wird jedoch nicht leitend. 
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17. Vorschriften für Transformatoren- und 
Schalteröle 1). 

§ 1. 

Die Vorschriften treten am 1. Oktober 1924 in Kraft. 

§ 2. 

Die Vorschriften der §§ 3 bis 7 beziehen sich sowohl 
auf neues als auf im Apparat angeliefertes Öl. Die Vor
schriften der §§ 8 bis 10 beziehen sich lediglich auf neues 
öl, die Vorschrift des §.11 bezieht sich auf ein dem im 
Betriebe befindlichen Transformator oder Apparat ent
nommenes Öl. 

§ 3. 

Als Mineralöle sollen für Transformatoren und Schalter 
nur Raffinate verwendet werden. Auf Schiefer- l:D.d Braun
kohlenteeröle beziehen sich diese Vorschriften nicht. 

§ 4. 

Das spezifische Gewicht darf nicht weniger als 0,85 
und nicht mehr als 0,95 bei 20° C betragen. 

§ 5. 

Der Flüssigkeitsgrad (Viskosität) bezogen auf Wasser 
von 20° darf bei einer Temperatur von 20° C nicht über 
go Engler sein. 

§ 6. 

Der Flammpunkt, nach Marcusson im offenen Tiegel be
stimmt, darf nicht unter 145° C liegen. 

§ 7. 

Der Stockpunkt des Schalteröles muß mindestens -15° C 
betragen, der Stockpunkt des Transformatorenöles braucht 
nicht tiefer als bei -5° C zu liegen. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 
1923, S. 600 u. 1098; 1924, S. 346 u. 1068.- Sonderdruck VDE 301. 
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§ 8. 

Das neue Öl muß bei 20° 0 vollkommen klar sein; 
es muß frei sein von Mineralsäure. Der Gehalt an organi
scher Säure darf höchstens 0,2 (berechnet als Säurezahl) be
tragen. Der Gehalt an Asche darf 0,01 o;o nicht übersteigen. 

§ 9. 

Das neue öl muß praktisch frei von mechanischen Bei
mengungen sein. 

§ 10. 

Die Verteerungzahl des neue n ungekochten Öles darf 
0,2o/o nicht überschreiten. 

§ 11. 

Die dielektrische .Festigkeit des dem im Betriebe 
befindlichen Transformator oder Apparat ent
nommenen Öles soll, gemessen nach den Prüfvorschriften, 
im Mittel 60 kVJcm nicht unterschreiten. Ist die dielektri
sche Festigkeit geringer, so muß das Öl gereinigt bzw. er
neuert werden. Ergibt das Erhitzen des Öles im Reagenz
glase auf rd. 150° C das Vorhandensein von Wasser durch 
knackendes Geräusch, so erübrigt sich die Untersuchung 
der dielektrischen Festigkeit und das Öl muß getrocknet 
werden. 

Unter neue m 01 (§§ 8, 9, 10) ist ein 01 zu verstehen, wie 
es in Kesselwagen oder Eisenfässern von der Raffinerie an
geliefert wird. Die Anlieferung darf nicht in Holzfässern er
folgen. 

Die Untersuchung, ob die Öle diesen Vorschriften ent
sprechen, hat nach den nachstehenden Prüfvorschriften zu 
erfolgen: 

Prüfvorschriften. 

Aus den Kesselwagen oder Eisenfässern sollen Proben 
nach den folgenden Vorschriften entnommen werden: 

a) ]'ür Kesselwagen: Ein Glasrohr von 11/2 bis 2m 
Länge (etwa 15 mm I. W.), das auf der einen Seite rund 
abgeschmolzen ist, so daß man es gut mit dem Daumen 
verschließen kann, und auf der anderen Seite ein wenig 
stumpf ausgezogen ist, wird im geöffneten Zustande langsam 
durch den Dom des Wagens bis zum Boden des Kessel
wagens eingeschoben, so daß beim Durchschieben aus allen 
Teilen des Wageninhaltes 01 in das Rohr eintritt. Wenn 
da& Rohr den Boden berührt, wird es mit dem Daumen 
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verschlossen und aus dem Wagen herausgehoben. Der In
halt des Rohres und das etwa außen anhaftende Ol wird 
in ein Gefäß gebracht. In gleicher Weise wird die Probe
entnahme so oft wiederholt, bis mindestens eine Probe
menge von 2 1 vorhanden ist. Es wird nochmals gut um
gerührt und die so entnommene Probe in zwei Teile ge
teilt, von denen der eine für eine Kontrollprüfung für den 
Fall der bei der Werkuntersuchung gefundenen Abweichung 
zurückgestellt wird. Wird die Probe als einwandfrei er
achtet, so kann eine Gegenprobe höchstens für die Samm
lung von Vergleichsmaterialien bzw. Beanstandungen, genau 
bezeichnet und einwandfrei verschlossen, zurückgehalten 
werden. Eine Verpflichtung hierzu besteht aber bei er
folgter Abnahme nicht. 

b) Für Eisenfässer: Ein Glasrohr, gleicher Aus
führung wie zu a) beschrieben, aber entsprechend kürzer 
wird durch das geöffnete Spundloch eines jeden fünften 
Fasses eingeführt. Aus jedem dieser Fässer wird eine Probe 
entnommen oder doch jedenfalls soviel, daß aus der ge
samten Sendung wieder eine Probemenge von rund 2 l 
gebildet werden kann. Auch hier wird wieder gut durch
gemischt und im übrigen wie oben verfahren. 

Über die Probeentnahme aus dem im Betriebe befind
lichen Transformator oder Apparat siehe die Erläuterung 
zu § 11. 

Erläuterungen. 
Zu § 4. Die Ausführung der Bestimmungen des spezifi

schen Gewichtes kann nach einer beliebigen Arbeitsweise vor
genommen werden. Für die Umrechnung auf zoo ist der Aus
dehnungkoeffizient von 0,0007 zu benutzen (z. B. gefundenes 
spezifisches Gewicht 

bei 15° = .. 
Korrektur = 5 x 0,0007 = . 

Spezifisches Gewicht bei zoo . 

0,8700 
-0,0035 

0,8665). 
Zu § 5. Zur Viskositätsbestimmung wird der Apparat von 

Engler benutzt (siehe Holde, "Untersuchung der Kohlenwasser
stoffe, Ole und Fette", 4. Aufl., S. 139; 5. Aufl., S. 23). 

Zu § 6. Zur Flammpunktbestimmung ist der im "Holde" 
4. Aufl., Abb. 74 und 75 (5. Aufl., Abb. 35) abgebildete Apparat 
mit wagerechter Flammenführung zu benutzen (Versuchausfüh
rung vgl. 4. Aufl., S. 178 bzw. 5. Aufl., S. 61/62). Hierzu sind 
die vorschriftsmäßigen, von der PTR geeichten Flammpunkt
thermometer zu verwenden, bei deren Eichung die Korrektur 
für den herausragenden Faden bereits berücksichtigt ist. 

Zu § 7. Das Verhalten des Öles in der Kälte muß derart 
sein, daß es nach einstündigem Abkühlen auf -15° C bzw. 
-5° C noch fließt. Die Prüfung geschieht nach dem folge:qden 
Verfahren: 
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Das Öl wird in ein 15 = weites Reagenzglas 3 cm hoch 
mit der Pipette eingefüllt und zwar so, daß die Glaswand ober
halb des Ölspiegels nicht benetzt wird. Das Reagenzglas wird 
mittels eines Gestelles oder Halters senkrecht in das Kühl
gefäß eingestellt und eine Stunde lang bei -15° 0 abgekühlt. 
Die Abkühlung erfolgt in einer Salzlösung, die durch Auf
lösung von 25 Teilen Salmiak in 100 Teilen Wasser zu be
reiten ist. Die Abkühlung dieses Bades wird durch Einstellung 
der Lösung in eine Mischung von Eis und Viehsalz bewirkt. 
Nach Ablauf einer Stunde wird das Reagenzglas, ohne es heraus
zunehmen, in eine schräge Lage gebracht und die Veränderung 
des Flüssigkeitspiegels beobachtet. Der flüssige Zustand des 
öles zeigt sich nach dem Herausnehmen des Reagenzglases 
daran, daß die Glaswandung vom Öl einseitig benetzt ist. 

Zu§ 8. 

a) Reinheit des Öles. Zur Feststellung, ob das Öl 
klar ist., wird eine frisch aus dem Versandgebinde entnommene 
Probe in einem Reagenzglase von 15 mm l. W. 1 h lang bei 
20° 0 der Ruhe überlassen. Ist die Probe nach dieser Zeit klar, 
so entspricht sie den Anforderungen. Eine Trübung kann auch 
von zu hohem 'Nassergehalt herrühren, der sich durch Kochen 
beseitigen läßt. 

Zum Nachweis von freier Mineralsäure werden (nach Holde) 
100 cm3 mit 200 cm3 heißem destilliertem Wasser im Scheide
trichter oder Kolben kräftig durchgeschüttelt, bis sich das Öl 
genügend im Wasser verteilt hat. Nach dem Absetzen filtriert 
man die wässerige Schicht durch ein angefeuchtetes Falten
filter und versetzt das Filtrat mit einigen Tropfen Methyl
Orange, wobei keine Rotfärbung eintreten darf. 

b) Säure zahl. 10 g Öl werden in einen 200 cm3 fassen
den Erlenmeyer-Kolben eingewogen und in 75 cmS eines vor
her neutralisierten Gemisches von zwei Teilen Benzol und einem 
Teil Alkohol aufgelöst. Hierbei wird nach Versetzen mit einigen 
Tropfen Phenolphtaleinlösung (bei dunkelgefärbten Oien kann 
Alkaliblau 6 B [2 cm3J zugesetzt werden) aus einer Bürette 
eine genau eingestellte, 1(10 normal alkoholische Kalilauge bis 
zur deutlichen Rotfärbung (bei Benutzung von Alkaliblau bis 
zum Farbumschlag) zugegeben. Die Säurezahl ist der Verbrauch 
an mg KOH für 1 g angewandtes Öl. Wurden bis zum Farb
umschlag beispielsweise Sf10 cm3 KOH verbraucht, so errechnet 
sich die Säurezahl wie folgt: 

0,3 >< 5,6 0 l68 mg KOH) (5,6 ist die Anzahl g KOH/Liter 
10 ' J in 1/ 10 normaler Kalilauge). 

Die Säurezahl ist dann 0,168. 

c) Aschegehalt. Etwa 20 g, besser etwa 100 g Öl 
werden in einem Tiegel aus Platin, Porzellan oder Quarz auf 
der Wage eingewogen (Schale ist vorher auszuglühen und für 
sich auf der analytischen Wage zu wiegen) und über freier 
Flamme langsam bis zum Brennpunkt erhitzt. Sobald sich die 
Oldämpfe entzündet haben, muß man mit dem Erhitzen vor
sichtig fortfahren, um Verspritzungen zu vermeiden. Nachdem 
das 01 abgebrannt ist, wird der entstandene Ruß vorsichtig 
abgeglüht. Sollte sich schwer verbrennlieber Koks gebildet 
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haben, so ist die Asche mit heißem Wasser auszuziehen und 
durch ein quantitatives Filter zu filtrieren. Das Filtrat wird 
in dem vorher benutzten Tiegel, nachdem die Kohle und das 
Filter in diesem verbrannt sind, zur Trockne eingedampft. Der 
gesamte Rückstand wird dann vorsichtig bis zur beginnenden 
Rotglut erhitzt und nach dem Erkalten gewogen. 

Zu § 9. Mit dem Ausdruck "praktisch frei" ist gemeint, 
daß keine mikroskopisch sichtbaren Heimengungen vorhanden 
sein dürfen. 

Zu § 10. VerteerungzahL Es wird darauf hinge
wiesen, daß die Bestimmung der Verteerungzahl besonders 
schwierig ist und im Zweifelfalle von einem Spezialchemiker 
ausgeführt werden muß. 

a) Allgemeine Methode, die ;J:>ei Transforma
toren- und Schalter ö I e n im Z·w e i f elf a 11 e a I s 
Schiedsmethode gilt (70 h 120° 0 2). 150 g des frischen 
ungebrauchten, filtrierten Öles werden in einem 300 cm3 
fassenden Erlenmeyer-Kolben (Schott & Gen., Jena) in einem 
Olbade 70 h ununterbrochen unter gleichzeitigem Durchleiten 
von Sauerstoff auf 120° C erwärmt. Der Sauerstoff passiert 
2 Waschflaschen, von denen die erste mit Kalilauge (spez. 
Gewicht 1,32), die zweite mit konz. Schwefelsäure (spez. Ge
wicht 1,84) beschickt ist (die Waschflaschen sollen ein Fas
sungsvermögen von mindestens 1/4 l bei hoher zylindrischer 
Form haben und etwa auf lf5 ihrer Höhe mit der Wasch
flüssigkeit beschickt sein). Die Erwärmung wird in einem 
zuverlässig regelbar geheizten Ölbade ausgeführt. Die vorge
schriebene Temperatur ist in dem zu untersuchenden 01 zu 
überwachen. Das Olbad ist mit einem Rührwerk auszustatten. 
Der Kolben ist durch einen Korkstopfen mit seitlicher Ein
kerbung verschlossen, durch den das 1 bis 2 mm über . dem 
Boden des Kolbens mündende Einleitungsrohr führt (die lichte 
Weite des Einleitungsrohres soll genau 3 mm, die Anzahl der 
Blasen je s 2 betragen). 

Nach der geschilderten 70stündigen Vorbehandlung werden 
50 g des gut durchgerührtan Öles in einem mit Rückflußkühler 
versehenen, 300 cmS fassenden Erlenmeyer nach Zusatz einiger 
Siedesteine 20 min lang auf siedendem Wasserbade mit 50 cmS 
einer Lösung erwärmt, die durch Auflösen von 75 g möglichst 
reinem Ätznatron in 1 l dest. Wasser und durch Hinzufügen von 
1 I 96prozentigen Alkohols zu bereiten ist. Ohne den Rückfluß
kühler zu entfernen, wird hiernach das warme Gemisch 5 min 
lang kräftig geschüttelt, wobei der Kolben zweckmäßig mit 
einem Tuch umwickelt wird. Sein Inhalt wird nach dem Er
kalten in einen Scheidetrichter übergeführt und nach einge
treteMr Schichtung ein möglichst großer Anteil der alkoholisch
wässerigen Lauge durch ein gewöhnliches Filter in einen Kolben 
filtriert. Von dem Filtrat werden 40 cms abpipettiert, in einem 
zweiten Scheidetrichter mit einigen Tropfen Methyl-Orange ver
setzt und mit Salzsäure bis zur deutlichen Rotfärbung der 
Flüssigkeit angesäuert (hierzu sind etwa 6 cms Salzsäure vom 
spez. Gewicht 1,124 erforderlich). Die durch das Ansäuern ab
geschiedenen Teerstoffe werden in 50 cmS reinem B~nzol vom 
Siedepunkt 80/82° C (das beim Eindampfen auf dem Wasser
bade keine Spur eines Rückstandes hinterlassen darf) aufge-
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nommen. Das Ausschütteln ist mit 50 cm3 Benzol in einem 
dritten Scheidetrichter noch einmal zu wiederholen. 

Nach dem Ablassen der wässerigen Schicht wird der erste 
Benzolauszug im Scheidetrichter Nr. 3 mit dem zweiten Benzol
auszuge vereinigt, wobei der Scheidetrichter Nr. 2 mit etwas 
Benzol nachzuspülen ist. Der Benzolauszug wird dann im 
Scheidetrichter Nr. 3 zweimal mit je 50 cm3 destilliertem 
Wasser sorgfältig ausgeschüttelt. Starkes Schütteln ist zu ver
meiden, da sonst Emulsionsbildung eintritt. 

Nach dem Ablassen der letzten sichtbaren Wasserreste 
wird die im Scheidetrichter zurückbleibende Benzollösung in 
einen Weithals-Stehkolben von 250 cm3 Inhalt (Schott & Gen., 
Jena) übergefuhrt, der zuvor mit einigen Siedesteinen ge
meinsam auf der analytischen ·wage gewogen wurde. Dieser 
Kolben wird mit einem tadellosen, gut ausgepreßten und von 
jeglichem Korkstaub befreiten, durchbohrten Korken, in dem 
ein möglichst direkt über ihm abgebogenes weites Dampf
ableitungsrohr steckt, das in einen Kühler mündet, verschlossen 
und mittels eines Ringes, der Einkerbungen zum Durchleiten 
des Wasserbaddampfes besitzt, auf das ·wasserbad gestellt. 
Kolben und Ableitungsrohr werden dann mit einem oben ge
schlossenen Blechmantel überdeckt, der an einer Seite zur 
Durchführung des Ableitungsrohres geachlitzt ist. Das Wasser
bad wird dann so stark erhitzt, daß die in den Blechmantel 
steigenden Dämpfe diesen und damit auch Kolben und Ab
leitungsrohr mit erwärmen und so jegliches Dephlegmieren 
der Benzoldämpfe verhindern. Nach dem Eindampfen wird 
etwas Alkohol (absoluter oder 96prozentiger) zugegeben, um etwa 
vorhandenes Wasser zu verjagen; der Kolben wird dann offen 
und liegend auf das mit gewöhnlichem Ringe versehene Wasser
bad gestellt, so daß die schweren Dämpfe bequem abfließen 
können. Dann wird der Kolben in einem auf 105°' 0 eingestellten 
Trockenschrank 10 min lang getrocknet und nach dem Er
kalten gewogen. Die gefundene Teermenge wird mit 2,5 multi
pliziert und die Verteerungzahl prozentual errechnet. 

b)•Abgekürzte oder Natriumsuperoxyd-Me~ 
t h o d e (Na20 2). Falls die Ergebnisse dieser Methode den 
Grenzwert überschreiten, muß zur Kontrolle die allgemeine 
:Methode (a) angewendet werden. 

Bei Ausführung der Natriumsuperoxyd-Methode kommt die 
70stündige Vorbehandlung mit Sauerstoff in Fortfall. In den 
400 cm3 fassenden Erlenmeyer-Kolben, der absolut trocken 
sein muß, werden 3 g des Natriumsuperoxydes eingewogen. Dazu 
werden 50 g des frischen, filtrierten Öles gegeben und danach 
50 cm3 der oben beschriebenen alkoholisch-wässerigen Lauge 
hinzugefügt. Der Kolben wird mit Rückflußkühler verschlossen 
und auf dem 'Wasserbade vorsichtig unter häufigem Um
schütteln 20 min lang erwärmt. Wird die Reaktion zu heftig, 
so muß zwischendurch der Kolben vom Wasserbade entfernt 
werden. 

Die weitere Arbeitsweise ist die gleiche, wie oben ge
schildert, nur mit der Änderung, daß zum Ansäuern der Lauge 
eine größere Menge Salzsäure erforderlich ist. 
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Zu § 11. 
1. Entnahme der Prob e. Das zu untersuchende Öl soll 

dem Apparat (z. B. Transformator oder Ölschalter) mög
lichst an einer Stelle entnommen werden, die dem tiefsten 
unter Spannung stehenden Teil naheliegt. Die zur Entnahme 
der Probe dienenden Gefäße müssen peinlich sauber und 
trocken sein. 

Die Temperatur des zu untersuchenden Öles soll 15 bis 
25° 0 betragen. 

2.Elektrodenform und Abstände innerhalb der 
Prüfapparat e. Als Elektroden werden Kupferkalotten 
von 25 mm Halbmesser nach untenstehender Skizze gewählt. 

Der Abstand der Kalottenränder von der Gefäßwandung 
(Glas oder Porzellan) soll mindestens 12 mm betragen. 

Bei Einführung beider Elektroden vom Ölspiegel aus 
soll der Mindestabstand zwischen den Zuleitungen 45 mm 
betragen. Die Zuleitungen selbst sollen einen Durchmesser 
von mindestens 6 mm haben. 

3. 01 menge. Die Olmenge soll mindestens 0,25 1 betragen. 
4. Reinigung. Die Elektroden und das Gefäß. J>ind vor 

jeder Versuchsreihe mit einem Lederlappen blank zu reiben 
und mit Benzol zu reinigen. Der gereinigte Apparat ist vor 
dem Versuch möglichst mit einem Teil des zu unter
suchenden Öles auszuspülen. 

5. Versuchsan o r d nun g. Zwei Versuchsanordnungen sind 
zulässig: 

A. Fester E 1 ekt rodena bs tand. Der Abstand der 
Kalotten soll bei dieser Versuchsanordnung 3 mm be
tragen. 

Die Spannung wird geändert entweder durch fein
stufige Änderung der Erregung, falls ein besonderer 
Generator vorhanden ist, oder durch Regeln von vor 
die Niederspannungwicklungen des Transformators ge
schalteten Widerständen. 

B. Variabler Elektrodenabstand bei konstan
ter Spannung. Auf der Hochspannungseite soll ein 
fester Widerstand von etwa 30 000 Q vorgeschaltet 
sein. 
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Der Prüftransforn;ator soll bei beiden Versuchsanord
nungen bei voller Erregung mindestens 30 k V auf der 
Hochspannungseite geben. Die Leistung darf nicht weniger 
als 250 VA betragen. Bei größeren Transformatoren ist 
u. U. durch Vorschalten von l!'lüssigkeitswiderständen dafür 
zu sorgen, daß der Hochspannungstrom beim Ansprechen 
der Funkenstrecke nicht mehr als 0,5 A beträgt. Zur 
Regelung oder Dämpfung sind nur Metall- oder Flüssig
keitswiderstände zulässig. 

6. Verlauf der Untersuchung. Beim Eingießen des 
Öles sind Luftblasen nach Möglichkeit zu vermeiden, indem 
man das 01 an der Gefäßwand langsam herunterlaufen läßt. 

Vor Anlegen der Spannung soll das Öl 10 "min im 
Prüfgefäß ruhig stehen. 

Die Regelung der Spannung bzw. des Elektroden
abstandes soll bis zum Durchschlag ungefähr 20 s er
fordern. Die Spannung soll möglichst, schnell nach dem 
Durchschlag abgeschaltet werden. 

Im ganzen sind 6 Durchschlagsversuche anzustellen. 
Das Ergebnis des ersten Versuches darf zur Beurteilung 
des Öles nicht herangezogen werden. Maßgebend ist der 
Mittelwert der letzten 5 Durchschläge. 

Nach jedem Durchschlag ist das 01 zwischen den Elek
troden durch Umrühren mit einem reinen und trockenen 
Glasstäbchen zu erneuern. 

Um die Durchschlagfestigkeit in kV fern zu ermitteln, 
ist bei Methode a der gefundene Mittelwert der Durch
schlagspannung mit dem Faktor 3,5 zu multiplizieren. 

Bei Methode b ergibt sich der Faktor aus der nach
stehenden Kurve: 
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18. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
elektrischen Maschinen R. E. M./19231). 

Einteilung. 

I. Gültigkeit. § 1 bis 3. 
li. Begriffserklärungen. § 4 bis 19. 

111. Bestimmungen: 
A. Allgemeines § 20 bis 27. 
B. Betriebsart § 28 bis 30. 
C. Erwärmung § 31 bis 41. 
D. Überlastung, Kommutierung, Anlauf § 42 bis 47. 
E. IsoHerfestigkeit § 48 bis 52. 
F. Wirkungsgrad § 53 bis 64. 
G. Spannung und Spannungsänderung § 65 bis 75. 
H. Drehzahl und Drehsinn § 76 bis 79. 
I. Schild § 80 bis 86. 
K. Taleranzen § 87. 

I. 
Gültigkeit. 

§ 1. Ge l t u n g s t e r m in. 
Diese Regeln gelten für Maschinen, deren Herstellung 

nach dem 1. Januar 1923 begonnen wird 2). 

§ 2. Gültigkeit. 
Diese Regeln gelten allgemein. Abweichungen hiervon 

sind ausdrücklich zu vereinbaren. Die Vorschriften über 
die Schilder müssen jedoch immer erfüllt sein. 

§ 3. Geltungsbereich. 
Diese Regeln gelten für die nachstehend angeführten 

Arten von umlaufenden Maschinen - außer Bahn- und 
1 ) Erläuterungen hierzu von Prof. ~r.•;Jng. G. Dettmar können von der Ver

lagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin, bezogen werden. 
2 ) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 1922, 

S. 657 und 1442. - Sonderdruck V DE 288. 
Vorher hat eine andere mehrfach geänderte Fassung der Maschinennormen 

bestanden. Über die Entwicklung gibt nachstehende Tafel Aufschluß: 
Fassung: Beschlossen: Gültig ab: Veröffentl. ETZ: 

Erste Fassung 28. 6. 01 1. 7. 01 01 S. 798 
Erste Änderung 
Zweite Änderung 
Dritte Änderung 
Vierte Änderung 
Zweite Fassung 
Dritte Fassung 

13. 6. 02 
8. 6. 03 
7. 6. 07 
3. 6. 09 

19. 6. 13 
17.10.22 

1. 7. 02 
1. 7. 03 
1. 7. 07 
1. 1. 10 
1. 7. 14 
1.1. 23 

02 s. 764 
03 s. 684 
07 8. 826 
09 s. 788 
13 8.1038 

22 s. 657 u.1442 
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anderen Fahrzeugmotoren - sowie Maschinensätzen, die 
aus solchen bestehen: 

1. Gleichstromgeneratoren und -motoren, 
2. Synchrongeneratoren, -motoren und -phasenschieber, 
3. Einankerumfonner, 
4. Kaskadenumformer, 
5. Asynchronmotoren und -generatoren sowie -umformer, 
6. Wechselstrom-Kommutatormaschinen. 

li. 
Begriffserklärungen. 

§ 4. Bestand teile. 
Ständer ist der feststehende Teil, Läufer der um

laufende Teil der Maschine. 
Anker ist der Teil der Maschine, in dessen Wicklungen 

durch Umlauf in einem magnetischen Felde oder durch Um
lauf eines magnetischen Feldes elektrische Spannungen er
zeugt werden. Bei Asynchronmaschinen wird zwischen Pr i -
mär- und Sekundäranker unterschieden. 

Sofern nicht anders angegeben, wird in den folgenden Bestim
mungen vorausgesetzt, daß der Ständer den Primäranker, der Läufer 
den Sekundäranker bildet. 

§ 5. S t r o m a r t e n. 
Der Ausdruck W e c h s e l s t r o m umfaßt sowohl Ein

phasen- als auch Mehrphasenstrom. 
Dreh s t r o m ist verketteter Dreiphasenstrom. 

§ 6. Nennbetrieb. 
Der N e n n b e t r i e b ist gekennzeichnet durch die 

Größen, die auf dem Schild genannt sind und für die di0 
Maschine gebaut ist. Diese Größen und die aus ihnen ab
geleiteten werden durch den Zusatz "Nenn-" gekennzeichnet 
(Nennleistung, Nennspannung, Nennstrom, Nennfrequenz, 
Nenndrehzahl, Nennleistungsfaktor usw.). 

§ 7. Spannung und Strom. 
Spannung - und S t r o mangaben bei Wechselstrom 

bedeuten Effektivwerte. 
Sofern nicht anders angegeben, bedeuten Spannungs

angaben bei Drehstrom die verkettete Spannung. 
Läuferspannung bei Asynchronmaschinen mit um

laufendem Sekundäranker ist die in der offenen Sekundär
wicklung im Stillstand bei offenem Stromkreise auftretende 
Spannung zwischen zwei Schleifringen. 

Läuferstrom bei Asynchronmaschinen mit umlaufen
dem Sekundäranker ist der bei Nennbetrieb auftretende 
Schleifringstrom. 
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Durchmesserspannung bei geschlossenen Gleich
stromwicklungen ist die Wechselspannung zwischen zwei 
um eine Polteilung entfernten Punkten der Wicklung. 

§ 8. Arbeitsweise. 

Generator (Stromerzeuger) ist eine umlaufende Ma
schine, die mechanische in elektrische Leistung verwandelt. 

M o t o r ist eine umlaufende Maschine, die elektrische 
in mechanische Leistung verwandelt. 

Umformer ist eine umlaufende Maschine oder ein 
Maschinensatz zur Umwandlung elektrischer Leistung in 
elektrische Leistung. 

Einankerumformer ist ein Umformer, in dem die 
Umwandlung in einem Anker stattfindet. 

Kaskadenumformer ist ein zur Umformung dienen
der Maschinensatz, der aus Asynchron- und Gleichstrom
maschine mit elektrisch und mechanisch gekuppelten Läu
fern besteht. 

Motorgenerator ist ein zur Umformung dienender 
Maschinensatz, der aus je einem oder mehreren direkt ge
kuppelten Motoren und Generatoren besteht. 

Sofern nicht anders angegeben, wird in den folgenden Bestim
mungen die Arbeitsweise Wechselstrom- Gleichstrom vorausgesetzt. 

§ 9. Normale Nennspannungen. 

Normale Nennspannungen in Volt sind für Maschinen: 

G Ieichstrom Drehstrom 50 Per(s Einphasenstrom 16•/, Per/s 

Normale Nenn- Normale I Nenn- Normale Nenn-
Betrieb- spannung Betrieb- spaunung Betrieb- spannung 

spannung spannung spannung 
nach für für nach 

für I für nach für I fiir 
DINVDE Gene- Moto- DINVDE Gene- Moto· DINVDE Gene- Moto-

2 / ratoren ren 2 ratoren ren 2 ratoren ren 

110 115 110 125 130 125 220 - 220 
220 230 220 220 230 220 380 - -
440 460 440 380 400 380 6000 6000 6000 
- - - 500 525 500 15000 15750 15000 
- - - 3000 3150 3000 - - -

- - - 5000 5250 5000 - - -
- - - 6000 6300 6000 - - -
- - - 10000 10500 10000 - - -

- - - 15000 15750 15000 - - -
Für Gleichstrom-Bahngeneratoren 600, 825 und 1200 V 

(siebe auch § 65). 
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§ 10. Normale Drehzahlen. 
Für Wechselstrommaschinen sind für 50 Perfs folgende 

Polzahlen und synchrone Drehzahlen normal: 

J'ohlzahl 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
24 

Drehzahl 

3000 
1500 
1000 
750 
600 
500 
375 
HOO 
250 

Polzahl 

28 
32 
36 
40 
48 
56 
64 
72 
80 

Drehzahl 

214 
188 
167 
150 
125 
107 

94 
8.1 
75 

Für Gleichstrommaschinen gelten so weit als möglich 
die gleichen Drehzahlen. 

Die schräg gedruckten Werte sind, wenn möglich, zu vermeiden. 

§ 11. Leistung. 
Abgabe ist die abgegebene Leistung an den Klemmen 

bei Generatoren, an der Welle bei Motoren und an den 
Sekundärklemmen bei Umformern. 

Aufnahme ist die aufgenommene Leistung an der 
Welle bei Generatoren, an den Klemmen bei Motoren und 
an den Primärklemmen bei Umformern. 

Die Einheit der Leistung ist das Kilowatt (kW) oder 
Watt (W). 

§ 12. Leistungsfaktor. 
Leistungsfaktor (cos cp) ist das Verhältnis von 

Leistung (in kW oder W) zu scheinbarer Leistung (in kVA 
oder VA). 

§ 13. Wirkungsgrad. 
Wirkungs g r a d einer Maschine ist das Verhältnis 

von Abgabe zur Aufnahme. 

§ 14. Kurvenform. 
Eine Spannungwelle gilt als praktisch sinusför

m i g, wenn keiner ihrer Augenblickswerte a vom Augen-

Abb. 1. 

Vorschrifte nlmch. 14. Aufl. 14 
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blickswerte gleicher Phase der Grundwelle g (1. Harmo
nische) um mehr als 50jo des Grundwellenscheitelwertes S 
abweicht. 

Zur Bestimmung der Grundwelle sollen mindestens 12 Punkt& 
der Spannungkurve benutzt werden. Für Kurven, die in allen 
Viertelperioden symmetrisch sind, ist dann 

ao+ Vsal +a, 
S= 3 ' 

wobei a0 der größte, a1 und a2 benachbarte Augenblickswerte sind, 
die von den erstgenannten um 1/u und 2/ 12 der Periode entfernt sind. 

§ 15. Symmetrie von Mehrphas ensy st emen. 
Ein Mehrphasenstrom- oder -spannungsystem gilt als 

symmetrisch, wenn das gegenläufige System nicht mehr als 
5o/o vom rechtläufigen System beträgt. 

Jedes unsymmetrische Drehstromsystem a, b, c läßt sieb leicht 
in ein symmetrisches rechtläufiges System a', b', c' und ein sym
metrisches gegenläufiges System a", b", d' zerlegen. Umklappen 
der unsymmetrischen Spannungvektoren um 120° nach außen, ent
sprechend der linken Abbildung, liefert die rechtsläufige Spannung; 
Umklappen nach innen, entsprechend der rechten Abbildung, liefert 
die gegenläufige Spannung, beide in dreifacher Größe. 

f 
' ' ' : . 

' 

_ _"".. .. ----- ... 

Abb. 2. 

/ 

1 . . . 
' 

' 

' ' ' . 
I 

' t 

Das gegenläufige Spannungsystem erzeugt in fast allen Wechsel
strommaschinen zusätzliche Ströme, die erhebliche Zusatzverluste 
und Bremsmomente bewirken können. 

§ 16. Erregung. 
Es werden unterschieden: 
S e l b s t er r e g u n g , d. i. Erregung einer Maschine durch 

von ihr selbst erzeugten Strom, 
E i g e n er r e g u n g, d. i. Erregung einer Maschine durch 

eine mit ihr unmittelbar oder mittelbar gekuppelte 
Erregermaschine, die nur diesem Zwecke dient, 

F r e m d er r e g u n g , d. i. Erregung einer Maschine durch 
eine andere als die vorstehend genannten Strom
quellen. 

Neon-Erregerspannung bei Eigen- und Fremderregung ist 
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die auf dem Schilde der Maschine genannte Spannung, für 
die die Erregerwicklung bemessen ist. 

§ 17. Drehzahl verhalten von Motoren. 

Nach der Abhängigkeit der Drehzahl von der Abgabe 
werden unterschieden: 

1. Motoren mit gleichbleib end er Drehzahl. Die 
Drehzahl ist von der Leistungsabgabe unabhängig (z. B. 
Synchronmotoren). 

2.Motoren mit Nebenschlußverhalten. Die Dreh
zahl ändert sich nur wenig mit zunehmender Abgabe 
(z. B. Gleichstrom-Nebenschluß- und Asynchronmotoren). 

Bei kleineren Motoren kann wegen des inneren Widerstandes ein 
Drehzahlabfall bis zu 2o0 J 0 erfolgen. 

3.Motoren mit Reihenschlußverhalten. DieDreh
zahl fällt mit zunehmender Abgabe stark ab (z. B. 
Reihenschlußmotoren, Repulsionsmotoren). 

4. M o t o r e n m i t m e h r e r e n D r eh z a h l s t u f e n. Der 
Motor kann mit einigen bestimmten Drehzahlen laufen. 
In der Regel ist jede dieser Drehzahlen annähernd 
gleichbleibend im Sinne von 2 (z. B. Asynchronmotoren 
mit Polumschaltung). 

5.Motoren mit Drehzahlregelung. Die Drehzahl 
kann innerhalb eines besti=ten Bereiches fein ein
gestellt werden. Die eingestellte Drehzahl ist entweder: 

5a) annähernd gleichbleibend im Sinne von 2 (z. B. 
Gleichstrom-Nebenschlußmotoren mit Feldeinstel
lung) oder 

5b) mit zunehmender Abgabe abfallend im Sinne von 
3 (z. B. Repulsionsmotoren und Drehstrom-Reihen
schlußmotoren, beide mit Bürstenverstellung). 

§ 18. Kühlungsart. 

Es werden unterschieden: 

1. Selbstkühlung. Die Kühlluft wird durch die um
laufenden Teile der :Maschine bewegt - ohne Zuhilfenahme 
eines besonderen Lüfters. 

2. Eigen 1 ü f tun g. Die Kühlluft wird durch einen am 
Läufer angebrachten oder von ihm angetriebenen Lüfter be
wegt, der nur dem Zwecke der Lüftung dient. 

3. Fremd 1 ü f tun g. Die Kühlluft wird durch einen 
Lüfter mit eigenem Antriebsmotor bewegt. 

14* 



212 Regeln für elektrisehe Maschinen. 

4. Wasserkühlung. Die Maschine wird durch fließen
des Wasser gekühlt. 

Eine Maschine, bei der nur die Lager wassergekühlt sind, fällt 
nicht in diese Gruppe. 

§ 19. Schutzarten für Maschinen. 

a) Offene Maschinen. 
1. 0 ff e n e Maschinen. Die Zugänglichkeit der strom

führenden und inneren umlaufenden Teile ist nicht wesent
lich erschwert. 

b) Ge s c h ü t z t e Maschinen. 
2. Geschützte Maschinen. Die zufällige oder fahr

lässige Berührung der stromführenden und inneren um
laufenden Teile sowie das Eindringen von Fremdkörpern 
ist erschwert. Das Zuströmen von Kühlluft aus dem um
gebenden Raume ist nicht behindert. Gegen Staub, Feuch
tigkeit und Gasgehalt der Luft ist die Maschine nicht ge
schützt. 

3. Tropfwas s er s i c h er e ~I a s c hin e n. Schutz 
nach 2; außerdem ist das Eindringen senkrecht fallender 
Wassertropfen verhindert. 

4. S p r i t z - o d e r s c h w a 11 w a s s e r s i c h e r e M a -
schinen. Schutz nach 2; außerdem ist das Eindringen von 
Wassertropfen und Wasserstrahlen aus beliebiger Richtung 
verhindert. 

c) Geschlossene Maschinen. 
5. Ges eh los s e ne M as chineumit Rohrans c h 1 uß. 

Die Maschine ist bis auf die Zuluft- und Abluftstutzen ge
schlossen, an diese sind Rohre oder andere Luftleitungen 
angeschlossen. 

Beim Fehlen eines oder beider Rohre fällt die Maschine unter 
Bauart b. 

6. Ge schlossen e Maschinen mit Mantel k ü h
l u n g. Die stromführenden und inneren umlaufenden Teile 
sind allseitig abgeschlossen. Die Maschine wird durch 
Eigenbelüftung der Außenfläche gekühlt. 

7. Geschlossene Ma.schinen mit Wasserküh
l u n g. Die stromführenden und inneren umlaufenden Teile 
sind allseitig abgeschlossen. Die Maschine wird durch flie
ßendes Wasser gekühlt. 

8. Gekapselte Maschinen. Die Maschine ist all
seitig abgeschlossen. Die Wärme wird lediglich durch Strah
lung, Leitung und natürlichen Zug abgeführt. 

Ein völlig Iuft- und staubdichter Abschluß findet wegen der 
unvermeidlichen Atmung bei 5, 6, 7 und 8 nicht statt. 
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d) Schlagwettergeschützte Maschinen. 

9. Schlagwettergeschützte Maschinen.DieMa
schine ist so gebaut, daß sie eine Explosion der in ihr 
Inneres gelangten schlagenden Wetter aushält und die Über
tragung an die Umgebung verhindert. 

10. Maschinen mit schlagwettergeschützten 
Sc h 1 e i f ring e n. Die Schleifringe sind in ein Gehäuse ein
geschlossen, das so gebaut ist, daß es eine Explosion der 
in sein Inneres gelangten schlagenden Wetter aushält und 
die Übertragung der Explosion an die Umgebung verhindert. 

Ohne besondere Angaben wird angenommen, daß der Explosions
druck 8 at nicht übersteigt. 

e) A ufste 11 ung. 
Wenn die natürliche Lüftung einer Maschine durch Auf

stellung in einem zu engen Raume oder durch einen nach
träglich angebrachten Schutzkasten behindert wird, so kann 
die Maschine dauernd nur eine geringere Leistung oder ihre 
Nennleistung nur kurzzeitig abgeben. 

m. 
Bestimmungen. 

A. Allgemeines. 

§ 20. Kurvenform. 
Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme 

einer praktisch sinusförmigen Wellenform der Wechsel
spannung. Synchronmaschinen sollen bei Leerlauf und bei 
Belastung auf einen induktionsfreien Widerstand eine prak
tisch sinusförmige Spannungwelle erzeugen. 

Bei verzerrter Spannungkurve können Mot"ren und Umformer 
im allgemeinen nur den sinusförmigen Bestandteil der Spannung
welle ausnutz<'n. Die Oberwellen erzeugen dagegen schädliche 
Ströme, die erhebliche Zusatzverluste, Bremsmomente und Bürsten
feuer verursachen können. 

§ 21. M e h r p h a s e n s y s t e m e. 
Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme, 

daß das Mehrphasensystem symmetrisch ist. 

§ 22. Leistungsfaktor. 

Als normale Leistungsfaktoren für Generatoren gelten: 
1,0; 0,80; o, 70; 0,60. 

Sofern nicht anders angegeben, wird vorausgesetzt, daß der 
Nenn-Leistungsfaktor - bezogen auf die Nennspannung an 
den Klemmen der Maschine - heträgt bei 
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Synchrongeneratoren 
Synchronmotoren . . 
Einankerumformern . 

§ 23. Aufstellungs ort. 

0,80 
1,0 
1,0 

Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme, 
daß der Aufstellungsort der Maschine nicht höher als 
1000 m ü. M. liegt. Soll eine Maschine an einem höher als 
1000 m ü. M. gelegenem Orte betrieben werden, so muß 
dieses besonders angegeben werden. 

Bei größeren Meereshöhen ändern sich Isolationsfestigkeit 
1md Wärmeabga.bc. 

§ 24. Gewährleistungen. 
Gewährleistungen beziehen sich auf den Nennbetrieb. 

§ 25. Bürstenstellung. 
Bei Maschinen mit fester Bürstenstellung wird in den 

folgenden Bestimmungen vorausgesetzt, daß diese der für 
Nennbetrieb vorgeschriebenen Bürstenstellung entspricht und 
während der Probe unverändert bleibt. 

§ 26. Betriebswarmer Zustand. 
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die folgen

den Bestimmungen auf den betriebswarmen Zustand, d. i. 
die Temperatur, die die Maschine am Ende des Probelaufes 
annimmt, wenn während seiner Dauer die mittlere Raum
oder Kühlmitteltemperatur 20° C betragen hat. 

Wird die Endtemperatur nicht unmittelbar durch 
Messung festgestellt, so ist sie für die Umrechnungen mit 
75 o C einzusetzen. 

§ 27. Prüfungen. 
Die Prüfungen nach diesen Regeln sind nach Möglichkeit 

in den Werkstätten des Herstellers an der neuen, trockenen, 
betriebsfertig eingelaufenen Maschine vorzunehmen. Prü
fungen am Aufstellungsorte sind besonders zu vereinbaren. 

Maschinen für Eigen- oder Fremdlüftung sind mit den 
Vorrichtungen für diese zu prüfen. 

Die Schutzart der Maschine darf für den Probelauf 
nicht geändert werden. 

B. Betriebsarten. 

§ 28. Dauerbetrieb (D B). 
Bei Dauerbetrieb ist die Betriebzeit so lang, daß die 

dem Beharrungzustand entsprechende Endtemlleratur er
reicht wird. 



Regeln für elektrische Maschinen. 215 

Die Nennleistung (Dauerleistung) muß beliebig lange 
Zeit hindurch abgegeben werden können, Temperatur und 
Erwärmung dürfen hierbei die in § 39 angegebenen Grenzen 
nicht überschreiten; dabei müssen alle anderea Bestim
mungen erfüllt werden. 

§ 29. KurzzeitigerBetrieb (K B). 

Bei kurzzeitigem Betriebe ist die durch Vereinbarung 
bestimmte Betriebzeit kürzer als die zum Erreichen der 
Beharrungstemperatur erforderliche Zeit. Die Betriebspause 
ist lang genug, um die Abkühlung auf die Temperatur des 
Kühlmittels zu ermöglichen. 

Die Nennleistung (Zeitleistung) muß die vereinbarte 
Betriebzeit bindurch abgegeben werden können, Temperatur 
und Erwärmung dürfen hierbei die in § 39 angegebenen 
Grenzen nicht überschreiten, dabei müssen alle anderen 
Bestimmungen erfüllt werden. 

Bei Wahl der Motorgrößen muß außer der Erwärmung 
auch die Größe des Anzugmomentes berücksichtigt werden. 

§ 30. Aussetzender Betrieb (AB). 

Einschaltzeiten und stromlose Pausen wechseln ab und 
die gesamte Spieldauer, die sich aus Einschaltdauer und 
stromloser Pause zusammensetzt, beträgt höchstens 10 min. 

Der aussetzende Betrieb wird durch die relative EiD
schaltdauer gekennzeichnet. Relative Einschaltdauer ist das 
Verhältnis von Einschaltdauer zur Spieldauer. 

Als normale Werte der relativen Einschaltdauer gelten 
15, 25, 40 Ofo. 

Die Nennleistung (Aussetzleistung) muß beiregelmäßigem 
Spiel mit der angegebenen relativen Einschaltdauer be
liebig lange abgegeben werden können. Temperatur und 
Erwärmung dürfen hierbei die in § 39 angegebenen Grenz
werte nicht überschreiten. Dabei müssen alle anderen Be
stimmungen erfüllt werden. 

Bei unregelmäßig verteilter Einschalt- und Spieldauer 
ist als relative Einschaltdauer das Verhältnis der Summe 
der Einschaltdauern zur Summe der Spieldauern über eine 
Betriebsperiode (jedoch höchstens 8 b) zu betrachten. 
Wiederbolen sich gleichartige Spiele nach einer bestimmten 
Zeit, so genügt die Summierung über diese Zeit. 

Der aussetzende Betrieb ist meistens auch noch hinsichtlich der 
Belastung des Motors unregelmäßig. Bei Wahl der Motorgrößen 
müssen die Einflüsse der wechselnden Drehmomente der Massen
beschleunigung, der Steuerung und etwaiger Wärmebestrahlung be
rücksichtigt werden. 
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C. Erwärmung. 

§ 31. 
Erwärmung eines Maschinenteiles ist bei Dauer- und 

aussetzendem Betriebe der Unterschied zwischen SeinerTem
peratur und der des zutretenden Kühlmittels, bei kurz
zeitigem Betriebe der Unterschied seiner Temperaturen bei 
Beginn und am Ende der Prüfung. 

§ 32. Probelauf. 
Die Erwärmungsprobe wird bei Nennbetrieb vorgenom

men bzw. auf diesen bezogen. Bezüglich der Dauer gilt: 
1. Maschinen für Dauer betrieb. Der Probelauf 

kann bei kalter oder warmer Maschine begonnen wer
den. Er wird solange fortgesetzt, bis die Erwär
mung nicht mehr merklich steigt, soll jedoch höch
stens 10 h dauern. 

2. Maschinen für kurzzeitigen Betrieb. Der 
Probelauf wird entweder bei kalter Maschine be
gonnen oder wenn die Temperatur der wärmsten 
Wicklung um nicht mehr als 3° C höher ist als die 
Temperatur des Kühlmittels. Er wird bei Ablauf der 
vereinbarten Betriebzeit abgebrochen. 

3. Maschinen für aussetzenden Betrieb. Die 
Maschine wird einem regelmäßig aussetzenden Be
triebe von der vereinbarten relativen Einschaltdauer 
unterworfen. Der Probelauf kann bei kalter oder 
warmer Maschine begonnen werden. Er wird solange 
fortgesetzt, bis die Erwärmung nicht mehr merklich 
steigt und nach AblaUf der Hälfte der letzten Ein
schaltdauer abgebrochen. Die Spieldauer beträ."at 
10 min. 

&wiirmungt 

Abb. 3. 
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Die Erwärmung wird als nicht mehr merklich steigend 
betrachtet, wenn sie nicht um mehr als 2 o C in 1 h zu
nimmt. 

Zur Bestimmung der Enderwärmung benutzt man wenn möglich 
das nachstehend beschriebene Verfahren, weil die Messung der 
Erwärmung gegen Ende der Probe unregelmäßigen Schwankungen 
unterliegt. 

Die Erwärmung (t) wird in gleichen Zeitabständen (Ll z) ge
messen und die Erwärmung-zunahme (Ll t) in Abhängigkeit von 
der Erwärmung (t) aufgetragen. Die Verlängerung der Geraden 
durch die so entstehende Punktschar schneidet auf der Erwärmungs
achse (t) die Enderwärmung (T) ab. 

Die Genauigkeit dieses Verfahrens ist mindestens so groß wie 
die des fortgesetzten Erwärmungsversuches. 

§ 33. 
Als Erwärmung einer Wicklung gilt der höhere der 

beiden folgenden Werte: 
1. Mittlere Erwärmung, erre'chnet aus der Widerstand

zunahme. 
2. örtliche Erwärmung an der heißesten zugänglichen 

Stelle, gemessen mit dem Thermometer. 
Wenn die Widerstandsmessung untunlich ist, so wird die 

Thermometermessung allein angewendet, im allgemeinen gilt 
das in § 30 vorgeschriebene Meßverfahren. 

§ 34. 
Die Erwärmung t in o C von Kupferwicklungen wird 

nach folgenden Formeln aus der Widerstandzunahme 
berechnet, in denen 

Tkalt die Temperatur der kalten ·wicklung, 
Rkalt den vViderstand der kalten Wicklung, 
Rwarm den. Widerstand der warmen WicklunQ" 

bedeutet: 
1. bei Maschinen für Dauer- und aussetzenden Betrieb 

R warm - Rkalt ) t = --~R--~- (235+Tkalt)- (TKühlmittei- Tkalt 
kalt 

2. bei Maschinen für kurzzeitigen Betrieb 
R warm - Rkalt 

t = ~ ~ ~~Rkalt~-~ (235 + T kalt), 

wobei die Werte Rkalt und Tkalt für den Beginn der Prüfung 
gelten. 

Es Ist darauf zu achten, daß alle Teile der Wic)dung bei der 
Me~sung von Rkalt die gleiche mit dem Thermometer zu messende 
Temperatur Tkalt be!<itzen. 

Bei Maschinen für kurzzeitigen Betrieb ist die Betriebsdauer 
meistens so kurz und die Zeitkonstante der Maschine so groß, daß der 
Einfluß einer Anderung der Kühlmitteltemperatur auf die Er· 
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wärmung der Maschine während der Betriebzeit nur sehr gering 
ist. Ihre Berücksichtigung würde daher zu größeren Fehlern führen 
als ihre Nichtberücksichtigung. 

§ 35. 
Zur Temperaturmessung mittels Thermometer sollen 

Quecksilber- oder Alkoholthermometer verwendet werden. 
Zur Messung von Oberflächentemperaturen sind auch Wider
standspulen und Thermoelemente zulässig, doch ist im 
Zweifelsfalle das Quecksilber- oder Alkoholthermometer maß
gebend. 

Es muß für gute Wärmeübertragung von der Meßstelle 
auf das Thermometer gesorgt werden. Bei Messung von 
Oberflächentemperaturen sind Meßstelle und Thermometer 
gemeinsam mit einem schlechten Wärmeleiter zu bedecken. 

§ 36. 
Die Messung der Widerstandzunahme ist 

möglichst während des Probelaufes, sonst aber unmittelbar 
nach dem Ausschalten vorzunehmen. Der Zufluß von Kühl
luft bzw. Kühlwasser ist gleichzeitig mit dem Ausschalten 
abzustellen. Die Auslaufzeit ist, wenn nötig, künstlich ab
zukürzen. 

Die Thermometermessung ist nach Möglichkeit 
während des Probelaufes, nötigenfalls mit Maximalthermo
meter, jedenfalls aber nach dem Abstellen vorzunehmen. 
Wenn auf dem Thermometer nach dem Abstellen höhere Tem
peraturen als während des Probelaufes abgelesen werden, 
so sind die höheren maßgebend. 

Ist vom Augenblick des Ausschaltens bis zu den Messun
gen soviel Zeit verstrichen, daß eine merkliche Abkühlung 
anzunehmen ist, so sollen die Temperaturen im Augenblick 
des Ausschaltens durch Extrapolation ermittelt werden. 

§ 37. T e m p er a t u r d e s K ü h 1 m i t t e 1 s. 

Als Temperatur des Kühlmittels gilt: 
l.Bei Maschinen mit Selbstkühlung oder 

Ei g e n 1 ü ft u n g, die die Kühlluft dem Maschinen
raume entnehmen: Der Durchschnittswert der während 
des letzten Viertels der Versuchzeit in gleichen Zeit
abschnitten gemessenen Temperatur der Umgebungs
luft .. 

Es sind zwei oder mehr Thermometer zu verwen
den, die, in 1 bis 2m Entfernung von der Maschine (un
gefähr in Höhe der Maschinenmitte) angebracht, die 
mittlere Zulufttemperatur messen sollen. Die Thermo-
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meterdürfen wecler Luftströmungen noch Wärmestrah
lung ausgesetzt sein. 

Bei großen Maschinen für versenkten Einbau ist 
es zulässig, die Temperatnr in der Grube künstlich 
auf die Außentemperatur zu bringen. 

2.Bei Maschinen mit Eigen- oder Fremd-
1 ü f tun g, denen die Kühlluft durch besondere Lei
tungen zuströmt, und 

3 Bei Maschinenmit Wasserkühlung der Durch
schnittswert der während des letzten Viertels der Ver
suchzeit in gleichen Zeitabschnitten am Eintritt
stutzen gemessenen Temperatur des Kühlmittels. 

Findet bei solchen Mas~hinen auch eine nennens
werte Wärmeabgabe an die Umgebungsluft statt, so 
gilt als Temperatur des Kühlmittels ein Mittelwert 
nach der Mischungsregel: 

T - TK WK + TL WL 
m- -w][ -F WL -· 

Hierin bedeutet: 
TL die Temperatur der Umgebungsluft, 
TK die Temperatur des anderen Kühlmittels, 
WL die Wärmeabgabe an die Umgebungsluft in kW, 
WK die Wärmeabgabe an das andere Kühlmittel in kW. 

§ 38. Wärmebeständigkeit der Isolierstoffe. 

Hinsichtlich ihrer Wärmebeständigkeit werden folgende 
Klassen von Isolierstoffen unterschieden: 

I. Faserstoff ungetränkt, d. i. ungebleichte 
Baumwolle, Ih'ÜÜrJiche Seide, Papier. 

II. Faserstoff getränkt (imprägniert), d. i. un
gebleichte Baumwolle, natürliche Seide und Pa
pier, die mit einem erstarrenden oder trocknenden 
IsoHermittel getränkt sind. 

III. Faserstoff in Füllmasse, d. i. eine Iso
lierung, bei der alle Hohlräume zwischen den Lei
tern durch IsoHermasse derartig ausgefüllt sind, 
daß ein massiver Querschnitt ohne Luftzwischen
räume entsteht. 

IV. Lack zum wärmebeständigen Überzug für Lackdraht 
(sogen. Emaildraht). 

V. Präparate aus Glimmer und Asbest, d. 
s. aus Glimmer und Asbestteilchen aufgebaute 
Präpamte, deren Bindemittel und Faserstoffe Ver
änderungen unterliegen können, ohne die Isolierung 
mechanisch oder elektrisch zu beeinträchtigen. 
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VI. Rohglimmer, Porzellan und andere feuerfeste 
Stoffe. 

§ 39. Grenzwerte. 

Die höchstzulässigen Grenzwerte von Tem
peratur und Erwärmung sind nachstehend zusammen
gestellt (siehe Tafel auf Seite 221). Die Grenzwerte für die 
Erwärmung gelten unter der Voraussetzung, daß die Kühl
mitteltemperatur 35 o C nicht überschreitet. 

Bei der Wahl oder Anordnung des Aufstellungsraumes ist auf 
die von der Maschine abgegebene Wärmemenge Rücksicht zu 
nehmen (vgl auch § 1Qe). 

Die Grenzwerte für die Temperatur gelten immer. Die 
Grenzwerte für die Erwärmung dürfen nur dann über
schritten werden, wenn die Kühlmitteltemperatur stets so 
niedrig bleibt, daß die Grenztemperaturen nicht überschritten 
werden und über die Erfüllung dieser Voraussetzung eine 
Vereinbarung getroffen wird. Auf dem Schilde soll in diesem 
Fall außer den Größen, die für den Sondernennbetrieb bei der 
vereinbarten höchsten Kühlmitteltemperatur kennzeichnend 
sind, auch diese Temperatur angegeben werden. Alle Be
stimmungen dieser Vorschriften müssen für diesen Sonder
nennbetrieb erfüllt sein. 

§ 40. Zweierlei Isolierungen. 

Wenn für verschiedene räumlich getrennte Teile der 
gleichen Wicklung zwei oder mehrere Isolierstaffe von ver
schiedener Wärmebeständigkeitsklasse verwendet werden, so 
gilt bei Temperaturbestimmung aus der mittleren Wider
standzurrahme die für den wärmebeständigeren Stoff zu
lässige Grenztemperatur, sofern die Thermometermessung 
an den weniger wärmebeständigen Stoffen keine Über
schreitung der für sie zulässigen Grenztemperaturen er
gibt. 

§ 41. Ge s chi eh tet e Stoffe. 

Bei mehreren geschichteten Stoffen verschiedener Wärme
beständigkeitsklassen gilt als Grenztemperatur die des 
weniger wärmebeständigen, falls seine Zerstörung den Be
trieb der Maschine beeinträchtigt. 

Dagegen gilt als Grenztemperatur die des wärmebestän
digeren Stoffes, falls die Zerstörung des weniger wärme
beständigen Stoffes den Betrieb der Maschine nicht beein
trächtigt. 



Tafel zu § 39. 

::~: ~---~------1~---~------h~~~z~~~~::- ~~: 
Nr. Isollerung 'I Maschmente1l 

1

, tempe- 1 erwar- fah-
ratur I mung ren 

1 I In Nuten gebettete I 
Wechselstrom- 750 C 400 C 

Faserstoff Ständerwicklungen ,----[----~ 
~- ungetränkt 

I Klasse I Alle anderen Wiek- I 
2 

1

[ Jungen mit Ausnahme 850 C 
1 

50o C 
von Reihe 9 u. 10 

3 I In Nuten gebettete jl I 
Wechselstrom- 85° C I 50° C 

1 Ständerwicklungen 
1 

4 

Faserstoff 
getränkt 
Klasse II 

Alle anderen Wiek- ~-~- -- ~-- ----

lungen mit Ausnahme 1 

von Reihe 9 u. 10 j 

I 
95° c 

I 
60° c 

--

I Faserstoff in [ 
5 I Füllmasse 1 

1 
Kla8se III 1 

j Lackisolierung [ 
6 ; (Lackdraht) 

1 
1 Klasse IV 

7 

8 

9 

' 

Glimmer und 
Asbest

präparate 
Klasse V 

Rohglimmer, 
Porzellan und 

feuerfeste 
Stoffe 

Klasse VI 

I Isolieru~g 
10 

--~Klasse I b1s VI 

-~-' unisoliert 
--

12 
I 

-

I 

13 I 
I -

-----1-~------

==~=======c==~~===== 

I Alle Wicklungen 
mit Ausnahme von 

Reihe 9 u. 10 

Alle Wicklungen 
mit Ausnahme von 

Reihe 9 u. 10 

Alle Wicklungen 
mit Ausnahme von 

Reihe 9 u. 10 

Alle Wicklungen 
mit Ausnahme von 

Reihe 9 u. 10 

Einlagige blanke Feld-
wiekJungen mit Papier-

Zwischenlagen 

Dauernd kurzge-
schlossene Wicklung-en 

95° c 
I 

60° c 

I 
95° c ! 60° c 

I 
I 

I 

J115°t 

1 Nur beschränkt 
durch den 

Einfluß auf 
benachbarte 
Isolierteile 

100° c 165° c 

5° mehr als 
Reihe 1 bis 7 

Dauernd kurzge- I Nur beschränkt 
schlossene Wicklungen durch den 

Einfluß auf 
Eisenkern ohne ein- I benachbarte 

gebettete Wicklungen Isolierteile 

Eisenkern mit ein- I Wie Reihe 
gebetteten Wicklungen 1 bis 7 

Kommutator und 

I 

I 

~ 
CD .... s 
0 1 95° c 1 60° c 14 I - Schleifringe 

-~ 

I 
----- --~----

15 - Lao-er 80° c 45° c ---1--~---1 
s 

I I ~ ~-~~---1 
I i 

16 I I 
I i 

I 

Alle anderen Teile 

I Nur beschränkt I 

I durch den 1 

1 Einfluß auf I 
benachbarte , 
Isolierteile 



222 Regeln für elektrische Maschinen. 

D. Überlastung, Kommutierung, Anlauf. 

§ 42. 
Die folgenden Bestimmungen sollen nur die mechanische 

und elektrische überlastbarkeit ohne Rücksicht auf Er
wärmung feststellen. 

§ 43. Überlastung. 
Maschinen für Dauerbetrieb müssen im betriebswarmen 

Zustande während 2 min den 1,5-fachen Nennstrom ohne 
Beschädigung oder bleibende Formänderung aushalten. Diese 
Prüfung ist bei Motoren und Einankerumformern bei Nenn
spannung durchzuführen, bei Generatoren soll die Spannung 
so nahe als möglich der Nennspannung gehalten werden. 

Motoren müssen bei N ennspannung,Wechselstromm.otoren 
auch bei Nennfrequenz mindestens folgende Kippmomente 
entwickeln können: 

1. Motoren für Dauer- und kurzzeitigen Betrieb: 
Kippdrehmoment 2; 1,6 X N enndrehmoment .. 

2. Motoren für aussetzenden Betrieb: 
Kippdrehmoment ~ 2 X Nenndrehmoment. 

Ist bei Niederspannung-Gleichstrommaschinen (Elektro
lyt-Maschinen) der Kurzschlußstrom kleiner als der 1,5-
fache Nennstrom, so muß dieser Kurzschlußstrom 2 min. 
ausgehalten werden. 

Kippmoment ist das höchste Drehmoment, das ein Motor im 
Lauf entwickeln kann. 

§ 44. Kommutierung. 
Maschinen mit Kommutator müssen bei jeder Belastung 

von Leerlauf bis Nennleistung praktisch funkenfrei ar
beiten. Bei der überlastungsprobe nach § 43 müssen sie 
derart kommutieren, daß weder die Betriebsfähigkeit von 
Kommutator und Bürsten beeinträchtigt wird noch Rund
feuer auftritt. 

Es wird vorausgesetzt, daß 
1. der Kommutator in gutem Zustande ist und dieBürsten 

gut eingelaufen sind, 
2. bei Gleichstrommaschinen ohne Wendepole die Bür

stenstellung im Belastungsbereiche von 0,25 x Nenn
leistung bis Nennleistung ungeändert bleibt, in den 
anderen Belastungsbereichen jedoch geändert werden 
kann, 

3. bei Gleichstrommaschinen mit Wendepolen die Bürsten
stellung im ganzen Belastungsbereiche des Nenndreh
sinnes ungeändert bleibt (vgl. § 76 und 77). 
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4. bei Einankerumformern, Kaskadenumformern und Kom
mutatormotoren die Wechselspannung praktisch sinus
förmig ist. 
Ein Betrieb gilt als praktisch funkenfrei, wenn Kommutator und 

Bürsten in betriebsfähigem Zustande bleiben. 
Der wechselstromseitige Anlauf von Einankerumformern und der 

Anlauf von Wechselstrom-Kommutatormotoren verursacht vorüber
gehend stärkeres Bürstenfeuer, das aber den betriebsfähigen Zu
stand nicht beeinträchtigen darf. 

§ 45. Anlauf. 
Wechselstrommotoren sollen bei Nennspannung und 

Nennfrequenz mit dem zugehörenden Anlasser in jeder 
Läuferstellung beim Anzuge und während des ganzen An
laufes ein Drehmoment (Anlaufmoment) entwickeln, das 
mindestens 0,3 X Nenndrehmoment ist. 

Liegen die Antriebsbedingungen fest oder sind über sie 
Vereinbarungen getroffen, so sind auch kleinere Werte zu
lässig. 

§ 46. Da u er k ur z s c h l u ß s t r o m. 
Als Dauerkurzschlußstrom eines Generators gilt 

der Strom, der sich bei Klemmenkurzschluß der Maschine 
und der dem Nennbetriebe entsprechenden Erregung ein
stellt. 

§ 4 7. S t o ß k u r z s c h l u ß s t r o m. 
Als Stoßkurzschlußstrom gilt der höchsteAugen

blickswert des Stromes, der bei plötzlichem Klemmenkurz
schluß der auf Nennspannung erregten Maschine im un
günstigsten Schaltaugenblick auftreten kann. Synchron
maschinen sollen eine Festigkeitsprobe mit Stoßkurzschluß
strom aushalten. 

Der Stoßkurzschlußstrom von Synchronmaschinen soll 
das 15-fache des Scheitelwertes des Nennstromes nicht über
schreiten. 

E. lsolierfestigkeit. 

§ 48. Allgemeines. 
Die Isolation soll folgenden Spannungproben unter

worfen werden : 
1. Wicklungsprobe nach § 50. 
2. Sprungwellenprobe für Wechselstromwicklungen 

über 2,5 k V nach § 51. 
3. Windungsprobe nach § 52. 
Die Prüfungen dürfen an der kalten Maschine vorgenom

men werden, falls sie sich nicht im Anschluß an eine Dauer
probe ermöglichen lassen. Die Prüfungen sollen in der 
Reihenfolge 1, 2, 3 vorgenommen werden. 
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Betriebsmäßig nicht lösbare Verbindungen zwischen ver
schiedenen Wicklungen (z. B. Mehrphasenwicklungen) oder 
mit dem Körper brauchen nicht getrennt zu werden. Wick
lungen, die betriebsmäßig nicht lösbar mit dem Körper ver
bunden sind, brauchen nur der Sprungwellenprobe und der 
Windungsprobe unterworfen zu werden. 

Die Prüfungen gelten als bestanden, wenn weder Durch
schlag noch überschlag eintritt. 

§ 49. 
Bei Asynchronmaschinen und Synchronmaschinen mit 

Walzenläufer ist die Spannungprobe 1 bei eingebautem 
Läufer vorzunehmen. Bei Gleichstrommaschinen und Syn
chronmaschinen mit Schenkelpolläufer darf sie bei aus
gebautem Läufer vorgenommen werden. 

§ 50. Wicklungspro be. 
Die Isolation von Wicklung gegen Wicklung und Wick

lung gegen Körper wird mit einer fremden Wechselstrom
quelle geprüft. 

Ein Pol der Stromquelle wird an die zu prüfende Wick
lung, der andere an die Gesamtheit der untereinander und 
mit dem Körper verbundenen anderen Wicklungen gelegt. 

Die Prüfspannung soll praktisch sinusförmig, ihre Fre
quenz soll gleich der Nennfrequenz oder 50 Perfs sein. Die 
Spannung wird so schnell als möglich auf den in nach
stehender Tafel angegebenen Wert gesteigert und dieser 
während 1 min innegehalten. Gleitfunken dürfen vor Über
schreitung der Nennspannung um 25 O/o nicht auftreten. 

Wird die Prüfzeit über 1 min ausgedehnt, so soll die Prüfspannung 
herabgesetzt werden. 

In der nachstehenden Tafel bedeutet E 
1. die Nennspannung der Maschine, bei Feldwicklungen 

die Nenn-Erregerspannung, 
2. bei leitend verbundenen Wicklungen einer oder meh

rerer Maschinen die höchste gegen Körper beim Erd
schluß eines Poles auftretende Spannung, 

3. bei Läuferwicklungen von Asynchronmotoren, die 
dauernd in einer Richtung umlaufen, die Läufer
spannung und bei Umkehr-Asynchronmotoren 1,5 X 
Läuferspannung, 

4. bei dauernd mit einem Außenpol geerdeten Maschinen 
1,1 X Nennspannung. 

Kurzschlußwicklungen brauchen nicht geprüft zu werden. 
Der Erregerkreis von Einankerumformern und Synchronmotoren 

gilt als geschlossen, wenn der äußere Widerstand nicht mehr als 
das ro-fache des inneren beträgt. 



Regeln für elektrische Maschinen. 225 

Spalt;' II IU IV 
--. -------~-----·----.. ·------r -------------

Reihe I Wicklung Bereich 
1
• Prüfspannung in V I (der größere der Werte) 

_I_· ! W ic;:~:gen ! Nb~:n!~i~t~g I =~ ~- =~~ + 500 

--i mit Aus- \, Nennleistung I 

2 1 nahme von größer als 500 W 3 E i 2 E + 1000 
I Reihe E bis 5000 V I 

-3-1 4 bis 7 2E+5000 I E über 5000 V 

J J mit stets geschlossenem ! 
41 i Erregerkreise ohne oder 3 E • 2 E +.1000 

1 mit Drehstromanlauf I 

--- Erreger- i - '------

1 

! wickhmgen mit für den Anlauf i 
5 von Ein- unterteilter Erreger- ilO E+ 1000 

ankerum- 11 wiekJung ohne oder 
1
. 

formern und mit Drehstromanlauf 

2000 

Synchron- -~ --~it I ohne Dreh- 'I I 
6 motoren I lOE+1000 2000 

1 

abschalt- 1 stromanlauf 

7 I 
E:~:~:r- 1 mit Dreh-___!_!_20_E_+_I_O_OO_!I __ 2_00_0 __ 

kreise stromanlauf 1 I 
§51. Sprungwellenprobe. 

Die Sprungwellenprobe dient dazu, festzustellen, daß die 
Windungsisolation gegenüber den im normalen Betriebe 
auftretenden Sprungwellen ausreicht. Die Prüfung soll im 
Fabrikprüffelde an der fertigen Maschine nach Möglich
keit in einer Schaltung, die für Synchron- und Asynchron
maschinen nachstehend dargestellt ist, vorgeno=en werden. 

'" 

111.' _c 

Abb. 4. 

Vorschriftenbuch. 14. Auft. 15 
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Die zu prüfende Wicklung der Maschine G oder M 
ist über Funkenstrecken F aus massiven Kupferkugeln 
von mindestens 50 mm Durchmesser auf Kabel oder Kon
densatoren C geschaltet, deren Kapazität folgendermaßen zu 
bemessen ist: 

Prü fkapaz i t ä t. 

Nennspannung 
in kV 

2,5 bis 6 
bis 15 

über 15 

Kapazität in jeder Phase 
mindestens f' F 

0,05 
0,02 
0,01 

Beim Drehstromkabel ist die "Betriebskapazität" (vgl. 
§ 5 der Definition der Eigenschaften gestreckter Leiter, 
"ETZ" 1909, S. 1155 und 1184. Vorschriftenbuch des VDE 1914, 
S. 386, in der 14. Ausgabe des Vorschriftenbuches nicht 
mitaufgenommen) gleich der angegebenen Kapazität zu 
wählen; das Kabel hat nach Abschaltung eines Leiters dann 
auch für die Einphasenschaltung die vorgeschriebene Ka
pazität. 

Der Kugelabstand jeder Funkenstrecke wird für einen 
Überschlag bei 1,1 E (vgl. § 50) eingestellt. Die Maschine 
ist von der Stromquelle Q mit Gleichstrom bei normaler 
Drehzahl bzw. mit Drehstrom bei normaler Frequenz auf 
etwa das 1,3-fache der Nennspannung zu erregen. Die 
Funkenstrecken werden auf beliebige Weise gezündet (etwa 
durch vorübergehende Annäherung der Kugeln oder Über
brückung des Luftzwischenraumes) und ein Funkenspiel von 
10 s Dauer wird aufrechterhalten. Die Funkenstrecken sind 
dabei mit einem Luftstrom von etwa 3 mjs Geschwindigkeit 
anzublasen. 

Durch die Funkenüberschläge werden die Kapazitäten 
von der Wicklungspannung immer wieder umgeladen, bei 
jeder plötzlichen Umladung zieht eine Sprungwelle in die 
zu prüfende Wicklung ein. 

Es empfiehlt sich, alle Zwischenleitungen möglichst kurz 
zu halten, da bei längeren Leitungen die Beanspruchung 
der Wicklung nicht eindeutig bestimmt ist. 

Mehrphasenmaschinen können auch in der Einphasen
schaltung geprüft werden; dabei sind die Phasenklemmen so 
oft zu vertauschen, daß die Wicklung· jeder Phase der 
Sprungwellenprobe ausgesetzt wird. 

§52. Windungsprobe. 
Die Windungsisolation wird im Leerlaufe durch Erhöhung 

der angelegten oder erzeugten Spannung (Motoren oder 
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Generatoren) auf die in nachstehender Tafel angegebenen 
Werte geprüft. Die Frequenz bzw. Drehzahl kann ent
sprechend erhöht werden. Die Prüfdauer beträgt 3 min. 

Reihe : Wicklungsart 
Prüfspannung 
Nennspannung 

I 

2 

Alle Wicklungen mit Ausnahme von 
Reihe 2 . . . . . . . . . . 1,3 

Mehrphasenwicklungen mit nicht lös-
baren Verbindungen zwischen ver
schiedenen Wicklungsträngen 1,5 

Die höhere Spannung der Reihe 2 soll ein Ersatz für 
die nicht durchführbare Wicklungsprobe von Strang zu 
Strang sein. 

F. Wirkungsgrad. 

§53. Allgemeines. 
Es werden unterschieden: 
1. D er d i r e k t g e m e s s e n e W i r k u n g s g r a d. Er 

wird durch Messung von Abgabe und Aufnahme er
mittelt. 

2. Der indirekt g e m es s e n e Wirkungsgrad. Er 
wird aus den Verlusten, die als Unterschied von Auf
nahme und Abgabe angesehen werden, ermittelt. 

Bei Gewährleistungen für den Wirkungsgrad ist das 
Maßverfahren anzugeben. 

Sofern nicht anders vereinbart, ist unter Wirkungsgrad 
der indirekt gemessene zu verstehen. Der direkt gemessene 
soll im allgemeinen nur bei solchen Maschinen oder Ma
schinensätzen angegeben werden, bei denen ein so be
trächtlicher Unterschied zwischen Abgabe und Aufnahme 
besteht, daß die Meßfehler nicht ins Gewicht fallen. 

Bei Generatoren und Motoren mit mehr als 80°/0 Wirkungsgrad 
und bei Umformern mit mehr als 90°j0 ist die direkte Messung 
unzweckmäßig, weil die wahrscheinlichen Meßfehler dann größer 
als die Ungenauigkeit der indirekten Messung sind. 

§54. 
Wirkungsgradangaben beziehen sich auf denNennbetrieb, 

sofern nicht anders angegeben. 
Voraussetzung für die nachstehend beschriebenen Prü

fungen ist, daß die Maschinen gut eingelaufen sind, ins
besondere Kommutator und Bürsten, und daß diese in 
der für Nennbetrieb vorgeschriebenen Stellung sind. 

Bei Leerlaufmessungen dürfen jedoch die Bürsten in die 
neutrale Stellung gebracht werden. 

15* 
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Der direkt gemessene ·Wirkungsgrad bezieht sich auf den 
betriebswarmen Zustand. 

Bei indirekter Messung sind die mit Gleichstrom ge
messenen Widerstände zur Bestimmung der Stromwärme
verluste auf 75 o C umzurechnen. 

Bei den anderen Verlustmessungen ist keine Temperatur
umrechnung vorzunehmen. 

§ 55. 
Alle Verluste in den zur Maschine allein gehörenden 

HUfsgeräten - jedoch nur diese - sind bei der Ermittlung 
des Maschinenwirkungsgrades einzubeziehen, insbesondere: 

1. die Verluste in Regel-, Vorschalt-, J ustier-, Abzweig
und ähnlichen Widerständen, Drosselspulen, HUfs
transformatoren u. dgl., die zum ordnungsmäßigen Be
triebe notwendig sind (vgl. jedoch 3), 

2. die Verluste in der Erregermaschine bei Eigenerre
gung, aber nicht bei Fremderregung, 

3. die Verluste in der Zusatzmaschine von Einankerum
formern, wenn sie einen Bestandteil des Umformers 
bildet, aber nicht die Verluste in den zum Umformer 
gehörenden Transformatoren und Drosselspulen; diese 
Verluste sind getrennt anzugeben, 

4. die Verluste in den mit der Maschine mitgelieferten 
Lagern, aber nicht in fremden Lagern, 

5. der Verbrauch des Lüfters bei Eigenlüftung. 
Der V erbrauch bei Fremdlüftung sowie von 

Wasser- und Ölpumpen ist nicht einzubeziehen, son
dern getrennt anzugeben. 

§ 56. 
Wird bei einem Maschinensatz, der aus zwei Maschinen 

oder Maschine und Transformator oder Generator und Kraft
maschine oder Motor und Arbeitsmaschine besteht, der 
Gesamtwirkungsgrad oder die Leistungsaufnahme ange
geben, so brauchen die Einzelwirkungsgrade nicht ange
geben zu werden. Wenn sie trotzdem angegeben werden, so 
gelten sie als angenähert. 

§57. Direkt gemessener Wirkungsgrad. 

Der direkt gemessene Wirkungsgrad wird nach einem 
der folgenden V erfahren ermittelt: 

l.Leistungsmeßverfahren. Abgabe und Aufnahme 
werden mit elektrischen Meßgeräten festgestellt. 

2. Bremsverfahre n. Die mechanische Leistung wird 
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mit Bremse oder Dynamometer, die elektrische mit 
elektrischen Meßgeräten festgestellt. 

3.Belastungsverfahren. Die mechanische Leistung 
wird mit einer geeichten Hilfsmaschine, die elektrische 
mit elektrischen Meßgeräten festgestellt. 

§ 58. Indirekt g e m e s s e n er Wirkungsgrad. 
I. Rückarbeitsverfahren zur Messung des Ge

samt ver 1 u s t es. Zwei gleiche Maschinen werden 
mechanisch und elektrisch derart verbunden, daß sie, 
die eine als Generator, die andere als Motor, aufein
ander arbeiten. Die Erregung wird so eingestellt, daß 
der Mittelwert der Abgaben gleich der Nennleistung 
und der Mittelwert der Spannung gleich der Nenn
spannung ist. Die zur Deckung der Verluste er
forderliche Leistung wird elektrisch oder mechanisch 
oder teils elektrisch und teils mechanisch zugeführt. 
Diese Verlustleistung dient nach angemessener Ver
teilung auf beide Maschinen zur Berechnung der Wir
kungsgrade. 

II. Einzelverlustverfahren. Hierbei werden unter
schieden: 

l.Leerverluste: 
A. Verluste im Eisen und in der Isolierung (Eisen

verluste). 
B. Verluste durch Lüftung, Lager- und Bürstenreibung 

(Reibungsverluste). 

2. Erregerver I u s t e bei Maschinen mit besonderer 
Erregerwicklung: 
C. Stromwärmeverluste in Nebenschluß- und fremd

erregten Erregerkreisen (vgl. auch § 55, 1 und 2). 
D. Übergangsverluste an den Erreger-Schleifringen. 

3. Lastverluste : 
E. Stromwärmeverluste in Anker- und Reihenschluß. 

wicklungen. 
F. Übergangsverluste an Kommutatoren und Schleif

ringen, die Laststrom führen. 
G. Zusatzverluste, d. s. alle oben nicht genannten 

Verluste. 

Als Gesamtverlust, der der Berechnung des Wirkungs
grades zugrunde gelegt wird, gilt die Summe aus den 
Verlusten A bis G. 

Der Verlust beim Leerlauf (Leerlau.fverlust) ist immer 
größer als der Leerverlust. 
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Die nachstehenden Tafeln 

Verlustverteilung bei 
Maschinen mit besonderer 

Erreg·erwicklung: 

zeigen die Aufteilung der Verluste. 

Verlustverteilung bei 
Maschinen ohne besondere 

Erregerwicklung: 

Gesamtverlust Gesamtverlust 

Leerlauf- I Belastungs- Leerlauf- Belastungs-
verlust verlust verlust verlust 

I 

Leer- I Erreger-~ Last- Leerverlust Lastverlust verlust ; verlust verlust 

A i B I c!DIEIFIG A I B E I F I G I I 

§ 59. Leerverluste. 
Die Leerverluste werden nach einem der folgenden Ver

fahren ermittelt: 
1. Motorverfahren : Die Maschine wird leerlaufend 

als Motor betrieben, und zwar: 
Wechselstrommaschinen bei Nennspannung, Nennfre
quenz und Leerlaufdrehzahl, 
Gleichstrommaschinen bei Nennspannung, bei Genera
toren zuzüglich oder bei Motoren abzüglich des Ohm
sehen Spannungsabfalles, und bei N enndrehzahl, 
Synchronmaschinen werden hierbei auf geringste Strom
aufnahme erregt. Die Leistungsaufnahme abzüglich der 
Stromwärme- und Erregerverluste gilt als Leerverlust. 

2.Generatorverfahren: Die Maschine wird im 
Leerlauf mit Nenndrehzahl durch einen geeichten Hilfs
motor angetrieben und auf Nennspannung erregt. Ihre 
mechanische Leistungsaufnahme abzüglich derErreger
verluste gilt als Leerverlust. Bei Gleichstrom-Ma
schinen ist der Ohmsehe Spannungsabfall wie unter 1 
zu berücksichtigen. 
Zur Trennung der Eisen· und Reibungsverluste ist außer dem 

Verfahren nach 1 auch das Auslaufverfahren geeignet. 

§ GO. Erregerver 1 u s t e. 
Die Stromwärme v erl us te im Erregerstromkreise 

werden aus den mit Gleichstrom gemessenen Widerständen 
berechnet. Bezüglich der Übergangsverluste vgl. § 61 2• 

§ 61. Berechnung der Lastverluste. 
1. D i e Las t s t r o m w ä r m e v e r 1 u s t e werden aus den 

mit Gleichstrom bemessenen Widerständen errechnet. 
Bei Asynchronmaschinen kann der Stromwärmeverlust 
in der Sekundärwicklung auch aus der Schlüpfung be
rechnet werden. Bei Ei=kerumformern ist der ge
messene Ankerwiderstand auf die Gleichstromseite zu 
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beziehen; der hieraus berechnete Verlust ist mit fol
genden . Faktoren zu multiplizieren: 
Phasenzahl: 1 2 3 6 12 
Zahl der Schleifringe: 2 4 3 6 12 
Faktor: 1,45 0,39 0,58 0,27 0,20 

2. Die üb ergang s v erl us t e werden berechnet, indem 
man für den Spannungsabfall jeder Bürste 

1 V bei Kohle- und Graphitbürsten, 
0,3 V bei metallhaltigen Bürsten 

einsetzt. 

§ 62. Messung der Lastverluste. 
Die Zusatz- und Stromwärmeverluste bei 

Synchronmaschinen werden nach einem der folgen
den Verfahren bestimmt: 

1. Kurz s eh l uß ver fahren : Die Maschine wird bei 
kurzgeschlossener Ankerwicklung mit Nenndrehzahl 
durch einen geeichten Hilfsmotor angetrieben und so 
erregt, daß der Kurzschlußstrom gleich dem Nenn
strom ist. Die Leistungsaufnahme ausschließlich der 
Reibungs- und Erregerverluste gilt als Summe aus 
Stromwärme- und Zusatzverlust (Kurzschlußverlust). 
Die Kurzschlußverluste können auch durch das Auslaufver
fahren ermittelt werden. 

2. ü b e r e r r e g u n g s v e rf a h r e n : Die Maschine wird 
leerlaufend als Motor mit Nennspannung bei Nennfre
quenz betrieben und derart übererregt, daß sie den 
Nennstrom führt. Die Leistungsaufnahme ausschließ
lich Leer- und Erregerverluste gilt als Stromwärme
und Zusatzverlust. 
Zur Bestimmung der Leerverluste darf das bei der Prüfung 
vorhandene Feld zugrunde gelegt werden. 

§ 63. Zusatz v er l u s t e. 
Als Z u s a t z v e r 1 u s t e f ü r d i e ü b r i g e n M a -

s c hin e n arten werden die nachstehend zusammengestell
ten Annäherungswerte eingesetzt. Die Prozentwerte beziehen 
sich bei Generatoren auf die Abgabe, bei Motoren auf die 
Aufnahme, bei Einankerumformern auf die Gleichstrom
seite. Es wird angenommen, daß sie proportional dem 
Quadrat der Stromstärke sind. 

1. Korn pensierte Gleichstrommaschinen . . . . . . lj2 ojo 

2. Nichtkompensierte Gleichstrommaschinen mit 
oder ohne Wendepole lOfo 

3. Einankerumformer 1/JO/o 
4. Asynchronmaschinen 1/2 Ofo 
5. Kaskadenumformer 1 Ofo 
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§ 64. übersieht. 
Nachstehende Zahlentafel zeigt die zur Ermittlung der 

Verluste bei den einzelnen Maschinenarten anzuwendenden 
Verfahren. 

Erregerverluste Lastverluste 
-~-~---

Leer-
1 strom-[ I Strom-verluste Strom- ''ber- Strom-~ über- Zusatz-

wärme ;ang wärme verluste gang 

Gleichstrommaschinen. § 1)9 I § 60 I - § 61 § 61 I § 63 
--------------

_§ 60 1 § 61 
----------

Synchronmaschinen . . §59 § 62 § 61 § 62 

Asynchronmaschinen . I §59 - 1 § 61 _ § 61 § 61 § 63 

Einankerumformer . ·1 §59- §60\-§61 --§61 §61 §63-
Kaskadenumfo-;:-~~ -§59- §60\--=--§611~ § 63 

G. Spannung und Spannungsänderung. 

§ 65. Spannungbereich. 
Die Maschinen sollen bei Nennleistung und Nennfre

quenz, Generatoren auch bei Nenndrehzahl und Nenn
leistungsfaktor, eine Spannung entwickeln oder mit ihr be
trieben werden können, die bis zu ± 5 Ofo von der Nenn
spannung abweicht, ohne daß bei den Grenzwerten der 
Spannung die Erwärmungsgrenzen ~siehe § 39) um mehr 
als 5 • C überschritten werden. 

Diese Bestimmung gilt nicht für Gleichstrom-Bahngene
ratoren. 

§ 66. 
Wenn die vom Besteller verlangte Spannung um nicht 

mehr als ± 5 o;o von einer der normalen Nennspannungen 
nach § 8 abweicht, ist die Maschine mit der normalen 
Nennspannung auszuführen. 

§ 67. 
Maschinen für Nennspannungen, die in weiteren Grenzen 

als ± 5 o;o veränderlich sind, unterliegen nicht den Be
stimmungen der §§ 65 und 66. 

§ 68. 

Alle Gewährleistungen beziehen sich auf die Nenn
spannung. 

§ 69. Erregungsfähigkeit. 
Generatoren müssen so reichlich bemessen sein, daß sie 

bei den Nennwerten von Drehzahl, LBistungsfaktor und Er-
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regerspannung bei 25 O/o Stromüberlastung im betriebs
warmen Zustande die Nennspannung erzeugen können. 

§ 70. 
Spannungsänderung eines Gleichstromgenerators 

mit N ebenschluß- oder Fremdschlußwicklung ist cli e Span
nungserhöhung, die bei Übergang von Nennbetrieb auf Leer
lauf auftritt, wenn 

1. die Drehzahl gleich der Nenndrehzahl bleibt, 
2. die Bürsten in der für Nennbetrieb vorgeschriebenen 

Stellung bleiben, 
3. bei Selbsterregung der Erregerwiderstand, bei Eigen

erregung oder Fremderregung der Erregerstrom un
geändert bleibt. 

§ 71. 
Spannungsänderung eines Gleichstrom- Doppel

schluß-Generators ist der Unterschied zwischen der höch
sten und der niedrigsten Spannung, die während des Über
ganges von Nennbetrieb auf Leerlauf und zurück auf Nenn
betrieb auftritt, wenn die in § 70 angegebenen Bedingungen 
eingehalten werden. 

§ 72. 
Spannungsänderung eines Synchrongenerators mit 

Eigen- oder Fremderregung ist die Spannungserhöhung, die 
bei Übergang von Nennbetrieh auf Leerlauf eintritt, wenn 

1. die Drehzahl gleich der Nenndrehzahl bleibt, 
2. der Erregerstrom ungeändert bleibt. 
Die Spannungsänderung soll 50o;o bei cos 'f' =0,8 nicht 

überschreiten. 
§ 73. 

Spannungs ä n der u n g eines Einanker- oder Kaskaden
umformers ist die Gleichspannungserhöhung, die bei Über
gang von Nennbetrieb auf Leerlauf auftritt, wenn 

1. die der Maschine zugeführte Wechselspannung gleich 
der Nennspannung bleibt, 

2. die Frequenz gleich der Nennfrequenz bleibt, 
3. die Bürsten in der für Nennbetrieb vorgeschriebenen 

Stellung bleiben, 
4. bei Selbsterregung der Erregerwidersta:\ld, bei Eigen

erregung und Fremderregung der Erregerstrom unge
ändert bleibt. 

§ 74. 
Die Spannungsänderung wird angegeben in Prozenten: 
1. der Nennspannung bei Generatoren, 
2. der Nenn-Gleichspannung bei Einankerumformern. 
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§ 'i5. 
Falls die Spannungsänderung nicht gemessen werden 

kann, ist ihre Berechnung aus der magnetischen Charakte
ristik zulässig. Bei Umrechnung sind die Widerstände auf 
75 ° C zu beziehen. 

H. Drehzahl und Drehsinn. 

§ 76. Drehsinn. 

Der Drehsinn einer Maschine, Rechtslauf im Uhrzeiger
sinn, Linkslauf entgegen dem Uhrzeigersinn, wird bestimmt: 

a) Von der dem Kommutator oder der den Schleifringen 
entgegengesetzten Seite aus, wenn nur ein Kommu
tator oder Schleifringe auf nur einer Maschinen
seite vorhanden sind. 

b) Von der Antriebseite (u. U. von der des stär
keren Wellenstumpfes aus), wenn die Bestimmung 
unter a) nicht eindeutig ist, also bei zwei Kommu
tatoren oder Schleifringen auf beiden Maschinen
seiten und bei Motoren mit Kurzschlußläufern. 

c) Von der Schleifringseite aus, wenn Kommutator und 
Schleifringe gleichzeitig vorhanden sind und auf 
verschiedenen Maschinenseiten liegen. 

d) Nach besonderer Vereinbarung, wenn die Be
stimmungen unter a), b) und c) nicht eindeutig sind. 

Als normaler Drehsinn gilt der Rechtslauf. Bei Dreh
strommaschinell soll der normale Drehsinn oder der etwa 
verabrEdete anormale Drehsinn der zeitlichen Phasenfolge 
U V W an den Klemmen entsprechen. 

Die Vorschrift entbindet nicht von der Prüfung der Phasenfolge 
vor der Inbetriebsetzung. 

§77. 
Wenn Maschinen beliebig für bei d e Drehrichtungen 

verwendet werden sollen, so muß dieses besonders vereinbart 
werden. Für solche, die für beide Drehrichtungen verschie
dene Bürstenstellungen erfordern, sind bei d e Bürsten
stellungen dauerhaft kenntlich zu machen. 

§ 78. Drehzahländerung. 

Drehzahländerung eines Motors mit Nebenschluß
verhalten ist die Drehzahlerhöhung bei Übergang von Nenn
betrieu auf Leerlauf, wenn Spannung und Frequenz unge
ändert bleiben. 
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§ 79. Schleuderprobe. 
Nachstehende Tafel enthält die Schleuderdrehzahl für 

die Schleuderprobe; diese Drehzahl soll während 2 min auf
recht erhalten werden. 

Die Schleuderprobe gilt als bestanden, wenn sich keine 
schädlichen Formänderungen zeigen und die Spannung
probe nach § 50 nachträglich ausgehalten wird. 

Reihe I Maschinengattung Schleuderdrehzahl 

2 

3 

4 

I Generatoren außer Reihe 2 u. sl 
Generatoren für Wasser- I 

turbinenantrieb 
Generatoren für Dampf

turbinenantrieb 
Einanker- und Kaskaden-

umformer 

I 

1, 2 X Nenndrehzahl 
1,8 xNenndrehzahl 

1,25 X Nenndrehzahl 

1, 2 X Nenndrehzahl 

5 Motoren für gleichbleibende 1, 2 X Leerlaufdrehzahl 
i Drehzahl 

6 I Motoren mit Drehzahlstufen 
7 I Motoren mit Drehzahlregelung 
8 I Motoren mit Reihenschluß-

verhalten 

1,2 x höchste Leerlaufdrehzahl 
1,2 ><höchste Leerlaufdrehzahl 
1,2x der auf dem Schild ge-

stempelten Höchstdrehzahl, 
mindestens aber 1,.5xNenn

drehzahl 
Bei Dampfturbinen ist ein Dampfschnellschlußventil anzuwen

den, das bei ro% Überschreitung der Nenndrehzahl anspricht. 

J. Schild. 
§ 80. Allgemeines. 

Jede Maschine muß ein "Leistungschild" tragen, auf 
dem die nachstehend aufgezählten allgemeinen und die in 
§ 81 zusammengestellten zusätzlichen Angaben deutlich les
bar sind. Das Schild soll so angebracht sein, daß es auch im 
Betriebe bequem abgelesen werden kann. Die allgemeinen 
Angaben sind: 

1. Hersteller oder Ursprungzeichen (falls nicht ein be
sonderes Firmenschild angebracht wird). 

2. Modellbezeichnung oder Listennummer. 
3. Fertigungsnummer. 

§ 81. Zusätzliche Angaben. 
Die zusätzlichen· Angaben auf dem Leistungschilde sind 

in der nachstehenden Tafel zusammengestellt und in § 82 
erläutert. 

Die hier nicht angeführten Maschinenarten müssen 
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solche zusätzlichen Angaben erhalten, daß ohne Nach
messung erkannt werden kann, ob sie für ein bestimmtes 
Netz und eine bestimmte Arbeitleistung geeignet sind. 

Spalte I II III IV 

Reihe 
Gleichstrom- Synchron- Asynchron- I Einanker- u.Kas-
mascbinen maschinen maschinen kadenumformer 

1 Verwendungs- Verwendungs- Verwendungs- Verwendungs-
art art art art 

--
2 Nennleistung Nennleistung Nennleistung Nennleistung 

3 Betriebsart Betriebsart Betriebsart Betriebsart 

Nenn- Nenngleich-
4 Nenn- Nenn- spannung spannung 

spannung spannung Läufer- Nennwechsel-
spannung Spannung 

Nennstrom 
Nenngleich-

strom 
5 Nennstrom Nennstrom Nennwechsel-Läuferstrom 

strom-
--

6 Nenndrehzahl Nenndrehzahl Nenndrehzahl Nenndrehzahl 
--

7 - Nennfrequenz Nennfrequenz Nennfrequenz 
--

8 - N ennleistungs- N ennleistungs- Nennleistungs-
faktor faktor faktor 

--
9 Bei Eigen- und Bei Eigen- und - Bei Eigen- und 

Fremd- Fremd- Fremd-
erregung erregung erregung 

Nennerreger- Nennerreger- N ennerreger-
spannung spannung spannung 

10 Erregerstrom Erregerstrom - Erregerstrom 
bei Nennbe- bei Nenn- bei Nenn-
betrieb bei betrieb betrieb 
Generatoren I 

und bei Moto-

I ren für Dreh-
zahlregeJung 

Schaltart der I 11 - Schaltart der -
Ständer- Ständer- I 

wicklung wick,lung 

12 - - I Schaltart der Schaltart der 
Läufer- Läufer-

I 
wicklung wicklnng 

I 
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§ 82. Bemerkungen zu vorstehender Tafel. 
Zu 1. Als Verwendungsart müssen Stromart und Arbeits

weise angegeben werden, wobei folgende Abkürzungen 
zulässig sind: 

A. Stromart 
Gleichstrom 
Einphasenstrom . 
Zweiphasenstrom 
Drehstrom .... 
Sechsphasenstrom 

B. Arbeitsweise 
Generator 
Motor ..... 
Phasenschieber 
Einankerumformer . 
Kasl.;:adenumformer 

Zu 2. Unter Nennleistung ist anzugeben: 

G 
E 
z 
D 
s 

Gen. 
Mot. 
Phas. 
E.U. 
K. u. 

A. Abgabe in kW bei sämtlichen Motoren, 
ferner bei 

Gleichstrom- und Asynchrongeneratoren sowie W ech
selstrom-Gleichstrom-Einankerumformern, 

B. Scheinbare Leistung in kVA, d. h. 
Abgabe in kW 

Nennleistungsfaktor 
bei 

Synchrongeneratoren, 
Synchronphasenschie bern, 
Gleichstrom-vVechselstrom-Einankermnformern. 

Zu3. Die Betriebsart wird in folgender Weise gekennzeich
net: 
A. Dauerbetrieb: Kein Vermerk, 
B. Kurzzeitiger Betrieb: KB und vereinbarte Betrieb

zeit, 
0. Aussetzender Betrieb: AB und relative Einschalt

dauer. 
Zu4. Als Wechselspannung ist bei Wechselstrom-Gleich

strom-Einankerumformern die höchste Spannung zwi
schen zwei Schleifringen bei Nennbetrieb anzugeben. 

Zu5. Stromangaben können abgerundet werden (da sie nicht 
zur Bewertung der Maschine dienen). Angaben über 
den Strom von Motoren, Asynchrongeneratoren und 
Einankerumformern sind als angenähert zu betrachten. 
Die Abrundung kann betragen: 

bei kleineren Motoren etwa 2 bis 3 °/0 , 

bei größeren Maschinen höchstens I 0 f 0 • 
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Zu 6. Angaben über die Drehzahl von Gleichstrom- und 
Asynchronmotoren sind als UJlgenähert zu betrachten. 

Bei Motoren, die nur in einer Drehrichtung be
nutzt werden sollen und bei denen eine Änderung 
der Drehrichtung nur durch konstruktive Änderun
gen oder Änderung der inneren Maschinenschaltung 
möglich ist, ist der Drehzahlangabe 

ein Pfeil -+mit Spitze nach rechts für Rechtslauf, 
ein Pfeil --mit Spitze nach links für Linkslauf 

hinzuzufügen. 
Es empfiehlt sich, den Drehrichtungspfeil auch noch 

auf der Stirn des freien Wellenstumpfes anzubringen. 
Umsetzen der Bürstenhalter ist als konstruktive Anderung anzu

sehen, nicht aber die Verschiebung der Bürsten. 

Bei Motoren mit Reihenschlußverhalten ist die 
höchstzulässige Drehzahl anzugeben. 

Bei Maschinen mit Wasserturbinenantrieb ist die 
höchstzulässige Drehzahlsteigerung anzugeben, z. B. 
500 + 80 Ofo. 

Zu 8. Bezüglich Leistungsfaktor vgl. § 22. Der Leistungs
faktorangabe ist das Zeichen "u" (untererregt) hinzu
zufügen bei: 

Synchrongeneratoren, die voreilenden kapazitiven 
Blindstrom liefern sollen, und 

Synchronmotoren und Phasenschiebern, die nach
eilenden induktiven Blindstrom aufnehmen sollen. 

Die Leistungsfaktorangaben von Asynchronmaschi
nen sind als angenähert zu betrachten. 

Zu 10. Die Angaben für den Erregerstrom bei Nennbetrieb 
sind als angenähert zu betrachten, da sie nur zur 
Bemessung der Leistungen dienen. Nur Stromstärken 
über 10A brauchen angegeben zu werden. 

Zu 11. Di.e Kennzeichnung der Sch&.ltart erfolgt durch die 
nachstehenden Zeichen: 
~~as~ I 
Einphasen mit Hilfsphase l. 
Zweiphasen verkettet L 
Zweiphasen unverkettet (Vierphasen) X 
Dreiphasen-Stern Y 
Dreiphasen-Stern mit herausgeführtem Nullpunkt 'Y 
Dreiphasen-Dreieck 6 
Dreiphasen offen 111 

Durchmesserspannung cp 
n-phasig jn 

Zu 12. Bei Dreiphasenläufern bleibt der Vermerk fort. 
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§ 83. M e h r f a c h e S t e m p e 1 u n g e n. 
Bei Maschinen, die für zwei oder mehr Nennbetriebe 

bestimmt sind, sind für alle Nennbetriebe entsprechende 
Angaben zu machen, nötigenfalls auf mehreren Schildern. 

Wenn eine Maschine in einem Spannungbereich arbeitet, 
der den im Abschnitt G §§ 65 und 66 festgesetzten Be
reich überschreitet, so sind die Grenzspannungen und die 
zu ihnen gehörenden Angaben zu vermerken. 

Bei Motoren für zwei Drehzahlen sind die Grenzdreh
zahlen und die zu ihnen gehörenden Angaben zu vermerken. 

§ 84. Um w i c k l u n g v o n M a s c hin e n. 
Wird die "Wicklung einer Maschine von einem anderen 

als dem Hersteller der Maschine geändert (teilweise oder 
vollständige Umwicklung, Umschaltung oder Ersatz), so 
muß die ändernde Firma neben dem Urspnmgschilcle ein 
Schild anbringen, das den Namen der Firma, die neuen 
Angaben der Maschine nach §§ 80 u. ff. und die Jahres
zahl der .Änderung enthält. 

§ 85. Klein m o t o r e n. 
Bei Motoren bis einschließlich 200 W Nennleistung sind 

nur folgende zusätzliche Angaben zu machen: 

Verwendungsart, 
Nennleistung, 
N enns pannung, 

Nennstrom, 
Frequenz, 
N enndrehzahl. 

Bei Kleinmotoren, die mit der Arbeitsmaschine zu
sammengebaut sind, kann die Angabe der Nennleistung 
auf die Arbeitswelle bezogen werden oder wegfallen. 

§ 86. Fremdlüftung und Wasserkühlung. 
Bei Maschinen mit Fremdlüftung oder mit Wasserküh

lung ist ein Schild mit folgenden Angaben anzubringen: 
1. Erforderliche Menge des Kühlmittels bei Nennbetrieb, 

und zwar in ms;s bei Luft, in 1/min bei Wasser. 
2. Luftpressung in mm Wassersäule, die für die Ma

schine selbst benötigt wird. 
3. Höchstzulässige Eintrittstemperatur, falls sie nicht 

35 ° C beträgt. 

K. Toleranzen. 
§ 87. Allgemeines. 

T o 1 er an z ist die höchstzulässige Abweichung des 
festgestellten ·wertes von dem nach den Bestimmungen 
dieser Regeln gewährleisteten "\Verte. Sie soll die unver-
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meidliehen Ungleichmäßigkeiten in der Beschaffenheit der 
Rohstoffe, Ungenauigkeiten der Fertigung und Meßfehler 
decken. 

GeW.ihrleistungen für Toleranzen 

1 i Drehzahl von Gleichstrom- ' Nennleistung 
Nebenschlußmotoren I bis einschl. 1,1 kW ± 10% 

über1,1biseinschl.llkW ±7,5% 

I " llkW±5%derNenndreh-
zahl 

-----21 Drehzahl von Reihenschluß-1 Nennleistung 

I bis einschl. 1,1 kW ± 15% 
über 1,1 bis 11 kW ± 10% 

motoren 

, " 11 kW ± 7% 
"----

3 Drehzahländerung von I 10% der gewährleisteten Dreh-
Gleichstrommotoren \ Zahländerung 

"------------"-----------------
4 Drehzahl von Asynchron- j 20% der Sollschlüpfung 

motoren 1 

II 1-'] 1 
-:TQ- aufgerundet auf 1000 , 

I mindestens aber 0,01 
1----------"-- I "----~ 

6 Leistungsfaktor cos t:p von 'l
1 1 - cos 'P aufgerundet auf __!__ 

Asynchronmaschinen 6 100' 
mindestens aber 0,02 

7 Span;ungsä~derung von --~ ± 5% der Nennspannung --

5 Wirkungsgrad '7 

Generatoren ( ________ _ 
sls{;~~ung~~de-;-u~g-von-----~-±-io/~-der Nennspannung 

Einankerumformern I 
_vo_Il_l{askade~ulll~ol·_mern __ ~~-3'){, __ "____ " ______ _ 

9 Stoßkurzschlußstrom von \20% des Sollwertes 
Synchronmaschinen . 

10 D;ue;.i~~;;;hlußstrom vo~--~ 15% de~-s~ii;~-;.t~; --------
Synchronlllaschinen 

11 Kippmoment von Motoren 10% dieses Momentes 
-----~" ------

12 Anlaufmoment von Motoren 10% des Sollwertes 
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von Transformatoren R.E.T./1923 1). 

Einteilung. 
I. Gültig k e i t. § 1 bis 3. 

II. Begriffserklärungen: 
A. Wicklungen § 4 bis 8. 
B. Elektrische Größen § 9 bis 16. 
0. Betriebswarmer Zustand § 17. 
D. Kühlungsarten § 18. 

III. Be stimm ungen: 
A. Allgemeines § 19 bis 27. 
B. Betriebsart § 28 bis 32. 
0. Erwärmung § 33 bis 45. 
D. IsoHerfestigkeit § 46 bis 51. 
E. Verluste § 52 bis 55. 
F. Spannung §56. 
G. Kurzschlußfestigkeit § 57. 
H. Schaltart § 58 bis 59. 
I. Parallelbetrieb § 60 bis 62. 
K. Schild § 63 bis 69. 
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Anhang: Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Drehtransformatoren § 70 bis 82. 

I. 
Gültigkeit. 

§ 1. G e 1 t u n g s t e r m i n. 
Diese Regeln gelten für Transformatoren, deren Her

stellung nach dem 1. Januar 1923 begonnen wird 2). 

§ 2. 
Diese Regeln gelten allgemein. Abweichungen hiervon 

sind ausdrücklich zu vereinbaren. Die Vorschriften über 
die Schilder müssen jedoch immer erfüllt sein. 

1 ) ErHinteruugen hierzu von Prof. ;!;r.:::~ttn. G. Dettmar ld)nnen von der Ver
lagsbuchhandlung Julins Springer, Berlin, bezogen werden. 

"J Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 1922, 
S. 666 und 1443.- Änderung des § 48 angenommen durch die Jahresversammlung 
1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, S. 1068.- Sonderdruck VDE 319. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 16 
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§ 3. Gelt u n g s b er e ich. 

Diese Regeln gelten für folgende Arten von Transforma
toren, ausgenommen nicht ortsfeste Bahntransformatoren: 

I. Transformatoren mit getrennten Primär- und 
Sekundärwicklungen (T), deren Wicklungen paral
lel zu den entsprechenden Netzen liegen, aus
genommen Prüftransformatoren, Spannungwand
ler, Klingel- und ähnliche Kleintransformatoren. 

II. Spartransformatoren (SpT), mit gegenein
ander festliegenden Wicklungen, bei denen beide 
Wicklungen in Reihe geschaltet sind, ausgenom
men Anlaßtransformatoren. 

Spartransformatoren werden angewendet, wenn eine gegebene 
Netzspannung erhöht oder erniedrigt werden soll und Primär- und 
Sekundärspannung nur geringe Unterschiede besitzen. In Hoch· 
Spannungstromkreisen soll in der Regel der Unterschied nicht mehr 
als z5 °/0 betragen. 

III. Zusatztransformatoren mit gegeneinander 
festliegenden Wicklungen (ZT), deren Wicklungen 
nicht leitend verbunden sind und deren Sekundär
wicklung zur Spannungserhöhung oder -erniedri
gung eines Stromkreises dient. 

Die Zusatztransformatoren können eine oder mehrere Stufen in 
der Zusatzwicklung besitzen. Die Umschaltung von einer Stufe auf 
die nächste kann entweder in spannunglosem Zustande vorge
nommen werden oder auch bei Verwendung entsprechend durch
gebildeter Regelschalter unter Spannung. 

IV. Stromtransformatoren (ST), mit getrennten 
Primär- und Sekundärwicklungen, deren Primär
wicklung in Reihe mit einem Netze liegt, aus
genommen Stromwandler. 

Stromtransformatoren dienen zum Anschluß von Reglern, z. B. 
Schlupfreglern, die eine Leistung aufnehmen, die mit dem gewöhn
lichen Meßwandlern nicht mehr aufgebracht werden kann. Die 
Primärwicklung liegt in Reihe mit einem Netz, das irgendeine be
liebige Netzspannung haben kann und z. B. einen Motor speist. An 
die Sekundärwicklung ist der Regelapparat angeschlossen. 

V. Drosselspulen (Dl). Ausgenommen sind Dros
seln, die Zubehörteile bilden von Anlassern, Meß
geräten und anderen Apparaten, ebenso die in 
Reihe mit der Leitung liegenden Drosseln für 
Überspannungschutzgeräte. 

Allen Transformatoren (T, SpT, ZT, ST) ist gemeinsam, daß sie 
ohne mechanische Bewegung elektrische Leistung in elektrische 
Leistung umwandeln. Alle, mit Ausnahme der Stromtransforma
toren, haben ein praktisch unveränderliches Wechselfeld, während 
der Stromtransformator ein veränderliches Wechselfeld besitzt, das 
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von dem Primärstrom und der in den sekundären Stromkreis ein
geschalteten Impedanz abhängig ist. 

Über die Regeln für die J?ewertung und Prüfung von 
Drehtransformatoren siehe §§ 70 u. ff. 

II. 

Begriffserklär u nge n. 

A. Wicklungen. 

§ 4. 

Nach der Energierichtung werden unterschieden: 
I. Primärwicklung, die elektrische Leistung emp

fangende Wicklung. 
II. Sekundärwicklung, die elektrische Leistung 

abgebende Wicklung. 
Ein Transformator kann mehrere Primär- und Sekundär

wicklungen besitzen. 

§ 5. 
Nach der Netzspannung werden unterschieden: 
I. Oberspannungwicklung, die mit dem Netz 

der höheren Spannung verbundene Wicklung. 
II. Unterspannungwicklung, die mit dem Netz 

der niederen Spannung verbundene Wicklung. 
Wird bei einem Zusatztransformator für beispielsweise sooo/rooo V 

die rooo V-Wicklung in Reihe mit einem Netz von 20 ooo V ge
schaltet, die dazu dient, seine Spannung auf 21 ooo V zu erhöhen, 
so ist in diesem Falle die rooo V-Wicklung die Oberspannungwicklung, 
die sooo V-Wicklung die Unterspannungwicklung. 

§ 6. 
Anzapfungen sind Anschlüsse an Wicklungen, die 

die Benutzung einer geringeren Windungzahl als der vollen 
gestatten (siehe auch § 20). 

Bei angezapften Wicklungen heißt der Anschluß für die 
volle Windungzahl Stufe I, für die nächstniedrige Win
dungzahl Stufe II usw. 

§ 7. 

Normalstufe ist eine besonders ausgezeichnete An
zapfung. Sie ist mit der Stufe II identisch, wenn der 
Prozentsatz der insgesamt absahaltbaren Windungen nicht 
mehr als 10 o;o beträgt. Ist der Prozimtsatz der insgesamt 
abschaltbaren Windungen größer als 10 o;o, so ist die Nor
malstufe besonders zu vereinbaren. 

16* 
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§ 8. 

S c halt g r u p p e n. Nach der Schaltung werden folgende 
Schaltgruppen unterschieden : 

I 
Vektorbild Schaltbild 

Ober- I Unter- Ober- I Unter-

I spannuog spannungen 

I. Einphasentransfor-
I 

l 
u 0 

r ! matoren: 

I Schaltgruppe A 
V tl V 

tl 

Die Schaltart ist so, daß der Wickelsinn, 
von gleichbezeichneten Klemmen ausge-

gangcn, gleichsinnig ist. 
- ---· 

II. Dreiphasen transfor- V V !JVW UV/ll 

matoren: uf::::.w uf::::.IV lliill [illfj 

r 
V V uvw w Schaltgruppe A A. uAro uAw w 
V V U V W 

~ Aa vf::::.w ur{_IV' fiLill 
~-----~ 

V uvw 

M 

r 
6 111\Ju lliill {j w 

u UUIV 
V tJVW m Schaltgruppe B B. uAw 111 Y~.~ w u u u fV 

V 

Ba 6. fV(-'1.1 
uvw 

~ {j w [l[ill u 
CJ-UfV 

V 
lJVW m Ct lJ~W rv-{u. [illJJ 

Sch~tgrnppc C [ 

u 
U U IV 

" lJ V W 

mm c. uA rv<t w w u 
UU'l/ 

c3 V u tJVW 

ffl uA rv~ w w u 
lJ. U IV 
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-------- ~~~--,----;;;~;~;;;i--
Ober- I Unter- ~~-~nter- -

spannung Spannungen 

V u uvw w 
r 

u6w >-lU M1l u 

V UVW UIJI!J 

Schaltgruppe D D 2 
u w {W uAw [>'V 
u 

Da V u u v w uurv 

I uAw )-'-ro w MD (J. 

Die Schaltgruppe bei Dreiphasentransformatoren wird nach dem 
Verwendungzwecke gewählt. Wenn keine besonderen Gründe vor
liegen, wird gewöhnlich Stern-Stern-Schaltung vorgesehen. Diese 
Schaltung eignet sich jedoch nur für Betriebe, in denen der sekun
däre Nullpunkt überhaupt nicht oder nur zu Erdungzwecken 
benutzt wird. Bei Kerntransformat oren ist außerdem noch eine 
Belastung des Nullpunktes von höch stens ro 0/ 0 des Nennstromes 
zulässig, bei Manteltransformatoren dagegen nicht. Zur Speisung 
von Verteilungsnetzen mit vierlern (neutralem) Leiter eignet sich 
diese Schaltung somit meistens nicht; es wird dann vorteilhaft bei 
kleinen Leistungen Stern-Zickzack· und bei größeren Leistungen 
Dreieck-Stern-Schaltung vorgesehen. Diese beiden Schaltungen sind 
in dieser Beziehung gleichwertig. Es sind meistens Fragen konstruk
tiver Natur, die den Hersteller veranlassen, entweder Stern-Zickzack 
oder Dreieck - Stern zu empfehlen. Dreieck- Stern- oder Stern
Dreieck-Schaltung wird bei großen Transformatoren außerdem oft 
gewählt, um das Austreten eines magnetischen Flusses aus dem 
Kern und damit zusätzliche Verluste zu vermeiden. 

Vorwiegend werden folgende Schaltgruppen angewendet: 

A2 bei kleinen Verteilungstransformatoren mit sekundär 
wenig belastbarem Nulleiter, 

C1 bei großen Verteilungstransformatoren mit sekundär 
voll belastbarem N ulleiter, 

C2 bei Haupttransformatoren großer Kraftwerke und 
Unterstationen, die nicht zur Verteilung dienen, 

C3 bei kleinen Verteilungstransformatoren mit sekundä r 
voll be lastbarem Nulleiter. 

Transformatoren, die der gleichen Schaltgruppe ange
hören, laufen unter sich ohne weiteres bei Verbindung 
gleichnamiger Klemmen parallel, entsprechende Kurzschluß
spannung und gleiches Leerlauf-Übersetzungsverhältnis vor
ausgesetzt. 

Von Transformatoren verschiedener Schaltgruppen können 
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nur die Gruppen C und D parallel laufen, wenn die Ver
bindung ihrer Klemmen nach folgendem Schema erfolgt: 

Sammelschienen ~ I R s T I r s t 
Anschluß der Oberspannung Unterspannung 

Schaltgruppe 01 02 C3 

I 
u V V,' 

I 
u V w 

u w V 

I 

w V u 
D1 D2 D3 { oder 

I 
w V u V u w 

oder V u w u w V 

Werden in Ausnahmefällen andere Kombinationen von Schal
tungen der Ober- und Unterspannungwicklungen bei Dreiphasen
transformatoren benutzt, so wird als Bezeichnung die Schalt
gruppe ohne Zahlenindex gewählt, für die die Bedingung erfüllt 
ist, daß Parallellauf mit Transformatoren der gleichen Schaltgruppe 
bei Verbindung gleichnamiger Klemmen möglich ist. Beispiels~ 

weise wird die Schaltung 

(Überspannung} 

V u 

lJ rtw w-<v (Unterspannung) 

Abb.l. 

als Schaltgruppe C ohne Index bezeichnet. 

Es ist notwendig, vor der erstmaligen Parallelschaltung von 
Transformatoren durch Messung festzustellen, daß zwischen den 
zu verbindenden Klemmen keine Spannung auftritt. 

B. Elektrische Größen. 

§ 9. 

Nennbetrieb heißt der Betrieb des Transformators 
mit der Primärspannung, der Frequenz, den Strömen und 
der Betriebsart, die auf dem Schilde angegeben sind. Die 
Nenn-Primärspannung ist hierbei die Spannung der Normal
stufe und durch Vorsetzen von "Nenn" auf dem Schilde 
gekennzeichnet. 

Der Nennwert der Spannung muß als solcher gekennzeichnet 
sein, weil bei Transformatoren mit angezapften Wicklungen auch 
die diesen Anzapfungen entsprechenden Spannungen auf das Schild 
gestempelt werden. Es ist also aus dem Sc.hilde genau ersieht· 
lieh, welche Spannung und damit welche Wicklungstufe für den 
Nennbetrieb maßgebend ist. 

§ 10. 

Nennleistung des Transformators ist die auf dem 
Schilde angegebene scheinbare Leistung (in kV A oder VA). 
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§ 11. 
Übersetzung ist das Verhältnis von Oberspannung zu 

Unterspannung bei Leerlauf. Sie ist unter Berücksichtigung 
der Schaltart gleich dem Verhältnis der Windungzahlen. 

Das Verhältnis der Spannungen stimmt nur dann mit dem Ver
hältnis der Windungzahlen genau überein, wenn der durch den 
Leerlaufstrom bedingte Spannungsabfall vernachlä~sigbar ist. In 
den praktisch vorkommenden Fällen trifft dieses bei Transformatoren 
im allgemeinen zu. 

§ 12. 

Spannung ist bei Dreiphasenstrom immer die ver
kettete, bei Zweiphasenstrom die Spannung zwischen zwei 
Leitern einer Phase. 

§ 13. 

Nenn-Sekundärspannungist die aus der pri
mären Nennspannung und der Übersetzung berechnete Span
nung. 

§ 14. 

N e n n s t r o m ist der aus der Nennleistung und der 
Nennspannung berechnete Strom. 

§ 15. 

Kurzschlußspannung ek ist die Spannung, die bei 
kurzgeschlossener Sekundärwicklung an die Primärwicklung 
angelegt werden muß, damit sie den Nenn-Primärstrom auf
nimmt. Die Nenn-Kurzschlußspannung wird aus der bei 
Schaltung auf Normalstufe gemessenen Kurzschlußspannung 
berechnet unter der Annahme, daß die Wicklung die ge
währleistete Temperatur hat. Sie wird in Prozenten der 
Nenn-Primärspannung ausgedrückt. 

Kurz s c h 1 u ß s t r o m ist der Primärstrom, der aufge
nommen würde, wenn bei kurzgeschlossener Sekundärwick
lung die Nennspannung an die Primärwicklung angelegt 
wird. Er wird als Vielfaches des Nenn-Primärstromes aus
gedrückt. Das Verhältnis Kurzschlußstrom : Nenn-Primär
strom ist gleich 100 : Nenn-Kurzschlußspannung. 

§ 16. 

Spannungsänderung er eines Transformators bei 
einem anzugebenden Leistungsfaktor ist die Erhöhung der 
Sekundärspannung, die bei Übergang von Nennbetrieb auf 
Leerlauf auftritt, wenn Primärspannung und Frequenz un
geändert bleiben. 

Die Spannungsänderung wird in Prozenten der Nenn
Sekundärspannung ausgedrückt. Die Spannungsänderung e 'P 
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wird ermittelt aus der prozentualen Kurzschlußspannung 
ek und dem prozentualen Wicklungsverlust er. 

Die Spannungsänderung e", wird nach folgender Formel be· 
rechnet; 

e",=e' ",+ 100-v 10000- e" cp0 · 
Hierin bedeutet 

e' 'P =er cos <p+es sin <p, 
e" 'P =er sin <p- e8 cos <p. 

Die Streuspannung ist e,=v e\-e2,. 

Bei Streuspannungen es bis etwa 4% ist die Annäherung e'P = e' cp 
ausreichend. 

C. Betriebswarmer Zustand. 

§ 17. 
Als betriebswarm gilt der Zustand, den der Trans

formator bei 20 o C Raum- bzw. Kühlmitteltemperatur am 
Ende des durch seine Betriebsart gekennzeichneten Probe
laufes mit Nennleistung hat. 

D. Kühlungsarten. 

§ 18. 
Es werden folgende Kühlungsarten unterschieden: 

TS Trockentransformatoren mit Selbstlüftung. 
Der Transformator wird durch Strahlung und natür

lichen Zug gekühlt. 
TF Trockentransformatoren mit Fremdlüftung. 

Die Kühlluft wird durch einen Lüfter oder künst
lichen Zug bewegt. 

TW Trockentransformatoren mit Wasserküh
lung. 

Einzelne Teile werden durch Wasser gekühlt. 
OS öltransformatoren mit Selbstlüftung. 

Der Ölkasten wird durch Strahlung und durch natür
lichen Zug gekühlt. 

OF öltransformatoren mit Fremdlüftung. 
Der ölkasten wird mit Luft gekühlt, die durch 

einen Lüfter oder künstlichen Zug bewegt wird. 
OFU ö ltransf ormat ore n mit Fremd! ü ft ung und 

öl umlauf. 
Der ölkasten wird durch Luft gekühlt, die durch 

einen Lüfter oder künstlichen Zug bewegt wird. Der 
ölumlauf erfolgt zwangweise. 

OWI öltransformatoren mit innerer Wasser
kühlung. 

Das öl wird durch einen Wasserkühler im Inneren 
des ölkastens gekühlt. 
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OWA öltransformatorenmit Ölum1auf undäuße
rer Wasserkühlung. 

Das öl wird in einem vVasserkühler außerhalb des 
Ölkastens gekühlt. Der ölumlauf erfolgt zwangweise. 

OSA ölt r ansform a t o r e n mit ö I um 1 auf und ä u ß e -
rer Selbstlüftung. 

Das öl wird in einem Luftkühler außerhalb des öl
kastens gekühlt. Der ölumlauf erfolgt zwangweise. 

OFA öltransformatoren mit ölumlauf und äuße
rer Fremd 1 ü f tun g. 

Das öl wird in einem Luftkühler außerhalb des öl
kastens gekühlt. Die Kühlluft wird durch einen Lüfter 
oder künstlichen Zug bewegt. Der Ölumlauf erfolgt 
zwangweise. 

Wenn die natürliche Lüftung eines Transformators 
(TS, OS oder OSA) durch Aufstellung in einem zu engen 
Raume oder durch einen nachträglich angebrachten 
Schutzkasten behindert wird, so kann der Transfor
mator dauernd nur eine geringere Leistung oder seine 
Nennleistung nur kurzzeitig abgeben. 

Ill. 

Bestimmungen. 

A. Allgemeines. 

§ 19. 

Als n o r m a I e Nennleistungen von Transformatoren (T) 
gelten: 

I. Bei Drehstromtransformatoren: 
5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 

400; 500; 640; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 
4000; 5000; 6400; 8000; 10 000 usw. k VA. 

II. Bei Einphasentransformatoren: 
1; 2; 3; 5; 7; 10; 13; 20; 35; 50; 70 kVA. 

§ 20. 
Bei Transformatoren mit Anzapfungen, die 

nicht besonderen Zwecken dienen, sind drei Stufen nor
mal. Die den Anzapfungen entsprechenden Spannungen sind, 
wenn der Prozentsatz der insgesamt abschaltbaren. Win- · 
dungen nicht mehr als 10 Ofo beträgt, für die Wicklung
seite anzugeben, auf der die Anzapfungen liegen. 

Bei Transformatoren für großen Regelbereich mit An
zapfungen, die so angeordnet sind, daß in der betreffen-
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den Wicklung betriebsmäßig keine höhere als die Nenn· 
spannung auftreten kann, können die den Anzapfungen ent
sprechenden Spannungen für die Wicklungseite angegeben 
werden, auf der keine Anzapfungen liegen; sie sind dann 
einzuklammern. 

Hatz. B. ein Transformator das Übersetzungsverhältnis 1oooo{384-
4oo-416 V un& Anzapfungen in der 1oooo V-Wicklung, so wird 
das Schild gestempelt 10400•IOOoo-g6oo/4oo V und der Normal
stufe entspricht in diesem Falle IOooo{4oo V. 

Hat ein Ofentransformator für 25 ooo/50·7o-roo V die Anzapfungen 
in der Mitte der 25 ooo V-Wicklung, so kann das Schild gestempelt 
werden 250oo{(50)·(7o)•IOO V, falls als Normalstufe 25ooo{roo V 
vereinbart ist (siehe § 7). 

§ 21. 

Alle Prüfungen sind an dem neuen betriebsfertigen 
Transformator und nach Möglichkeit in den Werkstätten 
des Herstellers vorzunehmen. Prüfungen am Aufstellungs
orte sind besonders zu vereinbaren. Transformatoren für 
Fremdlüftung sind mit den Vorrichtungen für diese zu 
prüfen. 

Betriebsmäßige Abdeckungen, 
Regendächer und dgl. dürfen bei 
öffnet oder geändert werden. 

Ummantelungen, ferner 
den Prüfungen nicht ge· 

Die Isolationsprüfung wird am besten in den Werkstätten des 
Herstellers vorgenommen, weil hier die beste Gewähr für die sach· 
gemäße Durchführung gegeben ist. Bei öfterer Wiederholung ist 
zu befürchten, daß schließlich die Isolation leidet, besonders 
wenn am Aufstellungsorte nicht solche Einrichtungen zur Ver· 
fügung stehen, daß die Prüfung sachgemäß durchgeführt werden 
kann. Deshalb soll eine Wiederholung der Isolationsprüfung am 
Aufstellungsorte nicht ohne weiteres verlangt werden können. 

§ 22. 

Gewährleistungen beziehen sich auf den Nenn
betrieb und die sich aus der Betriebsart ergebenden Über
lastungen. 

§ 23. 

Die folgenden Bestimmungen gelten für den betriebs
warmen Zustand. 

Wird die Wicklungstemperatur nicht durch Messungen 
festgestellt, so ist für Umrechnungen die gewährleistete 
Temperatur einzusetzen. 

§ 24. 

Die Kurvenform der Primärspannung wird als p rak
tisch sinusförmig vorausgesetzt; siehe R.E.M. §14. 
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§ 25. 

Mehrphasensysteme werden als p r a k t i s c h s y m m e
tri s c h vorausgesetzt; siehe R. E. M. § 15. 

§ 26. 

Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme, 
daß angezapfte Wicklungen auf Normalstufe ge
schaltet sind. 

Bei Anzapfungen bis einschließlich ± 5 o;o der Windung
zahl der Normalstufe gelten die Bestimmungen über die Er
wärmung für alle Stufen bei gleicher Nennleistung. 

§ 27. 

Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme, 
daß der Aufstellungsort des Transformators nicht mehr 
als 1000 m ü. M. liegt. 

Soll ein Transformator an einem höher als 1000 m ü. M. 
gelegenen Orte betrieben werden, so muß dieses besonders 
angegeben werden. 

Bei größeren Meereshöhen ändern sich Isolationsfestigkeit und 
Wärmeabgabe. 

B. Betriebsart. 

§ 28. 

Es sind folgende Betriebsarten zu unterscheiden: 

DB Dauerbetrieb, bei dem die Betriebzeit so lang ist, 
daß die dem Beharrungzustande entsprechende Endtem
peratur erreicht wird (siehe § 29). 

DKB Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung, 
bei dem die durch Vereinbarung bestimmte Belastung
zeit kürzer ist als die zum Erreichen der Beharrungs
temperatur erforderliche Zeit. 

Die Betriebspause, während der die sekundäre 
Wicklung abgeschaltet ist, ist lang genug, um die Ab
kühlung auf die Beharrungstemperatur bei Leerlauf zu 
ermöglichen (siehe § 30). 

DAB Danerbe trieb mit aus setz end er Belastung, 
bei dem Belastungzeiten von höchstens 5 min mit Leer
laufpausen abwechseln, deren Dauer nicht genügt, um 
die Abkühlung auf die Beharrungstemperatur bei Leer
lauf zu ermöglichen (siehe § 31). 

KB Kurz z e i t i g er Betrieb, bei dem die durch Ver
einbarung bestimmte Betriebzeit kürzer als die zum Er
reichen der Beharrungstemperatur erforderliche Zeit ist. 
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Die Betriebspause, während der der Transformator 
spannunglos ist, ist lang genug, um die Abkühlung 
auf die Temperatur des Kühlmittels zu ermöglichen 
(siehe § 30). 

AB Aussetzender Betrieb, bei dem Einschaltzeiten 
von höchstens 5 min mit stromlosen Pausen abwechseln, 
während der der Transformator spannunglos ist, und 
deren Dauer nicht genügt, um die Abkühlung auf die 
Temperatur des Kühlmittels zu ermöglichen (siehe § 31). 

LB L a n d w i r t s c h a f t li c h e r B e t r i e b , bei dem etwa 
500 h im Jahre eine tägliche Überlastung von 100 o;o 
während 12 h zulässig ist (siehe § 32). 

§ 29. 
Bei Dauerbetrieb DB muß die Nennleistung beliebig 

lange Zeit eingehalten werden können, ohne daß die Tem
peratur und Erwärmung die in § 42 angegebenen Grenzen 
überschreit,en. 

§ 30. 
Bei den Betriebsarten DKB und KB muß dieN ennleistung 

die vereinbarte Zeit hindurch abgegeben werden können, 
ohne daß die Temperatur und Erwärmung die in § 42 an
gegebenen Grenzen überschreiten. 

§ 31. 
Bei den Betriebsarten DAB und AB muß die Nenn

leistung mit der angegebenen relativen Belastungsdauer 
b e l i e b i g lange abgegeben werden können, ohne daß die 
Temperatur und Erwärmung die in § 42 angegebenen Gren
zen überschreiten. Relative Belastungsdauer ist das Ver
hältnis von Belastungsdauer zur Spieldauer. Spieldauer ist 
die Su=e von Belastungsdauer und belastungsloser Pause. 

Als normale Werte der relativen Belastungsdauer gelten: 
15, 25, 40 und 50 Ofo. 

§ 32. 
Bei Sondertransformatoren für landwirtschaftlichen Be

trieb LB (z. B. Sonderreihe der Einheitstransformatoren) 
muß eine den Sonderbedingungen dieses Betriebes ent
sprechende 600fo-Überlast über die Nennleistung dauernd 
abgegeben werden können, ohne daß die Temperatur und 
Erwärmung die in § 42 angegebenen Grenzen überschreiten. 

Die Erwärmung bei 100o;o-überlast darf die in § 42 
angegebenen Grenzen um 10 ° C überschreiten. 

Bei diesen Sondertransformatoren wird die Nennleistung nicht 
durch die Erwärmung, sondern durch den Spannungsabfall bestimmt, 
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C. Erwärmung. 
§ 33. 

253 

Erwärmung eines Transformatorenteiles ist beiDaner
und aussetzendem Betriebe der Unterschied zwischen seiner 
Temperatur und der des zutretenden Kühlmittels, Luft oder 
Wasser, bei kurzzeitigem Betriebe der Unterschied seiner 
Temperaturen bei Beginn und am Ende der Prüfung. 

§ 34. 
Die Erwärmungsprobe wird mit Ausnahme von 

§ 28 Betriebsart LB bei Nennbetrieb vorgenommen, u. zw.: 
DB Transformatoren für Danerbe trieb. Der 

Probelauf kann bei kaltem oder warmem Transformator 
begonnen werden; er wird so lange fortgesetzt, bis die 
Erwärmung nicht mehr steigt. 

DKB Transformatoren für Dauerbetrieb mit 
kurzzeitiger Belastung. Der Probelauf wird be
gonnen, wenn der Transformator die Beharrungstem
peratur bei Leerlauf besitzt; er wird nach Ablauf der 
vereinbarten Belastungzeit abgebrochen. 

KB Transformatoren für kurzzeitigen Be
trieb. Der Probelauf wird bei kaltem Tran,sformator 
begonnen, d. h. wenn die Temperatur der Wicklung um 
nicht mehr als go C höher als die Temperatur des Kühl
mittels ist; er wird bei Ablauf der vereinbarten Be
triebzeit abgebrochen. 

DAB und AB Transformatoren für aussetzende 
Be tri e b e. Der Transformator wird einem regelmäßig 
aussetzenden Betriebe mit der vereinbarten relativen Be
lastungsdauer unterworfen. Der Probelauf kann bei 
kaltem oder warmem Transformator begonnen werden. 
Er wird so lange fortgesetzt, bis die Erwärmung nicht 
mehr steigt, und bei Ablauf der letzten Belastungzeit 
abgebrochen. Während der Probe beträgt die Spiel
dauer 10 min. 

Die Probe für die Betriebsarten DB, AB, DAB kann 
als beendet angesehen werden, wenn die Erwärmung 
um nicht mehr als 1 o 0 in der h zunimmt und dabje~ 

mindestens 5o 0 unter der gewährleisteten Grenze liegt. 
LB Transformatoren für landwirtschaftlichen 

Betrieb. Die 60o;o-t'Tberlast wird wie Dauerlast be
handelt; die 10oo;o-Überlast wird bei einer öltemperatur 
begonnen, die einem Dauerbetriebe mit der Nennleistung 
entspricht, und so lange fortgesetzt, bis die Erwärmung 
nicht mehr steigt, aber nicht länger als 12 h. 
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Der Abzug von 5° C von der zulässigen Grenzerwärmung lmax. 
ergibt sich aus folgender Überlegung: 

Die Erwärmung t eines wärmeaufnehmenden und wärmeabgeben· 
den Körpers wird aus der Gleichung 

dt 
lmax.= Za-z+t 

berechnet, worin Z die Zeitkonstante des Körpers in b ist, d. h, 
die Zeit, nach deren Verlauf der Körper die Temperatur tmax. 
des normalen Dauerbetriebes erreichen würde, wenn er keine Wärme 
abgeben würde. - Wenn der Dauerbetrieb in einem Zeitpunkt 
abgebrochen wird, in dem nach Verlauf der letzten h di~ Er
wännung um I ° C gestiegen ist, ist maximal 

dt 1° 
dz = lh = 1. 

Die Zeitkonstante Z ist für Transformatoren ungefähr= 5 h. Dann 
ist der maximal mögliche Temperaturanstieg über die Temperatur T 
bei Abbrechen des Dauerbetriebes: 

(tmax. - t) =5° C. 
Zur Bestimmung der Enderwärmung benutzt man zweckmäßig 

das nachstehend beschriebene Verfahren, weil die Messung der 
Erwärmung gegen Ende der Probe unregelmäßigen Schwankungen 
infolge von Änderungen der Kühlmitteltemperatur unterliegt. 

Erwärmung t 

i 1. ! 
c,---- --.L-t--t--1 I I I !: l !1---<t--t---t-....-~. •--
r ·· t......t-..,~...~~- Zl 
~:...rwormung- LJ t Llz ßz ßz L1z e: a 
zvnuhme 

Abb. 2. 

Die Erwärmung (t) wird in gleichen Zeitabständen (<lz) 
gemessen und die Erwärmungzunahme (<l t) in Abhängig
keit von der Erwärmung (t) aufgetragen. Die Verlängerung 
der Geraden durch die so entstehende Punktschar schneidet 
auf der Erwärmungsachse (t) die Enderwärmung (T) ab. 

Die Genauigkeit dieses Verfahrens ist mindestens so groß wie 
die des fortgesetzten Erwärmungsversuches. 

§ 35. 
Als Erwärmung der Wicklung bei Trockentrans

formatoren gilt der höhere der beiden folgenden Werte: 
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I. Mittlere Erwärmung errechnet aus der Widerstand
zunahme während des Probelaufes. 

II. örtliche Erwärmung an der heißesten zugänglichen 
Stelle, mit dem Thermometer gemessen. 

Bei öltransformatoren wird die Erwärmung aus 
der Widerstandzunahme ermittelt. 

In manchen Fällen, z. B. bei Transformatoren für sehr hohe 
Ströme, wird es nicht immer möglich sein, aus der Widerstand
zunahme einwandfrei die Temperaturzunahme zu ermitteln, weil 
die Messungen der sehr kleinen Widerstände zu ungenau sind. 
Auch wird es nicht möglich sein, wenn dieser Transformator ein 
O!transformator ist, die Erwärmung mit einem Thermometer zu 
ermitteln. Hier muß entweder auf die einwandfreie Bestimmung 
der Erwärmung der Wicklung verzichtet oder es muß vorher schon 
ein anderes Meßverfahren vereinbart werden. Es empfiehlt sich in 
solchen Fällen, sich auf die Messung der Oltemperatur zu 
beschränken. 

§ 36. 
Die Erwärm u n g des Ei s e n kerne s ist an der heiße

sten zugänglichen Stelle mit dem Thermometer zu be
stimmen. 

Die Erwärmung des Öles ist in der obersten Öl
schicht des Kastens mit dem Thermometer zu bestimmen. 

Zur Einführung eines Thermometers muß eine Einrich
tung am Transformator vorhanden sein, deren Lochdurch
messer mindestens 12 mm beträgt. 

§ 37. 
Die Erwärm u n g t in o C von Kupferwicklungen wird 

aus der vViderstandzunahme nach folgenden Formeln be
rechnet, in denen 

Rkalt den Widerstand der kalten Wicklung, 
Tkalt die Temperatur der kalten "Wicklung, 
Rwarm den vViderstand der warmen Wicklung 

bedeutet: 
1. bei allen Transformatoren (ausgenommen DKB und 

KB): 
Rwarm-Rkalt • + T T ) t = __ R ____ (23i> Tkait) - ( Kühlmittel- kalt , 

kalt 

2. bei Transformatoren für kurzzeitigen Betrieb unter 
einer Stunde (DKB und KB) : 

t = Rwa;-Rkalt (ZS5 + T~mit), 
kalt 

wobei die ·werte Rkalt, Tkalt für den Beginn der Prü
fung gelten. 

Es ist darauf zu achten, daß alle Teile der Wicklungen bei Mes
sung von Rkalt die gleiche mit dem Thermometer zu messende 
Temperatur Tkalt besitzen. 
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§ 38. 
Zur Temperaturmessung mittels Thermometer sollen 

Quecksilber- oder Alkoholthermometer verwendet werden. 
Zur Messung von öl- und Oberflächentemperaturen sind auch 
Widerstandspulen und Thermoelemente zulässig, doch ist 
im Zweifelsfalle das Quecksilber- oder Alkoholthermometer 
maßgebend. 

Es muß für möglichst gute Wärmeübertragung von der 
Meßstelle auf das Thermometer gesorgt werden. Bei Messung 
von Oberflächentemperaturen sind Meßstelle und Thermo
meter gemeinsam mit einem schlechten Wärmeleiter zu 
bedecken. 

§ 39. 
Die Messungen der Widerstandzunahme sind 

möglichst unmittelbar nach dem Ausschalten vorzunehmen. 
Die Thermometermessungen sind ebenfalls un

mittelbar nach dem Ausschalten, aber wenn möglich auch 
während der Prüfung vorzunehmen. Wenn auf dem Thermo
meter nach dem Ausschalten höhere Temperaturen abge
lesen werden als während der Prüfung, so sind diese 
höheren Werte maßgebend. 

Ist bei Widerstandsmessungen vom Augenblick des Aus
schaltens bis zu den Messungen so viel Zeit verstrichen, 
daß eine merkliche Abkühlung zu vermuten ist, so sollen 
die Meßergebnisse durch Extrapolation auf den Augenblick 
des Ausschaltens umgerechnet werden. 

§ 40. 

Als Temperatur des Kühlmittels gilt bei den 
Transformatoren mit Selbstlüftung (TS, OS, 

OSA) der Durchschnittswert der während des letzten 
Viertels der Versuchzeit in gleichen Zeitabschnitten 
gemessenen Temperaturen. der Umgebungsluft. 

Es sind zwei oder mehr Thermometer zu verwenden, 
die in 1 bis 2m Entfernung vom Transformator und un
gefähr in Höhe der Transformatorenmitte angebracht 
sind. Die Thermometer dürfen weder Luftströmungen 
noch Wärmestrahlung ausgesetzt sein. 

Transformatoren mit Fremdlüftung (TF, OF, OFU, 
OF A) der Durchschnittswert der während des letzten 
Viertels der Versuchzeit in gleichen Zeitabschnitten 
gemessenen Temperatur der zuströmenden Kühlluft. 

Transformatoren mit Wasserkühlung (TW, OWI, 
OW A) der Durchschnittswert der während des letzten 
Viertels der Versuchzeit in gleichen Zeitabschnitten 
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gemessenen Temperatur des zufließenden Kühlwassers. 
:Findet bei solchen Transformatoren auch eine nennens
werte Wärmeabgabe an die Umgebungsluft statt, so 
gilt als Temperatur des Kühlmittels ein Mittelwert nach 
der Mischungsregel: 

TKWK+TL WL 
Tm= ~-WK+Wl:-~-; 

hierin bedeutet: 
T die Temperatur der Umgebungsluft, 
TK die Temperatur des anderen Kühlmittels, 
WL die Wärmeabgabe an die Umgebungsluft in kW, 
WK die Wärmeabgabe an das andere Kühlmittel in kW. 

Die an die Luft abgegebene Wärmemenge kann bestimmt werden, 
z. B. dadurch, daß man die an das Kühlwasser abgegebene Wärme· 
menge feststellt und von den Gesamtverlusten abzieht. Für den 
Fall, daß beim Versuch die Temperatur des zufließenden Wassers 
geringer als 25 o C und die der Kühlluft geringer als 35° C war, 
ist dann durch Umrechnung festzustellen, ob die Erwärmung bei 
25° C des zufließenden Wassers und 35° C Umgebungstemperatur 
den Regeln entspricht. 

§ 41. 

Große Trans form a t o r e n folgen den Temperatur
schwankungen der Umgebungsluft nur langsam nach. Der 
dadurch bedingte etwaige Meßfehler ist durch geeignete 
Vorkehrungen auszugleichen, z. B. durch einen Vergleich 
mit einem ähnlichen, nicht angeschlossenen Transformator, 
der den gleichen Kühlungsverhältnissen ausgesetzt ist. 

§ 42. 

Die höchstzulässigen Grenzwerte von Tem
peratur und Erwärmung sind nachstehend zusammen
gestellt. Sie gelten unter der Voraussetzung, daß : 

I. bei Luftkühlung die Kühlmitteltemperatur 35 ° C 
nicht überschreitet, 

II. bei Wasserkühlung die Kühlmitteltemperatur 25 o C 
nicht überschreitet. 

Die Grenzwerte für die Temperaturen dürfen in keinem 
Fa 11 überschritten werden. Die Grenzwerte für die Er
wärmung dürfen nur dann überschritten werden, wenn die 
Kühlmitteltemperatur stets so niedrig ist, daß die Grenz
temperaturen nicht erreicht werden und über die Erfüllung 
dieser Voraussetzung eine Vereinbarung getroffen wird. 

Auf dem Schild muß in diesem Falle auch die vereinbarte 
Kühlmitteltemperatur angegeben werden. 

Bei Oltransformatoren darf die Olgrenztemperatur (95° C) 
nicht ohne weiteres als Maßstab für die etwa zulässige Überlastung an-

Vorscbriftenbuch. 14. Aufl. 17 
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gesehen werden. Es ist also nicht ohne weiteres zulässig, bei nie
drigerer Kühlmitteltemperatur, als maximal vorgesehen, die Belastung 
zu steigern, bis die Olgrenztemperatur erreicht ist. Die Beachtung 
dieser Regel ist notwendig, weil die Wicklungen gegenüber dem 
01 Temperaturunterschiede aufweisen, die mit der Überlastung un
gefähr quadratisch steigen. Bei der Wahl oder Anordnung des Auf
stellungsortes ist auf die vom Transformator abgegebene Wärmmenge 
Rücksicht zu nehmen. 

Spalte [ II I III [ IV 

f-----1. ~~~----+---1 ~--+--~ --+-M-eß-

V 

Grenz- Grenz-

! 
ver-

Reihe ~~ Transformatorenteile te~~;ra-
1

. e~:~~ fah-

ren 

1 I Wiek- I U t .. kt 1 85° C 50° C- ' l . I nge ran . . . , ~ 
---2-1 ~~Ae~u~~~- --- Ungetränkt, jedoch[ --- ~ S 

1 Faserst?ffe Spule getaucht . 85° C 50° C ." ~ 
-- z.B.Pap1ere, ---~ ;::s 1'1 

3 unge- , Getränkt 95° C ~oo C ~ ~ 
4 bleichte I Imprägniert oder in 

1 

~ 1'1 

Bau~":olle, : Füllmasse 95° C 60° C 'f3 ~ 
naturhebe ! ---- "' 

5 Seide, Holz I In Öl . . . . . . 1050 C I 700 2__i ~ 
6 Präparate aus Glimmer oder Asbest 115° C 1 80° C 1 

7 

8 

9 

10 

11 

Rohglimmer,Porzellanoderandere 5° meh;~1 

_____ f_e_u __ e_rf_este Stoffe _5~emiheeh1r al6s --1----
Einlagige blanke Wicklungen 

Reihe 1-6 

Dauernd kurzgeschlossene Wiek- Wie andere Wick-

Eisenkern 

lungen lungen b.Messung E! 
durch Wider· ~ s 
Standzunahme 

bei Trockentrans- I 
formatoren . . . 95° C I 60° C , 

bei Öltransforma- I -----1 

0 

~ ...= 
8 

--c::-----'---t_or_e_n ___ _:_____ 105° _2_\_2Q~_g __ l 
12 Öl in der obersten Schicht . . 95° C 6oo C I 

----· ----------------- ----------------------------1 

13 Alle anderen Teile I Nur beschränkt ( 
durch benachhar-r 

1 te Isolierteile ! 

Die Grenzerwärmung, Spalte IV, gilt bei neuen Trans
formatoren sowohl für Luft- als auch für Wasserkühlung. 

Die Grenzternperatur, Spalte III, gilt für luftgekühlte 
Transformatoren durchweg. Bei solchen mit Wasserkühlung 
(OWI OWA, TW) ist die Grenztemperatur des neuen Trans-
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formators um 10 o C niedriger als in Spalte III; sie darf 
während des Betriebes infolge der unvermeidlichen Ver
unreinigungen der Kühler auf die vorgenannten Grenz
temperaturen anwachsen. 

Wenn das Anwachsen der Grenztemperaturen von wassergekühlten 
Transformatoren 5° C überschreitet, empfiehlt es sich bereits, den 
Kühler zu reinigen. 

§ 43. 

Unter einer getauchten Spule wird eine mit un
getränktem Draht gewickelte Spule verstanden, die nach 
der Herstellung nur in eine IsoHerflüssigkeit ohne An
wendung von Druck oder Vakuum getaucht wurde. 

Ein Faserstoff gilt als getränkt, wenn die Tränk
masse den Zwischenraum zwisöhen den Fasern ausfüllt. 

Eine Faserstoff-Drahtisolierung gilt als ge
tränkt, wenn die Tränkmasse den Zwischenraum zwischen 
Leiter und Isolierung und zwischen den Fasern ausfüllt. 

Unter einer Spule mit Füllmasse wird eine Spule 
verstanden, bei der alle Luftzwischenräume durch die Masse 
ausgefüllt sind. Die Masse kann durch Bestreichen der 
einzelnen Lagen oder mittels Druck oder Vacuum ein
gebracht werden, so daß die Spule einen ma.ssiven Körper 
bildet. 

§ 44. 

Bei Isolierungen, die aus verschiedenen Isolierstoffen 
zusammengesetzt sind, gilt im allgemeinen die für den 
weniger wärmebeständigen Stoff zulässige Grenztemperatur. 
Wenn jedoch der weniger wärmebeständige Stoff nur in 
kleinen Mengen zum Aufbau verwendet wird und im Be
triebe der Zerstörung unterliegen darf, ohne die Isolation 
zu beeinträchtigen, so gilt die für den wärmebeständigeren 
Stoff zulässige Grenztemperatur. 

§ 45. 
Wenn für verschiedene räumlich getrennte Teile der 

gleichen Wicklung zwei oder mehr IsoHerstoffe von verschie
dener Wärmebeständigkeitsklasse verwendet werden, so gilt 
bei Temperaturbestimmung aus der mittleren Widerstand
zunahme die für den wärmebeständigeren Stoff zulässige 
Grenztemperatur, sofern die Thermometermessung an den 
weniger wärmebeständigen Stoffen keine Überschreitung der 
für sie zulässigen Grenztemperaturen ergibt. 

17* 
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D. lsolierfestigkeit. 

§ 46. 
Die Isolation soll folgenden Spannungproben unter

worfen werden: 
I. Wicklungsprobe nach§ 47, 

II. Sprungwellenprobe für Wicklungen über2,5kV 
nach § 48, 

III. Windungs prob e nach § 49. 

Bei dauernd mit einem Außenpol geerdeten Transforma
toren soll dieser Außenpol lösbar sein. 

Die Prüfungen dürfen an dem kalten Transformator vor
genommen werden, falls sie sich nicht im Anschluß an 
eine Dauerprobe ermöglichen lassen. 

Die Prüfungen sollen in· der Reihenfolge I, II, III vor
genommen werden. 

Die Prüfung auf IsoHerfestigkeit bei Transformatoren 
mit abgestufter Isolation gegen Eisen ist besonders zu 
vereinbaren. 

§ 47. 
Die Wicklungsprobe (siehe § 46) dient zur Fest

stellung der ausreichenden Isolation von betriebsmäßig nicht 
leitend verbundenen Wicklungen gegeneinander und gegen 
Körper. 

Ein Pol der Stromquelle wird an die zu. prüfende Wick
lung, der andere an die Gesamtheit der mit dem Eisen 
verbundenen anderen Wicklungen gelegt. 

Die Frequenz der Prüfspannung soll im allgemeinen 
50 Per/s sein. Ihre Kurvenform soll praktisch sinusförmig 
sein (siehe § 24). 

Die Spannung soll allmählich auf die nachstehend an
gegebenen Werte gesteigert und alsdann 1 min innegehalten 
werden. 

Alle Wicklungen von 
Transformatoren 

bis 10 kV 
über 10 kV 

·1 . _P_rü_fs_p.,-an_n_u_n_g ____ _ 

k V j mindestens aber 

I 3,25 E I 2,5 kV 
1,75E+15 

Bei Trockentransformatoren (TS, TF, TW) sind obige 
Werte um 15 Ofo zu erhöhen, wenn die Probe in kaltem 
Zustande vorgenommen wird. 

E bedeutet: bei Prüfung gegen Körper 
a) bei einzelnen Wicklungen gegen Körper die Nenn

spannung der Wicklung, 
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b) bei Wicklungen von Stromtransformatoren bzw. Zu
satztransformatoren mit getrennten Wicklungen die 
Nennspannung des Stromkreises, mit dem die Wick
lung in Reihe liegt, 

c) bei hintereinandergeschalteten Wicklungen die Sum
menspannung, 

d) bei Regeltransformatoren, bei denen die Unterspan
nung durch Zu- und Abscha.lten von Oberspannung
windungen geändert wird, die Spannung, die bei 
Erreichung der maximalen Unterspannung an der 
Oberspannungwicklung auftritt, 

e) bei dauernd mit einem Außenpol geerdeten Trans
formatoren (T, SpT, ZT, ST) die 1,1-fache Nenn
spannung. 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn weder Durch
schlag noch Überschlag erfolgt, keine Gleitfunken auftreten 
und durch Verfolgung der Stromaufnahme festgestellt wurde, 
daß die Prüfspannung den Isolierstoff nicht angegriffen hat. 

Bei konstanter Spannung darf nfcht dauernd der Strom steigen 
und es sollen keine Zuckungen bemerkbar sein. 

§ 48. 
Die Sprungwellenprobe (siehe § 46) dient dazu, 

festzustellen, daß die Windungsisolation gegenüber den im 
normalen Betriebe auftretenden Sprungwellen ausreicht. Die 
Prüfung soll im Fabrikprüffelde bei dem fertigen Trans
formator (T und SpT) an Wicklungen für Nennspannungen 
von 2,5 kV bis 60 kV in einer der dargestellten Schaltungen 
vorgenommen werden. 

r <._ 

I 
1. 
T T 

~ 

r rr- { 
1" i rf T c ::;=c 

Abb. 3. 

Die zu prüfende Wicklung des Transformators 1' ist 
über Funkenstrecken F aus massiven Kupferkugeln von min
destens 50 mm Durchmesser auf Kabel oder Kondensatoren 
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C geschaltet, deren Kapazität folgendermaßen zu be
messen ist: 

Prüfkapazität 

Nennspannung Kapazität in jeder Zweckmäßige Form 
in kV Phase mindestens f1- F der Kapazhät 

2,5 bis 6 0,05 Kabel oder Kondensator 

" 
15 0,02 

" " ,, 35 0,01 
" " " 

" 
60 0,005 Kondensator 

Bei Drehstromkabeln ist die Betriebskapazität (vgl. § 5 
der Definition der Eigenschaften gestreckter Leiter, "ETZ" 
1909, S. 1155 und 1184. Vorschriftenbuch des VDE 1914, S. 386, 
in der 14. Auflage des Vorschriftenbuches nicht mit auf
genommen) gleich der anjregebenen Kapazität zu wählen; 
das Kabel hat nach Abschaltung eines Leiters dann auch 
für die Einphasenschaltung die vorgeschriebene Kapazität. 

Der Kugelabstand jeder Funkenstrecke wird für einen 
überschlag bei 1,1 E (vgl. § 47) eingeswllt. Der Trans
formator ist durch die Stromquelle Q mit normaler Fre
quenz auf etwa das 1,3fache der Nennspannung zu erregen. 

Die Funkenstrecken werden auf beliebige Weise ge
zündet (etwa durch vorübergehende Annäherung der Kugeln 
oder Überbrückung der Luftzwischenräume) und ein Fun
kenspiel von 10 s Dauer wird aufrechterhalten. Die Funken
strecken sind dabei mit einem Luftstrom von etwa 3 mfs 
Geschwindigkeit anzublasen. 

Durch die Funkenüberschläge werden die Kapazitäten 
von der Wicklungspannung immer wieder umgeladen; bei 
jeder plötzlichen Umladung zieht eine Sprungwelle in die 
zu prüfende Wicklung ein. 

Es empfiehlt sich, alle Zwischenleitungen möglichst 
kurz zu halten, da bei längeren Leitungen die Beanspruchung 
der Wicklung nicht eindeutig bestimmt ist. 

Mehrphasentransformatoren können auch in der Ein
phasenschaltung geprüft werden; dabei sind die Phasen
klemmen so oft zu vertauschen, daß die Wicklung jeder 
Phase der Sprungwellenprobe ausgesetzt wird. 

§ 49. 
Die Windungsprobe (siehe§ 46) dient zur Fest

stellung der ausreichenden Isolation benachbarter Wick
lungsgruppen gegeneinander und zum Auffinden von Wick
lungsdurchschlägen, die durch die Sprungwellenprobe (siehe 
§ 48) eingeleitet sind. 
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Die Prüfung erfolgt bei Leerlauf, u. zw. bei Leistun
gen bis 1000 kVA durch Anlegen einer Prüfspannung gleich 
2 X Nennspannung, bei größeren Leistungen durch Anlegen 
einer Prüfspannung möglichst gleich 2 X Nennspannung, min
destens jedoch gleich 1,3 X Nennspannung. Die Frequenz 
kann entsprechend erhöht werden; Prüfdauer 5 min. 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn weder Durchschlag 
noch Überschlag erfolgt und keine Gleitfunken auftreten. 

Bei Drosselspulen wird sich im allgemeinen die Windungsprobe 
nicht vornehmen lassen. 

§ 50. 
Vor und nach Vornahme der drei Spannungproben 

wird empfohlen, die Widerstände der Wicklungen zu messen. 
Differenzen zwischen den beiden Widerstandsmessungen zei
gen das Auftreten von Wicklungschäden an. 

§ 51. 
Die Durchführungs i s o 1 a t o r e n müssen folgende 

Prüfspannung aushalten: 
bis 3 k V 8 E+ 2 k V 
über 3 kV 2 E+20 kV 

Die Ausführung dieser Prüfung kann aber nur entweder 
an den zu den Transformatoren gehörenden Isolatoren vor 
Zusammenbau mit dem Transformator, jedoch mit zuge
hörendem Flansch, oder bei Verzicht auf diese Art der Prü
fung an Isolatoren gleicher Type verlangt werden. 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn weder Durchschlag 
noch Überschlag erfolgt und keine Gleitfunken auftreten. 

E. Verluste. 

Es sind folgende Ver 1 u s t e zu berücksichtigen: 
I. Leerlaufverluste, 
II. Wicklungsverluste. 

§ 52. 
Leerlaufverlust ist die Aufnahme bei Nenn-Primär

spannung, Nennfrequenz und offener Sekundärwicklung. Er 
besteht aus Eisenverlust, Verlusten im Dielektrikum und 
dem Stromwärmeverlust des Leerlaufstromes. Bei Trans
formatoren mit Anzapfungen ist die der benutzten Nenn
Primärspannung entsprechende Stufe zu wählen. 

Die Messung wird im allgemeinen von der Unterspannungseite 
aus vorgenommen. 

§ 53. 
Wicklungsverlust ist die gesamte Stromwärme· 

leistung bei Nennstrom und Nennfrequenz, die in allen 
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Wicklungen und Ableitungen (also zwischen den Klemmen) 
in betriebswarmem Zustande verbraucht wird. Wenn der 
betriebswarme Zustand nicht festgestellt ist, ist auf die 
gewährleistete Temperatur umzurechnen. 

Der Wicklungsverlust wird ermittelt, indem bei kurz
geschlossenen Sekundärwicklungen an den Transformator die 
Kurzschlußspannung angelegt wird. Etwaige zusätzliche Ver
luste durch Wirbelströme sind hierbei im Wicklungsverluste 
enthalten. 

Wenn das Verhältnis Sekundärspannung zu Sekundärstrom sehr 
klein ist, z. B. bei Transformatoren für hohe Stromstärken, kann 
der gemessene Verlust durch den Kurzschlußbügel wesentlich ver
größert werden. In solchen Fällen ist eine entsprechende Kor
rektur vorzunehmen, um den wirklichen Wicklungsverlust zu 
ermitteln. 

§54. 
Die Verluste in Drosselspulen werden auf Grund be

sonderer Vereinbarungen, am besten kalorimetrisch, fest
gestellt. 

§ 55. 
Die Leistungsaufnahme des Motors von Lüftern bei 

Fremdlüftung und Umlaufpumpen für Wasser oder öl ist 
getrennt anzugeben. 

F. Spannung. 
§ 56. 

Die Transformatoren sollen auch bei Spannungen, die 
bis zu ± 5 o;o von der Nennspannung abweichen, die Nenn
leistung abgeben können. Bei um 5 o;o verminderter Span
nung dürfen die in § 42 angegebenen Grenzwerte für Tem
peratur und Erwärmung um höchstens 5 o C überschritten 
werden. 

G. Kurzschlußfestigkeit. 

§ 57. 
Die Transformatoren müssen einen plötzlichen Kurz

schluß an den Sekundärklemmen bei Nenn-Primärspannung 
aushalten können, ohne daß ihre Betriebsfähigkeit beein
trächtigt wird. 

Es ist hierbei angenommen, daß der Transformator einen Kurz
schluß an den Sekundärklemmen vertragen muß, auch wenn die 
Stromquelle so groß ist, daß durch den Kurzschluß keine Ver
minderung der Primärspannung eintritt. 

Die Prüfung auf Kurzschlußfestigkeit läßt sich im allgemeinen 
nicht in den Fabrikprüffeldem, sondern nur im Betriebe durch
führen, da nur dort die nötigen Maschinengrößen zur Verfügung 
stehen. 
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H. Schaltart. 

§ 58. 

Zur Kennzeichnung der Schaltart von Wechselstrom-
wicklungen sollen folgende Schaltzeichen verwendet werden: 

Einphasen: 
Dreiphasen-Stern: 
Dreiphasen-Stern mit herausgeführtem Nullpunkt: 
Dreiphasen- Dreieck: 
Dreiphasen-Zickzack: 
Dreiphasen offen: 
Sechsphasen -Stern: 
Sechsphasen- Doppeldreieck: 
Sechsphasen-Sechseck: 
n-phasig: 

§ 59. 

,, 
i 

'V 
6. 
~ 

111 

* (x 
0 

Die Klemme n an o r d nun g von Drehstromtransforma
toren soll grundsätzlich nach folgendem Schema vorge
nommen werden, sofern es sich oberspannungseitig um drei, 
unterspannungseitig um vier Klemmen handelt. 

0 n A 

0 0 0 

0 0 
u V 

h\ 

0 

0 

w 

I. Parallelbetrieb. 

§ 60. 

Parallelbetrieb von Transformatoren bedeutet, daß 
sie sowohl primär als sekundär para llel geschaltet sind. 

Es wird empfohlen, vom Dauer-Parallelbetriebe von 
Transformatoren, deren Nennleistungverhältnis größer als 
3 : 1 ist, abzusehen. 

Es ist zu unterscheiden zwischen Sammelschienen- und Netz
parallellaut 

Bei Sammelschienen-Parallellauf müssen die Kurzschlußspan
nungen den unter § 61 gegebenen Bedingungen genügen. Bei Netz
Parallellauf ist dieses im allgemeinen nicht notwendig, weil durch 
die zwischen den einzelnen Transformatoren liegenden längeren 
Netzstrecken ein Ausgleich geschaffen wird. 

Bei Sammelschienen-Parallellauf ist darauf zu achten. daß die 
gute Verteilung der Last nicht durch verschieden lange Verbindungen 
zwischen Transformator und Speisepunkt oder durch Überstrom- und 
Überspannungschutzgeräte nicht entsprechender Impedanz gestört 
wird (siehe auch die Erklärungen zu § 8). 
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§ 61. 

Der einwandfreie Parallelbetrieb, d. h. die 
Verteilung der Belastungen entsprechend den Nennleistun
gen, gilt als erreicht, wenn die Nennkurzschlußspannungen 
nicht mehr als ± 10 Ofo von ihrem Mittel abweichen, sofern 
nicht andere Bestimmungen vorliegen. 

Außerdem ist erforderlich: 

1. gleiche Nennspannung primär und sekundär, 
2. gleiche Schaltgruppe (siehe § 8), 
3. Verbindung gleichnamiger Klemmen (siehe § 8), 
4. Gleiche Nenn-Kurzschlußspannungen, die nicht mehr 

als ± 10 Ofo von ihrem Mittel abweichen (bei Einheits
transformatoren ist eine Abweichung von den für sie 
festgesetzten Nenn-Kurzschlußspannungen um+ 10 und 
- 20 Ofo zulässig), 

5. Verhältnis der Leistungen (siehe § 60). 
Wenn verschieden große Transformatoren parallel arbeiten sollen, 

deren Kurzschlußspannungen voneinander abweichen, ist zu emp
fehlen, daß der kleinere Transformator die größere Kurzschluß
spannung erhält (siehe auch die Erklärung zu § 8). 

§ 62. 
Bei Transformatoren mit angezapften Wicklungen kann 

der einwandfreie Parallelbetrieb nicht immer auf allen 
Stufen verlangt werden, wenn die Spannungsabstufungen 
nicht genügend gleich gewählt werden können. 

Dieser Fall kann eintreten, wenn die Spannungen klein sind 
und die Spannung je Windung bei beiden Transformatoren ver· 
schieden groß ist. 

K. Schild. 

§ 63. 

Auf allen Transformatoren müssen Leistungs c h il
d e r befestigt sein, auf denen die nachstehend aufgezählten 
allgemeinen und die in § 64 zusammengestellten zusätz
lichen Vermerke deutlich lesbar und in haltbarer Weise 
angebracht sind. 

Das Leistungschild soll so auf der Unterspannungseite 
angebracht sein, daß es auch im Betriebe bequem abge
lesen werden kann. Die allgemeinen Vermerke sind: 

1. Hersteller oder Ursprungzeichen (falls nicht ein be
sonderes Firmenschild angebracht wird), 

2. Modellbezeichnung oder Listennummer, 
3. Fertigungsnummer. 
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§ 64. 

Die zusätzlichen Vermerke auf dem Leistungschilde 
sind in der nachstehenden Tafel zusammengestellt: 

" Trans- Spartrans- Zusatz- Strom- Drossel-

"' formator formator transformator transformator spule 'iil 
"1 T SpT ZT ST Di 

1 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
leistung leistung leistung leistung leistung 

--- . -----~--------- ~------- ----~--- - --- ·-~----

2 .Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz 
---- ------ ------ - -----~~ 

3 Kühlungs- Kühlungs- Kühlungs- Kühlungs- Kühlungs-
art art art art art 

-- ------------------ ---------- -------
4 Betriebsart Betriebsart Betriebsart Betriebsart Betriebsart 

-- ------ ------------

5 Netz- Netz- Netz-
- -

spannung spannung spannung· 
-- ---- -- --------- -------- -----

6 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
Primär- Primär- Primär- - Primär-

spannung spannung spannung spannung 
----- ------- ---------- -------- -- ------

7 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
Sekundär- Sekundär- Sekundär- Sekundär- -
spannung spannung spannung spannung 

----- ----------------- - -·- ---------------

8 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
Primär- Primär- Primär- Primär- Primär-
strom strom strom strom strom 

------- ------------------ ------------

9 Nenn- Nenn- Nenn- Nenn-
Sekundär- Sekundär- Sekundär- Sekundär- -

strom strom strom strom 
-------------

10 Schalt- Schalt-
- - -gruppe gruppe 

---- ------ --------- -------- - - -------- ----· 

11 Nenn- Nenn- Nenn-
Kurzschluß- Kurzschluß- Kurzschluß- - -
spannung spannung spannung 

Bei Einphasentransformatoren ist die Stromart durch 
Hinzufügung des Buchstabens E hinter der Schaltgruppe 
anzugeben. 

Transformatoren der unter § 4 7 d gekennzeichneten Art 
müssen auf dem Schilde einen Vermerk über die höchste 
zwischen den Klemmen auftretende Spannung erhalten, so
fern diese Spannung die Nenn-Betriebspannung um mehr 
als 20 Ofo überschreitet 
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Bei allen in Sparschaltung ausgeführten Transformatoren sind 
die der durchgehenden Leistung entsprechenden Werte anzugeben. 

§ 65. 
Nennleistun g (scheinbare Leistung): Die Nenn

leistung ist in kVA oder VA anzugeben. 
Betriebsart: Über die Kennzeichnung der Betriebs

art vgl. § 28. 
Wenn ein Transformator für mehrere verschiedene Be

triebsarten besti=t ist, so sind die diesen entsprechenden 
Leistung-, Strom- usw. -Angaben auf dem Schilde bzw. 
mehreren Schildern zu machen. 

Spannung: Wenn ein Transformator mit zwei oder 
drei Stufen versehen ist, so sind die diesen entsprechenden 
Spannungen auf dem Schilde zu vermerken. 

Wenn mehr als drei Stufen vorgesehen sind, so brauchen 
nur die der Normalstufe und den Endstufen entsprechenden 
Spannungen auf dem Schilde vermerkt zu werden (siehe 
§ 20). 

Wenn ein Transformator für zwei verschiedene 
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, so sind 
die den beiden Spannungen entsprechenden Leistung-, 
Strom- usw. -Angaben auf dem Schilde bzw. den Schildern 
zu machen. 

§ 66. 
Bei T r an s f o r m a t o r e n m i t F r e m d l ü f t u n g ist 

ein Schild anzubringen, auf dem anzugeben ist: 
a) erforderliche Luftmenge bei Nennbetrieb in ms/min, 
b) erforderliche Luftpressung in mm WS. 

§ 67. 
Bei Transformatoren mit Wasserkühlung ist 

ein Schild mit folgenden Angaben anzubringen: 
a) erforderliche Wassermenge bei Nennbetrieb in 1/min, 
b) höchstzulässige Eintrittstemperatur, falls diese von 

25 o 0 abweicht. 
§ 68. 

Bei Transformatorenmit 0 lum lauf ist ein Schild 
mit Angabe der umlaufenden Olmenge in 1/min zur Be
stimmung der Pumpenleistung anzubringen. 

§ 69. 

Wird die Wicklung eines Transformators von einem 
anderen als dem Hersteller geändert (teilweise oder voll
ständige Umwicklung, Umschaltung oder Ersatz), so muß 
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die ändernde Firma neben dem Ursprungschilde ein Schild 
anbringen, das den Namen der Firma, die neuen An
gaben des Transformators nach §§ 63 u. ff. und die Jahres
zahl der Änderung enthält. 

Anhang. 
Regeln für die Bewertung und Prüfung von Dreh

transformatoren. 

I. 

§ 70. 
Im allgemeinen werden die Regeln für Transformatoren 

angewendet, soweit sie nicht durch die nachstehenden Son
derbestimmungen ersetzt oder ergänzt sind. 

§ 71 (Ergänzung zu § 3). 
Drehtransformatoren sind Transformatoren mit gegen

einander beweglichen Wicklungen (DrT). Sie werden in der 
Regel als Zusatztransformatoren oder als Spartransforma
toren (siehe § 3) benutzt. 

Drehtransformatoren sind nach Art der Asynchronmotoren 
gebaut. Die Größe oder die Phase der Sekundärspannung wird 
durch Verdrehung des Läufers geändert. 

II. 

Begriffserklärung en. 
§ 72 (Ergänzung zu §§ 4 u. ff.). 

Ständer ist der feststehende, Läufer der drehbare 
Teil des Transformators. 

§ 73 (Änderung von § 11). 
übers e t z u n g ist das Verhältnis der sekundären zur 

primären Windungzahl, nötigenfalls unter Berücksichtigung 
der Verschiedenheit der Wicklungsfaktoren. 

Bei Drehtransformatoren sind die Verhältniswerte des Leerlauf
stromes und der Streuung wesentlich größer als bei den übrigen 
Transformatoren. Infolgedessen ist die Übersetzung auch schon bei 
Leerlauf nicht mehr gleich dem Verhältnis von Sekundär- zu Primär-
spannung. 

§ 74 (Änderung von § 13). 

Nenn- Sekundärspannung ist die höchste beiLeer
lauf mit primärer Nennspannung erreichbare Spannung an 
der Sekundärwicklung. 

§ 75 (Änderung von § 15). 

Kurzschlußspannung ist die bei Verdrehung des 
Läufers auftretende niedrigste Spannung, die an die Pri-
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märwicklung angelegt werden muß, damit in der kmz
geschlossenen Sekundärwicklung der Nenn-Sekundärstrom 
fließt. 

Nenn-Kurzschlußspa,nnung ist die Kurzschluß
spannung des Drehtransformators, wenn seine Wicklungen 
die gewährleistete Temperatur besitzen. Sie wird in Pro
zenten der Nenn-Primärspannung ausgedrückt. 

Kurzschluß s t r o m ist der Primärstrom, den der Dreh
transformator aufnehmen würde, wenn bei kurzgeschlos
sener Sekundärwicklung und bei der Läuferstellung, bei der 
die Kmzschlußspannung gemessen wird, die Nennspannung 
an die Primärwicklung angelegt wird. Er wird als Vielfaches 
des Nenn-Primärstromes ausgedrückt. Das Verhältnis Kurz
schlußstrom : Nenn-Primärstrom ist gleich 100 : Nenn
K urzschlußspannung. 

Drehtransformatoren, die als Zusatztransformatoren ge
schaltet sind, nehmen bei einem an den Klemmen des 
Sekundärnetzes entstehenden totalen Kurzschluß einen Stoß
strom auf, der - bei Vernachlässigung des dämpfenden 
Einflusses von Zwischentransformatoren und Leitungen 
g 1eich werden kann dem 

Kurzschlußstrom x 2 [1 + --- --1--- - -] . 
Übersetzung 

Ill. 

B es ti mm ung en. 

A. Allgemeines. 

§ 76 (Ergänzung zu § 19). 
Die in § 19 angeführten Leistungen sind E i g e n -

leis tun g e n der Drehtransformatoren. Sie gelten nur als 
Anhaltswerte. 

C. Erwärmung. 
§ 77 (Änderung von § 42). 

Für luftgekühlte Drehtransformatoren gelten die glei
chen Werte wie für Asynchronmotoren (R. E. M., § 39). 

Für ölgekühlte Drehtransformatoren gelten die gleichen 
Werte wie für öltransformatoren (R. E. T., § 42). 

D. Isolierfestigkeit. 

§ 78 (Änderung von § 47). 
Luftgekühlte Drehtransformatoren bis einschließlich 

1000 V werden wie Asynchronmotoren geprüft (R. E. M., § 48). 
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Alle übrigen Drehtransformatoren werden nach R. E. T. 
(§§ 46 bis 51) geprüft. 

E. Verluste. 

§ 79 (Zusatz zur An.m. § 52). 
Die Messung der Leerlaufverluste wird in vielen Fällen von der 

Oberspannungseite aus vorzunehmen sein. 

G. Knrzschlnßfestigkeit. 

§ 80 (Änderung von § 57). 

Drehtransformatoren müssen, ohne betriebsunfähig zu 
werden, einen Stoß-Kurzschlußstrom aushalten können, dessen 
Höchstwert gleich dem nach § 75 (letzter Absatz) berech
neten, höchstens aber gleich dem 50-fachen des Nenn
stromes ist. 

Bei kleineren Werten der Übersetzung können sich im Falle 
eines totalen Kurzschlusses an den Klemmen des Sekundärnetzes 
höhere Stoßströme als das so-fache des Nennstromes ergeben. 
Es ist jedoch nicht möglich, die Wicklungen der Drehtrans
formatoren gegen die sich bei solchen Stößen ergebenden Kräfte 
abzustützen. Es muß daher bei einer derartigen Sachlage ein 
Schutz für den Drehtransformator im Netz vorgesehen werden, 
falls der Spannungsabfall zwischen den Energiequellen und dem 
Drehtransformator nicht schon hierfür reicht. 

I. Parallelbetrieb. 

§ 81 (Änderung von § 61). 

Die Abweichung der Kurzschlußspannungen vom Mittel 
kann größer als in § 61 angegeben sein, darf aber 25 Ofo 

nicht übersteigen. 
Bei Mehrphasen-Drehtransformatoren mit einem Läuferkörper 

wird bei Verdrehung des Läufers auch die Phase des Spannung
vektors verdreht. Hierauf ist bei Parallelschalten und Parallel
betrieb zu achten. In mehrfach verketteten Netzen oder in neuen 
Stationen, in denen mehrere Drehtransformatoren parallel laufen 
müssen, empfiehlt sich die Verwendung von Doppel-Drehtransfor
matoren, dienurdie Größe, nicht aberdie Phase derSpannungverändern. 

K. Schild. 

§ 82 (Änderung von § 64). 

Es sind anzugeben: Gattung (DrT), Nenneigenleistung, 
Nennfrequenz, Kühlungsart, Betriebsart, Netzspannung, Nenn
Primärspannung, Nenn-Sekundärspannung, Primärstrom, Se
kundärstrom, N enn-Kurzschlußspannung. 

Es sind (im Gegensatz zu den übrigen Transformatoren) nicht 
die der durchgeleiteten Leistung, sondern die der Eigenleistung 
entsprechenden Werte zu stempeln. 
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Die bei Belastung sich ergebende Sekundärspannung ist um 
einen von den Spannungsabfällen abhängigen Betrag von der 
Nenn-Sekundärspannung verschieden. 

Die Berechnung des Spannungsabfalles ist für Drehtransforma
toren, die nicht in Zusatzschaltung arbeiten, die gleiche wie in 
den Erklärungen zu § r6 angegeben. 

Für Drehtransformatoren in Zusatzschaltung gilt ange
nähert folgende Formel: 

e' V----~ 1 er=-'f.+IOO- 104 -----t, in der a=-::-+1 ist. 
a a· u-

Hierin ist ü Übersetzung, e'"' und e""' haben die in § 16 
angegebene Bedeutung (prozentuale Werte, bezogen auf die 
Eigenleistung); das + oder - Zeichen wird gewählt, je 
nachdem, ob sich der Läufer in der Stellung der äußersten 
Spannungserhöhung oder -erniedrigung befindet. 
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20. Regeln für die Bewertung und Prüfung 
von elektrischen Bahnmotoren und sonstigen 
Maschinen und Transformatoren auf Triebfahr

zeugen R. E. B. 1 1925 1). 

Diese Regeln sind in Anlehnung an die "Regeln für die 
Bewertung und Prüfung elektrischer Maschinen (R. E. M.)" 
und an die "Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Transformatoren (R. E. T.)" aufgestellt. Jedoch haben nur 
die Vorschriften und Bestimmungen, sowie Klassen von 
Isolierstoffen Aufnahme gefunden, die für die Bewertung 
und Prüfung von Motoren und Transformatoren auf Fahr
zeugen in Betracht kommen. Abweichungen von den R. E. M. 
und den R. E. T. sind durch Kursivschrift hervorgehoben. 
während Anmerkungen in Kleinschrift gedruckt sind. 

Einteilung. 

I. Gültigkeit 
II. Begriffserklärungen 

III. Bestimmungen: 
A. Allgemeines 
B. Betriebsart . 
C. Erwärmung . 
D. Überlastung, Kommutierung . 
E. IsoHerfestigkeit . . . . . 
F. Wirkungsgrad ..... . 
G. Mechanische Festigkeit 
H. Schild .. 
I. Toleranzen . 

I. Gültigkeit. 

§ 1. Ge l t u n g s b e g i n n. 

§ 1-3 
§ 4-16 

§ 17-22 
§ 23-26 
§ 27-37 
§ 38-41 
§ 42-46 
§ 47-56 
§ 57 
§ 58-66 
§ 67 

Diese Regeln gelten für die in § 3 genannten Maschinen und 
Transformatoren, deren Herstellung nach dem 1. Januar 1925 be
gonnen wird 2). 

1 ) Erläuterungen hierzu von Prof. ~r.·~ng. G. Dettmar können von der Ver

lagsbuchhandlung J ulius Springer, Berlln, bezogen werden. 
2 ) Angenommen durch die Jahre.,versammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1923, 

S. 417, 439 und 719; 1924, 8.1068. - Änderungen der §§ 42 und 45 angenommen 

durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 1925, S. 1526. - Sonder

druck VDE 296. 
Vorschriftenbuch. 14. And. 18 
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§ 2. G ü 1 t i g k e i t. 

Diese Regeln gelten allgemein. Abweichungen hiervon 
sind ausdrücklich zu vereinbaren. Die Vorschriften über 
die Schilder müssen jedoch immer erfüllt sein. 

§ 3. G e l t u n g s b e r e i c h. 
Diese Regeln gelten für die nachstehend angeführten Arten IJon 

Maschinen und Transformatoren, die auf Bahn- und anderen Fahr
zeugen IJerwendet werden: 

1. Gleichstrommotoren zum Antrieb des Fahrzeuges, 
2. Wechselstrom-Kommutatormotoren zum Antrieb des Fahr-

zeuges, 
3. Asynchronmotoren zum Antrieb des Fahrzeuges, 
4. Generatoren und Umformer zum Speisen der Motoren 1 bis 3, 
5. H ilfsmaschinen für Steuerung und Bremsung, wenn sie ent

weder I'Om Strom der Fahrmotoren durchflossen oder beeinflußt 
werden oder, wenn sie nicht dauernd belastet durchlaufen. 

Hilfsmaschinen, die im wesentlichen wie Maschinen 
für Dauerbetrieb arbeiten, wie z. B. Maschinen für Lüf
tung und Beleuchtung, fallen unter die R. E. M. 

6. Transformatoren aller Art, deren Wicklungen vom Strom der 
Fahrmotoren durchflossen oder beeinflußt werden, und zwar: 

a. mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung oder in 
Sparschaltung, ausgenommen Spannungwandler für Meß
zwecke, 

b. Hilfstransformatoren zur Steuerung der Motoren unter 2, 
auch genannt Spannungteiler, Stromteiler oder Schalt
drosselspulen, sowie Drehtransformatoren, 

c. Stromtransformatoren, ausgenommen Stromwandler für 
Meßzwecke. 

Andere Transformatoren, z. B. für Beleuchtung, Hilfs
motoren usw. fallen unter die R. E. T. Werden jedoch der
artige Transformatoren oder solche für Meßzwecke ·im Öl
kessel von Transformatoren, die unter 6a-c fallen, unter
gebracht, so fallen sie unter die R. E. B. 

II. Begriffs erklärungen. 

§ 4. Bestandteile. 

Ständer ist der feststehende Teil, Läufer der um
laufende Teil der Maschine. 

Anker ist der Teil der Maschine, in dessen Wicklungen 
dur·ch Umlauf in einem magnetischen Felde oder durch 
Umlauf eines magnetischen Feldes elektrische Spannungen 
erzeugt werden. Bei Asynchronmaschinen wird zwischen 
Primä.r- und Sekund1iranker unterschieden. 
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Bei Transformatoren werden unterschieden: 
A. nach der Energierichtung: 

1. Primär w i c k 1 u n g, die elektrische Leistung emp
fangende Wicklung; 

2. S ek un där wi ckl u ng, die elektrische Leistung ab
gebende Wicklung. 

Ein Transformator kann mehrere Primär- und 
mehrere Sekundärwicklungen haben. 

B. nach der Netzspannung: 
l.Oberspannungwicklung, die mit dem Netz 

der höheren Spannung verbundene Wicklung; 
· 2. Unterspannungwicklung, die mit dem Netz 

der niederen Spannung verbundene Wicklung. 
Anzapfungen sind Anschlüsse an Wicklungen, die 

die Benutzung einer geringeren Windungzahl als der vollen 
gestatten. 

Übersetzung ist das Verhältnis von Oberspannung 
zu Unterspannung bei Leerlauf. Sie ist unter Berücksichti
gung der Schaltart gleich dem Verhältnis der Windung
zahlen 

§ 5. Stromarten. 
Der Ausdruck W echse1st r o m umfaßt sowohl Ein

phasenstrom als auch Mehrphasenstrom. 
Drehstrom ist verketteter Dreiphasenstrom. 

§ 6. Nennwerte. 
Die auf dem Maschinenschilde genannten Werte von 

Leistung, SJ?annung, Frequenz, Drehzahl, Betriebzeit, Lei
stungsfaktor usw. sind die Werte, für die die Maschine und 
der Transformator gebaut sind und bei denen sie den Vor
schriften der R. E. B. genügen. Diese Werte werden durch 
den Zusatz "Nenn" gekennzeichnet (Nennleistung, Nenn
spannung, Nennstrom, Nennfrequenz, Nenndrehzahl, Nenn
betriebzeit, Nennleistungsfaktor usw.). 

§ 7. Spannung und Strom. 
Spannung- und Stromangaben bei Wechselstrom be

deuten Effektivwerte. 
Sofern nicht anders angegeben, bedeuten Spannungs

angaben bei Drehstrom die verkettete Spannung. 
Läuferspannung bei Asynchronmaschinen mit um

laufendem Sekundäranker ist die in der offenen Sekundär
wicklung im Stillstand auftretende Spannung zwischen zwei 
Schleifringen. 

18* 
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Läuferstrom bei Asynchronmaschinen mit umlaufen
dem Sekundäranker ist der bei Nennbetrieb auftretende 
Schleifringstrom. 

Nenn-Sekundärspannungbei Transformatoren ist 
die aus der primären Nennspannung und der Übersetzung 
berechnete Spannung.· 

Nennstrom ist der aus der Nennleistung und Nenn
spannung berechnete Strom. 

§ 8. Arbeitsweise. 

Generator (Stromerzeuger) ist eine umlaufende Ma
schine, die mechanische in elektrische Leistung verwandelt. 

Motor ist eine umlaufende Maschine, die elektrische 
in mechanische Leistung verwandelt. 

Umformer ist eine umlaufende Maschine oder ein 
Maschinensatz zur Umwandlung elektrischer Leistung in 
elektrische Leistung. 

Einankerumformer ist, ein Umformer, in dem die 
Umwandlung in einem Anker stattfindet. 

Motorgenerator ist ein zur Umformung dienender 
Maschinensatz, der aus je einem oder mehreren direkt ge
kuppelten Motoren und Generatoren besteht. 

Transformator ist ein Gerät, das ohne mechanische 
Bewegung elektrische Leistung in elektrische Leistung um
wandelt. 

§ 9. N o r m a l e N e n n s p a n n u n g e n. 
a. Normale Nennspannungen in V sindfür Gleichstrom

motoren: 
220 V, 550 V, 750 V, 1100 V, 1500 V, 2200 V, 3000 V. 

Die Motoren müssen noch bei folgenden Spannungen betrieben wer
den können: 

250 V, 625 V, 850 V, 1250 V. 

Für Maschinen, die mit Akkumulatoren zusammenarbeiten, werden 
normale Nennspannungen nicht festgesetzt. 

b. Normale primäre Nennspannung für Transformatoren für 
Wechselstrom von 162f3 Perjs ist 15 000 V, die Transformatoren 
sollen jedoch auch bei 16 500 V noch betrieben werden können. 

c. Für Hilfsmotoren für Wechselstrom Pon 162/ 3 Per/s gilt 
200 V als normal. 

§ 10. Leistung. 

Abgabe ist die abgegebene Leistung an den Klemmen 
bei Generatoren, an der Welle bei Motoren und an den 
Sekundärklemmen bei Umformern sowie Transformatoren. 
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Aufnahm e ist die aufgenommene Leistung an der 
Welle bei Generatoren, an den Klemmen bei Motoren und an 
den Primärklemmen bei Umformern sowie Transformatoren. 

Die Einheit der Leistung ist das Kilowatt (kW) oder 
das Watt (W). 

Bei Transformatoren ist die Leistung (Scheinleistung) 
in kVA anzugeben. 

ZahnradPorgelege, die zur unmittelbaren oder mittelbaren Über
tragung der Leistung der jlfotoren, § 3, 1 bis 3, an die Triebachsen 
der Fahrzeuge dienen, sollen, auch wenn die Lager' der Vorgelege
welle Teile des Motors sind, nicht als zum JJ!lotor gehörend angesehen 
werden. Die Abgabe des Motors ist daher an der Motorwelle selbst 
zu messen, die in den Zahnradvorgelegen entstehenden Verluste sind 
demnach in dem Wirkungsgrade des 1l:lotors nicht enthalten. 

§ 11. Leistungsfaktor. 

Leistungsfaktor (cos q>) ist das Verhältnis von 
Leistung in kW oder \V zur scheinbaren Leistung in kVA 
oder VA. 

§ 12. Wirkungsgrad. 

Wirkungsgrad einer Maschine ist das Verhältnis von 
Abgabe zur Aufnahme. 

§ 13. Erregung. 

Es werden unterschieden in Hinsicht auf die Schaltung: 
a. Reihenschlußerregung, d. i. Erregung durch den Anker· 

strom, 
b. Reihenschlußerregung mit Feldschwächung. 

Bei Erregerwicklungen ohne Anzapfung gilt der Wert: 

Feldstrom 
Ankerstrom 

anzugeben in °/0 als Maß für die Erregung; 
bei Erregerwicklungen mit Anzapfungen der Wert: 

Stromdurchflossene Windungen 
Gesamt-w inliungen ___ · 

c. Nebenschlußerregung, d. i. Erregung durch einen Zweig
strom, unabhängig Pom Ankerstrom. 

d. Verbunderregung, d. i. teils Reihenschluß-, teils Neben
schlußerregung. 

Nennerregung ist die Erregung, bei der der Motor die 
Nennleistung und die Nenndrehzahl hat. 

Nenn-Erregerspannung bei Fremderregung ist die auf 
dem Schilde der Maschine genannte Spannung, für die 
die Erregerwicklung bemessen ist, 
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§ 14. Drehzahlverhalten von Motoren. 

Nach der Abhängigkeit der Drehzahl von der Abgabe 
werden unterschieden: 

1. Motoren mit Reihenschlußc>erhalten. 
Die Drehzahl steigt bei Entlastung stark an (z. B. Reihenschluß

motoren). 
2. Motoren mit N ebenschlußc>erhalten. 

Die Drehzahl steigt bei Entlastung nur um einige Prozent an 
(z. B. Gleichstromnebenschluß- und Asynchronmotoren). 

Durch Änderung der Spannung oder Schaltung oder durch 
Bürstenperschiebung können die Motoren nach 1. und 2. in ver
schiedenen Drehzahlstufen geregelt werden. 

§ 15. Kühl ungsart. 
Es werden unterschieden: 

A. Maschinen. 

1. Maschinen ohne besonderen Lüfter. 

2. Maschinen mit eigenem Lüfter. 
Die Kühlluft wird durch einen am Läufer angebrachten 

oder von ihm angetriebenen besonderen Lüfter bewegt. 

3. Maschinen mit fremdem Lüfter. 
Die Kühlluft wird durch einen Lüfter mit eigenem An

triebsmotor bewegt. 

B. Transformatoren: 

TS. Trockentransformatoren mit Selbstlüftung. 
Der Transformator wird durch Strahlung und natür

lichen Zqg gekühlt. 

TF. Trockentransformatoren mit Fremd 1 ü f tun g. 
Die Kühlluft wird durch einen Lüfter oder künstlichen 

Zug bewegt. 

OS. ö 1 t r ansform a t o r e n mit Se 1 b s t 1 ü f t u n g. 
Der Ölkasten wird durch Strahlung und natürlichen 

Zug gekühlt. 

OF. öltransformatoren mit Fremdlüftung. 
Der ölkasten wird durch Luft gekühlt, die durch einen 

Lüfter oder künstlichen Zug bewegt wird. 

OFU. öltransformatoren mit Fremdlüftung und 
öl um lauf. 

Der ölkasten wird durch Luft gekühlt, die durch einen 
Lüfter oder künstlichen Zug bewegt wird,. Der Ölumlaui 
erfolgt zwangweise. 
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OSA. öltransformatoren mit ölumlauf und 
äußerer Selbstlüftung. 
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Das öl wird in einem Luftkühler außerhalb des Öl
kastens gekühlt. Der ölumlauf erfolgt zwangweise. 

OFA. ölt r ans f o r rn a t o r e u mit Ü lu m l an [ n n d 
äußerer Fremdlüftung. 

Das öl wird in einem Luftkühler außerhalb des Öl
kastens gekühlt. Die Kühlluft wird durch einen Lüfter 
oder künstlichen Zug bewegt. Der ölumlauf erfolgt zwang
weise. 

§ 16. Schutzarten für Maschinen. 

A. 0 f f e n e :ßf a s c h i n e n. 

1. Offene Maschinen. Die Zugänglichkeit der strom
führenden und inneren umlaufenden Teile ist nicht wesent
lich erschwert. 

B. Ge s c h ü t z t e M a s c h in e n. 

2. Ge s c h ü t z t e Maschinen. Die zufällige oder fahr
lässige Berührung der stromführenden und inneren umlaufen
den Teile sowie das Eindringen von Fremdkörpern ist er
schwert. Das Zuströmen von Kühlluft aus dem umgebenden 
Raum ist nicht behindert. Gegen Staub, Feuchtigkeit und 
Gasgehalt der Luft ist die Maschine nicht geschützt. 

3. S p r i t z - u n d s c h w a ll w a s s e r s i c h e r e M a -
s c hin e n. Schutz nach 2., außerdem ist das Eindringen 
von 'Vassertropfen und ·Wasserstrahlen aus beliebiger Rich
tung verhindert. 

0. Ge schlossen e Maschinen. 

4. Geschlossene 1Maschinen mit Rohranschlußstutzen. 
DieMaschine ist bis auf die Zuluft- und Abluftstutzen geschlossen, 
an diese sind Rohre oder andere Luftleitungen angeschlossen. 

Beim Fehlen eines oder beider Rohre fällt die Maschine je 
nach ihrer Bauart unter Schutzart A oder B. 

5. Ge s c h l o s s e n e M a s c hin e n m i t Man t e 1-
k ü h I u n g. Die stromführenden und inneren umlaufenden 
Teile sind allseitig abgeschlossen. ·Die Maschine wird durch 
Eigenbelüftung der Außenfläche gekühlt. 

6. Gekapselte Maschinen. Die Maschine ist all
seitig abgeschlossen. Die Wärme wird lediglich durch 
Strahlung, Leitung und natürlichen Zug abgeführt. 

Ein völlig luft- und staubdichter Abschluß findet bei 5. und 
6. nicht statt. 
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lll. Bestimmungen. 

A. Allgemeines. 
§ 17. Kurvenform. 

Die Kurvenform der Primärspannung von Trans
formatoren und Motoren wird als p r a k t i s c h s in u s · 
förmig vorausgesetzt (siehe R.E.l.VL § 14). 

§ 18. Aufs te 11 u n g so r t. 
Die folgenden Bestimmungen gelten unter der Annahme, 

daß die Fahrstrecken nicht höher als 1000 m ü. M. liegen. Für 
höher gelegene Fahrstrecken sind besondere Vereinbarungen zu treffen. 

Bei größeren Höhen ändern sich Isolationsfestigkeit und 
Wärmeabgabe. 

§ 19. Gewährleistungen. 
Die Gewährleistungen beziehen sich auf die Nennleistungen. 

§ 20. B ü r s t e n s t e 11 u n g. 
Bei Maschinen mit fester Bürstenstellung wird in den 

folgenden Bestimmungen vorausgesetzt, daß diese der für 
Nennleistung vorgeschriebenen entspricht und während der 
Probe unverändert bleibt. 

§ 21. Betriebswarmer Zustand. 
Sofern nichts anderes angegeben, beziehen sich die Be

stimmungen betr. Wirkungsgrad, § 48, auf einen mittleren 
betriebswarmen Zustand, und zwar soll die diesem ent
sprechende Temperatur einheitlich zu 75° C angeno=en 
werden. Gemessene Wirkungsgrade oder Verluste sind auf 
diese Temperatur umzurechnen. 

B. Prüfungs- und Betriebsarten. 

§ 22. 
Im planmäßigen Fahrbetriebe auf der Fahrstrecke kommt die 

dauernde Abgabe einer gleichbleibenden Leistung mit Ausnahme 
seltener Fälle nicht vor. Vielmehr arbeiten die Bahnmaschinen und 
-transformatoren häufig einen erheblichen Teil der Betriebzeit mit 
Leistungen, die größer als ihre Dauerleistung sind. 

Die Eignung für die Uberlastbarkeit läßt sich im Prüffelde fest
stellen. Es wird deshalb in den folgenden Paragraphen entsprechend 
§ 6 unterschieden zwischen Prüfung im Dauerbetriebe und Prüfung 
im kurzzeitigen Betriebe. 

Für den Fahrbetrieb selbst, der sich aus ständig wechselnden 
Le,"stungen zusammensetzt, werden Grenzen für die Temperatur-
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spitzen lediglich alsAnhalt für die Bemessung der Bahnmaschinen 
bei der Entwurfsbearbeitung vorgeschrieben. 

Als Nennleistungen gelten die Dauerleistungen und kurzzeitigen 
Leistungen. 

§ 23. Prüfungen. 
Die Prüfungen nach diesen Regeln sind in den Werkstätten des 

Herstellers an der neuen, trockenen, betriebsfertig eingelaufenen 
Maschine oder dem Transformator vorzunehmen. 

Etwaige Proben im Fahrzeuge sind besonders zu vereinbaren. 
Maschinen und Transformatoren sind mit ihren Lüftungsvor

richtungen zu erproben. 
Der durch das Fahren entstehende Luftzug darf jedoch bei 

Motoren nicht nachgeahmt werden; bei Transformatoren oder hierzu 
gehörenden Kühleinrichtungen ist dieses erlaubt, worüber gegebenen
falls besondere Vereinbarungen getroffen werden können. 

Die Schutzart der JJiaschine darf für den Probelauf nicht ge
ändert werden. 

§ 24. Prüfung im Dauerbetriebe (DB). 

Die Prüfung im Dauerbetriebe erfolgt mit der Leistung, die 
dauernd hergegeben werden kann, ohne daß die in § 35 angegebenen 
GrenzerwÜJ"tnungen überschritten werden, wobei alle anderen Be
stimmungen erfüllt werden müssen. 

Diese Dauerleistung ist die Nenn-Dauerleistung, die auf dem 
Leistungschilde vermerkt wird. 

§25. Prüfung im kurzzeitigen Betriebe(KB). 
Die Prüfung im kurzzeitigen Betriebe erfolgt mit der Leistung 

(Zweistundenleistung, Stundenleistung oder dgl.), die in der fest
gesetzten Zeit geleistet werden kann, ohne daß die Erwärmung die 
in § 35 angegebenen Grenzen überschreitet, wobei ebenfalls alle ande
ren Bestimmungen erfüllt werden müssen. 

Diese kurzzeitigen Leistungen sind als kurzzeitige Nennleistun
gen auf dem Leistungschilde zu ()ermerken. 

Wenn nichts anderes ()ereinbart, gilt für Fahrzeugantriebs
motoren die kurzzeitige Nennleistung ( 60-M inuten-Leistung). 

§ 26. Fuhrbetrieb. 

Fahrbetrieb ist die planmäßig festgesetzte Benutzung der Ma
schinen und Transformatoren auf einer oder mehreren festgesetzten 
Fahrstrecken. Die hierbei auftretenden Grenztempernturen dürfen 
auch bei auftretenden Temperaturspitzen die in § 35, Spalte V I und 
V I I festgesetzten Grenzwerte nicht überschreiten. 

Die Grenztemperaturen des § 35 müssen bei einer Temperatur 
der Außenluft (meteorologische Luft- oder Schattentemperatur) ()On 
25° C eingehalten werden. Bei selten auftretenden höheren Tempera
turen der Außenluft ist eine Überschreitung bis 10° C zulässig. 

Werden geringere Grenztemperaturen als in § 35 vereinbart, so 
sind auf dem Leistungschilde für Dauerleistung auch die entspre
chend geringeren Leistungswerte anzugeben. 
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C. Erwärmung. 

§ 27. 

Erwärmung .eines Maschinen· oder Transformatoren
teiles ist bei Dauerbetrieb und Fahrbetrieb der Unterschied 
zwischen seiner Temperatur und der des zutretenden Kühl
mittels, bei kurzzeitigem Betriebe der Unterschied seiner 
Temperatur zu Beginn und am Ende der Prüfung. 

§ 28. P r o b e l a u f. 

Die Erwärmungsprobe wird bei Nennbetrieb vorgenommen 
bzw. auf diesen bezogen. Bezüglich der Dauer gilt: 

1. Maschinen oder Transformatoren für 
Dauerbetrieb. Der Probelauf kann bei kalter oder 
warmer Maschine (Transformator) begonnen werden. Er 
wird so lange fortgesetzt, bis die Erwärmung nicht mehr 
merklich steigt, soll jedoch bei Maschinen höchstens 
10 h dauern. 

Die Erwärmung wird als nicht mehr merklich steigend 
betrachtet, wenn sie um nicht mehr als 2° C bei Ma
schinen, um nicht mehr als 1 • 0 bei Transformatoren in 
1 h zunimmt. 

Zur Bestimmung der Enderwärmung benutzt man, wenn 
möglich, das nachstehend beschriebene Verfahren, weil die 
Messung der Erwärmung gegen Ende der Probe unregel
mäßigen Schwankungen unterliegt. 

Die Erwärmung (t) wird in gleichen Zeitabschnitten 
(6 z) gemessen und die Erwärmungzunahme (6 t) in Ab
hängigkeit von der Erwärmung (t) aufgetragen. Die Ver
längerung der Geraden durch die so entstehende Punktschar 
schneidet auf der Erwärmungsachse (t) die Enderwärmung 
(T) ab. 

Erwärmung! 

Erwärmung- Llt 
zun(lhme 

Abb. 1. 
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Die Probe kann abgebrochen werden, wenn die so be
stimmte Enderwärmung nahezu erreicht ist. 

2 . .Maschinen oder Transformatoren für kurz
zeitigen Betrieb. Der Probelauf wird entweder bei kalter 
Maschine (Transformator) begonnen oder dann, wenn die 
Temperatur der wärmsten Wicklung um nicht mehr als 
go 0 höher als die Temperatur des Kühlmittels ist. Er wird 
bei Ablauf der Nennbetriebzeit abgebrochen. 

§ 29. 

Als Erwärmung einer Wicklung gilt der ungünstigere 
der beiden folgenden Werte: 

1. Mittlere Erwärmung, errechnet aus der Widerstand
zunahme. 

2. Örtliche Erwärmung an der heißesten zugänglichen Stelle der 
Oberfläche pon Eisen oder Wicklungen, gemessen mit Ther
mometer. 

Wenn die \Viderstandsmessung untunlich ist, so wird die 
Thermometermessung allein angewendet. Die Widerstands· 
messung ist untunlich bei Kommutatorankern mit mehr als 4 Polen, 
bei diesen ist daher die Thermometermessung maßgebend. 

Die Erwärmung des Öles von Transformatoren ist in 
der obersten ölschicht des Kastens mit dem Thermometer 
zu bestimmen. Zur Einführung eines Thermometers muß 
eine Einrichtung am Transformator vorhanden sein, bei der 
der Lochdurchmesser mindestens 12 mm beträgt. 

§ 30. 

Die Erwärmung t in ° 0 von Kupferwicklungen wird 
nach folgenden Formeln aus der \Viderstandzunahme be
rechnet, in denen: 

Tkalt die Temperatur der kalten Wicklung, 
Rkalt den lViderstand der kalten \Vicklung, 
Rwarm den Widerstand der warmen Wicklung bedeutet: 

1. bei Maschinen oder Transformatoren im kurzzeitigen 
Betriebe: 

_ Rwarm- Rkalt (235 + T ) 
t -- Rkalt ·-. kalt ' 

wobei die Werte Rkalt und Tkalt für den Beginn der Prüfung 
gelten; 
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2. bei Maschinen oder Transformatoren im Dauer- oder 
Fahrbetrieb: 

Rwarm- Rkalt + ) (T T ) t = R (235 Tkalt - Kühlmittel- kalt • 
kalt 

Es ist darauf zu achten, daß alle Teile der Wicklung bei 
der Messung von Rkalt die gleiche mit dem Thermometer zu 
messende Temperatur Tkalt haben. 

Bei Maschinen für kurzzeitigen Betrieb ist die Betriebs
dauer (Prüfdauer) meistens so kurz und die Zeitkonstante der 
Maschine so groß, daß der Einfluß einer Änderung der Kühl
mitteltemperatur auf die Erwärmung der Maschine während 
der Betriebzeit (Prüfzeit) nur sehr gering ist. Ihre Berück
sichtigung würde daher zu größeren Fehlern als die Nicht
berücksichtigung führen. 

§ 31. 

Zur Temperaturmessung mittels Thermometer sollen 
Quecksilber- oder Alkoholthermometer verwendet werden. 
Zur Messung von Oberflächentemperaturen sind auch Wider
standspulen und Thermoelemente zulässig, doch ist im 
Zweifelsfalle das Quecksilber- oder Alkoholthermometer maß
gebend. 

Es muß für gute Wärmeübertr~ung von der Meßstelle 
auf das Thermometer gesorgt werden. Bei Messung von 
Oberflächentemperaturen sind Meßstelle und Thermometer 
mit einem schlechten Wärmeleiter zu bedecken. 

§ 32. 

Die Messung der Widerstandzunahme ist mög
lichst während des Probelaufes, sonst aber unmittelbar nach 
dem Ausschalten vorzunehmen, der Zufluß von Kühlluft 
ist gleichzeitig mit dem Ausschalten abzustellen. Die Aus
laufzeit ist, wenn nötig, künstlich abzukürzen. 

Die T her m om eterm es s ung ist nach Möglichkeit 
während des Probelaufes, nötigenfalls mit Maximalthermo
meter, jedenfalls aber nach dem Abstellen vorzunehmen. 
Wenn auf dem Thermometer nach dem Abstellen höhere 
Temperaturen als während des Probelaufes abgelesen werden, 
so sind die höheren maßgebend. 

Ist vom Augenblick des Ausschaltens bis zu den Messun
gen so viel Zeit verstrichen, daß eine merkliche Abkühlung 
anzunehmen ist, so sollen die Temperaturen im Augenblick 
des Ausschaltans durch Extrapolation ermittelt werden. 
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§ 33. T e m p er a t ur des K ü h l mit t e l s. 

Als Temperatur des Kühlmittels für den Probelauf auf dem 
Prüfstande gilt: 

1. Bei Maschinen§ 15 A 1. und Transformatoren§ 15 B. TS, OS 
und OSA: Der Durchschnittswert der während des 
letzten Viertels der Versuchzeit in gleichen Abschnitten 
gemessenen Temperatur der Umgebungsluft. 

Es sind zwei oder mehr Thermometer zu verwenden, 
die, in 1 bis 2 m Entfernung von der Maschine (un
gefähr in Höhe der Maschinenmitte) angebracht, die 
mittlere Zulufttemperatur messen sollen. Die Thermo
meter dürfen weder Luftströmungen noch vVärmestrah
lung ausgesetzt sein. 

2. BeiallenanderenMaschinenundTransformatoren: Der Durch
schnittswert der während des letzten Viertels der Ver
suchzeit in gleichen Zeitabschnitten am Eintrittstutzen 
des Motors oder Transformators gemessenen Temperatur 
des Kühlmittels. 

§ 34. Wärmebeständigkeit der I solierst o ff e. 

Hinsichtlich ihrer Wärmebeständigkeit werden folgende 
Klassen von Isolierstoffen unterschieden: 

Klasse I. Faserstoff, u n getränkt, d. i. ungebleichte 
Baumwolle, natürliche Seide, Papier. 

Klasse II. Faserstoff, getränkt (imprägniert), d. i. un
gebleichte Baumwolle, natürliche Seide und Papier, die 
mit einem erstarrenden oder trocknenden Isoliermittel 
getränkt sind. 

Klasse III. F a s er s t o f f in F ü ll m a s s e, d. i. eine Iso
lierung, bei der alle Hohlräume zwischen den Leitern 
durch Isoliermasse derartig ausgefüllt sind, daß ein 
massiver Querschnitt ohne Luftzwischenräume entsteht. 

Klasse V. Präparate aus Glimmer und Asbest, 
d. s. aus Glimmer- und Asbestteilchen aufgebaute Prä
parate, deren Bindemittel und Faserstoffe Veränderun
gen unterliegen können, ohne die Isolierung mechanisch 
oder elektrisch zu beeinträchtigen. 

Klasse VI. Rohglimmer, P or z e lla n und andere feuer
feste Stoffe. 

§ 35. G r e n z wert e. 
Die höchstzulässigen Grenzwerte von Tem

peratur und Erwärmung sind nachstehend zusammen
gestellt: 
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A. Maschinen nach§ 3 Nr. 1 bis 5. 

I 
Grenzerwärmung auf dem Grenz· 

_______ P_~üfs~nde ______ temperalur 
Prüfungen im Prüfungen im 

bei Fahr-
kurzzeitigen Dauerbetf·iebe betrieb 

Bett·iebe (DB § 24) (§ 26) (KB §25) 
--- -~--"'------ --- -------- -- - --

Spalte I II ! III IV V VI VII 
--- ------------- _____ I _____ ----1 ------

I 

Reihe Maschinenteil ' aus aw~ nach \ aus 
nach I Wid.-

nach 
Wid.- Wid.-

Nr. und Isolierung Therm., Zun. Therm. 
1 Zun. 'l'herm. i Zun. 

I 

1 Wicklungen 70° c I 90° c 70° c! 80° c 95° c 105° c 
Klasse I! u. Il I I 

I I 
~------- ---- I 

2 Wicklungen 90° cinooc 90° c \100° Cl115° c 125° c 
Klasse V I ----- - -- ---------

3 Alle Teile Nur beschränkt durch den Einfluß auf 
Klasse VI benachbarte I solierteile 

--- -----------
4 Eisenkerne Wie eingebettete Wicklungen 

--
80° c i lsoo Ci - 1105° Cl -5 Kommutatoren -

und Schleifringe ! t,socl-=-\-=-1------- ------------ --- ----~---

6 Lager 55° c 1 -
I 

Bei Wicklungen für Gleichstrom-Nebenschlußerregung müssen 
die Grenzerwärmungen und -temperaturen Reihe Nr. 1 um 20° C 
niedriger sein. 

Bei Ausführungen nach § 16 Nr. 6 der Straßenbahnmotoren
bauart (Tatzenlagermotoren) für Schmalspur dürfen die Grenz
erwärmungen der Reihe 6 bis um 20Q C überschritten werden. 

B. Transformatoren nach § 3 Nr. 6. 

Die Werte, Spalte I I, gelten für Dauerbetrieb und für kurz
zeitigen Betrieb. 

Diese, gegenüber den bei ortsfesten Maschinen zugelassenen 
höheren Erwärmungen bezwecken eine schärfere Erprobung der 
Motoren im Prüffeld. 

Damit wird auch der Tatsache Rechnung getragen, daß 
auch im Betriebe die Beanspruchung der Bahnmotoren ver
hältnismäßig größer sein kann als die gleich großer, ortsfester 
Maschinen, und zwar einmal, weil die Außenkühlung dann 
wirksamer in Erscheinung tritt, außerdem weil anhaltende hohe 
Kühlmitteltemperaturen bis zu 35° C, wie sie bei ortsfesten Ma
schinen häufig sind, im Bahnbetriebe bei Ländern der ge
mäßigten Zone nur ausnahmsweise vorkommen. 

Die im Betriebe meistens erreichten Temperaturen der 
Bahnmotoren entsprechen dann denen, die laut R. E. M. bei 
ortsfesten Maschinen dauernd zugelassen werden. Wenn auch 
hin und wieder, dem ·wesen des Bahnbetriebes entsprechend, 
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Spalte I II III IV 
---- ------- ----., Grenz- Grenz-

~ Transformatorenteil eru:ärmung 
temperatur Mefi-

·~ bei Prüfung ., 
im vet·-

1:1:: und Isolierung auf dem 
Fahrbetrieb Prüfstande fahren 

Nr. (§ 24 u 26} (§ 26) 

1 Wicklungen Klasse II 80° c 10S0 c 
Errechnet oder Klasse I II 

-- --- -~--- aus 
_2 Wicklungen in Öl 80° c 10S0 c Wider---- -------- ---------
3 Wicklungen Klasse V 100° c l2S0 c stand-

--------------- ---- zunahme 
4 Alle Teile Klasse VI S0 mehr als Reihe 1 bis 3 

--- --
s Einlagige blanke 

Wicklungen 
S0 mehr als Reihe 1 bis 3 

- -- - ------ ---------------------
6 Eisenkern 

- --

80° c 10S0 c Thermo· ---------
7 Öl in der obersten 70° c 9S 0 c 

Schicht meter 
-- ---- ---- -

8 Alle anderen Teile Nur beschränkt durch be-
nachbarte I salationsteile 

diese Temperaturen überschritten werden, so ist die durch
schnittliche Lebensdauer der :Motoren im Bahnbetriebe deshalb 
nicht geringer. 

Das Maß der zugelassenen Überschreitung ist abhängig von 
deren Häufigkeit, d. h. von der Betriebsart und den Strecken
verhältnissen. Vorschriften können hierfür nicht gegeben wer
den, sie sind besonderen Vereinbarungen von Fall zu :Fall vor
zubehalten. 

§ 36. Z w e i er l e i I s o l i er u n g e n. 

Wenn für verschiedene räumlich getrennte Teile einer 
Wicklung zwei oder mehr Isolierstaffe von verschiedener 
Wärmebeständigkeitsklasse verwendet werden, so gilt bei 
Temperaturbesti=ung aus der mittleren Widerstandzunahme 
die für den wärmebeständigeren Stoff zulässige Grenz
temperatur, sofern die Thermometermessung an den weniger 
wärmebeständigen Stoffen keine Überschreitung der für sie 
zulässigen Grenztemperaturen ergibt. 

§ 37. Geschichtete Stoffe. 

Bei mehreren geschichteten Stoffen verschiedener Wärme
beständigkeitsklassen gilt als Grenztemperatur die des 
weniger wärme beständigen, falls seine Zerstörung den Betrieb 
der Maschine oder des Transformators beeinträchtigt. 

Dagegen gilt als Grenztemperatur die des wärme
beständigeren Stoffes, falls die Zerstörung des weniger 
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wärmebeständigen Stoffes den Betrieb der Maschine oder 
des Transformators nicht beeinträchtigt. 

D. Überlastung. Kommutierung. 
§ 38. 

Die Bestimmungen der §§ 39 bis 41 sollen nur die mecha
nische und die elektrische Überlastbarkeit von Maschinen 
ohne Rücksicht auf Erwärmung feststellen. 

§ 39. Überlastung. 
Motoren nach § 3 Nr. 1 und 3 müssen ohne Beschädi

gung und bleibende Formveränderung während 2 min 
den 1,5-fachen Stundenleistungstrom, stoßweise den 2-fiwhen 
Stundenleistungstrom, Motoren nach § 3 Nr. 2 während 
2 min den 1,5-fachen Stundenleistungstrom, bei Maschinen 
nach § 3 Nr. 4 und 5 während 2 min den 1,5-fachen Nenn
strom aushalten. 

Die Prüfung darf nur mit einer solchen Temperatur der Ma
schine begonnen werdeno daß die Grenztemperaturen des § 35 ( A. 
Spalte VI und VII, B. Spalte III) nicht überschritten werden. 

§ 40. Kommutierung. 
Maschinen mit Kommutator müssen bei jeder Belastung 

bis zur Nennleistung praktisch funkenfrei arbeiten. Bei 
der Überlastungsprehe nach § 39 müssen sie derart kommu
tieren, daß weder die Betriebsfähigkeit von Kommutator 
und Bürsten beeinträchtigt wird noch Rundfeuer auftritt. 

Es wird vorausgesetzt, daß: 
1. der Kommutator in gutem Zustande ist und die Bürsten 

gut eingelaufen sind ; 
2. bei Gleichstrommotoren mit oder ohne Wendepole, die zumFahr

zeugantrieb dienen, die Bürsten in der neutralen Zone stehen. 
3. bei sonstigen Gleichstrommaschinen mit oder ohne Wende· 

pole die Bürstenstellung im ganzen Belastungsbereiche 
des Nenndrehsinnes unverändert bleibt; 

4. bei Wechselstrommotoren die Probe sich nur aufden Leistungsbe
reich erstreckt, der bei der betreffenden Bürstenstellung zulässig ist. 
Ein Betrieb gilt als praktisch funkenfrei, wenn Kom

mutator und Bürsten in betriebsfähigem Zustande bleiben. 
Bei den Wechselstrom-Kommutatormotoren kann beim An
lauf vorübergehend stärkeres Bürstenfeuer auftreten, das 
aber den betriebsfähigen Zustand nicht beeinträchtigen darf. 

§ 41. Kurz s c h 1 u ß fest i g k e i t. 
Die Transformatoren nach § 3 Nr. 6 a müssen einen 

plötzlichen Kurzschluß an den Sekundärklemmen bei Nenn-
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Primärspannung aushalten können, ohne daß ihre Betriebs
fähigkeit beeinträchtigt wird. 

Es ist hierbei angenommen, daß der Transformator 
einen Kurzschluß an den Sekundärklemmen vertragen muß, 
auch wenn die Stromquelle so groß ist, daß durch den 
Kurzschluß keine Verminderung der Primärspannung eintritt. 

Die Prüfung auf Kurzschlußfestigkeit läßt sich im all
gemeinen nicht in den Fabrikprüffeldern, sondern nur im 
Betriebe durchführen, da nur dort die nötigen Maschinen
größen zur Verfügung stehen. 

E. Isolierfestigkeit. 

§ 42. Allgemeines. 
Die Isolation soll folgenden Spannungproben unter

worfen werden: 
1. Wicklungsprobe nach § 43 bei allen Maschinen und 

Transformatoren nach § 3, ausgenommen Transforma
torenwicklungen, die betriebsmäßig nicht lösbar mit dem 
Körper verbunden sind ; 

2.Sprungwellenprobe nach § 44 bei Transformatoren 
nach § 3 Nr. 6a, sofern sie die Fahrleitungspannung führen. 

3. Wind u n g s p r ob e nach § 45 bei Transformatoren nach 
§ 3 N r. 6 a bis c. 
Die Prüfungen dürfen an der kalten Maschine oder dem 

kalten Transformator vorgenommen werden, falls die Ma· 
schine oder der Transformator im warmen Zustande nicht zur 
Verfügung steht. Die Prüfungen sollen in der Reihenfolge 1, 
2, 3 vorgenommen werden; sie gelten als bestanden, wenn 
weder Durchschlag noch Üherschlag erfolgt und keine Gleit
funken auftreten. 

Bei Maschinen und Transformatoren brauchen betriebs
mäßig nicht lösbare Verbindungen zwischen verschiedenen 
Wicklungen oder mit dem Körper nicht getrennt zu werden. 
Wicklungen, die betriebsmäßig nicht lösbar mit dem Körper 
verbunden sind, brauchen nur der Windungsprobe unter
worfen zu werden. 

Als betriebsmäßig nicht lösbare Verbindungen gelten V erbin
dungen der Erdseite der Hochspannungwicklungen von Transfor
matoren nach§ 3 Nr. 6a dann, wenn die Isolation der Wicklungen 
und Klemmen nur entsprechend dem Potentialgefälle gegen Erde 
ausgeführt ist. 

§ 43. W i c k 1 u n g s probe. 
Die Isolation von Wicklung gegen Wicklung und von 

Wicklung gegen Körper wird mit einer fremden Wechsel
stromquelle geprüft. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 19 
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Ein Pol der Stromquelle wird an die zu prüfende Wick
lung, der andere an die Gesamtheit der untereinander und 
mit dem Körper verbundenen anderen Wicklungen gelegt 
(vgl. § 42 vorletzten Absatz). 

Die Prüfspannung soll praktisch sinusförmig, ihre 
Frequenz soll gleich der Nennfrequenz oder 50 Perjs sein. 
Die Spannung soll allmählich auf die nachstehenden Werte 
gesteigert und alsdann während 1 min eingehalten werden. 

Wird die Prüfzeit über 1 min ausgedehnt, so soll die 
Prüfspannung herabgesetzt werden. 

In der Tafel bedeutet E: 
1. Die Nennspannung der Maschine, bei fremderregten Feld

Wicklungen die Nenn-Erregerspannung; 
2. bei leitend verbundenen Wicklungen einer oder mehrerer 

Maschinen die höchste gegen Körper bei Erdschluß eines 
Poles auftretende Spannung; 

3. bei Läuferwicklungen von Asynchronmotoren, die dauernd 
in einer Richtung umlaufen, die Läuferspannung und bei 
Umkehrasynchronmotoren 1,5 X Läuferspannung; Kurz
schlußwicklungen brauchen nicht geprüft zu werden; 

4. bei Transformatoren nach § 3 Nr. 6a das 1,1-fache der 
Nennspannung der Wicklungen; 

5. bei Transformatoren nach§ 3 Nr. 6b und c die Nennspannung 
der Stromkreise, mit denen die Wicklung in Reihe liegt. 

Spalte I II I III I JV 

I Prüfspannung in V, Reihe I Wicklung Bereich der größere der Werte 

1 Nennleistung kleiner als 3 E 2E 
500 w + 500 

-~ ----- Wiek- ~-~----~ --

2 Nennleistung größer als 3 E 2E 
lungen 500 W, E bis 5000 V + 1000 

--- --
3 von 2E 

]lfa~ 
E über 5000 V + 5000 

----- ---------- ~--- -----·~ 

4 schineu dauernd mit einem Außen- 2E pol geerdete Maschinen + 10000 über 5000 V 
- ------ -~----- -- -- --- - ------- ----- --- -- --

5 Wiek- bis 1000 V 3,25 E 1000 
------ lungen --- - -- --- ---------- -- ---------

6 von von 1000 bis 10000 V 3,25 E 
Trans- ------ ~ ----- ---------1 

7 forma- über 10000 V 1,75 E 
toren + 15000 

§ 44. 
Die Sprungwellenprobe (siehe § 42) dient dazu, 

festzustellen, daß die Windungsisolation gegenüber den im 
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normalen Betriebe auftretenden Sprungwellen ausreicht. Die 
Prüfung soll im Fabrikprüffeld bei dem fertigen Trans
formator an Wicklungen für eine Nennspannung über 2,5 kV 
in einer der dargestellten Schaltungen vorgenommen werden. 

Die zu prüfende Transformatorenwicklung TW, die im Punkte 
G bzw. G1 , der betriebsmäßigen Schaltung entsprechend, geerdet wird, 

ist über Funkenstrecken F aus massiven Kupferkugeln von 
mindestens 50 mm Durchmesser auf Kabel oder Kondensa
toren C geschaltet, deren Kapazität folgendermaßen zu be
messen ist: 

Nenn
spannung 

in kV 

2,5 bis 6 
über 6 bis 20 

Prüfkapazität. 

Kapazität in jeder Phase 
mindestens f' F 

Zweckmäßige Form der 
Kapazität 

0,05 
0,02 

Kabel od. Kondensator 

" " 
Bei Drehstromkabeln ist die Betriebskapazität (vgL § 5 

der Definition der Eigenschaften gestreckter Leiter, "ETZ'' 
1909, S. 1115 und 1184, Vorschriftenbuch des VDE HJ14, 
S. 386; in der 14. Ausgabe des Vorschriftenbuches nicht 
mit aufgenommen) gleich der angegebenen Kapazität zu 
wählen; das Kabel hat nach Abschaltung eines Leiters 
dann auch für die Einphasenschaltung die vorgeschriebene 
Kapazität. 

Abb. 2. Abb. 3. 

Der Kugelabstand der Funkenstrecke wird für einen 
Überschlag bei 2,2 E eingestellt. Der Transformator ist 
durch die Stromquelle Q mit der Frequenz 50 Perjs auf 
etwa das 1,3-fache der Nennspannung zu erregen. 

Die Funkenstrecke wird auf beliebige Weise gezündet 
(etwa durch vorübergehende Annäherung der Kugeln oder 
Überbrückung der Luftzwischenräume) und ein Funkenspiel 
von 10 s Dauer wird aufrechterhalten (Abb. 2-4). Die 
Funkenstrecke ist dabei mit einem Luftstrom von etwa 
3 m/s Geschwindigkeit anzublasen. 

19* 
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Durch die Funkenüberschläge werden die Kapazitäten 
von der Wicklungspannung immer wieder umgeladen, bei 
jeder plötzlichen Umladung zieht eine Sprungwelle in die 
zu prüfende Wicklung ein. 

Es empfiehlt sich, alle Zwischenleitungen möglichst 
kurz zu halten, da bei längeren Leitungen die Beanspruchung 
der Wicklung nicht eindeutig bestimmt ist. 

Mehrphasentransformatoren können auch in der Ein
phasenschaltung geprüft werden; dabei sind die Phasen
klemmen so oft zu vertauschen, daß die Wicklung jeder 
Phase der Sprungwellenprobe ausgesetzt wird. 

§ 45. 
"Die Windungsprobe (siehe § 42) dient zur Fest

stellung der ausreichenden Isolation benachbarter Wick
lungsgruppen gegeneinander und zum Auffinden von Wick
lungsdurchschlägen, die bei Transformatoren durch die 
Sprungwellenprobe (siehe § 44) eingeleitet sind. 

Die Prüfung erfolgt bei Leerlauf durch Aufdrücken einer 
Prüfspannung mindestens gleich 2 x Nennspannung. Die 
Frequenz kann entsprechend erhöht werden; Prüfdauer 
5 min. 

Bei Transformatorenwicklungen, die b~triebsmäßig nicht 
lösbar mit dem Körper verbunden sind und infolgedessen 
nach § 42 nur der Windungsprobe zu unterwerfen sind, hat 
der oben angegebenen Prüfung noch eine verschärfte Win
dungsprobe von 1 min Dauer voranzugehen, während der 
die Prüfspannung auf einen Wert zu steigern ist, der durch 
die 5. bis 7. Reihe der in § 43 angegebenen Zahlentafel fest
gelegt ist. 

§ 46. 

Die Durch führ ungsis olat ore n von Transforma
toren müssen folgende Prüfspannung aushalten: 

von 1 bis 3 kV . . . 8 E + 2 kV 
über 3 kV . . . . . 2 E + 20 kV 

Die Ausführung dieser Prüfung kann aber nur entweder 
an den zu den Transformatoren gehörenden Isolatoren vor 
Zusammenbau mit dem Transformator, jedoch mit dem zu
gehörenden Flansch oder bei Verzicht auf diese Art der 
Prüfung an Isolatoren gleicher Type verlangt werden. 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn weder Durch
schlag noch Überschlag erfolgt und keine Gleitfunken auf
treten. 
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F. Wirkungsgrad. 
§ 47. Allgemeines. 

Es werden unterschieden: 
1. d e r d i r e k t g e m e s s e n e W i r k u n g s g r a d. Er wird 

durch Messung von Abgabe und Aufnahme ermittelt; 
2.der indirekt gemessene Wirkungsgrad. Er 

wird aus den Verlusten, die als Unterschied von Auf
nahme und Abgabe angesehen werden, ermittelt. 
Bei Gewährleistungen für den Wirkungsgrad ist das 

Meßverfahren anzugeben. 
Sofern nicht anderes vereinbart, ist bei Maschinen nach 

§ 3 Nr. 1 bis 5 unter Wirkungsgrad der direkt gemessene 
zu verstehen, bei Transformatoren nach § 3 Nr. 6 der in
direkt gemessene. 

§ 48. 

Wirkungsgradangaben beziehen sich auf den Nenn
betrieb (kurzzeitige Leistung oder Dauerleistung oder beides), 
sofern nicht anderes angegeben. 

Voraussetzung für die nachstehend beschriebenen 
Prüfungen ist, daß die Maschinen gut eingelaufen sind, ins
besondere Kommutator und Bürsten, und daß diese in der 
für Nennbetrieb vorgeschriebenen Stellung sind. 

Der direkt gemessene Wirkungsgrad bezieht sich auf den 
betriebswarmen Zustand. 

Bei indirekter Messung sind die mit Gleichstrom ge
messenen Widerstände zur Bestimmung der Stromwärme
verluste auf 75° 0 umzurechnen (siehe § 21). 

Bei anderen Verlustmessungen ist keine Temperatur
umrechnung vorzunehmen. 

§ 49. 
Alle Verluste in den zur Maschine allein gehörenden 

HUfsgeräten - jedoch nur diese - sind bei der Ermittlung 
des Maschinenwirkungsgrades einzubeziehen, insbesondere: 

1. die Verluste in Regel-, Vorschalt-, Justier-, Abzweig- und 
ähnlichen Widerständen, Drosselspulen, Hilfstransforma
toren und dergleichen, die zum ordnungsmäßigen Be
triebe notwendig sind; 

2. die Verluste in der Erregermaschine bei Eigenenegung, 
aber nicht bei Fremdenegung; 

3. die Verluste in den mit der Maschine mitgelieferten 
Lagern, aber nicht in fremden Lagern; 

4. der Verbrauch des Lüfters bei Eigenlüftung. 
Der Verbrauch bei Fremdlüftung sowie von Öl

pumpen ist nicht einzubeziehen, sondern gegebenenfalls 
getrennt anzugeben. 
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Nicht einzubeziehen sind die Verluste in Zahnrädern und 
Lagern PO n V orgelegewellen. 

Für Motoren nach Straßenbahnbauart (Tatzenlagermotoren) ist 
es allgemein üblich, in Kurpenblättern und Druckschriften die Zug
kräfte und Geschwindigkeiten am Umfange des Laufrades für Per· 
schiedene Zahnradübersetzungen anzugeben. Eine eindeutige Mes
sung der Zahnradperluste ist nicht möglich, da bei dem gleichen 
Motor diese Verluste je nach dem Zustande der Zahnräder und der 
Art der Schmierung Perschieden sind. Zwecks einheitlicher Bewer
tung der Verluste in Zahnrädern und V argelegelagern sollen für 
Motoren mit einfacher Zahnradübersetzung die folgenden Werte, 
die sich als Mittelwerte PieZer V ersuche ergeben haben, perwendet 
werden: 

Verluste des einfachen Vorgeleges und der 
Tatze ng l e i tl age r. 

Aufnahme in OJ0 
der Aufnahme bei 
1 Stundenleistung 

200 
150 
125 
100 

75 
60 
50 
40 
30 
25 

Verluste in °/0 
der Aufnahme 

3,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
2,7 
3,2 
4,4 
6,7 
8,5 

Die mit Hilfe dieser Zahlentafel ermittelten Werte gelten nicht 
als Gewährleistungen. 

Sollten jedoch bei Motoren nach Straßenbahnbauart die Wir
kungsgrade einschließlich der Verluste der Zahnräder und der Vor
gelegelager gemessen werden, so sind die zu gewährleistenden Wir
kungsgrade für die Abgabe an der Ankerwelle unter Verwendung der 
vorstehenden Werte zu berücksichtigen. 

§ 50. Direkt ge m es s euer Wirkungsgrad. 
Der direkt gemessene Wirkungsgrad wird nach einem 

der folgenden Verfahren ermittelt: 
1. Leistungsmeßverfahren. Abgabe und Aufnahme 

werden mit elektrischen Meßgeräten festgestellt; 
2. Bremsverfahre n. Die mechanische Leistung wird 

mit Bremse oder Dynamometer, die elektrische mit 
elektrischen Meßgeräten festgestellt ; 

3.Belastungsverfahren. Die mechanische Leistung 
wird mit einer geeichten Hilfsmaschine, die elektrische 
mit elektrischen Meßgeräten festgestellt. 
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Als geeichte Hilfsmaschine kann auch eine Maschine gleicher 
Bauart verwendet werden, die mechanisch gekuppelt wird. Als Wir
kungsgrad einer Maschine darf dann der Wurzelwert aus dem 
Gesamtwirkungsgrad angenommen werden. 

§51. Indirekt gemessener Wirkungsgrad. 
I. Rückarbeitsverfahren zur Messung des Gesamt

verlustes. Zwei gleiche Maschinen werden mechanisch 
und elektrisch derart verbunden, daß sie, die eine als 
Generator, die andere als Motor, aufeinander arbeiten. 
Die Erregung wird so eingestellt, daß der Mittelwert der 
Abgaben gleich der Nennleistung und der Mittelwert der 
Spannung gleich der Nennspannung ist. Die zur 
Deckung der Verluste erforderliche Leistung wird elek
trisch oder mechanisch oder teils elektrisch und teils 
mechanisch zugeführt. Diese Verlustleistung dient nach 
angemessener Verteilung auf beide Maschinen zur Be
rechnung der Wirkungsgrade. Dieses Verfahren ist bei 
Wechselstrom-Kommutatormaschinen nicht anzuwenden. 

II. Einzelver 1 u s t verfahren. Hierbei werden unter
schieden: 
1.Leerverluste: 

A. Verluste im Eisen (Eisenverluste); 
B. Verluste durch Lüftung, Lager- und Bürstenreibung 

(Reibungsverluste). 
2. Erregerver 1 u s t e bei Maschinen mit besonderer 

Erregerwicklung: 
C. Stromwärmeverluste in Nebenschluß- und fremd

erregten Erregerkreisen (vgl. auch § 49 Nr. 1 und 2). 
3. Las t ver l u s t e: 

D. Stromwärmeverluste in Anker- und Reihenschluß
wieklangen; 

E. Übergangsverluste an Kommutatoren und Schleif
ringen, die Laststrom führen; 

F. Zusatzverluste, d. s. alle oben nicht genannten 
Verluste. 

Als Gesamtverlust, der der Berechnung des Wirkungs
grades zugrunde gelegt wird, gilt die Summe aus den Ver
lusten A-F. 

§ 52. L e er v e rl u s t e. 
Die Leerverluste werden nach einem der folgenden Ver

fahren ermittelt: 
1. Motorverfahren: Die Maschine wird leerlaufend als 

Motor betrieben, und zwar: Gleichstrom-Reihenschluß
motoren bei einer Ankerspannung, die der Nennspannung ab
züglich des Ohmsehen l:lpannungsabfalles entspricht und 
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derart fremd erregt ist, daß die Nenndrehzahl entsteht. 
Die Leistungsaufnahme abzüglich der Stromwärme- und 
der Erregerverluste gilt als Leerverlust; 

2. Generatorverfahre n. Gleichstromreihenschlußmaschinen 
werden im Leerlauf mit Nenndrehzahl durch einen geeichten H ilfs
motor angetrieben und auf Nennspannung abzüglich des Span
nungsabfalles erregt. Ihre mechanische Leistungsaufnahme 
gilt als Leerverlust. 

3. Wechselstrom-Reihenschluß- (Kommutator-) Motoren werden 
ebenfalls im Leerlauf mit Nenndrehzahl und abgehobenen Bür
sten durch einen geeichten Hilfsmotor angetrieben. Die Haupt
feldwicklung wird mit Nennfrequenz undder Spannung (Kraft· 
fluß) erregt, die bei Nennleistung an dieser Wicklung gemessen 
wird. Der Leerverlust ist die Summe der mechanischen Lei
stungsaufnahme und der elektrischen Leistungsaufnahme der 
Feldwicklung abzüglich der Stromwärmeverluste. 

§ 53. Erregerverluste. 

Die Stromwärmeverluste im Erregerstromkreise 
werden aus den mit Gleichstrom gemessenen Widerständen 
berechnet. 

§ 54. B e r e c h n u n g d er L a s t v e r 1 u s t e. 

1. Die Laststrom w ärmev erl us te werden aus den mit 
Gleichstrom gemessenen Widerständen errechnet. Bei 
Asynchronmaschinen kann der Stromwärmeverlust in 
der Sekundärwicklung auch aus der Schlüpfung be
rechnet werden. 

2. Die Übergangsverluste werden berechnet, indem 
man für den Spannungsabfall jeder Bürste im Strom
weg 1 V bei Kohle- und Graphitbürsten einsetzt. 

§ 55. Z u s atz v e rl u s t e. 

Als Zusatzver 1 u s t e werden die nachstehend zu
sammengestellten Annäherungswerte eingesetzt. Die Prozent
werte beziehen sich bei Generatoren auf die Abgabe, bei 
Motoren auf die Aufnahme. Es wird angenommen, daß bei 
Reihenschlußmotoren die Prozentwerte bei der Nennspannung un
abhängig von der Belastung sind, bei den übrigen Maschinen 
proportional dem Quadrat der Stromstärke: 

1. Kompensierte Gleichstrommaschinen mit lj2o/o; 
2. nichtkompensierte ffieichstrommaschinen mit oder ohne 

Wendepole mit 10fo; 
3. Wechselstrom-Kommutatormotoren mit 20J0, 
4. Asynchronmaschinen mit lj2ojo. 
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§56. Verluste von Transformatoren. 
Bei Transformatoren sind folgende Verluste zu berück

sichtigen: 
1. Leerlaufverluste, 
2. W i c k l u n g s ver l u s t e. 

Leerlaufverlust ist die Aufnahme bei Nenn-Primär
spannung, Nennfrequenz und offener Sekundärwicklung. Er 
besteht aus Eisenverlust, Verlusten im Dielektrikum und 
dem Stromwärmeverlust des Leerlaufstromes. 

Wicklungsverlust ist die gesamte Stromwärme
leistung bei Nennstrom und Nennfrequenz, die in allen 
Wicklungen und Abteilungen (also zwischen den Klemmen) 
in betriebswarmem Zustande verbraucht wird. Wenn der 
betriebswarme Zustand nicht festgestellt ist, so ist auf die 
zulässige Grenztemperatur umzurechnen. 

Der Wicklungsverlust wird ermittelt, indem bei 
kurzgeschlossenen Sekundärwicklungen dem Transformator 
der Nennstrom zugeführt wird. Etwaige zusätzliche Verluste 
durch Wirbelströme sind hierbei im Wicklungsverluste ent
halten. 

Wenn das Verhältnis: Sekundärspannung zu Sekundärstrom 
sehr klein ist, z. B. bei Transformatoren für hohe Stromstärken, 
kann der gemessene Verlust durch den Kurzschlußbügel wesent
lich vergrößert werden. In solchen Fällen ist eine entsprechende 
Korrektur vorzunehmen, um den wirklichen Wicklungsverlust 
zu ermitteln. 

G. Mechanische Festigkeit. 
§57. Schleuderprobe. 

Nachstehende Tafel enthält die Prüfdrehzahl für die 
Schleuderprobe; diese Drehzahl soll während 2 min auf
rechterhalten werden. 

Die Schleuderprobe gilt als bestanden, wenn sich keine 
schädlichen Formveränderungen zeigen und die Spannung
probe nach § 43 nachträglich ausgehalten wird . 

. Reihe ,. Maschinengattung 

1 Fahrzeug- Antriebsmotoren 

2 Hilfsmaschinen mitNeben-
schlußverhalten 

3 , H ilfsmaschinen mit Reihen
schlußverhalten 

Scllleuderdrehzahl 

1,25 X höchster Betriebs
drehzahl 

1,2 X Leerlaufdrehzahl 

1,5 x Nenndrehzahl 

Zu 1: Fahrzeug-Antriebsmotoren bis 100 kW Stundenleistung, 
für die die höchste Betriebsdrehzahl (z. B. Straßenbahnmotoren) nicht 
bekannt oder unsicher ist, sind mindestens mit 2,5 x Stundendreh
zahl zu prüfen. 
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H. Schild. 
§ 58. Allgemeines. 

Auf jeder Maschine und jedem Transformator muß ein 
Leistungschild befestigt sein, auf dem die nachstehend auf
gezählten allgemeinen und die in § 59 bzw. 60 zusammen
gestellten zusätzlichen Angaben deutlich lesbar sind. Die 
allgemeinen Angaben sind: 

1. Hersteller und Ursprungzeichen (falls nicht ein be
sonderes Firmenschild angebracht wird); 

2. Modellbezeichnung; 
3. Fertigungsnummer. 

§59. Zusätzliche Angaben. 
Die zusätzlichen Angaben auf dem Leistungschilde von 

Maschinen nach § 3 Nr. 1 bis 5 sind in der nachstehenden 
Tafel zusammengestellt und in § 60 erläutert: 

Zeile Gleichstrommaschinen Wechselstrom- Asynchron-
Kommutatormotoren maschinen 

1 Verwendungsart Verwendungsart Verwendungsart 
-~--

2 Nennleistung Nennleistung Nennleistung 
-----

3 Betriebsart Betriebsart Betriebsart 
------ -----

4 Nennspannung Nennspannung Nennspannung 
Läuferspannung 

~-- -- --·- ------------ --- - ---- --

5 Nennstrom Nennstrom Nennstrom 
Läuferstrom 

-- - -~- -

6 Nenndrehzahl Nenndrehzahl Nenndrehzahl 
--

7 - Nennfrequenz Nennfrequenz 
- ------

8 - Nennleistungs-
faktor 

Nennleistungs-
faktor 

-------
Bei Eigen- und Fremd-

9 erregung Nenn-Erreger- - -
Spannung 

--
Bei Reihenschlußerre-

10 gung, wenn pon lOOOfo 
abweichend, Nennerre- - -

gung 
------- ------

11 Schaltart der - - Ständerwicklung 
----- ~------------------- --------

12 - Schaltart der - Läuferwicklung 

Die hier nicht angeführten Maschinenarten müssen 
solche zusätzlichen Angaben erhalten, daß ohne Nach-
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messung erkannt werden kann, ob sie für ein bestimmtes 
Netz und eine bestimmte Arbeitsleistung geeignet sind. 

§ 60. Bemerkungen zu vorstehender Tafel. 
Zu 1. Als Verwendungsart müssen Stromart und Arbeits

weise angeg_eben werden, wobei folgende Abkürzungen 
zulässig sind: 
A. Stromart : 

Gleichstrom 
Einphasenstrom 
Zweiphasenstrom 
Drehstrom 
Sechsphasenstrom . 

B. Arbeitsweise: 
Generator 
Motor 

Zu 2. Unter Nennleistung ist anzugeben: 
Abgabe in kW. 

G 
E 
z 
D 
s 

Gen. 
M:ot. 

Zu 3. Die Betriebsart wird in folgender Weise gekenn
zeichnet: 
A. Dauerbetrieb DB; 
B. Kurzzeitiger Betrieb KB und vereinbarte Betriebzeit. 

Zu 5. Stromangaben können abgerundet werden (da sie nicht 
zur Bewertung der Maschine dienen). Angaben über den 
Strom von Motoren sind als angenähert zu betrachten. 

Die Abrundung kann betragen: 
bei kleineren Motoren etwa 2 bis 3o;o, 
bei größeren Maschinen höchstens 1%. 

Zu 6. Angaben über die Drehzahl von Gleichstrom- und 
Asynchronmotoren sind als angenähert zu betrachten 
(vgl. § 67). 

Bei Motoren, die nur in einer Drehrichtung be
nutzt werden sollen und bei denen eine Änderung 
der Drehrichtung nur durch konstruktive Änderun
gen oder Änderung der inneren Maschinenschaltung 
möglich ist, ist der Drehzahlangabe 

ein Pfeil -<- mit der Spitze nach links für Linkslauf, 
ein Pfeil _,.. mit der Spitze nach rechts für Rechtslauf 

hinzuzufügen. 
Es empfiehlt sich, den Drehrichtungspfeil auch 

noch auf der Stirn des freien Wellenstumpfes anzu
bringen. 

Umsetzen der Bürstenhalter ist als konstruktive Änderung 
anzusehen, nicht aber die Verschiebung der Bürsten. 

Zu 8. Die Leistungsfaktorenangaben von Asynchronmaschinen und 
Kommutatormotoren sind als angenähert zu betrachten. 
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Zu 11. Die Kennzeichnung der Schaltart erfolgt durch die 
nachstehenden Zeichen: 

I Einphasen, 
1 Einphasen mit Hilfsphase, 
L Zweiphasen verkettet, 
X Zweiphasen unverkettet (Vierphasen), 
Y Dreiphasen - Stern, 
'Y Dreiphasen - Stern mit herausgeführtem Nullpunkt, 
!:::. Dreiphasen - Dreieck, 
III Dreiphasen offen. 

Zu 12. Bei Dreiphasenläufern bleibt der Vermerk fort. 

§ 61. Mehrfache Stempel ungen. 
Bei Maschinen, die für zwei oder mehr Nennbetriebe be

stimmt sind, sind für alle Nennbetriebe entsprechende An
gaben zu machen, nötigenfalls auf mehreren Schildern. 

Bei Fahrzeug-Antriebsmotoren (§ 3 Nr.l bis 3) kann das Lei
stungschild für Zeitleistung und Drtuerleistung gestempelt werden. 
Die Spannung bei Dauerleistung braucht nicht mit der Nennspan· 
nung bei Zeitleistung übereinzustimmen. 

§ 62. 
Die zusätzlichen Angaben auf dem Leistungschilde von 

Transformatoren nach § 3 Nr. 6a bis c sind in nachstehen
der Tafel zusammengestellt: 

Reihe 
Transformator nach I 3 

---·-------

I 
----

Nr. 6a Nr. 6b I Nr. 6c 

1 Nennleistung -~-- !_ennleistung Nennleistung 
·- -- -

2 Frequenz Frequenz Frequenz 

3 Kühlungsart I Kühlungsart Kühlungsart 
-

4 Betriebsart Betriebsart Betriebsart 
---- ~-------------- ----· 

5 - Netzspannung Netzspannung 
-·--

6 
Nenn primär- N ennprimär- -spannung spannung 

--

7 
N ennsekundär- N ennsekundär--spannung spannung 

-- - - ---

8 Nennprimärstrom Nennprimärstrom Nennprimärstrom 

9 Nennsekundärstrom - Nennsekundärstrom 

10 Schaltart - I -
--- ------ .. ~--=------1 

11 Nennkurzschluß· -spannung 
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Bei Einphasentransformatoren ist die Stromart durch 
Hinzufügung des Buchstabens E anzugeben. 

§ 63. 

Nennleistung (Scheinleistung): Die Nennleistung ist 
in kVA anzugeben. 

B e trieb s a r t: über die Kennzeichnung der Betriebs
art vgl. § 60 Nr. 3. 

Wenn ein Transformator für mehrere verschiedene Be
triebsarten bestimmt ist, so sind die diesen entsprechenden 
Leistung-, Strom- usw. Angaben auf dem Schilde bzw. 
auf mehreren Schildern zu machen. 

Spannung: Wenn ein Transformator mit zwei oder 
drei Stufen versehen ist, so sind die diesen entsprechenden 
Spannungen auf dem Schilde anzugeben. 

Wenn mehr als drei Stufen vorgesehen sind, so brauchen 
nur die den Endstufen entsprechenden Spannungen auf dem 
Schilde angegeben zu werden. 

Wenn ein Transformator für zwei verschiedene 
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, so sind die 
den beiden Spannungen entsprechenden Leistung-, Strom
usw. Angaben auf dem Schilde bzw. auf den Schildern zu 
machen. 

§ 64. 

Bei Transformatoren mit Fremdlüftung ist 
ein Schild anzubringen, auf dem anzugeben ist: 

a. erforderliche Luftmenge bei Nennbetrieb in m3/min, 
b. erforderliche Luftpressung in mm WS. 

§ 65. 

Bei Transformatoren mit öl umlaufistein Schild 
mit Angabe der umlaufenden Olmenge in 1/min zur Be
stimmung der Pumpenleistung anzubringen. 

§ 66. Änderung von Maschinen und Trans forma · 
toren. 

Wird die Wicklung einer Maschine von einem anderen 
als dem Hersteller geändert (teilweise oder vollständige Um
wicklung, Umschaltung oder Ersatz), so muß die ändernde 
Firma neben dem vorhandenen Leistungschild ein Schild an
bringen, das den Namen der Firma, die neuen Angaben der 
Maschine nach §§ 58 u. ff. und die ,Jahreszahl der Änderung 
enthält. 
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I. Toleranzen. 

§ 67. Allgemeines. 

T o 1 er an z ist die höchstzulässige Abweichung des fest
gestellten Wertes von dem nach den Bestimmungen dieser 
Regeln gewährleisteten Werte. Sie soll die unvermeidlichen 
Ungleichmäßigkeiten in der Beschaffenheit der Rohstoffe, 
Ungenauigkeiten der Fertigung und Meßfehler decken. 

~Reihe I Gewährleistungen für 

I 
1 ! motoren _ _I _____ _ 

Drehzahl von Reihenschluß-

_21 
3 I 

Drehzahl von Asynchron
motoren 

Wirkungsgrad 17 

1 

Toleranzen 

Nennleistung über 
1,1 bis 11 kW ± 10°/0 

über 11 kW ± 7°/0 

20°/0 der Sollschlüpfung 

1-1] -w aufgerundet auf 1/ 1000, 

mindestens aber 0,01 -I ---------- ---~----~----- ---

I 
4 I Leistungsfaktor cos cp 

1- cos ({J 1 --6-- aufgerundet auf /100 , 

mindestens aber 0,02 
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21. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 

Anlassern und Steuergeräten R.E.A./19251). 

I. Gültigkeit. 

§ 1. G e l t :u n g s t e r m i n. 
Diese Bestimmungen treten am 1. Juli 1925 2) in Kraft. 

§ 2. Ge 1 tun g s b er eich. 

Diese Regeln gelten für: 
1. Anlasser, 
2. Anlaßschalter, 
3. Regler, 
4. Hilfschalter. 

Die Regeln gelten nur für Geräte zur Steuerung von 
Maschinen für Dauerbetrieb (nicht für kurzzeitige und aus
setzende Betriebe, siehe R.E.M./1923, §§ 28 bis 30, und 
R.A.B./1926, Abschnitt 22 dieses Buches). 

II. Begriffserklärungen. 

§ 3. Geräte. 

1. Anlasser sind Geräte, mittels deren während des All
lassens Widerstände in den Haupt- oder Läuferkreis von 
Motoren eingeschaltet werden. 

a) Flüssigkeitsanlasser, 
b) Metallanlasser. 

2. An 1 aß s c h a l t er sind Schaltgeräte ohne Widerstand oder 
mit einem einstufigen Metallwiderstand oder mit einem 
Transformator. 

a) Anwurfschalter, 
b) Stern-Dreieck-Schalter, 
c) Stufenschalter zu Anlaßtransf<?rmatoren. 

3. Re g 1 er sind Geräte, die zur Regelung der Drehzahl oder 
Spannung durch Einschaltung von Widerständen dienen. 

a) Feldregler, bei denen Widerstände in den Erreger
stromkreis elektrischer Maschinen geschaltet werden. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 1922, 
S. 627 und 858. 

"l Geändert durch Beschluß der Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 

1924, S. 600 und 1068. - Sonderdruck VDE 295. 



304 Regeln für Anlasser und Steuergeräte. 

1. Spannungregler zur Regelung der Spannung von 
Generatoren. 

2. Drehzahlfeldregler zur Drehzahlerhöhung von Mo
toren. 

b) Regelanlasser sind Geräte, die sowohl zum Anlassen 
wie zum Regeln der Drehzahl von Motoren dienen. 
1. Hauptstrom-Regelanlasser, bei denen zur Drehzahl

verminderung in den Haupt- oder Läufer-Strom
kreis Widerstände eingeschaltet werden, die auch 
zum Anlassen dienen. 

2. Feld-Regelanlasser, bei denen ein Anlasser mit 
einem Drehzahlfeldregler vereinigt ist. 

3. Haupt- und Feldregelanlasser, bei denen die vor
stehend unter 1 und 2 genannten Geräte vereinigt 
sind. 

§ 4. Hilfschalter. 
a) Be tätig u n g schalte r sind Schalter zur elektrischen 

Fernsteuerung (Druckknöpfe, Schwimmerschalter usw.). 
b) Endschalter sind Schalter, die bei Überschreitung 

von Endlagen in Tätigkeit treten. 
c) Schütze sind elektromagnetisch betätigte Schalter, 

die durch Stromgebung ein- bzw. ausgeschaltet werden. 
d) W ächte r sind elektromagnetisch oder mechanisch be

tätigte Schalter, die bei Abweichung von dem zu über
wachenden Zustande selbsttätig ansprechen (Strom
wächter, Spannungwächter, Druckwächter, Drehzahl
wächter usw.). 

§ 5. Bestandteile der Metallanlasser 
und Regler. 

a) Gehäuse. 
b) Widerstandskörper, bestehend aus dem Wider-

standsleiter und seinem Träger. 
c) Innere Verbindungen. 
d) Stufenschalter. 
e) Klemmen zum Anschluß der äußeren Leitungen. 
f) Aus 1 ö s er zur Selbstabstellung des Motors bei Eintritt 

nicht ordnungsgemäßer Zustände (Auslösung bei Span
nungrückgang, Überstrom usw.). 

g) B e d i e nun g s t e il. 

§ 6. Ausführungsarten der Stufenschalter. 

a) F 1 achbahn : Die feststehenden Kontakte liegen in 
einer Ebene und werden von einem beweglichen Kontakt 
bestrichen. 
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b) T r o m m e 1 bahn : Die feststehenden Kontakte bilden 
einen Zylinder und werden von einem beweglichen Kon
takt bestrichen. 

c) W a 1 z e n b a h n : Die Kontaktfläche wird durch eine 
bewegliche zylindrische Walze gebildet; der feststehende 
Kontaktkörper besteht aus mehreren Einzelfingern, die 
auf den zugehörenden Ringsegmenten der beweglichen 
Walze schleifen. 

d) Steuerschalter: Er besteht aus einer Reihe von 
Einzelschaltern, die durch Kurvenscheiben mechanisch 
betätigt werden. 

e) Schützensteuerung: Sie besteht aus einer Reihe 
von Schützen; diese werden durch einen Betätigung
schalter, der in Walzenform (Meisterwalze) ausgeführt 
werden kann, betätigt. 

§ 7. Schutzarten. 

Ausführung 1: 0 f f e n. 
Keine Abdeckung oder eine Abdeckung mit so großen 
Öffnungen, daß Berührung spannungführender Teile nicht 
verhindert wird. 

Ausführung 2: Geschützt. 
Abdeckung (z. B. gelochtes Blech od. dgl.), die nur 
Offnungen für Zuleitungen oder Kühlluft enthält. Zu
fällige oder fahrlässige Berührung spannungführender 
Teile ist verhindert. 

Ausführung 3: Geschlossen. 
V ollständige Abdeckung ohne ausgesprochene Öffnungen, 
die eine Berührung spannungführender Teile und das 
Eindringen von Fremdkörpern verhindert. Vollständiger 
Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit oder Gasgehalt der 
Luft wird nicht erzielt. 

Ausführung 4: Gekapselt. 
Gedichteter Abschluß ohne Öffnung. Die Berührung 
spannungführender Teile, Eindringen von Staub und 
Wasser ist verhindert. Ein vollständiger Abschluß wird 
nicht erzielt. Das Innere kann bei Temperatur- und 
Druckwechsel atmen. 

Ausführung 5: Gasgeschützt. 
Alle spannungführenden Teile mit Ausnahme der An
schlußklemmen liegen unter 01. 

Bei Flüssigkeitsanlassern bezieht sich diese Vorschrift 
nur auf die Kurzschlußkontakte, nicht auf die Elektroden. 
Diese dürfen jedoch nicht aus der Flüssigkeit austauchen 

Vorschriftenbucb. 14. Auf!. 20 
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können. Anlasser mit ölkühlung sind gemäß der Schutzart 
ihrer Stufenschalter nach Ausführung 1-5 zu bewerten. 

Die Schutzarten 2 und 3 werden auch als tropfwasser
sicher ausgeführt. Hierbei sind Einrichtungen vorzusehen, 
die ein Eindringen fallender Wassertropfen verhindern. Sie 
erhalten dann den Kennbuchstaben t (2t, 3t). 

Abdeckungen dürfen nicht entflammbar sein. 

§ 8. 
Die vorstehenden Schutzarten werden in der Regel ge-

mäß nachstehender Tafel kombiniert. Hierin bedeuten: 
S Stufen- oder Anlaßschalter, 
W Widerstand, 
T Anlaßtransformator, 
E Elektroden bzw. Behälter des Flüssigkeitsanlassers, 
K Kurzschlußkontakt für Flüssigkeitsanlasser, 

mit den Kennziffern der Schutzart des § 7. 

I Zusammengebaut mit Flüssigkeitsanlasser Getrennte 

Stufen- I Widerstand J Anlaß- Elektroden Kurz-
Anordnung 

Stufen-! Wider-achalter 
mit Luft- mit Öl- trans-
, kühlung-~kühlung formator 

und schluß- o.Anlaß- stand 
Behälter kontakt schalter 

I 
I Tl 

Sl W2 W5 T2 El Kl Sl -
T5 

---- -I~ --- -------- -------

E2 1 K2 , W2 

--=----1--=--
- -

1_!_2_t_ - --~_i 
W2 T2 I I 

SR W5 E3 ' K3 S3 
I 

W3 W3 T5 ! I 
·------------- --- ----:--------

~~W3t S3t W2t T2t ' 

W3t - - I -
------ ---- ---- --- ------··--·~'----

' -.;~r-=---W2W2t T3 i S4 W3W3t W5 T4 

-=--~--=-----s.s--+ -~-4_- T5 
-------- -1----

W5 T5 E5 I K5 S5 I W5 

Beispiel: Anlasser mit ölkühlung, Schutzart S 3 W 5. 
Zu § 7 und 8. Für die Schutzarten der Anlaß- und Steuergeräte 

sind zwei Gesichtspunkte maßgebend: Schutz der Bedienung und 
Schutz der Geräte selbst. 

Der Schutz der Bedienung vor den unmittelbaren Wirkun
gen des elektrischen Stromes wird durch Verhinderung der Be
rührung spannungführender Teile erreicht. Diese Bedingung er
füllen alle Schutzarten mit Ausnahme der offenen (I). 

Die Schutzarten 3 bis 5 bewirken außerdem mittelbaren 
Schutz der Bedienung, indem sie Entzündungen brennbarer Stofie 
verhindern. 

Die Bauart "geschlossen" (3) vermeidet das Eindringen größerer 
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Fremdkörper wie Putzlappen, Holzspäne, Papier, die durch Ent
zündung Feuer5gefahr hervorrufen können. 

Die Bauart "gekapselt" (4) und der Einbau "in ein Olbad" (5) 
verhindern auch das Eindringen kleiner Fremdkörper, wie Sägemehl, 
Baumwollfasern, Staub, und damit deren Entzündung. 

Die allmählige Ansammlung von explosiven Gasen im Inneren, 
wie sie infolge Atmens bei Temperatur- und Druckdifferenzen bei 
Aufstellung der Geräte in Räumen mit solchen Gasen eintritt, kann 
auch mit der Schutzart 4 auf die Dauer nicht verhindert werden. 

Der Schutz der Geräte selbst wird durch die Schutzarten 2 bis 5 
ausreichend gewährleistet. 

Die Bauart "geschützt" (2) verhindert Beschädigungen durch das 
vorübergehende oder dauernde Eindringen größerer Fremdkörper, 
wie z. B. Stangen, Drebspähne, Schrauben usw, Die weitergehenden 
Schutzarten, die das Eindringen auch kleinerer Fremdkörper ver
hindern, schützen die Geräte gegen Verschlechterung der Isolation 
durch Ablagerung von Metallstaub, Wasser u. dgl. 

Die Abdeckungen sind als nicht entflammbar vorgeschrieben, 
wobei in erster Linie an Metallahdeckungen gedacht ist. Abdeckun
gen aus Pappe genügen dieser Forderung nicht, wohl aber können 
Abdeckungen aus keramischem Material oder flammensicheren Preß
stoffen Verwendung finden. 

Die "Tropfwassersichere Ausführung (t)" ist nicht als besondere 
Schutzart aufgeführt worden, da sie für sich allein eine genügende 
Abdeckung der Geräte nicht gewährleistet. Sie ist absichtlich auf 
die Bauart "geschützt" und "geschlossen" beschränkt worden, weil 
sie einerseits bei der offenen Bauart praktisch insofern nicht in An
wendung kommt, als in Räumen, in denen Tropfwasser auftritt, 
offene Bauarten aus Sicherheitsgründen nicht zulässig sind, anderer
seits die Bauart "gekapselt" von selbst tropfwassersicher ist, 

Bei der Bauart "gasgeschützt" (5) ist die Tropfwassersicherheit 
durch die Bauart selbst nicht ohne weiteres gegeben. Es erscheint 
aber notwendig, das Olbad vor dem Eindringen von Wasser zu 
schützen, weshalb Tropfwassersicherheit für die Schutzart 5 zu 
empfehlen ist. 

Für Flüssigkeitsanlasser wird mitunter die Aufstellung in Räumen 
mit brennbaren Gasen unvermeidlich, so daß die Bildung von 
Funken in der Luft verhindert werden muß. Dieses kann dabei durch 
die Abdeckung allein nicht geschehen, sondern es muß neben der 
Anwendung des Olbades für den Kurzschlußkontakt dafür gesorgt 
werden, daß zwischen den Elektroden und der Flüssigkeit Licht
bogen nicht entstehen können, d. h. der Anlasser muß so gebaut 
sein, daß die Elektroden nicht aus der Flüssigkeit austauchen können. 

§ 9. Kühlungsarten für Anlasser. 

1. Flüssigkeitsanlasser, 
a) mit Selbstkühlung, 
b) mit zusätzlicher Wasserkühlung. 

2. Metallanlasser, 
a) mit Luftkühlung, 
b) mit ölkühlung; 

1. mit Selbstkühlung, 
2. mit Wasserkühlung. 

c) mit Sandkühlung. 
20* 
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§ 10. Betätigungsarten. 

Es werden unterschieden: 

1. Handbetätigung u. zwar: 

a) unmittelbare Handbetätigung durch ein Bedienungs• 
teil, 

b) mittelbare Handbetätigung durch ein Getriebe oder 
Gestänge. 

Die Langsamschaltung kann zur zwangweisen 
Verzögerung des Anlaßvorganges benutzt werden. 

2. Elektrische Betätigung u. zwar: 

!!.) Der Vorgang wird von Hand willkürlich eingeleitet 
und willkürlich unterbrochen. 

b) Der Vorgang wird von Hand willkürlich eingeleitet 
und selbsttätig vollendet. 

Bemerkung zu a und b: Regler mit elektrischem 
Antrieb und Druckknopf-Betätigung. 

c) Der Vorgang wird selbsttätig eingeleitet und durch
geführt (Selbstanlasser bzw. -regler). 

Unmittelbare Handbetätigung ist der mittelbaren vorzuziehen. 
Mittelbare Handbetätigung wird verwendet, wenn mehrere Geräte 
von einer Betriebstelle aus betätigt werden müssen oder, wenn die 
Geräte infolge ihrer Bauart und Größe eine entfernte Aufstellung 
erfordern. 

Langsam-Schaltung (Schneckenantrieb, ruckweise Schaltung) ist 
nur in solchen Fällen zu fordern, in denen durch unsachmäßige Be
dienung das Auftreten unzulässiger Stromstöße zu befürchten ist 

Elektrische Betätigung wird angewendet, wenn 
a) die mechanische Verbindung zwischen dem Betätigungsorgan 

und dem Gerät sich zu umständlich gestaltet oder 
b) die Betätigung des Gerätes der Einwirkung des Bedienenden 

ganz oder zeitweise entzogen werden soll. 

§ 11. Betätigungsinn. 

Als Betätigungsinn gilt der Drehsinn, der eine 
Erhöhung der Drehzahl oder Spannung hervorruft; er wird 
auf die Bedienungseite bezogen. 

§ 12. Anschlußarten. 

Es werden folgende Anschlußarten unterschieden: 
A 1 Geeignet zum Anschluß von isolierten Leitungen in 

Isolienohren oder offen, 
A 2 Geeignet zum Anschluß von Stahlpanzer- oder Gasrohren, 
A 3 Geeignet zum Anschluß von Bleikabeln. 

Bei allen Anschlußarten müssen Vorkehrungen zur ge
schützten Einführung der Leitungen getroffen werden. 
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III. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 13. Erwärmung. 

309 

Die Erwärmung der Anlasser und Regler darf bei ord
nungsgemäßer Benutzung folgende Werte nicht überschreiten: 

1. Widerstände mit Luftkühlung. Die Übertem
peratur soll, an der Austrittstelle der Luft gemessen, 
nicht höher als 175° C sein und .keine Stelle des 
Gehäuse~ soll eine höhere Übertemperatur als 125 • 0 
zeigen. 

2. Widerstände mit ölkühlung. Das Öl soll an 
der wärmsten Stelle zwischen den Widerstandselementen 
nicht mehr als 80 • C Übertemperatur zeigen. 

3. Widerstände mit Sandkühlung. Der Sand soll 
zwischen den Widerstandselementen keine höhere Über
temperatur als 150 o C haben. 

4. Wasserwiderstände mit Zusatz von Soda u. dgl. 
Die Übertemperatur des Elektrolyten soll 60 • C nicht 
überschreiten. 

5. Stufenschalter. Die Übertemperatur der Kontakte 
von Stufenschaltern in Luft soll an keiner Stelle 40 o 0 
überschreiten. Solche unter öl dürfen die für das öl 
zulässige Temperatur erreichen. 
Für Magnetwicklungen gelten nach 

bis 41, für Isolierung durch Faserstoff 
als Grenzwerte der Temperatur . . . 
als Grenzwerte der Erwärmung (Über-

R.E.M./1923, §§ 38 
ungetränkt 

75" c 
getränkt 

85"0 

temperatur) . . . . . . . . . . 
Die Grenzwerte für die Erwärmung 

Voraussetzung, daß die Temperatur der 
nicht überschreitet . 

40"0 50°0 
gelten unter der 
Umgebung 35° 0 

.Betr. Hilfsmotoren siehe R.E.M./1923, § 41, betr. Trans
formatoren R.E.T./1923, § 42. 

Die zugelassenen Übertemperaturen werden durch Thermometer 
oder Thermoelemente gemessen. 

Da die Erwärmung der einzelnen Widerstandstufen schwer zu 
messen ist, soll bei luftgekühlten Widerständen die Temperatur der 
abstreichenden Luft an ihrer Austrittstelle gemessen werden. Hier
bei muß unter Umständen das Thermometer in die Offnungen der 
Abdeckung eingeführt werden. 

Bei Anlassem mit 01- oder Sandkühlung soll die Messung an der 
wärmsten Stelle zwischen den Widerstandselementen erfolgen, 
die bei 01 meistens in etwa 9 / 3 der Höhe des Kühlmittels auf
tritt, während die Temperatur an der Oberfläche und besonders 
am Gefäßboden stets erheblich niedriger, am Draht selbst dagegen 
höher ist. Bei Anlassern mit Sandkühlung ist zu berücksichtigen, 
daß die Wärme-Aufnahmefähigkeit des Sandes viel geringer als die 
des Oles ist. 
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Bei Metallwiderständen ist darauf zu achten, daß die Verbindung
stellen der Widerstandselemente untereinander und mit den Ver
bindungsleitungen der auftretenden Temperatur widerstehen (Ver
schraubungen, schwer schmelzende Lötungen, Schweißungen, An
bringung der Verbindungstellen an den untersten kühlsten Stellen 
der Widerstandskörper). 

Da die zulässige Übertemperatur der Stufenschalter geringer als die 
der Widerstände ist, so ist durch genügenden Abstand dieser Schalter 
von dem Widerstandskörper oder durch andere Maßnahmen dafür 
zu sorgen, daß die Wärmeübertragung vom Widerstand zum Stufen
schalter eingeschränkt wird. Dieses gilt besonders für Feldregler und 
Regelanlasser. 

§ 14. Betätigungspann ung. 
Geräte für elektrische Betätigung müssen noch einwand

frei arbeiten, wenn die Betätigungspannung vom Nenn
wert um ± 10o;o abweicht. Weitergehende Spannungs
abweichungen sind, auch vorübergehend, nicht zulässig. 

Als Betätigungspannung gilt die Spannung an den 
Klemmen des Gerätes. 

§ 15. Selbsttätige Abstellungen. 
1. Spannungrückgangsabstell ung. 

Das Gerät muß ausgelöst werden, wenn die Spannung 
auf 50 o;o des Nennwertes zurückgeht. Bei 80 o;o des 
Nennwertes darf die Auslösung nicht eintreten. 

2. Überstromabstellung. 
Die Auslösung muß innerhalb eines dem Verwen

dungzweck des Anlassers entsprechenden Bereiches ein
stellbar sein. 

Anlasser mit den unter 1 genannten Abstellungen oder gleich
wertige Anordnungen (Selbstschalter, Schütze u. dgl.) sind geeignet 
für Motoren, die in der Betriebstellung des Anlassers nicht anlaufen 
können und deren Anlaßvorrichtung während des Betriebes nicht 
dauernd überwacht werden. 

§ 16. Kennzeichnung des Schaltweges. 
Auf jedem Gerät (Anlasser, Anlaßschalter, Regler) soll 

die Stellung, in der das Gerät eingeschaltet und die, in 
der es ausgeschaltet ist, sowie der Schaltweg deutlich ge
kennzeichnet sein, z. B. durch einen Kreisbogen 

f"'l_. 
Ein Aus 

Bei Anlaßschaltern (z. B. Stern-Dreieck-Schaltern) ist 
außerdem die Anlaufstellung gegenüber der Betriebstellung 

Anlauf 

zu kennzeichnen, z. B. _rl~. 
Ein Aus 
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Bei Regelanlassern sind der Anlaß- und der Regelbereich 
zu kennzeichnen. 

§ 17. Schaltfolge der Anlaßschalter. 

Bei Anlaßschaltern, die außer der Ausschalt- und Be
triebstellung noch eine Anlaufstellung besitzen, z. B. Stern
Dreieck-Schaltern und Anlaßtransformatoren für Kurzschluß
motoren, ist als Reihenfolge der Stellungen entweder 

a) Ausschalt- Anlauf- Betriebstellung oder 
b) Anlauf- Ausschalt- Betriebstellung 

zu wählen. Bei der Stellungsfolge b) sind Vorkehrungen 
empfehlenswert, die einen unmittelbaren Übergang von der 
Ausschalt- in die Betriebstellung verhüten. 

IV. Sonderbestimmungen für Anlasser. 

§ 18. 
Stufe bedeutet den Teil des Widerstandes, der bei 

Weiterbewegen des Kontaktkörpers jeweilig kurz geschlossen 
wird. 

S t e 11 unge n sind die Ruhelagen des Kontaktkörpers. 
(Zahl der Stromstellungen = Stufenzahl + 1). 

Vorstufen sind die Stu:5en, auf denen der Strom den 
Anlaßspitzenstrom (vgl. § 19) nicht erreicht; solange sie 
eingeschaltet sind, braucht der Anlauf noch nicht statt
zufinden. 

An I aß stufen sind die Stufen, deren aufeinanderfol
gendes Kurzschließen den Anlauf herbeiführt. 

§ 19 
Nennstrom J ist die Stromaufnahme des Motors bei 

Vollast. 
Einschaltstrom Je ist der Strom auf der ersten 

(Vor-) Stellung. 
Anlaß-Spitzenstrom J 2 ist der Stromstoß, der bei 

Kurzschließen einer Anlaßstufe auftritt. 
Schaltstrom J1 ist der Strom, bei dem das Weiter

schalten, also das Kurzschließen, erfolgen soll (vgl. die 
Diagramme arn Kopf der Tafel 1 und 2). 

Bei Drehstrom sind die Ständerströme mit großen, die 
Läuferströme mit kleinen Buchstaben zu bezeichnen. 

Die Einschalt- und Anlaufströme sind mittels eines Strommessers 
mit vorgeschobenem Zeiger zu messen. Stromstöße, die wegen ihrer 
kurzen Dauer von diesen Meßgeräten nicht angezeigt werden, sind 
praktisch ohne Bedeutung. 
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§ 20. 

Als Mittlerer Anlaßstrom Jm gilt: 

Jm = ~Schaltstrom·Anlaßspitzenstrom= ~J-;:-J~ 
Die mittlere Anlaßaufnahme, in kW, d. i. die 

dem Netz entnommene Leistung, ist das Produkt aus 
Nennspannung ·mittlerer Anlaßstrom _ E · J m 

-~---- 1ooo --:looo 
Anlaßzeit t (in s) ist die Zeit, während der die An

laßstufen Strom führen. 
Anlaßarbeit, in kWh, ist das Produkt 

mittlere Anlaßaufnahme.Anlaßzeit = ~~~t· 
Die Formel Jm = .jJ1 ·J2 gilt allgemein für Gleichstrom- wie 

für Drehstromanlasser, gleichviel ob bei diesen der Strom im Ständer 
oder Läufer festgestellt wird. 

§ 21. 
Anlaßzahl z ist die Zahl der hintereinander - mit 

einer Pause = 2 X Anlaßzeit - bis zur Erreichung der End
temperatur zulässigen Anlaßvorgänge. 

Anlaßhäufigkeit h ist die Zahl der je hin gleich
mäßigen Abständen dauernd zulässigen Anlaßvorgänge. 

Die Prüfung wird zweckmäßig so vorgenommen, daß erst die 
Anlaßzahl und in unmittelbarem Anschluß daran die Anlaßhäufig 
keit geprüft wird. Abb. I zeigt als Beispiel den Temperatur
verlauf bei einem Anlasser mit einer Anlaßzahl z = 3 (t = 14 s) 
und einer Anlaßhäufigkeit h = 2 i. d. St. (Pause 30 min). 

M,·~~--------.----------.---------,~-. 

3 1 

-- ----~----t- - ~---~-~--~~~=:~j 
I 
I I 1 

-------------~------------~------------r---;:; I I 
~ 1 I 
~.a ________ ______ J ___________ J ___________ L __ _ 
~ 11 : : : :t I I 

·~ ~+---~~~~--~------------~~~----------~~~__J 
0 0 --tYinvlenfmin) f(} 2tJ JtJ ....... 
f5mm Abb. 1. 

§ 22. 

Die Schwere des Anlaufe s wird durch das Ver
hältnis 

Mittlere Anlaßaufnahme E. J m J m 

Leistungsaufnahme des Motors bei Vollast = E · J = J 
gekennzeichnet. 
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Normalwerte dieses Verhältnisses sind: 

I Halblast- Vollast- Schwer-
Ausführung des .Anlassers anlauf anlauf anlauf 

h-Anlauf 11-Anlauf s-Anlauf 

Flüssigkeitsanlasser, Flach- und 

Trommelbahnanlasser ~ . 0,65 1,3 1,7 

h Jm Walzenba nanlassery 0,75 1,5 2,0 

§ 23. 

Als ordnungsmäßiger Anlaßvorgang gilt ein solcher, bei 
dem von einer Stellung auf die nächste weitergeschaltet 
wird, wenn der Strom mindestens auf den Schaltstrom 
J 1 des Anlassers gesunken ist. 

§ 24. 

Die Anlasser werden auf Grund folgender Angaben be
wertet: 

A. Nennleistung des Motors N und die ihr ent-
sprechende Leistungsaufnahme E J, 

B. Mittlere Anlaßaufnahme E J m, 
C. Anlaßzeit t, 
D. Anlaßzahl z, 
E. Anlaßhäufigkeit h, 
F. Zulässige Belastung des Endkontaktes. 

§ 25. 
Für die Bemessung des Anlassers ist in erster Linie die 

für die Beschleunigung der anzutreibenden Maschine er
forderliche mittlere Anlaßaufnahme, also die Schwere des 
Anlaufes (s. § 22) und die Anlaßzeit maßgebend. 

Unter Berücksichtigung vorstehender Bestimmungen sind 
die in Tafeil 1 u. 2 enthaltenen Reihen von normalen Flach
bahnanlassern für Gleichstrom und Drehstrom entwickelt. 

Zu Tafel I, Gleichstromanlasser. 
Für die Bemessung des Anlassers ist der mittlere Anlaßstrom J m 

bzw. die mittlere Anlaßaufnahme maßgebend. Zur Bestimmung 
des Anlaß-Spitzenstromes J 2 und des Schaltstromes J1 sind die Ver
hältnisse von J 2 oder J 1 zum mittleren Anlaßstrom J m oder zum 
Nennstrom J des Motors bei Vollast unter Berücksichtigung der 
Stufenzahl m und des Ankerwiderstandes R (einschließlich des 
Widerstandes der Zuleitungen) festgelegt. Diese Werte werden der 
Rechnung am besten zugänglich, wenn man den mittleren Anlaß
strom 

Jm=VJ1 -J2 oder~~= ~:=vT(worin}.=~~ ist) 
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setzt. Drückt man ferner den Spannungverlust im Anker + Zu
leitungen in Prozenten (p) der Netzspannung aus und setzt den 
Ankerwiderstand 

p E RJ 
R = 100 · J oder p = 100· E' so ergibt sich 

{i. = !!":= J!.= (100. _!_)2m1+ 1; 
J, Jm P Jm 

:} = ~"!(1~~ · ~)2m~1; 
).= ~>= c~o ·f)m~0,5. 

J m Mittlere Anlaßaufnahme 
Hierin bedeutet J =Aufnahme des Motors bei Vollast 

das Verhältnis, das die Schwere des Anlaufes darstellt (siehe § 22). 

In der Zahlentafel ist der in der Praxis besonders häufige Anlauf 
mit Vollast (und Halblast) besonders berücksichtigt, und es sind 
für die Nennleistungen des Motors und die Normalspannungen uo, 
220, 440 V bei Gleichstrom die Ströme J, J m, J., J 2 berechnet. Für 
Anlaufverhältnisse, die zwischen diesen Normalwerten liegen, z. B. 
Dreiviertellast, sind passende Anlasser aus den Normalreihen zu 
wählen. 

Es empfiehlt sich, bei größeren Anlassern (etwa über IO kW) in 
den Betriebsanweisungen den Schaltstrom und seine Bedeutung an
zugeben oder die Bestimmung aufzunehmen, daß erst dann weiter
geschaltet werden darf, wenn der Strom auf der betreffenden Stufe 
nicht mehr merklich sinkt. 

D i e A b s t u f u n g d er L e i s t u n g e n der Anlasser mit 
0 1 k ü h 1 u n g ist mit dem Verhältnis I : 2 festgesetzt. Dadurch 
kann der gleiche Stufenschalter bei 220 V für die doppelte Leistung, 
wie bei IIo V, benutzt werden und entsprechend bei 440 bzw. 220 V. 
Die Endkontakte werden vorteilhaft, soweit nicht die Stromstärken zu 
groß werden (bei uo V), für den doppelten Nennstrom des Anlassers 
bemessen, damit die gleichen Anlasser für die doppelte Motorleistung 
bei Halblast benutzt werden können. 

Bei Anlassem mit Luftkühlung ist die Zahl der Modelle ver
doppelt entsprechend einer Leistungsabstufung I : ..;2. 

Wenn unter den Anlassem der Tafel kein Anlasser vorhanden ist, 
dessen Nennleistung mit der des Motors übereinstimmt, so sind der 
nächstgrößere Anlasser und die dadurch bedingten größeren Spitzen
ströme zuzulassen. 

Bei der Stempelung des Anlassers ist zur Erleichterung der Aus
wahl nicht die mittlere Anlaßaufnahme, sondern die Nennleistung des 
Motors zugrunde zu legen, wobei noch die doppelten Leistungen für 
Halblast gestempelt werden können. 

Die Aufnahme des Motors ist unter Berücksichtigung des voraus
sichtlichen ungünstigsten Wirkungsgrades '1min bestimmt. Bei der 
Bestimmung des Ankerwiderstandes wurde angenommen, daß 2J3 der 
Gesamtverluste auf den Anker + Zuleitungen entfallen. 

Die mittlere Anlaßaufnahme bei Vollastanlauf, die die Grund
lage für die Bestimmung der Anlasser ist, ist gemäß § 22 gleich 
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1,3 X Leistungsaufnahme des Motors angenommen. Wenn die bei der 
Projektierung berechnete Anlaßleistung nicht mit einem Tafelwert 
übereinstimmt, so ist der nächstgrößere Anlasser zu wählen. 

Für die Bestimmung der Anlaßzeit wurde die empirische Formel 

t = 4 + 2 .jN 
{lV ist die Motorleistung in kW) benutzt. Ober 200 kW hinaus ist die 
Formel nicht zu empfehlen. Da die Anlasser ein m eh r m a 1 i g e s 
Anlassen kurz nacheinander gestatten, so genügen sie auch zur Be
schleunigung größerer Schwungmassen bei e in m a 1 i g e m Anlassen. 
Bei Antrieben mit außergewöhnlich großen Schwungmassen ist die 
erforderliche Anlaßzeit rechnerisch zu ermitteln. 

Die Anlaßzeit unddie Anlaßhäufigkeit beruhen auf Erfahrungswerten. 
Die Anzahl der Anlaßstufen ist so gewählt, daß der Schaltstrom wenig 
höher als der Nennstrom liegt. 

Zu Tafel li, Drehstromanlasser. 

Die Leistungsabstufung der Anlasser, die mittlere Anlaßaufnahme, 
die Anlaßzeit, die Anlaßzahl, die Anlaßhäufigkeit und die Anlaßarbeit 
sind gleich denen für Gleichstromanlasser eingesetzt. Für die Ab
schaltung der Widerstandstufen in den drei Läuferkreisen nach ein
ander -als uPw-Schaltung bezeichnet- ist die Anzahl der Vor- und 
Anlaßstufen geringer gewählt als bei gleichzeitiger Abschaltung, da 
sich bei dieser Anordnung nahezu die dreifache Zahl von Stellungen 
ergibt. Anlasser für zweiphasige Läufer sind nicht genormt. 

Für die Herstellung der Anlasser kommen je nach Größe der 
Läuferspannung verschiedene Widerstandsbezüge in Frage. Zu deren 

e Läuferspannung 
Normung ist für die Werte i = -i.iuferstrom- ( e =Läufer-

spannung zwischen zwei Schleifringen), eine Normalreihe 1,0; 1,8; 
3,2; 5,6; 10 aufgestel!t, die unter 1,0 und über 10 entsprechend den 
Bedürfnissen erweitert ist. Es ist als zulässig zu erachten, daß z. B. 

ein Anlasser, der für das Verhältnis _e_ = xo berechnet ist, für!; Werte 
' ~ 

des Motors zwischen 7,5 und 13 benutzt wird, wobei die auftretenden 
Spitzenströme um 25% höher bzw. um 30% niedriger werden. Tatsäch
lich werden höhere Stromspitzen meistens nicht auftreten, da die Vor
stufen z. T. als Anlaßstufen wirken. 

Um die Auswahl der Anlasser zu erleichtern, sind die Grenzen der 
Läuferspannungen und -ströme in den einzelnen Feldern der Zahlen
tafel angegeben. Es sind aber nur die Felder ausgefüllt, die für 
die genormten Grenzen der Läuferspannungen der Drehstrommotoren 
nach DIN VDE 2651 in Frage kommen. Für anormale Läufer
spannungen sind die Anlasser unter sinngemäßer Erweiterung der 

Tafel zu bestimmen. Die Grenzen des Verhältnisses ~ ( Q) der 
~ 

Läuferströme sind auf den Anlasserschildern anzugeben. 

V. Sonderbestimmungen für Regelanlasser. 

§ 26. 

Grunddrehzahl ist die Drehzahl des Motors bei 
kurzgeschlossenem Regler. 
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Regelbereich ist der Drehzahlbereich von der Grund
drehzahl bis zu der (durch den Regler herstellbaren) höch
sten oder niedrigstenGrenz drehzahl. Er wird ausgedrückt, 
indem die Grunddrehzahl mit 100 o;o bezeichnet und die 
Abweichungen von ihr in Prozenten der Grunddrehzahl an
gegeben werden, z. B. - 25 Ofo (bei Hauptstromregelung) 
oder+ 200 o;o (bei Feldschwächung). 

§ 27. 

Drehmoment-Drehzahllinie stellt die Abhängig
keit der Drehzahl vom Drehmoment im Regelbereich (Dreh
moment als Ordinate) dar. Es werden folgende Hauptarten 
der Drehzahlregelung unterschieden: 

a) Bei gleichbleibendem Drehmoment. Das 
Drehmoment ist unabhängig von der Drehzahl (z. B. 
Kolbenpumpe). 

b) Bei gleichbleibender Leistung. Das Produkt 
Drehmoment X Drehzahl ist unabhängig von der 
Drehzahl (z. B. Drehbank). 

c) Bei q uadra t i s eh mit der Dreh zahl steigen
dem Drehmoment (z. B. Ventilator). 

§ 28. 

Bei allen Reglern wird Dauereinschaltung angenommen. 
Verträgt der Regler nur kurzzeitige Beanspruchung, so ist 
er entsprechend zu kennzeichnen. Für Feldregelung sind 
jedoch solche Regler unzulässig. 

§ 29. 

Drehzahlfeldregler für Gleichstrommotoren dürfen nicht 
ausschaltbar sein. 

§ 30. 

Bei Antrieben mit gleichbleibendem Drehmoment (§ 27 a) 
oder mit gleichbleibender Leistung (§ 27 b) gelten als nor
male Regelbereiche : 

a) Für Drehzahlverminderung bei Nennstrom, d. h. bei 
normalem Drehmoment mittels Hauptstrom-Regel
anlasser: 

-25o;o, -500/o und -750jo. 

b) Für Drehzahlvermehrung mittels Drehzahlfeldreg
ler oder Feldregelanlasser (§ 27 a und b) : 

+ 15 o;o, +50 o;o, + 100 o;o und + 200 o;o. 
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c) Für Drehzahlverminderung und -vermehrung mittels 
Haupt- und Feld-Regelanlasser: 

+ 15 Ofo neben- 25 o;o bzw. -50 o;o und - 75 o;o 

+ 50 Ofo " - 25 o;o 
+ 100 o;o " - 25 o;o 
+ 200 Ofo " - 25 o;o. 

§ 31. 

Bei mit steigender Drehzahl wachsendem Drehmoment 
(§ 27 c) gelten als normale Regelbereiche für Drehzahlver
minderung und -Vermehrung mittels Haupt- und Feldregler: 

+ 15 o;o neben - 10 o;o, - 25 o;o, -50 o;o. 

§ 32. 

Bei Dreh:;ahlverminderung mittels Hauptstromregler ist 
zu beachten, daß der Regelbereich in hohem Maße von der 
Belastung (d. h. dem Drehmoment) abhängt und z. B. schon 
bei Sf4 Drehmoment 

von -25 
auf -19 

-50 
-37 

- 75 o;o 
- 56 Ofo fällt. 

Daher ist zur Berechnung des Reglers außer der Arbeits
charakteristik nach § 27 die Kenntnis des Drehmomentes 
bei einer bestimmten Drehzahl erforderlich. Wenn nichts 
anderes angegeben, wird das Drehmoment auf die Grund
drehzahl des Motors (100 Ofo) bezogen. 

Zu § 26 bis 32. Bei Drehzahlreglern sind zu unterscheiden: die 
Hauptstrom-Regelanlasser zur Drehzahlverminderung durch Span
nungvernichtung in Vorschaltwiderständen (bei Gleichstrommotoren) 
bzw. in Läuferwiderständen (bei Drehstrommotoren mit Schleif
ringen) und die Drehzahlfeldregler oder Feldregelanlasser zur Dreh
zahlerhöhung durch Feldänderung (bei· Gleichstrom-Nebenschluß
motoren). 

Bei der Drehzahlerhöhung durch Feldschwächung ist die Dreh
zahl nahezu unabhängig von dem erforderlichen Drehmoment der 
anzutreibenden Maschine, bei der Drehzahlverminderung durch 
Hauptstromregler ist sie dagegen vom Drehmoment stark abhängig. 
Es muß daher bei Drehzahlverminderung für jede Drehzahl das 
Drehmoment genau bekannt sein. Die dabei vom Motor abgegebene 
Leistung (proportional dem Produkt aus Drehzahl und Drehmoment) 
ist sehr verschieden. Daher ist die Nennleistung des Motors für die 
Bestimmung des Reglers nicht maßgebend. Außerdem gibt die An
gabe der Nennleistung oft zu Mißverständnissen Anlaß, wenn die abge
gebene oder die dem Netz entnommene Leistung verwechselt wird. 
Eindeutig bestimmt ist der Regler dagegen, wenn für jede Drehzahl 
das erforderliche Drehmoment, d. h. die Drehmoment-Drehzahllinie 
angegeben ist. In der Praxis kommen zumeist die in § 27 aufge
zählten drei Belastungsfälle in Frage. Für diese genügt es, den 
Buchstaben des Belastungsfalles (a, b oder c) zu kennzeichnen, wobei 
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nur das für den Antrieb erforderliche Drehmoment bei der 
Grunddrehzahl hinzuzufügen ist. Ist für diese Grunddrehzahl die 
abgegebene Leistung bekannt, so kann daraus auch das Drehmoment 

M (in mkg) = 973 _!Y_ (N in kW) 
n 

oder M (in mkg) = 716 Jj__ (N in PS) 
n 

berechnet werden. Sowohl für Drehzahlverminderung wie für Dreh
zahlerhöhung sind normale Bereiche festgelegt, um die Zahl der 
Reglermodelle nach Möglichkeit einzuschränken. 

VI. Sonderbestimmungen fiir Spannungregler. 

§ 33. 
Nach der Betätigungsart werden Handregler und Selbst-

regler unterschieden. Als Selbstregler gelten: 
1. Trägregler, · 
2. Eilregler, 
3. Schnellregler. 

Je nach dem Zweck der Regelung werden unterschieden: 
a) Regler für Gleichhaltung der Spannung, 
b) Regler für Veränderung der Spannung (z. B. für 

Lade- und Zusatzmaschinen), 
c) Regler für mit der Stromstärke veränderliche Span

nung. 

§ 34. 

Wenn Spannungregler für Generatoren ausschaltbar sind, 
so müssen sie bei Erregerspannungen von 50 V an mit 
Einrichtungen versehen sein, die ein Unterbrechen des Feld
stromes ohne Gefahr für die Feldwicklungen der zu regeln
den Maschine oder für den Regler selbst gestatten (z. B. 
durch Kurzschließen des Feldes vor dem Ausschalten). 

§ 35. 
Spannungregler für Gleichhaltung der 

Spannung müssen bei unveränderter oder um 10 Ofo er
höhter Drehzahl und kalter Magnetwicklung die Spannung 
zwischen Vollast und Leerlauf gleichhalten können. 

Bei Generatoren von 100 kW aufwärts muß die Spannung 
außerdem unt,er den gleichen Bedingungen bei Leerlauf um 
50 Ofo vermindert werden können. 

§ 36. 

Als normale Regelgenauigkeit gelten folgende 
Abweichungen von der Nennspannung: 
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Für Gleichstrom-Nebenschlußgeneratoren 
bis 100 k W über 100 k W 

±2 o;o ± 1 o;o 
" Wechselstromgeneratoren mit Regelung 

in der Haupterregung . . . . . . . 
" ·w echselstromgeneratorenmit Regelung 

im Feld der Erregermaschine : 
bei Selbsterregung der Erreger-

maschine. . . . . .... 
" Fremderregung der Erreger-

± 2 o;o ± 1 Ofo 

maschine . . . . . . . . . ± 2 o,ro ± 1 o;u 

Bei Selbstreglern gelten diese Werte nur für die Ein
stellung nach Betmdigung des Regelvorganges. 

§ 37. 

Regelgeschwindigkeit der Selbstregler. 
Bei Träg- und Eilreglern darf die Regelgeschwindigkeit 

einen gewissen Höchstbetrag nicht überschreiten, um über
regeln zu vermeiden. Als Mittelwerte für das Durchlaufen 
des gesamten Regelbereiches gelten: 

bei Trägreglern etwa 45 s 
und " Eilreglern " 10 s. 

VII. Schaltung und Klemmenbezeichnung. 

§ 38. 

Alle der Berührung zugänglichen Metallteile müssen 
untereinander dauernd leitend verbunden und mit einem ge
meinsamen Erdanschluß versehen sein, damit die Geräte nach 
§ 3 und 4 der "Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb 
elektrischer Starkstromanlagen" geerdet werden können. Die 
Erdungsklemme des Gehäuses muß metallisch blank sein 
und ist mit @ oder "Erde" zu bezeichnen. 

§ 39. 

Die Anschlußklemmen der Geräte für die Netz- und 
Motorverbindungen müssen entsprechend den Normen für 
die Bezeichnung von Klemmen bei Maschinen, Anlassern, 
Reglern und Transformatoren kenntlich gemacht werden. 
Sind Widerstand und Stufenschalter getrennt, so sind die 
zusammengehörenden Anschlußklemmen beider mit gleichen 
arabischen Ziffern zu bezeichnen. 

§ 40. 

Jedem Gerät ist ein Schaltbild mitzugeben, aus dem 
sich die Anschlüsse und die innere Schaltung erkennen 
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lassen. Es empfiehlt sich, dieses Schaltbild fest mit dem 
Gerät zu verbinden. 

§ 41. 
Bei Anlassern für Gleichstrom-Nebenschlußmotoren ist 

dafür zu sorgen, daß beim Ausschalten der Induktionsstrom 
der Nebenschlußwicklung über den Anker oder geeignete 
Nebenschlußwiderstände verlaufen kann. Ein geeigneter 
höchster Widerstandswert für diese ist bei 440 V der 
3-fache, bei 110 und 220 V d;er 6-fache Widerstandswert 
der Nebenschlußwicklung. 

§ 42. 

Die Läuferanlasser aller Einphasen- und Drehstrom
motoren müssen so gebaut sein, daß sie die Läuferkreise 
nicht unterbrechen können. 

VIII. Schild. 
§ 43. Allgemeine Angaben. 

Anlasser, Anlaßschalter, Anlaßtransformatoren, Regler, 
Schütze und elektromagnetisch betätigte Wächter sollen 
ein Leistungschild haben, auf dem die nachstehend auf
gezählten allgemeinen und die in § 44 zusammengestellten 
zusätzlichen Angaben deutlich lesbar sind. Das Schild soll 
so angebracht werden, daß es auch im Betriebe bequem 
abgelesen werden kann. Der Verwendungzweck des Gerätes 
braucht nicht verzeichnet zu werden. 

Die allgemeinen Angaben sind: 
1. Hersteller oder Ursprungzeichen (falls nicht ein be

sonderes Firmenschild angebracht wird). 
2. Modellbezeichnung oder Listennummer. 
3. Fertigungsnummer (kann bei Massenerzeugnissen fort

fallen). 
§ 44. Z u s ä t z 1 i c h e An g ab e n. 

Die zusätzlichen Angaben auf dem Leistungschild für 
die einzelnen Gerätearten betreffen : 
a) für Anlasser: 

1. die Stromart (Gleichstrom G, Einphasenstrom E, Dreh
stromD), 

2. die Vollbelastung, 1/1> des zugehörigen Motors (kW), 
unter Umständen daneben die Halblaßtleistung, 1/2, 

z. B. 1/ 1 4,4 kW, 1/ 2 8,8 kW oder eine beliebige Minder
leistung, z. B. s;, 5,9 kW, 

3. bei Gleichstromanlassern die Netzspannung (V), 
bei Einphasen- und Drehstromanlassern für Schleif
ringmotoren die Grenzwerte 
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des zulässigen Läuferstromes i (A) und 
. . e Läuferspannung 

des zuläss1gen Verhältmsses -:-= ~~--~~- (Q). 
~ Läuferstrom 

Ist mit dem Anlasser auch ein Ständerschalter ver
bunden, so ist auch die Netzspannung E (l') und der Stän
derstrom J (A) anzugeben. 
b) Für Anlaßschalter und Anlaßtransforma

toren: 
1. Die Stromart (G bzw. E oder D), 
2. Die Leistung des zugehörenden Motors (kW), z. B. lfg 

lOOkW. 
c) Für Nebenschlußregler: 

1. Die Grenzwerte des Stromes (A), 
2. die Ohmzahl (0). 

d) Für Schütze: 
1. Die Stromart (G bzw. E oder D), 
2. die Stromstärke der Hauptkontakte für aussetzenden 

Betrieb (a) bzw. für Dauerbetrieb (d), 
3. die Spannung der Erregerwicklung e (l'). 

e) FürWächter: 
1. Für Spannungwächter Stromart (G bzw. E oder D) 

und Spannung (l'), 
2. für Stromwächter Stromart (G bzw. E oder D) und 

Stromstärke (A). 

LX. Isolierfestigkeit. 
§ 45. 

Die Spannungprobe der Anlasser und Regler hat den 
Zweck, die IsoHerfestigkeit aller voneinander isolierten Teile 
des Gerätes eins-chließlich der Wicklungen zu erproben. 

Sie besteht darin, daß die beiden Pole einer Prüfstrom
queUe an die zu erprobende Isolation gelegt werden, und 
zwar: 
a) ein Pol an die untereinander verbundenen Klemmen, der 

andere an das metallische Bedienungsteil oder an die 
Stanniolumwicklung des isolierten Bedienungsteiles, 

b) ein Pol an die untereinander verbundenen Klemmen, der 
andere an die zur Erdung bestimmte Klemme und an 
sämtliche von außen. zugänglichen Metallteile. Vorher 
ist die leitende Verbindung aller von außen zugänglichen 
Metallteile, sowie der Achse mit der Erdungschraube 
mittels Niederspannung festzustellen (siehe auch Bau
regeln). Diese Vorschrift gilt nicht für Geräte, bei 
denen sämtliche Metallteile durch Isolierstoff abge
deckt sind. 

V orschriftenbuch. 14. Aufl. 21 
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Die Prüfspannung soll eine praktisch sinusförmige Wech
selspannung von der Frequenz 50 Perfs sein; sie wird all
mählich auf die nachstehend angegebenen Werte gesteigert, 
und diese werden während 1 min eingehalten : 

Nennspannung V 50-440 500-750 
Prüfspannung V 2000 2500 

Angebaute Hilfsmotoren sind nach den R.E.M./1923, 
§ 50, 1 min lang zu prüfen bei Spannungen E bis 500 V 
und Leistungen bis 500 W mit dreifacher Spannung (3 E), 
bei Leistungen über 500 W mit . 1220, 1440, 1880, 2000 V 
bei einer Netzspannung von . . 110, 220, 440, 500 V. 

Meßgeräte sind nach den "Regeln für Meßgeräte" 1923, 
§ 29 zu prüfen. 

Hiernach werden Meßgeräte, die nicht an Meßwandler 
angeschlossen sind, bei einer Höchstspannung gegen Ge
häuse von 101 bis 650 V mit 2000 V 1 min lang geprüft. 

Die Spannungprobe gilt als bestanden, wenn kein Durch
oder überschlag eintritt und die Isolierstaffe sich nicht 
merklich erwärmen. 

X. Bauregeln. 

§ 46. 
Die §§ 10 und 12 der "Vorschriften für die Errichtung 

und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" über Aus
schalter, Umschalter, Anlasser und Widerstände sind zu be
achten. 

§ 47. 
a) Geräte, an denen Stromunterbrechungen vorkommen, 

müssen so gebaut sein, daß bei ordnungsmäßiger Bedienung 
kein Lichtbogen bestehen bleibt. Für Gleichstrom wird die 
Möglichkeit der Ausschaltung des stillstehenden Motors 
durch den Anlasser jedoch nur bei Flüssigkeitsanlassern 
und Anlaßwalzen gefordert. 

b) Die Kontaktbahn muß mit einer nicht entflammbaren, 
zuverlässig befestigten und abnehmbaren Abdeckung ver
sehen sein; diese darf keine Öffnungen (Schlitze) enthalten, 
die eine unbeabsichtigte Berührung spannungführender Teile 
zulassen (Ausnahmen siehe §§ 28 und 29 der Errichtungs
vorschriften). Die Anschlußstellen müssen gegen zufällige 
Berührung geschützt sein (Ausnahmen siehe § 7, 1). 

§ 48. 
Anlasser mit Ölkühlung sind mit einer Einrichtung zu 

versehen, mittels deren sich das Vorhandensein des n~r
malen ölstaudes erkennen läßt. 
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§ 49. 
Bei Geräten mit Handbetrieb darf die Achse der Be

tätigungsvorrichtung nicht spannungführend sein. Sie muß 
mit dem Gehäuse leitend verbunden sein, sofern dieses 
aus Metall besteht. 

§ 50. 
Anlasser müssen derart gebaut sein, daß die Wider

stände (Spiralen, Bleche usw.) bei den betriebsmäßigen 
Beanspruchungen nicht mit Metallteilen des Gehäuses oder 
miteinander in Berührung kommen können. Hierbei sind 
Größe des Anlaßstromes, Dauer und Häufigkeit des An
J.assens besonders zu berücksichtigen. 

§ 51. 

a) Alle Verbindungsleitungen sind so zu verlegen, daß 
sie bei den im Betriebe auftretenden Erschütterungen ihre 
Lage nicht verändern. 

b) Verbindungsleitungen mit nicht feuchtigkeitsicherer 
Isolierung dürfen nicht mit dem Gehäuse in Berührung 
kommen. 

c) Verbindungsleitungen mit nicht wärmebeständiger 
Isolierung müssen einer schädlichen Einwirkung der im 
Gerät entwickelten Wärme entzogen sein. 

d) Blanke Verbindungsleitungen sind mit den erforder
lichen Abständen derart zu verlegen, daß eine Berührung 
mit dem Gehäuse oder anderen Teilen sicher verhindert wird. 

§52. 
Die Widerstandsleiter müssen von wärme- und feuer

sicherer Unterlage getragen sein. Falls diese nicht feuchtig
keitsicher ist, muß sie noch besonders vom Gehäuse iso
liert sein. 

§53. 
Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen in metal

lenem Muttergewinde gehen. Klemmkontakte dürfen nicht 
unter Vermittelung von Isolierstoff hergestellt werden. 

XI. Widerstandsbaustoff für Anlasser nnd Regler. 

§54. 
Als normale gezogene Widerstandsbaustoffe gelten: 

a) Legierungen mit einem spezifischen Widerstand von 
(0,48 bis) 0,50 (bis 0,52) Q mm2jm. Sie müssen frei von 
Zink und Eisen sein. Bezeichnung W 111 50. 

b) Legierungen mit einem spezifischen Widerstand von 
21* 
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(0,85 bis) 1,0 (bis 1,1) Q mm2jm. Sie müssen frei von 
Zink sein. Bezeichnung: W M 100. 

c) Eisendraht, verzinkt oder verzinnt, mit einem spe
zifischen Widerstand von (0,12 bis) 0,13 (bis 0,14) 
Q mm2fm. Bezeichnung: W M 13. 
Außerdem gelten als zulässig: 

d) Legierungen mit einem spezifischen Widerstand von 
(0,28 bis) 0,30 (bis 0,32) Q mm2jm. Sie müssen frei 
von Eisen sein. Bezeichnung: W M 30. 

W M 50 ist für alle Zwecke, z. B. für Anlasser und be
sonders für Itegler aller Art, verwendbar. 

W M 100 ist für hochohmige Widerstände (Vorschalt- und 
Parallelwiderstände von Magnetwicklungen usw.) be
stimmt. 

W M 13 (Eisen) ist für Anlasser, dagegen nicht für den 
Regelbereich der Regelanlasser und Feldregler zulässig. 

W M 30 ist nur für größere Stromstärken (Feldregler, Haupt
strom-Regelanlasser usw .) zulässig. 

§55. 

Als normale Drahtdurchmesser gelten die in der nach
folgenden Zahlentafel angegebenen Nenn durchmesser, die 
gegenüber den tatsächlichen Durchmessern Abweichungen 
entsprechend den Grenzwerten des spezifischen Widerstandes 
zeigen dürfen. 

Für den spezifischen Widerstand gelten die eingeklam
merten Grenzwerte des § 54. 

Die zulässigen Abweichungen der Ohmzahl für 1 m 
betragen bei den Legierungen "a, b, d" 

bis 0,25 mm Nenndurchmesser ± ßo;o, 

darüber ± p%=2 (1 + ../d), 
worin d in mm gemessen wird. 

Für W M 13, Eisen, sind± 71j2 o/o zulässig. 
Die Widerstandsdrähte sind außer mit der W M-Kenn

ziffer nur nach dem Nenndurchmesser, dem eine bestimmte 
Ohmzahl für 1 m entspricht, zu bezeichnen. Es empfiehlt 
sich, für die Bewertung des Baustoffes die Sonderbe
zeichnung des Lieferers hinzuzufügen. 

W M 13 (Eisendraht) ist nur für Drähte von 0,5 mm 
Durchmesser an, 

W M 30 (Neusilber) ist nur für Drähte von 1,6 mm 
Durchmesser an zulässig. 
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Für die genormten \Viderstandsbaustoffe gilt nach
stehende Zahlentafel: 

W~f 13 I wnr 30 WJ\I 50 WJ\I 100 

Nenn- Zu- Zu· Zu- Zu-

durch-
Soll- Hissige Soll- lässige Soll- lässige Soll- lässige 
wert Abwei- wert Abwei~ wert- Abwei- wert Abwei-

messer 
in Q cbung in Q chung in Q chung inQ chnng 

±Q ±Q ±Q ±Q 

mm für 1m fiir 1m für 1m für 1m für 1m fiir 1m für 1 ~ für 1m 

I 
I 

0,1 - - - - 63,7 3,9 127,0 7,6 
0,11 -- - - - 52,6 3,1 105,0 6,3 
0,12 - -

I 
- -

144,2 
2,6 88,5 15,3 

0,14 - - ·- - 32,5 2,0 65,0 13,9 
0,16 - - - - 24,9 1,5 50,0 I 3,0 
0,18 - - - - 19,6 1,2 39,2 12 3 

I ' 
0,20 - - - - 15,9 0,90 31,8 1,9 
0,22 - - - - 13,16 0,79 26,3 1,6 
0,25 - - - - 10,20 0,61 20,4 1,2 
0,28 - - - - 8,12 0,47 16,2 0.94 
0,30 - - - - 7.08 0,40 14,2 0,81 
0,35 - - - - 5,20 0,28 10,4 0,56 
0,40 - - - - 3,97 0,21 7,94 0,41 
0,45 - - - - 3,14 0,16 6,28 0,32 

0,5 0,662 0,050 - - 2,55 0,12 5.10 0,25 
0,-55 0,550 0,039 - - 2,10 0,099 4,20 0,20 
0,6 0,460 0,034 - - 1,77 0,083 3,55 0,17 
0,65 0,396 t•,ORO - - 1,51 0,068 3,02 0,14 
0,7 0,339 0,026 - - 1,30 0,057 2,60 0,11 
0,8 0,259 0,020 - - ,0,995 0,042 1,99 0,084 
0,9 0,204 0,016 - - 0,786 0.032 1,57 0,064 
1,0 0, lfi6 0,013 - - 0,637 0,0~5 1,27 0,051 
1,1 0,137 0,011 - - 0 526 0,020 1,05 0,041 
1,2 0,115 0,009 - - 0,442 0,017 0,886 0,034 
1,4 0,085 0,007 - - 0,325 0,012 0,650 0,024 

1,6 0,065 0,005 0,150 0,0054 0,249 0,00811 0,498 0,018 
1,8 0,051 0,004 0,118 0,0041 0,196 0,006\l 0,392 0,014 
·2,0 0,041 0,003 0,0958 0,0033 0,159 0,0054 0,318 0,011 
2,2 0,034 0,003 0,0792 0,0026 0,131 0,0044 0,262 0,0088 
2,5 0,026 0,002 0,0614 0,0020 o, 102 I o,oo33 0,204 0,0067 
2,8 0,021 0,002 0,0489 0,0016 0,0812 0,0026 0,162 0,0052 
3,0 0,018 0,002 0,0426 0,0013 0,07081 0,0022 0,142 0,0045 
3,5 - - 0,0313 0,00096 0,052.0 0,001f\ 0,104 0,0031 
4,0 - - 0,0240 O,OQ0:72 0,0(1~7. 0,0012 ',0794 0,0024 
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Zu § 54 und 55. Die Normung der Widerstandsbaustoffe be
zweckt eine leichtere Beschaffung technisch gleichartigen Baustoffes 
für die Herstellung und Ausbesserung von Geräten. Um Fortschritte 
in der Entwicklung neuer Legierungen nicht zu hindern, sind nicht 
bestimmte Legierungen, sondern nur ihre spezifischen Widerstände 
unter Zulassung eines ausreichenden Spielraumes genormt. Je nach 
dem Verwendungzweck kommen in Frage: 

a) Zink- und eisenfreie Legierungen, W lr-1 so, besonders Kupfor
Nirkei·Legierungen und Kupfer-Mangan-Legierungen, die sich 
durch große Wärmebeständigkeit und geringen Temperaturkoeffi. 
zienten auszPichnen und einen spezifischen Widerstand von 0,48 
bis 0,52 besitzen. Diese Legierungen sind für solche Geräte vor
geschrieben, bei denen die größten Anforderungen an die Be· 
triebsicherheit und Unabhängigkeit des Widerstandes von der 
Temperatur zu stellen sind. 

b) Für Widerstände hoher Ohmzahl ist M W xoo vorgesehen. 
Hierher gehören z. B. die Legierungen aus Chrom und Nickel, 
Chrom, Nickel und Eisen sowie Eisen und Nickel, die auch 
vielfach für Heiz- und Kochgeräte benutzt werden. Bei diesen 
muß der höhere Temperaturkoeffizient in Kauf genommen werden. 

c) Eisendraht verzinnt oder verzinkt (als Rostschutz). 
Dieser darf für Anlasser bei einem Drahtdurchmesser von 

0,5 mm an verwendet werden. Der hohe Temperaturkoeffizient 
ist aber für die Bemessung der Ohm- und Stufenzahl zu be· 
achten. Verzinkte Drähte sind nur für Schraubverbindungen, 
verzinnte auch für Lötverbindungen zu empfehlen. 

d) Für größere Stromstärken sind zjnkhaltige Kupfer-Nickel-Legie
rungen genormt. Wegen ihrer geringeren Festigkeit bei starker 
Erwärmung sind aber nur Drähte von r,6 mm Durchmesser an 
zugelassen. 

Da für die Berechnung und Herstellung der Geräte die Ohmzahl 
für Im maßg<"bend, die genaue Einhaltung des spezifischen Wider
standes und des Drahtdurchmessers aber weniger wichtig ist, sind nur 
die Ohmzahlen für Im festgelegt. Diese Werte sind in der nebenstehen· 
den Zahlentafel für die genormten Nenndurchmesser d<"r Drähte be
rechnet. Die tatsächlichen Durchmesser dürfen entsprechend dem 
Spielraum des spezifischen Widerstandes abweichen und die Wider
standodrähte sollen nur nach dem Nenndurchmesser und dem nicht 
eingeklammerten Wert des spez. Widerstandes, u. U. unter Hinzu· 
fügung der Sonderbezeichnung, bezeichnet werden, z. B. W M 50, 
r,o mm Durchmesser (I a I a). 

Widerstandsbänder sind aus den gleichen Widerstandsbaustoffen 
herzustellen. Ihre Abmessungen sind nicht genormt. Ebenso sind 
auch Gußeißenwiderstände nicht genormt, aber zulässig. 
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22. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 

Steuergeräten, Widerstandsgeräten und Brems

lüftern für aussetzenden Betrieb R.A.B./1927 1). 

I. Gültigkeit. 

§ 1. 

Gelt u n g s t er m 1 n. 

Diese Bestimmungen treten am 1. Januar 1927 in Kraft. 

§ 2. 

Geltungs b erei eh. 

Diese Regeln gelten für: 
1. Steuergeräte, 
2. Widerstandsgeräte, 
3. Bremslüfter 

zu Maschinen, die einem aussetzenden Betriebe unterworfen 
sind. 

II. Begriffserklärungen 

§ 3. 

Ar b e i t s b e d in g u n g e n. 

Die Arbeitsbedingungen der Steuergeräte, Widerstands
geräte und Bremslüfter für aussetzenden Betrieb sind durch 
die Anlaß- und Regelvorgänge, die relative Einschaltdauer 
und die Schalthäufigkeit gekennzeichnet. Zur Erfassung der 
Arbeitsbedingungen dienen die Begriffe in § 4. 

§ 4. 

Kennzeichnende Begriffe. 

1. Helative Einschaltdauer eines aussetzenden 
Betriebes (ED) ist das hundertfache Verhältnis von Ein
scbaltelauer zu Spieldauer (Beispiel: bei 20o;o ED entfallen 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. - Anderungen der §§ 1 
und 20 angenommen durch die Jahresversammlung 1926. Veröffentlicht: E'l'Z 

1925, S. 3o6, 1017 und 1526; 1926, S. 5391 688 und 862. Sonderdruck VDE 369. 
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auf die Einschaltung 20o/o, auf die Pause SOojo der Spiel
dauer). 

2. Anlaßzeit ta (ins) ist die Zeit, in der die Anlaß
stufen (siehe unten) bei normalem Beschleunigungsvorgang 
Strom führen. 

3. Regelzeit tr (in s) ist die Zeit, während der das 
Steuergerät auf einer Zwischenstellung steht, um eine Rege
lung der Geschwindigkeit zu erzielen. 

4. Anlaßhäufigkeit ha ist die Zahl der je Stunde 
vorkommenden Anlaßvorgänge. 

5. Regelhäufigkeit hr ist die Zahl der je Stunde 
vorkommenden Regelvorgänge. 

6. Schalthäufigkeit ist die Gesamtzahl der je 
Stunde vorkommenden Einschaltungen des Steuergerätes 
für Anlassen, Regeln und Zurücklegen kurzer \Vege. 

7. Schaltleistung des Steuergerätes ist die vom Mo
tor abgegebene Leistung (siehe § 8). 

Nennschaltleistung des Steuergerätes ist die in 
§ 8 mit 100ojo bezeichnete Leistung. 

8. Nennstrom des Steuergerätes ist der zur Nenn
schaltleistung gehörende Strom. 

9. N e n n s t r o m des Widerstandsgerätes ist der der 
Leistungsaufnahme des Motors entsprechende Strom. 

10. Vorstufen sind die Stufen, auf denen der ent
stehende Strom kleiner als der Motornennstrom ist. 

11. Anlaßstufen sind die Stufen, auf denen der mit 
seiner Nennleistung belastete Motor beschleunigt wird. 

111. Steuergeräte. 

§ 5. 

A u s f ü h r u n g s a r t e n. 

Drei Gruppen von Steuergeräten werden unterschieden: 
1. Steuerwalzen. Bei diesen ist auf einer drehbaren 

Walze eine Reihe elektrisch entsprechend verbundener Kon
taktringe verschiedener Länge angeordnet, die zwischen fest
stehenden Kontaktfingern (Kontakthämmern) die jeweils 
erforderliche Verbindung herstellen. 

2. Steuerschalte r. Bei diesen wird eine Reihe von 
Einzelschaltern durch Kurvenscheiben mechanisch geöffnet 
oder geschlossen. 

3. S eh ü t z en s t e uerunge n. Bei diesen wird durch 
eine Meisterwalze oder durch Druckknöpfe eine Reihe elek
tromagnetisch betätigter Schalter - Schütze - gesteuert. 
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§ 6. 

Schütze. 

Unterschieden werden: Schütze für geringe Schalt
beanspruchung (geringe Schalthäufigkeit und Abschaltung 
bei laufendem Motor), die bei Aufzügen benutzt werden, und 
Schütze für große Schaltbeanspruchung, wie sie bei Kranen 
und Rollgängen für große Schaltleistungen und Beschleuni
gungsbetrieb benötigt werden. 

Diese Regeln gelten nur für Schütze mit großer Schalt
beanspruchung. 

§ 7. 

Betriebs arten. 

Für die Anzahl und Bewertung der Steuergeräte ist die 
Betriebsart, vor allem die Schalthäufigkeit je Stunde maß
gebend. Man kann die Betriebe in 3 Klassen unterteilen: 

1. Gewöhn li eher Betrieb: Der Motor wird stoßfrei 
ohne besonders feine Regelung angelassen. Eine Schalt
häufigkeit bis höchstens 30 Schaltungen je Stunde liegt bei 
Kranen in Kraftstationen, bei Drehscheiben und Schiebe
bühnen, ferner bei Kleinhebezeugen vor. Transportkrane 
weisen eine größere Schalthäufigkeit, bis 120 Schaltungen, 
auf. 

2. Anlauf r e g u l i erb e trieb : Für den Motor wird 
ein sanftes Anlaufen mit feiner Regelung gefordert, wobei 
die Benutzung der ersten Stufen besonders häufig ist. Dieser 
Betrieb liegt z. B. bei Gießerei-, Montage- und Nietkranen vor. 

3. Beschleunigungsbetrieb: Der meistens mit 
größeren Massen gekuppelte Motor wird rasch beschleunigt. 
In der Regel wird schnell bis in die letzte Schaltstellung ge
schaltet, wie z. B. bei Hüttenkranen und Walzwerkshilfs
antrieben. 

§ 8. 

Schaltleistungen. 

Für die drei Betriebsarten nach § 7 sind in nachstehen
der Zahlentafel die höchstzulässigen Schaltleistungen in 
Prozenten der Nennschaltleistung angegeben. Die "Nenn
schaltleistung" des Steuergerätes entspricht einer Leistungs
abgabe des Motors, bei der das Verhältnis 

Leistungsaufnahme in kVA 

Leistungsa,bgabe in kW 

= 1,3 bei Drehstrom und 1,2 bei Gleichstrom ist. 
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- --

Schaltbetrieb 

Gewöhnlicher Betrieb 
------~---~~-- -------

Anlaufregulierbetrieb 
-----------~--- -- - -

Beschleunigungsbetrieb 

I 

Schalt häufig-
keit je Stunde 

bis 30 

" 
120 

bis 120 

" 
240 

bis 240 

" 
300 

" 
600 

" 
1000 

§ 9 

Prüfung. 

Höchstzulässige Schalt-
Ieistung in •;0 der Nenn-

schaltletstung 

I 
Steuerschalter 

Steuerwalzen und Schützen• 
steuerungen ·;. •;. 

120 -
110 -

---- --- ---
100 -

so 120 
-~------~-

60 115 
- 110 
- 100 
- 80 

Die Steuergeräte sind für die volle (100ojo) Nennschalt
leistung und Nennspannung bei betriebsmäßiger Abdeckung 
zu prüfen, wobei ein Widerstand benutzt wird, der bei der 
Nennspannung einen Einschaltstrom von mindestens 75% 
des Nennstromes ergibt. Bei geringstufigen Steuergeräten 
mit höherem Einschaltstrom ist die Prüfung mit einem 
Widerstand von entsprechend geringerer Ohmzahl auf der 
ersten Schaltstellung vorzunehmen. Bei der Prüfung ist 
ein Motor zu verwenden, dessen Nennleistung und Nenndreh
zahl der Normentafel für 250fo ED entspricht (siehe DIN 
VDE 2010 und 2660). 

Das Drehstrom-Steuergerät ist bei Anschluß eines Ma
gnetbremslüfters um 1/3 der Leistungsaufnahme beim Ein
schalten (W8 siehe § 18) reichlicher zu wählen. 

Bei der Prüfung ist der Motor mit der Nennschaltlei
stung des Steuergerätes zu belasten und, wie folgt, zu schal
ten: 

1. Bei ]' a h r s c h a 1 tun g e n. 

a) Der llfotor wird festgebremst und das Steuergerät 
soweit eingeschaltet, daß der zweifa-che Strom (bezogen auf 
die Nennschaltleistung des Steuergerätes) fließt, worauf 
sofort rasch auszuschalten ist. Dieser Versuch wird in Ab
ständen von 1,5 min 10 mal ausgeführt. 

b) Der Motor wird auf die 1,5-fache Nenndrehzahl ge
bracht und dann mit dem Steuergerät schnell bis zu einer 
Schaltstellung umgesteuert, in der mindestens der zwei
fache Gegenstrom entsteht. Aus dieser Stellung wird so-
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fort ausgeschaltet. Dieser Versuch ist 3 mal in Abständen 
von 1,5 min auszuführen. 

2. Bei Fahrbremsschaltungen. 

a) Versuch wie unter 1 a. 

b) Der Motor wird auf die 1,5-fache Nenndrehzahl ge
bracht, sodann wird das Steuergerät schnell in die Schalt
stellung für die größte Bremswirkung gestellt und hierauf 
sofort in die Stellung geführt, in der der Bremsstrom un
terbrochen wird. Anzahl und Zeitabstände der Versuche wie 
unter 1 b. 

3. Bei Hubwerkschaltung e n. 

a) Versuch wie unter 1a. 

b) Der Motor wird auf die doppelte Nenndrehzahl im 
Senksinne gebracht, worauf das Steuergerät schnell über 
die Senkstellung für kleinste Senkgeschwindigkeit hinweg 
in die Nullstellung geschaltet wird. Anzahl und Zeitab
stände der Versuche wie unter 1 b. 

Nach Beendigung der Versuche unter a und b darf an 
den Schaltkontakten der Steuergeräte kein nennenswerter 
Kontaktabbrand festzustellen sein. Bei keinem der Ver
suche darf das Schaltfeuer stehen bleiben oder ein über
schlag erfolgen. 

§ 10. 

Bauregeln. 

Die dem natürlichen Verschleiß unterworfenen Kon
taktteile (Segmente und Finger) müssen auf metallener Un- · 
terlage befestigt und leicht auswechselbar sein; ihre Le
bensdauer ist von der Schalthäufigkeit abhängig. 

"\\!erden bei Steuergeräten Funkenbläser vorgesehen, so 
sind diese für 40o;o ED zu bemessen. 

Stromführende, der Bedienung zugängliche Teile müssen 
durch Abdeckung gegen zufällige Berührung geschützt sein. 
Abdeckungen, die zur Instandhaltung der Steuergeräte häu
fig abgenommen werden, sind leicht lösbar anzuordnen 
(durch Krampen, Knebel, Schrauben oder dgl.), wobei Vor
sorge zu treffen ist, daß die Befestiglmgsteile nicht verloren 
gehen können. Mit Rücksicht auf die Erschütterungen sind 
Schraubverbindungen möglichst zu sichern. 

Die einzelnen Anlaß- und Regelstellungen der Steuer
geräte sind durch Rastenscheiben fühlbar zu machen, so 
daß die richtige Einstellung bei der Bedienung gut fest-
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stellbar ist. Als Antriebsorgan ist vorzugsweise ein Hand
rad mit angegossenem Knopf nach DIN VDE 6050· zur Kennt
lichmachung der Schaltstellungen zu verwenden. Zulässig 
sind auch Seilradantrieb, Kurbel nach DIN VDE 6051 und 
Hebel; sie sind aber weniger zu empfehlen, da bei diesen 
Antrieben die Schaltstellungen nicht so gut wie bei einem 
Handrade fühlbar zu machen sind. Zulässig ist ferner die 
Bedienung mehrerer Steuergeräte durch ein Antriebsorgan 
(Universalantrieb, Zahnräderkupplung usw.). 

Firma 
Type 
Schaltung 

§ 11. 
Schildaufschriften 

a) Gleichstrom. 

Nennschaltleistung in kW bei 220 V, 440/550 V 
Fertigungsnummer 

Firma 
Type 
Schaltung 

b) Drehstrom. 

Nennschaltleistung in kW bei 220 V, 380 V und 500 V 
und 50 Perfs 

Läuferstrom 
Fertigungsnummer 

IV. Widerstandsgeräte. 

§ 12. 

Arbeits bedin gun ge n. 

Bei Bemessung der Widerstandsgeräte sind nicht nur 
die Anlaßhäufigkeit je Stunde, sondern auch die Anlaß- und 
Regelzeit, d. h. die relative Einschaltdauer des ·widersta.nds
gerätes, zu berücksichtigen. Die Arbeitsbedingungen der 
Widerstandsgeräte der Selbstanlasser (für Aufzüge) sind 
durch Anlaßzeit und Anlaßhäufigkeit allein sicher begrenzt, 
dagegen müssen Kranwiderstandsgeräte, die außerdem zur 
Regelung der Lastgeschwindigkeit benutzt werden, auch 
noch während einer zusätzlichen Regelzeit eingeschaltet 
werden können, die in festgesetzten Abständen in den aus
setzenden Betrieb eingeschaltet wird. Dementsprechend wer
den folgende drei R e i h e n geführt : 



Regeln für aussetzenden Betrieb~ 333 

Reihe 

Relative 
Ein

schalt
dauer 

ED 
in °/0 

Anlaß
häufig

keit 
ha 

jeStd. 

Anlaß
zeit 

ta 

ins 

Regelungen 
Strom- I··· - -- --··· Regel--1 -

lose häufig- II Regel-
Pause st~-d keit zeit 

hr I tr 
ins in min je Std. 1 in s 

I 
II 

III 

12,51 20 
40 

82 I 105 
285 

4 
4 
4 

I 35 
23,8 

7,5 

10 
6 
6 

6 
10 
10 

20 
30 
30 

Die Beziehungen zwischen den Tafelwerten sind durch 
folgende Formeln gegeben: 

relative Einschaltdauer (ED) _ 100 . hata +.}!rtr 
- 360U 

stromlose Pause 

Anlaßhäufigkeit ( h.) 

Anlaßzeit (ta) 

_ 13_600- (ha0 hr tr) 
- ha+.hr 

= 36~_-=hrt,._ 
t. 

36ED- hrtr = __ Ta ___ _ 

Eine Vergrößerung der Anlaßhäufigkeit bedingt bei glei
cher relativer Einschaltdauer eine Herabsetzung der An
laßzeit. Wird z. B. ein Widerstandsgerät der Reihe III für 
eine Anlaßhäufigkeit ha = 600 je Stunde benutzt, so ist die 
Anlaßzeit ta = 1,9 s. 

Bedingt die Leistungsaufnahme des Motors irrfolge häu
figer Beschleunigung größerer Massen einen Zuschlag zur 
Beharrungsleistung, so entspricht der Nennstrom des Wi
derstandsgerätes dieser erhöhten Leistung. 

§ 13. 
Erwärmung. 

Die abstreichende Luft darf an der Austrittstelle aus 
dem Gehäuse an der wärmsten Stelle 200 ° C Übertempera
tur nicht überschreiten, falls die Raumtemperatur ~ 35 o C 
ist. Für Aufstellung in heißeren Räumen sind die Wider
standsgeräte entsprechend reichlicher zu bemessen. Bei vVi
derstandsgeräten, die mit dem Steuergerät zusammengebaut 
werden (z. B. Kleinsteuerwalzen), darf die Übertemperatur 
175 o C nicht überschreiten. Keine Stelle des Gehäuses soll 
eine höhere Übertemperatur als 125 o C zeigen. 

§ 14. 

Bauregeln. 

Stromführende, der Bedienung zugängliche Teile müssen 
durch· Abdeckung gegen zufällige 'Berührung geschützt sein. 
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Schraubverbindungen sind mit Rücksicht auf Erschütterun
gen möglichst zu sicherrn. 

Bei Aufstellung der Widerstandsgeräte in Führerständen 
wird eine Abdeckung empfohlen, die das Hereinfallen von 
Fremdkörpern verhindert. 

§ 15. 
Prüfung. 

Die Widerstandsgeräte werden bei abgeklemmter Vor
stufe mit dem Motornennstrom unter Einhaltung der An
laß- und Regelzeit der betreffenden Reihe (siehe Abb. 1). so 

~,~------------- ~·----------~, 
'I" __,.. '1Regelung..-.- 11J-[inschultunge,.___.. 
~r.J I 2~ I I zo'l 

ö d h n 11 n p d Reihe I 
1too" 1200" 121110" 1z'eo" 11zo" '1760" taoo" 

~-------------8'----------~ 
11 • : 1Re2;./ung ~11&-:;,scflul'lungen 

WJ,a6 h o o n o 
1'1ho" 11/'10" 1/ko" 15ZO 1" 1 17ZO" 'f~öo '' 

~o" 

dReiheJI 
"1800" 

-------------6'----------~ I - I 
1[1'.1Rege/g.'j"----28 Einschaltungen ----->: " 
~.JO ~ 7.5" ,-Ja-::>: 

7~.0 Qqp1~:Q 0 ~~; 1~20Q 0 gJ"D qJ;~ReineE 
Abb. 1. Reihen von Widerstandsgeräten für anssetzende Betriebe. 

lange geschaltet, bis die Erwärmung der abströmenden 
Luft nicht mehr über einen Höchstwert steigt. Zulässig ist, 
die für das Erreichen dieses Zustandes erforderliche Zeit 
durch Vorerwärmung abzukürzen. Die Versuchsdauer nach 
der Vorerwärmung darf nicht kürzer als 30 min sein. Der 
Höchstwert der Erwärmung ist am Ende einer Regelzeit 
festzustellen und darf die in § 13 angegebenen Werte nicht 
überschreiten. Für die Vorstufe gilt der Strom als Prüf
strom, der bei gänzlich eingeschaltetem Widerstand fließt, 
wenn der stehende Motor und der 'lViderstand an Span
nung gelegt werden. 

Wird ein 'lViderstandsgerät aus mehreren Einzelkasten 
zusammengebaut, so ist die Prüfung bei betriebsmäßig zu
sammengebauten Widerstandsgeräten durchzuführen. 

Diese Prüfvorschriften gelten für Widerstandsgeräte für 
aussetzende Betriebe, bei denen eine Regelung der Lastge-
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schwindigkeit durch das Steuergerät möglich ist. Bei Wi
derstandsgeräten für Selbstanlasser (z. B. bei Aufzügen), bei 
denen die Einschaltzeit sicher begrenzt ist, kann die Prü
fung nur für die relative Einschaltdauer und Anlaßzeit ohne 
Berücksichtigung der zusätzlichen Regelzeit vorgenommen 
werden. Hierbei ist entsprechend dem Anlaßvorgang ein 
fortschreitendes Abschalten der Stufen zulässig. 

Firma 

§ 16. 

S eh i 1 da ufs c hr i f t e n. 

a) Gleichstrom. 

Type mit Angabe der Anzahl der Kasten für das Wider
standsgerät und deren Bezeichnung (z. B. 3 K 44 XII, 
A-C, Kasten C) 

Reihe 
Leistung 
Spannung 
Nennstrom 
Ohm 
Fertigungsnummer 
Type und Schaltung des Steuergerätes 

b) Drehstrom. 
Firma 
Type mit Angabe der Anzahl der Kasten für das Wider

standsgerät und deren Bezeichnung (z. B. 3 K 44 XII, 
A -- C, Kasten C) 

Heihe 
Leistung 
Bürstenspannung 
Läuferstrom 
Ohm (2x ... oder 3X ... ) 
Fertigungsnummer 
Type und Schaltung des Steuergerätes. 

V. Bremslüfter. 

§ 17. 

A u s f ü h r u n g s a r t e n. 

Es werden Bremslüfter mit magnetischer Wirkung, 
~Iagnetbremslüfter, und solche mit motorischer Betätigung, 
Motorbremslüfter, ausgeführt. Jene werden für alle Strom
arten, diese vorwiegend für Drehstrom benutzt. 



336 Regeln für aussetzenden Betrieb. 

§ 18. 

Arbeitsbedingungen und Prüfung. 

Die Wicklungen der Bremslüfter sind wie die Wick
lungen elektrischer Maschinen für aussetzenden Betrieb 
(§ 30 der R. E. M.f1923) zu bemessen; die Bewertung der 
Bremslüfter erfolgt nach der relativen Einschaltdauer (ED). 
Als normale ·werte der relativen Einschaltdauer gelten 15, 
25 und 400fo (in seltenen Fällen ist lOOo;o ED = DauereiD
schaltung erforderlich). 

Bei der Prüfung ist die Spieldauer auf höchstens 5 min 
zu bemessen, im übrigen gelten die Vorschriften des § 32 
Abs. 3 und folgende der R.E. M./1923. Die Erwärmung der 
Wicklungen der Motorbremslüfter ist betriebsmäßig (bei 
stillstehendem Läufer) zu ermitteln und darf die in den 
R.E.M./1923, § 39 angegebenen Grenzen nicht überschreiten. 

Die Nennzugkraft muß bei einem Spannungsabfall von 
10o/o noch vorhanden sein. 

Bei den Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom
Magnetbremslüftern ist für die Erwärmung neben der re
lativen Einschaltdauer auch noch die Schalthäufigkeit je 
Stunde maßgebend, da der Einschaltstrom bedeutend größer 
als der nach Beendigung des Hubes sich einstellende Halte
strom ist. Deshalb gelten für die letztgenannten Brems
lüfter außer obigen Vorschriften noch folgende: 

Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom-Magnetbrems
lüfter sollen mindestens 120 Schaltungen je Stunde bei 
fortgesetzten Schaltungen (8 Stunden und mehr) bei vollem 
Hub aushalten. Für größere Schalthäufigkeiten ist der Hub 
zu verringern, wobei sich je nach der Magnetgröße folgende 
Beziehungen zwischen Schalthäufigkeit und Hub ergeben: 

Fortgesetzte Schaltungen S Stunden 
lang und mehr 

Schalthäufigkeit je Stunde höchstens 

120 
300 
600 

Hub des vollen Wertes 
in °/0 

100 
etwa 65 

" 45 

Für größere Schalthäufigkeiten ist die Verwendung von 
Magnetbremslüftern der genannten Stromarten nicht zu 
empfehlen. 

Dehnt sich der Betrieb über weniger als 8 Stunden aus, 
so ka.nn die Schalthäufigkeit der Zahlentafel erhöht werden, 
und zwar bei einem Betrieb von 
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6 Stunden um 10o;o, 
4 Stunden um 20o;o. 

337 

Die scheinbare Aufnahme W 8 dieser Magnetbremslüfter 
beim Einschalten ist in den Listen anzugeben, damit bei 
Berechnung des Spannungverlustes in den Zuleitungen der 
beim Einschalten auftretende Strom 

Ws 
Js= fl·E 

berücksichtigt werden kann. 
Dieser Einschaltstrom und der Haltestrom sind auf dem 

Leistungschild anzugeben. 

§ 19. 

Bauregeln. 

Beim Gleichstrom-Ne benschluß-lVIagnet bremsl üfter sind 
Mittel vorzusehen, um die beim Ausschalten auftretende 
Spannungserhöhung unschädlich zu machen. 

Die Abfallzeit soll je cm Hub 0,05 bis 0,1 s für 1 cm Hub 
betragen. Bremslüfter über etwa 50 cmjkg Hubleistung 
sollen mit einstellbarer Dämpfung versehen sein. 

Firma 
Type 

§ 20. 

Schildaufs chrifte n. 

a) Gleichstrom-Magnetbremslüfter. 

Zugkraft (Ankergewicht, Zusatzgewicht) 
Hub 
Relative Einschaltdauer 
Spannung (bei Hauptstrom-Magnetbremslüfter: Strom 

und Anzugstrom) 
Widerstand hierzu 
Fertigungsnummer 

Firma 
Type 

b) Drehstrom-Magnetbremslüfter. 

Zugkraft (Ankergewicht, Zusatzgewicht) 
Hub 
Relative Einschaltdauer 
Stündl. Schaltungen 
Spannung, Frequenz 
Einschaltstrom- Haltestrom 
Fertigungsnummer 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 22 
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Firma 
Modell 
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c) Drehstrom-Motorbremslüfter. 

Zugkraft (Kurbelgewicht, Zusatzgewicht) 
Hub 
Relative Einschaltdauer 
Spannung, Frequenz 
Ständerstrom 
Läuferstrom 
Widerstand hierzu 
Fertigungsnummer 



23. Normen für die Bezeichnung von Klemmen 
bei Maschinen, Anlassern, Reglern und Trans

formatoren. 

Gültig ab 1. Juli 1909.1) 

A. Allgemeines. 

Es wird empfohlen, auf den Maschinen, den dazu ge
hörenden Apparaten und Transformatoren der im allgemeinen 
üblichen Bauart (Gleichstrommaschinen mit Nebenschluß-, 
Reihenschluß- und Verbundwicklung mit .oder ohne Wende
pole bzw. Kompensationswicklung, Ein- und l\Iehrphasen
Maschinen, Umformer, Doppelgeneratoren, Transformatoren, 
Anlasser, Regler usw.) einheitliche Bezeichnungen an den 
Kle=en anzubringen. Bei Sonderausführungen '(z. B. Zwei
kommutatormaschinen, Kommutatormaschinen für vVechsel
strom, Sonderanlasser usw.) werden für die notwendigen 
Ergänzungen vorläufig keine einheitlichen Bezeichnungen 
festgelegt. 

Die normale Klemmenbezeichnung soll das Schaltung
schema nicht ersetzen. 

Eine Klemme kann bzw. muß unter Umständen mehrere 
Buchstaben erhalten. 

B. Maschinen und dazu gehörende Apparate. 

Der Drehsinn (Rechtslauf: im Uhrzeigersinn, Linkslauf: 
entgegen dem Uhrzeigersinn) ist bei Maschinen stets von 
der Riemenscheiben- bzw. Kupplungseite aus gesehen zu 
verstehen. 

1) Die erste, am 12. 6. !90S beschlossene, ETZ 1908, S. 874 veröffentlichte 

Fassung, die ab 1. 7. 1908 galt, wurde am 3. 6. 1909 ergänzt. Die Ergänzungen 
sind abgedruckt ETZ 1909, S. 506 und gelten ab 1. 7. 1909. - S. a. DINVDE 2960. 

22* 
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L Gleichstrom. 

Die einheitliche Bezeichnung der Klemmen von Gleich
strommaschinen, Anlassern und Reglern soll sein: 

Anker ....... . . mit 
Nebenschlußwicklung ... . " Reihenschlußwicklung . . . . 

" Wendepolwicklung bzw. Kompensationswicklung . ,, 
Fremderregte Magnetwicklung ... 
Leitung, unabhängig von Polarität . 
Netz, Zweileiter 

" Dreileiter . 
" Nulleiter 

Anlasser .. 

wobei 

L mit N 
M "·C 

R " A 

oder P verbunden werden kann, 
" D (u. U. über einen Regler), 
,, B, E, F, G, H je nach Schaltung. 

" 
" 
" 

A-B 
C-D 
E-F 
G-H 
J-K 
L 
N-P 
N-0-P 
0 
L, M, R, 

Bei Umkehranlassern sind die Klemmen, deren Ver
tauschung zur Änderung des Motordrehsinnes erwünscht ist, 
doppelt zu bezeichnen, wobei die für einen der beiden Dreh
sinne gültige Gruppe in Klammern zu setzen ist, z. B. bei 
Stromumkehrung im Anker A (B) und B (A). 

Es empfiehlt sich, nach Montage die nicht benutzten 
Bezeichnungen ungültig zu machen. 

Bei Magnet-Reglern sind die Klemmen, 
die mit dem Widerstand verbunden sind, . . mit s-t 
zu bezeichnen, wobei s mit dem Schleifkontakt 
unmittelbar in Verbindung steht und mit 

C oder D bei Selbsterregung, 

J " K " Fremderregung 

zu verbinden ist. 

Wemi eine mit dem Ausschaltkontakt ver
bundene Klemme vorhanden ist, wird sie . . mit q 
bezeichnet. 

Wiederholen sich Bezeichnungen an der gleichen Ma
schine, so sind diese durch Richtzahlen zu unterscheiden, 
z. B. bei 

Doppelkommutatormaschinen mit A1-B1 , A 2-B2 

bei Maschinen mit W endepol- und Kompensationswicklung 
für die erstgenannte . mit G1 - H 1> 

" " letzterwähnte . . . . . . . . . G2-H2• 
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II. W e eh s e l s tr om (ausschl. Kommutatormaschinen) 

(Einphasen- und Mehrphasenstrom). 

Die einheitliehe Bezeichnung von Wechselstrommaschinen, 
Anlassern und Reglern soll sein: 
Anker bzw. Primäranker . . . . . . . . . mit U, V, W 

bei verketteter Schaltung. 
(bei Einphasenstrom U- V) 

Anker bzw. Primäranker . . . . 
bei offener Schaltung, wobei U-X, 
V- Y, W -Z je zu einer Phase gehören. 

Bei Zweiphasenstrom ist die Bezeichnung 
(bei Verkettung erhält der Verkettungs
punkt die Bezeichnung X, Y). 

Bei Einphasenmotoren mit Hilfsphase wird 
die Hauptwicklung 
die Hilfswicklung . . . . . . . 

bezeichnet. 

Nullpunkt und 
Nulleiter ... 

bei Einphasenstrom 

Sekundäranker (rlreiphasig) . . 
Sekundäranker (zweiphasig) 
Magnetwicklung (Gleichstrom) 

der 

Leitung, unabhängigvon Polarität bzw. Phase 
Netz, Drehstrom mit drei Leitungen 
Netz, Drehstrom mit vier Leitungen (Null-

leitung) . . . . . . . . . . 
Netz, Einphasenstrom, Zweileiter 
Netz, Einphasenstrom, Dreileiter 
Netz, Zweiphasenstrom 
Bei Reglern für Generatoren sind die 

Klemmen, die mit dem Widerstand ver· 
bunden sind . . . . . . . . . . . . . 

zu bezeichnen, wobei s mit dem Schleif-
kontakt in unmittelbarer Verbindung 
steht und mit J oder K zu verbinden 
ist. Wenn eine mit dem Ausschalt· 
kontaktverbundene Klemme vorhanden 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

U, V, W,X, Y, Z 

U-X, Y-V 

U-V 
W-Z 

0 
u, o, w 

u-x, y-r.> 
J-K 
L 
R, S, T 

0, R, s, T 
R-T 
R-0-T 
Q-S, R-T 

s-t 

ist, wird sie 
bezeichnet. 

. . • • • " q 

Bei Anlassern werden die Klemmen 
bezeichnet : 
am Sekundäranlasser 

bei dreiphasiger Ausführung 
" zweiphasiger " 

an Primäranlassern für Drehstrom 

" 
" 
" 

U, P, W 

u-x, y-P 
X, Y, Z, 
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wenn sie im Nullpunkt angeschlossen 
werden. 

wenn sie zwischen Netz und Motor 
angeschlossen werden. 

Bei U lllkehranlassern werden die Netzanschlüsse mit 
R, S, T, die Anschlüsse an den Primärankern mit U (W), 
V, W (U) bezeichnet. 

Es elllpfiehlt sich, nach Montage die nicht benutzten 
Bezeichnungen ungültig zu !Ilachen. 

Es wird empfohlen, daß bei Drehstromgeneratoren die 
Reihenfolge der Buchstaben U, V, \V bei Rechtslauf und 
beilll Netz die Buchstaben R, S, T die zeitliche Reihen
folge der Phasen angibt. 

C. Transformatoren. 
Die einheitliche Bezeichnung der Klemmen von Tran~forma· 

toren soll sein: 
Drehstromwicklung höherer Spannung (Ober

spannungwicklu,ng) . . . . . . . . . . 
bei verketteter Schaltung, 

Drehstromwicklung niederer Spannung 
(Unterspanuungwicklung) . 

bei verketteter Schaltung, 
Drehstromwicklung höherer Spannung (Ober-

spannungwicklung) . . . . . . . . . 
bei offener Schaltung, 

Drehstromwicklung niederer Spannung 
(Unterspannungwicklung) • . . . . . . 

bei offener Schaltung, 
Einphasenstrom,Wicklung höherer Spannung 

(Oberspannungwicklung) . . . . . . . 
Einphasenstrom, Wicklung niederer Spannung 

(Unterspannungwicklung) . . . . . . . 
Nullpunkt und bei Einphasenstrom Mittel

leiter 
für Oberspannung 
für Unterspannung 

Stromwandler 

mit U, V, W 

,, u, v,11 w 

" 
U, V, W, X,Y, Z 

" 
U, V, W, X, y, Z 

" 
U-V, 

" 
u-v, 

" 
0, 

" 
0 

Netzseite . . . . " L 1-L2 , 

Apparatseite . . " l1-l2 

Die alphabetische Reihenfolge der Buchstaben, die an 
den Klellllllen der Primär- und Sekundärwicklung angebracht 
sind, muß den gleichen Drehsinn ergeben. 

Beispiele für die Bezeichnung der Klemmen nach vor
stehenden N armen: 
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Gleichstrom-Generatoren und -Motoren. 

Mit Nebeuschluß
Wicklung 

Abb.l. 

Mit Reihenschluß
Wicklung 

Abb. 2. 

Mit Verbund
Wicklung 

Abb. 3. 

Mit Nebenschluß
und Wendepol

Wicklung 
Abb. 4. 

p------~----------------------~--------P 
N N 

Gleichstrom-Dynamo 
mit Magnetregler 

Abb. 5. 

Gleichstrom-~fotor mit An
lasser und Magnetregler 

Abb. 6. 

Dreileiter
Gieichstrom

Dynamo 
Abb. 7. 

W eehselstrom-Generatoren und Synchron-Motoren. 

Drehstrom·Geuerator und Synchron-Motor. 

( ;ft.. 
(/ \ ) 
u~-----..":bw 

_..../ 

Abb. 8. Abb. 9. Abb. 10. 

I ll_[ 

~1 
\:~:~.r 

unverkettet verkettet 
Zweiphasen-Wechselstrom-Generator und Synchron-Motor, 

Abb. 11. Abb.12. Abb. 13. Abb. 14. 

Asynchrone Wechselstrom-Motoren. 

(m V V 

( :o \ (?'-:-u ry 11 

ü 
' 

0 0 0 0 ~ß., I 
\ 

1 / \ 

u~,_yw u-t--------»w 
---- '-~/ 

mit Stern- Dreieck-
zweiphasigem dreiphasigem Schaltung Schaltung 

Anker 
Drehstrom-Motor, Stator verkettet. 

Abb. 15. Abb. 16. Abb . 17. Abb. 18. 
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mit 
zweiphasigem dreipbasigem 

Anker 
Drehstrom-Motor, Stator unverkettet. 

Abb. 19. Abb. 20. Abb. 21. 

Einphasen-Motor mit Hilfspbase. 
Abb. 22. Abb. 23. 

Spannung-Translorma toren. 

::=: cb (1) 
I ~ I v ~ 

Ohne Mit 
Nulleiter. 

Für einphasigen Wechselstrom. 
Abb. 24. Abb. 25. Abb. 26. Abb. 27. 

Für zweiphasigen unverketteten Wechselstrom. 
Abb. 28. Abh. 29. Abb. SO. 

l !x.v I 

~ 
u~v 

Stern-

(rj / 

X,Y 
Für zweiphasigen verketteten Wechselstrom. 

Abb. 31. Abb. 32. Abb. 33. 

",~c-;..\J 'y' 
•: 
' 
u 

Stern-Schaltung. 

\~111©----ll , , I 
--" \ / 

u 

Dreieck-Scbaltnng. 
Schaltung. 

Für Drehstrom, Transformator in verketteter Schaltung. 
bb. 34. Abb. 35. Abb. 36. Abb. 37. Abb. 38. 
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Für Drehstrom, Transformator in offener Schaltung. 

Abb. 89. Abb. 40. Abb.41. 

Netz-Bezeichnungen. 

Gleichstrom. 

:g P (positiv J 

1() 
p (positiv) 0 (Nolleiter) 

N (negativ) ll (negativ) 

Zweilelter-Netz. Dreileiter-N etz. 

Abb. 42. Abb:43. 

Beispiel 

p,l + 220 Volt 
(positiv) 

·R + 110 Volt 

0 (Nulleilor) 0 Volt 

Nt} - 110 Volt 
(n•ii•liv) 

Nz - 220 Volt 

Fünfleiter-Netz. 

Abb. 44. 

Wechselstrom. 

R R 

1: 
0 r 
J 

Zweilelter-Netz. Dreileiter-Netz. 

Abb. 45. Einphasig. Abb. 46. 

C. 0. 

0 ! 
R 

!( ··l 
·a. 

f" s R/S 
T 

y( '· 
t ': ! T 

L.x.J .. · X·-' •X•J I.X""" 

l.ampm l.Am~m 

Unverkettet. Verkettet. 

Abb. 47. Zwelphasig. Abb. 48. 
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-r-------R 

.:>·---~-----s 

4--------T 

Abb. 49. Dreiphasig 

<r-----jr----- R 

r±::=:=t,_; L __ lL __ I) 

l\lit besonderem Nulleiter 
Abb. 50. 

Kreuzende Leitungen. 

+ 1 1 • 
1 

Ohue Verbindung Mit Verbindung 

Abb. 51 Abb. 52. Abb. 53. 
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24. Normalbedingungen für den Anschluß von 
Motoren an öfl'entliche Elektrizitätswerke 1 ). 

I. 

Geltungstermin und Ge Itungs ber eich. 

§ 1. Geltungstermin. 

Diese Bedingungen treten am 1. Januar 1923 in Kraft. 

§ 2. Geltungsbereich. 

Motoren und Anlasser, die diesen Bedingungen ent
sprecllen, können an öffentliche Elektrizitätswerke ange
schlossen werden, sofern nicht örtliche Schwierigkeiten dem 
im Wege stehen (s. a. § 6). 

Die Bedingungen gelten für Gleichstrom- und Drehstrom
motoren bis einschl. 100 kW Nennleistung und Nennspan
nungen bis einschl. 500 V bei 50 Perjs. 

§ 3. 

Der Anschluß anderer Motoren, als in § 2 angegeben ist, 

ferner solcher, die mit Rücksicht auf die Antriebsverhält
nisse diesen Bedingungen nicht entsprechen, unterliegt be
sonderer Vereinbarung. Solche Motoren sind u. a. 

a) Kran- und Aufr.ugmotoren, 
b) Drehstrommotoren für Drehzahlen unter 500 in 

der min, 
c) Synchronmotoren, 
d) Motoren für Antriebe, deren Anlaufverhältnisse 

schwerer sind, als in § 5 "Vollastanlauf" gekenn
zeichnet ist oder, bei denen aus besonderen Gründen 

eine von der normalen abweichende Bauart ge
fordert wird (z. B. vergrößerter Luftspalt, Kapselung 
usw.). 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Yeröffentlicht: ETZ 1922, 

S. 700 und 858. - Sonderdruck VDE 289. 
Frühere Fassungen: 

1. Fassung 

1. Änderung 
2. Änderung 

Beschlossen 
15. 6. 06. 

3. 6. 09. 
6. 6. 12. 

Gültig ab 
1. 7. 06. 
1. 7. 09. 
1. 7. 12. 

Veröffentlicht ETZ 
06 s. 663 
09 s. 506 
12 s. 94 
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Il. 

Begriffserklärung e n. 

§ 4. Nenngrößen. 

Nennleistung ist die auf dem Schilde des Motors 
verzeichnete Abgabe mechanischer Leistung in kW, die er 
bei der angegebenen Betriebsart, bei der angegebenen Nenn
spannung und Nennfrequenz entwickeln kann. 

Nenndrehmoment ist das bei Nennleistung und 
kurzgeschlossenem Anlasser entwickelte Drehmoment. 

Nennaufnahme ist die bei Abgabe der Nennleistung 
aufgenommene elektrische Leistung in kW. 

Nennstrom ist der auf dem Schild angegebene, bei 
Nennleistung, Nennspannung und Nennfrequenz dem Netz 
entnommene Strom. 

§ 5. Anlaßgrößen. 

Anlaß-Spitzenstromist der während des Anlaß
vorganges dem Netz entnommene höchste Strom. 

Schaltstrom ist der Strom, bei dem das Weiter
schalten erfolgen soll. 

Als ordnungsgemäßer Anlaßvorgang gilt ein 
solcher, bei dem das Weiterschalten von einer Anlaßstellung 
auf die nächste erfolgt, wenn der Strom auf den Schalt
strom gesunken ist. 

Als mittlerer Anlaßstrom gilt 

v' Anlaß-Spitzenstrom X Schaltstro~-. 

Vollastanlauf ist ein Anlauf, bei dem der Motor 
mindestens sein Nenndrehmoment während des ganzen All
laßvorganges entwickelt. Hierbei soll das Verhältnis 
mittl. Anlaßstrom 

Nennstrom 
den Wert 1,3 nicht überschreiten. 

III. 

Bestimmungen. 

§ 6. Allgemeines. 

Der Anschlußnehmer oder sein Vertreter soll für jeden 
anzuschließenden Motor dem Elektrizitätswerke angeben, 
ob der Motor diesen Bedingungen entsprechen soll oder zu 
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den in § 3 aufgezählten Sondermotoren gehört. Ist das 
letztgenannte der Fall, so sollen angegeben werden: 

a) Nennleistung und Betriebsart, 
b) Art des Motors, 
c) Art des Antriebes bzw. der Arbeitsmaschine. 

Ergeben sich bezüglich des Anschlusses eines Motors 
hierbei Scl1wierigkeiten, so soll der Anschlußnehmer oder 
sein Vertreter hiervon dem Lieferer des Motors Kenntnis 
geben. 

§ 7. Verbandsvorschriften. 
Die Motoren müssen den "Regel für die Bewertung und 

Prüfung von elektrischen Maschinen (R.E.::IL/1923)" ent
sprechen. 

Die Anlasser müssen ab 1. Juli 1925 den "Regeln für 
die Bewertung und Prüfung von Anlassern und Steuergeräten 
(R.E.A./1925)" entsprechen. 

Die Sc h a 1 t gerät e müssen den Vorschriften für Nie
derspannung- bzw. Hochspannung-Schaltgeräte entsprechen. 

§ 8. Anlaßstrom von G lei chstromm o t oren. 

Das Verhältnis Anlaß-Spitzenstrom zu Nennstrom soll bei 
Vollastanlauf nicht überschreiten: 

Nennleistung .kW I 1,5 bis 5 über 5 bis 100 

Anlaß- Spitzenstrom ·I 1,75 1,6 
Nennstrom 

§ 9. Anlaßstrom von Drehstrommotoren. 

a) Bei Schleifringmotoren und Vollastanlauf soll 
das Verhältnis Anlaß-Spitzenstrom zu Nennstrom nicht über
schreiten: 

Nennleistung . . . .kW I 1,5 bis 5 über 5 bis 100 

Anlaß- Spitzenstrom 
-~------~ 

Nennstrom 
1,75 1,6 

b) Bei Kurzschlußmotoren soll das Verhältnis An
laß-Spitzenstrom zu Nennstrom nicht überschreiten: 

Nennleistung .......... kW 

Anlaß- Spitzenstrom 
- -- Nennstrom 

bei 3000 und 1500 
" 1000 " 750 

" 
600 500 

Umdrfmin 

" 

1,5 bis 15 

2,4 
2,1 
1,7 
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§ 10. Messung des Anlaßstromes. 
Alle Anlaßströme sind mit einem Strommesser mit vor

geschobenem Zeiger zu messen. 

§ 11. L e i s t u n g s g r e n z e v o n K ur z s c h 1 u ß m o t o r e n. 
Im Anschluß an Niederspannungver t e i 1 ung s

netze sind Kurzschlußmotoren im allgemeinen bis zu Lei
stungen von 4 kvV einschließlich zulässig, wenn das vom 
Motor beim Anlauf zu überwindende Drehmoment nicht 
größer als ein Drittel seines Nenndrehmomentes ist; Kurz
schlußmotoren größerer Leistung nur dann, wenn das vom 
Motor beim Anlauf zu überwindende Drehmoment nicht 
größer als ein Sechstel seines Nenndrehmomentes ist und 
der Anlaßstrom nicht größer ist, als 10 kVA entspricht. 

In Anlagen, die aus einem b e s o n der e n Tran s -
f orma t or bis zu 100 kVA gespeist werden, sind Kurz
schlußmotoren bis zu 15 kW zulässig. 

Übersteigt die Leistung des Einzeltransformators 100 k VA, 
so können mit dem Elektrizitätswerke auch höhere Lei
stungen für Kurzschlußmotoren vereinbart werden. 

§ 12. Anlaßvorrichtungen. 
Bei Gleichstrommotoren und Drehstrom-Kurzschlußmo

toren bis einschließlich 1,1kW Nennleistung sind All
laßschalter ohne Anlaßstufe an Stelle eines Anlassers zu
lässig. 

Bei Kurzschlußmotoren von 2 kW Nennleistung an müssen 
Anlaßgeräte verwendet werden, die während des Überganges 
von der Anlaß- zur Betriebstellung zwangläufig einen Dreh
zahlabfall verhindern. Dieses kann beispielsweise durch 
sprungweise Überschaltung oder durch Überschaltung ohne 
Stromunterbrechung erreicht werden. 

§ 13. Motoren mit selbsttätigem Anlauf. 
Bei Gleichstrommotoren bis 3 und Drehstrommotoren 

bis 4 kW, die durch selbsttätige Vorrichtungen angelassen 
werden, soll der Anlaßstrom nicht größer sein, als 10 kVA 
entspricht. 

§ 14. Leistungsfaktor. 
Für den Leistungsfaktor normaler Drehstrommotoren 

bei Nennleistung, Nennspannung und Nennfrequenz gilt 
die folgende Zahlentafel: 
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Kurzschlußanker Schleifringanker 
Normale 
Leistung Leistungsfaktor für 

Umdr/min 
Leistungsfaktor für 

Umdr/min 

Normale 
Leistung 

~PS sooo11ooo 10001750 looo I 500 3000 1500 1000 750 600 500 kW I PS 

0,129 0,17 0,78 0,70 0,66 - i - -· - - - - - - 0,129 0,17 
\ 

I ' I 
o,2- o,27 <~.80- o,73 o,69 o,6 ! - - -. -- - - - - o,s 1 o,27 

_:___[_:__--J---1-------1- f------
0,33 0,45 0,82 0,76 0,71 0,64 - - - - - - - - 0,33 0,4& 

--1----- ----1-----
0,9 0,7 0,84 0,79 0,73 0,67 - - - - - - - - 0,9 0,7 

~~u-O,BGo:s;~ 0,70. _ 1 _ f----- -1~---= 1--=-- o,s 1,1 

1,1 1,r. o,87 o,s2 o,n o,721 - J--=- o,n o,66 -=-I-=-~~~ 
1,9 2 0,88 0,88 0,78 '0,741-1 - 0,8 0,74 0,69 - I - 1,9 I 2 

---1---1---1---1---1---'- ------
ll,2 s o,89 o,8r. o,8o o,76 ---=_1 - o,86 o,8a o,76 o,12 -=_I-=_ ~-s-

_s __ ,_4_~ o,86 o,81 o,78 -=-r--=- o,86 o,83 o,78 o,7a --=-1-=- __ s_~ _ 

4 1 5,5 o,89 o,87 0,82 0,80 - - 0,86 o,84 o,so o,77 -=--'-=--~-~ 
li,9 7,& o,89 o,87 o,84 o,82 - - o,87 o,s4 o,8a o,79 - i - 5,9 7,& 

--1--11--1---ll--1------1- ----
7,li 10 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 - 0,87 0,85 0,83. 0,81 0,79 - 7,9 10 

1-1--
11 15 0,89 0,87 0,85 0,8410,82 0,79 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,77 11 15 

-1- f--- 1-
19 20 0,89 0,87 0,85 0,841 0,82 o, 79 0,89 0,87 0,8& 0,84 0,81 o, 78 lli 20 

---- 1---- 1-e---
i!ll 30 0,90 0,88 0,86 0,85 0,82 0,79 0,90 0,88 0,86 0,85 0,82 ·0,79 22 so 

1- 1---1-·-·1-
30 40 0,90 0,89 0,87 0,86 0,83 0,80 0,90 0,89 0,87 0,86 0,83 0,81 30 40 

-- f--- --1---1---J--1-- f--- 1------
40 55 0,90 0,90 0,88 0,87 0,84 0,81 0,90 0,90 0,88 0,87 0,84 0,82 40 55 

1---- 1-
60 68 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85 0,82 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85 . 0,83 90 68 

I --e-- --- 1---- ------
~~ 87 0,91 0,90 0,89 ~ 0,86 0,83 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,84 ~--_!7_ 

-~-~~~ 0,90 .~ 0,88 0,86 0,8& 0,91 0,90.~ 0,88 0,86 I~ _!______ ~ 
100 f136 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 100 136 

Die Bestimmung des Leistungsfaktors geschieht durch 
gleichzeitige Leistung-, Strom- und Spannungmessung bei 
Nennleistung. Die Messungen sind bei Nennspannung durch
zuführen. Toleranz für den Leistungsfaktor nach den R.E.M. 
1923. 
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25. Leitsätze für die Konstruktion und Prüfung 
elektrischer Starkstrom-Handapparate für Nieder
spannungsanlagen (ausschließlich Koch- und 

Heizgeräte)i). 
(Massageapparate, Heißluftapparate, Tischventilatoren, Haus· 
haltungsmotoren, Staubsauger, Hand.magnete, Spannfutter, sowie 

ähnliche elektrische Betriebswerkzeuge u. dgl.) 
Gültig ab 1. Juli 1914.2) 

A. Allgemeines. 
1. Jeder Apparat soll ein Ursprungzeichen haben, das den 

Hersteller erkennen lä.ßt. 
2. A.uf jedem Apparat sollen Spannung, Stromstärke, Strom

art und Frequenz verzeichnet sein. 
3. Alle einzelnen Teile der Apparate und Zuleitungen sollen 

den jeweils in Betracht kommenden Vorschriften und 
Normen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ent
sprechen. 

4. Jeder Apparat muß Abweichungen vom Nennwert der 
Spannung bis zu ± 10 Ofo schadlos aushalten können. 

5. Im allgemeinen sollen Apparate eine vorübergehende 
Stromüberlastung von mindestens 25 Ofo aushalten. 

"vorübergehend": etwa 5 bis 15 min, je nach der normalen 
Benutzungsart der Apparate. 

6. Handapparate mit Ausnahme der Betriebswerkzeuge sol
len bei normaler Belastung und ordnungsmäßiger Be
nutzung an den äußeren Teilen, deren Berührung be
triebsmäßig in Frage kommen kann, keine höhere Über
temperatur als 35 ° C, an den Handgriffen nicht· mehr 
als 20 o C annehmen. 

7. Handapparate mit einer Aufnahme bis einschließlich 
0,3 kW sind für Betriebspannungen von mehr als 250 V 
nicht zulässig. 

1) Für Koch- und Heizgeräte gelten die hierfür besonders aufgestellten Vor
schriften (s. S. 388 u. ff.). 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1914. Veröffentlicht: ETZ 1914, 
s. 71 u. 478. 
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B.BerührungschutL 
1. Spannungführende Teile der Apparate dürfen ohne be

sondere Maßnahmen nicht berührt werden können. 
2. Die spannungführenden Teile sollen von den nicht span

nungführenden Metallteilen und ins besondere von metal
lenen Gehäuseteilen dauernd zuverlässig isoliert sein. 

3. Die Hüllen und Abdeckungen spannungführender Teile 
sollen mechanisch widerstandsfähig, stoßfest und be
sonders zuverlässig befestigt sein. 

4. Innere Verbindungen sollen so geführt und befestigt sein, 
daß sie durch Erwärmung oder Erschütterungen nicht 
gelockert werden und mit den Gehäuseteilen nicht in 
leitende Berührung kommen können. 

5. Die Bedienungsgriffe der Handapparate mit Ausnahme 
der von Betriebswerkzeugen sollen möglichst nicht aus 
Metall bestehen und im übrigen so gestaltet sein, daß 
eine Berührung benachbarter Metallteile erschwert ist. 

Für das Äußere der Apparate ist möglichst weitgehende Ver
wendung von Isolierstoffen anzustreben. 

6. An Apparaten, für die Erdung notwendig ist, soll ein 
besonderer Anschluß für die Erdzuleitung vorhanden 
sein. 

C. Anschlüsse und Verbindungstellen. 
l. Die Enden von Litzen sollen in sich verlötet sein. 
2. Anschlüsse und Verbindungstellen sind derartig an

zuordnen, daß sie äußerer Beschädigung und schäd
lichen Einflüssen nach Möglichkeit entzogen sind. Sie 
müssen mechanisch fest und gegen Lockerung genügend 
sicher sein. 

3. Die Anschluß- und Verbindungstellen sollen von Zug 
entlastet sein. 

D. Z u 1 e i tun g e n. 
1. Die Zuleitungen müssen an beiden Enden mit Zugent

lastung versehen sein. 
2. Bei Anschluß von Apparaten, bei denen Erdung nötig 

ist, muß ein Erdungsleiter in der Zuleitung vorhanden 
sein. 

E. Prüfung. 

1. Alle Apparate sind mit mindestens 1000 V Wechsel
strom 1 min lang auf Isolation zu prüfen. Die Strom
quelle, die die Prüfspannung hergibt, soll eine Leistung 
von mindestens 3 kW besitzen. 

Beabsichtigt ist, diese Prüfspannung in einiger Zeit noch zu 
erhöhen. 

Vorschriften buch. 14. Auf!. 23 
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26. Vorschriften für elektrische Handgeräte mit 
Kleinstmotoren V .E.Hg. M./1927 1 ). 

Inhaltsangabe. 

A. Einleitung. § 1 bis § 3. 
B. Begriffserklärungen. § 4 bis § 6. 
C. Bestimmungen. § 7 bis § 25. 
D. Prüfung. § 26 bis § 32. 
E. Anlasser und Regler. § 33 bis § 40. 

Zusatzbestimmungen für 
]'. Heißluftduschen. § 41 bis § 46. 
G. Massagegeräte. § 47. 
H. Staubsauger. § 48 bis §51. 
I. Tischfächer. § 52 bis § 54. 

K. Antriebsmotoren für Haushaltmaschinen. §55 bis§ 57. 
L. Regler für Nähmaschinenmotoren. § 58. 
M. Geräte mit biegsamer Welle. §59. 

A. Einleitung. 

§1. 

Nachstehende Vorschriften sind gültig ab 1. Januar 1927. 
Bis zum 1. Juli 1927 können noch Geräte in den Handel ge
bracht werden, die den Vorschriften nicht entsprechen. 

§ 2. 

Die Vorschriften gelten für Kleingerät aller Art, das mit 
einem Elektromotor ausgerüstet ist, wie Heißluftduschen, 
Tischfächer, Staubsauger, Massagegerät, elektrisch ausgerü
stete Haushaltmaschinen (Nähmaschinen, Sprechmaschinen, 
Bureaumaschinen) u. dgl. 

Für elektrisch betriebene Werkzeuge gelten besondere 
Vorschriften. 

1 ) Angenommen durch den Vorstand im Februar 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 402. - Sonderdruck VDE 350. 
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§ 3. 

Die Geräte müssen den nachstehenden Vorschriften so
wie den "Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb 
elektrischer Starkstromanlagen'' entsprechen. 

B. Begriffserklärungen. 

§ 4. 
Feuersicher ist ein Gegenstand, der entweder nicht 

entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von 
selbst weiterbrennt. 

IV ä r m es ich er ist ein Gegenstand, der bei der höchsten 
betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine den C+e
brauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

Feuchtigkeitsicher ist ein Gegenstand, der nach 
Liegen in feuchter Luft während der in den Prüfvorschriften 
angegebenen Zeitdauer die vorgeschriebene Prüfspannung 
aushält. 

Lackierung und Emaillierung von :Nietallteilen gilt 
nicht als Isolierung im Sinne des Berührungschutzes. 

§ 5. 

"C n ter Ge rät e ans c h l u ß 1 e i t u n g wird verstanden eine 
Leitung mit \Vandstecker, gegebenenfalls auch mit Geräte
steckdose. 

§ 6. 

Nennspannung ist die Spannung in V, für die das 
Gerät gebaut ist. 

Nennspannungbereich liegt zwischen den Span
nunggrenzen, innerhalb deren das Gerät betriebsmäßig ver
wendbar· ist. 

Nennaufnahme ist die vom Gerät in betriebswarmem 
Zustande bei der Nennspannung aufgenommene Leistung 
in W. 

Nennstrom ist der unter den gleichen Umständen auf
genommene Strom in A. 

Kriechstrecke ist der kürzeste \Vcg, anf dem ein 
Stromübergang auf der Oberfläche eines Isolierkörpers zwi
schen Metallteilen eintreten kann, ;~,wischPn denen ein Span
nungsunterschied möglich ist. 

C. Bestimmungen. 

§ 7. 

Die Geräte sind nur für Spannungen bis 250 V zulässig. 
Jedes Gerät muß bei Abweichungen vom Nennwert der 

23 .. 
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Spannungen bis zu ± 5ojo dauernd schadlos betrieben werden 
können. Wird auf dem Gerät ein Nennspannungbereich ange
geben, so schließt dieser die vorstehenden Abweichungen ein. 

§ 8. 

Die Geräte müssen so gebaut und bemessen sein, daß 
bei ordnungsmäßigem Gebrauch durch die bei ihrem Betrieb 
auftretende Erwärmung weder die Wirkungsweise und Hand
habung beeinträchtigt wird noch eine für die Umgebung ge
fährliche Temperatur entstehen kann. 

§ 9. 

Die Geräte müssen so gebaut sein, daß einer Verletzung 
von Personen durch Splitter, Funken, geschmolzene Teile 
oder Stromübergänge bei ordnungsmäßigem Gebrauch vor
gebeugt wird. 

§ 10. 

Die blanken spannungführenden Anschlußteile müssen 
auf feuer-, wärme- und feuchtigkeitsiebereu Körpern ange
bracht sein. 

Widerstandsleiter müssen von feuer- und wärmesicherer 
Unterlage getragen sein. Falls diese nicht feuchtigkeitsicher 
ist, muß sie noch besonders vom Gehäuse isoliert sein. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen müssen mecha
nisch widerstandsfähig, stoßfest, wärmesicher und besonders 
zuverlässig befestigt sein. Wenn sie mit spannungführenden 
Teilen· in Berührung stehen, müssen sie auch feuchtigkeit
sicher sein. Abdeckungen und Schutzverkleidungen aus lso
lierstoff, die beim Gebrauch einem Lichtbogen ausgesetzt 
sein können, müssen auch feuersicher sein. Sie müssen ferner 
so ausgebildet sein, daß di·e Leitungen mit ihrer Isolierung 
und Umhüllung in diese Schutzverkleidungen eingeführt wer
den können. 

§ 11. 

Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen in metallene 
Muttergewinde eingeschraubt sein. 

Der Kontakt zwischen spannungführenden Teilen muß so 
ausgeführt sein, daß er sich durch die betriebsmäßige Er
wärmung, die unvermeidliche Veränderung der IsoHerstoffe 
sowie durch betriebsmäßige Erschütterungen nicht lockert 
(z. B. darf der Kontaktdruck bei festen Verbindungen -
Schrauben- oder Nietkontakten - nicht über eine Zwischen
lage aus Isolierstoff übertragen werden). 



Vorschriften für Handgeräte mit Kleinstmotoren. 357 

§ 12. 

Innere Verbindungen müssen so geführt und befestigt 
sein, daß sie durch Erwärmung oder Erschütterungen nicht 
gelockert werden und mit den Gehäuseteilen nicht in lei
tende Berührung kommen können. Eiserne Verbindungen 
sind vor Rost zu schützen. 

§ 13. 

Kriechstrecken dürfen 4 mm nicht unterschreiten. Nur 
in Fällen, in denen die Möglichkeit einer Versehrnutzung 
sowie Feuchtigkeiteinflüsse ausgeschlossen sind, sind 3 mm 
zulässig. 

§ 14. 

Die Verbindung der Geräteanschlußleitung mit dem Ge
rät muß durch Verschraubung, Lötung oder mittels einer Ge
rätesteckvorrichtung erfolgen. In diesem Fall muß die Dose 
an der Leitung, der Stecker am Gerät angebracht sein. 

Normale Nennstromstärken für Geräte-
Steckvorrichtungen 6 10 20 A 

Querschnitt der Zuleitung in mm2 • 0,75 1 2,5 
Wandstecker für A 6 10 25 

§ 15. 

Anschluß- und Verbindungstellen sind derart anzuordnen, 
daß sie bei ordnungsmäßigem Gebrauch äußerer Beschädi
gung und schädlichen Einflüssen entzogen sind. Sie müssen 
mechanisch fest und gegen Lockerung und Berührung ge
nügend gesichert sein. 

§ 16. 

Eine unbeabsichtigte Berührung spannungführender Me
tallteile der Gerätesteckvorrichtung (Dose und Stecker) muß 
unmöglich sein. Einzelstecker sind infolgedessen nicht zu
lässig. 

§ 17. 

Die Gerätedose muß so ausgeführt sein, daß sie von 
Hand bequem mit dem Gerätestecker verbunden werden 
kann. 'Vandstecker müssen das VDE-Prüfzeichen haben. 

§ 18. 

Hülsen und Stifte der Gerätesteckvorrichtung dürfen in 
dem Körper nicht drehbar befestigt sein. Sie müssen gegen 
Verdrehen gesichert sein. Die Anschlußleitungen dürfen 
nicht mittels der Hülsen oder Stifte festgeschraubt werden. 
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§ 19. 
Als Zuleitung dürfen nur Zimmerschnüre oder Gummi

schlauchleitungen verwendet werden. Fassungsadern sind als 
Zuleitung verboten. Die Zuleitung muß an der Einführung
stelle gegen starke Verbiegung oder Verletzung (z. B. durch 
scharfe Metallränder) geschützt sein. Sofern nicht andere 
Vorkehrungen getroffen sind, muß bei Einführung der Zu
leitung durch Metallteile in das Gerät eine isolierende 
Buchse verwendet werden, die im Gerät gesichert befestigt 
ist (Gegenmutter, Sprengring o. dgl.). 

§ 20. 

Jede Geräteanschlußleitung muß an den Anschlußstellen 
ihrer beiden Enden von Zug entlastet sowie ihre Umhüllung 
sicher gefaßt und gegen Verdrehung gesichert sein. 

§ 21. 
Die Enden der Litzen müssen in sich verlötet oder mit 

einer besonderen Umkleidung versehen sein, die das Ab
spleißen einzelner Drähte zuverlässig verhindert. 

§ 22. 

Am Gerät fest angeschlossene Leitungen müssen sinn
gemäß den Bestimmungen der §§ 15, 19 bis 21 dieser Vor
schriften genügen. 

§ 23. 
Alle 8chalter an Handgeräten müssen den VDE-Vor

schriften für Schalter entsprechen (Dosenschalter, Hand
geräte-Einbauschalter). Schalter müssen so eingebaut sein, 
daß sie mechanischen Beschädigungen bei Gebrauch nicht 
ausgesetzt sind. 

§ 24. 

Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile müssen 
der zufälligen Berührung entzogen sein. 

§ 25. 
Auf dem Gerät müssen nachstehende Angaben deutlich 

lesbar und haltbar angebracht sein: 

1. Hersteller oder Ursprungzeichen, 
2. Stromart, falls erforderlich, 
3. Nennspannung in V, 
4. Frequenz, falls erforderlich, 
5. VDE-Zeichen, falls erteilt. 
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D .. Prüfung. 

§ 26. 

Zwischen Modellprüfung und Stückprüfung ist zu unter
scheiden. 

Die Modellprüfung nach den §§ 27 bis 31 dient zu 
Stichproben. 

Die Stückprüfung nach § 32 ist an jedem Stück vorzu
nehmen; sie hat den Zweck, Werkstoff- und Ausführungs
fehler festzustellen. 

J\ii odellprüf ung. 

§ 27. 

Geräte und Zubehör müssen nach 24stündigem Liegen 
in feuchter Luft bei Zimmertemperatur (s. "Leitsätze für 
die Untersuchung der Isolierteile von Installationsmaterial'' 
§ 4 b, 3) mindestens 1000 V \Vechselspannung 1 min lang 
gegen Körper aushalten, ohne daß Durch- oder überschlag 
eintritt. Die dazu benutzte Stromquelle muß eine Leistung 
von mindestens 0,5 kVA haben. Bei Geräten für Kleinspan
nung genügt als Prüfspannung 500 V. 

§ 28. 

Die Prüfung auf Feuchtigkeitsicherheit, mechanische 
Widerstandsfähigkeit, Wärmesicherheit und Feuersicherheit 
der Isolierteile muß nach den "Leitsätze für die Unter
suchung der Isolierteile von lnstallationsmaterial" erfolgen. 

Für die Prüfung der Feuchtigkeitsicherheit gilt die Be
stimmung in § 4 b, 3 obiger Leitsätze. 

§ 29. 

Die spannungführenden Teile der Gerätesteckvorrichtung 
müssen im nicht eingebauten Zustande gegen eine an der 
Steckdose angebrachte Stanniolumhüllung sowie die Kon
takte gegeneinander die Wechselspannung von 1500 V 1 min 
lang aushalten, nachdem die Gerätesteckvorrichtung rnin
'destens 24 h lang in feuchter Luft gelegen hat, ohne daß 
Durch- oder überschlag eintritt. 

§ 30. 

Die Gerätesteckvorrichtung muß bei Anschluß an eine 
Prüfspannung von 275 V Gleichstrom und der 1,25-fachen 
Nennstromstärke der Gerätesteckdose im Gebrauchzustande 
und in der Gebrauchslage 20mal n<.Lcheinander, jedoch mit 
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Pausen von mindestens 10 s ein- und ausgeschaltet werden 
können, ohne daß sich ein dauernder Lichtbogen oder ein 
überschlag nach den geerdeten Metallteilen bildet. Die 
Schaltung der Prüfanordnung ist die gleiche wie bei der Prü
fung von DosenschaltQrn ("Vorschriften für die Konstruktion 
und Prüfung von Installationsmaterial" § 13). 

§ 31. 

Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit der Geräte
steckvorrichtungen ist die Gerätesteckdose ohne Strombe
lastung 1000mal vollständig ein- und auszuführen. Danach 
muß die Gerätesteckdose noch den Anforderungen an die 
Nennleistung während einer halbstündigen Prüfung ent
sprechen sowie ein nachfolgendes 10maliges Ein- und Aus
schalten aushalten. 

Stückprüfung. 

§ 32. 

Geräte und Zubehör müssen entweder 1000 V 1 min oder 
(bei Massenprüfung) 1250 V Wechselspannung 1 s lang gegen 
Körper aushalten, ohne daß Durch- oder überschlag eintritt. 
Die dazu benutzte Stromquelle muß eine Leistung von min
destens 0,5 kVA haben. Bei Geräten für Kleinspannung ge
nügt eine Prüfspannung von 500 bzw. 650 V. 

E. Zusatzbestimmungen für Anlasser und Regler. 

§ 33. 
Die Bestimmungen der §§ 34 bis 40 gelten für Anlasser 

und Regler, die mit dem Gerät mechanisch oder elektrisch 
verbunden sind. 

§ 34. 
Anlaßvorrichtungen müssen insbesondere dem § 12 der 

Errichtungsvorschriften entsprechen (vgl. auch die "Regeln 
für die Bewertung und Prüfung von Anlassern und Steuer
geräten R. E. A./1925"). 

§ 35. 
Anlasser und Regler, an denen Stromunterbrechungen 

vorkommen, müssen so gebaut sein, daß bei ordnungs
mäßiger Betätigung kein Lichtbogen stehen bleiben. 

§ 36. 

Die Kontaktbahn muß mit einer nicht entflammbaren, 
zuverlässig befestigten und abnehmbaren Abdeckung ver
sehen sein; sie darf keine Öffnungen (Schlitze) enthalten, 
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die eine unbeabsichtigte Berührung spannungführender Teile 
zulassen. Die Anschlußstellen müssen gegen zufällige Be
rührung geschützt sein. 

§ 37. 

Anlasser und Regler müssen derart gebaut sein, daß 
die Widerstände (Spiralen, Bleche usw.) bei den betriebs
mäßigen Beanspruchungen nicht mit Metallteilen des Ge
häuses oder miteinander in Berührung kommen können. 

§ 38. 

Alle Verbindungsleitungen sind so zu verlegen, daß sie 
bei den im Betrieb auftretenden Erschütterungen ihre Lage 
nicht verändern. 

Verbindungsleitungen mit nicht feuchtigkeitsicherer Iso
lierung dürfen nicht mit dem Gehäuse in Berührung kommen. 

Verbindungsleitungen mit nicht wärmebeständiger Iso
lierung müsen einer schädlichen Einwirkung der im Gerät 
entwickelten Wärme entzogen sein .. 

Blanke Verbindungsleitungen sind mit den erforderlichen 
Abständen derart zu verlegen, daß eine Berührung mit dem 
Gehäuse oder anderen Teilen sicher verhindert wird. 

§ 39. 

Die Widerstandsleiter müssen von wärme- und feuer
sicherer Unterlage getragen sein. Falls diese nicht feucht
tigkeitsicher ist, muß sie noch besonders vorn Gehäuse iso
liert sein. 

§ 40. 

Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen in metallene 
Muttergewinde eingeschraubt sein. Klemmkontakte dürfen 
nicht unter Vermittlung von Isolierstoff hergestellt werden. 

}'. Zusatzbestimmungen fiir Heißluftduschen. 

§ 41. 

Die zufällige oder fahrlässige Berührung umhwfender 
Teile muß ausgeschlossen sein. Das Eindringen von Fremd
körpern (z. B. Haare) muß erschwert sein. 

§ 42. 

Der Handgriff darf nicht aus Metall bestehen und muß 
so gestaltet sein, daß eine Berührung benachbarter Metall
teile ~rschwert ist. 
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§ 43. 
Heißluftduschen dürfen bei normaler Belastung und 

ordnungsmäßiger Benutzung an den äußeren Teilen, deren 
Berührun.g betriebsmäßig in Frage kommen kann, keine 
höhere Übertemperatur als 35 o 0, an den Handgriffen keine 
höhere Übertemperatur als 200 0 annehmen. 

'Die den Heizkörper umgebende Hülle darf sich nicht 
so stark erwärmen, daß sich brennbare Stoffe an ihr ent
zünden können. 

§ 44. 

Heizkörper müssen den "Vorschriften für elektrische 
Heizgeräte und elektrische Heizeinrichtungen" entsprechen. 

§ 45. 
Einschaltung der Heizkörper muß bei stillstehendem 

Motor unmöglich sein. Gleichzeitiges Ein- und Ausscha1ten 
von Heizkörper und Motor ist zulässig. 

§ 46. 

Außer den Angaben nach § 25 muß die höchste Nenn
aufnahme in W auf dem Gerät angegeben sein. 

G. Zusatzbestimmungen für Massagegeräte. 

§ 217. 

Die Bestimmungen der §§ 41 und 42 gelten auch für 
Massagegerä te. 

H. Zusatzbestimmungen für Staubsauger. 

§ 48. 

Der Staubsauger muß im betriebsmäßigen Zustande bei 
offener Düse einen ununterbrochenen Betrieb von mindestens 
30 min aushalten, ohne daß die Erwärmung des Motors die 
in den R. E. M., § 39 festgesetzten Grenzwerte überschreitet. 

§ 49. 

Der Anlaßstrom darf 12 A nicht überschreiten. 

§50. 
Die Luft muß beim Saugen so geführt sein, daß mit

gerissene Fremdkörper den Motor nicht beschädigen können. 
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§51. 
Außer den AngaLen nach § 20 muß die l1iichste Keun

anfnahme in vV auf dem Uerät angegeben sein. 

I. Zmmtzbcstimmungen für 'l'ischfäeher. 

§52. 
Der Tischfächer muiJ einen Betrieb von 2 h aushalten, 

ohne daß die Erwärmung des .Motors die in § 3\J der RE. }\i. 
festgesetzten Grenzwerte überschreitet. Die äußere Erwär
mung des Motors darf hierbei nicht mehr als 25 o 0 Über
temperatur betragen. 

§53. 

Die Fächerflügel müssen von einer zuverlässig befestig
ten Vorrichtung so umgeben sein, daß die Gefahrzone gegen 
zufällige Berührung erkennbar ist. 

§ 5-±. 
Wenn eine Verbindungsleitung innerhalb. des Gerätes 

üurch ein Gelenk geht, so muß die Leitung an dieser Stelle 
besonders geschützt sein. 

K. Zusatzbestimmungen für Antriebsmotoren von Haushalt
maschinen einschl. Nähmaschinen. 

§ 5;). 

Der Anlaßstrom darf 12 A nicht überschreiten. 

§56. 

Außer den Angaben nach § 25 müssen Nennleistung in 
\V (gegebenenfalls mit Angaben über die Betriebzeit) und 
Nenndrehzahl auf dem Gerät angegeben sein. 

JJ. Zusatzbestimmungen für Regler zu Antriebsmotoren von 
Haushaltmaschinen einschl. Nähmaschinen. 

§57. 
Die Übertemperatur der mit dem Antriebsmotor elek

trisch oder mechanisch verbundenen Regler darf an keiner 
Stelle des Gehäuses höher als 60 o 0 sein. 

§58. 
Die stromführenden Teile von Anlassern und Reglern 

müssen mit einer Schutzverkleidung aus wärme- uncl feuer-
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sicheren Stoffen versehen sein. Sie müssen so gebaut sein, 
daß in der Nähe befindliche brennbare Stoffe nicht ent
zündet werden können. 

M. Zusatzbestimmungen für Geräte mit biegsamer Weile (z. B. 
Haarschneidemaschinen u. dgl.). 

§59. 

Die biegsame Welle ist vom Motor durch eine elek
trisch isolierte Kupplung zu trennen. Für die Kupplung 
gelten die in § 29 angeführten Prüfbedingungen. 



27. Vorschriften für elektrisches Spielzeug1). 

§1. 

36.5 

Die Vorschriften gelten ab 1. Januar 1927. Bis zum 
1. Januar 1928 kann noch elektrisches Spielzeug in den Han
del gebracht werden, das diesen Vorschriften nicht ent
spricht. 

A. Elektrisches Spielzeug zum Anschluß an W echselstromnetze. 

§ 2. 

Als elektrisches Spielzeug gelten Spielgegenstände, wie : 
Kinderbügeleisen, Kinderkochherde, Dampfkessel, Maschinen" 
Ba.hnen, Kleinbeleuchtung für Bahnen, Puppenstuben, Kin
derkinos u. dgl., die für eine Nennspannung bis 24 V her
gestellt sind. 

§ 3. 

Gegenstände für höhere Spannungen als unter 2 ange
geben werden nicht als Spielzeug, sondern als Gebrauchs
gegenstände angesehen. Sie unterliegen den je~eils zutref
fenden Vorschriften und Normen des VDE (insbesondere den 
Einrichtungsvorschriften, den "Vorschriften für elektrische 
Heizgeräte und elektrische Heizeinrichtungen'' und den" Vor
schriften für Installationsmaterial"). 

§ 4. 

Für Spielzeug nach § 2 ist eine leitende Verbindung mit 
dem Starkstromnetz (z. B. durch Lampenwiderstände) ver
boten. 

§ 5. 

Die für den Anschluß benutzten Transformatoren müssen 
den Bestimmungen für Kleintransformatoren entsprechen. 

R. Elektriscltes Spielzeug zum Anschluß an Gleichstromnetze. 

§ 6. 

Der Anschluß von elektrischem Spielzeug an Gleich
stromnetze ist zur Zeit nur durch Umformer mit elektrisch 
getrennten Wicklungen gestattet. Weitere Angaben folgen. 

1) Angenommen durch den Vorstand im Februar 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 426. - Sonderdruck VDE 351. 
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~8. Vorschriften für elektrische Gas- und 
Feueranzünder 1 ). 

§1. 
Die Vorschriften gelten ab 1. Januar 1927. 

§ 2. 

a) Als elektrische Gas- und Feueranzünder gelten Gegen
stände, bei denen durch elektrische Funken oder Lichtbögen 
brennbare Stoffe oder Gase zur Entzündung gebracht werden. 

Sie sollen nur für eine Nennspannung bis 24 V oder für 
ungefährliche Frequenzen hergestellt werden. 

b) Für Geräte, bei denen ein Heizleiter vorhanden ist, 
gelten die "Vorschriften für elektrische Heizgeräte und elek
trische Heizeinrichtungen''. 

c) Für· festverlegte elektrische Gasfernzünder gelten die 
nachstehenden Vorschriften nicht. 

§ 3. 

Für elektrische Gas- und Feueranzünder nach § 2 a ist 
eine leitende Verbindung mit dem Starkstromnetz (z. B. durch 
Lampenwiderstände) verboten. 

§ 4. 

Elektrische Gas- und Feueranzünder für höhere Span
nungen als 24 V unterliegen den jeweils zutreffenden Vor
schriften und Normen des VDE (insbesondere den Errich
tungsvorschriften, den "Vorschriften für elektrische Heiz
geräte und elektrische Heizeinrichtungen'' und den "Vor
schriften für Installationsmaterial"). 

§ 5. 
Widerstände, Spulen und dergleichen kurzschlußverhin

dernde Mittel müssen mit dem Gerät oder der Zuleitung 
untrennbar verbunden sein. 

1) Angenommen durch den Vorstand im Februar 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 427. - Sonderdruck VDE 352. 
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29. Vorschriften für elektrische Fanggeräte 1 ). 

§1. 

Die Vorschriften gelten ab 1. Januar 1927. 

§ 2. 

Als elektrische Fanggeräte gelten Vorrichtungen, bei 
denen durch die Wirkung des elektrischen Stromes Tiere, 
(z. B. Ungeziefer) getötet werden sollen. Bei diesen Geräten 
findet in der Regel ein Stromschluß durch die Tierkörper 
statt. 

§ 3. 

Für elektrische Fanggeräte gelten die jeweils zutref
fenden Vorschriften und Normen des VDE (insbesondere 
die Errichtungsvorschriften und die "Vorschriften für In
stallationsmaterial"). 

§ 4. 

Der Anschluß an das Starkstromnetz darf nur unter Ver
wendung eines kurzschlußverhindernden Mittels erfolgen, das 
den Strom bei Kurzschluß zwischen den blanken Leitern auf 
höchstens 1 A begrenzt. 

1 ) Angenommen durch den Vorstand im Februar 1926. Veröffentlicht: ETZ 

1926, S. 427. -- Sonderdruck VDE 353. 
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30. Vorschriften für die elektrische Ausrüstung 
von Stehlampen (Stehleuchter). 

Gültig ab 1. Juli 1926. 1) 

Bis zum 31. Dezember 1926 dürfen noch Stehlampen in 
den Verkehr gebracht werden, die diesen Vorschriften nicht 
entsprechen. 

§ 1. 

Die Vorschriften gelten für Stehlampen, die in Wahn
räumen und trockenen Wirtschaftsräumen benutzt werden. 
Für Handleuchter, Maschinenleuchter und ortsveränderliche 
Werkstattleuchter gelten besondere Vorschriften (§ 18 der 
Errichtungsvorschriften). 

§ 2. 

Die elektrische Ausrüstung der Stehlampe umfaßt fol-
gende Bestandteile : 

1. Fassung, 
2. Fassungsnippel, 
3. Anschlußklemmen, 
4. Schalter, 
5. Zuleitung, 
6. Stecker. 

§ 3. 

Fassungen müssen den "Vorschriften für die Konstruk
tion und Prüfung von Installationsmaterial" entsprechen und 
das VDE-Prüfzeichen tragen. 

§ 4. 
Alle Fassungen müssen mit dem Lampenkörper zuver

lässig befestigt sein. Alle Bohrungen, durch die die Lei
tungen geführt werden, müssen einen Durchmesser von 
mindestens 6 mm haben. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 1322 und 1526. - Sonderdruck VDE 333. 
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§ 5. 
Wenn besondere Schalter am Lampenkörper verwendet 

werden, so müssen sie so eingebaut sein, daß sie mechani
schen Beschädigungen bei Gebrauch der Lampe nicht aus
gesetzt sind. Die Schalter müssen den "Vorschriften für 
Handgeräte-Einb,wschalter" entsprechen und das VDE-Prüf
zeichen haben. Die Nennstromstärke der Einbauschalter 
muß mindestens 2 A betragen; im übrigen ist für jede Fas
sung 1 A zu berücksichtigen. 

§ 6. 

In allen Fällen, in denen innerhalb des Lampenkörpers 
von der Zuleitungschnur auf Fassungsader übergegangen 
wird oder eine Aufteilung auf mehrere Brennstellen statt
findet, sind Verbindungskle=en anzuwenden. 

Die Metallteile der Klemmen müssen auf feuer-, wärme
und feuchtigkeitsicheren Körpern angebracht und gegen 
zufällige Berührung geschützt sein. 

Die Verbindungsklemmen müssen fest gelagert sein. Der 
Abstand zwischen den spannungführenden Teilen und dem 
Lampenkörper muß mindestens 3 mm betragen. 

§ 7. 

Als Zuleitungschnüre dürfen nur Zimmerschnüre (NSA) 
oder leichte Gummischlauchleitungen (NLHG) verwendet 
werden. Zum Einziehen in den Lampenkörper können Fas
sungsadern (NF A) benutzt werden. Die Verwendung der 
Fassungsadern als Zuleitungen ist verboten. Alle bei Steh
lampen verwendeten Schnüre müssen den Vorschriften des 
VDE für isolierte Leitungen entsprechen und einen von der 
Prüfstelle des VDE zugewiesenen Kennfaden enthalten. 

Die Einführung der Schnur muß durch eine isolierte 
Buchse erfolgen, die im Lampenkörper durch Gegenmutter, 
Sprengring oder dgl. gesichert befestigt ist. Die Anschluß
stellen der Zuleitungschnur innerhalb des Lampenkörpers 
müssen von Zug entlastet sein. 

§ 8. 

Stecker an der Zuleitungschnur müssen den "Vorschrif
ten für die Konstruktion und Prüfung von Installations
material" entsprechen und das VDE-Prüfzeichen haben. Die 
Anschlußschnur muß an den Anschlußstellen von Zug ent
lastet, sowie ihre Umhüllung sicher gefaßt und gegen Ver
drehung gesichert sein. 

Vorschriften buch. 14. Aufl. 24 
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§ 9. 

Wird die Zuleitung durch ein Gelenk geführt, so muß 
sie in dem Gelenk gegen Verletzung geschützt sein. 

Erläuterungen. 

1. Allgemeines. 

Die Gründe, die zur Schaffung besonderer Vorschriften 
für Stehlampen geführt haben, sind vom Messeausschuß 
des VDE in den Ausführungen in der ETZ 1924, Heft 48 
eingehend dargelegt worden. Der Ausdruck "Stehlampe" 
(unter Stehlampen sind auch sämtliche Tischlampen ver
standen) wurde zunächst beibehalten, weil er dem Handels
gebrauch entspricht und auch bei dem Publikum allgemein 
eingeführt ist. Immerhin erschien es zweckmäßig, auf den 
dem Gebrauchzweck sehr entsprechenden Ausdruck "Steh
leuchter" hinzuweisen, da unter Lampe allgemein die Glüh
birne verstanden wird, während man mit Leuchter künftig 
das Haltegerät für die Glühbirne bezeichnen soll. 

Gültigkeitstermin für die Vorschriften soll der 1. Juli 
1926 sein. Bei der Besonderheit der Fabrikation und des 
Vertriebes erschien es jedoch notwendig, eine Karenzzeit 
von mindestens 6 Monaten zuzulassen, während der auch 
noch Stehlampen, die nicht den Vorschriften genügen, zu
gelassen werden sollen. Indessen darf die Herstellung von 
Stehlampen alter Ausführung nach dem 1. Juli 1926 nicht 
mehr vorgenommen werden. Die Übergangzeit wurde nur 
deswegen erlassen, um Halbfabrikate und fertige Lampen 
aufzubrauchen. Es kann angenommen werden, daß hierzu 
die vorgesehene Frist von 6 Monaten genügt. 

2. Besondere Vorschriften. 

Zu § 3. Durch die Vorschrift, daß die Fassungen das 
VDE-Prüfzeichen haben müssen, erübrigt es sich, über die 
Bauart besondere Vorschriften zu erlassen. Ausführungen, 
die von den genannten Vorschriften abweichen und denen 
daher das VDE-Prüfzeichen nicht erteilt werden kann, dür
fen grundsätzlich in Stehlampen ·nicht eingebaut werden. 

Zu § 4. Die Vorschrift, daß alle Bohrungen mindestens 
6 mm Durchmesser haben müssen, ist dadurch begründet, 
daß zur Montage der Lampen nur solche Leitungen verwen
det werden dürfen, die den Normen des VDE für den vor
liegenden Zweck genügen. Es soll aber auch dadurch die 
Möglichkeit gewährt werden, die Zuleitungschnüre, z. B. 
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runde NSA-Sclmüre oder NLHG-Leitungen, bis an die Fas
sung heranzuführen. 

Zu § 5. Schaltfassungen bei Stehlampen sind zulässig. 
Soweit Zugketten verwendet werden, ist darauf zu achten, 
daß die vorgeschriebene doppelte Isolierung vorhanden ist. 
Erwünscht ist jedoch, möglichst bei allen Lampen anstatt der 
Schaltfassungen besondere Schalter vorzusehen. Diese Schal
ter müssen entweder oberhalb des Schirmes oder im Sockel 
der Lampe eingebaut werden. Die bisher hierfür verwendeten 
mechanisch vielfach ungenügenden Bauarten sind nicht 
brauchbar, vielmehr gelten für diese Lampen die "Vorschrif
ten für Handgeräte-Einbauschalter". Da in Stehlampen häu
fig Abzweigstecker eingeschraubt werden, ~m Heizgeräte 
anzuschließen, soll der Schalter mindestens für eine Nenn
stromstärke von 2 A bestimmt sein. Bei Stehlampen für 
mehrere Fassungen (Korpusfassungen) ist für jede Lampen
fassung die Nennstromsifu·ke von 1 A vorzusehen, also für 
einen Korpus von 4 Lampen 4 A. Sind bei großen Klub
lampen mehr als 4 Fassungen vorhanden, so müssen die 
Schalter den "Vorschriften für die Konstruktion und Prü
fung von Installationsmaterial" entsprechen, da Handgeräte
Einbauschalter nur bis 4A zulässig sind. 

Zu § 6. Es ist gestattet, die Zuleitungschnur durch den 
Lampenträger bis an die Fassung zu führen, so daß dann 
eine einheitliche Leitungsart von der Fassung bis an 
den vVandstecker verwendet wird. Hierfür dürfen aber nicht 
l!"assungsadern, sondern nur die vorgeschriebenen Zulei
tungschnüre (siehe § 7) verwendet werden. Au den Stel
len, an denen ein Übergang von der Zuleitungschnur zur 
Fassungsader oder eine Aufteilung der Fassungsadern statt
findet, sind besondere Klemmen anzuordnen. Eine Abzwei
gung durch Lötung oder Verdrillung ist nicht gestattet. Es 
ist in Aussicht genommen, für die Klemmen Normalaus
führungen zu schaffen und besondere Normblätter auf
zustellen. Dadurch soll verhindert werden, daß von der 
Beleuchtungskörper-Industrie verschiedenartige, nur wenig 
voneinander abweichende Konstruktionen verlangt und durch 
eine überflüssige Mannigfaltigkeit die Herstellung der Klem
men erschwert und verteuert wird. 

Zu § 7. Fast bei allen Stehlampen sind bisher miß
bräuchlich und entgegen den Vorschriften Fassungsadern 
auch als Zuleitungschnüre benutzt worden. Die Fassungs
ader ist aber ihrer ganzen Bauart nach für die rauhe Bean
spruchung, der die Zuleitungschnüre unterworfen werden, 
ungeeignet. Besonders zu empfehlen ist als Zuleitungschnur 

24* 
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die außerordentlich haltbare NLHG-Leitung (handelsübliche 
Bezeichnung der mit Glanzgarn beflochtenen NLH-Leitun
gen), die auch ästhetisch einen bedeutend gefälligeren Ein
druck als die dünne Fassungsader macht. Die Befestigung 
der isolierenden Buchse, durch die die Schnur hindurch
geht, am Lampenkörper ist eine wichtige Vorschrift. Bei 
Lampen alter Ausführung, bei der die Buchse lediglich in 
eine Bohrung des Lampenkörpers hineingesteckt ist, verliert 
sie nach kurzer Zeit ihren Halt und streift sich auf die 
Schnur über. Diese ist dann an der meistens scharfkantigen 
Bohrung sehr leicht Verletzungen ausgesetzt, wodurch ein 
großer Prozentsatz der Kurzschlüsse bei Stehlampen ent
steht. Damit die mechanischen Beanspruchungen aufgenom
men werden, soll die Zuleitungschnur am Lampenkörper so 
befestigt werden, daß einerseits ein Herausziehen aus der 
Verbindungsklemme unmöglich ist, sodann aber auch die 
Schnur selbst gegen Verdrehungen gesichert ist. 

Zu § 8. Der Stecker gehört zu dem wichtigsten Zubehör 
der Stehlampe. Mangelhafte Stecker machen die beste 
Stehlampe unbrauchbar und bilden eine Quelle fortwähren
der Störungen. Deswegen dürfen nur solche Stecker benutzt 
werden, die auf Grund ihrer einwandfreien Bauart das 
VDE-Zeichen tragen. Besonders wichtig ist ferner, daß 
auch am Stecker die Anschlußschnur unter Zugentlastung 
montiert ist. 

Zu § 9. Gelenklampen sind besonders gefährdet, wenn 
bei unzweckmäßiger Führung der Fassungsadern durch das 
Gelenk hindurch Stromschlüsse mit dem Lampenkörper oder 
Kurzschlüsse entstehen. Es wurde indessen davon abge
sehen, besondere Vorschriften für die Bauart zu erlassen, 
da verschiedene Lösungen möglich sind. 
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31. Vorschriften für Christbaum-Beleuchtungen1). 

§ 1. 

Die Vorschriften sind gültig vom 1. Januar 1926 (Bis 
zum 1. Juli 1926 dürfen noch Christbaum-Beleuchtungen in 
den Verkehr gebracht werden, die diesen Vorschriften nicht 
cutsprechen). 

§ 2. 

ChrisLbaum-Bcleuchtungen sind nur zum Ausdtlull aa 
Niederspannung (bis 250 V) gestattet. 

§ 3. 

a) Zum Anschluß der Christbaum-Beleuchtung an die 
Steckdose sind Steckvorrichtungen zu verwenden, die gegen 
eine Berührung spannungführender Teile schützen. 

1. Zwischen der Ohristbaum-Beleuchtung und der an Jcr 
Wand befindlichen Steckdose ist eine besondere Anschlußleitung 
zu verwenden. Hierfür sind runde NSA-Leitungen oder NLHG
Leitungen zu benutzen. 

§ 4. 

a) Als Leitung innerhalb der Christbaum-Beleuchtung 
sind mehrdrähtige Fassungsadern NF A mit mindestens 
0,5 mm2 Querschnitt zu verwenden. 

1. Die Leitungslänge zwischen den einzelnen Fassungen soll 
mindestens 50 cm betragen. 

§ 5. 
a) Die unter Spannung stehenden Teile der Fassungen 

müssen bei eingeschraubter Lampe vor Berührung geschützt 
sein (Diese Bestimmung entspricht zur Zeit nicht den 
Forderungen der Errichtungsvorschriften, § 16 c). 

b) Die der Berührung zugänglichen Teile der Fassungen 
müssen aus Isolierstoff bestehen. 

c) Die an Fassungen verwendeten Isolierstaffe müssen 
wärme-, feuer- und feuchtigkeitsicher sein. 

1. Für die Prüfung gelten die "Leitsätze für Installations
material", ETZ 1924, S. 1389 (Sonderdruck VDE 315), jedoch 

1 ) Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffeutlicht: ETZ 
1925, S. 864, 1323 und 1526. - Sonderdruck VDE 334. 
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wird für Vergußmassen der Lötstellen eine Wärmesicherheit 
von 50° 0 als ausreichend erachtet. 

d) Die kürzeste Kriechstrecke zwischen spannungführen
den Teilen verschiedener Polarität oder zwischen solchen 
und nicht spannungführenden Metallteilen darf bei Fassun
gen 3 mm nicht unterschreiten. 

2. Die Kontaktteile der Fassungen sollen aus Kupfer oder 
Kupferlegierung bestehen. 

§ 6. 

Der Anschluß der Fassungsadern an die Fassungen muß 
durch Lötung oder Verschraubung erfolgen. 

§ 7. 

Die Lampensockel müssen nach DIN VDE 9610 "Edi
son-Lampensockel10 für Spannungen bis 24 V" (frühere Be
zeichnung: Sockel mit Edison-Zwerggewinde) und DIN 
VDE 9615 "Edison-Lampensockel 14" (frühere Bezeichnung: 
Sockel mit Edison-Mignongewinde) ausgeführt werden. 

§ 8. 

Doppelpolige Steckvorrichtungen müssen das VDE
Zeichen haben. Die Anschlußleitung muß an der Anschluß
stelle von Zug entlastet, sowie ihre Umhüllung sicher ge
faßt und gegen Verdrehen gesichert sein. 

§ 9. 

Christbaum-Beleuchtungen müssen haltbar und sichtbar 
ein Ursprungzeichen besitzen, das den Hersteller erkennen 
läßt, sowie, falls erteilt, das VDE-Prüfzeichen. Ursprung
und VDE-Zeichen auf dem Stecker genügen·nicht. 
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32. Regeln für die Bewertung und Prüfung 
von Handbohrmaschinen 1 ). 

§ 1. 

Nachstehende Regeln sind gültig vorn 1. Juli 1927. 

§ 2. 

Handbohrmaschinen müssen den "Vorschriften für die 
Errichtung und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen'' 
sowie, falls keine anderen Bestimmungen getroffen sind, den 
"Regeln für die Bewertung und Prüfung elektrischer Ma
schinen'' entsprechen. 

§ 3. 

Elektrische Handbohr m a s c hin e ist eine Bohrrna
sclüne mit eingebautem elektrischen Antrieb, die zur Verc 
richtung von Bohr-, Aufreibe- und ähnlichen Arbeiten dureh 
das Bedienungspersonal von Hand an die Bearbeitungstelle 
gebracht wird. 

Stundenleistung bzw. Halbstundenleistung 
ist die Leistung, die die Maschine bei voller Belastung 
unter dem vorgeschriebenen Axialdruck bei der gekenn
zeichneten Schutzart 1 bzw. 1/2 h lang ununterbrochen abgibt. 

Gekapselt ist eine Maschine, die keinerlei Öffnungen 
besitzt. Die äußere vYärmeabfuhr erfolgt lediglich durch 
Strahlung, Leitung und natürlichen Zug. 

Ge s c h ü t z t ist eine Maschine, bei der die zufällige oder 
fahrlässige Berührung der stromführenden und innen um
laufenden Teile sowie <fus Eindringen von Fremdkörpern er
schwert ist. Das Zuströmen von Kühlluft aus dem umgeben
den Raum ist nicht behindert. Gegen Staub, Feuchtigkeit 
und Gasgehalt der Luft ist die Maschine nicht geschützt, 
sie kann aber gegen Spritzwasser geschützt sein. 

Axial d r u c k ist der Druck, der beim Prüfen der Bohr
maschine ausgeübt werden muß. 

1 ) Angenommen durch die Jahresversammlung 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S, 568 und 862 - Sonderdruck VDE 366. 
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§ 4. 
In den Preislisten und Angeboten sollen der höchstzu

lässige Bohrdurchmesser für Werkstoffe von 50 kg Zugfestig
keit sowie die Leistung der Maschine in Stundenleistung bei 
Maschinen für mehr als 10 mm Bohrdurchmesser und in 
Halbstundenleistung für Maschinen bis 10 mm Bohrdurch
messer an der Bohrspindel in W angegeben werden. Ferner 
ist die Schutzart anzugeben. 

§ 5. 

Die Messung der Stundenleistung bzw. Halbstundenlei
stung erfolgt durch Bremsung der Bohrspindel unter folgen
dem Axialdruck : 

Bohrdurchmesser 

6mm 
lOmm 
15mm 
23mm 
32mm 
50mm 

Axialdruck 

50kg 
75kg 

150kg 
300kg 
500kg 
750kg 

Vorstehende Bohrdrücke gelten für Schnittgeschwindig
keiten des Bohrers bis 18m/min. Bei Schnittgeschwindigkei
ten von 18 bis 25 mjmin können für die Prüfung obige Axial
drücke auf 2/ 3 herabgesetzt werden. 

§ 6. 

In Bezug auf mechanische Festigkeit müssen die Maschi
nen folgende Druckbelastung aushalten können: 

Bohrdurchmesser 

6mm 
10mm 
15mm 
23mm 
32mm 
50= 

§ 7. 

Axialdruck 

lOOkg 
l50kg 
300kg 
500kg 
800kg 

1200 kg 

Spannungen für normale Maschinen sind: 

für Gleichstrom 110 und 220 V, 
bei einer abgegebenen Leistung von 200 W 

und darüber auch 440 und 550 V, 
für Drehstrom 125, 220 und 380 V, 
für Wechselstrom 125 und 220 V. 

Die Normalfrequenz ist 50 Perjs. 
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§ 8. 

Als Zuführungsleitung-eu zu der Maschine dürfen draht
beflochtene Leitungen niclit n:nYendet werden. 

Die Zuführungsleitung muß einen zur Erdung oder zur 
Betätigung von Schutzvorriclüungen dienenden Leiter be
sitz-en, der mit dem Körper der ":\bschine dauernd oder bei 
lösbarer Verbindung zwangläufig nlr U ntersp;mnungsetzen 
der Maschine leitend verbunden winl. Bauart und Quer
schnitt des Erdungsleiters müssen den Bestimmungen unter 
A II 3c der "Vorschriften für isolierte Leitungen in S.tark
stromanlagen'' entsprechen. 

Mit Handbohrmaschinen festverbundene Zuleitungen müs
sen einen am Gehäuse angeschlossenen und als solchen ge
kennzeichneten Erdungsleiter besitzen, um eine Erdung oder 
Betätigung von Schutzvorrichtungen zu ermöglichen; ferner 
müssen diese Zuleitungen gegen Verdrehen und Zug ge
sichert sein. 

§ 9. 

Jede Maschine ist mit einem Schalter zu versehen, durch 
den die ·Wicklungen und sonstigen stromführenden Teile des 
Motors spannunglos gemacht werden können. Bei Maschinen 
für Spannungen unter 250 V, bei denen der zulässige Bohr
durchmesser 10 mm nicht übersteigt, sind auch Schalter 
zulässig, durch die die Maschinen nur stromlos gemacht 
werden. 

Der Schalter und die Gerätesteckvorrichtung müssen 
gegen mechanische Beschädigungen durch Metallkapselung 
geschützt sein und, wenn nicht an sich mit dem Körper der 
Maschine leitend verbunden, ebenfalls geerdet sein. 

§ 10. 

Alle Maschinen bis einschließlich 10 mm Bohrdurchmes
ser sind mit einem zentrisch spannenden Bohrfutter aus
zurüsten, die größeren Maschinen mit Bohrung für Morse
oder metrischen Kegel. 

§ 11. 

Jede Maschine muß mit einem Ursprungzeichen ver
scher. sein. 

§ 12. 

An jeder Maschine ist ein Schild anzubringen, das fol
gende Angaben enthält: 

1. ]'ertigungsnu=er, 
2. Stundenleistung oder Halbstundenleistung in W an der 

Bohrspindel, 
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3. Schutzart, 
4. höchstzulässiger Bohrdurchmesser für Werkstoffe von 

50 kg Zugfestigkeit bei dieser Leistung, 
5. Stromart, 
6. Spannung, 
7. Frequenz, 
s: Drehzahl der Bohrspindel bei obiger Leistung. 

Erläuterungen. 

Zu§ 3. 

Für Maschinen, die ausschließlich zu Sonderzwecken, 
wie Schraubenziehen, Rohrwalzen usw., bestimmt sind, gel
ten diese Regeln ebenfalls, mit Ausnahme der Bestimmun
gen über Prüfung, Leistung und Leistungschild. 

Die Prüfung dieser Maschinen ist sinngemäß unter Be
rücksichtigung ihrer eigenartigen Beanspruchung vorzu
nehmen. 

Zu § 4 und § 5. 

Die nach § 4 in den Preislisten und Angeboten anzu
gebende Leistung der Maschine ist durch Bremsung an der 
Bohrspindel unter dem angegebenen Axialdruck zu ermitteln, 
und zwar ist hierbei die Maschine je nach der auf dem 
Schilde angeführten Schutzart zu prüfen. Die Bremsung 
an der Bohrspindel ist vorgesehen, damit auch der Wir
kungsgrad des Getriebes bei der Messung Berücksichtigung 
findet. 

Die in § 5 angegebenen Axialdrücke gelten nur für die 
Prüfung. Sie sind nicht maßgebend für den beim Bohren an
zuwendenden Bohrdruck. 

Zu§ 6. 

Die Druckprobe ist als reine mechanische Festigkeits
prüfung aufzufassen, um festzustellen, ob die einzelnen Kon
struktionsteile durch diesen Druck keine unzulässige De
formation erleiden. Die Probe kann bei stillstehender Ma
schine ausgeführt werden. 

Zu§ 7. 

Höhere Spannungen, als in§ 7 angegeben, sind unzulässig. 

Zu§ 8. 

Die in § 8 vorgesehene Erdung dient zum Schutze des 
Arbeiters und soll aus einem in der Zuführungsleitung 
liegenden Erdungsleiter bestehen. 
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Zu § 11. 

Da s Ursprungzeichen a n der Ma schine kann entwedBr 
der l<'irmenname od er irgendein Mus t erzeichen sein, a n Ha nd 
dessen ein wandfrei der Hersteller der Ma schine erkannt wer 
den kann. Dieses Ursprungzeichen muß unlösbar mit der 
Masch ine verbunden ~ein (eingegossen oder eingeschlagen 
usw.) . Das Zeichen kann nach Belieben innen oder außen a n 
der Maschine angebracht werden. 

Zu § 12. 

Die aufgeführten Angaben über das Maschinenschild 
sind unbedingt einzuhalt en; weitere Angaben bleiben dem 
Belieben der einzelnen Firmen überlassen. 

~Iu s ter lü r das Leistungscbil d . 

0 0 S.tronHlrt········· 
'fo!l.•••••••••• Xr. _______ -

Schut1.art 

--- V ---· Per/s 
.Bohrsp . •••• U. je min 

Bohrdnrchrnesscr •••• mm 
0 0 
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88. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Hand- und Support-Schleifmaschinen1). 

§ 1. 

Nachstehende Regeln sind gültig vom 1. Januar 1926. 

§ 2. 

Die Schleifmaschinen müssen den "Regeln für die 
Bewertung und Prüfung von elektrischen Maschinen" 
R.E.M./1923 entsprechen, wenn in nachstehenden Regeln 
keine anderen Bestimmungen getroffen sind. 

§ 3. 
Begriffserklärungen. 

E l e k t r i s c h e II an d s c h l e i f m a s c h i n e ist eine 
Schleifmaschine mit eingebautem elektrischen Antrieb, die 
zur freihändigen Verrichtung von Schleif-, Polier- und ähn
lichen Arbeiten durch das Bedienungspersonal von Hand 
an die Bearbeitungstelle gebracht wird. 

E l e k t r i s c h e S u p p o r t s c h l e i f m a s c h i n e ist eine 
Schleifmaschine mit eingebautem elektrischen Antrieb, die 
zur Ausführung von Maschinenschliff auf dem Support oder 
dergleichen von Arbeitsmaschinen befestigt wird, so daß die 
Spananstellung mechanisch erfolgt. 

Stundenleistung ist die Leistung, die die Maschine 
an der Schleifspindel gemäß den "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von elektrischen Maschinen" 1 h lang ununter
brochen abgeben kann. 

Ge k a p s e l t ist eine Maschine, die keinerlei Offnungen 
besitzt. Die äußere Wärmeabfuhr erfolgt lediglich durch 
Strahlung, Leitung und natürlichen Zug. 

§ 4. 

In den Preislisten und Angeboten sollen die Stunden
leistung der Schleifmaschinen in W, abgegeben an der 

1) Angenommen durch die Jahresversammlungen 1924 und 1925. Veröffent
licht: ETZ 1!!24, S. 105, 600 und 1068; 1925, S. 787 und 1526. - Sonderdruck 
VDE 338. 
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Schleifspindel, die minutliche Drehzahl sowie Durchmesser 
und Breite der größten zulässigen Schleifscheibe bei dieser 
Leistung und Drehzahl angegeben werden. 

§ 5. 

Die Messung der Stundenleistung an Schleifmaschinen 
soll durch Bremsung der Schleifspindel erfolgen. 

§ 6. 

Alle Hand- und Support-Schleifmaschinen sind zu 
kapseln. 

§ 7. 
Hand- und Supportschleifmaschinen sind mit einer 

Schutzvorrichtung zu versehen, die den Unfallverhütungs
vorschriften der Berufsgenossenschaften entspricht und mög
lichst 2f3 des Umfanges (240°) der Schleifscheibe umfaßt. 
Die Schutzvorrichtung muß aus Schmiedeeisen oder einem 
gleich zähen Werkstoff bestehen. Diese Schutzvorrichtung 
darf nur in solchen Fällen fortgelassen werden, in denen die 
Eigenart des Werkstückes oder der Schleifarbeit bei etwai
gem Zerspringen der Schleifscheibe jede Gefährdung von 
Personen ausschließt. 

§ 8. 

I-land- und Supportschleifmaschinen müssen so gebaut 
sein, daß die Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe 
in keinem Fall (auch bei Leerlauf) die in den Unfallver
hütungsvorschriften des Verbandes deutscher Berufsgenos
senschaften festgesetzte Grenze überschreitet. Z. Z. dürfen 
folgende sekundliehen Umfangsgeschwindigkeiten bei 
Schmirgelscheiben nicht überschritten werden: 

a) bei Scheiben mineralischer Bindung 15m; 

b) bei Scheiben vegetabilischer oder keramischer Bin
dung und Zuführung des Arbeitstückes mit der Hand (Hand
schleifmaschinen) 25m; 

c) bei Scheiben vegetabilischer oder keramischer Bin
dung und mechanischer Zuführung des Arbeitstückes (Sup
portscMeifmaschinen) 35m. 

§ 9 

Schleifmaschinen müssen mit einem Drehsinnzeichen 
versehen sein/~--~.."., ...-------------... Die Befestigung der Schleif
scheibe muß so ausgestaltet sein, daß ein unbeabsichtigtes 
Lockern ausgeschlossen ist. 
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§ 10. 
Als Zuführungsleitung zu der Maschine dürfen Leitun

gen mit Drahtbewicklung und Drahtbeflechtung nicht be
nutzt werden. Die Zuführungsleitung muß einen zur Erdung 
dienenden Leiter besitzen, der mit dem Körper der Maschine 
dauernd oder bei lösbarer Verbindung zwangläufig vor Un
terspannungsetz·en der Maschine leitend verbunden wird. 
Bauart und Querschnitt des Erdungsleiters müssen den Be
stimmungen unter A II 3 c der "Vorschriften für isolierte 
Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen. 

Bei Schleifmaschinen mit einer Leistungsabgabe bis 
100 W und für Spannungen unter 250 V ist eine zwangläufige 
Erdung nicht erforderlich; es ist dann· aber am'Körper jeder 
Maschine eine }Jrdungsklemme vorzusehen und als solche 
zu kennzeichnen, um nötigenfalls die Erdung zu ermöglichen. 

§ 11. 
Spannungen für normale Maschinen sind: 

für Gleichstrom 125, 220 V. 
550 V bei einer abgegebenen Leistung von 

200 W und darüber, 
für Drehstrom 125, 220, 880 V, 
für Wechselstrom 110, 220V. 

Die Normalfrequenz ist 50 Perfs. 

§ 12. 
Für jede Maschine ist ein in Reichweite des Arbeiters 

liegender Schalter vorzusehen, durch den die Wicklungen 
und sonstigen stromführenden Teile des Motors spannung
los gemacht werden können. Bei Maschinen bis zu 100 W 
Leistungsabgabe und für Spannungen unter 250 V sind auch 
Schalter zulässig, durch die die Maschinen nur stromlos ge
macht werden. Der Schalter und die Steckvorrichtung 
müssen gegen mechanische Beschädigungen durch Metall
kapselung geschützt sein und, wenn nicht an sich mit dem 
Körper der Maschine leitend verbunden, ebenfalls geerdet 
sein. 

§ 13. 
Jede Maschine muß mit einem Ursprungzeichen versehen 

sein. 
§ 14. 

An jeder Maschine ist ein Schild anzubringen, das fol
gende Angaben enthält: 
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1. Fertigungsnummer, 
2. Stundenleistung in W an der Schleifspindel, 
3. Drehzahl der Schleifspindel in der Minute bei Stunden-

leistung, 
4. Größter zuläßsiger Durchmesser der Schleifscheibe in mm, 
5. Größte zuläßsige Breite der Schleifscheibe in mm, 
6. Stromart, 
7. Spannung, 
8. Frequenz. 
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34. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Schleif- und Poliermaschinen1)~ 

§1. 
Nachstehende Regeln treten am 1. Juli 1927 in Kraft. 

§ 2. 

Die elektrischen Schleif- und Poliermaschinen müssen 
den "Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb elek
trischer Starkstrornanlagen" und den "Regeln für die Bewer
t.ung und Prüfung von elektrischen Maschinen" R.E.M./1923 
entsprechen, falls in nachstehenden Regeln keine anderen 
Bestimmungen getroffen sind. 

§ 3. 

Elektrische Schleif- und Po li erma s eh i nen im 
Sinne dieser Regeln sind Elektrowerkzeugmaschinen, bei 
denen der elektrische Antrieb ein Konstruktionselement 
bildet, also ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Schleifkörper und elektrischem Antrieb besteht. Hand- und 
Supportschleifmaschinen fallen nicht unter diese Bestim
mungen; für sie gelten besondere "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von Hand- und Supportschleifmaschinen''. 

Als Schleifkörper werden Schleifscheiben oder Polier
scheiben verwendet. Als Schleifscheiben im Sinne der §§ 10 
und 11 dieser Regeln kommen nur derartige in Frage, über 
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
bestehen (N ormalunfallverhütungsvorschriften für gleich
artige Gefahren in gewerblichen Betrieben, Berlin, Carl Hey
manns Verlag). 

§ 4. 

Die Motoren aller Schleif- und Poliermaschinen sind ge
schlossen auszuführen, damit ein Eindringen von Schleif
und Polierstaub unbedingt verhindert wird. Dieses gilt auch 
für eingebaute Schalt- und Anlaßgeräte sowie für die An
schlüsse. 

1) Angenommen durch die .Jahresversammlung 1926. Verölfentlicht: ETZ 
1926, S. 569 und 862. - Sonderdruck VDE 373. 
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§ 5. 

Geschlossene Motoren können folgendermaßen ausgeführt 
sein: 

1. 1\fit Rohrans c h l u ß. Der Motor ist bis auf Zuluft- und 
Abluftstutzen geschlossen. An diese sind Rohre oder 
andere Luftleitungen angeschlossen. 

2. Mit Man t e I kühl u n g. Die stromführenden und inne
ren umlaufenden Teile sind allseitig abgeschlossen. Der 
Motor wird· durch Belüftung der Außenflächen mittels 
angebautem Ventilator gekühlt. 

3. Mit Wasserkühlung. Die stromführenden und inne
ren umlaufenden Teile sind allseitig abgeschlossen. Der 
Motor wird durch fließendes Wasser gekühlt. 

4. Ge kapseI t. Der Motor ist allseitig geschlossen. Die 
Wärme wird lediglich durch Strahlung, Leitung und 
natürlichen Zug abgeführt. 

§ 6. 

Die Leistungsmessung und -angabe erfordert eine Be
rücksichtigung des dem Schleifen eigentümlichen Betrieb
spieles (aussetzender Betrieb bei dauernd eingeschaltetem 
Feld). Die Motoren sind so zu bemessen, daß sie nach 
zweistündigem Leerlauf bei einer Nennleistung bis 250 W 
15 min, über 250 W 30 min lang die Nennleistung abgeben 
können, ohne sich unzulässig zu erwärmen. 

§ 7. 

Die Leistung soll durch Abbremsen der Arbeitswelle ge
messen werden. 

§ 8. 
In den Preislisten und Angeboten sollen die Leistung 

der Maschinen in W oder kW, abgegeben an der Arbeits
welle, die minutliche Nenndrehzahl sowie Durchmesser und 
Breite der größten zulässigen Schleifscheibe bei dieser Lei
stung angegeben werden. 

§ 9. 

Alle elektrischen Schleif- und Poliermaschinen müssen 
mit einem Drehsinnzeichen versehen sein. 

§ 10. 

Elektrische Schleifmaschinen müssen so gebaut sein, 
daß die Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe in kei-

Y orschriften buch. 14. Auß. 25 
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nem Falle, auch nicht bei Leerlauf, die in den Unfallver
hütungsvorschriften des Verbandes deutscher Berufsgenos
senschaften festgesetzte Grenze überschreitet. 

Folgende Umfangsgeschwindigkeiten dürfen bei Schmir
gelscheiben nicht überschritten werden: 

a) bei Scheiben vegetabilischer oder keramischer Bindung 
und Zuführung des Arbeitstückes mit der Hand 25 mjs. 

b) bei Scheiben vegetabilischer und keramischer Bindung 
und mechanischer Zuführung des Arbeitstückes 35 mjs. 

Im Fall b) kann ausnahmsweise eine Höchstgeschwindig
keit von 50 mjs zugelassen werden, jedoch nur unter der Be
dingung, daß ein entsprechend schneller Probelauf nach
gewiesen ist und, daß besonders starke Schutzhauben vor
handen sind. 

c) Scheiben mit mineralischer Bindung dürfen nur in Son
derfällen angewendet werden. Ihre höchste Umfangs
geschwindigkeit beträgt 15 mfs. 

§ 11. 

Elektrische Poliermaschinen müssen so gebaut sein, daß 
ihre Drehzahl in keinem Falle, auch nicht bei Leerlauf, 
höher als 20o/o über die auf dem Leistungschild angegebene 
Nenndrehzahl ansteigt. Falls Poliermaschinen mit Schleif
scheiben ausgerüstet werden, darf die zuläßsige Umfangs
geschwindigkeit dieser auch bei Leerlauf die in § 10 an
gegebenen Werte nicht überschreiten. 

§ 12. 

Die Schleifscheiben der elektrischen Schleifmaschinen 
und der gemäß § 11 mit Schleifscheiben ausgerüsteten Polier
maschinen sind mit einer Schutzvorrichtung zu versehen, die 
den Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes deutscher 
Berufsgenossenschaften entspricht und mindestens 2f3 des 
Umfanges (240°) der Schleifscheibe umfaßt. Die Schutzvor
richtung muß aus Schmiedeeisen oder gleich zähem Werk
stoff bestehen. 

§ 13. 
Die Schleifscheiben müssen so befestigt werden, daß ein 

unbeabsichtigtes Lockern ausgeschlossen ist. 

§ 14. 
Als Zuführungsleitungen zu der Maschine dürfen draht

beflochtene Leitungen nicht verwendet werden. 
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Die Zuführungsleitung muß einen zur Erdung oder zur 
Betätigung von Schutzvorrichtungen dienenden I~eiter be
sitzen, der mit dem Körper der l\Iaschinc dauernd oder bei 
lösbarer Verbindung zwangläufig vor Unterspannungsetzen 
der Maschine leitend verbunden wird. Bauart und Quer
schnitt des Erdungsleiters müssen den Bestimmungen unter 
A II 3 c der "Vorschriften für isolierte Leitungen in Stark
stromanlagen'' entsprechen. 

Mit :Maschinen festverbundene Zuleitungen müssen einen 
am Gehäuse angeschlossenen und als solchen gekennzeich
neten Erdungsleiter besitzen, um eine Erdung oder Betätigung 
von Schutzvorrichtungen zu ermöglichen; ferner müssen diese 
Zuleitungen gegen Verdrehen und Zug gesichert sein. 

§ 15. 

Für jede Maschine ist in Reichweite des Arbeiters ein 
Schalter anzubringen, durch den der Motor in allen seinen 
Teilen spannunglos gemacht werden kann. 

§ 16. 

Jede Maschine muß mit einem Ursprungzeichen (Firma 
oder Fabrikzeichen des Herstellers) gekennzeic-hnet sein. 

§ 17. 

An jeder Maschine ist ein Schild anzubringen, das fol
gende Angaben enthält: 

1. Fertigungs- oder Seriennummer. 
2. Die in § 6 gekennzeichnete Leistung in W oder kW an 

der Arbeitswelle mit dem Zusatz 2 h Leerlauf 15 bzw. 
30 min. 

3. Drehzahl der Arbeitswelle bei der angegebenen Leistung. 
4. Bei Schleifmaschinen und im Fall des § 11 auch bei 

Poliermaschinen der größte zulässige Durchmesser und 
die Breite der Schleifscheibe in mm. 

5. Stromart. 
6. Spannung. 
7. Frequenz. 
8. VDE-Zeichen, falls erteilt. 

§ 18. 

Spannungen für Normalmaschinen sind: 
Für Gleichstrom 110, 220, 440, 550 V, 
für Drehstrom 125, 220, 380 V, 
für Wechselstrom 125, 220 V. 

Die normale Frequenz ist 50 Perjs. 
25* 
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35. Vorschriften für elektrische Heizgeräte und 
elektrische Heizeinrichtungen V. E. Hz./1925 1). 

A. Einleitung. 

§ 1. 

Nachstehende Vorschriften sind gültig vom 1. Januar 1925. 

§ 2. 

Die Vorschriften gelten für alle elektrisch beheizten 
Geräte und Einrichtungen sowie auch für die Heizkörper 
solcher Geräte, deren übrige Bestandteile in den Geltungs
bereich anderer VDE-Vorschriften fallen, wie z. B. die 
Motoren und die Schalter der Heißluftduschen. 

§ 3. 

Geräte und Einrichtungen müssen den nachstehenden 
Vorschriften sowie den "Vorschriften für die En-ichtung 
und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" entsprechen. 
Für Geräte und Einrichtungen gelten die Normen des 
Normenausschusses der Deutschen Industrie, sofern nicht 
Fachnormen des VDE vorhanden sind. 

§ 4. 

Soweit Gerätegattungen zur Prüfung durch die VDE
Prüfstelle zugelassen sind, gelten die betreffenden Geräte 
nur dann als verbandsmäßig, wenn sie die Berechtigung 
zur Führung des VDE-Prüfzeichens besitzen. 

B. Begriffserkläxungen. 

§ 5. 
Werkstoffe. 

Feuersicher ist ein Gegenstand, der nicht verkohlt 
und entweder nicht entzündet werden kann oder nach Ent
zündung nicht von selbst weiterbrennt. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, 
S. 66ö, 695, 964 und 1068. - SOfllkrdruck VDE 304. 
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Wärmesicher ist ein Gegenstand, der bei der höch
sten betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine den 
Gebrauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

F e u c h t i g k e i t s i c h e r ist ein Gegenstand, der nach 
Liegen in feuchter Luft während der in den Prüfvorschriften 
angegebenen Zeitdauer die vorgeschriebene Prüfspannung 
aushält. 

La c k i er u n g und E m a i ll i e r u n g von Metallteilen 
gilt nicht als Isolierung im Sinne des Berührungschutzes. 

A l s I s o li e r s t o ff e f ü r H o c h s p an n u n g gelten 
faserige oder poröse Stoffe, die mit geeigneter IsoHermasse 
getränkt sind, ferner feste feuchtigkeitsichere Isolierstoffe. 

§ 6. 

Geräte. 

0 r t s fest sind die Geräte, die mit ihrem Verwendungs
ort so verbunden sind, daß sie nicht ohne besondere Maß
nahmen oder Werkzeuge von ihrem Platze entfernt und 
anderenorts benutzt werden können. 

Als ortsfest gelten auch Heizgeräte und Heizkörper, 
die in Maschinenteilen fest eingebaut, aber mit diesen 
beweglich (z. B. schwingend) sind, sowie in Fahrzeuge ein
gebaute Heizgeräte. 

Ortsveränderlich sind alle anderen Geräte. 
S p ü 1 bar ist ein Gerät, wenn es in betriebswarmem 

Zustande unter Wasser gebracht werden kann, ohne daß das 
Wasser in den Heizraum dringt. 

Ni c h t s p ü l bar sind alle anderen Geräte. 
Nenninhalt ist die Wassermenge, die im Gerät prak

tisch zum Sieden gebracht werden kann, ohne daß ein 
Überkochen stattfindet. 

§ 7. 

Heizkörper. 

Heizkörper ist der Geräteteil, in dem unmittelbar die 
elektrische Energie in Wärme umgesetzt wird und der aus 
dem Heizleiter und seiner Einfassung besteht. 

Einfassung ist der den Heizleiter aufnehmende bzw. 
haltende Hei:>:körperteil. 

Aus w e c h s e 1 bar e He i z k ö r p er sind solche, die ohne 
Werkzeug vom Gerät getrennt werden können, z. B. Heiz
patronen. 

Abnehmbare Heizkörper sind solche, die nur durch 
Schrauben, Splinte, Sprengfedern oder dergleichen leicht lös
bar befestigt sind und nur mittels einfachen Werkzeuges 
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ohne Niet-, Löt-, Schweiß- oder Falzarbeit angebracht oder 
abgenommen werden können. 

Eingebaute Heizkörper sind mit dem Gerät durch 
Nieten, Löten, Schweißen, Einpressen, Umgießen, Falzen, 
Sicken oder dergleichen fest verbunden. 

Innere Verbindungen sind Leitungen zwischen 
Heizkörpern untereinander und zwischen Heizkörper und 
Anschlußstelle am Gerät. 

§ 8. 
Geräte-Anschluß schnüre. 

Die Geräteanschlußschnur verbindet das Gerät 
mit der fest verlegten Leitung und besteht aus Gerätesteck
dose, Schnur und Wandstecker. 

§ 9. 
El e kt ri s c h e B ez e i eh n ung e n. 

Nennspannung ist die Spannung in V, für die das 
Gerät gebaut ist. 

Nennspannungbereich liegt zwischen den Span
nunggrenzen, innerhalb deren die Geräte betriebsmäßig ver
wendbar sind. 

Nennaufnahme ist die vom Gerät in betriebswarmem 
Zustande bei der Nennspannung aufgenommene Leistung 
in W. 

Nennstrom ist d·er unter den gleichen Umständen 
aufgenommene Strom in A. 

Kriechstrecke ist der kürzeste Weg, auf dem ein 
Stromübergang auf der Oberfläche eines Isolierkörpers zwi
schen Metallteilen eintreten kann, wenn zwischen diesen ein 
Spannungsunterschied möglich ist. 

§ 10. 

T h ermi sehe Bezeichnungen. 

Betriebswarm ist ein Gerät, wenn es die Temperatur 
erreicht hat, die es bei seinem normalen Verwendung
zweck hat. 

Siedezeit ist die Zeitdauer, in der der Nenninhalt 
Wasser von 20° auf die Temperatur von 95° mit der Nenn
aufnahme gebracht wird. 

Fortkochzahl ist das Verhältnis der Nennaufnahme 
des Gerätes in der untersten Regelstufe zu der Aufnahme, 
die zur Konstanthaltung des Nenninhaltes auf 95 o bei einer 
Raumtemperatur von 20 o erforderlich ist. 
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Anheizwirkungsgrad ist das Verhältnis der bei 
der Nennaufnahme vom Nenninhalt (Wasser) bei seiner Er
wärmung von der Normaltemperatur von 20° auf eine Tem
peratur von 95° nutzbar aufgenommenen Wärmemenge, um
gerechnet in elektrische Arbeit, zu der dem Gerät in der 
gleichen Zeit mit der Nennaufnahme zugeführten elektri
schen Arbeit. 

C. Bestimmungen. 

§ 11. 

Verwendung. 

Normale Nennspannungbereiche sind: 
110-120-130 V, 
210-220-240 V. 

Die vorstehenden Angaben geben Aufschluß über: 
1. Nennspannung, für die das Gerät gebaut ist (m!ttlere 

Zahl), 
2. den Nennspannungbereich, für den das Gerät betriebs

mäßig Verwendung finden kann, 
3. die der Nennaufnahme zugrunde gelegte Nennspannung. 

Für die Nennaufnahme ist ein Spiel von ± 100/o zu
lässig. Für Heizgeräte mit weniger als 125 W Nennauf
nahme ist ein Spiel von ± 200/o zulässig. 

Nicht normale Spannungen sollen einen Nennspannung
bereich von ± 10o/o haben. 

§ 12. 

Es werden folgende Abstufungen für Normaltypen vor
geschlagen: 

Wasserkocher 
Nenninhalt in 1: 0,5 1 1,5 2 

K n c h t ö p f e (Gußeisen und gezogen) 
Nenninhalt in 1: 1 2 3 4 

Kochplatten (auch Bratpfannen) 
Durchmesser in mm: 130 180 220 

Öfen 
W: 1000 1500 2000 3000 4000 

Lampenöfen 

Lampenzahl: 2 3 
W: 500 750 

und Strahlöfen 

4 
1000 

Bügeleisen 

Gewicht in kg: 1 2 2,5 3 4 6 

3 

6000 

8 10 



392 Vorschriften für Heizgeräte und Heizeinricbtungen. 

§ 13. 
Für Batriebspannungen von mehr als 250 V sind nicht 

zulässig: 
1. ortsveränderliche Geräte, 
2. ortsfeste Geräte mit einer Nennaufnahme von weniger 

als 1500 W, sofern sie nicht unter fachmännischer Auf
sicht stehen. 

§ 14. 
Spülbare Geräte müssen als solche gekennzeichnet 

werden (siehe § 44). 
Geräte, die nur zum Wasserkochen bestimmt sind, 

brauchen nicht spülbar zu sein. 
Nicht spülbare Geräte müssen so hergestellt sein, daß 

überlaufendes Wasser nicht in den Heizraum eindringen: und 
Flüssigkeit nicht durch den Boden aufgesaugt werden kann. 

§ 15. 
Geräte, bei denen spannungführende Teile unmittelbar 

mit dem zu erhitzenden Wasser in Berührung kommen 
können, dürfen in Gleichstromanlagen wegen der elektrolyti
schen Wirkungen und der damit verbundenen Explosions
gefahr nicht verwendet werden. Sie müssen deshalb als nur 
für Wechselstrom verwendbar gekennzeichnet sein. Sie 
dürfen ferner nur dort Verwendung finden, wo sichere 
Gewähr für gute Erdung vorhanden ist. 

Schutzmaßnahmen und Haltbarkeit. 

§ 16. 

Die Geräte müssen so gebaut und bemessen sein, daß 
bei ordnungsmäßigem Gebrauch durch die bei ihrem Be
triebe auftretende Erwärmung weder die "Wirkungsweise und 
Handhabung beeinträchtigt wird noch eine für die Um
gebung gefährliche Temperatur entstehen kann. 

§ 17. 

Die Geräte müssen so gebaut oder angebracht sein, daß 
einer Verletzung von Personen durch Splitter, Funken, ge
schmolzenes Material oder Stromübergänge bei ordnungs
mäßigem Gebrauch vorgebeugt wird. 

§ 18. 

Die spannungführenden Teile müssen auf feuer-, wärme
und feuchtigkeitsieheran Körpern angebracht sein. Zur 
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Abdichtung gegen Feuchtigkeit und zur Isolation dürfen nur 
wärme- und feuchtigkeitsichere Stoffe verwendet werden. 

Die Widerstandsleiter müssen von wärme- und feuchtig
keitsicherer Unterlage getragen sein. Falls diese nicht 
feuchtigkeitsicher ist, muß sie noch besonders vom Ge
häuse isoliert sein. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen müssen mecha
nisch widerstandsfähig und wärmesicher, und wenn sie mit 
spannungführenden Teilen in Berührung stehen, auch feuch
tigkeitsicher sein. Solche aus Isolierstoff, die im Ge· 
brauch mit einem Lichtbogen in Berührung kommen können, 
müssen auch feuersicher sein. Sie müssen zuverlässig be
festigt werden und so ausgebildet sein, daß die Schutz
umhüllungen der Leitungen in diese Schutzverkleidungen 
eingeführt werden können. 

§ 19. 

Die nicht polierten Flächen von Steinplatten und der
gleichen müssen durch einen geeigneten Anstrich gegen 
Feuchtigkeit geschützt werden. 

·werkstoffe, wie Holz oder Fiber, dürfen nur unter öl 
und nur mit geeigneter IsoHermasse getränkt als Isolier
stoff angewendet werden. 

§ 20. 

Die auf Wärme beanspruchten Isolierstaffe müssen 
wärmesicher sein bis zu Temperaturen, die um mindestens 
50° höher sind, als die Temperatur des sie umgebenden und 
ihre Temperatur bestimmenden Geräteteiles bei 1 / 2stündiger 
überlastungsprobe mit der 1,4-fachen Nennaufnahme, die 
nach Erreichung der betriebsmäßigen Endtemperatur vor
zunehmen ist. Isolierstaffe für die Gerätesteckdosen müssen 
die Mindesttemperatur von 350 o während 3 h aushalten, 
ohne praktisch an elektrischer und mechanischer Festig
keit einzubüßen. 

§ 21. 

Alle Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen 
metallenes Muttergewinde haben. 

Der Kontakt zwischen stromführenden Teilen soll so 
ausgeführt sein, daß er sich durch die betriebsmäßige Er
wärmung, die unvermeidliche Veränderung der Isolierstaffe 
sowie durch die betriebsmäßigen Erschütterungen nicht 
lockert (z. B. darf der Kontaktdruck bei festen Verbindun
gen - Schrauben- oder Nietkontakt - nicht über eine 
Zwischenlage aus Isolierstoff übertragen werden). 
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§ 22. 

Innere Verbindungen müssen so geführt und befestigt 
sein, daß sie durch Erwärmung oder Erschütterungen nicht 
gelockert werden und mit den Gehäuseteilen nicht in 
leitende Berührung kommen können. Eiserne Verbindungen 
sind vor Rost zu schützen. 

§ 23. 

Kriechstrecken, die der Möglichkeit einer Versehrnutzung 
und Feuchtigkeitseinflüssen völlig entzogen sind, dürfen bei 
Spannungen unter 250 V 3 rnm nicht unterschreiten. 

Alle anderen Kriechstrecken dürfen folgende Maße nicht 
unterschreiten: 

V 
mm 

250 
4 

500 
6 

750 
8 

§ 24. 

1000 
10 

Für Anschlußbolzen und Schraubkontakte gelten die 
"Normen für Anschlußbolzen und ebene Schraubkontakte für 
10 bis 1500 A". 

§ 25. 
Für normale Heizleiter gilt DIN VDE ... und ... 

Ä u ß er e Ans c h 1 ü s s e. 

§ 26. 

Der Anschluß darf nur bei Geräten bis 250 V und bis 
zu einer Nennaufnahme von 2000 W bei höchstens 20 A 
durch eine Geräteanschlußschnur, in anderen Fällen nur 
durch Verschraubung oder J,ötung am Gerät erfolgen. Nor
male Nennstromstärken für Gerätesteckvorrichtungen sind: 

Querschnitt der Zuleitung in rnm2 
Wandstecker für A . 

§ 27. 

6 10 20 A 
0,75 
6 

1 
10 

2,5 
25 

Bei Geräten bis 250 V und bis zu einem Nennstrom 
von höchstens 10 A darf die Gerätesteckvorrichtung zum 
Ein- und Ausschalten dienen. Bei Stromstärken über 10 bis 
20 A soll die Gerätesteckvorrichtung nur zum Anschluß und 
nicht zur Ausschaltung dienen; in letztem Falle muß das 
Gerät durch Schalter am Gerät oder an der Wand strom
los gernacht werden können. 

Ist bei Geräten bis 250 V und bis 1 A Nennstromstärke 
die Zuleitung fest mit dem Gerät verbunden, so dürfen 
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Regelschalter in die Zuleitung eingebaut werden, wenn die 
Betriebsweise den Einbau in die fest verlegte Leitung nicht 
zuläßt. 

§ 28. 
Bei Verwendung von Regelschaltern müssen die Schalt

stellungen durch Worte oder Zahlen bezeichnet sein. Dabei 
muß der höheren Aufnahme die höhere Zahl und der Aus
schaltstellung die Zahl Null entsprechen. 

§ 29. 
Zum Einschalten von Geräten mit mehr als 750 W Nenn

aufnahme, deren Einschaltstromstärke mehr als das Dop
pelte der Nennstromstärke betragen würde, muß ein An
lasser verwendet werden. Als Anlasser im Sinne dieser 
Vorschriften gelten auch Regelschalter (Gruppen- oder 
Reihen-Parallelschalter). 

§ 30. 
Alle Schalter an Heizgeräten müssen den VDE-Vor

schriften für Schalter entsprechen. 

§ 31. 
Schalter an den Geräten müssen gegen überfließendes 

Kochgut geschützt sein. 
§ 32. 

Anschluß- und Verbindungstellen sind derart anzu
ordnen, daß sie äußerer Beschädigung und schädlichen Ein
flüssen entzogen sind. Sie müssen mechanisch fest und 
gegen Lockerung und Berühruns genügend gesichert sein. 

§ 33. 
Eine unbeabsichtigte Berührung 

Metallteile der Gerätesteckvorrichtung 
muß unmöglich sein. 

§ 34. 

spannungführender 
(Dose und Stecker) 

Gerätesteckvorrichtungen sowie Zwischenstecker sind in 
ihren Grundabmessungen nach DIN VDE 9490 auszuführen. 
Die den Zeichnungen beigefügten Anweisungen sind zu er
füllen. Die Gerätedose muß so ausgeführt sein, daß sie von 
Hand bequem mit dem Gerätestecker verbunden werden kann. 

§ 35. 
Hülsen und Stifte dürfen in dem Körper nicht drehbar 

befestigt sein. Sie müssen gegen Verdrehen gesichert sein. 
Die Anschlußleitungen dürfen nicht mittels der Hülsen oder 
Stifte festgeschraubt werden. 
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Leitungen. 

§ 36. 

Alle Leitungen für ortsveränderliche Stromverbraucher 
müssen den "Vorschriften für isolierte Leitungen in Stark
stromanlagen" entsprechen und von runder Ausführung sein 
(z. B. Gummischlauchleitungen). 

§ 37. 

Jede Geräteanschlußschnur muß an den Anschlußstellen 
ihrer beiden Enden von Zug entlastet, sowie ihre Umhüllung 
sicher gefaßt und gegen Verdrehung gesichert sein. 

§ 38. 

Die Enden der Litzen müssen in sich verlötet oder mit 
einer besonderen Umkleidung versehen sein, die das Ab
spleißen einzelner Drähte zuverlässig verhindert. 

§ 39. 

Am Gerät fest angeschlossene Leitungen müssen sinn
gemäß den Bestimmungen der §§ 26, 36 bis 38 sowie dem 
§ 20 der Errichtungsvorschriften genügen. 

Erdung. 

§ 40. 

Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile müssen 
der zufälligen Berührung entzogen sein. Bei Geräten für 
Spannungen über 250 V gegen Erde müssen die blanken und 
die mit Isolierstoff bedeckten, unter Spannung gegen Erde 
stehenden Teile durch ihre Lage, Anordnung oder besondere 
Schutzvorrichtungen der Berührung entzogen sein. 

§ 41. 

Bei Geräten für Spannungen über 250 V gegen Erde sowie 
bei einer Aufnahme über 2 kW bei allen Spannungen müssen 
alle nichtspannungführenden Metallteile, die Spannung an
nehmen können, miteinander gut leitend verbunden und ge
erdet werden, wenn nicht durch andere Mittel eine gefähr
liche Spannung vermieden oder unschädlich gemacht wird. 

§ 42. 

Metallteile, für die eine Erdung in Frage kommen kann, 
müssen mit einem Erdungsanschluß versehen sein. Bei den 
in § 41 aufgeführten Gerliten muß der Erdungsanschluß als 
solcher gekennzeichnet ("Erde" oder "Schaltzeichen für 
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Erde") und als kräftiger Schraubkontakt mit mindestens 
6 mm Messingschrauben ausgebildet sein. Die Erdung der 
Geräte muß bei Betriebspannungen bis zu 250 V in den 
Räumen, in denen sie nach den Errichtungsvorschriften 
notwendig ist, zwangläufig vor Unterspannungsetzen er
folgen. 

§ 43. 

Bei Spannungen über 1000 V müssen isolierende Griffe 
so eingerichtet sein, daß sich zwischen der bedienenden 
Person und den spannungführenden Teilen eine geerdete 
Stelle befindet. 

s c h i ld. 

§ 44. 

Auf dem Gerät sind anzugeben: 
Ursprungzeichen (und Fertigungsnummer ), 
Nennspannungbereich oder Nennspannung in V, 
Nennaufnahme in vV, 
Etwaige Angaben über Spülbarkeit (S), 
Stromart (falls erforderlich, § 15), 
VDE-Prüfzeichen (falls erteilt). 

Bei Drehstrom ist die verkettete Spannung anzugeben und 
die Schaltung der Heizkörper durch das Stern- und Dreieck
zeichen anzudeuten. 

§ 45. 

Heizkörper müssen mit haltbarem Ursprungzeichen und 
Angabe des Widerstandes bei 20° oder der Nennaufna,hme 
oder der Nennspannung versehen sein. 

§ 4.6. 

An jeder Gerätedose sind ein Ursprungzeichen und VDE
Prüfzeichen (falls erteilt) anzubringen. 

D. Prülbestimmungen. 

§ 47. 
In Geräten für Flüssigkeitserhitzung, jedoc"h mit Aus

nahme der Durchlauferhitzer muß der Nenninhalt mit dem 
1,4-fachen der Nennaufnahme 4mal hintereinander mit da
zwischenliegender Abkühlung auf Normaltemperatur von 
20° zum Sieden gebracht werden können. 

Alle übrigen' Geräte müssen 1/2 h lang mit dem 1,4-fachen 
der Nennaufnahme nach Erreichung der Betriebstempera
tur gebrauchsmäßig betrieben werden können. 
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Nach diesen Versuchen müssen die Geräte die in § 48 
vorgeschriebene Spannungprüfung aushalten. 

§ 48. 
Die Heizleiter müssen in kaltem und im Anschluß an 

die Prüfung nach § 47 in betriebswarmem Zustande gegen 
die Metallteile des Gerätes und die Adern der Geräte
anschlußschnüre gegeneinander ohne Vorschaltung von Wider
ständen dem 2,5-fachen der Nennspannung, mindestens aber 
1000 V Wechselstrom, Frequenz 50 Perjs 1 min lang 
widerstehen können. Die dazu benutzte Stromquelle soll eine 
Leistung von wenigstens 0,5 kW besitzen. 

Die Prüfung muß auch noch nach 24stündigem Liegen 
des Gerätes in feuchter Luft erfolgen (vgl. "Leitsätze für 
Untersuc-hung der IsoHerkörper von Installationsmaterial", 
§ 55, siehe ETZ 1924, S. 1389). 

§ 49. 
Nicht spülbare Geräte werden gegen die Wirkung über

kochenden Kochgutes in der Weise geprüft, daß man Wasser 
von oben her in das Gerät füllt und 1 min lang ein 
Überlaufen herbeiführt. Das Gerät ist während des Ver
suches in ein ·wasserbad von 2 mm Tiefe zu stellen. Das 
Gerät soll mit seinem eigenen Heizkörper auf Koch
temperatur gehalten werden. Nach dieser Behandlung muß 
das Gerät in warmem und kaltem Zustande der Prüfung 
nach § 48 genügen. 

§50. 

Zur Prüfung der als "spülbar" gekennzeichneten Geräte 
werden diese in Wasser von 50° Übertemperatur gegenüber 
dem Gerät 5 min lang so eingetaucht, daß sich alle 
Lötnähte und Durchführungen unter Wasser befinden. 
Innerhalb dieser Zeit darf keine Luft in Gestalt von Luft
blasen aus dem Gerät entweichen. Nach dieser Behandlung 
muß das Gerät in warmem und kaltem Zustande der 
Prüfung nach § 48 genügen. 

§ 51. 

Die Prüfungen der Gerätesteckvorrichtungen erstrecken 
sich auf: 

a) Isolationsprüfung (§ 52), 
b) Schaltleistungsprüfung (§ 53), 
c) Mechanische Haltbarkeit (§ 54), 
d) Wärme- und Feuersicherheit (§ 55). 
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§ 52. 

Die spannungführenden Teile müssen gegen die ge
erdeten Teile oder eine an der Steckdose angebrachte 
Stanniolumwicklung sowie die Kontakte gegeneinander eine 
Spannung von 1500 V 1 min lang aushalten, nachdem das 
Gerät mindestens 24 h lang in feuchter Luft gelegen hat, 
ohne daß Durch- oder Überschlag eintritt. 

§ 53. 

Die Gerätesteckvorrichtung muß bei Anschluß an 275 V 
Gleichstrom und bei einer Belastung mit 12,5 A im Ge
brauchzustande und in der Gebrauchslage 20mal nach
einander, jedoch mit Pausen von mindestens 10 s ein
und ausgeschaltet werden können, ohne daß sich ein 
dauernder Lichtbogen oder ein Überschlag nach dem ge
erdeten Gehäuse bzw. Ring bildet. Die Schaltung der Prüf
anordnung ist die gleiche wie bei der Prüfung von Dosen
schaltern (Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung 
von Installationsrnaterial, § 13). 

§ 54. 

Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit der Geräte
steckvorrichtungen ist die Gerätesteckdose ohne ~trom

belastung 1000mal vollständig ein- und auszuführen. 

§55. 

Die Untersuchung der Wärme- und Feuersicherheit hat 
nach den "Leitsätze für Untersuchung der IsoHerkörper 
von Installationsmaterial" (siehe ETZ 1924, S. 1389) zu er
folgen, sobald diese in Kraft getreten sind. 

§ 56 bis 59 (Vorschriften über Bestimmung des Wirkungs
grades und der Fortkochzahl in Vorbereitung). 

E. Sonderbestimmungen. 

Bügeleise n. 

§ 60. 

Wegen der thermischen Beanspruchung der Kontakte 
soll die Gerätesteckdose nicht zum Ein- und Ausschalten 
benutzt werden. 

Da Bügeleisen einer rauhen Behandlung ausgesetzte 
Arbeitsgeräte sind, sind möglichst Gummischlauchleitungen 
zu verwenden. 
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§ 61. 

Neben der Prüfung nach § 48 soll das Bügeleisen nach 
einer lOOstündigen Betriebsdauer bei einer 1,4-fachen Nenn
aufnahme freihängend bei 20° C Raumtemperatur die vor
geschriebene Prüfspannung aushalten. Darauf muß nach 
24stündigem Liegen in feuchter Luft das Gerät der Prüfung 
nach § 48 genügen. 

Heizkissen. 

§ 62. 

Der geringste Durchmesser des Heizleiters darf 0,08 mm 
nicht unterschreiten. Der Heizleiter muß allseitig von einer 
mechanisch haltbaren Asbestschicht umgeben sein. 

§ 63. 

Heizkissen müssen eine Aufschrift besitzen, die darauf 
hinweist, daß sie bei Schweißbildung und nassen Kompressen 
nicht ohne feuchtigkeitsichere Unterlage verwendet werden 
dürfen, sofern sie nicht bereits mit einem Feuchtigkeit
schutz versehen sind. 

Heizkissen müssen in jeder Schaltstellung durch Tem
peraturbegrenzeT in solcher Zahl und Verteilung geschützt 
werden, daß sie auch nicht stellenweise, selbst bei teilweiser 
Abdeckung, gefährliche Temperaturen annehmen können. 

Die Metallteile des Temperaturbegrenzars müssen, soweit 
sie spannungführend sind, von Isolierstoffen umgeben sein, 
so daß sie eine Isolierung gegen die Gewebe des Heizkissens 
bilden. 

§ 64. 

Temperaturbegrenzer müssen bei der eingestellten Tem
peratur sicher ausschalten. 

§ 65. 

Die Prüfung des Heizkissens hat sich auf das ganze 
Gerät, soweit es durch die Lieferung der Fabri-k umschrieben 
ist, zu erstrecken. Hierbei ist zu beachten, daß der feste, 
nicht abnehmbare Kissenbezug die in § 44 vorgeschriebene 
Schildbezeichnung enthalten muß; auf weiteren abnehm
baren Bezügen genügt die Angabe der Spannung. 

§ 66. 

Bei der Prüfung der Heizkissen ist die Leistungsaufnahme 
festzustellen; sie darf nicht mehr als ± 200fo von der auf 
dem Schild angegebenen Nennaufnahme abweichen. 
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Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit der Heiz
wicklung und des inneren Kissenaufbaues wird das Kissen 
lOOmal scharf gefaltet und zwar je 25mal nach jeder Rich
tung auf zueinander senkrecht stehenden, der Mitte nahe
liegenden Linien des Kissens. 

Bei der darauffolgenden Prüfung des Kissens auf Sicher
heit gegen Überhitzung wird dieses in eine Wolldecke ein
geschlagen und zwischen Holzwolle oder Sägespäne derart 
in einen Kasten eingelegt, daß es an allen Seiten und Kanten 
von einer mind~stens 4 cm starken wärmeisolierenden 
Schicht umgeben ist. Zwischen Wolldecke und Kissen 
werden oberhalb und unterhalb des Heizkissens 0,5 mm 
starke Kupferplatten von je etwa 40 cm2 Fläche eingelegt, 
die metallisch mit der Platte verbundene elektrische oder 
Glasthermometer tragen. Die Zahl der einzulegenden Platten 
soll derart bemessen sein, daß durch die Kupferplatten 
etwa lf6 jeder Kissenseite bedeckt wird. Während einer drei
stündigen Prüfzeit mit der normalen Nennaufnahme darf 
kein Thermometer die Temperatur von 85° überschreiten; 
Anheizspitzen bis 110° sind zulässig. 

Es folgt die Prüfung auf Überlastung unter den gleichen 
Verhältnissen mit der 1,4-fachen Nennaufnahme, wobei inner
halb dreistündiger Prüfzeit ebenfalls obige Temperatur
grenzen gelten. 

§ 67. 

Bei der im Anschluß an § 66 stattfindenden Spannung
prüfung ist zwischen Heizkissen mit Feuchtigkeitschutz 
und solchen ohne Feuchtigkeitschutz zu unterscheiden. 

Heizkissen ohne Feuchtigkeitschutz sind zwischen zwei 
schmiegsame Metallbelege (Metallgewebe oder dergleichen) 
in ' trockenem Zustande einzulegen. Durch geeignete Be
schwerung ist dafür zu sorgen, daß der Metallbelag auf 
der ganzen Fläche gleichmäßig fest anliegt. Es ist dann der 
eine Pol am Heizleiter, der andere an die Metallbelege an
zuschließen und das Kissen 1 min lang einer Spannung 
von 1000 V auszusetzen. 

Heizkissen mit Feuchtigkeitschutz werden 24 h vor 
Beginn der Spannungprüfung in ausgebreitetem Zustande 
zwischen nasse Tücher gelegt, dann in gleicher Weise mit 
schmiegsamen Metallbelegen eingedeckt und 5 min lang der 
Spannung von 1000 V ausgesetzt. 

Nach Beendigung der Spannungprüfung ist das Kissen 
zu öffnen und zu prüfen, ob der innere Aufbau den Vor
schriften entsprechend ausgeführt ist und durch die Prüfung 
keinen Schaden erlitten hat. 

Vorschriften buch. 14. Auf!. 26 
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§ 68. 

Die Temperaturbegrenzer sind darauf zu untersuchen, 
daß sie bei der Temp€ratur, auf die sie eingestellt sind" 
sicher abschalten, ohne daß ein Lichtbogen stehen bleibt. 
Die Temperatur ist zu verringern, bis Wiedereinschaltung 
unter gleicher Bedingung erfolgt. Diese Prüfung ist 50mal 
zu wiederholen. 

Tauchsieder. 

§ 69. 

Abgeschaltete Tauchsieder dürfen unmittelbar nach Her
ausnehmen aus dem Kochgut nicht auflöten oder unbrauch
bar werden. Die größte Eintauchtiefe ist durch eine Marke 
zu kennzeichnen, bis zu der die Tauchsieder warmwasser
dicht auszuführen sind. 

Als Anschlußschnüre dürfen nur Gummischlauchleitun
gen verwendet werden. 

K o eh platten. 

§ 70. 

Kochplatten müssen nach einer lOOstündigen Betriebs
dauer mit der 1,4-fachen Nennaufnahme ohne Aufsetzen von 
Kochgefäßen die vorgeschriebene Isolationsprüfung aushalten. 

Durch lauferhitze r. 

§ 71. 

Durchlauferhitzer müssen so eingerichtet und installiert 
sein, daß Dampfbildung unter erhöhtem Druck nicht mög
lich ist. Ferner muß Vorkehrung getroffen sein, daß Strom
und Wasserdurchgang derart zwangläufig geregelt werden, 
daß Wasser durch das Gerät fHeßt, bevor der Strom ein-. 
geschaltet ist. 

E 1 e k t roden-Heiz gerät e. 

§ 72 . 
.Elektroden-Heizgeräte, bei denen die Flüssigkeit selbst 

den Heizleiter bildet, sind nur dann zulässig, wenn die 
Elektroden mit einem geerdeten Schutzgehäuse versehen 
sind, das sowohl die Berührung spannungführender Teile 
verhindert als auch im Gebrauch die Erdung der Flüssig· 
keit bewirkt, so daß außerhalb dieses Gehäuses Spannungs
unterschiede gegen Erde nicht mehr auftreten kÖnnen. 
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§ 73. 

Elektroden- Heizeinrichtungen sind ohne Inhalt auf 
IsoHerfestigkeit zu prüfen. 

Öfen. 

§ 74. 

Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 
Heizlampen und Heizkörper müssen der zufälligen Berührung 
entzogen sein. Dieser Schutz gegen zufälliges Berühren 
muß auch während des Einschraubans der Lampen und 
Heizkörper wirksam sein. 

§ 75. 

In Glühl<tmpenfassungen für Edison- Lampensockel 27 
(Normal-Edisonsockel) dürfen nur Heizlampen und Heiz
körper bis 500 W Nennaufnahme eingesetzt werden. 

Küchengeräte. 

§ 76. 

Bei Verwendung der Geräte in Küchen ist ein leicht 
lösbarer schnurloser Anschluß zu erstreben (siehe Mitteilun
gen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1919, S. 95). 

Anhang. 

Ausführung und Betrieb elektrischer Raumheizung 
mittels freigespannter Heizleiter (elektrische Linearheizung). 

(Aufgestellt vom Elektrotechnischen Verein in Wien). 

§77. 

1. ]für die Ausführung und den Betrieb von elektrischen 
Heizanlagen mit freigespanntem Heizleiter (elektrische 
Linearheizung) gelten die "Vorschriften für die Er
richtung und den Betrieb elektrischer Starkstrom
anlagen", soweit nicht nachstehend Sondervorschriften 
festgelegt sind. 

2. Heizanlagen nach dieser Bauart sind nur in gewerblichen 
Betriebsräumen zulässig, sofern bei Einhaltung dieser 
Vorschriften eine Gefährdung der persönlichen Sicher
heit und eine Feuersgefahr durch ihren Bestand und 
Betrieb verhütet werden kann. 

26* 
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3. Die Spannung zwischen zwei Heizleitern darf im all
gemeinen höchstens 220 V, bei Anlagen mit geerdetem 
Sternpunkt höchstens 380 V betragen. Bei Anlagen, die 
nicht während der Betriebstunden - also nur zu einer 
Zeit, wo zu dem betreffenden Raume lediglich die Auf
sichtsorgane Zutritt haben, - in Betrieb genommen 
werden, sind Spannungen zwischen zwei Heizleitern bis 
500 V zulässig. 

4. Für die Heizleiter dürfen nur Drähte, Seile oder Bänder 
aus Werkstoff mit mindestens 36 kgjmm2 Bruchfestig
keit verwendet werden. Der geringstzulässige Quer
schnitt beträgt bei Anlagen mit uneingeschränkter Be
nutzungzeit 16 mm2, bei Anlagen für Benutzung in 
den Betriebstunden 10 mm2. 

5. Die Heizleiter müssen allgemein so verlegt werden, daß 
eine zufällige Berührung ohne besondere Hilfsmittel aus
geschlossen ist ; der Abstand vom Boden oder von 
anderen Standorten muß mindestens 2,5 m betragen. 

Die Heizleiter müssen von Transmissionen und 
sonstigen, zu bedienenden Betriebseinrichtungen in 
solcher Entfernung geführt werden, daß sie für die mit 
Arbeiten an den Betriebseinrichtungen beschäftigten 
Personen außer Reichweite sind; wo dieses nicht möglich 
ist, sind Schutzvorrichtungen anzubringen, die bei Aus
führung in Metall geerdet werden müssen. 

In der Längsrichtung über Verkehrsgängen dürfen 
Heizleiter nicht verlegt werden; an den Kreuzungstellen 
mit solchen Gängen sind unter den Heizleitern Schutz
vorrichtungen anzubringen, die, wenn sie in Reichweite 
sind und aus Metall bestehen, geerdet werden müssen, 
oder die Heizleiter müssen so aufgehängt werden, daß 
beim Reißen der Leiter herabhängende Stücke nicht in 
Reichweite gelangen können. 

6. Heizleiter, die Spannung gegeneinander führen, dürfen 
. im allgemeinen nur nebeneinander und nicht über
einander verlegt werden; der Abstand von Mitte zu 
Mitte der Heizleiter oder von anderen metallenen Gegen
ständen muß mindestens 150 mm betragen. Die Füh
rung solcher Heizleiter übereinander ist nur zulässig, 
wenn ihre gegenseitige Berührung sicher vermieden ist. 

7. Die Heizleiter müssen so verlegt werden, daß die Zug
spannung bei 10° 1/5 der Bruchfestigkeit des Leiter
baustoffes keinesfalls überschreitet und sind, sofern sie 
aus einzelnen Stücken zusammengesetzt sind, derartig 
zu verbinden, daß eine einwandfreie elektrische Ver-
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bindung erzielt wird und die Stoßstellen mindestens 850/o 
der Festigkeit des verwendeten Leiters aufweisen. 

Die Heizleiter sind in Entfernungen von höchstens 
2,5 m zu stützen bzw. aufzuhängen. Die Entfernung der 
Stützpunkte kann bis höchstens 5 m erhöht werden, 
wenn durch Spannvorrichtungen, die entweder auf die 
einzelnen Heizleiter oder auf Heizleitergruppen wirken 
können, ein unzulässiges Nachgeben der Leiter, durch 
die der Bodenabstand merklich verringert würde, ver
hindert ist. 

8. Die Strombelastung jedes Heizleiters darf nur so groß 
sein, daß er bei höchster Raumtemperatur auf höchstens 
130° erwärmt wird. Zur Verhütung einer Überschreitung 
der damit begrenzten Höchststromstärke ist jeder Heiz
leiter-Verteilstromkreis allpolig zu sichern. 

'9. In jedem Raume ist ein Hauptausschalter vorzusehen, 
mit dem die ganze Heizanlage des Raumes allpolig aus
geschaltet werden kann. Der Ausschalter ist an einer 
gut sichtbaren, rasch zu erreichenden und jederzeit zu
gänglichen Stelle in unmittelbarer Nähe des Haupt
einganges anzuordnen und durch eine Tafel mit der 
entsprechenden Weisung für die Betätigung zu be
zeichnen. In großen Räumen wird die Einrichtung einer 
Fernbetätigung des Hauptschalters von mehreren Stellen 
aus empfohlen. 

10. An geeigneten Stellen sind gut sichtbare, rote elektri
sche Warnungslampen anzuordnen, die bei einge
schalteter Heizanlage leuchten. Die Warnungslampen
Stromkreise müssen von der Heizanlage des Raumes 
hinter dem Hauptschalter abgezweigt werden. Außerdem 
sind - allenfalls mit den vVarnungslampen zusammen
gebaut - Warnungstafeln anzubringen, die auf die 
Gefährlichkeit der Berührung von Teilen der Heizanlage 
aufmerksam machen. 

11. Alle Personen, die in Räumen mit elektrischer Linear
heizung beschäftigt sind oder solche Räume im Dienste 
zu betreten haben, sind über ihr Verhalten und über die 
Gefährlichkeit der Berührung von Teilen der Heizanlage 
nachweisbar zu belehren. Am Eingang zu Räumen mit 
einer solchen Heizung ist eine besonders auffällige War
nungstafel anzubringen. 

12. Der Instandhaltung und Überwachung der Heizanlage 
ist besondere Sorgfalt zuzuwenden. Die Anlage muß all
jährlich zu Beginn der Heizzeit und noch mindestens 
einmal während dieser in allen Teilen eingehend über-
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prüft werden, wobei auch eine Isolationsmessung vorzu
nehmen ist. 

Während der Heizzeit muß eine entsprechend oft
malige Reinigung der Heizleiter und Stützen vorge
nommen werden. Die Reinigung muß bei ausgeschalteter 
Heizanlage besorgt werden. 

13. Soweit Heizanlagen dieser Bauart bereits bestehen und 
nur außerhalb der Betriebstunden benutzt werden, ist 
bei bereits gegebener Bewährungzeit deren Weiter
betrieb auch dann zulässig, wenn die Ausführung den 
vorstehenden Bestimmungen nicht vollkommen ent
spricht. 
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36. Regeln für die Bewertung von Licht, Lampen 
und Beleuchtung!). 

Gültig ab 1. Januar 1926. 

A. Lieh t. 
Photometrische Grundgrößen und 

Ein hei te n. 

Zwischen den verschiedenen photometrischen Grund
größen und Einheiten bestehen folgende Beziehungen: 

Größe Einheit 

Name Zeichen Name I Zeichen 

I 
1. Lichtmenge Q Lumenstunde I Lmh 

"2. Lichtstrom Lumen Lm 

3. Lichtstärke 

4. Beleuchtung
stärke 

5. Leuchtdichte 
(Flächenhelle) 

J=~~ 
OJ 

E rp J . =p=;:';COSL 

Je e= .~. 

f COS E 

Hierin bedeuten: 
'1' die Zeit in Stunden, 

Hefnerkerze 

Lux 

Hefnerkerze für den 
Quadratzentimeter 

! 

! 

HK 

Lx 

HKjcm2 

ro den Raumwinkel = dem Verhältnis eines Stückes der 
Kugeloberfläche zum Quadrat ihres Halbmessers, 

P eine Fläche in m 2, 

f eiI)ce Fläche in cm2, 

r eine Länge (Entfernung) in m, 
iden Einfallwinkel (Inzidenzwinkel), 
Eden Ausstrahlungswinkel (Emissionswinkel). 

1, Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1V25, S. 471 und 1526. - Sonderdruck VDE 335. 
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Bei Vergleichen mit ausländischen Einheiwn sind 
Lumen und Lux als Hefnerlumen und Hefnerlux genauer zu 
kennzeichnen. 

Erklärungen. 

Li c h tm eng e ist die von einem Körper abgegebene 
oder aufgenommene, nach ihrer Lichtwirkung auf das Auge 
bewertete Strahlungsenergie. 

Li c h t s t rom ist das Verhältnis der Lichtmenge zur 
Zeitdauer des Strahlungsvorganges. 

Li c h t s t ä r k e einer punktförmigen I,ichtquelle in einer 
besti=ten Richtung ist der Quotient aus dem Lichtstrom 
in dieser Richtung und dem durchstrahlten Raumwinkel 
(Raumwinkel-Lichtstromdichte). Ausgedehnte Uchtquellen 
lassen sich für ihre Wirkung in hinreichend großer Ent
fernung als punktförmig ansehen. 

Statt des Lichtstromes (<P) wird in der Praxis noch oft 
die mittlere rälllllliche Lichtstärke (Jo) in Hko angegeben. 
Sie ist der Mittelwert aus den Lichtstärken in allen Rich
tungen des Rallllles und ergibt sich aus dem Gesamtlicht
strom <P durch Division mit 4 1t: 

[ J =~J o 4n. 

Be le uch tu ng stärke einer Fläche ist der Quotient 
aus dem auf die Fläche fallenden Lichtstrom und der Größe 
der Fläche (Flächen-Lichtstromdichte). 

Hierbei wird die Fläche als klein vorausgesetzt, andern
falls ist der Quotient die mittlere Beleuchtungstärke der 
Fläche. 

Leu c h t d ich t e (früher Flächenhelle ) einer Fläche in 
einer bestimmten Richtung ist der Quotient aus der Licht
stärke der Fläche in dieser Richtung und der senkrechten 
Projektion der Fläche auf eine zu dieser Richtung senk
rechte Ebene. 

Neben der Leuchtdichte finden sich in der lichttech
nischen Literatur Angaben über die "spezifische. Lichtaus
strahlung". Sie ist der Quotient aus dem Lichtstrom und 
der gesamten Emissionsfläche und wird in Lmjcm2 ange
geben. 

Die Grundeinheit für alle photometrischen Messungen 
ist die Einheit der Lichtstärke, die Hefnerkerze. Sie wird 
dargestellt durch die horizontale Lichtstärke der Hefner
lampe. 

B. Lampen. 

1. Lampen sind photometrisch in erster Linie nach 
ihrem Lichtstrom zu bewerten. Er ist die für die Bewertung 
wichtigste Größe. 
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2. Die Lampen sind in betriebsmäßigem Zustande zu 
messen. Die wesentlichen Betriebsbedingnngen und die 
Art der Ausrüstung der Lampe sind zu kennzeichnen. 

3. Die Lichtausstrahlung der Lampen in Abhängigkeit 
von der Ausstrahlungsrichtung wird durch die Lichtvertei
lungskurve und die Lichtstromkurve gekennzeichnet. 

Die Lichtverteilungskurve gibt die mittleren 
Lichtstärken unter den verschiedenen Ausstrahlungswinkeln 
gegen die Vertikale an. Sie wird in Polarkoordinaten 
winkelgetreu und mit gleichmäßig geteilter Lichtstärken
skaie dargestellt; die Ausstrahlungswinkel sind von der 
nach unten gerichteten Vertikalachse aus zu rechnen. In 
besonderen Fällen können die Lichtstärken unter Hinweis 
hierauf logarithmisch aufgetragen werden. 

Bei Lampen mit stark axialunsymmetrischer Lichtaus
strahlung ist die Lichtverteilung in verschiedenen Meri
dianebenen anzugeben. 

Die Lichtstromkurve gibt in rechtviinkligen Koor
dinaten die Lichtströme in kegelförmige Räume, deren 
Achse die Vertikale ist, abhängig von dem halben Öffnungs
winkel an. 

4. Die Li c h tau s b eu tee i n e r La m p e ist das Ver
hältnis des von ihr ausgestrahlten Gesamtlichtstromes in 
Lumen zur zugeführten Leistung in 'Watt oder Kalorien für 
die Stunde. 

Statt der Lichtausbeute in Lumen/Watt wird bisher ge
wöhnlich der spezifische Verbrauch in W jHko angegeben. 
Die Lichtausbeute ist das 4,dache des reziproken Wertes 
des spezifischen Verbrauches. 

Die Lichtausbeute wird daher in Lumen für 1 W oder 
Lumenstunden für die Wiirmeeinheit angegeben. Soweit die 
Angaben für Lampen mit gasförmigen, flüssigen oder festen 
Brennstoffen in Lumenstunden für 1 Liter oder 1 Gramm 
erfolgen, ist der Heizwert des Brennstoffes mit anzugeben. 
Hierbei ist die in etwa notwendigen Hilfsvorrichtungen ver
brauchte Leistung mit in Rechnung zu setzen. 

5. Unter Wirkungsgrad einer betriebsmäßi
gen Lampenausrüstung versteht man das Verhältnis 
der Lichtströme der Lampe mit und ohne Ausrüstung. Zur 
Vergleichung des \Virkungsgrades verschiedener Ausrüstun
gen sind zusätzliche Angaben über die Art der Ausrüstung 
und die mit ihr erzielte Lichtverteilung und Leuchtdichte 
zu machen. 

6. Eine Li c h t q u eIl e wird gekennzeichnet durch 
a) den Verbrauch (Watt, Liter/Stunde, Gramm/Stunde), 
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b) den Lichtstrom oder die Lichtausbeute, 
c) die Betriebspannung des elektrischen Stromes; den 

Druck, die Beschaffenheit und den Heizwert des Brenn
stoffes, 

d) die Lebens- oder Nutzbrenndauer bei elektrischen 
Lampen und Glühkörpern. 

Die Nutzbrenndauer ist die Zeit, in der der Lichtstrom 
um einen zu vereinbarenden Teil seines Anfangswertes abge
nommen hat. 

c. Beleuch tung. 

1. Zur photometrischen Be urte i I un g de r Be leuc h
tung dient die Beleuchtungstärke auf der Arbeits- oder 
Ge b rau c h s fl ä c h e. Fehlen besondere Angaben über die 
Arbeits- oder Gebrauchsfläche, so ist die Beleuchtungstärke 
auf der wagerechten Fläche maßgebend, die in 1 m Höhe 
über dem Fußboden anzunehmen ist. 

2. Die Angabe der mittleren Beleuchtungstärke 
dieser Fläche genügt in den meisten Fällen. Zur näheren 
Kennzeichnung ist daneben noch die geringste und die 
höchste Beleuchtungstärke anzugeben (Minimal- und Maxi
malbeleuchtung) . 

3. Als Gleichmäßigkeit der Beleuch tung wird 
das Verhältnis der geringsten zur größten Beleuchtungstärke 
in Form eines echten Bruches angegeben. Schatten- und 
Lichtflecke werden in die Messung einbezogen, wenn sie 
durch die Lampe oder ihr Zubehör unmittelbar hervorgeru
fen werden. 

4. Die L ich tau s b e u tee i n e r An 1 a g e für die 
Beleuchtung einer Fläche ist das Verhältnis des ge
samten auf die Fläche fallenden Lichtstromes zur gesamten 
aufgewandten Leistung. Dieser Lichtstrom ist gleich dem 
Produkt aus der mittleren Beleuchtungstärke in Lux und 
der beleuchteten Fläche in m 2• 

5. Der Wir k ung s grad ein er Anlage für die Be
leuchtung einer Fläche ist das Verhältnis des gesam
ten auf die Fläche fallenden Lichtstromes zu dem gesamten 
Lichtstrom der Lampen ohne Ausrüstung. 
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37. Regeln für Meßgeräte '). 

Ein lei tun g 2). 

§ 1. Gel tun g s t e r m i n. 

Diese Regeln treten am 1. Juli 1923 in Kraft. 

§ 2. Gel tun g s b e r e ich. 

Diese Regeln gelten für nachbenannte Arten von zeigen
den Meßgeräten bis 1000 A und 20000 V, und zwar sowohl 
für Gleichstrom als auch für 'Vechselstrom von der Fre
quenz 15 -;- 90: 

Strommesser, 
Spannungmesser, 
Leistungsfaktor- und Phasenmesser, 
Leistungsmesser, 
Frequenzmesser. 

Sie gelten nicht für zeigende Meßgeräte, die mit Vor
richtungen zum Schreiben, Kontaktgeben u. dgl. versehen 
sind. 

§ 3. K las sen ein t eil u n g. 

Meßgeräte, die diesen Regeln entsprechen, erhalten ein 
Klassenzeichen. Es darf nur angebracht werden, wenn sämt
liche Bestimmungen dieser Regeln für die betreffende Klasse 
erfüllt sind: 

Klassenzeichen E Feinmeßgeräte 1. KI. 
" F Feinmeßgeräte 2. Kl. 
" G Betriebsmeßgeräte 1. Kl. 
" H Betriebsmeßgeräte 2. Kl. 

Beg ri ffs er klä r n n gen. 

Meßgeräte und ihre Bestandteile. 

Me ß wer k ist die Einrichtung zur Erzeugung und 
Messung des Zeigerausscblages. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 1922, 
S. 290 u. 858. -- Sonderdruck VDE 279. 

') Erläuterungen ETZ 1922, S 518. 
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Be weg 1 ich e s 0 r ga n ist der Zeiger einschließlich der 
sich mit ihm bewegenden Teile. 

Ins t rum e nt ist das Meßwerk zusammen mit dem 
Gehäuse und gegebenenfalls eingebautem Zubehör. 

Bei dem Instrument mit eingebautem Zubehör ist 
das Zubehör in das Gehäuse des Instrumentes eingebaut 
oder an ihm untrennbar befestigt. 

Meßgerät ist das Instrument zusammen mit sämt
lichem Zubehör, also auch mit solchem, das nicht untrenn
bar mit dem Instrument verbunden, sondern getrennt ge
halten ist. Getrennt gehaltene Meßwandler gelten nicht 
als Zubehör. 

Die Austauschbarkeit von Instrumenten und Zu
behör bezieht sich nur auf bestimmte Typen gleichen Ur
sprunges. 

Der Strompfad des Meßwerkes führt unmittelbar oder 
mittelbar den ganzen Meßstrom oder einen bestimmten 
Bruchteil von ihm. 

Der S pan nun g p fad des Meßgerätes liegt unmittel
bar oder mittelbar an der Meßspannung. 

Nebenwiderstand ist ein Widerstand, der parallel 
zu dem Strom pfad und diesem etwa zugeschalteten Strom
vorwiderstand liegt. 

Vor w i der s ta nd ist ein Widerstand, der im Span
nungpfad liegt. 

Drossel ist ein induktiver Widerstand (Vor- und Ne
bendrossel). 

Kondensator ist ein kapazitiver Widerstand (Vor
und Nebenkondensator). 

Me ß lei tun gen sind Leitungen im Strom- und Span
nungpfad des Meßgerätes, die einen bestimmten Wider
stand haben müssen. 

§ 5. 

Schalttafelinstrumente sind zum festen An
bringen an Wänden, Pulten, Wandarmen u. dgl. eingerichtet. 

Tragbare Instrumente sind zum Tragen einge
richtet, um sie leicht an verschiedenen Aufstellplätzen ver
wenden zu können. 

Bezeichnung der Instrumente. 

§ 6. 

Die Bezeichnung der Instrumente ergibt sich aus der 
Art des Meßwerkes; man unterscheidet: 
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M 1: D reh s pul ins t rum e n t e besitzen einen fest
stehenden Magnet und eine oder mehrere Spulen, die 
bei Stromdurchgang elektromagnetisch abgelenkt wer
den. 

M 2: Dre h eisenins trumen t e (Weicheiseninstrumente) 
besitzen ein oder mehrere bewegliche Eisenstücke, 
die von dem Magnetfeld einer oder mehrerer fest
stehender, stromdurchflossener Spulen abgelenkt 
werden. 

M 3: Elektrodynamische Instrumente haben fest
stehende und elektrodynamisch abgelenkte bewegliche 
Spulen. Allen Spulen wird Strom durch Leitung zu
geführt. Man unterscheidet: 

a) eisenlose elektrodynamische Instrumente, 

b) eisengeschirmte elektrodynamische Instrumente. 

c) eisengeschlossene elektrodynamische Instrumente. 

Eis e n los e elektrodynamische Instrumente sind 
ohne Eisen im Meßwerk gebaut und besitzen keinen 
Eisenschirm. 

Eisengeschirmte elektrodynamische Instru
mente sind ohne Eisen im eigentlichen Meßwerk ge
baut und besitzen zur Abschirmung von Fremdfeldern 
einen besonderen Eisenschirm. Ein Gehäuse aus Eisen
blech gilt nicht als Schirm im Sinne dieser Begriffs
erklärung. 

Eis eng es eh los sen e elektrodynamische Instru
mente besitzen Eisen im Meßwerk in solcher An
ordnung, daß dadurch eine wesentliche Steigerung des 
Drehmomentes erzielt wird. Sie können mit oder 
ohne Schirm ausgeführt werden. 

M 4: Induktionsinstrumente (Drehfeldinstrumente u. 
a.) besitzen feststehende und bewegliche Stromleiter 
(Spulen, Kurzschlußringe, Scheiben oder Trommeln); 
mindestens in einem dieser Stromleiter wird Strom 
durch elektromagnetische Induktion induziert. 

M 5: Hitzdrahtinstrumente. Die durch Stromwärme 
bewirkte Verlängerung eines Leiters stellt unmittel
bar oder mittelbar den Zeiger ein. 

M 6: Elektrostatische Instrumente. Die Kraft, 
die zwischen elektrisch geladenen Körpern verschie
denen Potentials auftritt, stellt den Zeiger ein. 

M 7: Vibrationsinstrumente. Die übereinstimmung 



414 Regeln für Meßgerä.te. 

der Eigenfrequenz eines schwingungsfähigen Körpers 
mit der Meßfrequenz wird sichtbar gemacht. 

Zur Kennzeichnung der Art des Meßwerkes dienen die im 
Anhang zusammengestellten Symbole. 

§ 7. 

Instrumente für be s tim mt e Lag e erhalten Lage
zeichen zur Kennzeichnung der Gebrauchslagen, d. h. der 
Lagen, in denen die Bestimmungen eingehalten werden. 

Bei Instrumenten 0 h n e Lag e z e ich e n müssen die 
Bestimmungen in jeder Gebrauchslage eingehalten sein. 

§ 8. 

Bei ge pol t e n Strom- und Spannungmessern hängt die 
Ausschlagrichtung von der StrOImichtung ab. 

Instrumente mit be i ders ei tigem Aus s c h lag haben 
Skalenteile für zwei Ausschlagrichtungen. 

§ 9. S ch u t zart durch das Gehäuse. 

S 1: Sc hau fr e i. Die ganze Ableseseite ist durch Glas 
oder einen anderen durchsichtigen Stoff abgedeckt. 

S 2: Ge s c h ü t z t. Die Ableseseite ist bis auf ein mit 
einem durchsichtigen Stoff abgedecktes Fenster vor 
der Skale geschützt. 

S 3: Spritzwassersicher. Gelegentlich auftretendes 
Spritzwasser darf nicht in das Innere des Instrumentes 
eindringen. 

S 4: Druckwassersicher. Nach 1/2stündigem Liegen 
in Süß- oder Seewasser unter 0,7 kg/cmll Druck darf 
kein Wasser in das Innere des Instrumentes einge
drungen sein. 

S 5: Schlagwettersicher: Das Gehäuse hält die Ex
plosion von schlagenden Wettern, die in das Innere 
gelangen, aus und es wird die Dbertra.,"1lng der Ex
plosion an die Umgebung verhindert. 

Im übrigen gelten die "Vorschriften für die Ausfüh
rung von Schlagwetter-Schutzvorrichtungen an elek
trischen Maschinen, Transformatoren und Apparaten" 1). 

S 6: T r 0 p e n s ich er. Das Instrument hält der dauern
den Einwirkung von feuchtwarmer Luft stand. Das 
Gehäuse schützt gegen das Eindringen von feinem 
Staub und Insekten. 

1) S. Seite 59 u. ff. 
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Skale. 

§ 10. 

415 

Me ß g r ö ß eist die Größe, zu deren Messung das Meß
gerät besti=t ist (Strom, Spannung, Leistung usw.). 

Anzeigebereich ist der Bereich, in dessen Grenzen 
die Meßgröße ohne Rücksicht auf Genauigkeit angezeigt 
wird. 

Me ß b e re ich ist der Teil des Anzeigebereiches, für den 
die Bestimmungen über Genauigkeit eingehalten werden. 

Skalenlänge ist der in mm gemessene Weg der 
Zeigerspitze vom Anfang bis zum Ende der Skale. 

Nullpunkt ist der Teilstrich, auf den der Zeiger ein
spielen soll, wenn die Meßgröße Null ist. 

Skalen mit unterdrücktem Nullpunkt beginnen 
nicht mit dem Teilstrich Null, sondern mit einem höheren 
Wert. 

Erweiterte Skalen sind über den Meßbereich hinaus 
fortgesetzt. 

§ 11. 

Der M eß be reich umfaßt: 

a) bei Instrumenten mit durchweg genau oder angenähert 
gleichmäßiger Teilung den ganzen Anzeigebereich vom 
Anfang bis zum Ende der Skale. 

b) bei Instrumenten mit ungleichmäßiger Teilung den be
sonders gekennzeichneten Teil des Anzeigebereiches, 
der zusammengedrängte Teile am Anfang und am 
Ende der Skale ausschließen darf. 

N enn- und Bezugsgrößen. 

§ 12. 

Ne n n f re q u e n z bei Strom-, Spannung-, Leistungs
und Leistungsfaktormessern ist die auf dem Instrument 
angegebene Frequenz. 

Nennfrequenzbereich bei Strom-, Spannung-, Lei
stungs- und Leistungsfaktormessern ist der auf dem In
strument angegebene Frequenzbereich. 

Ist nur eine Nennfrequenz angegeben, so gilt der Be
reich 0,9 X Nennfrequenz bis 1,1 X Nennirequenz als Nenn
frequenzbereich. 

§ 13. 

Ne n n s pan nun g bei Leistungs-, Leistungsfaktor- und 
Frequenzmessern ist die auf dem Instrument angegebene 
Spannung. 
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Nenn spann ungb er eich bei Leistungs-, Leistungs
faktor- und Frequenzmessern ist der Bereich zwischen der 
niedrigsten und höchsten Spannung, für die das Meßgerät 
den Bestimmungen über Genauigkeit entspricht. 

Ist nur eine Nennspannung angegeben, so gilt der Be
reich 0,9 X Nennspannung bis 1,1 X Nennspannung als Nenn
spannung bereich. 

H ö c h s t s pan nun g gegen Gehäuse ist die höchste 
Spannung, die zwischen Strom- bzw. Spannungpfad und 
Gehäuse betriebsmäßig zulässig ist. 

§ 14 

K e n n s t rom bei Leistungs- und Leistungsfaktormessel'n 
ist der auf dem Instrument angegebene Strom. 

Nennstrom beim Nebenwiderstand ist der auf ihm an
gegebene Strom. Er entspricht bei Strommessern dem Ende 
des Meßbereiches, bei Leistungs- und Leistungsfaktormessern 
dem Nennstrom des Meßgerätes. 

Instrumentstrom beim Nebenwiderstand ist der in 
den Strompfad des Instrumentes abgezweigte Teil des Nenn
stromes. 

Nennspann ungsa bfall beim Nebenwiderstand ist 
der auf ihm angegebene Spannungsabfall, der entsteht, 
wenn das Meßgerät vom Nennstrom durchflossen wird. 

§ 15. 

Kriechstrecke ist der kürzeste Weg, auf dem ein 
Stromübergang längs der Oberfläche eines Isolierkörpers 
zwischen Metallteilen eintreten kann, wenn zwischen ihnen 
eine Spannung besteht. 

§ 16. 

Als Bezugstemperatur gilt die Rnumtemperatur von 
20· C. 

§ 17. Beruhigungzeit. 

Beruhigungszeit ist die Zeit in s, die der vorher auf 
Null stehende Zeiger braucht, um bis auf etwa 1 % der ge
samten Skalenlänge auf einen etwa in der Mitte der Skale 
liegenden Teilstrich einzuspielen, wenn plötzlich eine ihm 
entsprechende Meßgröße eingeschaltet wird. 
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§ 18. Genauigkeit. 

An z ei g e feh 1 e rist der Unterschied zwischen der An
zeige und dem wahren Welt der Meßgröße, der lediglich 
durch die mechanische Unvollkommenheit des Meßgerätes 
und durch die Unvollkommenheit der Eichung, also in der 
richtigen Lage, bei Bezugstemperatur, bei Abwesenheit von 
fremden ]j'eldern (Ausnahme siehe § 31, Ziff. 6), bei der 
Nennspannung und bei der Kennfrequenz verursacht wird. 
Er wird in Prozenten des Endwertes des Meßbereiches an
gegeben, sofern nicht anderes (§ 31) bestimmt ist. Ist 
der angezeigte Wert größer als der wahre Wert, so ist der 
Anzeigefehler positiv. 

§ 19. Einfl uß gr ößen. 

Die Ein fl u ß g r ö ß e n werden, wenn nichts anderes be
stimmt ist, in Prozenten des Endwertes des Meßbereiches 
angegeben. 

Temperatureinfluß ist bei Strom-, Spannung-, 
Leistungs-, Leistungsfaktor- und Frequenzmessern die Ände
rung der Anzeige, die lediglich dadurch verursacht wird, daß 
sich die Raumtemperatur um ± 10 0 von der Bezugstempe
ratur unterscheidet. 

Fr e q u e n z ein f 1 u ß ist bei Strom-, Spannung-, Lei
stungs- und Leistungsfaktormessern die größte Änderung 
der Anzeige, die lediglich durch eine Frequenzänderung 
innerhalb des Nennfrequenzbereiches verursacht wird. 

Spannungseinfluß ist bei Leistungs-, Leistungs
faktor- und Frequenzmessern die größte Änderung der An
zeige, die lediglich durch eine Spannungsänderung inner
halb des Nennspannungbereiches verursacht wird. 

Fremdfeldeinfluß ist die Änderung der Anzeige, 
die lediglich durch ein Fremdfeld von [) Gauß Feldstärke 
bei gleicher Stromart und Frequenz, bei ungünstiger Phase 
des Fremdfeldes und ungünstigster gegenseitiger Lage ver
ursacht wird, u. zw. für Strom- und Spannungmesser bei 
Einstellung auf das Ende des Meßbereiches, für Leistungs
und Leistungsfaktormesser bei Anlegen der Nennspannung. 

Lag e ein fl u ß ist die Änderung der Anzeige, die ledig
lich durch eine Neigung um ± [) 0 aus der gekennzeichneten 
Gebrauchslage entsteht. Hat das Instrument kein Lage
zeichen, so ist der Lagefehler die Änderung der Anzeige 
zwischen senkrecht und wagerecht gestellter Skalenebene in 
Stellungen, die dem Gebrauch entsprechen. 

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 27 
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Die Grenzen, die die Einflußgrößen nicht überschreiten 
dürfen, sind in den §§ 32 bis 36 festgelegt; sie gelten im 
allgemeinen als Zusätze zu den durch § 31 festgelegten 
Anzeigefehlergrenzen. 

Die Wechselstromprufungen sind mit praktisch sinus
fönniger Kw:venform vorzunehmen; der Einfluß verzerrter 
Wellen wird nicht festgestellt. 

Bestimmungen. 

Gehäuse. 

§ 20. 

Das Geh ä u se muß das Meßwerk und empfindliche Teile 
von eingebautem Zubehör vor Beschädigung bei gewöhn
lichem Gebrauch schützen uud das MeJ.lwerk staubsicher 
umschließen. 

§ 21. Erd ung. 

G-ehäuse, die geerdet werden sollen, müssen mit Vor
richtungen versehen sein, die den sicheren Anschluß an Erd
zuleitungen von 16 mm2 ermöglichen. Hierfür genügt z. B. 
eine Schraube von 6 mm Durchmesser. 

§ 22. Klemmenbezeichnung. 

Bei Meßgeräten, deren Ausschlag von der Stromrichtung 
abhängig ist, muß die Stromrichtung deutlich und dauer
haft gekennzeichnet sein. 

Bei Meßgeräten mit mehreren Klemmen sind Bezeich
nungen anzubringen, die die richtige Art des Anschlusses 
erkennen lassen. 

okale. 

§ 23. 
Wenn das Skalenblech oder die Zeigeranschläge metal

lisch mit dem Gehäuse verbunden sind, so ist der Zeiger 
von den Teilen des beweglichen Organes, denen Strom durch 
Leitung zugeführt wird, zu isolieren. 

Der Abstand des Zeigers von der Skale soll nicht größer 
als 0,02 X Zeigerlänge + 1 mm sein. 

§ 24. Nullstellung. 
Instrumente der Klasse E und F müssen eine Vor

richtung besitzen, mit der man den Zeiger verstellen kann, 
ohne das Gehäuse zu entfernen. Die Vorrichtung soll bei 
Instrumenten für Höchstspannungen über 40 V gefahrlos 
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betätigt werden können, ohne daß eine Berührung spannung
führender Teile eintritt; sie muß also durch eine aus
reichende Isolation von diesen getrennt sein. Es wird emp
fohlen, auch Instrumente der Klasse G mit einer solchen 
Einstellungsvorrichtung zu versehen, sofern sie Federricht
kraft besitzen. 

Wenn die Isolierung nicht ausreichend ist, muß ein War
nungschild angebracht werden. 

§ 25. 

Es wird empfohlen, die Skale von links nach rechts 
(bzw. von unten nach oben) zu beziffern und Ausnahmen 
von dieser Regel auch bei Instrumenten mit zwei Ablese
seiten zu vermeiden. 

Bei Instrumenten mit beiderseitigem Ausschlag soll der 
nach § 22 gekennzeichneten Stromrichtung der rechte Skalen
teil entsprechen. 

Der Abstand zweier Teilstriche soll 1 oder 2 oder 
5 Einheiten der Meßgröße oder einem dezimalen Vielfachen 
bzw. einem dezimalen Bruchteil dieser Werte entsprechen. 

Belastbarkeit. 

§ 26. 

Strom- und Spannungmeßgeräte der Klassen E und F 
müssen da u ern d innerhalb ihres Meßbereiches belastet wer
den können. Eine Ausnahme ist nur bei Instrumenten zu
lässig, die mit einem Schalter versehen sind, der beim Los
lassen zurückfedert und nicht feststellbar ist. 

Strom- und Spannungmeßgeräte der Klassen G und H 
müssen dauernd den dem 1,2-fachen Endwert des Meß
bereiches entsprechenden Betrag der Meßgröße aushalten. 

Leistungs- und Leistungsfaktormesser müssen dauernd 
die 1,2-fachen Werte ihres Nennstromes bzw. ihrer Nenn
spannung aushalten. Ausgenommen von dieser Bestimmung 
sind Instrumente mit Bandaufhängung. 

Frequenzmesser müssen dauernd den 1,2-fachen Betrag 
ihrer Nennspannung aushalten. 

Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für das 
Zubehör. 

Durch vorstehend angegehene überlastungen dürfen keine 
bleibenden Veränderungen hervorgerufen werden, durch die 
die Erfüllung dieser Bestimmungen aufgehoben wird. 

27* 
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§ 27. überlastprobe. 

Schalttafelstrommesser und -leistungsmesser der Klassen 
G und H, mit Ausnahme der Instrumente der Art M 3 
und :M 5, sollen in einem praktisch induktionsfreien Strom
kreis stoßweise überlastungen der Strompfade ohne merk
lichen mechanischen und thermischen Schaden bei ein
maliger Probe aushalten: 

Zahl und Dauer der Stöße: 
9 Stöße von 0,5 s in Intervallen von je 1 min, an

schließend I Stoß von·5 s Belastungsdauer ; 
Stärke der Stöße: 

bei Strommessern mit dem lO-fachen Endwert des 
Meßbereiches, 

bei Leistwlgsmessern mit dem 10-fachen Nennstrom. 

§ 28. B e ruh i gun g z e i t. 

Die Beruhigungzeit darf nicht überschreiten: 

Bei Instrumenten der Klassen E und F: 3 + 1~0 s, 
L 

" "" G: 3+-50 s, 
L 

" " "" H: 4+~ s, 
wobei L die in mm gemessene Zeigerlärlge ist. 

Von diesen Bestimmungen sind die Instrumente der Art 
M 5, M 6 und M 7 ausgenommen, ebenso solche mit Band
aufhängung. 

§ 29. Dur c h s chI a g pro b e. 

Die Durchschlagprobe ist am fertigen Instrument bzw. 
Zubehör vorzunehmen. 

Für die AusführWlg der Prüfung gelten folgende Vor
schriften: 

Die Frequenz der Prüfspannung soll zwischen 15 und 
60 liegen und die Kurvenform praktisch sinusförmig sein. 
Die Prüfspannung soll allmählich auf die Werte der fol
genden Tafel gesteigert und I min lang gehalten werden. 
Ein Pol der Spannungquelle wird an die untereinander 
leitend verbundenen betriebsmäßig unter Spannung stehen
den Teile, der andere an die metallene Grundplatte ge
legt, mit der alle sonstigen außen am Gehäuse vorhan
denen Metallteile verbunden sein müssen. Sind Grundplatte 
oder Gehäuse nicht leitend, so ist der eine Pol an eine 
Metallplatte anzuschließen, auf die das Instrument bzw. 
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Zubehör gelegt wird und mit der alle sonstigen außen am 
Gehäuse vorhandenen Metallteile sowie alle anderen ge
fährdeten Stellen leitend zu verbinden sind. 

Für Meßgeräte, die ni c h t an Meßwandler angeschlossen 
werden, gelten folgende Prüfspannungen : 

Höchstspannung 
Prufspannung Prüfspannungzeichen 

gegen Gehäuse") 

nicht über 40 V 500 V schwarzer Stern 
41 bis 100 V 1000 V brauner Stern 

101 bis 650 V 2000 V roter Stern 
651 bis 900 V 3000 V blauer Stern 
901 bis 1500 V 5000 V grüner Stern 

.) im folgenden kurz mit Höchstspannung bezeichnet. 

Diese Prüfspannungen gelten sowohl für das Instrument 
als auch für das Zubehör. Sie sind der Höchstspannung des 
gesamten Meßgerätes entsprechend zu wählen. 

Instrumente für Nennspannungen bis 1500 V können für 
größere Höchstspannungen verwendet werden, wenn sie ent
sprechend den Leitsätzen für die Konstruktion von Hoch
spannungsapparaten isoliert werden. Das Gehäuse des In
strumentes ist dabei mit einem Pol außen sichtbar leitend 
zu verbinden und mit einem roten Blitzpfeil als hoch
spannungführend zu kennzeichnen. 

"Yenn bei Meßgeräten für Spannungen über 1500 V das 
Instrument betriebsmäßig derart geerdet wird, daß im In
strument selbst nur ein Teil der Betriebspannung auftreten 
kann, so ist dieser Teil als HöC'hstspannung im Sinne der 
Tafel zu betrachten und die Prüfspannung des Instrumentes 
danach zu bemessen. Als Erdspannung für das Zubehör gilt 
dabei die des Meßgerätes. 

Elektrostatische Meßgeräte 
stände oder Vorkondensatoren 
brückung des Meßwerkes einen 

(M 7) müssen Vonvider
erhalten, die bei Über

Kurzschluß verhüten. 

Bei Instrumenten zum Anschluß an Meßwandler, deren 
Sekundärwicklung von der Primärwicklung isoliert ist, be
trägt die Prüfspannung mindestens 2000 V. 

Tragbare Instrumente mit Metallgehäuse sind mit der 
der Höchstspannung entsprechenden Prüfspannung zu prü
fen, maximal mit 200DV. 
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§ 30. M inde s t kri ech s tre c ken. 

Als Spannungen, nach denen die Kriechstrecken bei In
strumenten und Zubehör zu bemessen sind, gelten: 

a) für Kriechstrecken gegen das Gehäuse die Höchst
spannung des Meßgerätes, 

b) für Kriechstrecken zwischen Teilen, die nicht mit dem 
Gehäuse leitend verbunden und die innerhalb des In
strumentes und des Zubehöres liegen, die betriebsmäßig 
zwischen diesen Punkten bestehende Spannung. 

Für diese Spannungen nach a) und b) werden folgende 
Mindestkriechstrecken vorgeschrieben: 

Spannung Mindestkriechstrecke 

nicht über 40 V 1 mm 

41 bis 100 
" 

3 
" 101 

" 
650 

" 
5 

" 651 
" 

900 
" 

8 
" 901 

" 
1500 

" 
12 

" 
Für Instrumente zum Anschluß an Meßwandler, deren 

Sekundärwicklung von der Primärwicklung isoliert ist, be
trägt die Mindestkriechstrecke gegen das Gehäuse 5 mm. 

§ 31. An z e i g e feh I e r. 

(siehe § 18). 

Folgende Anzeigefehler dürfen im Meßbereich von 
Strom·, Spannung- und Leistungsmessern nicht überschrit
ten werden: 

Feinmeßgeräte Klasse E und F mit eingebautem Zu
behör. 

Art des Meßgerätes 

Strom- und Spannungmesser 
Spannung- u. Leistungsmesser 
Strommesser . . . . . . . . 

Art 
der Meßwerke 

MI 
M2 -:-M6 
M2-:-M5 

Anzeigefehl"r in 0/. 
des Endwerles des 

Meßbereiches 

Klasse E 

± 0,2 
± 0,3 
±0,4 

Klasse F 

±0,3 
± 0,5 
±0,6 

Der zulässige Anzeigefehler der Meßgeräte der Klasse E 
und F vergrößert sich: 

bei Meßbereichen für mehr als 250 V am Spannungpfad 
um 0,1 0/0, 

bei Meßgeräten mit austauschbaren Vorwiderständen um 
weitere 0,1 0/0, 
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bei Meßgeräten mit austauschbaren Nebenwiderständen 
um 0,2 0/0. 

Betriebsinstrumente der Klasse G-

Art des Meßgerätes 

Strom-, Spannung-, Leistungs
messer ..... 

Leistungsfaktormesser 
Zungenfrequenzmesser 
Zeigerfrequenzmesser 

Anzeigef,'bJer 

± 1,5 % des Eudwertes des 
Meß bereiches 

± 2 Winkel grade der Skale 
± 1 % des Sollwertes 
± 1 % des Skalenmittelwertes 

Für die Betriebsinstrumente der Klasse H gelten die 
doppelten Werte der Tn,fel für Klasse G. 

Diese Fehlergrenzen beziehen sich auf folgende Verhält
nisse: 

1. Bei Strom-, Spannung-, Leistungs- und Leistungs
faktormessern auf die Nennfrequenz. 

2. Bei Leistungs-, Leistungsfaktor- und Frequenzmessern 
auf die Nennspannung. 

3. Bei Leistungsfaktormessern auf eine Strombelastung 
zwischen 20 und 1000/0 des Nennstromes. 

4. Auf die Bezugstemperatur von 20 0 C. 

5. Bei Spannung- und Strommessern der Klasse E und F 
auf kurz- und langdauernde Einschaltung. 

bei Leistungsmessern der Klasse E und F auf Dauer
einschaltung des Spannungpfades und kurz- oder 
langdauernde Einschaltung des Strompfades mit den 
Nennwerten der Spannung bzw. des Stromes. 

6. Aus den Prüfergebnissen ist der Einfluß etwa wirksam 
gewesener Fremdfelder aUf'zuscheiden. E- und F-In
strumente der Art M 1 sind dabei in der durch den 
N ord-Süd-Pfeil gekennzeichneten Lage im Erdfeld auf
zustellen. Fehlt dieser Pfeil, so muß das Instrument 
in jeder Lage zum Erdfeld den Genauigkeitsvor
schriften entsprechen. B~i E- und F-InstrQIDenten 
der Art M 3 ist der Erdfeldeinfluß durch Stromwenden 
auszuschließen. 

7. Instrumente der Klassen G und H sollen vor der Prü
fung bis zum Beharrungzustand vorgewärmt werden, 
und zwar: 

a) Strom- und Spannungmesser mit 80 % des End
wertes des Meßbereiches? 



42l Regeln für Meßgeräte. 

b) Leistungs- und Leistungsfaktormesser mit 1000/0 
der Nennspannung und 80 0/0 des Nennstromes. 
Ist ein Nennspannungbereich angegeben, so ist 
das Instrument mit der mittleren Spannung zu 
belasten. 

8. Die Pruflage soll möglichst genau mit der durch die 
Lagezeichen gekennzeichneten übereinstimmen. 

Einflußgrilßen. 

§ 32. 

Der Temperatureinfluß darf nicht überschreiten: 

bei Strommessern der Klasse E und F ........ 0,5 0/0 

" Spannung- und Leistungsmessern der Klasse E u. F.0,3 0/0 

" Meßgeräten der Klasse G 2 0/0 

" " " 
" H . . . . . . . . . . . . 3 0/0 

§ 33. 

Der Frequenzeinfluß von Strom-, Spannung-, Lei
stungs- und Leistungsfaktormessern darf nicht über
schreiten: 

bei Meßgeräten der Klassen E und F 0,1°/0, 
bei Meßgeräten der Klasse G 10/0, bei Leistungsfaktor

messern 2 'Winkelgrade, 

bei Meßgeräten der Klasse H 20/0, bei Leistungsfaktor
messern 4 Winkelgrade. 

§ 34. 

Der S pan nun g sei n fl u ß darf nicht überschreiten: 

Klasse I Leistungs- [ 
messer 

Leistungsfaktor-
messer 

--r-I~:-~~------------' -
G 11 % 

H ') 0/ 
w 10 

1,0 Winkelgrad 
der Skale 

2,0 Winkelgra([ 
der Skale 

Zeigerfrequenzmesser 

0,5 % der Skalenmitte 

1,0 % der Skalenmitte 
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§ 35. 

Der Fremdfeldeinfluß darf nicht überschreiten: 

bei Instr. d. Klo E u. F Art M 1, M 2, M 3b, 1.13c, M5 
3 0/0 v. Endwert des Meßbereiches, 
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bei Instr. cl. Kl. GArt M 1 -"- l\f 7 3 0/0 v. Endwert d. Meß
bereiches, 

bei Instr. d. Kl. H Art M 1 M 7 5 0/0 v. Endwert d. Meß-
bereiches. 

Instrumente der Art M 3 a sind ausgenommen, weil sie in 
hohem Maße dem Fremdfeldeinfluß unterliegen. 

§ 36. 

Der Lag e feh 1 er soll bei Instrumenten ohne Libelle 
oder Senkel nicht überschreiten: 

bei Klasse E und F 
G. 
H .... 

0,2 % der Skalenlänge, 

1 %" " 

2 % " 

Aufschriften. 

§ 37. 

Auf Strommessern muß angegeben sein: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsnummer (nur bei Klasse E und F), 
Einheit der Meßgröße, 
Klassenzeichen, 
Stromartzeichen, 
Zeichen für die Art des Meßwerkes, 
Lagezeichen, 
Prüfspannungzeichen, 
N ennfreq uenz (Nennfrequenzbereich), 
übersetzung des zugehörenden Strom wandlers , 
Nennspannungsabfall (nur bei Gleichstrominstrumenten 

der Klasse E), 
Wirkwiderstand und Induktivität bei der Frequenz 50 

(nur bei Wechselstrominstrumenten der Klasse E). 

§ 38. 

Auf Spannungmessern muß angegeben sein: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsnummer (nur bei E und F), 
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Einheit der Meßgröße, 
Klassenzeichen, 
Stromartzeichen, 
Zeichen für die Art des Meßwerkes, 
Lagezeichen, 
Prüfspannungzeichen, 
Nennfrequenz oder Nennfrequenzbereich, 
übersetzung des zugehörenden Spannung wandlers, 
Widerstand des Spannungpfades (nur bei Klasse E). 

§ 39. 

Auf Leistungsmessern muß angegeben sein: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsn umIDer, 
Einheit der Meßgröße, 
Klassenzeichen, 
Stromartzeichen, 
Zeichen für die Art des Meßwerkes, 
Lagezeichen, 
Prüfspannungzeichen, 
Nennspannung (Nennspannungbereich), 
N 8nnfrequenz (N ennfrequenzbereich), 
Nennstrom, 
übersetzung des zugehörenden Spannungwandlers, 
übersetzung des zugehörenden Stromwandlers, 
Wirkwiderstand und Induktivität des Strompfades bei 

der Frequenz 50 (nur bei Klasse E), 
Widerstand des Spannungpfades (nur bei Klasse E). 

§ 40. 

Auf Le i st)lng s fakt orme s sern muß angegeben sein: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsn ummer, 
Meßgröße, 
Klassenzeichen, 
Stromartzeichen, 
Zeichen für die Art des Meßwerkes, 
Lagezeichen, 
Prüfspannungzeichen, 
Nennfrequenz (Nennfrequenzbereich), 
Nennspannung (Nennspannungbereich), 
Nennstrom. 
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§ 41. 

Auf :Frequenzmessern muß angegeben sein: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsnummer, 
Klassen~eichen, 

Zeichen für die Art des Meßwerkes, 
Lagezeichen, 
Prüfspannungzeichen, 
Nennspannung und Nennspannungbereich. 

§ 42. 
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Auf getrennten Nebenwiderständen ist anzugeben: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsnummer, ausgenommen bei austauschbaren 

Nebenwiderständen der Klassen G und H. 

Außerdem bei austauschbaren Neben-widerständen: 

Klassenzeichen, 
Nennstrom und - durch schrägen Bruchstrich ge

trennt -
Instrumentstrom, wenn dieser mehr als 0,1 010 des N ellll

stromes beträgt, 
Nennspann ungsabfall, 
gegebenenfalls Prüfspannungzeichen. 

§ 43. 

Auf getrennten Vorwiderständen ist anzugeben: 

Ursprungzeichen, 
Fertigungsn ummer, 
Meßbereich des Instrumentes mit diesem Vonviderstand, 

gegebenenfalls bei jeder Klemme, 
Widerstand (nur bei austauschbaren Vorwiderständen 

der Klasse E, gegebenenfalls für jeden Abschnitt). 

Die Angabe der Meßbereiche und der Widerstände darf 
durch ein Schaltungschema ersetzt oder ergänzt werden. 

Außerdem bei austauschbaren Vorwiderständen: 

Klass8nzeichen, 
Prüfspannungzeichen. 

§ 44. 

Auf getrennten Drosseln und Kondensatoren ist 
anzugeben: 
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Ursprungzeichen, 
Fertigungsnummer des Zubehöres, 
bei Drosseln Nennfrequenz (Nennfrequenzbereich), 

Prüfspann ungzeichen. 

Auf den Meßgeräten der §§ 37 bis 40 darf Frequenz 
und Frequenzbereich weggelassen werden, wenn sie für den 
Frequenzbereich 15 bis 60 bestimmt sind. 

§ 45. 

Für die nach den §§ 37 bis 44 anzuwendenden Zeichen 
und Abkürzungen gilt: 

a) für Einheit Abkürzung 

Stromstärke Ampere A 

" 
Milliampere mA 

Spannung Volt V 

Millivolt mV 

" 
Kilovolt kV 

Leistung Watt W 

" 
Kilowatt kW 

Widerstand Ohm Q 

Kiloohm kO 

l\fegohm MO 

b) K las sen z e ich e n. Als Klassenzeichen werden die 
Kennbuchstaben E, F, G und H verwendet. 

c) S t rom art z e ich e n. Als Stromartzeichen wird für 
Gleichstrom das Gleichheitzeichen, für Wechselstrom 
das Wellenzeichen verwendet. 

d) Art des Meßwerkes. Die im Anhang zusammen
gestellten Symbole werden benutzt. 

e) Lagezeichen. Instrumente mit bestimmter Lage 
werden durch einen Strich oder ein Winkelzeichen 
beim Meßwerksymbol gekennzeichnet. 

f) Pr ü f s pan nun g z eie h e n. Die in § 29 ange
gebenen farbigen Sterne werden zu dem Kennbuch
staben des Klassenzeichens gesetzt. 

g) übersetzung der Meßwandler. Sie wird in 
Form eines Bruches ausgedrückt, dessen Zähler die 
primäre und dessen Nenner die sekundäre Nenn
größe ist. 
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h) Auf Betriebsinstrumenten der Klassen G und H mit 
mehr als zwei Klemmen oder getrenntem Zubehör ist 
ein Schaltbild zu befestigen, das die Außenschaltung 
zeigt und in dem die Fertigungsnummer des nicht 
austauschbaren Zubehöres eingetragen ist. 

Symbole der Meßwerke. 

Symbole 

Lfd. Nr'r Art der Meßwerke 

I 
ohne Richtkraft 

mit Richtkraft (Kreuzsp<lle) 

MI I Drehspule r t] lOJ 
,----------- '--- ----- " --- - ---- - -

M2 
I 

Dreheisen (Weicheisen) ~ 
I ---------------------- -----------

Elektrodynamisch + + eisenloB 

MB eisengeschirmt ~ ~ 

i I~ ~ eisengeschlossen I ~ 

M4 Induktion @ ~ 
--...--

l\l5 Hitzdraht I 

M6 Elektrostatisch + 
M7 Vibration '.: K 

Kla s senz eichen, Stromart, Lagez eichen. 

Bezeichnung Zeichen bedeutet 

E Feinmeßgerät 1. Kl. 

Klassenzeichen : F 
" 

2. 
G Betrie bsmcßgerä t l. 

" H 2. 
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Bezeichnung 

Stromart: 

Regeln für Meßgeräte. 

Zeichen 

'"'-v 

'"'-v 

% 

~ 

% 
~ 

bedeutet 

Gleichstrom 

Wechselstrom 

Gleich- und Wechselstrom 

Zweiphasenstrom 

Drehstrom gleiche Belastung 

Drehstrom ungleiche Be
lastung 

Vierleitersysteme 
----~---- -~--- ---I-------------~ 

Lagezeichen : 

(am Symbol für 
Meßwerk anfügen) 

Beispiele: 

I 

~ 
Senkrechte Gebrauchslage 
Schräge 
Wagerechte 

" 

Dreheisen (Weich eisen) 
Klasse F Wechselstrom 
senkrechte Gebrauchslage 

Dreheisen (Weicheisen) 
Klasse G Gleichstrom 
schräge Gebrauchslage 

Elektrodynamisch Klasse E 
Gleich- ullll \Vechselstrom 
wage rechte Gebrauchslage 
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38. Regeln für Spannungmessungen 
mit der Kugelfunkenstrecke in Luft. 

Gültig ab 1. Juli 1926 1). 

Wird bei einer Funkenstrecke der Kugelabstand ver
mindert oder die Spannung gesteigert, so setzt der erste 
überschlag beim Scheitelwert der Sp::mnunglnin-e ein. Die 
überschlagspannung wird als Effektivwert einer Sinuswelle 
von gleichem Scheitelwert angegeben (Tafel 1). 

Unterhalb 30 kV empfiehlt sich die Bestrahlung der 
Kugelfunkenstrecke CK F) mit ultraviolettem Licht zur Auf
ttebung des Entladeverzuges. Über 30kV ist diese künstliche 
Ionisierung nicht nötig. 

Die Bedingung für das Messen mit der Kugelfunken
strecke ist eine genau definierte Spaunungverteilung, d. h. 
es muß entweder die Spannung verteilung symmetrisch gegen 
Erde sein (Mitte der Oberspannungwicklung des Prüf trans
formators an Erde) oder es muß eine Kugel (d. h. ein Pol 
des Transformators) geerdet sein. Nur für diese Verhältnisse 
gelten die später angegebenen Eichkuryen. Für ungeerdete 
Kugeln bei symmetrischer Spannungverteilung ist die An
zahl der Millimeter des Kugeldurchmessers die obere 
Grenze der Spannung in eff. kV, die man mit diesen Kugeln 
noch messen kann. Die höchstzulässige Spannung für ein
polig geerdete Anordnung, für Frequenzen über 10 4 bis 10 6 

Hertz und für Stoßspannung liegt etwa 25 0/0 tiefer. 
Folgende Kugeldurchmesser gelten als normal: 

50, 100, 150, 250, 500, 750, 1000 mm. 

Die Kugeln sollen zweckmäßig aus Kupfer bestehen und 
eine polierte Oberfläche aufweisen. Aufrauhungen sind mit 
feinstem Schmirgelpapier zu beseitigen. Der Kugeldurchmes
ser darf vom Sollwert nicht mehr als 1 0/0 abweichen. Die 
sphärischen Abweichungen der Kugeloberfläche an den zuge
wendeten Seiten dürfen 10/0 vom Sollwert nicht über
schreiten. 

') Angenommen dnrch die Jahresversammlung 1923. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 591 und 862. -- Sonderdruck VDE 865. 
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Bei Kugeln, die aus zwei Teilen zusammengesetzt sind, 
soll die Naht möglichst weit von der ÜberschlagsteIle 
entfernt sein. Bei gedrückten Halbkugeln besteht die Gefahr, 
daß besonders an den Polen Abweichungen vom KrÜIDmungs
halbmesser vorkommen. In solchen Fällen wird empfohlen, 
die Pole gegen die Achse um etwa 15 0 zu versetzen. 

Der Durchmesser des Schaftes, der glatt und ohne Ver
dickung in die Kugel eintreten soll, soll tunlichst 10 0/0 des 
Kugeldurchmessers betragen. Die Führungen der Kugel
schäfte sollen von den Kugeln mindestens um den Kugel
durchmesser entfernt sein. Die Entfernung der Kugeln von 
benachbarten, geerdeten, ungeerdeten oder unter Spannung 
stehenden Leitern soll mindestens das 21/2-fache des Kugel
durchmessers betragen. Die Zuleitungen sollen in einem Min
destabstand vom 5-fachen Kugeldurchmesser an der Kugel
funkenstrecke vorbeigeführt werden. 

Als Zuleitungen zur Kugelfunkenstrecke sollen, wenn 
keine Bestrahlung erfolgt, etwa 1 mm starke blanke Drähte 
verwendet werden, deren Strahlung das Aufheben des Ent
ladeverzuges der !( F bewirkt. 

Stielbüschel dürfen im J\feßkreis keinesfalls auftreten. 

Vorschaltwiderstände liTT'. 

Für die "\Vechselspaunungmessungen im Bereich der ge
bräuchlichen Frequenzen (15 bis 100 Hertz) sind, auch zum 
Schutze des Prüfgegenstandes, vor die Funkenstrecke induk
tionsfreie Dämpfungswiderstände von insgesamt 1/5 bis 1 Q 

je V zu schalten. Bei Erdung der Mitte der Oberspannung
wicklung des Prüf transformators ist je eine Hälfte des 
V Tl" vor jede Kugel zu legen. Bei Erdung eines Poles ist der 
Gesamtwiderstand vor die ungeerdete Kugel zu legen. Der 
VW hat den Zweck, die Wirkung der K F als Stoßerregel' 
von Schwingungskreisen zu verhindern oder abzuschwächen. 
Als VW sind Flüssigkeits- oder Metallwiderstände zu ver
wenden. 

Vornahme der M es s ung. 

Es können entweder: 
1. die Elektroden der K IJ' bei der konstant gehaltenen, zu 

messenden Spannung langsam bis zum überschbg ein
ander genähert werden oder es kann 

2. die Spannung bei konstanter Schlagweite bis zum über
schlag gesteigert werden. 

Bei Annäherung der Elektroden soll die Geschwindigkeit 
der Bewegung von 10 0/0 unterhalb der überschlagspannung 

Vorschriften buch. 14. Aufl, 28 
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an 2 mmjs nicht überschreiten. Bei feststehenden Elektroden 
und Spannungregelung soll die Spannungsteigerung ab etwa 
20 0/0 unterhalb der voraussichtlichen überschlagspannung 
der Funkenstrecke bis zum Überschlag nicht schneller als 
in einer halben Minute möglichst gleichmäßig erfolgen. Die 
Größe der Spannungstufen soll bei einer geforderten Meßge
nauigkeit von ±20/0 den Wert von 1/20/0 der zu messenden 
Spannung nicht überschreiten. Bei einer Meßgenauigkeit von 
± 5 % soll sie 10/0 der zu messenden Spannung nicht über
schreiten. 

M ess ungen bei Niederfr e q u e n z. 

V or dem überschlag sind die Kugeln tunliehst von 
Staub zu befreien. Mindestens drei überschläge dienen dazu, 
anhaftende Staubteilehen, die das Feld stören, wegzubren
nen. Diese Werte werden für die Spannungmessung nicht 
benutzt. Maßgebend ist der Mittelwert der darauf folgenden 
fünf Meßwerte. Um die Kugeln vor unnötigem Abbrand zu 
schützen, ist der Transformator unmittelbar nach dem über
schlag spannunglos zu machen (selbsttätige Abschaltung 
der Erregung empfehlenswert). 

Die K F wird parallel zum Prüfobjekt über die V W an
geschlossen. Die Spannungmessung wird bei einer etwa 
20 % unterhalb der Prüfspannung U p liegenden Spannung 
U k vorgenommen, um einerseits die Prüfobjekte vor einer 
zu langen Einwirkung der hohen Spannung zu schützen und 
um die Herabsetzung der Meßgenauigkeit durch etwa auf
tretende Gleitfunken zu vermeiden. 

Treten bei der oben genannten Spannung U k bereits 
starke knatternde Gleitfunken am Prüfobjekt auf, so emp
fiehlt es sich, Uk noch weiter herunterzusetzen. Die Fehler, die 
durch die Herabsetzung der Eichspannung entstehen köunen, 
sind wesentlich geringer als die Fehler, die durch starke 
Gleitfunken hervorgerufen werden können. 

Durch diese Messung erhält man eine Eichung des auf 
der Unterspannungseite des Prüf transformators liegenden 
Spannungmessers, der den Ausschlag ak aufweist. Alsdann 
werden die Kugeln entsprechend der etwa 1,1-fachen Prüf
spannung = 1,1 U p auseinander bewegt. 

Der entsprechende Ausschlag a ergibt sich dann aus 
p 

Up 
up = Uk ak· 

Dieses Verfahren ist jedoch nur zulässig, wenn inner-
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halb der letzten 20 0/0 der Spannung am Prüfobjekt nicht 
derartige Entladungen entstehen, daß das Übersetzungs verhält
nis des Prüf transformators dadurch erheblich geändert wird. 

Gleichzeitig an Funkenstrecke und Prüfobjekt auf
tretende überschläge ergeben unzuverlässige Messungen. 

Me s s u n gen bei S t 0 ß - und Hoc h fr e q u e n z. 

Die K F ist möglichst nahe am Pliifobjekt aufzustellen, 
da bei größeren Abständen, besonders bei Stoßbeanspruchung, 
Spannungsüberhöhung eintreten kann. ]'ür Feststellung et
waiger Spannungsüberhöhungen ist es zweckmäßig, örtlich 
vor und hinter dem Prüfobjekt zu messen und den ]\![ittel
wert dei beiden Messungen zu wählen. 

Die Verwendung von Vorschaltwiderständen zwischen 
Prüfobjekt und Funkenstrecken ist unzulässig. Die K Fist 
über Leitungen mit solchem Durchmesser anzuschließen, daß 
bei der angelegten Spannung kein Glimmen auftritt. Die 
Schlagweite der ]'unkenstrecke wird bei Überschlagver
suchen am Prufobjekt so eingestellt, daß die Überschläge 
an diesem und an der K F abweehselnd auftreten. Bei die
sen Messungen empfiehlt sich die Anwendung der K F mit 
beweglichen Elektroden. 'Treten an Prüfobjekt und Funken
strecke gleichzeitig Überschläge auf, so sind die größte und 
die kleinste Schlagweite der Kugelfunkenstrecke festzustellen, 
bei denen dieser gemeinsame überschlag einsetzt bzw. aufhört. 
Der Mittelwert der den beiden Schlagweiten entsprechenden 
Spannungen ist der richtige. Vorausgesetzt ist dabei, drtß 
die ·Werte nicht mehr als 100/0 aus ei nanderliegen. 

Stoßspannungen werden in Scheitelwerten angegeben. 
Die Spannungwerte der Tafeln sind hierfür mit f2 zu 
multiplizieren. 

Berücksichtigung des Einflusses der Temperatur und des 
Luftdruckes. 

Die Überschlagspannung der K F ist abhängig von der 
relativen Luftdichte, dagegen unabhängig von der relativen 
Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftdichte b ist proportional 
dem Luftdruck b und umgekehrt proportional der absoluten 
Temperatur 273 + t 0. Bezogen wird ö auf 20 0 C und 760mmHg: 

b 293 b 
b =- . ---- = 0 386 ---.-

760 273 + t ' 273 + t· 
28* 
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Bei einer Änderung der Luftdichte von 0,9 bis 1,1 kann die 
Überschlagspannung mit einer für praktische Messungen ge
nügenden Genauigkeit proportional der Luftdichte (Tafel 2) 
umgerechnet werden. Die Temperatur ist möglichst in lm

mittelbarer Nähe der Funkenstrecke zwischen den Versuchen 
zu messen. Es sei V' die Überschlagspannung, die bei der 
vorliegenden Schlagweite 8 aus der Tafel 1 für 760 mm Hg 
und 20 0 C entnommen wurde, und V die tatsächliche über
schlagspannung bei b mm Hg und t 0 C. 

Dann ist 

U=O. U'=0386. _~b_ U' . 
, 273 +t 

Für größere Abweichungen von den normalen \Verten 
des Barometerstandes und der Temperatur gilt 

U=k· U'. 

Der Korrektionsfaktor k ist auch von den geometrischen 
Abmessungen der K F abhängig; er ist der Tafel 3 zu ent
nehmen. 

S pan n \1 n g r e gel u n g von P r ü ft r ans f 0 r m a tor e n. 

Die Spannungmessung mittels Funkenstrecke kann zu 
Fehlergebnissen führen, weun die Spannungregelung mit un
zweckmäßigen Mitteln oder in unzweckmäßiger Weise er
folgt. 

Bei den verschiedenen in Frage kommenden Möglich
'keiten der Spannungregelung ist daher folgendes zu be
achten: 

1. S pan nun g r e gel u n g du rc h Re gel u n g des Er

regerstromes des den Transformator speisen

den Gen e l' a tor s. 

Durch zu große Stufung der Hegelwiderstände können 
beim Regeln kurzzeitige Spannungstöße entstehen, die ein 
Ansprechen der Funkenstrecke zur Folge haben, bevor der 
Scheitelwert der Grundwelle die Funkenspannung erreicht 
hat. Die Regler sollen daher so fein abgestuft sein, daß 
einer Stufe nicht mehr als 112°10 Spannungsänderung am 
Transformator, sofern eine, Meßgenauigkeit von ±2010 er
strebt wird, und 1 % bei ± 5010 Meßgenauigkeit entspricht. 
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2. Spannungsänderung mit Induktionsreglern. 

Die Durchgangsleistung von Induktionsreglern soll tun
liehst nicht kleiner als 30 0/0 der Transformatorleistung be
messen sein. Außerdem sollen sie eine möglichst geringe 
Streuung besitzen. 

3. Spannungsänderung mit Stufen

transformator. 

Da beim Umschalten von einer Stufe zur anderen mehr 
oder minder starke Spannungstöße entstehen, so sollen Stu
fentransformatoren nicht zur Regelung in der Nähe der ein
zustellenden Spannung bzw. der Überschlagspannung der 
Funkenstrecke verwendet werden. 

Tafel 3. 

Korrektionsfaktor k für verschiedene Luftdichten b, 
berechnet nach der Formel von F. W. Peek jr.: 

1+ o,!~ 
k = 0 _ V D 0 mit D = Kugeldurchmesser in 

0,775 
1 +-----=-Vn 

cm 

zur Umrechnung auf 20° C und 760 mm Hg, wobei 

ist. 

Relative Luft-
dichte 

0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 
1,05 
1,10 

0,386 b 
0=273+t 

50 I 100 

1°,551 0,540 
0,600 0,586 
0,645 0,633 
0,690 0,679 
0,734 0,725 
0,779 0,771 
0,825 0.818 
0,868 0,863 
0,913 0,910 
0,957 0,9"5 
1,000 1,000 
1,043 1,044 
1,087 1,088 

b=mmHg 
t = Grad C 

Korrektionsfaktor k 

Kugeldurchmesser in mm 
150 250 500 

0,534 0,527 0,520 
0,581 0,575 0,569 
0,629 0.623 0,617 
0,676 0,671 0,665 
0,722 0,718 0,713 
0,769 0,765 0,761 
0,816 0,812 0,809 
0,862 0,860 0,857 
0,908 0,906 0,905 
0,954 0,953 0,952 
1,000 1,000 11,000 
1,046 1,047 1,047 
1,092 1,093 1,095 

750 

0,517 
0,565 
0,614 
0.663 
0,711 
0,759 
0,808 
0,856 
0,904 
0,952 
1.000 
1,048 
1,096 

1000 

0,515 
0,564 
0,612 
0,661 
0,710 
0,758 
0,807 
0,81)5 
0,904 
0.952 
1,000 
1,048 
1,096 
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4. S pan nun g s ä n der u n g dur c h Vor s c haI t w i der -
stände v or dem Trans f ormator. 

Vorschaltwiderstände können die Form der Spannung
kurve beeinflussen, wenn der Transformator stark gesättigt 
ist. Sie werden vorteilhaft zur Feinregelung verwendet; 
es empfiehlt sich, die Spannung der speisenden Stromquelle 
nicht größer als die primäre "Nennspannung des Transfor
mators zu wählen. 

5. S pan nun g s ä n der u n gen dur c h Re gel d r 0 s seI n 
vor dem Transformator. 

Durch Drosseln kann die Spannungkurve eine erheb
liche Veränderung erfahren; es besteht die erhöhte Ge
fahr einer Resonanz mit der Kapazität des Gesamtkreises 
einschließlich des Prüfobjektes. 

Tafel 4. 

Berechnung der Funkenspannungen lllieh der Peek'sehen 
Formel. 

Für die Beziehung zwischen Schlagweite und Spannung 
für die genormten Kugeldurchmesser wird die auf theoreti
scher Grundlage aufgebaute Gleichung von ]<'. W. Peek jr. 
zugrunde gelegt, jedoch für die Luftdichte die Bezugstempe
ratur t = 20 0 C gewählt. Die Gleichung lautet: 

Eeff = J . 19,62 ' (1 + ~H=) D [i- -} ] kVeff. 

Hierin ist 

E eff die überschlagspannung in kVeff , 

11 = relative Luftdichte; = 1 bei 760 mm Hg Druck und 
20° C, 

D = Kugeldurchmesser in cm, 

8 = Schlagweite in cm, 

f = eine Funktion allein von S abhängig. 
D 

In der nachstehenden Tafel ist diese ]i'unktion f, und 
zwar unter fi für isolierte Kugeln und unter fo für eine ge
erdete Kugel, dargestellt. 1.; ist den theoretischen Arbeiten 
von G. Kirchhoff und Russel entnommen 2), fn den Ver
suchsergebnissen von F. VV. Peek jr. 3). 

') G. Kirchhoff: Wiedemanns Annalen 27, 673, 1886. Ges. Abh. 78. 1882. 
Russel: Phil. Mag. 6, 237,1906. 

, F. W. Pe e k jr., Proc. of the A. J. E. E. 1914, S.889. 
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isoliert 

.. 
fi 

.. 1 
- Iif; D 

0,00 1,000 0,0000 
0,05 1,034 0,0484 
0,10 1,068 0,0936 
0,15 1,102 0,1361 
0,20 1,137 0,1759 
0,25 1,173 0,2131 
0,30 1,208 0,2483 
0,35 1,245 0,2811 
0,40 1,283 0,3118 
0,45 1,321 0,3406 
0,50 1,359 0,3679 
0,60 (1,435) (0,4181) 

0,70 (1,515) (0,4620) 

0,80 (1,595) (0,5016) 

0,90 (1,680) (0,5357) 

1,00 (1,770) (0,5650) 

1,10 (1,845) (0,5962) 

1,20 (1,935) (0,6202) 

1,50 (2,214) (0,6780) 

2,00 (2,677) (0,7470) 

geerdet 

fo 
s 1 

D Er;; 

0,05 1,035 0,0483 
0,15 1,105 0,1357 
0,25 1,18 0,212 
0,50 1,41 0,354 
0,75 (1,675) (0,U8) 
1,00 (1,965) (0,509) 
1,25 (2,27) (0,550) 
1,f>0 (2,59) (0,580) 

1,75 (2,90) (0,600) 

2,00 (3,20) (0,630) 
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39. Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Meßwandlern l ). 

Einleitung 2). 

Gel tun g s t e r m i n. 

§ 1. 
Diese Regeln treten am 1. Juli 1922 in Kraft. 

Gel tun g s b e r e ich. 

§ 2. 
Diese Regeln gelten für Stromwandler und Spannung

wandler, die für Frequenzen von 15 bis 60 bestimmt sind und 
zum Anschluß folgender Instrumente dienen sollen: 

Strommesser, Frequenzmesser, 
Spannungmesser, Elektrizitätzähler, 
Leistungsmesser, Relais und ähnliche Vor-
Leistungsfaktormesser, richtungen. 

Die genannten Instrumente können zeigend, zählend 
oder schreibend sein. 

K las sen z e ich e n. 

§ 3. 

Meßwandler, die diesen Regeln entsprechen, erhalten 
ein Klassenzeichen. 

Hierfür werden mit dem Vorsatz "Klasse" folgende Buch
staben verwendet: 

für Stromwandler E, F, G, H, I; 
für Spannungwandler E, F, H. 

Weitere Zusätze zum Klassenzeichen sind in den §§ 21 
und 27 angegeben. 

Die Klassenbezeichnung darf nur angebracht werden, 
wenn alle Bestimmungen die:;er Regeln für die betreffende 
Klasse erfüllt sind. 

1) Angenommen durch die JahreRve"ammlung 192t. Veröffentlicht: ETZ 1921, 
S. 209 und 836. - Sonderdruck VDE 378. 

") Erläuterungen ETZ 1921, S. 212. - Sonderdruck V DE 378. 
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Begriffserklärungen. 
Wandlerarten. 

§ 4. 
Me ß w a n d 1 e r im Sinne dieser Regeln haben vonein

ander isolierte Primär- und Sekundärwicklungen. An die 
letzten sind die in § 2 genannten Vorrichtungen ange
schlossen. 

S t rom w a n d 1 e r sind Meßwandler, deren Primärwick
lung von dem Strom durchflossen wird, dessen Stärke ge
messen oder beherrscht werden soll. 

Spannungwandler sind Meßwandler, deren Primär
wicklung an die Spannung gelegt wird, die gemessen oder 
beherrscht werden soll. 

Bauart. 
§ 5. 

Die Meßwandler werden, je nachdem ihre Wicklungen 
in Luft, 01 oder Masse liegen, als Lu f t w a n d 1 er, 0 l
wand ler oder Mass e wandler bezeichnet. 

Nenngrößen. 

§ 6. 

Primäre und sekundäre Nennstromstärke 
sind bei einem Stromwandler die auf dem Schild ange
gebenen Werte der primären und sekundären Stromstärke, 
für die er gebaut ist. Die sekundäre Nennstromstärke be
trägt in der Regel 5 A. Ausnahmen hiervon sind zugelassen 
bei Stromwandlern für Summenschaltung, bei Strom wand
lern mit sehr hoher primärer Nennstromstärke und bei 
großer Leitungslänge im Sekundärkreis. Im letzten Falle 
ist möglichst 1 A zu wählen. 

Primäre und sekundäre N enns pann ung sind 
bei einem Spannungwandler die auf dem Schild angegebe
nen Werte der primären und sekundären Spannung, für die 
er gebaut ist. 

§ 7. 
Nennbürde ist bei Stromwandlern der auf dem Schild 

in n angegebene resultierende Scheinwiderstand, der an 
die Sekundär seite angeschlossen werden kann, ohne daß 
die Bestimmungen für die betreffende Klasse verletzt werden. 

Grenzbürde ist bei Stromwandlern der auf dem 
Schild in n angegebene Höchstwert des resultierenden 
Scheinwiderstandes der anzuschließenden Apparate, bei dem 
ohne Rücksicht auf die Genauigkeit die Erwärmungsvor
schriften noch eingehalten werden. 
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§ 8. 
Xe Il nIe ist u n g ist bei Spannullgwandlern cl i e an f 

dem Schild in VA angegebene Scheinleistung, die der 
Wandler abgeben kann, ohne daß die Bestimmungen für die 
betreffende Klasse verletzt werden. 

Grenzleistung ist bei Spannungwandlern die auf 
dem Schild in VA angegebene Scheinleistung, bei der 
ohne Rücksicht auf Genauigkeit die Erwärmungsvorschriften 
noch eingehalten werden. 

§ 9. 
Xennfrequenz ist die auf dem Schild angegebene 

Frequenz, für die alle Anforderungen der betreUenden Klasse 
erfüllt sein sollen. 

Nennfrequenzbereich ist der auf dem Schild an
gegebene Frequenzbereich, in dem alle Anforderungen der 
betreffenden Klasse erfüllt sein sollen. 

Bezugstemperat ur. 

§ 10. 
Die Bezugstemperatur ist 20 0 C. Die Angaben gelten 

für den Fall, daß der umgebende Raum die Bezugstemperatur 
hat und der Beharrungzustand der Temperaturverteilung 
erreicht ist. 

Üb e rs etz un g und Gena u i gkei t. 

§ 11. 
Der Nennwert des Übersetzungsverhält

ni s ses (kurz Übersetzung genannt) ist 
a) bei Stromwandlern das Verhältnis des primären 

Nennstromes zum sekundären, 
b) bei Spannungwandlern das Verhältnis der primären 

Nennspannung zur sekundären. 
Er wird als ungekürzter gewöhnlicher Bruch angegeben. 
Der S t rom feh 1 e r ein e s S tr 0 m w a n dIe r s bei einer 

gegebenen primären Stromstärke ist die prozentische Ab
weichung der sekundären Stromstärke von ihrem Sollwert, 
der sich aus der primären Stromstärke durch Division mit 
dem Nennwert des übersetzungsverhältnisses ergibt. 

Der Spannungfehler eines Spannungwand
lers bei einer gegebenen primären Spannung ist die pro
zentische Abweichung der sekundären Spannung von ihrem 
Sollwert, der sich aus der primären Spannung durch Di
vision mit dem Nennwert des Übersetzungsverhältnisses 
ergibt. 
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Der Fehler wird positiv gerechnet, wenn der tatsäch
liche Wert der sekundären Größe den Sollwert übersteigt. 

Der Fehlwinkel ist 
a) bei Stromwandlern die Phasenverschiebung des Se

kundärstromes gegen den Primärstrom, 
b) bei Spannungwandlern die Phasenverschiebung der 

Sekundärspannung gegen die Primärspannung. 
Die Ausgangsrichtungen sind so zu wählen, daß sich 

beim fehlerfreien Meßwandler eine Verschiebung von 0 0 

(nicht 180°) ergibt. 
Der Fehlwinkel wird in min angegeben. Bei Voreilung 

der sekundären Größe erhält der Fehlwinkel das Plus
zeichen. 

Richtungsinn der Klemmbezeichnung. 
§ 12. 

Die Anschlüsse der Wicklungen sind durch Zahlen oder 
Buchstaben zu bezeichnen. Diese Bezeichnungen sollen so 
gewählt sein, daß an ihrer natürlichen Aufeinanderfolge ein 
bestimmter Richtungsinn zu erkennen ist. 

Die Anschlußbezeichnung zweier Wicklungen ist 
a) gleichsinnig, wenn die Wicklungen im Richtungsinn 

der Bezeichnungen hintereinander geschaltet in der 
gleichen Wicklungsrichtung verlaufen, 

b) gegensinnig, wenn sie dabei in entgegengesetzter 
Wicklungsrichtung verlaufen. 

Zubehör. 
§ 13. 

a) Als Meßzubehör gelten: 
Widerstände, Kondensatoren oder sonstige Apparate, 
tlie zur Einhaltung der Genauigkeit erforderlich sind. 

b) Als Schutz zubehör gelten: 
Widerstände, Kondensatoren, Funkenstrecken oder 
sonstige Apparate, die zum Schutz gegen Üb~rspan
nungserscheinungen dienen sollen, sofern ihre Liefe
rung vereinbart ist. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Erwärmung. 

§ 14. 
Die 'übertemperatur ist bei den in §§ 25 und 31 an

gegebenen Belastungen zu messen. 
Bei der Prüfung dürfen die betriebsmäßig vorgesehenen 

Umhüllungen und Abdeckungen nicht entfernt werden. 
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§ 15. 
Über die zulässigen Übertemperaturen und ihre Ermitt

lung gelten allgemein die "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von Transformatoren R. E. T.j1923". 

Im besonderen wird bestimmt: 
Die Tempemtur der Wicklungen ist in der Regel aus 

der Widerstandzunahrne festzustellen. Nur bei dicken 
Kupferschienen von geringem Widerstand kann, wenn sie 
zugänglich sind, die Messung mit dem Thermometer ange
wendet werden: 

Iso li e run g der W i c k 1 u n gen. 

§ 16. 

Primär- und Sekundärwicklungen sollen stets vonein
ander und in der Regel auch vom Eisenkern isoliert sein, 
doch darf bei Stromwandlern, d.ie ohne sonstige Befestigung 
von den primären Zuleitungen getragen werden (z. B. 
Schienenstromwandlern), eine der Wicklungen betriebsmäßig 
mit dem nicht geerdeten Eisenkern verbunden werden. 

Ein den Meßwandler umgebendes Gehäuse soll gegen 
beide Wicklungen isoliert sein. Ausnahmsweise darf bei Span
nungwandlern für sehr hohe Spannung die Primärwicklung 
einseitig mit dem geerdeten Gehäuse verbunden sein. 

Erd ung. 

§ 17. 
Das Gehäuse ist mit einer kräftigen Schraube von wenig

stens 8 mm 0 zum Anschluß der Erdzuleitung zu versehen. 
Fehlt das Gehäuse, so ist diese Erdungschraube an dem 

Eisenkern oder den mit ihm zu verbindenden Befestigungs
teilen aus Metall anzubringen. 

Die Erdungschraube fällt bei Stromwandlern nach dem 
Ausnahmefall des § 16, Absatz 1 fort. 

Prüfung auf Isolierfe .. tigkeit. 

§ 18. 
Die Höhe der Prüfspannungen ist in den §§ 26 und 32 

angegeben. 
Für die Ausführung der Prüfung gelten im allgemeinen 

die "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Trans
formatoren R. E. T.j1923". 

Im besonderen wird bestimmt: 
a) Bei der Prüfung der Primärwicklung sind zu ver

binden: 
alle Primäranschlüsse untereinander, 
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alle Sekundäranschlüsse untereinander und mit 
dem Eisenkern bzw. dem Gehäuse, das den Wand
ler umschließt. 
Die Prüfspannung ist zwischen Primär- und Se
kundäranschlüsse· zu legen. 

b) Bei der Prüfung der Sekundärwicklung sind alle 
Sekundäranschlüss~ untereinander zu verbinden. Die 
Prüfspannung ist zwischen diese und den Eisenkern 
zu legen. 

c) Ist eine Wicklung betriebsmäßig mit dem Gehäuse 
oder dem Eisenkern leitend verbunden (vgl. § 16), so 
tritt die überspannungprüfung nach § 32, Absatz 3 
an die Stelle der vorbezeichneten Prüfung. 

S eh u tz z u beh ör. 

§ 19. 

Bei Stromwandlern mit Schutzzubehör sind 3 Fälle zu 
unterscheiden: 

a) Das Schutzzubehör ist vom Meßwandler getrennt. 
b) Es ist am Meßwandler lösbar befestigt. 
c) Es ist unlösbar an den Meßwandler angebaut oder 

in ihn eingebaut. 

Im Fall e) sollen die Zubehörteile so beschaffen sein, 
daß ihre Unveränderlichkeit in etwa dem gleichen Maße 
wie die des Wandlers selbst gewährleistet ist. 

§ 20. 

Das Schutzzubehör darf in den Fällen a) und b) einen 
zusätzlichen Fehler hervorrufen, der in den Bestimmungen 
über die Genauigkeit (§§ 23 und 30) enthalten ist. Dabei 
soll aber der Wandler, für sich (ohne das Zubehör) geprüft, 
den Genauigkeitsbedingungen der betr. Klasse entsprechen. 

Im Fall c) ist bei der Prüfung mit dem unlösbaren Zu
behör der Zusatzfehler nie h t zulässig; für den Wandler 
ohne sein Schutzzubehör werden keine besonderen Bedin
gungen gestellt. 

§ 21. 

Zur Kennzeichnung der Wandler mit angebautem Schutz
:mbehör dient die Kennziffer 8 am Klassenzeichen, zur Kenn· 
zeichnung des Zusatzfehlers die weitere Kennziffer z. 

Für den Gebrauch der Zeichen gilt folgende Tafel: 
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Anbau des Schutzzubehöres j Kennziffer 

Fall a (vom Meßwandler getrennt) ~----I 
Fall b (lösbar am Meßwandler befestigt) 

Schutzzubehör ohne Funkenstrecke sz 
Schutzzubehör mit Funkenstrecke S 

Fall c (unlösbar am Meßwandler befestigt) S 

M ehr e r e übe r set z u n gen. 

§ 22. 
Bei Meßwandlern für mehrere übersetzungen sollen im 

allgemeinen für jede von diesen alle Bestimmungen einer 
Klasse erfüllt werden. Ist dieses nicht erreichbar, so ist 
zu jeder übersetzung die zugehörende Klasse anzugeben (z. B. 
durch Anbringung mehrerer Schilder). 

Besondere Bestimmungen für Stromwandler. 

K 1 ass e n ein te i 1 u n g u TI d Gen a u i g k e i t. 

§ 23. 
Folgende Klassen werden unterschieden: 

K las seE. 
Stromwandler dieser Klasse sollen den von der Phys.

Techn. Reichsanstalt für beglaubigungsfähige Stromwandler 
vorgeschriebenen Bedingungen genügen (s. Abschnitt 85, 
S. 787, 788). 

Klasse F. 
Bei Bürden zwischen Null und der Nennbürde und 

einem sekundären Leistungsfaktör zwischen 0,6 und 1,0 
dürfen die Fehler folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

Stromstärke 
für sich mit Zubehör 

Fehler des Wandlers I Fehler des Wandlers -

iltromfehleri Fehlwinkel s~.~;';~eh;;h;ke~l------------------+------
±2 °101±120min ±2,50I0 ±130min 
± 1,5 % ! ± 100" ±2,Oo/0 ±1l0 " 
± 1 %!± 80" ±1,50J0 ± 90 " 

von 1/10 bis 1/5 Nennstrorn 
" 1/5 ,,1/2 " 
" 1/2 ,, 1 /1' " 

Klasse G. 
Stromfehler und zusätzlicher Stromfehler wie bei Klasse 

F, Fehlwinkel nicht begrenzt. 

Klasse H. 
Bei Bürden zwischen Null und der Nennbürde und einem 

sekundären Leistungsfaktor von 1,0 darf der Stromfehler bei 
der primären Nennstromstärke den Betrag von ± 5 % nicht 
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überschreiten, vom 10-fachen primären Nennstrom ab soll 
der Sekundärstrom gegenüber dem aus der Übersetzung 
errechneten stark abfallen. 

Der Fehlwinkel ist nicht begrenzt. 

Klasse I. 

Bei Bürden zwischen Null und der Nennbürde und einem 
sekundären Leistungsfaktor von 1,0 darf der Stromfehler 
folgende Grenzen nicht überschreiten: 

bei primärem Nennstrom ± 50/0, 
bei 40-fachem primären Nennstrom ± 10°/0. 
Der Fehlwinkel ist nicht begrenzt. 

§ 24. 

Vor der Prüfung der Genauigkeit ist eine Entmagnetisie
rnng des Strom wandlers vorzunehmen. 

§ 25. 

Die Erwärmungsvorschriften der §§ 14 und 15 sollen bei 
Anschluß der Grenzbürde und Dauerbelastung mit der 1,2-
fachen Nennstromstärke eingehalten werden. 

Hauptmaße und Prüfspann ungen. 

§ 26. 
Für die Lichtmaße und Prüfspannungen der Primärseite 

gelten die "Leitsätze für die Konstruktion und Prüfung 
von Wechselstrorn-Hochspannungsapparaten von einschließ
lich 1500 V Nennspannung aufwärts". 

Die Prüfspannung für die Sekundärseite beträgt 2000 V. 

Kur z s chi u ß sie her h e i t. 

§ 27. 
Die Kurzschlußsicherheit wird abgestuft; die Stufe wird 

durch eine Ziffer hinter dem Klassenbuchstaben gekenn
zeichnet. 

Oh n e Kur z sc h I uß zi ffe r. An den Stromwandler 
werden bezüglich Kurzschlußsicherheit keine besonderen An
forderungen gestellt. 

Kur z s chi u ß z i f f e r 1. Bei kurzgeschlossenem Sekun
därkreis sollen Stromwandler eine erste Stromamplitude vom 
75-fachen Betrage der Amplitude des Nennstromes aus
halten können, ferner 1 s einen stationären Strom vom 
50-fachen Betrag,e des Nennstromes. Dabei dürfen weder 
mechanische noch thermische Einflüsse bleibende Verände
rungen hervorrufen. Die erste Bedingung soll besonders die 
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mechanische, die zweite die thermische Kurzschlußsicherheit 
bestimmen. Die zweite Bedingung kann daher auch als 
erfüllt betrachtet werden durch einen kürzeren Versuch 
mit höheren Stromstärken, bei dem mindestens die gleiche 
Wärmemenge in der Wicklung erzeugt wird. 

Kur z s chI u ß z i ff e r 2. Wie bei 1, jedoch soll die erste 
Stromamplitude den 150-fachen Betrag haben und der sta
tionäre Strom mit dem 60-fachen Betrage 1 sandauern. 

Anschlüsse. 

§ 28. 

Die Anschlüsse sind gleichsinnig zu bezeichnen (vgl. § 12). 

Die Anschlüsse der Primärwicklung werden durch den 
Buchstaben L, die der Sekundärwicklung durch l bezeich
net. Die einzelnen Anschlüsse einer 'Wicklung erhalten 
der Reihe nach die Kennziffern 1, 2 usw. Sind mehrere 
untereinander gleiche Wicklungen vorhanden, die einander 
parallel geschaltet werden können, so erhält die erste die 
Kennziffer a, die zweite b usw. zu den im übrigen gleich
lautenden Bezeichnungen. 

Wenn gleichzeitig alle Wicklungsanfänge mit den zu
gehörenden vVicklungsenden vertauscht werden können (z. B. 
bei Wicklungen ohne Anzapfungen), empfiehlt es sich, die 
sich dafür ergebenden Anschlußbezeichnungen in Kreise ein
geschlossen neben die ursprünglichen zu setzen. 

Der Erdungsanschluß ist mit E zu bezeichnen. 

Auf s c h r i f t e n. 

§ 29. 

Auf dem Schilde ist anzugeben: 

Hersteller (Herkunftzeichen) oder Lieferer, 
Klassenbezeichnung, 
Formbezeichnung, 
Fertigungsnummer, 
Primäre und sekundäre Nennstromstärken, durch Schräg-

strich getrennt, 
Nennbürde und (in Klammern) Grenzbürde, 
Reihennummer oder primäre Prüfspannung, 
Frequenz bzw. Frequenzbereich. 

Bei den Klassen G, H, I kann von der Angabe der 
Fertigungsnummer abgesehen werden. 

Vorscbriftenbuch. 14. Al1fl. 29 
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Beispiel für ein Stromwandlerschild: 

Firma. 
Klasse F 281·. 

DW.-Nr. 265765. 
Prüfspannung 50000 V 
150/5 A. 
1,2 (3,6) D. 
j= 40-60. 

Wenn bei offenem Sekundärkreise und Belastung mit der 
primären Nennstromstärke zwischen den sekundären Klem
men eine höhere Spannung als 250 V entsteht, so ist die 
Aufschrift anzubringen: 

"Achtung! Hochspannung bei offenem Sekundärkreise." 

Besondere Bestimmungen für Spannungwandler. 
Klasseneinteilung und Genauigkeit. 

§ 30. 
Folgende Klassen werden unterschieden: 

Klasse E. 
Spannungwandler dieser Klasse müssen den von der 

Phys.-Techn. Reichsanstalt für beglaubigungsfähige Span
nungwandler vorgeschriebenen Bedingungen genügen (s. Ab
schnitt 85, S. 788, 789). 

Klasse F. 
Unter Belastung mit der Nennleistung bei Leistungs

faktoren zwischen 0,6 und 1,0 und Spannungen zwischen 
dem 0,9- und 1,I-fachen Betrage der Nennspannungen darf 
der Spannungfehler nicht mehr als ± 1,5 0/0, der Fehlwinkel 
nicht mehr als 60 min betragen. 

über zusätzliche Spannungfehler und Fehlwinkel wer
den vorläufig keine Bestimmungen getroffen. 

Klasse H. 
Unter Belastung mit der Nennleistung bei dem Lei

stungsfaktor 1,0 Und bei Spannungen zwischen dem 0,9- und 
1,lfachen Betrage der Nennspannung darf der Spannung
fehler nicht mehr als ± 5 % betragen. 

Der Fehlwinkel ist nicht begrenzt. 

Grenzleistung und Erwärmung. 
§ 31. 

Die Erwärmungsvorschriften der §§ 14 und 15 sollen 
unter Dauerbelastung mit der Grenzleistung bei der 1,2-
fachen primären Nennspannung eingehalten werden. 
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Prüfs pann ungen. 
§ 32. 

451 

Bezüglich der Prufspannung für die Primärseite gelten 
die "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Trans
formatoren R. E. T.j1923". 

Die Prufspannung für die Sekundärseite beträgt 2000 V. 
Zur Priifung der Isolation der Windungen gegeneinander 

sollen. Spannungwandler außerdem bei offener Sekundär
wicklung 5 min lang an die doppelte Nennspannung gelegt 
werden. Bei dieser Probe darf die Frequenz bis zum dop
pelten Betrage der Nennfrequenz gesteigert werden, wenn die 
Stromaufnahme bei der Nennfrequenz unzulässig hoch wird. 

Anschlüsse. 

§ 33. 
Die Anschlüsse sind gleichsinnig zu bezeichnen. Für 

die primäre Seite werden große, für die sekundäre Seite 
unterstrichene kleine Buchstaben verwendet. 

Entsprechend den "Normen für die Bezeichnung von 
Klemmen bei Maschinen usw." erhalten einphasige "Vand
ler die Bezeichnung U, V (u, v); dreiphasige Wandler und 
Wandlergruppen bei geschl-;-s~ner Schaltung die Bezeich
nungen U, V, W Cu, v, w), bei offener Schaltung die Bezeich
nungen U, V, w,-i:--y~ z (u, v, w, x, y, z). 

Nullpunkte werden mit (5 (0) bezcichnet. 
Treten mehrere Anzapfunge;- an. die Stelle eines An

schlusses, so werden sie in der Richtung abnehmender 
Spannung der Reihe nach mit den Kennziffern 1, 2, .3 usw. 
versehen. 

Sind mehrere untereinander gleiche Wicklungen vor
handen, die einander parallelgeschaltet werden können, so 
erhält die erste die Kennziffer a, die zweite b usw. zu den 
im übrigen gleichlautenden Bezeichnungen. 

Wenn gleichzeitig alle Wicklungsanfänge mit den zu
gehörenden "Yicklungsenden vertauscht werden können Cz. B. 
bei unverketteten Wicklungen ohne Anzapfungen), emp
fiehlt es sich, die sich dafür ergebenden Anschlußbezeich
nungen in Kreise eingeschlossen neben die ursprünglichen 
zu setzen. 

Der Erdungsanschluß ist mit E zu bezeichnen. 

Mehrphasen wandler. 
§ 34. 

Dreiphasige Spannungwandler sollen für die drei ver
ketteten Spannungen die Bedingungen über Genauigkeit er-

29* 
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füllen, wenn sie an ein symmetrisches Drehstromnetz an
geschlossen werden. Sind die Nullpunkte in geschlossener 
oder offener Schaltung herausgeführt, so gilt die Bestim
mung auch für die Phasenspannungen. 

Diese Bestimmung ist sinngemäß auch auf andere 
Phasenzahlen zu übertragen. 

Zu den Mehrphasenwandlern werden auch Gruppen von 
einphasigen Wandlern gerechnet, die einen Mehrphasen
wandler ersetzen sollen und konstruktiv zu einem Ganzen 
vereinigt sind. 

Dreiphasige Spannungwandler sind nach Schaltungs
gruppe A 2 (vgl. "Regeln für die Bewertung und Prüfung 

. von Transformatoren R. E. T./1923", § 8) zu schalten, wenn 
nichts anderes ver,einbart ist. 

Aufs chri ft en. 

§ 35. 

Auf dem Schilde ist anzugeben: 

Hersteller (Herkunftzeichen) oder Lieferer. 
Klassenbezeichnung. 
Formbezeichnung, 
Fertigungsnummer , 
Primäre und sekundäre Nennspannung, durch Schräg-

strich getrennt, 
Nennleistung und (in Klammern) Grenzleistung, 
Frequenz bzw. Frequenzbereich, 
Schaltungsgruppe (bei dreiphasigen Wandlern). 

Bei der Klasse H kann von der Angabe der Fertigungs
nummer abgesehen werden. 

Beispiel tür ein Spannungwandlerschild: 

I Firma. 
Klasse E. 

I WTU Nr. 24929. 
15000/100 V. 

I 15 (30) VA, i-50. 
Schaltungsgruppe : 
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40. Regeln für Elektrizitätzähler R. E. Z.j1927 1 ). 

§ 1. 

Gel tun g s t e r m i n. 

Diese Regeln treten am 1. Januar 1927 in Kraft; sie 
sind nicht rückwirkend. 

§ 2. 

Strom stär k en. 

Als normale Nennstromstärken für Elektrizitätzähler 
gelten: 

A 

1,5 15 150 1500 
20 200 2000 

3 30 300 3000 
5 50 500 5000 

75 750 7500 
10 100 1000 10000 

Die Zähler müssen nach Maßgabe folgender Tafel ge-
legentlich überlastbar sein: 

Nennstromstärke Überlß,tung w"hreLd 
des Zählers 

I A 2 min 2h 
------- -----~,----

Wechsel- und Dreh- I 

stromzähler um 200 °/0 
I 

um 100% 

Gleichstrom-Ah-Zähler 1,5 und 3 
~ I ----

Gleichstrom -Wh-Zähler um 100% um 50 % 

--

Alle Zähler 5 bis 30 um 100% um 50% 
50 bis 10000 um 50% I um 250f0 

Die angegebenen Werte der Überlastung gelten auch für 
getrennt angeordnete Zähler-Nebenwiderstände, jedoch nicht 
für getrennt angeordnete Stromwandler. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1926. Veröffentlicht: ETZ 1926, 
S.566 und 862. - Sonderdruck VDE 364. 
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§ 3. 

Gewinde. 

Für Elektrizitätzähler gilt bis 10 mm das metrische 
Gewinde nach DIN 13. 

§ 4. 

Ans chI u ß k lern m e n. 

Als normale Hauptstromkle=e gilt eine Klemme, die 
gerade Leitungen einzuführen gestattet. 

Die Hauptstromklemmen der Zähler bis 15 A müssen 
für den Anschluß von Leitungen von mindestens 10 mm 2, 

die der Zähler von 20 bis 30 A und die der Meßwandler
zähler für den Anschluß von Leitungen von mindestens 
16 mm2 bemessen sein. 

Jede I"eitung wird mit zwei Druckschrauben festge
klemmt. Bei Verwendung yon nur je einer Druckschraube 
muß der Anschluß in anderer IV eise gesichert werden. 

Für die Spannungklemmen gelten folgende Regeln: 
Zwei nebeneinander liegende, nicht durch einen Isolier· 

steg getrennte Klemmen dürfen keinen nennenswerten Span
nungsunterschied aufweisen. Jede Spannungklemme liegt 
neben oder zwischen den zugehörenden Stromklemmen. 

Für den Hauptstrom ist die Einführungsklemme - yon 
vorn gesehen - stets von links die erste, die Ausführungs
klemme die zweite Hauptstromklemme (bei Schaltung Nr.2 
umgekehrt). 

Für die Art der Befestigung der Anschlußleitungen an 
den Spannungklemmen der Meßwandlerzähler gelten die Be· 
stimmungen wie für die Befestigung der Hauptstromleitungen. 

Die Klemmen und Anschlußpunkte für größere· Schalt
anlagen können im Schaltbild bezeichnet werden; sie sind 
dann mit arabischen Zahlen von links nach rechts, mit 1 
anfangend, fortlaufend zu versehen. 

§ 5. 
Klemmendeekel 

(für Stromstärken bis 30 A). 

Als Klemmendeckel gelten: 
a) Einfacher KlemmendeckeI, nur zur Abdeckung der 

Klemmen, 
b) verlängerter Klemmendeekel, der mit der Auflage

fläche des Zählers abschließt, zur Abdeckung der 
Ansch1 ußlei tun gen. 

Der Klemmendeekel wird unabhängig von der Zähler
kappe plombierbar befestigt. Für den verlängerten Klemmen-
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deckel wü·d als Abstand von der unteren Klemmenstück
kante bis zum unteren Klemmendeekelrande das Maß 30 mm 
festgelegt. 

§ 6. 

Zählerkap p e. 

Die Zählerkappe wird durch plombierbare Schrauben 
befestigt. Die Zählerkappe trägt ein Schild, das ohne Ent
fernung der Gehäuseplomben nicht ausgewechselt werden 
kann, es sei denn durch besondere Fabrikationseinrich
tungen. 

§ 7 2). 

Zähl werk. 

Als X ormalzählwerk für Elektrizitätzähler für Einfach
tarif gilt ein Rollenzählwerk mit fünf Rollen (\Valzen). 
Die Zahlen der Zählwerkrollen müssen mindestens 4 mm 
hoch sein. 

Die letzte Zahlenrolle des Zählwerkes erhält eine 100er 
Teilung. Diese Rolle muß bei Nennlast in 6 min mindestens 
1 Zahl = 10 Teilstriche anzeigen. Der Sprung zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden "Gbersetzungen (Ankerumdrehungzah
len je Kilowattstunde) der gleichen Zählerform muß minde
stens das 1,2-fache betragen. Das Zählwerk soll bei Nennlast 
in 750 h noch keinen vollen Durchlauf genommen haben. 
Die Ablesung des Zählwerkes erfolgt in Kilowattstunden mit 
entsprechender Kennzeichnung der Dezimalstellen. Die Ab
lesekonstante - größer als 1 - z. B. X 10 ..... X 100 ist auf 
dem Zifferblatt des Zählwerkes anzugeben. 

§ 8. 

An k erd r e 11 l' ich t u 11 g. 

Für Motorzähler gilt als Drehrichtung des Ankers "Rechts
lauf'. Die Drehrichtung wird durch einen Pfeil angegeben. 

§ 9. 

Drehfeldri eh tu ng. 

Die drei Hauptleitungen eines Drehstromnetzes werden 
mit R, 8, 1', die entsprechenden Hallptspannllngen mit 
R-8, 8-T und T-R bezeichnet. Bei der Eichung eines 
Drehstromzählers ist die Phasenfolge so zu wählen, daß die 
Spannung R-8 der Spannung 8-1' um 120 0 und der Span
nung T-R um 240 0 voreilt. ::\Iit dieser Drehfeldrichtung ist 
der Zähler auch anzuschließen. 

2) Gültig ab 1. Januar H128. 
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§ 10. 

Auf schriften. 

Die Grundplatte ist mit der Fertigungsnummer zu ver
sehen. Das Schild auf der Zählerkappe erhält nachstehende 
Angaben: Ableseeinheit (Kilowattstunden), Art und Form 
des Zählers, Systemnummer, Betriebspannung, Nennstrom
stärke, Frequenz, Fertigungsnummer, Zahl der Ankerum
drehungen für 1 kWh, Name mit Wohnort des Herstellers 
oder ein Ursprungzeichen. 

Das Wort "Kilowattstunde" ist unverkürzt anzugeben. 

Beispiel eines Schildes. 

Kilowattstunden 

Wechselstromzähler Form W ~ 
220 V. 3 A. '" 50 Nr.12345O 

5000 Ankerumdr. = 1 Kilowattstunde 

AEG 

Das Schild auf der Zählerkappe kann außerdem einen 
Eigentumsvermerk, den Namen oder das 'iVarenzeichen des 
Bestellers sowie die Werknummer tragen, z. B. 

Eigentum des Städt. Elektrizitätswerkes 

Hannover Nr. 20412 

§ 11. 

Erd ung. 

Elektrizitätzähler, die für Betriebspannungen über 250 V 
gegen Erde bestimmt sind, erhalten eine Vorrichtung für 
die Erdung des Gehäuses, die den Anschluß einer Lei
tung von mindestens 16 mm2 Querschnitt gestattet. 

§ 12. 
Iso lati on s prüfung. 

Die Isolation der stromführenden Teile gegen das Ge
häuse ist bei Wechsel- und Drehstromzählern mit 1500 V, 
bei Gleichstromzählern mit 1000 V Wechselspannung zu prü
fen, und zwar mit praktisch sinusförmiger Wechselspannung 
von 50 Per/so 

Die Spannung ist allmählich auf die Höhe der Prüfspan
nung zu steigern und dann 1 min auf dieser Höhe zu 
halten. 
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§ 13. 
Zählerkonstante, Fehler. 

Die Zählerkonstante 0 ist die Zahl, mit der die Zähler-
angaben A zu multiplizieren sind, um den wirklichen Ver
brauch W zu erhalten: 

Der Fehler des Zählers (die Abweichung von der Richtig
keit): A-W; der Fehler ist in Prozenten des wirklichen 
Verbrauches anzugeben: 

F % = A - W . 100 = 1 - C . 100 
W C· 

§ 14. 
Feh I erg ren zen. 

Für die Fehlergrenzen sind die von der Physikalisch
Technischen Reichsanstalt erlassenen Bestimmungen über 
die Beglaubigung von Elektrizitätzählern maßgebend (s. Ab
schnitt 84, S. 783..-;-.785 I). 

§ 15. 
Zähle ra u fhä ng ung. 

Für die einheitliche Aufhängung von Elektrizitätzäh
lern mit 3 Aufhängepunkten gelten nachstehende l\faße 
(Abb.l). r----------, 

1 ' 1 

I I 1 
I I 
I \ 
I J 

I I 

I ful': I I JJ:2b I 
I a I 

I 

A I --""'K71!~~;«("~ i ~ 
I /l1!r1dn!ll'r /l'r KIl'mmended(l!/ 
L _ _ __ _ ___ __ ..J 

Abb. l. 

Größe a l b f 

I 60 1120 100 160 
II 100 180 200 280 

III 100 200 200 360 
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a und b sind die kleinste und die größte Entfernung für die 
Mittelpunkte der u n te ren Befestigungslaschen des Zählers. 

e und f sind die kleinste und die größte Entfernung der 
Mittelpunkte von der 0 be ren Befestigungslasche bis zu den 
beiden u nt e re n Befestigungslaschen des Zählers. 

Das Maß {JO mm gibt die Entfernung von der Mittellinie 
der unteren Befestigungslaschen bis zum Rand des verlänger
ten KlemmendeckeIs des Zählers an. 

§ 16. 

S c haI tun gen. 
Als Normalschaltungen für Elektrizitätzähler gelten die 

Schaltbilder Nr. 1 bis 25 b. Das numerierte Schaltbild 
wird im Klemmendeckel des betreffenden Zählers ange
ordnet. Das Zeichen cl in den Schaltbildern bedeutet all
gemein - ohne Rücksicht auf die Betriebspannung -
einen Verbrauchsapparat. Müssen aus meßtechnischen Grün
den Abweichungen von den Normalschaltungen vorgenommen 
wernen, so ist durch eine besondere Aufschrift auf dem 
Zähler darauf hinzuweisen. 

Die Schaltbilder NI'. 15a, 15b, 19, 20a, 20b, 24, 25a und 
25 b gelten nicht nur für Zähler nach Schaltung Nr.9, son
dern sinngemäß auch für solche nach Schaltung Nr. 10. 

Bei Schaltung Nr. 3, 4, 5 und 6 ist die normale Bezeich
nung der einzelnen Hauptleiter mit Rücksicht auf ihre 
verschiedene Bezeichnung in Gleich- und vVechselstroman
lagen bzw. Zwei- und Mehrleiteranlagen allgemein nicht 
angegeben. Sofern bei älteren Zählerkonstruktionen in 
Gleichstromanlagen die Polarität beim Anschluß eines Zäh
lers berücksichtigt werden muß, ist durch eine Bemerkung 
im Schaltbild besonders darauf hinzuweisen. 

Bei Schaltung Nr. 8, die einen Anschluß nach dem 
Drehfeld voraussetzt, sind die Bezeichnungen der Haupt
leiter dementsprechend verschieden. Die Leiter sind im Bild 
von oben nach unten zu bezeichnen und zu suchen wie folgt: 
RO T oder SOR oder TOS. 

Die Schaltungen für Zweiphasenzähler, d. h. mit Ver
schiebung der Hauptspannungen um 90 0 zueinander, verket
tet oder unverkettet, sind wegen des seltenen Vorkommens 
in der Praxis nicht aufgenommen. 

Bei allen Drehstromzählerschaltungen ist der Anschluß 
nach der Drehfeldrichtung angegeben. Die Bezeichnungen 
der Hauptleiter dürfen also nur zyklisch vertauscht werden, 
z. B. im Bild von oben nach unten, statt R S T nur S T 71 
bzw. T RS. 
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Bei Schaltung Nr.11 wurde die normale Bezeichnung der 
Hauptleiter mit Rücksicht auf die verschiedene Bezeichnung 
bei Verwendung für Wechselstrom-Zwei- oder -Mehrleiter
anlagen fortgelassen. 

Bei Schaltung Nr. 12 ist die normale Leiterbezeichnung 
des Einphasenstrames nicht angegeben mit Rücksicht auf 
wechselnde Bezeichnungen bei zyklischer Vertauschung in 
Drehstromanlagen. 

Für Gleichstromzähler mit getrennt angeordneten Neben
widerständen wurden Schaltbilder nicht festgelegt, da die 
Ausführungsformen dieser Zähler noch nicht zusammen
gefaßt werden können. 

Für Dreh strom zähl er in Verbindung mit Meßwandlern 
wurden je zwei Schaltbilder festgelegt, u. zw. a) mit ge
trennten und b) mit zusammengefaßten sekundären Strom
zuleitungen. 

Die Verleglmg faJ'biger Verbindungsleitungen von den 
Meßwandlern zum Zähler ist sehr zweckmäßig und wird de~
halb empfohlen. 

+---

Nr.1. 

Für Gleichstrom-Amperestunden
zahler im + J ... eiter. 

Nr.2. 

Fiir Gleichstl'om-AmperestundeD~ 
zähler im .- I~eiter. 

Die Schaltbilder 1 \lnd 2 werden gleicb7.eitig mitgegehen. 

(OJ----....... 
Nr.3. 

Fiir WattstuDden-Zwei1piterzähl~r. 

Der äußere Anschluß des Spannung
kreises kann anstatt durch zwei Drähte 
auch durch einen Draht vorgenommen 

werdc1t. 

Nr.4. 

Fiir Wnttstunden-Zweileiterzähler 
doppelpolig, in Anlagen ohne ge

erdeten Nulleiter (Sonderschaltung 
nur fiir Ausnabmefälle). 
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o O----~ 

}"r. 5. Nr. 6. 

Für Wattstunden-DreUeiterzähJer 
(AußenJeiteranschJuß). 

R 
~---~ 

T-------.... 
Nr.7. 

Für DrehBtromzähler ohne Nulleiter. 

Der äußere Anschluß des Spannung
kreises kann anstalt durch zwei Drähte auch 
durch einen Draht vorgenommen werden. 

R 

Für Wattstunden-DreiJeiterzähler 
(NulleiteranschJuß). 

DeI' äußere Anschluß des SpannungMeises 
kann anstatt durch zwei Drähte auch durch 

einen Draht vorgenommen werden. 

0----" 

Nr. 8. 

Für Zähler zum Anschluß an ein Vier
leiternetz, wohei nur zwei Außenleiter 

und der Nulleiter benutzt werden. 

Der äußere Anschluß des Spannunf!,
kreises kann ans tatt durch zwei Drähteauch 
durch einen Draht vorgenommen werden. 

5----
r--------' 
O----------~ 

Nr.9. 

Für Drehstromzähler mit Nulleiter. 

Der äußere Anschluß des Spannungkreises kann anstatt 
durch zwei Drähte auch durch einen Draht vorgenommen werden 
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R 
S-----' 

T-------
0-----------------Nr. 10. 

Für Drehstromzähler mit Nulleiter (mit nur zwei Spannungspulen). 

Der äußere Anschluß des Spannungkreises kann amtaU 
dUf'ch zwei Drähte auch durch einen Draht vorgenam"1!m werden. 

r-;: 
~\2 i .. 

! L! 1..2 ~ (a 
I 
I 

t Nr. lJ. 

Für Wechselslrol11-Einphasenzähler 
mit Strom wandler. 

R ~-+~~~~+-+---~~ 

S --~~~~~~~--~ 

Nr. 13a. 

Für Drehstromzähler ohne Nul\eiter 
mit zwei Stromwandlern. 

99 
r. 12. 

Für Wechselstrom-Einphasenzähler 
mit Strom- und Spannungwandler 

Nr. ISb. 

Fiir Dre"stromzähler obne Nulleiter mit 
zwei Stromwandlern. Die sekundären 
Stromzuleitungen sind zusammengefaßt. 
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R-....... M~--+-++-+--"T"""..,... 

s~~~~~~~-+ 

T--~---~~~~~ 

Nr. Ha. 

Für Drehstromzähler mit zwei 
Strom- und zwei Spannung

wandlern. 

I 

~ 
Nr. Hb. 

Für Drehstromzähler mit zwei Strom- und 
zwei Spannuilgwandlern. Die sekundären 

Stromzuleitungen sind zusammengefaßt. 

R-~~~~~~~~~----~~ 

S--~~~~~~~~~--r+~ 

T--~~~~~~~~~~~~~ 

O----~----------~~~~ 

Nr. 15a. 

Für Drehstromzähler mit Nulleiter und drei Stromwandlern. 
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Für Drehstromzähler mit Nulleiter und drei Stromwandlern. Die sekundären 
Strom~uleitungen sind zusammengefaßt. 

R 

5------~~~----------~rt 

T-----..... 
Nr.16. 

Für zwei Drehstromzähler ohne Nulleiter in Kontrollschaltung. 

R 

5 

T 

w 

ur 
11 
J 

w t ~ 

! \ 
~J 

(II A'" I, I 
! LI .... • L2 I I ~ ~ I 

r- ' . . . .. . """i"'IWI 1 
I I' A A A..2 
I 'VV 

Nr. 17". 

Für zwei Drehstromzlihler ohne Nulleiter mit zwei Stromwandlern in Kontroll
schaltnng. 
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NV ~y ~II 

, 

~~J T 

(i~12 
! L;VV l2 I I ~' i I 
t- . . . . . . 

t~12 i 
'YV 

Nr.17b. 

Für zwei Drehstromzähler ohne Nulleiter mit zwei Stromwandlern in Kontroll· 
schaltung. Die seknndären Stromzuleitungen sind zusammengefaßt. 

I 

Nr.18a. 

Für zwei Drehslromzähler mit zwei Strom· und zwei Spannungwandlern in 

Kontrollschaltung. 
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NV r-J)/ '\~ W 

) [ I[ 

Li I 
I I I 

! I 
; : , 
I I 

D- ·~ 
-- - - -

~~4J, I . 
. I U U 
I . 

U~T~ 11 12 I 
I 

R~L2 : I LJj~ 
5------~r--· --------~~I-----------·~~ 
T ~ G 

Nr. 18 b. 

Für zwei Drehstrolllzähler mit zwei Strom- und zwei Spannungwandlern in Kon
trollschaltung. Die sekundären StroOlzuleitungen sind zusammengefaßt. 

T----~ 
O _ ____ --L _______ '-Ll 

Nr.19. 

Fiir zwei Drehstromzähler mit Nulleiter in Kontrollschaltung. 

Vorschriftenbuch. H. Aufi. 30 
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Nr. 20a. 

Für zwei Drehstromzähler mit NuUeiter mit drei Strom
wandlern in Kontrollscbaltung. 

I 

I" 
I 

"b. 
E 

Nr. 20b. 

Für zwei Drebstrolllzähler mit Nulleiter mit drei Stromwandlern in Kontroll
scbaltung. Die sekundären Stromzuleitungeo sind zusammengefaßt. 
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Nr. 21. 

Für zwei Drehstromzähler ohne Nulleiter mit 
Rücklaufhemmungen für Vor- und Riickstrom. 

~ ~ m I 

~Y 

I ll. 
~i---~- _ J ~J 

" 12 .v 

Nr. 22a. 

467 

Für zwei Drehstromzähler ohne Nulleiter mit Riicklaufhemmungen mit zwei 
Stromwandlern für Vor- und Riickstrom. 

30* 



468 Regeln für Elektrizitätzähler. 

NY ~v MJ l ~ 

6, ) ~ 9 ) 
, 

' i 'J-J I I I 
--1 

I 
, 

111 :(~ 12 I 

Nr. 22b. 

Für zwei Drehstromzähler ohne Nulleiter mit Rücklaufllellllllungen mit zwei Strom~ 
wandlern für Vor- und Rückstrom. Die sekundären Stromzuleitungen sind 

zusulllIllengefaßt. 

NY ~~ 

) ) I ) 

I I I I 

I . 

/ r .. 
'IM 12 i 

Bat 
U r'n 

I I 

Nr. 23a. 

!\jjl 

....,~ 

I , 

: 

~~ 

) ) 

" ! J 

Für zwei Drehstromzältler m;t Rücklaufhemmungen mit zwei 
Strom- Ulld zwei Spaunungwandlern für Vor- und Rückstrom. 
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( ) [ 

=; 
L I . : ' I l ,I -~--~·-U.~u ' 

/ . I u rwTV""TU 

NT. 23b. 

FUr zwei Drebstromzähler mit Riicklaufhemmungen mit zwd 
Htrom- und zwei Spannungwandlern für Vor- und Riick
strom. Die sekundären Stromzuleitungen sind zusammengefaßt. 

R 

c:, 

T 

o 

~ml I\/Y ~Y ~ 

rr"l" . . , . . . 
! ...J J J 

l-

I 
1 

9 '9 
Nr. 24. 

Ftir zwei Drehstromzähler mit Nnlleiter mit Rücklauf
hemmungen für Vor- und Riickstrom. 

469 
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~ ~ ~ m~ l I 
I 

) Q ~ r ~ I ) ~ 

~~ ,,, J 
!Fr. : .. ~_,b F~:Y l-

I I I ~":' YYl4~b I I 
I ~. Li"Y41~12 I 

I 
j 1 

~YYL2 99 
1 
E 

Nr. 25 •. 

}'ür zwei Drehstromzähler mit Nulleiter mit Rücklauf
hemmungen mit drei Stromwandlem für Vor- und Rückstrom. 

< 

A----~~~~~~~~~------__ ~~ 
5----~~~~~~~_+------~~ 

T----~-r~~~~~~~------~~~ 

O------~~--------------------~~~--

Nr. 25b. 

Fiir zwei Drehstromzäbler mit Nulleiter mit Rücklaufhew
mungen mit drei Strom wandlern für Vor- und Rückstrom. 
Die sekundären Strom zuleitungen sind znsammeo!(efaßt. 
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41. Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen l ). 

Gültig ab 1. Oktober 1923 2). 

J. Leitungen. 

a) Gel tun g s b e r eie h. 

Von den folgenden Bestimmungen werden alle bbnken 
und isolierten Freileitungen betroffen. Ausgenommen sind 
Fahr- und Schleifleitungen sowie Leitungen für Installa
tionen im Freien, bei denen die Entfernung der Stützpunkte 
20 m nicht überschreitet. 

Auch Hausanschlußleitungen fallen unter die Vorschriften 
für Starkstrom-Freileitungen. 

Die grundsätzliche Verschiedenheit der Anwendungsart von 
Fahr- und Schleifleitungen gegenüber anderen Freileitungen 
(z. B. bezüglich der Drahtdurchmesser) macht es notwendig, 
die Baustoff- und Berechnungsvorschriften beider Gebiete völlig 
zu trennen. 

b) N 0 r mal e Q u e r s c h n i t t e. 
Die Leitungen sollen nach folgenden Normen hergestellt 

werden: 
1. Eindrähtige Leitungen. 

Querschnitt mm" 

Nennwert Istwert 

6 5,9 
10 9,9 
16 15,9 

S. a. DIN VDE 820l. 

Durchmesser d 

mm 

2,75 
3,55 
4,5 

Gewicht kg/l000 m 

Kupfer 

52,86 
88,09 

141,55 

Eindrähtige Leitungen sind nur bis 80 m Spannweite zu
lässig, eindrähtige Eisen- oder Stahlleitungen nur für Nieder
spannung. 

1) Fil.r die Errichtung von Freileituugen gelten außerdem die" Vorschriften 
für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" sowie die 
"Leitsätze für Schutzerdungen in Hochspannungsanlagen'l und die "Leitsätze für 
Maßnahmen an Fernmelde- und an Drehstromanlagen im Hinblick auf gegenseitige 
Näherungen" . 

2) Angenommen durch die Jahresversammlullgen 1921 und 1922 und die außer
ordentliche Ausschußsitzung 1923. Veröffentlicht: ETZ 1921, S. 529 u. 836; 1922, 
S.700 u. 858; 1923, S. G93 u. 95~, - Änderungen angenommen durch die Jahre,
versammlungen 1925 u. 1926. Veröffentlicht: ETZ 1924, S. 1156 u. 1226; 19~5, 

8.1054, 1526 u.1923; 1926, S.316 u.862. - Sonderdruck VDE .168. 
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Eindrähtige Leitungen sind durch Baustoffehier stärker ge
fährdet als mehrdrähtige. Nur Metalle mit mehr als 7,5 spezi
fischem Gewicht, wie Kupfer, Bronzen, Eisen usw., dürfen unter 
den Regeln der Abschnitte b) und c) in Einzeldrähten auf
gehängt werden. Aluminium ist eindrähtig nicht gestattet. 

2. Leitungseile aus Kupfer, Aluminium und Stahl. 

Querschnitt Drähte nach tleildurcll- Gewicht messer din mm' DIN VDE 8200 mm kglloo0 m 
-------------

Nenn- Istwert Anzahl I Durchm. Nennwert Kupfer I Aluminium wert I 

10 10 7 1,35 4,1 von 84 bis 991 - -
16 15,9 7 1,7 5,1 " 135 " 155 von 41 bis 47 
25 24,2 7 2,1 6,3 

" 206 " 235 i " 63 " 72 
35 34 7 ~,5 7,5 

" 295 " 330' " 91 " 101 
50 49 7 ;) 9 

" 430 " 475 " 132 " 144 
50 48 19 1,8 9 

" 413 " 470 " 127 " 144 
70 66 19 2,1 10,5 

" 
562 ,,'644 

" 170 " 195 
95 93 19 2,5 12,5 " 802 " 905 " 245 " 275 

120 117 19 2,8 14 ,,10Hl ,,1130 " 310 " 340 
150 147 37 2,25 15,8 ,,1265 ,,1435 " 385 " 440 
185 182 37 2,5 17,5 ,,1570 ,,1765 " 480 " 525 
240 228 

I 
37 2,8 19,6 ,,1975 ,,2200 

" 605 " 670 
240 24H 61 2,25 20,3 ,,2080,,2360 

" 635 " 720 
300 299 61 2,5 22,5 .,2590,,2900 " 790 " 885 

S. a. DIN VDE 8201. 

;Für Fernmelde-Freileitungen an Hochspannunggestängen 
wird Bronzedraht von 60 bis höchstens 70 kg/mm2 Bruchfestig
keit und Doppelmetalldrabt von mindestens 60 kg/mms Bruch
festigkeit bei Spannweiten bis zu 120 m zugelassen. Bei 
größeren Spannweiten dürfen auch Femmelde-Freileitungen 
nur als Seil verlegt werden. 

Die Schlaglänge soll das 11- bis 14-fache des jeweiligen 
Seilnenndurchmessers betragen. 

Als kleinster Querschnitt ist für Kupfer 10 mms, für Alu
minium 25 mms, für andere Metalle ein Querschnitt von 
380 kg Tragfähigkeit (Zuglast, die beim Prüfen mindestens 
1 min lang wirken soll, ohne zum Bruch zu führen) erlaubt. 
In Ortsnetzen und' für Hausanschlüsse werden bei Nieder
spannung und kleineren Mastentfemungen bis zu 35 m 
Kupferleitungen von 6 mm2 Querschnitt, Leitungen aus Alu
miniumseil von 16 mms Querschnitt und für andere Me
talleein Querschnitt von 228 kg Tragfähigkeit (Zuglast, 
die beim Prüfen mindestens 1 min lang wirken soll, ohne 
zum Bruch zu führen) zugelassen. 

Leitungen, die stark angreifenden Dämpfen ausgesetzt sind, 
können bei Verwendung feindrähtiger Litzen unter Umständen 
gefährdet sein. Daher empfiehlt es sich, für solche Leitungen 
Quersohnitte unter 35 mml nicht zu verwenden. 
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Die Zulassung von Querschnitten von 380 kg Tragfähigkeit 
ermöglicht beispielsweise auch die Verwendung von Bronze, 
Doppelmetall, Eisen und Stahl mit Querschnitten unter 10 mmZ 

für Fernmeldeleitungen auf Hochspannunggestänge. 
Die Zulassung von Querschnitten von 228 kg Tragfähigkeit 

ermöglicht beispielsweise auch die Verwendung von Bronze, 
Doppelmetall, Eisen und Stahl mit Querschnitten unter 6 mm!. 

3_ Stahlaluminiumseile. 

Außen- Gesamt- Querschnittsverhältnis 

Seil durch- quer Gewicht 
Nr. messer schnitt kgfl000 ru Al Al 

- --
rum mm" Cu 8t 

35 11,3 73,3 238 bis 286 1,79 5,74 
50 13,5 105,1 341 

" 
404 1,8 5,91 

70 15,8 143,5 474 
" 

550 1,75 5,78 
9.5 18,3 193,7 644 

" 
730 1,75 5,88 

120 20,6 244,9 816 
" 

930 1,74 5,78 
150 23,1 309,3 1034 

" 
1165 1,76 5,87 

185 25,7 382,9 1293 
" 

1440 1,77 5,75 
240 29,1 491,7 1634 

" 
1845 1,76 6,10 

S. a. DIN VDE 8202. 

Die Stahlaluminiumseile sind nach den Kupferquerschnitten 
gleicher elektrischer Leitfähigkeit benannt. Hierbei ist nur der 
Aluminiummantel als leitend angesehen_ 

Die Zusammensetzung der Stahlaluminiumseile ist folgende: 
--- -- --

StahlseU Al uminiummantel 

Seil Drähte Seil Drähte Seil 
- --- ------

I 

i Durch_ Nr. 
An- Durch- Durch- ) Quer- An- Draht· I Quer-

zahl messer messer schnitt zahl messer lagen schnitt 
rum mrn mm" I mm Anzahl I mrn" I 

35 7 1,40 4,25 10,8 26 1,75 2 62,5 
50 7 1,65 4,95 15,0 26 2,10 2 90,1 
70 7 1,95 5,85 20,9 26 2,45 2 122,6 
95 7 2,25 6,75 27,8 26 2,85 2 165,9 

120 7 2,55 7,65 35,8 26 3,20 2 209,1 
150 7 2,85 

I 
8,55 44,6 26 3,60 2 264,7 

185 7 3,20 9,60 56,2 26 4,00 2 326,7 
240 19 2,15 10,75 68,9 26 4,55 2 422,8 

S. a. DIN VDE 8202. 

c) Baustoffe. 

1. Als no r mal e einfache Baustoffe gelten Kupfer und 
Aluminium, deren Beschaffenheit folgenden Bedingungen 
entspricht: 
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Widerstand in Gewicht für den 
Durchmesser Zuglast Nennwert 

in kg Q/km bei 20· C kg/1OOOm mm Größtwert 
"'" 

Nenn-I Zulässige I Almni- Kupfer I A~::,~- Kupfer Alumi-
wert Abweichungen Kupfer nium nium 

I 
1,35 .± 0,05 60 - 12,7 I - 12,74 ! -
1,7 ± 0,05 90 41 8,0 114 20,20 I 6,20 
1,75 ± 0,05 - 43 - 13,2 - I 6,57 
1,8 ± 0,05 100 46 7,15 I 12,5 22,65 i 6,95 
2,1 ± 0,06 140 63 5,251 9,0 30,83 i 9,46 
2,25 ± 0,06 160 72 4,6 7,9 35,39 ! 10,85 
2,45 ± 0,06 - 85 - 1 6,7 - 12,87 
2,5 ± 0,06 200 88 3,7 I 6,4 43,69 13,40 
2,75 ± 0,06 240 - 3,1 

I 
- 52,86 -

2,8 ± 0,06. 250 111 3,0 5,0 54,81 16,81 
2,85 ± 0,06 - 115 - I 4,9 - 17,42 
3,0 ± 0,06 270 127 2,6 4,4 62,91 19,30 
3,2 ± 0,08 - 145 - 3,9 - 21,96 
3,55 ± 0,08 380 - 1,85 - 88,09, -
3,6 ± 0,08 - 183 - 3,07 - 27,79 
4,0 ± 0,08 - 214 - 2,48 - 34,31 
4,5 ± 0,08 600 - 1,15 - 141,55 -
4,55 ± 0,08 - 276 - 1,9 I - 44,39 

S. a. DIN VDE 8200. 

Als normal€) Baustoffe für Freileitungen sind die Metalle 
anzusehen, deren physikalische Beschaffenheit als völlig er
forscht und nur in engen Grenzen als veränderlich gelten kann, 
wie Kupfer und Aluminium. 

Bei gegebenem Drahtdurchmesser ist der Stoff durch den 
Leitungswiderstand, sein Bearbeitungzustand und sein im Be
trieb nutzbares Tragvermögen durch die Bruchlast zur Genüge 
festgelegt. Um Zweifel über die Meßarbeit auszuschließen, wird 
bestimmt, daß die vorgeschriebene Mindestzuglast mindestens 
1 min lang wirken muß, ehe sie zum Bruch führt. Die Sicher
heit eindrähtiger Kupferleitungen ist absichtlich größer als 
die verseilter Drähte gewählt. 

Die Werte für die Mindestzuglast sind unter Zugrunde
legung eines mittleren Wertes von 40 kgjmm2 für Kupfer und 
18 kgjmm2 für Aluminium errechnet. 

Außerdem sollen die Drähte bei dem Festigkeitsversuch 
in Form eines ausgeprägten Fließkegels zerreißen. 

Das Vorhandensein des Fließkegels ist ein einfacheres Be
wertungsmittel für die Zähigkeit des Baustoffes als die früher 
geforderte Dehnungsmessung. Als ausgeprägt soll ein Fließ
kegel gelten, wenn er mindestens 300/0 Querschnittsverjüngung 
enthält. Eine solche Querschnittsverjüngung prägt sich dem 
Auge nach kurzer Übung ein; es wird sich also sogar die Mes
sung in der Mehrzahl der Fälle erübrigen, zumal die tatsäch
liche Querschnittsverjüngung der zähen Metalle 30 0/0 merklich zu 
übersteigen pflegt und somit zuverlässige Schätzungen ermög-
licht. . 
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Die auftretenden Höchstzugspannungen sollen bei norma
lem Baustoff, u. zw. bei eindrähtigen Kupferleitern nicht mehr 
als 12 kgjmm2, bei Kupferseilen nicht mehr als 19 kg/mm2, 

bei Aluminiumseilen nicht mehr als 9 kg/mm2 betragen. 

Bei Verwendung von Aluminium, dessen Festigkeit die 
Werte der Tafel bis zu 100/0 unterschreitet, darf .eine Höchstzug
spannung von 8 kgjmm2 nicht überschritten werden. Bei noch 
geringerer Festigkeit treten die Bestimmungen unter 3 in 
Kraft. 

2. Als aus normalem zusammengesetzt,en Baustoff ge
fertigt gelten Stahlaluminiumseile, deren Aluminiumdrähte 
den Bedingungen unter c 1 und deren Stahldrähte folgen
den Bedingungen entsprechen: 

Durchmesser 
mm 

Nennwert Zulässige Ab
weichungen 

1,4 ±0,1 
1,65 ±0,1 
1,95 ±0,1 
2,15 ±0,1 
2,'25 ±0,1 
2,55 ±0,1 
2,85 ±0,1 
3,2 ±0,1 

S. a. DIN VDE 8203. 

Zuglast 

in kg 

185 
256 
358 
435 
477 
613 
766 
963 

Gewicht für den 
Nennwert 

kgjlOOO m 

12,1 
16,9 
23,6 
28,7 
31,4 
40,3 
50,4 
63,5 

Die Werte für die Mindestzuglast sind unter Zugrundelegung 
eines mittleren Wertes von 120 kgjmm2 errechnet. 

Außerdem sollen die Drähte bei den :Festigkeitsversuchen 
in Form eines Fließkegels zerreißen. 

Die auftretenden Höchstzugspannungen sollen bei Stahl
aluminiumseilen, die außerdem den Bedingungen unter Ab
satz b 3 entsprechen, nicht mehr als 11 kgjmm2 des Gesamt
querschnittes betragen. 

Diese Höchstzugspannung darf sowohl bei - 200 C als 
auch bei _50 C und Zusatzlast nicht überschritten werden. 
Die Höchstzugspannung von 11 kgjmm2 ist ermittelt unter 
der Voraussetzung, daß der Aluminiummantel nicht über 
9 kgjmm2 beansprucht wird bei einer mindestens 2,5·fachen 
Bruchsicherheit des Stahlaluminiumseiles. 

Bezüglich der Bruchfestigkeit und der Verteilung der Zug. 
spannungen auf die einzelnen Querschni tte, der Durchhangs
berechnung, der Ermittlung des Elastizitätsmodul und der 
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Wärmedehnungzahl von Stahlaluminiumseilen wird auf "ETZ" 
1924, S.1143 verwiesen. 

3. Nichtnormale einfache Baustoffe sind unter den Be
schränkungen des Abschnittes b) mit der Maßgabe zuge
lassen, daß im ungünstigsten Belastungsfalle folgende 
Sicherheit vorhanden ist: 

für eindrähtige Starkstromleitungen mindestens eine 
4-fache, 

für eindrähtige Fernmelde-Freileitungen, sofern sie aus 
Bronzedraht bestehen, der nachweislich eine Trag
fähigkeit von wenigstens 380 kg aufweist, mindestens 
eine 2,5-fache, 

für verseilte Leitungen mindestens eine 2,5-fache. 

Außerdem sollen die Drähte bei dem Festigkeitsversuch 
in Form eines Fließkegels zerreißen. 

Leitungen aus Eisen oder Stahl müssen zuverlässig ver
zinkt sein. 

Nichtnormale Leitungsbaustoffe, z. B. Eisen, Stahl, Doppel
metalle sowie Legierungen, wie Bronzen usw., sind zwar zu
gelassen und grundsätzlich den gleichen Festigkeitsrechnungen 
unterworfen wie Kupfer; in Bezug auf Zähigkeit und chemische 
Beständigkeit ist jedoch Vorsicht geboten. 

Bei Eisen oder Stahl muß der Zinküberzug eine glatte Ober
fläche haben, den Draht überall zusammenhängend bedecken 
und so fest daran haften, daß der Draht in eng aneinander
liegenden Spiralwindungen um einen Zylinder von dem 10-fachen 
Durchmesser des Drahtes fest umgewickelt werden kann, ohne 
daß der Zinküberzug Risse bekommt oder abblättert. 

Der Zinküberzug muß eine solche Dicke haben, daß Drähtb 
über 2,5 mm Durchmesser 7 Eintaucbungen von je 1 min Dauer, 
Drähte von 2,5 mm Durchmesser und darunter 6 Eintauchungen 
von je 1 min Dauer in eine Lösung von 1 G€wichtsteil Kupfer
vitriol in 5 Gewichtsteilen Wasser vertragen, ohne sich mit 
einer zusammenhängenden Kupferbaut zu bedecken. Vor dem 
ersten sowie nach jedem weiteren Eintauchen muß hierbei der 
Draht mittels einer Bürste in klarem Wasser von anhaftendem 
Kupferschlamm befreit werden. 

4. Bei nichtnormalen zusammengesetzten Baustoffen sind 
die gleichen Bestimmungen wie für nichtnormale einfache 
Baustoffe anzuwenden. 

Für Seile aus zusammengesetzten Baustoffen sind die 
zulässige Höchstzugspannung, der Elastizitätsmodul und die 
Wärmedehnungzahl aus den entsprechenden Werten dee ver· 
wendeten einfachen Baustoffe zu errechnen. 
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d) Durchhang. 

Der Durchhangsberechnung sind zugrunde zu legen: 

a) eine Temperatur von - 50 C und eine zusätzliche Be
lastung, hervorgerufen durch Wind bzw. Eis, 

ß) eine Temperatur von - 20° C ohne zusätzliche He
lastung. 

Wegen der Durchhangsberechnungen wird verwiesen auf: 
1. für Stützenisolatoren: 

Nikolaus: "über den Durchhang von Freileitungen" (ETZ 
1907, S_ 896 ff.). 

Weil: "Beanspruchung und Durchhang von Freileitungen" 
(Verlag von JuL Springer, Berlin. -ET:L; 1910, S. 1155). 

Besser: (ETZ 1910, S. 1214 ff.). 
2. Für Abspannisolatorenketten: 

Kryzanowski: (E. u. M. 1917, S. 4.89, 505 u. 604). 
Guerndt: (ETZ 1922, Heft 5, S. 137 ff.). 
Werte für den Durchhang der Freileitungen bei verschie

denen i'lpannweiten, Temperaturen und Höchstzugspannungen 
sind in J aegers Hilfstabellen für Freilei tungen, im Verlag 
M. Jaeger, Berlin, Ramlerstraße 38, enthalten. Diese Tafeln sind 
zwar nach den früheren Seil tafeln berechnet, sie dürfen aber, 
da die Abweichungen nur gering sind, doch noch benutzt werden. 

Die zusätzliche Belastung ist in der Richtung der Schwer
kraft wirkend anzunehmen. Diese Zusatzlast ist mit 180 V-d 
in 9 für 1 m Leitungslänge einzusetzen, wobei d den Lei
tungsdurchmesser, bei isolierten Leitungen den Außen
durchmesser in mm bedeutet. In keinem Falle darf die Ma
terialspannung der Leitung die unter c) festgesetzte Höchst
spannung überschreiten. 

Die nach den ersten Vorschriften bis zum 1. I. 1914 gül
tige Berechnungsformel 0,015 g, die ein Vielfaches des Quer
schnittes als Zusatzlast bei - 5° 0 annahm, wurde verworfen, da 
sie zur Sicherung kleinerer Querschnitte nicht genügte, die 
großen Querschnitte jedoch zu ungünstig belastete. Darauf wur
de 1914 die empirische Formel 190 + 50 d eingeführt, die die 
ungünstigsten Fälle für Eis und Wind einbegriff und bei 35 =2 
Querschnitt (wobei Drahtbrüche infolge überlastung durch Eis
last odor Winddruck nicht bekannt geworden waren) etwa die 
gleiche Zusatzlast wie nach 0,015 9 ergibt. Für die kleineren 
Querschnitte ergibt sie eine geringere Zusatzlast. Nach dieser 
Formel wird für Kupferleitungen das Gewicht durch die Zusatz
last z. B. bei 95mm2 auf das Zweifache, bei 15mm2 auf das Vier
fache, bei 10 mm" auf das Fünffache des Eigengewichtes ver
mehrt, während diese Gewichtsvermehrung nach den ersten Vor
schriften bei allen Querschnitten dem 2,65-fachen Eigengewicht 
entsprach. 

Auch diese Formel hat sich aus technischen und wirt
schaftlichen Gründen als unzweckmäßig herausgestellt. Aus 
technischen, weil sie bei kleineren Querschnitten zwar eine 
größere mechanische Sicherheit ergibt, die elektrische Sicher
heit aber vermindert, weil infolge der großen Durchhänge die 
Gefahr des Zusammen.~chlagens bedenklich erhöht ist; aus wirt-



478 Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen. 

schaftlichen GrÜnde:r;., weil sich bei den jetzt gebräuchlichen 
großen Spannweiten zu hohe Maste ergeben. Deshalb wurde 
eine neue Formel für die Zusatzlast eingeführt, bei deren Ver
wendung sich kleinere Durchhänge errechnen, wodurch das 
Zusammenschlagen der Leitungen erschwert, gleichzeitig aber 
die mechanische Sicherheit der Leitungen nicht zu stark herab-
gesetzt wird. Es wurde die Formel 180 va gewählt, die bei 
Querschnitten über 35 mrn' einen Mittelwert der in der "ETZ" 
1918, Heft 48, S.475 für Berücksichtigung der Eislast aufgestell
ten Formeln 325 + 30,3 d bzw. 416 + 16,2 d (je nach A.nnahme 
des spezifischen Gewichtes des Eises zu 0,9 bzw. 0,2) ergibt, 
bei Querschnitten unter 35 =2 eine nur wenig stärkere Be
anspruchung gegenüber der bisherigen Formel 190 + 50 d zu
läßt. Es wurde ferner untersucht, ob die Windbelastung nicht 
eine höhere Zusatzlast erfordert. Unter Zugrundelegung eines 
Winddruckes von 125 kg/m' und eines A.brundungswertes von 
0,5 ergibt sich, wenn man nach den Angaben meteorologischer 
Institute (wonach in Deutschland im allgemeinen nur warme 
Stürme vorkommen) diese Windlast bei + 50 C wirken läßt, daß 
die Spannung der Seile bei + 50 0 und dieser Windlast unter 
der Spannung bei - 50 0 und der gleichzeitigen Eislast 180 {Ii 
bleibt. 

Bei Berechnung von Freileitungen mit Schutzhülle ist das 
Mehrgewicht entsprechend zu berücksichtigen. 

Bei Ermittlung der größten Durchhänge sind sowohl 
- 50 C und zusätzliche Belastung als auch + 40 0 C ohne Zu
satzlast zugrunde zu legen. 

In Gegenden, in denen nachweislich außergewöhnlich 
große Zusatzlasten zu erwarten sind, muß die Sicherheit der 
Anlage durch zweckdienliche Maßnahmen erhöht werden. Als 
solche werden empfohlen: Verringerung des Mastabstandes, 
Vergrößerung des Durchhanges bei gleichzeitiger Vergröße
rung der Leiterabstände und Vermeidung massiver Leiter. 

Werden Leitungen verschiedenen Querschnittes auf einem 
Gestänge verlegt, so sind sie nach dem Durchhang des 
schwächsten Querschnittes zu spannen, sobald die gegen
seitige Lage der Drähte ein Zusammenschlagen möglich er
scheinen läßt_ 

Liegen die Stützpunkte nicht auf gleicher Höhe, so wird 
unter Spannweite die Entfernung der Stützpunkte, wagerecht 
gemessen, und unter Durchhang der Abstand zwischen der 
Verbindungslinie der Stützpunkte und der dazu pa·raUelen 
Tangente an die Durchhangslinie, senkrecht gemessen, ver
standen. 

Die Durchhangsberechnung kann für normale Stahl
aluminiumseile für Höchstzugspannungen bis zu 11 kgjmm2 

wie für Seile aus einfachen Baustoffen vorgenommen werden. 
Es ist zu setzen: Der Elastizitätsmodul E = 7450 kgjmm2, 
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die Wärmedehnungzahl {} = 1,918 . 10-5 (siehe ETZ. 1924, 
S. 1143 ff.). 

Spannweite x und Durchhang f bei Stützpunkten verschie
dener Höhe ergeben sich aus der folgenden Abb. 1. 

Die Leitungen sind so zu spannen, daß die Durchhänge 
nicht kleiner oder die Leitungzüge nicht größer werden als die 
in den Tafeln von Jaeger angegebenen Werte. Dieses kann 
erreicht werden einmal dadurch, daß man die Durchhänge an 
den Stützpunkten von der Rille des Isolators aus abmißt und 
die Leitung entsprechend der durch diese Punkte festgelegten 
Visierlinie spannt, oder dadurch, daß man den erforderlichen 
Zug mit Hilfe eines Federdynamometers einstellt. 

---f 
Abb. 1. 

e) Lei t ung s v er bind u ng en. 

~ 

I 
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Mechanisch beanspruchte Leitungsverbindungen müssen 
mindestens 900/0 der Festigkeit (vgl. S. 474) der zu verbin
denden Leitungen besitzen. Verbindungen mit kleinerer 
Festigkeit sowie Lötverbindungen müssen von Zug entlastet 
sein. Abspannklemmen sind ebenso wie Leitungsverbin
dungen zu behandeln. 

Die Vorschrift, daß Leitungen nicht unmittelbar durch 
Lötung miteinander verbunden werden dürfen, wenn die Löt
stelle nicht von Zug entlastet ist, rechtfertigt sich durch den 
Umstand, daß die Festigkeit hartgezogener Drähte durch die bei 
der Lötung eintretende Erwärmung erheblich verringert wird, 
so daß ohne Entlastung schwache Stellen in der Leitung vor
handen sein würden, die zum Bruch führen können, sowie da
durch, daß Lötstellen in hohem Maße von der Zuverlässigkeit 
der Herstellung der Lötstellen abhängig sind. 

f) Fernmelde-Freileitungen. 

Bezüglich Fernmelde-Freileitungen, die an einem Frei
leitungs gestänge für Hochspannung verlegt sind, siehe § 22 
der Brrichtungsvorschriften (insbesondere § 22i und Regel 4 
dieses Paragraphen). 

Bezüglich des geringsten zulässigen Querschnittes der 
Fernmelde-Freileitungen siehe unter b) sowie § 20 Regel 4 
der Brrichtungsvorschriften. 
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II. Gestänge. 
A. Allgemeines. 

1. Die Gestänge sind für die höchsten, nach ihrem Ver
wendungzwecke gleichzeitig zu erwartenden äußeren Kräfte 
zu bemessen. Als solche kommen in Frage: 

a) Ei g e ng e wie h t der Gestänge mit Querträgern, Lei· 
tungen, Isolatoren und dergleichen, einschließlich der 
Eisbelastung. 

b) Winddruck auf die vorgenannten Teile. 
Dieser ist mit 125 kg auf 1 m 2 senkrecht ge

troffener Fläche ohne Eisbehang anzusetzen. Bei 
Körpern mit Kreisquerschnitt bis höchstens 0,5 m 
mittlerem Durchmesser ist die Fläche mit 50 %, 
bei größeren mittleren Durchmessern mit 60 % der 
senkrechten Projektion der wirklich getroffenen 
Fläche anzusetzen. 

Für Windbelastung ist auch die für Bauwerke festgesetzte 
Belastung von 125 kg/m' senkrecht getroffener Fläche zugrunde 
zu legen. 

Die Kommission war der Ansicht, daß der A.brundungs
wert von 0,5 mit Rücksicht auf die vorliegenden Versuchs
ergebnisse (s. Hütte 22. Aufl., Teil I, S. 363) auch auf M ast e 
bis 0,5 m Durchmesser ausgedehnt werden kann. Dieses gilt 
selbstverständlich nicht für gekuppelte Maste mit Kreisquer
schnitt, wenn der Wind senkrecht zur Ebene, die durch die 
Längsachsen beider Stangen geht, wirkt. 

Im übrigen ist der wirkliche Winddruck zu be
rücksichtigen. Bei Fachwerk sind die im Wind
schatten liegenden Teile mit 50 % der Vorderfläche 
in Rechnung zu stellen. Dieses gilt auch für fach
werkartige Querträger. 

Wird ein Draht unter einem Winkel getroffen, so 
ist der Winddruck, der sich bei rechtwinkligem 
A.uftreffen des Windes ergibt, mit dem Sinus des 
Winkels zu multiplizieren; für ebene Flächen ist mit 
dem Quadrate des Sinus zu rechnen. 

c) Lei tun g zug, hervorgerufen durch das Eigenge
wicht der Leitungen und Isolatorenketten und die zu
sätzliche Last (Eis, Wind). 

Dieser ist für jeden Leiter de!!'" für den betreffenden 
Fall zugrunde gelegten Höchstzugspannung multipli
ziert mit dem Leitungsquerschnitt gleichzusetzen. 

Diese Annahme ist zur Vereinfachung der Rechnung ge
macht, weil sonst besondere Rechnungen für - 200 C ohne Zu· 
satzlast und -50 mit Zusatzlast durchgeführt werden müßten. 
Bei den üblichen Querschnitten und Spannweiten tritt die 
Höchstzugspannung nur selten bei - 200 C ein. Für - 50 C und 
Zusatzlast ergeben sich annähernd die gleichen Spannungen, 
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wenn man die Zusatzlast einmal als Eis oder das andere Mal 
nur als Wind rechnet. Hierbei ist berücksichtigt, daß die Eis· 
last in gleicher Richtung wie das Eigengewicht, der Wind senk
recht zu dieser wirkt. 

Für Isolatorenketten ist die Elslast mit 2,5 kg für 
1 m Kette anzunehmen. Der Winddruck ist ent
sprechend Punkt b) zu berechnen. 

d) Widerstand des Bodens oder der Fundamente 
(siehe Abschnitt G). 

1l. Nach dem Verwendungzweck sind zu unterscheiden: 
a) Tragmaste, die lediglich zur Stützung der Lei

tung dienen und nur in gerader Strecke verwendet 
werden dürfen; 

b) Winke lmaste, die bestimmt sind, die Leitung
züge in Winkelpunkten aufzunehmen; 

Maste in gerader Linie, die den Unterschied un
gleicher Züge in entgegengesetzter Richtung aufneh
men sollen, werden wie "Vinkelmaste berechnet; 

c) Ab s pan nm ast e, die Festpunkte in der Leitungs
anlage schaffen sollen; 

d) End m ast e, die zur vollständigen Aufnahme eines 
einseitigen Leitungzuges dienen; 

e) Kreuzungsmaste, wie sie bei bruchsicherer Kreu
zung von Reichstelegraphenanlagen, von Reichseisen
bahnen oder Reichswasserstraßen aufzustellen sind. 

Für einen bestimmten Verwendungzweck berechnete 
Maste dürfen für andere Zwecke nur verwendet werden, wenn 
sie auch den hierfür geltenden Anforderungen genügen. 

B. Er mit tl u n g des W in ddr u c k e s und Lei tun g -
zuges für die Mastberechnung. 

Soweit nicht besondere Verhältnisse eine genauere Er
mittlung erfordern, sind für Winddruck und Leitungzug 
die nachstehend aufgeführten äußeren Kräfte als wirksam 
anzunehmen. 

Die bei den einzelnen Mastarten unter a), b) und c) an
geführten Fälle sind nicht gleichzeitig anzunehmen, sondern 
es sind für die Mastberechnungen die Fälle auszuwählen, 
die die für die einzelnen Bauteile ungünstigste Bean
spruch ung ergeben. 
1. Tragmaste : 

a) Winddruck senkrecht zur Leitungsrichtung auf den 
Mast mit Kopfausrüstung und gleichzeitig auf die 
halbe Länge der Leitungen der beiden Spannfelder ; 

b) Winddruck in der Leitungsrichtung auf den Mast mit 
Kopfausrüstung (Leitungsträger, Isolatoren); 

Vorschriftenbnch. 14. Autl. 31 
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c) Wagerechte Kräfte, die in der Höhe und in der Rich
tung der Leitungen angenommen werden und gleich 
einem Viertel des senkrechten Winddruckes auf die 
halbe Länge der Leitungen der beiden 8pannfelder zu 
setzen sind. 

Die Kräfte unter c) brauchen nur bei Masten von 
mehr als 10 m Länge berücksichtigt zu werden. 

Würde diese Bestimmung entsprechend den früheren Vor
schriften auf alle Masthöhen angewendet werden, so würde es aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sein, U-Eisenmaste zu 
verwenden. Die neuerdings getroffene Beschränkung auf Maste 
über 10 m Höhe ist angängig, da die vollen Windstärken nur in 
größerer Höhe erreicht werden. 

II. Winkelmaste : 
a) Die Mittelkräfte der größten Leitungzüge und gleich

zeitig der Winddruck auf Mast- und Kopfausrüstung 
für Wind in Richtung der Gesamtmittelkraft ; 

b) .die Mittelkräfte der Leitungzüge bei einer Windrich
tung senkrecht zu dem größten Leitungzug und 
gleichzeitig der Winddruck auf Mast- und Kopfaus
rüstung für diese Windrichtung. 

Diese Bestimmung gilt nur für Maste, die senk
recht zur Mittelkraft ein geringeres Widerstands
moment haben als in Richtung dieser Kräfte. 

Um die Leitungzüge, die sich aus Eigengewicht und Wind
druck ergeben, nicht in jedem einzelnen ./!'alle ermitteln zu 
müssen, ist der Zug einer Leitung, die nicht senkrecht vom 
Wind getroffen wird, näherungsweise zu berechnen aus Lei
tungsquerschnitt mal gewählter höchster Zugspannung mal dem 
Sinus des Winkels, unter dem die Leitung vom Wind getroffen 
wird. Für die senkrecht getroffenen Leitungen gilt als Lei
tungzug: Leitungsquerschnitt mal gewählte höchste Zug
spannung. 

III. 1. Ab s pan n m ast ein ger ade r L in i e : 
a) wie Ia; 
b) 2/3 der größten einseitigen Leitungzüge und gleich

zeitig der Winddruck auf Mast mit Kopfausrüstung 
senkrecht zur Leitungsrichtung. 

Dieser Zug entspricht ungefähr der beim Spannen der Lei· 
tungen auftretenden Beanspruchung. 

2. Abspannmaste in Winkelpunkten: 
a) wie IIa); 
b) wie IIb); 
c) 2/3 der größten einseitigen Leitungzüge und gleich

zeitig der Winddruck auf Mast- und Kopfausrüstung 
für eine Windrichtung parallel den größten Leitung
zügen. 
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Die Kopfausrüstung aller Abspannmaste muß den 
ganzen einseitigen Leitungzug aufnehmen können. 

IV. Endmaste : 
Der gesamte größte einseitige Leitungzug und 

gleichzeitig der senkrecht zur Leitungsrichtung wir
kende Winddruck auf Mast mit Kopfausrüstung. 

V. Kre uzungs mas te: 
Bezüglich der Kreuzungsmaste siehe besondere 

Vorschriften. 
VI. Als S t ü t z P unk t e ben u t z t e Bau wer k e müssen 

die durch die Leitungsanlage eintretenden Bean
spruchungen aufnehmen können. 

C. Be re ( h nun g von Gi t t er m ast e n. 
Bei quadratischen Gittermasten ist zu beachten, daß das 

größte vYiderstandsmoment in den zu den Querschnittseiten 
parallelen Achsen liegt. Ist die Mittelkraft aus Leitung
zügen und Winddruck nicht parallel zu einer l\fastseite, so 
muß sie in zwei zu den Mastseiten parallele Kräfte zerlegt 
werden. Die Eckeisen sind für die arithmet.ische Summe 
dieser beiden Teilkräfte zu berechnen. Die Streben sind 
für die Teilkräfte zu berechnen. 

Bei Gittermasten mit rechteckigen Querschnitten un
gleicher Seitenlänge ist die Berechnung für die Bean
spruchung in Richtung der längeren und der kürzeren Seite 
je für sich auszuführen. Eine schräg zu den Mastseiten lie
gende l\fittelkraft ist in zwei zu den Mastseiten parallele 
Teilkräfte zu zerlegen. Für jede der beiden Teilkräfte ist 
zu bestimmen, welche Beanspruchung sie in den Eckeisen 
hervorruft. Die arithmetische Summe dieser Beanspruchungen 
ergibt die Kraft, für die die Eckeisen zu berechnen sind. 
Die Streben sind nur für die Teilkraft zu berechnen, die der 
betreffenden Mastseite parallel läuft. 

D. Beanspruchung der Baustoffe. 
1. Flußeisen: Die Spannung (Zug, Druck und Bie

gung) der Eisenkonstruktionen darf im ungünstigsten Falle 
1500 kgjcm2, die Zugspannung der Schrauben 750 kgjcm2, 

die Scherspannung der Niete 1200 kgjcm2, die der Schrauben 
900 kgjcm2, der Lochleibungsdruck der Niete 3000 kgjcm2, der 
der Schrauben 1800 kg/cm2 nicht überschreiten. Die auf 
Druck beanspruchten Glieder müssen eine zweifache Sicher
heit gegen Knicken nach der Tetmajerschen Formel haben, 
wenn: 

. l Knicklänge in cm 
A = -~- =---------- ------ < 105 

, Trägheitshalbmesser 
31* 



484 Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen. 

ist. Der Sicherheitsgrad wird durch das Verhältnis 

K n i c k s pan nun g . . d· K . k 
bestimmt, worm nach TetmaJer 1e nIC

Normalspannung 

spannung=3100-11,41. ~ ist. Im Vorstehenden ist i der , 
Trägheitshalbmesser, gegeben durch die Gleichung i =V ~. 

Ist A > 105, so müssen die auf Druck beanspruchten 
Glieder nach der Eulerschen Formel 

J ·n2 ·E 
p=---

n ·l2 

berechnet werden, worin der Sicherheitsgrad n = 3 zu setzen 
ist. 
P bedeutet hierin die zulässige Belastung in kg, 
F die ungeschwächte Querschnittsfläche des gedrückten Sta

bes in cm! und 
E den Elastizitätsmodul = 2150000 kg(cmS• 

J ist in beiden Fällen das kleinste Trägheitsmoment (J ruin) 

des gedrückten Stabes in cm'. 
Ist die Ausknickung eines Stabes durch Anschlüsse 

innerhalb der Knicklänge an eine bestimmte Richtung ge
bunden, so ist das Trägheitsmoment auf die zu dieser Rich
tung senkrecht stehende Achse zu beziehen. 

Sind bei einem Gittermast aus Winkeleisen die in der 
Abwicklung der Mastseiten in gleicher Höhe liegenden Streben 

Abb.2. 

parallel gerichtet, so kann bei der Berechnung der Eckständer 
das Trägheit~moment auf die zu einem Winkelschenkel parallele 
Achse bezogen werden (J ~ ). Bei nicht parallel gerichteten 
Streben ist das kleinste Trägheitsmoment ( J min) einzusetzen 
(siehe Abb. 2). 

Die Abstände für die Anschlußniete der Streben an den 
Knotenpunkten sind so klein wie möglich zu bemessen. 

Für sämtliche Konstruktionsteile sind Anschlußniete 
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unter 13 mm Durchmesser und Eisenstärken uJ;lter 4 mm, 
außerdem Profilbreiten unter 35 mm, sofern sie durch einen 
Niet geschwächt sind, unzulässig. 

Die größten zulässigen Durchmesser der geschlagenen 
Niete sind durch die Profilbreiten besti=t und der folgen
den Aufstellung zu entnehmen: 
Mindestprofilbreite in mm . 
Nietdurchmesser in mm. . 

. 35 45 55 60 70 80 

. 13 16 18 20 23 26 
Bei Zuggliedern ist die Nietschwächung zu berücksich

tigen. 
Bei vorstehenden Bestimmungen ist vorausgesetzt, daß 

alle Eisenteile einen ausreichenden Schutz gegen Rosten 
erhalten. 

2. Holz g e s t ä n g e. Die zulässigen Biegungspanmmgen 
für hölzerne Bauteile ergeben sich aus nachstehender Zahlen
tafel : 

bei fäulnis- hei nicht fäul· 
gefähJ'd~ten nisgefährdeten 

Bauteilen Bauteilen 
kg/cm 2 kg/cm" 

Mit Teeröl durch tränkte Hart-
hölzer 280 330 

-~ 

Mit Teeröl durchtränkte Kiefern 
und Lärchen. 190 220 

Nach einem anderen als zuverlässig 
anerkannten Verfahren getränkte 
Harthölzer 190 280 

-

Nach einem anderen als zuverlässig 
anerkannten Verfahren getränkte 
Nadelhölzer. . 145 190 

---

Ungetränkte Hölzer in Hochspan. 
nungsanlagen unzulässig 

I 
80 

Ungetränkte Hölzer in Niederspan-
nungsanlagen 80 100 

Als fäulnisgefährdet sind vor allem hölzerne Bauteile an
zusehen, die ganz oder teilweise eingegraben sind oder mit 
der Erdoberfläche in Berührung kommen. Unter Umständen 
können aber auch solche hölzernen Bauteile fäulnisgefährdet 
sein, die mit Pflanzenwuchs in Berührung kommen oder von 
Spritzwasser (wegen der von diesem mitgeführten Keime) er
reicht werden, besonders wenn bei diesen hölzernen Bau-
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teilen das Austrocknen durch mangelnden Luftzutritt er
schwert ist. Das Gleiche gilt für solche hölzernen Bauteile, 
die dieser Gefährdung selbst nicht ausgesetzt sind, aber 
gefährdete hölzerne Bauteile unmittelbar berühren. Bereits 
eingebaute Holzmaste, die nachträglich mit besonderen 
Füßen ausgerüstet werden, gelten als fäulnisgefährdet. 

Bei der Instandsetzung ist darauf zu achten, daß die bereits 
angegriffenen Holzteile entfernt werden. Es empfiehlt sich, 
auch noch einen Teil des anscheinend gesunden Holzes wegzu
schneiden, um alle möglicherweise eingedrungenen Fäulnis
keimc zu beseitigen. 

Unter Dur c h t r ä n k u n g mit Teeröl im Sinne dieser 
Vorschriften ist zu verstehen: 
das Einbringen von mindestens 180 kg Teeröl jem3 bei Buche, 

"" " Eiche, 
"" " Kiefer 
(auch Lärche), 

" " " " 60 " " 
" " " " 90 " " 

wobei alle durchtränkbaren Teile von Teeröl durchzogen sein 
müssen. 

Die Tränkung mit Teeröl gilt nach einem "als zuverlässig 
anerkannten Verfahren" ausgeführt, wenn 

mindestens 145 kg Teeröl je m3 bei Buche, 
L15 " """ Eiche, 

" 60""""" Kicfer (auch Lärche) 
eingebracht werden. 

Bei Verwendung von Mastfüßen muß die Beanspruchung 
des Fußes und der Verbindung des Mastes mit dem Fuß 
der zulässigen Beanspruchung des betreffenden Baustoffes 
entsprechen. 

Bei Berechnung der Maste ist gerader Wuchs und eine 
Zunahme des Stangendurchmessers von 0,7 cm je Meter 
Stangenlänge anzunehmen. 

Zur Beurteilung des geraden Wuchses von Holzmasten gilt 
als Anhalt, daß eine zwischen Erdaustritt und Zopfende an 
den Mast gelegte Schnur in keinem Punkte größeren Abstand 
vom Mast haben darf, als der Masthalbmesser an dieser Stelle 
beträgt. 

Für einfache Tragmaste kann die Berechnung nach der 
Formel: 

Z=0,65.H+lql ßS 
erfolgen. 

Hierin ist: 
H = Gesamtlänge des Mastes in m, 
k = eine Zahl, die aus der nachstehenden Tafel zu 

entnehmen ist, 
ß = Summe der Durchmesser aller an dem Mast ver

legten Leitungen in mm, 
s = Spannweite in m. 
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Zu.lässige ~iegungspannung I I 
80 100 145 190 220 280 [330 In kgjcm" __ ..... 

k 10,:32 0,28 0,~2 0,19 0,17 0, 14 1 0,12 

A-Maste für Hochspannungleitungen müssen am oberen 
Ende durch wenigstens einen Hartholzdübel oder eine nach
weislich mindestens gleichwertige Ausführung miteinander 
verbunden werden. Die Scherspannung darf für Hartholz 
20 kgjcm2, sonst 18 kgjcm2 nicht überschreiten. In der 
freien Länge ist wenigstens eine Querversteifung in einer 
Mindeststärke des Zopfdurchmessers der einzelnen Stangen 
vorzusehen mit dicht darunterliegendem Bolzen von nicht 
unter 3/4" Durchmesser. Am unteren Ende ist eine Zange 
anzuordnen, deren Hölzer in den Mast einzulassen und mit 
ihm durch Bolzen von mindestens 3/4" Durchmesser zu ver
binden sind. 

Das in halber Knicklänge vorhandene rrrägheitsmoment 
J in cm4 muß mindestens sein: 

J =7l·iJ·p·Z2 
Hierin ist; 

P = die Druckkraft in t, 
l = die Knicklänge in m, 

n = die Knicksicherheit. 

Für die Knicksicherheit n ist einzusetzen bei Hölzern 
mit einer zulässigen ßiegungspannung von 80 und 100 kgjcm2 

die Zahl 5, von 145 kg/cm2 die Zahl 4, von 190, 220, 280 und 
330 kg/cm2 die Zahl 3. 

Als Knicklänge gilt die Entfernung von Mitte Dübel bzw. 
Schraubenbolzen bis zur halben Eingrabetiefe. 

Bei Doppelmasten ist das doppelte Widerstandsmoment 
einer Stange einzusetzen, wenn die Maste nicht verdübelt 
oder sonst gleichwertig miteinander verbunden sind. Bei 
verdübelten Masten und solchen Doppelmasten, die durch 
eine nachweislich mindestens gleichwertige Ausführung mit
einander verbunden sind, darf als größtes Widerstands
moment das 3-fache Widerstandsmoment des einfachen 
Mastes eingesetzt werden, wenn die Kraftrichtung in cl e r 
Ebene wirkt, die in der Längsachse der beiden Stangen liegt. 

Solche Maste sind je nach ihrer Länge vi e r- bis sec h s
mal zu verdübeln und zu verschrauben oder gleichwertig 
miteinander zu verbinden, und zwar einmal an den beiden 
Enden und im übrigen auf die Mastlänge so verteilt, daß im 
gefährlichen Querschnitt oder in dessen Nähe keine Quer-
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schnittschwächung durch Schrauben- oder Dübellöcher ver
ursacht wird. 

Bei verdübelten Masten ist von den erforderlichen Ver
bindungs bolzen wenigstens je einer dicht neben den Dübeln 
anzuordnen. Die Verbindungsbolzen müssen bei Doppel
masten bis zu 13 cm Zopfstärke mindestens 1/2", von 14 
bis 16 cm Zopfstärke 5/8" und für alle stärkeren Maste %." 
stark gewählt werden. 

Unter Zopfstärke ist der mittlere Durchmesser am Zopf zu 
h d . h Umfang ·b verste en, er SlC aus --;r-- ergl t. 

Folgende Zopfstärken für Maste dürfen nicht unter
schritten werden: 

für Niederspannungleitungen 
bei einfachen oder verstrebten Masten· • • . 

" Stich leitungen mit nur ein e m Stromkreise 
" A-Masten oder verdübelten Doppelmasten . 
" nicht verdübelten Doppelmasten . . 

für Hochspannungleitungen 

12 cm 

10 " 
10 " 
9 " 

bei einfachen oder verstrebten Masten. 15 " 
" A-Masten oder verdübelten Doppelmasten . 10" 
" nicht verdübelten Doppelmasten . . . ., 9 " 

In Strecken, die mit "erhöhter Sicherheit" ausgeführt w&
den, dürfen die in Abschnitt IIlA hierfür vorgeschriebenen 
Zopfstärken nicht unterschritten werden. 

Streben .sollen mindestens 9 cm Zopfstärke haben. 
Alle Eisenteile sind gegen Rost zu schützen. Die in der 

Erde liegenden Eisenteile sowie alle Schnittflächen der Höl
zer sind mit heißem Asphaltteer zu streichen oder gleich
wertig gegen Zerstörung zu schützen. 

3. Gestänge aus besonderen Baustoffen, ins
besondere aus Eisenbeton. 

Gestänge aus besonderen Baustoffen dürfen bis zu 1/3 der 
vom Lieferer zu gewährleistenden Bruch- und Knickfestig
keit, gußeiserne Bauteile jedoch nur bis zu 300 kg/cm2 bean
sprucht werden. 

Um die Einführung anderer Baustoffe für Gestänge nicht 
zu beschränken, ist für' diese die zulässige Beanspruchung von 
der zu gewährleistenden Bruchfestigkeit abhängig gemacht 
worden. 

E. Besondere Bestim m ungen für die Stützpunkte 
der Leitungen. 

1. All g e m ein e s. Etwa alle 3 km soll ein Abspannmast 
gesetzt werden. An diesem sind die Leitungen so zu be-
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festigen, daß ein Durchrutschen ausgeschlossen ist. Winkel
oder Kreuzungsmaste können als Abspannmaste verwendet 
werden, wenn sie entsprechend berechnet sind. In Gegen
den, in denen außergewöhnlich große Zusatzlasten zu er
warten sind, soll etwa jeder zehnte Mast ein Abspann
mast sein. 

2. Abstände der Leitungen voneinander. Stark
stromleitungen sollen einen solchen Abstand voneinander 
und von anderen Leitungen, z. B. von Blitzschutzseilen, er
halten, daß das Zusammenschlagen oder eine Annäherung bis 
zur überschlagspannung möglichst vermieden ist. Diese 
Forderung kann bei Leitungen gleichen Baustoffes und glei
chen Querschnittes als erfüllt gelten, wenn der Abstand der 

Leitungen voneinander wenigstens 0,75 VT + 20~~O' bei 

Leitungen aus Aluminium dagegen mindestens vT+ 20~~0 ' 

jedoch bei Hochspannung von 3000 V aufwärts nicht unter 
0,8 m, für Aluminium 1,0 m beträgt. Hierbei ist J = Durch
hang der Leitungen bei + 40 0 C in mund E = Spannung in 
kV. Bei Leitungen verschiedenen Querschnittes oder ver
schiedener Baustoffe sowie bei anormalen Gelände- oder Be
lastungsverhältnissen ist auf Grund näherer Untersuchungen, 
z. B. durch das Aufzeichnen der Ausschwingungskurven, fest
zustellen, ob und inwieweit die nach den vorstehenden For
meln berechneten Abstände zu vergrößern sind. Bei Nieder
spannungleitungen, die dem Winde weniger ausgesetzt sind, 
können die Werte obiger Formel um 1/3 ermäßigt werden. 

Durch das Glied -- ~~ - soH bei hohen Spannungen eine Ver-
~OUOO 

größerung des Abstandes erzielt werden. gleichzeitig kann es 
als Anhal t für die zulässige Annäherung zur Vermeidung eines 
überschlages gelten. 

Bei besonders wichtigen Anlagen wird empfohlen, die Lei
tungen nicht senkrecht untereinander anzuordnen, da die Er
fahrung gezeigt hat, daß bei plötzlicher Entlastung einer Lei
tung von Eislast die Gefahr des Zusammenschlagens durch 
HochschneHen besonders groß ist. 

3. K 0 n strukti on der Ges tänge mi t Rü cksi ch t 
auf Vogelschutz. Zur Vermeidung der Gefährdung von 
Vögeln sind bei Hochspannung führenden Starkstromlei
tungen die Befestigungsteile, Querträger, Stützen usw. mög
lichst derartig auszubilden, daß Vögeln eine Sitzgelegenheit 
dadurch nicht gegeben wird. Der wagerechte Abstand zwi
schen einer Hochspannung führenden Starkstromleitung und 
geerdeten Eisenteilen soll mindestens 300 mrn betragen. 
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Die Anbringung von Sitzgelegenheiten für Vögel in größeren 
Entfernungen von den Leitungsdrähten (z. B. durch Sitzstangen 
an den Mastspitzen in Richtung der Leitungen) ist ebenfalls 
zur Verhütung von Schäden für die Vogelwelt von einigen Seiten 
empfohlen worden, sollte jedoch nicht unterhalb der Leitungen 
stattfinden. 

Bezüglich empfehlenswerter Ausführungen mit Rücksicht 
auf den Vogelschutz sei auf die Veröffentlichung "Elektrizität 
und Vogelschutz" hingewiesen, die kostenlos bei der Geschäft
stelle des Bundes für Vogelschutz in Stuttgart, Jägerstraße, 
sowie auch bei der Geschäftstelle des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker in Berlin W 57, Potsdamer Straße 68, erhält
lich ist (vgl. auch "ETZ" 1918, S. 655). 

F. Befestigung der Leitungen. 

1. Isolatoren: Für Isolatoren gelten die "Normen 
und Prüfvorschriften für Porzellanisolatoren" des VDE. 

2. Stü tzen un d V e rbi nd ungs teile der I s ola
toren: Hierfür gelten die gleichen Grundsätze wie für die 
eisernen Gestänge und die "Normen und Prüfvorschriften 
für Porzellanisolatoren" des VDE. 

3. B und e: Der Bindedraht soll stets aus dem gleichen 
und bei Leichtmetallen aus möglichst gleich hartem Bau
stoff wie die Leitung selbst bestehen. Die Leitungen sind 
an den Bunden vor Bewegungen, durch die sie beschädigt 
werden können, und vor Einschneiden zu schützen. 

Bei Aluminium und einigen anderen Metallen kann hartes 
Material positiv und weiches negativ sein, wodurch elektroly~ 
tische ~erstörungen eingeleitet werden können. 

Bei Aluminiumabzweigungen von Aluminiumleitungen wird 
darauf hingewiesen, daß durch Verwendung von Abzweigklem
men aus anderem Metall als reinem Aluminium elektrolytische 
Zerstörungen eingeleitet werden können. Außerdem wird emp
fohlen, den Zutritt von Feuchtigkeit durch geeignete Mitt,el zu 
verhindern. Bei Kupferabzweigungen von Aluminiumleitungen 
wird aus dem nämlichen Grunde zur Vorsicht gemahnt. Am 
besten werden praktisch erprobte Spezialkonstruktionen unter 
Anwendung des vorstehend empfohlenen Feuchtigkeitsabschlus
ses benutzt. 

Bei Verwendung von Kopfbundel1 ist Vorsicht nötig, weil 
die auf dem Isolator aufliegende Leitung infolge von Schwin
gung und gleitender Reibung leicht verletzt wird. Am besten 
werden für Aluminium praktisch erprobte Spezialbunde benutzt. 

Bei Abweichung von der Geraden ist die Leitung so zu 
legen, daß der Isolator von der Leitung auf Druck bean
sprucht wird. 

G. Aufstellung der Gestänge. 

Die Maste und Gestänge sind ihrer Art und Länge so
wie der Bodengattung entsprechend tief einzugraben. Im 
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allgemeinen wird für einfache Rolzstangen eine Eingrabe
tiefe von mindestens 1/6 der Mastlänge, jedoch nicht unter 
1,G m gefordert. Sie sind gut zu verrammen (in weichem 
Boden entsprechend der Beanspruchung zu sichern). 

Über die Befestigung der Gestänge im Boden lassen sich 
allgemeine Regeln nicht geben. Die Bodenbcfestigung soll je
doch der Festigkeit des Mastes möglichst entsprechen. In 
gutem Boden und bei gerader Leitungsführung wird bei Holz
masten im allgemeinen ·ein hinreichend tiefes Eingraben und 
Feststampfen des Bodens genügen, bei winkliger Leitungs
führung und in weichem Boden ist dagegen eine besondere 
Befestigung erforderlich (vorgelegte Schwellen oder Platten
füße). Fachwerkmaste müssen in jedem Fall mit Beton- oder 
Plattenfüßen versehen sein. 

Von Drahtankern ist bei Hochspannungmasten abzuraten, 
weil sie zu Betriebstörungen und Unfällen Anlaß geben können. 

Eingegrabene Maste sind einige Zeit nach der Inbetrieb
nahme nachzustampfen. 

Fundamente sind nach Fröhlich "Beitrag zur Berechnung 
von Mastfundamenten", 2. Anflage (Verlag von WiIh_ Ernst 
und Sohn, Berlin) zu berechnen. 

Für Fundamente, die hart an oder in Böschungen oder 
in Überschwemmungsgebieten stehen (oder bei besonders 
ungünstigen Grundwasserverhältnissen), sind von Fall zu 
Fall geeignete Maßnahmen zu treffen, die eine genügende 
Standsicherheit gewährleisten. 

In humussäurehaltigem Moorboden sind Betonfunda
mente nur zulässig, wenn sie einen zuverlässigen Schutz 
gegen die Einwirkungen der Humussäure erhalten. 

Bei Verwendung von Platten-, Schwellen- oder sonstigen 
Fundamenten, bei denen der Mastfuß nicht vollständig mit 
Beton umgeben ist, sind die in der Erde liegenden Eisen
teile mit heißem Asphaltteer gut zu streichen oder gleich
wertig gegen Zerstörung zu schützen. Rolzschwellen sind 
mit fäulniswidrigen Stoffen zu tränken oder ebenfalls in 
gleicher Weise gegen Zerstörung zu schützen, wenn sie 
nicht dauernd in feuchtem Boden liegen oder von Natur 
aus der Zersetzung genügend Widerstand bieten. 

Der Beton soll aus gutem Zement, reinem Sand und 
reinem Kies oder Schotter hergestellt werden. Auf einen 
Raumteil Zement sollen höchstens neun Raumteile sandiger 
Kies oder vier Raumteile Sand und acht Raumteile Kies oder 
Schotter kommen. Den Zement teilweise dnrch eine ent
sprechend größere Mcnge Traß zu ersetzen, ist zulässig, 
wenn dadurch die Güte des Betons nicht beeinträchtigt wird. 
Die Baustoffe dürfen keine erdigen Bestandteile enthalten. 
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Bei der Berechnung des Fundamentes darf das Gewicht 
des Betons höchstens mit 2000 kg/m3, das des auflastenden 
Erdreiches höchstens mit 1600 kg/ms eingesetzt werden. 

III. Besondere Bestimmungen. 

A. E r h ö h t e S ich e r h e i t. 

Soll im Sinne des § 22 der Errichtungsvorschriften die 
Sicherheit der Anlagen unter Vermeidung von Schutznetzen 
erhöht werden, so sind besondere Vorkehrungen zu treffen. 

1. a) Gestänge mit Stützenisolatoren sind so zu bemes
sen, daß beim Bruch eines Leiters der Umbruch 
des Gestänges auch bei Höchstbeanspruchung ver
hütet wird. Dieser Forderung ist Genüge geleistet, 
wenn unter Vernachlässigung des Winddruckes 
Eisen- oder Eisenbetonmaste in Richtung der Lei
tung gegen die Beanspruchung durch einen Zug an 
der Spitze gleich dem höchsten Zuge eines Leiters 
noch einfache, Holzmaste eine zweifache Sicher
heit besitzen. 

b) Die Mindestzopfstärke von einfachen Holzmasten 
muß 15 cm, von Doppel- oder A-Masten 12 cm 
betragen. Die Maste müssen in ihre~ ganzen Länge 
getränkt sein. 

2. Die Leitung darf nur als Seil ausgeführt werden. 
Kupfer- und Eisenseile sollen einen Mindestquer
schnitt von 16 mm2, Aluminiumseile bei Hochspan
nung von 35 mm2• bei Niederspannung von 25 =2 

aufweisen. 

3. Für die Befestigung der Leitungen sind besondere 
Maßnahmen vorzusehen. Als solche kommen in Frage: 

a) Bei Stützenisolatoren: Sicherheit.sbügel, 
doppelte Aufhängung oder Verwendung von Iso
latoren mit höherer elektrischer Festigkeit als die 
sonst auf der Strecke verwendeten Isolatoren in 
Verbindung mit besonders starkem Bund und ver
stärkten Isolatorenträgern. 

Als Sicherheits bügel wird die sonst als Beidraht bezeich
nete Einrichtung eines über den Isolatorkopf lose gelegten 
Tragdrahtes bezeichnet, der zweckmäßig aus dem gleichen Bau
stoff wie die Stromleitungen hergestellt und vor und hinter 
dem Isolator so befestigt wird, daß bei Isolatorbruch die bei
den Leitungsenden durch den Sicherheitsbügel gehalten und 
die Leitung von der Traverse aufgefangen wird oder, falls sie 
von dieser abgleitet, noch mindestens 3 m vom Erdboden ent
fernt bleibt (siehe Abb. 3). 
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rd1'~----------

Abb. 3. 

b) Bei Kettenisolatoren: Doppelte Isolatoren
ketten (z. B. bei Durchquerung großer Städte, 
Gebirgzügen mit außergewöhnlichen atmosphäri
schen Verhältnissen) oder einfache Ketten mit 
erhöhter Gliederzahl oder Wahl eines größeren 
Isolatortyps oder Vergrößerung des Überschlags
weges. Ferner wird empfohlen, die Metallteile zwi
schen unterstem Isolator und Leitung (z. B. durch 
Anbringung weitausragender Schutzhörner oder 
durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Lei
tung und Isolatorunterkante) so auszubilden, daß 
überschlagslichtbogen die Leitung nicht beschä
digen können. 

Außerdem muß sowohl bei Stützen- wie bei Kettenisola
toren Vorsorge getroffen werden, daß bei Drahtbruch in den 
Nachbarfeldern kein unzulässig großer Durchhang in den zu 
schützenden Feldern eintritt oder, daß der erhöhte Durch
hang in seinen Folgen unschädlich gemacht wird (Schutz
seil oder möglichstes Heranrücken eines MasteR an den 
Kreuzungspunkt)_ 

Bei Kreuzungen von Hochspannung- mit Starkstrom
leitungen bis 1000 V Betriebspannung oder mit Fern
meldeleitungen sind außerdem im Zuge der unteren Lei
tungen über diesen zwei oder mehrere geerdete, elektrisch 
und mechanisch ausreichend bemessene Schutzdrähte oder 
-seile anzuordnen oder die oberen Leitungen sind nach den 
"V orschriften für die bruchsichere Führung von Hochspan
mmg-Freileitungen über Postleitungen" des Reichspost
ministeriums auszuführen. Letztgenannte Ausführungsart ist 
auch bei Führung von Hochspannung- und Starkstrom-
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leitungen bis 1000 V Betriebspannung auf gemeinsamem 
Gestänge zulässig. In allen Fällen muß für ausreichenden 
Abstand zwischen bei den Leitungsarten gesorgt werden. 
Dieses ist besonders zu beachten, wenn die unteren Lei
tungen aus hart gezogenen Drähten bestehen, bei denen 
ein Hoch- oder Seitwärtsschnellen zu befürchten ist. 

Die Spannunggrenze von 1000 V ist entsprechend § 4 der 
Errichtungsvorschriften gewählt worden. 

Bei Winkelpunkten von Hochspannungleitungen auf 
Stützenisolatoren sollen die Leitungen an zwei Isolatoren 
so befestigt werden, daß die Leitung beim Bruch eines 
Isolators nicht herabfallen kann. 

B. Kreuzungen mit Bahnanlagen, Wasser
s traß en un d Re i ch s te le gr a ph e na n lag e n. 

Bezüglich solcher Kreuzungen gelten besondere Vor
schriften (siehe Abschnitt 79-:--83, S. 745 bis 7R2). 

C. Führung von Starkstromleitungen durch 
F 0 r s t b e s t ä n d e. 

Als Maßnahme gegen die Gefährdung der Starkstrom
anlage durch Umbruch von Bäumen wird empfohlen, den 
Baumbestand zu beiden Seiten der Leitungen so weit aufzu
hauen, daß der wagerechte einseitige Abstand der Stämme 
der Randbäume des Aufhiebes von den Starkstromgestängen 
wenigstens dem aus der Formel: 

b+VH2 - h2 

errechneten Maß entspricht. 
Hierbei bedeutet H die Höhe der Randbäume in m, wo

bei das Wachstum der Bäume gegebenenfalls zu beriicksich
tigen ist, h den senkrechten Abstand zwischen Erdober
fläche und der am meisten gefährdeten Leitung in m (bei 
Speiseleitungen oder Leitungen mit Spannungen über 35 000 V 
ist dieser Wert vom tiefsten Punkte des größten Durchhanges 
der Leitung, bei Verteilungsleitungen vom Aufhängepunkte 
am Mast aus zu messen), b den wagerechten Abstand von 
der Gestängemitte bis zu der Leitung. :Falls die Art des 
Baumbestandes, die Bodengestaltung oder die Lage zur un
günstigsten Windrichtung die Sicherheit zu hoch oder nicht 
ausreichend erscheinen lassen, wird empfohlen, die Auf
hiebbreite entsprechend einzuschränken oder zu vergrößern. 
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Die Berührung aller elektrischen Leitungen ist grund
sätzlich zu vermeiden. 

Richt nur die Berührung solcher Leitungen, deren Maste 
durch rote Blitzpfeile oder Warnungschilder gekennzeichnet 
sind, ist lebensgefährlich; auch nicht gekennzeichnete Lei
tungen könnp-n unter Umständen, die der Nichtfachmann 
nicht beurteilen kann, Gefahren bringen. 

Bei allen Arbeiten in der Nähe von elektrischen Leitun
gen, z. B. beim Fällen und Ausästen von Bäumen, beim Auf
stellen von Gerüsten für Bauten und Brunnenbohrungen, bei 
allen Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden, 'beim Fenster
putzen, beim Be- und Entladen von Erntewagen, beim Er
richten von Getreidemieten, beim Aufrichten von Leitern 
zum Obstpflücken und zum Feuerlöschen sowie beim Bau 
von Luftleitern (Antennen) für Funkanlagen u. dgl., ist die 
Berührung der Leitungen, der Isolatoren und der an Holz
masten angebrachten Eisenteile, auch der Ankerdrähte, zu 
vermeiden. Besonders ist beim Fällen von Bäumen darauf 
zu achten, daß diese nicht gegen die Leitungen oder Maste 
stürzen. Besteht eine derartige Berührungsgefahr, so ist die 
nächste Betriebstelle der überlandzentrale (des Elektrizitäts
werkes) vor Beginn der Arbeiten so rechtzeitig zu verstän
digen, daß diese entweder die Leitung abschalten oder sonst 
geeignete Schutzmaßnahmen treffen kann. 

Bei Bränden ist die nächste Betriebstelle sofort zu be
nachrichtigen. Hochspannungleitungen sollen nicht ange
spritzt werden. 

Transformatorenhäuschen dürfen durch Unbefugte nicht 
betreten, Leitern an diese Häuschen nicht angelegt werden. 

In der Nähe elektrischer Leitungen Drachen steigen zu 
lassen, ist lebensgefährlich, ebenso das Erklettern von Lei
tungsmasten. 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 63, 394 und 1526. - Sonderdruck VDE 329. 
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Gerissene, von den Masten herabhängende oder am Erd
boden liegende Leitungen zu berühren oder sich ihnen zu 
nähern, ist gefährlich. Vorübergehende sind in derartigen 
Fällen zu warnen. Die nächste Betriebstelle der überland
zentrale (des Elektrizitätswerkes) ist auf schnellstem Wege, 
womöglich telephonisch oder telegraphisch, zu benachrich
tigen. Die gleiche Benachrichtigung ist notwendig bei etwa 
an den Leitungen oder den Isolatoren beobachteten Licht
und Feuererscheinungen. 

Einen Verunglückten, der unmittelbar oder mittelbar mit 
der Leitung noch in Berührung steht, anzufassen, ist lebens
gefährlich; nur durch sachgemäßes Eingreifen kann ihm ge
holfen werden. 

Bei der Hilfeleistung ist zu beachten: 

Die Leitung ist, wenn irgend möglich, sofort spannung
frei zu machen; ist dieses geschehen, so kann der Verun
glückte ohne· weiteres von ihr getrennt werden. Für den 
l!'all, daß die Leitung nicht sofort spannungfrei gemacht 
werden kann, wird dem Nichtfachmann abgeraten, die Tren
nung trotzdem zu versuchen, da die Gefahr, daß noch wei
tere Personen .dabei zu Schaden kommen, größer als die 
Aussicht auf Erfolg ist. Man warte vielmehr die Ankunft 
des Betriebspersonales ab und helfe diesem. 

Bei Bewußtlosen ist so schnell wie möglich künstliche 
Atmung anzuwenden und bis zu vier Stunden fortzusetzen, 
wenn nicht inzwischen der Arzt aus sicheren Anzeichen den 
Tod festgestellt hat. 

Um die künstliche Atmung einzuleiten, legt man den 
Verunglückten auf den Rücken 2), öffnet alle beengenden 
Kleidungstücke und schiebt ein Polster (z. B. einen zusam
mengerollten Rock) unter die Schultern, faßt mit einem 
Taschentuch die Zunge des Betäubten, zieht sie kräftig her
aus, um die Luftwege freizumachen, und bindet die Zunge 
mit dem Tuche an dem Kinn fest. Man kniet hinter dem 
Verunglückten nieder, das Gesicht dem Verunglückten zu
gewendet, faßt sodann dessen Arme am Ellenbogen, zieht 
sie über den Kopf, führt sie zurück und drückt sie an den 
Brustkasten. Die Bewegungen müssen langsam vorgenommen 
werden, etwa 15mal in der min . 

.Auf alle Fälle ist schleunigst ein .Arzt zu holen und die 
nächste Betriebstelle zu benachrichtigen. 

2) Vgl. die Abbildungen in: .Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen 
im elektrischen Betriebe", S.642. 
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Besondere Verhaltungsmaßregeln für Kinder. 

1. Du sollst weder an Leitungsmasten hinaufklettern 
noch an ihnen herumspielen I 

2. Du sollst nicht auf Bäume, Gerüste oder dgl. klettern, 
an denen Freileitungen vorbeiführen I 

3. Du sollst nicht anf Transformatorenhäuschen und ihre 
Umzäunungen klettern! 

4. Du sollst nicht in der Nähe von Freileitungen Drachen 
steigen lassen! 

5. Du sollst nie einen von einem Leitungsmast herab
hängenden oder am Erdboden liegenden Draht berühren oder 
auch nur in dessen Nähe gehen! 

6. Du sollst die Verankerungen von Leitungsmasten nicht 
berühren, auch nicht an ihnen rütteln oder schaukeln! 

7. Du sollst nicht mit Steinen oder anderen Gegenstän
den nach den Porzellanisolatoren oder nach den Leitungs
drältten werfen I 

8. Du sollst Transformatorenhäuser und Schalträume 
nicht betreten, auch wenn sie offenstehen und unbewacht 
sind I 

9. Du sollst einen an elektrischen Leitungen Verunglück
ten nicht anfassen, aber du sollst sofort Erwachsene zu 
Hilfe holen I 

E r 1 ä u t e run gen. 

Nicht nur die Berührung der durch rote Blitzpfeile und 
durch Warnungschilder der lilas te gekennzeichneten Leitun
gen ist lebensgefährlich, sondern auch nicht gekennzeichnete 
Leitungen können unter Umständen, die der Nichtfachmann 
nicht beurteilen kann, Gefahren bringen. 

Zu 2. Nicht nur durch die unmittelbare Berührung der 
Leitungen, sondern auch durch die Berührung von Ästen und 
Zweigen in der Nähe von Hochspannung führenden Leitun
gen können :Menschen zu Schaden ko=en. Besondere V or
sicht ist daher auch beim Abernten der Obstbäume geboten, 
wenn sie sich in der Nähe von Freileitungen befinden. 

Zu 3. An den Transformatorenhäusern führen häufig 
Leitungen herunter, die beim Erklettern der Häuschen oder 
Zäune erreichbar sind. Diese Leitungen sind zwar vielfach 
isoliert, doch bietet auch die Isolierung keinen zuverlässigen 
Schutz, schon deshalb, weil sie im Freien leicht verwittert 
und dann von der Spannung durchschlagen wird. 

Zu 4. Die Drachenschnüre können, besonders wenn sie 
etwas feucht sind, im Falle einer Berührung mit einer Lei-

Vorschriftenhuch. H. Anft. 32 
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tung den Strom gut leiten und so eine Verletzung oder den 
Tod des die Drachenschnur haltenden Kindes herbeiführen. 

Zu 5. Auch von einem die Erde berührenden Draht kön
nen starke Ströme in das Erdreich übertreten und die in 
die Nähe der Berührungstelle tretenden Personen in höch
stem Maße gefährden. 

Zu 6 und 7. Dieses könnte das Reißen und Herabfallen 
der Drähte und damit eine Gefährdung der Vorüberkommen
den zur Folge haben. Außerdem kann das Reißen auch nur 
eines einzigen Drahtes die öffentliche Stromversorgung eines 
großen Bezirkes und somit die Stillegung vieler landwirt
schaftlicher und gewerblicher Betriebe nach sich ziehen. 

Zu 8. Die Transformatoren- und Schaltstationen sollen 
stets verschlossen gehalten werden, so daß sie Unbefugten 
unzugänglich sind. Jedoch kann durch Fahrlässigkeit, in
folge Abbrechens eines Schlüssels oder aus einem ähnlichen 
Grunde die Tür eines Transformatorenhäuschens einmal un
verschlossen bleiben. In einem solchen Falle würde sich, da 
ein großer Teil der Einrichtung in einer Transformatoren
station unter Hochspannung steht, ein den Raum betreten
der Nichtfachmann in unmittelbare Lebensgefahr begeben. 
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43. Leitsätze für die Errichtung von Fahrleitungen 
für Hebezeuge und Transportgerätei). 

§ 1. 

Gel t un g ster m i n. 

Diese Regeln gelten für Fahrleitungen, deren Errich
tung nach dem 1. Januar 1926 begonnen wird. 

§ 2. 

Geltungs bereich. 

Diese Regeln gelten .für Fahrleitungen für Hebezeuge 
und Transportgeräte, die mit einer Betriebspannung von 
nicht mehr als 600V arbeiten. Höhere Spannungen sind zu
lässig, doch müssen die Konstruktionen hierfür entsprechend 
ausgebildet sein. 

§ 3. 

Spannungsabfall. 

Der Querschnitt der Fahrleitungen ist hinsichtlich der 
Erwärmung nach § 4 zu bemessen. Hierbei muß der Span
nungsabfall in den zulässigen Grenzen gehalten werden. 
Als geringstzulässige Spannung sind bei Drehstrom 7,5 0/0 

und bei Gleichstrom 100/0 unter der Nennspannung der Mo
toren, Steuer- und Schaltgeräte bei dem betriebsmäßig auf
tretenden Spitzenstrom zugelassen. 

§ 4. 

No r mal e Q u e r sc h n i t t e. 

Bis 120 mm2 werden Kupferdrähte mit rundem oder pro
filiertem Querschnitt gemäß der Zahlentafel in § 5 ver
wendet. Bei noch größeren Querschnitten sind Stromschie
nen aus Eisen mit aufgelegtem Kupferleiter oder reine 
Kupferschienen zu benutzen. 

') Angenommen durch die Jahre,versammlung 1925. Veröffe,ntlicht: ETZ 
1925, S.711, 1017 und 1526. - Sonderdruck VDE 332. 

32* 
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§ 5. 

Be las t barkei t. 

Die mit Rücksicht auf Erwärmung höchstzulässigen Be
lastungen sind der nachstehenden Zahlentafel zu entnehmen: 

Querschnitt 
Höchstzulässige Stromstärke 

Profil mm" 
in A bei 

100% ED 40°/. ED 

1 

30 125 19.'> 
40 150 235 

Kupferdraht. . 50 180 2xO 
80 250 390 
95 290 4.50 

120 340 .'i30 

Kupfer,chielle • 480 ll:!OO 1900 

Die zweite Spalte gilt für Dauereinschaltung, die dritte 
für aussetzenden Betrieb mit einer relativen Einschaltdauer 
von 400/0. 

Bei Aufstellung der vorstehenden Zahlentafel war für 
die Belastbarkeit von Leitern verschiedenen Querschnittes 
das Verhältnis von Oberfläche zu Querschnitt maßgebend, 
da mit wachsender Oberfläche die Belastung zunimmt. Da
her ist dieses Verhältnis bei Kupferschienen zu berück
sichtigen. Bei einer Kupferschiene von 480 mm2 ist der 
Schienenumfang 197 mm. 

§ 6. 

Iso lat ore n. 

Für die Fahrleitungen genügt bei Stützpunkten eine 
einfache Isolation, wenn die Verlegung auf Porzellandoppel
glocken (Kranisolatoren oder Rillenisolatoren) erfolgt. Zum 
Endabspannen und Isolieren der Fahrdrähte genügt eben
falls einfache Isolation, falls Porzellan- oder gleichwertige 
Abspannisolatoren verwendet werden. 

Für Räume, in denen sich elektrisch leitender Staub 
niederschlagen kann (Hüttenwerke, Gießereien und dgl.), 
sind nur solche Porzellan- oder gleichwertige Isolatoren 
zugelassen, die einen Kriechweg von mindestens 60 mm auf
weisen. Vnter Kriechweg ist die geringste Oberflächenlänge 
auf dem Isolierstoff zwischen dem stromführenden Teil und 
den geerdeten Befestigungsmitteln zu verstehen. 

In Räumen mit säurehaltiger oder feuchtwarmer Luft 
sowie in den Tropen darf nur Porzellan mit einem Kriech
weg von mindestens 60 mm verwendet werden. 
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§ 7. 

S t ü t zen a b s t a n d. 

Bei einer Gesamtlänge des Fahrdrahtes von nicht mehr 
als 12 m ist eine Unterstützung des Drahtes nicht erforder
lich. Bei größeren Längen darf die Stützenentfernung 8 m, 
bei Stromschienen 2,5 m nicht überschreiten. 

§ 8. 
Schutz gegen Berührung. 

Die Fahrleitungen sind so zu schützen, daß beim Bestei
gen des Führerstandes ein zufälliges Berühren der Leitun
gen nicht eintreten kann. Ferner soll auch ein Berühren 
der Last oder des Lastseiles mit den Leitungen ausge
schlossen sein. Leitungen, die in Schlitzkanälen verlegt 
sind (Hafenkrane usw.), sind gegen unbeabsichtigte Be
rührung zu schützen. 

§ 9. 

S t rom r ü c k 1 e i tun g dur c h die Lau f sc h i e n e. 

Hierfür sind die "Vorschriften für elektrische Bahnen" 
sinngemäß anzuwenden. 
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44. Vorschriften für isolierte Leitungen 
in Starkstromanlagen 1). 

Gültig ab 1. Januar 1927 2). 

(Für die Verarbeitung gilt der 1. Januar 1928 als 
Einführungstermin ), 

Inhalt: 

A. Gummiisolierte Leitungen. 

I. Allgemeines. 

1. Allgeme ine K ennzei chn ung. 
2. Beschaffenheit der Kupferleiter. 

') Erläuterungen hierzu von Dr. R. Apt können von der Verlagsbuchhandlnng 
.Julius Springer, Berlin W 9, bezogen werden. 

') Angenommen durch die .Jahresversammlungen 1925 und 1926. Veröffent
licht: ETZ 1925, S. 750, 903 und 1526; 1926, S. 116, 401, 515, 658 und 862. -
Sonderdruck VDE 363. 

Vorher hat eine Anzahl anderer Fassungen bestanden. Über die Entwicklung 
gibt nachstehende Tafel Aufschluß. 

Fassung: Beschlossen: Gültig ab: Veröffentlicht: ETZ 
Erste Fassung 28.6 01 1.1.03 01 S.800 
Zusatz zur ersten Fassung 13.6.02 1. 1. 03 02 S.762 
Zweite Fassung 8.6.03 '1. 7. 03 03 S.887 
Zusatz zur zweiten Fassung 24.6.04 1. 7. 04 04 S.687 
Dritte Fassung 25.5.06 1.1.07 06 S.664 
Vierte Fassung 7.6.07 1.1.08 07 S.823 

Zusatz zur vierten Fassung 3.6.09 { 1. 7.09 ~9 S.787 

Zweiter Zusatz und Änderung 
1. 1. 10 

der vierten Fassung 26. 5.10 { 1. 7. 10 10 S.279, 382, 
1. 1. 12 519 u. 740 

Fünfte Fassung 6.6.12 1. 7. 12 12 S.545 
Änderungen der füuften Fass ung 19.6.13 1. 7. 13 13 S.1041 
Sechste Fassung 26.5.14 1. 7. 15 14 S. 367 ll. 604 
Siebente Fassung 1. 6. 21 1. 7. 21 21 S.864 
Achte Fassung 17.10.22 17.10.22 22 S.1462 
Zusatz zur achten Fassung 29. 8. 24 1. 10. 24 24 S. 816, 444 

u.l068 
Neunte Fassung 8.9.25 1. 4. 26 25 S. 750, 903 

n.1526 
Änderungeu der neuu teu Fassung 28.6.26 1.1.27 26 S. 116, 401, 

515, 658 u. 862 
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3. Z usa m m e n set z u n g der G u m mi h ü 11 e. 

4. Verwend ungsberei ch. 

5. U nt e r s c h eid u n g der Ade r n von l\I e h rf ach -
leitungen. 

II. Bauart und Prüfung der Leitungen. 

1. Leitungen für feste Verlegung. 

a) Gummiaderleitungen . . . · (NGA) 
b) Spezialgummiaderleitungen · (NSGA) 
c) Rohrdrähte . · (NM) 
d) Panzeradern . . . . . . · (NPA) 

2. Lei tungen für Be leu ch t ung s körper. 

a) Fassungsadern . (NFA) 

b) Pendelschnüre . (NPL) 

3. Leitungen zum Anschluß ortsveränderli
cher Stromverbraucher. 

a) Gummiaderschnüre . . . . 

b) J.Jeichte Anschlußleitungen . 

c) Werkstattschnüre 

d) Gummischlauchleitungen 

1. Leichte Ausführung 

2. Mittlere Ausführung 

3. Starke Ausführung . 

e) Spezialschnüre 

f) Hochspannungschnüre . 

g) Leitungstrossen . . . 

B. B lei k a bel. 

I. Gummibleikabel. 

1. Normale Gummibleikabel. 

2. S pe z ial- Gummi bleika bel. 

11. Papierbleikabel. 

(NSA) 

(NHH,NHK) 

(NWK) 

(NLH) 

(NMH) 

(NSH) 

• (NSGK) 

· (NHSGK) 

· (NT) 

1. Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel bis 750V. 

2. Verseilte Mehrleiter-Bleikabel. 
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C. B ela s tungs taf eIn für iso liert e Le i tungen. 

I. Kupferleitungen. 

1. Belastungstafel für gummiisolierte Lei
tungen. 

2. Belastungstafel für Bleikabel. 

11. Aluminiumleitungen. 

Belastungstafel für Einleiterkabel mit Alumi
ni u m I ei t er. 

A. Gummiisoliert e Leitungen. 

I. Allgemeines. 

1. Allgemeine Kennzeichnung. 

Für die Leitungen, die den "Vorschriften für isolierte Lei
tungen in StarkstroTIk'lnlagen" entsprechen, wird durch die 
Prüfstelle des VDE auf Grund eines besonderen Verfahrens 
ein Kennfaden zugewiesen, durch den ersichtlich gemacht 
werden soll, von welchem Werk die Leitungen hergestellt 
sind (Firmenkennfailen). Außerdem verleiht die Prüfstelle 
den Werken, denen ein Firmenkennfaden zugewiesen worden 
ist, das Recht, den schwarz-roten Kennfaden 3) des VDE in 
den vorschriftsmäßigen Leitungen zu verwenden sowie die 
Bezeichnung "Codex" neben den nachfolgenden Typen
bezeichnungen anzuwenden, z. B. "Codex" NGA usw. Beide 
Kennfiiden sind unmittelbar unter der (inneren) Beflechtung 
anzubringen, bei Gummischlauchleitungen unter dem gemein
samen GummimanteI 4). 

2. Beschaffenheit der Kupferleiter. 

Die für isolierte Leitungen verwendeten Kupferdrähte 
müssen den Kupfernormen des VDE entsprechen und feuer
verzinnt sein. 

3) Der schwarz-rote Kennfaden sowie das Wort .. Codex" sind dem VDE durch 
'Varenzeichen (Verbandzeichen) geschlit7,t . 

• ) Kennfäden, deren Farben durch die Tränkung nicht mehr deutlich zu unter
scheiden sind, können durch Abwaschen mit Benzin kennbar gemacht werden. 
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3. Zusammensetzung der Gummihülle. 

Die Gummihülle der fertigen Leitungen muß folgender 
Zusammensetzung entsprechen: 

Mindestens 33,3 0/0 Kautschuk, der nicht mehr als 6% 
Harz enthalten darf, 

höchstens 66,7 0/0 Znsatzstoffe einschließlich Schwefel. 
Von organischen Füllstoffen ist nur der Zusatz von 

festem Paraffin bis zu einer Höchstmenge von 50/0 gestattet. 
Das spezifische Gewicht des Adergummi soll mindestens 1,5 
betragen. 

4. Verwendungsbereich. 

Der Verwendungsbereich ist für jede Leitungsart be
sonders festgelegt. 

Ist hierfür eine Spannung angegeben, so bedeutet diese 
den höchsten 'Vert, den die Spannung zwischen zwei Lei
tern oder einem Leiter und Erde annehmen darf. 

5. Unter scheid ung der Ad ern von Mehrfach
leit ung en. 

Die Einzeladern in Mehrfachleitungen müssen voneinander 
unterscheidbar sein. Die Kennzeichnung soll erfolgen durch 
Färbung der Baumwollbespinnung über der Kupferseele oder 
durch Färbung des gummierten Bandes über der Gummihülle 
oder durch verschiedene Färbung der Gummihülle selbst. 

Die zur Kennzeichnung verwendeten Farben sollen sein: 

2 Adern: hellgrau-schwarz, 
3 Adern: hellgrau-schwarz-rot, 
4 Adern: hellgrau-schwarz-rot-blau. 

Wird eine der Adern als Erdleiter oder Nulleiter benutzt, so 
ist die hellgraue Ader dafür zu verwenden. 

H. Bauart und Prüfung der Leitungen. 

1. Leitungen für feste Verlegung. 

a) Gummiaderleitungen 

für Spannungen bis 750 V. 

Bezeichnung: NGA. 

Die Gummiaderleitnngen sind mit massiven Leitern in 
Querschnitten von 1 bis 16 mm!, mit mehrdrähtigen Leitern 
in Querschnitten von 1 bis 1000 mm! zulässig. 

Die Kupferseele ist mit einer vulkanisierten Gummi
hülle umgeben. Die Gummihülle muß aus mindestens zwei 
Lagen Gummi verschiedener Färbung hergestellt sein. 
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Für die Leiter und Gummihüllen gilt folgende Tafel: 

Kupfer- Mindestzahl der Stärke der 
Drähte bei mehr- Gurumischicht 

querschnitt 
dräbtigen Leitern mindestens 

mrn" rum 

7 0,8 
1,5 7 0,8 
2,.5 7 1 
4 7 1 
6 7 1 

10 7 1,2 
16 7 1,2 
25 7 1,4 
35 19 1,4 
50 19 1,6 
70 19 1,6 
95 19 1,8 

120 37 1,8 
150 37 2 
185 37 2,2 
240 61 2,4 
300 61 2,6 
400 61 2,8 
500 91 3,2 
625 91 3,2 
800 127 3,5 

1000 127 3,5 

Die Gummihülle ist mit gummiertem Baumwollband be
wickelt. Hierüber befindet sich eine Beflechtung aus Baum
wolle, Hanf oder gleichwertigem Stoff, die in geeigneter 
Weise getränkt ist. Bei Mehrfachleitungen kann die Be
flechtung gemeinsam sein. 

Bei Leitungen mit wetterfest getränkter Beflechtung 
(Bezeichnung NGA W) muß zwischen dem gummierten Baum
wollband und der Beflechtung eine Bewicklung mit Papier
band liegen. Als wetterfeste Massen sind solche anzlLSehen, 
die trocknende pflanzliche OIe und Metalloxyde enthalten. 

Die Leitungen müssen nach 24stündigem Liegen unter 
Wasser von nicht mehr als 25 0 C während einer halben 
Stunde einer Wechselspannung von 2000 V oder einer Gleich
spannung von 2800 V widerstehen können. Für die Gleich
spannungprüfung muß eine Stromquelle von mindestens 
2 kW benutzt werden. 

b) Spezial-Gummiaderleitungen 

für Spannungen von 2000, 3000, 6000, 10000, 15000 und 
25000V. 
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Bezeichnung: NSGA, 

der die Spannung beizufügen ist, z. B. 

NSGA 5 

3000 10). 

Die Spezial-Gummiaderleitungen sind mit massiven Lei
tern in Querschnitten von 1 bis 16 mm2, mit mehrdrähtigen 
Leitern in Querschnitten von 1 bis 300 mm2 zulässig. 

Die Gummihülle muß aus mindestens zwei Lagen Gummi 
verschiedener Färbung hergestellt sein, die Mindestwand
stärke muß nachstehender Tafel entsprechen: 

Kupfer
querschnitt 

rom' 

1 
1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 

2000 V 

mm 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,7 
1,7 
2 
2 
2,3 
2,3 
2,6 
2,6 
2,8 
3 
3,2 

3,4 

3000 V 

rom 

1,7 
1,7 
1,8 

1,8 
1,8 
2 
2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,6 
2,6 
2,8 

3 
3,2 
3,4 

6000 V 

rom 

3 
3 
3 
3,2 
3,2 
3,2 

3,2 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,6 
3,6 
3,8 
3,8 

10000 V 

rum 

4,7 
4,5 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

15000 V 

mm 

7 
6,5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25000 V 

rum 

8,5 
8 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

Die Mindestzahl der Drähte bei mehrdrähtigen Leitern 
ist die gleiche wie die in der Tafel für NGA-Leitungen an
gegebene. 

Die Gummihülle ist mit gummiertem Baumwollband be
wickelt. Hierüber befindet sich eine Beflechtung aus Baum
wolle, Hanf oder gleichwertigem Stoff, die in geeigneter 
Weise getränkt ist. Bei Mehrfachleitungen kann die Be
flechtung gemeinsam sein. 

Die Leitungen müssen nach 24 stündigem Liegen unter 
Wasser von nicht mehr als 25 0 C während einer halben 

') Die Bezeichnung bedeutet: Spannung 3000 V, Querschnitt 10 rum'. 
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Stunde einer Prüfung mit Wechselspannung gemäß nach
stehender Tafel widerstehen können: 

Betriebspannung Prüfspannung 

2000 V 4000 V 
3000 

" 
6000 » 

6 000 
" 

10000 n 
10000 » 15000 » 
15000 n 23000 » 
25000 » 35000 n 

c) Rohrdrähte 
für Niederspannungsanlagen zur erkennbaren Verlegung, die 
es ermöglicht, den Leitungsverlauf ohne Aufreißen der 
Wände zu verfolgen. 

Bezeichnung: NRA. 

Rohrdrähte sind Gummiaderleitungen mit gefalztem, 
eng anliegenden Metallmantel (nicht Bleimantel), die an 
Stelle der getränkten Beflechtung eine mechanisch gleich
wertige, isolierende Hülle von mindestens 0,4 mm Wand
stärke haben. 

Rohrdrähte sind als Einfachleitungen in Querschnitten 
von 1 bis 16 mm', als Mehrfachleitungen in Querschnitten 
von 1 bis 6 mm' zulässig. Die Wandstärke des Mantels 
soll mindestens 0,25 mm betragen. Für den äußeren Durch
messer der Rohrdrähte gilt folgende Tafel: 

Anzabl der Adern 
und Kupferquerscbnitt 

mm" 
1 
1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 
2xI 
2Xl,5 
2x2,5 
2x4 
2x6 
3xl 
3Xl,5 
3X2,5 
3x4 
3x6 
4xl 
4Xl,5 
4X2,5 

Außendurcbuiesser (über Falz 
gemessen) in mm 

nicbt unter rucht über 

5,3 6 
5,4 6,2 
6,4 7,2 
6,8 7,6 
7,2 8 
8,2 9,2 
9,2 10,2 
8,3 9,3 
8,7 9,7 

10 11 
10,5 
11,5 
8,7 
9,2 

10,5 
11,5 
12,5 
9,5 

10 
11,5 

11,5 
12,5 

9,7 
10,2 
11,5 
12,5 
13,5 
10,5 
11 
12,5 
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Die Rohrdrähte müssen einer halbstündigen Prüfung 
mit 2000 V Wechselspannung zwischen den Leitern und zwi
schen Leiter und Metallmantel in trockenem Zustande 
widerstehen können. 

d) Panzeradern 

für Spannungen bis 1000 V. 

Bezeichnung: NPA. 

Panzeradern sind Spezialgnmmiaderleitungen für 2000 V 
mit einer Hülle von Metalldrähten (Beflechtung, Bewick
lung), die gegen Rosten geschützt sind. Bei Mehrfachleitun
gen darf die l\ietallhülle gemeinsam sein. 

Die getränkte Beflechtung der NSGA-Leitung darf durch 
eine andere gleichwertige Schutzhülle, die als Zwischenlage 
gegen das Durchstechen abgerissener Drähte Schutz bietet, 
ersetzt sein. 

Die Prüfung der fertigen NPA-Leitungen hat mit 4000V 
Wechselspannung zwischen Leiter und Schutzpanzer in 
trockenem Zustande zu erfolgen. 

2. Leitungen für Beleuchtungskörper. 

a) Fas s ungsadern 

zur Installation nur in und an Beleuchtungskörpern in 
Niederspannungsanlagen. Als Zuleitungen nicht zulässig 
(s. § 18 der Errichtungsvorschriften). 

Bezeichnung: NF A. 

Die Fassungsader hat einen massiven oder mehrdrähti
gen Leiter von 0,5 mm2 oder 0,75 mm2 Kupferquerschnitt. 
Bei mehrdrähtigen Leitern darf der Durchmesser der ein
zelnen Drähte nicht mehr als 0,2 mm betragen. 

. Die Kupferseele ist mit einer vulkanisierten Gummi
hülle von 0,6 mm Wandstärke umgeben. Über dem Gummi 
befindet sich eine Beflechtung aus Baumwolle, Hanf, Seide 
oder ähnlichem Stoff, der auch in geeigneter Weise ge
tränkt sein kann. Diese Adern können auch mehrfach ver
seilt werden. 

Eine Fassung-Doppelader (Bezeichnung NFA 2) kanu 
auch aus zwei nebeneinander liegenden nackten Fassungs
adern, die gemeinsam wie oben angegeben beflochten sind, 
oostehen. 

Die Fassungsadern müssen in trockenem Zustande einer 
halbstündigen Prüfung mit 1000 V Wechselspannung wider
stehen können. Bei Prüfung einfacher Fassungsadern sind 
zwei 5 m lange Stücke zusammenzudrehen. 
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b) Pendelschnüre 

zur Installation von Schnurzugpendeln in Niederspannungs
anlagen. 

Bezeichnung: NPL. 

Die Pendelschnur hat einen Kupferquerschnitt von 
0,75 mm2• Die Kupferseele besteht aus Drähten von höch
stens 0,2 mm Durchmesser, die zusammengedreht werden. 
Die Kupferseele ist mit Baumwolle besponnen und darüber 
mit einer vulkanisierten Gummihülle von 0,6 mm vVand
stärke umgeben. Zwei Adern sind mit einer Tragschnur 
oder einem Tragseilchen aus geeignetem Stoff zu vers eilen 
und erhalten eine gemeinsame Beflechtung aus Baumwolle, 
Hanf, Seide oder ähnlichem Stoff. Die Tragschnur oder 
das Tragseilehen können auch doppelt zu beiden Seiten der 
Adern angeordnet werden. Wenn das Tragseilchen aus Me
tall hergestellt ist, muß es besponnen oder beflochten sein. 
Die gemeinsame Beflechtung der Schnur kann wegfallen, 
doch müssen die Gummiadern dann einzeln beflochten 
werden. 

Die Pendelschnüre müssen so biegsam sein, daß ein
fache Schnüre um Rollen von 25 mm Durchmesser und 
doppelte um Rollen von 35 mm Durchmesser ohne Nach
teil geführt werden können. 

Die Pendelschnüre müssen in trockenem Zustande einer 
halbstündigen Prüfung mit 1000V Wechselspannung wider
stehen können. 

3. Lei tun gen zum Ans c h 1 u ß 0 r t s ver ä n der li ehe r 
S tr 0 m verbra u eher. 

a) Gummiaderschnüre (Zimmerschnüre) 

für geringe mechanische Beanspruchung in trockenen 
Wohnräumen in Niederspannungsanlagen. 

Bezeichnung: NSA. 

Die Gummiaderschnüre sind in Querschnitten von 0,75 
bis 6 mm2 zulässig. Für die Querschnitte von 0,75 mm2 be
steht die Kupferseele aus Drähten von höchstens 0,2 mm 
Durchmesser, für die Querschnitte 1 bis 2,5 mm2 aus Dräh
ten von höchstens 0,25 mm Durchmesser, die zusammen
gedreht werden. Sie ist mit Baumwolle besponnen. Für die 
Querschnitte 4 bis 6 mm2 wird die Kupferseele aus Drähten 
von höchstens 0,3 mm Durchmesser zusammengesetzt, die 
zweckentsprechend vers eilt sind. Die Baumwollbespinnung 
kommt in Fortfall. über der Kupferseele befindet sich 
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eine vulkanisierte Gummihülle in der Wandstärke der NGA
Leitungen; auch für den Querschnitt 0,75 =2 muß die 
Wandstärke 0,8 mm betragen. 

Einleiterschnüre oder vers eilte Mehrfachschnüre erhal
ten über der Gummihülle eine Beflechtung aus Garn, Seide, 
Baumwolle oder dgl. Runde oder ovale Mehrfachschnüre 
müssen eine gemeinsame Beflechtung erhalten. Gummiader
schnüre mit einem Querschnitt von 0,75 mm2 sind nur in 
runder Ausführung zulässig. 

Für die Spannungprüfung gelten die Bestimmungen 
über Gummiaderleitungen. 

b) Leichte Anschlußleitungen 

für geringe mechanische Beanspruchung in Werkstätten 
in Niederspannungsanlagen (Handleuchter, kleinere Geräte 

und dgl.). 

Bezeichnung: NHH (mit Baumwollbeflechtung), 
Bezeichnung: NHK (mit Kordelbeflechtung). 

Die leichten Anschlußleitungen sind in Querschnitten 
von 1 bis 6 mm2 zulässig. Die Bauart des Leiters, die 
Vorschriften über die Baumwollbespinnung und die Be
schaffenheit der Gummihülle sind die gleichen wie bei den 
Gummiaderschnüren. 

Die Gummihülle jeder einzelnen Ader ist mit gummier
tem Baumwollband bewickelt. Zwei oder mehr solcher Adern 
sind rund zu verseilen, mit getränktem Baumwollband zu 
bewickeln und mit einer dichten Beflechtung aus getränkter 
Baumwolle (NHH) oder mit einer Beflechtung aus geteer
ter Kordel (NHK) zu versehen. 

Für die Spannungprüfung gelten die Bestimmungen 
über Gummiaderleitungen. 

c) Werkstattschnüre 

für mittlere mechanische Beanspruchung in Werkstätten 
und 'Wirtschaftsräumen in Niederspannungsanlagen. 

Bezeichnung: NWR. 

Die Werkstatt schnüre sind in Querschnitten von 1 bis 
35 mm2 zulässig. Die Bauart des Leiters und die Vorschrif
ten über die Baumwollbespinnung sind die gleichen wie 
bei den Gummiaderschnüren, jedoch ist bei Querschnitten 
über 6 mm2 die Verwendung von Drähten bis zu 0,4 mm zu
lässig. 

Die Gummihülle jeder einzelnen Ader ist mit gummier
tem Baumwollband bewickelt; zwei oder mehr solcher Adern 
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sind rund zu vers eilen und mit einer dichten Beflechtung 
aus Faserstoff zu versehen. Darüber ist eine zweite Be
flechtung aus besonders widerstandsfähigem Stoff (Hanf
kordel oder dgl.) anzubringen. 

Erdungsleiter müssen aus verzinnten Kupferdrähten be
stehen und sind innerhalb der inneren Reflechtung anzu
ordnen. Für Querschnitte bis 2,5 rnm2 darf der Durchmesser 
des Einzeldrahtes höchstens 0,25 mm, für 4 bis 6 mm2 0,3 mm 
und für 10 mm2 0,4 mm betragen. 

Für die Abmessungen gilt folgende Tafel: 

Kupfer- Stärke der Gummi- Querschnitt der 
querschnitt schicht mindestens Erdung"leiter 

mm' rum mm' 

1 0,8 1 
1,5 0,8 1,5 
2,5 1 2,5 
4 1 4 
6 1 4 

10 1,2 6 
16 1,2 6 
25 1,4 10 
35 1,4 10 

Für die Spannungprüfung gelten die Bestimmungen 
über Gurnmiaderleitungen. 

d) Gummi s ch la u chlei t u ng en. 

1. Leichte Ausführung. 

Zum Anschluß von Tischlampen und leichten Zimmer
geräten (Bügeleisen, Heizkissen, Heißluftgeräten, Tischven
tilatoren usw.) für geringe mechanische Beanspruchungen 
in Niederspannungsanlagen. 

B e z ei c h nun g NLH. 

Gummischlauchleitungen NLH sind in Querschnitten 
von 0,75 mm2 als Zweifach-, Dreifach- und Vierfachleitun
gen zulässig. Die Kupferseele besteht aus Drähten von 
höchstens 0,2 mm Durchmesser, die zusammengedreht wer
den. Die Kupferseele ist mit Baumwolle besponnen und 
mit einer vulkanisierten Gummihülle von 0,4 mm Wand
stärke umgeben. 

Zwei oder mehr solcher Adern sind zu verseilen und 
mit Gummi so zu umpressen, daß alle Hohlräume ausgefüllt 
sind und der Gummimantel an der schwächsten Stelle min
destens 0,8 mm stark ist. Die zum Ausfüllen der Hohl-
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räume und für den gemeinsamen Gummimantel verwendete 
Gummimischung muß mechanisch fest und widerstands
fähig sein und einen Rohgummigehalt von mindestens 
331/ 3 % besitzen, sie braucht jedoch nicht den Vorschriften 
über die Zusammensetzung der Gummihülle nach AI, 2 zu 
entsprechen. Über der gemeinsamen Gummihülle kann eine 
Beflechtung aus Baumwolle, Hanf, Seide oder dgl. ange
bracht werden. 

2. Mittlere Ausführung. 

Zum Anschluß von Küchen- und kleinen Werkstattgerä
ten (größeren Wasserkochern, Heizplatten, Handbohrmaschi
nen, Handleuchtern usw.) für mittlere mechanische Bean
spruchungen in Niederspannungsanlagen. 

Bezeichnung NMH.· 

Die Gummischlauchleitungen NMH sind in den Quer
schnitten von 0,75 bis 2,5 mm2 als Zweifach-, Dreifach- und 
Vierfach-Leitungen zulässig. Die Bauart und Abmessungen 
der Gummiadern sind die gleichen wie bei den Gummiader
schnüren. Der weitere Aufbau der Leitungen und die Be
schaffenheit der für den Schutzmantel verwendeten Gummi
mischung sind die gleichen wie bei den NLH-Leitungen. 
Der Gummimantel soll an der schwächsten Stelle bei 

0,75 mm2 0,8 mm 
1 

" 
1 

" 1,5 
" 

1,2 
" 2,5 

" 
1,5 

" 
stark sein. 

3. Starke Ausführung. 

Für besonders hohe mechanische Anforderungen bei 
Spannungen bis 750 V (schwere Werkzeuge, fahrbare Mo
toren, landwirtschaftliche Geräte usw.). 

Bezeichn ung NSH. 

Die Gummischlauchleitungen NSH sind in Querschnitten 
von 1,5 bis 16 mm2 als Zweifach-, Dreifach- und Vierfach
leitungen zulässig. 

Die Bauart und die Abmessungen der Gummiadern sind 
die gleichen wie bei den Werkstattschnüren. Die Einzel
adern erhalten über der Gummihülle eine Bewicklung mit 
gummiertem Baumwollband. Zwei oder mehr solcher Adern 
sind zu verseilen und mit Gummi so zu umpressen, daß 
alle Hohlräume ausgefüllt sind. 

Vorschriftenbuch. 14. Aull. 33 
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über den Gummimantel wird ein starkes Baumwollband 
gewickelt und hierüber ein zweiter Gummimantel in gleicher 
Beschaffenheit wie der innere aufgebracht. Im übrigen gel
ten für den gemeinsamen Gummimantel die gleichen Be
stimmungen wie bei den NLH-Leitungen. Die Wandstär
ken der Gu=imäntel müssen bei den NSH-Leitungen fol
gender Zahlentafel entsprechen: 

Kupfer-
Innerer Äußerer 

Gummimantel Gumwimante1 
querschnitt mindestens mindestens 

mm' mm mm 

1,5 1,6 
2,5 bis 6 1,2 2 

10 1,4 2,2 
16 1,5 2,5 

Für die äußeren Durchmesser der Gummischlauchleitun
gen gilt folgende Tafel: 

Kupferquerschnitt I NLH 

I 

NMH 

I 
NSH 

Kupferquerschnitt 
NSH 

etwa etwa etwa etwa 
mm'2. , mrn 111m I mm mm' mm 

2xO,75 6 8 I - 2x 4 I 17,5 
3xO,75 6,5 8,5 - 3x 4 18 
4XO,75 7 9 - 4x 4 19,5 
2Xl - 8,5 - 2X 6 18,5 
3x 1 - 9 - 3x 6 19,5 
4xl - 9,5 - 4X 6 21 
2Xl,5 - 9,5 14 2X 10 23 
3x 1,5 - 10 14,1} 3x 10 24 
4x1,5 - 11 15,5 4x10 26 
2X2,5 - 12 

I 

17 2X 16 

I 

27 
3x2,5 - 12,5 17,5 3x 16 28 
4x2,5 - 13,5 17 4x 16 31 

Gummischlauchleitungen sind auch mit Erdungsleiter 
zulässig. Für deren Bauart und Abmessungen geIten die 
entsprechenden Bestimmungen über Werkstattschnüre. Die 
äußeren Durchmesser der Zweifach- und Dreifachleitungen 
mit Erdungsleiter sind die gleichen wie die der Dreifach
und Vierfachleitungen ohne Erdungsleiter. 

Für die Spannungprüfung der Gummischlauchleitnngen 
gelten die Besti=ungen über Gummiaderleitungen, in
dessen beträgt die Prüfspannung für NSH-Leitungen 3000 V 
Wechselspannung. 
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e) Spezial s eh n üre. 

Für rauhe Betriebe in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft 
in Niederspannungsanlagen. 

Bezeichnung: NSGK. 

Die Spezialschnüre sind in Querschnitten von 1 bis 
35 mm2 zulässig. Die Bauart des Kupferleiters und die Vor
schriften über die Baumwollbespinnung sind die gleichen 
wie bei den Werkstattschnüren. 

Für die Wandstärke der Gummihülle gilt die ent
sprechende Tafel über die Werkstattschnüre. 

Die Gummihülle der einzelnen Adern ist mit gummier
tem Baumwollband bewickelt; zwei oder mehr solcher Adern 
sind zu vers eilen und mit Gu=i so zu umpressen, daß alle 
Hohlräume ausgefüllt sind und die Gummiumpressung an 
de:.:- schwächsten Stelle mindestens die gleiche Wandstärke 
hat wie die Gummihülle der einzelnen Adern. Die Zusam
mensetzung des Gummi dieser Umpressung muß den unter 
AI, 2 gegebenen Besti=ungen entsprechen. 

über die gemeinsame Gummiumpressung ist ein gum
miertes Baumwollband, alsdann eine Beflechtung aus Faser
stoff und hierüber eine zweite Beflechtung aus besonders 
widerstandsfähigem Stoff (Hanfkordel od. dgl.) anzubrin
gen. Die zweite Beflechtung kann auch durch eine gut 
biegsame Metallbewehrung (nicht Drahtbeflechtung) ersetzt 
sein. 

Für Bauart und Abmessungen der Erdungsleiter gelten 
die entsprechenden Bestimmungen über Werkstattschnüre. 
Die Erdungsleiter können auch in Form einer die Leitung 
umgebenden Beflechtung oder einer Bewicklung unmittelbar 
unter der inneren Faserstoffbeflechtung angebracht werden, 
jedoch muß hierbei die Biegsamkeit der Leitung gewahrt 
bleiben. Der Gesamtquerschnitt muß auch in diesem Falle 
mindestens die angegebenen Werte besitzen. 

Für die Spannungprüfungen gelten die Bestimmungen 
über Gummiaderleitungen. 

f) Hochspann ungs chnüre. Für Spannungen bis 1000 V. 

Bezeichnung: NHSGK. 

Die Hochspannungschnüre sind in Querschnitten von 
1 bis 16 mm2 zulässig. Die Bauart der Kupferleiter und die 
Vorschriften über die Baumwollbespinnung sind die glei
chen wie bei den Werkstattschnüren. 

Die Gummihülle der einzelnen Adern entspricht in Bau-
33* 
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art und Wandstärke mindestens der Gummihülle der Spe
zialgummiaderleitungen für 2000 V. 

Die Gummihülle der einzelnen Adern ist mit gummier
tem Baumwollband be wickelt. Zwei oder mehr solcher Adern 
sind zu vers eilen und mit Gummi so zu umpressen, daß alle 
Hohlräume ausgefüllt sind und die Gummiumpressung an 
der schwächsten Stelle mindestens die gleiche Wandstärke 
hat, wie die Gummihülle der einzelnen Adern. Die Zusam
mensetzung des Gummi dieser Umpressung muß den unter 
AI, 2 angegebenen Bestimmungen entsprechen. 

Für die Bauart oberhalb der gemeinsamen Gummium
pressung gelten die entsprechenden Bestimmungen über Spe
zialschnüre. 

Die Hochspannungschnüre müssen nach 24stüodigem 
Liegen unter Wasser von nicht mehr als 25° C während einer 
halben Stunde einer Prüfung mit 4000 V Wechselspannung 
widerstehen können. 

g) Leitungstrossen. 

Für besonders hohe mechanische Anforderungen bei belie
bigen Betriebspannungen. 

Bezeichnung: NT. 
Leitungstrossen sind bewegliche Leitungen für solche 

Anwendungsgebiete, in denen sie besonders hohen mecha
nischen Beanspruchungen a.usgesetzt sind und betriebsmäßig 
ein häufiges Auf- und Abwickeln aushalten müssen. Sie sind 
nur mit mehrdrähtigen Kupferleitern in den normalen Quer
schnitten von 2,5 mmll bis 150 mml! zulässig. Die Kupfer
seeie besteht aus Drähten von nicht mehr als 0,7 mm Durch
messer. Bei Querschnitten über 10 mml! muß der Leiter mehr
litzig sein. Der Drall darf bei einzelnen Litzen nicht mehr 
als das 12- bis 15-fache des Litzendurchmessers betragen, 
der Drall bei mehrlitzigen Leitern nicht mehr als das 
ll-fache des Gesamtdurchmessers. 

Die Isolierung der Adern soll in Leitungstrossen für 
Niederspannungsanlagen mit der der NGA-Leitungen, für 
Anlagen mit höheren Spannungen mit der der NSGA-Lei
tungen für die entsprechende Spannung übereinstimmen, 
jedoch muß die Mindestwandstärke der Gummihülle 1,5 mm 
betragen. Die Gummihülle der einzelnen Adern ist mit 
gummiertem Baumwollband zu bewickeln. 

Leitungstrossen sind mit einer bei Mehrfachleitungen 
gemeinsamen Umhüllung oder Bewehrung zu versehen, die 
hinreichend biegsam und so widerstandsfähig ist, daß sie 
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bei der vorgesehenen Beanspruch ung keine mechanische 
Verletzung erleidet. Eine Beflechtung mit Drähten von 
weniger als 0,5 mm Durchmesser ist nicht zulässig. Bei 
Leitungstrossen, die sich selbst tragen müssen, sind ent
weder Tragseile einzulegen oder die Bewehrung kann als 
Träger verwendet werden. Tragseile müssen aus Einzel
drähten von höchstens 0,7 mm Durchmesser vers eilt sein. 
Die stromführenden Leiter selbst sind nicht als tragende 
Teile in Rechnung zu setzen. Die Festigkeit der tragenden 
Teile ist so zu bemessen, daß das Gesamtgewicht der frei
hängenden Leitung und der daran hängenden Teile mit 
fünffacher Sicherheit getragen werden kann; die tragenden 
Teile sind so zu gestalten ouer anzuordnen, daß die freihän
gende Trosse sich nicht durch Aufdrehen verändern kann. 

Unterhalb der Bewehrung muß ein Schutzpolster aus 
feuchtigkeitsicherem Stoff angebracht werden, dessen Stärke 
der halben Wandstärke der Gummihülle der einzelnen Adern 
gleichkommen soll, mindestens aber 1 mm betragen muß. 
Mit einer gleichstarken Hülle aus feuchtigkeitsicherem Stoff 
sind Tragseile zu umgeben. 

Leitungstrossen müssen einen Erdungsleiter enthalten. 
Die Erdungsleiter müssen aus verzinntem Kupfer bestehen. 
Die Kupferseele muß den gleichen Querschnitt und Aufbau 
wie die stromführenden Leiter haben. 

Bei Spannungen von mehr als 250 V sind Pr.üf- und 
Hilfsdrähte unzulässig. 

Für die Prüfung der Leitungstrossen sind die gleichen 
Vorschriften wie für NGA- und NSGA-Leitungen maßgebend, 
wobei als Betriebspannung stets die Spannung zwischen zwei 
Adern anzusehen ist. 

B. Bleikabel. 

I. Gnmmibleikabel. 

1. Normale Gummi bleikabel. 

Für Gummibleikabel sind je nach der Betriebspannung 
NGA-Leitungen oder NSGA-Leitungen zu verwenden, jedoch 
muß die Mindestwandstärke der Gummihülle 1,5 mm betra
gen. Mehrleitergummibleikabel sind als vers eilte Kabel aus 
solchen Leitungen herzustellen. Die Beflechtung der Adern 
kann sowohl bei Einleiterkabeln wie bei Mehrleiterkabeln 
fortfallen, indessen müssen bei Mehrleiterkabeln die Adern 
nach der Verseilung mit einem imprägnierten Baumwoll
bande bewickelt werden. Bleimantel und Bewehrung müssen 
bei Einleiterkabeln der Zahlentafel 1, bei Mehrleiterkabeln 
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der Zahlentafel 3 entsprechen. Bei mit Metalldrahten be
flochtenen Gummikabeln werden Vorschriften betreffend die 
Hiille uber dem Bleimantel nicht erlassen. 

Adern und fertige Kabel sind fur Betriebspannungen 
bis 2000 V mit der doppelten Betriebspannung, mindestens 
aber mit 2000 V Wechselspannung von 50 Perfs wiihrend 
30 min zu priifen. Fur Kabel von 2000 V Betriebspannung ab 
kommen die Bestimmungen fur NSGA-Leitungen in Be
tracht. Fur die Priifung von Mehrleiterkabeln gelten Schal
tung und Beanspruchungsdauer nach Zahlentafel 4. Fiir die 
zulassige Belastung sind die Zahlentafeln unter C ma13-
gebend. 

2. Spezialgummibleikabel fiir Reklame
beleuchtung zur Verbindung des Schaltappa
rates mit dem Beleuchtungsfeld fur Spannun

gen bis 220 V. 

Bezeichnung: NRBK. 

Fiir Spezialgummibleikabel fiir Reklamebeleuchtung sind 
Fassungsadern NFA 0,75 mm2 mit farbiger Baumwollbeflech
tung und als Riickleitung eine Leitung NGA 1,5 mm2, jedoch 
ohne Beflechtung zu verwenden. Die verschiedenfarbigen 
Einzelleitungen sind rund zu verseilen und hiernach mit 
einem impragnierten Baumwollband zu umwickeln. Die 
Starke des Bleimantels und der daruber liegenden imprii,g
nierten Papierband- und Jutebedeckung mussen der Zahlen
tafel 3, Spalte 2 bzw. Spalte 3 unter B II, 2 entsprechen. 

Die Kabel mussen in trockenem Zustande in der Fabrik 
einer halbstiindigen Priifung mit 1000 V Wechselspannung 
von 50 Per/s und zwar 15 min lang Ader gegen Ader und 
15 min lang Aderbi.indel gegen Bleimantel und Riickleitung 
widerstehen konnen. 

II. Papierbleikabel. 

Die fur Papierbleikabel verwendeten Kupferdrahte 
mussen den Kupfernormen des VDE entsprechen. 

1. Einleiter-Gleichstrom-Bleika bel 
bis 750 V. 

Die Isolation der Kabel soil aus gut impragniertem Pa
pier bestehen. Fur den Aufbau der Kabel gilt die Zahlen
tafel 1, und zwar fiir blanke Bleikabel die Spalten 1 bis 4, fiir 
asphaltierte Bleikabel die Spalten 1 bis 5 und fiir bewehrte 
asphaltierte Bleikabel die Spalte:o. 1 bis 8. 

Besteht der Leiter aus Aluminium anstatt aus Kupfer, 
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so sind nur die normalen Querschnitte von 4 mm2 an auf
wärts zulässig. Die Bauart der Kabel bleibt die gleiche. 

Prüfdrähte in Einleiter-Gleichstrom-Bleikabeln müssen 
einen Querschnitt von mindestens 1 mm2 haben. 

Die Kabel müssen in der Fabrik 30 min lang einer Prü
fung mit 1200 V Wechselspannung von 50 Perjs widerstehen 
können, ohne durchzuschlagen. 

2. Vers eil te Mehrlei ter - B le i ka be 1. 

Für den Aufbau der Kupferleiter und die Stärke der 
Isolierhülle gelten für Kabel mit kreisförmigen Leiterquer
schnitten die in Zahlentafel 2 angeführten Werte. Für Kabel 
mit sektorförmigen Leiterquerschnitten sollen die Stärken der 
Isolierhülle mindestens die gleichen sein wie bei Kabeln mit 
kreisförmigen Leiterquerschnitten. Die Isolierhülle der Ka
bel soll aus gut imprägniertem Papier bestehen; die Stärken 
der Isolierschichten zwischen den I;eitern und zwischen 
Leitern und Blei sind gleich. Für die Stärke der Bleimäntel 
und der Eisenbandbewehrung gilt Zahlentafel 3. 

Zahlen tafe 1 2. A ufba u der Ku pf erle i t e rund 
Stärken der Isolierhüllen für verseilte Mehr

leiterkabel mit kreisförmigem Leiter-
q uers chni tt. 

Kupfer- I Mindest-/ Mindeststärken der Isolierhtlllen 
querschnitt zah~ der 750 V / SOOOV I 5000 V I 6000 V 110000V/15000VI26000 V 

mm' Drähte mm mm mm mm mm mm mm 

1 1 2,0 3,0 - - - - -
1,5 1 2,0 3,0 - - - - -
2,5 1 2,0 3,0 - - - - -
4 1 2,0 3,0 4,4 - - - -
6 1 2,0 3,0 4,4 - - - -

10 1 2,0 3,0 4,2 4,6 7,0 - -
16 1 2,0 3,0 4,2 4,6 7,0 - -
25 7 2,0 3,0 4,2 4,6 6,5 9,0 -
35 7 2,0 3,0 3,8 4,2 6,0 8,5 12,5 
50 19 2,0 3,0 3,8 4,2 6,0 8,5 12,5 
70 19 2,0 3,0 3,8 4,2 6,0 8,5 12,0 
95 19 2,0 3,0 3,8 4,2 6,0 8,5 11,5 

120 19 2,0 3,0 3,6 4,0 5,5 8,0 11,5 
150 37 2,0 3,0 3,6 4,0 5,5 8,0 11,5 
185 37 2,2 3,0 3,6 4,0 5,5 8,0 11,5 
240 37 2,2 3,0 3,6 4,0 5,5 8,0 -
300 61 2,5 3,0 3,6 4,0 5,5 8,0 -
400 61 2,5 3,0 3,6 - - - -
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Zahlentafel3. Stärken der Bleimäntel und der 
Bewehrungen bei Mehrleiterkabeln. 

Durchmesser ;lIindeststärke Bedeckung Blechs türke 
I 

Bedeckung 
der Kabelseele des des der der 

unter dem Bleimantels Bleim.ntels Bewehrung 

I 
Bewehrung 

Bleimantel etwa etwa etwa 
mm mm mm mm mrn 

bis 10 1,2 I 1,5 2xO,5 1,5 
12 1,3 I 1,5 2xO,8 2 
14 1,4 I 1,5 2XO,8 2 
16 1,4 1,5 ! 2xO,8 2 
18 1,5 1,5 2xO,8 2 
20 1,6 2,0 2 X 1,0 2 
23 1,7 2,0 2 X 1,0 2 
26 1,8 2,0 2x 1,0 2 
29 1,9 2,5 

I 

2>< 1,0 2 
32 2,0 2,5 2x 1,0 2 
35 2,1 2,5 2x 1,0 2 
38 2,2 2,5 2x 1,0 2 
41 2,3 2,5 2x 1,0 2 
44 2,4 2,5 2x 1,0 2 
47 I 2,6 2,5 2x1,0 2 
54 2,7 2,5 2x 1,0 2 
62 2,9 2,5 2X1,0 2 
70 3,1 2,5 2x 1,0 2 

Bestehen die Leiter aus Aluminium anstatt aus Kupfer, 
so sind nur die normalen Querschnitte von 4 mm 2 an auf
wärts zulässig. Die Bauart der Kabel ist die gleiche. 

Priifdrähte sind nur in Kabeln bis zu 750 V Betriebspan
nung zulässig. Der Querschnitt der Prüfdrähte soll minde
stens 1 mm2 betragen. 

Unter Betriebspannllng des Kabels ist die effektive 
Spannung zwischen zwei Adern zu verstehen, für die das 
Kabel gemäß der Typenbezeichnung gebaut ist. 

Die Prüfspannungen der Kabel werden wie folgt fest
gelegt: 

Die Spannungprobe in der Fabrik soll mit Wechsel
bzw. Drehspannung von 50 Perjs vorgenommen werden. Die 
Priifspannung soll den Wert von 2XE+I000V haben, wobei 
E die Betriebspannung ist. Für die Schaltung und Bean
spruchungsdauer der verschiedenen Kabelarten gilt Zahlen
tafel 4. 

Zur Gewinnung eines Anhaltspunktes für den elektri
schen Sicherheitsgrad der Kabel kann ein beliebiges, dem 
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Kabel entnommenes Stück von höchstens 5 m Länge in 
einer der in der Zahlentafel 4 angegebenen Schaltungen mit 
der 5-fachen Betriebspannung geprüft werden. Bei schnellem 
Steigern und Erhalten der Spannung auf dem genannten 
Wert soll das Stück 5 min lang dieser Probe standhalten 
können. 

Zahlen tafe14. Schaltung und Beans p ruchung s
da u e r für die P r ü fun g von M ehr 1 e i te r k a bel n. 

Zweileiter- I 
kabel 

Dreileiter
kabel 

Vierleiter
kabel 

Kabelbild 

erde 

CiJ 

Schaltung 

a) 1 gegen 2 
b) 1 + 2 gegen Erde 

a) 1 + 2 gegen 3 + Erde 
b) 1 + 3 g'egen 2 + Erde 
c) 2 + 3 gegen 1 + Erde 

oder 
d) 1 + 2 + 3 gegen Erde 
el 1 gegen 2 gegen 3 

(Drehstrom) 

a) 1 +3gegen2+4 
b) 1 +2 gegen 3 +4 
c) 1 +2+3+4gegen 

Erde 

Prüfdauer 
(Minuten) 

15 
15 

zus. 30 

10 
10 
10 

zu8.30 

15 
15 

zus. 30 

15 
15 
10 

zus.40 

Zur Prüfung der mechanischen Widerstandsfähigkeit der 
Isolation kann folgender Versuch gefordert werden: 

Ein beliebiges, von der Bewehrung befreites Stück von 
5 m Länge ist bei etwa Raumtemperatur (nicht unter 10 0 C) 
um einen Kern vom 15-fachen Kabeldurchmesser, über IHei
mantel gemessen, aufzuwickeln, wieder abzuwickeln und 
gerade zu richten, darauf in entgegengesetzter Richtung auf
zuwickeln und gerade zu richten. Nach dreimaliger Aus
führung dieser Biegeprobe soll das Stück die normale Fabri
kationsprüfung aushalten können, ohne durchzuschlagen. 

Bei Kabeln für Betriebspannungen von 15000 V an auf
wärts kann verlangt werden, daß die dielektrischen Verluste 
bei dem 1,5-fachen der Betriebspannung und einer Tempera
tur von etwa 20 0 C in der Fabrik festgestellt werden. Die 
hierbei ermittelten Verluste sollen nicht mehr betragen als 
2% der von dem Kabel scheinbar aufgenommenen Leistung. 

Zur Prüfung fertig verlegter Kabelstrecken kann ent
weder Wechsel- bzw. Drehspannnng oder Gleichspannung 
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verwendet werden. Die Wechsel- bzw. Drehspannung soll 
bei dieser Prüfung gleich dem 1,5-fachen der Retriebspan
nnng, die Gleichspannung gleich dem 3-fachen der Betrieb
spannung sein. Für die Schaltung gilt Zahlentafel 4, jedoch 
sind die Zeiten zu verdoppeln. 

Zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit des verlegten 
Kabels kann verlangt werden, daß bei der Prüfung mit 
Gleichspannung kurzzeitig die Prüfspannung auf das 
4,2-fache der Betriebspannung erhöht wird, sofern diese 
Gleichspannung nicht höher liegt als der Scheitelwert der 
Prüfspannung für die Durchführungsisolatoren in den End
verschlüssen des Kabels. Zur Feststellung des Gleichspan
nungwertes dient eine Funkenstrecke, die so eingestellt ist, 
daß bei etwas mehr als der 4,2-fachen Betriebspannung bzw. 
dem 1,4-fachen der Prüfspannung der Durchführungsisola
toren der Kabelendverschlüsse ein überschlag eintritt. 

Bleikabel, die den "Vorschriften für isolierte Leitungen 
in Starkstromanlagen" entsprechen, müssen zwischen Blei
mantel und Bewehrung einen längslaufenden verzinkten Eisen
draht von mindestens 0,5 mm Durchmesser besitzen. Außer
dem muß durch besondere Kennzeichnung ersichtlich ge
macht werden, von welchem Werk die Kabel hergestellt sind. 

C. Bela stungstafel für isolierte I. e i t n n gen. 

I. Knpferleitungen. 

1. Belastungstafel für gummiisoli erte 
Lei tungen. 

Höchste dauernd Höchste dauernd 
Querschnitt zulässige Strom- Q'lerschnitt zulässige Strom-

stärke 7) für jeden stärke ') für jeden 
in mms Leiter in A in mmt Leiter in A 

0,5 7,5 70 200 
0,75 9 95 240 
1 11 120 280 
1,5 14 150 325 
2,5 20 185 380 
4 25 240 450 
6 31 300 525 

10 43 400 640 
16 75 500 760 
25 100 625 880 
35 125 800 1050 
50 160 1000 1250 

1) Bei Auswahl der Sicherung ist § 20 der "Errichtungs vorschriften" zu beachten. 
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Bei aussetzendem Betriebe ist die zeitweilige Erhöhung 
der Belastung über die obigen Werte zulässig, sofern da
durch keine größere Erwärmung als bei der der Belastungs
tafel 1 entsprechenden Dauerbelastung entsteht 8). 

2. Belastungstafel für Bleikabel. 

Quer- Ein-
schnitt leiter-

I kabel 
bis 

mm" 750 V 

1 24 
1,5 31 
2,5 41 
4 55 
6 70 

10 95 
16 130 
25 170 
35 210 
50 260 
70 320 
95 385 

120 450 
150 510 
185 575 
240 670 
300 760 
400 910 
500 1035 
625 1190 
800 1380 

1000 1585 

Höchste dauernd zulässige Stromstärke in A 
bei Verlegung im Erdhoden 

Verseilte 
Vers eilte Dreileiterkabel 

Zweileiter-
bis 

kabel bis 

3000 V 10000V 3000 V 10000 V \15000 V \ 25000 V 

19 
1 

17 i - - - - I 
25 - 22 - - -
33 - 29 - - -
42 - 37 

I 

- - -
53 - 47 - - -
70 65 65 60 - -
95 90 85 80 - -

125 , 115 110 105 100 -
150 140 135 125 120 110 
190 175 165 155 145 135 
230 215 200 190 180 165 

I 275 255 240 225 215 200 
315 290 280 260 250 235 
360 335 315 300 285 265 
405 380 360 340 325 300 
470 - 420 - - -
530 - 475 - - - I 

635 - 570 - - - I 
- - - - - - I 
- - - - - -
- - - - - -
-

I - -
I 

- - -

Verseilte 
Vierleiter-
kabel bis 

3000 V 110000 V 

16 -
20 -
26 -
34 -
43 -
57 55 
75 70 

100 95 
120 115 
150 140 
185 170 
220 205 
250 240 
290 275 
330 310 
385 -
430 -
- -
- -
- -
- -
- -

Bei Verlegung von Kabeln in Luft oder bei Anordnung 
in Kanälen und dergleichen, Anhäufung von Kabeln im 
Erdboden oder ähnlichen ungünstigen Verhältnissen emp
fiehlt es sich, die Belastung auf 3/4 der in der Belastungs
tafel 2 angegebenen Werte zu ermäßigen 9). 

Der Belastungstafel 2 ist eine Übertemperatur von 25 0 C 

8) V gl. ETZ 1921, S. 1081 . 

• ) In Bergwerken unter Tage sind Kabel, die in der Sohle verlegt sind, wie 
im Erdboden verlegte Kabel zu behandeln. 
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bei Dauerbelastung und die übliche Verlegungstiefe von 
etwa 70 cm zugrunde gelegt. 

Sie gilt, solange nicht mehr als zwei Kabel im gleichen 
Graben nebeneinander liegen. Gesondert verlegte Mittel
leiter bleiben hierbei unberücksichtigt. 

Bei aussetzenden Betrieben ist die zeitweilige Erhöhung 
der Belastung über die obigen ..... Verte zulässig, sofern da
durch keine größere Erwärmung als bei der der Belastungs
tafel 2 entsprechenden Dauerbelastung entsteht. 

II . .Aluminiumleitungen. 

1. Belastungstafel für im Erdboden verlegte 
Einleiterkabel mit Aluminiumleiter für 

Gleichstrom bis 750 V 10). 

Höchste Höchste 
Querschnitt dauernd zulässige Querschnitt dauernd zulässige 

Stromstärke Stromstärke 
mm" inA mrn' inA 

4 42 150 390 
6 55 185 440 

10 75 240 515 
16 100 300 580 
25 130 400 695 
35 160 500 795 
50 200 625 910 
70 245 800 1055 
95 295 1000 1250 

120 345 

'0) Für Mehrleiter-Aluminiumkabel beträgt die höchste dauernd zulässige 
Belastung 75% der entsprechenden Werte <ler Tafel CI, 2. 

Anmerkung: Vom Elektrotechnischen Verein, Berlin, ist 1909 eine Arbeit 
herausgegeben: 

"Definition der elektrischen Eigenschaften gestreckter Leiter". 

die durch nie Jahresversammlung 1910 des VDE angenommen worden ist. Ver
öffentlicht ist diese Arbeit: ETZ 1909, S. 1115 und 1184. 
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45. Normen für umhüllte Leitungen in 
Starkstromanlagen. 

Gültig ab 1. Oktober 1924 1). 

1. Wetterfeste Leitungen. 

Geeignet zur Verwendung als Freileitungen, zu Installa
tionen im Freien, sowie in Fällen, in denen Schutz gegen 
chemische Einflüsse oder Feuchtigkeit erforderlich ist. 

Baustoff und Aufbau der Leiter sollen bei Verwendung 
als Freileitungen in Fernmeldeanlagen dem Normblatt DIN 
VDE 8300, BI. 1 u. 2 .. ,Drähte für Fernmelde-Frelleltungen"? 
bei Verwendung als Fl'eileitungen in Starkstromanlagen dem 
Normblatt DIN VDE 8201 "Drähte und Seile für Starkstrom
Freileitungen", bei Verwendung zu sonstigen Installationen 
den Vorschriften für NGA-Leitungen (vgl. "Vorschriften für 
iS'.olierte Leitungen. in Starkstromanlagen", A H, la) ent
sprechen. 

Kupferleiter für umhüllte Leitungen brauchen nicht ver
zinnt zu sein. Die Art des Baustoffes wird durch einen der 
Typenbezeichnung nachgesetzten Buchstaben gekennzeichnet 
(C=Kupfer, B=Bronze, A=Aluminium). Für die Um
hüllung gelten folgende Ausführungen: 

a) Bezeichnung: LW (LWC, LWB, LWA). 

Der Leiter ist mit wetterfester Masse überzogen, dar
über befindet sich eine Beflechtung aus Baumwolle, Hanf 
oder gleichwertigem Stoff, die in wetterfester Masse ge
tränkt ist. Wetterfeste Massen sind solche Massen, die 
trocknende pflanzliche öle und Metalloxyde enthalten. 

b) Bezeichnung: PLW (PLWC, PLWB, PLWA). 

Der Leiter ist mit wetterfester Masse überzogen, mit 
zwei Lagen getränktem Papier und einer Lage Baumwolle 
besponnen und nochmals mit wetterfester Masse geträ.nkt. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1923 
S.625; 1924 S.318 und 1068. - Sonderdruck VDE 308. 
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Hierüber befindet sich eine getränkte Beflechtung wie bei 
den LW-Leitungen. 

Die Umhüllung der wetterfesten Leitungen soll eine rote 
Farbe haben und muß gut am Leiter haften. 

Zur Prüfung der wetterfesten Leitungen sind zwei 
Stücke von je 5 m Länge zusammengedreht 5 min in Was
ser zu legen. Unmittelbar nach Herausnahme aus dem 
Wasserbade sollen die Stücke einer Prüfung von 10 min 
Dauer mit 500 V 'Wechselstrom bei L\V- und mit 1000 V 
Wechselstrom bei PLW-Leitungen unterzogen werden. 

2. Nu 11 e i tel' d I' ä h t e. 

Bezeichnung: NL (NLC, NLA). 

Zur Verwendung als Nulleiter in Niederspannungsanlagen 
(nicht zur Verlegung im Erdboden). 

Nulleiterdrähte sind mit massivem Leiter in Quer
schnitten von 1 bis 16 mm2, mit mehrdrähtigem Leiter in 
Querschnitten von 1 bis 500 mm2 zulässig. Als Baustoff für 
den Leiter kann weiches Kupfer oder weiches Aluminium 
verwendet werden. Kupferleiter brauchen nicht verzinnt zu 
sein. Die Ausführung der Umhüllung ist die gleiche wie 
bei den wetterfesten Leitungen, Bauart LW, jedoch soll die 
Umhüllung eine graue Farbe haben. Sie muß gut am Leiter 
haften. 

Beim Einziehen der Leitungen in Rohr darf sich die Um
hüllung nicht zurückstreifen. 

3. Nulleiter für Verlegung im Erdboden. 

Geeignet in solchen Fällen, in denen Schutz gegen 
chemische Einwirkungen erforderlich ist. 

Nulleiter für Erdverlegung sind in den Querschnitten 
4 bis 500 mm2 zulässig. Als Baustoff für den Leiter ist 
weiches Kupfer zu verwenden. Der Aufbau des Kupferleiters 
soll den Vorschriften für Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel 
bis 750 V entsprechen ("Vorschriften für isolierte Leitungen 
in Starkstromanlagen", B II 1, Tafel 1). 

a) Bezeichnung: NE. 

Der Leiter wird mit zäher Asphaltmasse überzogen und 
darüber mit mindestens vier Lagen gut vorgetränkten 
Papieres und einer Lage asphaltierter Jute bewickelt. 

b) Bezeichnung: NBE. 

Der Leiter wird zunächst mit einem Bleimantel und 
dann mit einer Umhüllung wie bei Bauart NE umgeben. 
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Für die Abmessungen gelten die in nachstehender Tafel 
angeführten Werte: 

Kupfer-
Mindeststärke Ä nBerer Durchmesser des 

Mindestzahl 
des fertigen Nulleiters 

quer.chnitt der Bleimantels NE 

I 
NBE 

rum' Drähte mm etwa mrn etwa mrn 

4 I 1 1 8 10 
6 1 1 9 11 

10 1 1 10 12 
16 1 1 11 13 

25 7 1 12 14 
35 7 1 13 15 
50 7 1 15 17 
70 19 1 17 19 

95 19 1,1 18 20 
120 19 1,1 20 22 
150 19 1,1 22 24 
185 37 1,2 24 26 

240 37 1,3 26 29 
300 37 1,4 29 31 
400 37 1,5 32 35 
500 37 1,6 35 38 
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46. Normen für Anschlußbolzen und ebene 
Schraubkontakte für Stromstärken von 10 bis 

1500 A. 
Gültig ab 1. Januar 1912. 1) 

(Für Installationsmaterial gilt DIN VDE 6200.) 

Die Kontaktfläche der Anschlußstelle ist gleich der 
Ringfläche der Unterlegscheibe. 

Mindestmaße 

Stromstärke Schraubendurchmesser Durchmesser für den 
für den Klemmkontakt Anschlußbolzen in rum 

A mm 
I 

I 
Zoll eng!. Messing I Kupfer 

10 3 1/8 3 3 
25 4,5 3/16 4,5 4,5 
60 6 114. 6 6 

100 7 5/16 8 7 
200 9 3/S 12 10 
350 12 1/2 20 14 
600 16 6/S - 20 

1000 20 3/, - 30 
1500 26 1 - 40 

Wenn an Stelle eines einzigen Anschlußbo1zens oder 
Schraubkontaktes deren mehrere verwendet werden, so muß 
die Summe ihrer Nennstromstärken mindestens gleich der 
Nennstromstärke des entsprechenden Einzelkontaktes sein. 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 1910, 
S. 326. 

Vorher bestand eine Fassung, die im Jahre 1895 beschlossen und in der 
ETZ 1895, S. 594 veröffentlicht war. 

Erläuterungen siehe ETZ 1910, S. 354. - S. a. DIN VDE 6200. 

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 34 
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47. Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung 
von Installationsmateriall). 

Gültig ab 1. Juli 1926, soweit nicht bei einzelnen Paragraphen 
andere Termine angegeben sind. 

(Dosenschalter, Steckvorrichtungen, Sicherungen mit geschlossenem 
Schmelzeinsatz, Fassungen und Lampensockel, Edisongewinde, 

Nippel, Handleuchter, Rohre, Verteilungstafeln). 

A. Vorbemerkungen. 

a) Die nachstehenden Vorschriften sind in der Weise ge
ordnet, daß jeder Abschnitt für sich Konstruktions- und 
Prüfvorschriften enthält, und zwar sind stets zuerst die 
Konstruktions-, dann die Prüfvorschriften gegeben. 

Die Prüfporschriften sind äußerlich durch K ursipschrift ge
kennzeichnet. 

1. Im Gegensatz zu den mit Buchstaben bezeichneten Ab
sätzen, die grundsätzliche Vorschriften darstellen, enthalten die 
mit Ziffern versehenen Absätze Ausführungsregeln und Normal
abmessungen. Sie geben an, wie die Errichtungsvorschriften 
und die "Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von 
Installationsmaterial" mit den üblichen Mitteln im allgemeinen 
zur Ausführung gebracht werden sollen. 

Um dieses auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen, ist 
in allen Vorschriften die Wendung "M u ß", in allen Regeln die 
Wendung "S 0 11" gebraucht. 

Abweichende Ausführungen sollen nicht mit den normalen 
verwechselbar sein. 

B. Geltungsbereich. 

§1. 

Die nachstehenden Vorschriften und Regeln beziehen 
sich auf Installationsmaterial für Nennspannungen bis 750 V. 

') Angenommen durch die Jahresversammlungen 1925 und 1926. Veröffent
licht: ETZ 1925, S. 712, 1169 und 1526; 1926, S. 539, 686, 704, 862 und 1000. -
Sonderdruck VDE 336. 
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C. Begriffsbestimmungen. 

Siehe auch Err.-Vorschr. § 2. 

§ 2. 
a) Feuersicher ist ein Gegenstand, der entweder 

nicht entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht 
von selbst weiter brennt. 

b) W ä r m e sie her ist ein Gegenstand, der bei der 
höchsten betriebs mäßig vorkommenden Temperatur keine 
den Gebrauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

c) Feuchtigkeitsicher ist ein Gegenstand, der 
sich im Gebrauch durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so 
verändert, daß er für die Benutzung ungeeignet wird. 

d) Nennstrom, Nennspannung, Nennleistung 
bezeichnen den Verwendungsbereich. 

e) Kriechstrecke ist der kürzeste Weg, auf dem ein 
Stromübergang längs der Oberfläche eines Isolierkörpers 
zwischen Metallteilen eintreten kann, wenn zwischen ihnen 
eine Spannung besteht. 

f) Erden oder an Erde legen heißt, mit einem Erder 
oder seiner Zuleitung metallisch verbinden. 

g) Unter Nu llen versteht man das Verbinden des Null
leiters mit den metallenen Konstruktionsteilen der Appa
rate. 

D. Allgemeines. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 3, 4, 5, 10, 15, 23, 28, 35, 39, 41. 

§ 3. 

a) Alle Installationsmaterialien müssen so gebaut und 
bemessen sein, daß durch die bei ihrem Betriebe auftretende 
Erwärmung und durch die mechanische Beanspruchung 
weder eine für die Umgebung gefährliche Temperatur ent
stehen kann noch die Wirkungsweise und Handhabung be
einträchtigt wird. 

1. Für Sockel bis 60 rnrn Durchmesser oder 60 mm Seiten
länge sollen folgende Mindestmaße an den Befestigungstellen 
gelten: 

Lochdurchmesser 
für die Schraube 
oder Schlitzbreite 

4,5 mm 

Durchmesser der 
Einsenkung fUr den 

Schrauben kopf 

8,5 mm 

Wandstärke tmter 
dem Schraubenkopf 

5mm 

Bei Dosen mit Befestigungschlitzen dürfen die Schraubenköpfe 
nicht über den Rand des Sockels hinausragen. 

34* 
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b) Die spannungführenden Teile müssen auf feuer-, 
wärme- und feuchtigkeitsicheren Körpern angebracht sein. 
Ausgußmassen müssen wärme- und feuchtigkeitsicher sein 
(Prüfvorschriften siehe" ETZ" 1924, Heft 50). 

c) Abdeckungen müssen mechanisch widerstandsfähig, 
zuverlässig befestigt, wärIDesicher und, wenn sie mit span
nungführenden Teilen in Berührung stehen, auch feuch
tigkeitsicher sein. Solche aus Isolierstoff, die im Ge
brauch mit einem Lichtbogen in Berührung kommen können, 
müssen auch feuersicher sein. Der Berührung zugängliche 
Gehäuse und Abdeckungen müssen, wenn sie nicht für Er
dung oder Nullung eingerichtet sind, aus nichtleitenden 
Baustoffen bestehen oder mit einer haltbaren Isolierschicht 
ausgekleidet sein. Bedienungselemente (Griffe, Drücker usw.) 
müssen aus Isolierstoff bestehen. 

d) Lackierung und Emaillierung von Metallteilen gilt 
nicht als Isolierung im Sinne des Berührungschutzes. 

e) Ortsfeste Apparate müssen für Anschluß der Leitungs
drähte durch Verschraubung oder gleichwertige Mittel ein
gerichtet sein. 

f) Ein Erdungsanschluß muß als solcher gekennzeichnet 

("EU oder _> und als Schraubkontakt ausgebildet 
sein. 

g) Alle Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen 
metallenes Muttergewinde haben. 

h) 'Für Installationsmaterial gelten für Anschlußbolzen 
und Kopfkontaktschrauben bis 200 A: DIN VDE 6200 und 
6206; für Stromstärken über 200 A gelten die "Normen für 
Anschlußbolzen und ebene Schraubkontakte für 10 bis 
1500 AU. 

1. Für Buchsenkontakte an Schaltern und Steckvorrich
tungen sollen die Mindestabmessungen der nachstehenden Tafel 
gelten: 

Nennstrom- Loch-
Wand-

Gewinde-
durch- länge der stlirke Gewinde stärke 

A messer Schraube 
mm mm mm 

bis 6 M 2,6 2,6 ],8 4,5 
" 10 M3 3 2 5 
" 25 M4 4 3 7 

i) Auf jedem Apparat müssen Nennstrom und Nennspan
nung verzeichnet sein. Werden die Bezeichnungen abgekürzt, 
so ist für den Nennstrom A, für die Nennspannung V zu 
verwenden. 
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k) Installationsmaterialien müssen am Hauptteil ein 
Ursprungzeichen besitzen, das den Hersteller erkennen läßt. 

1) Nicht keramische, gummifreie Isolierstoffpreßteile 
müssen, soweit tunlieh, ein Ursprungzeichen tragen, das den 
Hersteller des Isolierstoffes erkennen läßt. 

m) Nicht keramische, gummi freie Isolierstoffpreßteile 
müssen, soweit tunlieh, eine Angabe besitzen, die die 
Klassenbezeichnung gemäß der Klasseneinteilung der !solier
stoffe (s. ETZ 1924, S. 730) erkennen läßt. 

n) Nicht keramische, gummifreie Isolierstoffpreßteile 
müssen, soweit tunlieh, mit einem als Warenzeichen ein
getragenen Zeichen versehen sein, dessen Führung vom 
Staatlichen Materialprüfungsamt in Berlin-Dahlem dem 
Fabrikanten des Isolierstoffes nur unter der Bedingung ge
stattet wird, daß er sich vertraglich der laufenden über
wachung durch das Staatliche Materialprüfungsamt unter
wirft (s. ETZ 1925, S. 865). 

E. Dosenschalter. 
(Druckknopf- und ähnliche Schalter müssen den nachstehen

den Bestimmungen sinngemäß entsprechen.) 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 11, 28, 35, 36, 43, 45. 

§ 4. 
a) Diese Schalter erhalten nach DIN VDE 9290 folgende 

Bezeichnungen; 
Ausschalter 

einpolig 
zweipolig 
dreipolig 

Umschalter 

Schalter 1 

" 
" 

2 
3 

(Gruppen schalter) Schalter 4 
(Serienschalter) " 5 
(Wechselschalter) " 6 
(Kreuzschalter) " 7 

b) Der geringstzulässige Kennstrom beträgt bei 250 V 
für Ausschalter 4 A, für Umschalter aller Arten 2 Ä, bei 500 
und 750 V für Ausschalter 2 A, für Umschalter aller Arten 1 A. 

1. Normale Nennstromstärken sind: 

bei 250 V { für Ausschalter : 4 6 10 25 60 A 
" Umschalter: 2 4 6 10 25 60 " 

bei 500 und { 
" 

Ausschalter : 2 4 6 10 25 60 " 
750 V 

" 
Umschalter: 1 2 4 6 10 25 60 " 

§ 5. 
a) Alle Schalter müssen für mindestens 250 V ge

baut sein. 
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1. Normale Nennspannungen sind 250, 500, 750 V. 
2. Für einpolige Drehschalter bis 6 A und 250 V gelten die 

"Vorschriften, Regeln und Normen für einpolige Drehschalter 
bis 6 A und 250 V" (gültig ab 1. Juli 1928) 2). 

§ 6. 

a) Nennstrom und Nennspannung müssen auf dem orts
festen Teil des Schalters so verzeichnet sein, daß sie am 
montierten Schalter nach Entfernen der Abdeckung leicht 
und deutlich zu erkennen sind. 

1. Die Bezeichnung soll, auf dem Schalter so angebracht 
sein, daß sie nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

2. Bei Umschaltern ist der Netzanschluß durch "P" zu 
kennzeichnen. 

§ 7. 

Alle lIietallteile des Mechanismus müssen gegen die 
spannungführenden Teile isoliert sein. 

§ 8. 
a) Die Kontakte müssen Schleifkontakte sein. 
b) Schalter für Niederspannung bis 5 kVA müssen Mo

mentschalter sein. 
Momentschaltung ist vorhanden, wenn bei ordnungs

mäßiger, auch langsamer Handhabung des Betätigungsorga
nes der Schaltstern von einer Stellung in die andere springt. 

1. Statt der Momentschaltung werden bei Drehstromschal
tern gesicherte Schaltstellungen für ausreichend erachtet. Beim 
Drehen des Schaltstemes um weniger als 30 0 soll der Schalt
stern selbsttätig in die Ursprungslage zurückgehen. 

2. Funkenwischer sind Funkenlöscher, die auf mechanischem 
Wege, z. B. unter Anwendung von Isolierstoff, die Unter
brechungslichtbögen löschen (auswischen). Trennwände sind 
nicht als Funkenwischer aufzufassen. Funkenwischer dürfen 
auch nach längerem Gebrauch keinesfalls eine leitende Ver
bindung oder eine Berührung zum Nebenkontakt herstellen. 

§ 9. 
Werden als Betätigungsorgane Metallketten verwendet~ 

so muß ein isolierendes Zwischenstück in unmittelbarer 
Nähe des Schalters vorhanden sein. 

§ 10. 
Bei Drehschaltern muß der Griff so befestigt sein, daß 

er sich beim Rückwärtsdrehen nicht ohne weiteres ab
schrauben läßt. 

I) s. s. 562. 
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§ 11. 

Die spannungführenden Teile des Schalters müssen in ge
sc ha I te t erStellung gegen die Befestigungschrauben, gegen den Griff, 
gegenden Griff träger und gegen das Gehäuse nach mindestens 12 stün
digem Liegen in feuchter Luft folgende Spannungen 1 min lang 
aushalten, ohne daß ein Überschlag erfolgt: 

Bei 250 V Nennspannung 1500 V Wechselspannung, 
.. 500 .. 2000 .. 
" 750 " 2500 .. 

Bei gleicher Prüfspannung sind in ausgeschaltetem Zustande 
Prüfungen der Isolation pon Pol zu Pol und pon der Zuleitung 
zur Ableitung mit betriebsmäßigem Anschluß porzunehmen. 

§ 12. 

Die K ontaktteile des Schalters werden nach IOmaligem Schal
ten mit dem 1,25 -fachen Nennstrom belastet. Der Spannungs
abfall darf nicht größer als 50 m V sein; er wird an der Eingangs
und Ausgangsklemme des zu untersuchenden Stromkreises gemessen. 
Ist der Spannungsabfall größer als 50 mV, so ist nachstehende 
Prüfung porzunehmen: 

Die Kontaktteile des Schalters dürfen nach einstündiger Be
lastung mit dem 1,25-fachen des Nennstromes, jedoch mit nicht 
weniger als 6 A bei geschlossenem Gehäuse und bei einer Raum
temperatur pon ungefähr 20° C keine solche Temperatur annehmen, 
daß ein an irgendeiner Stelle ror dem Versuch angedrücktes 
Kügelchen reinen Bienenwachses pon etwa 3 mm Durchmesser 
nach Beendigung des Versuches geschmolzen ist. Die Prüfung 
kann mit Gleich- oder Wechselstrom porgenommen werden. 

§ 13. 

a) Der Ausschalter (Schalter 1, 2 und 3) muß bei I,I-facher 
Nennspannung, mit dem 1,25-fachen Nennstrom induktionsfrei, bei 
Drehstrom allßerdem induktip mit dem halben Nennstrom belastet, im 
Gebrauchzustande und in der Gebrauchslage während der Dauer 
pon 3 min die nachstehend perzeichnete Zahl pon Stromunterbrechun
gen aushalten, ohne daß sich ein dauernder Lichtbogen bildet: 

Größe des Ausschalters bis 10 A, 25 A, 60 A u. darüber, 
Zahl der Stromunterbrechungen in 3 min 90 60 30 

Die Schaltung bei der Prüfung ist 

für einpohge Ausschalter nach Schaltplan Abb. 1, 
für zweipolige Ausschalter nach Schaltplan Abb. 2, 
tür dreipolige Ausschalter nach Schaltpl an Abb. 3 porzunehmen. 

Hierin bedeuten: 
W 1 induktionsfreie Widerstände zur Verhinderung unmittelbarer 

Kurzschlüsse. Sie sollen den Kurzschlußslrom auf 550 A 
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begrenzen; es muß daher jeder einzelne die in folgender 
Tafel angegebenen Widerstandswerte aufweisen: 

Nennspannung in V 250 500 750 

Prüfspannung in V 275 550 825 

W 1 in Q 

bei zweipoligen Ausschaltern 0,25 0,50 0,75 

" 
dreipoligen 0,25 0,50 0,75 

W 2 einstellbare Widerstände oder Drosselspulen zur Einstellung 
des porgeschriebenen Prüfstromes. Die Widerstände sollen 



Konstruktion und Prüfung von Ins:tallationsmaterial. 537 

praktisch induktionsfrei sein. Bei der Drehstromprüfung 
mit Indukti"belastung sind diese Widerstände durch einzelne 
regelbare Drosselspulen D zu ersetzen. Die Drosselspulen 
müssen so ausreichend bemessen sein. daß der Leistungsfaktor 
in der angegebenen Prüfschaltung den Wert 0,1 nicht übersteigt. 

W 3 Widerstände zur Verhinderung eines unmittelbaren K urz
schlusses bei Überschlag nach den Befestigungschrauben, dem 
auf der Rückseite freiliegenden GrifJträger und dem Gehäuse, 
wenn dieses aus Metall besteht. Sie sollen die Stromstärke 
auf einige 100 A begrenzen und den Wert W 3 = 2 W 2 haben, 
also bei 275 V 0,5 Q, bei 550 V 1 Q und bei 825 V 1,5 Q 
betragen. 

K Kennsicherung, bestehend aus blankem Widerstandsdraht 
(Rheotan) (,Ion 0,1 mm Durchmesser und mindestens 30 mm 
Länge. 

8-8 Sind Schutzsicherungen für die ganze Prüfordnung. 

b) Der Serienschalter (Schalter 5) muß bei 1,I·facher Nenn· 
spannung, mit dem 1,25·fachen Nennstrom, der auf beide Ab
leitungen zu verteilen ist, induktionsfrei belastet, im Gebrauch
zustande und in der Gebrauchslage während der Dauer von 5 min 
die nachstehend verzeichneten Stellungswechsel aushalten, ohne 
daß sich ein dauernder Lichtbogen bildet: 

Größe des Schalters bis 10 A. Zahl der Stellungswechsel in 
5 min 300 (150 für Stromverteilung 1 und 150 für Strom
verteilung 2). 

1. Stromverteilung. Nennstrom auf der einen Stromableitung, 
25% Überlast auf der anderen Ableitung. 

2. 0,625mal Nennstrom auf jeder der beiden Stromableitungen. 
Die Schaltung bei der Prüfung ist nach Schaltplan Abb. 4 

vorzunehmen. 
c) Gruppenschalter (Schaller 4), 

Wechselschalter (Schalter 6), 
Kreuzschalter (Schalter 7) 

müssen bei 1,I-facherNennspannung, mit dem 1,25·fachen Nenn·· 
strom in jedem Stromkreis induktionsfrei belastet, im Gebrauch
zustande und in der Gebrauchslage während der Dauer von 5 min 
die nachstehend verzeichneten Stellungswechsel aushalten, ohne 
daß sich ein dauernder Lichtbogen bildet: 

Größe des Schalters bis 10 A. Zahl der Stellungswechsel in 
beiden Stromkreisen in 5 min je 150. 

DieSchaltung bei der Prüfung ist: 
für Gruppenschalter (Schalter 4) nach Schaltplan Abb. 5, 
für Wechselschalter (Schalter 6) nach Schaltplan Abb. 6, 
für Kreuzschalter (Schalter 7) nach Schaltplan Abb. 7. 

d) Bei Schaltern mit Funkenwischern muß die Zahl der 
Stromunterbrechungen um 30 0/ 0 erhöht werden. Nach dieser Prü
jung dürfen die Funkenwischer nicht nennenswert angegriffen 
sein. 
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Wj 

W1 und W. = Schutzwiderstände, 
W. = Einstellbarer Prüfwiderstand. 

Abb.4. Schalter 5. 

\1tZ 
_ __ -c:~~--1.Z5Jn 

l% 
W1 und W. = Schutzwiderstände, 
W. = Einstellbarer Prüfwiderstand. 

Ahb. 6. Schalter 6. 

§ 14. 

W1 und W. = SChntzwiderstände, 
W. = Einstellbarer Prüfwiderstand. 

Abb. 5. Schalter 4. 

Wz 
W 1 und W. = Schutzwiderstände, 
W. = Einstellbarer Prüfwiderstand. 

Abb.7. Schalter 7. 

Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit ist der Schalter, 
ohne Strom zu führen, absatzweise so zu schalten. daß 20 000 
Stellungswechsel, etwa 700 bis 800 in der Stunde entstehen; 
Drehschalter für Rechts- und Linksdrehung sind mit ;e 10 000 Stel
lungswechseln in Recht.q- und Linksdrehung zu prüfen. 

Nach der mechanischen Prüfung des Scha'ters muß die 
Nennstromstärke bei Nennspannung 10 mal abgeschaltet werden 
können, ohne daß ein Lichtbogen stehen bleibt. 

F. Steckvorrlchtungen. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 13, 35, 36, 44. 

§ 15. 

a) Nennstrom und Nennspannung müssen auf Dose und 
Stecker verzeichnet sein. 

1. Normale Nennstromstärken sind: 6, 10, 25, 60 A. 
2. Normale Nennspannungen sind: 250, 500, 750 V. 
3. Für zweipolige Steckvorrichtungen 6 A 250 V gelten 

die "Vorschriften, Regeln und Normen für ungeschützte zwei-
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polige Steckdosen und Stecker 6 A 250 V" (gültig ab 1. Juli 
1928) 3). 

Für zweipolige Steckvorrichtungen 10 A 250 V gelten die 
"Vorschriften, Regeln und Normen für ungeschützte zwei
polige Steckdosen und Stecker 10 A 250 V" (gültig ab 1. Juli 
1928) 4). 

§ 16. 

a) Der Berührung zugängliche Teile der Dosen- und 
Steckerkörper müssen, wenn sie nicht für Erdung einge
richtet sind, aus Isolierstoff bestehen oder mit einer halt
baren Isolierschicht ausgekleidet sein (s. a. § 3c). 

b) Erdverbindungen der Stecker müssen hergestellt sein, 
bevor sich die Polkontakte berühren. 

§ 17. 

Eine unbeabsichtigte Berührung spannungführender Me
tallteile der Dose wie des Steckers muß unmöglich sein. 

§ 18. 

Hülsen und Stifte dürfen in dem Körper nicht drehbar 
befestigt sein. Die Anschlußleitungen dürfen nicht mittels 
der Hülsen oder Stifte festgeschraubt werden. 

§ 19. 

a) Steckvorrichtungen müssen so gebaut sein, daß die 
Anschlußstellen beweglicher Leitungen von Zug entlastet 
sowie deren Umhüllung sicher gefaßt und gegen Verdrehen 
geschützt werden können. 

b) Die Kontakthülsen in Steckdosen müssen eine Isolier
abdeckung haben. 

1. Zweip 0 I i ge Stift s tec kv orri c h tun gen aus Iso
lierstoff für 250 V Nennspannung sollen die in Tafel I und 
in den Abb. 8 und 9 gegebenen Abmessungen haben. 

Die Steckerstifte sollen an ihrem Ende halbkugelförmig 
verrundet und der Länge nach mit einem Schlitz versehen sein. 
Der Schlitz soll quer zur Verbindungslinie der Steckerstifte 
gerichtet sein (s. Abb. 8 und 9). 

2. Drei po I ig e S ti ft st ec kv 0 rric h tungen aus Iso
lierstoff für 250 V Nennspannung sollen die in Tafel II und 
in Abb. 10 gegebenen Abmessungen haben. 

Die Unverwechselbarkeit in Bezug auf Stromstärke wird 
durch unterschiedlichen Mittenabstand der Stifte und Buchsen 
(Maß a der Tafel I1), die Unverwechselbarkeit der Polarität 
durch seitliche Ausrückung der mittelsten Stifte und Buchsen
bohrungen (Maß 0 der Tafel I1) erreicht. 

3) S. S. 564. 

') S. S. 567. 
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Die Stecker sollen an ihren Enden haJbkugelförmig ver
rundet und d.er Länge nach mit einem Schlitz versehen sein. 
Der Schlitz soll quer zur Verbindungslinie der Steckerstifte 
gerichtet sein (s. Abb. 10). 

Tafel I. 

Stromstärke in A 

unver
wechselbar 

6 I 25 

mm mm mm 
a 
b 

Mittenabstand der Stifte und Buchsen • 
Länge der Stifte. •• 

~ } Durchmesser der Stifte '. • • • { 

e 
f 
9 
h 
i 

Größte Höhe. • • } des Bundes 5) { 
Größter Durchmesser • 
Größte Breite des Schlitzes • 
Tiefe des Schlitzes • 
Abstand der Mitte der Halterille von der 

19 
19 
4 
4 
4 
7 

0,8 
14 

19 
19 
4 
5 
4 
7 

0,8 
14 

Auflagefläche •• 14,5 14,5 
k Kleinste Breite der Halterille (vor Ab-

rundung der Kanten) • '" 1,5 
Kleinste Tiefe der Halterille • 0,5 

m Kleinste Tiefe der Bohrung für die Stifte 15 

no } Durchmesser der Buchsenbohrungen • • { 4,05 
4,05 

n1 } Durchmesser der Bohrungen in der { 4,55 
01 Isolierabdeckung . • . • • • . • .• 4,55 

Abstand der Stirnfläche derlsolierabdeckung p 

1,5 
0,5 
15 

4,05 
5,05 
4,55 
5,55 

von der Mitte der Haltefeder • 
q Größte Breite der Haltefeder • 

10,5 10,5 
0,8 0,8 

r 

8 

t 

Abstand derStirnfläche der Isolierabdeckung 
von der Kontaktbuchse • 4 

Durchmesser der Steckdosenlöcher • 10 
Lichte Tiefe der Steckdosenlöcher . • 4 
Kleinster } { 36 v Größter Durchmesser des Steckers •. 37 

Kleinster} Durchmesser der ebenen Stirn- { 38 
W Größter fläche der Steckdose. • .• 40 

y 
z 

Kleinste Höhe des Randes der Steckdose • 3 
Kleinste Stärke des Randes der Steckdose 5 
Kleinster Durchmesser der Dose in der 

Ebene der Fläche der Isolierabdeckung 56 

4 
10 
4 
36 
37 
38 
40 
3 
5 

56 

28 
24 
6 
7 
6 
10 
1 

17 

20 

2 
0,8 
18 

6,05 
7,05 
6,55 
7,55 

14 
1 

5 
14 
6 
47 
49 
50 
52 
5 
6 

82 

') Der Bund (8, f) ist nicht obligatorisch; die Länge der Stifte i8t jedoch in 
jedem Falle b. 
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Abb. 8. Verwechselbare Ausführung. 

i 1 
-(~ 
, . I 

~,, ~ I-:>uoo:o.-
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Ahb.9. Unverwechselbare Ausführung. 

§ 20. 
Bei eingesetztem Stecke,. müssen die Steckvor,.ichtungen gegen 

die Befestigungschrauben und gegen eine am Stecke,. angeb,.achte 
Stanniolumwicklung, bei ausgezogenem Stecke,. die Kontakte gegen· 
einande,. nach mindestens 12 stündigem Liegen in feuchte,. Luft 
die folgende Spannung 1 min lang aushalten: 

bei 250 V Nennspannung 1500 V Wechselspannung, 
500 

" 750" 

2000 
2500 " 
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§ 21. 

Die Kontaklteile der Stech'orrichtungen werden bei eingesetz. 
tem Slecker mit dem 1,25-fachen Nennstrom belastet. Der Span. 
nungsabfall darf nicht größer als 50 mV sein. Er wird an der 
Eingangs· und Ausgangsklemme gemessen. 

Sicherungen in Steck(Jorrichtungen werden während der Prü· 
fung kurzgeschlossen. 

1st der Spannungsabfall größer als 50 m V, so ist nachstehende' 
Prüfung vorzunehmen: 

a 
b 
c 

d 

e 
f 
9 
h 
i 

k 

Tafel Ir. 

Stromstärke in A 

Abstand der Mittellinie der Stifte und Buchsen. 
Länge der Stifte. • 
Durchmesser der Stifte 
Kleinste} halbe Breite der ebenen Fläche der { 
Größte Dose... 
Größte Höhe . • • .} d B d 6) { 
Größter Durchmesser es un es . 
Größte Breite des Schlitzes 
Tiefe des Schlitzes • 
Abstand der Mitte der Halterille von der Auflage· 

fläche. • 
Kleinste Breite der Halterille (vor Abrundung 

der Kanten) . 
Kleinste Tiefe der Halterille 

m Kleinste Tiefe der Bohrung für die Stifte 
n Durchmesser der Buchsenbohrung . 
n1 Durchmesser der Bohrung in der Isolierabdeckung 
o Breitenabstand der Stifte und Buchsen 
p Abstand der Stirnfläche der Isolierabdeckung von 

der Mitte der Haltefeder 
q Größte Breite der Haltefeder 
r Abstand der Stirnfläche der Isolierabdeckung von 

der Kontaktbuchse • • • 
s 
t 

v 

w 

x 
y 

Durchmesser der Steckdosenlöcher . 
Lichte Tiefe der Steckdosenlöcher . 

KlG eißnste Ir halbe Breite des Steckers { 
rö te 

Kleinster} . { Größter Halbmesser der Länge des Steckers 

Kl~inster} Halbmesser der ebenen Länge der { 
Größter Steckdose............ 
Kleinste Höhe des Randes der Steckdose . 
Kleinste Stärke des Randes der Steckdose • 

I 6 I 25 

~;I~~ 
19 i 24 
4 6 
13 18 
14 19 
4 6 
7 10 

0,8 1 
14 17 

14,5 20 

1,5 2 
0,5 0,8 
15 18 

4,05 6,05 
4,55 6,55 

3 4 

10,5 14 
0,8 1 

4 5 
10 14 
4 6 
11 16 
12 17 
29 39 
30 40 
31 41 
32 42 
3 5 
5 6 

6) Der Bund (e, f) ist nicht obligatorisch; die J,ä nge der Stifte ist jedoch 
in jedem Falle b. 
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Die Kontaktteile der Steckporrichtungen dürfen bei eingesetz
tem Stecker und bei einer Raumtemperatur pon ungefähr 20 0 C 
nach einstündiger Belastung mit dem 1,25-fachen Nennstrom 
keine solche Temperatur annehmen, daß ein an irgendeiner Stelle 
por dem Versuch angedrücktes Kügelchen reinen Bienenwachses 
pon etwa 3 mm Durchmesser nach Beendigung des Versuches ge
schmolzen ist. Die Prüfung kann mit Gleich- oder Wt'chselstrom 
porgenommen werden. 

L 
f 

1 I i 
r-lL-~a-->j _n_ 1 1 

11 i I i 

Abb. 10. Dreipolige Steckvorrichtung. 

§ 22. 

Die Steckporrichtung muß bei 1,1-facher Nennspannung, mit 
dem 1,25-fachen Nennstrom induktionsfrei belastet, im Gebrauch
zustande und in der Gebrauchslage 20mal nacheinander, jedoch 
mit Pausen pon mindestens 10 s, ein- und ausgeschaltet werden 
könnm, ohne daß sich ein dauernder Lichtbogen bildet. 

Die Schaltung der Prüfanordnung ist die gleiche wie bei der 
Prüfung pan Dosenschaltern (§ 13). 
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Nach dieser Prüfung dürfen die Abdeckungen der Hülsen 
nicht nennenswert angegriffen sein. 

§ 23. 
Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit der Steckporrich· 

tung ist der Stecker ohne Strombelastung lOOOmal pollständig ein
und auszuführen. 

G. Sicherungen mit geschlossenem Schmelzeinsatz. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 14, 20, 28, 35, 36, 43. 

§ 24. 
a) Nennstrom und Nennspannung müssen auf dem orts

festen Teil des Sicherungsockels sichtbar und haltbar ver
zeichnet sein. 

1. Nonnale Nennstromstärken sind: 25, 60, 100, 200 A. 
2. Normale Nennspannungen sind: 500, 750V. 
3. Für Sicherungsockel 25 A 500 V mit quadratischem 

Grundriß und rückseitigem Anschluß für Schalt- und Ver
teilungstafeln gilt DIN VDE 9310. 

Für Sicherungsockel 60 A 500 V mit quadratischem Grund
riß und rückseitigem Anschluß für Schalt- und Verteilungs
tafeln gilt DIN VDE 9311. 

4. Für Sicherungsockel 25 A 500 V mit vorderseitigem An
schluß gilt DIN VDE 9320. 

Für Sicherungsockel 60 A 500 V mit vorderseitigem An
schluß gilt DIN VDE 9321. 

§ 25. 

~) Nennstrom und Nennspannung müssen auf dem 
Schmelzeinsatz haltbar verzeichnet sein. 

1. Nonnale Nennstromstärken sind: 6, 10, 15, 20, 25, 35, 
60, 80, 100, 125, 160, 200 A. Für höhere Stromstärken werden 
bestimmte Abstufungen nicht festgelegt. 

2. Nonnale Nennspannungen sind: 500, 750 V. Die ge· 
ringste Nennspannung beträgt 500 V mit Ausnahme der 
Schmelzeinsätze in Steckdosen, für die 250 V zulässig ist. 

b) Nennstrom und Nennspannung bei D-Stöpseln müssen 
auf Patrone (Schmelzeinsatz) und Paßschraube haltbar ver
zeichnet sein. 

1. Normale Nennstromstärken sind: 6, 10, 15, 20, 25 A. 
2. Normale Nennspannung ist: 500 V. 

§ 26. 
a) Der Sicherungsockel muß aus solchem Werkstoff 

hergestellt sein, daß seine Brauchbarkeit durch die höchste 
Temperatur, die im Betriebe mit dem stärksten zulässigen 
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Schmelzeinsatz auftreten kann, auch auf die Dauer nicht 
beeinträchtigt wird. 

b) Der Kragen der Paßschraube muß aus solchem Isolier
stoff hergestellt sein, daß die Brauchbarkeit derPaßschraube 
durch die höchste Temperatur, die im Betriebe mit dem zu
gehörenden Schmelzeinsatz auftreten kann, nicht beeinträch· 
tigt wird. 

c) Der Gewindering und die Brille müssen aus einem Stück 
bestehen. Die Anschlußbolzen bei Schalttafelsicherungsockeln 
müssen, gegen Lockerung gesichert, befestigt und die Fuß
kontaktschiene muß gegen Lageänderung gesichert sein. 

d) Gewinde für die Unverwechselbarkeitseinsätze zu 
Schraubstöpselsicherungen bis 60 A nach DIN VDE 9301. 

§ 27. 

Der Schmelzraum muß abgeschlossen sein und darf 
ohne besondere Hilfsmittel und ohne Beschädigung nicht 
geöffnet werden können. 

§ 28. 

a) Die Sicherungen für Nennstromstärken bis einschließ
lich 60 A müssen so gebaut sein, daß die fahrlässige oder 
irrtümliche Verwendung von Einsätzen für zu hohe Strom
stärken ausgeschlossen ist. 

1. Für Sicherungen mit "Edison-Gewinde 27 für 500 V 
Ne=spannung bis 25 A", bei denen die Unverwechselbarkeit 
durch Höhenunterschiede erreicht wird, gilt DIN VDE 9350. 

Zur Kontrolle der Stöpsel und Sicherungsockel (mit Aus
nahme der Gewindeabmessungen) dient DIN VDE 9352. Ge
windeabmessungen und Kontrollehren hierfür siehe § 46. 

2. Für Sicherungen mit "Edison-Gewinde 33 für 500 V 
Ne=spannung bis 60 A", bei denen die Unverwechselbarkeit 
durch Höhenunterschiede erreicht wird, gilt DIN VDE 9351. 

Zur Kontrolle der Stöpsel und Sicherungsockel (mit Aus
nahme der Gewindeabmessungen) dient DIN VDE 9353. Ge
windeabmessungen und Kontrollehren hierfür siehe § 46. 

3. J,'ür D-Stöpsel und Paßschrauben bis 25 A gilt DIN 
VDE 9360. 

Zur Kontrolle der Stöpsel und Paßschrauben dient DIN 
VDE 9361, Blatt 1 bis 3. 

4. Es empfiehlt sich, das erfolgte Abs~hmelzen kenntlich 
zu machen. 

§ 29. 

Die spannungführenden Teile der Sicherungsockel müs8en 
bei eingesetztem Schmelzeinsatz gegen die Befestigungschrauben und 
gegen die der Berührung zugänglichen Metallteile am Sockel und Ein· 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 35 
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satz, ferner ohne Einsatz zwischen den Kontakten nach mindestens 
12 stündigem Liegen in feuchter Luft folgende Spannungen 1 min 
lang aushalten, ohne daß ein Durchschlag erfolgt: 

bei 600 V Nennspannung 2000 V Wechselspannung, 
.. 760" 2500 

§ 30. 
Für die Prüfung der Schmelzeinsätze bei Kurzschluß 

(Abb. 11) gelten folgende Vorschriften: 
Als Stromquelle dient ein Akkumulator Don mindestens 

1000 A bei einstündiger Entladung und einer Klemmenspannung, 
die um 10 010 höher ist als die Nennspannung des zu prüfenden 
Schmelzeinsatzes, gemessen an der offenen Batterie. 

Abb.11. Schaltplan für nie Kurzschlußprüfung. 

B Akkumulator, 
S S Schutzsicherung, 

AStrommesser, 
W I induktionsfreier veränderlicher Widerstand, 
PS der zu prüfende Schmelzeinsatz, 
Wu Meßwiderstand, 

U U mschalthebel, 
S H Schalthebel, 

V Spannungmesser 
V U Spannungmesser.Umschalter. 

Zur Bestimmung der Widerslände des Stromkreises und der 
Batterie einschließlich des Widerstandes der Schutzsicherung dient 
der unveränderliche (M eß-)W iderstand W 1I,. er beträgt 1 Q. 

An seinen Klemmen wird die bei Belastung auftretende 
Spannung gemessen; diese soll betragen: 

400 V bei Prüfung Don 500 V-Einsätzen bis 25 A, 
500.. " 500 " über 25 
600" .. 750 .. ". 

Zur Abgleichung des Stromkreises dient hierbei der regelbare 
Widerstand W [. 

Die zum Schutz der Batterie erforderliche Schutzsicherung 
S S muß bei dieser Abgleichung eingeschaltet sein. Sie besteht aus 
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fünf frei ausgespannten parallelgeschalteten Kupferdrähten pon je 
1,5 mm Durchmesser und 50 cm Länge. 

Zur Vornahme der Kurzschlußprüfung wird der zu prüfende 
Schmelzeinsatz an Stelle des Widerstandes W II gesetzt. Er muß 
beim Schließen des Schalters S H ordnungsgemäß abschalten, ohne 
daß die Schutzsicherung abschmilzt oder der etwa perwendete 
Selbstschalter unterbricht. 

§ 31. 
Für die Prüfung auj richtige Abschmelzstromstärke gilt 

folgende Tafel: 

Nennstrom 
Kleinster PrQfstrom Grö ßter Prüfstrom 

A 

6 bis 10 1,5 X Nennstrom 2,10 X Nennstrom 
15 

" 
25 1,4 X Nennstrom 1,75 X Nennstrom 

35 " 200 1,3 X Nennstrom 1,60 X Nennstrom 

Den kleinsten Prüfstrom müssen die Sicherungen bis 60 A 
mindestens 1 h, die bis 200 A mindestens 2 h aushalten; mit dem 
größten Prüjstrom belastet, müssen sie innerhalb der gleichen 
Zeiten abschmelzen. 

§ 32. 
Geschlossene Sicherung -Schmelzeinsätze müssen auch bei 

jeder anderen Abschmelzbelastung ordnungsgemäß abschalten. 
Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Einsätze bei Belastung 
nach folgendem Verfahren sicher unterbrechen: 

Die zu prüfenden Einsätze werden mit dem größten Prüfstrom 
3 min lang belastet und hierdurch angewärmt. Alsdann wird 
plötzlich auf den für die Kurzschlußprüfung porgesehenen Strom
kreis umgeschaltet und der erste Einsatz bis zum Abschmelzen 
mit dem Zweieinhalbjachen, der zweite mit dem Dreifachen, der 
dritte mit dem V ierjachen des Nennstromes belastet. 

Hierbei werden die Schmelzeinsätze, wie bei Kurzschluß
prüfungen, an die Stelle des Widerstandes W II gesetzt, während 
der Widerstand W I zur Einstellung der perschiedenen Strom
stärken dient. 

§ 33. 

r Fällt auj Beschluß der Jahrespersammlung 1920 fort.} 

H. Fassungen und Lampensockel. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 16, 18, 31, 33, 43. 

§ 34. 

a) Jede Fassung ist mit der Nennspannung zu be
zeichnen. 

1. Normale Nennspannungen sind: 250, 500, 750 V. 
35* 
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§ 35. 
Bei Fassungen verwendete Isolierstoffe müssen wärme-, 

feuer- und feuchtigkeitsicher sein. 

§ 36. 
a) Bei Fassungen für Hochspannung müssen die äußeren 

Teile aus Isolierstoff bestehen und sämtliche spannungfüh
renden Teile zufälliger Berührung entziehen. 

b) Für Fassungen, die zeitweilig wie Handleuchter be
nutzt werden, gelten die Bestimmungen über Handleuchter 
(§ 48). 

c) Bei Fassungen für 250 V darf die kürzeste Kriech
strecke zwischen stromführenden Teilen verschiedener Po
larität oder zwischen solchen und einer metallenen Um
hüllung 3 mm nicht unterschreiten. 

1. Der Gewindekorb soll aus Kupfer oder einer mindestens 
800/0 Kupfer enthaltenden Legierung bestehen. 

2. Die Anschlußkontakte sollen aus Kupfer, Messing oder 
anderen Kupferlegierungen bestehen. 

3. Alle Anschluß- und Befestigungschrauben sollen aus 
Kupferlegierungen (Messing usw.), die in Metall gehenden 
Nippelschrauben aus Stahl bestehen. 

§ 37. 
Für Fassungen mit Metallgehäuse gilt: 
a) Der Fassungsmantel muß am Fassungsboden befestigt 

sein. 
b) Werden zur Einhaltung des Abstandes zwischen Fas

sungsmantel und Gewindekorb Isolierringe verwendet, so 
dürfen diese nicht ohne besondere Werkzeuge abnehmbar sein. 

1. Die Leitungsanschlüsse sollen als Buchsenklemmen aus
geführt werden. 

2. Der Fassungstein soll kreisrund sein. 

c) Die Anschlußklemme für den Null- oder Erdungsan
schluß ist besonders kenntlich zu machen, z. B. durch "E". 

§ 38. 

a) Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der 
Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen sein. 
Dieser Schutz gegen zufälliges Berühren muß auch während 
des Einschraubens der Lampen wirksam sein (s. die na.ch
stehenden Leitsätze für die Prüfung des Berührungschutzes). 

1. Für Lampensockel mit Edison-Gewinde gelten DIN VDE 
9610, 9615, 9620, 9625. 

2. Kontaktlehren für Sockel siehe DIN VDE 9611. 



Konstruktion und Prüfung von Installationsmaterial. 549 

VorUiufige Leitsätze für die Prüfung des Berührung
schutzes bei nackten Fassungen, Armaturen und 

Handleuchtern. 

I. Vorrichtungen zur Erreichung des Berührungschutzes müssen so 
beschaffen sein, daß spannungführende Teile der zufälligen Berührung 
beim Ein- und Ausschrauben bzw. Einsetzen und Herausnehmen der Lampe 
(z. B. auch beim schrägen Einsetzen) entzogen sind, und sich auf alle im 
Handel befindlichen Lampenformen mit genormten Sockeln erstrecken. 

2. Schutz gegen zufällige Berührung muß auch bei eingesetzter Lampe 
vorhanden sein. 

3. Die eigentlichen Berührungschutzvorrichtungen dürfen nur mittels 
Werkzeug entfernt werden können. Nackte iVI etal/fassungen brauchen dieser 

Mit Edison- D t Lampensockel 

A14 50 48 

A 27 67 63 

Abb. 1. 

Tiefenlebren für Glüh
lampenschraubfassungen 

mit Berührungschutz und 
Gewinde E 14 und E 27. 

(Fiir Stecker 
nach DIN VDE 9401). 

Mit Edison- D a Lampensockel 

014 38 60 

B 27 50 45 

Abb.2. 

Weitenlehren für Glüh
lampenschraubfassungen 
mit Berührungschutz und 
Gewinde E 14 und E 27. 

(Für Stecker 
nacb DIN VDE 9401). 

~ ~,. 
I I 
I I 

~" r~~ 
:-~ ':1 

Abb.3. 

Tiefen- und Weilenlehre 
für Gliihlampenschraub
fassungen mit Berührung
schutz und Gewinde E 40. 

(Für Stecker 
nach DINVDE 9401). 

Forderung nicht zu genügen, wenn die Berührungschutzvorrichtungen so 
angeordnet sind, daß bei ihrer Entfernung die Fassung in ihre Bestand
teile (Stein, Einsatz, Mantel und Schutzring) zerfällt. 

4. Die Berührung des Gewindekorbes mit dem Metallmanlei und son
stigen M etallteilen soll durch Mittel verhindert sein, die nicht ohne Werk
zeug abnehmbar sind. 

5. Die Verschiebbarkeit des Schutzorganes, die den Berührungschutz 
etwa unwirksam machen könnte, soll durch 111 ittel verhindert sein, die in 
allen Lagen wirksam sind. 

6. Teile der Schutzvorrichtungen, die mit dem Glas der Lampe in Be
rührung kommen oder kommen können, sollen So beschaffen sein, daß sie 
bei ordnungsgemäßem Einsetzen das Glas der Lampe nicht beschädigen 
können. 

7. Alle M etall- und Isolierteile der Schutzvorrichtungen, die das Glas 
der Lampe berühren, sollen eine gleichmäßige Temperatursteigerung auf 
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I800 C innerhalb drei Stunden aushalten, ohne daß Formveränderungen 
auftreten. 

8. In nackten Fassungen sollen die den Prüflehren entsprechenden 
Lampen zum Brennen gebracht werden können (s. Abb. I bis 4). 

Für Armaturen und Handleuchter ist dieses nur für die Lampen 
crforderlich, die für diese Armaturen und Handleuchter bestimmt sind. 

9. Die verwendbaren Lampentypen sollen sich, ohne durch Strom be
lastet zu sein, hundertmal in die Fassung einsetzen und wieder heraus
nehmen lassen, ohne daß die Wirksamkeit des Berührungschutzes dadurch 
beeinträchtigt wird und, ohne daß der Lampenkörper bei sachgemäßem 
Einschrauben zerstört wird. 

r '-}1 n 
c I......,.,..".,,,,,,J M 

Iso/ier,slrp(ftl? 

1I11t EdisoD- J a b c d 
L.mpcDsoek. l 

a 14 ~_10 10 114 20 1 28 

B 27 1 20 115 16 I 35 40 

B ·10 - i 20 I 20 116 50 110 

Abt>. 4. 

Berührungsprüflehren für G lühlampeu
schraubfassungen mit Berilbrungschutz 

und Gewinde E 14, E 27 und E 40. 

IO. Bei Fassungen mit E 27 bzw. E I4 und Hilfskontakten ist fest
zustellen, ob der Lichtbogen bei der Fassung nach einstündiger Belastung 
mit I , 25 Nennaufnahme in wagerechter Lage ein zwanzigmaliges lang. 
sames Herausnehmen der Lampe bei 250 V in Abständen von je 1 / 2 min 
gestattet, ohne daß die Gefahr eines Unbrauchbarwerdens des Berührullg
schutzes oder einer Kurzschlußbildung entsteht. 

§ 39. 

a) Bei allen Fa s s u n gen für 250 V müssen die in 
Tafel V gegebenen Mindestmaße eingehalten sein. 

b) Bei Fassungen mit Metallgehäuse müssen 
außerdem die in Tafel VI gegebenen Mindestmaße ein
gehalten sein. 
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Tafel V. 

Gewinde 

Wandstärke des Gewindekorbes 
Bei Verwendung von Kopfschraubell 

für den Leitungsanschluß: 

Gewindelänge im AnSChlUßkon.} I 
takt • . . . . . . . . .. d K f 

Gewindedurchmesser . . . er OP'l 
schraube Kopfdurchmesser . 

Kopfhöhe . . . . . . . 
Bei Verwendung von Buchsen· 

klemmen: 
Durchmesser der Buchsenbohrung . . . .1 
Länge des Gewindes für die Anschluß· 

schraube ..•..•......... 1 
Durchmesser der Anschlußschraube . 

Tafe 1 VI. 

Gewinde 

Wandstärke des Mantels. . . . . . . . 
Wandstärke des Fassungsbodens ') . . . 
Lichte Pfeilhöhe der Wölbung des Fassungs· 

bodens ....... . 
Wandstärke des Nippels. 
Lichte Weite des Nippels 
Länge def! Nippelgewindes 
Durchmesser der Nippelschraube 
Länge der Gewindeüberdeckung zwischen 

Fassungsmantel und ·boden .•.•.. 

Edisongewinde 
14 I 27 I 40 

rnrn 

I 
rnrn mm 

0,28 0,28 0,5 
I 
I 
I 

1,.5 1,5 2,5 
2,4 2,8 4,8 
5 6 9 
2 2,5 5 

2,5 3 4 

2 2,5 4 
2,4 2,8 4 

Edisongewinde 
14 I 27 I 40 

mm I mm I mm 

0,28 0,28 1 
0,28 0,28 1 

5 7 12 
2,5 2,5 4 
7 10 13 
7 7 10 
3,5 3,5 4,5 

5 7 10 

1. Bei Fassungen und Lampensockeln (mit Edisongewinde 
E 27) für das Pauschalsystem sollen die Unverwechselbarkeits
organe die in den Abb. 12 und 13 und Tafel VII gegebenen Ab
messungen haben. 

§ 40. 

Schalter in Fassungen müssen Momentschalter sein. 

') Für Fassungen mitEdisongewindeE40 bezieht sichdieWandstärkevon 1mm 
nur auf geschnittenes Gewinde. Bei gedrücktenl Gewinde mUssen die Wandstärkell 
mindestens 0,5 rum betragen, doch muß der Mantel gegen ZerdrUcken widerstands
fähig sein. 
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Abu. 12. Lampenfuß für 
Pauschalfassung. 

Abb 13. Unverwechselbarkeitsring 
zum Einsetzen in Fassungen mit 

Edisongewinde E 27. 

Tafel VII. Unverwechselbarkeitsmaße (mm). 

Nr. 

4 
6 
8 

10 
12 
14 

° 

a 
Lochdurchmesser 

b 
Zapfendurcbmesser 

4- 4,5 3- 3,5 
6- 6,5 5- 5,5 
8- 8,5 7- 7,5 

10-10,5 9- 9,5 
12-12.5 11-11,5 
14-14,5 i 13-13,5 

Sehutzring ohne Loeh 

§ 41. 

Schaltfassungen müssen im Inneren so gebaut sein, 
daß eine Berührung zwischen den beweglichen Teilen des 
Schalters und den Zuleitungsdrähten ausgeschlossen ist. 
Handhaben zur Bedienung der Schaltfassungen dürfen nicht 
aus Metall bestehen. Die Schaltachse muß von den span
nungführenden Teilen und von dem Metallgehäuse isoliert 
sein. 

Der Schalter muß an dem Zuleitungstück zum Mittel· 
kontakt (Fußkontakt) liegen. 

§ 42. 
Schaltfassungen mit Edisongewinde E 27 sind für Span

nungen über 250 V, Schaltfassungen mit Edisongewinde E 14 
und E 40 sind für alle Spannungen unzulässig. 

§ 43. 
Fassungen müssen in eingeschalteter Stellung nach minde

stens 12 stündigem Liegen in feuchter Luft folgende Spannung 
1 min lang'aushalten, ohne daß ein Überschlag erfolgt: 
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bei 250 V Nennspannung 1500 V Wechselspannung, 
500 2000 
750 2500 

und zwar 
zwischen den einzelnen Kontakten, 
'Zwischen jedem spannungführenden Kontakt und dem Mantel, 
zwischen jedem spannungführenden Kontakt und einer Stanniol-

umhüllung am Schaltorgan, 
zwischen den Kontakten des Schallorganes in ausgeschalteter 

Stellung. 
§ 44. 

Die Schaltfassung muß bei 1,I-facher Nennspannung mit 
2 A induktionsfrei belastet, im Gebrauchzustande während einer 
Dauer pon 3 min 90mal ein- und ausgeschaltet werden können, 
ohne daß sich ein dauernder Lichtbogen bildet. 

§ 45. 

Zur Prüfung der mechanischen Haltbarkeit ist der Schalter 
der Schaltfassung in stromlosem Zustande so zu schalten, daß 
10000 Stellungwechsel, etwa 700 bis 800 in der Stunde, entstehen; 
Schalter für Rechts- und Linksdrehung sind mit je 5000 Stellungs
wechseln in Rechts- und Linksdrehung zu prüfen. 

I. Edison-Gewindl'. 

§ 46. 
1. Für Edisongewinde gilt DIN VDE 400. 

Lehren nach DIN VDE 401. 

K. Nippel. 

§ 47. 
l. .Für Nippelgewinde gilt DIN VDE 420. 

Fassungsnippel sollen die in Tafel VI gegebenen Abmes
sungen haben. 

Bei Nippeln und Nippelmuttern sollen die Kanten stark 
verrundet sein. 

2. Als Anschlußgewinde für Reduziernippel kann außer 
obigen Gewinden das Rohrgewinde nach DIN 260 genommen 
werden. 

L. Handleuchter. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 18, 28, 33. 

§ 48. 

a) Körper und Griff derHandleuchter müssen aus wärme
und feuchtigkeitsicherem Isolierstoff bestehen. Die span
nungführenden Teile müssen durch ausreichend widerstands
fähige Schutzmittel der zufälligen Berührung entzogen sein. 
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Bei Handleuchtern für Hochspannung dürfen Kriechstrecken 
von 6 mm nicht unterschritten werden. 

b) Die Anschlußstellen der Leitungen müssen von Zug 
entlastet sowie deren Umhüllung sicher gefaßt und gegen 
Verdrehung gesichert werden können. 

c) Gewöhnliche Schaltfassungen in Handleuchtern sind 
verboten. 

Schalter in Handleuchtern sind nur bis 250 V zulässig. 
Sie müssen den Vorschriften für Dosenschalter entsprechen 
und so im Körper oder im Griff eingebaut sein, daß sie 
mechanischen Beschädigungen bei Gebrauch der Hand
leuchter nicht unmittelbar ausgesetzt sind. 

Metallteile der Betätigungsvorrichtung des Schalters 
müssen auch bei Bruch des Schaltergriffes der zufälligen 
Berührung entzogen bleiben. 

d) Die Einführungstellen für die Leitungen müssen 
derart ausgebildet sein, daß eine Beschädigung der bieg
samen Leitungen auch bei rauher Behandlung nicht zu be
fürchten ist. 

e) Ist die Lampe mit einem Schutzkorbe, Aufhängehaken, 
Tragbügel oder dgl. aus Metall versehen, so müssen diese 
auf dem isolierenden Körper befestigt sein. Der Schutzkorb 
muß so am Körper befestigt sein, daß er sich nicht selbst
tätig lösen kann. 

f) Handleuchter müssen in eingeschalteter Stellung nach 
mindestens 12 stündigem Liegen in feuchter Luft folgende Span· 
nung 1 min lang aushalten, ohne daß ein Überschlag erfolgt: 

bei 250 V Nennspannung 1500 V Wechselspannung. 

und zwar 

.. 500" 
" 750" 
" 1000 " 

2000 " 
2500 " 
3000 ,. 

zwischen den einzelnen Kontaktstücken der Fassung, 
zwischen jedem spannungführenden Kontakt und dem Mantel, 
zwischen jedem spannungführenden Kontaktstück und einer 

Stanniolumhüllung am Griff. 
zwischen den Kontakten des Schalters in ausgeschalteter Stellung 

M. IsoUerrohre und Zubehörteile. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 26, 31. 

§ 49. 

Für Isolierrohre und Zubehörteile gelten besondere "Vor
schriften für lsolierrohre" (s. S. 573). 

Außerdem gilt Folgendes: 
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a) Rohrähnliche 'Yinkel-, T-, Kreuzstücke u. dgl. müssen 
als Teile des Rohrsystemes in gleicher Weise ausgekleidet 
sein wie die Rohre selbst. Scharfe Kanten im Inneren sind 
auf alle Fälle zu vermeiden. 

1. Rohre für Verschraubung nach Art der Stahlpanzerruhre, 
jedoch ohne Auskleidung, sollen in ihren Abmessungen min
destens den Festlegungen in DIN VDE 90LO entsprechen. 

N. Verteilungstafeln. 
Siehe auch Err.-Vorschr. §§ 9, 1-1, 37, 38. 

§ 50. 
1. Unter Verteilungs tafeln ist der Zusammenbau VOll Siche

rungen, Schaltern, Meßgeräten usw. auf besonderer, gemein
samer Unterlage verstanden. 

2. Unterlagen können aus :Metall oder Isolierstoff bestC'hen. 
Solche aus Isolierstoff sollen feuer-, wärme- und feuchtigkeit
sicher sein. 

3. Die einzelnen Apparate sollen für sich befestigt sein. 
4. Sammelschienen, denen mehr als 60 A zugeführt werden, 

sollen nicht aus aneinandergereihten Stücken bestehen. 
5. Verteilungstafeln sollen durch eine Umrahmung oder 

ähnliche Mittel so geschützt sein, daß Fremdkörper nicht an 
die Rückseite der Tafel gelangen können. 
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48. Vorschriften, Regeln und Normen für 
plombierbare Hauptleitung-Abzweigkasten 600V. 

Gültig·ab 1. Juli 1928 1). 

Vorbemerkung. 
Für plombierbare Hauptleitung - Abzweigkasten gelten 

die Abschnitte A, B, C und D der "Vorschriften für die 
Konstruktion und Prüfung von Installationsmaterial" . 

§ 1. 

Begriffserklärung . 

Plombierbare Hauptleitung-Abzweigkasten sind zum un
mittelbaren Einbau in ungeschnittene Hauptleitungen be
stimmt; sie dienen vornehmlich zum Anschluß von Stock
werk-Abzweigleitungen. Sie sind, da sie meistens vor dem 
Zähler eingebaut werden, gegen unbefugten Eingriff und 
ebenso gegen Kurzschluß durch sichere Abdeckungen u. dgl. 
besonders geschützt und von kräftiger Bauart. 

§ 2. 

Bezeichnung. 

Sie führen die Bezeichnung HKp. 
1. UnterschieClen werden sie wie folgt: 

a) Für Verlegung auf der Wand mit Zuführungen für 
Rohre oder Itohrdraht, 

b) für Verlegung in der Wand mit Zuführung nur für 
Rohre. 

2. Nennbezeichnungen sind: 

4--6; 10--16; 25--35; 
für 25 60 100 

50--70 mm ll 

160 A 
In Aussicht genommen ist, eine Type von 4--16 mm2 ein

zufügen. 

3. Normale Nennspannung: 500 V. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924 
S.783 und 1068. - Sonderdruck VDE 313. 
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§ 3_ 

Die plombierbaren Hauptleitung-Abzweigkasten müssen 
entsprechend den Errichtungsvorschriften und den DIl-< 
VDE-N ormen so beschaffen sein, daß sie betriebsmäßigen 
und mechanischen Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-N orDlen ausgeführt sein. 
1. Für die Typen ist DIN VDE 9100 maßgebend. 
2. Schrauben, )luttern, Unterlegscheiben u. dgl. sollen nach 

den DI-Xormen bz,L den DIN VDE-Normen ausgeführt werdf>Tl. 

I. Gehäuse. 
§ 4_ 

a) Das Gehäuse muß aus Ober- und Unterteil bestehen. 
1. Für beide Teile ist Isolierstoff und ::\letall zulässig. 
Isolierstoff erscheint aus Sicherheitsgründen zweckmäßiger. 

b) Bei Verwendung von Metalldeckeln oder -kappen müssen 
besondere Mittel vorgesehen werden, die es sicher ver
hindern, daß unter Spannung stehende Teile Deckel 
und Kappe berühren oder, daß beim Aufsetzen oder Ab
nehmen dieser Teile Kurzschlußgefahr entsteht; anderen
falls ist isolierende Innenverkleidung vorzusehen. 

§ 5. 
Gehäuse aus Isolierstoff müssen besonders schlag- und 

stoßfest sein. Spröde Baustoffe sind daher unzulässig. 

§ 6. 

Isoliersockel als Klemmenträger müssen auf dem Ge
bäuseunterteil befestigt sein. 

Die Befestigung des Deckels oder der Kappe bat durch 
plombierbare Vorrichtungen, wie Schrauben, Riegel oder dgl., 
zu erfolgen; biegsame Splinte oder ähnliches ist unzulässig. 

1. Das Unterteil kann zugleich als Klemmenträgcr aus
gebildet sein; hierfiir ist keramischer Baustoff zulässig, wenn 
er gegen Schlag und Stoß durch das Oberteil geschiitzt ist. 

§ 7. 
Die zur Befestigung des Unterteiles an der Wand dienen

den Schrauben dürfen erst nach Abnahme des Deckels oder 
der Verkleidung zugänglich sein. Diese Schrauben sind an 
ausr.eichend starken Stellen des Unterteiles anzuordnen und 
ausreichend kräftig zu halten. 

1. Bei Kasten zur Verlegung in der Wand ist das Gehäuse 
mit, umlallfenden Seitenwänden und flachem Deckel auszuge
stalten. Dieser ist, um Beschädigung des Mauerputzes beim Ab
nehmen ZU vermeiden, in einem Auflagerand des Kastens ein
liegend auszubilden. 
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§ 8. 

a) Die Einführungsöffnungen sind insbesondere bei Dosen 
über Putz so zu bemessen, daß die Enden der Rohre oder 
Rohrdrahtmäntel sicher überdeckt werden. 

b) Durch geeignete Vorkehrungen - z. B. Anschläge -
muß bei Überputzdosen das Verschieben der Rohre oder 
Rohrdrähte gegen die Kontaktteile der Klemmen usw. 
zuverlässig verhindert werden. 

c) Nicht benutzte Öffnungen für Rohre oder Rohrdrähte 
müssen durch Einlagen - Pfropfen oder dgl. - ver
schließbar sein, wobei diese erst nach Entfernen des 
Deckels zu beseitigen sein dürfen. 

1. Die Wände der Kappen können so ausgebildet sein, daß 
die Herstellung notwendiger Aussparungen zur Einführung von 
Rohren oder Rohrdraht auch nachträglich möglich ist. Hierzu 
sind verschwächte Stellen der Wandung zulässig, falls sie nicht 
so schwach bemessen sind, daß sie an bereits verlegtem Kasten 
durch Ausbrechen entfernt werden können. 

§ 9. 

a) Ober- und Unterteil der Gehäuse sind, falls sie aus 
Metall bestehen, mit Erdungseinrichtungen zu versehen. 

H. Klemmen. 
§ 10. 

a) Die Klemmen sind so zu bemessen, daß sie Haupt- und 
Abzweigleitungen von gleichem Querschnitt anzuschließen 
gestatten, wenn für die Abzweigleitungen keine Siche
rungen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Kasten 
vorgesehen sind. 

§ 11. 
a) Für den Anschluß der Leitungen müssen ausschließlich 

Schrauhklemmen verwendet werden, die so gestaltet und 
bemessen sind, daß bei Belastung mit dem NennstroID 
zwischen Haupt- und Abzweigleitllng nicht mehr als 
5 mV Spannungverlust auftritt. 

§ 12. 

a) Die stromführenden Teile (Klemmverbindungstücke) müs
sen aus Messing bestehen, für die Befestigung-, Ver
bindung- und Klemmschrauben ist auch Eisen zulässig; 
diese, sowie die Klemmkörper und Verbindungstücke 
müssen jedoch mit dauerhaftem Überzug versehen sein, 
um ein Oxydieren zu verhindern. Eisenschrauben und 
Muttern für Klemmenverbindungen sind zu vernickeln. 
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b) Messing ist für die Klemmschraube der Mutter zu be
vorzugen. 

§ 13. 

a) Klemmen, auch isolierte, können entweder in dem 
Klemmenträger (Isoliersockel) festhaftend angebracht 
oder auch lose und herausnehmbar sein. 

b) Lose und herausnehmbare Klemmen müssen, gegen 
Lageveränderung geschützt, in Aussparungen des Sockels 
eingebettet sein. 

§ 14. 

a) Die Klemmen müssen so gebaut sein, daß sie es er
möglichen, an ungeschnittene bereits verlegte Steige
leitungen anzuklemmen und, daß die Abzweigleitungen 
von vorn angelegt und angeschlossen werden können. 

b) Unzulässig sind Klemmen mit rückseitigem Anschluß. 
1. Bei Kasten zur Verlegung unter Putz gilt es als vorteil

haft, den Klemmenträger an dem Boden lösbar zu befestigen, 
um ihn erst nach erfolgtem Einmauern des Kastens und wo
möglich nach Einziehen der Leitungen anbringen zu können. 

§ 15. 

a) Zwischen den einzelnen Klemmen verschiedener Polarität 
sind Schutzwände oder dgl. aus Isolierstoff anzubringen, 
um eine unbeabsichtigte Berührung benachbarter Klem
men oder von einer Klemme und von Metallgehäuse
teilen . durch metallene Fremdkörper zu verhindern. 

1. Diese Schutzwiinde können zugleich dazu dienen, einen 
Kurzschluß beim Aufsetzen des metallenen Deckels oder der 
Kappe unmöglich zu machen. 

b) Kriechstrecken dürfen 10 mm nicht unterschreiten, dgl. 
der Luftabstand der unter Spa=ung stehenden Metall
teile gegen Kastenwand, metallene Mäntel u. dgl. 

§ 16. 

;1) Die Kasten sind so einzurichten, daß bei notwendigen 
Kreuzungen der Leitungen mit blanken Metallteilen eine 
unmittelbare Berührung ausgeschlossen ist. 

1. Die Klemmen für die Ahzweigleitung sind derart einZII
richten, da!.: das Abschalten abzweigender Leitungen zu crmiig
lichen ist. Hierzu sind Trennvorrichtungen zu verwenden oder 
der Kasten ist so zu gestalten, daß Abtrennen der Abzweig
leitung durch Herausnehmen der Leitungsenden ausführbar ist. 

b) Innerhalb des Kastens soll so viel Raum vorhanden 
sein, daß die abgetrennten Leitungsenden abseits von 
den Klemmen so sicher gelagert werden können, daß 
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eine zufällige Berührung mit diesen oder mit benach
barten Schrauben und Metallteilen sowie mit dem 
metallenen Gehäuse nicht möglich ist. 

IH. Rohrstutzen und Einführungsöffnungen. 

§ 17. 

a) Rohrstutzen aus Metall oder Isolierstoff sind vorzu
sehen, da der Leitungsanschluß besonders bei Verlegung 
mehrerer Leitungen in einem Rohr sowie bei Leitungs
kreuzungen vor den Anschlußklemmen lange Leitungs
enden, insbesondere für stärkere Leitungen erfordert. 

b) Sicherungen können als Zusatzkasten ausgebildet wer
den, wenn sie plombierbar und so eingerichtet sind, daß 
sowohl die Abzweigklemmen als auch die Sicherungen 
dem Eingriff Unbefugter entzogen sind. 

1. Für die Abmessungen ist DIN VDE 9100 maßgebend. 
2. Bei Kasten für größere Querschnitte werden Rohrstutzen 

zweckmäßig besonders ansetzbar gemacht. 
3. Rohrstutzen können mit dem Klemmenunterteil, dem Ge

häuse oder der Kappe aus einem Stück bestehen. 
4. Rohrstutzen sind bei genügender Kastengröße, z. B. bei 

reichlich bemessenen Gehäusen zum Einbauen in die Wand, ent
behrlich. 

5. Rohr- und Rohrdrahteinführungsöffnungen sollen sowohl 
bei Gehäusen als auch bei Rohrstutzen nach DIN VDE 9100 aus
geführt werden. 

IV. Kasten mit Sicherungen. 

§ 18. 
a) Gegen unbefugtes Herausnehmen der Schmelzeinsätze 

müssen die Kasten plombierbar sein. 

Ober Anschlüsse siehe § 14 e der Errichtungsvorschriften. 
1. Die Kasten sollen mit Schraubstöpsel-Sicherungen ver

sehen sein. 
2. Die Sicherungen sind unmittelbar mit den Klemmen

sockeln zu vereinigen, können aber auch auf gemeinsamem 
Sockel oder gemeinsamer Unterlage und tunliehst mit gemein
samer Abdeckung neben dem Klemmensockel angeordnet sein. 

3. Abzweigklemmen der Sicherungen können nach den N 01'

men für Sicherungen, also schwächer als die HauptIeitungls
klemmen bemessen sein_ 

4. Es gibt folgende 
4--6; 10--16' 

für 35 60' 

normale Kasten mit Sicherungen: 
25--35; 50-70 mm2 . 

100 200 A Nennstromstärke 
für den 

Sicherungsockel. 

In Aussicht genommen ist, eine Type von 4-16 mm2 ein
zufügen. 
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V. Mindestanforderung an Isolierstoffteile. 

§ 19. 
1. Oberteil: 

bruchsicher nicht spröde, gut feuchtigkeitsicher, gut 
wärme sicher (80 0), gut feuersicher. 

2. Unterteil als Träger des Klemmensockels : 
wie unter 1. 

3. Unterteil als Klemmenträger : 
wie unter 1, jedoch sehr gut feuchtigkeitsicher und sehr 
gut wärmesicher (150°). 

4. Klemmensockel : 
wie unter 3. 

5. Auskleidungen von Metallgehäusen und Deckeln: 
mäßig wärmesicher (50°), mäßig feuchtigkeitsicher. 

6. Trennwände zwischen Polen: 
wie unter 2. 

7. Schutz·wände, die nicht mit spannungführenden Teilen 
in Berührung stehen: 
wie unter o. 

VI. Sc h i I d. 

§ 20. 

a) Hauptleitungsklemmenkasten müssen Ursprungzeichen 
besitzen, ferner Angaben enthalten über Nennstrom
stärke, Nennspannung (500 V), Nennquerschnitt und -
falls erteilt - VDE-prüfzeichen. 

b) Die Angaben sind stets auf dem Klemmensockel und auf 
der Vorderseite der Abdeckung anzubringen. 

c) Einlegbare Klemmen müssen Angaben über Nennstrom
stärke und Nennquerschnitt enthalten. 

d) Das erteilte VDE - Prüfzeichen muß stets auf dem 
Klemmenträger und auf einlegbaren Klemmen vor
gesehen sein. 

Vorschriftenhuch. 14. Auf!. 30 
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49. Vorschriften, Regeln und Normen für 
einpolige Drehschalter 6 A, 250 V. 

Gültig ab 1. Juli 1928 1). 

Vorbemerkung. 

Nachstehende Konstrukt.ionsvorschriften und Regeln ent.
halten Angaben über den Bau der Drehschalter in Bezug 
auf vorteilhaften Anschluß und Betriebsicherheit und ver
folgen das Ziel, die Schalter auch als Schaltereinsätze un
abhängig von ihrer Herkunft gegenseitig austauschbar zu 
machen und unbrauchbar gewordene durch neue an Ort. 
und Stelle ersetzen zu können. 

Es gelten die Abschnitte A, B, C und D der "Vor
schriften für die Konstruktion und Prüfung von Installations
material". 

§ 1. 

a) Die Vorschriften gelten für einpolige Ausschalter für 
4 und 6 A, 250 V und für einpolige Umschalter für 
2 und 4 A, 250 V. 

1. Normale Nennspannung ist 250 V. 

§ 2. 

a) Die Schalter müssen entsprechend den Errichtungs
vorschriften sowie den DIN VDE-Normen so beschaffen 
sein, daß sie den betriebsmäßigen und mechanischen 
Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-Normen ausgeführt sein. 
1. Für die Abmessungen ist DIN VDE 9200 maßgebend. 
2. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben u. dgl. sollen nach 

den DI-Normen bzw. den DIN VDE-Normen ausgeführt werden. 

§ 3. 

a) Nennstrom und Nennspannung sowie Ursprungzeichen 
und erteiltes VDE-Prüfzeichen müssen auf dem orts
festen Teil des Schalters angebracht sein. 

Die Bezeichnung muß so angebracht sein, daß sie 
nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, 
S. 782 und 1068. - Sonderdruck V DE 310. 
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§ 4. 
a) Alle Teile müssen so befestigt sein, daß Lockerungen 

und Lageveränderungen im Gebrauch nicht eintreten 
können. Alle Metallteile des l\fechanismus müssen 
gegen die spannungführenden Teile isoliert sein. 

Spannungführende Teile auf der Wandseite des 
Sockels sind, falls ihr Abstand von der Wand nicht 
mindestens 10 mm beträgt, durch eine feuchtigkeit- und 
wärmesichere Vergußmasse zu schützen (Prüfvorschrif
ten sind in Vorbereitung, siehe ETZ 1924, S. 1389). 

§ 5. 
a) Die Kontakte müssen Schleifkontakte sein. 

1. Die Schalter sollen 3Iomentschalter sein. Bei Drehstrom
schaltern wird statt der )Iomentschaltung gesicherte Schalt
stellung für ausreichend erachtet. 

§ 6. 

a) Für den Anschluß der Leitungen müssen Schraubklemmen 
verwendet werden und zwar solche, bei denen die Lei
tungsenden ohne besondere Zurichtung eingeführt 
werden und nicht ausweichen können. 

Der Raum für das Unterbringen der Leitungen muß 
reichlich bemessen sein. 

1. Die Sockel sollen so gestaltet und die sämtlichen Metall
teile derart angeordnet werden, daß Leitungsenden bis 2,5 mm2 

Querschnitt - nach dem Befestigen der Sockel auf ihrer Unter
lage -- angelegt und vorderseitig festgeschraubt werden können. 

2. Der Schalter soll so ausgebildet sein, daß die Leitungen 
rech t winklig zur Verbindungslinie der Befestigungslöcher ein
geführt werden können. 

§ 7. 

a) Bei Drehschaltern muß der Griff so befestigt sein, daß 
er sich beim Rückwärtsdrehen nicht ohne weiteres ab
schrauben läßt. 

1. Der Griff soll in der Ausschaltstellung in der Verbin
dungslinie der Befestigungslöcher stehen. 

Für die Prüfung von einpoligen Drehschaltern gelten die 
.§§ 11 bis 14 der "Vorschriften für die Konstruktion und 
Prüfung von Installationsmaterial". 

36* 
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50. Vorschriften, Regeln und Normen für 
ungeschützte zweipolige Steckdosen und Stecker 

6 A, 250V. 
Gültig ab 1. Juli 1928 1). 

Vorbemerkung. 

Nachstehende Konstruktionsvorschriften und Regeln ent
halten Angaben über den Bau von Steckdosen und Steckern 
in Bezug auf vorteilhaften Anschluß und Betriebsicherheit 
und verfolgen das Ziel, die Steckdosen und Steckdosen
einsätze sowie Stecker unabhängig von ihrer Herkunft 
gegenseitig austauschbar zu machen und unbrauchbar ge
wordene durch neue an Ort und Stelle ersetzen zu können. 

Es gelten die Abschnitte A, B, C und D der "Vor
schriften für die Konstruktion und Prüfung von Installations
material". 

1. S t eck dos e n. 

§ l. 
a) Die Steckdosen müssen entsprechend den Errichtungs

vorschriften, sowie den DIN VDE-N ormen so beschaffen 
sein, daß sie den betriebsmäßigen und mechanischen 
Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-Normen ausgeführt sein. 
1. Für die Abmessungen ist DIN YDE 9400 maßgebend. 
2. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben u. dgl. sollen nach 

den DI-Normen bzw. den DIN VDE-Normen ausgeführt werden. 

§ 2. 
a) Nennstrom und Nennspannung sowie Ursprungzeichen 

und erteiltes VDE-Prüfzeichen müssen auf dem orts
festen Teil der Steckdose angebracht sein. 

Die Bezeichnung muß so angebracht sein, daß sie 
nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1924, 
R. 7R2 uud 1068. - Sonderdruck V DE .112. 
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§ 3. 
a) Die Hülsen dürfen im Körper nicht drehbar sein. 

Alle Teile müssen so befestigt sein, daß Lockerungen 
und Lageveränderungen im Gebrauch nicht eintreten 
können. 

Spannungführende Teile auf der Wandseite müssen, 
falls ihr Abstand von der Wand nicht mindestens 
10 mm beträgt, durch eine feuchtigkeitsichere Ab
deckung, beispielsweise durch feuchtigkeit- und wärme
sichere Vergußmasse, geschützt werden (Prüfvorschriften 
sind in Vorbereitung, siehe ETZ 1924, S. 1389). 

§ 4. 

a) Für den Anschluß der Leitungen müssen Schraubklemmen 
verwendet werden, bei denen die Leitungsend.en ohne 
besondere Zurichtung eingeführt werden und nicht aus
weichen können. Der Raum für das Unterbringen der 
Leitungen muß reichlich bemessen sein. 

1. Die Sockel sollen so gestaltet und sämtliche ~fetallteile 
darauf derart angeordnet sein, daß Leitungsenden bis 2,5 mm2 

Querschnitt nach dem Befestigen der Sockel auf ihrer Unterlage 
angelegt und yorderseitig festgeschraubt werden können. 

§ 5. 
a) Der Berührung zugängliche Teile der Dosen müssen, 

wenn sie nicht für Erdung eingerichtet sind, aus 
Isolierstoff bestehen. 

b) Kappen oder Abdeckungen sind durch besondere Schrau
ben zu befestigen und müssen beim Einführen der 
Stecker einen ausreichenden Berührungschutz gewähr
leisten. 

1. Die Steckdose soll so ausgebildet sein, daß die Leitung 
rechtwinklig zur Verbindungslinie der Befestigungslöcher ein
geführt werden kann. 

2. Die Steckdosen können mit oder ohne Sicherung aus
geführt werden. 

§ 6. 
a) Die Dosen müssen so beschaffen und angeordnet sein, 

daß bei entferntem Schmelzeinsatz oder bei dessen Aus
wechslung eine unbeabsichtigte Berührung spannung
führender Teile nicht möglich ist. 

H. Stecker. 

§ 7. 

a) Die Stecker mÜSben entsprechend den Errichtungs
vorschriften sowie den DI~ VDE-Xormeu so beschaffen 
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sein, daß sie den betriebsmäßigen und mechanischen 
Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-Normen ausgeführt sein. 
1. :Für die Abmessungen ist DIN VDE 9401 maßgebend. 
2. Schrauben, Muttern. 'Gnterlegscheiben u. dgl. sollen nach 

den DI-Normen bzw. den DIN VDE-Normen ausgeführt werden. 

§ 8. 

a) Nennstrom und Nennspannung, sowie Ursprungzeichen 
und erteiltes VDE-Prüfzeichen müssen auf der Außen
seite des Steckers angebracht sein. 

Die Bezeichnung muß so angebracht sein, daß sie 
nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

§ 9. 

a) Steckerstifte und Anschlußklemmen müssen unlösbar 
miteinander verbunden sein, die Steckerstifte dürfen 
nicht drehbar sein. 

§ 10. 

a) Der Berührung zugängliche Teile der Steckerkörper 
müssen, wenn sie nicht für Erdung eingerichtet sind, 
aus Isolierstoff bestehen. 

1. Die Steckerkörper sollen mehrteilig und derart beschaffen 
sein, daß die Leitungen bequem angeschlossen und kontrolliert 
werden können. 

b) Die der Dose zugekehrte Fläche muß kreisrund be
grenzt sein. 

§ 11. 

a) Stecker und ortsveränderliche Steckdosen müssen so 
ausgebildet sein, daß die Anschlußstellen der Leitungen 
von Zug entlastet und die Leitungsumhüllungen gegen 
Abstreifen gesichert werden können. 

b) In die Stecker müssen Schnur- und Gummischlauch
leitungen von 1,5 mm2 Querschnitt eingeführt werden 
können. 

Für die Prüfung der Steckvorrichtungen gelten die §§ 20 
bis 23 der "Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung 
von Installationsmaterial". 
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51. Vorschriften, Regeln und Normen für 
ungeschützte zweipolige Steckdosen und Stecker 

10A, 250 V. 
Gültig ab 1. Juli 1928 1). 

Vorbemerkung. 

Nachstehende Konstruktionsvorschriften und Regeln ent
halten Angaben über den Bau von Steckdosen und Steckern 
in Bezug auf vorteilhaften Anschluß und Betriebsicherheit 
und verfolgen das Ziel, die Steckdosen und Steckdosen
einsätze sowie Stecker unabhängig von ihrer Herkunft 
gegenseitig austauschbar zu machen und unbrauchbar ge
wordene durch neue an Ort und Stelle ersetzen zu können. 

Es gelten die Abschnitte A, B, C und D der "Vor
schriften für die Konstruktion und Prüfung von Installations
material". 

1. S t eck dos e n. 

§l. 
a) Die Steckdosen müssen entspreehencl elen Erricht\lllg's

vorschriften sowie den DIN VDE-N ormen so besehaffen 
sein, daß sie den betriebsmäßigen und mechanischen 
Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-Normen ausgeführt sein. 
1. Für die Abmessungen ist DIN VDE 9402 maßgebend. 
2. Sehrauben, Muttern, Unterlegseheiben u. dgl. sollen naeh 

den DI-Norrnen bzw. den DIN VDE-Normen ausgeführt werden. 

§ 2. 

a) Nennstrom und Nennspannung sowie Ursprungzeichen 
und erteiltes VDE-Prüfzeichen müssen auf dem orts
festen Teil der Steckdose angebracht sein. 

Die Bezeichnung muß so angebracht sein, daß sie 
nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht ETZ 1924 
E>.783 und 10G8. - Sonderd'Nlck VDE 811. 
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§ 3. 
a) Die Hülsen dürfen im Körper nicht drehbar sein. 

Alle Teile müssen so befestigt sein, daß Lockerungen 
und Lageveränderungen im Gebrauch nicht eintreten 
können. 

Spannungführende Teile auf der 'Vandseite müssen, 
falls ihr Abstand von der Wand nicht mindestens 
10 mm beträgt, durch eine feuchtigkeitsichere Ab
deckung, beispielsweise durch feuchtigkeit- und wärme
sichere Vergußmasse, geschützt werden (Prüfvorschriften 
sind in Vorbereitung, siehe ETZ 1924, S. 1389). 

b) Die Hülsen müssen federnd ausgebildet sein. 

§ 4. 
a) Für den Anschluß der Leitungen müssen I::iehranb

klemmen verwendet werden, bei denen die Leitungs
enden ohne besondere Zurichtung eingeführt werden und 
nicht ausweichen können. Der Raum für das Unter
bringen der Leitungen muß reichlich bemessen sein. 

1. Die Sockel sollen so gestaltet und sämtliche Metallteile 
darauf derart angeordnet sein, daß Leitungsenden bis 4 mm2 

Querschnitt nach dem Befestigen der Sockel auf ihrer Unterlage 
angelegt und vorderseitig festgeschraubt werden können. 

§ 5. 
a) Der Berührung zugängliche Teile der Dosen müs,;cn, 

wenn sie nicht für Erdung eingerichtet sind, aus Isolier
stoff bestehen. 

b) Kappen oder Abdeckungen sind durch besondere Schrau
ben zu befestigen und müssen beim Einsetzen der 
Stecker einen ausreichenden Berührungschutz gewähr
leisten. 

1. Die Steckdose soll so ausgebildet sein, daß die Leitung 
rechtwinklig zur Verbindungslinie der Befestigungslöcher ein
geführt werden kann. 

II. Stecker. 

§ 6. 
a) Die Stecker müssen entsprechend den Errichtungs

vorschriften sowie den DIN VDE-Normen so beschaffen 
sein, daß sie den betriebsmäJ3igen und mechanischen 
Anforderungen standhalten. 

Gewinde müssen nach DI-Normen ausgeführt sein. 
1. Für die Abmessungen ist DI~ VDE 9403 maßgebend. 
2. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben u. dgl. sollen nach 

den DI-Normen bzw. den DIN VDE-Normen ausgeführt werden. 



Ungeschützte zweipolige Steckdosen und Stecker 10 A. 569 

§ 7. 
<L) Xennstrom und XennspanIlung, sowie Ursprungzeichen 

und erteiltes YDE-Prüfzeichen müssen auf der Außen
seite des Steckers angebracht sein. 

Die Bezeichnung muß so angebracht sein, daß sie 
nicht ohne weiteres entfernt werden kann. 

§ 8. 

a.) Die Steckerstifte und Anschlußklemmen müssen unlös
bar miteinander verbunden sein, sie dürfen nicht dreh
bar sein. 

\) Die Steckerstifte müssen starr (ungeschlitzt) ausgBfüllrt 
sein. 

§ 9. 
a) Der Berührung zugängliche Teile der Steckerkörpur 

müssen, wenn sie nicht für Erdung eingerichtet sind, 
aus Isolierstoff bestehen. 

1. Die Steckerkörper sollen mehrteilig und derart beschaffen 
"ein, daß die Leitungen bequem angeschlossen und kontrolliert 
werden können. 

b) Die der Dose zugekehrte Fläche muß kreisrund be· 
grenzt sein. 

§ 10. 

<L) Stecker und ortsveränderliche Steckdosen müs:;en so 
ausgeführt sein, daß die Anschlußstellen der Leitungen 
von Zug entlastet und die Leitungsumhüllungen gegen 
Abstreifen gesichert werden können. 

b) In die Stecker müssen Schnur· und Gummischlauch
leitungen von 2,5 mm2 Querschnitt eingeführt werden 
können. 

Für die Prüfung der Steckvorrichtungen gelten die 
§§ 20 bis 23 der "Yorschriften für die Konstruktion und 
Prüfung von Installationsmaterial". 
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52. Vorschriften für Handgeräte-Einbauschalter 1). 

§ 1. 

Die Vorschriften sind gültig ab 1. Juli 1926. 

§ 2. 
Handgeräte-Einbauschalter sind Ausschaltel' unter 4 A 

und Umschalter unter 2 A, die in mechanisch fester Ver
bindung mit einem Handgerät stehen. Als Handgeräte im 
Sinne dieser Vorschrift sind zu verstehen: 

Geräte mit Kleinstmotoren, wie: Staubsauger, Heißluft
duschen, Tischfächer usw., Gas- und Feueranzünder, 
elektrisches Spielzeug und Fanggeräte. 

Ausschalter von 4 A an und Umschalter von 2 A an un
terliegen den "Vorschriften für die Konstruktion und Prü
fung von Installationsmaterial" (KPI). 

Schalter für Stromverbraucher mit veränderlicher Strom
stärke, wie Wirtschaftsmotoren, Anbaumotoren, müssen den 
KPI genügen, auch wenn die Betriebstromstärke kleiner als 
4 bzw. 2 A ist. 

§ 3. 

Für Handgeräte-Einbauschalter gelten außer den nach
stehenden Vorschriften die §§ 2, 3 (außer Vorschrift e und 
i), 7 und 9 der KPI. 

§ 4. 
Die Nennstromstärke kann dem Stromverbrauch des 

Handgerätes angepaßt, darf aber nicht kleiner als 0,25 A 
sein. 

Handelsware muß mit der Nennstromstärke entsprechend 
250 V Gleichstrom gekennzeichnet sein. 

§ 5. 

Einbauschalter müssen gesicherte Schaltstellungen haben. 
Die Betätigungsteile, wie Griffe, Knöpfe usw., müssen 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S.1322 und 1526. - Sonderdruck VDE 339. 
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so befestigt sein, daß sie ohne vVerkzeug und auch beim 
Rückwärtsdrehen nicht entfernt werden können. 

§ 6. 

Alle Metallteile des Mechanismus müssen gegen die 
spannungführenden Teile sowie gegen die Metallteile des 
Handgerätes isoliert sein. Die kürzeste Kriechstrecke zwi
schen spannungführenden Teilen verschiedener Polarität oder 
zwischen solchen und einer metallenen Umhüllung darf 3 mm 
nicht unterschreiten. 

§ 7. 

Von der Forderung der doppelten Isolierung zwischen 
der Hand des Bedienenden und den spannungführenden Teilen 
(die sich aus §§ 7 und 9 der KPI ergibt) kann abgesehen 
werden, wenn die Betätigungsvorrichtung (Hebel, Griffe 
usw.) so ausgebildet ist, daß bei Entfernung der Betäti
gungsvorrichtung spannungführende Metallteile der Berüh
rung nicht zugänglich werden. 

§ 8. 

Die spannungführenden Teile des Schalters müssen in 
eingeschalteter Stellung gegen die Befestigungschrauben, 
gegen den Griff, den Griff träger und gegen das Gehäuse 
nach mindestens 12stündigem Liegen in feuchter Luft 1500 V 
Wechselspannung 1 min lang aushalten, ohne daß ein Über
schlag erfolgt. 

Bei gleicher Prüfspannung sind diese Isolationsprüfun
gen im ausgeschalteten Zustande zwischen den Klemmen 
mit betriebsmäßigem Anschluß vorzunehmen. 

§ 9. 

Die Kontaktteile des Schalters werden nach zehnma
ligem stromlosen Schalten mit dem zweifachen Nennstrom, 
jedoch mit mindestens 0,5 A belastet. Der Spannungsabfall 
darf nicht größer sein als 50 m V, er wird an der Eingangs
und Ausgangsklemme des zu untersuchenden Stromkreises ge
messen. Bei größerem Spannungsabfall ist die Bienenwachs
probe zur Prüfung der Erwärmung der Kontaktteile vorzu
nehmen (§ 13 KPI). 

§ 10. 

Die Schalter müssen, mit Nennspannung und Nennstrom 
belastet, im Gebrauchzustande und in der Gebrauchslage auf 
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mechanische Haltbarkeit geprüft werden. 20000 Stellungs
wechsel, etwa 7 bis 800 in der h, sind durchzuführen. 

§ 1l. 
Handgeräte-Einbauschalter, die berechtigt sind, das 

VDE-Zeichen zu tragen, müssen mit einem Ursprungzeichen 
versehen sein, das den Hersteller erkennen läßt. 

Da die Geräte-Einbauschalter im Sinne des § 2 nur in 
Verbindung mit einem Handgerät verwendet werden, wird 
der Berührungschutz nicht geprüft. 



53. Vorschriften für Isolierrohre 1). 

1. Vorschriften für die Prüfung von Isolierrohren mit ge
falztem Inantel aus Messingblech oder verbleitem Eisenblech 

nach DIN VDE 9030. 

a) Gel t ung s termin. 

Diese Vorschriften treten für die Herstellung und den 
Handel am 1. .Juli 1926 in Kraft. Für die Verarbeitung gilt 
der 1. Januar 1927 als Einführungstermin. 

b) K e n n z eie h e n. 

Jedes Rohr muß ein Ursprungzeichen tragen, das den 
Hersteller erkennen läßt; die durch die Prüfst elle des VDE 
mit Erfolg geprüften Rohre erhalten außerdem das VDE
Zeichen. Diese Kennzeichen müssen mindestens einmal anf 
jedem Rohr haltbar angebracht werden. 

c) I m prä g nie r t CI P a pie r ein lag e n. 

Das Papierrohr muß so getränkt sein, daß sich beim Ab
wickeln im Inneren keine unimprägnierten Stellen vorfinden. 

Wird ein gebrauchsfertiges Rohr von 1 m Länge während 
10 min bei 700 0 erwärmt, so dürfen sich an der Innenwand 
keine Tropfen infolge Ansschwitzens von Imprägniermasse 
zeigen. Beim Durchsehen ist festzustellen, ob sich die innere 
Papierlage während des Erwärmungsversuches losgeschält 
oder die lichte Weite des Rohres sonst verändert hat. 

Ein abgemanteltes Rohrstück von 10 cm Länge ist in 
wagerechter Lage auf seiner ganzen Länge gleichmäßig mit 
einem Gewicht von 10 kg 5 min zu belasten. Hierbei darf 
sich das Rohr bei 200 0 Raumtemperatur nicht um mehr als 
100/0 seines Außendurchmessers verä~dern. Diese Bestimmung 
gilt für alle Rohrweiten (Prüfapparat nach Abb.1). 

d) Bicgep'robe des fertigen Rohres. 

Ein Rohrstück wird mit einer einstellbaren Biegezange 
mit Seitenführungsmesser (Abb.2 u. Tafel1) gebogen, so 
daß eine Gesamtbiegung des Rohres von etwa 90 ° erreicht 
wird. Die Anzahl und Abstände der Einkerbungen müssen 
dabei der Tafel 2 entsprechen. Der Falz soll seitlich liegen. 

') Angenommen durch den Vorstand im April 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S.686 u.705. - Sonderdruck VDE 361. 
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Tafel!. 

Für Falzrohr 
Abmessungen der Zange in mm 

a b ! c : d i e ! t ; 
g I h I i 8 I 

7 27 65 195 6,25 12,3 6 20 I 5 47 . 33,7 
9 27 65 195 7,25 14,5 7,25 22 50 i 38,5 5 

11 27 77 205 9,2 16,7 8,3 25 54 138,8 5,5 
13,5 34 88 235 10,6 19 9,4 25 63 i 42,4 7 
16 34 90 235 11,9 21,4 10,5,35 68 44,7 8 
23 40 100 260 15,5 29,4 15,4 40 80 59,5 9 
29 47 100 260 18,3 34,7 17,7 40 87 59,5 10 
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~ 
d = B albmesser des Biegemessers, 
e = lichte Weite des Löffels, 
t = innerer Halbmesser des Löffels, 
8 = Schenkelabstand, 

g = lichte Weite in der Breite des Löffels, 
h = innerer Halbmesser der Breite des 

Löffels, 
i = Kerbabstand ab Messer. 

Abb.2. 

Bei der Probe darf der Metallmantel nicht brechen und 
der ]'alz nicht aufgehen. 
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Tafe 1 2. 

Ahstand der Mittlerer Schenkel-Bezeichnung Anzahl der einzelnen Ein- Krümmungs- abstand des Falzrobres Einkerbungen kerbungen halbmesser 
etwa rom etwa mm etwa mm 

a r • 
7 18 5 65 20 
9 20 5 75 22 

11 20 5,5 90 25 
13,5 20 7 105 25 
16 25 8 125 35 
23 30 8 160 40 
29 30 8 200 40 

e) Feststellung der durchschnittlichen Ver
b 1 e i u n g s t ä r k e dur c hEl e k t r 0 I Y s e. 

Elektrol),t: Natronlauge von mindestens 10 0 Be. 
Der Elektrolyt muß nahe am Siedepunkt gehalten wer

den (etwa 96 0 0). Die Stromstärke muß 1,8 Ajdm2 sein. 
Dabei ist die Anfangspannung 0,8 V; sie steigt auf etwa 3 V. 
Die Dauer der Entbleiung richtet sich nach der Stärke der 
Bleischicht und beträgt etwa 1/2 bis 1 h. Der Elektroden
abstand ist 4 bis 5 cm. Als Kathode dient blankes Eisen
blech, als Anode das zu entbleiende Mantelstück ohne Falz. 
Dieses muß an einem Eisendraht aufgehängt werden und 
vollständig vom Elektrolyten umgeben sein. Vor dem Ver
suehe muß das Blei auf der Innenseite des Bandes voll
ständig entfernt oder durch einen Anstrieh geschützt wer
den. Das Bleigewicht je dm2 muß im Mittel von 10 aus ver
schiedenen Rohren entnommenen Proben mindestens 4,5 g 
betragen. Das Bleigewicht der einzelnen Probe darf hierbei 
4,0 g(dm2 nicht unterschreiten. 

f) Ifest.stellung der Gleichmäßigkeit der Blei
s chi c h t dur c h Kor I' 0 s ion s pro b e. 

Unter eine Glasglocke bringt man, ohne den Luftzutritt 
abzusperren, ein Porzellanschälchen mit unverdünnter Salz
säure und daneben die zu prüfenden entfetteten Rohrstücke. 
Bei diesem Versuche dürfen sich nach 3 h Versuchsdauer 
und darauffolgendem dreistündigen Lagern in feuchter Luft 
keine Rostflecke zeigen. 
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2. Vorschriften für die Prüfung von Stahlpanzerrohren nach 
DIN VDE 9010. 

a) Geltungstermin. 

Diese Vorschriften treten für die Herstellung und den 
Handel am 1. Juli 1926 in Kraft. Für die Verarbeitung gilt 
der 1. Januar 1927 als Einführungstermin. 

b) Kennzeichen. 

Jedes Rohr muß ein Ursprungzeichen tragen, das den 
Hersteller erkennen läßt; die von der Prüfstelle des VDE 
mit Erfolg geprüften Rohre erhalten außerdem das VDE
Zeichen. Diese Kennzeichen müssen mindestens einmal auf 
jedem Rohr haltbar angebracht werden. 

c) Imprägnierte Papiereinlagen. 

Das Papienohr muß so getränkt sein, daß sich beim Ab
wickeln im Inneren keine unimprägnierten Stellen vorfinden. 

Wird ein gebrauchsfertiges Rohr von 1 m Länge während 
10 min bei 70 0 C erwärmt, so dürfen sich an der Innemvand 
keine Tropfen infolge Ausschwitzens von ImprägniermaRse 
zeigen. Beim Durchsehen ist festzustellen, ob sich die innel'\~ 
Papierlage während des ErwärmUDgsversuches losgescbält 
oder die lichte Weite des Rohres sonst verändert hat. 

cl) Biegeprobe des fertigen Rohres. 

Ein Rohrstück wird mit den im Handel üblichen Biege
vonicbtungen nach Tafel 3 so gebogen, daß eine Gesamt
biegung von 900 erreicht wird. Bei der Probe darf der ,Mantel 
nicht brechen uncl die Längsnaht nicht aufgehen. 

Tafel 3. 
Rohrbezeichnung } 

= Innendurchmesser 9 11 13,5 
Halbmesser 7 • . • • 110 110 140 

mnl 
16 21 

140 IGO 
29 36 42 

200 250 320 



Additional material from 
Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker; 

978-3-662-22791-6 (978-3-662-22791-6_OSFO3) ISBN
is available at http://extras.springer.com
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54. Regeln für die Konstruktion, Prüfung und 
Verwendung von Schaltgeräten bis 500 V Wechsel

spannung und 3000 V Gleichspannung 
R.E.S./1928 1). 

Inha 1 t sver z ei eh ni s. 

I. Gültigkeit und Bereich. § 1 und 2. 

H. Begriffserklärungen. 

A. Allgemeines. § 3. 
B. Schaltvorgänge. § 4 bis 6. 
C. Kontaktarten. § 7. 
D. Gerätearten. § 8. 

1. Zweck und Wirkungsweise. § 9. 
2. Polzahl. § 10. 
3. Zahl der Schließstellungen. § 11. 
4. Schaltvorgang. § 12. 
5. Betätigungsart. § 13 und 14. 
6. Art der Auslösung bei Selbstschaltern und Relais. 

§ 15 bis 17. 
7. Art der Schließstellen. § 18. 
8. Schutzart. § 19. 
9. Anschlußart. § 20 und 21. 

E. Bestandteile. § 22 bis 27. 
F. Elektrische Größen und Zeitbegriffe. § 28 bis 30. 

In. Bestimmungen. 

A. Allgemeines. § 31 bis 39. 
B. Bauregeln . 

. 1. Anschlüsse. § 40 bis 41. 
2. Bemessung von Einzelteilen, Kriechstrecken. § 42 

bis 44. 
3. Bedienungselemente (Handhaben). § 45. 
4. Betätigungsinn und Schaltstellung. § 46. 

1) Angenommen durch die Jahresverssmmlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S.507, 1207 und 1526. - Sonderdruck VDE 343. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 37 
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5. Erdung. § 47. 
6. Wirkungsweise. § 48 bis 50. 
7. Haltbarkeit. § 51 bis 54. 
8. Aufschriften. § 55. 

C. Prüfung. § 56. 

1. Modellprüfung. § 57 bis 71. 

a) Erwärmungsprobe. § 57 bis 65. 
b) Schalthäufigkeitsprobe. § 66. 
c) Spannungprobe. § 67 bis 70. 
d) Schaltleistungsprobe. § 71. 

2. Stückprüfung. § 72. 

IV. Verwendung und Anbringung. § 73 bis 81. 

V. Bedienung und Wartung. § 82 bis 84. 
Anhang. 

I. Gültigkeit. 

§ 1. 

Diese Regeln treten am 1. Juli 1928 in Kraft; sie sind 
nicht rückwirkend. 

§ 2. 

Diese Regeln gelten für Schaltgeräte einschließlich 
SteckvOlTichtungen sowie Schmelzsicherungen für Spannun
gen bis 500 V Wechselspannung und 3000 V Gleichspannung. 
Ausgenommen sind Dosenschalter, Installationselbstschalter, 
Steckvorrichtungen bis einschließlich 60 A, 750 V, sowie alle 
Stöpselsicherungen ; für diese gelten die "Vorschriften für 
die Konstruktion und Prüfung von Installationsmaterial"l). 

II. Begrüfserklärungen. 

A. Allgemeines. 

§ 3. 

1. Feuersich'er ist ein Gegenstand, der entweder ni'cht 
entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von 
selbst weiterbrennt. 

2. Wärmesicher ist ein Gegenstand, der bei der 
höchsten betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine 
den Gebrauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

3. Fe uch tig k ei ts i eh er ist ein Gegenstand, der sich 
im Gebrauch durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so ver
ändert, daß er für die Benutzung ungeeignet wird. 

') S. S. 530. 
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B. Schaltvorgänge. 

§ 4. 

579 

Einschalten bedeutet die Verbindung eines Strom
kreises mit einer Stromquelle, Aus s c hai t e n die Tren
nung von ihr. Es ist dabei gleichgültig, ob der Strom fließt 
oder nicht, wenn nur der Schalterstromkreis nach dem Ein
schalten unter Spannung steht. 

Der Ausdruck "hinter dem Schalter" bezieht sich 
entsprechend der Energierichtung auf den Schalterstrom
kreis. 

S c h li e ß e n oder 0 f f ne n eines Schaltgerätes bedeutet 
seine Betätigung ohne Rücksicht auf elektrische Vorgänge 
(S ch I i e ß st e 11 ung, 0 ff en s tell ung). 

§ 5. 
Stromführende Teile sind die im Einschaltzustand vom 

Strom durchflossenen Teile. 

Spannungführende Teile sind die im Ein- oder Aus
schaltzustand unter Spannung gegen Erde stehenden Teile. 

§ 6. 

i. Als "S t rom los es Aus - 0 der Ein sc hai t e n" wird 
ein Schaltvorgang bezeichnet, bei dem der Strom im Schal
ter im Verhältnis zum Nennstrom sehr gering ist: höchstens 
10/0 des Nennstromes, jedoch nicht mehr als 10 A. Die strom
führenden Teile stehen unter voller Spannung. 

2. Mit "Aus- oder Einschalten unter Strom" 
wird ein Schaltvorgang bezeichnet, bei dem der Strom im 
Schalter beliebige Werte innerhalb des zulässigen Verwen
dungsbereiches haben kann; die stromführenden Teile stehen 
nach der Trennung gegenseitig unter geringer Spannung, 
unterhalb 20 V (z. B. ZeIlenschalter). 

3. Mit "Aus- oder Einschalten unter Leistung" 
wird ein Schaltvorgang bezeichnet, bei dem der Strom im 
Schalter beliebige Werte innerhalb des zulässigen Verwen
dungsbereiches haben kann und die stromführenden Teile 
unter voller Spannung stehen. 

Unterschieden wird: 

a)Ausschalten beschränkter Leistung (Strom
kreis mit GEMK). 

b)Ausschalten voller Leistung. 
c)Ausschalten von überlast. 

37* 
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C. Kontaktarten. 

§ 7. 

Elektrischer Kontakt ist ein Zustand, der durch Berüh
rung zweier zur Stromleitung dienenden Teile miteinander 
entsteht. 

Folgende Kontaktarten werden unterschieden: 

1. S chra u b kon ta k t entsteht, wenn zwei für die 
Stromleitung bestimmte Teile durch Schrauben verbunden 
werden. 

2. D r u c k k 0 nt akt entsteht durch Zusa=endrücken 
zweier für die Stromleitung bestimmten Teile, und zwar bei 
betriebsmäßiger Betätigung ohne Schleifbewegung. 

3. S c h 1 ei f k 0 n t akt entsteht durch Schleifen zweier 
für die Stromleitung bestimmten Teile aufeinander unter 
Druck. Nach der Form der Teile werden unterschieden: 
Messerkontakt, Klotzkontakt, Bürstenkontakt (Schleif- und 
Tastbürsten), Fingerkontakt (Kontakthämmer), Zungenkon
takt usw. 

4. Roll k 0 n t akt entsteht durch rollende Bewegung 
zweier für die Stromleitung bestimmten Teile aufeinander 
unter Druck. 

5. W ä 1 z k 0 nt akt entsteht durch gleichzeitige rollende 
und schleifende Bewegung zweier für die Stromleitung be
stimmten Teile aufeinander unter Druck. 

6. F 1 üs s igkei ts k on takt entsteht durch Zusammen
bringen zweier für die Stromleitung bestimmten Teile, von 
denen mindestens der eine Teil flüssig ist. 

D. Gerätearten. 

§ 8. 

Die Art eines Schaltgerätes ist gekennzeichnet durch: 

1. Zweck und Wirkungsweise vgl. § 9 

a) Schalter, 
b) Schmelzsicherung, 
c) Steckvorrichtung. 

2. Polzahl 
3. Zahl der Schließstellungen 
4. Schaltvorgang 
5. Betätigungsart 
6. Art der Auslösung bei Selbstschaltern 
7. Art der Schließstellen 
8. Schutzart 

" § 10 
" § 11 
" § 12 
" §§ 13, 14 
" § § 15 bis 17 
" § 18 
" § 19 
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9. Anschlußart vgL §§ 20, 21 

10. Verwendung (z. B. Batteriesicherung, ZeI
lenschalter, Webstuhlschalter usw.). 

1. Zweck und Wirkungsweise. 

§ 9. 
a) S cha I t er sind Geräte zum Verbinden oder Trennen 

von Strompfaden, ohne daß hierzu Verschraubungen oder 
ähnliche Hilfsmittel benutzt werden; sämtliche zur Verbin
dung oder Trennung notwendigen Teile hängen ortsfest zu
~mmen. 

b) Schmelzsicherungen sind Geräte zum Schutz 
von Stromkreisen gegen Stromüberlastung von unzulässiger 
Dauer, bei denen die Stromunterbrechung durch Abschmel
zen eines hierzu bestimmten leicht ersetzbaren Verbindung
stückes (Schmelzstreifen, Schmelzpatrone) erfolgt. 

c) Steckvorrichtungen sind Geräte zum Verhin
den oder Trennen von festen und beweglichen Strompfaden 
oder von beweglichen Strompfaden ohne Anwendung beson
derer Werkzeuge oder Hilfsmittel. Die zum Verbinden oder 
Trennen dienenden Teile hängen nicht ortsfest zusammen. 

2. Polzahl. 

§ 10. 
Es werden ein- und mehrpolige (zweipolige, dreipolige 

usw.) Schaltgeräte unterschieden. Mehrpolige Schaltgeräte 
entstehen durch mechanische Verbindung einpoliger, von
einander isolierter Geräte, bei Schaltern außerdem durch 
Kupplung beweglicher Teile. 

3. Zahl der S chlie ß ste 11 ungen. 

§ 11. 

Nach Zahl der Schließ stellungen werden unterschieden: 

a) Ausschalter mit einer SchließsteIlung, und zwar: 

1. A uss chalter mit den Stellungen "Ein" und "Aus". 

2. Ausschalter mit der Ruhestellung "Ein" oder der 
Ruhestellung "Aus" (z. B. Druckknöpfe usw.). 

Unter Ruhestellung versteht man die Stellung, in 
die das Schaltorgan selbsttätig zurückgeht, wenn die 
Handhabe freigelassen wird. 
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b) Ums c halt er mit zwei Schließstellungen, und zwar: 

1. Umschalter mit Unterbrechung 
a) mit Ausschaltstellung, 
b) ohne AusschaltsteIlung. 

2. Umschalter ohne Unterbrechung. 

c) Wahlschalter mit mehr als zwei Schließstellungen, 
und zwar: 

1. Wahlschalter ohne Spannung zwischen benachbarten 
StromschI ußs tücken, 

2. Wahlschalter mit Spannung zwischen benachbarten 
Stromschlußstücken, und zwar: 

a) Stufenschalter für Gleichstrom (z. B. ZeIlenschalter), 
b) Stufenschalter für Wechselstrom (z. B. Regelschal

ter für unterteilte Wicklungen von Transforma~ 

toren), 
c) Meßumschalter. 

4. Schaltvorgang. 

§ 12. 

Nach dem Schaltvorgang § 6 werden unterschieden: 
a) Schaltgeräte für Schalten ohne Strom (Trennschalter, 

Meßumschalter, Steckvorrichtung über 250 V gegen Erde), 
b) Schaltgeräte für Schalten unter Strom (Regelschalter, 

Stufenschalter, ZeIlenschalter), 
c) Schaltgeräte für Schalten beschränkter Leistung 

(Ausschaltstrom kleiner als Nennstrom, Schalter aller Art), 
cl) Schaltgeräte für Schalten voller Leistung (Schalter 

aller Art), 
e) Schaltgeräte für Schalten von überlast (überstrom

selbstschalter und Sicherungen). 
Sicherungen kleinerer Nennspannung können in Anla

gen höherer Spannung verwendet werden, wenn beim Ab
schmelzen keine höhere Klemmenspannung an den Klemmen 
entsteht (z. B. bei parallel geschalteten Kabeln, Ringnetzen 
und Leitungen). Die Sicherungen müssen jedoch für die 
höhere Spannung isoliert sein. 

5. Betä tigungs art. 

§ 13. 

Folgende Betätigungsarten der Ein- und Ausschaltung 
werden unterschieden: 

a) unmittelbare Handbetätigung: 
Das Schaltgerät befindet sich im Handbereich ; beson-
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dere Lagerungen oder Führungen außerhalb des Schaltgerä
tes sind nicht vorhanden. 

b) Mittelbare Handbetätigung durch ein Getriebe, Ge
stänge oder durch Verlängern der Antriebsorgane mit be
sonderer Lagerung. 

c) Fußbetätigung. 

d) Betätigung durch Gewicht oder Feder. 

e) Betätigung durch Druckluft und dgl. oder durch 
eine Stromquelle mittels Magnet oder Motor. 

§ 14. 

Mo me n ta u s s cha 1 tu ng ist eine Schaltbewegung, bei 
der der vorgesehene Öffnungs weg unabhängig von der Be
tätigungsgeschwindigkeit schnell durchlaufen wird. 

Momenteinschaltung ist eine Schaltbewegung, bei 
der der Weg von der Berührung bis zur Endstellung der 
Schaltstücke (Kontaktweg) unabhängig von der Betätigungs
geschwindigkeit schnell durchlaufen wird. 

6. Art der Aus lös u n g bei SeI b s t s eh alte rn 
und Relais. 

§ 15. 
Es werden folgende Arten von Selbstauslösung unter

schieden: 
Tafel 1. 

Auslösungsart Wirkung 
Bezeichnung bei Ausführung als 

Schalter Relais 

löst aus bei Über-
Überstrom- schreiten eines Überstrom- Überstrom-
auslösung bestimmten schalter relais 

Stromes 

löst aus bei 
Unterstrom- Unterschreiten Unterstrom- Unterstrom-
auslösung eines bestimmten schalter relais 

Stromes 

Rückstrom- löst aus bei Rückstrom- Riickstrom-Umkehr der auslösung Stromrichtung schalter relais 

Spann nng- löst ans bei Unter- Unter-Unterschreit en rückgangs- einer bestimmten spannung- spannung-
auslösung Spannung schalter relais 
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§ 16. 

Auslösen ist das Freigeben der Sperrung zur Einleitung 
einer Schaltbewegung bei Betätigung gemäß § 13 d und e. 
Die Auslösung kann erfolgen: 

a) selbsttätig, 
b) willkürlich. 
Unmittelbare Auslösung ist eine solche, die nur 

durch Auslöser bewirkt wird. 
Mittelbare Auslösung ist eine solche, bei der 

ein Betätigungsorgan (Relais [§ 24J oder Betätigungschalter) 
auf den Auslöser wirkt. 

§ 17. 

Mit Fr ei aus lös u n g wird eine Einrichtung bezeichnet, 
bei der das Bedienungselement (Handhabe) durch den Aus
löser von den Schaltstücken des Selbstschalters derart ent
kuppelt wird, daß der Schalterstromkreis dann nicht einge
schaltet bleiben kann. 

7. Art der Schließstellen. 

§ 18. 

Bei Schaltern unterscheidet man nach der angewen
deten Kontaktart (§ 7) oder der Ausbildung der Schaltstücke 
(§ 22) Bürstenschalter, Messerschalter, vValzenschalter usw. 

8. S eh u t zar t. 

§ 19. 

Hinsichtlich der Schutzart wird unterschieden: 
S 1. 0 f f e n: Keine Abdeckung; die Zugänglichkeit der 

spannungführenden Teile ist nicht behindert. 
S 2. Geschirmt: Abdeckung, die nur Öffnungen für 

Zuleitungen oder Kühlluft enthält; Schlitze, z. B. für das 
Bedienungselement, durch die man in die Abdeckung grei
fen kann, dürfen nicht vorhanden sein. Zufällige oder fahr
lässige Berührung spannungführender Teile und das Eindrin
gen größerer Fremdkörper sind verhindert. Der Bedienende 
ist der Einwirkung durch Lichtbögen oder Metalldämpfe 
nicht unmittelbar ausgesetzt. 

S 3. Ab ge d eck t: Volle Abdeckung der ganzen Bedie
nungseite, rückseitige Anschlüsse hinter dem Sockel des 
Schaltgerätes. Die Berührung spannungführender Teile und 
das Eindringen von Fremdkörpern von der Bedienungseite 
aus sowie eine Verletzung des Bedienenden durch Licht
bögen oder Metalldämpfe sind verhindert. 
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S 4. Ge s chI 0 s sen: Allseitige Abdeckung ohne ausge
sprochene öffnungen. Das Eindringen von Fremdkörpern 
und die Berührung spannungführender Teile sowie eine Ver
letzung des Bedienenden durch Lichtbögen oder Metall
dämpfe sind von allen Seiten verhindert. Ein vollständiger 
Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit der Luft wird nicht 
erzielt. 

S 5. Ge kap seI t: Allseitig metallischer mechanisch 
fester Abschluß mit besonderer Dichtung aller Fugen und 
nicht abgerichteter Paßstellen. Die Berührung spannung
führender Teile, das Eindringen von fallenden oder gegen 
die Abdeckung gespritzten Wassertropfen (Regen) sowie von 
Staub sind verhindert. Verletzungen des Bedienenden durch 
Lichtbögen oder Metalldämpfe sind ausgeschlossen. 

S 6. Wasserdicht gekapselt: Allseitig metallischer 
Abschluß wie S 5, jedoch mit Stopfbuchsen für die An
schlußleitungen und für die öffnungen, die zur Betätigung 
von außen notwendig sind. Die nach einstündigem Liegen 
in Süß- oder See wasser unter einem äußeren Überdruck von 
0,1 kgjcm2 €intretende Wassermenge darf die Gebrauchs
fähigkeit nicht beeinträchtigen. 

S 7. Gas g € sc h ü tz t: Der Schutz ist besonders zu ver
einbaren (siehe die "Vorschriften für die Ausführung yon 
Schlagwetter-Schutzvorrichtungen an elektrischen Maschi
nen, Transformatoren und Apparaten" vom 1. Januar 1926) 2). 

9. Ans chI ußart. 

§ 20. 
Elektrische Anschlußart : 
Bei den Schutzarten "offen, geschirmt oder abgedeckt" 

werden unt€rschieden: 
a) Geräte für vorderseitigen Anschluß: Die Klemm€n 

liegen auf der Vorderseite des Sockels. 
b) Geräte für rückseitigen Anschluß: Die Klemmen lie

gen auf der Rückseite des Sockels. 
An ein e m Schaltgerät können beide Anschlußarten in 

Anwendung kommen. 

§ 21. 
Mechanische Verbindungsart der Schutzhüllen des Ge

rätes mit den Schutzhüllen der Leitungen: 
Bei den Schutzarten "geschlossen, gekapselt oder gas

geschützt" werd€n unterschieden solche für: 

") s. S. 59. 
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a) Einführung von gummiisolierten Leitungen oder Iso
lienohren, 

b) Einführung von einzelnen Panzer- oder Gasrohren, 
c) Einführung eines Panzer- oder Gasrohres oder der-

gleichen, das die Leitungen für alle Pole enthält, 
d) Einführung von Einfachkabeln, 
e) Einführung von Mehrfachkabeln, 
f) Wasserdichte Einführung (S 6). 

Für die Zu- und Ableitung an ein e m Schaltgerät können 
verschiedene Einführungsarten zur Anwendung ko=en. 

E. Bestandteile. 

§ 22. 

Werden zwei zur Herbeiführung eines Kontaktes die
nende Teile bestimmungsgemäß zum Ein- und Ausschalten 
eines Schalterstromkreises benutzt, so heißen sie S eh alt -
s t ü c k e, wobei zwischen beweglichen und ortsfesten Schalt
stücken unterschieden wird. Nach seiner Form bezeichnet 
man das einzelne Schaltstück auch als Kontaktbürste, Kon
taktmesser, Kontaktrolle, Kontaktfinger, Kontaktzunge, Kon
taktstift, Kontakthülse, Kontaktbock, Kontaktstück usw. 

Aus we eh seI bare Schal t s tüc k e sind solche, die 
mit wenigen, leicht lösbaren Mitteln befestigt sind. 

Ab b ren n s t ü c k e sind Schaltstücke, die der Abnutzung 
durch den Schaltlichtbogen betriebsmäßig unterworfen sind. 

Klemmen sind die Teile eines Schaltgerätes, an denen 
Leitungen angeschlossen werden. 

S 0 c k e I ist der Körper, auf dem die Klemmen und 
Schaltstücke isoliert befestigt sind. 

Isolierbrücke (Polk1ipplung) ist der Körper, mit 
dem die beweglichen Schaltstücke mehrpoliger Schaltgeräte 
isoliert gekuppelt sind. 

T r e.n n wa n d ist ein Körper, der zwischen den Polen 
oder zwischen Pol und Erde angebracht ist, um das über
schlagen des Lichtbogens zu verhindern. 

Bedienungselement (Handhabe) ist der Geräte
teil, der für die unmittelbare Betätigung des Gerätes vor
gesehen ist und vom Bedienenden berührt werden muß. 

§ 23. 

Aus lös er ist die Vorrichtung am Schaltgerät, die die 
Freigabe der Sperrung zur Einleitung der Schaltbewegung 
des Schaltgerätes bewirkt. 
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1. Elektromagnetische Auslöser. 
a) Arbeitstromauslöser sind solche, die bei Ein

schaltung oder Stärkung ihrer Erregung auslösen, z. B. durch 
Anziehen eines Magnetankers. 

b) Ruhestromauslöser sind solche, die bei Unter
brecbung oder bei Schwächung ihrer Erregung auslösen, 
z. B. durch Loslassen eines Magnetankers. 

Die 'Wicklung des Auslösers kann angeschlossen sein: 
a) unmittelbar oder über Strom'W"Rndler oder an Neben

widerstand in Re i h e mit dem Schalterstromkreis, 
b) unmittelbar (gegebenenfalls über Widerstände oder 

Drosseln) oder über Spannungwandler im Ne ben s chI u ß 
zum Schalterstromkreis, 

c) an eine Fremdstromquelle. 

2. W är m ea us lö s er. 

§ 24. 

Re lai s ist eine elektromagnetisch oder elektrother
misch betätigte Vorrichtung, die über Schaltstücke den 
Stromkreis eines Auslösers steuert. 

Pr im ä r r e 1 ais sind Relais, deren Wicklung oder 
Wärmeelement im oder am Stromkreis des Schalters liegt. 

Se k und ä r re lai s sind Relais, deren Wicklung oder 
Wärmeelement durch Strom- oder Spannungwandler mit dem 
Stromkreis des Schalters verknüpft ist. 

Die Schaltstücke des Relais können entweder im norma
len Betriebe geöffnet sein und sich beim Ansprechen des 
Relais schließen (A r b e5 t s k 0 n t akt) oder im normalen Be
triebe geschlossen sein 'und sich beim Ansprechen des Relais 
öffnen (Huhekontakt). 

§ 25. 
Die Si c her u n g besteht aus dem Sicherungskörper und 

dem Schmelzeinsatz. Der Sie her u n g s k ö r per besteht aus 
Sockel, Klemmen und Kontaktstücken zur Vermittlung des 
Kontaktes mit dem Schmelzeinsatz. 

Ist der Schmelzeinsatz nicht unmittelbar an den auf 
dem Sockel befestigten Kontaktstücken angeschraubt, son
dern an einem mit einem Bedienungselement (Handhabe) 
versehenen Zwischenstück befestigt, das in die entsprechend 
ausgebildeten Kontaktstücke des Sockels eingesteckt wird, 
so heißt das Gerät Trennsicherung. 

Ist das Zwischenstück im wesentlichen in Form eines 
Rohres ausgebildet, das den Schmelzeinsatz umschließt, so 
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heißt das ganze Gerät (Sockel, Schmelzeinsatz und Zwischen
stück) Rohrsicherung. 

Der Schmelzeinsatz besteht aus dem Schmelz
lei t e r mit Sc h u h e n zur Vermittlung des Kontaktes mit 
dem Sicherungskörper. Ist der Schmelzleiter allseitig ein
geschlossen, so daß nur die Teile herausragen, die zur Ver
mittlung des Kontaktes mit dem Sicherungskörper dienen, so 
heißt der Scbmelzeinsatz Pa t r 0 n e. 

Je nach der Ausbildung der Teile zur Vermittlung des 
Kontaktes mit dem Sicherungskörper unterscheidet man 
S tee k p a t r 0 n e n und S ehr a u b p at r 0 n e n. 

Die ganze Sicherung heißt in diesem Falle Pa t r 0 n e n -
sicherung. 

§ 26. 
S tee k vor r ich tun gen bestehen aus Dos e und 

S tee k er; beide Teile können beweglich oder nicht beweg
lich sein. Sind beide Teile beweglieb, dann heißt die Vor
richtung K upp I u ng. 

Dos eist der Teil, der für Anschluß an die Stromquelle 
bestimmt ist. 

§ 27. 

Üb er s cha 1 t wide r stand (bei Stufenschaltern) ist 
der Widerstand, der das Überschalten ohne Stromunter
brechung ermöglicht. 

F unkenen tz i e h va rri eh t u ng (bei Stufenschaltern) 
ist eine von der Hauptkontaktbahn in der Regel getrennte 
Vorrichtung, an der der beim Überschalten zwischen den 
Stufen entstehende Nebenstromkreis geschlossen und unter
brochen wird. 

F. Elektrische Größen und Zeitbegriffe. 

§ 28. 
Ne n n s pan nun g ist die auf dem Gerät angegebene 

höchste Spannung, für die es verwendet werden darf . 
. Nennstrom ist der auf dem Gerät angegebene Strom, 

für dessen dauernden Durchgang die stromführenden Teile, 
ausgenommen Wicklungen, bemessen sind. 

Kur z s chI u ß s t rom ist der Beharrungswert des Stro
mes, der am Verwendungsort bei Kurzschluß hinter dem 
Schalter auftritt. 

Z u 1 ä s s i ger Aus s eh alt s t rom ist der Strom, den 
das Gerät unter den für die Schaltleistungsprobe in § 71 
festgesetzten Bedingungen ausschalten kann. 
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Als Betätigungspannung gilt die Spannung an 
den Klemmen des Betätigungstromkreises des Schaltgerätes, 
wenn der Betätigungstrom fließt. 

Kriechstrecke ist der kürzeste Weg, auf dem ein 
Stromübergang längs der Oberfläche eines Isolierkörp€rs 
zwischen spannungführenden Teilen untereinander oder zwi
schen spannungführenden Teilen und Erde eintreten kann. 

§ 29. 

Auslösernennspannung ist die auf dem Auslöser 
angegebene Spannung. 

Auslösernennstrom ist der auf dem Auslöser an
gegebene Strom, für dessen dauernden Durchgang die Wick
lung bemessen ist. 

Auslösernennfrequenz ist die auf dem Auslöser 
angegebene Frequenz, für die er bemessen ist. 

Aus 1 öse s t rom ist der Strom, bei dem das Auslösen 
eintritt. 

Einstellstrom (bei Stromauslösung) ist der auf der 
EinstellskaIe eingestellte Strom, bei dessen Überschreiten 
das Auslösen eintreten soll. Die Abweichung des Auslöse
stromes vom Einstellstrom wird in Prozenten des Einstell
stromes angegeben. 

§ 30. 

Aus 1 öse z ei t ist die Zeit, die vom Augenblick des 
Eintrittes des die Auslösung verursachenden Betriebzustan
des bis zum Auslösen des Schalters (Freigabe der Sperrung) 
vergeht. Die durch eingeschaltete Relais entstehende Zeit
verzögerung ist einzurechnen. 

Eigenzeit des Selbstschalters ist die Zeit, die 
von seinem Auslösen (Freigabe der Sperrung) bis zur Tren
nung seiner Schaltstücke vergeht, nicht eingerechnet die 
dann beginnende Lichtbogendauer bis zum Verlöschen des 
Lichtbogens. 

Nicht verzögerte Auslösung (Kennbuchstabe n) 
ist eine Auslösung ohne besondere Einrichtung zur Verlän
gerung der Auslösezeit. 

Abhängig verzögerte Auslösung (a) ist eine 
solche, deren Auslösezeit mit steigendem Auslösestrom ab
nimmt. 

Unabhängig verzögerte Auslösung (u) ist eine 
solche, deren Auslösezeit vom Auslösestrom unabhängig ist. 

Ge m i sc h t ver z ö ger t e Aus 1 ö s u n g ist eine solche, 
die unterhalb einer gewissen Stromstärke die Verzögerungs-



G
e
rä

t 

L
ei

st
un

gs
ch

al
te

r 
oh

ne
 M

om
en

ts
ch

al
tu

ng
 .

 
L

ei
st

un
gs

ch
al

te
r 

m
it

 M
om

en
ts

ch
al

tu
ng

 
T

re
nn

sc
ha

lt
er

 
U

m
sc

ha
lt

er
 o

hn
e 

M
om

en
ts

ch
al

tu
ng

 .
 

S
ch

le
if

bü
rs

te
n-

W
ah

ls
ch

al
te

r a
uß

er
 M

eß
um

sc
ha

lt
er

 •
 

M
eß

um
sc

ha
lt

er
 u

nd
 M

eß
st

ec
kv

or
ri

ch
tu

ng
en

 

~ 
~:
{ 

G
ru

pp
e 

I 
.
.
 

'-;
:;l

t"~
 

" 
H

. 
a 

~~
~ 

" 
I
I
I
.
 

...
. 

.
0

-

.s 
:0

"
'"

 
" 

IV
 .
.
 

~
 

U
nt

er
st

ro
m

au
sl

ös
un

g 
rn

 
R

üc
ks

tr
om

au
sl

ös
un

g 
S

pa
nn

un
gr

üe
kg

an
gs

au
sl

ös
un

g 
Z

ei
le

ns
ch

al
te

r 
S

ic
he

ru
ng

en
 .

 
S

te
ck

 v
or

ri
ch

tu
ng

en
 

*)
 

S
ie

he
 §

 2
 

T
a
 f

e
 I

 2
. 

N
o

rm
a
le

 N
e
n

n
st

ro
ll

ls
tä

rk
e
n

 i
n

 
~ 

10
 

I 2
5 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

I 
60

0 
10

00
 

15
00

 
20

00
 

30
00

 
40

00
 

60
00

 
10

 1
25

 
-

25
 

-
,2

5
 

10
 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

60
0 

10
00

 
15

00
 

20
00

 
30

00
 

40
00

 
60

00
 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

60
0 

10
00

 
15

00
 

20
00

 
30

00
 

40
00

 
60

00
 

60
 

I 
10

0 
20

0 
35

0 
60

0 
I 1

00
0 

-
I 

F
ü

r 
hö

he
re

 S
tr

om
st

är
ke

n 
S

ch
le

if
bü

rs
te

n-
l!

m
sc

ha
lt

er
 v

er
w

en
de

n.
 

10
 
12

51
 

-
I 

-
I 

-
-

I 
-

-
I 

-
I 

-
-

25
 

60
 

1
10

0 
-

-
I 

-
-

I 
-

-
un

zu
lä

ss
ig

 
10

0 
20

0 
35

0 
-

-
-

-
I 

-

u 
n 

z 
u 

1 
ä 

s 
s 

i 
35

0 
60

0 
10

00
 

15
00

 
20

00
 

30
00

 
40

00
 

60
00

 
25

 
60

 
10

0 
20

0 
35

0 
60

0 
10

00
 

25
 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

60
0 

11
00

0 
15

00
 

20
00

 
30

00
 

40
00

 
60

00
 

25
 

60
 

10
0 

20
0 

35
0 

60
0 

10
00

 
25

 
60

 
10

0 
20

0 
35

0 
60

0 
10

00
 

15
00

 
20

00
 

30
00

 
40

00
 

60
00

 
25

 
60

 
10

0 
20

0 
35

0 
60

0 
10

00
 

15
00

 
20

00
 

-
1 
25

*)
! 

60
*)

 
10

0 
20

0 
35

0 

T
a
fe

l 
3.

 

N
en

n
st

ro
m

 d
es

 S
ch

al
te

rs
 i

n 
A

 
I 1

0 
I 

25
 

I 
60

 
10

0 
I 

20
0 

I 
35

0 
I 

60
0 

I 1
00

0 
I 1

50
0 

I 2
00

0 
I 3

00
0 

I 4
00

0 
I 6

00
0 

A
us

lö
se

r-
N

en
ns

tr
om

 
(N

en
ns

tr
om

 d
er

 A
us

lö
se

rw
ic

kl
un

g)
 

15
 

61
 2

0 
I 

35
 

10
 

25
 

I 
60

 

-
I 

26
0 

43
0 

70
0 
I -

I 
-

-
I 

-
80

 
12

5 
30

0 
50

0 
85

0 
-

-
-
-

10
0 

20
0 

1
3

5
0

 
60

0 
10

00
 I 

15
00

12
00

0 
30

00
 

40
00

16
00

0 

c.n
 

co
 

o !:1
j 

<t>
 

3\
l 8' >
-I

>
 

~
:
 

>1
 

U
1 g. e:. 0
" 

C1
'I <t>

 .., ~
:
 ,... SO

 



Regeln für Schaltgeräte. 591 

arten nach a oder u besitzt, darüber die Verzögerungsarten 
nach u oder n. Demnach bestehen die Möglichkeiten a/n, 
u/n und alu. 

Irr. Bestimmungen. 

A. Allgemeines. 

(Nennstrom, Nennspannung, Polzahl, Anzahl der Kontakt
stücke). 

§ 31. 

Für Schaltgeräte gelten die "Vorschriften für die Er
richtung und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" 
sowie DIN VDE- und DIN-Normen. 

§ 32. 

Die normalen Ne=spannungen für Schaltgeräte sind: 
250, 500 V Gleich- und Wechselspannung, 550, 750, 1100, 
1500, 2200 und 3000 V Gleichspannung. 

Wenn am Gerät nach der Unterbrechung eine Spannung 
von mehr als 1,1 x Nennspannung dauernd auftreten kann, 
so soll ein Gerät höherer Nennspannung verwendet werden; 
auf die Erhöhung der Spannung bei Akkumulatorenladung 
bezieht sich dieses nicht. 

§ 33. 

Die normalen Nennströme für die verschiedenen Geräte
arten sind in Tafel 2 aufgeführt. In der Tafel nicht aufge
führte Stromstufen, soweit sie nicht ausdrücklich als un
zulässig bezeichnet sind, sollen den Normen für die Abstu
fung von Stromstärken bei Apparaten entnommen werden. 

§ 34. 

Die normalen Auslösernennströme sind in Tafel 3 auf
geführt. 

§ 35. 

Die normalen Nennströme für Schmelzeinsätze sind in 
Tafel 4 aufgeführt. 

§ 36. 

Die normalen Auslöserne=spannungen (vgl. § 29) sind: 
Gleichspannung . . . . .. . 110 220 440 550 V 
Wechselspannung, Frequenz 50 Perfs . 125 220 380 500 V 
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Tafel 4. 

Nennstrom des I I I I 
Sicherungskörpers 10 

25
1 

60 100 1200 350 600 1000 \1500 \2000 und der Sichernngs-
brücke in A 

- - 6 60 100 200 350 600 - -

- - 10 80 125 225 430 700 - -

Nt\nnstrom - - 15 100 160 260 500 850 - -
des - - 20 - 200 300 600 1000 - -

Schmelzeinsatzes - - 25 - - 350 - - - -
- - 35 - - - - - - -
- - 60 - - - - - - -

§ 37. 

Die normalen Betätigungspannungen für Fremdschluß
wicklungen sind 65, 110 und 220 V (Gleich- und Wechsel
spannung). 

§ 38. 

Die normale Anzahl der Kontaktstücke bei Einfach
zeIlenschaltern ist 12, bei Doppelzellenschaltern 22. Zwi
schen je zwei Kontaktstücken ist eine möglichst gleiche 
Zellenzahl anzuschließen. Überzählige Kontaktstücke sind 
zu verbinden. 

§ 39. 

Meßumschalter sollen 1- und 2-polig und für 3, 4 und 6 
Stromkreise gebaut werden. 

B. Bauregeln. 

1. Anschlüsse. 

§ 40. 
Für Durchführungsbolzen gilt DIN VDE 6210. 

§ 41. 

Die Anschlußleitungen müssen durch Verschraubung an
geschlossen werden oder durch solche Mittel, die einen 
Kontaktdruck entsprechend der zulässigen Beanspruchung 
der vorgeschriebenen Schraubenstärke dauernd gewähr
leisten. 

2. Beme ss ung von Einzel teilen, Kri ech strec ke n. 

§ 42. 

Zwischenwiderstände bei Zellenschaltern dürfen bei Be
lastung mit Nennstrom nach 2 min höchstens dunkelrot
glühend werden. 
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§ 43. 

Bei Anschluß von mehr als zwei Zellen zwischen zwei 
Kontaktstücken eines Zellenschalters, ferner bei allen ZeI
lenschaltern von 350 A aufwärts sind besondere Abbrenn
stücke oder ein Funkenentzieher vorzusehen. 

§ 44. 

Die nachstehend angegebenen Kriech- und Luftstrecken 
dürfen nicht unterschritten werden. 

Nennspannung 
Kriechstrecke 
Kürz. Luftweg 

250 500 550 750 1100 1500 2200 3000V 
10 12 12 20 25 25 - - mm 

7 10 10 20 25 25 - - mm 

Mit Rücksicht auf Staubansammlung ist anzustreben, Kriech
strecken vertikal zu legen oder Vertikal-Kriechstrecken ein
zufügen. 

3. Bedienungselemente (Handhaben) und der 
Berührung z ugängli eh e Te ile. 

§ 45. 

Bedienungselemente, Abdeckungen und Ummantelungen 
oder andere bei ordnungsmäßigem Gebrauch berührbare 
Teile müssen entweder aus wärme- oder feuchtigkeitsiche
ren Isolierstoffen bestehen oder aus Metall, das geerdet 
werden muß. 

Ein Lack- oder Emailleüberzug von ::Metallteilen gilt 
nicht als Isolierstoff. 

Metallteile, die mit Isolierstoff umkleidet sind, z. B. 
Griffdorne, dürfen nicht spannungführend sein. 

Schalterabdeckungen mit offenen Schlitzen sind nicht 
zulässig. 

4. Be t ä ti gun g s i n nun d Sc haI t s tell u n g. 

§ 46. 

Der Betätigungsinn muß, sofern ein Zweifel über ihn 
besteht, bei unmittelbarer Handbetätigung bei Geräten in 
den Schutzarten S 2 bis S 7 (§ 19), bei mittelbarer Hand
betätigung bei Geräten in allen Schutzarten gekennzeichnet 
sein. Die Bewegung der Kontaktbürsten bei Rundzellen
schaltern muß bei steigender Spanmmg im Sinne des Uhr
zeigers (auf die Kontaktbahn gesehen) erfolgen. 

Der Einschalt- oder Ausschaltzustand muß durch eine 
mechanische oder elektrische Anzeigevorrichtung gekenn
zeichnet sein, bei 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 38 
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1. Geräten nach Schutzart S 2 bis S 7, 
2. Geräten mit mittelbarer Handbetätigung, sofern über 

die Schaltstellung ein Zweifel bestehen kann, 
3. Geräten für Fernbetätigung. 

Die Schaltstücke von Hilfschaltern müssen bei Span
nungen von 65 V einschließlich aufwärts für mindestens 10 A 
Dauerstrom bemessen sein. 

Für die Anzeigevorrichtungen der Schalter sind die 
Worte "E i n - Aus" zu verwenden. Die (rote) Farbe bei 
sichtbaren Schaltstellungzeigern dient zur Kennzeichnung 
des Einschaltzustandes. 

Für die Anzeigevorrichtung von ZeIlenschaltern und 
Regelschaltern sind die 'lVorte "S pan nun g s t e i g t", 
"S pann ung fäll t", zu verwenden. 

Die Schaltmesser von Umschaltern mit Messerkontakt 
müssen in der Ausschaltmittelstellung eine zuverlässige 
Rast haben, die durch betriebsmäßige Erschütterungen 
nicht unwirksam wird. 

5. Erdung. 

§ 47. 

Metallene Kapseln und metallene Abdeckungen müssen 
mit leicht zugänglichem Erdungsanschluß versehen sein j 
er muß durch "E" oder durch das Erdungschaltzeichen ge
kennzeichnet sein. Durch Abnehmen von Teilen der Um
mantelung darf der Erdanschluß nicht unterbrochen werden. 

Metallene Handhaben für die Betätigung müssen eine 
verläßliche metallene Verbindung mit dem Gehäuse und 
mit der Erde aufweisen. Diese metallene Verbindung zwi
schen Achse oder dem Griff und dem Gehäuse muß durch 
besondere Maßnahmen gewährleistet sein. Bei Verwendung 
von Isolierhandhaben genügt die Gehäuseerdung allein. 

Erdschrauben müssen aus Messing, Anschlußstellen me
tallisch blank sein. An kleineren Geräten muß der Durch
messer der Erdschraube mindestens 6 mm, an Geräten von 
600 A aufwärts mindestens 12 mm sein. 

An den metallenen Gehäusen der Schaltgeräte müssen 
Vorkehrungen getroffen sein, die eine gut leitende Verbin
dung mit der metallenen Umhüllung der Anschlußleitungen 
(Panzerrohr, Bleimantel, Kabelbewehrung, Panzerader) er
möglichen. 

Bei Steckvorrichtungen muß die Erdung der Gehäuse 
der beweglichen Teile vor der Stromverbindung eintreten. 
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6. Wir ku n g s we i s e. 

§ 48. 

595 

Elektromagnetische Auslösung muß wie folgt wirken: 
1. überstromauslösung: Geräte mit Überstrom

auslösung müssen bei unverzögerter Auslösung vom 1- bis 
2-fachen, bei verzögerter Auslösung vom 1,2- bis 2-fachen 
Wert des Auslösernennstromes einstellbar sein. 

Verzögerte überstromauslösungen müssen, 
ohne auszulösen, auf die Anfangstellung zurückgehen, wenn 
innerhalb 2/8 der Auslösezeit der Strom auf den Wert des 
Nennstromes zurückgeht. 

Der Auslösestrom darf vom Einstellstrom nicht mehr 
als ± 7,5 0(0 abweichen. 

2. Unterstromauslösung: Geräte mit 1Jnterstrom
auslösung müssen bei höchstens 10 0(0 des Auslösernennstro
mes auslösen; beim Einschalten müssen sie nach Belastung 
mit dem Auslösernennstrom 15 0(0 dieses Stromes noch hal
ten, Befestigung an erschütterungsfreier Unterlage voraus
gesetzt. 

3. Rückstromauslösung: Geräte mit Rückstrom
auslösung müssen im allgemeinen die Auslösung eines Rück
stromes von 10 0(0 des Auslösernennstromes ermöglichen. 
Nach vorheriger Belastung mit Allslösernennström und bei 
Nennspannung müssen sie noch halten, wenn kein Strom 
fließt, Befestigung an erschütterungsfreier 1Jnterlage vor
ausgesetzt. 

4. S pan nun g r ü c k g a n g sau s 1 ö s u n g : Geräte mit 
Spannungrückgangsauslösung müssen im Einschaltzustand 
verbleiben und einschaltbar sein, wenn die Spannung 70 0(0 

der Auslösernennspannung beträgt; sinkt die Spannung 
unter 35 0(0 der Auslösernennspannung, so muß die Auslösung 
erfolgen. 

5. Arbeitstromauslösung: Geräte mit Arbeitstrom
auslösung (Kebenschluß- oder Fremdschlußwicklungen) müs
sen bei 0,5- bis 1,l-facher Auslösernennspannung bzw. Be
tätigungspannung richtig auslösen. 

§ 49. 

Elektrisch betätigte Einschaltvorrichtungen müssen 
noch bei einer Betätigungspannung wirken, die von der nor
malen um ± 10 0(0 abweicht. 

Elektrisch betätigte Ausschaltvorrichtungen 
noch bei einer Betätigungspannung wirken, die 
normalen um + 10 % oder - 25 0/0 abweicht. 

38* 

müssen 
von der 
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§ 50. 

Schmelzeinsätze müssen wie folgt wirken: 

Art des Schmelzeinsatzes 

Schmelzstreifen . . . . . 

( 
6 und 10A .• 

Patronen 25 A . • • . • 

35 A u. darüber. 

Tafel 5. 

Soll in einer Stunde 
durchschmelzen bei 

1,8 X Nennstrom 
2,1 X 

1,75x 
1,6 X 

7. Haltbarkeit. 

§ 51. 

I Darf in einer Stunde 
nicht 

durchschmelzen bei 

1,6 X Nennstrom 
1,5x 
1,4x 
1,3x 

Kontaktverbindungen müssen so beschaffen sein, daß 
sich der Kontakt zwischen stromführenden Teilen durch die 
betriebsmäßige Erwärmung, die unvermeidliche Veränderung 
der Isolierstoffe und die betriebsmäßige Erschütterung nicht 
ändert. Z. B. darf der Kontaktdruck bei festen Verbindun
gen (Schraub- oder Nietkontakte) nicht über eine Zwi
schenlage aus Isolierstoff übertragen werden. 

Die mechanische Ausführung muß derart sein, daß das 
Gerät die betriebsmäßig entstehenden Erschütterungen und 
Beanspruchungen aushält. 

§ 52. 
Spannungführende Teile müssen an wärme-, feuer- und 

feuchtigkeitsicheren Isolierstoffen befestigt sein. 

§ 53. 
Die Isolierbrücke (Polkupplung) muß mechanisch fest, 

wärme-, feuer- und feuchtigkeitsicher sein. 
Griffe für Schaltgeräte müssen so stark und mit dem 

Schaltgerät so zuverlässig verbunden sein, daß sie den auf
tretenden mechanischen Beanspruchungen dauernd stand
halten und sich bei Betätigung des Schaltgerätes nicht 
lockern. 

§ 54. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen müssen mecha
nisch widerstandsfähig und wärmesicher sein. Solche aus 
Isolierstoff, die im Gebrauch mit einem Lichtbogen in Be
rührung kommen können, müssen auch feuersicher oder 
feuersicher ausgekleidet sein. Sie müssen zuverlässig be
festigt werden und so ausgebildet sein, daß die Schutzum-
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hüllungen der Leitungen in diese Schutzverkleidungen ein
geführt werden können. Bei den Schutzarten S 2 bis S 7 
muß die Möglichkeit bestehen, die Leitungen ohne scharfe 
Knicke und ohne Berührung von Metallteilen an die I\lem
men zu führen. 

8. Auf s c h r i f t e n. 

§ 55. 

Aufschriften müssen dauerhaft und gut leserlich aus
geführt und an dem betriebsfertig angebrachten und ange
schlossenen Gerät, gegebenenfalls nach Abnahme der Ab
deckung, gut ablesbar sein. Die Bezeichnungen nach Zahlen
tafel 6 und das 'Crsprungzeichen müssen auf dem Haupt
teil des Gerätes angebracht sein. Die Abdeckung nach 
Schutzart S 1 bis S 3 gilt nicht als Hauptteil. 

Soweit die Abdeckungen nicht vertauschbar sind 
(Schutzarten S 4 bis S 7), sind Aufschriften auf den Ab
deckungen allein ausreichend. 

Die Aufschriften müssen =fassen: 
1. Ursprung- oder Herkunftzeichen, 
2. Fertigungsnummer oder Listennummer (soweit ohne 

praktische Schwierigkeiten durchführbar), 
3. Stromait, wenn das Gerät nur für ein e Stromart ,ver

wendbar ist, 
4. die in Tafel 6 angegebenen elektrischen Größen, 
5. Hinweis auf das Schaltbild (bei größeren Apparaten 

mit verwickeltem Schaltbild), 
6. Hinweis auf Zubehör (z. B. auE Vorwiderstände, Dros

selspulen, Hilfschalter usw.), 
7. es empfiehlt sich eine Klemmenbezeichnung für Netz

und Verbraucheranschluß. 

C. Prüfung. 

§ 56. 

Es ist zwischen Modellprüfung und Stückprü
fung zu unterscheiden. Durch die Modellprüfung soll eine 
vollständige Untersuchung der sämtlichen den Gebrauch
zweck sicherstellenden Eigenschaften vorgenommen wer
den; sie muß mindestens alle in den §§ 57 bis 71 angege
benen Prüfungen umfassen. Die Stückprüfung hat den 
Zweck, "Werkstoff- und Ausführungsfehler festzustellen; sie 
muß mindestens die in § 72 enthaltenen Prüfungen um
fassen. 
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Tafel 6.(§ 55). 

Gerät 

LeistungschaIter 
Trennschalteru. Umschalter 
Schleifbürsten-Wahl-

Aivi A ---- - -l
A!V[- ---- - -:-

I schalter ausschließlich 
Meßumschalter . 

MeBumschalter und Meß
steckvorrichtungen 

j Überstrom
auslösung 

Unterstrom-
Schalter auslösung 

mit 1 Rückstrom
auslösung 

Spannungrück
gangsauslösung 

Schalter mit Fernauslösung 
ZeIlenschalter . 
Sicherungsockel und Siche-

rungsbrücke . 
Schmelzeinsätze 
Steckvorrichtungen 

A vl- -----
- vj- -----

[Gruppe 

1
8. Tafel 

10 loA 28 

A V I - P A - P 210A L 

A V 1- l' A - P -

alu 

! -! 
, 

A VI- PA V P - -

~ ~I= :=~: = -

-

::1====== 
~ ;1= ==== = 

-

-
-
-

Die Prüfungen müssen an einem fabrikneuen, nicht be
sonders ausgetrockneten Gerät stattfinden. 

Die Kontaktstellen müssen gesäubert und gefettet und 
die Abbrennstellen in ordnungsgemäßem Zustande sein. 

1. M od e llprüfung. 

a) Erwärmungsprobe. 

§ 57. 
Durch die Erwärmungsprobe soll festgestellt werden, ob 

.bei Dauerbelastung mit dem Prüfstrom die höchstzulässige 
Erwärmung in betriebsmäßigem Zustande nicht überschrit
ten wird. 

Sie besteht darin, daß die stromführenden Teile in der 
in § 62 angegebenen Weise belastet werden, wobei Erwär-
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mung und Raumtemperatur festgestellt werden. Diese sollen 
die in § 65 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. 
Ferner ist als Vergleichswert für die Stückprüfung (vgl. 
§ 72) der Spannungsabfall zu ermitteln. 

§ 58. 

Erwärmung ist der Unterschied der Temperaturen der 
Geräteteile und der des umgebenden Kühlmittels (Luft) bei 
Beginn und Ende der Prüfung. Als Enderwärmung gilt der 
Unterschied zwischen der Beharrungstemperatur und der 
Lufttemperatur (§ 65). 

§ 59. 

Als Lufttemperatur gilt der Durchschnittswert der wäh
rend des letzten Viertels der Versuchzeit in regelmäßigen 
Zeitabständen gemessenen Temperatur der Umgebungsluft, 
etwa in der Höhe der Mitte des Gerätes und in etwa 1 m 
Entfernung von ihm. Das Thermometer darf weder einer 
Wärmestrahlung noch Luftströmungen ausgesetzt sein. 

§ 60. 

Die Erwärmung aller Teile - mit Ausnahme der Neben
schluß- und Fremdschlußwicklungen - soll nach Möglich
keit mit dem Thermometer bestimmt werden. Maßgebend 
ist die Temperatur der wärmsten Stelle. 

§ 61. 

Zur Temperaturmessung können Quecksilber- oder Al· 
koholthermometer, Thermoelemente und Widerstandsther· 
mometer verwendet werden. Der Quecksilber· oder Alkohol
behälter des Thermometers ist mit einem glatten Streifen 
Metallfolie zu umwickeln. 

§ 62. 

Die Erwärmung der Geräteteile mit Ausnahme der 
Nebenschluß- und Fremdschlußwicklungen wird bei Dauer· 
belastung bei Nennstromstärken bis 60 A mit dem 1,25-fachen 
Nennstrom, bei Nennstrom bis 1000 A mit dem 1,1-facheu 
Nennstrom, darüber mit dem Nennstrom ermittelt. 

Die Erwärmung der Nebenschlußwicklung wird bei 
Dauerbelastung mit einer Prüfspannung gleich 1,1 X Aus
lösernennspannung ermittelt. Für diese Prüfung kann 
Fremdschluß- anstatt Nebenschlußschaltung verwendet 
werden. 
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Die Dauerprüfung kann in warmem oder in kaltem Zu
stande beginnen und wird so lange fortgesetzt, bis die Er
wärmung nicht mehr merklich zunimmt (Enderwärmung). 

§ 63. 
Als Erwärmung einer Wicklung gilt der höhere der bei

den folgenden Werte: 
1. Mittlere Erwärmung, berechnet aus der Widerstand

zunahme, 
2. örtliche Erwärmung an der heißesten zugänglichen 

Stelle, gemessen mit dem Thermometer. 
Wenn die Widerstands messung untunlich ist, so wird 

die Thermometermessung allein angewendet, im allgemeinen 
gilt das oben vorgeschriebene Meßverfahren. 

§ 64. 

Die Erwärmung von Kupferwicklungen wird aus der 
Widerstandzunahme nach folgender Formel ermittelt: 

.. (235 +tk) r 
Erwarmung: = ~-----iOo-- --- (tL - tk), 

wobei bedeutet: 
tk = Temperatur der Wicklung in kaltem Zustande, 
tL = Lufttemperatur, 
r = prozentuale Widerstandzunahme. 

§ 65. 
Als höchstzulässige Temperatur und Erwärmung in Grad 

C gelten die Grenzwerte (Tafel 7). 

Werden an der Berührungstelle Stoffe von verschiedener 
Wärmebeständigkeit verwendet, so ist die für den weniger 
wärmebeständigen Stoff zulässige Grenztemperatur maß
gebend. 

b) Schalthäufigkeitsprobe. 

§ 66. 

Die Schalthäufigkeitsprobe hat den Zweck, die mecha
nische Haltbarkeit zu erproben. Sie besteht darin, daß 
spannunglos (bzw. bei geringer Spannung, z. B. bei Selbst
schaltern) die nachstehend angegebene Anzahl Stellungs
wechsel hintereinander ausgeführt werden (Tafel 8): 

Bei kleineren Schaltgeräten bis zu 10 je min, 
bei größeren Schaltgeräten 1 bis 2 je min, Schmieruug 

ist zulässig. 
Die mechanischen Verrichtungen können von Hand aus

geführt werden oder mit einer maschinellen Vorrichtung, 



Strom- { führende 
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teile 
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stoffe 
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Tafel 7. 

Bestandteil oder Werkstoff 

Schaltstücke . . . . 
Kontaktstücke von Sicherungen 

Lackierte Pappe, Hartlackpappe , Fiber, 
Preßspan . . 

Mikanit 
Asbestpappe (J\lischware) 
Kunstschiefer, Kunstmarmor, Hal'tpapier 
Schiefer, Marmor, Granit, Syenit und an-

dere natürliche Gesteine. 
Steatit, Porzellan, Glas und ähnliche kera

mische Isolierstoffe. 

Asbest, Rohglimmer, Asbestzement, Schie
ferasbest 

GepreBte Z e ke 
IsolierSlOffe W C ••••••• {

preßiltücke für gewöhnliche 

mit Ansnahme Preßstücke mit besonders 
von lackierter hoher \Värmebeständigkeit 

Pappe B f" S' h k I z. . ur lC erungsoc e . 

Blank . 
Isoliert mit ungetränkter Baumwolle, Seide, 

Jute, Sterlingleinen . 
Isoliert mit getränkter Baumwolle, Seide, 

Jute, Sterlingleinen oder getränktem 
Papier . 

Lackdraht 

601 

Grenz-I Grenz-
Tempe· Erwilr-

ratur mung 

I 70 35 
120 85 

80 45 
65 30 
80 45 

105 70 

110 75 

120 85 
Nur beschränkt 
durch den Ein-
fluß auf benach-

barte Teile 

80 45 

120 85 

100 65 

85 50 

95 60 
90 55 

Bei den vorstehenden Erwärmungen müssen die Geräte der betriebsmäßigen 
Beanspruchung gewachsen sein. 

Tafel 8. 

Gerät 

Geräte für betriebsmäßig häufige Be-
tätigung, z. B. Webstuhlschalter . 

Leistungschalter für Handbetätigung } 
Trennschalter einseht Stecker 
Umschalter •....•...•• 
Schalter mit Selbstauslösung } 
Schalter mit elektro Fernbetätigung 

Wahlschalter . • . • • • . . • • } 

Stellungswechsel 

100000 Stellungswechsel 

1000 

500 

100mal von einer End
stellung zur anderen 
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deren Betätigungsgeschwindigkeit schneller Handbewegung 
entspricht. 

Bei Selbst- und Fernschaltern sind Pausen einzuschie
ben, um unzulässige Erwärmung betriebsmäßig nur vorüber
gehend eingeschalteter 'Wicklungen zu verhindern. 

Die Probe gilt als bestanden, wenn das Gerät ohne Nach
arbeit betriebsfähig bleibt und nach der Probe Spannung
probe und Schaltleistungsprobe aushält. 

c) Spannungprobe. 
§ 67. 

Die Spannungprobe hat den Zweck, festzustellen, ob die 
dielektrische Festigkeit der Isolierteile einschließlich der 
Wicklungsisolation ausreichend ist. Sie erfolgt bei Raumtem
peratur. Die Prüfstromquelle ist dabei anzulegen: 

1. Gerät ausgeschaltet: An die Klemmen, die in einge
schaltetem Zustande leitend überbrückt sind, 

2. Gerät eingeschaltet: An die Klemmen verschiedener 
Polarität, 

3. Gerät eingeschaltet: Ein Pol an die leitend unter
einander verbundenen Klemmen, der andere an das me
tallene Bedienungselement oder an eine für den Versuch 
anzubringende metallene Umwicklung des isolierten Be
dienungselementes. 

4. Gerät eingeschaltet: Ein Pol an die leitend unter
einander verbundenen Klemmen, der andere an die zur Er
dung bestimmte metallene Abdeckung oder Ummantelung. 

5. Gerät eingeschaltet: Ein Pol an die leitend unter
einander verbundenen Klemmen, der andere an die leitend 
untereinander verbundenen Befestigungschrauben des 
Sockels. 

Die Prüfspannung soll eine praktisch sinusförmige 
Wechselspannung von 50 Perls sein. Sie wird allmählich auf 
die nachstehend angegebenen Werte gesteigert, die während 
der angegebenen Prüfzeit gleich gehalten werden. Die Prü
fung muß mit den in Tafel 9 angegebenen Spannungen er
folgen. 

Tafel9. 

Nellnspannung V 250 1 500 1 550 I 750 1100 11000 12200 I 3000 

Gekürzte Prüfspannung I I 1 ,I, 
Ungekürzte Prüfspan- I 

(1 s). . . . . . '12000!1:25001 - I -,- -,- -

nung (1 min).. . 2000 250013000!3000 500015000 7000110000 
Bei Nennspannung von einschließlich 050 V aufwärts ist nur die nngekürzte 

Spannungprüfung anzuwenden. 
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Für die Prüfung muß eine Prüfstromquelle von minde
stens 2 k VA Dauerleistung verwendet werden. Die Prüfung 
gilt als bestanden, wenn weder Überschlag noch Durch
schlag erfolgt und sich die Isolierstoffe nicht merklich er
wärmen. 

§ 68. 

Schleifbürsten-Wahlschalter einschließlich Meßumschal
ter müssen mit den in § 67 angegebenen Prüfspannungen 
zwischen beliebigen Kontaktstücken geprüft werden. 

§ 69. 
Die Bestimmungen des § 67 gelten sinngemäß auch für 

die Spannungprobe von Wicklungen, die an eine Fremd
stromquelle (Fremdschlußwicklung) gegen Körper ange
schlossen sind. 

§ 70. 

ZeIlenschalter müssen olme Zwischenwiderstand mit 
einer Prüfspannung von 500 V während 1 min zwischen be
nachbarten Kontaktstücken und zwischen Haupt- und Ne
benbürsten geprüft werden. Die Spannungprüfung zwischen 
den stromführenden Teilen und Körper erfolgt nach § 67. 

d) Schaltleistungsprobe. 

§ 71. 

Die Schaltleistungsprobe hat den Zweck, die sichere 
Bewältigung des Ausschaltvorganges nachzuweisen. Sie be
steht darin, daß die in Tafel 10 angegebenen Schalt ver
richtungen ausgeführt werden. Die Prüfung gilt als be
standen, wenn 

1. der Schaltlichtbogen nicht stehen bleibt, 
2. kein Lichtbogen zwischen den Polen auftritt, 
3. kein Überschlag des Lichtbogens nach den zur Er

dung bestimmten Metallteilen eintritt, 
4. die dauernd stromführenden Teile mit Ausnahme der 

Abbrennstücke nicht unbrauchbar werden, 
5. das Gerät nach der Prüfung betriebsfähig bleibt. 

Prüfspannung = 1,1-fache Nennspannung, 
bei Bahnanlagen = 1,2-fache Nennspannung. 

Gleichstromgeräte werden bei induktionsfreier Belastung 
mit Prüfströmen nach Tafel 10 geprüft. Wechselstromgeräte 
o hn e Überstromauslösung werden entweder .mit induktions· 
freier Belastung mit Prüfströmen nach Tafel 10 oder, wenn 
sie für induktive Stromkreise bestimmt sind, mit induktiver 
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Belastung mit Prüfströmen nach Tafel 10 geprüft. Wechsel
stromgeräte mit überstromauslösung werden sowohl bei 
induktionsfreier als auch bei induktiver Belastung mit 
Prüfströmen nach Tafel 10 geprüft. 

Gerät 

Taf el 10. 

Prüfstrom 
induktiv 

A A costp I 

max 
Leistungschalter jeder Art. 1,25/1 0,751 0,2 

N~n-l Schal- strom A 
termit 10-25 Gruppe I 500 75 0,2 
Über-

25-100 "II 1500 225 0,2 
strom-

100---35<) J III 5000 750 0,2 
Aus- " 

lösung 350 und IV 3) 

darüber 

Schalter mit Spannungrück-
gangsauslösung . 1,25/1 

Steckvorrichtungen 11,25/1 

Stellungswechsel 

Unmittelbar hinterein
ander 20 mal aus- und 

20 mal einschalten 

\

10 mal aus- und, sofern 
mit Freiauslö~ung ver
seben, 5 mal einschalten 

innerhalb 30 min') 

) Nach Vereinbarung ent
l sprechend der Leistung 
J von Stromquelle u. Netz 

} 
10 mal aus- und, sofern 
mit Freianslösung ver
sehen, 5 mal ein~cha1ten 

innerhalb 10 min 

} Unmittelbar hinterein
ander 20 mal schalten 

I = Nennstrom, It = zulässiger Ausscbaltstrom, E = Nennspannung. 
3) Für Zentralen und große Verteilungsanlagen. 
') Bei Prüfung gekapselter Geräte kann der Hersteller nach jeder zweiten 

Ansschaltung Lüftung fordern. 

2. Stückprüfung. 

§ 72. 

Die Stückprüfung besteht in einer gekürzten Spannung
prüfung und der Messung des Spannungsabfalles. 

Die gekürzte Spannungprüfung wird in den in § 67 mit 
2 und 4 bezeichneten Schaltungen vorgenommen. Die Prüf
spannung (Wechselstrom) wird etwa 1 sangelegt; sie be
trägt 2000 V bei 250 V Nennspannung und 2500 V bei 500 V 
Nennspannung. Bei Nennspannungen über 500 V ist an Stelle 
der gekürzten die ungekürzte Spannungprüfung vorzunehmen. 

Der Spannungsabfall wird mit den Werten verglichen, 
die bei der Modellprüfung an brauchbaren Stücken gemessen 
worden sind. 

Die Stückprüfung gilt als bestanden, wenn das Gerät 
die gekürzte Spannungprobe bzw. bei Nennspannungen über 
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500 V die ungekürzte Spannungprobe aushält, weder Über
schlag noch Durchschlag erfolgt und der Spannungsabfall 
bei metallisch reinen Kontaktstellen nicht größer als 1,25 mal 
dem Vergleichswert ist. 

Nach Art des Gerätes ist ferner die in §§ 48 bis 50 fest
gesetzte Wirkungsweise zu erproben. Geräte für Fernein
schaltung müssen sich gemäß § 49 unmittelbar aufeinander
folgend fünfmal mit 10 0/0 Überspannung, darari. anschlie
ßend fünfmal mit 10 0/0 Unter spannung betätigen lassen. 

IV. Verwendung und Anbringung. 

§ 73. 

Die Auswahl von Überstromschaltern ist so zu treffen, 
daß der in Tafel 10 angegebene Prüfstrom von dem an der 
Verwendungstelle auftretenden Kurzschlußstrom nicht über
schritten wird. 

§ 74. 

Sicherungen mit Polhörnern dürfen nur offen oder ge
schirmt verwendet werden. 

§ 75. 

Offene Schmelzstreifen und Rohrsicherungen dürfen in 
Schaltgeräten nach Schutzart S 4 bis S 7 (siehe § 19) nicht 
verwendet werden. 

§ 76. 

Die Anbringung des Gerätes muß so erfolgen, daß im 
Bereich des Lichtbogens und der Dämpfe weder brennbare 
noch spannungführende oder geerdete Teile liegen und, daß 
die Möglichkeit der Ablenkung des Lichtbogens von der 
beabsichtigten Bahn durch das Feld der eigenen oder frem
den Anschlußleitungen oder durch Luftzug vermieden wird. 

§77. 
Trennschalter können in beliebiger Lage angebracht 

werden, jedoch darf ein Selbstschließen nicht erfolgen kön
nen (etwa dureh Schwerkraft oder Erschütterungen). 

§ 78. 

Es wird empfohlen, folgende Geräte entweder hinter der 
Schalttafel oder erhöht so anzubringen, daß spannungfüh
rende Teile außer Handbereich liegen (Gestängeantrieb) : 
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1. Offene oder geschirmte Handleistungschalter 1 V 
f " 11 L' t von 500 ur vo e eIS ung, . 

2. Offene oder geschirmte Schalter mit Selbst- hle.1nß-li h 
d F 1·· sc le c o er emaus osung, f .. 

3 Off od h · t S· h au warts. . ene er gesc lrm e 10 erungen 

§ 79. 

Die Geräte müssen gegen eine durch fremde Wärme
quellen verursachte zusätzliche Erwärmung geschützt wer
den (Erwärmung durch unzureichende Anschlußleitungen, 
Wärmestrahlung, warmer Luftzug und dergleichen). 

Ist die Raumtemperatur an der Verwendungstelle höher 
als 35 0 C, so müssen, insbesondere bei größeren Strom
stärken, Schaltgeräte größerer Nennstromstärke, als der be
triebsmäßig auftretenden Stromstärke entspricht, verwendet 
werden. Die gleiche Maßnahme empfiehlt sich bei lang
anhaltendem, pausenlosen Dauerbetrieb. 

§ 80. 

Schalter sind, wenn möglich, so anzuschließen, daß der 
bewegliche Teil in der Ausschaltstellung nicht spannung
führend ist, besonders bei Anbringung auf der Bedienung
seite der Tafel. Bei Geräten von 1000 A aufwärts empfiehlt 
es sich, zwischen Geräteklemmen und Leitungen biegsame 
Verbindungstücke vorzusehen. 

Anschlußstellen für Leitungen, auch Erdzuleitungen, 
müssen vor dem Anschließen metallisch blank gemacht und 
mit reiner Vaseline gefettet werden. 

§ 81. 

Schaltkasten, die Schalter und Sicherungen enthalten, 
dürfen die Berührung der Schmelzeinsätze nur in spannung
losem Zustande gestatten vorausgesetzt, daß die Schaltung 
derart erfolgen kann, daß der Schalter zwischen Netz und 
Sicherung liegt. 

Bei gekapselten Leistungschaltern (S 4 bis S 7) muß 
der zulässige Ausschaitstrom (§ 28) mindestens gleich dem 
N;ennstrom sein. 

V. Bedienung und Wartung. 

§ 82. 

Einstellung des Einstellstromes und der Auslösezeit 
soll in der Regel nicht im Einschaltzustande erfolgen. 
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§ 83. 

Metallene Schaltstücke sind in angemessenen Zeitab
schnitten zu säubern, von Schmelzperlen zu befreien und 
leicht mit reiner Vaseline zu schmieren. 

Abb.1. Abb. 2. Abb.3. 

Abb.4. Abb.5. Abb.6. 

Abb.7. 

§ 84. 
Die Einschaltbewegung soll bei Wechsel- und Gleich

strom schnell erfo·lgen. Bei Gleichstrom soll das Aus
schalten ebenfalls schnell erfolgen; bei Wechselstrom
Leistungschaltern, ausgenommen Selbstschalter, ist Aus
schalten mit mäßiger Geschwindigkeit zu empfehlen. 
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Erläuterungen zu den Schaltbildern. 

1. Bei der Prüfung ist das Gerät je nach Art der Prüfung 
nach den Schaltbildern 1 bis 6 anzuschließen. Zuleitun
gen sind nach Abb. 7 anzuordnen. 

2. Der Widerstand W 1 einschließlich des Leitungswider
standes ist so zu bemessen, daß er bei dem vorgeschrie
benen Prüfstrom die um 10 0/0 erhöhte Spannung auf die 
Nennspannung des Gerätes herabmindert. 

W 2 ist der Belastungswiderstand, der je nach der Prüf
art induktionsfrei (bei Gleichstrom und Wechsel
strom) oder induktiv (bei Wechselstrom) gewählt 
werden kann. Die induktive Belastung wird durch 
eine Drossel bewirkt, zu der zwecks Erzielung des 
vorgeschriebenen Leistungsfaktors ein induktionsfreier 
Widerstand in Reihe geschaltet werden kann. Parallel
schalten von nicht gleichartigen Drosseln oder von 
Drossel und induktionsfreiem Widerstand ist nicht 
zulässig. 

Ws ist ein Widerstand zur Verhütung eines unmittel
baren Kurzschlusses bei Überschlag nach den für Er
dung eingerichteten Teilen. 

U ist ein Umschalter, der gestattet, die Befestigung
schrauben und die für Erdung eingerichteten Teile 
bei der Prüfung wahlweise an die verschiedenen Pole 
zu legen. 

K ist ein~ Kennsicherung, bestehend aus blankem Wi
derstandsdraht (Rheotan) von 0,1 mm Durchmesser 
und mindestens 30 mm Länge. 

R DLe Prüfung des Gerätes ist mit der zugehörenden auf
gesetzten Abdeckung in der Gebrauchslage auszuführen, 
und zwar bei Anschluß der Stromquelle sowohl an die 
oberen als auch an die unteren Klemmen des Gerätes. 

4. Die Schaltverrichtungen (Tafel 10) sind zur Hälfte mit 
oberem, zur Hälfte mit unterem Anschluß der Strom
quelle am Gerät auszuführen; dabei ist der Erdanschluß 
zu wechseln. 

5. Stromquellen: bei Gleichstrom: 

Akkumulator~nbatterie von mindestens 1000 "Ab 
Kapazität bei einstündiger Entladung, 

bei Wechselstrom: 

für Gruppe I und II 200 kV A-} 
für Gruppe III 500 kVA- Transformator. 
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55. Leitsätze für die Konstruktion und Prüfung 
von Wechselstrom-Hochspannungsapparaten von 
einschließlich 1500 V Nennspannung aufwärts1). 

(Ölschalter, Trcnnschalter, Stützenisolatoren, Durchführungen, 
Kabelendverschlüsse, Überspannungschutzapparate, Schmelz

sicherungen, Stromwandler 2) und Freileitungsapparate). 

Gültig ab 1. Januar 19143 ). 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. 

Für Hochspannungsapparate gelten als Nennspannungen 
1500, 3000, 6000, 12000, 24000, 35000 (50000, 80000, 110000, 
150000 und 200000) V. 

Anmerkun g. Im Sinne des § 2 ader Errichtungsvorschriften 
sollen die Apparate bis 35000 V auch für die bis I5 % über den 
Nennspannungen liegenden Spannungen anwendbar sein, die infolge 
Spannungsabfalles bis zur Verbrauchstelle in der Erzeugerstelle 
auftreten. 

§ 2. 

Für Hochspannungsapparate gelten als Nennstrom
stärken 2, 4, 6, 10, 25, 60, 100, 200, 350, 600, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000 und 6000 A (siehe S. 174). 

§ 3. 

l!'ür Hochspannungsapparate gelten die "Normen rur 
Anschlußbolzen und ebene Schraubkontakte von 10 bis 
1500 A" (siehe S. 529). 

§ 4. 

Hochspannungsapparate sind zu wählen nach der Span
nung und dem für den Ort ihrer Verwendung errechneten 
Kurzschlußstrom. 

') Erläuterungen siehe ETZ 1912, S.354 und 380. 
') s. S 441. 
') Angenommen durch die JahresverBammlung 1913. Veröffentlicht: ETZ 1913, 

S. 1067. 

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 39 
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Anmerkung: Unter Kurzschlußstrom ist nicht der erste, beim 
Einsetzen des Kurzschlusses auftretende Stromstoß, sondern der 
Strom im Dauerzustand des Kurzschlusses verstanden. 

§ 5. 
Bei Hochspannungsapparaten für Innenräume gelten die 

in Tafel 1 und in Tafel 2, Spalte 1 bis 3, angegebenen 
Nennspannungen, Kurzschlußströme, Prüfspannungen und 
lichten Maße. 

Diese Tafeln gelten jedoch nicht für ölschalter, wenn 
außergewöhnliche Verhältnisse (hoher Momentan - Kurz
schlußstrom, besonders bei unverzögerter Auslösung) vor
liegen. 

Anmerkung. Bei Anlagen für 15000 V kann die Serie III 
verwendet werden, wenn der Kurzschlußstrom nicht mehr als 500 A 
beträgt. 

Die angegebenen lichten Maße bedeuten geradlinig ge
messene Abstände spannungführender blanker Teile an der 
ungünstigsten Stelle. 

Für alle Apparate gilt: 

Maß A. 
Es gibt an den Abstand 

1. gegen Erde, 
2. verschiedener Pole oder Phasen gegeneinander, 
3. im ausgeschalteten Zustande getrennter Teile, 

gleichnamiger Pole oder Phasen gegeneinander. 
Anm e r k un g. Bei hochwertig isolierten Leitungen, deren Isolierung 

durch geeignete Maßnahmen gegen Verwitterung geschützt ist, 
brauchen vorstehende Mindestmaße nicht eingehalten zu werden. 

Nur für Ölschalter gilt: 

Maß B. 
Es gibt an den Abstand 

1. gegen Erde, 
2. gegen den Ölspiegel, 
3. verschiedener Pole oder Phasen gegeneinander, 
4. im ausgeschalteten Zustande getrennter Teile, 

gleichnamiger Pole oder Phasen gegeneinander mit 
Ausnahme der Ausschaltstrecken. 

Anmerkung. Das Maß B gilt nicht füraußerhalb des Wirkungs
bereiches des Lichtbognes sonst noch im Olbade befindliche Hilfs
apparate, z. B. Stromwandler, Schutzwiderstände. 

Maß C. 
der Unterbrechungstelle an den feststehenden Kontakten 
von der Öloberfläche. 



Leitsätze für Wecbselstrom-Hochspannungsapparate_ 611 

Die vorstehenden Maße sollen nie unterschritten werden_ 
Andere Maße, als die Stufenreihen enthalten, können auf 
Grund dieser Leitsätze nicht gefordert werden. 

Tafel 1. 

Nenn-
spannung Kurzschlußstrom in A 

V 1000 1500 2000 3000 4500 6000 

1500 I I I I 
3000 I I I II II II 
6000 II II II III III III 

12000 III III IV IV IV 
24000 IV V V 
35000 V 
50000 VI 
80000 VII 

110000 VIII 
150000 IX 
200000 X 

(Innerhalb jeder Serie ist die Type zu bestimmen mit 
Rücksicht auf die Neunstromstärke, vgl. die Anmerkung 
in § 4). 

Tafe 1 2. 
..- ~ 

Lichte Maße mm 

Serie Prüf spannung außer Öl unter Öl (nur für Ölschalter) 
-

V A B I C 

1 2 I 3 4 I 5 

I 10 000 75 40 90 
11 20000 100 50 100 

III 30000 125 60 120 
IV 50000 180 90 180 
V 70000 240 120 240 

VI 100000 - - -
VII 160000 - - -

VIII 220000 - - -
IX 300000 - - -
X 400000 - - -

Anmerkung. Zur Bestimmung des Kurzschlußstromes können 
mit einer für die Praxis genügenden Genauigkeit für normale Fälle 
im allgemeinen folgende Annäherungsregeln benutzt werden: 
al Bei Apparaten, die ohne merkliche Widerstände an den 

Sammelschienen einer Zentrale liegen, ist, sofern bestimmte 
Werte nach § 4 nicht zur Verfügung stehen, das 3-fache des 

39* 
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bei Vollbelastung aller gleichzeitig arbeitenden Maschinen in die 
Sammelschienen fließenden Stromes anzunehmen. 

b) Bei Apparaten, die durch einen merklichen Widerstand mit 
einem Spannungverluste von n °/0 bei Normalverbrauch des be
treffenden Abzweiges von den Sammelschienen der Zentrale 

100 
getrennt sind, ist als Kurzschlußstrom anzunehmen --;- des Nor-

malstromes des Abzweiges. 
cl Apparate in Ringleitungen sind wie unter b) zu bestimmen, 

wobei anzunehmen ist, daß die Stromzuführung nur aus dem 
Teile der Ringleitung erfolgt, bei dem sich die ungünstigste 
Beanspruchung des Apparates ergibt. 

Bei Apparaten, die in Abzweigungen von Ringleitungen liegen. 
gilt die Regel b) ohne Einschränkung. 

d) Bei Apparaten hinter Transformatoren ist als Kurzschlußstrom 
- unter Annahme eines Spannungsabfalles von 3.3% in den 

100 
Transformatoren - das - _ 30 - fache des normalen Stromes 

3.3 
der Transformatoren anzunehmen. 

e) Bei Apparaten hinter Transformatoren. bei denen in der primären 
Zuleitung ein Spannungverlust von nOlo bei Normalleistung der 
Transformatoren vorhanden ist, ist als Kurzschlußstrom an-

100 
zunehmen -+ des normalen Transformatorenstromes. 

3.3 n 
f) Bei Apparaten hinter Transformatoren, bei denen in den pri

mären und sekundären Leitungen ein Spannungverlust von n t 
bzw. ng% bei Normalleistung der Transformatoren auftritt. ist 

als Kurzschlußstrom anzunehmen - - -~~ - - - des normalen 

Stromes in der Sekundärleitung. 3.3 + n 1 + n2 

g) In den Fällen b) bis f) ist für die Auswahl der Apparate als 
Kurzschlußstrom der in der Zentrale herrschende anzunehmen. 
wenn dieser kleiner als der errechnete ist (Beispiele im Anhang). 

§ 6. 

Wenn eine Abnahmeprüfung in der Fabrik oder am Ver
wendungsorte verlangt wird, so soll jeder Hochspannungs
apparat in betriebsfertigem Zustande den in § 5 angegebenen 
Prüfspannungen bei etwa 50 Perls je 1 min ausgesetzt wer
den. Hierbei darf ein überschlag oder Durchschlag nicht 
stattfinden. Die Prüf spannungen sollen praktisch sinus
förmigen Verlauf haben und allmählich auf den zu profen
den Apparat gegeben werden. 

Anmerkung. In Streitfällen gilt als praktisch nicht sinusförmigeine 
Spannungkurve • bei der die Amplituden der höheren Harmoni
schen mehr als 3010 der Amplitude der Grundschwingung betragen. 

§ 7_ 

An Apparaten, die geerdet werden sollen, muß ein zu
verlässiger Anschluß der Erdzuleitung ermöglicht sein. 
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Die Konstruktionsteile der Schaltanlagen usw. können 
als ein Teil der Erdzuleitung benutzt werden, sofern sie eine 
dauernd gute Leitung gewährleisten. 

B. Besondere Bestimmungen für Ölschalter. 
§ 8. 

Bei Ölschaltern gilt § 2 mit der Einschränkung, daß 
die Stromstufen von 2 bis 25 A und von Serie II (Tafeln, 
§ 5) einschließlich der unter 200 A liegenden Stromstufen 
ab den "Normen für die Abstufung von Stromstärken bei 
Apparaten" nicht entsprechen. 

§ 9. 
Ölschalter sollen den angegebenen Kurz8chlußstrom 

zweimal hintereinander abschalten können. 

§ 10. 
Die in § 6 angegebene Prüfung ist bei Ölschaltern: 
1. im eingeschalteten Zustande gegen Erde, 
2. im ausgeschalteten Zustande gegen Erde, 
3. im eingeschalteten Zustande, Pol gegen Pol, 
4. im ausgeschalteten Zustande, gleichnamige P01e gegen

einander 
vorzunehmen. § 11. 

Wenn die Temperatur des Öles und damit die des Schal
ters geprüft werden soll, ist die Temperatur in der oberen 
Ölschicht zu messen. Die Übertemperatur darf im Be
harrungzustande bei dem Nennstrome bei Schaltern bis ein
schließlich 350 A nicht mehr als 200 C, bei Schaltern bis 
einschließlich 2000 A nicht mehr als 30 0 C, bei Schaltern 
mit größerem Strome nicht mehr als 40 0 C betragen, wobei 
Voraussetzung ist, daß sich die Kontakte des Schalters in 
ordnungsgemäßem Zustande befinden. 

§ 12. 
Ölschalter sind mit einer Einrichtung zu versehen, die 

das Vorhandensein des normalen Ölstandes anzeigt. 

§ 13. 
Bei Ölschaltern sollen zum Entleeren der Ölbehälter ge

eignete Einrichtungen vorgesehen sein. 

§ 14. 
Holz, HoIzstoff, Papier und ähnliche Faserstoffe sind 

als Isoliermittel bei Ölschaltern in unmittelbarer Verbindung 
mit spannungführenden Teilen nur zulässig, wenn sie so 
behandelt sind, daß das notwendige Isoliervermögen dauernd 
gewährleistet ist. 
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§ 15. 
Entsprechend § 11 f der Errichtungsvorschriften sollen 

Schalterstellung und Einschaltrichtung erkennbar sein. 

§ 16. 
Die Schalter sollen eine Vorrichtung zum Ausgleich der 

bei bestimmungsgemä.ßer Verwendung in ihnen auftreten
den Drucksteigerungen haben oder sie sollen so eingerichtet 
sein, daß sie diese schadlos aushalten. 

§ 17. 
Schalter von Serie VI einschließlich aufwärts müssen für 

jeden Pol einen gesonderten Ölbehälter haben. 

§ 18. 
Jeder Ölschalter soll ein Schild mit der Nennstrom

stärke in A, der Prüfspannung in V, den Nennspannungen 
in V und den zugehörenden Kurzschlußströmen in A tragen. 

§ 19. 
Dauernd eingeschaltete Magnetwicklungen (für Höchst

strom- <>.der Nullspannungsauslösung) dürfen keine größere 
Obertemperatur als 50 0 C (thermometrisch gemessen) bei 
ihrem Nennstrome bzw. normaler Spannung erreichen. 

Anmerkung. Die thermometrische Messung ist nach § 38 und 
39 der "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Transforma
toren" vorzunehmen (5. S. 256). 

§ 20. 
Bei Magnetwicklungen für Höchststrom gelten folgende 

Stromwerte als normal: 

Nenn
strom 

A 

4 
6 
8 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 

100 
125 I 

Auslösestrom, 
einstellbar zwischen 

A 

5,5 
8 

11 
14 
21 
28 
35 
42 
56 
70 
84 

105 
140 
175 

und 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

A 

8 
12 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

100 
120 
150 
200 
250 

Nenn
strom 

.A 

160 
200 
265 
350 
450 
600 
750 

1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
6000 

Auslösestrom, 
einstellbar zwischen 

A 

225 
280 
370 
490 
630 
840 

1050 
1400 
2H>0 
2800 
4200 
5600 
8400 

und 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 

A 

320 
400 
530 
700 
900 

1200 
1500 
2000 
3000 
4000 
6000 
8000 

12000 
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Wicklungen für weniger als 4 A Nennstrom sind nicht 
zulässig. 

Das Verhältnis des an der Verwendungstelle des Schal
ters möglichen Dauer,Kurzschlußstromes zum Nennstrom 
soll nicht größer sein als 

250 bei Auslösung ohne Verzögerung, 
150 " " mit von der Stromstärke abhängiger 

" 

Verzögerung, 
mit von der Stromstärke unabhängiger 
Verzögerung (wobei t die Verzögerung 
in s bedeutet). 

Für Stromwandler von Auslöseapparaten gelten die gleichen 
Bestimmungen. 

Für den Auslösestrom soll eine Anzeigevonichtung vor
handen sein. Die Auslösevorrichtung soll mit einer Genauig
keit von ± 71/2 % wirken. 

Auslöseapparate mit Verzögerung sollen nicht in Wir
kung treten, wenn innerhalb der ersten 2/S der Verzögerung" 
zeit der Strom auf die Nennstromstärke zurückgeht. 

§ 21. 

Zeitweise eingeschaltete Magnetwicklungen (für Ein
und Ausschaltung bei Fernbetätigung) sollen nach zehn
ma.Iigem, unmittelbar aufeinander folgenden Ein- und Aus
schalten bei normaler Spannung des Betätigungstromes 
keine größere übertemperatur (thermometrisch gemessen) 
als 50 0 C erreichen. 

Anmerkung. Die thermometrische Messung ist nach § 38 und 
39 der "Regeln für die Bewertung und Prüfung von Transforma
toren" vorzunehmen (s. S. 256). 

§ 22. 

Elektromagnete für Einschaltung sollen noch bei einer 
Spannung des Betätigungstromes wirken, die von der nor
malen um ± 100/0 abweicht. 

§ 23. 

Zeitweise eingeschaltete Elektromagnete für Ausschal
tung sollen noch bei einer Spannung des Betätigungstromes 
wirken, die von der normalen um + 10 0/0 und -25 0/0 ab
weicht. 

§ 24. 

Elektromagnete für Nullspannungsauslösung sollen erst 
nach 35 0/0 Rückgang der Spannung wirken. 
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§ 25. 
Die Auslösemagnete sollen bezeichnet sein mit ihrem 

Nennstrom und den Auslösestromstäxken, zwischen denen 
sie einstellbar sind, bzw. der Spannung des Betätigung
stromes. 

C. Besondere Bestimmungen für Trennschalter. 

§ 26. 
Trennschalter sind nur für Stromstärken von 200 A 

(einschließlich) aufwärts zulässig. 

§ 27. 
Bei Trennschaltern muß die vollzogene Unterbrechung 

zuverlässig erkennbar sein. 
Kriechströme über die Isolatoren müssen durch eine 

geerdete Stelle abgeleitet werden. 

§ 28. 
Trennschalter in Öl sind nur für Spannungen bis 6000 V 

zulässig. Die Trennstrecke muß dem Maße A der Tafel 2 
entsprechen. 

D. Besondere Bestimmungen für Freileitungsapparate bis ein
schließlich 85000 V. 

Anmerkung: Die Verwendung von Freileitung-Schaltapparaten 
für höhere Spannungen wird für unzweckmäßig gehalten. 

Außer den Bestimmungen der §§ 1, 2, 3 und 7 gelten noch 
die folgenden: 

§ 29. 
An Hochspannung-Mastschaltern dürfen Kontakte für 

weniger als 200 A Nennstromstärke nicht verwendet werden. 

§ 30. 
Die Kittstellen zwischen Metall und Isolatoren an Frei

leitungsapparaten müssen mit einem Schutzanstrich ver
sehen sein. 

§ 31. 
Die die Kontakte tragenden Isolatoren an Freileitungs. 

apparaten sollen im allgemeinen nicht zur Abspannung be
nutzt werden. 

§ 32. 
Bei Freileitungsapparaten muß die Prnfspannung bei· 

unter 45 0 fallendem Regen von 5 mm Regenhöhe je min 
mindestens das Doppelte der Nennspannung betragen. 

Die Prüfdauer beträgt 5 min. 
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E. Anhang. 

Beispiele zu § 5. 

Zu Anmerkung a. 

I a. Bei einer Zentrale mit Generatoren von je 195 A bei 12000 V. also 
einem Gesamtstrom von 780 A ist als Kurzschlußstrom für sämt
liche an den Sammelschienen liegenden Apparate. einerlei ob sie 
für Generatoren, große Abzweige und kleine Abzweige (Kon
densationsmotoren. Beleuchtungstransformatoren u. dgl.) bestimmt 
sind. 2340 A anzunehmen. also ist bei I2 000 V die Serie IV zu 
wählen. 

1 b. Bei einer Zentrale von nur 2 Generatoren von je 48 A bei 
12000 V, also einem Kurzschlußstrome von 228 A genügt dagegen 
Serie IH. 

Zu Anmerkung b. 

2. Für Apparate. die am Ende einer Leitung liegen. die bei dem 
Gesamtverbrauche der Verbrauchstellen einen Spannungverlust von 
5 % aufweist, berechnet sich der Kurzschlußstrom bei einem Ver-

100><67,5 
brauche von 67,5 A zu - 1350 A. Hierfür genügt die 

5 
Serie lII. 

Zu Anmerkung c. 

3. Bei einer Drehstromzentrale mit einer Leistungsfähigkeit von 
10000 kV A liegt direkt an den Sammelschienen ein Kabelring, der 
in jeder Ringhälfte bei 150 A Höchstbelastung einen Spannungs
abfall von 10°/0 hat. Für Apparate. die z. B. auf 1/3 der Ring
peripherie liegen, berechnet sich der Kurzschlußstrom unter der 
Voraussetzung, daß der Kurzschluß unmittelbar hinter den Apparaten 

• 150XIOO 
auf der längeren Strecke emtritt. zu 21 2250 A. 

IOX 3 
Bei 6000 V sind also z. B. Apparate der Serie III zu wählen. 
Tritt der Kurzschluß auf der kürzeren Strecke unmittelbar an 

den Apparaten auf. so berechnet sich der Kurzschlußstrom zu 
150 XIOO 

10><.4/3 
II25 A. 

Für diese Leistung würden die Apparate der Serie II genügen. 
Trotzdem sind mit Rücksicht auf den für das vorliegende Beispiel 
ungünstigsten Fall die Apparate der Serie III zu wählen. 

Zu Anmerkung d. 

4. Hinter einem primär unmittelbar an den Sammelschienen liegenden 
Transformator für sekundär 95 A bei 3000 V berechnet sich der 
Kurzschlußstrom zu 95 X 30 = 2850 A. Hierbei ist für die Appa
rate bei 3000 V die Serie II zu wählen, falls die Zentrale einen 
größeren Kurzschlußstrom als 2000 A besitzt, dagegen Serie I, falls der 
Kurzschlußstrom der Zentrale kleiner als 2000 A ist. 

Zu Anmerkung e. 

5. Für Apparate hinter einem Transformator von IIS A bei 3000 V. 
der am Ende einer mit 5% Verlust arbeitenden Primärleitung liegt, 

100>< IIS 
berechnet sich der Kurzschlußstrom zu + 1385 A. Hier-

3.3 5 
für genügt bei 3000 V die Serie I. 
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Zu Anmerkung f. 
6. Für Apparate hinter einem Transformator von II5 A bei 3000 V, 

bei dem in der primären Zuleitung zum Transformator 5010 und 
in der sekundären Zuleitung zu den Apparaten 5 % Spannung-

verlust auftritt, berechnet sich der Kurzschlußstrom zu _IOo><:!~ 
3,3+5+5 

= 865 A. Hierfür genügt bei 3000 V die Serie I. 

Zu Anmerkung g. 
7. Bei einer Zentrale mit einer Leistungsfähigkeit von 150 A bei 

12000 V berechnet sich der Kurzschlußstrom für unmittelbar an 
den Sammelschienen liegende Apparate zu 150 X 3 = 450 A. 
Bei 12 000 V ist also z. B. die Serie III zu nehmen. Für einen 
unmittelbar an den Sammelschienen liegenden Transformator von 
45 A ist primär ebenfalls Serie III zu wählen. Für die beispiels
weise mit 3000 V betriebene Sekundärseite ergibt sich rechnerisch 

12000 
45 X --- --X 100 

zwar der Kurzschlußstrom zu -~o~~-- = 5450 A. wofüI 
3.3 

Serie II in Frage käme. Da indessen der Kurzschlußstrom der 

Zentrale, reduziert auf die Sekundärspannung, nur 450 X ~2 000 
3000 

=: 1800 A ist, so genügt Serie 1. 



56. Normen und Prüfvorschriften für 

Porzellanisolatoren. 
Gültig ab 1. Oktober 19201). 

A. Freileitungsisolatoren. 

1. Für Starkstromanlagen. 

619 

1. Stützenisolatoren für Betriebspannungen bis 500 und 
über 500 bis 35000 V s. DIN VDE 8000. 

2. Isolatorstützen zu den unter 1. genannten Isolatoren: 

a) Gerade Stützen s. DIN VDE 8050. 
b) Gebogene Stützen s. DIN VDE 8051. 

3. Schäkelisolator mit Bügel für Betriebspannungen bis 
500 V s. DIN VDE 8001. 

H. Für F ernme 1 de an lagen. 

1. Stützenisolatoren mit doppeltem Halslager RMd II 
und III s. DIN VDE 8018. 

2. Stützenisolator mit doppeltem Halslager RMd I s. 
DIN VDE 8019. 

3. Stützenisolatoren RM und RMk s. DIN VDE 8020. 
4. Isolatorstützen zu den unter 1. bis 3. genannten Iso· 

latoren: 

a) Gerade Stützen s. DIN VDE 8055. 
b) Gebogene Stützen s. DIN VDE 8056. 

B. Isolatoren für Niederspannungsinstallationen in gedeckten 
Räumen und im Freien. 

1. Stützenisolator s. DIN VDE 8010. 
2. Isolatorstützen zu dem unter 1. genannten Isolator: 

a) Gerade Stütze s. DIN VDE 8054, 
b) Gebogene Stütze s. DIN VDE 8053. 

1) Angenommen dnrch die Jahresversammlung 1920. Veröffentlicht: ETZ 1920, 
S. 737. - Sonderdruck VDE 255. 

Änderungen ETZ 1921, S. 473; 1922, S. 26 und 1923, S. 163. 
Erläuterungen ETZ 1922, S. 27 und 1923, S. 163. 
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3. Mantelrollen : 

a) für Schraubenbefestigung s. DIN VDE 8021, 
b) für Stützenbefestigung s. DIN VDE 8022. 

4.Isolatorstützen zu den unter 3b genannten Mantel· 
rollen: 

a) Gerade Stützen s. DIN VDE 8052. 

5. Tüllen s. DIN VDE 8030. 
6. Rollen s. DIN VDE 803l. 
7. Klemmen s. DIN VDE 8032. 

c. Stützer und Durchfllhrungen. 

Abb.l. 

-----------h ----------------~ 
Abb.2. 
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Riffelung für KittsteIlen. 

< 
/ 

/ 

/' 

Abb.3. 

Jc/lIJd! a -b 

E rl ä u t e run gen. 

Die genormten Stützer und Durchführungen sollen Ein
heitsformen von Isolatoren für normale Innenräume geben, 
d. h. solche, bei denen ein häufiges und starkes Beschlagen 
der Isolatoren, wie etwa in feuchten Kellern, bei ausstl"ömen
dem Dampfe u. dgl., nicht zu erwarten ist. 

Die Formen sollen den verschiedenen Anforderungen an 
elektrische Güte, mechanische Festigkeit, leichte Herstell
barkeit und vielseitige Verwendbarkeit nach Möglichkeit 
gerecht werden. 

Die Isolatoren sind als Bauteüe sowohl für Leitungen 
in Innenräumen als auch für Hochspannungsapparate und 
Transformatoren gedacht. Die Verwendung eines einheit
lichen Isolators in allen Teilen der · Anlage ist von solcher 
Wichtigkeit, daß dies'em Grundsatz kleine Vorteile, die durch 
Verwend ung von Sonderformen an einzelnen Stellen erzielt 
werden könnten, geopfert werden müssen. Die Stützer Abb. 1 
und die Durchführungen Abb. 2 sind, soweit als möglich, 
vereinheitlicht_ So sind die Kopfmaße bei beiden gleich. 
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Auch innerhalb der gleichen Isolatorenart sind die Kopfmaße 
bei allen Größen mit Ausnahme der Größe 1 einheitlich 
durchgeführt. 

Die Durchmesser der Durchführungen in der Mitte und 
entsprechend den Fußmaßen der Stützer sind dagegen mit 
zunehmender Höhe aus Gründen der elektrischen Festigkeit 
größer gewählt. 

Die Durchführungen schlagen früher über als durch, 
und zwar auch bei Anwendung des dicksten Bolzens, den 
der Isolator aufnehmen kann, und des dünnsten praktisch vor
kommenden von 10 mm Durchmesser sowie ohne Füllmasse. 

Die Spannungen, für die die Isolatoren verwendbar sind, 
werden von den in Neubearbeitung befindlichen "Regeln 
für die Konstruktion u!l.d Prüfung von Hochspannungs
apparaten" vorgeschrieben werden. Die Abmessungen sind 
aber bereits den dort vorläufig festgelegten Grundmaßen an
gepaßt. 

Bei den Stützem wurde von der früher üblichen Ein
kittung eines Dübels innen in den Fuß gänzlich abgesehen, 
da sich diese Anordnung nicht bewährt hat. Die Porzellan
form ist daher für Einkitten in einen Teller gedacht. 

An den Köpfen ist die Form so gewählt, daß die Iso
latoren, insbesondere die Durchführungen, sowohl mit auf
gesetzter Kappe als ohne solche Verwendung finden können. 
Eine genügende Haltbarkeit der Kittung ist durch Unter
schneidung der Köpfe und Fortlassung der Glasur gesichert. 

Die Kittstelle an Fuß und Flansch ist mit Riffelung 
versehen, weil diese selbst in glasiertem Zustande sichere 
Kittung ermöglicht. 

An den Durchführungen sind die Kittstellen zwecks 
Verschiebung in der Ausrichtung reichlich lang gewählt. 
Das gute Aussehen bleibt auch bei vorstehender Riffelung 
(Abb. 3) gewahrt. 

Wegen der sehr verschiedenen mechanischen Bean
spruchungen, die in elektrischen Hochspannungsanlagen vor
kommen, wurden zwei Formen verschiedenen Durchmessers 
genormt. 

Extreme Beanspruchungen bedürfen aber besonderer Vor
kehrungen. 

D. Vorschriften für die Prüfung von Isolatoren für Betrieb
spannungen über 500 bis eins chi. 35000 V. 

Porzellanisolatoren, die den Normen des VDE ent
sprechen sollen, müssen Fertigungen entstammen, die die 
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nachstehend beschriebenen Materialerprobungen bestanden 
haben. 

Durch die Normung sind die Hauptmaße und damit die 
Oberschlagspannungen festgelegt. Weitere Prüfungen als 
die nachstehend aufgeführten (z. B. Regenproben u. dgl.) 
sind daher entbehrlich. 

I. Laufende Materialerpro bungen. 

Die Porzellanfabriken haben laufend Stichproben vor
zunehmen, um die gleichmäßige Güte des Porzellanes fest
zustellen. Diese Stichproben umfassen: 

1. Elektrische Prüfung. 
Zu dieser Prüfung werden zweckmäßig Freileitung

Stützenisolatoren oder deren Teile auf Durchschlag unter 
öl geprüft. Die bei der Prüfung im Wasserbade (Il. 2) be
netzten Flächen werden mit einem leitenden überzug ver
sehen. Die Prüfspannung wird, mit etwa 700/0 der über
schlagspannung in Luft beginnend, alle 5 s um je etwa 
5000 V bis zum Durchschlag gesteigert. Die mittlere Durch
schlagspannung unter Öl muß mindestens das 1,3-fache der 
Oberschlagspannung in Luft des ganzen Isolators oder des 
geprüften Teiles sein. Dabei wird vorausgesetzt, daß die 
Überschlags- und die Durchschlagsprüfung unter den gleichen 
Bedingungen, insbesondere mit dem gleichen Transformator 
und in der gleichen Transformatorenschaltung vorgenom
men wird. 

Die übrigen Bedingungen, unter denen die Prüfung vor
zunehmen ist (Wellenform, Frequenz, Regelung, Spannung
messung u. dgl.), wird in der in Vorbereitung befindlichen 
VDE-Vorschrift für Durchschlagsprüfung festgelegt werden. 

2. Wärmeprüfung. 
Die Prüfung wird an den Isolatoren ohne Stützen vor

genommen. Die Prüfstücke werden dreimal abwechselnd 
in kaltes und warmes Wasser getaucht. Die Temperaturen 
der Wasserbäder' sollen betragen: 

für gekittete und einteilige Isolatoren. 
für zusammenglasierte Isolatoren 

warmes 
Bad 

90° 
65° 

kaltes 
Bad 

150 

150 

Die Eintauchdauer muß ausreichen, um völliges Durch
wärmen und Abkühlen der Stücke zu gewährleisten. Xach 
der Prüfung dürfen die Prüfstücke keinerlei Veränderung 
zeigen (Glasurrisse, Sprünge u. dgl.). Sie müssen auch die 
elektrische Prüfung (II. 2) aushalten. 

Vorschriftenbuch. 14. Aun. 40 
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3. Mechanis che Prüfung. 
Diese Prüfung wird nur an Freileitung-Stützenisola

toren vorgenommen. Die Isolatoren sind mit eingekitteten 
Stützen zu prüfen. Das Zugseil ist in die Halsrille einzu
legen, der Zug soll senkrecht zur Isolatorachse wirken. 
Der Bruch darf erst bei den in folgender Zahlentafel an
gegebenen Belastungen nicht vor 1 min eintreten. 

Mindestbruchlast 
einseitig zusammen .. 

Isolator oder gekittet glasiert 
kg kg 

H 6 1300 1000 
H 10 1500 1500 
H 15 1700 1700 
H 25 2100 1800 
H 35 2300 1900 

Nach Belastung mit zwei Drittel Mindestbruchlast wäh
rend 15 min müssen die Isolatoren die elektrische Prüfung 
unter II. 2 aushalten. 

4. Prüfung der Saugfähigkeit. 
Bei frischen Bruchflächen der Prüfstücke wird eine 

Lösung von 1 g Fuchsin in 100 g Methyl-Alkohol aufgetragen 
und darauf mit ungefärbtem Methyl-Alkohol abgespült. Die 
Farbenlösung darf keine nennenswerten Spuren hinterlassen. 
Im Zweifelsfalle ist durch Zerschlagen der Prüfstücke fest
zustellen, ob das Färbemittel in das Porzellan eingedrungen 
ist oder, ob es nur durch Kapillarwirkung an der körnigen 
Oberfläche fe.stgehalten wird. 

II. Stückprüfung. 
Die Porzellanfabriken haben an jedem Stück zur Auf

deckung von Fertigungsfehlern folgende Prüfungen anzu
stellen: 

1. Prüfung der Abmessungen und der Ober
flächen beschaffenhei t. 

Die Isolatoren sind auf Einhaltung der durch die Nor
men vorgeschriebenen Abmessungen und Formen zu prüfen. 
Sie dürfen keine Brandrisse aufweisen. Bei Freileitungs
isolatoren darf das Stützenlochgewinde keine Mängel zeigen, 
die die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen. Die Oberfläche 
soll glatt und glänzend, die Glasur zusammenhängend sein. 
Vereinzelte Fehler sind zulässig, weun ihre Gesamtfläche 
1 cm'l nicht überschreitet. 
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2. Elektrische Prüfung. 

Alle Isolatoren sowie einzelne Teile gekitteter Frei
leitungsisolatoren sind während 15 min mit einer Prüf
spannung zu prüfen, die mindestens 95 0/0 der überschlag
spannung beträgt. Erfolgen bei der Prüfung Durchschläge, 
so muß die Prüfung vom ersten Durchschlag ab mindestens 
noch 10 min lang fortgesetzt werden. Als überschlag
spannung gilt die Spannung, bei der Überschläge in kurzer 
Folge - etwa alle 3 s - an verschiedenen Isolatoren auf
treten. 

Mit Ausnahme sämtlicher Durchführungen und der 
Stützer Si und S 11 wird die Prüfung im Wasserbade vor
genommen. und zwar 

Abb.4. Abb.5. 

a) Freileitung-Stützenisolatoren oder ihre Einzelteile 
sind bis über die Halsrille und bei Innenteilen bis zum 
Kittrande in 'Wasser zu tauchen. Die Innenräume sind 
bis zum Gewindeende des Stützenloches bzw. bis zum 
Kittrande mit Wasser zu füllen. Bei gekitteten Iso
latoren soll diese Prüfung an 10 % der fertigen Stücke 
einer Fertigung, mindestens jedoch an 50 Stück stattfinden. 
Erfolgen Durchschläge, so ist die ganze Fertigung der 
Nachprüfung zu unterziehen. 

b) Stützer von Größe S 2 ab werden gemäß Abb. 4 
bis zum Wulst in Wasser gestellt und bis etwa drei Viertel 
der Höhe des Innenraumes mit Wasser gefüllt. Stützer 
S 1 und S 11 werden gemäß Abb. 5 mit dem Kopfe auf 
eine Metallplatte gestellt und ohne Wasserfüllung geprüft. 

e) Durchführungen werden gemäß Abb.6 auf Metall-
40* 
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stäbe, die in die Bohrungen passen, gesteckt; um die 
Riffelfläche werden Ketten oder Metallbänder geschlungen. 
Die übrigen Bedingungen, unter denen die Prüfung vor· 

Abb.6. 

zunehmen ist (WeUenform, Frequenz, Regelung, Spannung
messung u. dgl.) wird in der in Vorbereitung befindlichen 
VDE-Vorschrift für Durcbschlagsprüfung festgelegt werden 
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Die überschlagspannung der Hänger und Abspanner 
soll bei senkrecht und unter 45 0 einfallendem Regen, dessen 
spezifischer Widerstand nicht über dem des natürlichen 
Regenwassers (etwa 50000 Q cm-3) 2) liegen soll, von 3 mm 
Niederschlagshöhe je min mindestens gleich der doppelten 
Netzspaimung 3) sein. Die Prüfung hat möglichst den prak
tischen Verhältnissen in Bezug auf Lage und Aufhängung 
der Isolatoren entsprechend an Stichproben zu erfolgen. 
Die Benetzung soll 5 min lang dauern. 

I. Laufende Materialerprobung. 

1. Elektrische Prüfung. 

Bei dieser Prüfung werden die fertigarmierten Isolatoren 
auf Durchschlag unter 01 geprüft. Die Prüfspannung 
wird mit etwa 70 0/0 der Überschlagspannung, in Luft be
ginnend, alle 5 s um je etwa 5000 V bis zum Durchschlag 
gesteigert. Die mittlere Durchschlagspannung unter 01 soll 
nicht unter der Überschlagspannung in Luft liegen. Dabei 
wird vorausgesetzt, daß die überschlags- und die Durch
schlagsprüfung unter den gleichen Bedingungen, insbeson
dere mit dem gleichen Transformator und in der gleichen 
Transformatorenschaltung vorgenommen wird. 

Die übrigen Bedingungen, unter denen die Prüfung 
vorzunehmen ist (Wellenform, Frequenz, Regelung, Span-

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 19112, 
S. 1347. - Sonderdruck VDE 282. 

2) Diesem Wert entspricht eine spez. Leitfähigkeit von 20 I' S cm_' . 
B) Wenn die Normung der Kettenisolatoren durchgeführt ist, wird das Wort 

"Netzsps.nDuqg" durch uNennspannung" ersetzt. 
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nungmessung usw.), werden in der in Vorbereitung be
findlichen VDE-Vorschrift für Durchschlagsprüfung fest
gelegt werden. 

2. Wärmeprüfung. 
Die Prüfung wird an fertigarmierten Isolatoren vor

genommen. Die Prüfstücke werden dreimal abwechselnd 
in kaltes (15°) und warmes (75 0) Wasser getaucht. Die 
Eintauchdauer muß ausreichen, um völliges Durchwärmen 
und Abkühlen der Stücke zu gewährleisten '). Nach der 
Prüfung dürfen die Prüfstücke keinerlei Veränderung zeigen 
(Glasurrisse, Sprünge u. dgl.), sie müssen auch die elek
trische Prüfung (11. 2) aushalten. 

3. Mechanische Prüfung. 

Die Mindestbruchlast der normal armierten Hänger soll 
1500 kg, die der normal armierten Abspanner 3000 kg be
tragen. Nach Belastung mit !/a Mindestbruchlast während 
15 min müssen die Isolatoren die elektrische Prüfung unter 
H. 2 aushalten. 

4. Prüfung der Saugfähigkei t. 

Bei frischen Bruchflächen der Prüfstücke wird eine 
Lösung von 1 g Fuchsin in 100 g Methyl-Alkohol aufge
tragen und darauf mit ungefärbtem Methyl-Alkohol abge
spült. Die Farbenlösung darf keine nennenswerten Spuren 
hinterlassen. Im Zweifelsfalle ist durch Zerschlagen der 
Prüfstücke festzustellen, ob das Färbemittel in das Porzellan 
eingedrungen ist oder nur durch Kapillarwirkung an der 
körnigen Oberfläche festgehalten wird. 

11. Sttickprlifung. 

Die Porzellanfabriken haben an jedem Stücke zur Auf
deckung von Fertigungsfehlern folgende Prüfungen anzu
stellen: 

1. Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit. 

Die Isolatoren dürfen keine Brandrisse aufweisen. Die 
Oberfläche soll glatt und glänzend, die Glasur, mit Aus
nahme der Brennflächen, zusammenhängend sein. Verein
zelte Fehler sind zulässig, wenn ihre Gesamtfläche 1 cm! 
nicht überschreitet. 

AI Die Zeitdauer ist nach dem Gewicht der zu prlifenden Smcke verschieden. 
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2. Elektrische Prüfung. 

a) Kap pe n iso la tor e n. Die Isolatoren sind während 
15 min mit einer Prüfspannung zu prüfen, die sowohl bei 
unarmierten als auch bei armierten Isolatoren mindestens 
95 0/0 ihrer jeweiligen überschlagspannung 5) beträgt. 

Die Prüfung unarmierter Kappenisolatoren geschieht im 
Wasserbade, wobei die Isolatoren mit dem Kopf in das 
Wasser tauchen. Der Innenraum ist mit Wasser zu füllen. 

b) He wIe t t - Iso la tor e n. Hewlett-Isolatoren von 
170mm Durchmesser sind mit 40 kV, solche von 220 mm 
Durchmesser aufwärts mit 60 kV zu prüfen. 

Erfolgen bei der Prüfung unte:r a) und b) Durchschläge, 
so muß die Prüfung vom ersten Durchschlag ab mindestens 
noch 10 min lang, bei weiteren Durchschlägen mindestens 
noch 5 min lang fortgesetzt werden. Als Überschlag
spannung gilt die Spannung, bei der überschläge in kurzer 
Folge, etwa alle 3 s, an Isolatoren auftreten. 

6) Die Isolatoren sollten früher über- als durchschl&gen. 
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58. Leitsätze für die Prüfung von Hochspannungs
isolatoren mit Spannungstößen. 

Gültig ab 1. Juli 1926 1). 

1. Die Erzeugung der Spannungstöße erfolgt durch den 
überschlag an einer oder mehreren Kugelfunkenstrecken 
(Zündfunkenstrecken) mit ausreichend großem Kugeldurch
messer in Verbindung mit einer Kondensatorenbatterie. 

2. Für die Schaltung und Stoßanordnung (Länge der 
Leitung usw.) werden keine Festsetzungen getroffen (um 
die unter 5 geforderte Spannunghöhe am Isolator zu er
reichen, ist ohnehin eine bestimmte Mindeststeilheit des 
Spannungsanstieges erforderlich). 

3. Die wirksame Kapazität soll mindestens 0,001 Mikro
farad (900 cm) betragen. 

4. Die zu prüfenden Isolatoren sollen einzeln der Stoß
prüfung unterworfen werden. Es sind Metallelektroden 
(keinesfalls Wasser, wie bei der Wechselspannungprüfung 
üblich) zu verwenden. 

5. Die Höhe der Stoß spannung soll so gewählt werden, 
daß der Isolator bei der Stoßprüfung überschlägt; min
destens jedoch soll der Scheitelwert der Stoßprüfspannung 
am Isolator beim überschlag gleich dem doppelten Werte 
der effektiven überschlagspannung "E" bei der Bottich
prüfung (Stückprüfung gemäß den "Normen und Prüfvor
schriften für Porzellanisolatoren") sein. 

(Bezogen auf die effektive Trockenüberschlagspannung 
"E'" des Isolators im Bottich entspricht dann die Stoßprüf

spannung dem Werte 1,5xV2XO,95 E (angenähert=2E), 
wobei 0,95 E die Bottichprüfung darstellt.) 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 1669; 1996, 8.688 und 862. - Sonderdruck VDE 367. 

S. a. S. 431 .Regeln für 8pannuogtllessuogeo mit der KngelfunkeoBtrecke in 
Luft," 
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6. Die Höhe der Spannung ist mittels einer möglichst 
nahe am Isolator aufgestellten, parallel geschalteten Kugel
funkenstrecke mit genügend großem Kugeldurchmesser zu 
messen. Keinesfalls darf der Meßfunkenstrecke ein Wider
stand vorgeschaltet sein. 

7. Jeder Isolator soll mit mindestens 20 Stößen geprüft 
werden, wobei die Gesamtzeit der Prüfung mindestens 5 s 
betragen soll. 

8. Jeder stoßgeprüfte Isolator soll an einer regen
geschützten Stelle einen wetterbeständigen schwarzen Farb
fleck erhalten. 

9. Die Wechselspannungprüfung gemäß den P·rüfvor
schriften für Porzellanisolatoren bleibt neben der Stoß
prüfung bestehen; sie soll na c h, nicht vor der Stoßprüfung 
erfolgen. 
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59. Normen für häufiggebrauchteWarnungstafeln. 

Gültig ab 1. Juli 1910 1 ). 

I. Für Hochspannungsanlagen 2). 

Warnung 
vor Berührung der 

elektrischen Einrichtungen. 

Vorsicht! 
A=30X20cm. 

Diese Tafel soll den Zweck erfüllen, das nicht unter
wiesene Personal, ebenso auch fremde Personen beim Be
treten eines Werkes oder einer Werkstätte vor unnötiger 
Berührung der elektrischen Einrichtungen zu warnen und 
zur Vorsicht zu mahnen. Auch soll sie den Zweck erfüllen, 
darauf hinzuweisen, daß sich nur die Person an den elek
trischen Einrichtungen zu schaffen macht, die dazu be
rufen und befugt ist. 

Diese Tafel ist also unter anderem bestimmt zum An
heften an die Zugangstore eines größeren Werkes oder einer 
Werkstätte oder an sonstige in die Augen fallende Stellen, 
an denen täglich viel Menschen verkehren, z. B. im Hofe eines 
Elektrizitätswerkes, in der Montagehalle einer Maschinen
fabrik, an der Hängebank, im Füllort einer Grube und 
dergleichen mehr. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 1910, 
S. 414 und 491. 

') Die BlItzpfeile sind bei allen Warnungstafeln rot auszuführen. 
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Hochspannung. 
Vorsicht! 

Lebensgefahr,. I 
R = 30 X 20 cm. 

Diese Tafel ist bestimmt zum Anheften an die Zugänge 
von Hochspannungschalträumen 3) (auch auf die Innenseite 
der Türen von Schaltsäulen), an einzelne Hochspannung
maschinen, an Freileitungsmaste bei Wegekreuzungen und 
dergleichen mehr. 

"/t Nicht schalten I 

f Gefahr 

I ~_ _v~rhanden"_ 
C = 20 X 12 cm. 

In Schaltstationen wird diese Tafel bei Prüf- und Aus
bessernngsarbeiten häufig Verwendung finden. Man wird 
sie sowohl für Hochspannungs- als für Niederspannungs
einrichtungen verwenden können. Der rote Blitzpfeil 3) auf 
der Tafel würde, da sie ihrer Bestimmung nach ja nur für 
Arbeiten durch unterwiesenes Personal Verwendung findet, 
in Niederspannungsanlagen weiter kein Hindernis sein. 
Wenn man dagegen eine besondere Tafel ohne Blitzpfeil 
beschaffen würde, so könnte diese sehr häufig auch in 
Hochspannungsanlagen Verwendung finden. Um das zu ver
hüten, wird nur ein e Ausführung mit Blitzpfeil vor
geschlagen. 

') S. Anmerkung 2 auf S. 634. 
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D = 12 X 20 cm. 

Diese Tafel dient zum Anheften an Maste, Träger, Ver
kleidungen usw. von Hochspannungseinrichtungen 4). 

11. Für Niederspannungsanlagen. 

I . . 
Vorsicht! 

Leitungen 
nicht 

berühren. 

E = 12 X20 cm. 

Vorsicht! . I 
Leitun;e~ • • I 

nicht ber~ 
F=20X12 Oll. 

Diese Tafeln sollen mit Rücksicht auf ihren Verwendung
zweck sowohl in Längs- als auch in Querformat ausgeführt 

') S. Anmerkung 2 auf S. 634. 
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werden. Sie sollen den Zweck erfüllen, die Bauhandwerker, 
wie Maler, Dachdecker, Schornsteinfeger usw., zur Vorsicht 
zu ermahnen, um bei etwaiger Berührung durch Schreck 
und Fehltritt hervorgerufenen mittelbaren Gefahren vorzu
beugen. 

Derartige Schilder sind in manchen Gegenden schon von 
den Behörden vorgeschrieben; sie werden an den Isolations
trägern und auf den Dachgestängen in etwa 1,5 m Höhe 
anzubringen sein. 

IIJ. Allgemeines. 

Die Tafeln sollen schwarze Schrift und roten Blitzpfeil 
auf weißem Grunde erhalten. Als Schrift soll die sogenannte 
Blockschrift mit großen und kleinen Buchstaben ohne Zierat 
benutzt werden, damit sie schon in großer Entfernung deut
lich lesbar ist. Der Blitzpfeil muß scharf hervortreten. 
Bei dünnen lackierten Blechtafeln sollen Schrift und Blitz
pfeil außerdem erhaben geprägt sein. Bei starken Blech
tafeln mit gebrannter Emaille ist erhabene Prägung nicht 
durchführbar; sie wird auch nicht als notwendig hingestellt, 
da bei derartigen gut ausgeführten Tafeln die Schrift 
ohne weiteres etwas aufträgt und gebrannte Emailleschrift 
an und für sich gegen Witterungseinflüsse widerstands
fähiger als Lackschrift ist. 

Außer Blechtafeln werden für besondere Fälle auch 
Tafeln aus gepreßtem Holzstoff oder ähnlichem IV erkstoff 
zweckmäßig Verwendung finden. 
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60. Leitsätze für die Bekämpfung von Bränden in 
elektrischen Anlagen und in deren Nähe. 

Gültig ab 1. Januar 1926 1) . 

§ 1. 

Allgemeines. 
a) Engstes Zusammenarbeiten zwischen Feuerwehr 

(FW) und Elektrizitätswerk (EW) ist erforderlich. An
gestellte des EW, die sich als solche ausweisen, haben Zu
tritt zur Brandstelle. 

b) Jedes EW hat in größeren Verbrauchzentren Betriebs
wachen bereit zu halten oder Personen zu bezeichnen, die 
auf Anforderung der FW an der Brandstelle zur Verfügung 
stehen müssen. 

c) Bei allen Feuerwehren sind geeignete Leute durch 
das EW als Feuerwehr-Elektriker auszubilden, die 
im Notfalle einfache elektrotechnische Handgriffe ausführen 
können. 

d) Der Eingriff in elektrische Anlagen durch 
ungeschulte Personen hat unter allen Umständen zu unter
bleiben. Beim Brande nötig werdende elektrotechnische 
Arbeiten - wie Abschaltung einzelner Leitungstrecken, 
Kurzschließen von Leitungen, Außerbetriebsetzen von Mo
toren - sollen durch das Betriebspersonal oder durch Be
auftragte des EW, nur im Notfalle durch die FW -Elektriker 
erfolgen. Schaltungen in Hochspann ungsanlagen sind 
möglichst durch Angestellte des EW (Bezirksmonteure ) aus
zuführen. 

e) Die Schlüssel zu den wichtigen Ortschaltstellen sind 
vom EW der FW zu übergeben, deren Führer für zuver
lässiges Aufbewahren und rechtzeitiges Herbeischaffen ver
antwortlich ist. 

§ 2. 

Erklärungen elektrotechnischer Grund
begriffe. 

a) Niederspannungsanlagen sind Anlagen, deren 
Spannung gegen Erde nicht mehr als 250 V beträgt. Hierzu 

') Angenommen durch den Vorstand Im November 1926. Veröffentlicht: 
ETZ 1925, S. 1421 nnd 1826. - Sonderdruck VDE 348. 
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gehören alle elektrischen Anlagen, die nicht unter b) fallen, 
besonders Ortsnetze, Hausinstallationen und die meisten 
elektromotorischen Betriebe. Eine Berührung ist gefähr
lich und daher unbedingt zu unterlassen. 

b) Hochspannungsanlagen sind Anlagen, deren 
Spannung gegen Erde mehr als 250 V beträgt. Hierzu ge
hören Kraftwerke, Schaltstationen, Transformatorenhäuser 
oder -säulen, Hochspannung-Freileitungen und elektrische 
Bahnanlagen. Derartige Anlagen sind durch roten Blitz
pfeil, vielfach auch durch die Aufschrift "Vorsicht -
Hochspannung - Lebensgefahr" oder dgl. gekennzeichnet 
und innerhalb von Gebäuden der zufälligen Berührung ent
zogen. Jede unmittelbare oder mittelbare Berührung ist 
le bensgefährlich. 

c) Fernmeldeleitungen (Fernsprech-, Telegra
phenleitungen, Antennen usw.) können beim Brande 
mit Starkstromleitungen (Hoch- oder Niederspannungleitun
gen) in Berührung kommen und auf diese Weise gefährlich 
werden (vgl. § 4). 

§ 3. 

Allgemeine Maßnahmen bei Bränden. 

a) In jedem Falle ist dem nächstliegenden Be tri e b s -
bureau des EW (Bezirksmonteur) auf dem schnellsten 
~Wege - telephonisch, durch Boten oder telegraphisch -
Na ehr ich t von dem Brande zu geben; das Betriebs
bureau entsendet sofort geeignetes Personal zur Brand
stelle. 

b) In S t rom erz e u gun g s - und -ver t eil u n g s -
an 1 a gen sind nur die vom Brande betroffenen oder un
mittelbar bedrohten Teile spannunglos zu machen. Im 
übrigen gelten die Maßnahmen unter d bis f. 

c) In S tr 0 m ver bra u c h s an la gen sind in allen vom 
Brande betroffenen oder unmittelbar bedrohten Räumen alle 
Maschinen stillzusetzen und alle I~eitungen - mit Aus
nahme der Beleuchtungsanlage - spannung los zu machen. 

d) Das Abschalten hat ordnungsgemäß mit den 
vorhandenen Vorrichtungen zu erfolgen. Kein Leitungs
draht ist ohne zwingenden Grund durchzuschneiden oder 
durchzuhauen. Das Gewaltmittel des Erdens oder Kurz
schließens von Leitungen ist nur, wenn Me n s ehe nIe ben 
unmittelbar gefährdet sind, und dann nur unter größt
möglicher Vorsicht durch Fachleute anzuwenden. 

Die Praxis hat gezeigt, daß das Kurzschließen von Hoch
spannungleitungen für die Ausführenden äußerst gefährlich 
werden kann. Aus diesem Grunde muß dieses GewaltmitteJ 
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als allgemeines Hilfsmittel unbedingt unterbleiben; es darf nur 
in Ausnahmefällen von Fachleuten angewendet werden. 

e) Die Lampen in den vom Brande betroffenen oder 
bedrohten Räumen sind - auch bei Tage - einzuschalten. 
Im Gegensatze zu allen anderen Beleuchtungsarten leuch
ten sie auch in raucherfüllten Räumen und erleichtern 
die Rettungsarbeiten. 

f) Haben bereits umfangreiche Zerstörungen der elek
trischen Anlage stattgefunden, so sind diese Teile der 
Anlage nachträglich spannunglos zu machen. 

g) Die Metallteile der FW-Ausrüstung (z. B. an An
zügen und Helmen) und der FW-Geräte sind stromleitend 
und daher gefährlich; jegliche Berührung zwischen solchen 
Teilen und spannungführenden Leitungen ist unter allen 
Umständen zu vermeiden. 

§ 4. 
Löschmittel. 

a) Maschinen, Schalttafeln und Apparate 
s i n d vor Lös c h was s erz u s c h ü t zen. Beim Brande 
elektrischer Anlagen sind ausnahmslos ni c h t 1 e i te n d e 
Löschmittel mit nichtleitenden Treibmitteln zu ver
wenden Die Isolierfähigkeit des Löschmittels darf durch 
das Treibmittel nicht herabgesetzt werden. Tetrachlor
kohlenstoff soll in engen, schlecht belüfteten Räumen, 
aus denen ein Entweichen erschwert ist, nicht oder nur 
mit Gasmaske benutzt werden. In Räumen mit Apparaten, 
die größere Mengen öl enthalten - Transformatoren, 
01 sc hai t e r -, empfiehlt sich daneben die Verwendung 
trockenen gesiebten Sandes. Bei :Maschinen ist Sand unter 
allen Umständen zu vermeiden; hier ist nur mit sand
freien Trockenlöschern, Kohlensäure oder gleichwertigen 
Mitteln vorzngehen. 

b) In oder in der Nähe von Stromerzeugungs- und 
Stromverteilungsanlagen sind Handfeuerlöscher mit strom
leitenden Löschmitteln nicht aufzuhängen. 

c) Olbrände können auch, aber erst nach Abschalten 
der Spannung, durch Abkühlen mit größeren \Vassermengen 
oder durch Schaumlöschverfahren bekämpft werden. 

d) Beim Brande von Hol z m ast e n wird sich das 
Löschen mit Wasser nicht immer vermeiden lassen. Handelt 
es sich um Hochspannungleitungen, so sind die in Frage 
kommenden Leitungstrecken vor dem Löschen spannunglos 
zu machen, also durch Mast- oder Streckenschalter abzu
schalten. 
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e) Da eine einwandfreie Erdung des Strahlrohres kaum 
zu erreichen sein wird, so ist von Hochspannungleitungen 
ein Abstand von mindestens 15 m einzuhalten und zu 
vermeiden, daß diese Leitungen mit vollem Strahl getroffen 
werden. 

§ 5. 
Maßnahmen nach dem Brande. 

a) Nach Beendigung der Löscharbeiten darf die Brand
stelle erst dann betreten werden, wenn festgestellt ist, daß 
sämtliche vom Brande betroffenen Teile der Anlage voll
ständig ab g e s eh alt e t sind. Die Anlage darf erst wieder 
endgültig in Betrieb genommen werden, wenn sie von zu
ständiger Seite als den "Vorschriften für die Errichtung und 
den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" des VDE ent
sprechend bezeichnet ist. 

§ 6. 
Behandlung Verungl ückter. 

a) Bei Unfällen durch Berührung von Leitungen oder 
sonstigen spannungführenden Teilen in Niederspan
nun g san lag e n ist zunächst die betreffende Leitung 
spannunglos zu machen, da eine vorherige Berührung des 
Verunglückten den Hilfeleistenden selbst gefährdet. Ist 
es nicht möglich, die Leitung abzuschalten oder unter 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen (Zange mit isolieren
den Handgriffen) abzuschneiden (nur durch Fachleute oder 
FW-Elektriker), so ist der Verunglückte mit trockenen 
Decken oder sonstigen gut isolierenden Gegenständen an
zufassen und von der Leitung zu entfernen. 

b) Bei Unfällen in Hochspannungsanlagen ist 
der Verunglückte von der Leitung erst dann zu entfernen, 
wenn die Leitung abgeschaltet oder kurzgeschlossen ist. 
Auch die Annäherung an die Berührungstelle ist zu ver
meiden. 

c) Bei vom elektrischen Schlag getroffenen Per
sonen sind unverzüglich Wiederbelebungsversuche durch 
künstliche Atmung einzuleiten. Auf jeden Fall ist ein Arzt 
herbeizurufen. 

d) Über die weiteren Maßnahmen siehe die vom VDE 
herausgegebene "Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Un
fällen im elektrischen Betriebe" 9). 

2) s. s. 642. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 41 
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61. Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen 
im elektrischen Betriebe. 

Aufgestellt unter Mitwirkung des Reichsgesundheitsrates. Gültig 
ab 1. Juli 19071). 

1. Ist der Verunglückte noch in Verbindung mit der 
elektrischen Leitung, so ist zunächst erforderlich, ihn der 
Einwirkung des elektrischen Stromes zu entziehen. Dabei 
ist folgendes zu beachten: 

1. Die Leitung ist, wenn möglich, sofortspannunglos 
zu machen durch Benutzung des nächsten Schalters, Lösung 
der Sicherung für den betreffenden Leitungstrang oder Zer
reißung der Leitungen mittels eines trockenen, nicht metal
lenen Gegenstandes, z. B. eines Stückes Holz, eines Stockes 
oder eines Seiles, das über den Leitungsdraht geworfen wird. 

2. Man stelle sich dabei selbst zur Fernhaltung oder Ab
schwächung der Stromwirkung (Isolierung) auf ein trocke
nes Holzbrett, auf trockene Tücher, Kleidungstücke oder 
auf eine ähnliche, nicht metallene Unterlage oder man 
ziehe Gummischuhe an. 

3. Der Hilfeleistende soll seine Hände durch Gummihand
schuhe, t r 0 c k e n e Tücher, Kleidungstücke oder ähnliche 
Umhüllungen isolieren; er vermeide bei den Rettungsarbeiten 
jede Berührung seines Körpers mit Metallteilen der Umgebung. 

4. Man suche den Verunglückten von dem Boden aufzu
heben und von der Leitung zu entfernen. Er ist dabei an 
den Kleidern zu fassen; das Berühren unbekleideter Körper
teile ist möglichst zu vermeiden. Umfaßt der Verunglückte 
die Leitung vollständig, so hat der Hilfeleistende mit seiner 
durch Gummihandschuhe usw. isolierten Hand :Finger für 
Finger des Betäubten zu lösen. Bisweilen genügt schon das 
Aufheben des Getroffenen von der Erde, da hierdurch der 
Stromweg unterbrochen wird. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1907. Veröffentlicht: ETZ1906, 
S. 1078. - Sonderdruck VDE 377. 

Vor der obenstehenden Fassung der "Anleitung zur ersten Hilfe· 
I eistung bei Unfällen im elektrischen Betriebe" hat eine ältere Fassung 
bestanden, die am 9. 6. 1899 beschlossen wurde. Sie trat in Gültigkeit um 1. 7. 
1899 und war ETZ 1899, Seite 728 veröffentlicht. 
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Das Gebiet elektrischer Betriebe, in dem das Eingreifen 
eines Laien nach den vorbezeichneten Leitsätzen Erfolg ver
spricht, ohne ihn selbst zu gefährden, beschränkt sich auf 
solche Anlagen, die mit Spannungen betrieben werden, die 
500 V nicht wesentlich übersteigen. Der Betrieb der 
Straßenbahnen hält sich in der Regel innerhalb dieser Grenzen. 
Bei Unfällen, die an Leitungen mit höherer Spannung er
folgt sind, ist schleunigst für Benachrichtigung der näch
sten Stelle der Betriebsleitung und für Herbeiholung eines 
Arztes zu sorgen. Leitungen und Apparate mit höherer 
Spannung pflegen mit einem roten Blitzpfeil h gekenn· 
zeichnet zu sein. " 

II. Ist der Verunglückte bewußt! os, so ist sofort zum 
Arzt zu schicken und bis zu dessen Eintreffen folgendermaßen 
zu verfahren: 

1. Für gute Lüftung des Raumes, in dem sich der Ver
unglückte befindet, ist zu sorgen. 

2. Alle den Körper beengenden Kleidung- und Wäsche
stücke (Kragen, Hemden, Gürtel, Beinkleider, Unterzeug usw.) 
sind zu öffnen. Man lege den Getroffenen auf den Rücken 
und bringe ein Polster aus zusammengelegten Decken oder 
Kleidungstücken unter die Schultern und den Kopf derart, 
daß der Kopf ein wenig niedriger liegt. 

3. Ist die Atmung regelmäßig, so ist der Verunglückte 
genau zu überwachen und nicht allein zu lassen. Bevor das 
Bewußtsein zurückgekehrt ist, flöße man ihm Flüssigkeiten 
nicht ein. 

4. Fehlt die Atmung oder ist sie sehr schwach, so ist 
künstliche Atmung einzuleiten. Bevor damit begonnen wird, 
hat man sich davon zu überzeugen, ob sich im Munde etwa 
Fremdkörper, z. B. Kautabak oder ein künstliches Gebiß, 
befinden. Ist dieses der Fall, so sind zunächst diese Gegen
stände zu entfernen. Die künstliche Atmung ist alsdann 
in folgender Weise vorzunehmen: 

Man kniee hinter dem Kopfe des Verunglückten nieder, 
das Gesicht diesem zugewendet, fasse beide Arme an den 
Ellbogen und ziehe sie seitlich über seinen Kopf hin
weg, so daß sich dort die Hände berühren. In dieser 
Lage sind die Arme 2 bis 3 slang festzuhalten. Dann be
wege man sie abwärts, beuge sie und presse die Ellbogen 
mit dem eigenen Körpergewicht gegen die Brustseiten des 
Verunglückten. Nach 2 bis 3 s strecke man die Arme 
wieder über dem Kopfe des Verunglückten aus und wieder
hole das Ausstrecken und Anpressen der Arme möglichst 
regelmäßig etwa 15 mal in der min. Um übereilung zu 

41* 
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vermeiden, führe man die Bewegungen langsam aus und zähle 
während der Zwischenpausen laut: Hundert und eins! 
Hundert und zwei! Hundert und drei! Hundert und vier! 

5. Ist noch ein Helfer zur Hand, so fasse er während 
dieser Hantierungen die Zunge des Verunglückten mit einem 
Taschentuche, ziehe sie kräftig heraus und halte sie fest. 

Künstliche Atmung: Einatmen. 

Wenn der Mund nicht leicht aufgeht, öffne man ihn ge
waltsam mit einem Stück Holz, dem Griff eines Taschen
messers oder dergleichen. 

6. Sind mehrere Helfer zur Hand, so sind die vorstehend 
unter II. 4 beschriebenen Hantierungen von zweien auszu-

Künstliche Atmung: Ausatmen. 

führen, indem jeder einen Arm ergreift und beide, in den 
Zwischenpausen Hundert und eins t Hundert und zwei t 
Hundert und drei t Hundert und vier t zählend, gleichzeitig 
jene Bewegungen vornehmen. 

7. Die künstliche Atmung ist so lange fortzusetzen, bis 
die regelmäßige, natürliche Atmung wieder eingetreten ist. 
Aber auch dann muß der Verunglückte noch längere Zeit 
überwacht und beobachtet werden. Bleibt die natürliche 
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Atmung aus, so muß man die künstliche Atmung bis zum 
Eintreffen des Arztes, mindestens aber 2 h lang fort
setzen, bevor man mit solchen 'Wiederbelebungsversuchen 
aufhört. 

8. Beim Vorhandensein von Verletzungen, z. B. Knochen
brüchen, ist diesem Zustande durch besondere Vorsicht bei 
der Behandlung des Verunglückten Rechnung zu tragen. 

9. Die Unterschenkel und Füße können von Zeit zu Zeit 
mit einem rauhen warmen Tuche oder einer Bürste gerieben 
werden. 

10. Auch nach der Rückkehr deR Bewußtseins ist der 
Verunglückte in liegender oder· halbliegender Stellung unter 
Aufsicht zu belassen und von stärkeren Bewegungen ab
zuhalten. 

III. Liegt eine Verbrennung des Ver u n g 1 ü c k te n vor, 
so ist, falls ärztliche Hilfe nicht zur Stelle ist, folgendes 
zu beachten: 

1. Bevor der Hilfeleistende die Brandwunden berührt, 
wasche und bürste er sich auf das sorgfältigste beide Hände 
und Unterarme mit warmem Wasser und Seife ab; auch 
empfiehlt es sich, sie mit einem reinen Tuche, das mit 
Spiritus getränkt ist, abzureiben (das Abtrocknen hinterher 
ist zu unterlassen I). 

2. Gerötete und geschwollene Stellen werden zweckmäßig 
mit Borsalbe auf Verbandwatte oder mit einer Wismut
Brandbinde bedeckt und sodann mit einer weichen Binde 
lose umwickelt. 

B1asen sind nicht abzureißen, sondern mit einer gut 
(über Spiritusflamme) ausgeglühten Nadel anzustechen und 
mit einer Wismut-Brandbinde, darüber mit Verbandwatte 
und loser Binde zu bedecken. 

Bei Verkohlungen und Schorfbildungen sind die Wunden 
mit Verbandmull in mehreren Lagen zu bedecken, darüber 
ist Watte anzubringen und das Ganze durch eine Binde zu 
befestigen. 
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62. Regeln für die Errichtung elektrischer 
Fernmeldeanlagen. 

Gültig ab 1. Januar 1924 ' ). 

A. Geltungsbereich. 

§ 1. 
Nachstehende Regeln gelten für Telegraphen-, Fern

sprech-, Signal-, Fernschaltung- und ähnliche Anlagen, 
mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsanlagen der Eisen
bahn· und der Post- und Telegraphenverwaltung. 

Für Fernmeldeanlagen auf Schiffen, sowie für Hoch
frequenzanlagen und für Anlagen zur Sicherung von Leben 
und Sachwerten gelten diese Regeln, soweit nicht weiter
gehende Vorschriften für solche Anlagen bestehen. Über 
Anlagen zur Sicherung von Leben und Sachwerten siehe § 15. 

Fernmeldeanlagen oder Teile von solchen, die mit Licht
oder Kraftanlagen durch Leitung verbunden sind, unter
liegen den "Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb 
elektrischer Starkstromanlagen" sowie den "Vorschriften für 
den Anschluß von Fernmeldeanlagen an Niederspannung
Starkstromnetze durch Transformatoren (mit Ausschluß der 
öffentlichen Telegraphen- und Fernsprechanlagen)" und den 
"Leitsätze für den Anschluß von Geräten und Einrichtungen, 
die eine leitende Verbindung zwischen Niederspannung-Stark
strom- und Fernmeldeanlagen erfordern (mit Ausschluß der 
öffentlichen Telegraphen- und Fernsprechanlagen)" . 

B. Begrüfserklärnngen. 

§ 2. 
a) Fernmeldeanlagen sind in allen Fällen solche 

Anlagen, bei denen es sich um die elektrische Fernmeldung 
(Übertragung) von Vorgängen, Wahrnehmungen, Willens-

1\ Angenommen durch die .Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 
1922, S. 561 und 744. - Nachtrag angenommen durch die außerordentliche Aus
schußsitzung 1923. Veröffentlicht: ETZ 1923, S.203 und 1924, S. 83. - Ände
rungen der §§ 1, 3, 9 und 15 angenommen durch die .Jahresversammlung 1925. 
Veröffentlicht ETZ 192o, S.904 und 1026. - Sonderdruck VDE 324. 

Vorher hat eine Fassung bestanden, die durch die .Jahresversammlungen 
1913 und 1914 angenommen und ETZ 1913, S. 1069, sowie 1914, S. 540 veröffent
licht war. 
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oder Gedankenäußerungen handelt. Das Wort "Fern" drückt 
hierbei nicht ein bestimmtes Maß ~us, da die elektrische 
Fernmeldung auch auf ganz geringe Entfernungen statt
finden kann. Der früher verwendete Ausdruck "Schwach
strom" gestattet keine klare Abgrenzung gegenüber dem 
Begriff "Starkstrom", da eine Grenze zwischen den beiden 
Begriffen auf Grund von Spannung- oder Stromabgaben 
festzustellen unmöglich ist. 

b) F r eil e i tun g. Als Freilei tungen gelten alle 0 ber
irdischen Leitungen außerhalb von Gebäuden, die weder 
eine metallene Schutzhülle noch eine Schutzverkleidung 
haben. Als Freileitungen sind mit Ausnahme der Leitungen 
in Anlagen zur Sicherung von Leben und Sachwerten nicht 
anzusehen Leitungen, die im Freien auf ganz kurze Strecken, 
in Gebäuden, in Höfen, Gärten u. dgl. geführt sind (siehe 
§ 2 c der Errichtungsvorschriften). 

c) Feuchtigkeitsicher ist ein Stoff, der durch 
Feuchtigkeitsaufnahme in mechanischer und elektrischer 
Beziehung nicht derartig verändert wird, daß er für die 
Benutzung und den Betrieb der Anlage ungeeignet wird. 

d) Feuer- und wärmesicher. Feuersicher ist 
ein Gegenstand, der entweder nicht entzündet werden kann 
oder nach Entzündung nicht von selbst weiterbrennt. 
W ä r m e sie her ist ein Gegenstand, der bei der höchsten 
betriebsmäßig vorkommenden Temperatur keine den Ge
brauch beeinträchtigende Veränderung erleidet. 

e) Dur ch tränkte und ähnli che Räum e. Als 
solche gelten Betriebs- oder Lagerräume gewerblicher oder 
landwirtschaftlicher Anlagen, in denen erfahrungsgemäß 
durch Feuchtigkeit oder Verunreinigungen (besonders chemi
scher Natur) die dauernde Erhaltung normaler Isolation er
schwert oder der elektrische Widerstand des Körpers der 
darin beschäftigten Personen erheblich vermindert wh-d. 
Heiße Räume sind als durchtränkte zu betrachten, wenn 
die darin beschäftigten Personen ähnlichen Einwirkungen 
ausgesetzt sind. 

f) Explosionsgefährliche Betriebstätten 
und Lag e r r ä u m e. Als explosionsgefährlich gelten Räume, 
in denen explosible Stoffe hergestellt, verarbeitet oder auf
gespeichert werden oder sich leicht explosible Gase, Dämpfe 
oder Gemische solcher mit Luft erfahrungsgemäß an
sammeln. 

Für Betriebe zum Herstellen und Aufspeichern von 
Sprengstoffen bestehen besondere behördliche Vorschriften. 

g) Anlagen zur Sicherung von Leben und 
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S ach wer t e n. Hierunter fallen alle Feuermelde-, Polizei
ruf-, Einbruchsicheru:r;tg- und Gefahrmeldeanlagen, sowie 
die mit diesen in Zusammenhang stehenden Alarmanlagen. 

c. Stromversorgung. 

§ 3. 

a) Als normale Spannungen für Fernmeldeanlagen gelten 
die in den "Normen für Spannungen elektrischer Anlagen 
unter 100 V" festgesetzten Spannungen. 

b) Bei Stromentnahme aus Niederspannung-Starkstrom
netzen für Fernmeldezwecke sind die "Vorschriften für den 
Anschluß von Fernmeldeanlagen an Niederspannung-Stark
stromnetze durch Transformatoren (mit Ausschluß der 
öffentlichen Telegraphen- und Fernsprechanlagen)" und die 
"Leitsätze für den Anschluß von Geräten und Einrichtungen, 
die eine leitende Verbindung zwischen Niederspannung
Starkstrom- und Fernmeldeanlagen erfordern (mit Aus
schluß der öffentlichen Telegraphen- und Fernsprech
anlagen)" zu befolgen. 

§ 4. 

Elemente und Sammler (Akkum ulatoren). 

a) Elemente und Sammler, für die Normen und Vor
schriften vom VDE herausgegeben sind, müssen diesen 
entsprechen. 

b) Alle Elemente und Sammler müssen mit einem Ur
sprungzeichen versehen sein. 

c) Elemente und Kleinsammler sind möglichst geschützt 
in Räumen aufzustellen, die trocken und geringen Tem
peraturschwankungen unterworfen sind. 

d) Batterieschränke oder Batteriegerüste für nasse Ele
mente und Kleinsammler müssen durch zweckentsprechende 
Mittel gegen Fäulnis und chemische Einflüsse geschützt 
und so angeordnet werden, daß sich der Zustand jedes 
einzelnen Elementes leicht prüfen läßt. 

e) Für die Aufstellung von Sammlerbatterien mit offenen 
Zellen gelten die entsprechenden Bestimmungen der "Vor
schriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen". 

§ 5. 

Maschinen, Umformer, Transformatoren, 
Gleichrichter. 

a) Maschinen, Umformer, Transformatoren, Gleichrichter 
müssen, soweit sie nicht als Sonderausführungen nur für 
Zwecke der Fernmeldeanlagen dienen, wie z. B. Rufinduk-
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toren, Umformer und Polwechsler, den Vorschriften für die 
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen und den Regeln 
für die Bewertung und Prüfung von elektrischen Maschinen 
sowie Transformatoren entsprechen. 

b) Alle Maschinen usw. müssen mit einem Ursprung: 
zeichen versehen sein. 

c) Außer den in § 6 d vorgeschriebenen Wicklungs
angaben und Klernmenbezeichnungen muß auch die Klemmen
spannung und Umdrehungzahl vermerkt sein. Bei Dauer
magneten muß die Polarität gekennzeichnet sein. 

D. Apparate. 

§ 6. 

a) Alle Apparate sowie deren Teile, für die besondere 
Normen vom VDE und NDI herausgegeben sind, müssen 
diesen entsprechen. 

b) Alle Apparate müssen mit einem Ursprungzeichen 
versehen sein. 

c) Die stromführenden Teile von Apparaten, die 
von Nichtkundigen bedient werden oder zufällig berührt 
werden können, sollen in geeigneter Weise (Abdeckung, 
Isolierung usw.) gegen Berührung geschützt sein. 

d) Die einzelnen Apparatteile sind leicht zugänglich 
und übersichtlich anzuordnen. 

1. An abgedeckten Schaltapparaten soll die Schaltstellung 
von außen erkennbar sein. 

2. Drahtspulen müssen deutlich lesbare Angaben über 
Windungzahl und Widerstand aufweisen. 

e) Bei allen Apparaten müssen die Anschlußklemmen 
mit gut lesbaren Bezeichnungen versehen sein. Außerdem 
müssen die Apparate übersichtliche, leicht zugängliche Schalt
bilder enthalten. 

Bei mehradrigen Anschlußschnüren müssen die einzelnen 
Adern oder deren Enden gekennzeichnet sein. 

f) Drahtverbindungen sind nur durch Lötung, Ver
schraubung oder andere gleichwertige Mittel herzustellen. 

Verbindungschrauben müssen ihr Muttergewinde in 
Metall haben. 

g) Steckvorrichtungen müssen so gebaut sein, daß die 
Stecker nicht in die Dosen der Starkstromanlagen gesteckt 
werden können. 

h) Alle Schließstellen (Kontaktvorrichtungen) müssen 
an den Berührungstellen mit einem schwer oxydierenden, 
schwer schmelzbaren Metall versehen sein, soweit nicht eine 
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dauernd zuverlässige Kontaktgebung durch andere geeignete 
Mittel (z. B. Reibung, große Berührungsfläche usw.) sicher
ge,stellt ist. 

i) Die für die Einführung der Leitungen in die Apparate 
bestimmten Öffnungen und KaJläle müssen so ausgeführt 
sein, daß eine Verletzung der Isolierhülle der Leiter aus
geschlossen ist. 

k) Apparate in Fernmeldeanlagen, die dem Einfluß von 
Hochspannungsanlagen ausgesetzt sind, müssen so einge
richtet und angeordnet sein, daß eine Gefahr für den Be
nutzer vermieden wird. 

E. Beschaffenheit und Verlegung der Leitungen. 

§ 7. 
Beschaffenheit isolierter Leitungen. 

a) Isolierte Leitungen müssen hinsichtlich der Haltbar
keit und Isolierfähigkeit den vorliegenden Betriebsverhält
nissen aJlgepaßt werden. 

Sie müssen den "Normen für isolierte Leitungen in 
Fernmeldeanlagen" entsprechen. Man unterscheidet folgende 
Arten von isolierten Leitungen: 

1. Wachsdraht, geeignet zur festen Ver
legung in dauernd trockenen Räumen 
über Putz . . . . . . . . . . . . . . Bezeichnung: W 

2. Lackaderdraht, geeignet zur festen Ver-
legung in trockenen Räumen über Putz 
oder in Rohr unter Putz. . . . . . . 

3. Gummiaderdraht, geeignet zur festen 
Verlegung über Putz oder in Rohr 
unter Putz ............ . 

4. Kabel ohne Bleimantel, geeignet für 
die gleichen Zwecke wie die Einzel-
drähte, aus denCUl das Kabel zusammen-
gesetzt ist ............ . 

5. Kabel mit Bleimantel : 
a) Hausleiterkabel, geeignet zur festen 

Verlegung über oder unter Putz 
(nicht zur unterirdischen Verlegung) 

b) Kabel für unterirdische Verlegung 
6. Schnüre, geeignet zum Anschluß be-

" 
L 

" 
z 

weglicher Kontakte (SchließsteIlen) . "BK 
b) Drähte innerhalb der Apparate, die zur Verbindung 

der einzelnen Apparatteile dienen, unterliegen nicht den 
vorstehenden Bestimmungen. 
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§ 8. 

Allgemeines über Leitungsverlegung. 

a) Festverlegte Leitungen müssen durch ihre Lage oder 
durch besondere Verkleidung vor mechanischer Beschädigung 
geschützt sein. 

b) Von festverlegten Leitungen abgezweigte Schnüre 
bedürfen, wenn sie rauber Behandlung ausgesetzt sind, 
eines besonderen Schutzes. Die Anschlußstellen von solchen 
Schnüren müssen von Zug entlastet sein. 

c) Ungeerdete blanke Leitungen dürfen nur auf Isolier
körpern verlegt werden. Sie müssen voneinander, sowie von 
Gebäudeteilen, Eisenkonstruktionen und dergleichen in einem 
der Spannweite, dem Drahtgewicht und der Spannung an
gemessenen Abstand entfernt sein. 

§ 9. 

F reil e i t un gen. 

a) Im freien Gelände genügen zur Anbringung der Iso
liervorrichtungen im allgemeinen Holzmaste, deren Stärke 
sich nach der Last der Leitungen zu richten hat. In keinem 
Fall darf die Zopfstärke einen Durchmesser von 10 cm 
unterschreiten. 

b) Die Länge der Stangen richtet sich nach den ört
lichen Verhältnissen und den verkehrspolizeilichen Vor
schriften. Nach diesen muß die untere Leitung an öffent
lichen Wegen mindestens 3 m, bei Kreuzungen mindestens 
4,5 m von der Straßenoberfläche entfernt sein. 

c) Die Stangenabstände sollen im allgemeinen zwischen 
60 und 80 m liegen. Die Stangen sind auf 1/6 ihrer Länge 
in den Erdboden zu setzen. 

d) Der Durchhang der Leitungen ist so zu regeln, daß 
sie infolge der durch die Temperaturabnahme im Winter 
hervorgerufenen Verkürzung, sowie durch Schnee- und Eis
belastungen nicht reißen. 

e) Hartgezogene Kupfer- oder Bronzedrähte dürfen nur 
an solchen Stellen durch Lötung verbunden werden, die von 
Zug entlastet sind. Verbindungen solcher Drähte, die auf 
Zug beansprucht werden, müssen mit Hilfe von Verbindungs
röhren oder ähnlichen Vorrichtungen hergestellt werden. 
Bloßes Zusammendrehen zu einer Würgverbindungstelle 
ist nicht zulässig. Bei Kreuzung- und NäherungsteIlen mit Stark
stromleitungen sind die "Allgemeine Vorschriften für die Aus
führung und den Betrieb neuer elektrischer Starkstromanlagen 
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(ausschließlich der elektrischen Bahnen) bei Kreuzungen und 
Näherungen von Telegraphen- und Fernsprechleitungen", die 
"Zusatzbestimmungen des Reichspostministers vom 26. Juli 
1922 zu Ziffer 3 der Allgemeinen Vorschriften für die Aus
führung und den Betrieb neuer elektrischer Starkstrom
anlagen bei Kreuzungen und Näherungen von Telegraphen
und Fernsprechleitungen", die "Allgemeine Vorschriften zum 
Schutz vorhandener Reichs-Telegraphen- und Fernsprech
anlagen gegen neue elektrische Bahnen", sowie die "V or
schriften für die bruchsichere Führung von Hochspannung
leitungen über Postleitungen" einzuhalten. 

f) Isolatoren müssen den Bedingungen der Reichs
telegraphenverwaltung entsprechen. Die Verwendung von 
Isolatoren, die für Zwecke der Starkstromtechnik bestimmt 
sind, ist in Fernmeldeanlagen unzulässig. 

§ 10. 

Lei tun gen in Ge b ä u den. 

a) Bei Verlegung von isolierten ungeerdeten Leitungen 
unmittelbar auf dem Mauerwerk muß die Befestigung der 
Leitung derart ausgeführt sein, daß die Isolierhülie durch 
das Befestigungsmittel nicht beschädigt wird. 

b) Leitungen in Rohren oder Kanälen müssen so ver
legt werden, daß sie ausgewechselt werden können. Die 
Verbindung von Leitungen untereinander sowie die Ab
zweigung von Leitungen darf nur durch Lötung oder inner
halb besonderer Dosen und dergleichen durch Verschraubung 
oder gleichwertige Verbindungen hergestellt werden. 

c) Durch Wände, Decken und Fußböden sind die Lei
tungen so zu führen, daß sie gegen Feuchtigkeit, mechani
sche und chemische Beschädigung ausreichend geschützt 
sind. 

d) Rohre sind so zu verlegen, daß eine Ansammlung 
von Kondenswasser vermieden wird. 

e) An Freileitungen angeschlossene Innenleitungen sind 
an der Einführungstelle durch Blitzableiter und Schmelz
sicherungen vor atmosphärischen Entladungen und über
tritt von Starkstrom zu schützen. Bei der Ausführung der 
Erdung sind die "Leitsätze für Erdungen und Nullung in 
Niederspannungsanlagen" sowie die "Leitsätze über den 
Schutz der Gebäude gegen den Blitz nebst Erläuterungen 
und Ausführungsvorschlägen" mit Anhängen zu berück
sichtigen. 
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§ 11. 
Kabel. 

a) Alle Kabel müssen den Normen des VDE entsprechen. 
b) Es ist darauf zu achten, daß an den Befestigung

steIlen der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt wird. 
Rohrhaken sind unzulässig. 

c) Kabel mit feuchtigkeitsicherer oder wasserdichter 
Schutzhülle, deren Adern nicht feuchtigkeitsicher isoliert 
sind, müssen beim Aufteilen gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt werden. Umwickeln mit Isolierband 
genügt hierfür nicht. 

d) Die Einführung der Kabelenden in wasserdichte 
Apparate und Verteilungskasten muß so erfolgen, daß keine 
Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen kann. 

e) Zur Verlegung in Erde sind bewehrte Kabel zu ver
wenden, blanke Bleikabel nur dann, wenn sie in geeigneter 
Weise gegen mechanische und chemische Einflüsse ge
schützt sind. 

F. Behandlung von Fernmeldeanlagen in verschiedenen 
Räumen. 

§ 12. 
Fernmeldeanlagen in feuchten, durchtränkten 

und ähnlichen Räumen sowie im Freien. 

a) Für die Apparatgehäuse müssen feuchtigkeitsichere 
Stoffe verwendet werden. Metallteile sind gegen Oxydieren 
zu schützen. 

b) Blanke stromführende Apparatteile, wie z. B. An
schlußklemmen, müssen im Gehäuse derartig angeordnet 
werden, daß die Wirkungsweise der Apparate durch feuchten 
Niederschlag oder angesammeltes Kondenswasser nicht be
einträchtigt werden kann. 

c) Die Leitungseinführungen in das Innere der Apparate 
sind gegen unmittelbare Benetzung durch Regen, Tropf
oder Spritzwasser zu schützen. 

d) Apparate und Leitungschnüre müssen feuchtigkeit
sicher isoliert sein. Enden von Kabeln mit nicht feuchtig
keitsicherer Isolierung müssen durch Endverschlüsse ge
schützt werden. 

§ 13. 

Fernmeldeanlagen in explosionsgefährlichen 
Räumen. 

a) Bei Apparaten müssen alle stromführenden Teile so 
abgeschlossen sein, daß weder Wasser eintreten noch durch 
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entstehende Funkenbildung Explosionsgefahr auftreten 
kann. 

b) Für die Apparatgehäuse müssen wasserdichte Stoffe 
verwendet werden. Falls isolierte Drähte innerhalb der 
Apparate für die Verbindung der einzelnen Teile verwendet 
werden, müssen sie mit wasserdichter Isolierhülle ver
sehen sein. 

c) Von außen kommende blanke Leitungen müssen in 
jedem Falle durch Sicherungen (siehe § 10e), die außerhalb 
des Raumes anzubringen sind, geschützt werden. 

§ 14. 

Fernmeldeanlagen in Räumen mit ätzenden 
Dünsten. 

a) Apparate, Leitungen und Rohre müssen gegen che
mische Einflüsse besonders geschützt sein. 

G. Anlagen zur Sicherung von Leben und Sachwerten. 

§ 15. 
a) Anlagen nach § 2 g sind, abgesehen von den Alarm

apparaten, für die auch häufig Arbeitstrom verwendet wird, 
nur für Ruhestrom einzurichten. 

b) Die Schaltung ist derart durchzubilden, daß bei einer· 
Meldung der Gefahr mindestens an einer Empfangstelle 
der Empfangsapparat unmittelbar in Tätigkeit gesetzt wird. 
Dieser muß ein optisches und akustisches Zeichen geben 
und gleichzeitig die Meldestelle und, falls mehrere Melde
stellen in einer Leitung liegen, deren Bezirk erkennen lassen. 

c) Die Hauptempfangstelle muß Meßgeräte erhalten, die 
dauernd die Größe des Ruhestromes erkennen lassen, und 
Apparate, die eine Unterbrechung und einen die Anlage 
gefährdenden Erdschluß selbsttätig optisch und akustisch 
anzeigen. 

Bei öffentlichen Feuermelde- und Polizeirufanlagen 
müssen Vorkehrungen getroffen sein, die eine Außerbetrieb
setzung der Anlage bei einem Leitungsbruch nicht zulassen. 

Bei Einbruchsmeldeanlagen muß ein besonderer Alarm
apparat vorgesehen sein, der bei gewaltsamen Eingriffen in 
die Schaltung, z. B. Leitungsunterbrechung, Batterieentfer
nung, in Tätigkeit tritt. 

d) Zur Unterscheidung von anderen Freileitungen sind 
für Feuermelde- und -alarmweckerstromkreise rote Isola
toren zu verwenden. 
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Die Isolatoren müssen dem Modell RM II der Reichs
telegraphenverwaltung entsprechen. 

Zu Freileitungen darf nur Bronzedraht von mindestens 
1,5 = Durchmesser mit wetterfester Umhüllung verwendet 
werden. 

e) Innerhalb der Gebäude darf nur Gummiaderdraht zur 
Verlegung ko=en. Die Befestigung der Leitung mit Nägeln 
oder Krampen direkt auf der Wand ist unzulässig. Die Lei
tungen dürfen nur in Rohr verlegt werden oder müssen 
mit einer diesem gleichwertigen Schutzhülle umgeben sein 
(Rohrdraht oder Bleikabel). Eine Ausnahme darf nur bei 
selbsttätigen Feuermeldeanlagen insofern gemacht werden, 
als hier die Verlegung auf Rollen zulässig ist. 

f) Die Isolationswiderstände dürfen folgende Werte 
nicht unterschreiten: Gegen Erde mit allen angeschlossenen 
Apparaten 200000 Q, Leiter gegeneinander mit einpolig an
geschlossenen Apparaten 400 000 Q. Die Meßspannung muß 
mindestens 100 V betragen. 

g) Bei Feuermelde- und Polizeirufanlagen dürfen Außen
stromkreise nicht parallel von einer gemeinsamen Batterie 
gespeist werden. Für die örtlich zu betätigenden Apparate 
ist eine getrennte Batterie erforderlich. Für jede Batterie 
muß eine gleich große Reservebatterie vorhanden sein. Beide 
Batterien sind wechselnd in Betrieb zu nehmen. Die 
Kapazität der Batterie ist so zu bemessen, daß die Anlage 
mindestens 200 h mit einer Batterie betrieben werden kann. 

Bei selbsttätigen Feuermeldeanlagen bis zu 15 Strom
kreisen genügt eine Betriebs- und eine Reservebatterie. 
Bei solchen selbsttätigen Feuermeldeanlagen, bei denen die 
zentrale Empfangseinrichtung für mehr als 15 Meldeschleifen 
vorgesehen ist, braucht nur für 30 bis 50 Meldestromkreise 
je eine Batterie und Reservebatterie vorhanden zu sein. 

Bei Sicherungsanlagen, die nicht dem unter § 15 g, Ab
satz 1 und 2 genannten Zweck dienen, genügt die Verwen
dung einer gemeinsamen Betriebs- und Reservebatterie für 
alle Stromkreise. 

Bei Sammlerbatterien ist mindestens jede Betriebs
batterie mit der zugehörenden Reservebatterie auf einem be
sonderen Gestell aufzustellen. 

Die Umschaltung von der Betriebs- auf die Reserve
batterie muß ohne Stromunterbrechung erfolgen. An die 
Stromquelle der Sicherheitsanlagen dürfen keine anderen 
Stromverbraucher angeschlossen werden. 

Die Anlagen zur Sicherung von Leben und Sachwerten 
dürfen von keiner Batterie aus gespeist werden können, 
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die in Aufladung begriffen ist. Der Betrieb einer solchen 
Anlage mittelbar oder unmittelbar aus einem vorhandenen 
Starkstromnetz ist unzulässig. 

Ausgenommen sind Fälle, in denen das Auftreten einer 
Gefahr, lediglich einer elektrischen, aus einem Spannung
zustand entstehen· kann. Die Gefahrmeldeanlage darf dann 
auch aus dieser Spannungquelle betrieben werden, wobei 
durch die Schaltung gewährleistet sein muß, daß die Gefahr
meldeanlage durch Betriebsvorgänge nicht früher als die 
zu schü~zende Einrichtung spannunglos werden kann. 

Nur für Alarmzwecke kann Starkstrom unter Ver
wendung von besonderen Organen, die den Übertritt von 
Starkstrom in die Anlage unmöglich machen, verwendet 
werden. Es müssen aber dann neben den Starkstrom
apparaten auch Alarmeinrichtungen vorgesehen werden, die 
von den besonders für die Anlagen vorgesehenen Strom
quellen gespeist werden. Beide Alarmvorrichtungen müssen 
jedoch stets gleichzeitig zwangläufig betrieben werden. 

H. Isolationszustand. 

§ 16. 

Eine gute Isolation der Leitungen gegeneinander und 
gegen Erde ist für einen zuverlässigen Betrieb einer Fern
meldeanlage notwendig. Fernmeldeanlagen sind nach ihrer 
Fertigstellung hinsichtlich ihres Isolationszustandes zu 
prüfen. 

Im allgemeinen genügt eine Prüfung der Leitungen auf 
Betriebsfähigkeit (z. B. Weck- und Sprechverständigung). 
Ist die Betriebsfähigkeit ungenügend, so ist die Anlage im 
einzelnen (Isolation, Widerstand der Leitung, Apparate) 
nachzuprüfen. 



63. Normen für isolierte Leitungen in 
Fernmeldeanlagen 1 ). 

Gültig ab l. Januar 1922 2l). 

Allgemeines. 
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Das zu den isolierten Leitungen verwendete Kupfer muß 
uen "Kupfernormen" des YDE entsprechen. 

Bei Mehrfachleitungen sind die einzelnen Leitungen so 
zu kennzeichnen, daß sie ohne weiteres voneinander zu unter
scheiden sind. Dieses kann durch die Farbe der Umflechtung, 
Umspinnung usw., durch Einlegen farbiger Fäden oder durch 
Verzinnung eines Leiters geschehen. 

Sind in Kabeln die Adern in konzentrischen Lagen an
geordnet, so genügt es, wenn in jeder Lage eine Ader als 
Zählader kenntlich gemacht wird; die in einem Adernpaare 
vereinigten Adern müssen unter sich ebenfalls zu unter
scheiden sein. 

Leitungen, die den "Normen für isolierte Leitungen 
in Fernmeldeanlagen" entsprechen, müssen einen roten Kenn
faden besitzen. Außerdem muß durch einen zweiten Kenn
faden ersichtlich gemacht werden, von welchem Werk die 
Leitungen hergestellt sind. 

1. Wachsdraht: 

geeignet zur festen Verlegung in dauernd trockenen 
Räumen über Putz. 

Bezeichnung: W. 

Der Leiter besteht aus einem massiven Kupferdraht von 
0,8 mm Durchmesser (Querschnitt 0,5 mm2) oder 1,0 mm 
Durchmesser (Querschnitt 0,75 mm2) und wird doppelt mit 

1) Bestimmungen für isolierte Freileitungen in Fernmeldeanlagen werden 
später festgesetzt. 

2) Lagerbestände VOn "Isolierten Leitungen für Fernmeldeanlagen", die 
nach einer früheren Fassung der Normen oder der Übergangsbestimmungen 
(ETZ 1914, S.486 und 1919, S. 53 und 217) hergestellt waren, durften nur bis 
zuni 1. VII. 1922 aufgebraucht werden. 

3) Angenommen durch die Jahresversammlnng 1921. Veröffentlicht: ETZ 
1921, S. 527. - Sonderdruck VDE 240. 

Vorher hat eine Fassung bestanden, die durch die Jahresversammlung 1914 
angenommen war nnd ETZ 1914, S. 446 veröffentlicht ist. 

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 42 
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Baumwolle in entgegengesetzter Richtung umsponnen. Die 
untere Baumwollage kann durch Papierband ersetzt werden, 
das in geeigneter Weise getränkt ist. Die Leitung wird ge
wachst oder paraffiniert. Die Drähte können auch mehr
fach verseilt werden. 

2. Lackaderdrah t: 

geeignet zur festen Verlegung in trockenen Räumen 
über Putz oder in Rohr unter Putz. 

Bezeichnung: L. 
Der Leiter besteht aus einem massiven Kupferdraht von 

0,8 mm Durchmesser (Querschnitt 0,5 mm2) oder 1,0 mm 
Durchmesser (Querschnitt 0,75mm2) und wird mit einer 
Lackschicht überzogen. Diese darf weder Risse bekommen 
noch abspringen, wenn der Draht in eng aneinanderliegenden 
Spiralwindungen um einen Dorn von 5-fachem Durchmesser 
gewickelt wird. Die Lackader erhält drei Umhüllungen aus 
Faserstoff, deren äußere aus einer Umflechtung mit Baum
wolle oder einem gleichwertigen Stoff (jedoch nicht Papier
garn) besteht. Die Umhüllungen müssen mit Paraffin oder 
gleichartigem Stoff getränkt sein. Die Drähte können auch 
mehrfach vers eilt werden. 

Die Drähte müssen so beschaffen sein, daß 5 m lange 
Stücke in trockenem Zustande einer Durchschlagsprobe mit 
500 V Wechselstrom 10 min lang widerstehen können. 

Bei Prüfung von Einfachdrähten sind zwei 5 m lange 
Stücke zusammenzudrehen. 

3. Gummiaderdraht: 

geeignet zur festen Verlegung über Putz oder in 
Rohr unter Putz. 

Bezeichnung: Z 4). 
Der Gummiaderdraht besteht aus einem massiven, feuer

verzinnten Kupferleiter von 0,8 mm Durchmesser (Quer
schnitt 0,5 mmll) oder 1 mm Durchmesser (Querschnitt 
0,75 mm2). Die Kupferseele ist mit einer vulkanisierten 
Gummihülle von 0,6 mm Wandstärke umgeben, deren Zu
sammensetzung den Bestimmungen der "Vorschriften für iso
lierte Leitungen in Starkstromanlagen" entsprechen muß. 
über dem Gummi befindet sich eine Umflechtung aus 

<) Die Bauart der "Z"-Drähte entspricht der der Fassungsadern der" Vor
schriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen". Die Dräbte müssen 
daher den für diese Leitungen vorgesebenen weißen Kennfaden und den Firmen
kenntaden enthalten. 
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Baumwolle oder gleichwertigem Stoff, die auch in geeigneter 
Weise getränkt sein kann. Zum Unterschied gegenüber 
Leitungen für Starkstromanlagen muß diese Umflechtung 
in grauer Farbe gehalten sein. Die Drähte können mehr
fach vers eilt werden. Falls stärkere Leitungsdurchmesser 
erforderlich werden, sind NGA-Leitungen (Vorschriften für 
isolierte Leitungen in Starkstromanlagen) zu verwenden. 

Gummiaderdr1ihte müssen in trockenem Zustande einer 
halbstündigen Durchschlagsprobe mit 1000 V Wechselstrom 
widerstehen können. Bei Prüfung einfacher Drähte sind 
zwei 5 m lange Stücke zusammenzudrehen. 

4. K a bel 0 h n e TI lei man tel: 

geeignet für die gleichen Zwecke wie die Einzel
drähte, aus denen das Kabel zusammengesetzt ist. 

Bei der Vereinigung mehrerer Drähte zu einem Kabel 
sollen die einzelnen Adern den vorstehend (unter 1 bis 3) 
festgesetzten Bestimmungen entsprechen. Es ist jedoch 
auch die Verwendung eines Leiterdurchmessers von 0,6 mm 
sowie eine Isolierung der Adern durch eine Umspinnung 
mit zwei Lagen Seide und einer Lage Baumwolle zulässig. 

Bei den Adern nach Nr. 2 kann die äußere Baumwoll
umhüllung fortfallen oder durch Papier ersetzt werden. 
Diese Adern sowie die mit Seide und Baumwolle isolierten 
Adern brauchen nicht getränkt zu werden. Die Adern 
nach Nr.3 können in den Kabeln statt der Umflechtung 
eine Umspinnung oder eine Umwicklung mit imprägniertem 
Band haben. 

Über der Isolation der Adern kann bei "induktions freien" 
Kabeln eine Umspinnung mit Metallfolie (Stanniol oder dgl.) 
erfolgen. Die verseilten Adern sind durch gemeinsame Um
wicklung mit Band oder durch Umspinnung zusammen
zufassen. Darüber folgt eine Umflechtung aus Faserstoff, 
die in geeigneter Weise getränkt sein muß. 

5. K a bel mit B lei man tel : 

a) Hausleiterkabel : 

geeignet zur festen Verlegung über oder unter Pub 
(nicht zur unterirdischen Verlegung). 

Die Kabel müssen den Bestimmungen unter 4 ent
sprechen, jedoch darf die Baumwollumspinnung und Trän
kung bei den unter 1 und 2 genannten Adern fortfallen. 
Statt der fortgefallenen Baumwollumspinnung darf eine 
zweite Papierbandumspinnung genommen werden. 

42* 
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Die Kabel, die aus Adern, wie unter Nr. 2 und Nr. 3 
aufgeführt, hergestellt sind, sollen, in trockenem Zustande ge
messen, einen Isolationswiderstand von mindestens 50 }~{ Q 

für 1 km Länge bei 20° C haben (1 Ader gemessen gegen 
alle anderen und Bleimantel). 

Für die Mindeststärke des Bleimantels gilt folgende Tafel: 

Durchmesser 
des Kabels unter dem Bleimantel Mindeststärke des Bleimantels 

~~~~~ ___ m_m~~ __ ~~_I _____ ~mm 

bis 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

7 
10 
14 
18 
22 
25 
28 
30 

0,7 
O,k 
0,9 
1,0 
1,1 
12 
1;3 
1,4 

b) Kabel für unterirdische Verlegung. 
Bei den Kabeln für unterirdische Verlegung sind auch 

andere Leiterdurchmesser zulässig als in 1 bis 3 angegeben. 
Die Adern können mit einer oder mehreren Lagen Papier 
fest oder hohl umhüllt werden. Kabel mit anderer als 
reiner Papierisolation sind wie Kabel mit fester Umspin
nung zu behandeln. Der Isolationswiderstand für 1 km 
muß bei 20 0 C mindestens 50 M Q betragen. Die Messung 
hat nach 12-stündigem Liegen in Wasser zu erfolgen. 

Es gelten für blanke Bleikabel die Spalten: 1, 2 und 3. 
Es gelten für bewehrte asphaltierte Bleikabel die 

Spalten: 1, 2 und 4 bis 11. 
Bei einem Zinnzusatz von 3 % kann die Bleimantel

stärke bei Kabeln mit hohler Umspinnung um 10 % ver
ringert werden. 

6. Sehn üre: 

geeignet zum Anschluß beweglicher Kontakte. 
Bezeichnung: BK. 

Die Kupferseele besteht aus zusammengedrehten Drähten 
von höchstens 0,2 mm Durchmesser .. Der Gesamtquerschnitt 
der Kupferseele muß mindestens 0,3 mm2 betragen. . Die 
Kupferseele wird mit Baumwoll-Längsfäden umgeben und 
dann mit Glanzgarn oder Seide umsponnen oder umklöp
pelt. Zwei oder mehr solcher Adern sind miteinander oder 
mit einer Tragschnur zu verseilen. 
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64. Vorschriften für den Anschluß von Fernmelde
anlagen an Niederspannung - Starkstromnetze 
durch Transformatoren (mit Ausschluß der öffent
lichen Telegraphen- und Fernsprechanlagenp). 

Gültig ab 1. Januar 1921 *). 

1. Zwischen den Starkstrom- und den Fernmeldeanlagen 
darf eine leitende Verbindung nicht bestehen 2). 

2. An allen Geräten und Einrichtungen, die den An
schluß von Fernmeldeanlagen an Niederspannung-Stark
stromnetze vermitteln, müssen die Anschlüsse für die 
Starkstrom- wie für die Schwachstromseite elektrisch und 
räumlich zuverlässig voneinauder getrennt und leicht zu 
unterscheiden sein. 

3. Die Starkstromklemmen müssen der Berührung ent
zogen und plombierbar sein 3). 

4. Die Bestimmungen des § 10 der "Errichtungsvor
schriften" finden Anwendung. 

5. Die Starkstrom- und die Fernmeldeleitungen müssen 
in der ganzen Anlage elektrisch und räumlich zuverlässig 
voneinander getrennt und leicht zu unterscheiden sein 4). 

6. Kleintransformatoren, die zum Betrieb von Fernmelde
anlagen dienen, müssen als solche gekennzeichnet werden 5) 
und entweder derart gebaut oder mit solchen Schutz
vorrichtungen versehen sein 6), daß bei dauerndem Kurzschluß 
der Sekundärklemmen und bei Nenn-Primärspannung die 
Übertemperatur der Wicklungen folgende Werte nicht über
schreitet: 
Draht mit Isolierung durch Emaillelack . . . . . . 120 0 C 
Draht mit Isolierung durch Seide . . . ... 100 0 C 
Draht mit Isolierung durch imprägnierte Baumwolle 90 0 C 
Die Übertemperatur ist nach den "Regeln für die Bewer
tung und Prüfung von Transformatoren (R.E.T.)" aus der 
'iViderstandzunahme zu ermitteln 1). 

*) Angenommen durch die Jahresversammlung 1920. Veröffentlicht: ETZ 1920, 
S. 737. - Sonderdruck VDE 215. 

Die erste Fassung wurde durch die Jahresversammlung 1\112 angenommen. 
Sie war veröffentlicht ETZ 1912, S. 94 und 697. 
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7. Die Primär- und Sekundärwicklungen müssen auf ge
trennten Spulenkörpern befestigt sein 8). 

Beide Wicklungen sind durch isolierende Zwischenlagen 
oder ähnliche Mittel so voneinander zu trennen, daß auch 
bei Drahtbruch eine elektrische Verbindung nicht entstehen 
kann. 

8. Die Spannung an der offenen Sekundärwicklung darf 
das Doppelte der Nennspannung nicht überschreiten und 
höchstens 40 V betragen 9). 

9. Die Isolierfestigkeit ist nach den "Regeln für die 
Bewertung und Prüfung von Transformatoren (R.E.T.)" zu 
prüfen; Prüfspannung 1000 V. 

10. Auf den Kleintransformatoren müssen Primärspan
nung, Frequenz, Sekundärstromstärke, Sekundärspannungen 
und Leerlautverbrauch in "V, bezogen auf die Primär
spannung, verzeichnet sein 10). 

Die angegebene Stromstärke muß der höchsten ange
gebenen Sekundärspannung entsprechen. 

Erläuterungen. 

1. Vgl. Erläuterungen von Passavant "ETZ" 1912, S.94. 
über den Begriff "Fernmeldeanlagen" (Schwachstromanlagen) 
siehe Web e r s Erläuterungen 1 und 2 zum § 1 der Errich
tungsvorschriften. Regeln für die Errichtung elektrischer 
Fernmeldeanlagen (Schwachstromanlagen) sind 1923 aufgestellt 
und 1924/25 zum Teil neu gefaßt worden (s. S. 646). 

2. Transformatoren dürfen also nicht in Sparschaltung: an
gewendet werden. Besteht eine leitende Verbindung, wie z. B. 
bei Sparschaltung, so muß die Fernmeldeleitung in allen Teilen 
nach den Vorschriften für Starkstromanlagen ausgeführt 
werden. 

3. Vgl. § 10, Regel 1, der Errichtungsvorschriften. 
4. Beide Arten von Leitungen dürfen z. B. nicht in ein 

und demselben Rohr liegen. 
5. Die Kennzeichnung soll eine Verwechselung mit Klein

transformatoren für Starkstromzwecke, z. B. zur Speisung 
niedervoltiger Glühlampen, ausschließen; hierzu dient etwa 
die Aufschrift: "Klingeltransformator". 

6. In der Praxis wird dieser Fordetrung durch Trans
formatoren mit hohem Spannungsabfall genügt. Die Sicherung 
des den Transformator 'enthaltenden Zweiges der Starkstrom
leitung ist keine derartige Schutzvorrichtung, sie ist aber nach 
§ 14 d der Errichtungsvorschriften erforderlich. 

7. Diese Vorschrift definiert die sogenannte "Kurzschluß
sicherheit" des Transformators. Sie bezieht sich nicht nur auf 
die Feuersgefahr infolge überhitzung der Außenteile, sondern 
soll auch ein Unbrauchbarwerden der Transformatoren durch 
Verschmoren infolge von Kurzschlüssen in der Fernmeldeanlage 
verhindern. 
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8. Obwohl der übertritt des Starkstromes in die Fernmelde
leitung auch bei anderen als der hier vorgeschriebenen Bauart 
verhütet werden kann, so soll doch durch die Besti=ung 
eine besondere, von der Art der Ausführung tunlichst unabhän
gige Sicherheit geschaffen werden. Die getrennten Spulen
körper können z. B. auf zwei verschiedenen Schenkeln des 
Eisenkernes liegen. Liegen sie auf dem gleichen Schenkel, so muß 
jede Spule mit ihrem Körper für sich abnehmbar sein. 

9. Die "Regeln für die Errichtung elektrischer Fernmelde
anlagen" fußen auf der Annahme, daß eine Spannung von 24 V 
für den Betrieb von Fernmeldeanlagen ausreicht. Dieser Span
nung entspricht die Grenze von 40 V bei offenem Transforma
tor, da meistens ein erheblicher Spannungsabfall entsteht. 

10. Wird der Klingeltransformator wie üblich als Einheits
type für einen größeren Bereich von Anschlußspannungen aus
gefiihrt, z. B. 210 bis 240 V, so muß der Leerlaufverbrauch 
bei einer bestimmten Spannung angegeben werden, also z. B. 
,,0,1 W bei 220 V". 
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65. Leitsätze für den Anschluß von Fernmelde
anlagen an Niederspannung-Starkstromnetze mit 
Hilfe von Einrichtungen, die eine leitende Ver
bindung mit dem Starkstromnetz erfordern (mit 
Ausschluß der öffentlichen Telegraphen- und 

Fernsprechanlagen ) 1). 

Gültig ab 1. Oktober 1923*). 

1. Die höchste, in irgend einem Teil der Fernmelde
anlage zulässige Spannung (Nennspannung) beträgt im all
gemeinen 40 V. Bei Fe=eldeanlagen, die nach den "Regeln 
für die Errichtung elektrischer Fernmeldeanlagen" ausge
führt sinc1, beträgt diese Höchstspannung 60 V 2). In diesem 
Falle ist für die Leitungen der Fernmeldeanlage nur Gummi
aderdraht nach Ziffer 3 der "Normen für isolierte Leitungen 
in Fernmeldeanlagen" oder Kabel mit Bleimantel nach 
Ziffer 5 dieser Normen zulässig. 

Das Auftreten einer höheren Spannung als 40 V bzw. 
60 V soll verhindert werden 3). 

2. Der Anschluß ist nur bei solchen Starkstromanlagen 
zulässig, bei denen ein Pol oder der Mittelleiter betriebs
mäßig geerdet ist. Diese Erdung der Fe=eldeanlage soll 
durch eine nicht ausschaltbare und ungesicherle Leitung 
hergestellt sein. Der zu erdende Pol der Fernmeldeleitung 
muß mit dem geerdeten Pol der Starkstromanlage verbun
den werden . 

• 3. Von den "Vorschriften für den Anschluß von Fern
meldeanlagen an Niederspannung-Starkst.romnetze durch 
Transformatoren (mit Ausschluß der öffentlichen Tele
graphen- und Fernsprechanlagen)" finden sinngemäß An
wendung die Punkte 2, 3, 5, 6, 9 und 10. 

*) Angenommen durch die außerordentliche Ausschußsitzuug am SO. August 
1923. Veröffentlicht: ETZ 1923, S.700 und 953. - Sonderdruck VDE 375. 

Die erste Fassung wurde durch die .Jahresversammlung 1921 angenommen. 
Sie, w'.r ve1'öffentlicht E'1'1\ 1921, R.384. 
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Erläu terungen. 

1. Vgl. Erläuterung 1 zu den "Vorschriften für den An
schluß von Fernmeldeanlagen an Niederspannung-Starkstrom
netze durch Tran.sformatoren" (s. S. 663). Während sich die Vor
schriften jedoch auf den Anschluß an Wechselstromnetze beziehen 
und alle Einrichtungen umfassen, bei denen ein Transformator 
den Anschluß bewirkt, sind die vorliegenden Leitsätze in erster 
Reihe für den Anschluß an Gleichstromnetze bestimmt. Es 
muß darauf hingewiesen werden, daß jede Einrichtung, die eine 
leitende Verbindung ausschließt, einen höheren Sicherheitsgrad 
gewährleistet. Der Anschluß mit leitender Verbindung wird 
daher durch die vorliegenden Leitsätze versuchsweise und nur 
insoweit geregelt, als technische Mittel, die eine leitende Ver· 
bindung vermeiden, nicht zur Verfügung stehen. 

Wird die nach Leitsatz 1 zulässige Höchstspannung von 
60 V überschritten, so muß die Fe=eldeanlage in allen ihren 
Teilen nach den "Vorschriften für die Errichtung und den Be
trieb elektrischer Starkstromanlagen" ausgeführt und behandelt 
werden. 

2. Um die Spannung eines Gleichstrornnetzes auf 40 bzw. 
60 V herabzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder An
wendung eines Abzwaigwiderstandes (Spannungteiler), so daß 
die Fernmeldeanlage im Nebenschluß zu einem Teil des Wider
standes liegt, oder Vorschaltung eines Widerstandes, der die 
überschüssige Spannung verbraucht. Die Einhaltung der Grenz
spannung wird für beide Fälle bei geschlossenem Stromkreis 
leicht zu erfüllen sein, sie wird aber durch obigen Leitsatz 
auch für den offenen Zustand gefordert. 

3. Da durch einen Fehler (z. B. Versagen eines Relais, 
Kurzschluß oder Unterbrechung von Widerstandswindungen 
u. a. m.) die Spannungbegrenzung illusorisch werden kann, wird 
gefordert, daß eine Vorrichtung vorhanden ist, die bei Auf
treten eines solchen Fehlers entweder die Spannung immer 
noch unter der zulässigen Grenze hält (z. B. ein zweiter parallel 
zum ersten angeordneter Abzweigwiderstand) oder die Fern
meldeanlage spannunglos macht. 
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66. Vorschriften und Normen für galvanische 
Elemente 

(Zink-, Kohle-, Braunsteinelemente). 

LAllgemeines. 

§ 1. Geltungstermin 1). 

Die Vorschriften und Normen treten am 1. Oktober 1923 
in Kraft. 

§ 2. Gel tun g s b e r e ich. 
Die Vorschriften und Normen gelten für nasse Elemente, 

Trockenelemente und auffüllbare Elemente von einem Auf
bau aus Zink, Kohle, Braunstein. 

§ 3. Aufschrift. 
Jedes Element muß ein Ursprungzeichen haben, das 

den Hersteller erkennen läßt. Bei Trocken- und auffüll
baren Elementen müssen Woche und Jahr der Herstellung 
leicht und deutlich erkennbar verzeichnet sein. Das Klassen
zeichen : "ZKB (Zahl)" ist außerdem anzugeben. Die Be
zeichnungen sollen so angebracht sein, daß sie nicht ohne 
weiteres entfernt werden können. 

n. Begriffserklärungen. 

§ 4. 
Die 0 ff e n e S pan nun g ist die Spannung des nicht 

durch einen äußeren Widerstand belasteten Elementes. 
Klemmenspannung ist die Spannung eines Ele

mentes bei Schließung durch einen äußeren Widerstand. 
Innerer Widerstand ist der Widerstand des un

belasteten Elementes, gemessen zwischen dem freien Ende 
des Anschlußdrahtes und der Kohlenpolklemme. 

Dauerentladung ist die zeitlich ununterbrochene 
Stromentnahme bis zur Erschöpfung des Elementes. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1921 und die außerordentliche 
Ausschußsitzung am 30. August 1923. Veröffentlicht: ETZ 1921, S. 578; 1923, 
S. 624 und 958. 
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Aussetzende Entladung ist eine in Zeitabschnitten 
stattfindende kurzzeitige Stromentnahme bis zur Er
schöpfung. 

Entladungswiderstand ist der zwischen dem 
freien Ende des Anschlußdrahtes und der Kohlenpolklemme 
eingeschaltete äußere Widerstand. 

Ans chI u ß d ra h t ist die zur Stromentnahme dienende 
Verlängerung der Zinkelektrode. 

Irr. Behandlungsvorschriftcn für Elemente. 

§ 5. 

a) Nasse Elemente. 

Das Ansetzen der nassen Elemente geschieht in der 
'Weise, daß zunächst die gesäuberten Gläser etwa bis zur 
Hälfte mit abgekochtem Wasser gefüllt werden. Es wird 
dann das Erregersalz (Salmiak 98 -;- 100 Ofo) hinzugeschüttet 
und die Lösung rd. 1/4 h umgerührt. Hierauf wird die 
Kohlenelektrode und das Zink eingesetzt und so viel Wasser 
nachgefüllt, bis die Lösung 3 cm unter dem Glasrande steht. 
Zum Zwecke des Temperaturausgleiches hat dann das Ele
ment, um seine Höchstleistung zu erzielen, mindestens 12 h 
ruhig zu stehen und soll dann erst in Gebrauch genommen 
werden. 

b) Trockenelemente. 

Trockenelemente vertragen im allgemeinen keine zu 
lange Lagerung vor Ingebrauchnahme. Die für jede Klasse 
zulässige Lagerzeit ergibt sich aus der Tafel in § 15. Die 
Elemente sind möglichst bei mittlerer Temperatur nicht 
zu trocken aufzubewahren. Der Anschlußdraht ist so zu 
sichern, daß seine B-erührung mit der Kohlenpolklemme 
ausgeschlossen ist. 

c) Auffüllbare Elemente. 

Diese Elemente eignen sich für längere Lagerung vor 
Gebrauch. Die Elemente sind möglichst bei mittlerer Tem
peratur und in vollkommen trockenen Räumen aufzube
wahren. Der Anschlußdraht ist so zu sichern, daß seine 
Berührung mit der Kohlenpolklemme ausgeschlossen ist. 

Das Ansetzen der auffüllbaren Elemente geschieht in 
der Weise, daß nach Herausnahme des oder der Stöpsel 
das Element mit abgekochtem Wasser durch das Füllrobr 
vollzufüllen ist. Nach 1 h ist noch einmal nachzufüllen; 
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dann soll das Element möglichst 12 h aufrecht stehen, 
muß dann aber einmal umgekippt werden, damit etwa noch 
überschüssiges Wasser herausläuft. Die Füllrohre sind nun
mehr wieder mit ihren Stöpseln zu verschließen. 

Als tropensicher können nur nasse Elemente und auf
füllbare Elemente angesehen werden, solange sich diese nicht 
in gebrauchsfertigem Zustande befinden; zur Ausfuhr nach 
tropischen Gegenden eignen sich Trockenelemente nicht. 

Zu abis c. 
Die Kohlenelektroden sind am freien Ende gegen das 

Aufsteigen von Flüssigkeit durch Trä:aken (Paraffin u. dgl.) 
zu sichern. 

IV. Bestimmungen für die Messungen von Elementen. 

§ 6. 

l\1essungen nach §§ 7 u. ff. sind innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Eintreffen bei dem Abnehmer vor
zunehmen. 

Bei nassen Elemcnten und auffüll baren Elementen sind 
die Messungen nach Erfüllung der Vorschriften des § 58 
und c vorzunehmen. 

§ 7. 
Die offene Spannung des Elementes ist zu messen. 

§ 8. 

Der innere Widerstand ist mit der Wechselstrommeß
brücke bei einer Frequenz von 400 bis 800 Perfs zu messen. 

Vorkehrungen sind zu treffen, die verhindern, daß eine 
stärkere Entladung des Elementes über die Brückenzweige 
während der Messung stattfindet. 

§ 9. 

Die Feststellung der Anzahl der Wattstunden erfolgt 
durch Messungen der Klemmenspannung bei Dauerentladung 
und aussetzender Entladung über den in § 12 angegebenen 
Entladungswiderstand. 

a) Für Dauerentladungen haben die Messungen wäh
rend der ersten 8 h stündlich, darauf in Abständen von je 
24 h - erstmalig 24 h nach Beginn der Entladung - so 
lange zu erfolgen, bis die Klemmenspannung unter 0,4 V 
gesunken ist. 
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b) Die aussetzende Entladung ist in der Weise vorzu
nehmen, daß die Elemente in jeder Viertelstunde je 3 min 
lang über den Entladungswiderstand geschlossen werden. 
Die Messungen haben während der ersten 6 Tage in Ab
ständen von 24 h, dann in Abständen von je 72 h frühestens 
2 min nach Einschalten des Entladungswiderstandes zu 
erfolgen. 

Die gefundenen Werte sind in Kurven aufzutragen, in 
denen die Spannungen als Ordinaten, die Zeiten als Ab
szissen einzutragen sind. Durch Plauimetrieren der Kurve, 
die aus den Quadraten dieser Spannungen als Ordi
naten und den Zeiten als Abszissen gebildet wird, ist die 
Anzahl der Wattstunden (FlächeninhaItjVViderstand) zu er
mitteln, und zwar sowohl für eine Entladung bis zu einer 
Klemmenspannung von 0,7 V als auch bis zu einer Klemmen
spannung von 0,4 V,. 

Nach Schluß der Entladung ist der innere Widerstand, 
wie in § 8 angegeben, festzustellen. 

§ 10. 
Trockenelemente sind ferner noch in der Weise zu 

prüfen, daß gleichzeitig bei einem zweiten Element wöchent
lich einmal die Klemmenspannung 10 s nach Schluß über 
einen Widerstand von 1 Q während 45 Tagen festgestellt 
wird. 

Die gefundenen Werte sind in Kurven einzutragen, in 
denen die gefundenen Spannungen als Ordinaten, die Zei
ten als Abszissen erscheinen. 

§ 1l. 
Für die Messungen nach §§ 7, 9 und 10 ist ein Edel

spannungmesser mit einem Widerstand von mindestens 
100 Q für 1 V zu benutzen. Sämtliche Messungen sind bei 
einer Raumtemperatur von etwa 200 vorzunehmen. 

§ 12. 
Für die Entladungen nach § 9 sind folgende Entladungs

widerstände zu wählen: 

Elementklasse 
Entladungswiderstand in Q 

123456 
25 15 10 5 10 5 

7 8 9 10 
5 5 10 5 

V. Normale Abmessungen von Elementen. 

§ 13. 
10 Normalklassen von Elementen mit den folgenden 

Abmessungen werden festgelegt: 



Vorschrüten und Normen für galvanische Elemente. 671 

Klasse 

!-~Öhe I I' 

I, des Quer-

Be- ! schnitt I· 

I hälters , 

I I mm" I ! mm, I 

ZKB 1 I 73 32xd 
ZKB 2 110 55X55! 
ZKB 3 I 140 63x63'I 
ZKB 4 180 80x80 

ZKB 5 /130 I 
ZKB 6V 165 76x76 
ZKB 6R

I
165 

ZKB 7 150 
ZKB 8 180 

ZKB 91 160 

ZKBI0! 

! 

250 

Durchmesser 

mm 

70 

75 
80 
85 

100 

(Deckel 107) 
125 

(Deckel 132) 

§ 14. 

Zulässige Zulässige 
Gesamt- Abweichung 

höhe der Seiten-
einschl. länge und 

Durch-
Klemme 

messer 
mm rum 

85 I 

125 2 
160 2 
200 3 
145 2 
185 3 
185 3 
170 3 
200 3 

200 

(3) 
300 

(3) 

Bemer
kung 

Trocken
element 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" Nasses 

Element 

" 
" 
" 

Für die Anschlußdrähte sind weichgeglühte verzinnte 
Kupferdrähte zu verwenden. Für die Klassen ZKB 1 bis 3 
und 5 ist ein Draht von 1 mm Durchmesser, für die Klassen 
ZKB 4, sowie 6 bis 8 ist ein Draht von 1,4 mm Durchmesser 
zu verwenden. Die Länge der Anschlußdrähte, vom Austritt 
aus der Vergußmasse ab gerechnet, soll mindestens betragen: 

Für Klasse 1 ..... . 55mm, 

" " 2, 3 und 5 . 
" 4, 6 bis 8 

. ...... 90mm, 

" 
....... 120mm. 

Für Bleistreifen für nasse Elemente gelten die Ab-
messungen: 

Querschnitt 10 Xl mm, 
Gesamtlänge mindestens 180 mm, 
Lochdurchmesser 5 mm. 

VI. Höchst- bzw. Mindestwerte für die Klassen ZKB 1 bis 10. 

§ 15. 

Für die aus den Messungen gemäß § 7 bis 10 sich er
gebenden Werte werden folgende Höchst- bzw. Mindest
werte festgesetzt, denen die nassen Elemente und die 
Trockenelemente Genüge leisten müssen: 
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8 I I Bemer-
·9 110 kungen 

Offene Spannurg des Elemen- I ' ' ' I 
tesinV •..••••. § 71,48 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 11,50 1,50 i 1,50 11,50 1,50 Mindest 

Klemmenspannung in V, 10 s wert 
nach Schluß über 1 [,j 

1,15 1,2511,20 

. I 
a) beim Deuen Element. . ~10 1,00 1,15 1,20 1,25 1,20 11'2511'15 1,20 " b) nach 45 Tagen • • . . §10 0,90 1,05 1,10 1,18 1,05 1,20,1,15 1,15 1,18

1 

- - " Innerer Widerstand des Ele- , 
mente. in [,j ••••••• § 8 0,40 0,30 0,30 0,20 0,25 0,20 iO,25 0,25 0,25

1
°,25 0,20 Höchst-

Zahl der Wattstunden bei 1 wert 
Dauerentladung bis 0,7 V § 9 1,6 8 14 32 9 20 120 14 20 116 30 Mindest 

Zahl der Wattstunden bei ! j wert 
Dauerentladl1ng bis 0,4 V § 9 1,9 [10 20 40 12 30 '30 17,5 30 ~5 45 " Lagerzeit in Wochen •• ~ 12 16 26 12 22 122 16 22 ' - ! - Höchst" 
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67. Normen für dreiteilige TaschenlampeIi
batterien 1). 

Gültig ab 1. Oktober 19162). 

Aufgestellt vom Verband Deutscher Elektrotechniker in Gemein
schaft mit dem Verband der Fabrikanten von Taschenlampen

batterien in Deutschland, e. V. 

1. Die normalen Taschenlampenbatterien müssen (ohne 
Kontaktfedern) folgende äußeren Abmessungen haben: 

Länge 
Breite 
Höhe. 

62mm, 
. 21mm, 
. 65=. 

Abweichungen sind in der Länge und Breite um 1/2 mm 
und in der Höhe um 1 mm zulässig. 

2. Die Kontaktstreifen müssen aus genügend rostsiche
rem, federnden Metall hergestellt und 7 bis 8 mm breit sein. 
Der kürzere Streifen soll 18 bis 20 mm, der längere 40 bis 
45 mm lang sein. 

3. Die Batterie muß oben durch einen geeigneten Stoff 
abgeschlossen oder vergossen sein. 

4. Jede Batterie muß ein Ursprungzeichen haben, das 
den Hersteller erkennen läßt; außerdem müssen die Woche 
und das Jahr der Herstellung leicht und deutlich erkennbar 
verzeichnet sein. Die Bezeichnungen sollen so angebracht 
sein, daß sie nicht ohne weiteres entfernt werden können. 

5. An jeder Batterie mllß äußerlich erkennbar sein, ob sie 
schon benutzt worden ist oder nicht. 

6. Die EMK der Batterie muß bei der Ablieferung aus 
der Fabrik mindestens 4,5 V betragen, sie soll 4,8 V mög
lichst nicht übersteigen. Innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Eintreffen bei dem Abnehmer, spätestens aber inner-

1) Diese Normen gelten nur für die dreiteiligen Taschenlampenbattel'ien nor
maler Ausführung, die zurzeit die gebräuchlichsten sind. Die Hera.usgabe von 
Xormen für andere Ta,ehenlampenbatterien bleibt vorbehalten. 

2) Veröffentlicht: ETZ 1916, S.489. Erläuterungen hierzu siehe ETZ 1916, 
S.489. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 43 
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halb 4 Wochen nach Auslieferung aus der Fabrik darf die 
EMK nicht unter 4,2 V bei offener Messung und nicht unter 
3,5 V über 15 Q kurzgeschlossen sinken vorausgesetzt, daß 
die Batterie inzwischen sachgemäß gelagert und behandelt 
worden ist. 

Zu den Messungen ist ein Gleichstrom-Präzisions-Span
nungmesser von mindestens 100 Q Widerstand auf 1 V 
des Meßbereiches zu verwenden. 

7. Der innere Widerstand der frischen Batterie muß 
so niedrig sein, daß die Spannung bei der Schließung der 
Batterie durch einen Widerstand von 15 Q höchstens 0,6 V 
unter die EMK von 4,5 V sinkt. 

8. Auf jeder Batterie muß die Leistung in Nutzbrcnn
stunden bei dauernder Entladung und bei Entladung mit 
Unterbrechungen angegeben sein. Die Angaben sollen 
sich auf eine Temperatur von ungefähr 20 0 C und auf den 
frischen Zustand der Batterie bei Ablieferung aus der Fabrik 
beziehen. Bei der dauernden Entladung ist die zu prüfende 
Batterie durch einen ·Widerstand von 15 Q zu schließen. 
Die Entladung gilt als be endet, sobald die Klemmenspan
nung auf 1,8 V gesunken ist. Die Nutzbrenndauer bei Ent
ladung mit Unterbrechungen ist, in der Weise zu berechnen, 
daß die bei dauernder Entladung ermittelte (nicht ab
gerundete) Brennstundenzahl um 40 010 erhöht wird. Die 
Angaben der Nutzbrenndauer sind in jedem Falle auf volle 
Viertelstunden abzurunden. 
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68. Leitsätze für Maßnahmen an Fernmelde- und 
an Drehstromanlagen im Hinblick auf gegenseitige 

Näherungen 1). 

I. Einleitung. 

§ 1. 

Diese Leitsätze treten am 1. Oktober 192.5 in Kraft. 

§ 2. 

Diese Leitsätze berücksichtigen von den Fernmelde
leitungen Fernsprechleitungen und mit Wechselstrom be
triebene Eisenbahnblockleitungen. Telegraphenleitungen wer
den durch Drehstromleitungen im allgemeinen nicht gestört. 
Die Anwendung der Leitsätze auf Drehstromleitungen mit 
betriebsmäßig geerdetem Nullpunkt bei Nennspannungen bis 
1000 V und auf die übrigen Drehstromleitungen bei N enn
spannungen bis 3000 V ist nicht erforderlich. 

IL Allgemeine Maßnahmen. 

A. Maß nah me n an neu e n F ern m eId e a n lag e n. 

§ 3. 

Fernsprechleitungen sind als Doppelleitungen, Eisen
bahnblockleitungen mit erdfreier Rückleitlmg herzustellen. 
Die mit den Außenleitungen verbundenen Einführungskabel 
sollen bis zum Anschlußpunkt der Blitzableiter so be
schaffen sein, daß sie kurzzeitig induzierte Längsspannungen 
bis zu 1000 Vertragen. 

§ 4. 

Um die zu Knallgeräuscnen Anlaß gebende Betätigung 
der Blitzableiter durch Fernwirkungen aus Drehstromanlagen 
hintanzuhalten, ist die Ansprechspannung der Blitzableiter 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1925, S. 818, 1126 und 1526 .. Sonderdruck VDE 321. 

Die erste Fas::sung, die sich nur auf Fernsprech-Doppelleitungen bezog, wurde 
dnrch die Jahresversammlung 1920 angenommen. Sie war veröffentlicht ETZ 1920, 
S.597. 
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so hoch zu wä.hlen, als es die Betriebsicherheit der tech
nischen Einrichtung zuläßt. Die geringstzulässige Ansprech
spannung is~ 300 V. 

Wenn Einrichtungen bestehen, durch die ohne wesent
liche Beeinträchtigung des Fernsprechbetriebes das Auf
treten von Knallgeräuschen zuverlässig verhütet werden 
kann, sind sie in den Fernsprechleitungen anzubringen. 

In Eisenbahnblockleitungen sind nur Blitzableiter mit 
Ansprechspannungen über 500 V zulässig, damit sie nicht 
durch die möglichen induzierten Längsspannungen betätigt 
werden können. 

~ 5. 

In Sprechstellung geerdete, gegen Erde unsymmetrische 
Apparate, Schaltungen und Einrichtungen sollen an Fern
sprechleitungen für den Weitverkehr nur mit Übertragern 
angeschlossen werden. 

Auch Fernsprechleitungen für den Schnellverkehr und 
für Netzgruppen sind nach MöglichKeit in gleicher Weise 
zu behandeln. 

Zur Herabminderung induzierter Längsspannungen sind 
die J<'ernsprechleitungen in geeigneten Fällen durch Zwi
schenschalten von Übertragern elektrisch zu unterteilen. 

§ 6. 

Bei Fernsprech-Doppelleitungen sollen die beiden Lei
tungzweige nach Stoff und Stärke der Drähte vollkommen 
übereinstimmen. Widerstandsunterschiede in den eingeschal
teten Stromsicherungen sind unzulässig. Feste oder lösbare 
Verbindungen in den Leitungen und Einrichtungen sind so 
herzustellen und zu unterhalten, daß keine für die Sprech
ströme schädlichen Übergangswiderstände (Kontaktfehler) 
vorkommen. Die Ableitung soll möglichst gering und in den 
beiden Leitungzweigen möglichst gleich sein. Diese Vor
schriften gelten sinngemäß auch für die Stämme eines 
Vierers. 

§ 7. 

Durch Einbau von Schleifenkreuzungen und Platzwechseln 
ist eine für den Sprechverkebr ausreichende Symmetrie der 
Stämme und Vierer herzustellen. 

Ausreichende Symmetrie besteht, wenn die Leitungen 
den Anforderungen genügen, die die Deutsche Reichspost 
an ihre Leitungen stellt. 

Die Länge eines Kreuzungsabschnittes soll nach Mög
lichkeit 1 km nicht überschreiten. 
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Ein Kreuzungsabschnitt ist der 
zugrundeliegende Abstand zweier 
Fernsprechlinie. 

§ 8. 

dem Kreuzungsverfahren 
Kreuzungsgestänge der 

:b'ür sorgfältige Linienunterhaltung und schnellste Be
seitigung von Fehlern, insbesondere von Ableitungen, ist 
Sorge zu tragen. 

B. M-aßnahmen an neuen Drehstromanlagen. 

§ 9. 
Umlaufende Maschinen sollen nicht nur bei Leerlauf, 

sondern auch bei beliebiger Belastung bis zur Nennlast ein
schließlich praktisch sinusförmige Spannungkurven liefern; 
Transformatoren dürfen im Eisen nicht zu hoch gesättigt 
sein. Maßgebend hierfür sind die "Regeln für die Bewertung 
und Prüfung von elektrischen Maschinen" (R.E.M.j1923) 
bzw. die "Regeln für die Bewertung und Prüfung von 
Transformatoren" (RE.T.j1923). 

§ 10. 

Bei Anlagen mit unmittelbar oder über einen kleinen 
Widerstand geerdetem Symmetrie punkt (Nullpunkts erdung) 
sind Leistungstransformatoren, sofern die Spannung der 
geerdeten Seite mehr als 12 kV beträgt, derart zu schalten 
oder mit einer besonderen 'Wicklung derart auszuführen, 
daß die magnetischen Flüsse der dreizahligen Harmo
nischen im Transformator mögliebst unterdrückt werden 
(siehe "Leitsätze für den Schutz elektrischer Anlagen gegen 
Überspannungen", A.bschnitt Ir, 1 b Transformatoren). 

§ 11. 

Anlagen ohne Nullpunktserdung sollen nach Möglich
keit mit Einrichtungen versehen werden, die den Erd
schlußlichtbogen unterdrücken und damit dem Entstehen 
von Doppelerdschlüssen vorbeugen, z. B. Löschtransforma
toren, Erdschlußspulen, oder die den Erdschluß selbsttätig 
abschalten. 

§ 12. 
An mindestens einer Stelle eines elektrisch zusammen

hängenden Drehstromnetzes soll eine Einrichtung vorge
sehen werden, die das Auftreten von Erdschlüssen in der 
Anlage erkennbar macht. 
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§ 13. 

Für das Schalten der Leitungen werden Einrichtungen 
empfohlen, die zur Unterdrückung von Stromstößen und 
Spannungsprüngen geeignet sind. 

§ 14. 

Das elektrisch zusammenhängende Leitungsnetz soll in 
seiner ganzen Ausdehnung so angeordnet werden, daß die 
Spannungen der Phasendrähte gegen Erde möglichst gleich 
groß sind. Soweit ein genügender Ausgleich nicht durch 
Zusammenschalten verschieden gelegener Phasendrähte bei 
Abzweigungen, Schaltstellen, Kraft- und Umspannwerken 
erreicht werden kann, soll er durch Verdrillen der Leitungen 
geschaffen werden. Dabei soll die Länge eines vollständigen 
Umlaufes bei dreieckiger Leiteranordnung in der Regel 
80 km, bei anderer Anordnung 40 km möglichst nicht über
schreiten. Als dreieckige Anordnung gilt eine Anordnung, 
bei der die Dreieckhöhe größer als die Hälfte der längsten 
Seite ist. 

In vermaschten Netzen sollen Leitungen über 30 km 
-- gerechnet von Knotenpunkt zu Knotenpunkt - in min
destens einem vollen Umlauf verdrillt werden. 

Ein Umlauf ist ein Abschnitt, in dem jeder Leiter in 
gleichem Drehsinne und in gleichen Zwischenräumen zwei
mal seinen Platz wechselt. An der Verbindungstelle zweier 
Umläufe kann der Platzwechsel unterbleiben. Abzweigungen 
sind auf die Stammlinie anzurechnen. Doppelleitungen mit 
günstigstem Ausgleich ihrer elektrischen Felder (ETZ 1921, 
S. 1262) sind wie Leitungen in Dreieckanordnung zu be
handeln. 

§ 15. 

Freileitungen sollen möglichst symmetrisch belastet 
werden. 

§ 16. 

Die Leitungen sollen so weit von Baumzweigen, Blät
tern und mit Erde in Verbindung stehenden Körpern ent
fernt sein, daß Berührungen zwischen diesen und den 
Leitungen vermieden werden und Bäume, Äste und Zweige 
möglichst nicht in die Drähte fallen. 

Erdfehler sind mit tunlichster Beschleunigung zu be
seitigen (vgl. §§ 29 und 39). 
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IH. Maßnahmen bei neuen Näherungen. 

A. All g e m ein e s. 

§ 17. 

Unabhängig von der Frage, wem die Kosten zur Last 
fallen, sind im Einvernehmen der Beteiligten grundsätzlich 
die Maßnahmen an der Drehstromanlage, an der Fernmelde
anlage oder an beiden Anlagen zu treffen, die die technisch 
und wirtschaftlich beste Gesamtlösung bilden. Dabei sollen 
diese Maßnahmen innerhalb technischer und wirtschaft
licher Grenzen nach Möglichkeit derart durchgeführt werden, 
daß auch spätere Näherungen erleichtert werden. 

Vielfach wird die Einhaltung eines ausreichenden Ab
standes zwischen den beiden Anlagen, sofern sie technisch 
durchführbar ist, die wirtschaftlichste Lösung sein. 

§ 18. 

Eine Näherung ist ein Nebeneinanderlauf zwischen einer 
Fernmeldeleitung und einer Drehstromleitung in einer solchen 
Länge und in einem solchen Abstande, daß durch die elek
trischen oder magnetischen Felder der Drehstromleitung in 
der ]'ernmeldeleitung mit technischen Mitteln nachweisbare' 
Spannungen erzeugt werden können. 

§ 19. 

:Für :l\äherungen, bei denen die Fernmeldelinie oder die 
Drehstromlinie oder beide Linien als Kabel in der Erde ver
legt oder als Luftkabel geführt sind, bedarf es der unter 
B bis D angegebenen Maßnahmen nicht. 

§ 20. 

Bestehende Drehstromleitungen innerhalb von Nähe
rungen gelten als Neuanlagen, wenn die Spannung erhöht 
wird, und die Näherungen nicht von vornherein für die 
höhere Spannung bemessen worden sind. 

TI. Maßnahmen zur Verhinderung des Entstehens 
gefährlicher Knallgeräusche in Fernsprech

lei tungen. 

§ 21. 

Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Nähe
rungen zwischen der nämlichen Fernmeldeleitung und der 
nämlichen Drehstromleitung soll die Länge einer Näherung 
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so klein oder der gegenseitige Abstand der Leitungen so 
groß gewählt werden, daß durch die Fernwirkungen der 
Drehstromleitung in einer Fernsprechleitung keine Gefähr
dung durch Knallgeräusche verursacht werden kann. 

Näherungen, die bei dem Inkrafttreten der Leitsätze vor
handen sind, brauchen nicht berücksichtigt zu werden, we= 
Gefährdungen noch nicht vorgekommen oder trotz Über
schreitens der Gefährdungsgröße keine geeigneten Schutz
maßnahmen getroffen sind. 

§ 22. 
Gefährdung durch Knallgeräusche ist bei Verwendung 

von Kopffernhörern möglich, wenn beim Sc haI t e n ein e r 
erdfehlerhaften Drehstromleitung ohne Null
pu n k t se r dun g durch Influem eine elektrische Arbeit von 
mehr als 2/100 J (Wattsekunden) auf eine Fernsprech-Doppel
leitung übertragen wird. In Fernsprech-Einzelleitungen ist 
ein Betrag über 6/100 J als gefährlich anzusehen (siehe 
auch § 25). 

§ 23. 

Als wirksame influenzierende Spannung der Drehstrom
leitung gilt der anderthalbfache Scheitelwert, bei der Ver
wendung von Einrichtungen nach § 13 der einfache Schei
telwert ihrer Nennspannung. Befinden sich Drehstromlei
tungen verschiedener Spa=ung auf dem gleichen Gestänge, 
so wird die höchstvorkommende Spannung, bei Doppelleitun
gen die gemeinsame Spannung zugrunde gelegt. 

§ 24. 

Gefährdung durch Knallgeräusche ist möglich, wenn 
der beim Auf t l' e t e n ein e sEI' d s chI u s ses i n ein e r 
D reh s t rom 1 e i tun g mit Null P unk t s erd u n g ent
stehende Dauerkurzschlußstrom, soweit er sich durch die 
Erde ausgleicht, in einer Fernsprechleitung eine Spannung 
gegen Erde (Längsspannllng) induziert, deren Effektivwert 
400 V bei Fernsprech-Doppelleitungen, 100 V bei Fernsprech
Einzelleitungen übersteigt. 

§ 25. 
Wenn in den Fernsprechleitungen der Näherung Ein

richtungen vorgesehen sind oder vorgesehen werden, die 
das Auftreten von Knallgeräuschen in den FernhSirern zu
verlässig verhüten, wird eine Gefährdung nach den §§ 22 
und 24 nicht angenommen; doch darf mit Rücksicht auf die 
geringe Sicherheit der Fernsprecheinrichtungen gegen Durch-
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schlag und auf die Gefährdung von Personen, die blanke 
Teile der Fernsprecheinrichtungen berühren, die effektive 
Längsspannung 1000 V, auch nicht für kurze Zeit (Aus
schaltzeit), übersteigen. 

Durch elektrische Unterteilung der Fernsprechleitungen 
mit Hilfe von Übertragern innerhalb der Näherungstrecke 
läßt sich die Längsspannung verringern. Diese Maßnahme ist 
nach Möglichkeit anzuwenden, wenn sie den Betriebswert 
der Fernsprechleitungen nicht unzulässig verschlechtert. 

C. Maßnahmen gegen Störungen in Eisenbahn
blocklei tungen. 

§ 26. 

Störungen in Eisenbahnblockleitungen sind möglich, 
wenn unter den Voraussetzungen des § 24 die in einer Eisen
bahnblockleitung mit Erde als Rückleitung induzierte Längs
spannung 50 V (eff.) übersteigt. 

§ 27. 

Sofern störende Fernwirkungen im Sinne des § 26 auf
treten, sind Maßnahmen im Sinne des § 17 zu treffen (vgl. 
auch § 3). 

D. Maßnahmen gegen Störungen des Betriebes 
in l!'ernsprechlei tungen. 

§ 28. 

Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Nähe
rungen zwischen der nämlichen l!'ernsprechleitung und der 
nämlichen Drehstromleitung oder anderen Drehstromleitun
gen muß die Läng-e der Näherung zwischen einer Fern
sprechleitung und einer Drehstromleitung so klein oder der 
gegenseitige Abstand so groß gewählt werden, daß durch das 
elektrische Wechselfeld der Spannungsoberschwingungen der 
erdfehlerfreien Drehstromleitung der Betrieb in 
der Fernsprechleitung nicht gestört wird. 

Näherungen, die bei dem Inkrafttreten der Leitsätze vor
handen sind, brauchen nicht berücksichtigt zu werden, wenn 
trotz überschreitens der Störungsgröße keine geeigneten 
Schutzmaßnahmen getroffen sind. 

§ 29. 
Weun nicht sichergestellt ist, daß nach dem Auftreten 

eines Erdfehlers in einem Drehstromnetz ohne Nullpunkts
erdung der davon betroffene Leitungsteil oder die Dreh-
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stromleitung auf der Näherungstrecke innerhalb drei Stunden 
abgeschalt-et wird, soll die Näherung so bemessen werden, 
daß durch das elektrische Wechselfeld der Spannungsober
schwingungen der erdfehlerhaften Drehstromlei
tun g der Betrieb einer Fernsprech-Doppelleitung nicht ge
stört wird. Bei Fernsprech-Einzelleitungen ist die Erfüllung 
dieser Forderung im allgemeinen nicht durchführbar. 

§ 30. 
Bei der Bemessung der Näherung nach § 28 bleiben 

Drehstromleitungstrecken, die derart verdrillt sind, daß auf 
jeden Kreuzungsabschnitt (vgl. § 7) in der Fernsprechlinie 
mindestens ein voller Umlauf in der Drehstromleitung ent
fällt, außer Betracht, sofern der gegenseitige Abstand auf 
der Umlaufstrecke gleich bleibt oder sich um nicht mehr 
als 10 0/0 ändert. 

§ 3l. 
Als Länge der Näherung gilt ihre wirkliche Länge, für 

die Störung des Betriebes in Fernsprech-Doppelleitungen 
jedoch höchstens die Störungslänge. Stönmgslänge ist die 
größte Länge des keine Kreuzungen enthaltenden Abschnittes 
einer Fernsprech-Doppelleitung, der bei dem in der Fern
sprechlinie angewendeten Kreuzungsverfahren vorkommen 
kann. 

§ 32. 
Wenn die Störungslänge durch den Einbau zusätzlicher 

Kreuzungen in die Fernsprechlinie nach Maßgabe der grund
sätzlichen Kreuzungsverfahren verkürzt werden kann, so 
soll die Verkürzung über die Näherung hinaus genügend 
weit ausgedehnt werden, um eine wesentliche Verschlech
terung des Induktionsschutzes der Fernsprechleitungen gegen
einander zu verhüten. 

§ 33. 
Hinsichtlich der Oberschwingungspannungen in einer 

Drehstromleitung wird vorausgesetzt, daß sie in ihrer Ge
samtheit die gleiche Störwirkung ausüben wie eine Schwin
gung der Kreisfrequenz 5000 mit einer effektiven Spannung 
gleich 1/öo der Nennspannung der Drehstromleitung. 

Für Doppelleitungen, die mit günstigstem Ausgleich 
ihrer elektrischen Felder angeordnet sind (ETZ 1921, S.1262), 
wird als störende Spannung ebenfalls l/öo, bei fehlendem 
Ausgleich 8/100 der Nennspannung angenommen. Besteht die 
Drehstromlinie aus Leitungen verschiedener Nennspannun
gen, so gilt als störende Spannung 1/öo der höheren, vermehrt 
um 1/100 der niedrigeren Nennspannung. 
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§ 34. 

Eine Betriebstörung ist möglich, wenn die in der Fern
sprechleitung erzeugte Geräuschspannung 1/100 V, bezogen 
auf eine Schwingung der Kreisfrequenz 5000, übersteigt. 

§ 35. 

\Yenn bei der Erweiterung eines Drehstromnetzes, dessen 
I,eitungen noch nicht planmäßig (vgl. § 14) verdrillt sind, 
auf der Näherungstrecke die Fernsprechleitungen durch die 
Spannungsunsymmetrie dts Drehstromnetzes gegen Erde 
störend beeinflußt werden, so ist der Spannungsausgleich 
durch geeignete Maßnahmen, z. B. Vertauschen von Leitern 
an Abzweigungen, in Schalthäusern, Kraft- und Umspann
werken, soweit wie möglieh zu verbessern. 

§ 36. 

Drehstromleitungen mit Näherungen sollen erstmalig 
nur außerhalb der Hauptfernsprechbetriebzeit (7 Uhr vorm. 
bis 8 Uhr nachm. an Werktagen) unter Spannung gesetzt 
werden. 

§ 37. 

Ob die in den §§ 22, 24, 25, 26 und 34 angegebenen 
Grenzwerte übersehritten werden, läßt sich auf Grund der 
naehstehenden "Anleitung zur Prüfung der Zulässigkeit von 
Näherungen zwischen Fernmelde-Freileitungen und ober
irdischen Drehstromleitungen" feststellen. 

IV. Maßnahmen bei bestehenden Näherungen. 

§ 38. 

Wenn während der Hauptfernsprechbetriebzeit (7 Uhr 
vorm. bis 8 Uhr nachm. an Werktagen) Drehstromleitungen 
in den Kraft- und Umspannwerken zum Auffinden von Erd
fehlern geschaltet werden müssen, so ist dem Besitzer 1) der 
Fernsprechleitungen, in denen durch solche Schaltungen 
schon bei früheren Gelegenheiten Gefährdungen durch Knall
geräusche verursacht worden sind, der Zeitpunkt vorher mit
zuteilen, damit die gefährdeten Fernsprechleitungen vor
sichtig bedient werden. 

§ 39. 

Drehstromleitungen mit Erdfehlern sind abzuschalten, 
sobald es die Betriebslage irgendwie gestattet, späte-

') Bei der Reichspost die durch Fernsprecher oder sonst am schnellsten er
reicbbare Fernsprech-Betriebstelle, bei der Reichsbahn eine besonders zu be
zeichnende Dienststelle. 
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stens aber unbedingt nach drei Stunden. Wenn jedoch in
folge des Erdfehlers wichtige Fernsprechleitungen des öffent
lichen Verkehres oder Fernsprechleitungen, die zur Siche
rung des Eisenbahnbetriebes dienen, unbenutzbar werden, 
muß die Abschaltung so schnell wie te c h n i s c h möglich 
erfolgen vorausgesetzt, daß dadurch nicht Menschenleben 
gefährdet, lebenswichtige Betriebe lahmgelegt oder sonst 
unverhältnismäßig große volkswirtschaftliche Schäden ver
ursacht werden_ 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Drehstroman
lagen, deren Näherungen nach § 29 so ausgeführt sind, daß 
sie auch in fehlerhaftem Zustande keine Fernsprechstörun
gen verursachen. 

Anleitung 

zur Prüfung der Zulässigkeit von Näherungen zwischen 
Fernmelde-Freileitungen und oberirdischen Drehstromleitungen 

(§ 37) 2) 
(mit 1 Abbildung und 1 Anlage). 

I. Allgemeines. 

1. In der Regel enthalten die Fernmeldelinien - abge
sehen von Telegraphenleitungen - verschiedenartig betrie
bene Leitungen: Fernsprech-Doppelleitungen, Fernsprech-Ein
zelleitungen, Eisenbahnblockleitungen. Da von vornherein 
nicht zu übersehen ist, für welche dieser Leitungsarten die 
Forderungen hinsichtlich der Näherungen am weitesten 
gehen, werden die Berechnungen zweckmäßig für alle Lei
tungsarten angestellt, die in der betreffenden Linie oder in 
getrennten Linien vorkommen, deren gegenseitiger Abstand 
klein gegenüber ihrem Abstande von der Drehstromlinie ist. 

2. Schutz gegen Gefährdung der Fernsprechleitungen 
(§ 2 bis 25) kann durch Verdrillen (§ 30) der Drehstrom
leitung nicht erreicht werden. Das Verdrillen der Drehstrom
leitung vermindert die Einwirkung auf den Sprechverkehr 
und ermöglicht so, unter Umständen in Verbindung mit 
dem Einbau von Schleifenkreuzungen in Fernsprech-Doppel
leitungen, in gewissen Fällen Näherungen geringeren Ab
standes oder größerer Länge; doch müssen auch hierbei die 
durch die Gefährdung bedingten Grenzen eingehalten werden. 

3. Die Störwirkung der Ströme fehlerfreier Drehstrom
leitungen ist unberücksichtigt geblieben. Sie kann aber bei 
Erdschluß im Drehstromnetz sehr groß werden. Da sie auch 
in diesem Falle außer Betracht gelassen wird, ist es um so 

I) Die eingeklammerten §§ beziehen sich auf die Leitsätze. 
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mehr angezeigt, wenigstens die Störwirkung der Unsym
metriespannung bei Erdschluß zu berücksichtigen. Daher 
wird die Bemessung der Näherung unter der Annahme eines 
längere Zeit bestehenden Erdschlusses (§ 29) empfohlen, wie 
es überhaupt angezeigt ist, über die Mindestabstände, die 
sich aus den nachstehenden Formeln ergeben, nach Mög
lichkeit hinauszugehen. 

4. Die Beurteilung der Näherungen erfolgt zweckmäßig 
auf Grund der nachbezeichneten Unterlagen: 

a) Lageplan der Näherungen mit Eintragung der Ab
stände (Maßstab 1: 25 000) und mit maßstäblicher An
gabe der verwendeten Mastbilder. 

b) Lageplan der Fernmeldelinie mit Angabe der Anzahl 
der Fernmeldeleitungen, der Kreuzungsabschnitte, der 
Leitungsgattung und der u. U. in den Fernmeldeanlagen 
vorhandenen Schutzeinrichtungen ; Lageplan des Dreh
stromnetzes bzw. des die Näherung enthaltenden Netz
teiles mit Angabe der Kraftwerke, Umspannwerke, Haupt
schaltstellen und Verdrillungspunkte (möglichst Maß
stab 1: 100000). 

c) Berechnung des Kurzschlußstromes bei Drehstromlei
tungen mit Nullpunktserdung. 

IL Erläuterungen. 

5. Drehstromleitung im Sinne dieser Anleitung ist das 
gesamte metallisch zusammenhängende - d.h. nicht durch 
Transformatoren verbundene - Drehstromnetz, das von 
einem Kraft- oder Umspannwerk oder von mehreren parallel
arbeitenden Kraft- oder Umspannwerken gespeist wird. 

6. Eine schräge Näherung ist eine Näherung, bei der 
sich der Abstand zwischen zwei Endpunkten gleichmäßig 
ändert; sie ist durch eine Näherung mit einem gleichblei
henden Abstande gleich der Wurzel aus dem Produkte des 
Anfangs- und Endabstandes zu ersetzen. 

7. Als Länge der Näherung gilt die Projektion der Fern
meldeleitung auf die Drehstromleitung innerhalb des gleichen 
Abstandbereiches. 

8. Unter Kreuzung ist der Übergang der Drehstrom
linie zwischen zwei Stützpunkten von der einen auf die 
andere Seite der Fernmeldelinie zu verstehen. Die Kreuzung 
endet zu beiden Seiten der Fernmeldelinie, sobald der 
gegenseitige Abstand der heiden Linien auf 10 m gestiegen 
ist. Die aij.schließenden Strecken sind Näherungen. 

9. Als Erdschlußstelle des Kurzschlußstromes (§ 24) 
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gilt das vom Kraft- oder Umspannwerk entlang dem Lei
tungswege am weitesten entfernt liegende Ende der Nähe
rung, beim Vorhandensein mehrerer Näherungen das ent
sprechende Ende der letzten Näherung. Der Kurzschluß
strom ist nach dem Beispiele in den "Regeln für die Kon
struktion, Prüfung und Verwendung von Wechselstrom
Hochspannungschaltgeräten (REH)" - ETZ 1923, S. 989 -
zu berechnen. Als Scheinwiderstand der Drehstromleitung 
ist 1 Q für 1 km Leitungslänge vom Kraft- oder Umspann
werk bis zur Erdschlußstelle anzusetzen. 

10. Sollen Störungen allein durch Verdrillen (§ 30) ver
mieden werden, so ist es notwendig, daß mindestens ein 
voller Umlauf auf jeden 5 km- bzw. 1 km-Kreuzungsab
schnitt der Fernsprechlinie entfällt. Wird diese von der 
Drehstromlinie innerhalb eines Umlaufes gekreuzt, so sind 
die Drehstromleiter vor und hinter der Kreuzung im ent
gegengesetzten Drehsinne zu verdrillen. 

11. Die Störungslänge (§ 31) der E'ernsprech-Doppellei
tungen der Deutschen Reichspost beträgt beim 5 km-Kreu
zungsabschnitt 40 km, beim 1 km-Kreuzungsabschnitt 8 km; 
jedoch in dem Verwaltungs gebiet von Bayern einheitlich 
16 km, in dem von Württemberg 20 km. 

12. Bei der Veränderlichkeit der Abstände der Nähe
rungen auf längeren Strecken ist nicht damit zu rechnen, 
daß die Störwirkungen der Oberschwingungspannungen auf 
zwei aufeinander folgenden Störungs längen, die infolge der 
zwischenliegenden Schleifenkreuzungen im entgegengesetzten 
Sinne beeinflußt sind, hinreichend verringert werden. Durch 
eine weiter hinzukommende Störungslänge, die dann im 
gleichen Sinne wie die erste Störungslänge beeinflußt wird, 
kann sog-a.r eine Vergrößerung der Störwirkungen über die 
einer einzigen Störungslänge hinaus eintreten. Da die Be
rücksichtigung dieser Verhältnisse sehr verwickelt ist und 
meistens zu recht erheblichen Abständen führen würde, wird 
unterstellt, daß mehrere Störungslängen keine größere Ein
wirkung erleiden als eine einzige Störungs länge, die alls 
zusammenhängende Länge zwischen zwei beliebigen End
punkten aus der Fernsprechlinie herausgeschnitten anzu
nehmen ist. Für jeden solchen nach Lage der Näherungen 
möglichen Ausschnitt müssen AbstaLld und Länge der Nähe
rungen bemessen sein. 

13. Bei der Verkürzung (§ 32) der Störungslänge VOll 

40 km auf 8 km sind die zusätzlichen Schleifenkreuzungen 
auf einer Strecke von 16 km oder ein ganzes Vielfaches von 
16 km in die Fernsprech-Doppelleitungen einzubauen. 
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14. In den nachstehenden Berechnungen bedeuten: 

E die Nennspannung der Drehstromleitung in V. Bei Dreh
stromlinien mit mehreren Leitungen gilt - abgesehen. 
von Doppelleitungen mit günstigstem Ausgleich ihrer 
elektrischen Felder - für die Berechnung der Stör
wirkungen nach Ziffer 23, 25, 29, 31, 35, 37 und 47 
die den Faktoren in § 33, Abs. 2 entsprechend erhöhte 
Nennspannung; d. h. in den Formeln dieser Ziffern ist 
die Nennspannung E um die halbe Nennspannung der 
zweiten Leitung (bei Leitungen mit verschiedenen Span
nungen die mit der geringeren Spannung) zu erhöhen. 

D den gegenseitigen Abstand der Drehstromleiter in Meter, 
bei ungleichen Abständen den geometrischen Mittelwert 

der Abstände (V <11 (J2 (J3) 

z die Zahl der Drähte in der Fernmeldelinie, 

I die Länge der Näherung in Kilometer, 

ls die Störungslänge der Fernsprech-Doppelleitung in Kilo
meter, 

a den Abstanel zwischen Drehstromlinie und Femmelde
linie in Meter, 

b die Durchschnittshöhe der Drehstromleitung über Erde 
in Meter, 

c die Durchschnittshöhe der Fernmeldeleitung über Erde 
in Meter. Bei Drehstromleitungen mit Spannweiten über 
120 m kann b = 12, sonst. b = 8, bei Fernmeldeleitungen 
gewöhnlich c = 6 gesetzt werden, 

J elen Dauerkurzschlußstrom der Drehstromleitung in A, 

ro das 2 :I-fache der Betriebsfrequenz der Drehstromleitung ; 

ferner: 

1), q, r Faktoren, die die elektrische Schirmwirkung ge
erdeter Leitungen oder von Bäumen ausdrücken. Zn 
setzen ist: 
p = 0,75 bei durchgehendem Erdseil (Blitzschutzseil) in 

der Drehstromlinie, 
q = 0,7 bei geschlossener Baumreihe in der Nähe der 

Drehstromlinie, 
r = 0,7 bei geschlossener Baumreihe in der Nähe der 

Fernmeldelinie. 
\Venn der Baumschutz fehlt oder die Baumkronen von 

den Leitungen mehr als 3 m entfernt sind, sind q und r 
= 1 zu setzen, ebenso p = 1, wenn das Erdseil fehlt. 
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In. Berechnung der Gefährdung- und Störungzahlen. 

A. Dreh s t rom lei tungen 0 hn e Null punkt s
erdung. 

a) Gefährdung durch Knallgeräusche in Fern
spre chlei tungen (§§ 21 bis 23). 

a) Fernsprech-Doppelleitungen. 

15. Näherungen, deren Abstand a> i fB ist, bleiben für 

die Berechnung unberücksichtigt. 
16. Die übrigen Näherungen sind unter Berücksichtigung 

bereits bestehender Näherungen zwischen der nämlichen 
Fernsprech-Doppelleitung und der nämlichen Drehstrom
leitung so zu bemessen, daß die beim Schalten der erd
fehlerhaften Drehstromleitung auf der Gesamtheit der Nähe
rungen in die Fernsprechleitung übertragene elektrische 
Arbeit 2/100 Joule nicht übersteigt. 

17. Zur Feststellung, ob dieser Energiebetrag über
schritten wird, dient die Gefährdungzahl 

lv2 

f= zfs' 
E bc 

" = 400 . a2 + b2 + c' p q rist. 

worin 

18. Die Gefährdungzahl f ist für jeden Abstandbereich 
gesondert zu berechnen. Ändern sich innerhalb des gleichen 
Abstandbereiches die Bestimmungsgrößen p, q, r oder z, so 
ist die Näherung entsprechend zu unterteilen und die Ge
fährdungzahl für jeden Teil zu ermitteln. Bei Teilnehmer
anschlußlinien, die nicht mehr als 6 Doppelleitungen ent
halten, kann z = 12 gesetzt werden. 

19. Kreuzungen zwischen der Drehstromleitung und der 
Fernsprechleitung werden nicht berücksichtigt. 

20. Die Fernsprech-Doppelleitung ist als gefährdet an
zusehen, wenn die Summe der Gefährdungzahlen größer als 
50 ist. Bei Verwendung von Einrichtungen gemäß § 13 (vgl. 
§ 23) erhöht sich diese Summe auf 100. Für die Berech
nung kann das unter IV aufgeführte Beispiel als Muster 
dienen. 

ß) Fernsprech-Einzelleitungen. 

21. Die Berechnung erfolgt wie zu a. 
22. Die beim Schalten der erdfehlerhaften Drehstrom

leitung auf die Sprechleitung übertragene elektrische Arbeit 
darf nicht größer als 6/100 Joule sein, demgemäß darf die 
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Summe der Gefährdungzahlen 150 nicht übersteigen. Bei 
Verwendung von .Einrichtungen gemäß § 13 (vgl. § 23) erhöht 
sich diese Summe auf 300. 

b) Störung des Betriebes in Fel'nsprechleitun
gen bei fehlerfreier Drehstromleitung 

(§§ 28, 30 ff.). 

a) Fernsprech-Doppelleitungen. 

23. Näherungen, deren Abstand a> ! fE(f-Z; ist, bleiben 

für die Berechnung außer Betracht. 
24. Die übrigen Näherungen sind unter Berücksichtigung 

bereits bestehender Näherungen zwis.chen der nämlichen 
Fernsprech-Doppelleitung und der nämlichen Drehstrom
leitung oder anderen Drehstromleitungen für eine Gesamt
länge bis höchstens der Störungslänge ls so zu bemessen, 
daß die durch Oberschwingungspannungen der Drehstrom
leitungen in der Fernsprech-Doppelleitung erzeugte Ge
räuschspannung 1/100 V nicht übersteigt. 

25. Zur Feststellung, ob diese Spannung überschritten 
wird, dient die Störungzahl : 

l 
s=Eo a2+-b2+c2 ' 

26. Die Störungzahl 8 ist für jeden Abstandbereich ge
sondert zu berechnen. Kreuzungen zwischen der Drehstrom
leitung und der Fernsprechleitung werden nicht berück
sichtigt. 

27. Mit einer Störung des Betriebes in der Fernsprech
Doppelleitung ist zu rechnen, wenn die Summe der Störung
zahlen größer als 400 ist. 

28. Für die Berechnung der Störungzahlen kann das 
unter IV aufgeführte Beispiel als Muster dienen. Daselbst 
finden sich auch Angaben über eine zweckmäßige Verdril
lung der Drehstromleitung zur Verkleinerung der Summe 
der Störungzahlen. 

ß) Fernsprech-Einzelleitungen. 

29. Näherungen, deren Abstand a > 2 iE~ ist, bleiben 
für die Berechnung außer Betracht. 

30. Die übrigen Näherungen sind unter Berücksichtigung 
bereits bestehender Näherungen zwischen der nämlichen 
Fernsprechleitung und der nämlichen Drehstromleitung oder 
anderen Drehstromleitungen - jedoch nicht mit Beschrän
kung auf die Störungslänge ls - so zu bemessen, daß die 
auf der Gesamtheit der Näherungen durch die Oberschwin-

Vorschriftenbuch. 14. Aufl. 44 
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gungspannungen der Drehstromleitungen in der Fernsprech
leitung erzeugte Geräuschspannung 1/100 V nicht übersteigt. 

31. Zur Feststellung, ob diese Spannung überschritten 
wird, dient die Störungzahl : 

,ECJ 1 
S = Z +;) . a2 +b2 + c'j • 

32. Die Störungzahl 8' ist für jeden Abstandbereich ge· 
sondert zu berechnen. Ändert sich z innerhalb des gleichen 
Abstandbereiches, so ist die Näherung entsprechend zu 
unterteilen und die Störungzahl für jeden Teil zu ermitteln. 
Kreuzungen zwischen der Drehstromleitung und der Fern
sprechleitung werden nicht berücksichtigt. 

33. Mit einer Störung des Betriebes in der Fernsprech
Einzelleitung ist zu rechnen, wenn die Summe der Störung
zahlen größer als 6 ist. 

34. Die Summe der Störungzahlen (§ 30) kann durch 
Verdrillen der Drehstromleitung verkleinert werden; doch 
muß die Verdrillung, wenn gleichzeitig Fernsprech.Doppel
leitungen in Frage kommen, für diese bemessen sein. 

c) Störung des Betriebes in Fernsprech-Doppel
leitungen bei erdf ehlerhafter Drehstromlei

tung (§ 29). 

35. Näherungen, deren Abstand a > ! y E ls ist, bleiben 

für die Berechnung außer Betracht. 
36. Die übrigen Näherungen sind unter Berücksichtigung 

bereits bestehender Näherungen zwischen der nämlichen 
:Fernsprechleitung und der nämlichen Drehstromleitung -
nicht auch anderen Drehstromleitungen, da gleichzeitiger 
Erdschluß in verschiedenen unabhängigen Drehstromnetzen 
nicht vorausgesetzt wird, - für eine Gesamtlänge bis 
höchstens der Störungslänge 1. so zu bemessen, daß die 
durch Oberschwingungspannungen der Drehstromleitung in 
der Fernsprech-Doppelleitung erzeugte Geräuschspannung 
1/100 V nicht übersteigt. 

37. Zur Feststellung, ob diese Spannung überschritten 
wird, dient die Störungzahl 

EI 
Se = (F+b~+ c2 • 

38. Die Störungzahl se ist für jeden Abstandbereich ge
sondert zu berechnen. Kreuzungen zwischen der Drehstrom
leitung und der Fernsprechleitung werden nicht berück
sichtigt. 
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39. Mit einer Störung des Betriebes in der Fernsprech
Doppelleitung ist zu rechnen, wenn die Summe der Störung
zahlen größer als 25 ist. 

40. Die Summe der Störungzahlen kann durch Verdrillen 
der Drehstromleitung nicht verkleinert werden. 

B. Drehstromleitungen mit Nullpunktserdung. 

a) Gefährdung durch Knallgeräusche und elek

trischen Durchschlag in Fernsprechleitungen 

(§§ 24, 25). 

a) Fernsprech-Doppelleitungen. 

41. Näherungen, deren Abstand a> 1000 m ist, bleiben 
für die Berechnung außer Betracht. Teilnehmeranschluß
linien mit nicht mehr als 6 Doppelleitungen werden als nicht 
gefährdet angesehen. 

42. Die übrigen Näherungen sind unter Berücksichtigung 
der schon bestehenden Näherungen zwischen der nämlichen 
Fernsprech.Doppelleitung und der nämlichen Drehstrom
leitung so zu bemessen, daß durch den auf der Gesamtheit 
der Näherungen fließenden Kurzschlußstrom der Drehstrom
leitung in der Fernspl'ech-Doppelleitung oder bei deren elek
trischer Unterteilung (§ 25) in den Teilstrecken keine höhere 
Längsspannung als 400 V (eff) induziert wird. Bei Verwen
dung von Einrichtungen zum Schutze gegen Knallgeräusche 
(§ 4, Abs. 2) darf die induzierte Längsspannung nicht mehr 
als 1000 V (eff) betragen. 

43. Zur ]'eststellung, ob diese Spannung überschritten 
wird, dient die Gefährdungzahl : 

1 
g = 0,7 w J y ~"C3). 

44. Die Gefährdungzahl g ist für jeden Abstandbereich 
gesondert zu berechnen. Kreuzungen zwischen der Dreh
stromleitung und der Fernsprechleitung werden nicht be
rücksichtigt. 

45. Die Fernsprech-Doppelleitung ist als gefährdet an
zusehen, wenn die Summe der Gefährdungzahlen größer ist 
als 100000 bzw. 250000. 

') Die Gleichung gilt nur für niedrige Frequenzen bis etwa 60 Hertz nnd 
n ur für Abstände bis etwa 1000 m. 

44* 
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ß) Fernsprech-Einzelleitungen. 

46. Die Ziffern 41 bis 45 finden sinngemäß Anwendung. 
Die Summe der Gefährdungzahlen darf nicht größer sein als 
25000 bzw. 250000. 

b) Störung desBetriebes inFernsprechleitungen 
(§ 28). 

47. Die Ziffern 23 bis 34 finden sinngemäß Anwendung. 

c) Störungen in Eisenbahnblockleitungen mit 
Erde als Rückleitung (§ 26). 

48. Die Berechnung erfolgt nach den Ziffern 41 bis 44. 
Die Summe der Gefährdungzahlen darf 12500 nicht über
schreiten. 

IV. Beispiel 
für die Berechnung einer Näherung zwischen einer Dreh
stromleitung ohne Nullpunktserdung und einer Fernsprech

linie der Deutsr.hen Reichspost. 

Für die Erweiterung einer Drehstromlei tung von 40 000 V 
ist die in Abb. 1 schematisch dargestellte Linienführung 
geplant, durch die eine neue Näherung mit der vorhandenen 
Fernsprechlinie CD zwischen km 0 und km 44 entsteht. 

Die Berechnung der Gefährdung- und Störungzahlen 
für die einzelnen Näherungstrecken, einschließlich der be
reits bestehenden, findet sich in Anlage 1. 

Die Summe der Gefährdllngzahlen (Spalte 13) ist mit 
rd. 76 unzulässig hoch; den Hauptbeitrag liefert die Nähe
rung g-k. Durch Vergrößerung des Abstandes auf z. B. 
40 m wird die Gefährdung beseitigt. 

Die Summe der Störungzahlen beträgt für die beliebig 
abgegriffene Störungs länge (la = 40 km) mit 3679, 3817 und 
3771 ein Vielfaches des zulässigen Wertes. Wenn die ge
plante Linienführung in der dargestellten Weise abgeändert 
wird, entsteht zwischen go und n eine 25 km lange gleich
bleibende Näherung, die fünf zusammenhängende Kreu
zungsabschnitte der Fernsprechlinie umfaßt. 

Durch Verdrillen der Drehstromleitung auf der Strecke 
go-n derart, daß auf jeden Kreuzungsabschnitt (5 km) ein 
voller Umlauf kommt - durch systematischen Platzwechsel 
der Drehstromleiter an den angegebenen 10 Verdrillungs
punkten -, werden die Störungen dieser Strecke ausge
glichen. Die Strecken mit vollen Umläufen brauchen also 
bei der Berechnung der Störungzahlen nicht mehr berück
sichtigt zu werden. Danach erhält man als verbleibende 
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Summe der Störungzahlen für die an der Fernsprechlinie 
beliebig abgegriffene Störungslänge 269, 172 und 126, also 
zulässige Beträge. 

Ohne Verdrillen würde die auf 40 m Abstand gebrachte 
Näherung go - n noch eine Störungzahl 1175 (Spalte 15 
unten) ergeben. Eine Verkürzung der Störungs länge der 
Fernsprechleitung von 40 km auf 8 km durch den Einbau 
zusätzlicher Schleifenkreuzungen würde ohne entsprechendes 
Verdrillen der Drehstromleitung (ein voller Umlauf auf 
je 1 km Kreuzungsabschnitt) auch nicht zum Ziele führen, 
da für die Störungslänge l8 = 8 km, wie aus Spalte 15 zu 
entnehmen ist, immer noch Störungs beträge über 400 vor
kommen. 

Die Summe der Gefährdungzahlen geht bei der ge
änderten Linienführung von 76 auf 4 zurück und hält sich 
damit in den zugelassenen Grenzen. 

Anlage 1. 

Berechnung der Gefährdung- undStörungzahlen 
für die Näherung zwischen der Drehstromlinie mit 1 Dreh
stromleitung von .A nach B und der Fernsprechlinie von 

C nach D. 
Drehstromlei tung 

Anordnung der 
Leiter • . . . 

Bei" Doppel-
leitungen 

Netzverdrillung 
Umlauflänge _ . 
Erdseil 
Abstand der Leiter 

untereinander 
Erdabstand der 

dreieckig 

ja 
rd. 60 km 

ja 

<5=2 m 

Leitung . . •. b = 8 m 
Nennspannung .• E = 40000 V 
Schaltung des Null

punktes ... Über Erd
schlußspule 

geerdet (siehe 
§ 11). 

Ist sichergestellt, ja. 
daß nach Auftreten (Wenn"nein", 
eines Erdfehlers in- gelten für die 
nerhalb 3 Std. ab- Stör wirkung 

geschaltet wird? Ziffer 35-40.) 
(§ 29.) 

Fernsprec hleitung 
Doppel- oder ein

drähtig _ .• 
Länge der Kreu

zungsab
schnitte 

Störungslänge 
Erdabstand . 

doppel 

5 km 
ls = 40 km 
c=6m 
bc = 48 

b2 +C2= 100 

Unberücksichtigt bleiben: 
f.d.GefährdungNäherungenmitAbständena>1/3 -VE > 67m, 

flir die Störung " " " a> 1/6 r E<5ls > 300 m. 
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69. Sicherheitsvorschriften für Hochfrequenztele
phonie in Verbindung mit Hochspannungsanlagen. 

Gültig ab 1. Juli 1922 1). 

1. Alle Kreise, die Teile enthalten, die betriebsmäßig 
bedient werden müssen, sind im Sinne der Prüfvorschriften 
des VDE für mindestens 5000 V gegen die Vorrichtung zur 
Kopplung mit der Hochspannungleitung zu isolieren. 

Antennen, die an einem Freileitungsgestänge für Hoch
spannung geführt sind, müssen so eingerichtet sein, daß ge
fährliche Spannungen gegen Erde in ihnen nicht auftreten 
können. 

II. a) Bei Verwendung von Antennen zur Kopplung 
muß die Antenne von der Hochspannungleitung den nach 
den "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" vom 1. Ok
tober 1923 unter E, Absatz 2 vorgeschriebenen Abstand be
sitzen. 

b) Werden Kondensatoren, Durchführungsisolatoren, 
Spulen oder ähnliche Einrichtungen zur Kopplung verwen
det, so müssen diese den gleichen Sicherheitsgrad wie die 
übrige Hochspannungsanlage aufweisen. 

III. In die Verbindungsleitung zwischen Kopplung und 
Hochfrequenzgerät muß eine besondere Vorrichtung ein
gebaut werden, die bei metallener Berührung oder über
schlag zwischen Starkstromanlage und Kopplung diese erdet. 

Erläuterung. 
Von Oberingenieur Neu s t ä tt er. 

Bei Einführung der Hochfrequenztelephonie auf StaIk
stromleitungen mit hohen Spannungen hat sich ergeben, daß 
hierfür keinerlei Vorschriften vorhanden sind, die den 
Sicherheitsgrad der Anlage für das Bedienungspersonal der 
Telephone festlegen. 

Um diese Frage zu sbudieren, wurde ein Unterausschuß 
gebildet, der aus Vertretern der Starkstrom- und Hoch
frequenztechnik gebildet wurde, und zu dem ein Vertreter 
des Reichspostministeriums hinzugezogen wurde, da es 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 
1922, S. 445 und 858. 
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wichtig erschien, dessen Wünsche kerulen zu lernen, um 
beim Anschluß von Postadern an eine derartige Hochfre
quenztelephonieanlage keinerlei Schwierigkeiten zu haben. 

Da das Gebiet der Hochfrequenztelephonie auf Lei
tungen noch in voller Entfaltung ist, war man bei Ab
fassung der Sicherheitsvorschriften darauf bedacht, diese 
derartig abzufassen, daß der Entwickelung keinerlei Hin
dernisse in den Weg gelegt werden. Man beschränkte 
sich daher darauf, zu fordern, daß aUe Teile, die be
triebsmäßig bedient werden müssen, von der Vorrichtung, 
die zur Kopplung des Hochfrequenztelephoniekreises mit 
der Starkstromleitung dient, möglichst stark isoliert sind. 
Da von seiten der Vertreter der Hochfrequenztechnik an
gegeben wurde, daß es ohne weiteres möglich wäre, die 
Isolation für 5000 V herzustellen, so wurde dieser Betrag 
zugrunde gelegt. Für die Kopplung waren zwei grundsätz
liche FäHe zu unterscheiden: Die Kopplung durch Antennen, 
die parallel mit der Starkstromleitung verlaufen, und die 
Kopplung durch Kondensatoren, Durchführungsisolatoren und 
ähnliche Vorrichtungen. Bei Verwendung der erstgenannten 
waren die in den "Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" 
enthaltenen Grundsätze maßgebend, soweit sie sich auf 
den Abstand zwischen spannungführenden Leitungen in Ab
hängigkeit vom Durchhang beziehen. Werden Kondensatoren 
oder ähnliche Apparate verwendet, so sind diese als Teile 
der Hochspannungsanlage aufzufassen; sie müssen daher 
den gleichen Sicherheitsgrad wie diese aufweisen. 

Da es trotz aller Vorsichtsmaßregeln in dem Bereich der 
Möglichkeit liegt, daß eine metallene Berührung oder eine 
Verbindung durch einen Lichtbogen zwischen der Starkstrom
leitung und der Hochfrequenzanlage eintritt, so war es er
forderlich, Vorrichtungen zu fordern, die in diesem Falle 
die Hochfrequenzanlage sofort erden. 



70. Vorschriften für Außenantennen 1). 

I. Gültigkeit. 

§ 1. 

Gel tun g s b e r eie h. 

697 

a) Diese Vorschriften gelten für Außenantennen, deren 
Herstellung nach dem 1. Oktober 1925 begonnen wird. 

b) Auf Balkonantennen, die über den Balkon nicht 
hinausragen und sich über nicht mehr als ein Stockwerk 
erstrecken, sowie auf Außenantennen, die nicht mehr als 
5 m über dem Erdboden liegen und nicht länger als 25 m 
sind, finden nur die §§ 12 bis 14 Anwendung. 

§ 2. 

Begriff se rk lär u n g. 

a) Außenantennen sind Antennen, deren Drähte ganz 
oder teilweise im Freien angeordnet sind. 

b) Inwieweit Antennen im Dachraum eines Hauses als 
Außenantennen gelten, geht aus § 12 b) hervor. 

n. Bauerlaubnis. 

§ 3. 
a) Öffentliche Plätze und Verkehrswege, sowie Bahn

körper und der Luftraum über ihnen dürfen nur mit Ge
nehmigung der zuständigen Stellen benutzt werden. Bei 
lJberkreuzung elektrischer Bahnen ist auch das Einver
ständnis des Bahnunternehmers erforderlich. 

1. Die Antennen einschließlich ihrer Träger sollen das 
Straßen-, Stadt- und Landschaftsbild nicht stören. Sie sind 
nach Möglichkeit so anzulegen, daß sie von den Straßen aus 
nich t sichtbar sind; sie sollen also möglichst auf den von der 
Straßenseite abgelegenen Dachflächen liegen. Dieses gilt be
sonders für Mehrleiterantennen mit Rahen (siehe § 5 d). 

1) Angenommen durch die Jahresversammlnng 1925. Veröffentlicht: ETZ 1925 

S. 824, 1096 und 1526, - Sonderdruck V DE 322 (erweitert). 
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llL Bauvorschriften. 

§ 4. 
No r mal e Bau s toff e und Q u e r s c h n i t t e. 

a) Als normale 
Kupfer, Bronze und 
genden Bedingungen 

Hartkupfer 
Bronze. . 
Aluminium 

Baustoffe für Antennenleiter gelten 
Aluminium, deren Beschaffenheit fol
entspricht: 

. 40 kgjmm2 Zugfestigkeit, 

50-7-60"" " 
18"" " 

b) Die Antennenleiter sind nach folgender Zahlen
tafel zu wählen (siehe auch DIN VDE 8300 BI. 1 u. 2): 

a) Eindrähtige Leitungen: 

Durchmesser mm 
Querschnitt mm' Bezeichnung 

Nennwert 
Zulässige Rechnung,wert 

Ahweichungen 

Hartkupferdraht 2,0 ± 0,05 3,14 

" 
2,5 ± 0,05 4,91 

" 3,0 ± 0,05 7,07 
-~--~--- -------~-

Bronzedraht II 1,5 ± 0,05 1,76 

" 2,0 ± 0,05 3,14 

" 
2,5 ± 0,05 4,91 

" 
3,0 ± 0,05 7,07 

--------- ----- ---- -----

Aluminium I 3,0 ± 0,05 7,07 

" 
4,0 ± 0,05 12,57 

ß) Mehrdrähtige Leitungen (aus Einzeldrähten 
gefertigt): 

Durchmesser des I Drahtzahl 
Bezeichnung 

Einzeldrahtes mm Querschnitt mm' und 
Nenn-I Zulässige Ah- Rechnungswert Aufbau wert weichlmgen 

Hartkupferdraht 0,25 I ± 0,02 2,45 7x7 
oder 

Bronzedraht II 0,4 ± 0,03 6,2 7x7 
----------- ----------

Aluminium 0,4 ± 0,03 6,2 7X7 

" 
0,7 ± 0,04 18,62 7x7 

c) Der Durchhang der Antenuenleiter ist so zu regeln, 
daß die Leiter bei Verkürzung durch Kälte und bei zusätz-
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licher Belastung durch Wind, Schnee und Eis noch eine 
dreifache Sicherheit aufweisen. 

Der Durchhang ist für die bei den folgenden Fälle zu 
berechnen: 

a) eine Temperatur von - 50 C mit zusätzlicher Belastung, 
/3) eine Temperatur von - 20° C ohne zusätzliche Belastung. 

d) Die zusätzliche Belastung ist in der Richtung der 

Schwerkraft wirkend anzunehmen und mit 180 Yd in g für 
1 m Leiterlänge einzusetzen, wobei d den Leiterdurch
messer, bei isolierten Leitern den Außendurchmesser in 
mm bedeutet. 

e) Unter Zug stehende Antennenleiter und Abspann
drähte dürfen nicht aus zusammengesetzten Stücken be
stehen sowie keine Knoten enthalten. 

f) Die Ösen der Antennenleiter müssen feuerverzinkte 
Kauschen erhalten. 

§ 5. 
Gestänge und Rahen. 

a) Alle Gestänge von Antennen und deren Anker so
wie Rahen müssen bei der auftretenden Höchstbeanspru
chung mindestens eine dreifache Sicherheit aufweisen. 

b) Bei Verwendung von Stahlrohren darf die 'Wanc1-
stärke nicht unter 1 mm und der Außendurchmesser nicht 
unter 20 mm betragen. Solche Rohre sind v or Einbau mit 
einem haltbaren Rostschutzanstrich zu versehen. 

c) Freistehende Rohrständer ohne Anker müssen so 
bemessen werden, daß die lotrechte Stellung auch bei den 
auftretenden Höchstzugspannungen gewährleistet bleibt. 

d) Rahen für mehrdrähtige Antennen sind aus Stahl
rohr, aus zähem imprägnierten Holz oder aus Bambus
stäben herzustellen. Auf gute Befestigung ist besonders 
zu achten. 

§ 6. 
Isoiierung und Abspannung. 

a) Die Isolierung der Antennenleiter gegen die Ge
stänge sowie die der Abspannung der Ableitung an der 
EinführungsteIle muß bei der höchstmöglichen Belastung 
eine dreifache Sicherheit aufweisen. 

b) Zum Abspannen der Antennen nach den Befesti
gungspunkten ist Volldraht (bei Eisen nicht unter 4 mm 
Durchmesser) oder Antennenlitze zu verwenden. Dieses gilt 
selbstverständlich auch für die Verbindung der Isolatoren 
untereinander. Bei Führung über Rollen ist Aluminium 
nicht zulässig. 
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§ 7. 
Ab spannpunkte. 

a) Als Abspannpunkte dürfen Schornsteine, turmartige 
Aufbauten, Hausgiebel und Fahnenstangen nur dann Ver
wendung finden, wenn diese Teile den zu erwartenden Be
anspruchungen gewachsen sind, und wenn durch die Führung 
der Antennenleiter sowie der Abspannungen und Veranke
rungen der fr eie ungehinderte Zugang zu den Schorn
steinen, deren Reinigung und die Ausführung sonstiger Ar
beiten auf Dächern nicht beeinträchtigt werden. 

1. Mit Rücksicht auf die Begehbarkeit der Dächer soll eine 
lichte Höhe von mindestens 2 m zwischen der Antenne und dem 
betreffenden Gebäudeteil vorhanden sein. 

2. Bei Errichtung einer Antenne ist auf vorhandene An
lagen Rücksicht zu nehmen. Parallele oder nahezu parallele 
Führung zweier Antennen bewirkt starke Kopplung. Daher ist 
bei T· und L-Antennen ein Mindestabstand der parallel geführ
ten Teile von 5 m vorzusehen. Stehen die Drähte zweier An
teunen senkrecht oder im Winkel zueinander oder kreuzen sie 
sich, so soll ihr Abstand an der Stelle der größten Näherung 
nicht unter 2 m sein. 

b) Antennenleiter dürfen nicht über Gebäude mit weicher 
Bedachung (Stroh-, Rohr-, Ret-, Schindel-, Lehmschindel
u. dgl. Dächer) geführt werden. 

c) Sind Antennen gegen einen Baum abgespannt, so 
muß den Schwankungen durch den Wind Rechnung getra
gen werden. 

d) Eiserne Dachständer, die als Gestänge dienen, müssen 
geerdet, hölzerne Dachständer mit Blitzableitern versehen 
werden. Für die Erdung der Gestänge bzw. der Blitzableiter 
genügt eine Verbindung mit geerdeten Metallteilen der 
Gebäude. Vorhandene Blitzschutzanlagen sind mit den Dach
ständern zu verbinden. 

Diese Erdungen sind als "verzweigte Leitungen" nach 
den Sonderbestimmungen des Ausschusses für Blitzableiter
bau auszuführen (Mindestquerschnitt bei Eisen 50 mm2, bei 
Kupfer 25 mm2). 

§ 8. 
An tennenablei tung. 

a) Der Querschnitt der Ableitung muß bis zum Uber
spannungschutz bzw. bis zum Erdungschalter mindestens der 
gleiche wie der für einen Antennenleiter vorgeschriebene 
sein. Bei mehrdrähtigen Antennen ist der Querschnitt ent
sprechend stärker zu nehmen. 

b) Die Verbindung des Antennenleiters mit der Ab
leitung muß zweckmäßig durch fabrikmäßig hergestellte 
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Klemmen, Kerbverbinder, Quetsch- oder vYürgehülsen er
folgen. Klemmen, bei denen eine Schraube auf den Draht 
drückt, sind verboten. 

Lötungen sind nur an von Zug entlasteten Stellen 7.U

lässig und mit Lötkolben auszuführen. 
c) Antennenableitungen in und an Gebäuden müssen 

so geführt sein, daß ruindestens 10 cm Abstand von offen 
verlegten Starkstromleitungen gewahrt bleibt. 

§ 9. 

Kreuzungen von Hochspannungleitungen. 

a) Kreuzungen von Hochspannungleitungen und Fahr
leitungen elektrischer Bahnen sind verboten, sofern die Be
trieb spannung über 750 V gegen Erde beträgt. 

b) Kreuzungen von solchen Leitungen mit Betriebspan
nungen über 250 bis einschließlich 750 V gegen Erde sind 
möglichst zu vermeiden. Werden derartige Kreuzungen er
forderlich, so sind folgende Sicherheitsmaßnahmen anzu
wenden: 

a) Nur Einleiterantennen aus mehrdrähtigen Kupfer- oder 
Bronzeleitern mit einem Durchmesser des Einzeldrahtes 
nicht unter 0,4 mm sind zulässig. Die auftretende 
Höchstzugspannung soll im Antennenleiter im ungün
stigsten Belastungsfalle bei Hartkupfer 10 kg/mm2, 

bei Bronze 12,5 kgjmm2 nicht überschreiten. Der An
tennenleiter ist an den beiden Befestigungspunkten dop
pelt, zweckmäßig an in wagerechter Richtung ange
ordneten Querträgern, abzuspannen. Zu Abspannungen 
ist der gleiche Baustoff und mindestens der gleiche 
Querschnitt wie für den Antennenleiter zu verwenden. 

ß) Die Isolatoren sind in den Antennenleiter so einzubauen, 
daß sie nur auf Druck beansprucht werden, damit der 
Antennenleiter bei Isolatorbruch nicht herabfallen kann. 
Die Verbindung der Isolatoren mit dem Antennenleiter 
ist besonders sorgfältig auszuführen. 

,) Die Gestänge müssen bei Höchstbeanspruchungen -eine 
vierfache Sicherheit gegen Zug, Druck, Biegung und 
Knickung haben, Ankerdrähte, Seile und Streben da
gegen eine fünffache Sicherheit aufweisen. Die größte 
Entfernung zwischen den Gestängen soll nicht mehr 
als etwa 60 m betragen. 

b) Außer den in den §§ 12 und 13 verlangten Schutzmaß
nahmen ist ein Schutzkondensator (siehe "Vorschriften 
für Geräte, die die Verwendung von Starkstromleitungen 
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bis 440 V Nennspannung als Antenne oder Erde e=ög
lichen (Verbindungsgeräte)"2) zwischen Erdungschalter 
und Empfänger möglichst kurz hinter der Einführung 
anzuordnen. 

c) Bei Annäherung an solche Leitungen muß die An
tennenanlage einschließlich der Abspanndrähte in einem 
solchen Abstande verlegt werden, daß auch bei Drahtbruch 
eine Berührung unter allen Umständen ausgeschlossen ist. 
Bei Spannungen über 750 V gegen Erde darf der wage
rechte Abstand keinesfalls weniger als 10 m betragen. 

§ 10. 
Kre uzungen von Niederspann ungle i tungen. 

a) Kreuzungen von Niederspannungleitungen (Span
nungen bis 250 V gegen Erde) sind möglichst zu vermeiden. 
Sind derartige Kreuzungen erforderlich, so ist der An
tennenleiter als "wetterfest umhüllte Leitung" nach den 
"Normen für umhüllte Leitungen in Starkstromanlagen" 
auszuführen, sofern nicht die Starkstromleitung isoliert ist. 

b) Das gleiche gilt bei Annäherungen, sofern nicht 
eine metallene Berührung beim Reißen der Antenne prak
tisch ausgeschlossen ist. 

§ 11. 

Kre uz ung en von F ernm eIde 1 e i tungen. 

a) Kreuzungen sind möglichst rechtwinklig, jedenfalls 
nicht unter einem kleineren Winkel als 60°, und in einem 
Abstande von wenigstens 1 mauszuführen. 

b) Parallelführung im Abstande von weniger als 5 m 
ist verboten. 

c) Wenn bei Bruch der Antennenleiter eine Berührung 
mit der Fernmeldeleitung möglich ist, müssen die An
tennenleiter mit wetterfester Umhüllung versehen sein, so
fern nicht die Fernmeldeleitung isoliert ist. 

§ 12. 

überspannungschutz. 

a) Außenantennen müssen durch überspannungschutz 
für höchstens 350 V, der außerhalb oder innerhalb des 
Gebäudes angebracht werden kann, gesichert sein. Ein im 
Gebäude befindlicher t'öerspannungschutz muß nahe der 
Einführung in einem solchen Abstande von leicht entzünd
baren Teilen liegen, daß deren Entzündung ausgeschlossen 

") s. s. 709. 
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ist. Überschlagstrecken von etwa 0,1 mm Funkenlänge oder 
die bei Fernmeldeanlagen üblichen Luftleerblitzableiter mit 
Grobschutzfunkenstrecke sowie Glimmlampen sind als Über
spannungschutz geeignet. 

b) Das gleiche gilt für Antennen, die im Dachraum 
eines Hauses oder nach § 1 b angeordnet sind. 

§ 13. 

Erd u n g s c haI t er. 

a) Die Antennen müssen durch einen nahe der Ein
führung innen oder außen leicht zugänglich angeordneten 
Erdungschalter (Starkstromschalter für mindestens 6 A) 
geerdet werden, wenn die Anlage nicht gebraucht wird. 

§ 14. 

Erdz u lei t ung e n. 

a) Der Querschnitt der Zuleitung zur Schutzerdung muß 
mindestens den doppelten des für ein e n An t e n n e n -
1 e i t e r vorgeschriebenen Querschnittes erhalten. 

b) Die Zuleitung zur Schutzerdung ist nach den Son
derbestimmungen des Ausschusses für Blitzableiterbau ("Leit
sätze über den Schutz der Gebäude gegen den Blitz usw.") 
auszuführen. Hiernach gelten auch 'Wasserleitung, Gasleitung 
oder Heizungsrohre, wenn sie mit der Wasserleitung me
tallisch verbunden sind, als ausreichende Schutzerdung. 

c) Die Apparaterdung darf als Schutzerdung nur mit
verwendet werden, wenn sie den vorstehenden Bedingungen 
entspricht. 

IV. Bauansführnng durch Fachlente. 

§ 15. 
a) Antennenanlagen nach den §§ 9 und 10 dürfen nur 

im Einvernehmen mit den Bahnunternehmen oder den Elek
trizitätswerken durch anerkannte Fachleute ausgeführt 
werden. 

V. Überwachung. 

§ 16. 

a) Antennenanlagen sind in dauernd vorschriftsmäßigem 
Zustande zu erhalten. 

b) Mängel sind sofort zu beseitigen. 
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Ausführuugsmerkblatt zu den Vorschriften für Außenantennen. 

Gültig ab 1. April 1926 3). 

In den" Vorschriften für Außenante=en" sind alle erfor
derlichen Angaben und Berechnungsunterlagen enthalten, 
die der Fachmann für die Ausführung von Außenantennen 
benötigt. Um jedoch auch Herstellern von Antennen, die 
technisch nicht in gleichem Maße vorgebildet sind, die Mög
lichkeit zu geben, einfache Antennenanlagen für Spannweiten 
bis 50 m selbst auszuführen, werden die in den "Vorschriften 
für Außenantennen" unter Abschnitt III gegebenen "Bauvor
schriften" nachstehend näher erläutert. 

Soweit die Herstellung von Antennen nicht anerkannten 
Fachleuten vorbehalten ist, können diese auch von Nicht
fachleuten unter Anwendung folgender Leitsätze erstellt 
werden. 

a) Durchhang des Antennenleiters. 

Für die Bemessung des Durchhanges für Antennenleiter 
aus "normalem Baustoff" gilt bei den verschiedenen Spann
weiten nachstehende Zahlentafel L Die Durchhänge sind für 
eine Temperatur von + 10 0 C angegeben. Ist die Temperatur 

Z ah 1 e n t a f eIL Antennenleiter-Durchhang. 

m cm 

Durchhang bei + 10 0 C 
I Bron~e ll'·--Aiuminiu~--

ern cm 

Spannweite 
Kupfer 

____ 20___ ~~3~_1 23 J __ ~31 __ 

__ ~2~5___ 41 ! 32 J __ ~40 __ 

:~ :~ I :: 1- ---~~--
---~----_.-~ -

40 75! 65 'I 67 
45 89 i 79 80 

~-_ .. _---- -~-------·I--------------

_~ ____ ~~ _____ ~_I 91 
bei 

Temperatur
zunahme 

bei 
Temperatur

abnahme 

3) Angenommen durch den Vorstand im Februar 1926. Veröffentlicht: ETZ 
1926, S. 371. ~ Sonderdruck VDE 322 (erweitert). 
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bei Errichtung der Antenne höher oder niedriger, so muß für 
1 0 C Temperaturzunahme bzw. -abnahme ein entsprechender 
Zuschlag oder Abschlag gemacht werden, der gleichfalls der 
Zahlentafel I entno=en werden kann. Um eine Gewähr für 
den richtigen Durchhang zu erhalten, stellt man zweckmäßig 
nach erfolgter Aufstellung der Gestänge bzw. nach Anbrin
gen der notwendigen Antennenbefestigungen zunächst mittels 
einer dünnen Schnur oder eines Bindfadens die genaue Länge 
zwischen den Aufhängepunkten fest. Nunmehr trägt man auf 
g·erader Ebene die gemessene Entfernung auf und errichtet 
an den Endpunkten der ermittelten Spannweite zwei Pflöcke, 
deren Höhe mindestens dem aus der Zahlentafel I zu entneh
menden Durchhang entspricht. Der Antennenleiter einschl. 
Isolierungen (Eierketten) und etwaiger Haltedrähte wird als
dann an diesen Pflöcken in der Höhe des Durchhanges so 
befestigt, daß der Draht die gerade Ebene berührt. Die er
mittelte Leitungslänge mit Isolierungen usw. kann nunmehr 
mit der Ableitung versehen und zwischen den Aufhänge
punkten aufgebracht werden. 

Sofern der Durchhang sicher größer gehalten wird, als 
die Zahlentafel I angibt, kann von der vorstehend angegebe
nen Festlegung der Antennenlänge abgesehen werden. 

Der Ableitungsdraht von dem wagerechten Antennen
leiter muß nach unten in leichtem Bogen frei durchhängen; 
er darf nicht draff gespannt sein, damit sich der durch 
Kälte hervorgerufene geringere Durchhang, ohne zusätzliche 
Zugbelastung, einstellen kann. 

b) Bemessung der Abspannvorrichtungen (Aufhänge
vorrich t ungen). 

Bei einer unmittelbaren Befestigung des Antennenleiters 
an Schornsteinen, Giebeln, Brandmauern dürfen die Befesti
gungschrauben, -schellen, -ösen oder -haken nur in festes 
Mauerwerk eingelassen werden; sie müssen einzementiert 
werden (nicht eingipsen !). 

Können vorhandene Aufbauten, Schornsteine, Hausgiebel, 
Fahnenstangen usw. mangels genügender Standfestigkeit zu 
Abspannpunkten nicht verwendet werden, so sind besondere 
Gestänge zu errichten. Diese Gestänge sind sachgemäß mit 
dem Gebäude zu verbinden. Die Stellen, an denen Gestänge 
oder deren Abspannungen durch die Dachhaut treten, müssen 
einen wasserdichten Abschluß erhalten. Derartige Abdich
tungen sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen; man sollte 
daher bestrebt sein, Dachdurchführungen zu vermeiden. 

Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 45 



Z
a
h

 1
 e

n
 t
a
 f 

e 
1 

11
. 

G
es

tä
ng

ea
bm

es
su

ng
en

 f
ü

r 
E

in
le

it
er

an
te

n
n

en
. 

G
as

ro
hr

. 
Z

ol
l 

en
g!

. 
In

ne
nd

ur
ch

m
. 
I S

ie
de

ro
hr

. 
Z

ol
l 

en
g!

. 
A

uß
en

du
rc

hm
. 

L
än

ge
 d

er
 G

es
tä

n
ge

 i
n

 m
 

L
än

ge
 d

er
 G

es
tä

n
ge

 i
n

 m
 

I 
m

rn
' 

1
,0

 
1,

5 
2

,0
 

i 
2,

5 
I 

3,
0 

1
,0

 
I 

1
,5

 
I 

2,
0 

I 
2,

1)
 

I 
3.

0 

Q
ue

rs
ch

ni
tt

 

_
;
 

3,
14

 
P

I. 
P

I. 
P

I. 
1'

/.
 

I 
1"

/. 
1'

/. 
1"

/. 
2

,0
 

I 
2

,0
 

2
'1

. 
-
-
'-

-
-

J_
~4
~,
~9
1 _

_
_ 

1_ '
1.

_ 
~~1

'/·
 -

1"
/.

 -
_2

_,
0 
~
 '!~,

O~--
_

1
_3 /

 '_~
 -_

2_
,0

 _
_

_
 2_'
/~_

1_2
_1/

. _
_

_
 2_
'/.

 

I 
1,

76
 

P
/2

 
~
~
~
~
~
~
~
~
~
1
"
/
.
 ~
 

~
!
4
_
~
~
~
~
~
_
1
~
!
4
 
~
~
_
~
~
2
1
/
2
 _

_ 
21

/.
 

I 
7,

07
 

P/
2 

P/
2 

P
I. 

13
/. 

13
/.

 
P

I. 
13

1. 
2,

0 
2,

0 
21

/.
 

-
1'1

. 
P

/2
11

'/.
1 

p/
2

1 
1'

/2
 

1'
/. 

P
/:

 
P

I. 
2,

0 
_
~
 

2,
45

 

2,
45

 
6,

2 
. ~
~
_
~
~
_
~
~
i
z
 __

 ~
~
~
~
~
~
~
 

P
I.

 
1'

/2
 I

 
1'

/2
 
I 

1
'/

. 
I 

13
/.

 
P

I. 
13

1. 
13

/. 
2,

0 
2'

/2
 

Z
 a

 h
 1

 e 
n

t 
a 

f 
e 

1 
II

 a
. 

G
es

tä
n

g
ea

b
m

es
su

n
g

en
 f

ü
r 

Z
w

ei
le

it
er

an
te

n
n

en
. 

D
ur

ch
m

es
se

r 
G.
sr
oh
~.
 

Z
ol

l 
en

g!
. 

In
ne

nd
ur

ch
m

. 
S

ie
de

ro
hr

. 
Z

ol
l 

en
gl

. 
A

uß
en

du
rc

hr
o.

 
Q

ue
rs

ch
ni

tt
 

B
au

st
of

f-
B

ez
ei

ch
nu

ng
 

hz
w

. 
A

uf
ba

t;.
 

L
än

ge
 d

er
 G

es
tä

ng
e 

in
 m

 
I.

än
ge

 d
er

 G
es

tä
ng

e 
in

 m
 

m
m

' 
1,

0 
I 

1,
5 

I 
2,

0 
I 

2,
5 

i 
3,

0 
1,

0 
I 

1,
5 

I 
2,

0 
I 

2,
5 

3,
0 

m
m

 

2,
0 

3,
14

 
~
~
I
~
-
i
~
~
-
~
~
~
~
~
~
 

H
ar

tk
up

fe
rd

ra
ht

 
2,

5 
4,

91
 

1
3
/
4
1
~
1
~
~
~
.
~
~
~
~
_
~
L
,
-
_
 

1,
5 

1,
76

 
~
_
~
J
~
I
~
~
 

13
/. 

_ 
2,

0 
_

_
 1~
. _

_ ~
 _
~~

~2
'/

. 
_ 

21
/2

_ 
B

ro
nz

ed
ra

ht
 I

I 
3 

14
 

F
i 

I 
13

/ 
I 

2
0

 
----

--v
;-

21
/ 

. 
2

0
 

2 '
1 

I 
21

/ 
I 

23
/ 

31
/ 

2,
0 

_
_

_
 

' 
_

_
_

_
_

_
_

 ~
 _

_
_

 ~
.
 _
_

 ~
~
 _

_
_

_
_

 2 _
_

_
_

 ~
 
_

_
 

' 
_

_
_

 ~
 
_

_
 2 _
_

_
_

 4
~
 
_

_
 

' 

~
!
u
m
i
n
i
u
m
 

__
__

 ~
_
~
_
 _
~
 _

_ 
!~
/~
_~
,-
1_
~0
~_
21
/2
 ~
~
~
~
_
L
~
~
_
~
 _ 

_ 
H

ar
tk

up
fe

rl
it

ze
 
~
 __

 7
 X

 
7 

X
 

0,
25

 
2,

45
 

P
iz

 
1 

P
iz

! 
13

/. 
2,

0 
2,

0 
1"

/. 
2,

0 
21

/2 
I 

21
/2 

21
/2 

-
-
~
-
-

1
-
-
-
-

_
_

 -
_

_
_

 
,-

--
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 
-
-
-

B
ro

nz
el

itz
e 

7 
X

 
7 

X
 

0,
25

 
2,

45
 

P/
2 

1
;1

4
 i 

131
4 

-
2,

0 
21

/2
 

P
I, 

21
/ 2

 
21

/ 2
 I

 
2'

/2
 

23
/. 

~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
~
 __

_ 
. 
1

-
-
-
-
~
_
~
_
 
-
-

_
_

 -
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

A
lu

m
in

iu
m

lit
ze

 
7 

X
 

7 
X

 
0,

4 
6,

2 
P

/2
 

1 '
/2

! 
P

I, 
2,

0 
2,

0 
J3

/ 4 
I 

2
'/

2
 

21
/2

 
21

/2 
23

/, 

-:
t 

<::
> 

a
;,

 

<1
 

o I-
j '" g. ::l .
 

:;
 

§ ~
 

I-
j [;" "" @

 ~ ~ t:j
 co
 F' 



Vorschriften für Außenantennen. 707 

Durch die Wahl von freistehenden Gestängen kann ohne wei
teres die Zahl der Dachdurchführungen herabgesetzt werden. 
Aus diesem Grunde sind in nebenstehenden Zahlentafeln H 
und Ha nur freistehende Gestänge aufgeführt. Unter frei
tragender Länge eines Gestänges versteht man die Länge 
zwischen der oberen Rohrbefestigung am Gebäude und dem 
Antennenaufhängepunkt. Für die Befestigung des Gestän
ges an dem Gebäude sind je nach der verwendeten freien 
Rohrlänge 40 bis 80 cm Zuschlag zu der freien Länge von 
1 bis 3 m zu nehmen. Zu Gestängen verwendet man zweck
mäßig Rohre aus Schmiedeeisen (Gasrohre) oder nahtlos ge
zogene Rohre (Siederohre), deren obere Enden wasserdicht 
zu verschließen sind. 

Die Rohrabmessungen für Einleiter- und Zweileiteranten
nen können unter Zugrundelegung des betreffenden Bau
stoffes für den Antennenleiter und der freien Gestängelänge 
aus Zahlentafel II bzw. IIa entnommen werden. Da es sich 
im vorliegenden Falle um Antennen einfacher Art handelt, 
wurden aus der Zahlentafel "Normale Baustoffe" des § 4 der 
"Vorschriften für Außenantennen" hierfür geeignete Drähte 
ausgewählt. 

WerdeD abgespannte Gestänge verwendet, S0 genügt für 
eine Antenne einfacher Art ein Rohrdurchmesser von 11/2" 
engl. bei einer Länge bis 3 m. 

Hölzerne Gestänge sind mit Vorsicht anzuwenden. In 
jedem Fall muß die lotrechte Stellung bei der Höchstbe
lastung durch die Antenne gewahrt bleiben. Daher werden 
in der Regel Abspannungen erforderlich sein. 

c) Zugfestigkeit von Eierketten. 

Zur Erreichung der erforderlichen dreifachen Sicherheit 
sind für je 1 mm2 Antennenleiter-Querschnitt 

bei Hartkupfer 15,0 kg 
bei Bronze. .. 18,0 " 
bei Aluminium . 7,5 " 

in Anrechnung zu bringen. Unter Zugfestigkeit versteht man 
den 'Widerstand, den der Körper dem Zerreißen entgegen
setzt. 

Beispiel!. 

Aus führung einer E in lei t eran tenne. 

S pan n w e i t e (Entfernung zwischen den Aufhängepunk
ten) =35m. 

Ba ustoff Bronzelitze 7X 7 xO,25mm =2,45mm2• 

Temperatur=+15°C bei Errichtung der Antenne. 
45* 
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Freistehendes Gestänge 2,5m freie Länge (Siede
rohr). Nach Zahlentafell. Durchhang für Bronze bei 35 m 
Spannweite und + 10 0 C =54cm. Bei einer Temperaturzu
nahme von 50 C Zuschlag 5 X 0,55 = 2,75 cm. 

Gesamtdurchhang somit = 54 + 2,75 = 56,75 cm 
= rd 57 cm. 

E 0 h ra b m e s s u n g nach Zahlentafel II für Bronzelitze 
7 X 7 X 0,25 mm und Siederohr 2,5 m freie Länge 2" eng l. 
CA ußendurchmesser). 

Zugfestigkeit der Eierketten. 

Für Bronze nach c) = 18 kg je mm2 Querschnitt 
2,45 mm2, somit = 18 X 2,45 = 44,1 = rd 45 kg. 

Die verwendete Eierkette muß also in diesem ]'a11e 4[) kg 
auf Zug aushalten, ohne zu reißen. 

Bei spie 12. 

Aus f ü h run gei n erZ w eil e i t er a nt e n n e. 
Spannweite = 20m. 
Bau s t 0 f f Hartkupferdraht 2,5 mm = 4,91 mm2 Quer

schnitt. 
Temperatur =+5°C bei Errichtung der Antenne. 
Freistehendes Gestänge 3 m freie Länge (Gas

rohr). 
Durchhang laut Zahlentafel I für Hartkupfer und 20 m 

Spannweite bei + 10 0 C = 30 cm. Abschlag für 50 C Tempera
turabnahme 5 X 0,6 = 3 cm. 

Gesam td urchhang somit = 27 cm. 
Roh r a b m e s s u n g für Hartkupfer 2,5 mm und Gasrohr 

nach Zahlentafel II a bei 3 m freier Länge = 23/ 4" engl. 
CI nn endurehmesser). 

Zugfestigkeit der Eierketten. 

Eierketten, sofern auf jeder Seite 2 Stück angeordnet 
sind: Zugfestigkeit = 4,91 X 15 = 73,65 = rd 75 kg. 

Auf jeder Seite eine Eierkette angeordnet: Erforderliche 
Zugfestigkeit = 2 X 75 = 150kg. 
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71. Vorschriften für Geräte, die die Verwendung 
von Starkstromleitungen bis 440 V Nennspannung 

als Antenne oder Erde ermöglichen 
(Verbindungsgeräte ). 

Gültig ab 1. Oktober 1925 1). 

a) Jedes Gerät muß ein Ursprungzeichen, die Angabe 
der zulässigen Spannung "bis 440 V", die Aufschrift "vor 
Nässe zu schützen" und das Prüfzeichen des YDE tragen. 

1. Die Geräte sollen zur Verbindung mit der Starkstrom
lei tung 0 h n e Zwischenschaltung einer Schnur einen Edison
lampensockel 27 (Normal-Edisonsockel) oder Steckerstifte 
tragen. 

b) Die netzseitigen Teile müssen den diesbezüglichen 
Bestimmungen 2) des YDE entsprechen; insbesondere müssen 
die Geräte so eingerichtet sein, daß bei einer Anschaltung 
an das Starkstromnetz und während des Betriebes eine Be
rührung Starkstrom führender Teile unmöglich ist. 

Eine Einkapselung in Metall ist verboten. 
c) Bei den im Gerät verwendeten Schutzkondensatoren 

muß das Dielektrikum aus Glimmer oder Glas bestehen; 
Drehkondensatoren sind hierfür nicht zulässig. 

d) Zwischen den Anschlußstellen für das Netz und 
denen für das Empfangsgerät muß an der Außenseite des 
Yerbindungsgerätes ein Abstand von mindestens 20 mm 
vorhanden sein. 

e) Alle verwendeten Baustoffe dürfen, sofern sie als 
Schutz verwendet werden, bei 70 0 C und, sofern sie als 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1924, S.963; 1925, S.435 und 1526. - Sonderdruck VDE 325. 

") Besonders wird hingewiesen auf: 
Vorschriften fUr die Errichtung und den Betrieb elektriscber Starkstromanlagen, 
Vorschriften für die Prüfung elektrischer Isolierstoffe, 
Vorschriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen, 
Vorschriften für die Konstruktion und Prüfung von Installationsmaterial, 
Vorschriften, Regeln und Normen für ungeschiitzte zweipolige Steckdosen und 

Stecker 6 A/250 V, 
Vorschriften fUr den Anschlnß von Fernmeldeablagen an Niederspannung-Stark

stromnetze durch Transformatoren. 
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Träger spannungführender Teile verwendet werden, bei 
100 0 C keine den Gebrauch beeinträchtigende Veränderung 
erleiden. 

f) Die Geräte müssen eine genügende mechanische 
Festigkeit aufweisen. 

2. Als Schutz gegen Berührung und Feuchtigkeit wird Um
pressen oder Vergießen mit Isoliermasse empfohlen. 

g) Die Geräte müssen unmittelbar nach 24stündigem 
Lagern in einem bei 20 0 C mit Feuchtigkeit gesättigten 
Raum eine Spannung von 1500 V Wechselstrom zwischen 
den netzseitigen Anschlußstellen untereinander einerseits, 
zwischen den netzseitigen und den empfängerseitigen An
schlußstellen andererseits, sowie zwischen den netzseitigen 
Anschlußstellen und einer um das Gerät gelegten Stanniol
umwicklung 1 min lang aushalten. 

Ein solcher feuchter Raum kann z. B. hergestellt werden, 
indem die Innenwände eines geschlossenen Kastens mit 
Löschpapier oder Tüchern bedeckt werden, die ständig in 
Wasser tauchen und dadurch vollständig feucht gehalten 
werden. 

h) Die Geräte müssen, nachdem sie 1 min unter Wasser 
gelegen haben, unmittelbar nach dem Herausnehmen aus 
dem Wasser ihre volle Durchschlagsfestigkeit aufweisen 
und dürfen keinen größeren Isolationsstrom als 0,5 mA bei 
440 V Gleichstrom durchlassen. 

i) Diese Vorschriften werden für Verbindungsgeräte, die 
in Empfangsgeräte eingebaut werden sollen, ersetzt durch 
die "Vorschriften für Geräte, die zur Entnahme von Heiz
oder Anodenstrom aus Starkstromnetzen bis 440 V Nenn
spannung dienen (Netzanschlußgeräte)" 3). 

3) S. S. 711. 
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72. Vorschriften für Geräte, die zur Entnahme von 
Heiz- oder Anodenstrom aus Starkstromnetzen bis 
440 V Nennspannungdienen (Netzanschlußgeräte). 

Gültig ab 1. Oktober 1925 1). 

a) Netzanschlußgeräte für Gleichstrom sind wegen der 
unbestimmten Polarität gefährlich und daher im Sinne 
dieser Vorschriften nicht zulässig. 

b) Jedes Gerät muß ein Ursprungzeichen, die Angabe 
der zulässigen Netzspannung, die Aufschrift "vor Nässe zu 
schützen", die Klemmenbezeichnung "Netz" bzw. "Emp
fänger", ein Leistungschild sowie das Prüfzeichen des VDE 
tragen. 

c) Netzanschlußgeräte gelten als Starkstromgeräte und 
unterliegen den diesbezüglichen Bestimmungen 2) des VDE. 
Insbesondere müssen die Geräte so eingerichtet sein, daß 
bei der Anschaltung und während des Betriebes eine Be
rührung spannllngführender Teile unmöglich ist, wenn nicht 
mit Sicherheit das Auftreten höherer Spannungen als 40 V 
gegeneinander und gegen Erde vermieden ist. 

d) Die zum Anschluß an das Netz und an das Empfangs
gerät dienenden Klemmen sind räumlich voneinander zu 
trennen. 

e) Alle verwendeten Baustoffe dürfen, sofern sie als 
Schutz verwendet werden, bei 70 0 C und, sofern sie als Trä-

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1925. Veröffentlicht: ETZ 
1924, S.963; 1925, S.435 und 1526. - Sonderdruck VDE 326. 

2) Besonders wird hingewiesen auf: 
Vorschriften für die Errichtung und den Betrieh elektrischer Starkstromanlagen, 
Vorschriften für die Prüfung elektrischer Isolierstoffe, 
Vorschriften für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen, 
Vorschriften für die Konstruktion und Prüfnng von Installation"material, 
Vorschriften, Regeln und Normen für ungeschützte zweipolige Steckdosen und 

Stecker 6 A/250 V, 
Vorschriften für den Anschluß von Fernmeldeanlagen'an Niederspannung-Stark

stromnetze durch Transformatoren. 
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ger spannungführender Teile verwendet werden, bei 100 0 C 
keine den Gebrauch beeinträchtigende Veränderung er
leiden. 

f) Die Geräte müssen eine genügende mechanische 
Festigkeit aufweisen. 

g) Die Geräte müssen unmittelbar nach 24stündigem 
Lagern in einem bei 20 0 C mit Feuchtigkeit gesättigten 
Raum eine Spannung von 1500 V Wechselstrom zwischen 
den netzseitigen Anschlußstellen einerseits, den netzseitigen 
gegen die empfängerseitigen Anschlußstellen andererseits, 
zwischen den netzseitigen Anschlußstellen und einer um 
das Gerät gelegten Stanniolumwicklung sowie zwischen den 
empfängerseitigen Anschlußstellen untereinander, sofern 
nicht mit Sicherheit das Auftreten höherer Spannungen 
als 40 V gegeneinander und gegen Erde vermieden ist, 1 min 
lang aushalten. 

Ein solcher feuchter Raum kann z. B. hergestellt wer
den, indem die Innenwände eines geschlossenen Kastens mit 
Löschpapier oder Tüchern bedeckt werden, die ständig in 
Wasser tauchen und dadurch vollständig feucht gehalten 
werden. 

h) Für die Erwärmungsgrenze der Geräte gelten die 
"Vorschriften für den Anschluß von Fernmeldeanlagen an 
Niederspannung-Starkstromnetze durch Transformatoren 
(mit Ausschluß der öffentlichen Telegraphen- und Fern
sprechanlagen)" 3). 

') s. S. 662. 
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73. Leitsätze für den Bau und die Prüfung von 
Geräten und Einzelteilen zum Rundfunkempfang 
(mit Ausschluß solcher Geräte, die in leitender 
Verbindung mit einem Starkstromnetz benutzt 

werden). 

Gültig ab 1. September 1924 1). 

Die Empfänger, Verstärker und veränderlichen Kon
densatoren sind zunächst einer "Schüttelprobe" zu unter
ziehen. Hierzu wird der zu prüfende Gegenstand in drei zu
einander senkrechten Stellungen auf ein Brett geschnallt 
und je 5 min lang mit einem Hube von 5 mm und einer 
langsam bis zu 500 in der min steigenden Frequenz ge
schüttelt. Auf Röhren erstreckt sich die Schüttelprobe nicht. 

Ferner werden die zu prüfenden Geräte und Einzelteile 
einer "Feuchtigkeitsprobe" unterzogen, indem sie (Emp
fangskasten und dergleichen in offenem Zustande) in einen 
bei 200 C mit J,i'euchtigkeit gesättigten Raum gebra,cht werden. 
Ein solcher kann z. B. dadurch hergestellt werden, daß die 
Innenwände eines geschlossenen Ka.stens mit Tüchern oder 
Löschpapier bedeckt werden, die ständig in Wasser tauchen. 
In diesem Raume bleibt das Gerät 24 h, wonach es weitere 
24 h in einem Raume von 15 bis 200 C und normalem Feuch
tigkeitsgehalt trocknen gelassen wird. 

Prüfungen von Einzelteilen auf Durchschlagsfestig
keit dauern mindestens 1 min; die jeweils angegebenen 
Gleichstromspa.nnungen können auch durch Wechsel
spannungen gleichen Scheitelwertes ersetzt werden. Die 
Messung der Isolation erfolgt mit Gleichstrom von 110 V. 

Alle verwendeten Baustoffe sollen wäTmesicher sein, d. h. 
sie dürfen bei 700 C keine den Gebrauch beeinträchtigende 
Veränderung erleiden. 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 
1924, S. 916 und S. 1068. - Sonderdruck V DE 298. 
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Alle Geräte und Einzelteile, für die das Prüfzeichen des 
VDE beansprucht wird, müssen ein von außen sichtbares, 
haltbar angebrachtes Ursprungzeichen tragen. 

A. Einzelteile. 

1. K 1 e m me n. Die Verwendung ungeeigneter Werkstoffe, 
wie Zink, Eisen, Spritzguß und Reinaluminium, für 
Kontaktflächen und Gewinde ist untersagt. Der Ge
windedurchmesser bei äußeren Anschlußklemmen darf 
nicht unter 3 mm betragen. 

2.Kondensatoren, veränderlich. Sie werden nach 
der Feuchtigkeitsprobe mit 440 V Gleichstrom auf 
Durchschlagsfestigkeit geprüft und sollen einen Iso
lationswiderstand von mindestens 10 .MQ haben. Die 
Zuführung zum beweglichen Teil soll so ausgeführt sein, 
daß sie sicheren Kontakt gewährleistet; sie darf sich 
nirgends so reiben, daß Zerstörungen oder schädliche 
Kontakte eintreten können. Der größte einstellbare 
Kapazitätswert soll auf den Kondens[Ltoren, sofern sie 
einzeln vertrieben werden, angegeben sein. Toleranz ± 
100/0. 

3. Kondensatoren, fest. Sie sollen den gleichen An
forderungen hinsichtlich Durchschlagsfestigkeit und Iso
lationswiderstand genügen wie die Kondensatoren unter 
2. Die üblichen Gitterkondensatoren (50 bis 1000 cm) 
sollen jedoch einen IsolationswiderslK'tnd besitzen, der 
mindestens 10000 MQ geteilt durch ihre Kapazität in 
cm beträgt. Die Größe der Kapazität soll auf jedem 
Kondensator angegeben sein. Die Toleranz beträgt 
± 200/0. 

4. K 0 n den s at '0 ren und s 0 n s t i g e Ger ä t e, die die 
Verwendung des Lichtnetzes als Antenne oder Erde er
möglichen, unterliegen besonderen Vorschriften 1). 

5. Spulen für Hochfrequenz. Die fertige Spule soll 
feuchtigkeitsicher sein. Dieses ist daran zu erkennen, 
daß ein Wassertropfen weder eingesaugt wird noch eine 
sichtbare Aufquellung hervorruft. Die Spule wird auf 
Drahtbruch und Windungskurzschluß geprüft; ist eine 
Spule aus Litze· hergestellt, so sollen die einzelnen 
Drähte der Litze an den Enden durch Lötung oder 
Klemmung so zusammengehalten sein, daß sich einzelne 
Drähte auch bei längerem Gebrauch nicht loslösen 
können. Die Verbindungen zu beweglichen Spulen sind 
so auszuführen, daß ein Lockern der Verbindung nicht 
1) S. S. 709. 
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eintreten kann. Wicklungen und Anschlüsse beweg
licher Spulen dürfen sich nirgends so reiben, daß Zer
störungen oder schädliche Kontakte eintreten können. 
Spulen mit auf der Wicklung gleitenden Kontakten 
werden zur Prüfung nicht zugelassen. 

6. R öhr e n f ass u n gen. Maße und Toleranzen sind ent
sprechend den Normen des VDE auszuführen. Der Isola
tionswiderstand der Gitter- und der Anodenbuchse gegen
einander, gegen die übrigen Buchsen und gegen den 
Körper soll nach erfolgter Feuchtigkeitsprobe min
destens 50 MQ betragen. 

7. Gi tt e ra b le i tungs wi d e rs tände. Sie müssen gegen 
Feuchtigkeit geschützt und mit der Angabe ihres Wider
standswertes versehen sein. Sie werden vor und nach 
der Feuchtigkeitsprobe mit 6 V Spannung an ihren 
Klemmen gemessen und dürfen dabei um nicht mehr als 
50 0/0 gegenüber dem angegebenen Werte abweichen. 

8. Heizwiderstände, regelbar. Der Wicklungsträger 
soll aus nicht teichtentflammbarem Material bestehen. 
Eine Verlagerung der Windungen darf auch bei Er
wärmung nicht eintreten können, ebensowenig eine 
Unterbrechung des Stromes innerhalb des Regelbereiches, 
wohl aber an einem Ende dieses Bereiches. Die 
Widerstände sind so zu bemessen, daß bei Dauerbetrieb 
im ungünstigsten Falle keine gefährliche Erwärmung 
stattfinden kann. Eine Angabe der höchsten zulässigen 
Stromstärke für Dauerbetrieb ist anzubringen; die Tem
peraturzunahme darf bei nicht eingebautem Widerstand 
500 C nicht überschreiten. 

Widerstände mit Wicklungsträgern aus emailliertem 
Metall und Wicklungen aus oxydiertem Widerstands
draht sollen nach 20maliger Belastung mit dem 11/2-fachen 
Heizstrom (Belastungsdauer und Pausen je 10 min) 
eine Spannung von 100 V Gleichstrom zwischen Wick
lung und Körper sicher aushalten. Außerdem soll der 
Träger gegenüber anderen Metallteilen der gleichen 
Prüfspannung gewachsen sein. 

9. Niederfrequenztransformatoren. Die Isolation 
der Wicklungen gegeneinander und gegen Körper soll 
mindestens 10 MQ betragen und 440 V Gleichstrom aus
halten. Die Anschlüsse sollen mindestens 0,3 mm stark 
sein; außerdem sollen die Windungzahlen der Wick
lungen angegeben sein. 

Die Spulenanschlüsse sind mit P1, P2 bzw. S1' S2 zu 
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bezeichnen. Hierbei bedeutet p (primär) die Wicklung 
mit der geringeren Windungzahl ; 1 bezeichnet die 
Enden, die die größere Kapazität gegen den Eisenkern 
haben. Die Folge 1-2 soll bei beiden Spulen den glei
chen Windungsinn angeben. Statt der Bezeichnungen P1' 
P2' S1' S2 können auch die Farben weiß, gelb, rot, blau 
verwendet werden. 

10. Schalter. Nach 5000 Schaltwechseln sollen die Schalter 
noch betriebsicher arbeiten. Für Kontaktstellen dürfen 
nicht verwendet werden: Eisen, Zink, Reina.luminium, 
SpritzguB. 

B. Empfänger im ganzen. 

1. Die Ein z e 1 t eil e der zur Prüfung vorgelegten Geräte 
müssen den unter A aufgeführten Bestimmungen ent
sprechen, brauchen aber keine Größenangaben zu tragen. 

2.Der Isolationswiderstand aller stromführenden 
Teile gegen Körper (Erde) und gegeneinander soll nach 
der Feuchtigkeitsprobe mindestens 5 MO betragen. 

3. Die E m p f ä n ger sind auf Empfindlichkeit, Abstimm
schärfe und Verzerrungsfreiheit zu prüfen. Nähere Be
stimmungen sind in Vorbereitung. 

4. Leitungsverlegung. Sie soll so durchgeführt sein, 
daß bei der Schüttelprobe keine störende Lagenverände
rung eintritt (wegen des erforderlichen Isolations
widerstandes siehe unter Ziffer 2 dieses Absatzes). 

5. He i z w i der s t ä nd e und andere sich erwärmende Teile 
sind so einzubauen, daß bei Dauerbetrieb im ungünstig
sten Falle keine gefährliche Erwärmung dieser Wider
stände und ihrer Umgebung eintritt. Bei eingebauten 
Heizwiderständen ist durch einen Pfeil anzugeben, in 
,,-eIcher Richtung eine Zunahme des Stromes erfolgt. 

6. L ö tun gen sind so auszuführen, daß spätere Zer
störungen nicht eintreten können. Insbesondere dürfen 
keine Reste chlorhaItiger Lötmittel zurückbleiben. Die 
Anwendung von Kolophonium wird empfohlen. 

7. S kaI e n. Teilungen sind in Ganzen, Halben, Fünfern 
oder Zehnern der Einheit der gewählten Unterteilung 
auszuführen. Ferner ist ein Zeiger oder eine Einstell
marke anzubringen. Der eindeutige Zusammenhang zwi
schen Skalenangabe und der Stellung des beweglichen 
Teiles soll bei normaler Beanspruchung keine Ver
änderung erleiden können. 
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8. Telephonanschluß. Bei Empfangsgeräten und Ver
stärkern ist der anodenseitig liegende Pol des Fern
höreranschlusses zu kennzeichnen. 

C. Niederfrequenzverstärker. 

Sie werden mit Tonfrequenzen von 400 bis 3000 Perfs 
geprüft. Die Verstärkungziffer der Spannung soll je Röhre 
an keiner Stelle weniger als 3 betragen und an keiner 
Stelle des Prüfbereiches über das 4-fache des l\1indestwertes 
hinausgehen. Bei der Prüfung sind die Röhren anzuwenden, 
für die der Verstärker gebaut ist. 
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74. Leitsätze für die Herstellung und Einrich
tung von Gebäuden bezüglich Versorgung mit 

Elektrizität1 ). 

Gültig ab 1. Juli 19102). 

Allgemeines. 

1. Die Elektrizität kann in Geschäfts- und 
Wohnhäusern nicht unberücksichtigt bleiben. 

Der Umfang der in Deutschland aus öffentlichen Elek
trizitätswerken versorgten Beleuchtungsanlagen hat sich in 
der Zeit von 1895 bis 1909 auf das 25-fache gesteigert. Im 
gleichen Zeitraum. stieg die Leistung der aus den gleichen 
Werken gespeisten Elektromotoren auf das 160-fache. Die 
in den letzten Jahren erreichten Verbesserungen der Lampen 
(Metalldrahtlampen) haben die Kosten des elektrischen 
Lichtes auf weniger als die Hälfte herabgesetzt. Der Elektro
motor findet immer weiteren Eingang in Gewerbe und 
Haus. Die Elektrizität bedarf sonach bereits bei dem Bau 
der Häuser der gleichen Berücksichtigung wie die Anlagen 
für Gas, Wasser und Heizung. 

2. Der Elektrizitätsbedarf vieler Hausbewohner 
kann mangels Leitungen nicht befriedigt 
werden. 

Ein Mieter entschließt sich selten, Leitungen legen zu 
lassen, weil ihm für diese nach Ablauf des Mietsverhältnisses 
eine Vergütung meistens nicht gewährt wird. 

3. Nachträgliches Verlegen von Leitungen ins
besondere für einzelne Benutzer verursacht 
unverhältnismäßig hohe Kosten. 

Die nachträgliche Herstellung von elektrischen Einrich
tungen in bereits benutzten Gebäuden wird wegen der Rück
sicht auf die Ausstattung und durch Behinderung der Montage 

') Sonderdrucke können durch die Verlagsbuchhandlung Julius Springer, 
Berlln, bezogen werden. 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 
1910, S. 825. 



Versorgung von Gebäuden mit Elektrizität. 719 

teurer. Häufig sind nacheinander mehrere Mieter gezwungen, 
sich besondere Leitungen legen zu lassen; die Kosten einer 
gemeinsamen Leitung sind in der Regel nur wenig höher 
als die der Leitung für einen einzigen Mieter. 

4. Bei jedem Rohbau und Umbau sollte darauf 
Rücksicht genommen werden, daß elektrische 
Leitungen sofort oder später leicht verlegt 
werden können. 

Aus den unter 1 bis 3 angeführten Gründen ergibt sich 
folgerichtig, daß für die Zukunft die Möglichkeit gegeben 
werden muß, jederzeit Elektrizität zu beschaffen. Wenn 
der Besitzer des Gebäudes zu n ä c h s t die Kosten für die 
Verlegung der elektrischen Leitungen scheut, so soll 
wenigstens die Möglichkeit gegeben sein, die L€itungen später 
einziehen zu könuen. Der große Vorzug der Elektrizität 
gegenüber Gas, Wasser usw. liegt gerade darin, daß die 
Leitungen jederzeit an hierfür vorgesehener Stelle nachgelegt 
werden können. 

5. E sem p f i e h lt sie h, i n j e dem Hau s wen i g s t e n s 
den Hausanschluß und die Hauptleitungen 
herstellen zu lassen. 

Die Legung gemeinsamer Hauptleitungen wird am billig
sten, wenn sie von vornherein vorgenommen wird. Durch 
diese Erleichterung der elektrischen Installation wird der 
Wert der Mietsräume und bei Geschäftsräumen die Viel
seitigkeit ihrer Verwendung gesteigert. 

6. E sem p f i e hIt s ich, s c h 0 n bei m E n t w u I' f des 
Baues einen elektrotechnischen ]'achmann 
zuzuziehen. 

Die rechtzeitige Mitwirkung eines Fachmannes oder des 
zuständigen Elektrizitätswerkes kann ohne Erhöhung der 
Baukosten eine Verbilligung der elektrischen Anlage dadurch 
bewirken, daß die günstigsten Verteilungspunkte, billigsten 
Verlegungsarten und kürzesten Leitungswege gewählt werden. 
Auch ist dieses für die rechtzeitige Fertigstellung der An
lagen von Wert. 

Besonderes. 
1. Für die Unterbringung des Hausanschlusses 

und der Hauptverteilungstelle sind geeig
nete Plätze vorzusehen. 

Der Hausanschluß, gebildet durch die von der Straße 
eingeführten Leitungen (Kabel oder Freileitungen) und die 
daran angeschlossene Hauptsicherung (Hausanschlußkasten), 
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muß dem Elektrizitätswerk zugänglich sein. Für unter
irdische Leitungsnetze empfiehlt es sich daher, einen be
sonderen an der Straßenfront gelegenen Kellerraum zu 
wählen, der unter Umständen auch andere Anschlüsse 
aufnehmen kann. Der zweckmäßigste Ort für die Haupt
verteilungsteIle ergibt sich aus der Größe und Lage der 
Stromverbrauchstellen und sollte in diesem Sinne bereits 
beim Bau des Hauses vorgesehen werden. 

2. Hau p t lei tun gen soll e n m ö g I ich s tin a 11-
gemein zugänglichen Räumen verlegt werden. 

Ebenso wie der Hausanschluß sollen auch die Haupt
leitungen, die mehreren Hausbewohnern gleichzeitig dienen, 
zugänglich erhalten werden. Man soll daher möglichst 
Korridore, Treppenhäuser u. dgl. wählen. Nur dann können 
Änderungen und Erneuerungen ohne Störungen des Einzelnen 
jederzeit ausgeführt werden. 

3. Für die F ü h run g der Hau p t lei tun gen s in d g e -
eignete Aussparungen oder Rohre vorzusehen. 

Bei Errichtung eines Baues können leicht Durch
führungsöffnungen in den Wänden (Rohre), insbesondere 
in denen des Kellers angeordnet werden, die die nachträg
lichen Stemmarbeiten und damit die Gesamtkosten <ler 
Installation verringern. Ferner empfiehlt es sich, für die 
senkrechten, durch die Stockwerke führenden Hauptleitungen 
(Steigleitungen) Kanäle auszusparen oder Rohre vorzusehen. 
Diese Leitungen können dann leicht, unauffällig und jeder
zeit nachprüfbar angeordnet werden, wobei gleichzeitig 
ohne Mehrkosten die Möglichkeit späterer Erweiterung ge
Bchaffen werden kann. 

4. Für Verteilungstafeln und Zähler sind ge
eignete Plätze (Nischen) vorzusehen. 

Die Hauptleitungen führen in jedem Stockwerk zu Ver
teilungstafeln (Sicherungen und Ausschalter für die Ver
teilungstromkreise), von denen Verteilungsleitungen zu 
den Stromverbrauchsapparaten ausgehen. Die Verteilungs
tafeln, die meistens mit den Zählern für die einzelnen 
Verbraucher räumlich vereinigt sind, finden zweckmäßig 
in Nischen Platz. Diese bieten Schutz gegen mechanische 
Beschädigung, verhindern, durch eine Tür verschlossen, die 
Berührung durch Unbefugte und vermeiden störendes V or
springen in den nutzbaren Raum. Die Unterbringung er
rOlgt zweckmäßig auf Treppenabsätzen, Korridoren u. dgl. 
Auf jeden Fall muß dafür gesorgt werden, daß die Zu-



Versorgung von Gebäuden mit Elektrizität. 721 

gänglichkeit der Verteilungs tafeln und Zähler nicht durch 
die Inneneinrichtung beeinträchtigt wird. 

5. Bei Eis enbeton und ähnli ehen Bauausführun
gen empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig 
die Führung der Verteilungsleitungen zu 
bestimmen. 

Derartige Bauausführungen erschweren das nachträgliche 
Anbringen von Befestigungen in hohem Maße. Auch ver
deckte Leitungsverlegung kann hierbei unmöglich werden. 
Dagegen lassen sich bei der Herstellung von Decken und 
Wänden aus Beton durch Einlegen geeigneter Körper leicht 
und billig Aussparungen lmd Befestigungstellen schaffen. 

6. Durch zu frühzeitiges Einlegen von Drähten 
werden diese ungünstigen Einflüssen aus
gesetzt. 

Das Einziehen der Drähte in Rohre soll erst erfolgen, 
wenn das Austrocknen des Baues fortgeschritten ist. Unter 
der Baufeuchtigkeit kann die Isolierung der Leitungen leiden. 
Offen auf Porzellankörper verlegte Drähte sollen mit Rück
sicht auf mechanische Beschädigung ebenfalls erst an
gebracht werden, wenn große Bauarbeiten nicht mehr aus
zuführen sind. 

7. Die Vorzüge der verschiedenen Lampenarten 
können am besten ausgenutzt werden, wenn 
über Lichtbedarf und Lampenverteilung 
rechtzeitig Bestimmung getroffen wird. 

Die elektrische Beleuchtung bietet eine große Auswahl 
von Lampenarten in zahlreichen Lichtstärken. Die jeweils 
erforderliche Lichtstärke kann nach bestehenden Erfahrungs
werten abgeschätzt werden. Indessen sind hierbei Höhe, Ein
teilung, Zweck und besonders die Ausstattung des Raumes 
zu berücksichtigen. 

Vorschriftenbucb. 14. Aut!. 46 
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75. Verwendung von Elektrizität auf Schiffen 1). 

Gültig ab 1. Juli 19042 ). 

Als normale Stromart an Bord von Schiffen gilt Gleich
strom, als normale Spannung 110 V an den Verbrauchstellen 
unter Verwendung des Zweileitersystemes. 

1. Begründung für die Empfehlung des 
Gleichstromes. 

1. Die Gleichstrommotoren sind nach dem heutigen 
Stande der Elektrotechnik infolge ihrer besseren Regel
barkeit gerade für die Kraftanlagen an Bord von Schiffen 
geeigneter. 

2. In Bezug auf Lebensgefahr ist der Gleichstrom weniger 
gefährlich als Wechselstrom von gleicher effektiver Spannung. 

3. Die Kriegsmarine ist schon wegen ihrer Scheinwerfer 
auf Gleichstrom angewiesen. Eine einheitliche Stromart für 
Kriegs- und Handelsmarine liegt nicht nur im Interesse der 
Schiffahrt, sondern auch im Interesse der elektrotechnischen 
Industrie und erfordert daher eine Berücksichtigung dieses 
Umstandes, der für die Handelschiffe vielleicht nicht so 
ins Gewicht fällt. 

4. Das Kabelnetz wird bei dem für Kraftanlagen augen
blicklich nur in Frage kommenden Drehstrom unübersicht
licher. Da die drei Leitungen wegen ihrer Induktionswirkun
gen in einem Kabel verlegt werden müssen, ist dieses, na· 
mentlich für größere Motoren, seines Querschnittes wegen 
sehr schwer zu verlegen. Auch sind Abzweigungen schwierig 
auszuführen. 

5. Bei den Handelschiffen überwiegt im allgemeinen 
der Strombedarf für Beleuchtung. 

I) Besondere Normblätter für Installationsmaterialien, Beleuchtungskörper 
usw. hat der Handelschiff-Normenausschuß (HN A/E) aufgestellt; diese sind durch 
den Verlag von Juliu. Springer zu beziehen. 

') Angenommen durch die Jahresversammlung 1904. Veröffentlicht: ETZ 
1904, S. 686. 
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6. Der bisher meistens für Wechselstrom angeführte Vor
teil der Nichtbeeinflussung der Kompasse fällt weniger ins 
Gewicht, da sich diese Beeinflussung auch bei Gleichstrom 
durch richtige Verlegung der Kabel sowie Bau und Auf
stellung der Motoren vermeiden läßt. 

H. Begründung für die Empfehlung der 
Spannung von llOV. 

1. Die Spannung ist eine auch in Landanlagen gebräuch
liehe; Lampen, Motoren und Apparate für diese Spannung 
sind daher vorrätig. 

2. Die Spannung stellt einen ",Vert dar, bis zu dem 
man nach den bisherigen Erfahrungen im Interesse der an 
Bord sehr schwierigen Isolation unbedenklich gehen kann. 
Als Mindestgrenze gewährleistet sie eine hinreichende Ver
minderung des Leitungsquerschnittes. 

46* 
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76. Praktische Unterweisung in der 
Elektroindustrie 1 ). 

Merkblatt für Praktikanten. 

§ 1. Der Elektroingenieurberuf. 

Elektroingenieure werden hauptsächlich gebraucht für: 
a) Unternehmungen, die Maschinen, Apparate, Kabel, 

Lampen u. dgl. herstellen bzw. verkaufen (Starkstrom
technik). 

b) Unternehmungen, die Telegraphen- und Telephonappa
rate; Meßinstrumente u. dgL herstellen bzw. verkaufen 
(Fernmeldetechnik). 

c) Unternehmungen und Behörden, die sich mit der Er
richtung von elektrischen Starkstrom- oder Fern
meldeanlagen beschäftigen (Bau- und Installations
unternehmungen). 

d) Elektrizitätswerke, elektrische Bahnen und ähnliche 
Betriebe. 

e) Industrielle Werke und Behörden, die ausgedehnte 
elektrische Anlagen besitzen (Bergwerke, Fabriken u. 
dgl.). 

Ober die Aussichten, die diese Arbeitzweige bieten, 
lassen sich keine allgemeinen Angaben machen. Jeder bietet 
dem Ingenieur, dessen Leistungen sich über den Durch
sohnitt erheben, Gelegenheit zum Vorwärtskommen. 

Der Elektroingenieurberuf ist nicht leicht; er erfordert 
vielseitige Kenntnisse und - da sich die Elektrotechnik 
in rascher Weiterentwicklung befindet - stetige VervlJll
kommnung. Es sollen sich daher nur solche Leute dem 
Elektroingenieurberuf widmen, die wirklich Neigung für 
ihn haben. 

Die Eignung für den Beruf des Elektroingenieurs setzt 
besonderes Interesse für Physik und Mathematik voraus. 
Außerdem sollen wenigstens mittelmäßige zeichnerische Be
gabung und Interesse für darstellende Geometrie vorhanden 
sein. Diese Eigenschaften kommen zwar besonders für den 

1) Angenommen durch die Jahresversammlung 1921. Verllffentlicht: ETZ 
1821, S.385 und 1050, - Änderungen angenommen dnrch die Jahresversammlullg 
1922. Verllffentlicht: ETZ 1922, S.487 \Ind 858. _. Sondlrdruck VDE 276. 
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Maschinen-Ingenieurberuf in Betracht, Elektrotechnik und 
Maschinentechnik haben aber viel Gemeinsames; der Elektro
ingenieur kann sie daher nicht entbehren. 

§ 2. Ausbildungsgang für Elektroingenieure. 

Je nach der Vorbildung kann die theoretische Aus
bildung an einer Technischen Hochschule oder an einer 
Technischen Mittelschule erworben werden. Vorbedingung 
für die Aufnahme als Studierender an einer Technischen 
Hochschule ist das Reifezeugnis einer neunklassigen Mittel
schule (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule). Das 
ordnungsmäßige Studium wird durch die Diplomingenieur
prüfung abgeschlossen und erfordert mindestens acht Se
mester. 

Für die Aufnahme an einer Technischen Mittelschule 
wird das Reifezeugnis einer sechsklassigen Mittelschule 
(Realschule, Realgymnasium, Progymnasium 2), die Reife für 
Obersekunda oder zum Nachweis der erforderlichen Kennt
nisse die Ablegung einer Aufnahmeprüfung verlang~. Das 
abgeschlossene Studium an einer Technischen Mittelschule 
erfordert mindestens fünf Semester. 

In beiden Fällen muß die theoretische Ausbildung durch 
eine eingehende praktische Unterweisung und Erziehung 
im Betriebe ergänzt werden. 

Für die Zulassung zur Diplomprüfung an einer Tech
nischen Hochschule ist im allgemeinen eine praktische 
Tätigkeit von mindestens zwölf Monaten nachzuweisen; die 
Staatlichen Technischen Mittelschulen verlangen bereits bei 
der Aufnahme den Nachweis einer praktischen Tätigkeit von 
mindestens 24 Monaten. 

§ 3. Zweck der praktischen Tätigkeit. 

Durch die maschinentechnische Vorbildung wird eine 
Einführung in das Wesen der Technik gegeben und das 
Verständnis des späteren Unterrichtes erleichtert. Sie soll 
dem Praktikanten Gelegenheit geben: 

a) die Eigenschaften der Werkstoffe und ihre Bear
beitung kennenzulernen, 

b) den Zusammenbau von Maschinen und Geräten zu 
beobachten, 

c) Verständnis für die Güte der Werkstattarbeit zu er
langen, 

2) Bei diesen Schulen wird die Aufnahme u. U. davon abhängig gemacht, 
daß der Aufzunehmende im Abgangzeugnis in den Fächern: Rechnen und Raum
lehre (Mathematik) und Naturkuude das Prädikat "Gut" erhalten hat. 
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d) die Zusammenhänge zwischen Zeichnung und Aus
führung kennenzulernen und dadurch das räumliche 
Vorstellungsvermögen zu üben, 

e) Einblick in die Werkstatts- und Arbeiterverhältnisse 
zu erlangen. 

Die Ausbildungzeit ist zu kurz, als daß der Praktikant 
wirkliche Fertigkeit erlangen könnte. Immerhin wird der 
eifrige Praktikant seine Handgeschicklichkeit üben und sich 
die besondere Befriedigung verschaffen, die praktischer Er
folg gewährt. 

Die elektrotechnische Ausbildung soll dem Praktikanten 
Gelegenheit geben, die besonderen Arbeitsverfahren der 
Elektrotechnik kennenzulernen und einige Erfahrungen im 
Betrieb von elektrischen Maschinen, Apparaten und Anlagen 
zu erwerben. 

Die der praktischen Tätigkeit gewidmete Zeit ist keine 
Erholungzeit. Sie bietet eine nicht mehr wiederkehrende 
Gelegenheit zum Erwerb von Bildungswerten, die anders 
nicht, erlangt werden können. "Bastelarbeit" ersetzt die 
praktische Tätigkeit nicht, so anregend sie auch an sich 
sein mag. 

§ 4. Dauer und Art der praktis chen Aus bild ung. 

A. Für Studierende der Technischen Hochschule. 
1. Für Studierende der Starkstromtechnik 

soll die praktische Ausbildung am zweckmäßigsten in zwei 
Abschnitten erfolgen, u. zw.: 

a) maschinenbautechnische Ausbildung während min
destens 6 Monaten vor dem Studium in einer Fabrik 
für allgemeinen Maschinenbau, 

b) elektrotechnische Ausbildung während mindestens 
6 Monaten, gegebenenfalls nach der Vorprüfung, in 
einer Fabrik der Elektroindustrie. 

Da viele Firmen Praktikanten für sechsmonatige Arbeit
zeit ni c h t aufnehmen, so kann die Ausbildung auch in 
zwölfmonatiger ununterbrochener Folge vor dem Studium 
in einer elektrotechnischen Fabrik oder in einer Fabrik für 
allgemeinen Maschinenbau erfolgen. 

In den Fällen, in denen einzelne Abteilungen den be
treffenden Fabriken fehlen, wird empfohlen, eine Tätigkeit in 
diesen Zweigen in den Ferien nachzuholen, z. B. in einer Eisen
gießerei bzw. in einer elektrotechnischen Spezialfabrik, einer 
Reparaturwerkstätte einer elektrischen Straßenbahn, einem 
Elektrizitätswerk, einem größeren Installationsgeschäft oder 
dgl. Arbeitsabschnitte unter zwei Monaten sind nicht zu-
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liissig. Die iFerien sollen aber nur in solchen Ausnahmefällen 
für die \Verkstattarbeit herangezogen werden. Imallgemeinen 
sollen sie zur Durcharbeitung und Wiederholung der Lehr
stoffe dienen. 

2. Für S t u die ren d e der (S c h wa c h s t rom -) 
Fe rn m eId e t e c h n i k soll das praktische Lehrjahr mög
lichst in einer Werkstatt oder Fabrik zur Herstellung fein
mechanischer Gegenstände abgelegt werden. Große Fabriken 
kommen nur dann in Frage, wenn sie besondere Lehrwerk
stätten eingerichtet haben, in denen sich im wesentlichen 
die Hauptausbildung vollzieht. 

Es ist großer Wert darauf zu legen, daß der Praktikant 
mit allen üblichen feinmechanischen Arbeitsweisen vertraut 
gemacht wird, so daß er schließlich imstande ist, ein 
Gerät nach Zeichnung von Grund auf ganz selbständig her
zustellen. 

Auf Erlernung der eigentlichen Massenfertigung wäh
rend des praktischen Arbeitsjahres wird weniger Wert ge
legt, da nach Beherrschung der eigentlichen Herstellungs
verfahren für die Einarbeitung in dieses Gebiet noch nach 
dem Studium genügend Gelegenheit übrig bleibt. 

B. Für Besucher technischer Mittelschulen. 

Für Besucher einer technischen Mittelschule ist die 
volle praktische Tätigkeit grundsätzlich vor dem Besuch 
der Schule abzuleisten. Sie erstreckt sich über zwei bis 
drei Jahre. 

§ 5. Gang der Ausbildung. 

Die folgenden Arbeitspläne sind nicht als starre Vor
schriften aufzufassen. Die Werkabteilungen, in denen die 
praktische Ausbildung stattfinden soll, die Reihenfolge und 
die Dauer der Beschäftigung in den einzelnen Abteilungen 
werden von der Werkleitung nach den Betriebsverhältnissen 
bestimmt. 

Der naDhstehende Plan gilt für eine zwölfmonatige 
Tätigkeit. Bei zwei- oder dreijähriger Tätigkeit sind die 
einzeln angegebenen Zeiten entsprechend zu verlängern. 

1. Für Praktikanten der Starkstromtechnik 
(vgl. § la): 

a) für die maschinenbautechnische Ausbildung wird 
folgender Gang empfohlen: 

Schlosserei 
Dreherei 

etwa Wochen 

4 
.. 4 
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etwa Wochen 

Hobelei . 
Schmiede 
Gießerei 
Formerei 
Tischlerei 
Richtplatte 

4, 

3 
2 
2 
4, 

2 

b) für die elektrotechnische Ausbildung wird folgender 
Gang empfohlen: 

etwa Wochen 

Stanzerei, Anker- und Transformatorenbau . 4, 

Anker-, Gehäuse- und Spulenwickelei . 4, 

Maschinenmontage .,. . . . 4, 

Apparatemontage . . . . . . . 4 
Schalttafelbau und Installation 4, 

Prüffeld ....... 5 

II. Für Praktikanten der (Schwachstrom-) 
Fernmeldetechnik (vgl. § 1 b): 

Ausbildung in allen feinmechanischen Arbeiten ein
schließlich Gerätemontage . . . . . . . . . . . 6 Monate 

(Gleichzeitiger Konstruktionsunterricht in den Abend
stunden auf der Gewerbeschule wird empfohlen.) 

Außerdem: 
Tischlerei 
Gießerei und Formerei 
Werkzeugmacherei ... 

1 Monat 

1 " 
2 " 

Selbstanfertigung eines feinmechanischen Ge
rätes nach Zeichnung, zu dem nur die Roh
stoffe zur Verfügung gestellt werden. . . 2 

§ 6. Nachweis von Praktikan tenstellen. 

" 

Voraussetzung für die Erlangung einer Ausbildungstelle 
ist die Erfüllung der Bedingungen zur Aufnahme an einer 
Technischen Hochschule oder an einer Technischen Mittel
schule. Um aus der praktischen Tätigkeit vollen Nutzen 
ziehen zu können, ist körperliche Rüstigkeit, Arbeitsfreudig
keit und der feste Wille zur freiwilligen Unterordnung unter 
die Werkdisziplin unerläßlich. 

Der Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen, Ber
Un NW 7, Dorotheenstr.40, hat gemeinsam mit den Bezirks
vereinen des Vereines deutscher Ingenieure, den Technischen 
Hoch- und Mittelschulen sowie den Arbeitsnachweisen der 
Studentenschaft der Technischen Hochschulen einen Stellen
nachweis für die praktische Ausbildung eingerichtet (Zen-
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tralstelle für Praktikantenvermittlung). Die Bewerber, die 
hiervon Gebrauch machen wollen, sollen sich mindestens 
6 Monate vor dem beabsichtigten Arbeitsbeginn bei der tech
nischen Schule, deren Besuch in Aussicht genommen ist, 
bei einer der oben genannten Stellen oder auch unmittelbar 
bei dem Vertrauensmann des für ihren Wohnort zuständigen 
Bezirksvereines melden. S) 

Anmeldevordrucke sind von Bewerbern, die die Tech
nische Hochschule besuchen oder besuchen wollen, von 
den Arbeitsvermittlungsämtern der Studentenschaft der 
Hochschule zu beziehen, in deren Bezirk der Praktikant ar
beiten will. Anschrift hierfür: An das Arbeitsvermittlungs
amt der Studentenschaft der Technischen Hochschule zu X. 

Anmeldevordrucke für solche, die die Technische Mittel
schule besuchen wollen, sind durch die Zentralstelle für 
Praktikantenvermittlung des Deutschen Ausschusses für 
Technisches Schulwesen zu beziehen. 

Die Meldungen werden sachgemäß und gleichmäßig auf 
die Betriebe verteilt, wobei grundsätzlich Stellen in mög
lichster Nähe des Wohnortes des Bewerbers nachgewiesen 
werden. Die Einstellung des Praktikanten erfolgt durch Ver
einbarung zwischen diesem und der betreffenden Firma. 

Sonderwünsche auf Zuweisung an bestimmte Fabriken 
können nur bei ausreichender Begründung und nach Maß
gabe der freien Plätze berücksichtigt werden. 

Die Praktikanten können nieht immer solchen Firmen 
zugewiesen werden, bei denen sie den ganzen Ausbildungs
gang in allen Betriebsabteilungen durchmachen können, son
dern es müssen auch Sonderbetriebe für die praktische Aus
bildung herangezogen werden, namentlich wenn die prak
tische Tätigkeit in einzelne Abschnitte zerlegt wird. 

§ 7. Verhalten während der praktischen 
Unterweisung. 

Die Praktikanten haben sich in jeder Beziehung den 
Bestimmungen des Ausbildungsvertrages, der Arbeitsord
nung und der Arbeitzeitkontrolle des Betriebes, der sie 
a,ufnimmt, zu unterwerfen. Sie nehmen also, abgesehen 
von der abgekürzten Ausbildungzeit, keinerlei Sonder
stellung gegenüber den Fabriklehrlingen ein. 

Zufolge ihrer höheren allgemeinen Bildung wird von 
den Praktikanten erwart~t, daß sie durch Interesse und 
Fleiß sowie durch Pünktlichkeit und freiwillige Unterord-

3) Die Liste der jeweiligen Vertrauensmänner für die Vermittlung von Prak
tikantenstellen ist von der GeschäftsteIle des VDE zu bezieheu. 
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nung vorbildlich wirken und sich dadurch die Achtung der 
Arbeiterschaft erwerben. Sie erfüllen damit zugleich eine 
soziale Aufgabe für den Ausgleich der Klassengegensätze und 
für die Wertung ihres späteren Standes. Vorbedingung ist 
hierbei, daß sie selbst in ihrem innersten Empfinden keinen 
Klassenunt,erschied gegenüber den Arbeitern aufkommen 
lassen. Der Praktikant muß sich hierbei immer vor Augen 
halten, daß vom Ingenieur nicht nur Fachkenntnisse, nicht 
nur die richtige Behandlung der Maschinen, sondern vor 
allem die richtige Behandlung der ihm unterstellten Men
schen verlangt wird. Es gehört zu den vornehmsten Auf
gaben des Ingenieurs, die Seele seiner Arbeiter zu verstehen 
und ihr Vertrauen zu gewinnen. 

Die Praktikanten sollen sich von der ihnen angewiesenen 
Arbeit nicht ohne Erlaubnis entfernen und nur Arbeiten 
ausführen, die ihnen von ihren Werkstattvorgesetzten über
tragen sind. Die Besichtigung anderer Arbeiten und Werk
stätten darf lUur unter den von dem betreffenden Betrieb vor
geschriebenen Bedingungen erfolgen. 

Betriebsführer und Meister werden trotz ihrer vielen 
und anstrengenden Obliegenheiten jene Praktikanten, die 
ihre Ausbildung mit erkennbarem Interesse betreiben, bei 
angemessenem Ersuchen stets gern mit Rat und mit Aus
künften unterstützen. Gerade wegen der starken Inanspruch
nahme dieser Werkstattbeamten müssen die Praktikanten 
selbst mit diesen eine den Zweck ihrer Werkstattätigkeit 
fördernde gute Fühlung suchen. Mit besonderen Wünschen 
wende man sich stets an den die Ausbildung überwachenden 
Ingenieur. 

§ 8. Wer k s tat ta r bei t sb u c h. 

Die Praktikanten haben ihre Arbeiten regelmäßig und 
in kurzen Zeitabständen in ein Arbeitsbuch einzutragen, um 
über ihre Tätigkeit und Fortschritte Rechenschaft zu geben. 
Diese Eintragungen sind durch Skizzen der Werkstücke und 
durch Berichte über interessante Arbeiten, Beobachtungen 
und Besichtigungen zu ergänzen, wobei aber gegen die 
selbstverständliche Geheimhaltungspflicht nicht verstoßen 
werden darf. Das Arbeitsbuch und die zugehörenden Berichte 
sind in bestimmten Zeitabschnitten den die Unterweisung 
leitenden Stellen zur Bestätigung und Beurteilung vorzu
legen. 

§ 9. Ze ugni s. 

Der mit der Unterweisung beauftragte Ingenieur sowie 
die Betriebsführer der einzelnen Werkabteilungen sind ge· 
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halten, Auffassungsgabe, Fleiß, Leistungen, Pünktlichkeit und 
Führung der Praktikanten zu beobachten und in bestimm
ten Zeitabschnitten sowie bei Werkstattwechsel Beurtei
lungen abzugeben. Bei Beendigung der praktischen Tätigkeit 
hat die Betriebsleitung dem Praktikanten ein Zeu"onis als 
Ausweis für die Technische Hochschule oder für die Tech
nische Mittelschule auszustellen. Dieses Zeugnis enthält An
gaben über die gesamte Zeitda'Jer, über die Werkabteilungen, 
in denen gearbeitet wurde, und über die in diesen zu
gebrachte Zeit, über Fleiß, Leistungen, Pünktlichkeit und 
Führung, sowie über die Fehltage während des betreffenden 
Zeitraumes. 

§ 10. Vertiefung der praktischen Ausbildung. 

Der Nutzen, den die praktische Tätigkeit gewährt, hängt 
vom Verständnis des Gesehenen und Erlebten ab. Der 
Praktikant muß daher bestrebt sein, die praktische Aus
bildung dadurch zu vertiefen, daß er sich über Ursache und 
Folgen Rechenschaft zu geben sucht. 

Er soll sich daher getrost und rückhaltlos mit Fragen 
an Ingenieure, Meister und Arbeiter wenden. Es ist emp
fehlenswert, Fragen, die längere Beantwortung zu erfordern 
scheinen, im Arbeitsheft vorzumerken und sie erst bei 
passender Gelegenheit zu stellen. Für manche Fragen wird 
der Praktikant inzwischen selbst die Antwort gefunden haben 
und man merkt sich das selbst Gefundene länger als das 
Gehörte. 

Es ist dringend empfehlenswert, die praktische Tätigkeit 
durch das Lesen geeigneter Bücher planmäßig zu vertiefen. 
Dad urch erspart man sich überflüssige Fragen und Notizen, 
schärft den Blick für das Erfassen des WesentIichen der be
obachteten Arbeitsvorgänge nnd gewinnt dem Werkstatt
leben erhöhtes Interesse ab. 

Von geeigneten Büchern seien genannt: 
1. v. Hanffstengel: "Technisches Denken und Schaffen". 

Julius Springer, Berlin. 

2. Kosack: "Elektrische Starkstromanlagen". Julius Sprin
ger, Berlin. 

3. zur Nedden: "Das praktische Jahr des Maschinenbau
Volontärs" .• Tulius Springer, Berlin. 

4. Rosenberg : "Elektrische Starkstromtechnik". Oskar Lei
ner, Leipzig. 

5. Volk: "Das Skizzieren von Maschinenteilen". Julius 
Springer, Berlin. 
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Auch wird dem Praktikanten empfohlen, am Unterricht 
der etwa vorhandenen Werkschulen teilzunehmen oder Abend
kurse von Fachschulen zu besuchen. Schließlich sei auf den 
Nutzen hingewiesen, den die Besichtigung von Gewerbe
ausstellungen u. dgl. sowie das Erlernen fremder Sprachen, 
durch Aufenthalt im Auslande während der Ferien, gewährt. 

Die Vertiefung der praktischen Tätigkeit in der oben 
angedeuteten Weise hat den unmittelbaren Vorteil, den 
späteren Unterricht wesentlich zu erleichtern. Der Nutzen, 
den die zur Gewohnheit gemachte Verbindung von Wirklich
keit und Buch gewährt, ist aber ein viel größerer. Das stän
dige Ineinandergreifen von Praxis und Theorie ist es, das 
für das Wesen des wirklichen Ingenieurs kennzeichnend ist; 
für die Elektrotechnik ist es von ganz besonderer Bedeutung. 

§ 11. AnfangsteIlung. 

Im 1. Abschnitt sind die Hauptarbeitsgebiete für den 
Elektroingenieur genannt. 

Die Tätigkeiten, die der Elektroingenieur auf diesen 
Gebieten verrichtet, unterscheiden sich nicht unwesentlich 
voneinander; die wichtigsten sind nachstehend gekenn
zeichnet: 

a) Berechnungs- und Laboratoriumsingenieure : sie be
schäftigen sich vorwiegend mit elektrischen Berech
nungen und mit theoretischen Untersuchungen, 

b) Konstruktionsingenieure : sie legen durch Entwurr
zeichnungen die Herstellung fest, 

c) Fertigungsingenieure : sie überwachen die Herstellung 
in den Werkstätten, 

d) Projektierungsingenieure: sie sind mit dem Entwurf 
von Anlagen und dem Verkauf beschäftigt, 

e) Montageingenieure : sie beaufsichtigen die Errichtung 
von elektrischen Anlagen, 

f). Verwaltungsingenieure: sie sind bei größeren Unter
nehmungen mit organisatorischen und Verwaltungs
arbeiten beschäftigt, 

g) Betriebsingenieure: sie überwachen den Betrieb und 
die Instandhaltung von elektrischen Anlagen, ins
besondere Kraftwerken. 

Praktikant und Student haben Gelegenheit, sich über 
die aufgezählten Tätigkeiten einigermaßen zu unterrichten 
und sich daraufhin zu prüfen, ob sie sich für die eine oder 
andere besonders geeignet fühlen. Vor der Spezialisierung 
während der Hochschulzeit wird aber gewarnt. 
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Gleichgültig, ob die spätere Tätigkeit eine rein tech
nische oder eine mehr kaufmännische bzw. Verwaltungs
tätigkeit sein soll, wird dem jungen Ingenieur empfohlen, 
in den ersten Jahren nicht im Büro, sondern im Prüffeld, 
bei der Montage oder als Hilfsmeister in der Werkstätte 
zu arbeiten. Je vielseitiger die Praxis des jungen Ingenieurs 
in den ersten Jahren ist, desto brauchbarer ist er später 
für Projektierung, Verkauf, Verwaltung und Betrieb. Die 
Bezahlung in den Anfangstellungen ist wenig verschieden. 

Ein fertiger Ingenieur, der verantwortlich arbeiten soll, 
braucht eine gediegene theoretische und praktische Aus
bildung. Die Grundlage für jene gewährt die Schule; aber 
diese kann die Praktikantentätigkeit allein nicht vermitteln, 
sondern auch die ersten Berufsjahre müssen zur Ausbildung
zeit gezählt werden. Für Elektroingenieure ist die prak
tische Tätigkeit in jungen Jahren von noch größerer Wich
tigkeit als für andere Ingenieure, weil sehr viele von ihnen 
später hauptsächlich Büroarbeiten ausführen und mit den 
Gegenständen selbst verhältnismäßig wenig in Berührung 
kommen. 
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77. Unterweisung der Praktikanten in der 
Elektroindustrie1 ). 

Merkblatt für Fabrikanten. 

(Herausgegeben vom Verband Deutscher Elektrotechniker 
und dem Deutschen Ausschuß für Technisches Schul

wesen). 

§ 1. Notwendigkeit und Zweck der praktischen 
Unterweisung. 

Neben der theoretischen Ausbildung des Elektroingenieur
Nachwuchses in den technischen Schulen ist eine prak
tische Tätigkeit nebst Unterweisung und Erziehung in der 
Werkstatt unbedingt erforderlich. Was die Industrie für 
die praktische Ausbildung ihrer künftigen Ingenieure auf
wendet, wird ihr selbst wieder reichlich zugute kommen. 
Es ist Pflicht der Industrie und liegt auch in ihrem eigenen 
Interesse, an der Werkstattausbildung ihres technischen 
Nachwuchses nach Kräften mitzuwirken. 

Die Tätigkeit in der Werkstatt soll dem Praktikanten 
eine Grundlage für besseres Verständnis des Unterrichtes 
und der Technik verschaffen, ihn mit den Grundzügen der 
industriellen Erzeugung bekannt machen und ihm auch eine 
gewisse Handfertigkeit verleihen. Sie soll ferner das Vor
stellungsvermögen des Praktikanten entwickeln, ihm Ge
legenheit geben, die Arbeits- und Arbeiterverhältnisse aus 
unmittelbarer Nähe kennen und verstehen zu lernen, und da
durch in ihm den Sinn für die sozialen Aufgaben des In
genieurberufes wecken. 

§ 2. Zeit und Dauer der praktischen Ausbildung. 
Die praktische Ausbildung wird am besten vor den 

Beginn des Studiums gelegt. Sie dauert für zukünftige 
Studierende an einer Technischen Hochschule mindestens 
1 Jahr, für zukünftige Besucher einer Technischen Mittel
schule mindestens 2 Jahre. 

Für Studierende der Starkstromtechnik kann die 
praktische Ausbildung auch in zwei Abschnitten erfolgen 
und zwar: 

1) Angenommen dnrch die Jahresversammlung 1922. Veröffentlicht: ETZ 
1922, S.487 und 858. - Sonderdruck VDE 275. 
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a) maschinenbau technische Ausbildung während 
mindestens 6 Monate vor dem Studium in einer Fabrik 
für allgemeinen Maschinenbau, 

b) elektrotechnische Ausbildung während min
destens 6 Monate, gegebenenfalls nach der Vorprüfung, 
in einer Fabrik der Elektroindustrie. 

Die Ferien sollen nur in Ausnahmefällen für die Werk
stattausbildung benutzt werden. Hierbei sind Arbeitsab
schnitte unter 2 Monaten nicht zulässig. 

Erholungsurlaub ist für Praktikanten mit ein
jähriger Ausbildung nicht vorgesehen. Praktikanten mit 
11/ 2- oder 2-jähriger Ausbildung können im 1. oder 2. Aus
bildungsjahre Urlaub nach den Bestimmungen für Fabrik
lehrlinge erhalten. 

§ 3. Aus bi I dun g s k 0 s t e n. 

Eine geeignete praktische Tätigkeit würde vielen Prakti
kanten durch die Forderung eines Ausbildungsgeldes un
möglich gemacht werden. Eine solche Forderung erscheint 
auch nicht mehr berechtigt, nachdem ganz allgemein die 
Bezahlung der Lehrlinge schon vom Beginn der Lehrzeit 
an eingeführt worden ist. Vielmehr werden die Firmen 
gebeten, den Praktikanten eine angemessene Vergütung zu 
gewähren. 

§ 4. Nachweis von Praktikantenstellen. 

Der Deutsche Ausschuß für Technisches Schulwesen, 
Berlin NW 7, Dorotheenstr.40, hat, gemeinsam mit den 
Bezirksvereinen des Vereines deutscher Ingenieure, den Tech
nischen Hoch- und Mittelsch~len sowie den Arbeitsnach
weisen der Studentenschaften der Technischen Hochschulen 
einen Stellennachweis für die praktische Ausbildung ein
gerichtet. Die Bewerber, die hiervon Gebrauch machen 
wollen, sollen sich mindestens 6 Monate vor dem 
beabsichtigten Arbeitsbeginn bei der technischen 
Schule, deren Besuch in Aussicht genommen ist, bei einer 
der oben genannten Stellen oder auch unmittelbar bei 
dem Vertrauensmann des für ihren Wohnort zuständigen 
Rezirksvereines melden 2). 

Die Meldungen werden sachgemäß und gleichmäßig auf 
die Betriebe verteilt, wobei grundsätzlich Stellen in mög
lichster Nähe des Wohnortes des Bewerbers nachgewiesen 
werden sollen. Dieses hindert nicht, daß die Betriebe ein-

S) S. Anm. S. 729. 
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zelnen Bewerbern aus persönlichen oder geschäftlichen Grün
den Zusagen geben. Die Einstellung des Praktikanten er
folgt durch Vereinbarung zwischen diesem und der be
treffenden Firma. Sie ist jeweils dem Deutschen Ausschuß 
für Technisches Schulwesen und zwar der Abteilung "Zen
trale für Praktikantenvermittlung" zu melden. 

§ 5. Ausbildungsvertrag. 

Es wird empfohlen, mit den Praktikanten oder mit ihren 
gesetzlichen Vertretern einen Ausbildungsvertrag abzu
schließen, durch den der Praktikant auf die Arbeitsordnung 
und auf sonstige mit Rücksicht auf Ordnung, Ausbildung 
und geschäftliche Interessen der Firma notwendige V or
schriften verpflichtet wird. Vordrucke eines derartigen Aus
bildungsvertrages können vom Deutschen Ausschuß bezogen 
werden. 

§ 6. P r akt i s ehe U n t e r w eis u n g. 

Da für die spätere Berufsarbeit Kenntnis aller üblichen 
Bearbeitungsarten sowie der Vorbedingungen für die Wirt
schaftlichkeit der Bearbeitung meistens wichtiger als Hand
fertigkeit in einzelnen Verrichtungen ist, soll dem Prak
tikanten eine möglichst vielseitige Unterweisung unter be
sonderer Hervorhebung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
gegeben werden. 

Ist eine Lehrwerkstatt vorhanden, so werden bei ein
jähriger Arbeitzeit die ersten 8 Wochen, bei zweijähriger 
Arbeitzeit die ersten 12 Wochen am besten in dieser ver
bracht. Ein längerer Aufenthalt in der Lehrwerkstatt emp
fiehlt sich im allgemeinen nicht,· da der Zusammenhang mit 
dem Gesamtbetrieb und mit den wirtschaftlichen Fragen 
nur durch die Tätigkeit in den Fabrikations-Werkstätten 
selbst begriffen werden kann. 

Es empfiehlt sich, den Arbeitsgang so zu ordnen, daß 
er nach den Regeln des Anschauungsunterrichtes erfolgt, 
d. h. es wird erst gezeigt, um was es sich im ganzen handelt, 
bevor die Einzelgebiete durchgearbeitet werden, und zwar 
soll die Stufenfolge so sein, daß immer die leicht verständ
liche praktische Arbeit der mehr vertiefenden geistigen Ar
beit vorangeht, z. B. ist es zweckmäßig, die Arbeit in der 
Gießerei der Arbeit in der Tischlerei vorangehen zu lassen. 

Es ist notwendig, die Betriebsleiter und die Meister von 
der großen Wichtigkeit einer guten Ausbildung des In
genieur-Nachwuchses zu überzeugen, damit sie trotz ihrer 
meistens starkjen Irumspruchnahme der Ausbildung der Prakti-
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kanten die erforderliche Beachtung schenken und nicht un
angenehme Erfahrungen mit einzelnen verallgemeinern. 

§ 7. Einreihung der Praktikanten in den 
Betri e b. 

Die praktische Tätigkeit in den Werkstätten soll auch 
erzieherisch wirken. Der zukünftige Befehlende soll zu
erst gehorchen lernen. Aus diesem Grunde soll den Prakti
kanten außer der verkürzten Ausbild.ungzeit keinerlei Sonder
stellung gegenüber den Lehrlingen eingeräumt werden. Sie 
unterstehen der Arbeitsordnung des Betriebes, haben sich 
der Zeitkontrolle (mit Marken oder Stempelkarten) zu unter
werfen, müssen Arbeitsbeginn und Pausen pünktlich ein
halten und sollen gegenüber den Arbeitern keinerlei Ver
günstigungen erhalten, die nicht ersichtlich durch die N ot
wendigkeit, in kurzer Zeit viel zu lernen, geboten sind. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, daß die Praktikanten 
sich nicht mit anderen als den ihnen übertragenen Arbeiten 
beschäftigen. Eigenmächtiges Verlassen des Arbeitsplatzes 
und Herumwandern in den Werkstätten während der Arbeit
zeit und Pausen ist zu verbieten. Für die Besichtigung 
von Betriebseinrichtungen und anderen Werkstätten sollen 
bestimmte Zeiten festgelegt werden, und es sollte für eine 
der Vorbildung der Praktikanten Rechnung tragende Füh
rung und Erklärung gesorgt werden. 

§ 8. Gang der Ausbildung. 

Die folgenden Arbeitspläne sind nicht als starre Vor
schriften aufzufassen. Die vVerkabteilungen, in denen die 
praktische Ausbildung stattfinden soll, die Reihenfolge und 
die Dauer der Beschäftigung in den einzelnen Abteilungen 
werden von der Werkleitung nach den Betriebsverhältnissen 
bestimmt. 

1. Für Praktikanten der Starkstromtechnik. 
Bei einer Ausbildungzeit von 1 Jahr 2 Jahren 

a) Für die maschinenbautechnischeAus-
bildung: 

Schlosserei . . . . . . . 
Dreherei und Schleiferei 
Hobelei und Fräserei. . 
Schmiede 
Formerei und Gießerei 
Modelltischlerei 
Anreißplatte 

Vorschriften buch. 14. Aui1. 

etwa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 Wochen 
4 

" 4 
3 

" 4 
" 4 
" 2 
" 

18 Wochen 
10 
8 
4 
8 
8 
4 

47 

" 
" 
" 

" 
" 
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Bei einer Ausbildungzeit von 1 Jahr 2 Jahren 
b) Für die elektrotechnische Ausbildung: 

Stanzerei, Anker- und 'rransforma-
torenbau ........... . 4 Wochen 4 Wochen 

Anker-, Gehäuse- und Spulenwickelei 4 
" 

4 
" Maschinenmontage ..... . 4 

" 
8 

" Apparatemontage ..... . 4 
" 

8 
" Schalttafelbau und Installation 4 

" 
10 

" Prüffeld .......... . 5 
" 

6 
" 

2. Für Prak t ikan ten der (S eh wach s tr om-) Fe rn
meldete chnik. 

Ausbildung in allen feinmechani
schen Arbeiten einschl. Geräte-

1 Jahr 2 Jahren 

montage . . . . . . . 26 Wochen 68 Wochen 
Außerdem: 

Gießerei und Formerei 
Tischlerei 
Werkzeugmacherei 
Selbstanfertigung eines mechani

schen Gerätes nach Zeichnung, 
zu dem nur die Rohstoffe zur 
Verfügung gestellt werden ... 

4 
4 
8 

8 

" 
" 
" 

" 
§ 9. Werk statt -Arbe i t s büc her. 

6 
8 

12 

" 
" 
" 

Damit sich die Praktikanten gründlich mit ihrer Arbeit 
beschäftigen und fühlen, daß über ihre Tagesleistungen und 
Fortschritte Rechenschaft gefordert wird, sind sie anzu
halten, ihre Arbeiten regelmäßig der Reihenfolge nach in 
ein Arbeitsbuch einzutragen. Diese Eintragungen sind durch 
Skizzen der Werkstücke und durch Berichte über wichtigere 
Arbeit,en, Beobachtungen und Besichtigungen zu ergänzen, 
wobei natürlich gegen die selbstverständliche Pflicht zur 
Geheimhaltung nicht verstoßen werden darf. Das Arbeits
buch mit den zugehörenden Berichten ist in bestimmten Zeit
abschnitten von dem die Unterweisung überwachenden In
genieur zur Bestätigung einzufordern ;es soll eine der Grund
lagen für die Beurteilung von Fleiß und Fortschritten sein. 
Vorgedruckte Arbeitsbücher mit Skizzenblättern sind gegen 
Erstattung der Selbstkosten vom Deutschen Ausschuß zu 
beziehen. 

§ 10. Theoretische Unterweisung. 

Wenn eine ';Verkschule vorhanden ist oder geeignete 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich, dem 
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Praktikanten in gesonderten Kursen eilien kurzen theo
retischen Unterricht zu erteilen. Dieser soll auf keinen 
Fall dem Unterricht auf der Hochschule oder Fachschule 
vorgreifen. Er dient lediglich dazu, das in den Werk
stätten Gesehene durch Erklärung der Grundlagen dem 
Verständnis näher zu bringen sowie die Praktikanten zum 
Skizzieren und zum Lesen von Zeichnungen anzuleiten. 

§ 11. Beurteilung und Zeugnis. 

Der die Unterweisung überwachende Ingenieur muß 
nicht nur sich selbst ein gerechtes Urteil über Auf
fassungsgabe, Fleiß, Leistungen, Pünktlichkeit und Führung 
der Praktikanten bilden, sondern auch die Meister zu 
deren Beurteilung in bestimmten Zeitabschnitten und 
bei jedem Werkstatt wechsel veranlassen. Über die Pünkt
lichkeit und regebnäßige Anwesenheit der Praktikanten muß 
der überwachenue Ingenieur laufend Bericht erhalten. Diese 
Urteile sind bei den Urkunden des Praktikanten aufzube
wahren. 

Nach Abschluß der praktischen Tätigkeit ist ein Zeug
nis mit Angabe der Gesamtzahl und der in den einzelnen 
Abteilungen verbrachten Zeiten sowie mit Angabe der Fehl
tage auszustellen. Dieses Zeugnis ist notwendig als Aus
weis für die Technische Hoch- bzw. Mittelschule und zur 
Erlangung der ersten Anstellung. 

Mus te r ein e s Z e u g n iss e s. 

Herr 
geboren am zu 
war vom bis zum also 
. . . . . Monate in nachfolgenden Werkstätten als Prakti
kant zur Erlangung der für den Besuch einer Technischen 
Hochschule - Technischen Mittelschule - vorgeschriebenen 
praktischen Ausbildung beschäftigt: 

Schlosserei Wochen 
Dreherei und Schleiferei 
Hobelei und Fräserei 
Schmiede 
Formerei und Gießerei 
Modelltischlerei 
Werkmontage 

Im Ganzen 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Wochen 
47* 
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Sein Verhalten während dieser Ausbildungzeit beurteilen 
wir nach bestem Ermessen wie folgt: 

Fleiß .... 
Leistungen 
Pünktlichkeit 
Führung 

Diese Beurteilung erfolgt nach der Abstufung: Sehr 
gut, Gut, Befriedigend, Ungenügend. 

Fehltage während der Beschäftigungsdauer: 
. Tage Urlaub, ...... Tage Krankheit, 

. . . . Tage Abwesenheit. 
(Datum) 
(Firma) 
CU n terschrift) 
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78. Leitsätze betreffend die einheitliche Errichtung 
von Fortbildungskursen für Starkstrommonteure 

und Wärter elektrischer Anlagenl ). 

Gültig ab 1. Juli 1910"). 

Leitsatz 1. 
Ziel der Fortbildungskurse ist es, den mit der Einrich

tung und 'Wartung elektrischer Starkstromanlagen betrauten 
Monteuren, Maschinisten und 'Wärtern ein besseres Ver
ständnis für die Maßnahmen zu geben, die zur Sicher
heit der mit genannten Anlagen in Berührung kommenden 
Personen und für eine ordnungsmäßige Betriebsführung er
forderlich sind. 

Leitsatz 2. 
'Veiterhin ist anzustreben, dem natürlichen Interesse 

für die in Betracht kommenden Vorgänge durch Aufklärung 
darüber Rechnung zu tragen und hierdurch die Berufs
freudigkeit zu erhöhen. 

Leitsatz 3. 
Zur Teilnahme an den Fortbildungskursen sollen nur 

Monteure und Wärter zugelassen werden, die bereits prak
tisch in dieser Eigenschaft längere Zeit hindurch tätig 
waren. 

Leitsatz 4. 
Nur solche Gegenstände sollen in den Kursen be

handelt werden, die die Ausführung der praktischen Ar
beiten fördern. Theoretische Auseinandersetzungen sind 
grundsätzlich zu beschränken. 

Leitsatz 5. 
Das Programm der Kurse soll vor allen Dingen auf den 

Stoff der "Vorschriften für die Errichtung und den Be
trieb elektrischer Starkstromanlagen" sowie der "Anleitung 

') Erläuterungen siehe ETZ 1910, S. 490. 
2) Angenommen durch die Jahresversammlung 1910. Veröffentlicht: ETZ 

1910, S. 492. 
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zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen im elektrischen Be
triebe" und der "Leitsätze für die Bekämpfung von Bränden 
in elektrischen Anlagen und in deren Nähe" Rücksicht 
nehmen. Weiteres richtet sich nach den örtlichen Ver
hältnissen. 

Leitsatz 6. 
Anzustreben ist, daß als Vortragende Herren gewählt 

werden, die in der Praxis stehen oder in enger Berührung 
mit dieser sind. 

Leitsatz 7. 
Bei allen Kursen sollten möglichst akademische Vorträge 

vermieden werden. Der Stoff sollte vielmehr in Besprechun
gen, Vorführungen und Übungen (gegebenenfalls Exkur
sionen) behandelt werden. 

Leitsatz 8. 
Es empfiehlt sich, den Einfluß der Vorträge dadurch 

oachhaltiger zu gestalten, daß man den Hörern kurze Aus
züge aus diesen gibt. Außerdem hat es sich als vorteil
haft herausgestellt, den Hörern geeignete Bücher nach
zuweisen oder, wenn möglich, zu ermäßigten Preisen bzw. 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Leitsatz 9. 
Grundsätzlich sollen keine Zeugnisse, sondern ledig

lich Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden, aus denen 
hervorgeht, welche Gebiete in dem Kursus behandelt worden 
sind. 

Leitsatz 10. 
Die Fortbildungskurse müssen so eingeteilt werden, daß 

eine Unterbrechung des Erwerbes seitens der Hörer nicht 
notwendig ist. 

Leitsatz 11. 
Seitens der Arbeitgeber ist eine Förderung der Kurse 

erwünscht. 
Leitsatz 12. 

Die zum Verbande gehörenden elektrotechnischen Vereine 
sollen dafür besorgt sein, daß in ihrem Bezirke Kurse ab
gehalten werden, die den vom VDE aufgestellten Leitsätzen 
entsprechen. 

Leitsatz 13. 
Die Kurse sollen möglichst zu ständigen Einrichtungen 

ausgestaltet werden. 
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Schlußbemerkung. 
Abstand wird davon genommen, einen Einheitsplan 

für die Kurse vorzuschreiben, einerseits weil die Frage des 
Stoffes noch zu sehr im Flusse ist, andererseits weil Auswahl 
und Behandlung nach den örtlichen Verhältnissen verschieden 
sein müssen. Um jedoch Vereinen, die solche Kurse erst
malig einzurichten beabsichtigen, einen Anhalt zu geben, 
wird auf den Aufsatz von Dettmar: "ETZ" 1909, S. 678 
verwiesen, der eine Zusammenstellung der Programme be
stehender Kurse enthält. Ferner wird im folgenden auf 
Grund bereits gesammelter Erfahrungen eine übersicht des 
in Betracht kommenden Stoffes gegeben. 

1. Das 'Vesen des Magnetismus und der Elek-
trizität. 

1. Magnetismus. 
2. Elektrizität. 
3. Wechselwirkung zwischen Magnetismus und Elek· 

trizität. 

rI. W ich t i g s t e S t rom erz e u ger der S t a r k s t rom -
technik. 

1. Gleichstrommaschinen. 
2. Wechselstrommaschinen. 
3. Transformatoren, Umformer. 
4. Batterien. 

III. Verwendung des elektrischen Stromes. 

1. Beleuchtung: 
a) Glühlicht. 
b) Bogenlicht. 
c) Sonstige Lampen. 

2. Kraft: 
a) Gleichstrom. 
b) vVechselstrom. 
c) Drehstrom. 

3. Heizung und sonstige Zwecke (Galvanoplastik). 

IV. Verteilung der elektrischen Energie. 

1. Vers,chiedene Leitungsysteme für Gleich- und 
Wechselstrom. 

2. Verschiedene Leitungsysteme für Mehrphasen
strom. 

3. Berechnung einfachster Leitungsanlagen (StroID,
dichte und Spannungsabfall). 

4. Hochspannung-Übertragungsanlagen. 
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V. Meßkunde. 
1. Hauptsächliche Meß- und Prüfapparate (Spannung-, 

Strom- und Leistungsmesser, Elektrizitätzähler 
und Isolationsmesser). 

2. Wichtige Meßarbeiten des Monteurs (Isolations
messungen nach den Errichtungsvorschriften des 
VDE und sonstige Messungen). 

VI. S p e z i elle Ins ta 11 a t ion sIe h r e , unter beson
derer Berücksichtigung der Errichtungsvorschriften für 
elektrische Starkstromanlagen des VDE: 

1. Aufstellung- von Generatoren, Motoren, Trans-
formatoren und Batterien. 

2_ Werkstoff- und Apparatkunde. 
3. Aufstellung von Schalttafeln und Apparaten. 
4. Herstellung unterirdischer Leitungsanlagen. 
5. Herstellung oberirdischer Freileitungsanlagen. 
6. Herstellung oberirdischer Innenleitungsanlagen. 
7. Anbringung von Lampen und sonstigen Strom

verbranchern. 
8. Leitungspläne und Vv-erkstoffabrechnung. 

VII. Spezi elle Be tri e bslehre, unter besonderer Be
rücksichtigung der Betriebsvorschriften für elektrische 
Starkstromanlagen des VDE: 

1. Inbetriebsetzung und Wartung elektrischer Ma
schinen und Transformatoren. 

2. Schaltungsarbeiten an elektrischen Maschinen und 
Transformatoren. 

3. Behandlung der Akkumulatorenbatterien im Be
triebe. 

4. Allgemeiner Betriebsdienst bei Starkstromanlagen. 

VIII. Allgemeine Sicherhei tsmaßna hmen. 
1. Bekämpfung von Bränden. 
2. Wiederbelebungsversuche. 
3. Besprechung von Unfällen. 
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Anhang. 

79. Bahnkreuzungs-Vorschritten tür fremde 
Starkstromanlagen B. K. V./1921. 

Gültig ab 18. November 1921. 

Erlaß des Reichsverkehrsministers auf Grund gemeinsamer 
Beratungen des Reichsverkehrsministeriums und des Ver

bandes Deutscher Elektrotechniker. 1) 

I. Allgemeine Bedingungen. 
§ 1. Grundsatz. 

Die Anlagen sind nach den Angaben der Reichsbahn 2) 
von dem Beliehenen auf seine Kosten und Gefahr herzu
stellen und in ordnungsmäßigem Zustande zu erhalten. 

§ 2. Unterlagen für die Genehmigung. 
1. Der Unternehmer der Starkstromanlagen hat für 

die Vorprüfung folgende Unterlagen in drei Ausfertigungen 
vorzulegen. Weitere Ausfertigungen für Genehmigungsnieder
schriften und dergleichen sind der Reichsbahn auf An
fordern unentgeltlich zu liefern. 

a) Angaben über Art, Spannung und Periodenzahl des 
Stromes sowie über Anzahl, Querschnitt und Bau
stoff der Leitungen; Erläuterungen über die Anord
nung der Leitungsanlagen ; 

b) einen übersichtsplan der Hauptlinienführung der Ge
samtanlage ; 

I, Veröffentlicht ETZ 1922, S. 62. - Sonderdruck VDE 253. - Hierdurch 
werden die allgemeinen Vorschriften für die Ausführung elektrischer Starkstrom
anlagen bei Kreuzungen und Näherungen von Bahnanlagen (gültig ab 1. Juli 1908, 
ETZ 1908, S. 876) außer Kraft gesetzt. 

') Soweit nicht in den nachfolgenden Bedingungen etwas anderes bestimmt 
ist, wird die Reichsbahn bis auf weiteres durch die nachfolgenden Amtstellen 
vertreten: 
im Bereiche der ZweigsteUe Preußen-Hessen: durch die Eisenbahndirektionen ; 

" Bayern: durch die Eisenbahndirektionen; 
" E. G. D. Dresden: durch die Bauämter, Neubauämter oder Bahn

verwaltereien j 
" E. G. D. Stuttgart: durch die Ballinspektionen oder Betriebsämter; 
" E. G. D. Knrlsruhe: " Bahninspektionen; 

E. G. D. Schwerin: , "Eisenbabn-Generaldirektion; 
" K D. Oldenburg:" Eisenbahndirektion. 
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c) einen Lageplan in mindestens 1: 1000, in dem die 
geplanten Starkstromanlagen mit Maststandorten in 
roter Farbe eingetragen sind. Vorhandene Starkstrom
und Fernmeldeleitungen im Bereiche von 50 m zu 
beiden Seiten der geplanten Leitung sind mit Ge
stänge und Angabe der Höhenlage in anderen Farben 
darzustellen. Die Eigentümer dieser benachbarten 
Leitungen, Anzahl der letztgenannten sowie Stromart 
und Spannung sind anzugeben. Können die Maststand
orte beim ersten Antrage noch nicht eingetragen wer
den, so sind die Pläne nach Eingang der vorläufigen 
Zustimmung zur Kreuzung zu ergänzen und zur Ent
scheidung wieder vorzulegen. 

2. Für die endgültige Genehmigung der Anlage sind, 
soweit es zur Klarlegung des Falles erforderlich ist, auf 
Anfordern bis zu fünf Ausfertigungen der nachstehenden 
Unterlagen einzureichen: 

a) Ein Aufriß in mindestens 1: 500 mit eingeschriebenen 
Maßen längs der geplanten Leitung, aus dem ihre 
Lage zu den Eisenbahnanlagen sowie zu etwa ge
gekreuzten Starkstrom- und Fernmeldeleitungen er
sichtlich ist; 

b) Nachweis der Festigkeit und Standsicherheit der 
Leitungsanlagen unter Angabe der Durchhangsver
hältnisse im Kreuzungsfelde und den benachbarten 
Feldern für Temperaturen zwischen - 20 0 C und 
+ 40 0 C von 10 0 zu 10 0, sowie für - 50 C und 
Zusatzlast nach den "Vorschriften für Starkstrom
Freileitungen" des VDE, Angaben über Vergrößerung 
des Durchhanges bei den in §§ 19 4 und 21 2b er
wähnten Fällen (Bruch im Nachbarfelde). 

c) Maßzeichnungen der Maste mit Fundamenten (unter 
Angabe der Bodenverhältnisse), der Querträger, Stüt
zen, Isolatoren, Befestigungen für Leitungs- und 
Tragseile, Schutzvorrichtungen und sonstigen Aus
führungsteile in ausreichendem Maßstabe. 

3. Die Festigkeitsberechnungen können in Listenform 
eingereicht werden. 3) Die zur Herstellung der Pläne er-

") Als Anhalt für die Berechnungen können die Beispiele dienen in den 
"Vorschriften für die brnchsichere Führung von Hochspannungleitungen über 
Postleitungen" (vom Reichspostministerium heransgegeben im Juli 1924) und den 
.Bedingungen für die Zulassung von Holzmasten als Stützpunkte von Hoch· 
spannung-Freileittmgen bei ihrer bruchsicheren Führung über Reichs-Telegraphen
und -Fernsprechleitungen" (vom Reichspostministerium herausgegeben im Juni 1920). 
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forderlichen Unterlagen werden auf Ersuchen von der Reichs
bahn gegen Erstattung der Kosten abgegeben. 

§ 3. Bauausführung. 

1. Zu allen Herstellungs- oder Änderungsarbeiten sowie 
zu solchen Unterhaltungsarbeiten, die die Sicherheit 
des Eis e n bahn betrie bes ge fährden können, hat 
der Beliehene zu v or die Genehmigung der Reichsbahn ein
zuholen und dieser vor dem Beginn der Arbeiten recht
zeitig Anzeige zu erstatten. 

2. Die Genehmigung zu dringenden Teilausführungen, 
die für den ungestörten Fortgang der Bauarbeiten erforder
lich sind, kann schon vor endgültiger Genehmigung der 
Gesamtanlage erteilt werden, wenn die Ausführungsart der 
Teilausführung und die Gesamtanordnung der Anlage fest
stehen. 

3. Arbeiten, die die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
gefährden können, dürfen nur unter Aufsicht eines Be
auftragten der Reichsbahn ausgeführt werden. Die hier
durch entstehenden Kosten hat der Beliehene zu tragen; er 
hat den Weisungen der mit der Aufsicht Beauftragten 
Folge zu leisten. Arbeiten im Bereich der Bahngleise, Zu
fuhrstraßen und Vorplätze können nach dem Ermessen der 
Reichsbahn von dieser selbst auf Kosten des Beliehenen 
bewirkt werden. 

§ 4. Inbetrie bnahm e. 

1. Die beabsichtigte probeweise oder endgültige In
betriebnahme der genehmigungspflichtigen Anlage ist der 
Reichsbahn zehn Werktage vorher schriftlich mitzuteilen. 
Der Eingang dieser Anzeige wird von der Reichsbahn inner
halb dieser zehn Tage bestätigt. 

2. Die Reichsbahn hat das Recht, die genehmigungs
pfiichtige Anlage vor der Unterspannungsetzung an Ort 
und Stelle daraufhin zu. prüfen, daß die Anlage in allen 
Teilen nach den genehmigten Zeichnungen, Berechnungen 
und Bedingungen ausgeführt wurde und, daß insbesondere 
der Durchhang der Leitungen im Kreuzungsfelde und in den 
benachbarten Feldern der z. Z. herrschenden Temperatur 
entspricht. Die Reichsbahn wird dem Beliehenen den Tag 
der Prüfung mitteilen. Zu dieser Prüfung hat der Beliehene 
die nötigen Arbeitskräfte und Hilfsmittel zu stellen. 

3. Ist die Prüfung der Anlage innerhalb der in Ab
satz 1 genannten zehn Werktage nicht möglich, so werden 
die entgegenstehenden Hindernisse dem Beliehenen bekannt-
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gegeben. Sobald diese beseitigt sind, wird die ReichsbaJm 
die Prüfung vornehmen. 

4. Falls sich bei der Prüfung Abweichungen von der 
genehmigten Unterlage oder Mängel in der Herstellung 
zeigen, so ist der Beliehene verpflichtet, solche Ab
weichungen und Mängel, die den Eisenbahnbetrieb ge
fährden können, vor Unterspannungsetzen der Anlage ab
zustellen, die übrigen, sobald dieses ohne erhebliche Störung 
des Starkstrombetriebes durchführbar ist. 

5. Vor Eingang der unter 1 genannten Bestätigung darf 
der Beliehene auch solche Anlagen nicht unter Spannung 
setzen, bei denen die Eisenbahn auf die vorherige Prüfung 
verzichtet. 

6. Die zur Prüfung der Anlage etwa erforderliche 
Erlaubnis zum Betreten von Nachbargrundstücken hat der 
Beliehene einzuholen. 

§ 5. Unterhaltung. 

1. Bei Unterhaltungsarbeiten an der genehmigungspflich
tigen Anlage sind die Bestimmungen des § 3 zu beachten. 

2. Der Reichsbahn steht das Recht zu, alle oberirdischen 
genehmigungspflichtigen Starkstromanlagen alle drei Jahre 
auf ihren ordnungsmäßigen Zustand zu prüfen. Der Be
liehene hat auf Anfordern diese Prüfung vorzubereiten und 
sich daran zu beteiligen. 

3. Das Ergebnis dieser wiederkehrenden Prüfungen ist 
in die vom Beliehenen zu führenden Prüfungsbücher ein
zutragen und von den Beteiligten der Reichsbahn zu be
stätigen. Auf Anfordern sind die Prüfungsbücher der Reichs
bahn jederzeit vorzulegen. 

4. ,Ergibt eine solche Prüfung den begründeten Verdacht, 
daß sich die Anlage in einem nicht ordnungsmäßigen, den 
Bahnbetrieb gefährdenden Zustande befindet, so ist sie auf 
Anfordern der Reichsbahn zu Prüfungzwecken alsbald außer 
Spannung zu setzen. 

5. Werden die Anlagen nach Ansicht der Reichsbahn 
nicht ordnungsgemäß unterhalten, so kann sie die erforder
lichen Arbeiten auf Kosten des Beliehenen ausführen lassen. 

§ 6. Abschaltung. 

Falls die Starkstromanlage nach Ermessen der Reichs
bahn die Bahnanlagen oder den Bahnbetrieb gefährdet oder 
so stört, daß schwerwiegende Unzuträglichkeiten dadurch 
entstehen könnten, muß sie auf Anfordern der Reichsbahn, 
ohne Anspruch auf Entschädigung, solange abgeschaltet 
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werden, bis die Störung oder Gefährdung beseitigt ist. 
Gleiches hat zu geschehen, falls die Bahnunterhaltung un
zulässig erschwert wird. 

§ 7. Änderungen. 

1. Zu einer Abänderung, insbesondere zu einer Ergän
zung oder Erweiterung der Anlage ist der Beliehene nur 
auf Grund einer besonderen, von der Reichsb<thn zu ertei
lenden Erlaubnis berechtigt. 

2. Änderungen der Anlage, die infolge von Änderungen, 
Erweiterungen oder Instandhaltungen der Bahnanlagen er
forderlich werden, sind nach den Bedürfnissen der Reichs
bahn auszuführen. 

3. Als Änderung der Anlage gilt auch die Änderung der 
Stromart oder Erhöhung der Spannung. 

§ 8. Haftung. 

1. Ungeachtet der bahnseitigen Aufsicht und Prüfungen 
ist der Beliehene für die sachgemäße Ausführung und 
Unterhaltung der Starkstromanlage allein verantwortlich. 

2. Der Beliehene hat der Reichsbahn allen Schaden 
zu ersetzen, der ihr infolge der Herstellung oder des Be
stehens der Anlage unmittelbar oder durch Ansprüche 
Dritter entsteht, sofern nicht der Beliehene beweist, daß 
der Schaden durch Verschulden der Reichsbahn verursacht 
worden ist. 

3. Dem Beliehenen steht kein Entschädigungsanspruch 
zu, wenn die Anlagen durch die Unterhaltung oder Verände
rung der Bahnanlagen oder den Bahnbetrieb beschädigt 
oder unbrauchbar werden. 

§ 9. Kostentragung. 

1. Der Beliehene hat sämtliche Kosten zu tragen, die 
aus Anlaß der Herstellung, des Bestehens, der Änderung 
oder der Beseitigung der Starkstromanlage der Reichs
bahn erwachsen. 

Hierzu gehören auch: 
a) die Kosten für Unterhaltungsarbeiten, Ergänzungen 

oder Veränderungen der Eisenbahnanlagen, die wegen 
des Bestehens der Starkstromanlagen erforderlich 
werden, auch wenn sie erst später entstehen. Der
artige Ergänzungen gehen entschädigungslos in das 
Eigentum der Reichsbahn über. 

b) Die Kosten für Unterhaltungsarbeiten, Ergänzungen 
oder Veränderungen der Starkstromanlagen, die wegen 
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Unterhaltungsarbeiten, Ergänzungen oder Verände
rungen an den Bahnanlagen entstehen. 

c) Die Kosten für die nach § 5 regelmäßig wieder
kehrenden Prüfungen. 

2. Aus Anlaß des Genehmigungsverfahrens und der Ab
na.hmeprüfungen der Anlagen werden neben den in § 10 fest
gesetzten Prüfungsgebühren keine weiteren Gebühren erhoben. 

3. Die von dem Beliehenen zu erstattenden Kosten 
werden nach den bei der Reichsbahn jeweils hierfür gelten
den Bestimmungen berechnet. 

§ 10. Gebühren. 
1. Die Reichsbahn erhebt z. Z. für Jeae Kreuzung bei 

Starkstromanlagen mit Spannungen bis einschließlich 1000 V 
nachstehende Gebühren: 
1. a) 3000 M einmalige Gebühr für jede oberirdische 

Kreuzung, 
b) 2000 M einmalige Gebühr für jede unterirdische 

Kreuzung; 
11. 30 M dauernde jährliche Gebühr für jedes laufende 

m Leitungzug in oder auf Bahngelände ; 
mindestens jedoch 300 M. 

Mehrere nebeneinanderliegende Kabel werden einfach ge
rechnet. 

2. Bei Starkstromanlagen mit Spannungen von mehr 
als 1000 V ist außer der Gebühr nach Abs. 1 II das Doppelte 
der Gebühr zu 1. zu entrichten. 

3. In vorstehenden Gebühren nicht enthalten sind: 
Pachtzinsen für nutzbares Gelände, das die Reichsbahn dem 
Beliehenen zum Aufstellen von Trag- oder Schutzvorrichtun
gen überläßt. 

4. An Stelle der vorstehenden Gebühren können bei 
gegenseitigem Übereinkommen andere gleichwertige Leistun
gen des Beliehenen treten. 

5. Die Gebühren sind für das laufende Rechnungsjahr 
sofort nach Rechtskraft der Verleihung, für die späteren 
Rechnungsjahre jeweils am 1. April im voraus zu entrichten. 
Beim Erlöschen der Erlaubnis werden bereits gezahlte 
Gebühren nicht zurückerstattet. 

§ 11. Übertragung, Widerruf. 
1. Die Erlaubnis kann zugleich mit dem Unternehmen, 

dem die Anlage dient, übertragen werden. Die übertragung 
wird mit der Anzeige (durch eingeschriebenen Brief) an 
die Eisenbahn-Generaldirektionen oder -Direktionen wirk
sam. Die Erlaubnis erlischt: 
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a) infolge Aufhebung, die von der Eisenbahn-General
direktion oder -Direktion bei Starkstromanlagen für 
die allgemeine Elektrizitätswirtschaft nur mit Er
mächtigung des Reichsverkehrsministers ausgesprochen 
wird. 

b) durch Verzicht, der vom Beliehenen gegenüber der 
Eisenbahn-Generaldirektion oder -Direktion erklärt 
wird. 

2. Aus dem Erlöschen der Erlaubnis erwachsen dem 
Beliehenen keine Entschädigungsansprüche. Der Beliehene 
hat auf Verlangen der Reichsbahn binnen der von ihr ge
stellten Frist unter Beachtung der von ihr getroffenen An
ordnungen den früheren Zustand wieder herzustellen, wid
rigenfalls die Arbeiten auf Kosten des Beliehenen durch 
die Reichsbahn ausgeführt werden, die dabei über Umfang 
und Art der Ausführungen entscheidet. 

§ 12. Rechtsweg. 

Soweit auf Grund der erteilten Erlaubnis im ordent
lichen Rechtswege Ansprüche geltend gemacht werden 
kö=en, sind zu deren Verhandlung und Entscheidung die 
Gerichte erster Instanz am Sitze der Eisenbahn-General
direkt i on oder -Direktion zuständig, in deren Bezirk die 
Anlage liegt. 

§ 13. Ver 1 e i h u n g s u r k und e. 

Dem Beliehenen wird eine Ausfertigung der Verleihungs
urkunde erteilt. 

§ 14. Stempelkosten. 

Die Stempelkosten sind von dem Beliehenen zu tragen. 

II. Ba u vors chrift e n. 

A. Allgemeines. 

§ 15. Grundregeln. 
Die Starkstromanlagen müssen folgenden Bedingungen 

genügen: 
a) Sie dürfen den Bau, den Betrieb und die Unter

haltung der Eisenbahn nicht beeinträchtigen. Ins
besondere dürfen die bahneigenen Starkstrom- und 
Fernmeldeanlagen nicht gefährdet oder durch Fern
wirkung störend beeinflußt werden; 

b) sie müssen sich ohne Behinderung des Bahnbetriebes 
einbauen, unterhalten, ändern und ersetzen lassen. 
Bei Kreuzung elektrisch betriebener Eisenbahnen ist 
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zu beachten, daß die bahneigenen :Fahr- und Speise
leitungen dauernd unter Spannung stehen; 

c) sie müssen den Vorschriften des VDE 4) entsprechen, 
soweit nicht abweichende Bestimmungen durch die 
vorliegenden Vorschriften getroffen sind. 

§ 16. Wahl der Kreuzungstellen. 

1. Das Bahngelände soll von den Starkstromanlagen 
nur soweit berührt werden, als unbedingt nötig ist. Ins
besondere köunen in Bahnhöfen oberirdische Gleiskreu
zungen nur in zwingenden Ausnahmefällen zugela,ssen werden. 
Gleise sowie bahneigene Leitungen sollen an möglichst 
wenig Stellen gekreuzt werden. Die Kreuzung der Gleise 
und Bahnleitungen soll möglichst im rechten Winkel statt
finden; hiervon kann abgewichen werden, wenn durch 
eine schräge Kreuzung der Linienzug zum beiderseitigen 
V orteile verbessert wird. 

2. Nach Möglichkeit sind zur Führung der Starkstrom
leitungen Durchlässe und Straßen-Überführungen oder -Unter
führungen zu benutzen. 

§ 17. Fremde Fernmeldeleitungen. 

Fernmeldeleitungen, die am Gestänge einer Starkstrom
anlage verlegt sind, gelten als Starkstromleitungen. 

§ 18. Ab w eie h u n g von den Bau vor s ehr i f t e n. 

1. In besonders ungünstigen Fällen können weitergehende 
Schutzmaßnahmen verlangt werden, als in den vorliegenden 
Bauvorschriften vorgesehen sind. Sofern zwischen der Eisen
bahn-Generaldirektion oder -Direktion und dem Unterneh
mer der Starkstromanlage hierüber eine Vereinbarung nicht 
zustande kommt, entscheidet der Reichsverkehrsminister. 

2. Bei Bahnen, die elektrischen Betrieb besitzen oder 
diesen in nächster Zeit erhalten, sind die Erfordernisse 
dieser Betriebsart besonders zu berücksichtigen. Bei Bahnen, 
die für die Elektrisierung in Aussicht genommen sind, 
wird die gleiche Rücksichtnahme empfohlen. 

') Hierzu gehören z. Z. insbesondere: 
1. die Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Starkstrom

anlagen nebst Ausführungsregeln, gültig ab 1. VII. 1924; 
2. die Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen, gültig ab 1. X. 1923; 
3. die Leitsätze für Maßnahmen an Fernmelde- und an Drehstrom.nlagen im 

Hinblick auf gegenseitige Näherungen, gültig ab 1. X. 1925; 
4. die Leitsätze für Schntzerdungen in Hocbspannungsanlagen, gültig ab 1. 1. 1924. 
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3. An Stelle der vorliegenden Vorschriften können nach 
Ermessen der Reichsbahn die "Vorschriften für Starkstrom
Freileitungen" des VDE der technischen Ausführung zu
grunde gelegt werden: 

a) falls keine Bahnfernmeldeleitungen vorhanden sind, 
die der Bahnsicherung dienen, und der Schutz 
sonstiger Leitungen gewährleistet ist: 
a) für Leitungsführungen auf Gelände, das der Reichs

bahn gehört, aber nicht dem eigentlichen Bahn
betriebe dient (Vorplätze, Zufuhrstraßen), 

ß) für Kreuzungen mit Gleisen untergeordneter Be
deutung (Abstellgleise, Anschlußgleise) j 

b) für Kreuzungen, bei denen der erforderliche Schutz 
ohnehin vorhanden ist (dieses kann z. B. bei Tunneln, 
hohen und weiten Brücken, breiten "'iVegüberführun
gen der Fall sein). 

B. Oberirdische Anlagen. 

§ 19. Lichtraum und Leitungsabstände. 

1. Der lichte wagerechte Abstand der Bauteile der 
Starkstromanlage von Gleismitte soll, wenn angängig, nicht 
geringer sein als 5 m j er muß mindestens 3 m betragen. 
Der tiefste Punkt der Leitungsanlagen muß im ungünstigsten 
Falle von Schienenoberkante mindestens 6 m bei spannung
freien und 7 m bei spannungführenden Leitungen entfernt 
sein. Bei Bahnen, die für elektrischen Betrieb in Aussicht 
genommen sind, wird empfohlen, den Abstand des tiefsten 
Punktes der kreuzenden Leitungen von Schienenoberkante 
mit mindestens 15 m zu wählen. Bei diesem Maß ist 
angenommen, daß die Fußpunkte einer entlang der Bahn 
laufenden Speiseleitung in Höhe der Schienenoberkante 
liegen. 

2. Alle Bauteile der Starkstromanlagen einschließlich 
Leitungen müssen folgende Abstände haben: 

a) von Bahnfreileitungen : 
a) in senkrechter Richtung mindestens 1 m j für 

spannungführende Teile von Hochspannungsan
lagen ist dieses Maß auf 2 m zu erhöhen j 

ß) in wagerechter Richtung mindestens 1,25 m; 
b) von Bahnbrücken und ähnlichen Bauwerken minde

stens 1,50 m in allen Richtungen j 
c) von Bahnkabeln mindestens 0,5 m. 
3. Bei Kreuzung elektrischer Bahnen muß der geringste 

Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der kreuzenden Lei-
Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 48 
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tungen und dem höchsten spannungführenden Teil der 
Fahrleitung an der Kreuzungstelle mindestens 3 m betragen. 
Ist unter den kreuzenden Leitungen ein Prellseil oder Erdseil 
verlegt, so muß dieses ebenfalls 3 m Abstand von dem 
höchsten spannungführenden Teil der Bahnleitllng an der 
Kreuzungstelle haben. Bei Verwendung geerdeter Schutz
brocken ka= der Abstand auf 1,5 m verringert werden. 

4. Die angegebenen Abstände müssen bei + 40 G C und 
_50 C mit Zusatzlast nach den "Vorschriften für Starkstrom
Freileitungen" des VDE auch dann gewahrt bleiben, wenn 
infolge eines Bruches im Nachbarfelde oder eines Teiles 
der Mehrfachaufhängung eine Vergrößerung des Durchhanges 
eintritt. 

§ 20. Bau s toff e , Q u e r s c h ni t t e und Fes ti g k ei t 
der Lei tun gen. 

1. Als Baustoffe für die Leitungen sind im allgemeinen 
Kupfer, Bronze, gut verzinkter Stahl, Aluminium, sowie 
Aluminium mit Stahlseele zulässig; bei letztgenannten ist nur 
die Seele al::! tragend anzunehmen. Bronze mit einer höheren 
Festigkeit als 70 kgjmm2 ist nicht zu verwenden. Prell
seile und Prelldrähte können aus gut verzinktem Eisen 
bestehen j für sonstige spannungfreie Schutzvorkehrungen 
sind die gleichen Baustoffe wie für Leitungen zu verwenden. 
Bei elektrisch betriebenen Eisenbahnen mit Oberleitung 
sollen die kreuzenden stromführenden Leitungen aus Kupfer 
oder Bronze hergestellt werden. 

2. Bei allen Gleiskreuzungen, bei denen erfahrungs
gemäß eine starke Wirkung von Rauchgasen zu erwarten ist, 
darf lj.uch für Prelldrähte und Prellseile Eisen nicht ver
wendet werden. In der Nähe von Kokereien, chemischen 
Industrien, Salinen u. dgl. werden für die Leitungen nur 
Kupfer oder solche Baustoffe zugelassen, die sich bei den 
in Betracht kommenden chemischen Einwirkungen nicht 
ungiinstiger als Kupfer verhalten. An Stellen mit ungün
stigen klimatischen Verhältnissen (Rauhreif) ist Aluminium 
ohne Stahlseele nicht zulässig. 

3. Bei Hochspannungkreuzungen sind sowohl die span
nungführenden als auch die spa=ungfreien Leitungen des 
Kreuzungsfeldes, bei Niederspannungkreuzungen wenigstens 
die spa=ungführenden Leitungen als Seile auszufiihren. 

4. Die geringsten zulässigen Querschnitte der Leitun
gen ergeben sich aus Nachstehendem: 
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a) Leitungen aus Kupfer, Bronze und Stahl: 
für Spannweiten bis zu m 70 100 150 über 150 
Mindestquerschnitt in mm2 25 35 50 70 

b) Leitungen aus Aluminium: 
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für Spannweiten bis zu m 50 70 100 150 250 über 250 
Mindestquerschnitt in mm2 50 70 95120150 185 

c) Für Stahlaluminiumleitungen werden die Querschnitte 
von Fall zu Fall festgelegt. 

d) Für Leitungen, die starkem Lokomotivrauch oder 
sonstigen chemischen Einflüssen ausgesetzt sind 
(vgl. Punkt 2), müssen für die unter a) und b) ange
gebenen Spannweiten. je die nächsthöheren Quer
schnitte verwendet werden. Die Drahtstärke muß 
in diesem Falle mindestens 1,8 mm betragen. 

5. a) Die Leitungen und Schutzvorkehrungen im Kreu
zungsfelde müssen bei - 200 C ohne zusätzliche 
Belastung und bei - 50 C und Zusatzlast nach den 
"Vorschriften für Starkstrom-Freileitungen" des VDE 
mindestens noch fÜllffache Bruchsicherheit haben. 

b) Bei Verwendung von senkrecht hängenden Isolator
ketten wird eine geringere als fünffache Sicher
heit zugelassen, wenn im Kreuzungsfelde ein höherer 
normaler Leitungsquerschnitt als in den Nachbar
feldern verwendet wird und außerdem die Bedingungen 
unter Absatz 4 erfüllt sind. Bei Aluminiumleitungen 
darf hierbei im Kreuzungsfelde jedoch keine höhere 
Beanspruchung als 7 kgjmm2, bei Kupfer., Bronze
und Stahlleitungen keine höhere Beanspruchung als 
13 kgjmm2 auftreten. 

6. Im Kreuzungsfelde dürfen die Leitungen nicht aus 
einzelnen Stücken zusammengesetzt sein; Verlötungen von 
Seilen und Drähten sind ebenfalls nicht zulässig. Ver
bindungen an den Befestigungsteilen müssen eine Festig
keit von mindestens dem 4,5-fachen der Höchstspannung 
haben, die nach dem gewählten Durchhang im Leitungseil 
auftreten kann; es wird aber eine höhere Festigkeit als 
90 0/0 der Festigkeit der zu verbindenden Leitungen nicht 
gefordert. 

§ 21. B e fes ti gun g der Lei tun gen. 

1. S t ü t zen iso 1 a tor e n. 

a) Auf Stützenisolatoren verlegte Leitungen sind im 
Kreuzungsfelde abzuspannen. 

48* 
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b) Hochspannungleitungen sowie Niederspannung- und 
Fernmeldeleitungen am Hochspannunggestänge sind 
an den Kreuzungsmasten an je zwei Stützenisolatoren 
zu befestigen. 

c) Niederspannungleitungen und Fernmeldeleitungen 
am Niederspannunggestänge sowie betriebsmäßig ge
erdete Leitungen (Blitzschutzseile) brauchen nur ein
fach befestigt zu werden. 

d) Bei Hochspannung müssen im Kreuzungsfelde Iso
latoren des nächst höheren Types, als in den an
schließenden Strecken für die gleichen Leitungen 
eingebaut sind, verwendet werden, oder solche mit 
einer diesem höheren Typ entsprechenden Ober
schlagsfestigkei t. 

2. Kettenisolatoren. 
a) An Kettenisolatoren verlegte Leitungen sind an den 

Kreuzungsmasten an je zwei Isolatorketten abzu
spannen. 

b) In Ausnahmefällen kann von der Abspannung der 
Leitungen im Kreuzungsfelde abgesehen werden; die 
Leitungen müssen jedoch an dem Querstück zwischen 
den beiden Hängeketten so befestigt werden, daß beim 
Reißen des Seiles im Nachbarfelde die Ketten als 
Abspannketten wirken. Hierfür müssen die Ketten· 
isolatoren die erforderliche Festigkeit besitzen. 

c) Im Kreuzungsfelde müssen die Hängeketten je ein 
Glied mehr als die Hängeketten für die gleichen 
Leitungen in den anschließenden Strecken haben. 

3. Statt der Mehrfachaufhängung kann nach Ermessen 
der Reichsbahn auch eine andere Ausführungsform zuge
lassen werden, die mindestens die gleiche Sicherheit 
bietet ~ Z. B. Aufhängung an besonderen Tragseilen, An
ordnung geerdeter Schutznetze oder Schutzbrücken bei ein
facher Aufhängung der Leitungen. 

4. Bei elektrisch betriebenen Eisenbahnen mit Ober
leitung werden bis zum Erlaß einheitlicher Bestimmungen 
die erforderlichen Schutzvorkehrungen von Fall zu Fall 
bestimmt. 

§ 22. II aus toff e, B e ans pr u c h u n gun d B e r e c h nun g 
der Maste und Fundamente. 

1. a) Als Baustoff für die Kreuzungsmaste ist im 
allgemeinen Flußeisen zu verwenden. 
b) Holzmaste dürfen nur bei Spannweiten bis zu 40m 
und nur in Linien verwendet werden, die auch im 
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übrigen mit Holzmasten ausgeführt sind; sie müssen 
nach einem als gut anerkannten Verfahren gegen 
Fäulnis geschützt sein. Bei Hochspannungsanlagen 
sind sie nur bei gerader Leitungsführung zulässig 
und entweder als A-Maste, wie sie vom Reichspost
ministerium vorgeschrieben sind, oder als einfache 
Maste mit besonderen Erdfüßen auszuführen. Bei 
Kreuzungen mit elektrisch betriebenen Eisenbahnen 
mit Oberleitung ist die Verwendung von Holzmasten 
nicht gestattet. 
c) Für Maste aus anderen Baustoffen (z. B. Beton) 
und solche besonderer Bauart gelten besondere Vor
schriften. 

2. An Stelle von Masten können Transformatorenhäuser, 
Schalthäuser oder andere feuersichere Bauwerke als Stütz
punkte benutzt werden. Durch Vorlegung der Bauzeich
nungen und Berechnungen ist nachzuweisen, daß sich die 
Bauwerke nach ihrer Festigkeit für den angegebenen Zweck 
eignen. Auf den Nachweis der Standsicherheit der Gebäude 
wird verzichtet, wenn aus den Zeichnungen ohne weiteres 
zu ersehen ist, daß durch den Zug der Leitungen nur eine 
unwesentliche Mehrbelastung des Bauwerkes hervorgerufen 
wird. 

3. Die Maste und Fundamente sind für den größten 
Leitungzug zu berechnen. Dieser wird ermittelt, einmal 
unter der Annahme, daß sämtliche Leitungen unbeschädigt, 
das andere Mal unter der Voraussetzung, daß sämtliche 
Leitungen einer oder mehrerer vom Kreuzungsmast ab
gehender Nachbarfelder gerissen sind. In bei den Fällen 
ist gleichzeitig der Winddruck auf Mast mit Kopfausrüstung 
in ungünstigster Richtung anzunehmen. Die Wirkung von 
Ankern und Streben ist bei der Berechnung der Maste 
nicht zu berücksichtigen. 

4. Bei Verwendung von Tragketten gilt als größter 
Zug der nach dem Bruch sämtlicher Leitungen im Nachbar
feld auftretende rechnerisch nachzuweisende Zug der Lei
tungen im Kreuzungsfeld, mindestens jedoch 50 0/0 des 
Höchstzuges in den Seilen vor dem Bruch. 

5. Wird ein Kreuzungsfeld in der Verbindungslinie 
der beiden Kreuzungsmaste durch die Einschaltung eines 
dritten Mastes unterteilt, so ist dieser dritte Mast für 
die Hälfte des unter Absatz 3 bzw. 4 genannten Zuges und 
den vollen 'Vinddruek auf den Maßtkörper ohne Kopfaus
rüstung zu berechnen. Bei gleichen Spannweiten, Leitung
zügen und Masthöhen kann der Zwischenmast als Tragmast 
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berechnet werden. In allen Fällen muß die Befestigung 
der Leitungen an den Zwischenmasten die gleiche elektrische 
Sicherheit wie an den Kreuzungsmasten haben. 

6. a) Die Beanspruchung der Bauteile aus Flußeisen 
auf Zug, Druck und Biegung darf 1200 kgjcm2, bei 
Schrauben 600 kgjcm2, die Scherbeanspruchung der 
Niete 1000 kgjcm2, der Schrauben 900 kgjcm2, der 
Leibungsdruck bei Nieten 2400 kgjcm2, bei Schrauben 
1800 kgjcm2 nicht überschreiten. 
b) Die auf Druck beanspruchten Glieder müssen eine 
21j2-fache Sicherheit gegen Knicken nach der Tet
majerschen Formel haben, wenn 

Je = ~ = Knicklänge in cm _ <: 105 
~ Trägheitshalbmesser 

ist. Der Sicherheitsgrad wird durch das Verhältnis 
Knickbeanspruchung 
------------------ bestimmt worin nach Tetmajer 
Druckbeanspruchung , 
die Knickbeanspruchung 

Kk = 3100 -11,41 }kg/cm2 

t 

ist. Der Tragheitshalbmesser ist bestimmt durch die 
Gleichung 

i=l{Y 
f F . 

Ist A> 105, so müssen die auf Druck beanspruchten 
Glieder nach der Eulerschen Formel für die zulässige 
Belastung P in kg nach 

p=J.n2 .E 
n·12 

berechnet werden, worin der Sicherheitsgrad n = 3 
zu setzen 1st. 

F ist die ungeschwächte Querschnittsfläche des Pro
files in cm2, E der Elastizitätsmodul = 2150 000 kgjcm2 

und J das in Frage kommende Trägheitsmoment. 

7. Die Beanspruchung des Holzes auf Zug, Druck und 
Biegung darf 110 kgjcm2, auf Abscheren bei Hartholz 
15 kgjcm2, sonst 10 kgjcm2 nicht überschreiten. Die Knick
sicherheit muß bei Annahme des Belastungsfalles 3 nach 
Euler fünffach sein. 

§ 23. Schutz der Bahnleitungen. 

1. Die Starkstromleitungen sind in der Regel oberhalb 
der bahneigenen Leitungen zu verlegen. Beträgt hierbei 



Bahnkreuzungsvorschriften. 759 

der gegenseitige senkrechte Abstand bei Zugrundelegung 
der ungünstigsten Durchhangsverhältnisse weniger als 3 m, 
so ist unterhalb der Starkstromleitungen ein gut geerdeter 
metallener Schutz (l'relldraht) anzubringen. 

2. Bei Führung der Starkstromleitungen unterhalb der 
Bahnleitungen sind über den Starkstromleitungen gut ge
erdete Schutz drähte oder Schutznetze in der Weise zu 
ziehen, daß die Fernmeldeleitungen bei Drahtbruch ge
erdet werden und ihre Berührung mit den Starkstromleitun
gen sicher verhindert wird. 

3. 'Wenn die wagerechte Entfernung zwischen Stark
strom-Freileitungen und Bahnleitungen so gering ist, daß 
beim Bruche einer Leitung eine Berührung der übrigen 
möglich wäre, muß dieses durch geeignete Schutzvorkehrun
gen wirksam verhindert werden. 

4. Bei Parallelführung der Starkstromleitungen mit den 
Fernmeldeleitungen auf größere Länge ist der Abstand 
der beiden Leitungsarten so groß zu wählen, daß eine 
schädliche Beeinflussung ausgeschlossen ist. 

5. Die Reichsbahn behält sich vor, ihre Leitungen nach 
Anhörung des Beliehenen erforderiichenfalls durch Einbau 
von Sicherungen, Isolierung von Drähten, Herstellung metal
lener Rückleitungen, Kabelungen und ähnliche Mittel auf 
Kosten des Beliehenen zu schützen. 

6. Bei elektrisch betriebenen Eisenbahnen mit Ober
leitung dürfen Kreuzungen bis 1000 V Spannung nur in 
Kabeln ausgeführt werden. 

C. Unterirdische Anlagen. 

§ 24. S t a r k s t rom k a beL 
1. Unter Gleisen sind Sh'trkstromkabel in Rohren oder 

Kanälen aus Mauerwerk, Zement, Steinzeug oder Eisen derart 
zu verlegen, daß sie ohne Aufgraben wieder entfernt werden 
können. Die Oberkante solcher Rohre oder Kanäle soll 
wenigstens 1 munter Schienen-Unterkante liegen. 

2. Kabel, die nicht unter Gleisen liegen, bedürfen keiner 
Rohre oder Kanäle; sie müssen jedoch mit Eisenband 
oder Eisendraht umhüllt und in möglichst großem Abstande 
von den Gleisen, wenigstens 1 m tief, eingebettet sein. 
Sie sind mit einer Ziegelflachschicht abzudecken oder in 
gleichwertiger Art zu schützen. 

3. Der Abstand unterirdischer, nicht besonders ge
sohützter Starkstromkabel von Bauteilen aller Art muß 
mindestens 0,8 m betragen; die Annäherung bis auf 0,25 m 
kann zugelassen werden, wenn die Kabel gegen äußere 
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Verletzungen durch eiserne Rohre oder Kabeleisen geschützt 
werden, die nach bei den Seiten über die gefährdete Stelle 
mindestens 1 m hinausragen. 

4. Wo fremde Starkstromkabel mit bahneigenen Kabeln 
in einem seitlichen Abstande von weniger als 0,8 m neben
einander verlaufen, müssen sie in Kanäle verlegt oder 
mit Hüllen aus Zement oder gleichwertigem feuerbestän
digen Baustoff versehen werden. 

5. Unterirdische Starkstromkabel, die vorhandene Kabel 
kreuzen, sind an der Kreuzungstelle mindestens 0,5 m 
über oder unter diesen Kabeln zu verlegen und beiderseitig 
mindestens 1 m über die Kreuzungstelle hinaus durch 
Hüllen aus Zement oder gleichwertigem feuerbeständigen 
Baustoff zu schützen. 

6. Innerhalb des Bahngeländes ist auf Verlangen die 
Lage der Starkstromkabel durch Kabelsteine mit dem 
Zeichen H. K. für Hochspannungkabel und N. K. für Nieder· 
spannungkabel genau zu bezeichnen. 
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80. Allgemeine Vorschriften für die Ausführung 
und den Betrieb neuer elektrischer Starkstrom
anlagen (ausschließlich der elektrischen Bahnen) 
bei Kreuzungen und Näherungen von Telegraphen-

und Fernsprechleitungen 1 ). 
---- ---

Gültig ab 1. Juli 1908. 

1. Für die mit elektrischen Starkströmen zu betreiben
den Anlagen müssen die Hin - und Rücklei tu n ge n 
durch besondere Leitungen gebildet sein. Die Erde 
darf als Rückleitung nicht benutzt oder mitbenutzt werden. 
Auch dürfen in Dreileiteranlagen die blank in die 
Erde verlegten oder mit der Erde verbundenen Null
leiter Verbindungen mit den Gas- oder Wasserleitungs
netzen nicht haben, wenn die vorhandenen Telegraphen
oder Fernsprechleitungen mit diesen Netzen verbunden sind. 

2. Oberirdische Hin- und Rückleitungen 
müssen überall in tunlichst gleichem und zwar in sog e -
ringe m Ab stande voneinan der verlaufen, als dieses 
die Rücksicht auf die Sicherheit des Betriebes zuläßt. 

3. An den 0 b e ri r dis c h e n K r e u z u n g s t Ci! 11 e n der 
Starkstromleitungen mit den Telegraphen- und Fernsprech
leitungen müssen Sc hut z vor r ich tun gen angebracht 
sein, durch die eine Berührung der beiderseitigen Drähte 
verhindert bzw. unschädlich gerr.acht wird. 

Bei Niederspannung ist es zulässig, wenn zur Ver
hinderung von Stromübergängen in die Ferumeldeleitun
gen die :Starkstromleitungen auf eine ausreichende Strecke -
mindestens in dem in Betracht kommenden Stützpunkt
zwischenraum - aus isoliertem Drahte hergestellt sind 
oder, wenn bei Verwendung blanken Drahtes eine Berührung 
der beiderseitigen Drähte durch geeignete Schutzvorrich
tungen verhindert oder unschädlich gemacht wird. 

Bei der Ausführung von Hochspannungsanlagen 

1) Angenommen durch die .TahresycrsammJung 1908. Veröffentlicht: ETZ 
1908, S. 876. 
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ist danach zu streben, daß die Starkstromleitung 
oberhai b der Fernmeldeleitung über diese hinweg
geführt wird. In diesem Falle wird, wenn nicht besondere 
Verhältnisse vorliegen, als geeignete Schutzmaßnahme ein 
solcher Ausbau der Starkstromanlage angesehen, claß ver
möge ihrer eigenen Festigkeit ein Bruch oder ein die 
Fermneldeleitung gefährdendes Nachgeben der Starkstrom
leitungen oder ihrer Gestänge im Kreuzungsfeld auch beim 
Bruch sämtlicher Leitungsdrähte in den benachbarten 
Feldern ausgeschlossen ist. Außerdem ist den Gefährdun
gen der Festigkeit der Leitungen Rechnung zu tragen, die 
durch Stromwirkungen beim Bruch von Isolatoren oder dgl. 
eintreten. 

Liegt die Starkstromleitung u n te rh alb der Fern
meldeleitung, so können als geeignete Maßnahmen z. B. 
Schutzdrähte gelten, die parallel mit den Starkstromleitun
gen oberhalb und seitlich von ihnen angeordnet, und von 
denen die oberen durch Querdrähte verbunden sind, während 
die seitlichen Drähte das Umschlingen der Starkstrom
leitungen verhindern sollen. Diese Schutz drähte müssen 
möglichst gut geerdet sein. . 

4. Die Kr e u z u n gen der Starkstromdrähte mit Tele
graphen- und Fernsprechleitungen müssen tunliehst im 
re eh te n Winkel ausgeführt sein. 

5. An den Stellen, an denen die Starkstrom
lei tung en ne b en den Fernme lde 1 e i t ung en ver
laufen und der Abstand der Starkstrom- und Fern
meldedrähte voneinander weniger als 10 m beträgt, müssen 
Vorkehrungen getroffen sein, durch die eine Berührung 
der Starkstrom- und Fernmeldeleitungen sicher verhütet 
wird. Bei der Ausführung von Niederspannungsanlagen kann 
als Schutzmittel isolierter Draht verwendet werden. Von 
der Anbringung besonderer Schutzvorrichtungen kann ab
gesehen werden, wenn die örtlichen Verhältnisse eine Be
rührung der Starkstrom- und Fernmeldeleitungen auch 
beim Umbruch von Stangen oder beim Herabfallen von 
Drähten ausschließen oder, wenn die Leitungsanlage durch 
entsprechende Verstärkung, Verankerung oder Verstrebung 
des Gestänges oder durch Befestigung an Häusern vor Umsturz 
geschützt ist. Gegen die durch Leitungsbruch verursachte 
Berührungsgefahr der beiden Leitungen gilt - soweit nicht 
besondere Verhältnisse vorliegen - ein wagerechter Abstand 
von 7 m zwischen beiden Leitungen als hinreichende Sicher
heit, wenn innerhalb der Annäherungstrecke die Spann
weite in jeder der beiden Linien 30 m nicht überschreitet. 
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6. Bei Kr e u z u n gen darf, wenn die Starkstromanlage 
Hochspannung führt und zwischen ihr und den Fern
meldeleitungen keine geerdeten Schutznetze vorhanden 
sind, der A b s t an d der K 0 n s t r u k t ion s teil e der 
Starkstromanlage von den Fernmeldeleitungen in 
senkrechter Richtung nicht weniger als 2 m, bei Hoch
spannungsanbgen, wenn geerdete Schutz vorrichtungen an
gebracht sind, sowie bei Niederspannungsanlagen dieser 
Abstand nicht weniger als 1 m, der Abstand in wagerechter 
Richtung dagegen in allen Fällen nicht weniger als 1,25 m 
betragen. Bei Niederspannung können in besonderen Fällen 
Ermäßigungen des wagerechten Abstandes zugelassen werden. 

7. Der Abstand der Konstruktionsteile ober
irdischer Starkstromanlagen (Stangen, Streben, Anker, Erd
leitungsdrähte usw.) von Telegraphen- und Fern
s p r e c h k a bel n soll möglichst groß sein und mindestens 
0,8 m betragen. In Ausnahmefi111en kann eine Annäherung 
bis auf 0,25 m zugelassen werden; alsdann müssen die Tele
graphen- und Fernsprechkabel mit eisernen Rohren um
kleidet sein. 

8. Die S t ar k s t rom k ab e I müssen tunlichst e n t . 
fern t, jedenfalls in einem seitlichen Abstande von min
destens 0,8 m von den K 0 n s t r u k ti 0 n s t eil end e r 
oberirdischen Telegraphen- und Fernsprech
linien (Stangen, Streben, Anker usw.) verlegt sein. Wenn 
sich dieser Mindestabstand ausnahmsweise in einzelnen 
Fällen nicht hat innehalten lassen, so müssen die Kabel 
in eiserne Rohre eingezogen sein, die nach beiden Seiten 
über die gefährdete Stelle um mindestens 0,25 m hinaus
ragen. Die Rohre müssen gegen mechanische Angriffe bei 
Ausführung von Bauarbeiten an den Telegraphen- und Fern
sprechlinien genügend widerstandsfähig sein. Auf weniger 
als 0,25 m Abstand darf das Kabel den Konstruktionsteilen 
der Telegraphen- und Fernsprechlinien in keinem Falle 
genähert werden. über die Lage der verlegten Kabel hat 
der Unternehmer der Ober-Postdirektion einen genauen Plan 
vorzulegen. 

9. Die un t erirdi s ch e n Stark str omlei tun g en 
müssen tunliehst en t fe rn t von den Te legrap he n
und Fernsprechkabeln, womöglich auf der anderen 
Straßenseite verlaufen. 

Wo sich die beiderseitigen Kabel kreuzen oder in einem 
seitlichen Abstande von weniger als 0,3 m nebeneinander 
laufen, müssen die Starkstromkabel auf der den Fern
meldekabeln zugekehrten Seite mit Halbmuffen aus Zement 



764 Postkreuzungsvorschriften für Starkstromanlagen. 

oder gleichwertigem feuerbeständigen Baustoff von wenig
stens 0,06 m Wandstärke versehen sein. Die Muffen müssen 
0,3 m zu beiden Seiten der gekreuzten Fernmeldekabel, 
bei seitlichen Annäherungen ebensoweit über den Anfangs
und Endpunkt der gefährdeten Strecke hinausragen. Liegen 
bei Kreuzungen oder bei seitlichen Abständen der Kabel 
von weniger als 0,3 m die Starkstromkabel tiefer als die 
Fernmeldekabel, so müssen diese zur Sicherung gegen 
mechanische Angriffe mit zweiteiligen eisernen Rohren 
bekleidet sein, die über die Kreuzung- und Näherungstelle 
nach jeder Seite hin 0,5 m hinausragen. Besonderer Schutz
vorrichtungen bedarf es nicht, wenn sich die Starkstrom
oder die Fernmeldekabel in gemauerten oder in Zement
oder ähnlichen Kanälen von wenigstens 0,06 m Wand
stärke befinden. 

10. Zur Si c her u n g der Telegraphen- und Fernsprech
leitungen gegen mittelbare Gefährdung durch 
Hoc h s pan nun g müssen Schutzvorkehrungen getroffen 
sein, durch die der "übertritt hochgespannter Ströme in 
dritte mit den Telegraphen- und Fernsprechleitungen an 
anderen Stellen zusammentreffende Anlagen oder das Ent
stehen von Hochspannung in diesen Anlagen verhindert oder 
unschädlich gemacht wird (vgl. "Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen" vom 1. Juli 1924, 
§ 4 sowie § 22 h und i, Satz 1). 

11. Innerhai b der Gebäude müssen die Starkstrom
leitungen tunliehst entfernt von den Telegraphen- und Fern
sprechleitungen angeordnet sein. 

Sind Kreuzungen oder Annäherungen bei festverlegten 
Leitungen an der gleichen Wand nicht zu vermeiden, so 
müssen die Starkstromleitungen so angeordnet sein oder 
es müssen solche Vorkehrungen getroffen sein, daß eine Be
rührung der beiderseitigen Leitungen ausgeschlossen ist. 

12. Alle Schutzvorrichtungen sind dauernd in 
gutem Zustande zu erhalten. 

13. Von beabsichtigten Aufgrabungen in Straßen 
mit unterirdischen Telegraphen- oder Fern
sprechkabeln ist der zuständigen Post- oderTelegraphen
behörde beizeiten, wenn möglich vor dem Beginne der Ar
beiten, schriftlich Nachricht zu geben. 

14. Feh 1 er - d. h. ein schauhafter Zustand - in der 
Starkstromanlage, durch die der Bestand der Tele
graphen- und Fernsprechanlagen oder die Sicherheit des Be
dienungspersonales gefährdet werden könnte oder die zu 
Störungen des Telegraphen- oder Fernsprechbetriebes An-
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laß geben, sind ohne Verzug zu beseitigen. Außerdem kann 
in dringenden Fällen die Abschaltung der fehlerhaften 
Teile der Starkstromanlage bis zur Beseitigung der Ursache 
der Gefahr oder Störung gefordert werden. 

15. Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen und vor Ausführung der etwa notwendigen 
Änderungen an den Telegraphen- und Fernsprechleitungen 
darf das Leitungsnetz - auch fürProbebetrieb oder son
stige Versuche - nicht unter Strom gesetzt werden. 
Von der beabsichtigten Unterstromsetzung ist der Tele
graphenverwaltung mindestens drei freie Wochentage vor
her schriftlich Mitteilung zu machen. Von der Innehaltung 
dieser Frist kann nach vorheriger Vereinbarung mit der 
zuständigen Post- oder Telegraphenbehörde abgesehen 
werden. 

16. Falls die gewählte Anordnung 2) oder die vorge
sehenen Schutzmaßregeln nicht ausreichen, um Gefahren 
für den Bestand (die Substanz) der Telegraphen- oder Fern-

') § 12 des Gesetzes über das Telegraphenwesen des Deutschen 
Reiches vom 6. April 1892 lautet: 

Elektrische Anlagen sind, wenn eine störung des Betriebes der einen Leitung 
durch die andere eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desjenigen Teiles, 
der durch eine spätere Anlage oder durch eine später eintretende Änderung 
seiner bestehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr derselben veranlaßt, nach 
Möglichkeit so auszuführen, daß sie sich nicht störend beeinflussen. 

§ 6 des Telegraphenwegegesetzes vom 18. Dezember 1899 lautet: 
Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so auszuführen, daß sie die 

vorhandenen Telegraphenlinien nicht störend beeinflussen. 
Dem Verlangen der Verlegung oder Veränderung einer Telegraphenlinie muß 

auf Kosten der Telegrapbeoverwaltung stattgegeben werden, wenn sonst die Her
stellung einer späteren Anlage unterbleiben mUßte oder wesentlich erschwert werden 
wiirde, die aus Griinden des öffentlichen Interesses, insbesondere aus volkswirt
schaftlichen oder Verkehrsrücksichten, von den Wegunterhaltungspflichtigen oder 
unter überwiegender Beteiligung eines oder mehrerer derselben zur Ausführung 
gebracht werden soll. Die Verlegung einer nicht lediglich dem Orts-, Vororts
oder Nachbarortsverkehr dienenden Telegraphenlinie kann nur dann verlangt werden, 
wenn die Telegraphenlinie ohne Aufwendung unverhältnismäßig hoher Kosten 
anderweitig ihrem Zwecke entsprechend nicht untergebracht werden kann. 

Muß wegen einer solchen späteren besonderen Anlage die schon vorhandene 
Telegraphenlinie mit Schutzvorkehrungen versehen werden, so sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der Telegraphenverwaltung zu tragen. 

Überläßt ein Wegnnterhaltungspflichtiger seinen Anteil einem nicht unter
haltungspfli<;htigeu Dritten, so sind der Telegraphenverwaltung die durch die Ver
legnng oder Veränderung oder durch die Herstellung der Schutzvorkehrungen er
wachsenden Kosten, soweit sie auf dessen Anteil fallen, zu erstatten. 

Die Unternehmer anderer als der in Abs.2 bezeichneten besonderen Anlagen 
haben die aus der Verlegung oderVerändernng der vorhandenen Telegraphenlinien 
oder aus der Herstellung der erforderlichen Schutzvorkehrungen an solchen er
wachsenden Kosten zU tragen. 

Auf spätere Änderungen vorhandener besonderer Anlagen finden die Vor
schriften der Abs. 1-;-5 entsprechende Anwendung. 
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sprechanlagen und für die Sicherheit des Bedienungsperso
nales oder Störungen für den Betrieb der Telegraphen- und 
Fernsprechleitungen fernzuhalten, sind im Einvernehmen 
mit der Telegraphen verwaltung we i t er e Maß nah m e n 
zu treffen, bis die B e sei t i gun g der Gefahren oder der 
störenden Einflüsse erfolgt ist. 

17. Von geplanten wesentlichen Veränderungen 
oder von beabsichtigten wesentlichen Erweiterungen 
der Starkstromanlage, soweit diese Veränderungen oder Er
weiterungen die Punkte 1 -:- 10 und 12 -:- 16 berühren, 
hat der Unternehmer behufs Feststellung der weiter etwa 
erforderlichen Schutzmaßnahmen der Telegraphenverwaltnng 
Anzeige zu erstatten. 

18. Wegen Tragung der Kosten für die durch die 
Starkstromanlagen bedingten Änderungen an den Tele
graphen- und Fernsprechleitungen sowie für Herstellung 
und Unterhaltung der Schutzvorkehrungen an der Stark
stromanlage oder an den Telegraphen- und Fernsprech
leitungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
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81. Zusatzbestimmungen des Reichspostministers 
vom 26. Juli 1922 zu Ziffer 3 der Allgemeinen 
Vorschriften für die Ausführung und den Betrieb 

neuer elektrischer Starkstromanlagen bei 
Kreuzungen und Näherungen von Telegraphen

und Fernsprechleitungen 1). 

1. B Ia n k e K i e der s pan nun g lei t n n gen können 
ohne besondere Schutzvorrichtungen übe r Tel e g rap h e n
u n cl ]<' ern s p r e chI e i tun gen hinweggeführt werden, wenn 
genügende Sicherheit gegen Bruch oder gegen ein die 
Fernmeldeleitungen gefährdendes Nachgeben der Stark
stromleitungen des Kreuzungsfeldes besteht. Diese Be
dingung gilt als erfüllt, wenn die nachstehenden Be
stimmungen beachtet werden: 

1. Die Spannweite der überkreuzenden Anlage soll kurz 
bemessen sein. Muß ausnahmsweise ein Stützpunktabstand 
von mehr als 40 m gewählt werden, so ist im vorherigen 
Benehmen mit dem Telegraphenbauamt festzustellen, in
wieweit weitergehende Sicherheitsmaßnahmen getroffen wer
den müssen. 

2. Die Nieclerspannungleitungen des Kreuzungsfelc1es 
sind aus Drahtseil herzustellen mit einem Mindestquer
schnitte von 10 mm2 bei Leitungen aus Kupfer, von 16 mm2 

bei Leitungen aus verzinktem Eisen und von 25 mm2 bei 
Leitungen aus Aluminium. .Tedoch darf für den Null
oder Mittelleiter, wenn er geerdet ist, Volldraht von be
liebiger Stärke verwendet werden. Versuchsweise werden 
auch für die spannungführenden Leitungen bei Spannweiten 
bis höchstens 40 m an Stelle der Leiterseile eindrähtige 
Kupfer- und verzinkte Eisenleitungen von mindestens 
lOmm2 Querschnitt zugelassen, sofern nach Lage der Ver
hältnisse nicht besondere Bedenken dagegen zu erheben sind. 

1) Veröffentlicht ETZ 1922, S. 1124. 
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An Stellen, ,wo Leitungen bestimmter Baustoffe in kurzer 
Zeit durch chemische Einflüsse zerstört oder wesentlich 
in ihrer Festigkeit beeinträchtigt werden, z. B. in der Nähe 
von Kokereien, chemischen Fabriken, Salinen u. dgI., ist 
dieser Gefahr bei der Wahl des Baustoffes und Quer
schnittes der Leitungen Iwchnung zu tragen. 

3. Die spannungführenden Leiter (Seile oder Drähte) 
müssen im Kreuzungsfelde aus einem Stück (ohne Verbin
dungstellen) bestehen und an den Aufhängepunkten in 
zuverlässiger Weise (besonders sichere Bindung, erforder
lichenfalls mit Hilfsbügel, oder Abspannung) befestigt 
werden. 

Für die zulässigen Beanspruchungen der Leitungen und 
die Bemessung des Durchhanges gelten die Bestimmungen 
unter I c und d der "Vorschriften für Starkstrom-Frei
leitungen". 

4. Zwischen den spannungführendelll. Niederspannung
leitungen und den E'ernmeldeleitungen ist im allge
meinen ein senkrechter Abstand von mindestens 1,5 m ein
zuhalten. Eine Verringerung dieses Abstandes ist zulässig, 
wenn ein Mindestabstand von 1 m auch unter den un
günstigsten Umständen gewahrt bleibt, was im ZweifeLs
falle nachzuweisen ist. 

An Stellen, wo in absehbarer Zeit eine Höherlegung 
der Fernmeldeleitungen, z. B. wegen starker Leitungsver
mehrung, notwendig wird, ist bei der Bemessung des Ab
standes tunlichst auf die endgültige Leitungslage Rück
sicht zu nehmen. 

5. Als Stützpunkte können Eisenmaste, Eisenbeton
maste, getränkte Holzmaste, Holzmaste (auch ungetränkte) 
mit besonderen Erdfüßen, sowi.e Dachgestänge, zuverlässig 
befestigte Mauerbügel und Isolatorstützen an Bauwerken 
oder Felsen benutzt werden. Die Gestänge müssen stand
sicher hergestellt und erhalten werden. 

Nicht getränkte Holzmaste ohne besondere Erdfüße wer
den nur unter außergewöhnlichen Verhältnissen nach vor
heriger Verständigung mit dem Telegraphenbauamt und 
nur für eine beschränkte Benutzungsdauer zugelassen. 

6. Der Starkstromunternehmer trägt für die dauerhafte 
Herstellung und ordnungsmäßige Instandhaltung seiner An
lage die Verantwortung. Er wird den Zustand der Anlage 
und insbesondere ihre Standsicherheit mindestens jährlich 
einmal nachzuprüfen haben. 

H. Die U n t e r k r e u z u n g der Tel e g rap h e n -
und Fernsprechleitungen mit Niederspannung-
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~'re i lei tun gen soll auf solche Fälle beschränkt werden, 
wo die überkreuzung nur unter besonderen Schwierigkeiten 
oder mit erheblichen Mehrkosten ausführbar ist. 

Bei der Unterkreuzung, die möglichst im rechten Win
kel erfolgen soll, ist durch Anbringung eines oder mehrere:r 
geerdeter Schutzdrähte über den Niederspannungleitungen 
sicherzustellen, daß eine herabfallende Fernmeldeleitung 
geerdet wird, bevor sie eine spannungführende Leitung 
berühren kann. Dazu kann - auch bei Hausanschlüssen 
- der geerdete Null- oder Mittelleiter benutzt oder mit
benutzt werden. Zwischen den Fernmeldeleitungen und den 
geerdeten Drähten ist ein Mindestabstand von 1 m zu 
wahren. 

Durch die Unterkreuzung darf die Ausnutzung der vor
handenen Fernmeldegestänge für den zu erwartenden Lei
tungzuwachs nicht gehindert werden. Auch dürfen die 
Fernmeldeleitungen eines Leitungsfeldes oder einer gleich
mäßig durchgeführten Leitungsanlage nicht durch Über
und Unterkreuzungen in unzuträglicher Weise eingeengt 
werden. 

In FäIlen, wo die Unterhaltungs- und Erweiterungs
arbeiten an der FernmeldeIinie durch die unterhalb 
kreuzende Niederspannungleitung gefährdet werden, ist 
diese für die Dauer solcher Arbeiten auf Verlangen ab
zuschalten. 

Vorschriftenbuch. 14. Anll. 49 
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82. Allgemeine Vorschriften zum Schutz vor
handener Reichs-Telegraphen- und -Fernsprech

anlagen gegen neue elektrische Bahnen~ 

Gültig ab 1. Juli 1910. 

1. Die "Allgemeine Vorschriften für die Ausführung 
und den Betrieb neuer elektrischer Starkstromanlagen (aus
schließlich der elektrischen Bahnen) bei Kreuzungen und 
Näherungen von Telegraphen- und Fernsprechleitungen"1) 
gelten sinngemäß auch für elektrische Bahnen. 

2. Bei Bahnen mit Gleichstrombetrieb und Spannungen 
bis etwa 700 V sind als Schutzvorrichtungen über den Fahr
leitungen geerdete Drähte, Isolierleisten u. dgl. zulässig; 
bei Gleichstrombetrieb mit höherer Spannung und bei 
Wechselstrombetrieb sind Schutzvorrichtungen erforderlich, 
die größere Sicherheit gegen Berührungen der Fahrleitungen 
mit Reichsleitungen bieten, z. B. geerdete, flache, seitlich 
genügend weit ausladende Fangnetze. 

S. Sofern die Schienen zur Rückleitung des Betrieb
stromes dienen, müssen sie mit dem Kraftwerke durch be
sondere Leitungen, die Schienenstöße unter sich durch be
sondere metallene Brücken von ausreichendem Querschnitt 
in guter. leitender Verbindung stehen. 

4. Findet beim Betriebe einer Bahn nach dem Gleich
stromzweileitersystem, deren Schienen als Rückleitung die
nen, kein täglicher Polaritätswechsel statt, so ist der ne
gative Pol der Stromquelle mit der Gleisanlage zu ver
binden. 

5. Falls durch Aufgrabungen in Straßen mit unter
irdischen Telegraphen- oder Fernsprechkabeln der Tele
graphen- oder Fernsprechbetrieb gestört werden könnte, 
sind die Arbeiten auf Antrag der Telegraphenverwaltung 
zu zeiten auszuführen, in denen der Telegraphen- odCl· 
Fernsprechbetrieb ruht. 

') So s. 761. 
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6. Sind infolge parallelen Verlaufes der beiderseitigen 
Anlagen oder aus anderen Ursachen Störungen für den 
Betrieb der Telegraphen- und Fernsprechleitungen zu be
fürchten oder treten solche Störungen auf, so sind im 
Einvernehmen mit der Telegraphenverwaltung geeignete Maß
nahmen zur Vermeidung oder Beseitigung störender Ein
flüsse zu treffen. 

7. Die unterhalb der Schienen oder in ihrer unmittel
baren Nähe liegenden Telegraphen- und Fernsprechkabel 
müssen zum Zwecke späterer Ausbesserungs-, Erweiterungs
und Verlegungsarbeiten für die Telegraphenverwaltung jeder
zeit zugänglich bleiben. 

8. Wegen Tragung der Kosten bei etwaigen Beschädigun
gen oder Zerstörungen der Telegraphen- und Fernsprech
kabel durch elektrische Einwirkungen aus der Bahnanlage 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

49* 
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83. Vorschriften für die bruchsichere Führung von 
Hochspannungleitungen über Postleitungen 1). 

Gültig ab 1. Juli 19242). 

Erlaß des Reichspostministers auf Grund gemeinsamer Be
ratungen des Reichspostministeriums und des Verbandes 

Deutscher Elektrotechniker. 

(Änderungen der Ziffern 4, 4a, 5a, 22 und 38 gemäß Schrei
bens des Reichspostministers vom 11. Mai 1926.) 

A. Allgemeines. 

An wend ung der Vorschriften u s w. de s VDE. 

1. Für die bruchsichere Führung der Hochspannung
leitungen gelten, soweit nachstehend nicht besondere Be
stimmungen getroffen sind, die Vorschriften, Normen und 
Leitsätze des Ver bandes Deutscher Elektrotechniker 3). 

Leitungsrichtung und Spannweiten. 

2. Die Leitungen sind tunlichst so zu führen, daß an 
den Kreuzungsmasten keine Winkel entstehen, es sei denn, 
daß durch die geradlinige Führung die Anlage verteuert 
würde. 

3. Die Spannweiten der Kreuzungsfelder sollen möglichst 
nicht größer sein als die der Nachbarfelder. Ein Kreuzungs
mast soll tunlichst in der Nähe der Postleitungen auf
gestellt werden; den Bestimmungen unter ZiffeT 5 und 8 ist 
dabei Rechnung zu tragen. 

1) Postleitungen im Sinne dieser Vorschriften sind die Telegrnphen- und 
Fernsprechleitungen der Deutschen Reichspost. 

0) Veröffentlicht: ETZ 192!, S. 938. - Xnderungen der Ziffern 4, 4a, 5 a 
22 und 38 veröffentlicht ETZ 1926, S. 744. - Sonderdruc.'c VDE 376. 

') Hierzu gehöreu z. Z.: 
1. die Vorschriften für die Errichtung und den Betrieh elektrischer Stark-

stromanlagen nebst Ausführungsregeln, 
2. die Vorschriften fiir Starkstrom-Freileitungen (abgekürzt VfF.), 
3. die Leitsätze für Schutzerdungen in Hochspannungsanlagen, 
4. die Normen und Prfifvorschriften für Porzellan isolatoren. 
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Gefährdung des bruchsicheren Kreuzungs
feldes durch Bäume und durch Schadenfeuer. 

4. Bäume, die bei ihrem Umbruch, beim Abbrechen 
von Ästen oder sonstwie die Hochspannungleitungen 
des Kreuzungsfeldes gefährden können, sind zu beseitigen 
oder so weit auszuästen, daß jede Gefahr für die bruch
sicher ausgeführte Anlage ausgeschlossen ist. Von Gebäuden, 
bei denen nach Bauart und Verwendung mit der Möglich
lichkeit eines die Hochspannungleitungen gefährdenden 
Schadenfeuers zu rechnen ist, und von Anhäufungen leicht 
brennbarer Stoffe müssen die Hochspannungleitungen einen 
solchen Abstand haben, daß sie durch Feuer nicht be
schädigt werden können. 

Die Hochspannungleitungen eines Kreuzungsfeldes 
dürfen ,,"on nicht bruchsicher angelegten Leitungen ober
halb nicht gekreuzt werden (vgl. Ziffer 5a). 

M ast s eh alt e run d 111 ast t r ans l' 0 r m a tor e n. 

4a. Schalter und Transformatoren werden an Kreu
zungsmasten nicht zugelassen. 

S c hut z g e gen das N ach bar f eId. 

5. Wenn nach Lage der örtlichen Verhältnisse die Ge
fahr bEsteht, daß bei Seilbrüchen im Nachbarfelde die 
Bruchenden nach dem Kreuzungsfelde hinüberschwingen und 
die Postleitungen berühren, ist ihr durch geeignete Maß
nahmen zu begegnen, z. B. durch Anbringung seitlicher 
Fangarme auf der Nachbarfeldseite der Maste u. dgl. 

5<1. Dient ein Kreuzungsmast zugleich als Abzweigmast, 
so sind die Querträger und Isolatoren der Felder am Mast 
derart anzuordnen, daß die Hochspannungleitungen des 
Kreuzungsfeldes mit ihren Isolatoren an keiner Stelle von 
Leitungen eines nicht bruchsicher ausgeführten Abzweig
feldes oberhalb gekreuzt werden. 

Schutzerdung. 

6. An hölzernen Kreuzungsmasten mit Stützenisola
toren sind die Isolatorenträger zu erden. 

In b e tri e b nah m e. 

7. Die beabsichtigte probeweise oder endgültige In
betriebnahme der Hochspannungsanlage ist dem zustän
digen Telegraphenbauamt (In Bayern der zuständigen Ober
postdirektion) mindestens drei Werktage vorher schriftlich 
mitzuteilen. 
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B. Abstände. 

IV a ger e c h tel' A b s t a nd der Hoc h s p a 11 nun g s
anlage von den Postlei tungen. 

8. Der wagerechte Abstand der Bauteile der Hochspan
nungsanlage von den Postleitungen muß mindestens 1,25 m 
betragen. 

Senkrech tel' Ab stand der Ho c h s pannungs
anlag e von den Post 1e i t ung e n. 

9. Der senkrechte Abstand der Hochspannunglei
tungen und der etwa unter ihnen angebrachten Betriebs
fernsprech- und Niederspannungleitungen von den Post
leitungen muß bei unbeschädigtem Zustande der Starkstrom
leitungen sowohl bei + 40 0 C als auch bei - 50 C und Zu
satzlast mindestens 2 m betragen. 

10. Außerdem ist bei Ab s pan n k e t t e n ein Mindest
abstand von 1,50 m nachzuweisen, wenn bei der größten 
Seilspannung eine Kette einer Doppelkette schadhaft wird. 

11. Der gleiche Nachweis ist bei senkrecht hän
genden Ketten zu führen unter der Annahme, daß 
eine Hochspannungleitung im Nachbarfelde reißt und iu
folgedessen die Doppelkette des Kreuzungsmastes nach 
dem Kreuzungsfelcle hinüberschwingt. 

Abstand der Hochspannungleitungen von
einander und von andere n Lei tungen. 

12. Für den gegenseitigen Abstand der Leitungen der 
Hochspannunglinie im Kreuzungsfelde gelten die Vorschrif
ten unter Ir, E 2 der VfF. Er darf nicht kleiner werden als 
1 cm für je 1000 V der Betriebspannung, wenn bei 
Stützenisolatoren das Hauptseil einer Hochspannunglei
tung am Isolator, bei Abspanndoppelketten eine Kette, 
bei senkrecht hängenden Ketten ein Seil im Nachbarfelde 
reißt; mindestens muß er in diesen Fällen noch 20 cm be
tragen. Stahlaluminiumseile sind hierbei bis auf weiteres 
wie Aluminiumseile zu behandeln. 

C. Baustoffe, Querschnitte und Durchhang der Leitungen. 

Baust off e. 

13. Als Baustoffe für die Leitungen sind Kupfer, Bron
ze, gut verzinktes Eisen oder ebensolcher Stahl, Aluminium 
sowie Aluminium mit Stahlseele zugelassen; bei diesem ist 
nur die Seele als tragend anzunehmen. Bronze mit einer 
höheren Festigkeit als 70 kgjmm2 ist nicht zu verwenden. 
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14. In der Nähe von Kokereien, chemischen Industrien, 
Salinen u. dgl. ist der Baustoff zu wählen, der gegen die 
herrschenden Einflüsse die größte Widerstandsfähigkeit be
sitzt. Gegen einen geeigneten Anstrich der Seile ist nichts 
einzuwenden. 

15. Im Kreuzungsfelde dürfen die Seile nicht aus ein
zelnen Stücken zusammengesetzt sein. Bei Herstellung von 
Abzweigstellen u. dgl. darf an den Seilen nicht gelötet 
werden. 

Q u e r s c h n i t t e. 

16. Alle Leitungen des Kreuzungsfeldes müssen aus 
Draht s e il 4) bestehen. Der Querschnitt - auch der der 
Blitzschutzseile, Betriebsfernsprechleitungen und am Hoch
spannunggestänge angebrachten Niederspannungleitungen 
- muß im allgemeinen bei Kupfer-, Bronze-, Eisen- und 
Stahlseilen mindestens 25 mm2, bei Aluminiumseilen 
mindestens 50 mm2 betragen und so bemessen sein, daß die 
Bruchlast im Kreuzungsfelde nicht kleiner ist als in den 
Nachbarfeldern. Bei Spannweiten bis 50 m sind Kupfer-, 
Bronze-, Eisen- und Stahlseile von 16 mm2 zulässig. ·Wenn 
die Spannweite des Kreuzungsfeldes größer als die des läng
sten Nachbarfelc1es (vgl. Ziffer 3) ist, sind die nachstehend 
aufgeführten Mindestquerschnitte im Kreuzungsfelde erfor
derlich: 

Für Spannweiten Leitungseile aus 
Leitungseile 

des Krenzungsfeldes Kupfer, Bronze, Eisen 
aus Aluminiußl 

bis zu und Stahl 

m mm2 mm2 

100 

} J 50 
150 25 70 
250 l 95 

über 250 35 120 

Durchhang . 

. 17. Der Leitungsdurchhang ist so zu bemessen, daß die 
Seilspannung sowohl bei einer Temperatur von - 20 0 C ohne 
zusätzliche Belastung als auch bei einer Temperatur von 
- 50 C mit einer zusätzlichen Belastung durch Wind oder 
Eis die Hälfte der unter I der VfF angegebenen Höchst
spannungen nicht übersteigt. 

18. Innerhalb dieser Grenzen (Ziffer 16 und 17) sind 
Seilquerschnitt und Seilspannung im Kreuzungsfelde unter 

4) Wegen des Durchmessers der Einzeldrühte der Seile vgl. VfF unter I b. 
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Berücksichtigung der Verhältnisse in den Nachbarfeldem 
so zu bemessen, daß die Beanspruchung der Kreuzungsmaste 
möglichst gering wird und der Seildurchhang im Kreuzungs
felde' möglichst klein bleibt. 

19. Bei Verwendung von senkrecht hängenden Isola
torketten wird eine größere Seilspannung zugelassen, wenn 
im Kreuzungsfelde ein größerer normalJer Leitungsquerschnitt 
als in den Nachbarfeldern verwendet wird und außerdem die 
Bedingungen in Ziffer 16 erfüllt sind. Von der Verwendung 
eines größeren Leitungsquerschnittes kann abgesehen wer
den, wenn für das Kreuzungsfeld ein Baustoff gewählt 
wird, dessen Bruchfestigkeit mindestens 50 % größer als die 
Bruchfestigkeit des Baustoffes in den Nachbarfeldern ist. 

D. Befestigung der Leitungen. 

20. Auf Stützenisolatoren verlegte Leitungen sind 
an den Kreuzungsmasten abzuspannen und gleichzeitig durch 
ein Hilfseil von etwa 1 m Länge an einem zweiten Isolator 
festzulegen. 

21. An Kettenisolatoren verlegte Leitungen sind 
an jedem Kreuzungsmast an einer Doppelkette oder an zwei 
parallel geschalteten Kettenisolatoren abzuspannen. Von 
der Abspannung kann abgesehen werden, wenn die Auf
hängung an senkrecht hängenden Doppelketten (Doppel
tragketten) erfolgt und die Seile an dem Querstück zwi
schen den beiden Tragketten so befestigt werden, daß beim 
Reißen des Seiles im Nachbarfelde die Ketten als Abspann
ketten wirken. Hinsichtlich der mechanischen Festigkeit 
muß jede Kette einer Doppelkette den gleichen Bedingungen 
wie die Seilklemmen (Ziffer 24) genügen. 

22. Niederspannungleitungen und Betriebs-Fernsprech
leitungen am Hochspannunggestänge sind entweder gemäß 
Ziffer 20 an je zwei Stützenisolatoren zu befestigen oder an 
einem Isolator abzuspannen, dessen Überschlagspaunung 
mindestens doppelt so groß wie die der Isolatoren der glei
chen Leitungen in den anschließenden Strecken sein muß. 
Werden in den anschließenden Strecken für die Nieder
spannung- und Betriebs-Fernsprechleitungen Hochspannungs
isolatoren verwendet, so genügt an der Kreuzungstelle ein
fache Aufhängung mit einer Isolatorart, die bei Regen eine 
um 20 0(0 höhere tTberschlagspannung hat. 

23. Beim B 1 i t z s c hut z sei I (durchgehenden Erdseil) 
ist die Abspannung nicht erforderlich. Wegen der Befesti
gung vgl. Ziffer 24. 
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24. Verbinder und Seilklemmen müssen bei Seilen aus 
normalen Baustoffen eine Festigkeit von mindestens dem 
3,S-fachen, bei Seilen aus nicht normalen Baustoffen eine 
solche von mindestens dem 4,5-fachen des größten Zuges 
haben, der nach dem gewählten Durchhang im Leitungseil 
auftreten kann. Bei senkrecht hängenden Ketten braucht 
jedoch die Festigkeit der Seilklemmen nur das 3,S-fache 
bzw. 4,5-fache des nach dem Bruch des Seiles im Nachbar
felde auftretenden größten Seilzuges im Kreuzungsfelde zu 
betragen; bei durchgehenden Erdseilen (Ziffer 23) muß die 
Befestigung das 3,S-fache bzw. 4,5-fache sowohl des Diffe
renzzuges als auch des einseitigen Zuges im Kreuzungs
feIde aushalten. In keinem Falle wird eine höhere Festig
keit als 900/0 der Seilfestigkeit verlangt. 

E. Baustoffe, Berechnung und Beanspruchung der Maste, 
Fundamente, Isolatorstützen und Qnerträger. 

Baus toff e. 

25. Die Kreuzungsmaste können aus Flußeisen, Eisen
beton oder aus Holzstangen hergestellt werden, die Quer
träger aus Flußeisen oder Eisenbeton, die Stützen ans 
Flußeisen oder Stahl. 

26. Holzmaste sind entweder als A-1faste (VfF II 
D2, Abs. 7) oder als ein f ach e Maste mit besonderen 
Erd f ü ß e n 5) auszuführen. Auch bei A-Masten können 
Erdfüße verwendet werden. Über die Zulassung der Erdfuß
arten wird besonders entschieden. Ausnahmsweise können 
dIe A-Maste auch aus angeschuhten Stangen hergestellt 
werden. Dabei erhält jede Stange zwei Fußstangen, die 
in einer senkrecht zur Leitungsrichtung liegenden Ebene 
durch drei Bolzen mit der Stange zu befestigen sind. 
Holzmaste dürfen nur bei gerader Leitungsführung ver
wendet werden; bei A-Masten sind jedoch Abweichungen 
zulässig bis zu einem Winkel von 10°, der bei der Berech
nung nicht berücksichtigt zu werden braucht. Die Maste 
müssen fehlerfrei, von geradem \Vuchs und in ihrer ganzen 
Länge nach einem als gut anerkannten Verfahren gegen 
Fäulnis getränkt sein. Nicht mit Teeröl getränkte Maste 
ohne Mastfuß müssen vor ihrer Einstellung am Stammende 
auf ein Viertel ihrer ganzen Länge mit Karbolineum oder 
Teer angestrichen werden. Die Schnittflächen der abzu-

') Als Maste mit besonderen Erdfüßen sind solcbe Maste anzusehen, deren 
Unterteil ans einem Baustoff besteht, der gegen Fäulnis besonders widerstands
fähig ist deren Eisenbeton, getränktes Buchenholz usw.). 
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schrägenden Zopfenden der Maste sind zweimal mit heißem 
Steinkohlenteer oder einmal mit heißem Steinkohlenteer 
unter Zusatz von Asphalt zu streichen. 

27. Die A - M ast e sind stets so aufzustellen, daß beide 
Stangen in der Richtung des Kreuzungsfeldes stehen. Die 
Spreizung der Maste am Fußende, gemessen zwischen den 
Querschnittsmitten, darf ein Fünftel der Mastlänge nicht 
überschreiten. Die Standsicherheit mul.\ durch Fundament
platten (Schwellenabschnitte oder Halbrundhölzer6) gewahrt 
werden, die an den Stangenenden befestigt werden. An 
Böschungen muß die talseitige Stange des Mastes 2 m im 
Erdboden steheD.; die bergseitige Stange darf hierbei gegen
über der talseitigen nicht verkürzt sein. Die Unterleg
scheiben der Bolzenköpfe und Muttern sollen mindestens 
50 = Durchmesser und I) mm Stärke besitzen. 

28. Ein f ach e M ast e müssen auf den N achbarfeld
seiten durch Streben gesichert werden, die ein Durch
biegen der Stangen nach dem Nachbarfelde und damit eine 
Vergrößerung der Seilspannung im Kreuzungsfelde verhüten. 

29. Maste und Querträger aus Eisenbeton dürfen nur in 
den von der Reichspost zugelassenen Ausführungen ver
wendet werden. 

30. An Stelle von Masten können feuersichere Trans
formatorenhäuser, Schalthäuser oder andere feuersichere 
Bauwerke als Stützpunkte benutzt werden. Durch Vorlegung 
der Bauzeichnungen und Berechnungen ist nachzuweisen, 
daß sich die Bauwerke nach ihrer Festigkeit für den an
gegebenen Zweck eignen. Auf die Berechnung wird ver
zichtet. wenn aus den Zeichnungen ohne weiteres zu ersehen 
ist, daß durch den Zug der Leitungen nur eine unwesent
liche Mehrbelastung des Bauwerkes eintritt. 

31. Bei Fundamenten für Betonmaste muß durch Eisen
einlagen oder durch andere geeignete Maßnahmen ein A us
einandersprengen des Fundamentkörpers verhindert werden. 

Berechnung. 

32. Die Maste, Fundamente, Stützen und Querträger 
sind für die Höchstbeanspruchung zu berechnen. 
Bei der Berechnung der Maste ist die Wirkung von Streben 
nicht zu berücksichtigen; Anker dürfen nicht angebracht 
werden. 

33. Als Höchstbeanspruchung der Maste und Funda
me nt e gilt das durch den größten Leitungzug hervor-

') Fiir Halbrundhölzer ist bei Ermittelung des Erdgewichtes und des Boden
druckes mit dem Durchmesser der Hölzer zu rechnen. 
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gerufene Moment, vermehrt um das Moment des Winddruckes 
auf Mast mit Kopfausrüstung senkrecht zur Längsrichtung 
der Querträger. 

34. Der größte Leitungzug wird - abgesehen von dem 
in Ziffer 35 behandelten Falle - ermittelt einmal unter 
der Annahme, daß sämtliche Leitungen unbeschädigt sind, 
das andere Mal unter der Voraussetzung, daß der ganze 
Leitungzug in einem oder in mehreren vom Kreuzungsmast 
abgehenden Kachbarfeldern wegfällt. Für die Nachbarfelder, 
bei denen die Bedingungen in Ziffer 4 erfüllt sind, braucht 
jedoch nur mit dem Wegfall von zwei Dritteln des Leitung
zuges gerechnet zu werden. 

35. Für senkrecht hängende Ketten gilt als größter Zug 
der nach dem Bruch der Leitungen im Nachbarfelde auf
tretende größte Zug im Kreuzungsfelde .. Bei Erfüllung der 
Bedingungen unter Ziffer 4 im Nachbarfelde braucht nur 
mit zwei Dritteln dieses Zuges gerechnet zu werden. 

36. Bei der Berechnung von Gittermasten sind die Be
stimmungen unter II C der VfF zu beachten. 

37. Holzmaste sind zu berechnen sowohl für die Höchst
beanspruchung durch Leitungzug und IVinddrnck (Ziffer 33) 
als auch für den Winddruck auf den Mast senkrecht zur 
Leitungsrichtung und auf die halbe Länge der Leitungen 
der beiden Spannfelder. Beide Beanspruchungen brauchen 
nicht gleichzeitig auftretend angenommen zu werden. Bei 
A-Masten aus angeschuhten Stangen (Ziffer 26) muß das 
erforderliche ~D:ägheitsmoment - abweichend von den ge
wöhnlichen A-::'IIasten (VfF II, D 2, Abs.7) - in der Mitte 
zwischen Dübelmitte und dem mittleren Bolzen der Stoß
stelle vorhanden sein, während als Knicklänge die Ent
fernung von Mitte Dübel bis zur halben Eingrabetiefe gilt. 

38. Ein bruchsicheres Kreuzungsfeld darf durch Ein
schaltung eines oder zweier Zwischenmclste unterteilt werden, 
deren Festigkeit und Standsicherheit den nach II, B I und 
II, BIlder VfF zu ermittelnden äußeren Kräften genügen. 
A-J\Iaste als Zwischenmaste sind in IYinkelpunkten mit den 
beiden Stangen in die Richtung der Mittelkraft aus den 
größten Leitungzügen der Teilkreuzungsfelder zu stellen. 
Die Befestigung der Leitungen an den Zwischenmasten muß 
nach Ziffer 20 bis 22 erfolgen, doch ist die Abspannung nicht 
erforderlich. 

39. Als Höchstbeanspruchung der Isolatorstützen 
gilt der einseitige Leitungzug im Kreuzungsfelde, wenn die 
Leitungen des Kreuzungs- unu Nachbarfeldes an besonderen 
Stützen abgespannt werden. Bei Abspannung an gemein-



780 Vorschriften für die bruchsichere Führung über Postleitungen. 

samen Stützen ist mit dem Differenz- oder resultierenden 
Zuge, mindestens mit dem einseitigen Zuge im Kreuzungs
feide zu rechnen. 

40. Die Q u e r t r ä ger sind zu berechnen für den größ
ten Leitungzug und das Gewicht der vereisten Leitungen 
und des Querträgers einschließlich Isolatoren. Als größter 
Leitungzug ist bei gerader Leitungsführung der Differenz
zug, mindestens der einseitige Zug des Kreuzungsfeldes 
einzusetzen; bei Winkelpunkten kommt sowohl dieser als 
auch der resultierende Zug in Betracht. Bei senkrecht 
hängenden Ketten gilt als größter Leitungzug der nach dem 
Reißen des Seiles im Nachbarfelde herrschende Zug im 
Kreuzungsfelde. 

Beanspruch ung. 

41. Für die Beanspruchung der Maste, Stützen und Quer
träger aus Flußeisen gelten die Bestimmungen unter II, D 1, 
für die der Holzmaste die Bestimmungen unter II, D 2 der 
VfF. Für Bauteile aus anderen Stoffen, z. B. Maste und 
Querträger aus Eisenbeton, Isolatorstützen aus Stahl, ist 
eine Beanspruchung bis zu einem Drittel der vom Lieferer zu 
gewährleistenden Bruch- und Knickfestigkeit zulässig. 

Ans tri ch. 

42. Alle Eisenteile der Stützpunkte müssen, soweit sie 
nicht verzinkt sind, mit Rostschutzfarbe gestrichen werden. 

F. Unterhaltung. 

43. Die bruchsicheren überführungen sind dauernd in 
gutem Zustande zu erhalten. Eisen- und Stahlseile müssen 
ausgewechselt werden, sobald aus einem Rostansatz auf 
Zerstörung des Zinküberzuges geschlossen werden kann. 
Holzmaste sollen mindestens zweimal im Jahre in Bezug 
auf die Beschaffenheit des Holzes, den senkrechten Stand 
in der Linie, den Zustand der Querträger usw. untersucht 
werden. Mängel, die hierbei zutage treten, müssen sofort 
beseitigt werden. Der Anstrich der Eisenteile ist recht· 
zeitig zu erneuern. 

G. Baubeschreibung und Berechnung. 
44. Für jede neue Kreuzung ist vor der Bauausführung 

durch eine Baubeschreibung und Berechnung nachzuweisen, 
daß die beabsichtigte bruchsichere Führung der Starkstrom
leitungen den vorstehenden Bestimmungen entspricht. Diese 
Unterlagen, deren Prüfung sich die Reichspo'st vorbehält, sind 
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tunlichst nach den von der Reichspost herausgegebenen 
Mustern auszuführen und an das zuständige Telegraphenbau
amt (in Bayern an die zuständige Oberpostdirektion) in 
einer Ausfertigung so frühzeitig einzureichen, daß ihre Prü
fung und die Erledigung notwendiger Änderungen bei et
waigen Beanstandungen vor der Bauausführung erfolgen kann. 

45. Den Berechnungen sind einfache Z e ich nun gen 
der Kreuzungen im Grundriß und Aufriß, mit genauen Maß
angaben versehene Zeichnungen der Maste, Stützen, Isola
torketten, Querträger, Fundamente mit Angabe der Bö
schungs- und Bodenverhältnisse (Lehm-, Sand-, Moor-, auf
geschütteter Boden usw.) und der sonstigen Bauteile sowie 
nötigenfalls auch Kräftepläne beizufügen. Für die Zeich
nungen genügt Aktengröße, sofern die Maße vollständig an
gegeben sind. Blaupausen dürfen nur für die Zeichnungen, 
nicht aber für die Berechnungen verwendet werden. 

46. In den Unterlagen muß angegeben sein die Art und 
Größe der Isolatoren, die Art der Aufhängung, der Abspan
nung, der Verbinder und Blitzseilklemmen7) und bei Holz
masten die Art des Holzes und das Tränkungsverfahren, bei 
mit Teeröl getränkten Stangen ferner die Menge des ein
gebrachten Teeröles in kgjm3 (ViF II,. D 2). Die Baustoffe 
sind kurz zu beschreiben. 

47. Die Leitungsdurchhänge sind in den Be
rechnungen8) sowohl für die Kreuzungsfelder als auch für 
die Nachbarfelder unter gleichzeitiger Angabe der Spann
weiten für Temperaturen zwischen - 20 0 C und + 40 C C von 
10° zu 100 sowie für die in Ziffer 10 und 11 erwähnten Fälle 
anzugeben. Bei Abspannisolatorketten bis zu drei Gliedern 
genügen die Durchhangsangaben für Stützenisolatoren. 

48. Sollen Maste, Querträger und Stützen verwendet 
werden, für die die erforderliche Festigkeit schon früher 
nachgewiesen ist, so genügt es, wenn auf die bereits ge
prüften Berechnungen Bezug genommen wird. Diese Berech
nungen sind beizufügen, wenn nicht eine besondere Aus
fertigung beim Telegraphentechnischen Reichsamt in Berlin 
und beim zuständigen Telegraphenbauamt (für Bayern bei 
der zuständigen Oberpostdirektion) hinterlegt worden ist. 
Für die neuen Kreuzungen brauchen in solchen Fällen nur 

1) Bei Verbindern und Blitzseilklemmen sind auch Hersteller und Fertigungs
nummer anzugeben. 

') Wegen der Durchbangsberecbnungen vgl. die Erklärung zn I d der VfF. 
Für die Ermittelung des Durchhanges und der SeiJspannung bei senkrecht 

hängenden Ketten für den Fall des Bruches des Seiles im Nachbarfelde stellt das 
Telegraphentechnische Reichsamt in Berlin auf 'Vunscb eine Musterberechnung 
zur Verfügung. 
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Berechnungen der Leitungsdurchhänge in den Kreuzungs. 
und Nachbarfeldern, Angaben über die Masthöhen und 
Spitzenzüge sowie Lagepläne im Grnndriß und Aufriß und 
eine Mastkopfskizze beigebracht zu werden. Auf die Berech
nung der Maste, Fundamente, Querträger und Stützen wird 
auch verzichtet, wenn es sich gleichzeitig um eine Bahn
kreuzung handelt, für die die vollständigen Unterlagen 
von der Reichsbahn geprüft werden. Der Unternehmer ist 
jedoch in diesem Falle gehalten, etwaige Beanstandungen 
seitens der bahndienstlichen PrüfungsteIle der zuständigen 
PostdienststeUe mitzuteilen. Ferner ist die Vorlegung von 
Berechnungen und Zeichnungrn für solche Maste nicht 
erforderlich, deren Bauart und Abmessungen den von der 
Reichspost herausgegebenen Normungstafeln entnommen 
sind. Ebensowenig brauchen für die vom VDE genormten 
Isolatorstützen Berechnungen oder Zeichnungen vorgelegt 
zu werden. 

49. Sollen die Maste einer bereits bestehenden Kreuzung 
durch die Anbringung neuer Leitungen eine andere als die 
früher nachgewiesene Belastung erhalten, so muß vor der 
Anbringung der neuen Leitungen nachgewiesen werden, daß 
die Maste auch mit der veränderten Belastung die vor
geschriebene Sicherheit besitzen. 

H. Verantwortung. 

50. Durch die Zustimmung zur Ausführung der bruch
sicheren Überführung übernimmt die Reichspost keine Ver
antwortung oder Mitverantwortung dafür, daß die vor
gelegten statischen Berechnungen nebst Anlagen richtig 
sind und, daß die beabsichtigte Ausführungsform der 
Kreuzung den obigen Bestimmungen entspricht, wie auch 
der Unternehmer allein die Verantwortung für die vor
schriftsmäßige Ausführung der Kreuzung in allen ihren 
Teilen trägt. 



84. Bestimmungen für die Beglaubigung 
von Elektrizitätzählern. 
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[Erlassen von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 1)]. 

Gültig ab 1. Januar 1921. 

1. 
Beglanbignngsfehlergrenzen für Gleichstromzähler. 

Ein Zähler wird beglaubigt, wenn sein System von der 
Reichsanstalt zur Beglaubigung zugelassen worden ist und. 
wenn er bei einer Raumtemperatur von 15 bis 20 0 eden 
folgenden Bedingungen genügt: 

a) Die Abweichung der Verbrauchsanzeige von dem wirk
lichen Verbrauche darf bei Belastungen zwischen der Nenn
last und ihrem 20. Teil nirgends mehr betragen als 

PN ± F= 3 + 0,3 p-Prozente 

des jeweiligen wirklichen Verbrauches. 
Hierin ist 

PN die Nennlast des Zählers, 
P die jeweilige Last. 

b) Wird die Nennstromstärke um x Prozent überschrit-

ten, so darf der zulässige Fehler 1~ Prozent mehr betragen, 

als sich für ihn nach der unter a) angeführten Fo=el er
gibt. Diese Bestimmung gilt nur für Stromstärken bis zum 
1,25-fachen Betrage der Nennstromstärke. 

c) Die kleinste Belastung, bei der der Zähler noch 
anlaufen muß, darf 1% , bei einem Gleichstromwattstunden
zähler 2 % seiner Nennlast nicht überschreiten. 

d) Während einer Zeit, in der kein Verbrauch statt
findet, darf der Vorlauf oder Rücklauf eines Zählers nicht 

1) Veröffentlicht: "Zentralblatt fiir das Deutsche Reich" 1921, S. Sund "ETZ" 
1921, S. 134. - Sonderdruck VDE 364. 

Erläuterungen siehe ETZ 1920, S. 638. 
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mehr betragen, als 1/500 seines Nennverbrauches entspricht. 
Diese Bestimmung ist gültig bis zu Spannungen, die die 
Nennspannung um 1/10 ihres Wertes übersteigen. 

II. 
Beglaubigungsfehlergrenzen filr Wechselstromzähler. 
Ein Zähler wird beglaubigt, wenn sein System von der 

Heichsanstalt zur Beglaubigung zugelassen worden ist und, 
wenn er bei einer Haumtemperatur von 15 bis 20 Q eden 
folgenden Bedingungen genügt: 

a) Die Abweichung der Verbrauchsanzeige von dem wirk
lichen Verbrauche darf bei Belastungen zwischen der Nenn
la~t und ihrem 20. Teil nirgends mehr betragen als 

PN ( JN) ±F=3+0,2p + 1+0,2--y- ·tgtp 

Prozente des jeweiligen wirklichen Verbrauches. 
Hierin ist 

P N die Nennlast des Zählers, 
P die jeweilige Last, 
J R die Nennstromstärke des Zählers, 
J die jeweilige Stromstärke, 
tg er die trigonometrische Tangente des Win

kels, dessen Kosinus gleich dem Lei
stungsfaktor ist; tg q> ist unabhängig vom 
Sinne der Phasenverschiebung stets positiv 
einzusetzen. 

Bel Mehrphasen- und Mehrleiterzählern ist als jeweilige 
Stromstärke der arithmetische Mittelwert der in den ein
zelnen Leitern mit Ausnahme des Nulleiters fließenden 
Stromstärken einzusetzen. 

Bei einphasigem Wechselstrom ist der Leistungsfaktor 
das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung, bei 
Mehrphasen- und Mehrleitersystemen wird an Stelle des 
Leistungsfaktors das Verhältnis der gesamten Wirkleistung 
zu der arithmetischen Summe der Scheinleistungen in den 
einzelnen Phasen oder Leitern der Berechnung von tg Ci' zu
grunde gelegt. 

Für Belastungen mit einem kleineren Leistungsfaktor als 
0,2 gelten diese Bestimmungen nicht. 

b) c) d) Für die zulässigen Fehler bei überschreiten 
der Nennstromstärke sowie für den Anlauf, Vorlauf und 
Rücklauf gelten die gleichen Bedingungen wie unter Zif
fer I b, c, d. Die Bedingungen für den Anlauf gelten für 
induktionsfreie Last. 
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III. 
Bestimmungen über die Beglaubigung von Zählern in 

Verbindung mit Meßwandlern. 
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1. Ein Aggregat aus Zählern und Meßwandlern als Gan
zes gilt für beglaubigt, wenn die Meßwandler für sich (s. 
Abschnitt 85, S. 786) und die Zähler als Meßwandlerzähler 
(s. IV.) beglaubigt sind und, wenn bei dem Anschluß der 
Apparate folgende Bedingungen erfüllt werden: 

a) Es dürfen keinerlei Apparate außer Zählern ange
schlossen werden. 

b) An einen Stromwandler darf für je 7,5 VA Belast
barkeit ein Zähler angeschlossen werden. Der Ge
samtwiderstand der sekundären Verbindungsleitungen 
darf nicht mehr als 0,15 Q betragen. 

c) An jede Phase eines Spannungwandlers darf für je 
10 VA Belastbarkeit ein Zähler angeschlossen werden; 
der Widerstand der Zuleitung von einer Klemme des 
Spannungwandlers bis zum Zähler darf nicht mehr 
als 0,3 Q betragen. 

2. Für Zähler, die mit den dazugehörenden Meßwandlern 
zusa=en geprüft werden, gelten die gleichen Bestimmungen 
wie unter II; die Beglaubigung hat wiederum zur Voraus
setzung, daß das System der Meßwandler und der Zähler 
oder die Vereinigung beider von der Reichsanstalt zur Be
glaubigung zugelassen ist. 

IV. 

Beglaubigungsfehlergrenzen für Meßwandlel'zähler. 

Zähler, die für sich geprüft, in Verbindung mit be
glaubigten Meßwandlern ein beglaubigtes Meßaggregat dar
stellen sollen (s. III, 1), werden beglaubigt, wenn ihr System 
von der Reichsanstalt zur Beglaubigung zugelassen worden 
ist und, wenn sie bei einer Raumtemperatur von 15 bis 
20 0 C folgenden Bedingungen genügen: 

Die Abweichung der Verbrauchsanzeige von dem 
wirklichen Verbrauch darf bei Belastungen zwischen der 
Nennlast und ihrem 20. Teil nirgends mehr betragen 
als 

PN 1 ( JN) ±FMZ=2+0,2 p + 2 1+0,2 J .tgtp 

Prozente des jeweiligen wirklichen Verbrauches. 
Im übrigen gelten die gleichen Bestimmungen wie 

unter II. 

Vorschriften buch. 14. Auf!. 50 



786 

85. Bestimmungen für die Beglaubigung 
von Meßwandlern. 

[Erlassen von der Physikalisch. Technischen Reichsanstalt 1)] 

Gültig ab 31. Mai 1915. 

Ein Meßwandler wird beglaubigt, wenn sein System von 
der Reichsanstalt zugelassen ist und er den folgenden Be
dingungen genügt: 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

Auf einem von außen nicht abnehmbaren Schilde des 
Meßwandlers müssen folgende Angaben enthalten sein: 

1. Firma oder Fabrikzeichen, Fertigungsnummer, Form-

bezeichnung und das Systemzeichen I 'I ' in das die 

Nummer eingeschrieben ist, unter der das Wandler· 
system als beglaubigungsfähig erklärt ist. 

2. Der primäre und sekundäre Nennwert der in dem Appa
rat umzuwandelnden Stromstärke oder Spannung. 

3. Der Frequenzbereich, für den der Apparat als be
glaubigungsfähig erklärt ist. 

4. Bei Stromwandlern die Nennbürde, bei Spannungwand
lern die Nennleistung. 
Die Nennbürde eines Stromwandlers ist der in Q an· 

zugebende Scheinwiderstand, der an die Sekundärseite ge
mäß der Zulassung zur Beglaubigung angeschlossen werden 
darf, ohne daß die unter B I 3a) und b) angeführten Fehler
grenzen überschritten werden. 

Die Nennleistung eines Spannung wandlers ist die in 
VA anzugebende Scheinleistung, die der Wandler gemäß der 
Zulassung zur Beglaubigung abgeben kann, ohne daß die 
unter B. II. 2 angeführten Fehlergrenzen überschritten 
werden. 

1) Veröffentlicht "Zentralblatt für das Deutsche Reich" 1915, S. 174 und "ETZ" 
1915, S. 358 sowie nZentralblatt für das Deutsche Reich" 1922, S. 282 und 'lETZ" 
1922, S.944. - Sonderdruck VDE 378. 

Erläuterungen siehe ETZ 1920, S. 640. - Sonderdruck V DE 378. 
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Die Klemmen der Primär- und der Sekundärwicklung 
müssen mit einander entsprechenden Bezeichnungen ver
sehen sein. 

Die Meßwandler müssen mit Einrichtungen zur An
bringung der Amtsiegel versehen sein, so daß ohne Zer
störung der Siegel Änderungen an den wesentlichen Teilen 
der Wandler nicht möglich sind. 

B. Besondere Bestimmungen. 

1. Stromwandler. 

1. Außer den unter A genannten Angaben muß bei Strom
wandlern auf einem nicht abnehmbaren Schild die Be
triebspannung, bis zu der der Wandler verwendet 
werden soll, oder eine Bezeichnung angegeben sein, 
die die Prüfspannung nach den für Hochspannungs
apparate geltenden Leitsätzen des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker festlegt. 

2. Die Nennbürde eines Stromwandlers muß mindestens 
0,6 Q bei der sekundären Nennstromstärke 5 Asein. 

3a) Für Stromstärken vom Nennwert bis zu dessen fünftem 
Teil darf der Stromfehler ± 0,5 0/0, der Fehlwinkel 
± 40 min nicht überschreiten. 

3 b) Für Stromstärken unter 1/5 bis 1/10 des Nennwertes 
darf der Stromfehler ± 1 % , der Fehlwinkel ± 60 min 
nicht überschreiten. 

Der Stromfehler eines Stromwandlers bei einer 
gegebenen primären Stromstärke ist die prozentische Ab
weichung der sekundären Stromstärke von ihrem Sollwert, 
der sich aus der primären Stromstärke durch Division mit 
dem Nennwert des übersetzungsverhältnisses ergibt. 

Der Fehler wird positiv gerechnet, wenn der tatsäch
liche Wert der sekundären Größe den Sollwert übersteigt. 

Der Fehlwinkel bei einem Stromwandler ist die Phasen
verschiebung des Sekundärstromes gegen den Primärstrom, 
er ist positiv bei Voreilung des Sekundärstromes. 

Die unter a) und b) angegebenen Fehlergrenzen gelten 
für den durch A 3 festgelegten Frequenzbereich und für 
alle sekundären Bürden mit Leistungsfaktoren zwischen 0,5 
und 1 bis zu der durch A 4 festgesetzten Nennbürde. Diese 
Fehlergrenzen müssen bei einer Raumtemperatur von 15 
bis 20 0 C und unabhängig von der Lage der Anschluß
leitungen und von der Einschaltdauer eingehalten werden. 
Das Eisen darf keinen nennenswerten remanenten Magnetis
mus besitzen. 

50* 
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4. Die Isolierung zwischen primärer und sekundärer Wick
lung muß eine Spannungprüfung von 1 min Dauer aus
halten. Ist nur die Betriebspannung angegeben, so be
trägt die Prüfspannung das 21h-fache der gemäß 1 auf 
dem Wandler vermerkten Betriebspannung, wenn diese 
kleiner als 5000 V ist. Für Betriebspannungen von 5000 
bis 7500 V wird mit einer überspannung von 7500 V ge
prüft, für Spannungen über 7500 V mit der doppelten 
Spannung. Ist die Reihenbezeichnung für Hochspannungs
apparate auf dem Wandler vermerkt, so ergibt sich die 
Prüfspannung aus den Leitsätzen für Hochspannungs
apparate des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. 

Ir. Einphasige Spannungwandler. 

1. Die Nennleistung des Sekundärkreises eines Spannung
wandlers darf nicht weniger als 30 V A betragen. 

2. Für Spannungen von 0,8 bis 1,2 des Nennwertes darf 
der Spannungfehler ± 0,5 0/0, der Fehlwinkel ± 20 min 
nicht überschreiten. 
Der Spannung fehler eines Spann ungwand

I e r s bei einer gegebenen primären Spannung ist die pro
zentische Abweichung der sekundären Spannung von ihrem 
Sollwert, der sich aus der primären Spannung durch Di
vision mit dem Nennwert des übersetzungsverhältnisses 
ergibt. 

Der Fehler wird positiv gerechnet, wenn der tatsäch
liche Wert der sekundären Größe den Sollwert übersteigt. 

Der Fehlwinkel bei einem Spannungwandler ist die 
Phasenverschiebung der Sekundäxspannung gegen die Pri
märspannung, er ist positiv bei Voreilung der Sekundär
spannung. 

Diese Fehlergrenzen gelten für den durch A 3 fest
gelegten Frequenzbereich und für alle sekundären Leistun
gen mit Leistungsfaktoren zwischen 0,5 und 1 bis zu der 
durch A 4 festgesetzten Nennleistung, bezogen auf die Nenn
spannung. Sie müssen bei einer Raumtemperatur von 15 
bis 20 0 C unabhängig von der Einschaltdauer innegehalten 
werden. 

3. Die Isolierung zwischen primärer und sekundärer Wick
lung muß eine Spannungprobe von 1 min Dauer aus
halten. Die Prüfspannung beträgt das 21/2-fache der 
nach A 2 auf dem 'Vandler vermerkten primären Nenn
spannung, wenn diese kleiner als 5000 V ist. Für 
Nennspannungen von 5000 bis 7500 V wird mit einer 
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Überspannung von 7500 V geprüft, für Nennspannungen 
von mehr als 7500 V mit der doppelten Spannung. 

IU. Mehrphas ige Spann ungwandler. 

1. Ist bei dreiphasigen Spannungwandlern der Sternpunkt 
auf der Sekundärseite herausgeführt, so muß er auch 
auf der Primärseite an einer Klemme herausgeführt 
sein, die für die volle primäre Sternspannung gegen das 
Gehäuse isoliert ist. 

2. Die N e=leistung darf nicht weniger als 30 VA für jede 
Phase betragen. 

3. Bei gleichzeitiger Erregung aller Phasen auf der Pri
märseite müssen die unter II 2 aufgeführten Bedingun
gen für jede der drei verketteten Spannungen erfüllt 
sein. Bei dreiphasigen ·Wandlern mit herausgeführten 
Sternpunkten müssen die Bedingungen sowohl für die 
verketteten Spannungen wie für die Sternspannungen 
erfüllt sein. 

4. Die Isolierung muß die unter II 3 vorgeschriebene 
Spannungprobe aushalten. 

C. Kennzeichnung der erfolgten Beglaubigung. 

Zum Zeichen der Beglaubigung wird der Meßwandler 
mit einem Metallschild versehen, auf dem das Zeichen 
PTR bzw. das Zeichen des Prüfamtes, ein Reichsadler sowie 
die Beglaubigungsnummer und die Jahreszahl angebracht sind. 
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86. Formelzeichen, Einheitzeichen und mathe
matische Zeichen des Ausschusses für Einheiten 

und Formelgrößen (AEF). 

Zu Formelzeichen werden lateinische Kursiv-, Fraktur
(sog. deutsche) und griechische Buchstaben, zu Einheit
zeichen Antiqua- (gerade) Buchstaben benutzt. 

Formelzeichen (DIN 1304). 

Die aufgeführten Benennungen der Größen sind keine Vor
schrift, sondern dienen im wesentlichen der Erläuterung der Formel
zeichen. Die bei einigen Größen in Klammern zugefügten Bezeich
nungen dienen ebenfalls nur zur Erläuterung. Die Angaben der 
Liste sind grundsätzlich frei von Bestimmungen tiber die gewählten 
Einheiten. 

Zeichen Größe 

Länge, Fläche, Raum, Winkel. 
Länge 

r Halbmesser 
d Durchmesser 
Je Wellenlänge 
h Höhe 
s Weglänge 

F 
a, ß. r 

rp 

r 

Relative Dehnung (Lllll) 
Verhältnis der Querkürzung zur Längsdehnung 

(Poissonsche Zahl) 
Fläche (Querschnitt, Oberfläche) 
Winkel 
Voreilwinkel, Phasenverschiebung 
Schiebung (Gleitung) 

w Raumwinkel 
V Rauminhalt, Volumen 

Masse. 

m Masse 
v Räumigkeit (spezifisches Volumen) (V/m) 



Zeichen 

J 
C 
A 
M 
n 

Zeichen des AEF. 

Größe 

Trägheitsmoment (Jr2 ds, fr 2 dF oder fr"dm) 
Zentrifugalmoment (f x ydm) 
Atomgewicht 
Molekulargewicht 
Wertigkeit 
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N Allgemeine Loschmidtsche Konstante (Avogadrosche 
Konstante) 

c Konzentration 
v Verdünnung 

Zeit. 

t Zeit (Zeitpunkt oder Zeitdauer) 
T Periodendauer 
n Umlaufzahl, Drehzahl (Zahl der Umdrehungen in 

der Zeiteinheit) 
n Schwingungzahl (in der Zeiteinheit) 
j Frequenz (bei Wechselstrom) 

w Kreisfrequenz (2 n j) 
v Geschwindigkeit 
g Fallbeschleunigung 
w Winkelgeschwindigkeit 

Kraft und Druck. 

P Kraft 
M Moment einer Kraft (Kraft X Hebelarm) 
D Richtvermögen (Pis oder Mla) 
p Druck (Kraft durch Fläche) 
b Barometerstand 
o Zug- oder Druckspannung (Normalspannung) 
1: Schubspannung, Scherspannung 
E Elastizitätsmodul 
G Schubmodul 
p, Reibungzahl 
1] Z!l.higkeit (gewöhnliche) 

Temperatur. 

Temperatur 
t vom Eispunkt aus 

{} beim Zusammentreffen mit Zeit 
T absolute 
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Zeichen Größe 

a 

r 
Längsausdehnungzahl [(dljdt): lol 
Raumausdehnungzahl [(dVjdt): Vol 

Wärmemenge, Arbeit, Energie. 

Q Wärmemenge 
A Arbeit 
W Energie 
l Latente Wärme 
q Reaktionswärme 
r Verdampfungswärme 
H Heizwert (Wjm oder WjV) 
C Spezifische Wärme 
cp Spezifische Wärme bei konstantem Druck 
Cv Spezifische Wärme bei konstantem Volumen 
" Verhältnis der spezifischen Wärmen (cpjcvl 
S Entropie 
N Leistung (A! t) 
R Gaskonstante 
1] Wirkungsgrad 
J Arbeitswert der Kalorie 

Elektrizität und Magnetismus. 

Q Elektrizitätsmenge 
e Elementarladung 
F Aquivalentladung 
(!; Elektrische Feldstärke 
U Elektrische Spannung 
E Elektromotorische Kraft 
I Elektrische Stromstärke 
R Elektrischer Widerstand 
f! Spezifischer Widerstand 
G Elektrischer Leitwert (lj R) 
" Elektrische Leitfähigkeit (lje) 
Cl Dissoziationsgrad 
Sl Verschiebung 

Elektrisierungzahl 
C Elektrische Kapazität 
Sj Magnetische }<'eldstärke 
V Magnetische Spannung 
z Leiterzahl 
w Windungzahl 
!8 Magnetische Induktion 



Zeichen 

Zeichen des AEF. 

Größe 

Permeabilität (fBlfi;) 
Magnetischer Induktionsfluß 
Magnetisierungstärke (\8 - fL fi;) 
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L 
M 
@5 

Magnetische Aufnahmefähigkeit (Suszeptibilität) ('Jlfi;) 
Induktivität (Koeffizient der Selbstinduktion) 
Gegeninduktivität(Gegenseitiger Induktionskoeffizient) 
Poyntingscher Vektor (Strahlungsdichte) 

Licht. 

e Lichtgeschwindigkeit 
n Brechungzahl eines Stoffes gegen Luft 
t Brennweite 
pLichtstrom (Jro) 
E Beleuchtungstärke (einer beleuchteten Fläche) (<PI F) 
e Leuchtdichte (einer leuchtenden Fläche) (JIF) 
Q Lichtmenge (P.t) 

J Lichtstärke 

Deutsche (Fraktur.) Buchstaben werden als Formelzeichen nur für 
Größen verwendet, die Vektoreigenschaft besitzen können. Soll die 
Vektoreigenschaft einer Größe hervorgehoben werden, so wählt man 
den Frakturbnchstaben oder überstreicht das Formelzeichen, z. B. w. 
Der Betrag eines Vektors kann durch das Formelzeichen in Kursiv
schrift oder griechischer Schrift oder das von senkrechten Strichen 
eingeschlossene Vektorzeichen dargestellt werden (vgl. DIN 1303 

Vektorzeichen). 

Einheitzeichen (DIN 1304). 

m Meter 1 Liter 
km Kilometer hl Hektoliter 
dm Dezimeter dl Deziliter 
cm Zentimeter cl Zentiliter 
mm Millimeter ml Milliliter 

fI- Mikron 
m 3 Kubikmeter 

a Ar dm3 Kubikdezimeter 
ha Hektar cm3 Kubikzentimeter 
m2 Quadratmeter mm3 Kubikmillimeter 
km2 Quadratkilometer 
dm2 Quadratdezimeter 0 Celsiusgrad 

cm2 Quadratzentimeter cal Kalorie 

mm2 Quadratmillimeter kcal Kilokalorie 
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Tonne S Siemens 
g Gramm 0 Coulomb 

kg Kilogramm J Joule 
dg Dezigramm W Watt 
cg Zentigramm F Farad 

mg Milligra.mm H Henry 

h Stunde mA Milliampere 
m Minute kW Kilowatt 

min 
" 

alleinstehend MW Megawatt 
8 Sekunde .uF Mikrofarad 

Uhrzeit: Zeichen erhöht MQ Megohm 
A Ampere k V A Kilovoltampere 
V Volt Ah Amperestunde 
Q Ohm kWh Kilowattstunde 

Mathematische Zeichen (DIN 1302, BI. 1 u. 2). 

1. 1) 

( ) 
% vH 

erstens 
Numerierung v. Formeln 
Hundertei, vom Hundert, 

Prozent 
%ovT Tausendtel, v. Tausend, 

Promille 

O[]{} 

+ 
·x 

:/-

in 1, für 1, auf 1 usw., 
pro, je 

Klammer 
Dezimalzeichen : 
Komma unten oderPunkt 

oben. Zur Gruppenab
teilung bei größeren 
Zahlen sind weder 
Komma noch Punkt, 
sondern Zwischenräu
me zu verwenden 

plus, mehr, und 
minus, weniger 
mal, multipliziert mit 

Der Punkt steht auf 
halber Zeilenhöhe. 
Das Multiplikation
zeichen darf wegge
lassen werden 

geteilt durch 
gleich 
identisch mit 

I 
I 

t 

< 
> 
< 
};> 
00 

I I 

LI 
d 
iJ 
(j 

d 

nicht gleich 
nahezu gleich, rund, etwa 
kleiner als 
größer als 
klein gegen} von ~~d.rer 

Großen-
groß gegen ordnung 

unendlich 
Wurzelzeichen: 

d. Zeich. verhält einen 
oben angesetztenwage
rechten Strich, an des. 
Ende n. 1 kurz., senkr. 
Str. anges. werd. kann 

Determinante 
Betrag einer reellen od. 

komplexen Größe 
Fakultät 
endliche Zunahme 
vollständiges Differential 
partielles Differential 
Variation,virtuel.Änderg 
Diminutiv 
Summe von: 

Grenz bezeichngn. sind 
unter u. überd.Zeichen 
zu setzen. Die Summa
tionsvariable w. unter 
das Zeichen gesetzt 
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fIntegral 
11 parallel 
# gleich und parallel 
-.l rechtwinklig zu 

L:, Dreieck ! 
Drei Punkte auf der zeile.! 

Z.B. 12 ... 15 bedeutet 12, 
bis 15. Die Grenzen gel-I! 
ten als eingeschlossen; 
soll die obere od. untere 
Grenze ausgeschlossen 
sein, so ist dies beson
ders anzugeben, z. B. 
12 ... (25 oder 12) ... 25 

usw. unbegrenzt, wenn i 
rechts von ... die Zahl 
fehlt, Beispiel: 

{-+i+~+···=1 
=1= nicht identisch gleich 
t t parallel und gleichge· 
I I richtet 

t I parallel und entgegen-
I.j. gesetzt gerichtet 
...... I gegen, nähert sich, strebt 

nach, konvergiert nach, 
z. B. x-a 

lim Limes; lim x = a bedeutet 
a ist Grenzwert von x, 
f(x)-b für x ...... a, 

ist dasselbe wie 
limf(x)=b,fürlimx=a 

o 

" 

kongruent 
ähnlich, proportional 
Winkel 
Strecke AB 
Bogen AB 
Grad I 

r

io = 60' 
Minute 

l' = 60" 
Sekunde 

Beispiel: 32° 14' 13", 40 

sin sinus trigonometrische 
cos cosinus Funktionen 
tg tangens sin na = (sin a)n 
ctg cotangens sin -la bedeutet 

are sin 
are cos 
are tg 
are etg 

6in 

~of 
%g 
(Hg 

m:t 6in 
m:t ~of 
m:t %g 
m:t ~tg 

1 
und 

sin a 
nicht are sin a 

arcus sinus 
areus eosinus 
areustangens 
arcus cotang. 

sinus 
hyperbolieus 

Kreis
funk

tionen 

~ S 
~ § 

cosinus" '" ..... 
~~ 

tangens " iJ:I § 
eotangens" .... 

area sinus hyperbolicus 

"eosinus " 
"tangens " 
"co tangens " 
Umkehrungen der 
Hyperbelfunktionen 

log Logarithmus S: j (x) d x 

Glog Logarithmus zur Basis a. 

Integral j(z)dx von abis b 
Wo es der Deutlichkeit 
wegen nützlich er
scheint, schreibt man 
auch 

19 Briggscher Logarithmus: 
19 x= 10log z 

In natürlicher Logarithmus: 
In x = 'log z f:~~dX 
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87. Normen, die in Form von DIN VDE-Norm
blättern erschienen sind. 

Der VDI~ hat in seiner ~usammenarbeit mit dem Nor
menausschuß der Deutschen Industrie (NDI) verschiedene 
Fachnormen aufgestellt, die in Form von DIN VDE-Norm
blättern zur Aufnahme in das allgemeine Sammelwerk deut
scher Industrienormen bestimmt sind. Der VDE hat daher auf 
Wiedergabe der in diesen Blättern behandelten Normen im 
Rahmen dieses Buches im allgemeinen verzichtet und nur 
die für eine geschlossene Übersicht über seine Arbeiten un
entbehrlichen Normen aufgenommen. Um jedoch den Be
nutzern des Vorschriftenbuches ein vollständiges Bild über 
die im VDE geleistete Normungsarbeit zu ermöglichen, 
sind nachstehend die z. Z. gültigen DIN VDE-N ormblätter 
in Tafelform zusammengestellt. 

Sämtliche nachstehend aufgeführten DIN VDE-Normblät· 
ter sind durch den Beuth-Verlag, G. m. b. H., Berlin SW 19, 
Beuthstr. 8, zu beziehen. Die nen erschienenen bezugsfertigen 
Blätter werden jeweils in der ETZ angekündigt. 

DIN I Aufschrift 
Veröffentlicht Letzte 

VDE ETZ Ausgabe 

Grundnormen. 

Spannung- und Strom-
s t uf enreihen. 

Spannungen elektrischer Anla-
gen unter 100 V 1920, S. 443 I. 24. 

2 Betriebspannungen elektrischer 
Anlagen über 100 V 1919, S. 457 IX. 19. 

Gewinde. 

400 Edison-Gewinde, Gewindeform 
und Grenzmaße 1924, S. 380 XI. 24. 

401 Edison-Gewinde, Gewinde-
BI. 1, lehren 1924, S. 380 IV. 25. 

420 Nippelgewinde 1924, S. 789 XI. 24. 

Stahlpanzerrohr - Gewinde, Ge-
windeform 1926, S. 57 VII. 26. 

431 Stahlpanzerrohr - Gewinde, Ge- 1926, S. 59 
Bl.l, windelehren und 60 VII. 26. 



DIN VDE-Normblätter. 

DIN 
VDE 

I 

Aufschrift 

Bildzeichen. 

700 l
I 

für Schaltungzeichnungen zu 
Fernmelde-Anlagen 

I 

I Kennfarben. 
i 

705 - für blanke Leitungen in Stark
strom-Schaltanlagen 

Schaltzeichen und Schalt-
bilder für Starkstrom-

Anlagen. 

710 - Stromsysteme und Schaltarten 

711 -Verteilungs-und Leitungspläne 

712 - A.pparate, Maschinen und Meß-
geräte, allgemein 

713 - Verbindungs-, Unterbre-
eh ungs- und Sicherheitsapparate 

714 - Transformatoren 

715 - Maschinen und Umformer 

716 - Meßgeräte 

717 - Innen-Installationen 

719 - Beispiel der Anwendung in 
einem Schaltplan 

Fernmeldetechnik. 

Anschlußteile. 

1000 Flachklemmen mit einem Loch 

Veröffentlicht 
ETZ 

1923, S. 968 

für die Befestigung 1919, S. 444 

1001 Flaehklemmen mit zwei Löchern 
für die Befestigung 1919, S. 444 

1002 Lötklemmen 1919, S. 444 

Hochfrequenztechnik. 

I Rundfunkgerät. 

1501 - Röhrensockel 1924, S. 1040 I 

797 

Letzte 
Ausgabe 

X. 25. 

IX. 24. 

H. 25. 

11. 25. 

11. 25. 

11. 25. 

~I. 25. 

II. 25_ 

11. 25. 

11. 25. 

H. 25. 

1. 25. 

I. 25. 

1.25. 

IV. 26. 

1502 - Röhrenfassung 1924, S. 1040. IV. 26. 

1924, S. 1040 I IV. 26. 1503 - Buchse zur Röhrenfassung 

1520 - Stecker 1924, S. 1041 VII. 26. 
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DIN 
VDE 

DIN VDE·Normblätter. 

Aufschrift I Veröffentlicht 
ETZ 

Maschinen und Transformatoren. 

Gleichstrom. 

1999 Gleichstrommaschine, Normen-

Letzte 
Ausgabe 

übersicht 1926, S. 139 VII. 26. 

2000 Offene Gleichstrommotoren. 
Leistungsangaben 1922, S. 552 VI. 23. 

2001 Offene Gleichstrommotoren 
mit Drehzahlregelung. 

Leistungsangaben 1922, S. 553 VL 23. 

2010 Gleichstrom-Kranmotoren mit 
Reihenschlußwicklung. Geschlos

sene Ausführung. Normale 
Leistungen und Drehzahlen 1924, S. 287 XI. 24. 

2050 Offene Gleichstromgeneratoren. 
Leistungsangaben 1923, S.1045 IV. 24. 

2051 Offene Gleichstromgeneratoren 
für Antrieb durch Drehstrom-

motoren. Leistungsang'aben 1923, S. 1046 IV. 24. 

2100 Gleichstrommotoren nach DIN 
VDE 2000 u. 2001. Zuordnung 
der Wellenstümpfe und Riemen-

scheiben zu den Leistungen 1923, S. 884 IV. 24. 

2105 Gleichstrom-](ranmotoren. Zu-
ordnung der Wellenstümpfe zu 

den Leistungen 1924, S. 287 XI. 24. 

2600 

2601 

Beibl. 

2602 

2610 

2611 

2649 

Drehstrom. 

Einheitstransformatoren 
Hauptreihe HET 23 

Einheitstransformatoren 
Sonderreihe SET 23 

zu VDE 2600 und 2601 

Einheitstransformatoren 
Ranmbedarf 

Transformatoren. Normale Über· 
setzungsverhältnisse und Nenn

](urzschlußspannungen 

Transformatoren. ~Iittenab
stände und Spurweiten für 

Transportrollen 

Drehstrommotoren, Normen
übersicht 

1922, S. 410 

1922, S. 411 

1922, S. 409 

1923, S.1047 

1924, S. 224 

1926, S. 140 

VI. 23. 

VI. 23. 

VI. 23. 

VI. 23. 

V.24. 

IV. 25. 

VII. 26. 
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DIN Veröffentlicht Letzte Aufschrift VDE ETZ Ausgabe 

2650 Offene Drehstrommotoren mit 
Kurzschlußläufer. Leistungs-

angaben 1922, S. 555 VI. 23. 

2651 Offene Drehstrommotoren mit 
Schleifringläufer. Leistungs-

angaben 1922, S. 556 VI. 23. 

2652 
I 

DrehstrommotoreIl für unter-

I 
irdische Wasserhaltungen 

BI. 1, 21 
1922, S. 481/82 !II. 23. 

BI. 3 1923. S. 855 IV. 24. 

2660 Drehstrom-Kranmotoren mit 
i Schleifringläufer Geschlossene 
I Ausführung. Normale Leistungen 1924, S. 169 XI. 24. 

2700 ! Drehstrommotoren nach DIN 
VDE 2650 u. 2651. Zuordnung 
der Wellenstümpfe und Riemen-

scheiben zu den Leistungen 1923, S. 884 IV. 24. 
2701 Drehstrom-Kranmotoren. 

Zy lindrische Wellenstümpfe 1924; S. 170 XI. 24. 
2702 Drehstrom-Kranmotoren. 

Kegelige Wellenstümpfe 1924, S. 171 XI. 24. 

Zubehör und Allgemeines 
(unabhängig von der Stromart). 

2900 Flachkohlenbürsten für Kommu-
BI. 1, tatoren und Schleifringe 1923, S. 854 1. 24. 

2905 Bürstenbolzen, blank u. isoliert, 
Durchmesser 1923, S. 1048 IV. 26. 

2910 Wellenstümpfe für elektrische 
Maschinen 1923, S.884 IV. 24. 

2923 Elektrische Maschinen auf 
Spannschienen. Verschiebung 1924, S.254 I XI. 24. 

2930 Räderübersetzungen für Elektro-
motoren nach DIN VDE 2000, 

2001, 2650, 2651 1923, S.1048 IV. 24. 

2939 Maßbezeichnungen elektrischer 
Maschinen 1924, S. 171 XI. 24. 

2940 Achshöhen elektrischer Maschinen 1923, S. 1048 IV. 24. 

2941 Vertikal-, Kran- und Pumpen-
motoren. Befestigungsflansche 1924, S.476 XI. 24. 

2950 Formen elektrischer Maschinen 1923, S. 937 IV. 24. 

2960 Klemmen für elektrische Maschi-
nen von 1,1 bis 250 kW, 3000 
bis 5000 Umdr/min. und Span-

1923, S.1047 IV. 24. nungen bis 12000 V 
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DIN 
VDE Aufschrift I Veröffentlich t 

ETZ 
Letzte 

Ausgabe 

2961 

2965 

Elektrische Maschinen. Lei
stungschilder. Richtlinien 

Schleifringe für elektrische 
Maschinen 

11924, S. 14191 

11923, S. 1048 [ 

IV. 25. 

V.24. 

Elektrowerkzeuge. 

IPolier- u. SChleifmaschinen.1 

4500 I - Wellenstümpfe u. Befesti- 1

1 I gungsflansche 

4501 I Auswechselbare Polierspitzen 11 

4502 i Verlängerungstücke 

Bedienungsteile. 
für Schalter. 

6000 Dorne für Isoliergriffe und 
Isolierknöpfe 

6001 Feste Isoliergriffe für Nenu-
spannungen bis 750 V. 

6002 Feste Isolierknöpfe für Nenn-
spannungen bis 750 V. 

für Steuergeräte. 
6010 Handgriff für Seilzug 
6050 Handräder für Steuergeräte 

6051 Handkurbeln für Steuergeräte 

6052 Umschalthebel für Steuergeräte 

6053 Wellenstümpfe für Steuergeräte 

6054 

6200 

6206 

Markenringe mit Einsatz
schildern für Steuergeräte 

Bauteile. 
für allgemeine 
Verwend ung. 

Anschlußbolzen für Strom
stärken bis 200 A 

Kopfkontaktschrauben 

für Maschinen u. Apparate. 

1924, S. 1417 

1924, S. 1417 

1924, S. 1418 

IV. 26. 

IV. 26. 

IV. 26. 

1922, S. 1194 XII. 22. 

1922, S.1195 XII. 22. 

1922, S.1195 XII. 22. 

1924, S. 254 XI. 24. 
1923, S. 370 XI. 24. 

1923, S. 370 XI. 24. 

1924, S.1012 1 XI. 24. 

1924, S.1012 XI. 24. 

1924, S. 1013 XI. 24. 

1924, S. 788 XI. 24. 

1924, S. 786 XI. 24. 

6431 Kupferdraht rund, genau gezogen 1925, S. 1495 IV. 26. 

6435 Rund draht, Lackauftrag 1925, S. 1054 IV. 26. 

6436 Runddraht, Isolationsauftl'ag 
Seide, Baumwolle, Papier 1925, S. 1055 IV. 26. 



DIX 
VDE 

DIN VDE-N ormblätter_ 

Aufschrift I 
Veröffentlicht 

ETZ 

Lieferungs- und VerpackungsteIle. 

801 

L~tzte 

Ausgabe 

für Drähte und Kabel. I I 
6390 Lieferrollen für blanke und I 

isolierte Drähte I 1924, S. 568 XI. 24_ 

7600 

7601 
BI. 1,2 

7602

1 

7603 

Drähte und Kabel. 

Ka belgarni turteile. 

Verbindungsmuffen für Einleiter
kabel 6 bis 1000 mm' Leiterquer
schnitt, Spannungen bis 750 V 

Verbindungsmuffen für l\Iehr
leiterkabel6 bis 400 mm2 Leiter
querschnitt, . Spannungen bis 

10000 V 

Bleiverbindungsmuffen für Ein
leiterkabel bis 1000 mm2 Leiter
querschnitt, Spannungen bis 

750 V 

Schutzverbindungsmuffen zu 
Bleiverbindungsmuffen für Ein
leiterkabel bis 1000 mm2 Leiter
querschnitt, Spannungen bis 

750 V 

7604 Bleiverbindungsmuffen für Mehr
leiterkabel bis 400 mm2 Leiter
querschnitt, Spannungen bis 

10000 V 

VII. 25. 

VII. 2.'). 

VIf. 25. 

VII. 25. 

Bl. 1 VII. 25. 
BI. 2 X. 25. 

7605 SchutzverbindungsmuffenzuBlei-
verbindungsmuffen für Mehr
leiterkabel bis 400 mm2 Leiter
querschnitt, Spannungen bis 

10000 V 

7620 Abzweigmuffen für ungeschnit
tene Einleiterkabel bis 1000 mmi 

Leiterquerschnitt, Spannungen 
bis 750 V 

7621 

BI. 1 ! 
BI. 2 

Abzweigmuffen für Mehrleiter
kabel bis 400 mm2 Leiterquer
schnitt, Spannungen bis 10 000 V. 

Vorschriftenbuch. 14. Auft. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 
X.25. 

51 
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lHN 
VDE 

7630 

76B5 

7640 
BI. 1,2 

7641 
BI. 1,2 

7650 

76.51 

7652 

7653 

7655 

7660 

7670 

7671 

7675 

7676 

7680 

DIX VDE-Normblätter. 

Aufschrift 

Hausanschlußmuffen für :i\1ehr
leiterkabel bis 120 mms Leiter
querschnitt , Spannungen bis 

750 V 

Dichtungsnuten und Falze für 
Kabelmuffen 

Stege für Verbindungsmuffen, 
Spannungen bis 10000 V 

Stege für Abzweigmuffen, Span
nungen bis 10000 V 

Schraubhülsen für Kabelleiter 6 
bis 1000 mm2 Kupfer-Rundleiter

querschnitt 

Abzweig-Schranbhülsen für Ra
belleiter 6 bis 1000 mm2 Kupfer

Rundleiterquerschnitt. 

Kappen-Schraubhülsen für Kabel
leiter 6 bis 400 mm2 Kupfer-

Rundleiterquerschnitt 

Befestigungsring und Dicht
scheibe für Kappen-Schraub
hülsen für Durchführungen nach 

DINVDE 8080 

Löthülsen für Prüfdrähte und 
Kabelleiter 1 bis 4 mm 2 Kupfer

Leiterquerschnitt 

Isolierhülsen für Prüfdrähte und 
Kabelleiter 1 bis 4 mm2 Kupfer

Rundleiterquerschnitt 

Deckel-Abzweigklemmellfür Ein
leiterkabel 16 bis 1000 mm2 

Kupfer-Rl1ndlei te rqu ersc.hl1'i tt. 
Tatzen- Abzweigklemmeu für 

Kabelleiter 6 bis 120mm2 Kupfer-
Rundleiterquerschnitt 

Entliiftung-Erdungschrauben 
für Kabelmuffen und Elldver

schlüsse 

Gewindestift mit Kegelansatz 
für Kegel-Endverschlüsse nach 

DINVDE 7692 

Kabelschuhe für Kabelleiter 10 
bis 50 mm2 Kupfer-Rulldleiter

queTsclmitt 

Veröffentlicht 
ETZ 

Letzte 
Ausgabe 

VII. 25. 

VII. 2.5. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

X.25. 

X.25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

VII. 25. 

X.2.5. 

VII. 25. 
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IHN I 
VDE I 

7689 I 

7690 I 

7691 

7692 
BI. 1,2 

7693 

7694 
BI. ],2 

7695 

7696 

7699 

8000 

8001 

8010 

S018 

Aufschrift 

}lontageanweisungen für Kabel-
muffen bis 10000 V 

Flach-Endversehlüssc für In
nenräume und blanke Anschluß
leitung für Dreileiterkabel 6 bis 
400mm2 Leiterquerschnitt, Span-

nungen bis 10000 V 

Fassungen mit Dichtscheiben 
für Flach-Endverschlüsse nach 

Dl~VDE 7690 

Kegel- Endverschlüsse für Ein
und l1ehrleiterkabel in Innen

räumen, Spannungen bis 
10000 V 

Deckel für Kegel-Endverschlüsse 
nach DINVDE 7692 

Zylinder-End verschlüsse für Ein
und l1ehrleiterkabel in Innen
räumen, Spannungen bis 750 V 

Deckel für Zylinder - Endver-
schlüsse nach DlNVDE 7694 

BefestigungsehelIen für Zylinder
Endverschlüsse nach DINVDE 

7694 

Montageallweisungell für Kabel
endverschlüsse bis 10000 V 

Porzellane. 
Isolatoren. 

Stützenisolatoren für Starkstrom
Freileitungen 

Schäkelisolator mit Bügel 

Stützenisolator für Niederspan
nungsinstallationen in gedeckten 

Räumen und im Freien 

Doppelglocken-Isolator RMd mit 
doppeltem Halslager für Fern

meldeleitungen 

8020 Doppelg-Iocken-Isolatoren RM 
und RlVlk für Fernmeldeleitungen 

Rollen, Tüllen undKlemmen. 

8021 Mantelrollen für Schraubenbe-

Veröffentlicht. 
ETZ 

Letzte 
Ausgabe 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

X.25. 

1922, S. 27/28 I. 26. 
1922, So' 28 1_ 25. 

1922, S. 27/28 XII. 23. 

VII. 25. 

VII. 25. 

festigung 1922, S. 26 IV. 25. 
51* 



804 DIN VDE-Normblätter. 

DIN 
VDE 

Aufschrift 

8022 I Mantelrollen für Stützenbe· 
festigung 

8030 Tüllen 
8031 Rollen 

8032 I Klemmen für Niederspannungsin· 
I stallationen in Innenräumen für 

Leitungen bis 2,5 mm' 

!sols tors tützen. 
8050 Gerade Isolatorstützen für 

Stützenisolatoren nach DIN VDE 
8000 

8051 Gebogene Isolatorstützen fi'lr 
Stützenisolatoren nach DIN VDE 

8000 
8055 Gerade Isolatorstützen für Dop

pelglocken-Isolatoren nach 
DIN VDE 8018 bis 8020 

Gebogene Isolatorstützen für 
Doppelglocken-Isolatoren nach 
DI~VDE 8018 bis 8020 

8056 

8080 

8081 

8200 

8201 

8202 

8203 

8300 
Bl.I,2 

Durchführungen. 
- für Flach - Endverschlüsse 

nach DINVDE 7690 

- für Kegel-End verschlUsse nach 
DINVDE 7692 

Freileitungen. 
für Starkstrom-Anlagen. I 
Drähte zu Starkstrom-Frei

leitungen nach DIN VDE 8201 
und 8202 

Drähte und Seile für Starkstrom
Freileitungen 

Stahl·Aluminiumseile für Stark· 
strom-Freilei tungen 

Stahldrähte zu Stahl-Aluminium
seilen nach DINVDE 8202 

für Fernmelde-Anlagen. 

Drähte für Fernmelde
Freileitungen 

veröffentlich-t -11 
ETZ 

I 

Letzte 
Ausgabe 

1922, S. 26 IV. 25. 
1924, S. 1095 VII. 25. 
1924, R. 1096 VII. 25. 

VII. 25. 

1922, S. 29 I. 26. 

1922, S. 29 I. 26. 

1924, S. 32 

VII. 25. 

VII. 25. 

X.25. 

X.25. 

1. 26. 

VII. 25. 

I. 26. 

1. 26. 

I. 26. 

Installationsmaterial. 

9010 I 
Leitungsverlegung. I 

Stahlpanzerrohre, ausgekleidete 
Stahlrohre für Verschraubung 

I 

1926, S. 58 I VII. 26. 
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DD' Aufschrift Veröffentlicht Letzte 
"DE ETZ Ausgabe 

9030 Isolierrohre mit gefalztem 
lHalltel aus Messingblech oder 

verbleitern Eisenblech 1926, S. 58 VlI. 26. 
; 

Dreh- und Dosenschalter. 
fEinpolige Ausschalter 4 und 6 Al 

9200 250 V 1924, S. 789 XI. 24. 
IEinpolige Umschalter 2 und 4 A { 

250 V 

9290 Schalterbezeichn ungen 192;;, S. 751 I. 26_ 

Schraubstöpsel-
sicheruugen. 

9301 Gewinde für Unverwechselbar-
keitseinsätze zu Schraubstöpsel-

sicherungen bis 60 A 1924, S. 786 XI. 24. 
9310 Sicherungsockel 25 A/500 V mit 

quadratischem Grundriß und 
rückseitigem Anschluß für 

Schalt- und Verteilungstafeln 1924, S. 787 XI. 24. 
9311 Sicherungsockel 60 A/500 V mit 

quadratischem Grundriß und 
rückseitigem Anschluß für 

Schalt- und Verteilungstafeln 1924, S. 785 XL 24. 
9320 Sicherungsockel mit vorder-

seitigem Anschluß 25 A/500 V 1925, S. 1457 VII. 26. 
9321 Sicherungsockel mit vorder-

seitigem Anschluß 60 A/500 V 1925, S. 1457 VII. 26. 
9350 L-Sicherullg-Schraubstöpsel und 

Kontaktschrauben 6..;-25 A/500 V 1925, S. 1456 VII. 26. 
9351 L-Sicherung-Schraubstöpsel und 

Kontaktschrauben 6..;-60 A/500 V 1925, S. 1460 VII. 26. 
93.':'2 Sicherungsockel, L-Sichernng-

Schraub stöpsel 6..;-25 A/500 V 
Lehren 1925, S. 1458 VII. 26. 

9353 Sicherungsockel, L-Sicherung-
Schraubstöpsel 6..;-60 Aj500 V 

Lehren 1925, S. 1456 VII. 26. 

9360 D-Sicherung-Schraubstöpsel 
6+25 Aj500 V und Zubehör 1925, S. 1459 VII. 26. 

9361 D-Sicherung-Schraubstöpsel 
BI. D-Paßschrauben 6..;-25 A/500 V 192.5, S. 1457 

1..;-3 Lehren bis 1459 VII. 26. 

S te ckvorrichtungen. 
9400 Ungeschützte zweipolige Steck-

dosen 6 A/250 V_ Richtmaße 1924, S. 786 XI. 24. 
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F' 

DDr 
VJlE 

Aufschrift 

!HOI Zweipoliger Stecker 6 A/250 V. 
Richtmaße 

9402 Ungeschützte zweipolige Steck
dosen 10 A/250 V. Richtmaße 

9403 Zweipoliger Stecker 10 A/250 V. 
Richtmaße 

9490 Steckvorrichtung für elektrische 
Heizgeräte und Heizeinrich· 

tung"en 

GI ü hlam pen so ck el 
und -fassungen. 

9610 Edison-Lampen sockel 10 für 
Spannungen bis 24 V 

9611 Edison-Lampensockel, Lehren 
für Einschraubtiefen 

9615 Edison-Lampensockel 14 

9620 Edison-Lampensockel 27 

9625 Edison-Lampensockel 40 

Veröffentlicht 

ETZ 

]924, S. 787 

1924, S. 788 

1924, S. 786 

1925, S. 635 

1924, S. 788 

1925, S. 1458 

1924, S. 789 

1924, S. 789 

1924, S. 788 

Normalg~winde der Elektrotechnik. 

Letzte 
Ausgabe 

XI. 24. 

XI. 24. 

XI. 24. 

VII. 25. 

XI. 24. 

! VII. 26. 

VII. 26. 

VII. 26. 

VII. 26. 

Als Normalgewinde für den Durchmesserbereich von 1 bis 10 rnrn 
gilt das Metrische Gewinde nach DIN 13 ab 1. Januar 19251). 

J) Angenommen durch die Jahresversammlung 1924. Veröffentlicht: ETZ 1923. 
S. 577; 1924, S.1068. 
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Abdeckungen gegen Berührung 
spannungführender Teile 
S. 7, 13, 122, 126. 

- - - - - bei Anlassern 
IRE.A.) S. 306. 

- . - - - - bei Handgeräten 
S.356. 

- - - - - bei Heizgeräten 
S.393. 

- - - - - bei Schaltgeräten 
IRE.S.) S. 593. 

- - - - - bei Steuergeräten 
(RE.A.) S. 306. 

- gegen Schlagwetter 8.59,213, 
585. 

Abgeschlossene Betriebsräume 
S.36, 148. 

- - Erklärung S. 6, 121. 
Ableiter mit Funkenstrecke ge

gen Überspannungen S. 116. 
Absaugen von Fremdströmen 

S.168. 
Abspannisolatoren S. 30, 82, 492, 

756, 774, 776. 
- Prüfung S. 629. 
Abspannpunkte für Außenanten· 

nen S. 700. 
Abspannung von Außenanten

nen S. 699. 
Abstände bei Freileitungen 8.30, 

143, 489, 492, 756, 774. 
- der Stützen beiFahrleitungen 

für Hebezeuge und Transport· 
geräte S. 501. 

Abstufung der Stromstärken bei 
Apparaten S. 174. 

Abteufbetrieb S. 48. 
Abteufleitungen S. 48. 
A bzweigkasten für Hauptlei

tungen S. 556. 
Abzweigungen von Leitungen 

8. 28, 141. 
Achshöhen von elektrischen Ma-

schinen, Normblätter S. 799. 
AEF·Beschlüsse S. 790. 
Akkumulatoren S. 11, 125, 152. 
- Entladespannung 8.5,50,120. 
- in Alarmanlagen 8. 655. 

Akkumulatoren in Fernmelde
anlagen S. 648. 

Akkumulatorenräume S.38, 149. 
- Betriebsvorschriften S. 55, 

158. 
Alarmanlagen 8. 654. 
Alkoholthermometer nachR.E.B. 

S.284. 
- nach R.E.M. 8. 218. 
- nach R.E.S. 8.599. 
- nach R.E.T. 8. 256. 
Aluminium-Freileitungen S. 472, 

775. 
Aluminium·Leitungen, Be

lastungstafeln 8. 525. 
Anbringung von 8chaltgeräten 

(R.E.S.) 8. 605. 
Anfressungsgefährdung des 

blanken Nulleiters S. 166. 
Anheizwirkungsgrad bei Heiz

geräten 8. 391. 
Ankerdrähte bei Freileitungen 

S. 31, 80, 143. 
Anlasser S. 15, 16, 35, 38, 129, 

147. 
- für Kleinstmotoren von Hand

geräten S. 360. 
- Klemmenbezeichnung 8.319, 

339. 
- (R.E.A.) S. 303. 
- Sonderbestimmungen S. 311. 
Anlaßhäufigkeit (RA.B.) S. 328. 
Anlaßschalter (R.E.A.) S. 311. 
Anlaßgrößen S. 348. 
Anlaßstrom bei Handgeräten 

S.362. 
Anlaßvorrichtungen für Hand

geräte S. 360. 
- für Motoren bei öffentlichen 

Elektrizitätswerken 8. %0. 
Anlaßzeit (R.A.B.) S. 328. 
Anlauf von Maschinen (R.E.M.) 

S.223. 
Anlaufregulierbetrieb (R.A.B.) 

S.329. 
Anleitung zur ersten Hilfelei

stung S. 51, 52, 154, 155,496, 
641, 642. 
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Anleitung zur Prüfung der Zu
lässigkeit von Näherungen 
zwischen Fernmelde -Freilei -
tungen und oberirdischen 
Drehstromleitungen S. 684_ 

Annäherung von Freileitungen 
aneinander S. 489. 

- von Postleitungen an elek
trische Bahnen S. 770. 

- von Postleitungen an Stark
stromleitungen S.675, 761,767, 
772. 

Anodenstrom, Entnahme aus 
Starkstromleitungen S. 711. 

Anschluß an Apparate S. 13, 127. 
Anschlußarten (R.E.A_) S. 308_ 
- (RE.S.) S. 585. 
Anschlußbedingungen tür Mo-

toren S. 347. 
Anschlußbolzen und ebene 

Schraubkontakte S_ 529. 
- Normblätter S. 800. 
Anschlußgeräte, Netz- für Funk-

anlagen S. 711. 
Anschlußklemmen S. 12, 126. 
- Bezeichnung S. 339. 
- für Zähler (RE.Z.) S. 454. 
Anschlußleitung für Handgeräte 

S.357. 
- für Heizgeräte S. 396. 
- leichte S. 24, 136. 
- - Vorschriften S_ 511. 
Anschluß von Fanggeräten an 

Starkstromnetze S. 367. 
- von Fernmeldeanlagen an 

Starkstromnetze durch Trans
formatoren S. 662. 

- von Fermeldeanlagen anStar k
stromnetze in leitender Ver
bindung S. 665. 

- von Spielzeug an Starkstrom
netze S. 365. 

- von Telephonen bei Rund
funkgeräten S. 717. 

Antennen S. 495, 695_ 
- Verwendung von Starkstrom-

leitungen als S 709. 
- Vorschriften S. 697. 
Antennenableitung S. 700. 
AntriebsDlotoren für Haushalt-

maschinen, Vorschriften 
S_ 363. 

Anwurfschalter (RE.A_) S. 303. 
Anzeigefehler bei Meßgeräten 

S.422. 
Apparate S. 13, 126. 

Apparate an Freileitungen S.29, 
142, 609, 616_ 

- für Fernmeldeanlagen S. 649. 
- im Freien S.32, 144. 
- KIemmenbezeichnung S. 339. 
- Leitungsanschluß S_ 13,127. 
- Schlagwetter- Schutzvorrich-

tungen S. 59. 
- Stromstufenreihe S. 174. 
Arbeiten an Fahr- und Speise

leitungen S. 160. 
- an Freileitungen S. 56, 159. 
- an Hochspannungsanlagen 

S.55, 158_ 
- an Kabeln S. 56, 159. 
- unter Spannung S. 55, ]:.7. 
Arbeitsbedingungen nach 

R.A.B. S. 327, 332, 336. 
Armaturen f. Bogenlampen S. 20, 

133. 
Atmosphärische Störungen als 

Ursache von Überspannungen 
S.105. 

Atmung, künstliche S. 642. 
Aufhängung, bruchsichere, bei 

Kreuzung von Postleitungen 
S.772. 

- von Elektrizitätzählern 
(R.E.Z.) S.457. 

Aufhiebbreite in Forsten für 
Freileitungen S. 494. 

Aufstecktüllen S. 620. 
- Normblätter S. 804. 
Aufstellung von Gestängen für 

Freileitungen S. 490, 777. 
Aufzüge S. 24, 36. 
- Fahrleitungen S. 499. 
- (R.A.B.) S. 329, 332, 335. 
Aufzugseile f. Bogenlampen S. 20, 

133. 
Ausforstungen bei Freileitungen 

S.494. 
Ausführungsmerkblatt für Aus· 

senantennen S. 704. 
Auslaufverfahren (R.E.M.)S.231. 
Auslösung (R.E.S.) S. 584, 595. 
Ausrüstung von Stehlampen 

S.368. 
Ausschalter S. 14, 15, 127, 128. 
- Konstruktion S. 533, 562. 
- Normblätter S. 805. 
- Prüfung S. 53n. 
- zum Einbauen in Handgeräte 

S.570. 
Ausschaltstromstärke S. 35, 147. 
- nach RE.S. S. 582. 
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Außenantennen, Vorschriften 
S.697. 

Aussetzender Betrieb S. 7, 24, 
122, 138, 21.5, 252. 

- - (R.A.B.) S. 327. 
Aussetzender Erdschluß S. 

104. 
Automaten s. Selbstschalter. 

Bahnen, elektrische S. 166. 
- - als Spielzeug S. 365. 
- - Vorschriften S. 118. 
- Reichs- S. 745. 
Bahnkreuzungen S. 161. 
- mit Antennen S. 701. 
- Vorschriften (B.R. V.) S. 745. 
Bahnmotoren (R.E.B.) S. 273. 
Bahnströme S. 161, 166. 
Bagger, Leitsätze für S. 49. 
Bau von Funkgeräten S. 713. 
Bauregeln (R.A.B.) S. 331, 333, 

337. 
- (R.E.A.) S. 322. 
- (R.E.S.) S. 592. 
Baustoffe für Außenantennen 

S.698. 
- f. Freileitungen S. 473, 774. 
- f.Widerstände(R.E.A.) S. 323. 
Bauvorschriften für Außenanten· 

nen S. 698. 
- für Bahnen S. 118. 
Bedienung elektro Anlagen S.53, 

155. 
- nach R.E.S. S. 606. 
Bedienungsgang, isolierender 

S. 10, 11, 124, 125. 
Bedienungsteile S. 13, 14, 126, 

127, 308. 
- nach R.E.S. S. 593. 
- Normblätter S. 800. 
Bedingungen für den Anschluß 

von Motoren S. 347. 
Befestigung von Freileitungen 

S.490, 776. 
Befestigungs:fl.ansche für elek

trische Maschinen, Norm
blätter S. 799. 

Befestigungs- und Isolierkörper 
S.33, 145. 

Beglaubigung von Meßwandlern 
S.786. 

- von Zählern S. 783. 
Begriffserklärungen bei An

schlußbedingungen für Mo
toren S. 348. 

- bei Außenantennen S. 697. 

Begriffserklärungen bei Erdun-
gen S. 77, 92. 

- bei Fernmeldeanlage::J. S. 6411. 
- bei FreileitungenS.5,121,fi47. 
- bei galvanischen Elementen 

S.667. 
- bei Handbohrmaschinen 

S.375. 
- bei Handgeräten mit Kleinst

motoren S. 355. 
- bei Hand- und Support

Schleifmaschinen S. 380. 
- bei Heizgeräten S. 388. 
- bei Licht, Lampen, Beleuch-

tung S. 408. 
bei Meßgeräten S. 41 l. 
bei Meßwandlern S. 442. 
bei Poliermaschinen S. 384. 
bei Schleifmaschinen S. 384. 
für Hochspannungsanlagen 

S. 5, 51,120. 
- f. Installationsmaterial 8.;,31. 
- für Niederspannungsanlagen 

S. 5, 50, 120. 
nach R.A.B. S.327. 
nach R.E.A. S. 303. 
nach R.E.B. S. 274. 
nach R.E.M. S. 207. 
nach R.E.S. S. 578. 
nach R.E.T. S. 243. 

Behandlung elektrischer Stark
stromanlagen in der Land
wirtschaft S. 67. 

Beharrungsleistung S. 25, 138. 
Beharrungzustand S. 6, 25,122, 

138. 
Bekämpfung von Bränden S. 52, 

155. 
- - - Leitsätze S. 638. 
Belastbarkeit bei Fahrleitungen 

zu Hebezeugen und Transport
geräten S. 500. 

- bei Meßgeräten S. 419. 
Belastungstafeln für Fahrleitnn

gen zu Hebezeugen und Trans
portgeräten S. 500. 

- für Kabel S. 524. 
- für Leitungen S. 25,137,523. 
Belastungsverfahren nachR.E.B. 

S. ~94. 
- nach R.E.M. S. 229. 
Beleuchtung bei Spielzeugen 

S.365. 
- für Christbäume S. 373. 
- Regeln für die Bewertung 

S.407. 
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Beleuchtungskörper S. 21, 40, 
133, 150. 

- Leitungen für S. 25, 138. 
- - - Vorschriften S. 509. 
Bemessung von Erdungen S.85, 

97. 
- von Leitungen S. 24, 137, 

523, 524. 
- von Zuleitungen zu Erdern 

S. 83, 96, 703. 
Bergwerke über Tage s. Tagebau. 
- unter Tage S. 5, 43, 77, 92. 
Beruhigungzeit bei Meßgeräten 

S.416. 
Berührungschutz S. 7, 10, 11, 

20, 35, 37, 122, 124, 125, 132, 
152. 

- bei Christbaum-Beleuchtun· 
gen S.373. 

- bei Fahrleitungen für Hebe
zeuge und Tran'sportgeräte 
S. 501. 

- bei Fassungen S. 20, 132, 548. 
- - - Prüfleitsätze S. 549. 
Berührungspannung S. 78, 93. 
Beschaffenheit isolierter Lei-

tungen in Fernmeldeanlagen 
S. 650. 

- - - in Starkstromanlagen 
S. 23, 135. 

Beschleunigungsbetrieb (R.A.B.) 
S. 329. 

Beschleunignngsvorgang 
(RA.B.) S. 328. 

Betätigungsarten (R.E.A.) S.308. 
- (R.E.S.) S. 593. 
Betätigungschalter (RE.A.) 

S.304. 
Betätigungschlitze S. 14, 128, 

593. 
Betätigungspannung (RE.S.) 

S.592. 
Betätigungsteile S. 13, 14, 126, 

128. 
nach RA.B. S. 332. 

- nach RE.A. S. 308. 
- nach RE.S. S. 593. 
Betrieb, gewöhnlicher (RA.B.) 

S. 329. 
Betriebsanweisung für elektri

sche Starkstromanlagen für 
Hochspannung in der Land
wirtschaft S. 69. 

Betriebsarten S. 6, 122. 
nach R.A.B. S. 329. 

- nach R.E.B. S. 280. 

Betriebsarten nach RE.M. 
S.214. 

- nach RE.T. S. 251. 
Betriebseinrichtungen, ortsver

änderliche S. 49. 
Betriebserdung S. 92, 95. 
Betriebspersonal, Pflichten des 

S.52, 155. 
Betriebsräume , Begriffserklä-

rung S. 5, 121. 
Betriebspannungen S. 35, 147. 
- über 100 V S. 172. 
- - - - Normblätter S.796. 
Betriebstätten S. 37, 148. 
- Begriffserklärung S. 6, 121. 
- explosionsgefährliche S. 38, 

56, 159. 
- feuergefährliche S. 38, 56, 

159. 
- und Lagerräume mit ätzen

den Dünsten S. 38, 56, 159. 
Betriebstromstärke S. 35, 147. 
Betriebsvorschrüten für Bahnen 

S. 153. 
- für Prüffelder und Laborato

rien S.57, 160. 
- für Starkstromanlagen S. 50. 
Betriebswarmer Zustand bei 

Heizgeräten S. 390. 
- nach RE.B. S. 280. 
- nach RE.M. S.214. 
- nach RE.T. S. 248. 
Betriebswerkzeuge, elektrische 

S.19, 132, 375, 380, 384. 
Bewegliche Leitungen, Verle· 

gung von S.26, 139. 
Bewehrung von Kabeln S. 8, 

521. 
Bewertung v. Anlassern(R.E.A.) 

S.303. 
- v. Bahnmotoren usw.(R.E.B.) 

S.273. 
- von Bremslüftern (R.A.B.) 

S.335. 
- vonElektrowerkzeugenS.375, 

380, 384. 
- v. Handbohrmaschinen S.375. 
- von Handschleifmaschinen 

S.380. 
- von Maschinen (RE.B.)S.273. 
- von Maschinen (RE.M.) 

S.206. 
- von Meßwandlern S.441. 
- von Poliermaschinen S. 384. 
- von Schaltgeräten (REB.) 

S.597. 
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Bewertung von Schleifmaschi
nen S.384. 

- von Steuergeräten (R.A.B.) 
S.328. 

- - - (R. E. A.) S. 303. 
- v. Support-Schleifmaschinen 

S.380. 
- v. Transformatoren (R.E.B.) 

S.273. 
- - - (R.E.T.) S. 241, 269. 
- v. Werkzeugmaschinen S. in5 

380, 384. 
- von \Viderstandsgeräten 

IR.A.B.) S. 332. 
Bezeichnung der Klemmen bei 

Maschinen u. Transformatoren 
usw. S. 339. 

Biegefestigkeit bei Isolierstoflen 
S. 180, 189. 

Biegeprobe bei Isolierrohren 
S.573. 

- bei Stahlpanzerrohren S. 576. 
Biegsame Welle, Handgeräte 

mit - -, Vorschriften S.364. 
Bildzeichen, Normblätter S.797. 
Blanke Leitungen, Kennfarben 

S. 58, 155. 
- - - Normblätter S. 797. 
Bleikabel S. 24, 34, 137, 146. 
- Belastungstafeln S. 523, 524. 
-- Vorschriften S.517. 
Bleimantel von Kabeln S. 8, 34, 

137, 168, 521. 
Blitzableiter als Überspannung

schutz in Funkanlagen S. 702. 
- - - in Niederspannungs

anlagen S. 117. 
Blitzschutzseile S.82, 113, 719, 776. 
Blockleitungen, Näherungen mit 

Drehstromleitungen S. 675. 
Bogenlampen S. 20, 133. 
Bohrmaschinen S. 19, 132. 
- Bewertung u. Prüfung S. 375. 
Bottichprüfung bei Isolatoren 

S.632. 
Brände S. 52. 155. 
- Leitsätze für die Bekämpfung 

S.638. 
Bremslüfter (R.A.B.) S. 335. 
Bremsmeßverfahren nach R.E.B. 

S.294. 
- nach R.E.M. S. 228. 
Bremsschaltungen (R.A,B.) 

S. 331. 
Brennbare Umhüllung bei Ka· 

belnS.35, 147. 

Bruchsichere Aufhängung bei 
Kreuzung von Postleitungen 
S.772. 

Bruchsichere Führung bei Kreu-
zung von Postleitungen 
S.772. 

Bügeleisen S. 19, 132. 
- Kinder-, Vorschriften S. 365. 
- Vorschriften tl. 399. 
Bühnenhaus S. 41. 
Bühnenregulator S. 41. 
Bunde für Freileitungen S.490. 
Büromaschinen, Vorschriften 

S.354. 
Bürsten, Kohlen- für elektrische 

Maschinen, Normblätter 
S.799. 

Bürstenbolzen für elektrische 
Maschinen, Normblätter 
S.799. 

Christbaum-Beleuchtungen, Vor
schriften S. 373. 

Dachständer S. 64. 
Dampfkessel (Spielzeuge) S. 365. 
Dämpfungswiderstände bei Span-

nungmessungen mit Kugel
funkenstrecke S. 433-

Darstellungen, schematische 
S. 51, 57, 154. 

- - Normblätter S. 797. 
Dauerbetrieb S.6, 24, 122, 137, 

214, 251, 281. 
Dauererdschluß S. 30, 74, 143. 
Dauerkurzschlußstrom n. R.E.JVI. 

S_ 223_ 
- nach R.E.T_ S.247. 
Dauerstromstärko S. 6, 122. 
Definition der Eigenschaften ge-

streckter Leiter S. 525. 
Doppelerdschluß S. 78, 93. 
Doppelglocken -Isolatoren,N orm

blätter S_ 803. 
Dosenschalter S. 14, 127. 

für Handgeräte S. »70. 
- Konstruktion S. 533, 562. 
-- Normblätter S. 805. 
- Prüfung S. 535. 
Drahtbrüche S. 31, 144, 472_ 
Drähte, Kupfer-, Normblätter 

S.800. 
- Lieferrollen für, Normblätter 

S. 801. 
Drehschalter S. 14, 127. 
- für Handgeräte S. 570. 
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Drehschalter , Konstruktion 
S.533, 562. 

- Normblätter S. 805. 
- Prüfung S. 535. 
Drehstrom, Begriffserklärung 

S. 207, 275. 
Drehstromanlagen, Maßnahmen 

bei Näherungen an Fernmelde· 
anlagen S. 677. 

Drehstromleitungen, Näherun
gen an Fernmelde-Freileitun
gen S. 675. 

Drehstrommotoren, Normblätter 
S. 798, 799. 

Drehtransformatoren (R.E. T.) 
S.269. 

Drehzahl, normale (R.E.M.) 
S. 209, 234. 

Drehzahlwächter (R.E.A.) S.304. 
Druckfestigkeit bei Isolier

stoffen S. 182, 191. 
Drosselspulen S. 228, 293. 

für Meßgeräte S. 427. 
- nach R.E.T. S. 242. 
- ohne Eisenkern gegen Über-

spannungen S. 113. 
- zur Spannungregelung bei 

Messungen mit Kugelfunken
strecke S. 439. 

Druckwächter (R.E.A.) S. 304. 
D-Stöpsel S. 544. 
-- - Normblätter S. 805. 
Durchführungen S. 33, 64, 65, 

609, 620. 
- Normblätter S. 804. 
Durchführungsisolatoren S. 263, 

292, 609, 620, 695. 
Durchhang bei Freileitungen 

S. 477, 775. 
Durchlauferhitzer S. 402. 
Durchmesserspannung (R.E.M.) 

S.208. 
Durchschlagprobe bei Meßge-

räten S. 420. 
Durchtränkte Räume S. 37, 148. 
- - Begriffserklärung S. 6, 12:2. 
- - bei Fernmeldeanlagen 

S.647. 

Edison-Gewinde S. 545, 548, 549, 
553. 

--- Normblätter S. 796. 
Edison-Lampensockel S. 548, 549. 
- - - Normblätter S. e06. 
Effektbeleuchtung für Bühnen 

S.43. 

Effektive Gebrauchspannung 
S. 5, 50, 1::!0. 

Eichspannung bei Messungen 
mitKugelfunkenstrecke S. 431. 

Eigenlüftung nach R.E. B. S.279. 
- nach R.E.M .. S. 211. 
Eigenschaften gestreckter Leiter 

S.525. 
Einbauschalter bei Handgeräten 

S.358. 
- bei Stehlampen S. 369. 
- Vorschriften S. 570. 
Einbruchmeldeanlagen S. 654. 
Einheitstransformatoren, Norm-

blätter S. 798. 
Einheitzeichen des A.E.F. 8.793, 

794. 
Einleiter-Gleichstromkabel 

8. 24, 136. 
--- Vorschriften S. 519. 
Einrichtung u. Versorgung von 

Gebäuden mit Elektrizität 
S.718. 

Einschaltdauer S. 7, 24,122,138. 
- nach R.A.B. S. 327. 
Einschaltzeit S. 7, 122. 
- nach R.A.B. S. 327. 
Einschraubtiefen für Lampen-

sockel, Normblätter S. 80ö. 
EinzelerdschluB S. 78, 93. 
Einzelteile zum Rundfunkemp

fang S. 713. 
Einzelverlustverfahren n. R.E. B. 

S.295. 
- nach R.E.M. S. 223. 
Eisenbahn blockleitungen, Nähe· 

rungen mit Drehstromleitun
gen S.675. 

Eisenbewehrung von Kabeln 
S.8, 52l. 

Eisenbetonmaste S. 30, 83, 142, 
488, 777. 

Eisenblech lür Isolierrohre 8.573. 
- Prüfvorschriften S. 177. 
Eisenmaste S. 30, 81, 82, 142, 

483, 777. 
Eisenprüfung S. 177. 
Elektrische Anlagen in der Land-

wirtschaft, Behandlung S.67. 
- - Errichtung S. 63. 
- - Hochspannung S. 69. 
Elektrische Bahnen, Annäherung 

an Postleitungen S. 770. 
- -ErdströmedurchS.161,166. 
- - Kreuzungen mit Anten-

nen S. 701. 
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Elektrische Bahnen, Spiel zeuge 
S.365. 

- - Vorschriften S. 118. 
Elektrische Betriebsräume S.35, 

147. 
- - Begriffserklärung S. 5,121. 
Elektrische Eigenschaften ge

streckter Leiter S. 525. 
Elektrische Größen (R.E.S.) 

S.588. 
Elektrische Prüfung bei Isola

toren S. 625, 627, 629, 632. 
- - bei Isolierstoffen S. 179, 

183, 194. 
Elektrizität auf Schiffen S. 722. 
- in Gebäuden S. 718. 
Elektrizitätzähler, S. 18,40, 131, 

150. 
- Aufhängung S. 457. 
- Beglaubigung S. 783. 
- Erdung S. 456. 
- Klemmen S. 454. 
- R.E.Z. S. 453. 
- Schaltungen S. 459. 
- Tafeln S. 457. 
Elektroden, Metall- bei Span

nungmessungen mit Kugel
funkenstrecke S. 433 . 

. - . - bei Stoßprüfung von Iso
latoren S. 632. 

Elektroden-Heizgeräte S. 402. 
Elektrolyse zur Feststellung der 

Verbleiungstärke bei Isolier
rohren S. 575. 

Elektrowerkzeuge S. 19, 132. 
- Handbohrmaschinen l:>. 375. 
- Handschleifmaschinen S. 380. 
- - Normblätter S. 800. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- Poliermaschinen S. 384. 
- - Normblätter S.800. 
- Schleifmaschinen S. 384. 
- - Normblätter S. 800. 
- Support-Schleifmaschinen 

S.380. 
- - - - Normblätter S. 800. 
Elemente, galvanische in Fern

meldeanlagen S. 648. 
- - Vorschriften und Normen 

S.667. 
Elementebildung S. 166. 
Emaillierung v. Metallteilen S. 9, 

123, 532, 593. 
Empfangsgeräte für Rundfunk 

S.713. 

Endschalter (R.E.A.) S. 304. 
Endverschlüsse für Kabel, N orm

blätter S. 803. 
Entladespannung von Akkumu

latoren S. 5, 50, 120. 
Erde S. 7, 8, 77, 92, 122, 123. 
- Verwendung von Starkstrom

leitungen als S. 709. 
Erder S. 77, 87, 92. 
Erdschluß S. 78, 93. 

aussetzender S. 104. 
- Einzel- S. 78, 93. 
- Doppel- S. 78, 93. 
- Mehrfach- S. 78, 93. 
Erdschlußabschaltung S. 30, 143. 
Erdschlußkompensierung gegen 

Überspannungen S. 113. 
Erdschlußstrom S. 78, 93. 
Erdschlußstromstärke S. 8, 85, 

86, 97, 123. 
Erdseile S. 82, 113, 719, 776. 
Erdstrom , Anfressungsgefähr

dung durch, S. 166. 
- Vorschriften gegen S. 161. 
Erdung S. 7, 8, 14, 15, 16, 37; 

67, 122, 123, 127, 128, 130, 
148. 

- als Überspannungschutz in 
Niederspannungsanlagen 
S.117. 

Begriffserklärung S. 77, 92. 
- Bemessung S. 85, 97. 
- im Freien S.80. 
- in gedeckten Räumen S.79, 

95. 
- in Hochspannungsanlagen 

S.73. 
- in Niederspannnngsanlagen 

8.92. 
- Prüfung der S. 89, 98. 
- von Anlassern S. 303. 

von Antennen S. 703. 
von Apparaten S. 14, 127. 
von Elektrizitätzählern 8.456. 
von Handapparaten 8. 353. 

- von Handbohrmaschinen 
8.377. 

- von Handschleifmaschinen 
S.382. 

- von Hauptleitung-Ab zweig
kasten S. 558. 

- von Heizgeräten S. 396. 
- von Hochspannungsappara-

ten S. 612. 
- von Installationsmaterial 

S.532. 
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Erdung von 11eßg-eräten s. 418. 
von Meßwandlern S. 445. 
von :Nulleitern S. 168. 
von Poliermaschinen S. 387. 
von Schaltgeräten S. 594. 
von Schleifmaschinen S. 387. 
von Steckvorrichtungen S.16, 

130. 
- von Support· Schleifmaschi· 

nen S. 382. 
- Zweck der S. 76, 77, 93, 94, 

95. 
Erdungschalter für Antennen 

S.703. 
Erdungswiderstand S. 78, 92. 
- Messung des S. 89. 
Erdzuleitungen S. 8, 83, 96,123, 

169. 
- für Antennen S. 703. 
Erhöhte Sicherheit bei Frei

leitungen S. 492_ 
Errichtungsvorschriften f. Fahr

leitungen zu Hebezeugen und 
Transportgeräten S. 49\). 

- für Fernmeldeanlagen 
S.646. 

- f.landwirtschaftlicheAnlagen 
S.63. 

- für Starkstromanlagen S. 1. 
- für Unterkunftsräume für 

Kraftwagen S. 7l. 
Erste Hilfe bei Unfällen S. 51. 

52, 154, 155, 496, 641, 642. 
Erwärmung bei Meßwandlern 

S. 444, 450. 
nach RA.B. S. 333. 
nach RE.A. S. 309. 
nach RE.B. S. 282. 
nach RE.M. S. 216. 
nach R.E.'l'. S. 253, 270. 

Erwärmungsprobe nach R.E.S. 
S. 598. 

Explosionsgeiährliche Räume 
S. 38, 56, 159. 

- - BegriffserklärungS.6,122. 
- - bei Fernmeldeanlagen 

S.647. 

Fächer, Tisch- S. 352. 
- - - Vorschriften S. 363. 
Fanggeräte, Vorschriften S. 367. 
Fahrbremsschaltungen (R.A.B.) 

S. 331. 
Fahrleitungen,Arbeiten an S.160. 

für Bagger S. 49. 
- für Bahnen S. 150. 

FahrleitungenfürHe bezeuge und 
Transportgeräte S. 499. 

- für Streckenförderung S. 45. 
Fahrschaltungen (R.A.B.) S.33l. 
Fahrschienen S. 162. 
Fahrzeuge für Bahnen S. 152. 
- für Streckenförderung S.46. 
Fangstangen gegen Überspan-

nungen S. 113. 
Faßausleuchter S. 23. 
Fassungen S. 19, 66, 132. 
- Berührungschutz bei S. 20, 

132, 548. 
- - - Prüfleitsätze S. 549. 
- für Christbaum-Beleuchtun· 

gen S. 373. 
- für Stehlampen S. 368. 
- Konstruktion S. 547. 
- Röhren- f.Funkgeräte. S.7l5. 
- Schalt· S. 19, 132. 
- - - in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- - - Prüfvorschriften S. 552. 
Fassungsadern S. 23, 136, 373. 
- für Handgeräte S. 356. 
- für Stehlampen S. 369. 
- Vorschriften S. 509. 
Fassungsringe, S. 548. 
Fernmelde-Anlagen,Annäherung 

an elektrische Bahnen S. 770. 
- Annäherung an Starkstrom

leitungen S. 761, 767, ~72. 
- Anschluß an Niederspan

nungnetze S. 662, 665. 
- Errichtungsvorschriften 

S.646. 
- Flach- u. Lötklemmen, X orm-

blätter S. 797. 
- im Freien S. 653. 
- in verschied. Räumen S.653. 
- isolierte Leitungen S. 657. 
- Maßnahmen bei Näherungen 

mit Drehstromanlagen S. 675. 
Fernmelde-Freileitungen S. 31, 

143, 472, 476, 675, 702, 7.52, 
761, 767, 770, 772. 

- - - Isolatoren für S. 619. 
- - - - ~ ormblätter S. 803. 
- - -- Kreuzungen mit Antennen 

S.702. 
- -- Näherungen an Drehstrom-

leitungen S_ 675. 
--- Xormblätter S. 804. 
Fernschalter (R.E.S.) S. 577. 
Fernsprech-Anlagen s. Fern-

melde-Anlagen. 
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]<'ernzünder für Gas, Vorschriften 
S.366. 

Feuchte Räume S. 37, 148. 
- - Begriffserklärung S. 6,122. 
- - bei Fernmeldeanlagen 

S.653. 
Feuchtigkeitsprobe bei Emp· 

fangsgeräten und Einzelteilen 
für Rundfunk S. 713. 

- bei Netzans'chlußgeräten für 
Rundfunk S. 712. 

_. bei Verbindungsgeräten für 
Rundfunk S. 710. 

FeuchtigkeitsichereGegenstände 
S. 5, 121, 355, 532, 647. 

Feueranzünder, Vorschriften 
S.366. 

Feuergefährliche Betriebsräume, 
Erklärung S. 6. 

- - bei Fernmeldeanlagen 
S.647. 

Feuergefährliche Betriebstätten 
und Lagerräume S. 6, 38. 

- - bei Fernmeldea~lagen 
S.647. 

Feuerlöschung in elektrischen 
Anlagen S. 52, 155. 

- - - - Leitsätze S. 638. 
Feuermeldeanlagen S. 654. 
Feuersichere Gegenstände S. 5, 

121, 355, 532, 647. 
Feuersicherheit bei Isolier· 

stoffen S. 182, ] 94. 
Fiber als Isolierstoff S. 9. 
Flachklemmen für Fernmelde· 

anlagen, Normblätter S.797. 
Flachkohlenbürsten, Norm· 

blätter S. 799. 
Flüssigkeitsanlasser S. 61. 
- (R.E.A.) S. 307. 
Flüssigkeitswiderstände bei 

Spannungmessungen mit Ku
gelfunkenstrecke S. 433. 

Formelzeichen des AEF S. 790. 
Formen elektrischer Maschinen, 

Normblätter S. 799. 
Forste, Führung von Freilei· 

leitungen durch S. 494. 
Fortbildungskurse für Monteure 

S.741. 
Fortkochzahl bei Heizgeräten 

S.390. 
Freileitungen S. 29, 142, 647. 
- Annäherung anPostleitungen 

S. 675, 761, 767, 772. 
- Apparate an S. 29,142,609,616. 

Freileitungen, Arbeiten an S. 56, 
159. 

- BegriffserklärungS.5,121 ,647. 
- Bruchsichere Führung bei 

Postkreuzungen S. 772. 
- Fernmelde- S. 31, 57, 143, 

159, 472, 476, 675, 702, 752, 
761, 767, 770, 772. 

- - - Querschnitte. Normblät· 
tel' S. t!04. . 

- - - Näherungen an Dreh
stromleitnngen S. 675. 

- Kreuzungen mit Antennen· 
S.702. 

- - mit Postleitungen S. 761, 
767, 772. 

- - mitReichsbahnen(B.K.V.) 
S. 74,5. 

- Merkblätterfür Verhaltungs· 
maßregeln gegenüber S. 495. 

Querschnitte, Normblätter 
S. öOi. 

- Schutz gegen Überspannuu
gen S. 111. 

- Verdrillung gegen Schwach
strombeeinflussung S. 678. 

- Vorschriften S.471. 
Freileitungsisolatoren So 490, 

492, 619, 629, 632, 75.5, 756, 
773, 774. 

- ::\formblätter S.803. 
- Prüfung von S. 619, 629, 632. 
Fremdlüftung nach R.E.B. S. 278. 
- nach R.E.M. S. 211. 
- nach R.E.T. S. 248. 
Fremdströme S. 168. 
Frequenz, Hoch- S. 695,697,709, 

711, 713. 
--- Messung bei S. 435. 

Nenn- S.207, 247,275,341', 443. 
- Nieder-, JliIl?ssung bei S. 434. 
- Stoß-, Messung bei S. 435. 
Frequenzmesser, Regelnf. S.411. 
Frostbeständigkeit bei Isolier-

stoffen S. 194. 
Führung, bruchsichere bei Kreu

zung von Postleitungen S. 772. 
- von Freileitungen durch 

Forste S. 494. 
Fundamente für Gestänge von 

Freileitungen S. 491, 777. 
Funkanlagen, Antennen S. 697. 
- Geräte und Einzelteile S. 713. 
- - - - Normblätter S. 797. 

Netzanschlußgeräte S. 71l. 
- Verbindungsgeräte S. 709. 
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Funkenspannung bei Messungen 
mitKugelfunkenstrecke S. 439. 

Fnnkenstrecken bei Antennen 
S.703. 

- bei SpannungmessungenS.431. 
- bei Sprungwellenprobe nach 

R.E.B. S. 290. 
- - nach R.E.M. S. 225. 

- - - nach R.E.T. S.26l. 
- bei Stoßprüfung von Isola-

toren S. 632. 
- bei Überspannungsableitern 

S. 114. 

Galvanische Elemente S. 648. 
- - Vorschriften und Normen 

S.667. 
Garniturteile für Kabel, Norm

blätter S. 801...;-803. 
Gasanzünder,Vorschriften S. 366. 
Gas- und Wasserröhren, Schutz

vorschriften gegen Bahnströ
me S. 161. 

Gebäude, Versorgung mit Elek
trizität S. 718. 

Gebrauchspannung , effektive 
S. 5, 50, 120. 

Geerdete Leitungen 8. 15, 37, 
128, 148. 

Geflickte Sicherung stöpsel S. 17, 
130. 

Gelenklampen, Vorschriften 
S.370, 372. 

Generator, Begriffserklärung 
S. 208, 276. .. 

- Schutz gegen Uberspannun
gen S. 107. 

Generatorverfahren nach R.E.B. 
S.296. 

- nach R.E.M. S. 230. 
Geräteanschlußleitung für Hand

geräte S. 358. 
Geräteanschlußschnüre für Heiz

geräte S. 390. 
Gerätearten (R.E.S.) S. 580_ 
Gerätesteckvorrichtungen für 

Handgeräte S. 357. 
- für Heizgeräte S. 395. 
- - - Normblätter S. 806. 
Geräte zum Rundfunkempfang 

Empfangsgeräte S. 713. 
- Normblätter S. 797. 

- Netzanschlußgeräte S. 711. 
- Verbindungsgeräte S. 709. 
Geringstzulässige Querschnitte 

für Leitungen 8. 25, 138. 

Geschlossene Kapselung als 
Schlagwetterschutz S. 59. 

Gestänge für Außenanteimen 
S.699. 

- für Freileitungen S. 480, 490, 
777. 

Gestreckte Leiter, Elektrische 
Eigenschaften S. 525. 

Getränkte Räume, Begriffser
klärung S. 6, 122. 

- - bei Fernmeldeanlagen 
S.647, 653. 

Gewinde, Edison- S. 545, 548, 
549, 553. 

- - - Normblätter S. 796. 
- Nippel- S. 553. 
- - - Normblätter S. 796. 
- Normal- S. 806. 
- Panzerrohr- S. 576. 
-- - Normblätter S. 796. 
-, Unverwechselbarkeits-S.545. 
--- Normblätter 8.805. 
Gitterableitungswiderstände 

S.715. 
Gittermaste S. 30, 81, 82, 142, 

483, 777. 
Gleichrichter in Fernmeldean

lagen S. 648. 
Gleichstromgeneratoren, Norm

blätter S. 798. 
Gleichstrommotoren, Norm

blätter S. 798. 
Gleitfunken bei Spannung

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 434. 

Glockenisolatoren, Normblätter 
S.803. 

Glühlampen S. 19, 20, 41, 48, 
132, 133. 

- in landwirtschaftlichen An· 
lagen S. 66. 

- in Unterkunftsräumen für 
Kraftwagen S. 72. 

Glühlampenfassungen und ·füße 
S.19, 66,72, 132, 368, 373, 547. 

- Berührungschutz bei S. 20, 
132, 548. 

- - -, Prüfleitsätze S. 549. 
- Normblätter S. 806. 
Goliath-Edisonsockel S. 18, 19, 

548. 
--- Normblätter 8.806. 
Grenzbürde bei Meßwandlern 

S.442. 
Griffauskleidungen 8.14,22,127, 

134. 
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Griffdorne S. 14, 128. 
- Normblätter S. 800. 
Griffe S. 13, 15, 127, 128. 
- Normblätter S. 800. 
Grubenbahnen s. Streckenförde-

rung. 
Grubenräume , Schlagwetterge-

fährliche S. 6, 44. 
Gummiaderdraht S. 23, 136, 650. 
- Normen S. 658. 
- Vorschriften S. 505. 
Gummiaderleitungen S. 23, 136, 

650. 
- Normen S. 658. 
- Vorschriften S. 505. 
Gummiaderschnüre S. 23, 136. 
- Vorschriften S. 510. 
Gummibleikabel S. 24, 34, 136, 

146. 
- Vorschriften S. 517. 
Gummimischung bei isolierten 

Leitungen S. 505. 
Gummischlauchleitungen S. 22, 

24, 62, 134, 136. 
- für Handgeräte S. 358. 
- für Heizgeräte S. 396. 
- für Stehlampen S. 369. 
- Vorschriften S. 512. 

Hahnfassungen S. 19, 132. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- Konstruktion S. 548. 
- Prüfvorschriften S. 553. 
Handapparate S. 18, 131. 
- Leitsätze für S. 352. 
Handbohrmaschinen S. 19, 132. 
- Be'wertung u. Prüfung S. 375. 
Handgeräte S. 19, 132. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- mit Kleinstmotoren, Vor· 

schriften S. 354. 
- Einbauschalter bei Handge· 

räten S. 358. 
- - - bei Stehlampen S. 369. 
_. - Vorschriften S. 570. 
Handgriffe bei Handgeräten 

S.361. 
- Normblätter S. 800. 
Handkurbeln S. 13, 127, 332. 
,- Normblätter S. 800, 
Randleuchter S. 21, 36, 133, 148. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- KOnstruktion 8. 553. 

• Vorschriftenbuch. H. Auff. 

Handmagnete S. 352. 
Handräder S. 13, 127, 332. 
- Normblätter S.800. 
Handschleifmaschinen S.19, 132. 
- Bewertung und Prüfung 

S.380. 
- Normblätter S. 800. 
Hängeisolatoren s. Kettenisola· 

toren. 
Haupt1eitung-Abzweigkasten 

S.556. 
Haushaltmaschinen, Vorschrif· 

ten S. 363. 
Haushaltmotoren S. 352. 
Hebelschalter S. 14, 35,128,147. 
- (R.E.S.) S. 577 
Hebezeuge S. 36. 
- Fahrleitungen S. 499. 
- (R.A.B.) S. 327. 
Heiße Räume, Begriffserk1ärung 

S.6. 
- - bei Fernmeldeanlagen 

S.653. 
Heißluftapparate S. 352. 
Heißluftduschen, Vorschriften 

S.361. 
Heizgeräte 8. 14. 127. 
- Vorschriften S. 388. 
Heizkissen 8. 400. 
Heizkörper bei Handgeräten 

S.362. 
- bei Heizgeräten S. 389. 
Heizleiter bei Gas· und Feuer

anzündern S. 366. 
- bei Heizgeräten S. 389, 394. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
Heizplatten in Unterkunftsräu

men für Kraftwagen S. 72. 
Heizstrom, Entnahme aus Stark· 

stromleitungen S.711. 
Heizwiderstände für Funkgeräte 

8. 715, 716. 
Herde, Kinderkoch· S. 365. 
Hewlett-Isolatoren S. 631. 
Hilfeleistung bei Unfällen S.51, 

52, 154, 155, 496, 641, 642. 
Hilfschalter (R.E.A.I S. 304. 
Hochantennen s.Außenantennen. 
Hochfrequenz, Messungen bei 

8.435. 
Hochfrequenzanlagen s. ]'unk

anlagen. 
Hochfreq uenztelephonie, Sicher

heitsvorschriften S. 695 . 

52 
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Hochspannung S. 5, 50, 120. 
- Arbeiten unter S. 55, 158. 
- Berührungschutz S.7, 10,11, 

35,37,122,124,147,148,152. 
- Sic:herung der Hochfrequenz. 

telephonie gegen S. 695. 
- Übertritt von S. 8, 122. 
Hochspannungsanlagen , Be-

griffserklärung S. 5, 50, 122. 
- Erdung 8. 73. 
- in der IJandwirtschaft S. 69. 
- Verhütung von Überspan-

nungschäden 8.106. 
Hochspannungsapparate S. 15, 

128. 
- Leitsätze S. 609. 
Hochspannung-Freileitungen 

S. 31, 143,471, 493, 675, 745, 
761, 767, 772. 

- - - Kreuzungen mit Anten
nen 8.701. 

- - - Normblätter S. 804. 
Hochspannungsisolatoren S. 30, 

142, 492. 
Normblätter S. 803. 

- Prüfung S. 624, 629. 
- 8toßprüfung S. 632. 
Hochspannungleitungen in Ge-

bäuden S. 32, 145. 
- Verlegung von S. 26, 139. 
HochspannungschalterS.15,128. 
Hochspannungschnüre S. 24,136. 
- Vorschriften S. 515. 
Höchststromschalter s. Über-

stromschalter. 
Holz als Baustoff S. 9, 11, 16, 

125, 129, 153. 
Holzgestänge 8.31, 80, 143,485, 

777. 
Holzleisten 8. 33, 145, 153. 
Holzmaste 8. 30, 80,143,480,777. 
Horizontbeleuchtung beiBühnen 

S.43. 
Hubwerkschaltungen (R.A.B.) 

S. 331. 

Induktionsregler bei Spannung
messungen mit Kugelfunken
strecke 8. 438. 

Induktoren, Ruf- in Fernmelde-
anlagen 8. 648. 

Innenporzellane S. 619. 
- Normblätter S. 803. 
Installationen im Freien S. 32, 

144, 653. 
- in Gebäuden S. 32, 144, 652. 

Installationsmaterial S. 11, 13, 
14, 16, 17, 125, 126, 127, 129. 

- Konstruktion und Prüfung 
S.530. 

- Normblätter S.804+806. 
Isolationsauftrag für Drähte, 

Normblätter S. 800. 
Isolationsprüfung S. 9, 123. 
- bei Elektrizitätzählern 

(R.E.Z.) S. 456. 
- in Fernmeldeanlagen 8. 656. 
Isolationswiderstand bei Elektri-

zitätzählern (R.E.Z.) 8. 456. 
- bei Funkgeräten S. 716. 
- bei Isolierstoffen S. 195. 
Isolationszustand in Bahnanla-

gen S. 123. 
- in Fernmeldeanlagen 8. 656. 
- in 8tarkstromanlagen 8.9. 
Isolatoren S. i)0, 82, 142, 490, 

492, 755, 756, 774, 776. 
- für Fahrleitungen zu Hebe

zeugen und Transportgeräten 
8.500. 

- Normblätter S. 803. 
- Normen und Prüfvorschriften 

8. 619. 
- Prüfung von Ketten- 8. 629. 
- 8toßprüfung S. 632. 
Isolatorstützen S. 31, 80, 143, 

490, 619, 755, 756, 774, 779. 
- Normblätter S. 804. 
Isolierfestigkeit bei Meßwand-

lern S. 445, 446. 
- nach R.E.A. S. 321. 
- nach R.E.B. S.289. 
- nach R.E.M. S. 223. 
- nach R.E.T. S. 260, 270. 
Isolierglocken S. 33, 145. 
Isoliergriffe, Normblätter 8. 800. 
Isolierknöpfe, Normblätter 8.800. 
Isolierkörper S. 27, 33, 139,145. 
Isollerrohre S. 26, 27, 28, 33, 34, 

139, 140, 141, 146, 554, 555. 
- Normblätter S. 80S. 
- Vorschritten S. 573. 
Isolierstoffe S. 9, 123. 
- Prüfvorschriften S. 179. 
Isolierte Leitungen, Belastungs-

tafeln S. 25, 137, 523. 
- - Bemessung S. 24, 137. 
- - Beschaffenheit 8.23,135. 
- - für Christbaum-Beleuch-

tungen S. 373. 
- für Heizgeräte 8. 390. 

- - für Stehlampen 8. 369. 
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Isolierte Leitungen in Fern
meldeanlagen S. 650. 

- - - - Normen S. 657. 
- - in Starkstromanlagen 

S.23, 135. 
- - - - Vorschriften S. 502. 
- - Kennfäden S.504, 657. 
- - Verlegungv.S.27,139,650. 
Isolier- und Befestigungskörper 

S. 27, 33, 140, 145. 
Isolierung von Außenantennen 

S. 699. 

Kabel S. 24, 28, 34, 35, 137; 
140, 146, 147. 

- Arbeiten an S. 56, 159. 
- Belastungstafeln S.25, 137, 

524. 
- Bewehrung S. 8, 521. 
- Bleimantel S. 8, 35, 147, 167, 

52l. 
- Brennbare Umhüllung S. 35, 

147. 
- Eisenbewehrung S. 8, 52!. 
- für Fernmeldeanlagen (N or-

men) S.659. 
- für Starkstrom anlagen (Vor-

schriften) S. 517. 
- Prüfdrähte S. 35, 147, 52!. 
- Prüfung S. 522. 
- Schutz gegen Überspannun-

gen S. 11!. 
- Verlegung von S.28,140,524, 

653. 
- Zwischen- gegen Überspan

nungen S. 115. 
Kabelgarniturteile, Normblätter 

S.801+803. 
Kabelrollen S. 620. 
- Normblätter S. 804. 
Kabelsteine S. 760. 
Kappenisolatoren S. 63t. 
Kapselung bei Meßgeräten S. 414. 
- gegen Schlagwetter S. 59. 
- nach RE.A. S_ 305_ 
- nach RE.B. S_ 279. 
- nach RE.M. S. 212. 
- nach RE.S. S. 584. 
- von Handbohrmaschinen 

8.375. 
- von Hand - Schleifmaschinen 

8.380. 
- von Poliermaschinen S. 384. 
- von Schleifmaschinen 8. 384. 
- von Support-Schleifma-

schinen S. 380. 

Kennfäden für isolierte Lei
tungen S. 504, 657. 

Kennfarben für blanke Lei
tungen 8. 58, 155. 

- - - - Normblätter S. 797. 
Kennzeichen für Isolierrohre 

S.573. 
- für Stahlpanzerrohre S. 576. 
Kettenisolatoren S. 481, 490, 

493, 756, 774, 776. 
- Prüfung S. 619. 629, 632. 
Kinderbügeleisen S. 365. 
Kinderkinos S. 365. 
Kinderkochherde S. 365. 
Klassenzeichen für Meßgeräte 

S. 411, 428, 429, 430. 
- für lVIeßwandler S. 441, 447, 

448. 
Kleinbeleuchtung (Spielzeug) 

S.365. 
Kleingeräte, Vorschriften S. 354. 
Kleinmotoren (R.E.M.) S. 239. 
Kleinspannungen fürStarkstrom-

anlagen 8. 173. 
Kleinstmotoren,Handgeräte mit, 

Vorschriften S. 354. 
Kleintransformatoren bei Spiel

zeug S. 365. 
- für Anschluß von Fernmelde

anlagen an Starkstrom 8. 662. 
Klemmen für Fernmeldeanlagen, 

Flach-, Normblätter S. 797. 
- - - Löt·, Normblätter 

S.797. 
- für Funkgeräte S. 714. 
- für Hauptleitung·Abzweig-

kasten S. 558, 559. 
- für elektrische Maschinen, 

Normblätter 8. 799. 
für Schalttafeln 8. 12, 126. 

- für Zähler (R.E.Z.) S. 454. 
- Porzellan- 8. 620. 
- - -, Normblätter 8. 804. 
Klemmenbezeichnung 8. 339. 
Klingeltransformatoren S. 662. 
Kochgeräte S. 14, 127. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- Vorschriften S. 388. 
Kochherde, Kinder- S. 365. 
Kochplatten S. 391, 402. 
Kochtöpfe S. 391. 
Kohlenbürsten, Normblätter 

S.799. 
Kommutierung nach R.E.B. 

S.288. 

52* 
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Kommutierung nach R.E.M. 
S.222. 

Kompensierung von Erdschluß 
als Schutz gegen Überspan
nungen S. 113. 

Kondensatoren für Meßgeräte 
S.427. 

- für Rundfunk S. 714. 
- gegenÜberspannungen S.115. 
Kondensatorenbatterie für Stoß

prüfung von Isolatoren S. 632. 
Konstruktion von Dosenschal

tern S. 533, 562. 
von Drehschaltern S. 533, 562. 

- von Handapparaten S. 352. 
- von Handleuchtern S. fl53. 
- von Hebelschaltern (R.E.S.) 

S. 577. 
- von Hochspannungsappara

ten S. 609. 
- von Installationsmaterial 

S.530. 
- von Schaltgeräten (R.E.S.) 

S. 577. 
- von Sicherungen S. ;-;44. 
- von Steckvorrichtungen 

S. 538, 564, 567. 
Kontaktarten (R.E.S.) S.580. 
Kopfkontaktschrauben, Norm

blätter S. 800. 
Korrosionsprobe bei Isolier· 

rohren S. 575. 
Kraftwagen, Unterkunftsräurne 

für S.71. 
Krampen S. 33, 145. 
Kranmotoren,NormblätterS.7\.l8, 

799. 
Kreuzung'en stromführender 

Leitungen S. 29, 141, 493. 
- von Antennen mit Bahnen 

S. 701. 
- - -mitFernmeldeleitungen 

S.702. 
- - -mitStarkstromleitungen 

S. 701, 702. 
- von PORtleitungen S. 761, 

767, 770, 772. 
- von Reichsbahnen (B.K.V.) 

S.745. 
Kriechstrecke bei Christbaum· 

Beleuchtungen S. 374. 
- bei Isolatoren für Fahrlei· 

tungen zu Hebezeugen und 
Transportgeräten S .. 500. 

- bei Handgeräte-Einhauschal· 
tern S. 571. 

Kriechstrecke bei Handgeräten 
S.357. 

- bei Heizgeräten S. 390. 
- bei Installationsmaterial 

S. 531. 
- bei Meßgeräten S.416, 422. 
- nach RE.S. S.589. 
Kriechströme an Isolatoren S.15, 

128. 
- bei Handgeräte·Einbauschal. 

tern S. 57l. 
- bei Heizgeräten S. 390. 
- beiInstallationsmaterialS.531. 
- bei Meßgeräten S. 416, 422. 
- bei Schaltgeräten (R.E.S.) 

S.589. 
Kriechströme bei '.rrennschaltcrn 

S.616. 
Küchengeräte S. 403. 
Kugeldruckhärte bei Isolier

stoffen S. 182, 19l. 
Kugelfunkenstrecke bei Spalt· 

nungmessungen S. 431. 
- bei Stoßprüfung von Isola· 

toren S. 632. 
Kühlungsarten bei Schleif· und 

Poliermaschinen S. 385. 
- nach R.E.A. S. 307. 
- nach RE.B. S. 278. 
- nach RE M. S. 211. 
- nach RE.T. S. 248. 
Kulissenbeleuchtung bei Büh· 

nen S. 42. 
Künstliche Atmung S. 642. 
Kupferdrähte, Normblätter 

S.800. 
Kupferkalotten bei Ölprüfungen 

S.204. 
Kupferleiter ) Beschaffenheit 

S.504. 
Kupfernormen S. 175. 
Kurzschlußfestigkeit bei Strom· 

wandlern S. 448. 
- nach RE. B. S. 288. 
- nach RE.T. S. 264, 271. 
Kurzschlußstrom nach RE.l\I. 

S.223. 
- nach.RE.T. S.247, 270. 
- nach R.KS. S. 588. 
Kurzschlußspannung (RE.T.) 

S.247, 269. 
Kurzschlußverfahren (R.E.M.) 

S. 231. 
Kurzzeitiger Betrieb S. 7, 25, 

122, 138. 
- (R.A.B.) S.327. 
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Laboratorien S.39, 40, 149, 150. I 
- Betriebsvorschriften S. 57, 

]60. . 
Lackaderdraht S. 650. 
- Normblätter S. 800. 
- Normen S. 658. 
Lackierung von Metallteilen S. 9, 

123, 532, 593. 
Lagerräume , explosionsgefähr. 

liehe, S. 6, 38, 56, 122, 148, 
149, 159. 

- - bei Fernmeldeanlagen 
S. 647, 653. 

- feuergefährliche S. 6, 38, 
122, 148, 149. 

- feuergefährliche bei Fern· 
meldeanlagen S. 647, 653. 

- mit ätzenden Dünsten S. 38, 
56, 148, 149, 159. 

- - - - bei Fernmeldeanlao-en 
S. 647, 654. ,., 

Lagezeichen für Meßgeräte 
S. 428, 429, 430. 

Lampen in Unterkunftsräumen 
für Kraftwagen S. 71, 72. 

- Regeln für die Bewertung 
S.408. 

Lampenkürper für Stehlampen 
S.369. 

Lampenöfen S. 391, 403. 
Lampensockel S. 547. 
- Normblätter S. 806. 
Landwirtschaft, Behandlung 

elektro Starkstromanlagen in 
der 8.67. 

- Errichtung elektrischer Stark· 
stromanlagen in der S. 63. 

- Hochspannungsanlagen in der 
S. 69. . 

Landwirtschaftlicher Betrieb, 
Transformatoren für S. 252. 

Leben, Anlagen zur Sicherung 
von 8. 654. . 

Lehren S. 549, 550, 576. 
- Normblätter S. 796. 
Leichte Anschlußleitungen S.24, 

136. 
- - Vorschriften S. 511. 
Leistung, Beharrungs· S.25, 138. 
- Nenn- S.207, 246, 275,348. 
Leistungsfaktor 8.209, 277,348. 
Leistungsfaktormesser S. 18, 40, 

131. 
- Regeln für S. 411. 
Leistungsmesser S. 18, 40, 131. 
- Regeln für S. 411. 

Leistungsmeßverfahren nach 
RE.B. 8. 294. 

- nach RE.M. S. 228. 
Leistungschild S. 10, 11, 124, 

125. 
- für Elektrizitätzähler (RE.Z.) 

8.456. 
- für Handbohrmaschinen 

8.377, 379. 
- für Hand - Schleifmaschinen 

S.382, 383. 
- für Heizgeräte S. 397. 
- für Hochspannungsapparate 

S.614. 
- für Meßgeräte S. 425, 426, 

427. 
- für l\Ießwandler S. 449, 450, 

452. 
-- für Poliermaschinen S. 387. 
- für Schleifmaschinen S. 387. 
- für 8upport·Schleifmaschinen 

8.382, 383. 
- nach R.A.B. S. 332, 335, 337. 
- nach RE.A. S. 320. 
- nach RE.B. S. 298. 
- nach RE.M. S. 235. 

- - Normblätter S. 800. 
- nach R.E.S. S. 597. 
- nach R.E.T. S. 266, 271. 
Leiter, elektrische Eigenschaf

ten gestreckter S. 525. 
Leitsätze betr. Anfressungsge

fährdung des Nulleiters S.166. 
- für Anschluß von Fernmelde

anlagen in leitender Verbin
dunganStarkstromnetzeS.665. 

- betr. einheitliche Errichtung 
von Fortbildungskursen S ... 41. 

- für Bagger im Tagebau S. 49. 
- für Bekämpfung von Bränden 

S.638. 
- tür Bau undPrüfungvonFunk

geräten und-einzelteilen S.713. 
- für Erdungen und Nullungi n 

Niederspannungsanlagen 8.92. 
- für Errichtung von Fahrlei

tungen für Hebezeuge u nd 
Transportgeräte S. 499. 

- - - von Starkstromanlagen 
in der Landwirtschaft S. 63. 

- - - - - in Unterkunfts
räumen für Kraftwagen S. 71. 

- für Herstellung und Einrich
tung von Gebäuden bzgl. Ver
sorgung mit Elektrizität S. 718. 
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Leitsätze für Konstruktion und 
Prüfung von Handapparaten 
S.352. 

- - - - - von Wechsel
strom· Hochspann ungsappara
ten S.609. 

- für Maßnahmen an Fern· 
melde· und an Drehstroman
lagen im Hinblick auf gegen
seitige Näherungen S. 675. 

- für Prüfung von Fassungen 
auf Berührungschutz S. 549. 

- - - von Hochspannungs· 
isolatoren S. 632. 

- - - von Kettenisolatoren 
S.629. 

- für Schutzerdungen in Hoch· 
spannungsanlagen S: 73. 

- für Schutz gegen Uberspan· 
nungen S. 99. 

Leitungen S. 23, 135. 
- Abzweigkasten für S. 556. 
- Abstände S. 27, 140. 
- Belastungstafeln S. 25, 137, 

523. 
- Bemessung S. 24, 137, 523. 
- Fahr· für Bagger S. 49. 
- . - für Bahnen S. 150. 
- . - für Hebezeuge und Trans· 

portgeräte S. 499. 
- .-fürStreckenförderungS.45. 
- Frei· S .. 5, 29, 121, 142, 651, 
- . - Vorschriften S. 471. 
- für Beleuchtungskörper 

S. 23, 136. 
- für Christbaum -Beleuchtun· 

gen S.373. 
- für feste Verlegung S. 23, 

136, 650. 
- - - - in Unterkunftsräu· 

men für Kraftwagen S. 71. 
für Handapparate S. 353. 

- für Heizgeräte S. 396. 
- für ortsveränderliche Strom· 

verbraucher S. 23, 29,71,136, 
139. 

- - - - in Unterkunfts· 
räumen für Kraftwagen S.71. 

für Stehlampen S. 369. 
- geerdete S. 26, 139. 
- geringstzulässige Quer· 

schnitte tür S. 25, 138. 
- im Freien S. 5, 32, 144. 
- in Gebäuden S. 32, 144, 145. 
- - - für Fernmeldeanlagen 

S.650. 

Leitungen, isolierte, für Fern· 
meldeanlagen S. 650. 

- - - - Normen S. 657. 
- - - Starkstromanlagen 

S. 23, 24, 25, 26, 48, 135, 136, 
137, 138. 

- - - - Vorschriften S. 502. 
- in Rohren S. 34, 146. 
- Kennfäden S.504, 657. 
- Kennfarben für blanke S.58, 

155. 
- - - - Normblätter S. 797. 
- Mehrfach- S. 28, 32, 37, 140, 

144, 148. 
_. - Vorschriften S. 505. 
- Normale Querschnitte für 

S.25, 137, 523. 
Speise- für Bahnen S. 150. 

- wetterfest umhüllte S. 23, 
30, 65, 136, 142. 

- - - Normen S. 526. 
Leitungsanschluß S. 29, 141. 
Leitungskreuzungen S. 29, 141. 
- Kennzeichnung von S. 346. 
Leitungskupfer, Normen S. 175. 
Leitungstrossen S. 24, 48, 136. 
- Vorschriften S. 516. 
Leitungsverbindungen S. 29,141. 
Leitungsverdrillung gegen 

Schwachstrombeeinflussung 
S.678. 

Leitungsverlegung S. 26, 139. 
- in Fernmeldeanlagen S. 650. 
- in Funkgeräten S.7l6. 
Lichtbogensicherheit bei Isolier· 

stoffen S. 186, 197. 
Licht, Regeln für die Bewertung 

S.407. 
Lieferrollen für Drähte, Norm· 

blätter S. 801. 
Linearheizung S. 403. 
Lötklemmen für Fernmeldean-

lagen, Normblätter S. 797. 
L·Stöpsel, Normblätter S. 80!). 
Luftkühlung nach R.E.A. S.307. 
- nach R.E.B. S. 278. 
- nach R.E.M. S. 211. 
- nach R.E.T. S. 248. 
Luftleiter s. Antennen. 
Luftstrecken (R.E.S.) S. 589. 

Magnetbremslüfter (R.A.B.l 
S.335. 

Mantelkühlung bei Schleif· und 
Poliermaschinen S. 385. 
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Mantelkühlung nach RE.B. 
S.279. 

- nach RE.M. S. 212. 
Malltelrollen S. 620. 
- Normblätter S. 803, 804. 
Marmor S.9. 
Martenspro be bei Isolierstoffen 

S. 181, 193. 
Maschinen S. 10, 123. 
- Anlauf (RE.M.) S. 222. 
- Betriebsarten nach R.E.B. 

S.280. 
- nach RE.M. S. 214. 

- Drehzahl nach RE.B. S.275. 
- - nach RE.M. S. 209, 234. 
- ErwärmungnachR.E.B.S.282. 
- - nach R.E.M. S. 216. 
- in Fernmeldeanlagen S. 648, 

649. 
- Isolierung nachRE.B. S. 287. 

- nach R.E.M. S. 220. 
- Klemmenbezeichnung S.339. 
- Kommutierung nach RE.B. 

S.288. 
- - nach R.E.M. S. 222. 
- mit Führerbegleitung S. 36. 
- - -, Fahrleitungen S. 499. 
- - - (R.A.B.) S. 327. 
- Normblätter S. 7987 800. 
- Regeln für die Bewertung 

und Prüfung (R.E.B.) S. 273. 
- - für die Bewertung und 

Prüfung (R.E.M.) S. 206. 
- Schilder nach RE.B. S. 298. 
- - nach R.E.M. S.235. 
- - - - Normblätter S.800. 
- Schlagwetter· Schutzvorrich· 

tun gen S. <>9. 
- Schutzarten bei Schleif· und 

Poliermaschinen S. 385. 
- nach R.E.B. S. 279. 

- - nach R.E.M. S. 212. 
- Schutz gegen Überspannun· 

gen S.107, 111. 
- Spannungs änderung (RE.M.) 

S.232. 
- Spielzeug· S. 365. 
- Transport· S. 36. 
- - - (R.A.B.) S. 327. 
- ÜberlastungnachR.E.B.S.288. 
- - nach RE.M. S. 222. 
- Wirkungsgrad nach RE.B. 

S.293. 
- - nach RE.M. S. 227. 
Maschinenleuchter S. 22, 135. 
Massageapparate S. 14, 852. 

Massagegeräte, Vorschriften 
S.362. 

Massenprüfungen bei Handge· 
räten S. 360. 

Maßbezeichnungen für e1. Ma· 
schinen, Normblätter S. 799. 

Maßeinheiten des AEF S. 793, 
794. 

Maßnahmen an Fernmelde- und 
an Drehstromanlagen im Hin
blick auf gegenseitige Nähe
rungen S. 675. 

- zur Vorbeugung gegen Über
spannungen in Hochspan· 
nungsanlagen S. 106. 

- - - - - in Niederspan. 
nungsanlagen S. 116. 

Maste S. 30, 80, 81, 82, 83, 142, 
480, 777. 

Materialerprobungen bei Isola· 
toren S. 625, 629. 

Mathematische Zeichen desAEF 
S.794, 795. 

Maximalschalter s. Überstrom
schalter. 

Mechanische Prüfung bei Isola
toren S. 626, 630. 

- - bei Isolierstoffen S. 179. 
Mehrfachleitungen,ungeschützte 

S. 28, 32, 37, 140, 144, 148. 
- - Vorschriften S. 505. 
Mehrfacherdschluß S. 78, 93. 
Mehrleiterkabel S. 24, 136. 
- Vorschriften S. 520. 
Mehrphasenwandler S. 451,452. 

- Beglaubigung von S. 789. 
Merkblätter, Ausführungs- für 

Antennen S. 704. 
- betr. Verhalten gegenüber 

Freileitungen S.495. 
- für die Behandlung elektri

scher Starkstromanlagen in 
der Landwirtschaft S. 67. 

Messerschalter (RE.S.) S. 577_ 
Meßfunkenstrecke bei Spannung

messungen S.431. 
- bei Stoßprüfung von Isola-

toren S. 632. 
Meßgeräte S.18, 40,131,229,294. 
- Regeln für S.411. 
Messingblech für Isolierrohre 

S.573. 
Messung bei Hochfrequenz S. 435. 
- bei Niederfrequenz S. 4;)4. 

bei Stoßfrequenz S. 435. 
- 'Von Elementen S. 669, 670. 
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Messung von Erdungswider
ständen S.89. 

- von Nulleiterströmen S.169. 
- von Spannungen mit Kugel· 

funkenstrecke S. 431. 
Meßwandler S. 18, 40, 131. 
- Beglaubigung S. 786. 
- Bewertungu. Prüfung S.441. 
- Klemmenbezeichnung S.33\), 

444. 
Meßwerke, Symbole S. 429. 
Metallanlasser (R.E.A.) S. 307. 
Metallelektroden bei Spannung-

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 433. 

- bei Stoßprüfung von Isola
toren S. 632. 

Metallene Griffauskleidungen 
S. 14, 22, 127, 134. 

Metalldrahtlampen S. 19,20,41, 
48, 132, 133. 

Metallrohre S. 26, 27, 28, 33, 
34, 139, 141, 146. 

- Normblätter S. 804, 805. 
- Vorschriften S. 573. 
Metallteile, Emaillierung und 

Lackierung von S. 9, 123,532, 
593. 

Metallwiderstände bei Span
nungmessungen mit Kugel
funkenstrecke S. 433. 

Mignon-Edisonsockel S.19, 132, 
548, 549, 550, 552. 

- - - Normblätter S. 806. 
Modellprüfung bei Handgeräten 

S.359. 
- nach R.E.S. S. 598. 
Monteurfortbildung S. 741. 
Motor, Begriffserklärung S. 208. 
Motorbremslüfter(R.A.B.) S. 335. 
Motoren S. 10, 123. 

Anschlußbedingungen S. 347. 
für Handgeräte S. 354. 
in der Landwirtschaft S. 66. 
Normblätter S.798+800. 
Schlagwetter-Schutzvor-

richtungen S. 59. 
- Schutz gegen Überspannun

gen S. lU, 112. 
Motorverfahren nach R.E.B. 

S.295. 
- nach R.E.M. S. 230. 
Muffen für Kabel, Normblätter 

S.801, 802. 
Muffentüllen S. 620. 
- Normblätter S. 804. 

Näherungen zwischenFernmelde-' 
Freileitungen und Drehstrom
leitungen S.675. 

Nähmaschinenmotoren, V or
schriften S. 363. 

Nennaufnahme bei Handgeräten 
S.355. ' 

- bei Heizgeräten S. 390. 
- bei Motoren in öffentlichen 

Elektrizitätswerken S. ::l4;:j. 
Nennbetrieb nach R.E.B. S. ~'i5. 
- nach R.E.M. S.207. 
- nach R.E T_ S.246. 
Nennbürde S. 44~. 
Nenndrehzahl bei Handgeräten 

S.363. 
Nennfrequenz bei Motoren in 

öffeIltlichen Elektrizitätswer
ken S. 348. 

- nach R.E.B. S. 275. 
- nach R.E.M. S. 207_ 
- nach R.E.'!'. S. 246. 
Nenninhalt S. 389. 
Nennleistung bei Motoren in 

öffentlichen Elektrizitätswer
ken S. 348. 

- nach R.E.B. S. 275. 
- nach R.E.M. S. 207. 
- nach RE.S. S. 603, 604. 
- nach R.E.T. S. 246. 
Nennleistungsfaktor bei Moto

ren in öffentlichen Elektrizi
tätswerken S. 348. 

- nach RE.B. S. 273. 
- nach RE M. S. 232. 
Nennschaltleistung (R.A.B.) 

S.328. 
Nennspannung bei Handgeräten 

S.355. 
- bei Motoren in öffentlichen 

Elektrizitätswerken S. 348. 
- nach R.E.B. S. 275. 
- nach RE.M. S. ;!07. 
- nach R.E.S. S. 59!. 
- nach RE.T. S. 246. 
Nennstromstärke bei Handge

räten S. 355. 
- bei Motoren in öffentlichen 

Elektrizitätswerken S. 348. 
- nach R.A.B. S. 328. 
- nach R.E.B. S. 275. 
- nach R.E.M. S. 207. 
- nach R.E.S. S. 591. 
- nach R.E.T. S. 246. 
Netzanschlußgeräte für Funk· 

anlagen S. 711. 



Sachverzeichnis. 825 

Netzbezeichnungen S. 345. 
Niederfrequenz, Messungen bei 

S.434. 
Niederfrequenztransformatoren 

S.715. 
Niederfrequenzverstärker S 717. 
Niederspannungsanlagen S. 5, 

50, 120. 
- Erdungen S. 92. 
- FreHeitungen S. 471. 
- Nullung S. 92. 
- Verhütung von Überspan. 

nungschäden S. 116. 
Niederspannungsisolatoren 

S.619. 
- Normblätter 8. 803. 
Niederspann unglei tungen , 

Kreuzungen mit Antennen 
S.702. 

Nippel S. 553. 
Nippelgewinde S. 553. 
- Normblätter S. 796. 
Normalbedingungen für An· 

schluß von Motoren an Elek
trizitätswerke S. 347. 

Normale Querschnitte für An
tennen S. 698. 

- - f. Fahrleitungen zu Hebe· 
zeugen und Transportgeräten 
S.499. 

- - für Freileitungen S. 471, 
775. 

- - -- - Normblätter S.804. 
- - für Leitungen S. 25, 137. 
Normal-Edisonsockel S. 19, 132. 

548, 549, 550. 
--- Normblätter S. 806. 
Normalgewinde S. 806. 
Normalspannungen S. 170, 172. 
- Normblätter S. 796. 
Normalstromstärken S.174. 
Normblätter, DINVDE S.796. 
Normen f iir Abstufung vonStrom-

stärken S. 174. 
- für Anschlußbolzen und 

Schraubkontakte S . .')29. 
- ----NormblätterS.800. 
- für dreiteilige Taschenlampen-

batterien S. 673. 
- fürgalvanischeElementeS.667. 
- für Hauptleitung-Abzweig-

kasten S. 556. 
- für Klemmenbezeichnungen 

S.339. 
- für isolierte Leitungen in 

Fernmeldeanlagen S. 657. 

Normen für Porzellanisolatoren 
S.619. 

- für Spannungen über 100 V 
S.172. 

-- - - unter lOOV 8.170. 
- für Steckdosen und Stecker 

6 A/250 V S . .)64. 
- - - - -10 A/250 V S. 567. 
- für umhüllte Leitungen in 

Starkstrom anlagen S. 526. 
- für Warnungstafeln S.634. 
- Kupfer- S. 175. 
Nulleiter S. 5, 7, 8, 15, 18, 2:3, 

35, lz8, ]36, 147. 
- Anfressungsgefährdung 

S.166. 
- Erdung 8. ]69. 
Nulleiterdrähte S. 23, 136. 
- Normen S. 526. 
Nulleiterströme S. 169. 
Nullpunktwiderstand gegen 

Überspannungen S. 112. 
Nullung S. 7. 
- Leitsätze S. 92. 
- Zweck der S. 94, 95. 

Oberflächenprüfung bei Isola
toren S. 626, 630. 

Oberflächenwiderstand bei Iso-
lierstoffen s. 183, 194. 

Oberlicht bei Bühnen S. 43. 
Öfen S. 14, 126, 391, 403. 
Offene Schmelzsicherungen 

(R.E.S.) S. 591. 
Öl, Vorschriften für Transfor-

matoren- und Schalter- S.198. 
Ölanlasser (R.E.A.) S. 307. 
Ölfernschalter (R.E.S.) S. f>77. 
Ölkapselung als Schlagwetter-

schutz S. 60. 
Ölkühlung nach R.E.A. 8. 307. 
- nach R.E.B. S. 278. 
- nach R.E.T. S. 243. 
Ölschalter S. 15, 35, 128, 147. 
- Konstruktion (R.E.S.) S. 577. 
- Schlagwetter -Schutzvorrich-

tungen S. 59. 
- Schutzschalter für S. 15. 
- Überspannungschutz für 

S. 110. 
ÖlselbstschalterS.15,35, 128,147. 
- für Hochspannung S.613. 
- (R.E.S.) S. 577. 
Ortsfeste Apparate S. 14, 127. 
Ortsfeste Motoren S. 66. 
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Ortsveränderliche Apparate 
S. 14, 19, 127, 132. 

Ortsveränderliche Beleuchtungs
körper S. 21, 133. 

Ortsveränderliche Betriebsein
richtungen S. 49. 

Ortsveränderliche Leitungen 
S. 23, 29, 136, 139. 

- - Vorschriften S. 510-;--517. 
Ortsveränderliche Motoren S. 66. 
Ortsveränderliche Stromver-

braucher, Leitungen für S. 23, 
29, 71, 136, 139, 510-;--517. 

Ortsveränderliche Werktisch
leuchter S. 22, 135. 

Panzeradern S. 23, 136. 
- Vorschriften S. 509. 
Panzerrohre S. 26, 27, 28, 33, 

34, 64, 139-.;-141, 146. 
- Vorschriften S. 554, 555, 576. 
Panzerrohr-Gewinde S. 576. 
- - - Normblätter S. 796. 
Papierbleikabel S. 24, 136. 
- Vorschriften S. 519. 
Papierrohre S. 26, 27, 28, 33, 

34, 139-.;-141, 146. 
- Normblätter S. 805. 
- Vorschriften 8.554,555,573. 
Parallelbetrieb bei Transforma-

toren (R.E.T.) S. 265, 271. 
Paßschrau~en 8. 545. 
- Normblätter S. 805. 
Pauschalfassungen S. 551, 552. 
Pendelschlagwerk bei Prüfung 

von Isolierstoffen S. 180, 188. 
Pendelschnüre S. 23, 25. 
- Vorschriften S. ."l 10. 
Phas"lnmesser, Regeln für S. 411. 
Photometrische Einheiten 

S. 407. 
Plattenschutzkapselung als 

Schlßgwetterschutz S. 60. 
POliermaschinen,Bewertung und 

Prüfung S. 384. 
- Normblätter S. 800. 
Polizeirufanlagen S. 654. 
Polwechsler in Fernmeldeanla-

gen S.649. 
Porzellan für Innenräume S. 619, 

620. 
- - - Normblätter S. 803, 804. 
- -Isolatoren S. 30, 82,142,490, 

492, 493, 619, 629, 632, 755, 
756, 774. 

- - - Normblätter S. 803. 

Porzellan, Klemmen S. 620. 
- - - Normblätter S. 804. 
-, Prüfung S. 624, 629. 
- - mit Spannungstößen S. 632. 
- -Rollen S. 620. 
--- Normblätter S. 804. 
- -Tüllen S. 620. 
--- Normblätter S. 804. 
Postkreuzungen, bruchsichere 

Führung S. 772. 
- mit Antennen S. 702. 
- mit Bahnen S. 770_ 
- mit Freileitungen S. 761,767, 

772. 
Postleitungen, Annäherung an 

elektrische Bahnen S. 770. 
- - - Starkstromleitungen 

S. 675, 761, 767, 772. 
- Beeinflussung S. 675. 
- Bruchsichere Führung von 

Starkstromleitungen über 
S.772. 

Praktikantenausbildung S. 724. 
Probenform bei Isolierstoffen 

S. 179, 188. 
Provisorische Einrichtungen 

S. 39, 40, 149, 150. 
- - Betriebsvorschriften 

S. 57, 160. 
Prüfdrähte S.35, 147, 520, 521. 
Prüffelder S. 40, 150. 
- Betriebsvorschriften S. 57, 

160. 
Prüfkapazität für Drosselspulen 

gegen Überspannungen 8.114. 
- nach RE.B. S. 291. 
- nach RE.M. S. 226. 
- nach RE.T. S. 262. 
Prüfspannung beiMessungen mit 

Kugelfunkenstrecke S. 434. 
Prüf transformator bei Messun

gen mit Kugelfunkenstrecke 
S.431, 437. 

Prüfung der Zulässigkeit von 
Näherungen zwischen Fern
melde·Freileitungen und Dreh
stromleitungen S. 684. 

- von Anlassern (RE.A.) S. 303. 
- von Bahnmotoren (R.E.B.) 

S.273. 
- von Berührungschutz bei 

Fassungen S. 549. 
- von Bremslüftern (R.A.B.) 

S.336. 
- von Dosenschaltern S. 535. 
- von Drehschaltern S. 535. 
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Prüfung von Eisenblech S. 177. 
- von ElektrowerkzeugenS.il75, 

380, 384. 
- von Erdungen S. 89, 98. 

von Funkgeräten S. 713. 
- von Handapparaten S. 352. 
- von Handbohrmaschinen 

S.37.5. 
- von Handgeräten mit Kleinst

motoren S. 359. 
- von Handschleifmaschinen 

S.380. 
- von Heizgeräten S. 397. 
- von Hochspannungsappara· 

ten S. 609. 
- vonHochspannuI<gsisolatoren 

mit Spannungstößen S. 632. 
- von Isolatoren S. 624. 
- von Isolierrohren S. 573,575. 
- von Isolierstotien S. 179. 
- von isolierten Leitungen für 

Fernmeldeanlagen S. 657. 
- - - - für Starkstroman

lagen S. 502. 
- von Installationsmate.rial 

S .. ':>30. 
VOll Kabeln S.521-7-523. 

- von Kettenisolatoren S.629. 
- VOll Maschinen nach R.E.B. 

. S. 273. 
- - - nach R.E.l\L S. 206. 
- von Meßwandlern S. 441. 
- von Po1iermaschinenS. 384. 
- vonPorzellanisolatoren S.624. 
- von Rundfunkgeräten S.7l3. 
- von Schaltgeräten (RE.8.) 

S.597. 
- von Schalterölen S. 198. 
- von Schienenstoßverbindun-

gen S. 165. 
- von Schleifmaschinen S. 384. 
- von Sicherungen S. 54.5-7-.547. 
- von Stahlpanzerrohren S. 576. 
- von Steckvorrichtungen 

S. 541--;..-E>44. 
- VOll Steuergeräten nach 

R.A.B. S. 330. 
- - - nach R.E.A. S. 303. 
- VOll Support·Schleifma-

schinen S. 380. 
- VOll Transformatoren nach 

RE.B. S. 273. 
- - - nachR.E.T. S. 241, 269. 
- von Transformatorenölen 

S.198. 

Prüfung von Werkzeugmaschi
nen S. 375, 380, 384. 

- von Widerstandsgeräten 
(R.A.B.) S. 334. 

Puppenstuben (Spielzeug) S. 365. 

Quecksilberthermometer nach 
R.E.B. S. 284. 
nach RE.M. S. 218. 

- nach RE.S. S. 599. 
- nach RE.T. S. 256. 
Querschnitte für Leitungen, ge

ringstzulässige S. 25, 138. 
- - -, normale S. 25, 137. 
- - - für Außenantennen 

S.698. 
- - - für Fahrleitungen zu 

Hebezeugen und 'fransport
geräten S. 500. 

- - - für Freileitungen S. 471. 

RA.B./1926 S.327. 
Rahen für Außenantennen S.699. 
Rampenbeleuchtung bei Bühnen 

S.43. 
Raumheizung S. 403. 
Räume, Sonderbestimmungen für 

verschiedene S. 35, 55, 56, 
147--;..-149, 157,158 . 

- - -- - bei Fernmeldeanla-
gen S.653. 

RE.A./1925 S. 303. 
R.E.B./1925 S. 273. 
Regelanlasser , Sonderbestim· 

mungen (RE.A.) S. 31;). 
Regeldrosseln bei Spannung

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 439. 

Regelhäuf1gkeit (RA.B.) S. 328. 
Regeln für Errichtung Yon Fern

meldeanlagen S. 646. 
- für Handbohrmaschinen 

S.375. 
- für Hand· u. Support· Schleif

maschinen S. 380. 
- für Hauptleitung-Abzweig

kasten S. 556. 
- für Licht, Lampen und Be

leuchtung S.407. 
für Meßgeräte S. 411. 

- für Meßwandler S. 441. 
- für Schleif-undPoliermaschi-

nen S. 384. 
- für Spannungmessungen mit 

Kugelfunkenstrecke S. 431. 
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Regeln für Steckdosen und 
Stecker 6 A/250 V S. 564. 

- - ---10 A/250 V S.567. 
Regelschalter (HeiZgeräte) S.395. 
Regelwiderstände S. 42. 
Regelzeit (R.A.B.) S. 328. 
Regler S. 15, 16, 35, 38, 41, 42, 

129, 147. 
- für Kleinstmotoren von Hand· 

geräten S. 360. 
- Klemmenbezeichnung S. 339. 
Reichsbahnen, Kreuzungen 

(R.K.V.) S. 745. 
Relative Einschaltdauer S. 7, 24, 

122, 138. 
- - nach R.A.B. S. 327. 
R.E.M./1923 S. 206. 
Reparierte Sicherungstöpsel 

S. 17, 130. 
R.E.S./1928 S. 577. 
R.E.T./1923 S. 24l. 
R.E.Z./1927 S. 453. 
Rohrdrähte S. 23, 64, 136. 
- Vorschriften S. 508. 
Rohre S.26, 27,28.33,34,36,64, 

139,140,141,146,148,554,555. 
- Normblätter S. 804, 805. 
- Vorschriften S. 573. 
Röhrenfassungen für Funk

geräte S. 715. 
-- - - Normblätter S. 797. 
Röhrensockel für Funkgeräte, 

Normblätter S. 797. 
Rollen, Kabel· S. 620. 
- Porzellan· S. 620. 
-- . - Normblätter S.804. 
Rückarbeitsverfahren nach 

R.E.B. S. 295. 
- nach R.E.M. S. 229. 
Rufinduktoren in Fernmeldean

lagen S. 648. 
Rundfunkempfang, Außenanten· 

nen S.697. 
- GeräteundEinzelteile S.713. 
- - - - Normblättl'r S.797. 
- Netzanschlußgeräte S. 71l. 
- Sicherheitsvorschriften 

S.695. 
- Verbindungsgeräte S.709. 

Sachwerte, Anlagen zur Siche
rung von S. 654. 

Sammler in Fernmeldeanlagen 
S.648. 

Sandkühlung (R.E.A.) S. 307. 

Saugfähigkeit bei Isoiatoren 
S.626, 630. 

Sauggeneratoren S. 168. 
Schächte S. 41:$, 44. 
Schacht·Signalanlagen S. 44. 
Schachtsumpf S. 8. 
Schäkelisolator S. 619. 
- Normblätter S. 803. 
Schaltanlagen S.ll, 15, 35, 125, 

127, 147, 152. 
Schaltapparate s. Schaltgeräte. 
Schaltbilder S. 58, 155. 
- nach R.E.S. S. 607, 608. 
- Normblätter S. 797. 
Schalter S.14, 15, 35, 127, 128, 

147. 
- für Flln~eräte S. 716. 
- Ein bau· für Handgeräte 

S.570. 
-. - in Handleuchtern S. 22, 

134, 554. 
-. -in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- Isoliergriffe undIsolierknöpfe 

für, Normblätter S. 800. 
- Normblätter S. 805. 
- Schlagwetter -Schutz vorrich· 

tungen S.59. 
- Schutz- f. Erdung S.94. 
- : - für Ölschalter gegen 

Uberspannungen S. 110. 
Schalterabdeckungen S. 14, 35, 

128, 147. 
- nach R.E.S. S. 596. 
Schalterbezeichnungen, Norm· 

blätter S. 805. 
Schalteröle, Prüfung S. 198. 
Schaltfassungen S. 19, 22, 132, 

134, 554. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 72. 
- Prüfvorschriften S. 535-;-.538. 
Schaltgänge S. 10, 11, 124, 125. 
Schaltgeräte S.14, 15, 35, 127, 

128, 147. 
- (R.E.S.) S. ,577. 
Schaltgrllppen (R.E.T.) S. 244. 
Schalthällfigkeit (R.A.B.) 8.328. 
Schalthäufigkeitsprobe (R.E S.) 

S.600. 
Schaltleistungen (R.A.B.) S. 328, 

329. 
Schaltleistungsprobe (R.E.S.) 

S.603. 
Schaltplan S. 58, 155. 
- Normblätter S. 797. 



Sachverzeichnis. 829 

Schalt stellung S. 15, 128, 593. 
Schalttafeln S. 11, 12, 125, 126, 

147. 
- Anschlüsse S. 12, 126. 
- Klemmen S. 12, 126. 
- Konstruktion S. 532. 
Schaltung von AnlaRsern 

(R.E.A.) S. 319. 
- von Transformatoren (R.E.'r.) 

S. 244.. 
- von Zählern (R.E.Z.) 

S.458+470. 
Schaltvorgänge (R.E.S.) 8. 579. 
Schaltzeichen S. 58, 155. 
- Normblätter S. 797. 
Schaufenster S. 39. 
Scheinwerferbeleuchtung bei 

Bühnen S. 42, 43. 
Schematische Darstellungen 

S. 52, 57, 1:)4. 
- - Normblätter S. 797. 
Schiefer S. 9. 
Schienenleitung S. 162. 
SchienenrückleItung bei Bahnen 

S. 1;'2, 162. 
- bei Hebezeugen und 'l'rans

portgeräten S. 501. 
Schienenspannung S. 163. 
Schienenstoßver bindungen 

S. 165. 
Schiffe, Elektrizität auf S. 722. 
Schießbetrieb S. 48. 
Schießleitungen S. 48. 
- Vorschriften S.516. 
Schlagbiegefestigkeit bei Iso-

lierstoffen S. 180, 190. 
SchlagwettergefährlicheGruben -

räume S. 6, 44. 
Schlagwetter - Schutzvorrichtun-

gen, Vorschriften S. 59. 
Schleifleitungen für Bagger S. 49. 
Schleifmaschinen S. 19, 132. 
- Bewertung undPrüfungS.380, 

384. 
- Normblätter S. 800. 
Schleifringe el.Maschinen, N arm

blätter S. 800. 
Schleuderprobe nach R.E.B. 

S.297. 
- nach R.E.l\L S. 235. 
SchließsteIle (R.E.S.) S. 584. 
Schmelzdrähte S. 17, 130. 
Schmelzsicherungen S. 17, 18, 

25, 128, 130, 131. 
geschlossene S. 544, 545. 

- - Normblätter S. 805. 

Schmelzsicherungen, offene 
S. 591. 

- Prüfung S. 545 -;- 547. 
Schmelz streifen S. 17, 130, 591. 
Schnüre für .Fernmeldeanlagen 

S.650. 
- - - Normen S. 661. 
- für Christbaumbeleuchtungen 

S.373. 
-- für Handgeräte S. 358. 
- für Heizgeräte S. 396. 
- für Starkstromanlagen S. 23, 

136, 353. 
- für Stehlampen S. 369. 
- - - VorschriftenS.510+517. 
- Geräteanschluß- S. 390. 
- Gummiader- 1:l.23, 25, 136, 

138. 
- - - Vorschriften H. 510, 511. 
- HochRpannung- S. 24, 136. 
- - - Vorschriften S. 515, 516. 
- Mehrfach- I:l. 28, 32, 37, 140, 

144, 146, 148. 
- - - Vorschriften S. 505. 
- Pendel- S. 23, 25, 138. 
--- Vorschriften S. 510. 
- Spezial- S. 24, 136. 
- - - Vorschriften S. 515. 
- ungeschützte S. 28, 32, 37 

140, 144, 146, 148. 
- - - Vorschriften S. 505. 
- Werkstatt- S. 24, 136. 
--- Vorschriften S. 511, 512. 
- Zimmer- S. 23, 2.5, 136, 138, 

358, 369, 373, 396. 
- - - Vorschriften S. 510, 511. 
Schnurpendel S. 21, 133. 
-- Vorschriften für Schnüre 

S.510. 
Schrauben für Kontakte S. 14, 

127. 
Schl'aubkontakte, ebene S. 529. 
- - Normblätter S. 800. 
Schraubstöpsel-Sicherungen 

S.544, 545. 
- - -Normblätter S. 805. 
--- Prüfung S. 545+547. 
Schüttelprobe bei Funkgeräten 

8.713. 
Schütze (RA.B.) S.329. 
- (R.E.A.) S. 304. 
Schützensteuerung (R.A.B.) 

S. 328. 
- (R.E.A.) R. 304. 
Schutzerdungals Überspannung· 

schutz S.117. 
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Schutzerdung in gedeckten Räu
men S. 79. 

- im Freien S. 80. 
- in Hochspannungsanlagen 

S.73. 
- in Niederspannungsanlagen 

S.92. 
- Zweck der S. 76, 77,93-7-95. 
Schutzarten bei Meßgeräten S. 

414. 
- bei Schleif- und Poliermaschi· 

nen S. 385. 
gegen Schlagwetter S. 59. 
nach R.E.A. S. 305. 
nach R.E.B. S. 279. 
nach R.E.M. S. 212. 
nach R.E.S. S. 584. 

Schutz gegen Berührung S. 7, 
10, 11, 20, 35, 37, 122, 124, 
125, 132, 152. 

- - - bei Fassungen S. 20, 
132, 548. 

- - - - - Prüfleitsätze 
S.549. 

- gegen Schlagwetter S. 59. 
- von Gas- und Wasserröhren 

gegen Bahnströme S. 161. 
- von Vögeln gegen Frei-

leitungen S. 489, 490. 
Schutzgitter S. 7, 43, 122. 
Schutznetze S. 31, 144, 466. 
Schutzschalter für Erdungen S. 

94. 
- gegen ÜberspannungenS.110. 
Schutzverkleidungen S. 8, 13, 

126. 
- bei Handgeräten S. 356. 
- bei Heizgeräten S. 393. 
- bei Schaltgeräten (R.E.S.) 

S.596, 597. 
Schutzvorrichtungen gegen 

Schlagwetter S. 59. 
Schutzwände in Schaltanlagen 

S. 15, 128. .. 
Schutzwiderstände gegen Uber

spannungen S. 110. 
Schwachstromanlagen s. Fern

meldeanlagen. 
Schwachstrombeeinftussung 

S.675. 
Selbstanlasser (R.E.A.) S. 308. 
Selbstkühlung n. R.E.A. S.307. 

nach R.E.B. S. 278. 
nach R.E.M. S. 211. 

- nach R.E.T. S. 248. 

Selbstschalter S. 17, 18, 25, 129, 
130, 138. 

- (R.E.S.) S. 577. 
Sicherheit, erhöhte bei Freilei· 

tungen S. 492-7-494. 
Sicherung von Leben und Sach

werten S.654-7-656. 
Sicherungen, Anbringen v. S.17, 

130. 
- Bemessung von S. 25, 137. 
- geflickte S. 17, 130. 
- in Schaltanlagen S. 12, 126. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 71, 72. 
- Konstruktion S. 544, 545. 
- mit geschlossenem Schmelz-

einsatz S. 544, 545. 
- - - -Normblätter S. 80.5. 
- offene S. 591. 
- Prüfung S. 545-7-547. 
- reparierte S. 17, 130. 
- Schmelz- S. 17, 18, 25, 128, 

130, 137, 544, 545, 591. 
- Strom- S. 17,18,25,128,130, 

137, 544, 545, 591. 
Sicherungsockel, Normblätter· 

S.805. 
Siedezeit bei Heizgeräten S.390. 
Signalanlagen für Schächte S.44. 
Signallampen S. 48. 
Sockel für Glühlampen S. 19, 

66, 132, 368, 373, 548--:-552. 
- - - Normblätter S.806. 
- für Funkröhren S. 715. 
- - - Normblätter S.797. 
Soffitenbeleuchtung bei Bühnen 

S.43. 
Sonde (Erde) S. 77, 92. 
Spann schienen für e1. Maschinen, 

Normblätter S. 799. 
Spannung, Arbeiten unter S. 55, 

157. 
- Berührung· S. 78, 93. 
- Betätigung- (R.E.S.) S. 589. 
- Betrieb- S. 35, 147, 172. 
--- Normblätter S. 796. 
- Eich-beiSpannungmessungen 

mit Kugelfunkenstrecke S. 431. 
- Entlade- S. 5, 50, 120. 
- Funken- bei Spannung-

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 437, 439. 

- Gebrauch-, effektive S. 5, 50, 
120. 

- Klein- für Starkstromanlagen 
S. 173. 
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Spannung, Kurzschluß· (RE.T.) 
S. 247, 269. 

- Nenn-S.207,246,275,348,355, 
390,415,591. 

- N ormal- S. 170, 172. 
--- Normblätter S. 796. 
- Prüf- beiSpannungmessungen 

mit Kugelfunkenstrecke S. 434. 
- Schienen- S. 163. 
- Stoß- beiSpannuugmessungen 

mitKugelfunkenstrecke S. 435. 
- - - zur Prüfung von Iso

latoren S. 632, 633. 
- Streu- S. 248. 
- Trockenüberschlag- bei Stoß-

prüfung von Isolatoren S. 632. 
- über 100 V S. 172. 
- - - Normblätter S.796. 
- unter 100 V S. 170. 
- - - Normblätter S.796. 
- Unter- setzen S. 54, 157. 
Spannungsänderung beiMessun

gen mit Kugelfunkenstrecke 
S.438, 439. 

- nach RE M. S. 232. 
- nach RE.T. S. 247. 
Spannungfreier Zustand, Her-

stellung S. 53, 156. 
Spannungmesser S. 18, 40, 131. 
- Regeln für S. 411. 
Spannungmessungen mit Kugel-

funkenstrecke S. 431. 
Spannungprobe (RE.8.) S. 602. 
Spannungregler, Sonderbestim

mungen (R.E.A.) S. 318. 
Spannungregelung bei Messun

gen mit Kugelfunkenstrecke 
S.437. 

Spannungreihen S. 170, 172. 
- Normblätter S. 796. 
Spann ungrückgangsabstell ung 

(R.E.A.) S. 310. 
Spannungstöße bei Messungen 

mit Kugelfunkenstrecke S. 435. 
- bei Prüfung von Isolatoren 

S.632, 633. 
Spannungwächter (RE.A.) S. 304. 
Spannungwandler S. 18,40,131. 
- Beglaubigung S. 788, 789. 
- Bewertung und Prüfung 

8. 441, 450-;.-452. 
- Klemmenbezeichnung 8.339, 

451. 
Spartransformatoren S. 44, 242. 
Speiseleitungen für Bahnen 

S.150. 

Spezialgummiaderleitungen 
S. 23, 136. 

- Vorschriften S. 506-;.-508. 
Spezialschnüre S. 24, 136. 
- Vorschriften S. 515. 
Spieldauer S. 7,24,122, 138,328. 
Spielzeug, Vorschriften S. 365. 
Sprechmaschinen, Vorschriften 

S.354. 
Sprungwellenprobe bei Drossel

spulen als Überspannung
schutz S. 114. 
nach R.E.B. S. 290. 

- nach R.E.M. S. 225. 
- nach R.E.T. S. 261. 
Spulen für Funkgeräte S. 715. 
Stahl-Aluminiums eile für Frei-

leitungen S. 473, 475. 
Stahlpanzerrohre S. 26-;.-28, 33, 

34-, 64, 139+141, 146. 
- Normblätter S. 804. 
- Vorschriften S. 554, 555, 576. 
Stahlpanzerrohrgewinde S. 576. 
- Normblätter S. 796. 
Stallerdung S. 92, 96. 
Starkstrom, Anschluß von Fang-

geräten an S. 367. 
- - - Fernmeldeanlagen an 

S.662, 665. 
- - - Spielzeug an S. 365. 
- Betriebsvorschriften S. 50. 
- Errichtungsvorschriften S. l. 
- - in der Landwirtschaft S. 63. 
- - in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen S. 71. 
- Handapparate S.352. 
- Kleinspannungen S. 173. 
Starkstrom·Freileitungen, Kreu

zungen mitAntennenS. 70 1,702. 
- - -, Merkblätter S. 495. 
- - - Näherungen an S. 675, 

761, 767, 772. 
- - - - an Fernmelde-Freilei

tungen S. 675, 761, 767, 772. 
- - - Vorschriften S. 471. 
Starkstrom leitungen , Verwen

dung als Antenne oder Erde 
S.709. 

Starkstrom netze, .Entnahme von 
Heiz- oder Anodenstrom S. 711. 

Staubsauger S. 352. 
- Vorschriften S. 362, 363. 
Steckdosen S. 16, 129, 130. 
- Normblätter S. 805, 806. 
- Vorschriften S. 538-7"-544, 564, 

567. 
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Stecker S. 16, 129, 130. 
- für Funkgeräte, Normblätter 

S.797. 
- Normblätter S. 805, 806. 
- Vorschriften S. 538-;-.544, 564, 

567. 
Steckvorrichtungen S. 16, 129, 

130. 
- für Christbaum-Beleuchtun-

gen S. i:l73. 
- für Handgeräte S. 357. 
- für Heizgeräte S. 295,398,399. 
- - - Normblätter S. 806. 
- für Stehlampen S. 369. 
- in Unterkunftsräumen für 

Kraftwagen 8. 71. 
- Normblätter S.805, 806. 
- Vorschriften S. 538-;-.544, 564, 

567. 
Stehlampen, Vorschriften S. 368. 
Stehleuchter,Vorschriften S.368. 
Steuergeräte S. 15, 16, 35, 38, 

129, 147. 
- Klemmenbezeichnung S.319, 

339. 
- (R.A.B.) 8. 328. 
- (R.E.A.) S. 303. 
- Normblätter für Bedienungs-

teile zu S. 800. 
Steuerschalter (RE.A.) S. 303. 
Stichproben bei Handgeräten 

S.360. 
- bei Porzellanen S. 626, 620. 
Stollenboden in B.u.T. S. 77, 92. 
Stöpselsicherungen 8.17,18,130, 

131. 
- Normblätter S. 805. 
- Vorschritten S. 544-;-.547. 
Störungen, atm~sphärische, als 

Ursache von Uberspannungen 
S. 105. 

Stoßerreger bei Spannung
messungen mit Kugelfunken
strecke S. 433. 

Stoßfrequenz, Messungen bei 
S.435. 

Stoßkurzschlußstrom (R E. M.) 
S.213. 

Stoßprüfung bei Isolatoren S.632. 
Stoßspannung bei Spannung· 

messungen mit Kugelfunken· 
strecke S. 435. 

- bei Prüfung von Isolatoren 
S.632. 

.Strahler für Funkanlagen s. An· 
tenne. 

Strahlöfen S. 391. 
Streckenförderung, Fahrleitun· 

gen S. 45. 
- Fahrzeuge S.46. 
Streckenschalter S. 81, 83. 
Streifensicherungen S. 17, 18, 

130, 131, 137, 591. 
Streuströme von Bahnen S. 168. 
Strom, Anlaß-, bei Handgeräten 

S.363. 
- Heiz- und Anoden· aus 

Starkstromnetzen S.711. 
Stromdichte b. Bahnström. S.165. 
Strommesser S. 18, 40, 131. 
- Regeln für S. 411. 
Stromsicherungen S. 17, 18, 25, 

128, 130, 137, 545...;-547, 591. 
Stromstärke, Abstufung bei 

Apparaten S. 174. 
- Ausschalt- S. 35, 147. 
-- Betrieb- S. 35, 147. 
- Dauer- S. 6, 122. 
- Erdscbluß· S. 8, 85,86,97, 123. 
- Kurzschluß- S. 223,247,269. 
- Nenn- S. 207, 246, 275, 348, 

355, 390, 415, 59l. 
- Vollast- S. 7, 25, 122, 138. 
Stromstufenreihe S. 174. 
Stromtransformatoren S. 242. 
Stromversorgung in Fernmelde-

anlagen S. 648. 
Stromwächter (RE.A.) S. 304. 
StromwandJ.er S. 18, 40, 131. 
- Beglaubigung S. 787, 788. 
- Bewertung u.Prüfung S.441, 

447-;-.450. 
- Klemmenbezeichnung S.339, 

449. 
Stückprüfung bei Handgeräten 

S.360. 
- bei Isolatoren S.626, 630. 
- bei Isolierstoffen S. 187. 
- nach RE.S. S. 604. 
Stufenschalter für Bühnenlicht

regier S. 42. 
- nach R.E.A. S. 309. 
Stufentransformatoren bei Span· 

nungmessungen mit Kugel
funkenstrecke S.433, 438, 439. 

Stützenabstand bei Fahrleitun· 
gen für Hebezeuge und Trans
portgeräte S. 501. 

Stützenisolatoren S. 30, 82, 142, 
490, 492, 619, 632, 755, 756, 
774, 776 . 

- Normblätter S.803. 
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Stützen für Freileitungsisolato
renS.31,81,143,490,492,619, 
755, 756, 774, 776. 

- Normblätter S.804. 
Stütz er S. 620. 
Stützpunkte für Antennen 

S.700. 
- für Fahrleitungen zu Hebe

zeugen und Transportgeräten 
S. 501. 

- für Freileitungen 8.488+490, 
777+780. 

Support-Schleifmaschinen S.19 
132. 

- - - Bewertung und Prüfung 
S.380_ 

--- Normblätter 8.800. 

Tagebau, Leitsätze für Bagger im 
S.49. 

Tannenform, umgekehrte S. 30, 
82, 143. 

Taschenlampenbatterien, Nor
men S. 67:3. 

Tauchsieder S. 402. 
Telephonanschluß bei Funkge

räten S. 717. 
Temperaturerhöhung bei Appa

raten S. 13, 126, 127. 
Theater und Versammlungs

räume S. 40+43. 
Thermometermessung nach 

R.E.B. S. 284. 
- nach R.E.M. S. 218. 
- nach R.E.S. 8. 599. 
- nach R.E.T. 8. 256. 
Tischfächer S. 352. 
- Vorschriften 8. 363. 
Tischventi.latoren s. Tischfächer. 
TransformatorenS.10,11,IU,125. 
- Erwärmung nach R.E.B. 

S.282. 
- - nach R.E.T. 8. 253, 270. 
- für Anschluß von Fernmelde-

anlagen S. 662. 
- in Fernmeldeanlagen S. 648, 

649. 
- Klemmen bezeichnung S. 339_ 
- Niederfrequenz- S. 715, 716. 
- Normblätter S. 798. 
- Parallelbetrieb (R.E.T.) 

S. 265, 271. 
- Regeln für Bewertung und 

Prüfung nach R.E.B. S. 273. 
- - - - - - nach R.E.Ta 

S.241. 
Vorschriftenbuch. 14. Auf!. 

Transformatoren, Schaltungen 
(R.E.T.) 8.244. 

Schilder nach R.E.B. S. 298. 
- - nach R.E.T. S. 266, 271. 
- Schlagwetter-Schutzvorrich-

tun gen 8. 59. 
- Schutz gegen Überspannun

gen S.107. 
- Spannungsänderung (R.E.T.) 

S.247. 
- Stufen- bei 8pannungmessun

gen mit Kugelfunkenstrecke 
S.433, 438, 489. 

TransIormatorenöle, Prüfung 
S.198. 

Transportgeräte, Fahrleitungen 
S.499. 

- (R.A.B.) 8. 327. 
Transportmaschinen S. 36. 
- Fahrleitungen S. 499. 
- (R.A.B.) 8. 327. 
Trennschalter S. 13, 15, 128. 
- für Hochspannung S. 616. 
- (R.E.S.) 8. 577. 
Triebfahrzeuge (~.E.B.) S. 273. 
Trockenüberschlagspannung bei 

Stoßprüfung von Isolatoren 
S.632. 

Tübbings in B.u.T. S. 8. 
Tüllen (Porzellan-) S. 620. 

Aufsteck- 8. 620. 
- Muffen- S. 620. 
- Normblätter S. 804. 

Vbererregungsverfahren 
(R.E.M.) S. 231. 

Übergangswiderstand bei Sehie
nenleitung von elektrischen 
Bahnen 8. 164. 

Überlastung nach R.E.B. S. 288. 
- nach R.E.M. S. 222. 
- nach R.E.T. S. 249. 
Überschlagspannung bei Stoß

prüfung von Isolatoren S. 632. 
Überspannungsableiter mit Fun

kenstrecke 8. 116. 
Überspannungschutz als Erdung 

S.96, 117. 
- Apparate für S. 609. 
- bei Antennen S. 702, 703. 
- für Fahrleitungen von Bahn-

anlagen 8. 151. 
- Leitsätze für S.99. 
Überstromabstellung (R.E.A.) 

S.310. 
Überstromschalter(R.E.S.) 8.57 7. 

53 
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Übertrager gegenSchwachstrom
beeinflussung S. 676. 

Übertritt vonHochspannung 8.8, 
123. 

Umformer für Spielzeug S. 365. 
- in Fernmeldeanlagen S. 648, 

649. 
Umgekehrte Tannenform S. 30, 

82, 143. 
Umhüllte Leitungen S. 23, 30, 

136, 142. 
- als Antennenleiter S. 702. 
- Normen S. 526. 
Umhüllung, Brennbare bei Ka

beln S.35, 147. 
Ummantelungen bei Schaltge-

räten (R.E.S.) S. 602. 
Umschalter S. 14, 127. 
- Konstruktion S. 533,534, 562. 
- Normblätter S. 805. 
- Prüfung S. 535-;-.538. 
- zum Einbau in Handgeräte 

S.570. 
Unfälle, Erste Hilfeleistung bei 

S. 51,52,154,155,496,641,642. 
Ungeerdete Leitungen, Ver

legung von S. 27, 1:39. 
Unterkunftsräume für Kraft

wagen S. 71. 
Unterspannungsetzen von An

lagen S. 54, 157. 
U nverwechselbarkei tsgewinde 

S.545. 
- Normblätter S. 805. 
Ursprungzeichen S. 14, 127. 
- bei Christbaum-Beleuchtun-

gen S. 374. 
- beiFunkgerätenS. 709,711, 714. 
- bci Handapparaten S. 352. 
- bei Handbohrmaschinen 

S.379. 
- bci Handgeräten S. 358. 
- bei Handgeräte-Einbauschal-

tern S. 572. 
- bei Hand- und Support-

Schleifmaschinen S. 382. 
- bei Heizgeräten S. 397. 
- bei Isolierrohren S. 573. 
- bei Schleif- und Polier-

maschinen S. 387. 
- bei Stahlpanzerrohren S. 576. 
- nach R.E.S. S. 577. 

Ventilatoren s. Fächer. 
Verbindungen von Leitungen 

S. 29, 141. 

Verbindungsgeräte für }'unk
anlagen (Starkstromleitungen 
als Antenne oder Erde) S. 709. 

Verbleiungstärke bei Isolier
rohren S. 575. 

Verhaltungsmaßregeln gegen
über Freileitungen S. 495. 

Verhütung von Überspannung
schäden in Hochspannungsan
lagen S. 106. 

- - - in Niederspannungs. 
anlagen S. 116. 

Verlegung von Freileitungen 
S.29, 142. 

- von Leitungen S. 26, 139. 
- - - in Fernmeldeanlagen 

S.650. 
Versammlungsräume S. 40-7--43. 
Versatzbeleuchtung bei Bühnen 

S.43. 
Verseilte Mehrleiter·Bleikabel 

S.24, 136. 
- - - - Vorschriften S. 520. 
Versorgung von Gebäuden mit 

Elektrizität S. 718. 
Verstärker für Rundfunkemp

fang S. 717. 
Verteilungsanlagen S. 11, 125, 

152. 
Verteilungstafeln S.l1, 125, 152. 
- Konstruktion S. 555. 
Verwendung von Schaltgeräten 

(R.E.S.) S. 605. 
- von Starkstromleitungen als 

Antenne oder Erde S.711. 
Vogelschutz bei Freileitungen 

S.489, 490. 
Vollaststromstärke S. 7, 25, 122, 

138. 
Vorkontakte als Überspannung

schutz S. 15. 
- - - Leitsätze S. 110. 
Vorschaltwiderstände bei Span

nungmessungen mit Kugel
funkenstrecke S. 433, 439. 

Vorschriften für Anschluß von 
Fernmeldeanlagen an Stark
strom durch Transformatoren 
S.662. 

- für Außenantennen S. 617. 
- für Bahnkreuzungen S. 745. 
- für bruchsichere Führung 

über Postleitungen S. 772. 
- für Christbaum-Beleuchtun

gen S. 373. 
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y orschriften für Drehschalter 
(Dosenschalter) S. 562. 

- für elektrische Bahnen S. 111'. 
- für Errichtung und Betrieb 

von Starkstromanlagen S. L 
- für Fanggeräte S. 367. 
- für galvanische Elemente 

S.667. 
- für Gas- und Feueranzünder 

S.366. 
- für Handgeräte-Einbauschal

ter S. 570. 
- für Handgeräte mit Kleinst

motoren S. 354. 
- für Hauptleitung-Abzweig

kasten S. 556. 
- für Heizgeräte und Heizein

richtungen S. 388. 
- rür Isolierrohre S. 573. 
- für isolierte Leitungen m 

Starkstrom anlagen S. 502. 
- für Konstruktion und Prü

fung von Installationsmaterial 
S.530. 

- für Netzanschlußgeräte zum 
Rundfunkempfang S. 71L 

- für Postkreuzungen mit elek
trischen Bahnen S. 770. 

- - - mit Starkstromleitun
gen S. 761. 

- - - - - Zusatzbestim
mungen S. 767. 

- für Prüfung von Eisenblech 
S. 177. 

- - - von Isolierstoffen 
S. 179. 

- - - vonPorzellanisolatoren 
S.619. 

- für Schlagwetter-Schutzvor
richtungen' S .. 'i9. 

- für Schutz von Gas- und 
Wasserröhren S. 161. 

- für 8icherheit von Hoch
frequenztelephonieanlagen 
S.695. 

- für Spielzeug S. 365. 
- für Starktrom-Freileitungen 

S. 47L 
- für Steckdosen und Stecker 

6 Aj250 V S. 562. 
- - - -10Aj250VS.567. 

- für Stehlampen S. 368. 
- für Transformatoren- und 

Schalteröle S. 198. 
- für Verbindungsgeräte zum 

Rundfunkempfang S. 709. 

Wachs draht S. 650. 
- Normen S.657. 
Wächter (R.E.A.) S. 304. 
Warenhäuser, Schaufenster 

u. dgl. S. 39. 
Wärmebeständigkeit bei Isolier

stoffen S. 182, 192, 219, 285. 
Wärmeprüfung bei Isolatoren 

S. 625, 630. 
- bei Isolierstoffen S. 180, 192. 
Wärmesichere Gegenstände S.5, 

121, 53l. 
vVarnungstafeln S. 30, 51, 52, 

142, 154. 
- Normen S. 634. 
Wärterfortbildung S. 741. 
Wartung von Schaltgeräten 

(R.E.S.) S. 606. . 
Wasserkocher S.391. 
Wasserkühlung bei Schleif- und 

Poliermaschinen S. 385. 
nach RE.A. S. 307. 

- nach R.E.M. S. 212. 
- nach RE.T. S.248. 
Wasserröhren, Schutzvorschrif

ten gegen Bahnströme S. 161. 
'\Vasserseige in B.u.T. S. 8. 
'IN echse1strom - Hochspannungs

apparate s. Hochspannungs
apparate. 

vVegübergänge S.31, 83, 143. 
Welle, Handgeräte mit bieg-

samer, Vorschriften S. 364. 
Werkstattschnüre S. 24, 136. 
- Vorschriften S. 511, ~>12. 
Werktischleuchter S. 22, 135. 
Werkzeuge S. 19, 132, 352,375, 

380, 384. 
Werkzeugmaschinen S. 18, 132. 

Handbohrmaschinen S. 375. 
Handschleifmaschinen S. 380. 
- Normblätter S. 800. 
Poliermaschinen S. 384. 
- Normblätter S. 800. 
Schleifmaschinen S. 384. 
- Normblätter S. 800. 
Support·Schleifmaschinen 

S. 380. 
- - - - Normblätter S. 800. 
Wetterfest umhüllte Leitungen 

S. 23, 30, 136, 142. 
- - - als Antennenleiter 

S.702, 
- - - Normen S. 526. 
Wicklungsprobe nach R.E.B. 

S.289. 
53* 
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Wicklungsprobe nach R.E.M. 
S.224. 

- nach R.E.T. S. 260. 
Widerstände S. 15, 129. 
- Abzweig- S. 228, 293. 
- Anker- S.23l. 
- - (R.E.A.) S. 303. 
- Dämpfungs-, bei Spannung-

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 433. 

- Drossel- S. 228, 2~3. 
- Erdungs- S. 78, 89, 92. 
- Flüssigkeits- bei Spannung-

messungen mit Kugelfunken
strecke S. 433. 

- Gitterableitungs- S. 715. 
-Heiz- für Funkgeräte S. 715, 

716. 
- Isolations- bei Funkgeräten 

S.716. 
- Justier- S. 228, 293. 
- Metall- bei Spannungmessun-

gen mit Kugelfunkenstrecke 
S.433. 

- Nullpunkt- gegen Überspan
nung S.112. 

- Regel- S. 42, 228, 293. 
- Schutz- gegen Überspannun-

gen S. 110. 
- Übergangs- bei Schienen

leitung S. 164. 
- Vorsehalt- S. 228, 293. 
- - - bei Spannungmessungen 

mit Kugelfunkenstrecke S. 433, 
439. 

- Wasser- S. 309. 
Widerstandsbaustoffe (R.E.A.) 

S.323. 
Widerstandsgeräte (R.A.B.) 

S.332. 
Widerstandzunahme bei Meß-

wandlern S. 445. 
- nach R.E.B. S. 283. 
- nach R. KM. S. 217. 
- nach R.E.T. S. 256. 
Windungsprobe nach R.E.B. 

S.292. 
- nach R.E.M. S. 226. 
- nach R.E.T. S. 262. 
Wirkungsgrad nach R.E.B. 

S.293. 

Wirkungsgrad nach R.E.M. 
S.227. 

Zähler S. 18, 40, 131, 150. 
Aufhängung S. 4.57, 458. 
Beglaubigung S. 783. 
Erdung S. 456_ 
Klemmen S.454. 
R.E.Z.j1927 S. 453. 

- Schaltungen S. 458..;.-470. 
- Tafeln S. 457. 
Zeitbegriffe (R.E.S.) S. 588. 
Zellenschalter (R.E.S.) S. 577. 
Zerstörungen des blanken Null-

leiters S. 168. 
Zimmerschnüre S.23, 25,136,138. 
- für Handgeräte S. 358. 
- für Heizgeräte S. 396. 
- für Stehlampen S. 369. 
- Vorschriften S. 510, 511. 
Zugentlastung- S. 14, 16,20, 21, 

127, 129, 133, 134, .'i39. 
Zulässigkeit von Näherungen 

zwischen Fernmelde- u. Dreh
stromleitungen S.684. 

Zuleitungen zu Erdern S. 8, 83, 96, 
123, 169. 

Zündfunkenstrecke bei Span
nungmessungen S. 431. 

- bei Stoßprüfung von Isola
toren S. 632. 

Zusatztransformatoren S. 242. 
- Schutz gegen Überspannun

gen S.109. 
Zustand, Beharrung- S. 6, 25, 

122, 138. 
- betriebswarmer bei Heizge

räten S. 390. 
- nach R.E.B. S. 280. 

nach R.E.M. S. 214. 
- nach R.E.T. S. 24R. 
e1. Anlagen S. 51, 153, 154. 
spannungfreier S. 53,54, 156, 

157. 
Zweck der Erdung S. 76,77, 93, 

94,95. 
- der Nullung S. 93..;.-95. 
Zwerg-Edisonsockel S. 548. 
--- Normblätter S.806. 
Zwischenkabel gegen Überspan-

nun gen S. 115. 
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Durch mich ist zu beziehen: 
DIN Taschenbuch 2. Schaltzeichen und Schaltbilder. 

Herausgegeben vom Verband Deutscher Elektrot!)cbniker e. V. 
Berlin. (Beuth-Verlag G.m. b. H., Berlin SW 19.) Mit 1 farbigen 
Tafel. 60 Seiten. 1926. RM 1.50 

Erläuterungen zu den Vorschpiften für die Errich
tung und den Betrieb elektrischer Starkstrom
anlagen einschließlich Bergwerksvorschriften und zu 
den Bestimmungen für Starkstromanlagen in der Land
wirtschaft. Im Auftrage des Verbandes Deutscher EI ek
trotechniker herausgegeben von Dr. C. L. Weber, Geh. Re
gierungsrat. Fünfzehnte, vermehrte und verbesserte Auflage. 
X, 33U Seiten. 1926. RM 6.-

Erläuterungen zu den Regeln für die B('wertnng und 
Priifllng von elektrischen Maschinen (R. E. M.) und von 
Transformatorl'n (R. E. T.). zu den Kegeln fiir die Bewer
tung und Priifung von elektrischen Bahn·Motoren, Ma
schinen und Transformatoren (R. E. B.) sowie zu den Nor
malen Anschlußbedingnngen und dt>n Normal!)n Klemmen
Bezl'ichnllngen. Im Auftrage des Verbandes Deutscher Elek
trotechniker herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. e. h. Georg lIett
mar, Hannover. Sechste Auflage. VII, 320 Seiten. 1925. 

RM 10.50 

Erläutf'rungen zu den Vorschpiften für die Konstruktion 
und Prüfung von Installationsmaterial, den Vorscbriften 
für die Konstruktion und Prüfung von Scbaltapparaten 
fiir Spannungen bis einschl. 750 V. und den Normalien über 
die Ahstufung von Stromstärken und über Anscblußholzl'n. 
Im Auftrage des Verbandes Deutscher Elektrotechniker heraus
gegeben von Generalsekretär Georg Hettmar. Mit 46 Textab
bildungen. 202 Seiten. 1915. Unveränderter Neudruck. 1922. 

RM 3.75 

Isolierte Leitungen und Kabel. Erläuterungen zu den 
Normen für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen, den Normen 
für isolierte Leitungen in Fernmeldeanlagen, den Normen für 
umhüllte Leitungen und den Kupfernormen. Im Auftrage des 
Verbandes Deutscher EI ek trotechn iker herausgegeben von 
Dr. Richard Apt. Zweite Auflage. Mit 7 Textabbildungen. VII, 
140 Seiten. 1924. RM 6.90 

Verband Deutschep Elektrotechniker. (Eingetragener Ver
ein.) Mitgliederverzeiohnis. Abgeschlossen Herbst 1925. 
206 Seiten. 1926. 

RM. 10.-; Vorzugspreis für Mitglieder des VDE RM 5.-

Über den Ausgleich der Einzf'lbelastungen bei Elek
trizitätswerken (Verschiedenheitsfaktor) und über 
Elektrizitätstarife. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. G. Dettmar. 
Mit 35 Abbildungen. (Sonderdruck aus der "Elektrotechnischen 
Zeitschrift"1926, Heft 2, 3, 4, 7 und 19.) 70 Seiten. 1926. 

RM 1.80 
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Hilfsbuch für die Elektrotechnik. Unter Mitwirkung nam
hafter Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl 
Strecker. Zehnte, umgearbeitete Auflage. Starkstromaus
gabe. Mit 560 Abbildungen. XII, 739 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 13.50 
Schwachstromausgabe. Mit etwa 600 Textabbildungen. 

Erscheint Anfang 1927. 

Elektrische Schaltvorgänge und verwandte Störungs
erscheinungen in Starkstromi:mlagen. Von Prof. Dr.-Ing. 
und Dr.-Ing. e. h. Reinhold Rüdenber:r. Privatdozent, Berlin. 
Zweite, berichtigte Auflage. Mit 477 Abbildungen im Text und 
1 Tafel. VIII, 510 Seiten. 1926. Gebunden RM 24.-

Kurzschlußströme beim Betrieb von Großkraft
werken. Von Prof. Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. Reinhold 
Riidenberg, Privatdozent, Berlin. Mit 60 Textabbildungen. 
IV, 75 Seiten. 1925. RM 4.80 

Comparison of Principal Points of Standards for 
Electrical Machinery. (Rotating Machines and Trans
formers.) By Dipl.-Ing. Friedrieh Nettel. 42 Seiten. 1923. 

RM 2.50; gebunden RM 3.
Standards compared: 

Germany: Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 
Britain: 1. British Engineering Standards Committee (B.E.S.A.) 

2. British Electrical and Allied Manufactures Asso
ciation (B. E. A. M. A.) 

U S. A.: Standards of the American Institute of Electrical 
Engineers (AIEE) 

Bau großer Elektrizitätswerke. Von Geh. Baurat Prof. 
Dr.-Ing. h. c. Dr. phil. G. KJingenberg. Zweite, vermehrte 
und verbesserte Auflage. Mit 770 Textabbildungen und 13 Tafeln. 
VIII, 608 Seiten. Berichtigter Neudruck. 1926. 

Gebunden RM 45.-

Die elektrische Kraftübertragung. Von Oberingenieur 
Dipl.-Ing. Herbert Kyser. In 3 Bänden. 
Erster Band: Die Motoren, Umformer und Transformatoren. 

Ihre Arbeitsweise, Schaltung, Anwendung und Ausführung. 
Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 305 'rext
figuren und 6 Tafeln. XV, 417 Seiten. 1920. Unveränderter 
Neudruck. 1923. Gebunden RM. 15.-

Zweiter Band: Die Niederspannungs- und Hochspannungs
Leitungsanlagen. Ihre Projektierung, Berechnung, elektrische 
und mechanische Ausführung und Untersuchung. Zweite, 
umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 319 Textfiguren 
und 44 Tabellen. VIII, 406 Seiten. 1921. Unveränderter 
Neudruck. 1923. Gebunden RM 15.-

Dritter Band: Die maschinellen und elektrischen Einrich
tungen des Kraftwerkes und die wirtschaftlichen Ge
sichtspunkte für die Projektierung. Zweite, umgearbei
tete und erweiterte Auflage. Mit 665 Textfiguren, 2 Tafeln 
und 87 Tabellen. XII, 930 Seiten. 1923. Gebunden RM. 28.-
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